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81.044 n Krankenversicherung. Teilrevision 

E i n f U h r u n g 

Dieses Verhandlungsheft enthält alle Verhandlungen der eidge
nössischen Räte zu diesem Geschäft, das Referendum ist aber 
nur wegen des beschlossenen Taggeldes bei Mutterschaft ver
langt worden. Wir beschränken uns deshalb in der Einflihrung 
auf dieses Thema. 

Zum Verlauf der Verhandlungen ist Folgendes festzuhalten: 

Die nationalrätliche Kommission beauftragt während der Beratung 
eine Subkommission mit der Ausarbeitung eines "Sofortprogramms", 
welches "die wichtigsten Revisionsbestimmungen aufnehmen, aber 
alle Punkte, die zu keiner Verständigung fUhren wurden, weg
lassen sollte" (S. 7). Die Mutterschaftsversicherung ist also 
in das Sofortprogramm aufgenommen worden. 

Die Kommissionsmehrheit beantragt die Aufteilung in zwei 
Bundesgesetze: 

A Bundesgesetz Uber die Krankenpflegeversicherung inklusive 
Erweiterung der Leistungen bei Mutterschaft 

B Bundesgesetz Uber die Krankengeldversicherung inklusive 
Taggeld bei Mutterschaft (S. 3/4). 

Der Nationalrat entschied sich aber am 3. Oktober 1984 mit 
88:80 Stimmen fUr den Antrag der Kommissionsminderheit: Die 
Vorlage ist in einem einzigen Gesetz zu behandeln und .zu 
genehmigen (S. 4) 

Der Antrag GUnter, wonach alle Bestimmungen betref fe-nd Mutter
schaftsversicherung in einem eigenen Gesetz vorzulegen sind, 
wird mit 95:31 Stimmen abegelehnt (S. 35). 

Am 12. Dezember.1984, nach der Volksabstimmung Uber die Volks
initiative "Schutz der Mutterschaft" beantragt Nationalrat 
Basler RUckkommen auf den Grundsatzentscheid vorn 3. Oktober 
1984. Mit 87:84 Stimmen ist der Antrag Basler angenommen. 

Nachdem die Vorlage wieder aufgeteilt worden ist, beantragt 
Nationalrat Allenspach, auf den Entscheid vom 3. Oktober 1984 
betreffend Art. 1 Abs. 4 (Krankengeldversicherung) der Vor
lage A ( vgl. SS. 40-45) zurUckzukommen. In der Namensabstimmung 
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wird dieser Antrag mit 117:49 Stimmen abgelehnt. 

Der Nationalrat nimmt die beiden Vorlagen A und Ban: Die 
Vorlage A mit 132:14 Stimmen (S. 125) und die Vorlage B 
mit 91:46 Stimmen (S. 139). 

Die ständerätliche Kommission "hat sich •.. bemUht, eine Tag
geldversicherung bei Mutterschaft zu schaffen, die diesen Namen 
verdient, und zwar nicht in der gefährdeten Vorlage B, sondern 
in der Vorlage A ••• Diese Vorlage "A plus" enthält nun das 
Mutterschaftsgeld, das nicht gefährdet werden soll durch eine 
eventuelle Ablehnung der obligatorischen Krankengeldversiche
rung, sei es in den Räten, sei es vor dem Volk" (Der Kommis
sionspräsident Hänsenberger, s. 148) 
Die Kommission schlägt die Taggeldversicherung gemäss System 
Erwerbsersatzordnung bei Mutterschaft vor. 

Der Ständerat stimmt am 4. Dezember 1986 dem Gesetzesentwurf 
der Vorlage A mit 30 Stimmen (Einstimmigkeit) zu Cs. 188). 

Der Ständerat beschliesst fUr die Vorlage B Nichteintreten 
Cs. 189). 

Der Nationalrat stimmt am 4. März 1987 im Differenzverfahren 
den BeschlUssen des Ständerates betreffend Erwerbsersatzordnung 
bei Mutterschaft (in der Vorlage "A plus") mit 124:12 Stimmen 
und betreffend Vorlage B mit 71:38 Stimmen zu. 

Volk und Stände haben Uber die ganze Teilrevision der Kranken
versicherung zu entscheiden (und nicht nur Uber Taggeld fUr 
Mutterschaft). 
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81.044 Assurance-rnaladie. Revision partielle 

I n t r o d u c t i o n 

Ce cahier contient les deliberations des deux Conseils legisla
tifs concernant cet objet dans son ensernble, rnais le referendurn 
n'a ete demande qu•~ cause de l'indemnite journaliere en cas de 
maternite. C'est pourquoi nous n'abordons que ce sujet dans 
cette introduction. 

II y a lieu de faire les remarques suivantes au sujet du cours 
qu'ont pris les deliberations: 

La commission du Conseil national charge pendant ses travaux 
une sous-comrnission d'elaborer un "programrne d'urgence" (Sofort
programm) qui"devrait tenir compte des plus importantes dispo
sitions de la revision, mais laisser de c8te les points sur 
lesquels aucun accord n'est possible" (p. 7). L'assurance
rnaternite a donc ete admise dans le prograrnme d'urgence. 

La rnajorite de la comrnission propose de diviser le prograrnme 
d'urgence en deux lois: 

A Loi federale sur l'assurance des soins medico-pharrnaceutiques, 
y cornpris l'extension des prestations en cas de maternite, et 

B Loi federale sur l'assurance d'une indemnite journaliere, y 
compris l'indemnite journaliere en cas de_ rnaternite (p. 4). 

Cependant, le 3 octobre 1984, le Conseil national approuve, par 
88:80 voix la proposition de la minorite de la commission: Le 
projet sera traite en une seule loi (p. 4). 

La proposition GUnter, d'apres laquelle toutes les dispositions 
concernant l'assurance-rnaternite devraient @tre presentees dans 
une loi separee, est repoussee par 95:31 voix (p. 35). 

Le 12 decembre 1984, apres la votation populaire concernant 
l'initiative "Protection de la maternite", le Conseiller 
national Basler propose de reconsiderer la decision du 3 
octobre 1984. La proposition Basler est acceptee par 87:84 voix. 

Apres que le projet eut de nouveau ete divise, le Conseiller 
national Allenspach propose qu'on reviehne sur la decision du 
3 octobre 1984 concernant l'art. 1 al. 4 (assurance d'indernnite 
journaliere) du projet A (cf. p. 40-45). Cette proposition est 
repoussee par 117:49 voix au cours d'un vote nominal. 
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Le Conseil national approuve les deux projets A et B: Le projet 
A par 132:14 voix (p. 125) et le projet B par 91:46 voix 
(p. 139). 

La commission du Conseil des Etats "s'est efforcee de creer une 
assurance d'indemmnite journaliere en cas de maternite qui soit 
digne de ce nom; elle a decide de le faire non dans le cadre du 
projet B, trop controverse, mais dans celui du projet A ••• ce 
projet "A plus" prevoit egalement l'indemnite journaliere en cas 
de maternite, car celle-ci ne doit pas @tre remise en question 
si les Chambres ou le peuple refusent de souscrire ~ l'assurance 
obligatoire concernant l'indemnite journaliere" (Hänsenberger, 
President de la comnmission, p. 148). 

La commission propose pour l'assurance d'indemnite journaliere 
le regime prevu pour les allocations pour perte de gain en cas 
de maternite. 

Le Conseil des Etats approuve le 4 decembre 1986 le projet A 
par 30 voix sans opposition (p. 188). 

Pour le projet B, le Conseil des Etats decide de ne pas 
entrer en matiere (p. 189). 

Le Conseil national approuve le 4 mars 1987 au cours de la 
procedure d'elimination des divergences, les decisions du 
Conseil des Etats concernant le regime des allocations pour 
perte de gain en cas de maternite (prevu dans le projet 
"A plus") par 124:12 voix et le projet B par 71:38 voix. 

Le peuple et les cantons devront se prononcer sur tous les 
points de la revision partielle de l'assurance-maladie (et non 
sur l'indemnite journaliere en cas de maternite uniquement). 

21.10.1987 VL 



l Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume des deliberations 

x 81/81.044 n Krankenversicherung. Teilrevision 

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 19. August 1981 
(BBI II, 1117) über die Teilrevision der Krankenver
sicherung. 

N Eggli- Winterthur, Allenspa~h, Ammann-Bern, Basler, Ber
ger. Bonny, Bore!, Bratschi. Butty, Columberg, Darbellay 
Di.rren. Dupont„Eisenring, Frey, Frilh, Gautier, Gloor, Giin~ 
ter, Hari, Hösli, Landolt, Massy, Neukomm, Pfund, Rei
mann. Schille, Segmiiller, Spälti, Vannay, Zehnder (31) 

S Häme11berger, Andermatt, Arnold, Bauer, Binder, Biihrer, 
Dcbetaz, Kiindig, Masoni, Matossi, Meier Josi, Schmid 
Schönen~erger, Steiner, Weber (15) 

1984 4. Oktober: Der Nationalrat hat die Artikel 1-34 durch
beraten. · 

Motion I der Kommission des Nationalrates, vom 6. Juli 1984: 

;irzteiiberfluss 
Der Bundesrat wird eingeladen, im Rahmen der Bildungs- und. 
Gesundheitspolitik in Zusammenarbeit mit den Kantonen 
Ma~pahmen zu treffen, um die Ursachen und Auswirkungen 
des Arzteiiberflusses wirksam anzugehen; dabei muss eine aus
reichende Gesundheitsversorgung gewährleistet bleiben. 

Motion II der Kommission des Nationalrates, vom 6. Juli 1984: 

Kra11kenl'ersichen111g. Finanzienmg 
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine Vorlage 
über die Finanzierung der Krankenversicherung -(Kranken
pnege) zu unterbreiten, mit dem Ziel, die Bundesbeiträge nach 
den wirtschaftlichen Verhältnissen der Versicherten auszu
richten. 

Motion III der Kommissionsminderheit (Günter) des National
rates, vom 6. Juli 1984: 

Alkoholsteuer zugunsten der Krankenkassen 
Df e vorliegende Revision des Krankenversicherungsgesetzes 
wrrd erhöhte Ausg~ben für die Krankenkassen mit sich bringen. 
Der Bundesrat wird daher aufgefordert, zu deren teilweisen 
Deckung eine Alkoholsteuer auf allen alkoholhaltigen Geträn
ken, abr"Stufl nach dem Gehalt an Alkohol, dem Nationalrat 
vorzulegen. Der Ertrag dieser Steuer ist zweckgebunden für die 
Senkung der Krankenkassenprämien zu verwenden. 

Motion IV der Kommissionsminderheit (Zehnder) des NationaJ.. 
rates, vom 6. Juli 1984: 

Soziale Kra11kem•ersichen111g. Arztrecht 
Der Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten unver
züglich _eine Vorlage zur Änderung des in der Sozialen Kran
kenversicherung geltenden Arztrechtes zu unterbreiten. Insbe
SOf!dere i~t zu gewährleisten, dass bei Fehlen eines Vertrages 
zwischen Arzten und Krankenkassen 
1. alle Versicherten während unbeschränkter Dauer Anspruch 

auf Rechnungsstellung nach dem behördlich festgesetzten 
Arzttarif haben; 

i. die Weiterführung der Kosten- und Leistungskontrollen für 
die Krankenkassen ohne besondere Erschwernisse möglich 
ist; 

3. der einzelne Arzt den Verzicht auf jegliche Tätigkeit im 
Rahmen der Sozialen Krankenversicherung nur bei Vorlie
gen besonderer persönlicher oder berunicher Gründe bei der 
zuständigen Behörde erklären kann, eine kollektive Verwei
gerung des Tarifschutzes gegenüber den Versicherten somit 
nicht mehr möglich ist. 

A. B1111desgesetz iiber die Kra11kenpßege1•ersichi•rimg inkl. Hr-
weitenmg der Leism11gen bei M11tter.vclza}i · 

1984 12. Dezember. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 
1986 4. Dezember. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 
1987 4. März. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1987 IO. März. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 
1987 12. März. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
1987 20. März. Beschluss des Nationalrates.: Das Bundesgesetz 
wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1987 20. März. Beschluss des Ständerates: Das Bundesgesetz 
wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundes!Jlatt 1, 985 und 1169; Ablauf der Rcferendumsfrist: 
29. Juni 1987 

B. B1t1ulesgesetz über die Krankengeld1·ersicherzmg inklusive 
Tagge/d bei Mutterschaft 

1984 13. Dezember. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 
1986 4. Derember: Der Ständerat beschliesst, auf die Vorlage 
nicht einzutreten. 
1987 4. März: Der Nationalrat beschliesst, auf die Vorlage 
nicht einzutreten. 

Motion l der Kommission 

1984 13. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Die Motion 
wird in nachstehender Form eines Postulates angenommen: 
~r B!Jßdesrat wird eingeladen zu prüfen, ob es nicht angezeigt 
ware, 1m Rahmen der ... 

Motion ll der Kommission 

1984 13. Dezember. Beschluss -des Nationalrates: Die Motion 
wird angenommen. - An den Ständerat. 
1986 4. Dezember. Beschluss des Ständerates: Die Motion 
wird angenommen. 

Motionen lll und l V der Kommissio11sminderheiten 

1984 13. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Die beiden 
Motionen werden abgelehnt. 



x 81/81.044 n Assurance-maladie. Revision partielle 

Message et projet de loi du 19 aout 1981 (FF II, 1069) 
sur la revision partielle de l'assurance-maladie. 

N Eggli-Winterthour, Allenspach, Ammann-Beme, Basler, 
Berger, Bonny, Bore!, Bratschi, Butty, Columberg, Darbel
lay, Dirren, Dupont, Eisenring, Frey, Früh, Gautier, Gloor, 
Günter, Harl, Hösli, Landolt, Massy, Neukomm, Pfund, 
Reimann, Schille, Segmüller, Spälti, Vannay, Zehnder (31) 

E Hänsenberger, Andermatt, Arnold, Bauer, Binder, Bührer, 
Debetaz, Kilndig, Masoni, Matossi, Meier Josi, Schmid, 
Schönenberger, Steiner, Weber (15) 

1984 4 octobre: Le Conseil natioqal suspend ses travaux apres 
l'examen des articles I ä 34. 

Motion I de la commission du Conseil national, du 6 juillet 
1984 

Nombre de medecins 
Le Conseil federal est invite ä prendre des mesures, avec Je 
concours des cantons, dans le cadre de 1a politique de forma
tion et de sante, afin de s'attaquer efficacement aux causes et 
aux consequences du nombre excessif de medecins; toutefois ce 
faisant, un service de sante suffisant doit etre garanti. 

Motion II de 1a commission du Conseil national, du 6 juillet 
1984 . 

Assurance-maladie. Financement 
Le Conseil federal est invite ä presenter au Pariement un projet 
sur Ie financement de l'assurance-maladie (soins medicaux et 
pharmaceutiques) prevoyant que !es subventions federales 
seront reparties en fonction de la situation economique des 
assures. 

:\lotion III de 1a minorite de la commisslon (Gllnter) du Conseil 
national, du 6 juillet 1984 

lmpöt general sur l'alcool enfai•eur des caisses-maladie 
La presente revision de la Ioi sur l'assurance-maladie entrainera 
une augmentation des depenses pour les caisses-maladie. Le 
Conseil federal est, des lors, invite ä proposer au Conseil natio
nal le prelevement d'un impöt sur I'alcool, et cela sur toutes les 
boissons contenant de l'alcool; cet impöt serait echelonne en 
fonction de la teneur en alcool et couvrirait partiellement l'aug
mcntation des depenses precitee. Le montant ainsi pe~u devra 
etre utilise pour reduire !es cotisations des caisses-maladie. 

Motion IV de Ja minorite de 1a commission (Zehnder) du 
Conseil national, du 6 juillet 1984 

Assurance-ma/adie socia/e. Droit medical 
Le Conseil federal est prie de soumettre immediatement aux 
Chambres federales un projet modifiant Je droit medical en 
vigueur dans l'assurance-maladie sociale. Ce faisant, il convien
dra de garantir qu'au cas ou aucune convention ne peut etre 
passee entre medecins et caisses-maladie 
1. tous les assures ont droit, pendant une periode illimitee, ä ce 

que les factures soient etablies d'apres le tarif medical fixe 
par l'autorite competente; 

VI -

2. les caisses:maladie peuvent continuer ä contröler Jes couts et 
les prestat10ns, sans complications; 

3. Je mede~n individuel ne peut declarer ä J'autorite compe
tente qu II ren~nce a. exercer son activite a Ia charge de I'as
su~ce-maladie sociale que s'il dispose, pour ce faire, de 
motJfs person~el~ ou professionnels; un refus collectif de la 
protect1on tanfa1re accordee aux assures n'est par conse-
quent plus pomble. · 

Projet de la commission du Conseil national, du 6 juillet 
1984 · 

A. Loi federale sur l'assurance des soins medico-pharmaceuti
ques, y compris l'extension des prestations e11 cas de mater
nite 

1984 12 decembre. Decislon du Conseil national modifiant le 
projet du Conseil federal. . 
1986 4 decembre. Decislon du Conseil des Etats avec des diver-
1987 4 mars. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 
1987 10 mars. Decision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1987 12 mars. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1987 20 mars. Decision du Conseil national: La loi est adoptee 
en votation finale. 
1987 20 mars. Decislon du Conseil des Etats: La loi est 
adoptee en votation finale. 

Feuille federale J, 971; delai d'opposition: 29 juin 1987 

B. Loi fe'!erf;!e sur !'as_suranc'! d'une indemnite journaliere, y 
compr,s l mdemmte 1ournaliere en cas de maternite 

1984 13 decembre. Decision du Conseil national modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1986 4 decembre: Le Conseil des Etats decide de ne pas entrer 
en matiere. 
198?. 4 mars: Le Conseil national decide de ne pas entrer en 
mattere. 

Ainsi, l'objet est raye de Ja liste des objets en deliberation. 

Motion I de la commission 

1984 13 decembre. Decislon du Conseil national: La motion est 
adoptee sous la forme d'un postulat ainsi con~u: 
Le Conseil federal est invite a examiner s'il ne serait pas indi
que de prendre des mesures, · •.. 

Motion II de la commission 

1984 13 decembre. Decislon du Conseil national: La motion est 
adoptee. - Au Conseil des Etats. 
1986 4 decembre. Decision du Conseil des Etats: La motion est 
adoptee. 

Motions III et IV de la minorite de /a commission 

1984 13 decembre. Decislon du Conseil national: I..es deux 
motions sont rejetees. 
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Bonnard 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 

A titre preliminaire 
Proposition de la majorite 

87 voix 
Proposition des minorites 
I et III 43 voix 

Definitivement 
Proposition de la minorite II 

48 voix 
Proposition de la majorite 

84 voix 

40 

41 
41 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 



Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Mehrheit 

80 Stimmen 
Antrag Minderheit (Basler) 

64 Stimmen 

Art. 1 Abs. 5 (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit (GUnter) 

GUnter 
Hegg 
Grendelmeier 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der 
(GUnter) 
Antrag der 

Minderheit 
32 Stimmen 
Mehrheit 
61 Stimmen 

Art. 1 Abs. 6 (neu) 
Antrag GUnter 

GUnter 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
GUnter 

Abstimmung 
Antrag GUnter 31 Stimmen 
Dagegen 51 Stimmen 

Art. 2 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 2 Abs. 2bis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la majorite 

80 voix 
Proposition de la minorite 
(Basler) 64 voix 

Art. 1 al. 5 (nouveau) 
Proposition de la comrnission 
Majorite 
Minorite (GUnter) 

Rapporteur 

Vote 
Proposition 
(GUnter) 
Proposition 

de la 

de la 

minorite 
32 voix 

majorite 
61 voix 

Ait. 1 al. 6 (nouveau) 
Proposition GUnter 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition GUnter 31 voix 
Contre 51 voix 

Art. 2 al. 1 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 2 al. 2bis 
Proposition de la commission 
Adopte 
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44 
45 

45 

45 

45 
46 
46 
46 

46. 
46 

46 

47 

47 
47 

48 
48 

48 

48 

48 



Art. 2 Abs. 3 
Antrag Reimann 

Reimann 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Allenspach 
Hösli 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Egli, Bundesrat 

Art. 2 al. 3 
Proposition Reimann 

Rapporte ur 

Vote Abstimmung 
Antrag Reimann 
Dagegen 

27 Stimmen Proposition Reimann 
66 Stimmen Contre 

27 voix 
66 voix 

Art. 2bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

A-rt. 3 Abs. 4bis 
Antrag der Kommission 
Antrag Berger 

Berger 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 

Abstimmung 
Antrag Berger 34 Stimmen 
Antrag der Kommission 

44 Stimmen 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 6bis 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Antrag Berger 

Abs. 2 
Mehrheit 
Minderheit 

Abs. 3 
Mehrheit 

Art. 2bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 3 al. 4bis 
Proposition de la commission 
Proposition Berger 

Rapporteur 

Vote 
Proposition Berger 34 voix 
Proposition de la commission 

44 voix 

Art. 5 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 6bis 
Proposition de la commission 

AL 1 
Proposition Berger 

Al. 2 
Majorite 
Minorite 

AL 3 
Majorite 
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48 
49 

49 
49 
49 
49 

49 

50 

50 

50 

50 
50 

50 

so 

50 

50 

so 

so 

so 



Minderheit I 
Minderheit II 

Abs. 4 und 5 

Abs. 1 
Angenommen 

Abs. 2 und 3 

Vannay 
Günter 
Gurtner 
Grendelmeier 
Früh 
SegmUller 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abs. 2 
Abstimmung 
Antrag der 
(Vannay) 
Antrag der 

Abs. 3 
Antrag der 
(Günter) 
Antrag der 

Minderheit 
44 Stimmen 
Mehrheit 
66 Stimmen 

Minderheit 
41 Stimmen 
Mehrheit 
61 Stimmen 

Abs. 4 und 5 
Angenommen 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 
Bst. a 
Antrag der Kommission 
Anmgenommen 

Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 
Bst. b 
Antrag der Kommission 
Minderheit 

Günter, Sprecher der 
Minderheit 

Minorite I 
Minorite II 

Al. 4 et 5 

Al. 1 
Adopte 

Al. 2 et 3 

Rapporte ur 

Al. 2 
Vote 
Proposition 
(Vannay) 
Proposition 

Al. 3 
Proposition 
(Günter)' 
Proposition 

Al. 4 et 5 
Adopte 

Art. 11 

de la 

de la 

de la 

de la 

minorite 
44 voix 

majorite 
66 voix 

minorite 
41 voix 

majorite 
61 voix 

Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 1 2 al. 1 eh. 1 let. a 

Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12 al. 1 eh. 1 let. b 

Proposition de la commission 
Minorite 
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51 

51 

51 

51 
51 
52 
52 
52 
52 
53 

53 
53 

54 
54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 



Zehnder 
Allenspach 
Hösli 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 
GUnter 

Abstimmung 
Antrag der Mind~rheit 

38 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

69 Stimmen 

Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 
Bst. c und d 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2 
Antrag der Kommission 
Antrag Stucky 

Stucky 
Segmliller 
Wiek 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Flir den Antrag Stucky 

offensichtl. Mehrheit 
Dagegen Minderheit 

Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3-5 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12 Abs. 2-5 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art . 1 2 Abs . 6 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la minorite 

38 voix 
Proposition de la majorite 

69 voix 

Art. 12 al. 1 eh. 1 
let. c et d 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art . 1 2 a 1 • 1 eh . 2 
Proposition de la commission 
Proposition Stucky 

Rapporte ur 

Vote 

Art. 12 al. 1 eh. 3-5 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art • 1 2 a 1. 2-5 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12 al. 6 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 
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55 
55 
56 

56 
56 
56 

57 

57 

57 

57 
57 
58 
58 

58 
58 

58 

58 

58 

59 



Antrag Hegg 

Hegg 
Borel 
FrUh 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

33 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

69 Stimmen 

Art . 12 Abs • 7 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12bis 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-4 
Abs. 5 
Angenommen 

Art. 12bis 1 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12ter 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12quater 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 und 2· 
Abs. 3 
Angenommen 

Art. 12quinquies (neu) 
Antrag Grendelmeier 
Abs. 1 
Abs. 2 
Abs. 3 

Grendelmeier 
Revaclier 
Bonny 
Grendelmeier 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 

Proposition Hegg 

porte-parole de la minorite 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la minorite 

33 voix 
Proposition de la majorite 

69 voix 

Art. 12 aL 7 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12bis 
Proposition de la commission 
AL 1-4 
AL 5 
Adopte 

Art. 12bis 1 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12ter 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12quater 
Proposition de la commission 
Al. 1 et 2 
AL 3 
Adopte 

Art. 12quinquies (nouveau) 
Proposition Grendelmeier 
AL 1 
AL 2 
Al. 3 

8/56 

59 

59 
60 
60 
60 

60 
61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 
62 
63 
63 
63 
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Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
FUr den Antrag Grendelmeier 

Minderheit 
Dagegen offensichtl. Mehrh. 

Art. 13 Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 

Art • 1 4 Abs . 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 
Ziff. 4 

Borel 
Allenspach 
Pitteloud 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

32 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

68 Stimmen 

Art •. 1 4 Abs . 4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 1 4 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Antrag Gurtner 

Gurtner 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli., Bundesrat 

Abstimmung 
FUr den Antrag Gurtner 

Minderheit 

Rapporte ur 

Vote 

Art. 13 al. 2 et 3 
Proposition de la commission 

Art. 14 al. 2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 
Ch. 4 

Porte-parole de la minorite 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la minorite 

32 voix 
Proposition de la majorite 

68 voix 

Art. 14 al. 4 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 14 al. 5 
Proposition de la commission 
Proposition Gurtner 

Rapporteur 

Vote 
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63 

64 

64 

64 

64 
64 
64 
65 

65 
65 

65 

65 

65 

65 
65 

66 
66 

66 



Dagegen offensichtl.Mehrh. 

Art . 1 4 Abs . 6 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art • 1 4 Abs . 7 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Pfund, Sprecher der 
Minderheit 

SegmUller 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
FUr den Antrag d.Minderheit 

Minderheit 
FUr den Antrag d.Mehrheit 

offensichtl. Mehrheit 

Art. 14bis Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 
Antrag Wiek 

Art. 14bis Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Bst. a 
Mehrheit 
Minderheit 

Bst. abis 
Minderheit 

Vannay 
Wiek 
SchUle 
Carobbio 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 

Art. 14 al. 6 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 14 al. 7 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Rapporteur 

Vote 

Art. 14bis al. 1 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 
Proposition Wiek 

Art. 14 al. 2 · 
Proposition de la cornrnission 

Let. a 
Majorite 
Minorite 

Let. abis 
Minorite 

Rapporteur 

1 0/ 56 

66 

66 

66 

66 

66 
67 

67 
67 

67 

67 

67 

67 

68 
68 
69 
69 
69 

70 
70 



Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Eventuel 
Flir den Antrag Wiek 

offensichtl. Mehrheit 
Definitiv 
Antrag der Mehrheit/Wiek 

75 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

40 Stimmen 

Abs. 2 Bst. a 
Abstimmung 
Antrag der 
(Vannay) 
Antrag der 

Minderheit 
37 Stimmen 

Mehrheit 
66 Stimmen 

Abs. 2 Bst. abis 
Abstimmung 
Flir den Antrag d.Minderh. 

40 Stimmen 
Dagegen 69 Stimmen 

Art. 14bis Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Antrag Neukomm 

Neukomm 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Neukomm 35 Stimmen 
Antrag der Kommission 

72 Stimmen 

Aart. 14bis Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Antrag Mascarin 

Mascarin 
Allenspach 
Wiek 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 

Vote 
A titre preliminaire 

Definitivement 
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70 

71 

Proposition de la majorite/Wick 
75 voix 

Proposition de la minorite 
40 voix 

Al. 2 let. a 
Vote 
Propostion de 
(Vannay) 
Proposition de la 

la minorite 
37 voix 
majorite 
66 voix 

Al. 2 let. abis 
Vote 
Proposition de la minorite 

40 voix 
Contre 69 voix 

Art. 14bis al. 3 
Proposition de la commission 
Proposition Neukomm 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition Neukomm 35 voix 
Propostion de la commission 

72 voix 

Art. 14bis al. 4 
Proposition de la commission 
Proposition Mascarin 

Rapporte ur 

72 
72 

71 
71 

72 

72 
72 

72 
73 

73 

73 

73 
73 
73 
74 

74 



Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Mascarin 32 Stimmen 
Antrag der Kommission 

105 Stimmen 

Art. 14bis Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 16 Abs. 3 (neu) 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art . 1 8 Abs • 1 
Antrag der Kommission 
Antrag Hegg 

Hegg 
Zehnder 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter. 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Flir den Antrag Hegg 

Minderheit 
Flir den Antrag d.Kommission 

offensichtl. Mehrheit 

Art. 18 Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 19bis Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Antrag Reimann 

Reimann 
Hösli 
Zehnder 
Allenspach 
GUnter 
Reimann 
SegmUller 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 

Vote 
Proposition Mascarin 32 voix 
Proposition de la commission 

105 voix 

Art. 14bis al. 5 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 16 al. 3 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 18 al. 1 
Proposition de la cornrnission 
Proposition Hegg 

Rapporte ur 

Vote 

Art. 18 al. 2 et 3 
Proposition de la cornrnission 
Adopte 

AArt. 19bis al. 1 
Proposition de la cornrnission 
Proposition Reirnann 

Rapporteur 
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74 

74 

74 

74 

74 
74 
75 

75 
75 

75 

75 

76 

76 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
77 

77 



Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Reimann 42 Stimmen 
Antrag der Kommission 

70 Stimmen 

Art. 19bis Abs. 2-4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 19bis Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Antrag Reimann 
Antrag Sager 

Sager 
Zehnder 
FrUh 
Pfund 
Bratschi 
de Chastonay 
Meyer-Bern 
Landolt 
SegmUller 
Wiek 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Sager 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Eventuel 
Antrag Reimann 55 Stimmen 
Antrag der Kommission 

109 Stimmen 
Definitiv 
Antrag Sager 67 Stimmen 
Antrasg der Kommission 

96 Stimmen 

Art. 19bis Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Antrag Sager 

Abstimmung 
Antrag Sager 64 Stimmen 
Antrag der Kommission 

92 Stimmen 

Vote 
Proposition Reimann 42 voix 
Proposition de la commission 

70 voix 

Art. 19bis al. 2-4 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 19bis al. 5 
Proposition de la commission 
Proposition Reimann 
Proposition Sager 

Rapporte ur 

Vote 
A titre preliminaire 
Proposition Reimann 55 voix 
Proposition de la commission 

109 voix 
Definitivement 
Proposition Sager 67 voix 
Proposition de la commission 

96 voix 

Art. 19 al. 6 
Proposition de la commission 
Proposition Sager 

Vote 
Proposition Sager 64 voix 
Proposition de la commission 

92 voix 
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78 
79 
79 
79 
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81 
81 
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82 
82 

83 
83 
83 

84 

84 

84 



Art. 19bis Abs. 7 
Antrag der Kommission 

· Antrag Neukomm 

Neukomm 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Neukomm 27 Stimmen 
Antrag der Kommission 

55 Stimmen 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 21bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Zehnder, Sprecher der 
Minderheit 

Allenspach 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

46 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

85 Stimmen 

Art.22 Abs.3 dritter Satz 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art~22bis,Raridtitel,Abs.7 
zweiter und dritter Satz 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Art. 19bis al. 7 
Proposition de la commission 
Proposition Neukomm 

Rapporteur 

Vote 
Proposition Neukomm 27 voix 
Proposition de la commission 

55 voix 

Art. 21 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 21bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Rapporteur 

Vote 
Proposition de la minorite 

46 voix 
Proposition de la majorite 

85 voix 
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84 

84 
84 

84 
85 

85 

85 

85 

85 

86 
86 

86 
86 

86 

Art. 22 al. 3 3e phrase 86 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art.22bis,titre marginalial.7 86 
2e et 3e phrases 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 



GUnter, Sprecher der 
Minderheit 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

36 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

81 Stimmen 

Art. 22quater Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22quater Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Zehnder, Sprecher der 
Minderheit 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

39 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

76 Stimmen 

Art. 22quater Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22quater Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Antrag Reimann 

Reimann 
Landolt 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la minorite 

36 voix 
Proposition de la majorite 

81 voix 

Art. 22quater al. 1 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22quater al. 2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Rapporteur 

Vote 
Proposition de la minorite 

39 voix 
Proposition de la majorite 

76 voix 

Art. 22quater al. 3 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22quater al. 4 
Proposition de la commission 
Proposition Reimann 

Rapporte ur 
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87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

88 
88 

88 

89 

89 

89 
89 
89 
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Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Reimann 56 Stimmen 
Antrag der Kommission 

30 Stimmen 

Art. 22quinquies Abs. 
und lbis (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 
Antrag Stucky 

Zehnder, Sprecher der 
Minderheit 

Hösli 
Segmliller 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abs. 1 

Abstimmung 
Antrag der Mehrheit 

88 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

36 Stimmen 

Abs. 1 bis 

Abstimmung 
Antrag der Mehrheit 

92 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

36 Stimmen 

Art. 22quinquies Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Antrag Stucky 
Angenommen gemäss 
Antrag Stucky 

Art. 22quinquies Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22quinquies Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Vote 
Proposition Reimann 56 voix 
Proposition de la commission 

30 voix 

Art. 22quinquies al. 1 et 
1bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 
Proposition Stucky 

Rapporte ur 

Al. 1 

Vote 
Proposition de la majorite 

88 voix 
Proposition de la minorite 

36 voix 

Al. 1 bis 

Vote 
Proposition de la majorite 

92 voix 
Proposition de la minorite 

36 voix 

Art. 22quinquies al. 2 
Proposition de la commission 
Proposition Stucky 
Adopte selon la proposition 
Stucky 

Art. 22quinquies al. 3 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22quinquies al. 4 
Proposition de la commission 
Adopte 
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Art. 22quinquies 
Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 

Abs. 5 
Mehrheit 
Minderheit 

Neukomm, Sprecher der 
Minderheit 

Spälti 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

39 Stimmen 
Antrag der Mehrheit. 

78 Stimmen 

Abs. 6 
Angenommen 

Art. 22sexies 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22septies 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Antrag Hösli 

Abs. 1 , 2, 3 
Antrag Coutau 

Abs. 4 (neu) 
Antrag Stucky 

Hösli 
Coutau 
Stucky 
Allenspach 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Art. 22quinquies al. 5 et 6 

Proposition de la commission 

Al. 5 
Majorite 
Minorite 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la minorite 

39 voix 
Proposition de la majorite 

78 voix 

Al. 6 
Adopte 

Art. 22sexies 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22septies 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Proposition Hösli 

Al. 1 , 2, 3 
Proposition Coutau 

Al. 4 (nouveau) 
Proposition Stucky 

Rapporte ur 
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Abstimmung 

Abs. 1 
Antrag Coutau 67 Stimmen 
Antrag der Kommission 

48 Stimmen 

Abs. 2 
Antrag Coutau 64 Stimmen 
Antrag der Kommission 

48 Stimmen 

Abs. 3 
Antrag Coutau/Stucky 

69 Stimmen 
Antrag der Kommission 

45 Stimmen 

Abs. 4 (neu) 
Antrag CoutaU 80 Stimmen 
Dagegen 48 Stimmen 

Art. 22octies 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 23 Randtitel, Abs. 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 23 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Landolt, Sprecher der 
Minderheit 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

56 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

25 Stimmen 

Art. 25 Abs. 4bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Vote 

Al. 1 
Proposition Coutau 67 voix 
Proposition de la commission 

48 voix 

Al. 2 
Proposition Coutau 64 voix 
Proposition de la commission 

48 voix 

Al. 3 
Proposition Coutau/Stucky 

69 voix 
Proposition de la commission 

45 voix 

Al. 4 ( nouveau) 
Proposition Coutau 
Contre 

80 voix 
48 voix 
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98 

98 

98 

98 

98 

Art. 22octies 98 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art.23 titre marginal et al.1 98 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 23 al. 2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Rapporteur 

Vote 
Proposition de la minorite 

56 voix 
Proposition de la majorite 

25 voix 

Art. 25 al. 4bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Adopte 

98 

98 

99 

99 
99 

99 

99 



Art. 26 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 30ter 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 32 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 33, Randtitel, Abs.1 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 34, Randtitel 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Art. 35, 36 und 36bis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 37bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 38 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
Minderheit 

Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Antrag Seiler 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Glinter, Sprecher der 
Minderheit 

Zehnder 
Frlih 
Dupont 
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Art, 26 99 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 30ter 99 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 32 100 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 33, titre marginal, al.1 100 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 34, titre marginal 100 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 35, 36 et 36bis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 37 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 37bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 38 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Majorite 
Minorite 

Al. 3 
Proposition de la cornmission 

1 0 1 

102 

102 

102 

102 

102 

103 

Proposition Seiler 103,110 

Rapporteur 

103 

103 

103 
103 
1 0·4 



Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Mehrheit 

65 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

39 Stimmen 

Abs. 2 
Angenommen 

Abs. 3 

Art. 38bis 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
Minderheit 

Antrag Seiler 

Zehnder, Sprecher der 
Minderheit 

Seiler 
Ziegler 
Basler 
Bonny 
Gautier 
Spälti 
Allenspach 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 

Abs. 1 
Eventuel 
Antrag der Mehrheit 

109 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

53 Stimmen 

Vote 
Proposition de la majorite 

65 v·oix 
Proposition de la minorite 

39 voix 

Al. 2 
Adopte 

Al. 3 

Art. 38bis 
Proposition de la commission 

Al. l 
Majorite 
Minorite 

Proposition Seiler 

Rapporte ur 

Vote 

Al. 1 
A titre preliminaire 
Proposition de la majorite 

109 voix 
Proposition de la minorite 

53 voix 
Definitiv Definitivement 
Antrag der Mehrheit 

offensichtl. Mehrheit 
Antrag Seiler Minderheit 
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104 

1 04 

104 

104 

1 04 

104 

104 

105 

105 
106 
106 
1 07 
107 
1 08 
108 
108 

109 
10Q 

11 0 

11 0 



Abs. 2, 3 und 4 
Antrag der Kommission 

115 Stimmen 
Antrag Seiler 54 Stimmen 

Art. 38ter 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 Bst. a,b,c 
Angenommen 

Abs. 2 Bst. d 
Mehrheit 
Minderheit 

Meyer-Bern, Sprecher der 
Minderheit 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

47 Stimmen 
Dagegen 82 Stimmen 

Abs. 3 
Angenommen 

Art. 38quater (neu) 
Antrag Eggly-Genf 

Eggly-Geneve 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Eggly-Genf 

43 Stimmen 
Dagegen 45· Stimmen 

Art. 39 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Al. 2, 3 et 4 
Proposition de la commission 

115 voix 
Proposition Seiler 54 voix 

Art. 38ter 
Proposition de la commission 

Al. 1 et 2 let. a,b,c 
Adopte 

Al. 2 let. d 
Majorite 
Minorite 

Rapporte ur 

Vote 
Propositionde la minorite 

47 voix 
Contre 82 voix 

Al. 3 
Adopte 

Art. 38quater (nouveau) 
Proposition Eggly-Geneve 

Rapporteur 

Vote 
Proposition Eggly-Geneve 

43 voix 
Contre 45 voix 

Art. 39 
Proposition de la commission 
Adopte 
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11 0 

1 1 0 

11 0 

1 1 0 

11 0 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 2 
1 1 2 

1 1 2 

1 1 2 



Art. 39bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Zehnder, Sprecher der 
Minderheit 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

42 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

83 Stimmen 

Art. 39ter (neu) 
Antrag Chopard 

Chopard 
Allenspach 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 
Chopard 

Antrag Basler 

Basler 
Zehnder 

Abstimmung 
Rlickkommensantrag Basler 

94 Stimmen 
Dagegen 73 Stimmen 

Gautier 
Glinter 
Segmliller 
Zehnder 
Leuenberger Moritz 
Landolt 
Blocher 
Zbinden 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 

Art. 39bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Rapporteur 

Vote 
Proposition de la minorite 

42 voix 
Proposition de la majorite 

83 voix 

Art. 39ter (noUveau) 
Proposition Chopard 

Rapporte ur 

Proposition Basler 

Vote 
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112 

11 2 

11 3 

1 1 3 

1 1 3 

1 1 3 
1 1 3 
11 4 

1 1 4 
1 1 4 
114 

114 

11 4 
11 5 

11 5 

1 1 5 
1 1 5 
11 6 . 

1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
11 6 
1 1 7 
11 7 



Dupont 
Allenspach 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Amtrag Basler 87 Stimmen 
Dagegen 84 Stimmen 

Zif f. Ibis 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress 

Aenderung anderer Bundes
gesetze 
Das Obligationenrecht 

Art. 336e 
Abs. 1 
Bst. c 
Abs. 2 

Art. 361 Abs. 

Art. 362 Abs. 

Antrag Fischer-Sursee 

Art. 336e Abs. 1 Bst. c 
Angenommen 

Abs. 2 

Fischer-Sursee 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Angenommen gemäss Antrag 
Fischer-Sursee 

Art.361 Abs.1, 362 Abs.1 
Angenommen 

Ziff. Iter 
Antrag der Kommission 
Antrag Basler 

Bst. a-c 
Angenommen 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition Basler 87 voix 
Contre 84 voix 

Ch. Ibis 
Proposition de la commission 

Titre et preambule 

Modification d'autres lois 

Le code des obligations 

Art. 336e 
Al. 1 
Let. c 
Al. 2 

Art. 361 al. 

Art. 362 al. 

Proposition Fischer-Sursee 

Art. 336e al. 1 let. c 
Adopte 

Al. 2 

Rapporte ur 
Adopte selon la proposition 
Fischer-Sursee 

Art. 361 al. 1, 362 al. 1 
Adopte 

Ch. Iter 
Proposition de la commission 
Proposition Basler 

Let. a a c 
Adopte 
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11 7 
1 1 7 
1 1 7 

11 8 

11 9 

11 9 

11 9 

119 

11 9 
11 9 
11 9 
11 9 

1 1 9 

11 9 

11 9 

11 9 

11 9 

11 9 
120 

120 
120 

1 2 1 

1 2 1 

122 



Bst. d, e 

Basler 
Allenspach 
Zehnder 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Basler 96 Stimmen 
Antrag der Kommission 

63 Stimmen 

Bst. f 
Angenommen 

Ziff. Iquater 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Gesamtabstimmung 

FUr Annahme des Gesetzes
entwurfes A 132 Stimmen 
Dagegen 14 Stimmen 

B 
Bundesgesetz Uber die 
Krankengeldversicherung 
inklusive Taggeld bei 
Mutterschaft 

Anträge Allenspach 

Allenspach 
Reimann 
Hegg 
Gautier 
Gurtner 
GUnte.r 
SegmUller 
Berger 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Let. d, e 

Rapporteur 

Vote 
Proposition Basler 96 voix 
Proposition de la commission 

63 voix 

Let. f 
Adopte 

Ch. Iquater 
Proposition de la commission 
Adopte 

Vote sur l'ensemble 
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122 

122 
123 
123 
123 

124 
124 

125 

125 

125 

125 

Loi federale sur l'assurance 125 
d'une indemnite journaliere, 
y compris l'indemnite journa
liere en cas de maternite 

Propositions Allenspach 125 

125 
126 
127 
127 
128 
128 
129 
129 
130 

Rapporteur 130 
1 3 1 



Namentliche Abstimmung 

Flir den Antrag der Kom
mission stimmen: 117 

Flir den Antrag Allenspach 
stimmen: 49 

Bundesbeschluss B 

Titel 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40a 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Aart. 40b 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40c 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40d und 40e 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40f 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40g 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40h 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40i 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 , 2, 3 
Angenommen 

Abs. lbis 
Mehrheit 
Minderheit 

Vannay 

Vote par appel nominal 

Votent pour la proposition 
de la commission: 117 

Votent pour la proposition 
Allenspach: 49 

Arr~te federal B 

Titre 
Proposition de la commission 
Adopte 

Preambule 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 40a 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 40b 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 40c 
Proposition de la comrnission 
Adopte 

Art. 40d et 40e 
Proposition de la comrnission 
Adopte 

Art. 40f 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 40g 
Proposition de la commission 
Adopte . 

Art. 40h 
Proposition de la cornrnission 
Adopte 

Art. 40i 
Proposition de la commission 
Al. 1 , 2, 3 
Adopte 

Al. 1 bis 
Majorite 
Minorite 

porte-parole de la rninorite 
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132 

132 

132 

132 

132 

133 

133 

133 

133 

133 

133 

133 

134 



Ammann-Bern 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

51 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

61 Stimmen 

Art. 40k 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40k bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 401 
Antrag der Kommission 
Antrag Reimann 

Reimann 
Schlile 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Egli, Bundesrat 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la minorite 

51 voix 
Proposition de la majorite 

61 voix 

Art. 40k 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 40k bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 401 
Proposition de la commission 
Proposition Reimann 

Rapporteur 

Vote Abstimmung 
Anträge Reimann 
Dagegen 

53 Stimmen Propositions Reimann 53 voix 
61 voix 61 Contre 

Art. 40m 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 40n 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 400 
Antrag der Kommission 
Antrag Reimann 
Angenommen gemäss 
Antrag der Kommission 

Art. 40m 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 40n 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 400 
Proposition de la commission 
Proposition Reimann 
Adopte selon la proposition 
de la commission 
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134 
135 

135 
135 

135 

135 

135 

135 

136 
136 
136 

136 
137 

137 

137 

137 

137 



Art. 40p bis Art. 40s 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Ziff. II 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 

Art. 336e Abs. 1 
Bst. c und Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Art. 361 Abs.1, 362 Abs.1 
Antrag der Kommission 

Art. 12, 31, 44bis 
Antrag der Kommission 

Ziff. III 
Antrag der Kommission 

Ziff. IV 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

a·asler 
Jeanneret 

Gesamtabstimmung 

FUr Annahme des Gesetzes
entwurfes: 91 Stimmen 
Dagegen: 46 Stimmen 

Motionen I-IV 

Abschreibung 

Art. 40p a 40s 
Proposition de la commission 
Adopte 

Ch. II 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 

Art.336e al.1 let.c et al.2 

Proposition de la commission 

Art. 361 al. 1, 362 al. 1 
Proposition de la commission 

Art. 12, 31, 44bis 
Proposition de la commission 

Ch. III 
Proposition de la commission 

Ch. IV 
Proposition de la commission 
Adopte 

Vote sur l'ensemble 
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137 

137 

137 

137 

138 

138 

138 

138 

138 
139 

139 

Motions I-IV 

Classement 

139-142 

142 



·2.2 Ständerat 

2.2.1 Eintretensdebatte 

A 
Bundesgesetz Uber die 
Kranken- und Unfall
versicherung 

Antrag der Kommission 

Hänsenberger, Bericht
erstatter 

Meier Josi 
Bauer 
Schönenberger 
Andermatt 
Blihrer 
Egli, Bundespräsident 

2.2.2 Detailberatung 

Titel 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Ingress, Ziff. I Ingress, 
Titel, Ingress, Aenderung 
von AusdrUcken 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 1 
Hänsenberger, Bericht

erstatter 
Angenommen 

Conseil des Etats 

Debat sur l'entree en matiere 

Loi federale sur l'assurance 
en cas de maladie et 
d'accidents 

Proposition de la commission 

Discussion par articles 

Titre 
Proposition de la commission 
Adopte 

Preambule, eh. I preambule, 
titre, preambule, modifica
tions redactionnelles 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 1 

Adopte 
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147 

147 

147 

150 
1 51 
1 52 
152 
153 
1 54 

155 

156 

156 
156 



Art. 2 Randtitel, Abs. 1 
Bst. a und 2bis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 2bis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 3 Abs. 4bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Hänsenberger, Bericht-
erstatter 

Meier Josi, Sprecherin 
der Minderheit 

Egli, Bundespräsident 
Hefti 
Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag der Mehrheit 

21 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

10 Stimmen 

Art. 5 
Antrag der Kommission 

Hänsenberger, Bericht-
. erstatter 

Egli, Bundespräsident 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 6bis 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
Minderheit 

Abs. 2 bis 5 

Art. 2 titre marginal, al. 1 
let. a, 2bis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 2bis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 3 al. 4bis 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Vote 
Proposition de la majorite 

21 voix 
Propositioin de la minorite 

10 voix 

Art. 5 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 6bis 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Majorite 
Minorite 

Al. 2 a 5 
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156 

156 

156 

156 

156 

156 
157 
157 

157 

157 

157 

157 
157 

157 

157 

157 



Abs. 6 
Mehrheit 
Minderheit 

Hänsenberger, Bericht-
erstatter 

Blihrer, Sprecherin der 
Minderheit 

Hänsenberger, Bericht
erstatter 

Blihrer, Sprecherin der 
Minderheit 

Abs. 1 
Angenommen gemäss Antrag 
der Mehrheit 

Abs. 2 bis 5 
Angenommen 

Abs. 6 
Hänsenberger, Bericht

erstatter 
Weber, Sprecher der 

Minderheit 

Ordnungsantrag 
Hefti 
Zustimmung 

Arnold 
Weber 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Egli, Bundespräsident 
Arnold 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

23 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

18 Stimmen 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Al. 6 
Majorite 
Minorite 

Al. 1 
Adopte selon la proposition 
de la majorite 

Al. 2 a 5 
Adopte 

Al. 6 

Motion d'ordre 

Adhesion 

Vote 
Proposition de la minorite 

23 voix 
Proposition de la majorite 

18 voix 

Art. 11 
Proposition de la commission 
Adopte 
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1 57 

157 

158 

158 

1 58 

158 

158 

1 58' 
1 58 

159 
159 
159 

159 
160 
1 60 

160 
160 

160 

160 



Art. 11 a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Arnold 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

19 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

16 Stimmen 

Art. 12 
Hänsenberger, Bericht

erstatter 

Art. 12 Marginale 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art . 1 2 Abs . 1 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art • 1 2 Abs . 2 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art . 1 2 Abs . 3 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art • 1 2 Abs . 4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 1 2 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Antrag Reymond 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Reymond 

Art. 11 a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Vote 
Proposition de la minorite 

19 voix 
Proposition de la majorite 

16 voix 

Art. 12 

Art. 12 titre marginal 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12 al. 1 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 12 al. 2 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12 al. 3 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 12 al. 4 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12 al. 5 
Proposition de la commission 
Proposition Reymond 
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160 

161 
1 61 

1 61 

1 61 

1 61 
1 61 

162 

162 

162 

162 

162 

162 

162 

162 

162 

163 



Abstimmung 
Antrag Reymond 11 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

21 Stimmen 

Art. 12 Abs. 6 und 7 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12bis 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 12ter 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 

Art. 12quater 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 13 Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 14 Abs. 2 Ziff. 3 
Bst. c (neu) und Ziff. 4 
sowie Abs. 4-6,7 (neu) 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 14bis 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 

Art. 14bis Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 14bis Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Vote 
Proposition Reymond 11 voix 
Proposition de la majorite 

21 voix 

Art. 12 al. 6 et 7 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12bis 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 12ter 
Proposition. de la commission 

Art. 12quater 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 13 al. 2 et 3 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 14 al. 2 eh. 3 
let. c (nouvelle) et eh. 4 
al. 4 a 6 et al. 7 (nouveau) 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 14bis 

Art. 14bis al. 
Proposition de 

Adopte 

Art. 14bis al. 
Proposition de 
Adopte 

1 
la commission 

2 
la commission 
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163 

163 
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164 

164 

164 

164 
164 

164 

164 

164 
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Art. 14bis Abs. 3 Art. 14bis al. 3 164 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Hänsenberger, Bericht- 165 

erstatter 
Angenommen Adopte 

Art. 14bis Abs. 4 Art. 14bis al. 4 165 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Angenommen Adopte 

Art. 16 Abs. 3 (neu) Art. 16 al. 3 (nouveau) 165 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Hänsenberger, Bericht- 165 

erstatter 
Angenommen Adopte 

Art. 18 Art. 18 165 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Angenommen Adopte 

Art. 19bis Abs. 1 Aart. 19bis al. 1 165 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Hänsenberger, Bericht- 165 

erstatter 
Angenommen Adopte 

Art. 19bis Abs. 2 Art. 19bis al. 2 166 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Hänsenberger, Bericht- 166 

erstatter 
Angenommen Adopte 

Art. 19bis Abs. 3 Art. 19bis al. 3 166 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Hänsenberger, Bericht- 166 

erstatter 
Angenommen Adopte 

Art. 19bis Abs. 4 Art. 19bis al. 4 166 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Angenommen Adopte 

Art. 19bis Abs. 5 Art. 19bis al. 5 166 
Antrag der Kommission Proposition de la commission 
Mehrheit Majorite 
Minderheit Minorite 
Hänsenberger, Bericht- 166 

erstatter 



BUhrer, Sprecherin der 
Minderheit 

Bauer 
Masoni 
Meier Josi 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Egli, Bundespräsident 
Meie:r Josi 
Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

19 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

20 Stimmen 

Art. 19bis Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Masoni, Sprecher der 

Minderheit 
Jagmetti 
Schmid 
Bauer 
Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

14 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

29 Stimmen 

Art. 19bis Abs. 7 
Antrag der Koimmission 
Angenommen 

Art. 21 Abs. 1 zweiter 
Satz, Abs. 4 zweiter Satz, 
Abs. 5 zweiter Satz sowie 
Abs. 6 und 7 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Vote 
Proposition de la minorite 

19 voix 
Proposition de la majorite 

20 voix 

Art. 19bis al. 6 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Vote 
Proposition de la minorite 

14 voix 
Proposition de la majorite 

29 voix 

Art. 19bis al. 7 
Proposition de la ·commission 
Adopte 

Art. 21 al. 1 phrase 2, al. 4 
phrase 2, al. 5 phrase 2, 
al. 6 et 7 

Proposition de la commission 

Adopte 
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Art.22 Abs.3 dritter Satz 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22bis Randtitel und 
Abs. 7 zweiter und 
dritter Satz 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 22quater . 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22quinquies 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 

Art. 22quinquies Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
.Angenommen 

Art. 22quinquies Abs. lbis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22quinquies Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22quinquies Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 22quinquies Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22quinquies Abs. 4bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Hänsenberger, Bericht
erstatter 

Art. 22 al. 3 3e phrase 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22bis titre marginal et 
al. 7 phrases 2 et 3 

Proposition de la cornrnission 

Adopte 

Art. 22quater 
Proposition de la cornrnission 
Adopte 

Art. 22quinquies 

Art. 22quinquies al. 1 
Proposition de la cornrnission 

Adopte 

Art. 22quinquies al. lbis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22quinquies al. 2 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22quinquies al. 3 
Proposition de la cornrnission 

Adopte 

Art. 22quinquies al. 4 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22quinquies al. 4bis 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 
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1 71 
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1 71 
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1 71 

1 71 
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Blihrer, Sprecherin der 
Minderheit 

Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

7 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

22 Stimmen 

Art. 22quinques 
Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22sexies Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Hänsenberger, Bericht-
erstatter 

Meier Josi, Sprecherin 
der Minderheit 

Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Eventuell 
FUr den Antrag des Bundes
rates/Formulierung NR 

26 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

12 Stimmen 

Vote 
Proposition de la minorite 

7 voix 
Proposition de la majorite 

22 voix 

Art. 22quinques al. 5 et 6 

Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22sexies al. 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Vote 
A titre preliminaire 

Definitiv Definitivement 
FUr den Antrag des Bundes
rates/Formulierung NR 

21 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

11 Stimmen 

Art. 22sexies Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 22septies 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Abs. 2 
Mehrheit 
Minderheit 
Abs. 4 

Art. 22sexies al. 2 et 3 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 22septies 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Al. 2 
Majorite 
Minorite 
Al. 4 
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Abs. 1 bis 4 
Antrag Reymond 

Hänsenberger, Bericht-
erstatter 

Abs. 1 
Hänsenberger, Bericht

erstatter 
Reymond 
Bauer 
Debetaz 
Egli, Bundespräsident 

Abs. 2 
Binder, Sprecher der 

Minderheit 
Schmid 
Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

13 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

21 Stimmen 

Abs~ 1-4 
Antrag der Mehrheit 

16 Stimmen 
Antrag Reymond 

19 Stimmen 

Art. 22octies 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 23 Randtitel, Abs. 
zweiter Satz und Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 25 Abs. 4bis, 
26 Abs. 1,3,3bis und 4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Al. 1 a 4 
Proposition Reyrnond 

Al. 1 

Al. 2 

Vote 
Proposition de la rninorite 

13 voix 
Proposition de la majorite 

21 voix 

Al. 1-4 
Proposition de la majorite 

16 voix 
Proposition Reymond 

19 voix 
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Art. 22octies 177 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 23 titre marginal, al. 1 177 
phrase 2 et al. 2 
Proposition de la commission 

177 

Art. 25 al. 4bis, 26 al. 1,3, 177 
3bis et al. 4 
Proposition de la cornrnission 
Adopte 



Art. 28 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 30ter 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 32, 33 Randtitel und 
Abs. 1, 34 Randtitel 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 35, 36, 36 bis und 37 
Antrag der Kommission. 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 37bis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 38 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 38bis 
Antrag der Kommission 
Antrag Weber 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Weber 
Egli, Bundespräsident 
Hänsenberger, Beriicht-

erstatter 
Hefti 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Weber 
Egli, Bundespräsident 
Weber 

Art. 28 

Adopte 

Art. 30ter 
Proposition de la commission 

Adopte 
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177 
177 

177 

177 

Art. 32, 33 titre marginal et 177 
al. 1, 34 titre marginal 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 35, 36, 36bis et 37 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 37bis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 38 
Proposition de la cornrnission 

Adopte 

Art. 38bis 
Proposition de la commission 
Proposition Weber 

177 

177 

178 

178 

178 

178 

178 

179 
179 
179 

179 
180 

180 
180 
180 



Abstimmung 
Antrag Weber 11 Stimmen 
Antrag der Kommission 

· 3·1 Stimmen 

Art. 38ter 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 

Art. 39 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Ziff. Ibis Titel, 
Ziff. 1 Ingress 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 336e Abs. 1 Bst. c 
und Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Abs. 2 
Mehrheit 
Minderheit 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Masoni 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Hefti 
Schmid 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

2 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

28 Stimmen 

Art. 361 Abs. 1, 
Art . 3 6 2 Abs . 1 
Antrag der Kommission 
Angenommen · 

Ziff. 2 Ingress 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Vote 
Proposition Weber 11 voix 
Proposition de la commission 

31 voix 

Art. 38ter 
Proposition de la commission 

Art. 39 
Proposition de la commission 

Adopte 

Ch. Ibis titre, 
eh. 1 preambule 
Proposition de la commissiqn 
Adopte 

Art. 336e al. 1 let. c 
et al. 2 
Proposition de la comrnission 
Al. 1 
Al. 2 
Majorite 
Minorite 

Vote 
Proposition de la minorite 

2 voix 
Proposition de la rnajorite 

28 voix 

Art. 361 al.1, Art. 362 al.1 

Proposition de la commission 
Adopte 

Ch. 2 preambule 
Proposition de la commission 
Adopte 
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Art. 12 
Antrag der Kommission 
Antrag KnUsel 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Knlisel 
Hänsenberger, Bericht

erstatter 
Knlisel 
Angenommen gemäss 
Antrag der Kommission 

Art. 31 Abs. 1 erster Satz 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 44bis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Ziff. 3 Ingress, Titel 
und Ingress 
Antrag der Kommission 
Antrag Schönenberger 
Hänsenberger, Bericht-

Schönenberger 
Schmid 
Meier Josi 
Weber 

erstatter 

Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag Schönenberger 

3 Stimmen 
Antrag der Kommission 

35 Stimmen 

Ziff. IIIbis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 16b 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 28a 
Antrag der Kommission 
Antrag Hefti 

Art. 12 
Proposition de la commission 
Proposition KnUsel 

Adopte selon la proposition 
de la commission 

Art. 31 al. 1 phrase 1 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 44bis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Ch. 3 preambule, titre et 
preambule 
Proposition de la commission 
Proposition Schönenberger 

Vote 
Proposition Schönenberger 

3 voix 
Proposition de la commission 

35 voix 

Ch. IIIbis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 16b 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 28a 
Proposition de la commission 
Proposition Hefti 
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Hefti 
Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag Hefti 14 Stimmen 
Antrag der Kommission 

18 Stimmen 

Art. 29bis 
Antrag der Kommission 

Art. 34 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Ziff. Iter Titel Bst. a-d 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Ziff. Iter Bst. e 
Antrag der Kommission 
Anträge Weber 
Weber 
Egli, Bundespräsident 

Abstimmung 
Antrag Weber 10 Stimmen 
Antrag der ,Kommission 

21 Stimmen 

Ziff. Iter Bst. f 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Ziff. Iquater 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Gesamtabstimmung 

FUr Annahme des Gesetzes
entwurfs 30 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

vote 
Proposition Hefti 14 voix 
Proposition de la commission 

18 voix 

Art. 29bis 
Proposition de la commission 

Art. 34 al. 4 
Proposition de la commission 
Adopte 

Ch. Iter titre, let a - d 
Proposition de la commission 

Adopte 

Ch. Iter let. e 
Proposition de la commission 
Propositions Weber 

Vote 
Proposition Weber 10 voix 
Proposition de la commission 

21 voix 

Ch. Iter let. f 
Proposition de la commission 
Adopte 

Ch. Iquater 
Proposition de la commission 
Adopte 

Vote sur l'ensemble 
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B 
Bundesgesetz Uber die 
Krankengeldversicherung 
inklusive Taggeld bei 
Mutterschaft 

Antrag der Kommission 
Nichteintreten 

Antrag Weber 
Eintreten 

Hänsenberger, Bericht-

Weber 
Schmid 
Weber 

erstatter 

Egli, Bundespräsident 
Weber 

Angenommen gemäss 
Antrag der Kommission 

Abschreibung 

Motion des Nationalrates 
(Kommission) 
Krankenversicherung. 
Finanzierung 

Loi federale sur l'assurance 
d'uune indemnite journaliere, 
y compris l'indemnite journa
liere en cas de maternite 

Proposition de la commission 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Weber 
Entrer en matiere 

Adopte selon la proposition 
de la commission 

Classement 

Motion du conseil national 
(commission) 
Assurance-maladie. 
Financement 
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Initiative des Kantons Genf Initiative du canton de Geneve 190 
Schutz der Mutterschaft Protection de la maternite 

Petition Mouvement popu
laire des famillees. 
Nein zur Erhöhung der 
Krankenkassenprämien 

Petition Mouvement populaire 
des familles. 
Non a la hausse des cotisa
tions de l'assurance-maladie 

190 



3 

3 • 1 

.. 

Differenzen 

Nationalrat 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 

A 
Bundesgesetz Uber die 
Krankenpflegeversicherung 
und die Leistungen bei 
Mutterschaft 

Titel 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 1 Abs. 4 und 4bis 
Antrag der Kommission 
Abs. 4 
Mehrheit 
Minderheit 
Abs. 4bis 
Mehrheit 
Minderheit 

Abs. 4 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 
GUnter 
Gautier 
Allenspach 

Abstimmung 

FUr den Ordnungsantrag 
GUnter 17 Stimmen 
Dagegen 79 Stimmen 

Divergences 

Conseil national 

Rapporte ur 

Lai federale sur l'assurance 
des soins medico-pharmaceu
tiques et des prestations 
en cas de maternite 

Titre 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 1 al. 4 et 4bis 
Proposition de la commission 
Al. 4 
Majorite 
Minorite 
Al. 4bis 
Majorite 
Minorite 

Al. 4 

Adopte 

Rapporte ur 

Vote 
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Art. 3 Abs. 4bis 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Angenommen 

Art. 5 Abs. 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 6bis Abs. 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 11 a 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 12 Randtitel, Abs. 1 
Ziff. 2 und Abs. 5 

Randtitel 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Abs. 1 Ziff. 2 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Abs. 5 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 12bis Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 3 al. 4bis 
Proposition de la commission 

Rapporte ur 
Adopte 

Art. 5 al. 1 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 6bis al. 1 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 11 a 
Proposition de la commission 

Adopte 
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196 

196 

196 

196 

196 

196 

196 

196 

Art. 12 titre mariinal, al. 1 196 
eh. 2 et al. 5 

Titre marginal 196 
196 

Adopte 

Al. 1 eh. 2 1 96 
196 

Adopte 

Al. 5 

Adopte 

Art. 12 al. 1 
Proposition de la commission 

Adopte 

197 
197 

197 

197 



Art. 12ter 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 12quater Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 14bis Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 
Dupont 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Allenspach, Sprecher der 

Minderheit 
Basler 
Spälti 
Darbellay 
Fierz 
Jaggi 
Wiek 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Cotti, Bundesrat 
Allenspach, Sprecher der 

Minderheit 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

72 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

76 Stimmen 

Art. 14bis Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 19bis Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Art. 12ter 
Proposition de la commission 
Adopte 

Art. 12quater al. 3 
Proposition de 1~ commission 

Adopte 

Art. 14bis al. 3 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 
Rapporteur 

Rapporteur 

Vote 
Proposition de la minorite 

72 voix 
Proposition de la majorite 

76 voix 

Art. 14bis al. 4 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 1 9bis al. 1 
Proposition de la commission 
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Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Angenommen 

Art. 19bis Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 19bis Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 5 
Antrag ·Meyer-Bern 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Meyer-Bern 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Allenspach 
Meyer-Bern 

Abstimmung 
Ftir den Antrag Meyer-Bern 

66 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Art. 22quinquies Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 22quinquies 
Abs. lbis und 2 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 22quinquies Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 23 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Adopte 

Art. 19bis al. 3 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 19bis al. 5 et 6 
Proposition de la cornrnission 
Al. 5 

Rapporteur 

Vote 

Art. 22quinquies al. 1 
Proposition de la cornrnission 

Adopte 
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201 

201 

201 

201 

202 
202 

202 
202 

203 
203 
203 

203 

203 

203 

Art. 22quinquies al. 1bis et 2 203 

Proposition de la cornrnission 

Adopte 

Art. 22quinquies al. 4 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 23 al. 2 
Proposition de la cornrnission 

203 

203 

203 

203 



Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Angenommen 

Art. 25 Abs. erster Satz 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 30ter 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 37 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Art. 38bis Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Antrag GUnter 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Glinter 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Cotti, Bundesrat 
Glinter 
Angenommen gemäss 
Antrag der Kommission 

Art. 39 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Angenommen 

Ibis. Aenderung anderer 
Bundesgesetze 

Adopte 

Art. 25 al. 3 premiere phrase 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 30ter 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 37 al. 2 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 38bis al. 2 
Proposition de la commission 

Rapporteur 

Rapporteur 

Adopte selon la proposition 
de la commission 

Art. 39 al. 2 
Proposition de la cornmission 

Adopte 

Ibis. Modification d'autres 
lois 
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204 

204 

204 

204 

204 

204 
204 

204 
204 
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205 
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Ziff. 1, Art. 336e, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
FrUh, Sprecher der 

Minderheit 
Fischer-Sursee 
Borel 
Fetz 
Darbellay 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 

Abstimmung 
Antrag der Mehrheit 

75 Stimmen 
Antrag der Minderheit 

64 Stimmen 

Ziff. 2 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 

Zif f. 3 
Antrag der Kommission 
Antrag FrUh 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
FrUh 
Fetz 
Gautier 
Allenspach 
GUnter 
SegmUller 
Zehnder 
Vannay 
Morf 
Borel 
Aubry 
Hari 
Reimann 
Leuenberger Moritz 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 

Ch. 1 , art. 336e al. 2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la majorite 

75 voix 
Proposition de la minorite 

64 voix 

Ch. 2 

Ch. 3 
Proposition de la commission 
Proposition FrUh 

Rapporteur 
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207 
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207 

207 
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207 

207 

209 
210 
211 
212 
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214 
214 
215 
215 
215 
216 
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Dupont 
Cotti, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Frlih 17 Stimmen 
Antrag der Kommission 

124 Stimmen 

IIIbis 
Taggeld bei Mutterschaft 

Art.. 1 6b (neu) 
Antrag der Kommission 
Antrag Fetz 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Fetz 
Cotti, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag Fetz 25 Stimmen 
Antrag der Kommission 

69 Stimmen 

Art. 19a Abs. 2 (neu) 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Angenommen 

Art. 28a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Allenspach, Sprecher d~r 
Minderheit 

.Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 
Vannay 
Bonny 
Reimann 
Segmliller 
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Rapporteur 217 
218 

Vote 219 
Proposition Frlih 17 voix 
Proposition de la commission 

124 voix 

II Ibis 220 
Alocation en cas de maternite 

Art. 16b (nouveau) 220 
P~oposition de la commission 
Proposition Fetz 

220 

Rapporteur 220 
220 
220 

Vote 220 
Proposition Fetz 25 voix 
Proposition de la commission 

69 voix 

Art. 19a al. 2 (nouveau) 220 
Proposition de la commission 

220 

Rapporteur 221 
Adopte 

Art. 28a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 

Rapporteur 

221 

221 

222 

222 
222 
223 
223 
224 



Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Cotti, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

12 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

124 Stimmen 

Art. 29bis 
Antrag der Kommission 
Antrag Fetz 
Angenommen gemäss 
Antrag der Kommission 

Art • 3 4 Abs • 4 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Iter 
Uebergangsbestimmungen 

Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 

Dupont 
Cotti, Bundesrat 

Bst. e Abs. 3 und 4 
Antrag der Kommission 
Antrag Reimann 

Abstimmung 
Antrag Reimann 29 Stimmen 
Antrag der Kommission 

72 Stimmen 

8 
Bundesgesetz Uber die 
Krankengeldversicherung 
inklusive Taggeld bei 
Mutterschaft 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Minderheit 

Reimann, Sprecher der 
Minderheit 

Vote 
Proposition de la minorite 

. 12 voix 
Proposition de la majorite 

124 voix 

Art. 29bis 
Proposition de la commission 
Proposition Fetz 
Adopte selon la proposition 
de la commission 

Art. 34 al. 4 
Proposition de la commission 
Adopte 

Iter 
Dispositions transitoires 

Rapporteur 

Let. e al. 3 et 4 
Proposition de la commission 
Proposition Reimann 

Vote 
Proposition Reimannn 29 voix 
Proposition de la commission 

72 voix 

B 
Loi federale sur l'assurance 
d'une indemnite journaliere, 
y compris l'indemnite journa
liere en cas de maternite 

Proposition de la commission 
Majorite 
Minorite 
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224 

224 

224 

225 

225 

225 

225 
225 

225 

225 

225 
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3.2 

Carobbio 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Dupont 
Cotti, Bundesrat 

Abstimmung 
Antrag der Minderheit 

38 Stimmen 
Antrag der Mehrheit 

71 Stimmen 

Rapporte ur 

Vote 
Proposition de la minorite 

38 voix 
Proposition de la majorite 

71 voix 
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226 
227 

227 
227 

227 

Initiative des Kantons Genf Initiative du canton de Geneve 227 
Schutz der Mutterschaft Protection de la maternite 

Ständerat 

Art~ 6bis, 12bis, 14bis, 
19bis Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 19bis Abs. 5 und 6 
~ntrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Hänsenberger, Bericht
erstatter 

Weber 
Hänsenberger, Bericht

erstatter 
Bauer 
Cotti, Bundesrat 
Masoni 

Conseil des Etats 

Art. 6bis, 12bis, 14bis, 
19bis al. 3 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 19bis al. 5 et 6 
Proposition de ia commission 

Adopte 

Abstimmung Vote 
FUr den Antrag der Mehrheit 
(Festhalten) 8 Stimmen 
Flir den Antrag der Minderheit 
(Zustimmung zum Nationalrat) 

24 Stimmen 

231 

231 

232 

232 

232 

232 
233 

233 
233 
233 

233 
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Art. 23 und 25 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Hefti 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 38bis 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Ziff. IIIbis 

Art. 16b Abs. 1bis und 3 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Art. 1 9a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Ziff. Iter Bst. e Abs.2-4 
Antrag der Kommission 
Hänsenberger, Bericht-

erstatter 
Angenommen 

Nationalrat 

Art. 19bis Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 
Eggli-Winterthur, 

Berichterstatter 
Darbellay 
Angenommen 

Ziff.IIIbis Art.19a Abs.2 
Antrag der Kommission 
Angenommen 

Art. 23 et 25 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 38bis 
Proposition de la commission 
Adopte 

Ch. IIIbis 

Art. 16b al. 1bis et 3 
Proposition de la commission 

Adopte 

Art. 19a al. 2 
Proposition de la commission 

Adopte 

Ch. Iter let. e al. 2 ~ 4 
Proposition de la commission 

Adopte 

Conseil national 

Art. 19bis al. 5 et 6 
Proposition de la commission 

Rapporteur 
Adopte 

Ch. IIIbis art. 19 al. 2 
Proposition de la commission 
Adopte 

1 

~33 
l 

~34 

234 
234 

234 

234 

234 

234 

234 

234 

234 

234 
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3 Diskussion Uber Mutter
schaftsversicherung 

Nationalrat 

Eintretensdebatte 

Krankengeldversicherung 

Antrag Basler 

Antrag Allenspach 

Vorlage B 

Differenzen 

Ständerat 

Erewerbsersatzordnung 
bei Mutter?chft 

Vorlage B 

Differenzen 

Discussion sur l'assurance 
maternite 

Conseil national 
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Debat sur l'entree en rnatiere 5-35 

Assurance d'une indernnite 40-45 
journaliere 

Proposition Basler 

Proposition Allenspach 

Projet B 

Divergences 

Conseil des Etats 

114-118 

125-131 

132-139 

207-227 
237-238 

Allocations pour perte de 183-188 
gain en cas de maternite 

Projet B 188-189 

Divergences 231/234 
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4. 1 Nationalrat 
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Ammann-Bern 
Aubry 
Basler 
Berger 
Blocher 
Bonnard 
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Bratschi 
Carobbio 
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Christinat 
Cotti, Bundesrat 

Coutau 
Darbellay 
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Eggli-Winterthur, 
Berichterstatter 
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Liste des orateurs 

Conseil national 

21,39,41,49,55,64,73,76,86, 
96,108,113,117,123,125,195, 
197,201,203,213,221 
43,134 
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15,40,106,114,122,198,211 
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43 
63,107,223 
28,60,64,206,215 
80 
69,226 
80 
114 
23,35,139,140 

201,205,218,220,224,227 
95 
24,43,199,207,238 
10,31,44,46,47,49,50,53,56, 
58,60,63,65,66,67,70,72,74, 
75,77,83,84,86,87,88,89,92, 
93,97,99,104,109,111,112, 
113,114,117,120,124,130,135, 
136,140,141,193,194,196,197, 
201,203,204,205,207,209,217, 
222,225,227 
5,29,35,39,43,46,47,49,50,53, 
56,58,60,63,65,67,69,70,72, 
74,75,77,82,84,86,87,88,89,92, 
93,96,99,101,103,108,11·1, 
113,114,117,120,123,130,135, 
136,140,141,142,143,193,194, 
196,197,200,201,202,203,204, 
205,206,207,217,220,222,224, 
225,227,237 
1 11 
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Egli, Bundesrat 

Eisenring 
Fetz 
Fierz 
Fischer-Sursee 
Frtih 
Gautier 
Grendelmeier 
GUnter 

Gurtner 
Hari 
Hegg 
Hösli 
Jaggi 
Jeanneret 
Landolt 
Leuenberger Moritz 
Longet 
Mascarin 
Massy 
Meyer-Bern 
Morf 
Neukomm 
Pfund 
Pitteloud 
Reimann 

Revaclier 
Sager 
Schmid 
Schule 
SegmUller 

Seiler 
Spälti 
Stucky 
Vannay 
Wiek 
Zbinden 
Zehnder 

Ziegler 

31,35,39,45,46,49,53,56,58, 
61,63,65,66,67,70,73,74,75, 
77,83,85,86,88,90,92,93,97, 
99,104,109,111,112,113,114, 
117,124,131,135,137,140,143 
22 
207,211,220 
199 
119,206 
28,42,52,60,79,103,206,210 
3,4,107,115,127,142,195,212 
46,52,61,63,141,142 
12,35,38,45,47,48,54,56,76, 
87,103,115,128,195,204,205, 
21 3. 
52,65,128 
216 
19,46,59,74,127 
27,49,55,76,91,95 
200 
139 
26,81,89,98,116 
116,216 
27 
17,73 
20 
26,81,110,202,203 
215 
72,84,93 
66,79 
64 
48,76,77,89,122,126;136,216, 
223,226 
62 
78,83 
29 
69 
16,42,52,57,66,77,82,91,116, 
129,214,224 
11,34,105;129 
23,93,108,199 
57,95 
26,37,51,68,215,222 
24,58,68,73,82,139,200 
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Andermatt 
Arnold 
Bauer 
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Btihrer 
Cotti, Bundesrat 
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Sitzung vom l./2./3.4./10.und 12./13. 12. 1984 
Seance du 
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81.044 

Krankenversicherung. Tellrevlalon 
As■urance-maladle. Revision partielle 

Botschaft und Gnetzentwurt vom 19. August 1981 (BBI II, 1117) 
Message et pro;et de 101 du 19 aoüt 1981 (FF II. 1069) 

He"Gautler unterbreitet die folgenden schriftlichen Bemer
kungen über das Vorgehen: 
1. Die Kommission r.,nterbreitet ein Sofortprogramm. Ein 
Eintretensbeschluss bedeutet. dass der Rat auf das Sofort• 
programm eintritt. Die nicht im Sofortprogramm enthalte
nen Artikel stehen damit nicht zur Diskussion. ausser bei 
Vorliegen von Anträgen. 
Die Behandlung der ganzen bundesrätlichen Vorlage müss
te mit einem Rückweisungsantrag an die Kommission ver
langt werden. 
2. Die Kommissionsmehrheit beantragt die Aufteilung in 
zwei Bundesgesetze: · .., 
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A Bundesgesetz über die Krankenpflegeversicherung inklu
sive Erweiterung der Leistungen bei Mutterschaft. 
B Bundesgesetz über die Krankengeldversicherung inklu
sive Taggeld bei Mutterschaft 
Die Kommissionsminderheit und der Bundesrat stellen den 
Antrag, die revidierten Bestimmungen in einer Vorlage dem 
Parlament zu unterbreiten. 
Bei Teilung der Vorlage entscheidet der Rat nach der Eintre
tensdebatte zum Bundesgesetz B über die Frage einer obli
gatorischen Krankengeldversicherung; wird die Gesetzesre
vision in einer Vorlage beraten, wird dieser Entscheid grund
sätzlich bei Artikel 1 Absatz 4 getroffen. 
3. Der Ratspräsident schlägt Ihnen vor, wie folgt vorzu
gehen: 
Nach der Eintretensdebatte finden folge11de Abstimmungen 
statt: 
1. Abstimmung über eine eventuelle Teilung der Vorlage. 
2. Abstimmung über Eintreten auf eine Vorlage oder auf das 
Bundesgesetz A. 
3. Abstimmung über die Frage, ob die Bestimmungen über 
die Mutterschaft In einem gesonderten Gesetz zu regeln 
sind (Minderheitsantrag II Günter). Wird dieser Antrag ange
nommen, hat der Bundesrat eine entsprechende Vorlage zu 
unterbreiten. 
4. Das Sofortprogramm wird im übrigen wie jede andere 
Vorlage beraten. 
5. Nach Beratung im Erstrat geht das Sofortprogramm an 
den Ständerat. Die nicht im Sofortprogramm enthaltenen 
Vorschläge des Bundesrates werden zu einem späteren 
Zeitpunkt beraten, frühestens aber nach Verabschiedung 
des Sofortprogramms im Ständerat. 

M. Oautler soumet la note ecrite suivante sur la procedure a 
suivre: 
1. La commlssion vous soumet un programme d'urgence. 
Une decision d'entrer en matiere signifie que le conseil entre 
en mattere sur le programme d'urgence. Les articles ne 
figurant pas dans le programme d'urgence ne sont donc pas 
mls en dlscussion, sauf si des propositlons sont presentees. 
L'examen de l'ensemble du projet du Conseil federal ne 
peut etre demande que par une propositlon de renvoi a la 
commission. 
2. La majorite de la commission propose de diviser le pro-

. gramme d'urgence en deux lois: 
A Loi federale sur l'assurance des soins medico-pharma
ceutiques, y compris l'extension des prestations en cas de 
matemlte, et 
B Loi federale sur l'assurance d'une indemnite journaliere, 
y comprls l'indemnite journallere en cas de maternite. 
Le Conseil federal et la mlnorite de la commisslon propo
sent que le programme d'urgence soit traite en une seule et 
mAme lol. 
SI le consell declde de tralter le programme d'urgence en 
deux lois, la decision concemant l'assurance d'une indem
nite joumallere obllgatoire aura lieu en principe en relation 
avec l'entree en mattere sur la loi B. Si le programme 
d'urgence est trait6 en une seule lol, cette decision sera 
prise au moment de l'examen de l'article 1•, 4• alinea. 
3. Le presldent du conseil vous propose de proceder de la 
maniere suivante: 
Apres la dlscusslon sur l'entree en matiere, le conseil votera 
1. Sur la questlon d'une eventuelle divlsion du programme 
d'urgence en deux lols. 
2. Sur l'entree en mattere sur le programme d'urgence 
entler ou sur la lol A. 
3. Sur la proposltlon de la mlnorite II (Günter) qui veut blffer 
tous les artlcles concemant l'assurance en cas de matemite 
et les pr6senter dans une lol separee. SI la propositlon est 
accept6e, le Conseil federal devra soumettre une teile loi au 
consell. 

'+ 

4. Le programme d'urgence est traite comme les autres 
projets de loi. 
5. Apres avoir et6 adopte par le Conseil national, le pro
gramme d'urgence sera transmis au Conseil des Etats. Les 
dispositions du projet du Conseil federal qui ne se trouvent 
pas dans le programme d'urgence seront traitees le plus töt 
possible, apres l'acceptation du programme d'urgence par 
le Conseil des Etats. 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Aufteilung in zwei Bundesgesetze 

Minderheit I 
(Zehnder, Borel, Bratschi, Butty, Columberg, Oarbellay, 
Eggll-Wlnterthur, Gloor, Meyer-Bern, Neukomm. Seiler, Seg
müller, Vannay) 
Die Vorlage (Sofortprogramm) ist in einem Gesetzesbe
schluss zu behandeln und zu genehmigen. 

Minderheit II 
(Günter) 
- Alle Artikel, welche die Mutterschaftsverslcherung betref
fen, sind aus dem Gesetz zu streichen (z. B. Art. 1 Abs. 2, 
Art. 14 Abs. 2, Ziff. 3 Bst. c und Zlff. 4, Art. 14 Abs. 4 bis 6 
und 7 neu, Art. 36 und allenfalls weitere, die Mutterschafts
versicherung betreffende Artikel. Slnngemäss wären z. B. zu 
ändern: Art. 3 Abs. 4bls und 14bls Abs. 2). 
- Diese Bestimmungen sind in einem eigenen Gesetz vorzu
legen. 
- Die Finanzierung dieser Versicherung hat aus allgemei
nen Bundesmitteln zu erfolgen. 

Antrag Seiler 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, dem Parla
ment die folgenden neuen Vorlagen zu unterbreiten: 
1. Einen allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss mit ins
besondere dem folgenden Inhalt: 
a. ein Paket von wirkungsvollen Massnahmen zur Eindäm
mung der Kosten in allen Bereichen der Krankenversiche
rung; 
b. eine Regelung der Beiträge der öffentlichen Hand mit 
dem Ziel, den sozialen Ausgleich besser zu berücksichtigen 
und die Prämien für alle Bevölkerungsschichten tragbar zu 
halten. 
Dieser Bundesbeschluss ist allenfalls im Sinne von Artikel 
89bis der Bundesverfassung dringlich zu erklären, in jedem 
Fall aber zu befristen. 
2. Einen allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss (evtl. 
Bundesgesetz) über die Mutterschaftsversicherung. 
3. Ein Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Total
revision). 

Ordnungsantrag Günter 
Die Abstimmung über die Aufteilung der Vorlage findet erst 
nach der Detailberatung statt. 

Proposition de la commission 
Majorite 
Diviser le programme d'urgence en deux lois 

Mlnorite I 
(Zehnder, Bore!, Bratschi, Butty, Columberg, Darbellay, 
Eggli-Winterthour, Gloor, Meyer-Beme, Neukomm, Seiler 
Segmüller, Vannay) · 
Le projet (programme d'urgence) doit 6tre traite et adopte 
en une seule et meme loi. 

Minorite 11 
(Günter) 
- Tout les articles qui concement l'assurance en cas de 
maternite doivent etre biffes de la loi (p.ex. les art. 1• 
2" al., 14 2" al., eh. 3 let. c et eh. 4, 14 4• au 6° al., 14 7• 
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al. nouveau et 36; le cas echeant. les autres articles relatifs a 
cette assurance doivent egalement Atre biffes de la loi). Sont 
par analogie a modlfler les articles 3 alinea 4'"' et 14"'' 
2" alinea. 
- Ces dlspositlons doivent ätre presentees dans une loi 
separee. 
- Le flnancement doit se faire au moyen de subsides fede
raux generaux. 

Proposition Seiler 
Renvoi au Conseil federal en l'invitant a soumettre au Parla
ment les nouveaux projets suivants: 
1. Un arräte federal de portee generale comprenant notam-
ment: · 
a. Un train de mesures propres a enrayer la hausse des 
coüts dans les divers secteurs de l'assurance-maladie; 
b. Une reglementatlon des contributions des pouvoirs 
publics qul assure une meilleure egalite soclale et permette 
de fixer les primes a un nlveau supportable pour toutes les 
couches de la population. 
Cet arrAte, qui pourralt Atre declare urgent au sens de 
l'article 89"'' de la constitution, aurait de toute maniere un 
caractere temporaire. 
2. Un arrAte federal de portee generale (event. une loi) sur 
I 'assu rance-maternite. 
3. Une loi sur l'assurance-maladie (revision totale). 

Motion d'ordre Günter 
Le vote sur une eventuelle division du programme d'ur
gence aura lieJJ apres la discussion de detail. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Mit Datum vom 
19. August 1981 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft 
über die Teilrevision der Krankenversicherung. Der Entwurf 
enthielt vier zentrale Elemente, nämlich ein gesundheitspoli
tisches, ein sozialpolitisches, ein staatspolitisches und ein 
gesellschaftspolitisches Element. 
Das gesundheitspolitische Element bezog sich auf die Lei
stungen der Krankenpflege (Spltalaufenthalt ohne zeitliche 
Begrenzung von bisher 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen 
und die Möglichkeit der Versicherung von Vorsorgeuntersu
chung und Zahnbehandlung) sowie auf Massnahmen zur 
Kostendämmung. 
Der sozialpolitische Aspekt ergibt sich aus der gezielten 
Ermässigung der Prämienlast für kinderreiche Familien und 
wirtschaftlich Schwache und aus dem Obligatorium der 
Krankengeldversicherung für Arbeitnehmer, weil dadurch 
die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers gesichert ist. 
Das staatspolitische Element liegt darin, dass die Tarifauto
nomie der Kantone beibehalten bleibt, sie dafür aber zur 
Hälfte bei den Subventionen und der Prämienverbilligung 
für wirtschaftlich Schwache verpflichtet werden. Hier spielt 
die Neuordnung der Aufgabenteilung. wie sie in diesem Rat 
bereits beschlossen wurde, hinein. 
Das gesellschaftspolitische Element des Entwurfes ist die 
Neuordnung der Mutterschaftsversicherung innerhalb der 
Krankenversicherung als materieller Gegenentwurf zur 
Volksinitiative «für einen wirksamen Schutz der Mutter
schaft•. 
Bei ihrer Arbeit musste die Kommission davon ausgehen, 
dass sich auf dem Gebiet die vielfältigsten Interessen, ja 
gegensätzliche Interessen, gegenüberstehen. Selbst unter 
den Versicherten sind Gegensätze vorhanden. so zum Bei
spiel zwischen jung und alt, reich und arm, Frau und Mann, 
die alle einen möglichst guten, aber auch einen möglichst 
preisgünstigen Versicherungsschutz möchten. Die Kranken
kassen vertreten verständlicherweise den Standpunkt, dass 
die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Sozialhypotheken 
durch Bundesbeiträge voll abgegolten werden müssen; sie 
bestehen auf der Autonomie ihrer Tätigkeit. 
Daneben gibt es die Interessen der Kantone, der Ärzte, der 
Apotheken, der pharmazeutischen Industrie, der Kranken
schwestern, der Therapeuten, der Kurorte, der Arbeitgeber, 
der Arbeitnehmer usw., die alle an einer gut funktionieren-

den Versicherung interessiert sind, jedoch keine Beschrän
kung ihrer Tätigkeit dulden, sondern im Gegenteil sehr oft 
an der Krankenversicherung noch mehr verdienen wollen. 
Kurz zusammengefasst kann man feststellen, dass die Kran
kenversicherung ausgebaut werden soll. Alle Beteiligten 
sollen wie bisher auf Kosten der Sozialversicherung ihr 
Schäfchen ins Trockene bringen, zusätzliche Berufe wollen 
ebenfalls auf Kosten der Sozialversicherung eine garantierte 
Stelle und Einkommen, aber es darf weder für den Bund 
noch für die Krankenkassen bzw. den Versicherten mehr 
kosten, sondern sollte billiger werden. In ·Kenntnis dieser 
schwierigen Aufgabe ging die Kommission .an die Arbeit. 
infolge eines zweitägigen Hearings mit den Organisationen, 
Sanitätsdirektorenkonferenz, Krankenkassenkonkordat. 
Federatlo Medicorum Helveticorum (FMH), Privatasseku
ranz, VESKA, Arbeitgeberorganisationen, Gewerbeverband. 
Bauernverband, · Verband Schweizerischer Angestellter 
(VSA), Christlichnationaler Gewerkschaftsbund (CNG), 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) zeigte es sich 
erneut, wie weit die Meinungen auseinandergingen. Alle 
Teilnehmer waren sich indessen darüber einig, dass die im 
Gesetzentwurf vorgesehenen Kostendämpfungsmassnah
men ungenügend seien, doch fanden Gegenvorschläge 
keine Gegenliebe bei den anderen Gruppierungen. 
In der dreitägigen Eintretensdebatte zeigte .es sich dann 
nochmals, wie weit die Meinungen auseinandergingen. Man 
war sich zwar einig, dass das zurzeit gültige Gesetz zu 
revidieren sei. Zahlreiche Anträge wurden angekündigt. die 
sich aber auch wieder widersprachen. Trotzdem. und das 
erstaunt noch im Rückblick, wurde einstimmig und ohne 
Enthaltung Eintreten auf die Vorlage beschlossen. Dieser 
einstimmige Beschluss musste bereits damals relativiert 
werden, denn fast jedermann macht Vorbehalte und 
erklärte, an diesem Gesetz zwar zu arbeiten. aber wenn 
notwendig am Schluss doch noch frei in der Entscheidung 
sein zu wollen. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Vorlage 
in drei Teilen, nämlich erstens die obligatorische Taggeld· 
versicherung, zweitens die Mutterschaftsversicherung und 
drittens die Krankenpflegeversicherung zu behandeln. 
Diese Reihenfolge wurde nicht willkürlich gewählt. sondern 
ganz bewusst. denn im November 1981 war durch den 
Bundesrat die Sparkonferenz einberufen worden. Wir woli
ten für die Krankenpflegeversicherung die Sparvorschläge 
abwarten und nach Möglichkeit in die Gesetzesvor age ein
bauen. Weiter lagen neue Finanzierungsmodelle vor, so 
unter anderem eines von der Privatassekuranz. Ai...h beauf
tragten wir den Bundesrat. die Stellungnahme der r•nanzdi
rektoren einzuholen und anderes mehr. 
Zur Behandlung derTaggeldversicherung wurde eine Sub
kommission, die eine Verständigungslösung mit den 
Sozialpartnern erarbeitete. eingesetzt. Die ganze Teilrevi
sion wurde in insgesamt 36 Sitzungstagen in erster Lesung 
behandelt. Dabei darf ganz klar festgestellt werden, dass 
sehr oft um Entscheide gerungen wurde. Innerhalb der 
Kommission fanden harte Auseinandersetzungen statt, und 
die Interessengegensätze prallen hart aufeinander. Das 
führte auch dazu. dass viele Ents.cheide durch den Stichent
scheid des Präsidenten erfolgten. So konnte endlich im 
Herbst 1983 die erste Lesung der Teilrevision abgeschlossen 
werden. Das Ergebnis der ersten Lesung kann wie folgt 
zusammengefasst werden: 
1. Die Lei~~ungen: Die erste Lesung führte zu keinen grund
legenden Anderun.gen im Leistungskatalog, mit Ausnahme 
betreffend Klimakuren und einer Ausdehnung des „zahnbe
handlungsbegriffes .. , wobei dem Bundesrat aber die Ver
ordnungskompetenz zugewiesen wurde. 
Entscheidend ist. dass der Leistungskatalog an sich nicht 
viel über die Kosten aussagt. Den Ausschlag gibt die Inan
spruchnahme der gesetzlichen Leistungspflichten wie die 
von den Kassen freiwillig aufgrund ihrer Statuten erweiter
ten Leistungen. Dass dies nicht blosse Theorie ist, lehrt die 
Erfahrung der letzten 20 Jahre, welche eine massgebliche 
Erweiterung des Leistungsspektrums der Kassen zeigt, 
ohne dass der Gesetzgeber vermehrte Pflichten vorge
schrieben hätte! 
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2. Die Kosteneindämmung: Diese wurde von der Kommis
sion auf der Grundlage der Arbeiten der Sparkonferenz in 
wesentlichen Punkten verstärkt. Kritik der Krankenkassen 
«am fehlenden politischen Willen» muss man zurückweisen! 
Eine Ausnahme ist allerdings zu erwähnen: Verzicht auf die 
Preisbindung bei pharmazeutischen Spezialitäten. Dieser 
Beschluss geht hinter den Status quo zurück. Der Bundesrat 
will am ursprünglichen Entwurf festhalten. 
Die wichtigsten Verstärkungen im Sinne einer Kostenein
dämmung sind 
die Höchstsätze (Spitäler, Art. 22septies Abs. 2), 
die Grundsätze für Tarifanpassungen (Art. 22septies Abs. 4), 
die Behandlungspauschale, höchstens 60 Prozent der 
Betriebskosten der Spitäler (Art. 22quinquies Abs. 1 ), 
die Betriebsvergleiche und eventuell Sanktionen (Art. 22sep
ties Abs. 3). 
Mit diesen Massnahmen sollte es gelingen - wie die gute 
Erfahrung bei den Medikamentenpreisen zeigt -, von der 
Tarifseite her dem Kostenauftrieb zu wehren. 
3. Die Finanzierung: Wie erwähnt, hält die nationalrätliche 
Kommission am geltenden Finanzierungsmodus über Mit
gliederbeiträge, Kostenbeteiligung und Subventionen fest. 
Immerhin sei nochmals betont, dass die Subventionierung 
im Vergleich zur geltenden Regelung sozial gezielter und 
familienfreundlicher erfolgt, wie die Tabellen 9 und 10 der 
Botschaft belegen. 
Mit der wichtigen Ausnahme der Kostenbeteiligung sind 
daher keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem 
Entwurf beschlossen worden. 
Die Einführung einer Jahresfranchise und die Ausdehnung 
der Kostenbeteiligung auf die stationäre Behandlung führt 
·zu einer stärkeren Belastung der Versicherten. Der Umfang 
Ist noch offen, weil die Jahresfranchise und der Höchstbe
trag der Kostenbeteiligung durch Verordnung festzulegen 
sein werden, nach ursprünglicher Fassung des Entwurfes 
eine Mehrbelastung gegenüber der geltenden Ordnung von 
rund 15 Prozent, nach Beschluss der Kommission und 
entsprechender Variante (Franchise 100 Franken, Höchstbe
trag 4QO Franken) rund 55 Prozent mehr. 
Diese markante Selbstbeteiligung führt zu einer Entlastung 
der Kassen und zu entsprechender Prämienreduktion und 
stärkt das Kosten- und Verantwortungsbewusstsein der Ver
sicherten. 
Relativ knapp abgelehnt wurde das Privatassekuranz-Modell 
einer schematischen Berücksichtigung der Belastung der 
Versicherten gemessen am steuerbaren Einkommen. Es ist 
dies ein Zeichen für die Vorbehalte der vorgeschlagenen 
Subventionierungsordnung. Man möchte vermehrt Subven
tionen zur Prämienverbilligung für wirtschaftlich Schwache. 
Diese Absicht ist zwar richtig. Man muss aber folgendes 
beachten: Die heutigen Subventionen sind sachlich begrün
det und verlangen die Abgeltung von gesetzlichen Auflagen 
in einer freiwilligen Versicherung, die von privatrechtlich 
organisierten Institutionen durchgeführt wird. Eine Aufhe
bung dieses Subventionssystems bedingt deshalb auch 
Änderungen in anderen Bereichen: Entweder die Aufhe
bung bestimmter gesetzlicher Auflagen, zum Beispiel aFrei
gabe• der Frauenprämie, was zu einer Prämiendifferenz 
zwischen Männern und Frauen von rund 60 Prozent führen 
würde! 
Oder dann die Einführung des allgemeinen Versicherungs
obllgatoriums. In diesem Fall müssten die gesetzlichen Auf
lagen nicht unbedingt durch Subventionen abgegolten wer
den, wenn gleichzeitig noch sichergestellt würde, dass es 
Innerhalb und zwischen den Kassen nicht zu extremen Auf
spaltungen In gute und schlechte Risiken kommt (z. B. Auf-
nahmepflicht für Familienangehörige). · 
Oder die Erschliessung neuer Finanzierungsquellen, um 
eine gezielte Prämienverbilligung für wirtschaftlich Schwa
che. durchzuführen, ohne die bestehenden Subventionen 
aufzuheben. 
Solange zwischen den wichtigsten politischen Gruppierun
gen keine Einigung auf der Basis einer der drei erwähnten 
Mögllchkeiten stattfindet, erachtet die Mehrheit der Kom
mission ein Abgehen von der heutigen, im Entwurf immer-
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hin modifizierten Subventionsordnung nicht für realisierbar. 
Zum Privatassekuranz-Modell wurde ein besonderer Bericht 
verfasst. Der Haupteinwand lautet, dass das Modell auf die 
Dauer finanziell nicht tragbar sei. Bei gleichbleibendem 
Verbilligungssatz, d. h. Übernahme der Prämien. die einen 
bestimmten Anteil des Einkommens überschreiten, und 
einer Teuerung in der Krankenversicherung, die über der 
Lohnsteigerung liegt - was in der Vergangenheit regelmäs
sig der Fall war -, steigen die Subventionen wesentlich 
stärker als die Kosten! Eine spätere Erhöhung des Verbilli
gungssatzes dürfte politisch schwer realisierbar sein. Das 
Privatassekuranz-Modell wäre daher wahrscheinlich der 
Einstieg zu einer allgemeinen lohnprozentualen Finanzie
rung der Krankenversicherung, was von seinen Urhebern 
sicher nicht gewollt ist. 
Bel der Krankengeldversicherung ist eine Erweiterung 
gegenüber dem Entwurf des Bundesrates erfolgt: 

- Beginn ab dem dritten Tag, 
- Höhere Leistungsdauer (720 Tage volles Taggeld; Entwurf 
540 Tage volles Taggeld, 180 Tage vermindertes Taggeld), 
- Einbezug von erwerbstätigen AHV-Rentnern. 

Diese Lösung beruht auf dem Konsens der Sozialpartner. 
Aber der Beginn ab dem dritten Tag ist etwas problematisch, 
da höhere Prämien erforderlich und höhere Kosten zu 
erwarten sind, weil bei kurzen Krankheiten der Arbeitgeber 
auch nicht mehr unbedingt an einer strengen Kontrolle der 
krankheitsbedingten Absenzen interessiert ist. 
Bei der Mutterschaftsversicherung wurden die Vorschläge 
des Entwurfes unverändert übernommen. Dies ist beson
ders wichtig, da es sich um den materiellen Gegenentwurf 
zur Volksinitiative «für einen wirksamen Schutz der Mutter
schaft„ handelt. 
Nachdem das Resultat der ersten Lesung bekannt war. 
kamen von verschiedenen Seiten Stellungnahmen, die einer. 
allgemeinen Unzufriedenheit Ausdruck gaben. Ich erinnere 
mich an folgende Bemerkung von Herrn Dr. Kocher, den die 
Kommission als wissenschaftlichen Experten angehört 
hatte: 
«Vorbemerkend möchte ich festhalten, dass im schweizeri
schen Gesundheitswesen bekanntlich ein gravierender 
Mangel an wissenschaftlichen Studien und an aussagekräf
tigen Statistiken besteht. Es herrschen ,meinen• und ,glau
ben• statt ,wissen,. Es gibt kaum einen anderen Politikbe
reich, in dem dermassen oberflächlich und ohne wirklich 
fundiertes Wissen diskutiert und entschieden wird. Entspre
chend mangelhaft ist auch die Vorbereitung dieser Teilrevi
sion. Dabei geht es hier um die Verwendung von Dutzenden 
von Milliarden Franken. von den humanitären Aspekten 
ganz zu schweigen. Zur gründlichen Vorbereitung einer 
solchen Gesetzesrevision. die ja Jahre. wahrscheinlich 
sogar Jahrzehnte gelten wird. sollte man einige Millionen 
Franken investieren (das schweizerische Gesundheitswesen 
kostet ja auch 1.6 Millionen Franken pro Stunde). Diese 
Kritik richtet sich nicht nur an das Departement oder das 
Bundesamt. die ja unter dem Personalstopp leiden. sondern 
auch an Sie (die Kommissionsmitglieder) als Parlamentarier. 
Für die Qualität unserer Gesetzgebung sind ja weitgehend 
Sie verantwortlich ... Soweit Dr. Kocher. 
In diese Bemerkung einschliessen möchte ich aber auch alle 
am Gesundheitswesen Beteiligten. Allerdings ist es dort 
etwas anders. geht es doch in vielen Fällen um reine Interes
senvertretung. Dabei sieht man nur seine Position und nicht 
das Ganze. Man vergisst, dass in das Gesundheitswesen 
und insbesondere in die Kostenentwicklung Momente hin
einspielen. die auch in ganz anderen Bereichen der Politik 
mitspielen. Ich verweise als Beispi_el auf die Bildungspolitik. 
Hier ist der Einfluss auf die Kostenentwicklung enorm. 
Denken wir nur an die Ausbildung der Ärzte. Noch 1966 
erklärte die Kommission Gsell, dass die Schweiz zuwenig 
Ärzte habe und für die Zukunft zuwenig ausbilde. Zwischen 
1960 und 1981 aber ist die totale Ärztezahl von 7708 auf über 
17 000, d. h. um 122 Prozent, gestiegen, während die Bevöl
kerung nur um 18 Prozent zugenommen hat. 1981 hatten wir 
somit einen Arzt auf 401 Einwohner. Die prospektive Studie 
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von Gilliand und Eichenbergar sieht vor, dass bei konstanter 
Studentenzahl die Dichte im Jahr 1990 bei 320 Einwohnern 
liegt und im Jahr 2000 sogar bei 280 Einwohnern pro Arzt. 
Diese Ärzte haben wir im Jahre 1990 oder 2000, selbst dann. 
werin wir ab sofort das Arztstudium verbieten würden. Aber 
wir werden auch dann die entsprechende Kostenentwick
lung nicht verhindern können. 
Wenn man in einer ruhigen Stunde vor der zweiten Lesung 
die Situation überdachte, so machte man sich folgende 
Überlegungen: 
Wir wurden im Zusammenhang mit dieser Vorlage von den 
verschiedensten Kreisen mit Unterlagen und Anträgen über
schwemmt. Danach hat man nicht mehr den Eindruck, dass 
nach der ersten Lesung ein breiter Konsens hinter der 
Vorlage steht. lnsbesondete die Direktinteressierten stehen 
nicht unbedingt hinter dem Gesamtkonzept. Dieses verdient 
aber nach Ansicht der Kommission volle Unterstützung 
gegenüber den Partikularinteressen, denn wir sind über
zeugt, dass es per saldo doch das trifft, was wir tun sollen. 
Wenn wir auf das abstellen wollen, was die Mehrheit des 
Volkes will, so ist dies leicht zusammengefasst. nämlich die 
maximale ärztliche Versorgung, die Kosteneindämmung, 
neue Leistungen, weniger Subventionen, kurz alles, was 
bereits zur Diskussion gestellt wurde. Aber das wäre die 
Quadratur des Zirkels. Deshalb müssen wir uns. wohl oder 
übel, zu einem Kompromiss zusammenraufen. 
Dafür dürfte die Vorlage aber die nunmehr beste Basis sein. 
Das soll nicht heissen, dass sie nicht noch geändert oder im 
Sinne eines guteidgenössischen Kompromisses verbessert 
werden könnte. 
Diese Überlegungen führten zu Beginn der zweiten Lesung 
zum· Antrag, eine Subkommission einzusetzen. die ein 
Sofortprogramm auszuarbeiten habe, das die wichtigsten 
Revisionsbestimmungen aufnehme, aber alle Punkte, die zu 
keiner Verständigung führen würden, weglassen sollte. 
In der Sitzung vom 5. April 1984 beschloss die Gesamtkom
mission. dem Ordnungsantrag zuzustimmen. um die Arbei
ten für die Teilrevision der Krankenversicherung möglichst 
wirksam zu straffen. Sie setzte zu diesem Zwecke eine wie 
folgt zusammengesetzte Subkommission „Sofortpro
gramm» ein: Allenspach, Basler. Dupont, Eggli (Vorsitz), 
Gautier, Segmüller, Zehnder. Diese hatten den Auftrag, bis 
zur nächsten Sitzung der Gesamtkommission vom 4. bis 6. 
(evtl. 7.) Juli 1984 für die dringendsten Revisionspostulate, 
insbesondere Kostendämpfung, Selbstbeteiligung der Versi
cherten. Finanzierung der Krankenpflegeversicherung, Defi
nition der unerlässlichen Leistungsverbesserungen in der 
Krankenpflegeversicherung, Mutterschaftsversicherung, 
Krankengeldobligatorium für Arbeitnehmer, Lösungsvor
schläge zu unterbreiten. Diese sollten einer gewissen 
«Opfersymmetrie» gerecht werden, dadurch die Chance des 
politischen Konsens auf sich vereinigen und eine möglichst 
speditive Verabschiedung durch die eidgenössischen Räte 
und somit eine rasche Verwirklichung ermöglichen. 
Die Subkommission „Sofortprogramm» tagte an zwei zwei
tägigen (5.16. April 1984 und 12./13. April 1984) und drei 
eintägigen Sitzungen (30. April 1984. 18. Mai und 1. Juni 
1984) in Bern. Sie konzentrierte sich bei ihrer Arbeit auf die 
erwähnten sechs hauptsächlichen Revisionsanliegen, 
suchte nach einvernehmlichen, politisch tragfähigen und 
praktisch rasch zu verwirklichenden Regelungen, klam
merte ganz bewusst Bestimmungen aus. die sich nach ein
gehender Aussprache als politisch nicht konsensfähig 
erwiesen und verzichtete ebenso bewusst darauf, Bestim
mungen aufzunehmen, deren sofortige Einführung sich als 
nicht unbedingt notwendig erwies. Derartige Bestimmun
gen sollen zusammen mit anderen Revisionspunkten in 
einer zweiten Etappe unter weniger grossem Zeitdruck 
durchberaten werden können. 
Ich werde später bei der Detailberatung der Vorlage anläss
lich der Behandlung der einzelnen Subkommissionsanträge 
jeweils nochmals eingehend darlegen. warum die betreffen
den Bestimmungen entweder aus dem Sofortprogramm 
herausgehalten wurden oder- in der Fassung der National
ratskommission erster Lesung, eventuell in der wiederaufge-

nommenen Version des Bundesrates oder auch in einer 
Neufassung der Subkommission - in das Sofortprogramm 
Eingang fanden. Dort. wo Bestimmungen nicht ins Sofort
programm aufgenommen wurden. soll das bisherige Recht 
nach KUVG samt der dazugehörigen Rechtsprechung des 
Eidgenössischen Versicherungsgerichts fortbestehen. Die
sen Weg hat die Subkommission insbesondere bei Artikel 1 
Absat;.,,3 (subsidiäre Unfallversicherung), Artikel 5 (Aufnah
mebedingungen für die Pflegeversicherung). Artikel 6bis 
(Beitragsbemessung in der Pflegeversicherung). Artikel 11 
(Ausschluss aus der Pflegeversicherung). Artikel 22quater 
Abschnitt 1 (Vergütungen für Arzneimittel). Artikel 30ter 
(Rechtspflege) sowie bei den Artikeln 12 und 31 Absatz 1 
IVG (Übernahme von Leistungen der IV durch die Kranken
versicherung) eingeschlagen. 
Als erster Gesamteindruck darf festgehalten werden. dass 
das Sofortprogramm im Vergleich zum Teilrevisionskonzept 
von Bundesrat und Nationalratskommission (erste Lesung) 
zwar rein äusserlich keine sensationelle umfangmässige 
Verminderung erfahren hat. Das war allein schon deshalb 
nicht möglich, weil die bundesrätliche Teilrevisionsvorlage 
nach der 1974 erfolgten Ablehnung einer Volksinitiative und 
eines Gegenvorschlages für eine Neuordnung der Kranken
versicherung im Grunde genommen selber ein Sofortpro
gramm darstellte. Daraus mussten gemäss Ihrem Beschluss 
immerhin die sechs allerdringendsten Revisionspostulate 
übernommen werden. Die Vorlage wurde aber durch die 
Arbeit der Subkommission ganz eindeutig verwesentlicht 
und konnte auf einen. so will mir scheinen. solideren politi
schen Konsens abgestützt werden. 
Nun zu den wichtigsten Anträgen: Ohne hier die Detailbera
tung vorwegnehmen zu wollen. sei es mir gestattet. kurz auf 
einige zentrale Beschlüsse einzugehen. 
Revisionsanliegen. auf die in einem Sofortprogramm ver

'zichtet werden könnte: 

Artikel 1 Absatz 3: Hier geht es um die subsidiäre Pflicht der 
Krankenkassen, Pflegeleistungen auch bei Unfällen zu 
erbringen, soweit hierfür keine andere Versicherung auf
kommt; trotz der in Artikel 6bis (Absatz 2 zweiter Satz) 
vorgesehenen Möglichkeit. von den Betroffenen Prämienzu
schläge zu erheben. fand sich für diese sozial eigentlich 
wünschenswerte Lückenschliessung kein Konsens. weshalb 
die Subkommission auf diesen Revisionspunkt verzichtet 
hat. Es bleibt somit bei der heutigen Ordnung (Verordnung 
III über die Krankenversicherung Art. -14 Abs. 2). d. h. die 
Kassen bestimmen selber. in welchem Umfang sie die 
Unfallkosten decken. Immerhin gewähren heute bereits 
etwa 90 Prozent der Kassen Leistungen auch bei Unfall. 
Artikel 3 Absatz 4bis (neu): Mit dieser Bestimmung sollte den 
Kassen im Bereich der Zusatzversicherungen etwas mehr 
Spielraum verschafft werden. als unter der heutigen. durch 
die Rechtsprechung geprägten Ordnung besteht. Dies stellt 
jedoch kein vordringliches Revisionsanliegen dar, weshalb 
im Sofortprogramm darauf verzichtet werden kann. 

Artikel 5 und Artikel 11: Bei Aufnahme in die und im Gegen
zug auch bei Ausschluss aus der Krankenkasse sollte im 
Vergleich zu heute eine etwas sozialere und fortschritt
lichere Regelung eingeführt werden. Ich erwähne nur Auf
nahmepflicht bis zum Erreichen des Rentenalters. erleich
terte Aufnahmebedingungen für Kinder. Wegfall von Diskri
minierungen bei Freiheitsentzug, Kontaktnahme mit der 
Fürsorgebehörde vor dem Ausschluss eines mit der Prä
mienzahlung säumigen Mitgliedes. Auch hier wird auf sozial 
durchaus Wünschbares verzichtet, weil die Kassen unter 
dem heutigen Recht von sich aus die nötigen Verbesserun
gen einführen können und dies zu einem grossen Teil auch 
schon getan haben. 
Artikel 6bis: Bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Bemessung der Mitgliederbeiträge waren in der bundes
rätlichen Vorlage kleinere Retuschen und Verbesserungen 
vorgesehen: die von den Sozialpartnern begrüsste Möglich
keit, die Prämien nach dem Lohn abzustufen, wenn die 
Versicherung. wie in den Betriebskassen. mit einem Arbeits
verhältnis in Verbindung steht. Da die vorgeschlagenen Ver-
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besserungen aber nicht Dringlichkeitscharakter haben, 
wurde darauf verzichtet. Was in Absatz 4 der bundesrätll
chen Vorlage als Korrelat zu Artikel 37 Absatz 1 vorgesehen 
ist- Nettoprämien für Kinder wegen des speziellen Bundes
beitrages-, kann auch auf dem Verordnungswege aufgrund 
des heutigen Artikels 6bis Absatz 3 KUVG vorgesehen 
werden. 

Artikel 12quater (Artikel 12ter in der Bundesratsvorlage):·Auf 
den Einbezug einer freiwilligen Zusatzversicherung für 
Zahnbehandlungen wird verzichtet, weil dieser Punkt 
gegenwärtig politisch zu stark umstritten ist. Gleichzeitig hat 
die Subkommission in Artikel 12 Absatz 2 durch einen neuen 
Formulierungsvorschlag dafür Sorge getragen, dass bereits 
im Gesetz eine klare Grenze gezogen wird für die in der 
Verordnung konkret aufzuzählenden zahnärztlichen 
Behandlungen, die zu den Pflichtleistungen der Kranken
kassen gehören. Die im Bereich 2ahnpflege von der Sub
kommission eingeschlagene Richtung wird nunmehr auch 
von den Vertretern der lahnärzte als sachgemäss aner
kannt, schliesst sie doch einerseits im gesetzlich bisher 
ungenügend geregelten Bereich der Pflichtleistungen Lük
ken, welche auch die Rechtsprechung nicht in befriedigen
der Welse zu überbrücken vermochte. Sie lässt sie anderer
seits bei den freiwilligen Leistungen den Kassen und lahn
ärzten vollen Spielraum. 

Artikel 14 Absatz 5 Satz 1: Hier soll auf das zu den Pflegelei
stungen zählende bescheidene Mutterschaftstaggeld für 
Mütter, die nicht dem Krankengeldobligatorium unterste
hen, verzichtet werden. Eine substantielle Leistungsverbes
serung wäre damit nicht erreicht worden (die bundesrätliche 
Botschaft geht von einem Taggeld von 5 Franken aus), die 
Kosten wären dagegen wegen der vom Bedürfnis unabhän
gigen, breiten Ausschüttung relativ hoch gewesen, nämlich 
nach Schätzung in der Botschaft 23 Millionen Franken, und 
hätten zu Minimalleistungen auch an durchaus begüterte 
Frauen geführt. Der Verzicht auf diesen Revisionspunkt 
dürfte sich, trotz der Mutterschaftsinitiative, im Rahmen 
eines Sofortprogramms rechtfertigen lassen. 

Artikel 22quinquies Absatz 5: Aus Gründen der Kostenein
dämmung wollte man ursprünglich auch für die Tarifierung 
der Spitalbehandlungskosten in privaten Abteilungen und 
Kliniken gewisse Höchstgrenzen vorsehen. Dieser Punkt hat 
sich jedoch als politisch sehr heikel und damit momentan 
nicht konsensfähig erwiesen. Auch kommt ihm nicht eigent
lich vorrangige Bedeutung zu, so dass er vom Dringlich
keitsgrad her nicht ins Sofortprogramm aufgenommen 
wurde. Er kann auf eine spätere Revisionsetappe verscho
ben werden. 
Bel Artikel 22septies Absatz 2bis und Artikel 22quater Absatz 
2 Satz 3 wollte man ganz speziell den übersetzten Tarifen für 
medizinisch-technische Untersuchungen und Behandlun
gen im ambulanten Sektor beikommen. Von selten der Spi
täler wurde darauf hingewiesen, dass die praktische Durch
führung vor allem unter dem zeitlichen Gesichtspunkt 
(rechtzeitige Untersuchung und Behandlung durch den 
richtigen Anbieter) Probleme stellen dürfte. Die auch von 
den Spitälern begrüssten Kostendämpfungsziele lassen sich 
aber auch durch strenge Tarlfierungsgrundsätze von Artikel 
22quinquies Absatz 1 einerseits und Artikel 22quater Absatz 
2 andererseits erreichen. Aus diesem Grund kann man der 
durch den Fortfall von Artikel 22septies Absatz 2bis und 
Artikel 22quater Absatz 2 Satz 3 erreichten Vereinfachung 
der Vorlage ohne weiteres zustimmen. 

Bei Artikel 25 Absatz 4bis (neu) und Artikel 30ter geht es um 
eher marginale Verbesserungen und vor allem redaktionelle 
Anpassungen ,1111 die modernere Terminologie im Prozess
recht des Bundes. Diesen Bestimmungen kommt kein dring
licher Charakter zu; sie müssen folglich im Sofortprogramm 
nicht enthalten sein. 
Artikel 12, 31 Absatz 1 und 44bis (neu) IVG: Die bundesrätli
che Vorlage bezweckt mit diesen Bestimmungen eine Über
führung der medizinischen Eingliederungsmassnahmen 
von der IV zur Krankenversicherung. Auch für dieses Anlie-
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gen besteht keine absolute Dringlichkeit im Sinne einer 
Aufnahme in das Sofortprogramm; wir beantragen daher, 
diesen Punkt in einer späteren Revisionsetappe zu über
prüfen. 
Die im Sofortprogramm übernommenen Revisionsanliegen: 
Hier möchte ich mich ganz bewusst nur auf die stichwortar
tige Hervorhebung einiger Bestimmungen beschränken, 
werden wir doch bei der Detailberatung noch zur Genüge 
darauf eingehen. Die Hauptanliegen, welche unter allen 
Umständen auch in einem Sofortprogramm nicht fehlen 
dürfen, waren der Subkommission in ihrem Auftrag von 
selten der Gesamtkommission sozusagen bereits ins 
Stammbuch geschrieben worden: Es galt, konsensfähige 
Lösungen zu erarbeiten für die Bereiche Kostendämpfung, 
Selbstbeteiligung der Versicherten, Finanzierung der Kran
kenpflegeversicherung, wichtigste Leistungsverbesserun
gen, Mutterschaftsversicherung und Krankengeldobligato-· 
rium. 
Lassen Sie mich zu di~sen Punkten, zur Vervollständigung 
meines· einleitenden Uberblicks, zusammenfassend noch 
folgendes festhalten: 
Die Subkommission ist dem von der nationalen Sparkonfe
renz mit zahlreichen Einzelvorschlägen eingebrachten Kon
zept nicht nur treu geblieben, sondern hat es im Vergleich 
zu den Beschlüssen der Gesamtkommission (erste Lesung) 
teilweise sogar noch genauer beherzigt. Als Beispiel hierfür 
sei Artikel 14bis genannt: Selbstbeteiligung auch für Kinder, 
wobei die Beträge der Jahresfranchise und der jährlichen 
Gesamtgrenze· für Franchise und Selbstbehalt im Vergleich 
zu den Erwachsenen halbiert werden. Einige weitere Bei
spiele für Verschärfungen im Bereich der Kostendämp
fungsbemühungen: 
Artikel 12 Absatz 4: Verzicht auf Beiträge an Klimakuren. 
Artikel 12 Absatz 5 zweiter und dritter Satz: Die Subkommis
sion macht aus der Kann- eine Muss-Vorschrift. 
Unwirtschaftliche, unzweckmässige, unwissenschaftliche 
oder nicht mehr auf eine Krankheit gerichtete Untersuchun
gen oder Behandlungen sind durch Verordnung von den 
Leistungen der Krankenkassen auszuschliessen. 
Artikel 12 Absatz 6 und Artikel 22quater Absatz 1: Die Sub
kommission legt grossen Wert darauf, dass im Bereich der 
Arzneimittel und ihrer Tarife nicht hinter den heutigen auch 
vom Bundesgericht geschützten Rechtszustand zurückge
gangen wird. Angesichts der Vorbehalte, die in den Beratun
gen der Gesamtkommission zum Ausdruck gekommen 
waren, und der unglücklichen Formulierung, die im Laute 
der ersten Lesung für Artikel 22quater Absatz 1 gefunden 
wurde, beantragt Ihnen die Subkommission, es für die 
genannte Bestimmung beim heutigen Text des KUVG 
bewenden zu lassen, redaktionell lediglich ergänzt um die in 
Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe d erstmals erwähnten 
«Mittel und Gegenstände». Auf diese Weise wird bei den 
Heilmitteln der heutige Zustand gewahrt, mit welchem Anlie
gen sich schliesslich sogar die chemische Industrie einver
standen erklärt hat. 
Bei Artikel 15 Absatz 3 (neu) besteht die Möglichkeit einer 
Schaffung von Gesundheitskassen (sogenannten HMO). 
Von solchen Kassen erhofft man sich Signalwirkung im 
Sinne der Kosteneindämmung. 
Auch bei Artikel 18 Absatz 1 und 3 konnte in Übernahme der 
Formulierungsvorschläge der speziellen Subkommission, 
die im Januar dieses Jahres tagte, die Stellung der Vertrau
ensärzte geklärt werden, so dass sowohl den Anliegen des 
Persönlichkeitsschutzes des Patienten als auch der Kosten
kontrolle Rechnung getragen wird. 
Artikel 19bis in Verbindung mit Artikel 22octies: Bei der 
Definition der Heilanstalt, bei der Einteilung der Heilanstal
ten in Kategorien und bei der Vergütung für teilweisen 
Spitalaufenthalt und für Aufenthalt in Anstalten und Heimen 
mit medizinischer Betreuung, aber ohne Heilanstalts
charakter, .schlägt die Subkommission klarere und besser 
praktikable Lösungen vor. 
Artikel 22sexies: Die Subkommission beantragt eine die 
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heute weit verbreitete Praxis berücksichtigende Klärung 
dahingehend, dass die Aufenthaltspauschale rechnungs
mässig einen Bestandteil der Behandlungspauschale bildet. 
Ansonsten ändert sie am Grundkonzept nichts, wonach die 
Aufenthaltspauschale vom Bundesrat betragsmässig festge
setzt wird und der Versicherte für ihre Deckung eine Zusatz
versicherung abschl_iessen kann. 
In Artikel 22septles Absatz 3 wird der Kostenvergleich zwi
schen Heilanstalten und die Möglichkeit zur Reduzierung 
übersetzter oder ungenügender Behandlungspausc~alen 
besser ausgestaltet. Es sollen betriebswirtschaftliche Uber
prüfungen der Heilanstalten angeordnet werden. 
Finanzierung der Krankenpflegeversicherung: Hier sei auf 
die Änderung von Artikel 38bis und Artikel e Absatz 2 der 
Übergangsbe~timmungen verwiesen. Wesentlich für die vor
geschlagene Anderung ist folgendes: Der Gesamtbetrag der 
Bundessubvention soll für jeweils drei Jahre durch einfa
chen Bundesbeschluss festgelegt werden (in der Über
gangsbestimmung e Absatz 2 direkt im Gesetz für die ersten 
zwei Jahre nach Inkrafttreten des KMVG 923 Millionen). 
Davon kommen zunächst die direkt ausgaben- bzw. bei
tragsabhänglgen Subventionen nach den Artikeln 36, 37 
Absatz 2 und 37bis (Mutterschaftsleistungen, Prämien ab 
dem dritten Kind; hälftiger Beitrag an die Wartgelder für 
Ärzte in Berggebieten) in Abzug und anschliessend die 
betragsmässig zu beziffernden Subventionen nach Artikel 
35, 37 Absatz 1 und 38 Absatz 3. (Lastenausgleich zugunsten 
der Betagten und Invaliden; Prämienermässigungen für die 
ersten beiden Kinder; Zuschuss an die Beiträge, welche 
finanzschwache Kantone zur Prämienverbilligung für Versi
cherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen auf
bringen). Der verbleibende Rest wird als Beitrag gemäss 
Artikel 36bis zum teilweisen Ausgleich der höheren Kran
kenpflegekosten der Frauen eingesetzt. 
Nun zu den Leistungsverbesserungen der Mutterschaftsver
sicherung und dem Krankengeldobligatorium: Hier kann 
festgehalten werden, dass die Hauptziele der Vortage, die 
weitherum als dringend und unabdingbar anerkannt werden 
- nämlich zeitlich unbegrenzter Leistungsanspruch bei Spi• 
talpflege, ausreichender Mutterschaftsschutz-. als materiel
ler Gegenvorschlag zur Volksinitiative, und Obligatorium 
der Krankengeldversicherung für Arbeitnehmer - in das 
Sofortprogramm übernommen worden sind. Dies ent
spricht, wie bereits mehrfach erwähnt, dem Auftrag, der von 
der Gesamtkommission der Subkommission erteilt wurde. 
Die Gesamtkommission hat an ihrer Sitzung vom 4. bis 
6. Juli 1984 die Vorschläge ihrer Subkommission geprüft 
und ihnen mit wenigen Ausnahmen zugestimmt. Zudem 
beantragte sie dem Rat zusätzlich in Artikel 19 einen neuen 
Absatz 6 aufzunehmen, nachdem die Kantone für ihr Gebiet 
verbindliche Spitalplanungen zur Sicherstellung einer 
bedarfsgerechten Spitalversorgung sowie für die Versor
gung von kostspieligen medizinisch-technischen Einrich
tungen im stationären und ambulanten Bereich festlegen 
können. Die Kassen sind nur leistungspflichtig, sofern die 
Leistungserbringer diesen Planungen entsprechen. Mit die
ser Bestimmung sollen Privatspitäler weiterhin Platz in 
unserem Spitalwesen haben, sie müssen jedoch den Pla
nungen entsprechen. 
Weiter beschloss die Kommission, die Vorlage aufzuteilen 
und Krankenpflege und Taggeldversicherung in separaten 
Beschlüssen vorzulegen. Sie tat dies im Wissen, dass damit 
die Mutterschaftsverslcherung auf zwei Beschlüsse verteilt 
ist, die Pflegeversicherung im Beschluss A und die Taggeld
versicherung im Beschluss B. · 
Zum Schluss gestatte ich mir noch folgende Bemerkung: 
Die Gesamtkommission hatte 31 Mitglieder und führte Sit
zungen mit insgesamt 36 Sitzungstagen durch. Dazu kamen 
7 Sitzungstage der Subkommission Sofortprogramm und je 
ein Sitzungstag der Subkommission Taggeldversicherung 
und der Subkommission · Vertrauensärzte. Im Grunde 
genommen ist eine Kommission von 31 Mitgliedern schon 
schwer zu führen, damit eine einigermassen speditive Arbeit 
geleistet werden kann. Erschwert wird dies noch durch den 
Umstand, dass taufend Mitglieder ersetzt wurden. So waren 

total über 50 Ratsmitglieder in der Kommission tätig. Dabei 
war auch festzustellen, dass Mitglieder einzelner Fraktionen 
zum Teil das Gegenteil ihrer Vorgänger vertraten, was eben
falls die Arbeit in die Länge zog. Hier könnte man sich 
überlegen, ob im Sinne einer speditiven Geschäftabwick
lung kleinere Kommissionen zweckmässiger wären. 
Im Namen der Mehrheit der Kommission beantrage ich 
Ihnen, auf die Vorlage einzutreten, dürfte sie doch im jetzi
gen Zeitpunkt das Maximum dessen sein, was zu verwirkli
chen überhaupt möglich ist. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debst sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.30 Uhr 
La sesnce est levee a 19 h 30 

9 



Assurance-maladie. Revision partielle 1310 N 2 octbbre 1984 

Elfte Sitzung - Onzleme seance 

Dlenatag, 2. Oktober 1984, Vormittag 
Mafdl 2 octobre 1984, matln 
10.00h 

Vorsitz - Presidence: M. Gautler 

81.044 

Krankenversicherung. Tellrevlslon 
Assurance-maladle. Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 1303 hiervor - Voir page 1303 cl-devant 

a domicile. Le programme d'urgence garantit a~x caisses 
une hausse des subventions de maniere a compenser les 
obligations sociales qui leur sont imposees et ~ont nous 
venons de situer les grandes lignes. La majoration de la 
participation individuelle aux frais constitue, 1 pour les 
caisses, un allegement notable. La liberte d'actiori du mede
cin n'est pour ainsi dire pas restreinte, si ce n·est ur, contröle 
legitime et renforce de ses prestations. Le dro1t medical 
n'est pas tauche, lui non plus. i 
Notre systeme d'assurance-maladie est largemerlt caracte
rise par la liberte contractuelle, il fournit de grandes presta
tions, mais il est surtout place sous la responsabihte canto
nale. II s'appuie donc sur notre systeme federal:iste, et la 
Confederation doit se limiter, dans sa legislation, ~ fixer les 
criteres minima de garantie de soins et de solidaritt entre les 
individus. l 
Pour atteindre ce but, nous devons donc en priorite et en 
urgence fixer comme objectif la reduction des c~uts de la 
sante en gardant a l'esprit la charge limite impo$ee a l'as
sure. Dans un tres proche avenir, il faudra imperativement 
mettre en place un cadre legislatif obligeant les cantons a 
avoir, non seulement, comme nous le prevoyons C,ans cette 
revision, une planification hospitaliere, mais egalement une 
politique soutenue de prevention contre la mall!ldie, seul 

M. Dupont, rapporteur: S'occuper de la maladie ne peut se moyen reel de reduire a terme l'explosion des coüts. 
concevolr sans une definltion claire de la sante. Cette defini- Autre risque grave et previsible, celui de l'evoluti~n demo-
tion peut Atre extensive comme celle de i'OMS qui englobe graphique des medecins, avec le danger de proletarisation 
le bien-Atre physique, moral et social. d'une profession dont la quaiite ne se mesure pas ipxclusive-
Sans aller aussi loin, la revlsion urgente de la loi sur l'assu- ment en actes techniques. L'explosion du nombr♦ des etu-
rance-maladie et la matemite implique de definir ce que doit diants en medecine aura pour consequence pro~able une 
Atre la sante physique en liaison avec la qualite de la vie. De baisse de la qualite de la formation post-graduee, ai cause du 
cette definltion depend toute l'organisation necessaire a manque de places de staglalres. Sur le plan medi~o-econo-
offrir une assurance qui couvre les reelles aspirations des mique, l'accroissement du nombre de medecins in11uencera 
assures. directement le montant global des depenses de' la sante, 
La croissance de la duree de la vie est souvent evoquee notamment par l'augmentation des actes medica~x. 
comme cause de l'explosion du cout de la sante, qui est, en Herltage des annees d'abondance, les hOpitaux sbnt deve-
fait, celle du coüt de la maladie. On peut considerer que la nus tres confortables, voire luxueux. Si la coll•boration 
maladie a toujours pour effet une diminution des activites, entre les etablissements hospitaliers est absolument de 
une augmentation du coüt social et economique, tant pour mise, eile ne doit pas etre le pretexte a faire aujoutd'hui des 
le malade que pour la societe. En 1980, l'esperance de vie economies excessives sur leur equipement. En theorie, 
ordinaire dans les pays lndustrialises etait, a la naissance, de comme l'a souligne en seance de commission ndtre presi-
70.3 ans pour les hommes et de 78,2 ans pour les femmes. dent, le D' Gautier, il est certes possible de limi~r a trois 
Mals les hommes passent 16 pour cent de leur vie en unites pour l'ensemble de la Suisse les appareilslservant a 
moyenne, soit un peu plus de 11 ans, avec une restriction de detruire les calculs renaux. Mais cela aurait polflr conse-
leur activite transitoire ou permanente. ce qui reduit leur quence une baisse de la qualite du confort de traitement des 
esperance de vie en bonne sante a 59 ans environ. Chez les malades: cela se repercuterait egalement sur 1~ soutien 
femmes. cette esperance de vie en bonne sante est de 60 moral de la famille du patient qui ne pourra pas faire chaque 
ans, en depit de leur plus grande longevite. Elles perdent jour le deplacement de 200 ou 300 kilometres pour une 
ainsi, pourrait-on dire, la quasi-totalite de l'avance prise sur visite. Or, il ne taut pas sous-estimer l'importan~e de ce 
les hommes en terme de mortaiite. Le poids des annees soutien non medical dans le processus de gueris6n ou. au 
vecues, avec une activite restreinte en raison de maladie, pire, de non-aggravation de l'etat du patient. · 
s·accroit rapidement avec l'äge. A 60 ans, les femmes doi- c·est le 19 aoüt 1981 que le Conseil federal pt:iblia son 
vent envlsager de passer pres de la moitle du temps qu'il message concernant la revision partielle de l'a$Surance-
leur raste a vivre, soit 11 ans sur 22, avec une forme ou une maladie. Le projet touche certes a la sante publique, mais 
autre de restrlctlon de leurs activites. Au mllme äge qu'elles, aussi a la politique sociale. a la politique gen~rale et a 
las hommes ont encore 17 ans a vivre, dont 6.4 seulement l'evolution de la societe. 1 

avec una activlte restreinte. C'est la preuve de l'equivalence Je voudrais faire ici une remarque sur un point essential 
entre hommes et femmes sur le plan de la sante, et donc de apparu lors du resultat de la premiere lecture. Nous ne 
la simple equite de traiter, dans le cadre de la solidarite, sur disposons guere, en Suisse, d'etudes scientifiques et de 
un plan d'egalite, l'homme et la femme en matiere d'assu- statistiques serieuses dans le domaine de la sante publique. 
rance-maladie. Cela justlfie, si ce n·est l'egalite, du moins un Cela est fort grave, comme l'a souligne notre president. On a 
rapprochement tarifaire. des opinions. on croit, alors qu'il faudrait savoir. II n·y a 
La revision totale de la loi sur l'assurance-maladle doit guere d'autre domaine en politique dans lequel las discus
aborder tant d'aspects differents qu'il a fallu, dans un pre- sions sont fondees sur des connaissances aussi imprecises. 
mier temps, se contenter d'un programme d'urgence qul II n·est donc pas etonnant que cette revlsion ait ete insuffi
vous est propose aujourd'hui. C'est, bien sür, un compromis samment preparee. II s'agit pourtant de determiner l'usage 
entre toutes les exlgences exprimees.11 prevoit d'augmenter qu·on fera de dizaines de milliards de francs, sans parler de 
la partlclpatlon des assures aux frais, de promouvoir la l'aspect humain de la question. Une preparation soignee de 
responsabilite de l'individu dans le recours aux soins medi- cette revision de lois exigerait des annees, voire des decen-
caux. nies, et meriterait qu·on lui consacre plusieurs millions de 
Las subventlons aux caisses-maladie doivent lltre plus judi· francs. Apres tout. ne depense-t-on pas en Suisse 1,6 million 
cleusement affectees; le projet n'etend pas les prestations de francs chaque heure pour la sante. Cette critique ne 
des caisses, l l'exceptlon de la suppression de la limite de s'adresse pas seulement au Departement de l'interieur ou a 
duree des prestations hospitalieres, l'augmentation legere !'Office de ia sante publique qui souffrent, entre paren
des prestations de matemite et la prise en charge des soins theses, du blocage de l'effectif du personnel, mais aussi aux 
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deputes car c'est le Parlament. en fin de compte, qui doit 
repondre de la valeur de nos lois. 
Je voudrais egalement critiquer l'attitude de ceux - de 
certains du moins - qui travaillent dans le domaine de la 
sante publique et qui, dans bien des cas. visent leur propre 
interet sans tenir compte de l'ensemble du probleme et des 
facteurs qui le determinent. On en revient, encore une fois, a 
l'enorme augmentatlon du nombre des medecins. lls 
etaient, an chiffre absolu, plus de 17 000 en 1981, ca qui 
represente une augmentation de 122 pour cent an vingt ans 
contre 18 pour cent de progression demographique. 
Les propositions qui sont faites dans le cadre de cette 
revision urgente ne repondent pas a toutes ces preoccupa
tions. mais alles repondent aux plus fondamentales a !'heure 
actuelle. C'est le ballon d'oxygene indispensable a ce grand 
malade nomm~ «explosion du coüt de la sante». II est 
important de ne pas remettre a demain ces simples mesures 
de survie sous pretexte qu'une chirurgie magistrale puisse 
restituer un equilibre satlsfaisant du coüt de la sante. Accep
ter ces propositions, c'est se donner les moyens d'entre
prendre la therapie miracle dans quelque temps. Le presi
dent de la commission ayant largement explique les travaux 
de la commission, il me parait inutile a ce stade de repeter 
toutes les questions qui pourront etre abordees dans l'exa
men de detail. 
Aussi, je vous invite a voter l'entree en matiere. 

Le presldent: La parole est a M. Seiler qui developpera sa 
proposition de renvoi. 

Seiler: Vor allem zwei Gründe haben mich bewogen, diesen 
Rückweisungsantrag zu formulieren. Zum ersten ist dieser 
Antrag aus der tiefen Sorge um die Zukunft unserer sozialen 
Krankenversicherung entsprungen. Allerdings weiss ich 
auch, dass ich mit dieser Sorge nicht allein bin. zweitens 
resultiert dieser Antrag aus der Erkenntnis, dass mit dem 
Sofortprogramm in der Fassung der Mehrheit der Kommis
sion die wichtigsten und dringendsten Probleme nicht· 
gelöst werden. Wie der Kommissionspräsident ausführte, 
hat es in bezug auf die Kosteneindämmung zu mehr nicht 
gereicht, weil der Konsens und die Kompromissbereitschaft 
dazu fehlten; und er hat recht. Ich habe dies ebenfalls an der 
letzten Kommissionssitzung gespürt. 
Je intensiver ich mich in den letzten Tagen mit dieser Vor
lage beschäftigt habe, um so mehr wurde mir bewusst, wie 
relativ klein ihr Beitrag für die Lösung der dringendsten 
Probleme ist. Ich kam zur Überzeugung, dass es besser 
wäre, neu zu beginnen. Wir müssen gezielt dort ansetzen, 
wo der Schuh am meisten drückt. nämlich bei der Kosten
entwicklung. 
Eines der vordringlichsten Ziele der Teilrevision sei - auf
grund der stetigen und aussergewöhnlichen Kostensteige
rungen in der Krankenpflegeversicherung - die Kostenein
dämmung, so nachzulesen in der Botschaft, Seite 27; das 
war 1981. In diesen drei Jahren haben die Kosten weiterhin 
explosionsartig zugenommen. 
Was bringt nun dieses Sofortprogramm hinsichtlich dieses 
als vordringlich bezeichneten Zieles? Es ist durchaus anzu
erkennen, dass positive Ansätze vorhanden sind. vor allem 
im Spitalbereich. Aber der Erfolg dieser Massnahme ist sehr 
unbestimmt. Mit dem höheren Selbstbehalt der Patienten 
verlagert man eher Kosten als dass man sie einspart. Wenn 
man diesen Selbstbehalt erhöht, ist die kostendämpfende 
Wirkung sehr schwer abzuschätzen. 
Daneben enthält die Vorlage einige durchaus·wünschbare 
Leistungsverbesserungen. Ich meine aber: Nicht der Ausbau 
der Leistungen, sondern die Kosteneindämmung ist heute 
das zentrale Problem unserer Krankenversicherung. 
Was die Bevölkerung und vor allem die Arbeitnehmer zurzeit 
am meisten beunruhigt, ist die Explosion der Krankenkas
senprämien. Die Arbeitnehmer -beklagen sich, dass die 
ganze Teuerungszulage - oder gar noch mehr - für die 
erhöhten Krankenversicherungsprämien ausgegeben wer
den müsse. Krankenkassenprämien betragen heute zum Teil 
mehr als einen vollen Monatslohn. Es sind bereits weitere 
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Erhöhungen zwischen 15 und 30 Prozent auf den 1. Januar 
1985 angekündigt. Die Gefahr besteht, dass der wirtschaft
lich Schwächere oder selbst der Normalverdiener sich eine 
Krankenversicherung nicht mehr leisten kann. 
Dazu kommt ein weiteres: Verschiedene Krankenkassen 
sind in grossen finanziellen Schwierigkeiten, und dies trotz 
den laufenden massiven Prämienerhöhungen. So kann und 
darf es dort nicht weitergehen. 
Ich stelle nun die Frage nach der gegenwärtigen und näch
sten Zukunft: Ist das Sofortprogramm, welches nach Inkraft
treten einige Jahre gelten soll. der sich rasch zuspitzenden 
Situation angemessen? Kann es diese gefährliche Entwick
lung bremsen? Ich komme zur Feststellung, dass es dieser 
Situation nicht oder zu wenig angemessen ist. Es vermag 
diese Entwicklung nicht aufzuhalten, denn es beinhaltet zu 
wenig griffige Massnahmen zur Kostendämpfung. Der 
Hauptaufgabe, die unaufhaltsam steigenden Kosten in den 
Griff zu bekommen, ist man eher ausgewichen. Es ist zu 
befürchten, dass die für die Krankenversicherung selbstzer
störerische Kostendynamik statt verlangsamt eher beschleu
nigt wird. 
Wir müssen die Prioritäten anders ordnen. will man nicht 
das System einer sozialen Krankenversicherung an finan
ziellem Kollaps zugrunde gehen lassen. Diese andere Priori
tätenordnung wäre mit meinem Rückweisungsantrag mög
lich. 
Der Bundesrat soll drei neue Vorlagen unterbreiten: Zum 
ersten einen allgemein verbindlichen Bundesbeschluss, vor 
allem mit folgendem Inhalt: 

a. ein Paket von wirkungsvollen Massnahmen zur Eindäm
mung der Kosten, und zwar in allen Bereichen der Kranken
versicherung; 

b. eine Regelung der Beiträge der öffentlichen Hand mit 
dem Ziel, diese durch den sozialen Ausgleich besser zu 
berücksichtigen und vor allem die Prämien für alle Bevölke
rungsschichten tragbar zu halten. 
Ein solcher Bundesbeschluss wäre nach meiner Meinung 
dringlich zu erklären. in jedem Fall aber zu befristen. 
Zum zweiten soll der Bundesrat einen ebenfalls allgemein
verbindlichen Bundesbeschluss unterbreiten, der die Mut
terschaftsversicherung regelt. 
Drittens ist eine Totalrevision unserer Krankenversicherung 
notwendig, das heisst. ein neues Gesetz auf neuen Grundla
gen und mit neuen Strukturen. 
Erste Priorität - und zwar vor einem kostenfördernden Lei
stungsausbau - haben wirksame Kostendämpfungsmass• 
nahmen. Hierzu haben alle Beteiligten ihren Beitrag zu 
leisten. angefangen bei den Spitälern und ihren Trägern 
über die Ärzte (auch dort darf man nicht vorbeigehen). über 
die Laboratorien und die Pharmaindustrie usw. bis hin zum 
schwächsten Glied in dieser Reihe. dem·Versicherten. Ich 
glaube aber, dazu ist ein Umdenken bei allen nötig. An 
brauchbaren Vorschlägen. wie die Kosten besser in den 
Griff zu bekommen waren, fehlt es ja nicht. Man kann 
hinweisen auf die Vorschläge der Sanitätsdirektoren. des 
Konkordates der Krankenkassen. der Sparkonferenz usw. 
Aber es braucht Mut. und ich glaube, es braucht auch ein 
wenig politischen Willen. solche Vorschläge zu verwirkli
chen. 
Ebenfalls dringlich zu behandeln wäre die Frage der Ver
wendung der Beiträge der öffentlichen Hand. Es sind drin
gend Vorkehren zu treffen. um die wirtschaftlich schwäche
ren Versicherten spürbar zu entlasten bzw. zu verhindern, 
dass die Prämien eine zum Lohn überproportionale Bela
stung darstellen. Die Kommission hat hierzu eine Motion 
verabschiedet. aber wir dürfen nicht bis Ende dieses Jahr
zehnts warten, um diese Postulate zu verwirklichen. 
Zum zweiten Bundesbeschluss mit der Regelung der Mut
terschaftsversicherung: •HiE!r könnte der Einwand geltend 
gemacht werden, dass wir in bezug auf die Abstimmung 
vom Dezember über die Mutterschaftsversicherung keinen 
indirekten Gegenvorschlag vorzuweisen hätten. So oder 
anders, bis im Dezember 1984 haben wir ohnehin keinen 
gültigen Beschluss dieses Parlamentes. Diese beiden 
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Beschlüsse könnten relativ rasch vorgelegt werden, wenn 
man sich sofort an die Arbeit machte. Ein Inkrafttreten 
dieser Beschlüsse wäre bei speditiver Arbeit früher möglich 
als eine Realisierung dieses Sofortprogramms. 
Als dritter Punkt wäre dann die Totalrevision der Kranken." 
versicherung vorzunehmen. Mit dieser Konzeption wären 
die dringenden Probleme schneller, konsequenter und vor 
allem wirkungsvoller anzugehen und auch zu lösen. Denn 
was passiert mit diesem Sofortprogramm? In dieser Session 
werden wir dieses Programm wohl kaum zu Ende beraten, 
d. h., es geht im Dezember an den Ständerat, und dort ist 
wieder alles offen. Was macht er damit? Wieviel Zeit bean
sprucht er? Wenn er nur die Hälfte der Zeit für sich in 
Anspruch nimmt, die unser Rat beansprucht. sind das 
anderthalb Jahre, d. h., dass etwa in der Herbstsession 1986 
könnte der Ständerat im Plenum beschliessen. Anschlies
send kommt das Differenzbereinigungsverfahren, so dass 
der Beschluss wohl kaum vor 1988 in Kraft treten könnte. 
Aber etwas weiteres kommt hinzu:· die angedrohten Refe
renden. Das Konkordat der Krankenkassen hat bereits 
beschlossen, wenn diese Vorlage in der Version der Kom
missionsmehrheit verabschiedet wird, das Referendum zu 
ergreifen. Das Resultat einer solchen Abstimmung ist nicht 
schwer vorauszusehen, vor allem wenn man sich die in der 
Zwischenzeit laufenden Prämienerhöhungen vor Augen 
hält. Das helsst, dass auch dieses Sofortprogramm politisch 
nicht sehr tragfähig ist. Es besteht die Gefahr, dass wir 1988 
mit nichts dastehen oder nur mit zwei neuen Initiativen. 
Ich frage daher, ob es nicht besser wäre, bereits heute neu 
zu beginnen und sich vorerst auf das Wichtigste, nämlich 
die Kosten in den Griff zu bekommen, zu beschränken. Denn 
was passiert in der Zwischenzeit in bezug auf die Kosten
dämpfung, während der wir auf das Inkrafttreten dieses 
Sofortprogramms warten? Vermutlich nichts. Die Kostendy• 
namik - es ist hier nur an die Entwicklung der Ärztezahlen 
zu erinnern, wie das der Kommissionspräsident dargelegt 
hat - wird sich ungebremst fortsetzen, was zum Kollaps 
unserer sozialen Krankenversicherung führt, bevor dieses 
Sofortprogramm In Kraft treten wird. Das will doch niemand. 
Ich bin überzeugt, mit oder ohne dieses Sofortprogramm 
kommen wir um dringliche Massnahmen auf dem Sektor der 
Kostenentwicklung nicht herum. 
Ich habe zum Schluss dem Bundesrat vier Fragen zu-stellen: 
1. Wie beurteilt er die Lage in bezug auf diese Kostenent
wicklung und in bezug auf dringliche Massnahmen? 
2. Wie soll es weitergehen nach Verabschiedung bezie
hungsweise nach Inkraftsetzung dieses Sofortprogramms? 
3. Wie will der Bundesrat der medizinischen Überversor
gung, vor allem im ambulanten Bereich (Stichwort: Ärzte
zahl), begegnen? 
4. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um in den 
nächsten Jahren die Prämien für die wirtschaftlich Schwä
cheren auf einem tragbaren Niveau zu halten? 
Ich wäre dem Herm Bundesrat sehr dankbar für die Beant
wortung dieser Fragen, und ich werde anschliessend 
entscheiden, ob über diesen Antrag abgestimmt wird oder 
eben nicht. 

L• pre1ldent: La parole est a M. Günter qui s·exprimera a la 
fois sur sa proposition de motion d'ordre, sur la proposition 
de la minorlt6 II et au nom de son groupe. Pour cette raison, 
je lui al accord6 un temps de parole de 20 minutes. 

GOnter: Seit vielen Jahren diskutieren wir über die Kranken
versicherung. Vielleicht hat am Anfang mancher von uns 
gedacht, wenn es lange währt, wird es dafür am Ende gut. 
Wenn wir jetzt allerdings das Ergebnis unserer Beratungen 
betrachten, können wir nur sagen, dass es zumindest aus 
unserer Sicht etwas armselig, mager ausgefallen ist. Nicht 
bet allen innenpolitischen Problemen ist es schlecht, wenn 
man zögernd handelt. Wir haben andere brennende Pro
bleme, wo es, wenn man etwas langsamer vorgehen würde
sie erinnern sich an das vorletzte Wochenende mit der 
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Energieabstimmung -, vermutlich eine geschickte Politik 
wäre. . 
Bei der Krankenversicherung, glaube ich, ist das nicht der 
Fall, und zwar weil sich unsere Krankenversicherung in 
einer zunehmenden Talfahrt befindet. Sie spüren es sicher 
alle auch, dass wir vor rasch zunehmenden Problemen 
stehen. Der kritische Punkt dürfte bald erreicht sein, nicht 
nur weil ständig steigenden Aufwendungen kein Nutzen 
mehr entgegensteht: wir fühlen uns nicht gesünder, wie 
fühlen uns nicht wohler, nicht einmal die Lebenserwartung 
nimmt weiter zu. Es ist sogar so, dass die zunehmende 
Umweltvergiftung - wenn das so weitergeht - mit aller 
Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren zu neuartigen, 
schleichenden Krankheitsbildern führen wird, welche die 
Volkswirtschaft ganz enorm belasten könnten. Dieses Pro
blem steht vor der Türe, und wir müssten uns vorausschau
end damit befassen. 
Auf der anderen Seite haben wir immer höhere Kranken
kassenprämien - Herr Seiler hat davon gesprochen -, die 
dazu führen, dass uns in den nächsten Jahren genau dieje
nigen aus der Krankenversicherung aussteigen, die auf kei
nen Fall aussteigen dürften: nämlich diejenigen, die sich die 
finanziellen Folgen einer Krankheit nicht leisten können. Es 
steigen aber auch die guten Risiken aus, sie verbünden sich 
untereinander und bilden eigene Gruppen, wodurch die 
Solidarität, die heute noch einigermassen vorhanden ist, 
vollkommen auseinanderbricht. 
Ein Grund, warum die Krankenversicherung so teuer gewor
den ist und von dem man nicht viel spricht. besteht darin, 
dass wir alle möglichen Aufgaben im Bereiche der Sozial
versicherungen den Krankenkassen angehängt haben, die 
eigentlich der Staat erfüllen sollte. Diese Entwicklung ist an 
vielen Fronten im Gang: bei der Mutterschaftsversicherung, 
bei der Altersversorgung, bei der Gesundheitserziehung, bei 
der Suchtprophylaxe, bei der spitalexternen Krankenpflege 
usw. Hier gälte es aus unserer Sicht, wieder mehr Ordnung 
zu schaffen und zu sehen, dass der Staat diejenigen Aufga
ben, die er für richtig erachtet, auch selbst erfüllt, und zwar 
aus Staatsmitteln, die nicht über Prämien, sondern über die 
Steuern bezahlt werden. So würden die Lasten gerechter · 
verteilt. 
Unsere Kommission hat sich zwei Jahre mit diesem Problem 
herumgeschlagen und Ende 1983 die erste Lesung abge
schlossen. Natürlich hat es harte Auseinandersetzungen 
gegeben in der Kommission. Das war und ist aus der Sicht 
unserer Fraktion durchaus natürlich, denn es geht um sehr 
heisse innenpolitische Probleme, die dringend gelöst wer
den müssen - nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich. 
Ich erinnere nur daran. dass die Möglichkeit, einen Schwer
kranken mit langandauernder Krankheit aussteuern zu kön
nen, einfach nicht tragbar ist. Aus unserer Sicht ist aber vor 
allem die Suche nach neuen, kostendämmenden und sozia
len Versicherungssystemen dringend. Es geht nicht an, dass 
diejenigen, die sich richtig verhalten, ständig finanziell die 
Dummen sind, wie das heute überall und fast als Prinzip im 
Gesundheitswesen der Fall ist. 
Ich erwähne nur ein Beispiel: In Staatsspitälern ist es heute 
so, dass derjenige, der seine Patienten lange behält und eine 
schleppende Behandlung anwendet, am Schluss des Jahres 
eine wunderbare Jahresabrechnung hat, zur Freude seiner 
vorgesetzten Stellen, da die Bezahlung pauschal erfolgt. 
Wer also wenig tut. hat volle Betten und kleinere Auslagen. 
Wer hingegen seine Patienten rasch, zügig und richtig 
behandelt. hat leere Betten, hohe Kosten und erst noch 
niedrige Einnahmen. 
Ein derartiges System, in dem derjenige, der das Falsche tut, 
finanziell besser steht als der, der das Richtige tut, kann nur 
zu ständig steigenden Kosten führen. Und hier sollten wir 
grundsätzliche Änderungen in Erwägung ziehen. Die Kom
mission hat nun plötzlich Angst vor dem eigenen Mut 
bekommen, angesichts des zunehmenden Druckes der 
Öffentlichkeit. Man wollte plötzlich Taten vorweisen können, 
konkrete Taten, und hat prompt den falschen Schluss gezo
gen. Eine eilends eingesetzte Subkommission sollte dieses 
Frühjahr rasch Retouchen vorschlagen, damit die Allge-
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meinheit endlich etwas Konkretes von ihren Politikern prä
sentiert erhalten bekäme. Retouchen sollten es sein, hat 
man uns gesagt, bei denen der allgemeine Konsens zu 
erhalten war. 
Im Klartext: Es war eine Kommission zur Wiederherstellung 
eines minimalen Konsens unter den Regierungsparteien. Es 
war wie Kommissionspräsident Eggli in einem sehr sympa
this~hen Freudschen Versprecher erklärte, «eine Kommis
sion zur Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner». 
Wie wahr! Eigentlich hätte es ja eine Kommission zur Suche 
nach dem grössten gemeinsamen Nenner sein müssen oder 
allenfalls nach dem kleinsten gemeinschaftlichen Vielfa
chen. Der Zusammenzug beider Ausdrücke zum kleinsten 
gemeinsamen Nenner deutet aber doch wohl darauf hin, 
dass der Präsident in seinem Innersten, genau wie wir alle, 
wusste, wie wenig bei dieser Kommission herauskommen 
werde. 
Wir glauben auch, dass die Vorlage nicht nur wenig bringt, 
sondern dass sie uns sogar teuer zu stehen kommt. Erstens 
als Patienten: man merkt ihr nämlich an, dass die Patienten 
in der Subkommission nicht sehr gut vertreten waren. 
Anders als die gewichtig auftretenden Krankenkassen, die 
jetzt einen Haken, aber wenigstens einen goldenen, offeriert 
bekommen: Man will ihnen zwar die Schulden bezahlen, 
aber in Zukunft die Referendumsmöglichkeit wegnehmen. 
Ob die Kassen diesen Haken schlucken, werden wir noch 
sehen. Was schlimmer ist: Die verlorene Zeit wird uns sehr 
viel kosten, weil wir die Zeit für Revisionen verpassten. Wir 
haben herumlaboriert, jahrzehntelang, und nichts erreicht 
oder jedenfalls sehr wenig. Eine klare Chance wurde vertan. 
Die Subkommission hat, obwohl sie sich bemühte, nicht 
einmal das Minimalziel erreicht. Sie wollte einen Konsens 
unter den Regierungsparteien. Wir haben heute am Votum 
von Kollege Seiler plastisch dargestellt bekommen, dass 
nicht einmal das erreicht wurde. Man hat die Vorlage jetzt 
aufgeteilt. Gegen die erste Hälfte opponiert ein eher linkes 
Drittel der Kommission, gegen die zweite Hälfte ein eher 
bürgerliches Drittel der Kommission. 
Mit einer Wurstelei kommen wir nicht weiter! Wir kommen 
nicht weiter beim Tempo 100 und erst recht nicht bei diesem 
Geschäft, das nun wirklich ans Lebendige geht. Wir segeln 
mit vollem Wind in eine Krise! Wir haben Sachverwalter am 
Steuer, statt Steuermänner mit Voraussicht, die uns zu 
zukunftsgerichteten neuen Zielen führen könnten. 
Vielleicht denken Sie, dass ein derartiger Frontalangriff auf 
unsere Regierung bei diesem Thema nicht am Platz sei. Ich 
glaube aber, dass es sich hier zeigt, dass wir eine Regierung 
haben, die handlungsunfähig ist, eine Regierungkoalition, 
der es an Voraussicht mangelt, und die unfähig ist, neue 
Wege aufzuzeigen, und die uns in die totale Unbeweglich
keit steuert. Es ist Pflicht einer oppositionellen Gruppierung, 
derartig katastrophale strukturelle Schwächen einer Regie
rung aufzuzeigen. Wir von der LdU/EVP-Fraktion sind aber 
dabei nicht stehengeblieben, sondern haben ein umfassen
des Gesundheitskonzept vorgelegt, das vor zwei Wochen 
öffentlich vorgestellt wurde. Wir werden versuchen, es in 
Form von Minderheitsanträgen direkt In die Debatte einzu
bringen. Unser Ziel ist, nicht nur zu kritisieren, sondern auch 
mitzuhelfen. um mit positiven Vorschlägen einen Weg aus 
der jetzt bestehenden Sackgasse zu zeigen. 
Erstens: Die generelle Linie besteht darin, dass wir helfen, 
neue Versicherungssysteme zu suchen, die kosteneindäm
mend und sozial sind, mit Schwergewicht auf „ Vorbeugen 
statt heilen•, nach dem Motto „Gesund leben in einer 
gesunden Umwelt•. 
Zweitens sollte die Krankenversicherung von sachfremden 
Belastungen befreit w,rden, die immer mehr zunehmen, 
weil wir uns als Politiker sozial geben wollen, aber nicht 
zahlen wollen. Deshalb verpflichten die Politiker die Kassen 
zu Leistungen, für welche der Staat dann die Verantwortung 
nicht voll übernimmt. 
Drittens schlagen wir Kosteneinsparungen durch Schaffell 
von Fakten, harten Fakten vor, die eine Kontrolle der 
erbrachten Leistung ohne Gefährdung des Patientenge
heimnisses erlauben. Wir denken zum Beispiel an die 

Bezahlung der Ärzte und ihrer Helfer nach Zeit „fee for 
time»: überall dort, wo es nicht möglich ist - und das ist in 
weiten Bereichen der Medizin der Fall -, mit einfachen 
Mitteln eine gute Qualitätskontrolle zu erreichen. 
Viertens muss die Krankheitsvorbeugung viel weiter gefasst 
werden. Dazu gehört ganz zentral ein verbessertes Wissen 
um die Zusammenhänge zwischen den Umweltbelastungen 
und Erkrankungen der Menschen. Heute sind die Daten 
überaus dürftig. Vielleicht haben die einen oder anderen von 
Ihnen die Krebskarte der Bundesrepublik Deutschland gese
hen. Jedem, der die Waldsch~denkarte noch etwas im Kopf 
hat, ist eine erschreckende Ubereinstimmung der beiden 
Karten sofort aufgefallen. Wir sind heute wegen der Umwelt• 
probleme mit ganz neuartigen Krankheiten konfrontiert. 
Wenn wir nicht aufpassen, könnte das bald einer der ganz 
grossen Kostenfaktoren der nächsten Jahre werden. Gerade 
aus diesem Beispiel sehen Sie. dass wir in unserer Fraktion 
den Bogen viel weiter spannen - im Hinblick auf ein 
zukunftsgerichtetes Gesamtkonzept, das die kommende 
Krise zumindest zu meistern versucht und nicht von vorne
herein aufgibt. 
Wir möchten auf diese Vorlage trotz unserer grundsätzli
chen Bedenken eintreten, weil wir mithelfen wollen, einen 
Weg aus der Sackgasse zu finden. Sollte aber am Schluss 
der Debatte dieser in eine Sackgasse führende prämientrei
bende Vorschlag der Subkommission unverändert obsie
gen, dann wird unsere Fraktion diese patientenunfreundli
che Vorlage ablehnen, und wir werden uns für eine wirkliche 
Neuordnung einsetzen. Aber zuerst wollen wir noch den 
Versuch starten, etwas zu retten. 
Jetzt zu meinem Ordnungsantrag noch kurz einige Worte. 
Sie haben einen Vorschlag vorliegen, man solle sofort über 
die Aufteilung der Vorlage in eine Vorlage A und B 
beschliessen. Ich halte dafür, dass das falsch ist. Die Auftei
lung kann nur so begründet werden, dass sie· referendums
technisch nötig ist. Sie will vom kleinen Revisionsrest, den 
wir in dieser Krankenversicherung noch haben, einen noch 
kleineren Rest retten. Aber um zu beurteilen, ob die Teilung 
nötig ist oder nicht, müssten wir doch zuerst wissen, was in 
dieser Vorlage steht. Wir haben Minderheitsanträge, die 
sehr weit gehen, und die dem ganzen Gesetz ein neues 
Gesicht geben könnten. Ich glaube, dass es uns völlig 
unmöglich ist. jetzt zu entscheiden, ob wir das Ganze in 
einem Paket verabschieden wollen oder in zwei Paketen. Ich 
schlage Ihnen daher vor, gleich wie die Kommission vorzu
gehen: Wir treten auf die Gesamtvorlage ein, die der Bun
desrat vorgelegt hat. Wenn die Vorlage durchberaten ist, 
werden wir beschliessen, ob es sinnvoll und referendums
technisch richtig ist, diese Vorlage aufzuteilen, um noch 
etwas zu retten. Beim vom Präsidenten vorgesehenen Vor
gehen riskieren wir am Schluss einen Rückkommensantrag, 
der das gleiche Problem noch einmal aufwirft. 
Ich möchte Ihnen also beantragen, die Aufteilung der Vor
lage erst am Schluss zu diskutieren und jetzt Eintreten auf 
die gesamte Vorlage zu beschliessen. 

Begrüssung - Bienvenue 

Le presldent: Ho il piacere di salutare, sulle tribune diplo
matiche, una delegazione parlamentare italiana. Due sena
tori e quattro membri della Camera dei deputati onorano, in 
questi giorni, il nostro parlamento e la Svizzera con la loro 
presenza. A nome del Consiglio porgo ai nostri ospitl I nostri 
migliori saluti e auguro loro un buon soggiorno nel nostro 
paese. Li prego di gradire l'espressione della stima ed affe
zlone ehe abbiamo per il Paese ehe rappresentano. (Ap
plaudissements) 
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Le pr6sldent: La parole est ä M. Zehnder qul developpera la 
proposition de la minorite I et en m6me temps s·exprimera 
au nom du groupe socialiste. 
II a aussi droit, dans ces conditions, ä 20 minutes de parole. 

Zehnder, Sprecher der Minderheit 1: Der sozialdemokrati
schen Fraktion und dem Sprechenden liegt viel daran, am 
Anfang dieser Auseinandersetzung einige grundsätzliche 
Aspekte aufzuzeigen. Die Aufgabe, die zu lösen wir uns 
unter erschwerten Bedingungen bemühen müssen, ist 
zusätzlich heikel, komplex und daher wenig verständlich. 
Das Gesundheitswesen und damit die Krankenversicherung 
umfasst heute ein sehr breites Spektrum und entsprechend 
viele unterschiedliche Interessenlager. Übereinstimmung 
hier zu finden ist fast ausweglos, und auf den Konsens zu 
warten, wäre unverantwortlich. Darum muss das Parlament 
mit entsprechend grosser Verantwortung klare Entscheide 
auch dort treffen, wo es politisch brisant ist und Farbe zu 
bekennen gilt. 
Mit der KMVG•Vorlage- Sofortprogramm - haben wir einen 
politischen Auftrag zu erfüllen, dem seit 1962 über 60 parla
mentarische Vorstösse und die Standesinitiative vom Kan
ton Waadt zugrunde liegen. Es geht nicht nur darum, die 
Wohlfahrt und insbesondere die soziale Sicherheit für alle 
Bevölkerungskreise auszubauen und zu verstärken, son
dern in erster Linie die unkontrollierte, beängstigende und 
nicht mehrverkraftbare Kostenentwicklung im Gesundheits
wesen abzubremsen, in den Griff zu bekommen, um die 
soziale Krankenversicherung zu konsolidieren. Es geht auch 
darum, dieses zweitgrösste Versicherungswerk nach dem 
Prinzip dar Solidarität zu erhalten. und die auffälligsten, 
nicht mehr tragbaren Lücken zu schliessen. Ich erwähne die 
unabdingbaren Punkte: Mutterschaftsversicherung, zeitlich 
unbegrenzte Kostendeckung bei Spitalaufenthalt, Haus
krankenpflege und für alle Arbeitnehmer die Sicherheit von 
80 Prozent Lohnausfalldeckung bei Krankheit. 
Die von vielen Selten und aus allen politischen Richtungen 
anbegehrten Gesetzesrevisionspunkte haben zusätzlichen 
Druck erfahren durch die Beitragskürzung des Bundes an 
die Krankenkassen - Sparbeschlüsse-, durch die Aufga
benneuverteilung Bund/Kantone, durch die Muttersct\'aftsin
itiative und nicht zuletzt auch durch die Fortschritte und 
gewaltigen Entwicklungen im gesamten Bereich der Dia
gnostik, der Medizintechnik und in der Chirurgie. 
Zum letzteren muss festgehalten werden, dass leider nicht 
nur patientenfreundliche Leistungen aus dieser rasanten 
Entwicklung hervorgegangen sind, sondern dass diese auch 
zu Angeboten geführt hat, die nicht allein unheimlich Geld 
verschlingen, sondern auch teilweise die Frage nach dem 
Sinn und dem effektiven Erfolg aufwerfen. Ich bedaure 
auch, dass vielerorts Ideale und dar humanitäre Geist von 
materiellem Denken und egoistischem Handeln verdrängt 
worden sind. Durch die kolossalen Veränderungen in der 
Arbeits- und Umwelt ist unser gesamtes Gesundheitswesen 
zusätzlich belastet. Stress, Eintönigkeit sowie gesundheits
beeinträchtlgende neue Werkstoffe und Technologien kenn
zeichnen mehr und mehr unsere Arbeitsplätze. Unsere 
lebenswichtigen Elemente Wasser, Luft und Boden sind 
weitherum überbelastet und der Erholungsraum ist gestört. 
Aber auch unsere Lebensweise hat sich. stark gewandelt. 
beeinflusst durch die wirtschaftlich verbesserte Lage der 
Arbeitnehmer und ein hemmungsloses Konsumar:igebot 
sowie unerschöpfliche Frelzeitmöglichkeiten. Die durch• 
schnittliche Lebenserwartung ist in diesem Jahrhundert von 
52 auf 80 Jahre bei den Frauen und von 48 auf 73 Jahre bei 
den Männern gestiegen. Höhere Lebenserwartung ist aber 
bedauerlicherweise nicht durchwegs mit besserer Gesund
heit gleichzusetzen. Wirklichkeit ist auch, dass das 
Anspruchsdenken zugenommen hat, dass weitherum Mass
losigkeit verbreitet ist und dass die Unersättlichkeit im 
Geschäftemachen mit der Gesundheit keine Grenzen mehr 
kennt. 
In diesem von der Entwicklung der Gesellschaft geprägten 
Umfeld sind jene Bestrebungen äusserst bedenklich, die 
gerade im Krankenversicherungswesen eine harte, unso-

ziale Umverteilung mittels noch stärkerer Belastung der 
Betroffenen das Wort reden: Verdoppelung der Franchise 
und Selbstbehaltregelung. (Die Selbstverantwortung wird 
hier in überrissener Form in den Vordergrund gestellt.) Die 
Solidarität soll weitgehend abgebaut werden: Beitragskür
zung des Bundes, risikogerechte Prämien. Diese spürbare 
Bewegung darf nicht Wirklichkeit werden, sonst stirbt tat
sächlich die freiwillige soziale Krankenversicherung. 
Gut 97 Prozent unserer gesamten Bevölkerung gehören der 
Krankenversicherung an. Unser Parlament - Sie alle -
entscheiden daher mit dieser Vorlage über etwas sehr Haut
nahes; denn früher oder später werden alle einmal mit 
diesem Sozialwerk in direkte Berührung kommen. Gerade 
dieses Wissen verlangt, fordert dringend, dass politisch 
gefärbte Schatten übersprungen werden und das Sofortpro
gramm in einem Wurf mit greifenden Bestimmungen verab
schiedet wird. 
In der Botschaft des Bundesrates wird eindrücklich erklärt, 
dass diese Teilrevision nur die dringendsten Probleme lösen 
sowie Bedürfnisse erfüllen soll und kann. Mit der neuen 
Überschrift uSofortprogramm• wird dieser Wille noch unter
strichen, und die Verhältnisse werden dadurch realistisch 
beurteilt. Den Volkswillen beachtend könnte diese Vorlage 
auch als Notprogramm deklariert werden. 
Für den einfachen Menschen in diesem Land gibt es näm
lich nicht nur das Militär, die Landwirtschaft. die Energie
und Bankenwelt. das Ausländerproblem und anderes mehr. 
Für die Bürgerinnen und Bürger oder Steuerzahler gibt es 
auch noch die persönliche Sicherheit zu verkraftbaren 
Bedingungen und die Erwartung, nicht übervorteilt zu wer
den. Es ist daher jetzt staats- und gesellschaftspolitisch 
höchste Zeit, in diesem Sozialbereich· einen Schritt in die 
richtige Richtung zu ·tun, die Geduld nicht zu überstrapa
zieren. 
Die Teilung der Vorlage würde nicht verstanden. Dieser 
Antrag entspricht auch keineswegs dem in der Kommission 
oft gehörten. gepriesenen Wort ccQpfersymmetrle ... Die nicht 
wegdiskutierbaren Lücken und Härten in der Krankenversi
cherung lassen sich nur mit den gleichzeitigen Änderungen 
im Pflege- und Taggeldbereich beseitigen. Die Teilung _ist 
daher abzulehnen, ebenso der Rückweisungsantrag Seiler, 
der überhaupt nichts bringt. Gerade die drängenden Pro
bleme können nicht nur nicht gelöst. sie würden auf den 
Nimmerleinstag verschoben. Auch wenn wir eine neue 
Lösung suchten, wäre inzwischen Zeit nutzlos verstrichen. 
Die Begründungen des Kollegen Seiler vermögen mich -
und ich nehme an, auch viele Ratskollegen - nicht zu 
überzeugen. Der Antrag ist daher abzulehnen. Aufgrund der 
Botschaft des Bundesrates hoffen und warten wir, dass die 
Probleme jetzt, ohne Verzögerung, gelöst werden. 
Zum Antrag Günter uLoslösen der Mutterschaftsversiche
rung und Regelung in einem selbständigen Gesetz» kann 
ebenfalls bemerkt werden, dass das nur Zeitverlust ist und 
auch wesentliche Komplikationen im Vollzug schaffen 
würde, wird doch bei der Mutterschaft das Taggeld und die 
Grundversicherung {also die medizinische Vorsorge) ange
sprochen. Wir können und wollen vor allem im Bereich 
Mutterschaft nicht noch länger warten. Darum ist auch 
dieser Antrag abzuweisen. 
Ich bezeichne es bewusst als unverantwortlich, wenn in 
diesem Versicherungsbereich - wie ich es oft in der Kom
mission hören musste - erneut der Teufel an die Wand 
gemalt wird mit dem Hinweis, die Revisionsbegehren seien 
für die Wirtschaft nicht verkraftbar, die Finanzlage der 
öffentlichen Hand werde über Gebühr strapaziert, es gehe 
den Ärzten an den Kragen und andere Schauermärchen 
mehr. 
Wer auch in diesem Sektor anständig bleibt und den Rah
men der Vernunft nicht überschreitet, hat nach dieser Revi
sion nichts zu befürchten. Die Menschen in diesem Land 
erwarten, dass nun endlich alles, was möglich ist, vorge
kehrt wird, um die unglaubliche Kostenentwicklung abzu
blocken. Die Tatsache, dass von 1966 bis 1982 die Kranken
kassenleistungen von 1 Milliarde 45 Millionen auf 5 Milliar
den 887 Millionen geklettert sind, d. h. eine Steigerung von 
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463 1 Prozent erfahren haben, und im Vergleich dazu die 
Leb~nskostenteuerung mit 106,8 Prozent ausgewiesen wird, 
lässt sich nicht wegreden, sie ist brutale Wahrheit. 
Hier ist es zweifellos der Staat, der wirkungsvoll eingreifen 
muss. Der Patient selbst steht in einem derart starken 
Abhängigkeitsverhältnis den Medizinalpersonen und -insti
tutionen gegenüber, von denen er ja Hilfe, Befreiung von 
Leiden erwartet, dass in der Regel eine verständliche Angst 
ihm verbietet, sich gegen unwirtschaftliche oder übertrieben 
kostspielige Behandlungen zu wehren. Den Krankenkassen 
als Vertretern der Versicherten sind endlich die geeigneten 
Möglichkeiten und Instrumentarien zu geben, damit sie ihrer 
gesetzlichen Pflicht nachkommen können, die Zweckmäs
sigkeit und Wirtschaftlichkeit der Behandlung wo notwen
dig zu prüfen und zu ahnden. Jede Bestimmung, die in 
dieser Vorlage der Kosteneindämmung dienlich ist, sollte 
daher ohne Wenn und Aber von allen Ratsmitgliedern tat
kräftig unterstützt werden. 
Die sozialdemokratische Fraktion ist mit verschiedenen 
Punkten in dieser Vorlage nicht einverstanden. Sie wird sich 
aber in der Detailberatung dazu aussprechen. Fest steht, 
dass mit dieser Teilrevision die Grundprobleme nicht gelöst 
werden können. Die Kommissionsmotionen reden dazu eine 
deutliche Sprache. Das neue Gesetz wird leider ein Flick
werk bleiben. Aber das Wenige, das aus mühsamer Arbeit 
hervor9egangen ist, sollte wenigstens verbessert und durch
gesetzt werden. Hier kann man mit Galgenhumor sagen: 
Besser mit geflickten als ohne Hosen dastehen! 
Namens der sozialdemokratischen Fraktion ersuche ich Sie 
dringend, auf das Sofortprogramm ohne Zweiteilung einzu
treten. 

zudem die Beiträge des ersten und zweiten Kindes, wodurch 
der durchschnittliche Jahresbeitrag für die Grundversiche
rung einer Familie bei etwa 2000 Franken begrenzt wird. 
Nach bisherigem Recht wären es aber 2500 Franken für eine 
Familit, mit drei Kindern. 
Als einzigen Leistungsausbau befürwortet die SVP die zeit
lich unbeschränkte Pflegeleistung bei Spitalaufenthalten. 
Das sind die grossen Risiken, welche die Kraft des einzelnen 
übersteigen. 
Gut gelöst im vorliegenden Beschluss A erscheinen uns 
auch die echten Kostendämpfungsmassnahmen. Es sind 
jene, welche, Kollege Zehnder, ein kostenbewusstes Verhal
ten fördern, und diµu gehört eben die nach oben begrenzte 
Kostenbeteiligung des Versicherten. Dadurch entsteht 
etwas Eigenverantwortung. Wir finden, die Tarifsysteme hät
ten Steuerwirkung und helfen, Missbräuche zu bekämpfen. 
Schliesslich anerkennt die SVP die sinnvollere Verteilung 
der Bundesbeiträge. Sie geschieht nicht mehr nach den 
alten Prinzipien der Kopfbeiträge. Das Schwergewicht liegt 
auf einem familienfreundlichen Beitragssystem, indem die 
Mutterschaft - eben Prämienermässigung für Kinder und 
Prämienbefreiung ab drittem Kind - in den Vordergrund 
gestellt wird. Die Sozialhypotheken werden den Kassen pla
foniert vergütet, und was übrigbleibt wird noch zur Prämien
annäherung Mann und Frau verwendet Für Mutterschaft 
werden sämtliche Kassenleistungen voll vom Bund vergütet. 
Man schätzt dafür etwa 200 Millionen Franken jährlich. 
Andererseits kritisiert die Fraktion der SVP verschiedene 
Punkte auch dieses Entwurfes A, ohne dass wir ihn als 
Ganzes in Frage stellen. So möchten wir eben, dass dem 
Versicherungsgedanken wieder mehr Nachachtung ver
schafft-. werde. Der Grundgedanke ist doch, dass Hilfe in 

Basler: Sie hören nun einen etwas anderen Standpunkt, als zweckmässigen Gemeinschaften organisiert werde. Man 
die drei Vorredner ihn vertreten haben. Die Grundhaltung verspricht sich für den Fall eines Missgeschickes gegensei-
unserer Fraktion zu diesem Sofortprogramm ist positiv, mit tige Unterstützung. Solange gleichartig Bedrohte zusam-
Vorbehalten und einer Ausnahme. Positiv deshalb, weil wir menwirken, ist-das Risiko abschätzbar und dann eben auch 
das Konzept der schweizerischen Krankenkassen erhalten versicherbar. Dann sind Wahlfreiheiten in Art und Höhe 
möchten. Es beinhaltet nach wie vor eine bundesrechtlich möglich; ein Spielraum für unterschiedliche Risikobereit-
freiwlllige Einzelversicherung für Pflege- und Geldleistun- schaft ist nur so vorhanden. 
gen. Die Freiwilligkeit und die Kassenvielfalt sind Ausdruck Wir finden es daher nicht richtig, wenn gemäss bundesrätli-
der Eigenverantwortung und der regionalen Unterschiede. ehern Vorschlag oder bisheriger Praxis in Artikel 1 Absatz 2 
Wir möchten das Gesundheitswesen weiterhin den Kante- die Krankenkassen überall dort zu Pflege- und Geldleistun-
nen vorbehalten. gen gezwungen werden, wo der Versicherungsnehmer 
Auch die Vertragsfreiheit zwischen Krankenkassen und Heil- keine Unfallversicherung abgeschlossen hat. Auf diese 
anstalten, Ärzteschaft und Versicherten möchten wir soweit Weise sind die Krankenkassen gezwungen, die aus Unfall 
wie möglich erhalten, denn das schweizerische Gesund- entstehenden Aufwendungen auf alle ihre Kassenmitglieder 
heitswesen hat weltweit einen guten Ruf, und kantonale zu verlegen. Sie müssten also ihren Mitgliedem, die sich nur 
Eigenständigkeit und Vertragsfreiheit waren zum Gedeihen wegen Krankenpflege- und Krankengeldleistungen versi-
die wesentlichen Voraussetzungen. ehern lassen, auch eine Unfallversicherungsprämie bela-
Aus dieser klaren Haltung der SVP lassen sich aber auch die sten, auch wenn diese gegen Unfall anderweitig und neuer-
Vorbehalte erkennen. Im Teil A unseres Sofortprogramms, dlngs eben zwangsversichert sind. Das ist ja heute der Fall 
der die bisherigen Pflege- und Geldleistungen neu regelt, für alle Arbeitnehmer, und zwar für Betriebs- wie Nichtbe-
stecken noch Minderheitsanträge, welche das Konzept triebsunfallversicherung. 
unserer Krankenversicherung ändern würden. Zu dieser Ferner sind wir der Ansicht, dass für Unfallversicherungen 
Veränderung gehören jene Anträge, welche obligatorische der Kassen keine staatlichen Leistungen erbracht werden 
Versicherungen verlangen, die Handels- und Gewerbefrei- müssen. Bei der heutigen Durchmischung von Kranken- mit 
heit einschränken oder den Bund finanziell überfordern. Unfallprämien und Leistungen wird es aber schwierig, rech-
Von der zustimmenden Haltung unserer Fraktion nehmen nungsmässige Tra11sparenz zu erhalten. Eine Ausscheidung 
wir das obligatorische Taggeld aus. Es ist dies Teil B der der Unfallversicherung würde auch eine Verbilligung der 
Vorlage. Man darf dieses Sofortprogramm, das ja der Krankenkassengrundprämien bedeuten. 
Kosteneindämmung im Gesundheitswesen dienen muss, Mit Rücksicht auf einen Konsens haben wir unseren Antrag 
nicht mit der Hypothek neuer obligatorischer Lohnprozente nicht wieder als Minderheitsantrag auf die Fahne schreiben 
belasten. Wir würden darin auch einen ersten Schritt zur lassen, wie das bei anderen Parteien nun doch wieder der 
Verstaatlichung des Gesundheitswesens sehen. Fall ist. In diesem Sinne gibt es auch andere versicherungs-
Sie fragen sich vielleicht, warum wir denn für eine Revision technische Ungereimtheiten, die wir dem Konsens zuliebe 
der Krankenversicherung seien. Nun, der Grund liegt auch nicht bekämpfen. Ich erinnere an Artikel 14 Absatz 7, wo 
für uns In den hohen Kosten. Noch 1960 hat das Gesund- auch nicht für Krankenpflege versicherte Frauen die Lei-
heitswesen in der Schweiz 4 Prozent des Bruttosozialpro- stungen bei Mutterschaft erhalten. 
duktes beansprucht, und heute sind es deren 8 Prozent. Ein weiterer unseres Erachtens ungelöster Grundsatzent-
Ohne kostendämpfende Massnahmen ist die Steigerung scheid im Versicherungswesen betrifft Artikel 2 Absatz 1 a, 
dieses Anteils nicht aufzuhalten. Und weil wir jede Person wo der Bund den Kantonen die Ermächtigung gibt, die 
einzeln versichern, addieren sich die Kostenbeiträge je nach Krankenpflegeversicherung allgemein oder für einzelne 
Grösse des Haushaltes zu erklecklichen Summen. Diese Bevölkerungsklassen obligatorisch zu erklären. Unseres 
Teilrevisio~ sieht.nun zum Beispiel eine ~rämienbe~re!ung Erachtens müsste hier «unter Berücksichtigung aller Kran-
ab dem dritten Kind vor. Bundessubventionen ermäss1gen kenversicherungsträger„ in den Gesetzestext eingeschlos-

AC 



Assurance-maladie. Revision partielle 1316 N 2 octobre 1984 

sen werden. Es geht nämlich unter Aufrechterhaltung der 
Handels- und Gewerbefreiheit nicht an. ,dass kantonale 
Regelungen privatwirtschaftliche Lösungen ausschliessen. 
Das Ist dann auch ein Gedanke, den wir noch einmal bei 
Artikel 19bis in den Absätzen 5 und 6 darstellen wollen. 
Ein weiterer Grund des Missbehagens gegenüber der Vor
lage A ist die Abänderung des Obligatlonenrechts hinsicht
lich Kündigungsschutz im Falle einer Mutterschaft. Dann 
kann während mehr als einem Jahr keine Kündigung mehr 
ausgesprochen werden. Wir finden, dies liege nicht im Inter
esse der Gesamtheit aller Frauen. Je schwieriger nämlich 
die Diskussion um die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses 
wird, um so vorsichtiger wird man beim Einstellen solcher 
Arbeitskräfte. Die Erfahrung lehrt uns, dass wir bisher mit 
einvernehmlichen Lösungen besser gefahren sind. Ein Aus
bau beschäftigungshemmender Regelungen führt nur dazu, 
dass eben Stellen um so schwieriger erhältlich werden. 
Dennoch werden wir auch diesen Punkt nicht bekämpfen, 
weil wir den ausgewogenen Kompromiss der Vorlage A 
anerkennen und unseren Beitrag dazu leisten wollen. 
Aus einem letzten Wunsch lässt sich auch - gleichsam 
zusammenfassend - nochmals die Haltung der Schweizeri
schen Volkspartei erkennen: Die hohen, aber doch begrenz
ten Bundesmittel sollten sozial noch wirksamer eingesetzt 
werden. Sie sollten den wirklich Hilfsbedürftigen zukommen 
und nicht unterschiedslos ganzen Teilen der Bevölkerung. 
Wir sehen aber, dass dies eine Totalrevision des Versiche
rungsgesetzes bedingen würde. Wir unterstützen daher die
ses Sofortprogramm, in dem die allerdringendsten Mass
nahmen zur Verbesserung des bisherigen Systems enthal
ten sind. Sein Zweck ist ja die Eindämmung der Kostenstei
gerung.im Gesundheitswesen. Um so unangebrachter ist es, 
diese Sofortmassnahme mit obligatorischen Lohnprozenten 
für eine Taggeldversicherung zu belasten. Damit würde ein 
neuer Leistungsausbau gesetzlich geregelt. Wir werden 
daher diesen Tell B ablehnen, und wir sähen uns auch 
gezwungen, die Gesamtvorlage zu verwerfen, wenn der kon
sensfähige, kompromissfähige Teil A mit Teil B wieder zum 
«Multipack• vereint würde. 
Unter diesen Vorbehalten aber sind wir bereit, die Revision 
der Kranken- und Mutterschaftsversicherung zu unter
stützen. 

Frau SegmOller: Es kommt einer Quadratur des Zirkels 
gleich, zu versuchen, die gegensätzlichen Interessen im 
Gesundheitswesen unter einen Hut zu bringen. Die Schweiz 
kennt ein gut ausgebautes Gesundheitswesen, abgestützt 
auf die fast vollständige Hoheit der Kantone. Freie Arztwahl, 
freie Spitalwahl, freie Studienwahl sind einige seiner Kenn
zeichen. Daran will und darf man grundsätzlich nichts in 
Frage stellen, wenn man das System selber nicht angreifen 
will: denn niemand bekommt den Fünfer und das Weggli. 
Aber die galoppierende Kostenentwicklung, die munter wei
ter fliessenden Subventionen - ungezielt auf alle Häupter 
von Männern, Frauen und Kindern - und fast unaufhaltsam 
steigende Prämien auch für jene, die es wirtschaftlich nicht 
mehr verkraften können, verlangen Eingriffe. 
Genau hier setzte die Vorlage des Bundesrates 1981 an. Nur 
war sie etwas zu optimistisch bezüglich Leistungsausbau 
und zu wenig rigoros bezüglich Kostenbremsung. Dann 
aber erkannte noch Bundesrat Hürlimann den Ernst der 
Stunde und setzte die nationale Sparkonferenz ein. Mit 
diesen Vorgaben ist das Sofortprogramm entstanden. Mit 
seinen Elementen Kostendämpfung, Kostenbeteiligung, 
familienpolltisch gezielterer Einsatz der Subventionen, Aus
bau der Leistungen bei Mutterschaft und Krankengeldobli
gatorium für Arbeitnehmer ist es ein guter Kompromiss. Er 
sollte sich als mehrheitsfähige Lösung auch gegen die 
unnötigen Volksinitiativen der Linken und gegen die 
unüberhörbar ausgestossenen Referendumsdrohungen 
durchsetzen können. Genauso wie gegen den ebenso unnö
tigen Rückweisungsantrag Seiler. 
Die CVP begrüsst das etwas unorthodoxe, aber dem Pro
blem angepasste Vorgehen der Kommission, eine Subkom
mission einzusetzen und auf der Basis der bundesrätlichen 
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Vorlage und der Vorschläge der Sparkonferenz ein Sofort
programm zu erarbeiten. damit rasch wirklich etwas 
geschieht. Das vorliegende Sofortprogramm ist gewisser
massen eine Teilrevision einer Teilrevision. eben ein helveti
scher Kompromiss. Für die einen hat der Berg eine Maus 
geboren, und für die anderen ist das Ganze schon wieder 
referendumswürdig. 
Die CVP stimmt den Vorschlägen der Mehrheit zu. Im beson
deren begrüssen wir alle Massnahmen, die auf die Entla
stung der Familie ausgerichtet sind. In der Detailberatung 
werden wir uns zu einzelnen Punkten noch äussern. 
Die Massnahmengruppen des Sofortprogramms enthalten 
die Kostendämpfung: Die Spitäler als grösste Kostenverur
sacher sind im Schussfeld der Kritik. Wir begrüssen die 
hauptsächlich die Spitäler und den medizinisch-techni
schen Bereich betreffenden Massnahmen. Die Minderheits
anträge lehnen wir als zu weitgehende Eingriffe in die 
Hoheit der Kantone ab. Wir bejahen die Kostenbeteiligung. 
Sie bringt eine zumutbare Verstärkung der Eigenverantwor
tung bei Inanspruchnahme von Gesundheitsgütern und sie 
hilft, Prämien niedriger zu halten. 
Wir sagen auch ja zum kleinen geplanten Leistungsausbau, 
der blass stossende Lücken schliesst: Einführung der unbe
grenzten Leistungspflicht im Spital und begrenzter Ausbau 
der Heimpflege. Wir sind froh über die Zurückhaltung der 
Kommission beim E;inbezug von Zahnarztleistungen. Im Ver
hältnis Arzt/Krankenkasse bleibt der Spielraum des Arztes 
weitgehend erhalten. Wir sagen aber ja zur Verschärfung 
der Vorschriften über die Rechnungstellung zum Zweck von 
mehr Transparenz auch für den Patienten. Die Krankenkas
sen erhalten die Möglichkeit zur verstärkten Leistungskon
trolle des Arztes und zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der 
Behandlung. Auch die Stärkung der Stellung des Ver
trauensarztes ist gut. 
Den Kantonen ist die Höchstgrenze beim Deckungsgrad der 
Pauschale für die allgemeine Abteilung der Spitäler zuzumu
ten. Es ist ein verhältnismässig kleiner Eingriff in die Tarifho
heit. 
Wir sagen vor allem auch ja zur Verpflichtung der Kantone 
zur Prämienverbilligung für wirtschaftlich Schwache. Das ist 
ein gezielter familienpolitischer Beitrag. Genauso begrüs
sen wir die gezieltere Verwendung der Subventionen an die 
Kassen in familienpolitischer Richtung, wiederum bei den 
Kindern. Frauenprämien und AHV/IV-Rentnern. Wir sind .in 
diesem Zusammenhang auch einverstanden mit der vorge
sehenen kleinen Erhöhung der Subventionen an die Kassen. 
Zu den Leistungen bei Mutterschaft: Seit 1945 besteht in der 
Bundesverfassung der Auftrag zur Schaffung einer Mutter
schaftsversicherung. Das KUVG hat immer Leistungen für 
Mutterschaft umfasst: eine Lücke aber blieb vorhanden, 
denn wir haben ja kein Versicherungsobligatorium. Heute 
steht auch hier das Sofortprogramm als Gegenvorschlag zur 
Mutterschaftsinitiative. 
Im Bereich Krankenpflegeversicherung ist es nötig, eine 
Lücke im Netz der sozialen Sicherheit zu schliessen. indem 
Leistungen beschränkt auch an nichtversicherte Frauen in 
bescheidenen Verhältnissen vorgesehen werden. Der 
Kostenpunkt ist bescheiden. geschätzt 3 Millionen pro Jahr. 
Der ordnungspolitische Sündenfall dabei ist wirklich unbe
deutend. Die Vorlage ist die einfachste und billigste Art. die 
Lücke zu schliessen, sie ist viel besser als eine separate 
Mutterschaftsversicherung. 
Für die berufstätigen Mütter ist als zentrale Schutzbestim
mung der Ausfall des Kündigungsschutzes vorgesehen, und 
das Taggeldobligatorium ermöglicht ein solidarisches Mit
tragen der Belastung durch die Mutterschaft für Frauen, 
welche sich nicht nur als Arbeitskraft der Wirtschaft zur 
Verfügung stellen, sondern auch bereit sind, den Fortbe
stand der kommenden Generation zu gewährleisten. Wir 
betrachten die im Sofortprogramm enthaltenen Vorschläge 
als die sach• und zeitgerechten und möglichen Lösungen 
zur Verbesserung des Mutterschutzes, und wir lehnen die 
Volksinitiative als unrealistisch und finanziell untragbar ab. 
Das wirklich Neue an der ganzen Vorlage ist das Taggeldob
ligatorium. Der Arbeitnehmer ist heute obllgatorisch versi-
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chert gegen Lohnausfall bei Unfall. Militärdienst, A~beitslo
sigkeit. Bloss für den häufigsten Fall der Krankheit 1st er es 
nicht! Es ist nicht einzusehen, wieso jemand bei Krankheit 
schlechter gestellt sein soll als bei Unfall. Auch hier besteht 
eine Lücke im System der sozialen Sicherheit. Nur mit 
diesem Obligatorium für alle Arbeitnehmer ist es auch mög
lich, das Problem der Lohnfortzahlung wahrend des Mutter
schaftsurlaubes zu lösen. Die CVP begrüsst daher die Ein
führung des Taggeldobligatoriums. 
Es ist erfreulich - und ich sage dies angesichts der Anträge 
Seiler und Günter-. dass die Subkommission in wesentli• 
chen Punkten eine Übereinstimmung erzielen konnte, wel
che von der Gesamtkommission übernommen wurde. Das 
Sofortprogramm bringt nicht die Beseitigung aller Übel. Das 
ist deshalb nicht möglich, weil es darüber eben keinen 
Konsens gibt. Beste Illustration dafür sind die angekündig
ten Initiativen. Das Sofortprogramm bringt die hier und jetzt 
möglichen Schritte in die richtige Richtung. Zustimmung 
liegt daher im 1.nteresse der Aufrechterhaltung unseres frei
heitlichen Systems. Aus den dargelegten Gründen ist es 
klar, dass die CVP das ganze Massnahmenpaket des Sofort
programms befürwortet. Eine künstliche Zweiteilung lehnen 
wir ab. Für uns bildet dieses Sofortprogramm ein Ganzes. 
Wir werden daher den Minderheitsantrag I unterstützen. 
Den Minderheitsantrag H Günter zur Schaffung eines sepa
raten Mutterschaftsgesetzes lehnen wir ab. Er bringt punkto 
Leistungsausbau nichts Neues, hingegen bedeutet er eine 
unnötige administrative Verkomplizierung, und darüber hin
aus brächte er eine Verzögerung der Vorlage. Wir danken 
dem Bundesrat und der Verwaltung für die ausserordentlich 
konstruktive Mitarbeit und die Unterstützung bei der Ausar
beitung des Sofortprogrammes. Das Vorgehen der Kommis
sion war nicht selbstverständlich, sondern diktiert von den 
ungewöhnlichen Schwierigkeiten, alles auf einen Nenner zu 
bringen. 
Noch ein Wort zum Antrag Seiler: Es ist klar. dass wir ihn 
ebenso klar ablehnen. Er handelt nach dem Motto: "Wer das 
Mögliche nicht will, braucht bloss das Unmögliche zu for
dern.• Konuns, und den braucht es zum Glück in unserem 
demokratischen Land, ist für weitergehende einschneiden
dere Massnahmen schlicht und einfach nicht vorhanden. 
Das Sofortprogramm bringt, was heute politisch möglich ist. 
Eines jedenfalls steht mit Sicherheit fest: Ohne Sofortpro
gramm verläuft die Kostenentwicklung ungebremst weiter. 
Die Subventionen laufen via Giesskanne weiter, und der 
Ausbau des Mutterschutzes unterbleibt wenigstens vorläu
fig. Was würde in der Zwischenzeit sonst noch geschehen? 
Wenn wir nichts tun, geschieht eben nicht nichts: die 
Kostenentwicklung, die ungebremst weiter ansteigen 
würde, macht mir und unserer Fraktion Sorgen. 
Gesundheitspolitische Verantwortung wahrnehmen gebie
tet, angesichts solcher Aussichten mindestens Hand zum 
Versuch zu bieten, innerhalb des geltenden Systems die 
Entwicklung wenigstens etwas zu bremsen, ohne eine 
spätere grosse Revision zu präjudizieren. Es erschiene 

• unverantwortlich; tatenlos zusehen und einfach auf eine 
Revision in weiter Feme warten zu wollen. Wer das Sofort
programm ablehnt, aus welchen Gründen auch immer, han
delt aber genauso. Ein Konsens für mehr ist nicht in Sicht. 
Weder Initiativen noch Rückweisungsanträge, noch 
Schwarzpeterspiele helfen, rascher Kosten zu sparen. 
Noch ein Wort zu Herm Günter. Er hat harsche Kritik am 
Sofortprogramm ausgesprochen. Ich werde bei der Detail
beratung noch Gelegenheit haben, einzelne seiner Vorwürfe 
zu widerlegen. Wir haben nicht Zeit verloren. Herr Günter, 
und keine Chance vertan. Im Gegenteil: Wir haben Ihnen 
heute eine Chance vorgelegt. Das Minimalziel ist erreicht: 
wir können Ihnen einen Konsens vorlegen, wie er weiterge
hend nicht in Sicht Ist. Ich bitte Sie auch, den Ordnungsan
trag Günter abzulehnen. Es ist für die Behandlung der 
ganzen Vorlage besser, sofort zu entscheiden, ob Teilung 
der Vorlage oder nicht. 
Das Sofortprogramm Ist eine Chance: die politische 
Chance, den erreichten politischen Konsens zur mindestens 
teilweisen Verbesserung zu verwirklichen, hier und jetzt. 

Und dieser Konsens ist grösser als Herr Günter meint. Es ist 
richtig, diesem Konsens jetzt zuzustimmen. 
Namens der CVP ersuche ich Sie um Eintreten auf das 
Sofortprogramm in einem Paket. Helfen Sie mit, die Gunst 
der Stunde, den erreichten Konsens im Sofortprogramm 
auszunützen. Diese Chance kommt ganz bestimmt nicht so 
schnell wieder. 

Frau Mascarln: 1974 haben 59 Prozent der Stimmenden für 
eine Revision der sozialen Krankenversicherung gestimmt. 
allerdings ohne Effekt, weil das doppelte Ja nicht möglich 
ist. Es kamen dann die heftigen Auseinandersetzungen um 
das Flimser Modell, und endlich, 1981, eine Vorlage des 
Bundesrates zur Revision. Diese Vorlage ist nun noch 
zurechtgestutzt worden auf dieses Sofortprogramm. 
Zurechtgestutzt so. dass ja niemand- ausser den Versicher
ten - Haare lassen muss. 
Das Wort •Kostenexplosion„ wurde schon fn der Diskussion 
um das Flimser Modell kreiert, wie wenn es sich bei der 
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen um eine natur
wüchsige Katastrophe handeln würde, die niemand poli
tisch zu verantworten braucht und an der niemand dick und 
fett geworden wäre. 
Da aber die Kosten real zu berappen waren. wurde schon 
damals auf die Sozialversicherten gegriffen, die in der Aus
einandersetzung um die Krankenversicherung eindeutig die 
schwächste Lobby hinter sich haben. Dem Versicherten und 
potentiell Kranken wurde eine Begehrlichkeitsneurose atte
stiert- ebenfalls eine neue Wortschöpfung in dieser Ausein
andersetzung. Diese Begehrlichkeitsneurosesei verantwort
lich für den Kostenanstieg, ihr sei mit massiven Prämienauf
schlä_gen, mit erhöhter direkter Kostenbeteiligung im Krank
heitsfall, allenfalls mit einer Grossrisikoversicherung a la 
Flimser Modell - eine Neuauflage ist auch in der heutigen 
Vorlage enthalten - zu begegnen. Tatsache ist jedenfalls, 
dass die potentiellen Patienten zahlen, zahlen, immer noch 
mehr zahlen; der Prämienanstieg war bedeutend höher als 
der Kostenanstieg, ein Leistungsausbau ist deswegen nicht 
erfolgt. 
Ich werde im folgenden zu vier Punkten sprechen: erstens 
zur Kostenentwicklung in· der Krankenpflegeversicherung, 
zweitens zur Prämienentwicklung, drittens zur Taggeldversi
cherung, und viertens zur Mutterschaftsversicherung. 
Zur Kostenentwic;klung: Der Gesamtaufwand für das 
Gesundheitswesen in der Schweiz ist beachtlich, vergleich
bar etwa mit Schweden und Holland. Gemessen am Lebens
standard der Schweiz bleibt er im Rahmen. Wir sind 
allerdings davon überzeugt. dass etliche Kostenfaktoren im 
Gesundheitswesen auch ohna Leistungsabbau eliminiert 
werden können. Dies geht jedoch nicht ohne entscheidende 
strukturelle Veränderungen auf seiten der Kassen und der 
Organisation der medizinischen Dienste. Ausserdem muss 
die Monopolstellung bei der Herstellung von Heilmitteln 
auch in der Preisbildung angegangen werden. Der Hauptteil 
der Kosten entfällt mit 46,6 Prozent auf die Spitalkosten. Die 
stark steigenden Spitalkosten waren in den letzten Jahren 
mit Sicherheit der Hauptmotor der überdurchschnittlichen 
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. In der Wachs
tumseuphorie der sechziger Jahre wurden Akutspitäler 
noch und noch gebaut, basierend auf absurden Prognosen 
bezüglich Bevölkerungswachstum. 
Die Region, aus der ich komme, ist ein Musterbeispiel für 
solche Fehlplanung. Politische Opposition kam damals 
schon nicht nur von uns. sondern auch von bürgerliche 
Seite. Professor Gillard, Professor für Sozialpolitik an der 
Universität Lausanne, berechnete 1975 schon eine Überdo
tierung von etwa 12 500 Akutbetten. Er forderte bis zum 
Jahre 2000 einen massiven Abbau um etwa 14 500 Akutbet
ten. Dafür forderte er auch eine Versechsfachung der Aus
gaben für Hauspflege und Hau.shalthilfe. Jedes leerstehende 
Akutbett wird heute via belegte Betten amortisiert. Das 
bezahlt der Versicherte einmal via Prämien als Aufschlag an 
die Krankenkassen oder dann direkt via Steuern und Über
nahme der Spitaldefizite durch die Kantone. Leistungen 
erhält der Versicherte für diese Zahlungen keine. 
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Die Kosten fOr die ambulante Behandlung haben ebenfalls 
zugenommen, waren jedoch nicht der Hauptgrund für die 
Kostensteigerung. Die Tatsache, dass die prozentualen Auf
wendungen der Krankenpflegeversicherung für ambulante 
ärztliche Leistungen und Arzneimittel prozentual abgenom
men haben, beweist noch lange nicht, dass diese Kosten 
nicht doch noch ohne Leistungsabbau für den Patienten 
gesenkt werden könnten, ohne drastische Senkung des 
normalen ärztlichen Einkommens und selbstverständlich 
ohne Ruin der pharmazeutischen Industrie der Schweiz. 
Abgesehen davon, dass es noch immer einzelne Chefärzte 
und praktizierende Ärzte gibt, die auf Kosten der Sozialversi
cherung übersetzte Einkommen erzielen, ist allein die Struk
tur der ärztlichen Praxis, die zu amortisieren ist, kostenför
dernd, ohne die Qualität der medizinischen Leistung zu 
fördern. Das Durchbrechen der Monopolstellung der phar
mazeutischen Industrie beim Festsetzen der Medikamenten
preise wird in der Schweiz noch lange ein politisches Tabu 
bleiben. Andere europäische Länder beweisen allerdings, 
dass es möglich Ist, solche Tabus anzugehen. Der Kommis
sion schien offenbar eine Motion zur kalten Einführung des 
Numerus clausus im Medizinstudium politisch bedeutend 
weniger bedenklich als eine Motion, die etwa das Angehen 
der Preise der Pharmazeutika und anderer ärztlicher Hilfs
mittel gefordert hat. 
Ich komme nun zur Prämienentwicklung. Die Prämien sind 
wesentlich höher und schneller gestiegen als die Kosten 
selbst. Wenn schon, wäre also von einer Prämienexplosion 
zu sprechen. Als europäisches Unikum kennt die Schweiz 
das einkommensunabhängige Kopfprämiensystem, die 
denkbar unsozialste Form, eine Sozialversicherung zu finan
zieren. Allein die Krankenpflegeprämien ohne Taggeldversi
cherung beanspruchen heute schon ohne weiteres ein 
durchschnittliches Monatseinkommen, in der Westschweiz 
sogar das anderthalbfache eines Monatseinkommens, bei 
einem Jahreseinkommen von etwa 20 000 Franken netto 
und zwei Kindern. 
Die Durchschnittsprämien, die in der Kommission als Unter
lagen zur Diskussion dienten, sind praktisch ohne Aussage
wert. Sie sind lediglich irreführend, da weder die bedeuten
den lokalen und regionalen Unterschiede noch die äusserst 
kostenwirksame Zusammensetzung des Mitgliederbestan
des einer Kasse, noch die Wirkung der Regelung der Ein
trittsaltersprämie berücksichtigt sind. Diese Durchschnitts
prämien dienen also lediglich dazu. dem Versicherten vorzu
gaukeln, dass die Prämienbeträge viel niedriger sind. als er 
real zu zahlen hat. Sie sagen etwa soviel aus wie die Zahlen 
über das durchschnittliche Renteneinkommen in der 
Schweiz. Man sollte solche Durchschnittszahlen lieber gar 
nicht zur Diskussion stellen. 
Hauptverantwortllch für die Prämienexplosion. nicht für die 
Kostenentwicklung, ist die Mehrheit In den eidgenössischen 
Räten. Diese Mehrheit hat der sozialen Krankenversiche
rung seit 1975 2 Milliarden i=ranken wegorganisiert, ein 
Zehntel des Bundesjahresbudgets. Und Sie haben diese 2 
Milliarden Franken auf die unsozialen Kopfprämien über
wälzt. Auf kantonaler Ebene hat die gleiche politische Koali
tion nicht nur die Überkapazität der Spitalbetten zu verant
worten, sondern auch die Tatsache, dass seit 1975 den 
Kassen immer höhere Spitaltaxen verrechnet wurden. Das 
bedeutet, dass Kantone ihre Spitaldefizite - finanziert via 
Steuergelder - auf die Krankenkassen - finanziert via Kopf
prämien - überwälzen konnten. 
Der Gesamtindex der Krankenpflegekosten stieg von 1976 
bis 1982 von 100 auf 542, die Spitaltarife, im Vergleich dazu, 
von 100 auf 799. Also sie stiegen beträchtlich höher als die 
Gesamtkostenentwicklung in der Krankenpflegeversiche
rung. Die ohnehin in der Krankenversicherung äusserst 
mangelhaft funktionierende Solidarität zwischen hohen und 
tieferen Einkommen spielt seit 1975 mit den Sparbeschlüs
sen, mit den Plafonlerungsbeschlüssen praktisch überhaupt 
nicht mehr. Für diese Entwicklung haben Sie die Verantwor
tung zu tragen. 
Der enorme Prämienanstleg bringt nicht nur, dass Bezüger 
von niederen Einkommen sich nicht mehr versichern kön-

nen und im Krankheitsfall auf die Fürsorge angewiesen sind, 
sondern er bringt auch, dass der gut Verdienende mit gutem 
Krankheitsrisiko dank der Freiwilligkeit der Krankenpflege
versicherung aus der sozialen Krankenversicherung ausstei
gen und zu privaten Versicherungen gehen kann. 
Dank der Möglichkeit, Kollektivverträge abschliessen zu 
können, wird die Solidarität zwischen guten und schlechten 
Krankheitsrisiken ohnehin schon abgebaut. also wird eben
falls der sozialen Krankenversicherung für alle das Wasser 
abgegraben. Nur ein Obligatorium der Krankenversicherung 
und strukturelle Anpassungen auf Seiten der Kassen wür
den hier Änderungen bringen. 
Das Sofortprogramm bringt mit Sicherheit nochmals eine 
höhere Kopfbelastung der Versicherten. Die nächste Prä
mienerhöhungsrunde auf den 1. Januar 1985 ist von den 
Kassen schon abgekündlgt. Selbstbehalt und Franchise sol
len gemäss Sofortprogramm massiv steigen; neu soll auch 
allgemein für Kinder ein Selbstbehalt und eine Franchise 
gelten. Die Prämienbefreiung vom dritten Kind an wiegt dies 
überhaupt nicht auf, sintemalen heute bereits sehr viele 
Kassen diese Prämlenbefreiung ab drittem Kind kennen. 
Auch die Übernahme bestimmter präventlvmedizinischer 
Massnahmen wiegt diese massive Mehrbeteiligung der Ver
sicherten an den Kosten nicht auf. Krebsabstriche bei den 
Frauen - es geht konkret hier um diese präventivmedizini
sche Massnahme - werden auch heute schon von den 
meisten Kassen übernommen. 
Dass die Aussteuerung bei Spitalbedürftigkeit aufgehoben 
wird, ist ein absolutes Muss angesichts der Zunahme des 
Anteils betagter Bürger in unserem lande. Es handelt sich 
hier gar nicht um einen echten Leistungsabbau der sozialen 
Krankenversicherung, es handelt sich um eine Verlagerung 
der Zahlung von der Fürsorge zur sozialen Krankenversiche
rung. Bezahlt werden muss in diesen Fällen auf jeden Fall. 
Die Aussteuerung wegen Spitalbedürftigkeit ist heute die 
häufigste Ursache für die Armengenössigkeit in der 
Schweiz. 
Das Sofortprogramm bringt also eine massive unsoziale 
Mehrbelastung des Versicherten via Kostenbeteiligung im 
Krankheitsfall und eine Prämienerhöhung. Es ist für unsere 
Fraktion in der Konzeption der Mehrheit der Kommission 
unakzeptabel. Wir bekämpfen auch jeden Versuch, das Soli
daritätsprinzip noch weiter auszuhöhlen mit einem Bonus
Malus-System oder einem Grossrisikoversicherungssystem, 
wie es in Artikel 14 angelegt ist. Ich kann mich in der 
Detailberatung noch dazu äussern. 
Zur Taggeldversicherung: Grundsätzlich sind wir für eine 
obligatorische Taggeldversicherung. Gemäss alt Bundesrat 
Hürlimann sind etwa 50 bis 55 Prozent der Arbeitnehmer 
angemessen taggeldversichert, die übrigen gar nicht oder 
nur zu einem symbolischen Taggeld. Die Lohnfortzahlungs
pflicht des Arbeitgebers genügt ebenfalls nicht, da diese von 
der Dauer des Arbeitsverhältnisses abhängt und für Aushil
fen nicht gilt. Die Vorlage lässt allerdings auch offen, wie 
das Taggeld bei Aushilfen geregelt ist. Grundsätzliche Kritik 
müssen wir allerdings am Finanzierungsmodus der Tag
geldversicherung anmelden. Zwar ist die Finanzierung über 
Lohnprozente sozialer als über Kopfprämien. Schlecht ist 
jedoch der vorgesehene betriebsmässige Abschluss der 
Versicherung bei einer der 500 möglichen Krankenkassen 
oder einem Privatversicherer. Arbeiter oder Angestellte von 
Betrieben mit schlechten Gesundheitsrisiken, beispiels
weise mit vielen Frauen, mit vielen älteren Personen. mit 
gesundheitsschädlichen Arbeitsgängen. werden wesentlich 
mehr zahlen müssen als zum Beispiel Beschäftigte in einem 
Dienstleistungsbetrieb mit vor allem jungen männlichen An
gestellten. 
Völlig unsozial wird dieses System, da es auch für die 
Finanzierung des Taggeldes bei Mutterschaft angewendet 
werden soll und so Betriebe mit vielen Frauen, die sowieso 
schlecht verdienen, am meisten Lohnprozente zahlen 
müssen. 
Damit komme ich zum letzten Punkt, zur Mutterschaftsversi
cherung. Wir plädieren dafür, dass die Krankenpflegeversi
cherung und die Krankengeldversicherung als ein Paket 
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behandelt werden, falls keine Rückweisung des gesamten 
Paketes erfolgt, weil diese beiden Versicherungen inhaltlich 
zusammengehören, dass aber die Mutterschaftsversiche
rung gemäss Minderheit Günter davon abgetrennt wird. 
Dies aus drei Gründen: · 
1. Es geht nicht an, drei Monate vor der Abstimmung über 
die Initiative für die Einführung eines wirksamen Mutter
schutzes in der ersten Kammer einen sogenannten Gegen
vorschlag zu diskutieren, in den dann alles mögliche völlig 
unverbindlich hineingenommen werden kann, damit gegen 
die Initiative Propaganda gemacht werden kann; unverbind
lich deshalb, weil der Ständerat mit Sicherheit hier Abstriche 
machen wird und der Nationalrat ebenfalls mit Sicherheit 
dem Ständerat folgen wird. Ich begreife eigentlich nicht, wie 
die sozialdemokratischen Mitglieder der Kommission zu die
sem Spiel Hand bieten konnten. 
2. Die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Rege
lung des Mutterschutzes ist ungenügend und fällt sogar 
hinter das zurück, was der Bundesrat in seiner Botschaft zur 
Volksinitiative versprochen hat. Die anvisierte FinanzienJng 
lehnen wir ab, das habe ich bereits ausgeführt, weil damit in 
erster Linie berufstätige Frauen belastet werden. Sie haben 
dann noch mehr als die Männer für die Kosten der Mutter
schaft aufzukommen. 
3. Die Mutterschaftsversicherung wäre gemäss dieser Vor
lage auf zwei Beschlüsse verteilt. Es ist wohl anzunehmen, 
dass dann die Taggeldversicherung ganz bachab geht, und 
wir hätten überhaupt nichts .mehr in der Hand; trotzdem 
kann mit diesem Beschluss gegen die Initiative Propaganda 

· gemacht werden. 
Abschliessend will ich sagen, dass das sogenannte Sofort
programm mit Sicherheit Mehrkosten für den Versicherten 
bringen wird, ohne dass entscheidende Mehrleistungen 
geleistet werden, dass das Sofortprogramm sogenannte 
Kostendämpfungsmassnahmen bringt, die mit alfergrösster 
Wahrscheinlichkeit bereits mit dem heute geltenden Gesetz 
auf dem Verordnungswege angestrebt werden könnten. Ich 
denke vor allem an die Kostendämpfung in der Spitalversor
gung. Mehrere Kantone haben bereits heute notgedrungen 
zum Mittel der Spitalplanung gegriffen, ohne dass das 
KUVG revidiert ist. 
Das Sofortprogramm Ist neutral zwischen den verschiede
nen Lobbies; Leidtragender ist der Sozialversicherte. In der 
Fassung der Mehrheit der Kommission ist es deshalb für uns 
unannehmbar ist. 
Zum Rückweisungsantrag Seiler möchte ich sagen, dass wir 
diesen unterstützen. Es ist immer noch besser, einen neuen 
Versuch zu machen, als dieses Sofortprogramm in der vor
liegenden Fassung zu verabschieden. 

Hegg: Die Behandlung der Gesetzesrevision, wie sie zur 
Debatte steht, ist kein Ruhmesblatt der Regierungskoalition. 
Fast wäre man zum Spruch geneigt, der Berg habe eine 
Maus geboren. Wir sind denn von der Vorlage alles andere 
als begeistert. 
Wenn wir trotzdem dem sogenannten Sofortprogramm 
zustimmen und daher für Eintreten sind, dann unter dem 
Eindruck, dass es aus sozialpolitischen Gründen dringlich 
ist, die Dinge nicht weiter so treiben zu lassen. Durch die 
andauernden Erhöhungen der Kassenprämien, die durch 
das Fortlaufen der Kosten im Gesundheitsbereich nötig 
werden, ist die Prämienlast, die zum Beispiel ein Familienva
ter zu tragen hat, beinahe unerträglich geworden. Er 
braucht nicht einmal besonders viele Kinder zu haben. Die 
Entlastung solcher Versicherter ist absolut vordringlich und 
darf· auf keinen Fall wegen eines politischen Pokerspiels 
weiter hinausgeschoben werden. 
Gestatten Sie mir zu Beginn ein Wort über diese sogenannte 
Kostenexplosion. Ich gebe zu, dass die Steilheit und das 
Ausmass intolerabel sind. Es ist aber zu unterscheiden: Ein 
Teil ist Folge von politischen Fehlern, zum Beispiel der 
Weigerung der Einführung eines Numerus clausus für 
Medizinstudenten. Soweit das noch möglich ist, sind wir für 
eine Korrektur dieser Fehler, obschon im Falle des Numerus 

clausus der Zug zu einem grossen Teil bereits abgefahren 
Ist. Wir werden deshalb zum Beispiel der Motion I zustim
men. Medizinisches Angebot und Nachfrage sind eben ela
stisch. Bei entsprechender Interessenlage lassen sie sich 
einschränken oder ausweiten. Mehr Ärzte bedeuten mehr 
Angebot. Selbst chirurgische Eingriffe können nur sehr rela
tiv dringlich sein. Unter dem Gesichtspunkt der Krebsvor
beugung kann man zum Beispiel fast den ganzen Organis
mus ausweiden. Ein Teil der Kostenentwicklung ist jedoch 
schicksalhaft. Lassen Sie mich einige Beispiele geben. 
Die Veränderung des Altersaufbaus der Bevölkerung hat 
notwendigerweise höhere Gesundheitskosten zur Folge. 
Dies ist unausweichlich. 
Ein anderer Altersaufbau wäre nur um den Preis eines 
weiteren Bevölkerungswachstums zu haben, sei es über 
hohe Geburtenziffern oder Einwanderungsüberschüsse, 
was aus ökologischen Gründen aber höchst unerwünscht 
wäre. Ausser der Verkleinerung der Familien führt zum 
Beispiel auch die häufigere Berufstätigkeit der Ehefrauen 
schicksalhaft zu höheren Pflegekosten, denn die Familien 
sind pflegeris.ch weniger leistungsfähig geworden, was zu 
häufigeren Spitaleinweisungen führt. Es ist das alte Lied: 
Gewisse soziologische Veränderungen führen zwar zu 
einem grösseren Bruttosozialprodukt, haben aber auch 
soziale Kosten zur Folge. Das Bruttosozialprodukt ist kein 
Messstab für echte Lebensqualität. 
Die kulturelle Entwurzelung vieler Menschen durch mehr 
sogenannte Mobilität, auch die Siedlungsverdichtung 
wegen des Bevölkerungswachstums und die dadurch verur
sachte Verschlechterung der Umweltbedingungen sind 
heute kostensteigernde Faktoren: Die technisch-industrielle 
und bevölkerungsmässige Entwicklung in unserem Land 
hat, einfach das Optium für die menschliche Gesundheit 
überschritten; sie schadet nicht nur der natürlichen Umwelt. 
Wir befinden uns in einem Zustand der Überentwicklung, 
die fOr das Leben allgemein schädlich geworden Ist. Auch 
die Zunahme der Suchtkrankheiten und des Arzneimittel
missbrauchs sind teilweise die Folgen. Zu erwähnen wäre 
auch eine wachsende Abtreibungsmentalität. 
Ein anderer Kostensteigerungsfaktor ist schicksalhaft, aber 
in einem erfreulicheren Sinne zu werten: die Fortschritte der 
medizinischen Wissenschaft. In manchen Fällen können wir 
heute handeln, in denen man früher nur noch die Hände in 
den Schoss legen konnte. 
Ich bin Arzt und habe nicht die Absicht, einen Bogen um die 
Frage der Arzthonorare zu machen. Ich gebe zu, dass es 
auch In meinem Berufsstand einige wenige schwarze 
Schafe Q,eben mag, und ich nehme sie gewiss nicht in 
Schutz; Ärzte sind auch nur Menschen. Die Steigerung der 
ärztlichen Honorare fällt als Teilursache der Kostenentwick
lung jedoch nur wenig ins Gewicht. Hingegen etwas a.nde
res: Junge Ärzte, die eine Praxis eröffnen, werden von 
Verkäufern medizinischer Apparate oft zu einer übertriebe
nen technischen Ausstattung ihrer Praxen gedrängt. Amorti
sationssachzwänge zwingen die Ärzte in der Folge, sich wie 
Geschäftsleute zu verhalten. Auch die Tarifstruktur der Kas
senleistungen gibt dem Vorschub: Zugrosse Entschädigun
gen für technisch-apparative Leistungen, zu wenig etwa für 
das ärztliche Gespräch. Zudem möchte ich Ihnen noch eines 
zu bedenken geben: Wenn man ständig von übertriebenen 
Verdienstmöglichkeiten im Arztberuf spricht, so zieht das 
vielleicht zum Teil falsche Leute in diesen Beruf. 
Meine Fraktion tritt für eine sanfte Medizin ein, die folgende 
Grundsätze beachtet: möglichst viel Vorbeugung, möglichst 
wenig Chemie und Messer, dafür möglichst andere Metho
den wie Gespräch, physikalische Therapien, auch aktive 
sportliche Übungstherapien und weitere nichtmedikamen
töse und nichtchirurgische Behandlungsweisen. 
Ein Wort zur Vorbeugung: Obschon wir sie befürworten -
zum Beispiel hat die NA sich in ihrer Vernehmlassung für 
den Erlass eines Präventivgesetzes eingesetzt-, möchte ich 
trotzdem vor übertriebenen Hoffnungen warnen. Dem 
modernen Menschen ist etwas abhanden gekommen, das 
Friedrich Nietzsche amor fati (Liebe zum Schicksal) genannt 
hat. Zum Leben gehören Geburt und Tod, aber auch Krank-
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helt. Wir glauben Jedoch, alle zusammen manipulieren zu 
können. Es gibt auch einen modernen Krankheitsvorbeuge
flmmel, den ich als krankhaft, also neurotisch bezeichnen 
möchte. 
Unbedingt erwähnt werden müssen noch die verfehlten 
.Investitionen im Spitalbereich in Anbetracht von falschen 
Wachstumsprognosen. Zu viele Akutbetten, auch zu grosse 
Frauenspitäler in einer Zeit fallender Geburtenziffern, der 
forcierte Bau von Privatkliniken - zudem noch aus dem 
Ausland •gemanagt• (entschuldigen Sie das Fremdwort!) -
machen uns Sorgen wegen der Auswirkung auf die Kosten
entwicklung. Wir befürworten deshalb die vorgeschlagenen 
Massnahmen In Sachen Bedarfsplanung. 
In der Frage des Obligatoriums befürwortet die Mehrheit 
unserer Fraktion eine mittlere Lösung entsprechend dem 
Minderheitsantrag II (Borel). Im übrigen sind wir gegen eine 
Teilung der Vorlage, auch nicht Im Sinne des Antrags Gün
ter für eine gesonderte Mutterschaftsversicherung. Seit 
1945 steht die Forderung einer Mutterschaftsverslcherung 
in unserer Bundesverfassung. Das Abschieben dieses Anlie
gens auf die lange Bank, die bei Zustimmung zum Antrag 
Günter droht. Ist auch aus staatspolitischen Gründen nicht 
zu verantworten, zumal wenn wir die Geburtenziffer der · 
Schweizer betrachten, die nur etwa 75 Prozent des eigenen 
Nachwuchses gewährleistet. 
In der Detallberatung werde Ich noch weitere Punkte auf
greifen. Vorläufig danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

M. Mauy: Le projet qui nous est soumis provoque dans 
notre groupe des sentiments melanges. Les deux rappor
teurs de la commlsslon ont rappele la longue et penible 
histoire des avatanl de l'assurance-maladie depuis la fin du 
slecle dernler. Certalns dans cette salle se souviennent 
encore des debats de notre conseil sur la derniere tentative 
de revlsion de 1974, helasl refusee par le peaple et les 
cantons. A cette occasion, le representant de notre groupe 
avalt deja fait remarquer qua de toutes les assurances 
soclales, l'assurance-maladle etalt la plus difficile ä regler. 
D'une part, parce qua son tour venait toujours le dernier 
dans la remlse en ordre de la legislatlon sociale, alors que 
les moyens flnanclers etaient epulses et, d'autre part. parce 
que la maladie est un risque extrAmement difflcile a cerner. 
II est faclle de savoir qui a drolt a l'AVS, a l'assurance
militaire, a l'assurance-accidents ou ä l'assurance-chOmage, 
il est bien plus difflcile de determiner qui est reellement 
malade. 
En outre, le projet qui nous est soumis semble avoir assez 
peu de chances politiques, mAme sous la forme reduite que 
la commission nous propose. Jamais. je crois, on a aussi 
souvent et aussl tOt entendu parler de referendum lors des 
seances d'une commlssion et cela des sa premiere reunion. 
C'etait peut-itre le seul polnt de convergence entre les 
divers Interesses: partls politlques, groupements economi
ques ou speclallstes de la sante et de l'assurance sociale 
sont tous prtts a lancer le referendum. Et cela sans parler 
des autres menaces que constituent les deux initiatives que 
viennent de lancer le concordat des caisses-maladie, d'une 
part, le Partl socialiste sulsse de l'autre. Leur probable 
aboutissement ne facllitera pas l'acceptation de la LAMM, si 
Je peuple est appele a se prononcer. 
Le present projet a pour but prlncipal de reequilibrer les 
flnances de l'uaurance-maladle, principalement en tentant 
d'en frelner las cotlts. D'autre part, le projet veut introduire 
I' assurance-matemlte en allant a la rencontre des auteurs de 
l'inltlatlva qul va Atre soumlse au peuple et aux cantons en 
dbmbre, Enfln, II veut lntrodulre l'assurance obllgatolre 
d'une lndemnlt6 journall•re; j'envlsageral successivement 
ces trols polnts. 
Premier polnt, mesures d'economie: l'intention du Conseil 
federalet de la commlsslon de frelner les coüts de la sante 
est evidemment louable. Reste a savoir si les proposltlons 
qul nous sont faltes dans ce but ont une chance d'Atre 
efficaces. Est-ce que le falt de repeter, a divers articles, que 
les traltements doivent itre 6conomiques produira un quel
conque effet? Nous en doutons serleusement. Est-ce que le 

fait de charger les gouvernements cantonaux, voire le Con
seil federal, de verifier cette economie citee sera plus effi
cace? lcl, la reponse doit itre plus nuancee. Nous pensons 
que les gouvernements cantonaux et le Conseil federal 
peuvent reellement agir dans ce domaine. Ce qui par contre 
nous inquiete, notamment de la part du Conseil federal, 
c'est que les mesures qu'il peut prendre ne soient dispropor
tionnees par rapport au but a atteindre. Je precise que pour 
contrOler l'economie citee des traitements, le Conseil fede
ral va devoir se lancer dans une serie de contröles, d ·en
quAtes, de statlstiques qui soumettront l'exercice de la 
medecine ä toutes sortes de chicanes administratives et 
paperassieres, pour ne pas dire un contrOle quasi policier 
totalement en contradlction avec l'existence d'une mede
cine liberale qul a fait le renom de la medecine suisse depuis 
plus d'un siecle. O'autre part, alors que les gouvernements 
cantonaux sont le plus souvent proches des problemes, le 
Conseil federal, lui, ne peut pas connaitre aussi exactement 
les conditlons de travail du medecin. qui sont differentes a 
Lausanne ou a Appenzell, a Zurich ou a Alrolo. 
La r6cente decislon du Conseil federal de casser une deci
slon du Conseil d'Etat genevois de 1981, sans tenir compte 
d'aucuns des arguments presentes par ce canton, nous 
laisse une certaine inquietude devant le futur contrOle fede
ral des decislons cantonales en matiere d'assurance-mala
dle. De mime, le projet semble oublier que plus de 50 pour 
cent des frais provlennent des hOpltaux, et cependant le 
Conseil federal veut intervenlr dans la politlque hospitaliere, 
ce qul nous parait mettre serleusement en questlon le fede
ralisme. A la llmite, on peut se demander sl !'Intervention de 
la Confederatlon, dans la politlque hospitaliere des cantons, 
a la molndre base constltutionnelle; nous pensons en parti
culier aux articles 1go,a et surtout 22""'- du projet. 
En resume, les liberaux sont lnquiets du manque de propor
tionnalite entre les mesures envlsagees et le resultat qu'on 
peut en esperer. Par contre, nous saluons et soutenons 
l'augmentation de la participatlon des assures aux frais, 
alnsl que la franchlse, a conditlon que le Conseil federal fixe 
un maximum suffisamment eleve au sens de l'article 14""', 
1• alinea. 
Assurance-maternite. Bien sür, cette assurance, teile que 
prevue dans le projet, ne va pas aussi loin que !'initiative 
populaire.11 me semble cependant que c·est deja un progres 
evident qui nous est propose par rapport a la situation 
actuelle. Pour ce qui concerne le remboursement des frais 
aux femmes non assurees, notre groupe soutiendra la pro
position de minorite a l'article 14, 7• alinea; nous revien
drons dans le debat sur cet article. 
Assurance obligatoire d'une indemnite journaliere. lci nos 
opinions sont partagees. II nous semble en effet que les 
avantages et les inconvenients de cette obligation s'equili
brent. L'avantage evident est qu'il est indispensable qu·en 
cas de maladie d'un chef de famille, cette famille puisse 
vivre. Ceux qui ont pratique la medeclne ou le travail social 
savent dans quelles difficultes, parfols insurmontables, se 
trouvent les familles dont le chef tombe malade sans etre 
assure. Non seulement il n'y a plus de salaire, mais les frais 
causes par la maladie peuvent etre considerables et ne sont 
pas rembourses. il est evident que dans de tels cas et si le 
salalre au moins etait assure, le probleme deviendrait moins 
dramatique. Les inconvenients existent blen sur aussi. 
D'une part, icl comme ailleurs, l'obllgatlon de responsabilite 
de l'indlvidu le pousse a vouloir profiter de l'assurance. 
D'autre part. le flnancement en pour-cent de salalre va 
encore augmenter les charges des entreprises au moment 
ou elles dolvent faire face a l'augmentatlon des charges de 
l'assurance-chOmaga et, surtout, l'lntroductlon du 
deuxieme piller. II n'est pas evident que cette perpetuelle 
augmentation des charges sociales soit une bonne evolu
tlon en perlode de stagnation de l'economie, de concur• 
rence Internationale tres vive et ne flnlsse pas par menacer 
l'existence mime de certaines entreprlses, surtout petites et 
moyennes, et par la les places de travall. 
En terminant, je voudrals faire encore deux remarques pour 
evlter de reprendre la parole apropos des daux motlons que 
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nous propose la commission. La premlere, c'est que notre 
groupe regrette vivement que le Conseil -fMeral et la com
misslon n'aient pas voulu revoir des maintenant le mode de 
subventionnement des assures-maladie. II nous para1t 
urgent que le Conseil federal etudie au plus vite un projet du 
type de celui propose par i'Association des assurances 
privees pour que les subventions federales viennent au 
secours de ceux qui en ont besoin et ne soient plus disper
sees sur l'ensemble des assures dont un grand nombre 
pourraient payer des primes conformes au coüt de l'assu
rance-maladie. C'est pourquoi notre groupe votera la mo
tion II. 
Notre deuxieme remarque concerne le nombre des mede
cins. II est evident- tout le monde finit par l'admettre...; qua 
l'augmentation inconsideree du corps medical pousse a la 
consommation de services dans le domaine de la sante. II y a 
dix ans deja, le groupe liberal avait interpelle le Conseil 
federal sur ce sujet sans obtenir une reponse satisfaisante 
mais meme s'il est deja tard et qu'une bonne partie des 
dommages sont irreversiblement causes, il est indispensa
ble la aussi de freiner. Dans ce but, nous soutiendrons la 
motion 1. 
Le dernier polnt concerne la scission du projet. Notre 
groupe votera cette division avec ia majorite de la commis
sion. L'assurance obligatoire d'une indemnite journaliere 
est un sujet a part et il nous para1t legitime qu'en cas de 
referendum, le peuple suisse ait la possibilite de dire oui a 
l'une des parties de la loi et non a l'autre. Cela nous parait 
conforme a l'esprit des regles regissant i'unite de la matiere. 
En conclusion, le groupe liberal votera l'entree en matiere 
malgre les reserves qu'il fait sur l'efficacite de cette loi, il 
soutiendra la propositlon de la commission de scinder en 
deux le projet mais reserve son attitude pour le vote sur 
l'ensemble selon le sort qu'il sera fait aux diverses proposi
tions de minorite. 

Allenspach: Die Vorlage des Bundesrates zu einer Teilrevi
sion der Kranken- und Mutterschaftsversicherung ist noch 
in jener Zeit der sozialen Euphorie vorbereitet worden, in der 
unter dem Generalnenner, es müssten Lücken im System 
der Krankenversicherung geschlossen werden, ein erhebli
cher Leistungsausbau zugunsten der Versicherten in Aus
sicht genommen worden ist. Es ist bezeichnend, dass der 
bundesrätliche Antrag praktisch keine Massnahmen zur Ein
schränkung der Kostenexplosion im Gesundheitswesen 
·enthält. Er enthält jedoch viele Vorschläge, die zwar an sich 
nicht unvernünftig sind, die aber doch zu einer Fortdauer 
und Beschleunigung der Kostenexplosion führen müssten. 
Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das 
Haupterfordernis nicht in einer Leistungsvermehrung, son
dern in einer Kostendämpfung liegt. Kostendämpfung ist 
dabei umfassend zu verstehen. Die Gesamtkosten dürfen 
nicht in den gleichen Proportionen wachsen wie bis anhin. 
Es ist ein Fehlschluss, wenn vorgegaukelt wird, mit erhöhten 
Bundessubventionen oder mit erhöhten Spitaldefiziten zu 
Lasten der Kantone würden Kosten eingespart. 
Auch andere Finanzierungsarten, beispielsweise lohnpro
zentuale Beiträge der Erwerbstätigen und ihrer Arbeitgeber, 
haben absolut keine Kostendämpfung zur Folge. Im Gegen
teil, wenn den Direktbeteiligten die Kosten nicht mehr sicht
bar und fühlbar werden, fallen auch noch die letzten 
Schranken. Eine echte Kostendämpfung ist nicht möglich 
ohne effizientere Leistungserbringung und ohne Leistungs
einschränkung. Die Kosten des Gesundheitswesens betra
gen heute über 8 Prozent des Volkseinkommens. Steigen 
diese Kosten in den gleichen Proportionen weiter wie in den 
letzten Jahrzehnten, dann werden sie im Jahre 2000- also in 
etwa 15 Jahren - rund 12 bis 15 Prozent des Volkseinkom
mens beanspruchen. Wenn heute über unerschwingliche 
Krankenkassenprämien geklagt wird, wird vergessen, dass 
diese Prämien oft nicht einmal die Hälfte der effektiven 
Kosten decken. 
Weil die ursprünglichen bundesrätlichen Anträge Leistungs
vermehrungen anvisierten, die niemand zu zahlen bereit ist, 
weder der Bund noch die Kantone, weder die Krankenkas-

sen noch die Patienten, können sie nicht akzeptiert werden. 
Es ist, wenn wir uns ehrlich Rechenschaft geben, in der 
Kommission eindeutig festgestellt worden, dass die bundes
rätllchen Anträge in dieser Form nicht akzeptiert werden. 
Sie sind gescheitert. Davon zeugt nicht nur das weitverbrei
tete Missbehagen, davon zeugen auch die beiden Volks
initiativen, die eine Totalrevision des Krankenversicherungs
wesens anvisieren. 
Wir haben uns verschiedentlich die Frage gestellt, ob es 
nicht besser wäre, die Vorlage an den Bundesrat zurückzu
weisen mit dem Auftrag, neue, vornehmlich auf Kostenein
dämmung ausgerichtete Anträge einzubringen. Die Kom
mission hat dies nicht getan, wie uns scheint mit guten 
Gründen. Dann würden nämlich erneut Jahre verstreichen, 
bis Irgend etwas geändert wird. Aus diesen Überlegungen 
werden wir auch den Antrag Seiler ablehnen, der zum genau 
gleichen Resultat führen müsste. 
Die Kommission hat anstelle der bundesrätlichen Anträge 
ein Sofortprogramm zusammengestellt. Entsprechend dem 
Titel «Sofortprogramm" soll dieses Programm im National
rat und vor allem auch im Ständerat rasch und zügig behan
delt werden. Wir sind in unserer Fraktion der Auffassung, 
dass dieses Programm so zu konzipieren sei, dass es auf 
den 1. Januar 1986 in Kraft treten kann. 
Wir streben diese rasche Verschiebung aus drei Gründen 
an: Erstens möchten wir das so rasch als möglich verwirkli
chen, was aufgrund der Arbeiten der Sparkonferenz als 
Sparmassnahme sofort realisierbar ist. Zweitens müssen wir 
die gegenwärtig zwielichtige Subventionsbasis klarer fas
sen. Drittens müssen wir möglichst bald Kräfte und Köpfe 
für die Inangriffnahme der Totalrevision der Krankenversi
cherung freimachen. 
Eine rasche und zügige Verabschiedung des Sofortpro
gramms ist aber nur dann zu erwarten, wenn es ausschlless
lich konsensfähige Elemente umfasst und an der gegenwär
tigen Grundstruktur der Krankenversicherung nichts Grund
sätzliches ändert. Alles andere zwingt den Ständerat zu 
eingehenderen Erörterungen und zur Behandlung von 
Grundsatzfragen und führt zu Differenzen zwischen den 
Räten und schliessiich zu einem Referendum. Damit wird 
nichts gewonnen, es geht lediglich Zeit verloren. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion tritt für ein echtes 
Sofortprogramm ein. Im Interesse einer raschen Verabschie
dung wird sie für die Zweiteilung der Vorlage votieren. Die 
Vorlage A enthält die strukturneutralen Vorkehren im Berei
che der Krankenversicherung. Die Vorlage B verfügt ein 
Obligatorium der Krankengeldversicherung und die Finan
zierung dieser Versicherung durch Lohnprozente. Wir leh
nen es ab, derartig grundsätzliche Neuerungen auf dem 
Wege eines Sofortprogramms einzuführen. Wir werden die 
Frage von Obligatorien in der Krankenversicherung und 
lohnprozentualen Beiträgen später umfassend im Zusam
menhang mit den Volksinitiativen und der Totalrevision des 
Gesetzes zu erörtern haben. Wird heute diese Vorlage nicht 
geteilt, dann werden die Widerstände gegen Obligatorien 
und zusätzliche Lohnabzüge zu einer Verzögerung und 
eventuell sogar zu einem Scheitern des ganzen Sofortpro
gramms führen. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion stimmt für Eintreten 
auf die Vorlage A. Diese Vorlage umfasst im Bereich der 
Krankenpflegeversicherung grosso modo das sofort Reali• 
sierbare, insbesondere im Bereiche der Kostendämpfung. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion bekämpft - das sei 
vorweggenommen- in diesem Sofortprogramm alle Minder
heitsanträge, die zu einer grundsätzlichen Änderung der 
gegenwärtigen Strukturen führen. Sollten solche Anträge in 
diesem Sofortprogramm von der Mehrheit des Rates ange-

. nommen werden, müssten wir uns für die Schlussabstim
mung völlige Handlungsfreiheit vorbehalten. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion lehnt den Antrag, eine 
eigenständige Mutterschaftsversicherung ausserhalb der 
Krankenversicherung zu schaffen, einhellig ab. Wir haben 
uns in diesem Rate gegen die Mutterschaftsinitiative ausge
sprochen. Wir sind nicht bereit, das, was wir im Rahmen 
dieser Initiative ablehnen, nämlfch die eigenständige Mutter-



schaftsversicherung, über mehr oder weniger improvisierte 
Gesetzesanträge zu verwirklichen. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion kann im Rahmen 
eines Sofortprogramms die Vorlage B nicht akzeptieren, 
denn dieses Obligatorium der Krankengeldversicherung mit 
der vorgesehenen Finanzierung könnte eine Entwicklung 
einleiten, die den pluralistischen, unabhängigen und auto
nomen Krankenkassen den Todesstoss versetzen würde. Es 
sollte auch in diesem Rate beachtet werden, dass das Kon
kordat der Krankenkassen ausdrücklich und nachdrücklich 
Nichteintreten auf Teil B empfiehlt. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion verlangt schliesslich, 
dass nach der Verabschiedung des Sofortprogramms unver
züglich eine umfassendere Revision des Kranken- und Mut
terschaftsverslcherungsgesetzes an die Hand genommen 
wird. Dabei muss in erster Linie eine wirksame Dämpfung 
der Kostensteigerung angestrebt werden, auch eine Abkehr 
von den nach wie vor ausgerichteten Giesskannensubven
tionen. Wir sind überzeugt, dass die gegenwärtigen Pro
bleme des Gesundheitswesens nur mit neuen Überlegungen 
einer Lösung entgegengeführt werden können. 

Eisenring: Die Kommission ging in Kenntnis eines gemein
samen Briefes der beiden Finanzkommissionen davon aus, 
dass gegenüber der bisherigen Ordnung 100 Millionen Fran
ken an Zuwendung an die Krankenkassen einzusparen sind. 
Dieser Zielsetzung hat man nicht Folge geleistet. Wir stehen 
heute vor Kosten in der Höhe von etwa 1 Milliarde Franken. 
Was ist nun von dieser Vorlage im Gesamtzusammenhang 
zu halten? Wir haben in der Kommission zwei Dinge festge
stellt. Wir stehen auf der einen Seite vor einer Leistungsex
plosion. Ich erwähne stichwortartig: neue Techniken, viele 
Ärzte, viel Urlaub, viel Erholung, viel Bäderbenutzung usw. 
Wir stehen aber auch vor einer Anspruchsexplosion; jeder 
spricht zwar vom Sparen im Gesundheitswesen, erwartet 
aber für sich alle Leistungen seitens der öffentlichen Hand 
und der Medizin. Früher waren für Spitäler Sechsbettzim
mer üblich. Vierbettzimmer sind heute schon nicht mehr 
erwünscht, man will Zweibett- und Einbettzimmer; jedes 
Spital ist innert 25 Jahren zu elrier Totalrevision gezwungen. 
Die bisherigen Sparvorschläge, soweit sie überhaupt siebt
bar geworden sind, sind im Grunde genommen lediglich 
Umverteilungsvorschläge. Man vergrössert Selbstbehalt 
und Franchise, und das ist meiner Auffassung nach nun das 
Positive an dieser Vorlage, die man sonst auf hundert Arten 
kritisieren kann. Jeden Ansatz, vom Giesskannensystem 
auch nur punktuell etwas wegzukommen, unterstützen wir 
in aller Form. 
Ich möchte nun aber darauf hinweisen, dass die Kostenex
plosion im Gesundheitswesen, so arg sie ist, von der Kosten
explosion im Bildungswesen im Vergleich, noch weit über
troffen wird. Wenn wir die Kostenexplosion im Gesundheits
wesen in den Griff bekommen wollen, müssen wir endlich 
einmal beim Bildungswesen eingreifen und den Mut auf
bringen, gewisse Tatsachen festzuhalten und Folgerungen 
zu ziehen. 
Ich gehe hier auf das Arztstudium ein. 1975 hatten wir etwa 
12 000 Ärzte, 1982 16 000. Im Jahre 1995 werden wir 32 000 
haben, Im Jahr 2000 sogar 48 000, dies bei einer ungefähr 
konstanten Bevölkerung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, 
dass der Ärzteberuf der einzige Beruf in der ganzen Welt ist, 
der die Nachfrage selbst bestimmen kann. 
Es ist das Phänomen des Arztstudiums und -berufes, dass 
~ei ihm sowohl die Angst und als auch der Wille zum 
Alterwerden In Umsatz umgesetzt werden können. Von einer 
Marktwirtschaft im Gesundheitsbereich ist keine Rede. Man 
ist nun auch auf die tolle Idee der sogenannten Umschulung 
gekommen. Umbildung und Umschulung ist heute im Ärzte
bereich in der Schweiz an der Tagesordnung. Der Kanton 
Zürich ist bereits soweit; er hat zwei Umbildungen im akade
mischen Bereich bewilligt und finanziert. Hinterher muss 
nun festgehalten werden, dass nicht noch mehr Umschulun
gen bewilligt werden, sofern es Personen über 45 Jahre 
betrifft. Wir wären sonst auf dem besten Weg, dass aus dem 
Dr. med. FMH in direktem Gang ein «Dr. med. AHV" würde. 
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Auf diese Verhältnisse haben wir einzutreten und die nöti
gen Korrekturen zu veranlassen. Die Marktwirtschaft spielt 
in diesem Bereich nicht, und sie kann nicht spielen. Die 
Ärzteüberproduktion steht drohend Im Hintergrund, obwohl 
man jetzt schon umschult. Die Natur lässt sich nicht überli
sten, insbesondere nicht im Gesundheitswesen. Sie werden 
mir vielleicht beistimmen, wenn ich Ihnen sage, dass man, 
wenn man länger leben will, zwangsläufig auch älter wird. 
Aber mit dem Alterwerden wächst die Selbstverantwortung 
in unserem lande leider nicht. Daher kommen wir nicht um 
vermehrte Eingriffe Im gesundheitspolitischen Bereich 
herum. Wir müssen dem Gesundheitswesen viel engere 
Zügel anlegen und Massnahmen ergreifen, die weit über 
das, was nun die Kommission vorschlägt, hinausgehen. Die 
Eigenverantwortung ist in den Mittelpunkt zu stellen. 
Ich bin an und für sich über den Verlauf unserer Kommis
sionsberatungen enttäuscht. Ich habe nur die Hoffnung, 
dass der Ständerat noch mit dem scharfen Messer hinter die 
Dinge geht. Ich beantrage Ihnen Eintreten, aber nur aus dem 
einen Grund, weil wir in einigen punktuellen Belangen 
wenigstens kleine Schritte von dem Giesskannensystem 
wegzukommen hoffen. Das Grundziel, nämlich eine neue 
Konzeption, haben wir mit dieser Revision nicht erreicht und 
werden es auch nicht erreichen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.25 Uhr 
La seance est levee s 12 h 25 
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Mme Chrlstlnat: Dans le cadre de ce vaste debat et apres les 
emotions de la journee d'hier, j'interviens pour vous deman
der de soutenir la proposition de M. Günter, qui demande 
tres judicieusement de sortir de l'assurance-maladie tous les 
articles concernant la matemite. Pour certains, cette 
requete est inutile, inopportune et inadequate; pour d'au
tres. et je partage cette opinion, cette demande est parfaite
ment Justifiee, car elle a le merite de la logique puisque la 
maternite n'est pas une maladie. M. Günter ne vous propose 
meme pas de legiferer a nouveau, ni de modifier certaines 
dispositions critlquables contenues dans cette loi, mais tout 
simplement d'enlever de la loi actuelle les articles qui con
cernent la maternite et de les reunir dans une loi distincte. 
Du point de vue de la technique legislative, il est tout a fait 
possible de proceder de la sorte et de donner suite a ce vcsu 
dans un laps de temps relativement court. Pour des raisons 
qui m'echappent, cette idee n'a pas trouve gräce aux yeux 
de la Commission dont la majorite a prefere continuer 
d'assimiler la maternite a une maladie. Avec ce systeme, les 
femmes sont perdantes une fois de plus, car en considerant 
la matemite comme une maladie, on justifie du meme coup 
sournoisement leurs cotisations plus elevees aux caisses
maladie. C'est pourquoi je ne vois aucun inconvenient a ce 
que l'on accepte la proposition de M. Günter; au contraire, 
j'y vois de nombreux avantages pour les femmes. Rien, 
sinon peut-etre la peur habituelle d'un referendum, ne peut 
expliquer l'amalgame de deux choses completement diffe
rentes. Du haut de cette tribune, d'autres voix que la mienne 
se sont souvent elevees pour denoncer le manque de 
serieux et de rigueur du legislateur suisse qui, en quarante 
ans, n'a pas ete capable de donner suite a un article consti
tutionnel qui demande de legiferer dans le domaine de 
l'assurance-maternite.11 est vrai que ce long retard ne prete
ritait que les femmes, ce qui explique bien des choses. 
Si pareil retard avalt concerne d'autres domaines, tels l'eco
nomie ou l'etat des finances federales, que de protestations 
n'aurions-nous pas entenduesl Notre regrette Conseiller 
federal Willy Ritschard, les a du reste entendues. Rappelez
vous le d6bat sur la progression a froid. Mais, pour en 
revenir a l'assurance maternite, une loi separee - comme le 
demande la minorite;..serait preferable au «fourre-tout" que 
nous sommes en train de preparer. Vouloir s'obstiner a tout 
melanger est a mes yeux incomprehensible. En effet, une 
grande partie des revendications feminines est comprise 
dans les articles que nous allons discuter. Ces derniers 
valent la peine qu'on les defende meme si, pour moi, ils sont 
insuffisants par rapport a !'Initiative populaire pour une 
protection efficace de la maternite. Du reste, si cette der
niere devait recevolr l'approbation du peuple, comme je le 
souhaite, II faudra bien legiferer et faire une loi separee. 
Donner suite a la proposition de M. Günter est aussi du 
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meme coup repondre aux vcsux du Grand Consell genevois 
unanime, qui a charge le Conseil d'Etat d'user de son droit 
d'initiative pour demander la creation d'une assurance
maternite avec la couverture des frais medicaux, pharma
ceutiques et hospitaliers, une indemite journaliere pendant 
la duree du conge-maternite ainsi que l'interdiction du licen
clement des femmes enceintes durant la grossesse et le 
conge-maternite. La Commission propose de ne pas donner 
sulte i cette initiative et de la classer. Vous me permettrez, 
qu'en tant qu'elue de Geneve, d'lltre d'un autre avis. Je 
reviendrai d'ailleurs a cette tribune le moment venu pour 
solliciter votre appui a !'initiative de mon canton qui ne 
demande en tout cas pas un replätrage de rassurance 
maternite. Dans !'immediat, Je vous invite a accepter la 
proposition de M. Günter. 

Spältl: Das Sofortprogramm zur Krankenpflege-Grundversi
cherung, über welches wir sprechen, will mit rasch realisier
baren Massnahmen einen ersten Schritt zur Lösung der 
dringendsten Probleme vornehmen. Wir wissen es alle: Dies 
ist politisch kein leichtes Unterfangen, denn die Interes
sengegensätze sind offensichtlich gross. Gemeinsam aber 
sollte uns die Sorge um. die Aufrechterhaltung einer finan
ziell tragbaren sozialen Krankenversicherung sein, d. h. der 
Krankenpflege-Grundversicherung. 
Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Mitglied
schaft bei Krankenkassen insbesondere für jene allzu teuer 
geworden ist, die sie am ehesten brauchen. Deshalb muss 
hier Abhilfe geschaffen werden mit rasch wirksamen Mass
nahmen. So ist es bedauerlich, dass man sich nicht zu einer 
wirklich sozialen Finanzierung der Krankenpflege-Grund
versicherung hat durchringen können und weiterhin Bun
dessubventionen nach dem Glesskannenprinzip ausrichtet, 
ohne diese Mittel jenen Versicherten zukommen zu lassen, 
die sie auch wirklich nötig haben. Tiefergreifende grundle
gende Reformen - auch die wirklich soziale Finanzierung -
müssen deshalb in einem zweiten Schritt rasch folgen. 
Vordringlich ist gegenw~rtig die Bremsung der. Ausgaben 
der Krankenversicherung. Wenn das gelingt, haben wir 
Gewähr, dass die Prämien nicht von Jahr zu Jahr in bekann
tem Ausmass steigen werden. Vielleicht haben wir auch 
Gewähr, dass der Bund nicht ständig mit weiteren Subven
tionsbegehren konfrontiert wird. Im vorliegenden Sofortpro
gramm sind dazu zwar keine umwerfenden, aber doch 
einige wirksame, rasch realisierbare Massnahmen 
enthalten. 
Es scheint mir wichtig, die Sparbemühungen in den richti
gen Relationen zu sehen. Es kann ja nicht darum gehen, die 
Entwicklung im Gesundheitswesen schlechthin zum Stehen 
zu bringen. Wir wollen weiterhin ein freiheitliches Gesund
heitssystem, das auch Gestaltungs- und Entwicklungsmög
lichkeiten offen lässt. Indessen muss die Kostenentwicklung 
vor allem in jenen Bereichen des Gesundheitswesens 
gebremst werden, die von der Krankenpflege-Grundversi
cherung abgedeckt werden, weil sonst ihr sozialer Charak
ter verlorengeht. Weitergehende individuelle Bedürfnisse 
und Ansprüche an die medizinische Versorgung können 
aber nicht Gegenstand der Sozialversicherung sein. 
Entscheidend für den Erfolg von Sparmassnahmen ist das 
Mitmachen aller Beteiligten. Die Sparaufträge im Sofortpro
gramm richten sich an alle. Sie betreffen die Ärzte und 
Spitäler als Anbietende von Gesundheitsleistungen ebenso 
wie die Versicherten als Nachfragende. Auch die Kranken
kassen werden mithelfen müssen, dass sich die Direktbetei
ligten kostenbewusster und damit sparsamer verhalten. Hier 
sind vor allem zwei Kategorien von Massnahmen hervorzu
heben: Zum einen sind es jene Massnahmen, die unmittel
bar Anreize zu kostenbewussterem Verhalten schaffen und 
somit der Förderung der Eigenverantwortung dienen; zum 
anderen sind es Massnahmen, die auf eine Verbesserung 
der Tran~parenz unserer Krankenversicherung ausgerichtet 
sind. · 
Zur gezielten Förderung der Eigenverantwortung sind im 
Sofortprogramm eine ganze Reihe tauglicher Schritte 
enthalten, zum Beispiel die höhere Kostenbeteiligung im 
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Krankheitsfall. Um wirksam zu sein, muss sie subjektiv spür
bar für den einzelnen, aber auch finanziell tragbar sein. Die 
vorgesehene Lösung bietet hier die nötige Flexibilität. Fer
ner ist die Detaillierung der Rechnungen vorgesehen, damit 
sich die Versicherten überhaupt ein Bild von den Kostenfol
gen im Krankheitsfall machen können. Als wichtige Neue
rung sollen die Krankenkassen auch Versicherungen mit 
wählbaren höheren Jahresfranchisen anbieten können. Zur 
Verbesserung der Transparenz sind Vorschriften enthalten, 
unter anderem zur Gestaltung der Medizlnaltarife, zur Rech
nungsteilung Im Krankheitsfall sowie zur Aechnunglegung 
der Krankenkassen. 
Das Sofortprogramm zur Krankenpflege-Grundversiche
rung Ist ein erster Schritt, um überhaupt etwas vorwärts zu 
kommen. Es ist aber weitgehend ein Kompromiss. In man
chen Punkten wurde - auch wenn das jetzt aus dem Vor
schlag der Kommission nicht hervorgeht. weil keine Minder
heitsanträge gestellt wurden - Entgegenkommen gezeigt. 
Wenn es um die Behandlung der vielen Minderheitsanträge , 
geht, sollten Sie die Notwendigkeit, Kompromisse zu 
schliessen, bedenken. Systemverändernde Anträge würden 
wohl bei ihrer Annahme zu einer Gefährdung des Sofortpro
gramms führ~n. Einige Beispiele: zum Beispiel der Verzicht 
auf die Freiwilligkeit der Krankenpflege-Grundversicherung 
oder die Ausweitung von Pflichtleistungen der Krankenkas
sen oder als weiteres Beispiel die Verwässerung der vorge
sehenen Kostenbeteiligung. Eine solche Gefährdung sollte 
vermieden werden. Denn das Sofortprogramm zur Kranken
pflege-Grundversicherung bringt uns doch gesamthaft 
gesehen in einem schwierigen Problem einen ersten Schritt 
weiter. 
Ich bitte Sie, auf diese Vorlage einzutreten. Ich bitte Sie 
auch, der Zweiteilung in Krankenpflege und Krankengeld 
zuzustimmen. Wir dürfen die realisierbaren Fortschritte Im 
dringenderen Bereich der Krankenpflege nicht ohne Not 
gefährden. 

M. Darbell■y: Je plaide icl exactement le contraire de ce que 
defend M. Spältl. Je suis pour l'unite du projet. 
L'objet qua nous traitons est lntitule •Assurance-maladle. 
Revision partielle ... C'est dlre que le Conseil federal deja a 
souhaite presenter une modificatlon restrelnte, s'attachant 
seulement aux points qu'll jugeait specialement importants. 
Ensulte, apres deux ans et deml de dellberatlons, la commis
sion a confie a un sous-groupe le soin d'elaborer un pro
gramme d'urgence. Ce dernier est revenu passablement 
decharne. mais toutefols reconnaissable, si bien que le 
Departement de l'interleur, par son chef, M. Egli, conseiller 
federal, a bien voulu contlnuer a en assumer la paternite. 
Tout aussl comprehensive, la commisslon a repris ce projet 
presque tel quel. C'est pourquoi je considere qu'il forme un 
tout. SI nous voulons le mener a bien, il ne faut pas trop le 
charger, mais II ne taut pas non plus le depouiller a tel point 
qu'il ne soit plus reconnalssable et qu'il ne presente plus 
aucun inter6t. 
On nous propose aujourd'hul, d'une part, de separer la 
deuxieme partle du programme de la premiere et d'autre 
part, de la refuser. L'acceptatlon de ces propositions ren
drait ce projet absolument lninteressant. En effet, c'est cette 
deuxieme partle qul resout deux problemes importants. 
Tout d'abord, eile lntrodult l'assurance-perte de galn pour 
tous les salarles. Oe memolre d'homme, depuis 1911 en tout 
cas. on tralte beaucoup mleux les victlmes d'un accident 
que celles de la maladle. Bienheureux las accidentes, pour
rait-on dire, lls seront honores; malheur, par contre, aux 
malades, ils seront abandonnu. Je pense qu'il est temps de 
supprlmer cette discriminatlon et de mettre sur un pied 
d'egalite ies vlctlmes d'accldents et celles de maladles. La 
deuxleme partie du projet nous permettant de le faire, il faut 
l'adopter. 
Cette deuxleme partie resoudrait egalement l'assurance
maternite. Toi.ts ceux qui se sont exprimes lci contre !'initia
tive sur la protectlon de la maternite ont reconnu la neces
slte de certalns postulats, en particulier celul concemant le 

conge matemite de 16 semaines. Toutefois, que deviendrait 
ce conge matemite sans l'indemnite joumaliere? 
Nous devons €ttre coherents et credibles. Nous avons pre
tendu, a chaque fois, que le projet de modification de 
l'assurance-maladie devait etre un contre-projet de fait a 
!'initiative pour la protecition de la maternite. Si nous vou
lons qu'il joue ce röle, il doit €ttre integre au programme 
d'urgence. 
Par consequent, je vous invite a voter ce programme dans 
son ensemble et a accepter l'entree en matiere. 

Wiek: Viele Faktoren haben zur heute unbefriedigenden 
Situation geführt. Ich will in Stichworten einige dieser Fakto
ren aufzählen: In erster Linie ist es die gewaltige Entwick
lung der Medizin, die zu einer deutlichen Verlängerung der 
Lebenserwartung geführt hat, wie es bereits Herr Hegg 
angedeutet hat. Der Bevölkerungsanteil der über65jährigen 
nimmt stark zu. Unsere älteren Mitbürger benötigen natur
gemäss viel mehr medizinische Versorgung als jüngere 
Altersgruppen. Dies wird sehr gerne übersehen. Hinzu 
kommt, dass z. B. die früher unheilbare Krankheit wie Leu
kämie Im Kindesalter heute eine Heilungsaussicht von etwas 
über 60 Prozent hat. Damit sind die Kosten pro Patient ganz 
enorm gestiegen. Sie können sich vorstellen: Früher hat ein 
Kind mit Leukämie durchschnittlich vielleicht vier bis fünf 
Wochen gelebt. Heute überlebt es, wird aber zwei, drei Jahre 
behandelt. Oder es stirbt nach längeren Leiden von ein, zwei 
bis drei Jahren. Das macht eine ganz gewaltige Kostenstei
gerung, die man nicht übersehen darf und die sachlich 
wirklich gerechtfertigt Ist. • 
Diese und andere Faktoren - ich erwähne den Arzteüber
fluss - resultieren In einem höheren Anteil der Kosten des 
Gesundheitswesens am Bruttosozialprodukt. Das Rad die
ser Entwicklung lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Auch 
wenn ich die Kostenbremsen im Sofortprogramm begrüsse 
und deswegen für Eintreten stimmen werde, muss ich doch 
vor ungerechtfertigtem Optimismus warnen. Wir können 
nicht mehr lange so tun, als ob ohne mehr Geld oder ohne 
Verlust der sozialen Komponente unseres Krankenversiche
rungssystems der Zuwachs an echter Leistung in unserem 
Gesundheitswesen abgedeckt werden könnte. Mit anderen 
Worten: Auch wenn wir dem Sofortprogramm als einem 
ersten Schritt zustimmen, werden wir auf die Dauer doch 
nicht um die Erschliessung zusätzlicher Finanzquellen her• 
umkommen. Mit einer leeren Staatskasse ist keine Sozialpo• 
litik zu machen; der Souverän lehnt aber höhere Steuern -
ich erwähne die Mehrwertsteuer- konsequent ab. Lohnpro
zente, die heute plötzlich wieder «in» sind, werden auch 
kaum auf Gnade stossen. Denken Sie zurück an die letzte 
Revision und an das Flimser Modell. Dann bleibt vielleicht 
noch der Versuch uber das berühmte und nahezu geheiligte 
Verursacherprinzip. 
Gesundheitsschädliche Faktoren müssen also mit einer 
zusätzlichen Abgabe zugunsten des Gesundheitswesens 
belastet werden. In Frage kommen eventuell zusätzliche 
zweckgebundene Abgaben auf Genussgiften wie Alkohol 
und Tabak; vor allem kommen aber zusätzliche zweckge
bundene Abgaben und Belastungen des Treibstoffs in 
Frage. Wenn Sie den ausgezeichneten Bericht des Departe
ments des Innern über Waldsterben und Luftverschmutzung 
gelesen habe, so ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, wie 
häufig die Sequenz „gesundheitsschädliche Konzentratio• 
nen• im Zusammenhang mit den Stickoxidkonzentrationen 
vorkommt. Bei diesen Zunahmen der Stickoxide geht es 
längst nicht mehr allein um das Waldsterben, es geht 
ebenso sehr um eine Zeitbombe, die gegen unsere eigene 
Gesundheit gerichtet ist. Stichwort dazu: chronische Bron
chitis. eine schleichende, invalidisierende und potentiell 
tödliche Krankheit. 
Ein anderes Stichwort, dessen man sich schon sehr lange 
bewusst ist, das man aber sehr gerne verdrängt: Verkehrs
unfälle. Als Folge des Individualverkehrs wird ein Mass an 
menschlichem Leid toleriert, das eigentlich unvorstellbar 
und geradezu paradox ist. Über 1200 Tote, noch mehr 
Verletzte, darunter Invalide, Querschnittgelähmte, werden 
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jährlich dem Götzen Auto und Mobilität geopfert. Auch nur 
ähnliche Katastrophen in einem andern menschlichen Tätig
keitsgebiet würden ungeahnte Aktivitäten in diesem hohen 
Hause auslösen. Aber niemand weiss Rat, wie man da wirk
lich Abhilfe schaffen könnte. Gerade deshalb bin ich der 
Ansicht, dass hier ein Geldopfer angebracht ist, um dem 
Gesundheitswesen eine Grundlage zu geben, die Sozialpoli
tik wieder möglich macht. 
Ich welss, dass solche Überlegungen angesichts der Macht 
der Automobilverbände geradezu utopisch sind; aber den 
Mitgliedern dieser Verbände möchte ich zu bedenken 
geben, dass sie die Gesundheitskosten und die sozialen 
Kosten des Automobils auf jeden Fall berappen müssen. 
Soll das mit Steuern, mit Lohnprozenten oder nicht eher 
doch mit einem zusätzlichen Treibstoffzollzuschlag gesche
hen? Dies ist die einzige Finanzierungsart, die jeder durch 
sein persönliches Verhalten beeinflussen kann. Jedenfalls 
behalte ich mir vor, einen entsprechenden parlamentari
schen Vorstoss einzureichen. Ich sage zwar ja zur Pfläster
chenpolitik des Sofortprogramms, aber ich stelle fest, dass 
auch dieser Versuch, einen Pelz zu waschen, ohne ihn nass 
zu machen, nicht sehr weit führen kann. 

M. Berger: L'image que l'assure se fait de l'assurance
maladle peut Atre fort differente d'un lndividu ä l'autre, qu'il 
soft riche ou pauvre, qu'II soit jeune ou vieux. C'est en ces 
termes que le president de notre commlsslon s'est exprime 
au debut de son rapport. 
Apres cette constatation, j'ajouterais que ce que l'assure 
attend ou devrait attendre d'une couverture en soins medi
caux et pharmaceutiques, c'est d'6tre protege lorsque la 
maladie rend sa situation lnsupportable. Les besoins peu
vent 6tre fort divers, qu'II s'agisse d'un salarie soucieux de 
faire vivre sa famille en cas de sinistre ou d'un independant, 
d'un artlsan, d'un representant des professions liberales 
pour qui l'absence en cas de maladle de courte duree ne 
porte pas a consequence alors que la maladie grave 
entraine famille et entreprise dans la difficulte. 
La dlversite de besoins qul se manifeste entre salarles et 
independants est fort comprehensible et logique. II est donc 
important de faire preuve de souplesse tant en matiere de 
prestations qu'en matiere de cotisations pour les differentes 
categories d'assures. Le montant annuel de la partlcipation 
aux frais - montant fixe par le Conseil federal, selon la loi -
devrait permettre de repondre aux exigences des diverses 
categories d'assures en leur dispensant une couverture con
forme ä leurs besoins tout en maintenant les cotisations ä 
un niveau acceptable gräce ä une franchise suffisamment 
large. 
Cette premlere condition requise, ä notre avis primordiale, il 
devrait 6tre posslble, gräce au programme d'urgence qui 
nous est propose, de repondre pour une part non negligea
ble ä la questlon lancinante de l'augmentation des coüts de 
l'assurance-maladle. 
Nous soutlendrons donc l'entree en matiere de ce pro
gramme d'urgence, mAme si nous eussions prefere, et de 
loin, que cette reforme de l'assurance se fasse en un seul 
temps, quitte ä la decharger de certaines dispositlons com
plementaires comme l'assurance d'indemnite joumaliere. 
Nous ne combattrons donc pas l'entree en matiere de ce 
programme d'urgence mals faisons les remarques et les 
vceux sulvants. Premlilrement, nous savons tous que le 
bateau de l'assurance-maladie est surcharge et que des 
echeances nous sont imposees. Aussi Je vous propose de 
suivre aux propositlons de la majorite de la commisslon, soit 
de traiter separement et dans un deuxieme temps seulement 
l'assurance-indemnite Journaliere. 
Deuxiilmement, la minl-reforme qul nous est proposee 
devrait permettre ä tous, aux caisses, aux assurances 
comme aux usagers d'aller de l'avant en leurs offrant une 
situation de totale transparence. A ce tltre, nous nous per
mettrons, lors de la let:ture des articles, de revenir sur deux 
points laisses en veilleuse par le programme d'urgence et 
qui nous paraissent indispensables. 
Troislilmement, II nous parait hautement souhaitable que les 

nouvelles dispositions ne llmitent pas !'initiative et la specifi
cite des cantons en ce domaine. Le non-respect de l'autono
mie cantonale, en matl6re de gestlon hospltaliere, se tradui
ralt inevitablement par une augmentation des coüts et un 
affaiblissement des prestatlons sans compter les perturba
tions qu'elle causerait. Nous combattrons donc un tarif 
hospitalier unique en Suisse, comme toutes dispositions 
allant dans ce sens, partant du principe que les etablisse
ments hospitaliers peuvent se limiter, en matlere de planifi
cation nationale, ä opter pour un plan comptable uniforme, 
ce qul serait manifestement suffisant. 
Avant de terminer, nous attirons votre attentlon sur le fait 
que cette reforme de l'assurance-maladle en plusieurs 
pallers successifs ne va pas simplifier l'administration et la 
gestlon tant de nos caisses-maladie que de nos h0pitaux, 
voire l'elaboration de nos budgets cantonaux. 
Aprils la recente reforme de la loi sur l'assurance-accldents. 
presentement de la loi sur la prevoyance professionnelle, 
suivie de la loi sur l'assurance-maladle et maternite par 
tranches successives, souhaltons que ce bateau des assu
rances sociales charge de reforme, arrlve ä bon port sans 
trop de dommages. Je vous propose donc de nous y em
ployer. 

Zlegler: Bundesrat, Verwaltung und Kommission haben bei 
der Ausarbeitung dieser Vorlage zweifellos anerkennens
werte Arbeit geleistet. Die Beratungen haben jedoch die 
Schwierigkeit der Problemlösung sehr deutlich erkennen 
lassen. Was am heutigen Zustand grosse Sorgen bereitet, 
das sind die massiven Prämienerhöhungen infolge der 
enormen Kostensteigerungen sowohl bei ambulanter als 
aucti bei stationärer Behandlung. Es ist erwiesen, dass die 
medizinische Überversorgung nicht zu sinkenden Einkom
men der Leistungserbringer, sondern zu Mehrkosten führt. 
Überversorgung verleitet zu Überkonsumation, nicht zuletzt 
wegen der vermehrten apparativen Behandlungsmethoden. 
Sowohl Im ärztlich-medizinischen Bereich als auch bei den 
wissenschaftlich anerkannten Heilanwendungen müssen 
Wege gesucht werden, die echte Kosteneinsparungen 
bewirken. Das gilt besonders auch für die Behandlung in 
Heilanstalten und Kliniken, in denen die Tarife weitgehend 
von den Kantonsregierungen festgesetzt werden. 
Kostendeckungsmassnahmen bedingen gesetzlich verbind
liche Normen, die einerseits Ärzte, Spitäler und Kliniken zur 
Sparsamkeit anhalten und andererseits den Versicherungs
trägern mehr Kontrollmöglichkeiten in die Hand geben, 
damit eine wirtschaftliche Durchführung der Krankenversi
cherung erreicht werden kann. Diesem Erfordernis vermö
gen weder die Mehrheits- noch die Minderheitsanträge auf 
befriedigende Weise zu entsprechen. Deshalb wird die vor
liegende Revision von den Krankenkassen als ungenügend 
qualifiziert, dies vor allem, weil die vom Bund zur Abgeltung 
der Sozialauflagen zu leistenden Beiträge durch einfachen, 
nicht referendumspflichtigen Bundesbeschluss festgelegt 
werden sollen. 
Nichts gegen den Leistungsausbau; es geht aber nicht an, 
dass neue gesetzliche Leistungen vorgeschrieben werden, 
ohne dass eine entsprechende Mitfinanzierung durch den 
Bund gewährleistet ist. Eine solche Garantie bedingt die 
Abgeltung der gesetzlichen Sozialauflagen in einem Pro
zentsatz der Aufwendungen der Krankenkassen für Pflicht
leistungen. Ohne diese Garantie besteht Gefahr, dass die 
Krankenkassen und deren Versicherte weiterhin vom Spar
hammer getroffen und betroffen werden. 
Vorbehalte drängen sich auf, vor allem in bezug auf die 
Finanzierung, aber auch in bezug auf die erhöhte Kostenbe
teiligung der Versicherten, womit weitere 300 Millionen 
Franken und mehr auf jene abgewälzt werden, die medizini
sche Dienste in Anspruch nehmen müssen. Diese Abwäl
zung führt zusammen mit den hohen und weiter steigenden 
Prämien zu einer Belastungskumulierung, die für viele kaum 
mehr tragbar wird. Eine erhöhte Kostenbeteiligung der Ver
sicherten wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die Kostenbe
teillgungs-Symmetrie auf der ganzen Linie gewahrt wäre. 
Das aber ist offensichtlich nicht der Fall. 
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Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass die bishe
rigen und die mit Bestimmtheit zu erwartenden Prämien
erhöhungen von jährlich 10 und mehr Prozent den sozialen 
Gehalt unserer freiheitlichen Krankenversicherung immer 
mehr aushöhlen werden? 
Ich stimme für Eintreten, werde aber die Zustimmung zur 
Vorlage von der Regelung der zentralen Finanzierungsfrage 
abhängig machen. 

Mme Vannay: Le but de l'assurance-maladie, je tiens a le 
rappeler dans ce debat d'entree en matiere, est essentielle
ment de permettre a chaque malade de faire face aux 
consequences economiques de la maladie. J'aurai l'occa
sion de revenlr sur cet aspect primordial que l'on a ignore 
lors de la revislon de la revision partielle. En outre, les 
propositions des minorites tenteront de sauver l'essentiel 
dans ce domaine. 
La dlfficultil majeure de ce debat reslde dans le fait que la 
sante publique est une täche des cantons et non pas de la 
Confederatlon. On peut des lors emettre toutes les conside
rations que l'on veut sur l'explosion des coüts principale
ment; nous n'avons aucune prise directe sur eux. Et surtout, 
nous n'avons pas voulu nous donner les moyens d'aglr, car 
il aurait convenu de faire une vraie evaluation des systemes 
de sante en Suisse et d'en faire une analyse sous l'angle de 
leur efficacite et de leur co0t. Ce que nous aurions d0 faire, 
c'est evaluer notre systeme de sante, definir quelle sante 
nous voulons avoiret, surtout, quels moyens financiers nous 
voulons consacrer pour obtenir, puis maintenir un bon 
niveau sanitaire de toute la population, pour reparer la sante 
degradee et pour soulager la souffrance. Autant de travaux 
qui n'ont pas ete faits. De m6me, nous n'avons pas cherche 
a identifier les causes des coüts, des •surcoüts» et des 
gaspillages dans le domaine sanitaire. 
Bien sur, nous avons identifle beaucoup de coupables: 
entre autres, les assures qul abusent - ce sont eux qui 
exigent beaucoup de medicaments, beaucoup de visltes 
medicales et d'analyses, les medecins n'y sont pas pour 
grand-chose; les malades qu'il faut bien faire passer a la 
caisse pour qu'ils sachent comblen ga coate; le trop grand 
nombre de nouveaux medecins, d'etudiants en medecine et 
de futurs etudiants en medecine; les femmes et j'en passe. 
En l'absence d'une analyse serieuse, II est evident qua l'on 
ne peut pas aller a l'essentiel et que l'on continue de passer 
a cOte des solutions qu'il conviendrait pourtant de trouver 
de toute urgence. Le rapie.;age, en effet, ne pourra pas 
remplacer une vraie politique de la sante; des changements 
profonds s'imposent, tant en ce qui concerne les structures 
que las modes de financement et las priorites. II y a beau
coup a faire pour maintenir une bonne sante par la preven
tion, l'education alimentaire, les conditions de logement, de 
travall, le mode de vie. II y a beaucoup a economiser aussi 
par les soins a domicile ou encore par de meilleures presta
tions aux rentlers AVS les plus demunis; ceux qui, aujour
d'hul, sont les plus nombreux dans les institutions. II y a 
aussi de nombreux gaspillages a eviter dans la planification 
et la ratlonalisation des equlpements medicaux hospitaliers 
et techniques. On ne peut pas, en effet, pretendre vouloir 
endiguer l'explosion des couts alors que quiconque ou 
presque peut ouvrir une clinique et l'exploiter, s'equiper de 
scanners ou d'autres appareils extr6mement chers, c'est-a
dire tout en admettant que la llberte du commerce et de 
l'lndustrle puisse Atre la base de notre systeme de sante. Si, 
par exemple, six scanners couvrent amplement les besoins 
en Suisse, pourquoi en disposons-nous de quarante aujour
d'hui? On ne peut pas non plus pretendre endiguer cette 
exploslon tout en refusant de revoir l'ensemble du droit 
medical et d'agir sur les tarifs et les revenus des medecins 
ou tout au molns de certalnes categories de medecins. 
En conclusion, si la discusslon que nous entamons aujour
d'hul pouvait mener a un debut de volonte politlque pour 
entreprendre ce qui devrait 6tre entrepris dans les plus brefs 
delais, alors II y aurait un aspect positlf. Personnellement, je 
ne pourrais en aucun cas souscrire ä cette revislon de la 
revislon partielle si de substantielles modifications n'y sont 

pas apportees et si M. Egli, conseiller federal, ne nous donne 
pas la garantie qu'il va s'attaquer a une revision totale de la 
loi de meme qu'a une serieuse etude de la situation de la 
sante publique en Suisse. 

Landolt: Unser Kommissionspräsident und alle Fraktions
sprecher haben klar und deutlich dargelegt, um was es beim 
vorliegenden Sofortprogramm geht. Es ist eindeutig gesagt 
worden, in was sich der Beschluss A und der Beschluss B. 
unterscheiden. Ich kann lediglich festhalten, dass im 
Beschluss A die unbedingt notwendigen Massnahmen für 
ein Sofortprogramm festgehalten sind; im Beschluss B sind 
die möglichen und die wünschbaren Forderungen definiert. 
Es ist klar- die Herren Basler und Allenspach haben es zum 
Ausdruck gebracht -. dass ihre Fraktionen wie auch die 
liberale diesem Beschluss nicht zustimmen wollen. 
Der Rat hat somit heute zwei Alternativen: Er kann das 
Notwendige, d. h. das Wichtigste aus dem Sofortprogramm 
genehmigen. Die ganze, dringend notwendige Minirevision 
wird nämlich abgelehnt, wenn wir nicht mit der Mehrheit der 
Kommission, der auch eine Minderheit-der CVP-Fraktion 
zustimmt, die Trennung des Sofortprogramms vornehmen. 
Wenn wir am Ende dieser Session nicht vor einem Debakel, 
einem Scherbenhaufen, was diese Revision des Krankenge
setzes betrifft, stehen wollen, müssen wir heute erstens den 
Rückweisungsantrag von Herrn Seiler ablehnen. Der bringt 
gar nichts als ein weiteres Verschieben der anstehenden 
Probleme, und das wollen wir eben gerade nicht. 
zweitens bitte ich Sie ebenso eindrücklich, den Ordnungs
antrag Günter abzulehnen. Nur wenn es uns gelingt, hier 
heute und morgen über den Beschluss A zu diskutieren und 
über diesen abzustimmen, gelingt es innert der uns verblei
benden eineinhalb Tage, mindestens den wichtigsten Teil 
des Sofortprogramms und der Mutterschaftsversicherung 
unter Dach zu bringen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit ·der Kommission 
zuzustimmen, über das Ganze in zwei Teilen zu beschlies
sen, den Antrag Seiler und den Ordnungsantrag Günter 
hingegen abzulehnen. 

Meyer-Bern: 1970 4,4 Milliarden, 198012,3 Milliarden, 1983 
15,2 Milliarden Franken, das kostet unser schweizerisches 
Gesundheitswesen jährlich. Das sind zurzeit etwa 7,2 Pro
zent des Bruttosozialproduktes. Ich bin überzeugt, dass 
diese Kosten und entsprechend auch der Kostenanteil am 
Bruttosozialprodukt noch weiter ansteigen werden und die
ser sich sehr wahrscheinlich etwas unterhalb 10 Prozent 
einpendelt. Wir haben nämlich in den letzten 90 Jahren, das 
ist bereits gestern gesagt worden, eine Verdoppelung der 
Lebenserwartung von 48 auf 79 Jahre bei den Frauen 
erreicht. Wir haben insbesondere- das ist noch gar nicht so 
recht bemerkt worden - eine starke Überalterung unserer 
Gesellschaft; innerhalb von fünf Jahren hat sich in der 
Schweiz die Zahl der über 80jährigen Menschen von 26 500 
auf 33 900, fast um 30 Prozent, erhöht. Das sind die Gesund
heitsbürgerinnen und Gesundheitsbürger, die Geld kosten, 
die auch Geld kosten dürfen. 
Die Forschung im chemisch-pharmazeutischen Bereich und 
im medizintechnischen Bereich schreitet unaufhaltsam fort. 
1973 kamen auf einen Arzt noch über 1000 Einwohner, 1981 
sind es bereits nur mehr 816 Einwohner. Wir haben im 
Kanton Bern schon Zahlen· von 450 Einwohnern auf einen 
praktizierenden Arzt. . 
Es herrscht Konjunktur im Gesundheitswesen. Wir haben 
hier etwas für die Volkswirtschaft sehr Interessantes. 
Sowohl die Nachfrage nach medizinischen Leistungen wie 
auch das Angebot nehmen zu und werden weiter zuneh
men. Ein revidiertes Krankenversicherungsrecht muss des
halb in der Lage sein, diese Entwicklung einzufangen, die 
notwendigen Instrumente zur Verfügung zu stellen, um eine 
bedürfnisgerechte Versorgung herbeizuführen. Tut sie das? 
Im ambulanten Bereich soll mit einem straffen, transparen
ten und leicht kontrollierbaren Tarif verhindert werden, dass 
ein Überangebot an praktizierenden Ärzten nicht mehr als 
bedarfsgerechte Kosten produziert. 
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Die zwischen den Kantonen einerseits und den Ärzten, Apo
thekern, Chiropraktoren, Hebammen, medizinischem Hilfs
personal, Laboratorien und Heilanstalten andererseits abge
schlossenen Tarifverträge unterstehen neuerdings - das Ist 
eine wesentliche Neuerung! - der Überprüfung nicht nur 
nach Recht und Billigkeit, wie das bis anhin der Fall war, 
sondern der Überprüfung auch nach dem Gebot der Wirt
schaftlichkeit. Die Kassen können Vertrauensärzte bestel
len, die nicht nur gewisse technische Sachen überprüfen, 
sondern insbesondere auch die Zweckmässigkelt und Wirt
schaftlichkeit Die Spitex wird gefördert durch diese Vor
tage. Es werden Zeiten kommen, in denen es nicht mehr 
möglich sein wird, unsere chronischkranken Patienten sta
tionär unterzubringen, weil wir zu wenig Unterkünfte haben. 
Wir werden deshalb diese Menschen in ihren vier Wänden 
mit spltalexterner Pflege versorgen müssen. 
Die Kantone - wir kommen nun zum stationären Bereich -
können Listen von Heilanstalten erstellen. Eine verbindliche 
kantonale Planung zur Sicherstellung einer bedarfsgerech
ten Spltalversorgung soll verhindern, dass eine falsch ver
standene Kommerzialisierung Im Gesundheitswesen durch 
Schaffung und Betrieb von goldenen Betten die Kosten 
noch mehr ansteigen lässt. Fast 50 Prozent der Kosten im 
Gesundheitswesen werden ja Im stationären Bereich 
erzeugt. Es ist deshalb wichtig, dass mit dieser Vorlage dort 
angesetzt wird. 
Ein Gleiches ist in bezug auf die kostspieligen medizinisch
technischen Einrichtungen, Scanner, NMI, NMR, Nieren
stelnzertrOmmerer zu fordern. Die apparative Eskalation, 
wie wir sie haben, die Amortographie in den Praxen und in 
den Spitälern muss gestoppt werden. 
Schliesslich haben wir auch hier noch einen sozialen Auf
trag zu erfüllen. Eine bedürfnisgerechte Versorgung heisst, 
gesamtgeselischaftllch betrachtet, heute die obligatorische 
Einführung des Krankengeldes und der Mutterschaftsversi
cherung. Das Sofortprogramm ist zwar nicht allzu reichlich 
ausgefallen. Es ist ein schlankes Programm, aber es ist im 
grossen und ganzen ausgewogen. Aber die paar Grundpfei
ler, die vorhanden sind, dürfen nicht abgebrochen werden, 
sonst stürzt das ganze Gebäude zusammen. 
Ich bitte Sie deshalb, für Eintreten auf die gesamte Vorlage 
zu stimmen. 

Hösll: In dieser langen Eintretensdebatte haben wir von 
verschiedenen Ursachen der sogenannten Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen gehört. Man nannte die Einkommen 
der Ärzte, die Gewinne der Pharmaindustrie, die verführeri
schen Angebote der Spitäler, die zu hohen Ansprüche der 
Kranken und das Älterwerden der Bevölkerung. So gibt es 
bei dieser Entwicklung wirklich nur Schuldige. Meines 
Erachtens müssten die Krankenkassen auch erwähnt wer
den. Dies, weil auch sie mit Ihrem Angebot zur freien Wahl 
des Spitals dazu beitragen, dass ohne zwingende Notwen
digkeit Betten statt im eigenen Kanton ausserhalb zu erheb
lich höheren Tageskosten belegt werden. 
Es bleibt eine weitere ganz wesentliche Ursache zu erwäh
nen, wobei gerade bei dieser das Wort aSchuld• fehl am 
Platze wäre: Es handelt sich um die Löhne, vor allem aber 
um die Arbeitszeit des Pflegepersonals. Es ist dies der 
bedeutendste Kostenfaktor des Spitalwesens. Die Zeiten 
sind nun einmal vorbei, als Ordensschwestern und Diako
nissinnen um ein Vergeit's Gott 60 Stunden in der Woche 
arbeiteten. Heute setzt sich das Pflegepersonal zum gröss
ten Tell aus Schwestern zusammen, welche Anspruch auf 
eine vernünftige Arbeitszeit und einen angemessenen Lohn 
erheben. Aber die· Tatsache, dass solche Ansprüche zu 
Recht erhoben werden - ich betone dies -. ändert nichts 
daran, dass hier eben auch eine wesentliche Kostensteige
rung drinliegt. 
Übrigens sind nur wenige Jahre verstrichen. seit die Verant
wortlichen im Gesundheitswesen gedrängt wurden, endlich 
etwas zu unternehmen, um sowohl dem Ärzte- als auch dem 
Schwesternmangel abzuhelfen. Man hat nach Ausbildungs
stätten für Schwestern gerufen und auch solche geschaffen. 
Viele Jahre lang konnten die Stellenpläne in den Spitälern 
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nicht erfüllt werden. Jetzt ist es aber soweit. dies eben mit 
den entsprechenden Kostenfolgen, andererseits mit der 
begrüssenswerten Folge, dass Schwestern und Pfleger 
nicht mehr über ein nicht mehr zu verantwortbares Mass 
hinaus beansprucht werden müssen, wie dies während man
cher Jahre leider doch der Fall war. Es ist dies eine positive 
Entwicklung, die wir nicht zu gering achten sollten. Im 
Gegensatz zu Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft lassen 
sich auf diesem Sektor nicht einfach Menschen durch 
Maschinen ersetzen. Gott sei Dank, möchte ich sogar sagen. 
Deshalb müssen wir diese Mittel aufbringen. Sicher sind fast 
15 Milliarden Kosten für das gesamte Gesundheitswesen 
enorm viel. Andererseits geben die Schweizer für Auslandfe
rien etwa 6,3 Milliarden aus pro Jahr, also praktisch·gleich 
viel wie für die Spitäler. Nehmen wir noch die 6,5 Milliarden 
für Alkoholika und die 1,65 Milliarden für Raucherwaren 
dazu, so kommen wir sozusagen wieder auf die Gesamtko
sten für das Gesundheitswesen. 
Speziell in bezug auf die Ärzte hiess es lange, man hätte zu 
viele Spezialisten und zu wenig Allgemeinpraktiker. Man 
warf das Steuer herum mit dem Resultat, dass wir dem
nächst zu viele Allgemeinpraktiker haben, während gewisse 
Spezialisten nach wie vor fehlen - vielleicht nicht in den 
Städten, im Mittelland, aber in gewissen Berg- und Randre
gionen. So brauchte es etliche Jahre, bis wir für den Kanton 
Glarus einen zweiten Augenarzt erhielten. Noch dieses Jahr 
war kein Schweizer Anästhesist für unser Kantonsspital in 
Glarus zu finden; sogar Deutsche wollten sich nur für kurze 
Zeit verpflichten. Zum Glück konnte dann doch ein ausge
zeichnet ausgewiesener Mediziner, ein türkischer Arzt, 
gefunden werden. Das sind meines Erachtens einige Tatsa
chen, die auch gesagt werden müssen. 
Im übrigen bin ich für Eintreten auf die Vorlage A, dagegen 
lehne ich die Vorlage B ab. Wie das Konkordat der Schwei
zerischen Krankenkassen richtig sagt, besteht für den Ein
bezug einer obligatorischen Krankengeldversicherung in 
ein Sofortprogramm keine Notwendigkeit. Übrigens stellt 

• sich auch die Geschäftsleitung der VSA, der Vereinigung 
Schweizerischer Angestelltenverbände. gegen weitere 
Finanzierungen durch Lohnprozente. 

M. Longet: La sante et son coüt. y a+il preoccupation qui 
toucherait le citoyen de plus pres que celle-ci? Quoi de plus 
precieux que la sante. sinon peut-ätre le porte-monnaie, 
pourrait-on dire. Pour nous. ce debat d'entree en matiere 
sera l'occasion de faire le point sur ce que nous vouions 
vraiment en matiere de sante. Ce sera aussi l'occasion de 
mettre en iumiere la torm,dable disproportion entr~ ce que 
l'on nous propose au1ourd t)ui et ce qu'il faudrait faire. On 
parle souvent de l'incapac1te de notre Parlament a vraiment 
resoudre les problemes de notre temps. La presente mini
revision de la LAMA en est une excellente iilustration. Elle 
est en train de devernr veritablement le cas d'ecole de 
l'impuissance parlementaire. 
Assurer le financement des soins est une chose. Veiller au 
bon usage des fonds recoltes en est une autre. Or, le secteur 
de la sante n·echappe pas a une loi fondamentaie de nos 
societes industrielles. a savoir le deveioppement des faux 
besoins. Oui. la sante est un vaste domaine. dans lequel les 
besoins artific1els ne cessent de croitre, attises par l'appät 
du gain. Dans ce secteur aussi. l'offre cree ia demande, et 
aujourd'hui, le domarne de la sante a tout d'un carrousel 
infernal ou chacun cherche a accroitre sa part du gäteau et 
oiJ l'aspiration. helas. trelatee au retour a la nature ne falt 
que souligner le caractere artificiel du systeme des soins. 
Evidemment, c·est par une definition des vrais besoins et 
une delimitation de remunerations equitables pour des pres
tations utiles qu 11 taudra,t commencer. et c·est mäme sur 
cette seule base qu une polit1que raisonnable et humaine a 
ia fois de la sante pourra ätre reconstruite. Trois piliers 
devraient ia porter. Le premier pilier serait ceiui de la pre
vention personnelle et collective. Actuellement. eile est com
pletement bloquee. quo, qu·on en dise. Les lobbies du 
tabac, de l'alcool. de la vo1ture, du beton profitent d'habi
tudes de vie. de modes de v,e malsains et ils entendent bien 
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coritlnuer sur cette voie. Quant ä la loi sur la prevention, 
c'est le lobby ä courte vue des cantons qui s'est charge de la 
tuer dans l'muf. Malheureusement II n'y a rien dans cette 
revision de la LAMA qui n'lncite, au niveau des prlmes, ä 
valoriser les mesures de prevention personnelles et collec• 
tives. On prefere oublfer ce qul gäne, ä savoir que beaucoup 
de maladies, et de plus en plus mäme, sont dues ou en tout 
cas favorisees par notre mode de vie: stress, allergies, 
nevroses, cancer, cmur. On prefere encore tenter de guerir, 
alors que l'on sait pertinemment qu'il vaudrait mieux pre
venirl 
Le deuxieme pilier de cette reconstruction du systeme de la 
sante serait fonde sur la decentralisation des soins. Soigner 
les gens chez eux, aller vers eux vaut mieux, a tous points de 
vue, que de les rassembler dans des silos a malades plus ou 
moins agreables. Les soins a domicile sont aussi moins 
chers, d'envlron cinq fois d'apres le professeur Gilliand, que 
l'hospitalisation. D'autant que ces soins sont aujourd'hui 
possibles ä des niveaux de technicite assez eleves. Pas 
question bien s0r de br0ler les höpitaux, mais II est temps de 
remettre l'homme au centre. Helas, c'est compter sans le 
lobby des fabricants d'appareils medicaux, d'equipements 
hospitalfers, de gerants d'höpitaux surdimensionnes d'au
tant plus inquiets que des chaines privees viennent ecremer 
la partie commercialement rentable du marche. 
Le troisieme plller de la reconstruction d'un systeme humain 
de sante consisterait a repenser la maniere d'administrer les 
soins. Le röle et la responsabilite du personnel medical sont 
icl vises. Valoriser le temps passe au detriment de la quantite 
d'actes techniques, voilä l'imperatlf essentiel de toute 
reforme digne de ce nom, en cette matiere. Helas, c'est 
oublier le poids les lobbies encore, des lobbies des profes
sionnels des soins, de !'Industrie pharmaceutique. Rendons 
toutefois hommage aux professionnels qui montrent l'exem• 
ple: II y en a, heureusement, et de plus en plus. 
Par rapport a cet inventaire, quel remede apporte le projet 
qui nous est soumis? II ne fera, Je crois, guere autre chose 
que prolonger la vie du malade: etat critique, demeure• 
stationnaire, voilä le diagnostic! II est tout de mäme quel
ques amorces tenues d'autre chose. Prenons-en bien soinl 

... 
Fr0h: Es Ist schon so, wie ich kürzlich gelesen habe: Zuerst 
verbraucht man seine Gesundheit, um zum Geld zu kom
men, und dann sein Geld, um die Gesundheit zurückzuer• 
halten. 
Ich nehme zu drei Punkten Stellung. Die Ärztedichte in der 
Schweiz ist die höchste auf der ganzen Welt. Es sind aber 
nicht nur die Arztpraxen pro Einwohner, die uns beschäftl· 
gen. Ebenso bedeutend Ist der Umstand, dass 1960 pro 100 
Spitalbetten sieben Ärzte gezählt wurden, und heute zählt 
man pro 100 Spitalbetten 40 Ärzte. Obwohl Gesetze, Regle
mente, Verordnungen und Tarife unser Gesundheitswesen 
regeln, kann dem Kostenwachstum nicht Einhalt geboten 
werden. Es ist wie anderswo auch: es geht nur um Regelun
gen, nicht um Massregelungen. 
Herr Eisenring hat gestern und Herr Meyer heute schon 
darauf hingewiesen: Wenn im Handel oder in der Produk
tion oder auch bei Dienstleistungen die Zahl der Anbieter 
steigt, reduziert sich bei gleichbleibender Nachfrage, 
gemäss den geltenden Wirtschaftsgesetzen, der Umsatz pro 
Anbieter. Es gelingt vielleicht einzelnen, Umsatzsteigerun• 
gen zu erzielen, andere nähern sich um so schneller dem 
Konkurs. Es herrscht Wettbewerb. Völlig anders verhält es 
sich bei der ambulanten Behandlung, wo sich die Anbieter 
vermehren können, aber der Umsatz pro Anbieter trotzdem 
nicht sinkt. Wirtschaftliche Gesetzmässigkeiten spielen hier 
absolut keine Rolle. Es liegt mir fern, Berufe gegeneinander 
auszuspielen. Aber in vielen Berufen, die nicht dasselbe 
Sozialprestige wie der Arzt aufweisen, herrscht schon lange, 
schon sehr lange der Numerus clausus. Dringend nötig Ist 
die Einsicht, dass die heutigen Strukturen des Gesundheits• 
wesens neu zu überdenken sind. Gefordert wird eine neue, 
freiheitlichere Konzeption. Der einzelne hat wieder mehr 
Verantwortung zu tragen für seine eigene Gesundheit und 
für seine Versicherung. Die Krankenkassen sollen mehr 
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direkten Einfluss nehmen können. Überkapazitäten bei den 
öffentlichen Spitälern sind abzubauen. Die Konkurrenz zwi
schen öffentlichen Spitälern und privaten Anstalten ist zu 
fördern. Stichwort: freie Marktwirtschaft. Der Arzt sollte sich 
wieder vermehrt auf seinen Beruf besinnen und die medizi
nisch-technischen Leistungen soweit wie möglich speziali
sierten Institutionen überlassen, die günstiger arbeiten 
können. 
Die eigentliche Gesundheitspolitik beinhaltet auch die Prä
ventivmedizin. Obwohl in diesem Wort der Ausdruck Medi• 
zin enthalten ist, braucht es dazu nämlich keinen Arzt und 
keine Krankenkasse. Es gehört die Vermittlung grundlegen
der Kenntnisse in medizinischer Selbsthilfe dazu und sicher 
auch eine von Verantwortung getragene Selbstmedikation. 
Ich begrüsse die kostensenkenden Massnahmen. Herr Bun
desrat Egli wird dem entgegenhalten, dass nicht alle meine 
Anträge in der Kommission auf dieses Ziel gerichtet waren, 
zum Beispiel die Medikamentenpreise. Darf ich dazu einfach 
sagen, dass das Medikament nicht nur ein Kostenverursa
cher ist, sondern zur Heilung beiträgt, ja oft voll dafür 
verantwortlich ist. Die teuersten Medikamente kosten ·selten 
so viel wie ein Spitalpflegetag. Missbrauch In der Preisge
staltung ist schlecht. Preise, die eine Forschung und 
Entwicklung schweizerischer Prägung garantieren, sind 
notwendig. Nachahmerpräparate sind oft billiger. Aber wenn 
es keine Originalpräparate mehr gibt, gibt es auch keine 
Nachahmung mehr. 
Was Ich nicht glaube - und ich bedaure sehr, dass die 
Kommission die Türe zugeschlagen hat - ist, dass die heu
tige Finanzierungsregelung mit Prämienverbilligung mittels 
Giesskannensubventionen noch lange aufrecht erhalten 
werden kann. Durch eine Mischung von Franchise und 
Selbstbehalt für ambulante sowie Spltalbehandlung, durch 

' das Aufstocken von Bundesbeiträgen, durch das vermehrte 
Beiziehen der Gemeinden und Kantone findet wohl eine 
Verlagerung der Kosten statt. Die Gesamtheit der Kosten 
bleibt aber bestehen oder steigt eben weiter. 
Die Kommission wird sich bei der Weiterbehandlung des 
Gesetzes mit anderen Finanzierungsmodellen beschäftigen 
müssen. Ich bitte Sie um Eintreten auf die Vorlage, die sich 
nun •Sofortprogramm„ nennt, und um die Zweiteilung, 
sowie um Nichteintreten auf den zweiten Teil, der nicht in 
dieses Sofortprogramm gehört. 
In diesem Sinne beantrage ich, den Ordnungsantrag Günter 
abzulehnen. 

M. Borel: Dans la plupart des Grands Conseils de nos 
cantons, deux sujets donnent lieu ä des debats fleuves: 
l'ecole et la politlque de la sante. Je ne sals pas si de tels 
debats sont utiies ä notre democratle parlementaire, mais 
dans les Grands Conseils, ils ont au moins un sens puisque 
les cantons ont de grandes competences en matiere sco
laire et de politique de la sante. 
Dans ce Parlament, nous avons egalement entendu beau• 
coup d'intervenants parler de cette demiere. Je crols que ce 
debat a nettement moins de sens dans ce cadre, etant donne 
que la Confederation n'a que tres peu de competences dans 
ce domaine. Ces dernieres concernent essentiellement le 
financement de la sante par l'intermediaire de l'assurance
maladie. Les propositions que nous font le Conseil federal 
dans son message et la majorite de la commlsslon ne vont 
pas dans le sens d'un accroissement notable des compe
tences de la Confederation en matiere de politique de la 
sante. D'ailleurs, Je ne sais pas s'il serait opportun, ou du 
moins politiquement possible, de centraliser en la matiere et 
de transferer cette competence, qui actuellement est canto· 
nale, ä la Confederation. 
Oue contient ce programme d'urgence? Une lol obligatoire 
sur !es indemnites pour pertes de gain joumalieres en cas 
de maladie. Cecl est un point posltif. Mais la majorite de la 
commission a dejä decide de le separer du reste de la loi, 
afin de pouvoir mieux le combattre par un referendum. Ce 
n'est donc pas un argument percutant pour soutenir l'entree 
en matiere. Un referendum est dejä en preparatlon pour 
tenter de combattre cette lol. Ensulte, deuxieme aspect, 
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quelques mesures concernent l'assurance maternite. Ces 
mini-mesures ne sont en aucune maniere un contre-projet a 
!'initiative populaire. Elles n'amelloreront que tres peu le 
sort des femmes enceintes et des jeunes meres. C'est la 
raison pour laquelle nous ne sommes pas, d'une maniere 
evidente, encourages a entrer en matiere sur ce programme 
d'urgence. 
En matlere d'assurance-maladie, il ne s'agit pas d'un frein 
aux depenses, mais unlquement de repartir differemment 
1es depenses. Que cela signifie-t•il? De plus grandes 
charges financleres pour les caisses, pour les assures, pour 
ceux qui ont te tort de tomber matades et de devoir etre 
hospitalis6s, pour ceux ayant depassll l'Age de l'AVS et pour 
les cantons. SI encore nous pouvions esperer comme con
sequence ta diminution des charges financieres pour la 
Confederatlon. Mais, comme au niveau politique suisse on 
ne sent aucune volonte rllelle de freiner les depenses, II est a 
craindre que cette augmentation de charges financieres 
pour toutes ces categories de personnes et d'autorites pre
citlles ne serviront qu·a absorber l'accroissement des 
depenses de ta santll ces prochalnes annlles. 
Pour toutes ces raisons, il m'est difficile d'accepter l'entree 
en matiere et je soutlendral ta proposltlon de M. Seiler. 

Schmid: Herr Kommissionspräsident Eggll und eine Reihe 
von Votanten haben sehr zutreffend auf die meines Erach
tens unüberwindbaren Zielkonflikte im Rahmen unseres 
Gesundheitswesens und seiner Kosten hingewiesen. Ich 
habe als aufmerksamer Zuhörer dieser Debatte allerdings 
gelegentlich den Eindruck gewonnen, dass man, wenn auch 
in vorsichtiger Form, geneigt ist, den Schwarzen Peter von 
der einen Gruppe, die am Gesundheitswesen beteiligt Ist, 
auf eine andere Gruppe zu verschieben und die Probleme so 
zu vertuschen. Das gilt nicht für die Kommissionssprecher, 
mindestens aber für einzelne Votanten. · 
Zu kurz gekommen Ist meines Erachtens eine Analyse der 
Motivlage derjenigen, die am Gesundheitswesen beteiligt 
sind. Die Akteure des Gesundheitswesens sind nicht an 
einer Kostenminimalisierung, sondern an einer Kostenmaxi
mierung Interessiert. Etwas anderes zu behaupten wäre 
schlicht und einfach gelogen. 
Ich will das erläutern: Wenn Sie als Patient zum Arzt gehen, 
haben Sie ein legitimes Interesse, dass der Arzt alles Geeig
nete unternimmt, um Ihren Gesundheitszustand wiederher
zustellen. Sie sind sogar bereit, letztlich alles, was Sie an 
materlellen Gütern haben, herzugeben, wenn damit Ihre 
Gesundheit oder jene Ihrer nächsten Angehörigen wiederer
langt werden kann. Dieses Verhalten des Patienten wird 
durch das bestehende Sozialversicherungssystem erleich
tert. Dieses sorgt dafür, dass die Aufwendungen wenigstens 
teilweise nicht aus der eigenen Tasche bezahlt werden müs
sen. Ich lege Wert auf die Aussage, dass dieses System aus 
sozialpolitischen Gründen gerechtfertigt ist. 
Auch der Arzt Ist kein Altruist; er soll es auch nicht sein. Er 
ist daran interessiert, Geld zu verdienen. Er lebt wie wir alle 
von seinem Beruf. Er ist ferner daran interessiert, sein 
Berufsrisiko zu minimalisieren. Er kann es sich nicht leisten, 
unnötige Risiken einzugehen. Deshalb wird er sehr gründli
che Untersuchungen und Im Zweifelsfall sogar zusätzliche 
Abklärungen treffen. Daran Ist er auch Interessiert, weil er 
damit zusltzlich Geld verdient. 
Der Arzt bestimmt-das hat Herr Früh zu Recht angedeutet
nicht nur das Angebot an Leistungen des Gesundheitswe
sens, sondern aufgrund seines Informationsvorsprunges 
auch die Nachfrage. Denn er allein weiss, was zu machen ist, 
wenn ein Patient in die Sprechstunde kommt. Aus dieser 
Sicht der Dinge ist es erstaunlich, dass man sich über die 
Kostenexplosion Im Gesundheitswesen.noch wundert. 
Wenn Sie mich fragen, ob etwas dagegen getan werden 
kann, muss Ich eine Ausserst pessimistische Prognose stel
len. Vermutlich wird nach weiteren Kostensteigerungen eine 
konzertierte Aktion unvermeidlich werden, die in Im Dring
lichkeitsverfahren zu beschliessende Massnahmen mündet. 
Zum Schluss weise Ich auf eine mögliche Strategie hin, die 
der Motlvlage der Politiker entgegenkommt. Da auch wir 

selbst keine Altruisten sind, sollten wir darauf achten, dass 
angesichts der beschränkten Mittel jene medizinischen Lei
stungen angeboten werden, von denen möglichst viele Men
schen profitieren können. Für die seltenen Krank·heiten 
sollte die Möglichkeit der Behandlung im Ausland mit 
öffentlichen Mitteln erleichtert werden. Das wäre ein Beitrag 
zur Kosteneindämmung Im Gesundheitswesen. Wenn wi.r 
nämlich für alles und jedes eine Spitzenversorgung auf dem 
Gebiete des Gesundheitswesens bereitstellen wollen, dürfen 
wir uns nicht wundern, wenn am Schluss kein Geld für 
andere Staatsaufgaben mehr vorhanden Ist. 

Eggll-Wlnterthur, Berichterstatter: Wenn Ich die Eintretens
debatte Im Rückblick betrachte, so kann ich feststellen, dass 
das Sofortprogramm im grossen, ganzen recht gut aufge
nommen wurde. Allerdings muss einschränkend gesagt 
werden, dass verschiedene Sprecher die Akzente etwas 
anders setzen. Speziell bei den Fraktionssprechern ist dies 
festzustellen, von denen zwar die meisten in der Kommis
sion waren und deshalb genau wissen, dass Ihre Meinung 
Widersprüche auslöst. Wie Ich In meinem Elntretensreferat 
ausführte, ist dies die Folge der widersprüchlichen Interes
sen um die Krankenversicherung. Im übrigen haben 16 
Kommissionsmitglieder die Eintretensdebatte benützt -
etwas boshaft gesagt-, um die Kommissionsdebatte hier im 
Plenum weiterzuführen, obwohl Sie genau wussten, dass 
die Mehrheiten anders oder entsprechend waren. Wenn 
Herr Massy beispielsweise darauf hinwies, dass die Arbeits
losenversicherung problemloser gelöst werden konnte, so 
hat er recht. Aber er muss berücksichtigen, dass viel weni
ger Interessierte vorhanden sind. Es waren grob gesagt nur 
die'Arbeitnehmer und die Arbeitgeber sowie die öffentliche 
Hand. Bei der Krankenversicherung - ich wiederhole das 
nochmals- sind viele Interessierte beteiligt, die Ihre Interes
sen zum Teil sehr hart vertreten. 
Es wirken nebst der Sanltitsdirektorenkonferenz, nebst den 
Krankenkassen und den Ärzten, die zum Tell auch schon 
widersprüchliche Interessen Innerhalb ihrer Organisationen 
vertreten, auch die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die 
Frauenorganisationen, die Landwirtschaft, die Bäder- und 
Klimakurorte, die verschiedenen Krankenpflegeorganisatio
nen, die Physiotherapeuten, die Psychiater und Psycholo
gen, die Gemeindekrankenpfleger, die chemische Industrie 
usw. mit. Jeder versucht dabei, ein möglichst grosses 
Kuchenstück zu bekommen. Alle wollen In der Sozialversi
cherung mitsprechen, sie sind auch davon betroffen. Daher 
kommen auch die Gegensätze. 
Noch schwieriger wird das Problem wegen der Bundes
finanzen, die nach Ansicht der Mehrheit des Parlamentes 
auch in diesem Sektor keine Mehrbelastungen mehr ertra
gen. Nach den Beschlüssen des Parlamentes über die Auf
gabenteilung finanzieren auch die Kantone mit. Somit spie
len sogar noch die Kantonsfinanzen mit hinein; entspre
chend meldet die Finanzdirektorenkonferenz ihre Interessen 
an. 
Betrachten Sie diese verschiedenen Interessengruppen! 
Dann begreifen Sie, wie schwierig es ist, einen Konsens zu 
finden, der nur einigermassen befriedigt. Es Ist aber nicht 
so, wie Herr Günter sagte, dass die Kommission Angst vor 
dem eigenen Mut hatte, und deswegen eine Subkommission 
bestellte, sondern Tatsache ist, dass auch Herr Günter gerne 
In der Subkommission gewesen wäre und sich massiv um 
den Eintritt In diese Subkommission beworben hat. Als das 
dann nicht zustande kam, bezeichnete er sie als Verlegen
heitslösung und warf der .Kommission Angst vor dem eige
nen Mut vor. 
Ich meine, dass man so nicht politisieren kann! Man kann 
nicht den Wert einer Kommission herabmlndern, nur weil 
man nicht dabeisein kann! 
Wenn wir nichts machen, werden wir in Zukunft eine starke 
Teuerung des Gesundheitswesens erleben. Ich beziehe 
mich auf die soeben erschienene, vom Schweizerischen 
Krankenhausinstitut herausgegebene Schrift, Band 26. 
Darin heisst es sinngemäss: Selbst wenn wir In der Schweiz. 
kei_ne Teuerung haben, werden wir auf der Basis der Preise 
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von 1980 in den nächsten 30 Jahren - also im Zeitraum 1980 
bis 2010- durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur 
folgende Kostensteigerung haben: für die unter 65jährigen 
wird eine Kostensteigerung von knapp 6 Prozent erreicht. 
Für die über 65jährlgen werden die Kosten auf Preisbasis 
1980 um 43 Prozent steigen, ohne dass eine Teuerung 
erfolgt. 
Wenn man diese Schrift weiterstudiert, stellt man fest, dass 
nicht nur das Parlament bzw. der Bund Massnahmen gegen 
die Kostensteigerung treffen, sondern dass entsprechend 
dem föderalistischen Aufbau unseres Staates alle drei Ebe
nen mitwirken müssen. Kantone und Gemeinden müssen 
ebenfalls mitwirken. Wenn man die Kosten senken will, 
muss das entsprechende Behandlungsinstrumentarium mit 
den spezifischen Einrichtungen zusammengestellt werden. 
Hier müssen alle drei Stufen unseres Staatsaufbaus mitwir
ken. Ich möchte Ihnen empfehlen, diese Schrift zu studieren. 
Damit könnte verschiedenes klarer werden. 
Genau gleich wird die Entwicklung in anderen Schriften 
beschrieben, zum Beispiel im Forschungsprogramm Nr. 8 
des Nationalfonds. Ich möchte Ihnen empfehlen, auch diese 
Schrift zu studieren. Sie werden dann feststellen, dass dort 
Unterlagen erarbeitet werden für die weiteren Gesetzesrevi
sionen.· 
In der Eintretensdebatte wurde verschiedentlich das Giess
kannensystem gerügt. Ich verstehe zum Beispiel, wenn Herr 
Spältl sich so äussert: Er war nur drei Tage an der Sitzung 
der Kommission anwesend. Ich verstehe aber nicht mehr, 
wenn Herr Früh und Herr Basler vom Giesskannensystem 
sprechen. Sie wissen ganz genau, dass man die Verteilung 
der Bundesbeiträge, die immer wieder angegriffen wurde, 
geändert hat. 
Ich möchte Sie an folgendes erinnern: Wenn Sie die Mutter
schaftsversicherung beschliessen, dann beschliessen Sie 
von den 923 Millionen dafür Bundesbeiträge von 198 Millio
nen Franken. Wenn Sie die Prämienermässigung für Kinder 
beschliessen, dann beschliessen Sie 90 Millionen Franken 
für die Prlmienermässlgung. Wenn Sie die Prämienbefrel
ung ab drittem Kind beschliessen, dann sind das 55 Millio-

. nen. Und wenn Sie die Sozialhypotheken für Betagte und 
Invalide beschliessen, beschliessen Sie 120 Millionen. Das 
sind gezielte Beiträge für die entsprechenden Leute. Da 
kann man mit dem bestem Willen nicht mehr vom Giesskan
nensystem sprechen. Wenn man das trotzdem mai::ht, so ist 
das eine Unterstellung! 
Wenn Sie beschliessen, dass die Frauenprämien 10 Prozent 
höher sein dürfen als die Männerprämien, müssen Sie sich 
im klaren sein, dass der Bund diese Differenz ausgleichen 
muss, denn sonst zerstören wir das Solidaritätssystem in der 
Krankenkasse. Die Männer sind nicht bereit, allzu grosse 
Prämienaufschläge zu bezahlen, damit die Frauenprämien 
verbilligt werden können. Das würde dann zu den Kollektiv
versicherungen und zu den Männerkrankenkassen führen, 
die entsprechend billiger sind. 
Darum sind - Immer nach dieser Botschaft - 440 Millionen 
für den Prlmlenausgleich vorgesehen. Diese genügen aber 
noch nicht: Die Männer müssen Immer noch etwa 1 O Pro
zent höhere Prämien bezahlen, um den Ausgleich voll zu 
ermöglichen. Dann sind noch 20 Millionen als Beiträge an 
diejenigen Bergkantone vorgesehen, die wirtschaftlich 
Schwache subventionieren. Wenn ich an die letztwöchige 
Diskussion über die Bergbauern denke, war man sich einig, 
dass man diesen nicht genug Geld geben könne. Hier soll 
man mir nicht sagen, das sei ein •Giesskannensystem .. , 
sonst sind das nur politische, falsche Aussagen. 
Weiter bin Ich ausserordentlich erstaunt über einen Teil der 
Kommisslonsmltglleder, die hier ganz klar und deutlich 
erklären, der zweite Teil - also die obligatorische Taggeld
versicherung - gehöre nicht ins Sofortprogramm. Darüber, 
ob das so sei oder nicht, könnte man von mir aus streiten. 
Aber was mich ärgert an dieser Geschichte: Die Gesamt
kommission hat der Subkommission einstimmig den Auf
trag gegeben, folgende Punkte im Sofortprogramm zu 
behandeln: Mutterschaft, Krankenpflege, Sparmassnahmen 
und obligatorisches Taggeld. Nun kommen einzelne Kom-

missionsmitglieder und erklären, das sei nicht nötig. Wenn 
Sie das gesehen haben, hätten Sie es in der Kommission 
sagen können; dann hätte man darüber abgestimmt und, im 
Falle einer Ablehnung, Zeit gespart. Man hätte nicht noch -
wegen des Taggeldes - separate Sitzungen abhalten müs
sen und die Vorlage früher in den Rat bringen können. Ich 
bitte, das auch zu berücksichtigen. , 
Zum Schluss ein Wort zu den Anträgen, die hier vertreten 
worden sind. · 
Zum Ordnungsantrag von Herrn Günter, erst zu entschei• 
den, ob die Vorlage aufgeteilt werden soll, wenn die ganze 
Vorlage durch beraten ist: Meiner Meinung nach ist es unsin• 
nig, so zu entscheiden, dies um so mehr, als ein Rückwei• 
sungsantrag vorliegt. Zudem darf sicher angenommen wer• 
den, dass in dieser Sache jeder weiss, ob die Vorlage in 
einem oder zwei Beschlüssen zu behandeln ist. Im Sinne der 
Zeitökonomie beantrage ich Ihnen, den Ordnungsantrag 
von Herrn Günter abzulehnen. 
Zum Minderheitsantrag II (Günter) ist festzustellen: Vermut• 
lich hat er den Antrag falsch formuliert, wenn es heisst, alle 
Artikel, welche die Mutterschaftsversicherung betreffen, 
seien aus dem Gesetz zu streichen. Das Ist seine Formulie
rung. Ich glaube aber kaum, dass Herr Günter das meint. 
Denn es würde bedeuten, dass zum Beispiel die Entbin
dungskosten, die Kontrolluntersuchungen usw. nicht mehr 
bezahlt würden. Es würde bedeuten, dass sämtliche dieser 
Artikel im Gesetzentwurf zu streichen seien. 
Aber auch aus anderen Gründen muss dieser Antrag abge
lehnt werden, und die sind noch gewichtiger. Es würde 
nämtich nur Verzögerungen bringen. Bis der Bundesrat ein 
neues Gesetz bringt, vergeht Zeit, es werden wieder Korn• 
missionen eingesetzt, die erneut Grundsatzdiskussionen 
fuhren. Wer also baldmöglichst eine Mutterschaftsversiche
rung einführen will, muss den Antrag der Minderheit II 
(Günter), wie es die Kommission beantragt, ablehnen. 
Weiter möchte ich Herrn Günter in diesem Zusammenhang 
die Debatte über die parlamentarische Initiative Nanchen 
über die Einführung einer Mutterschaftsversicherung in 
Erinnerung rufen, in der der Sprecher der unabhängigen 
und evangelischen Fraktion, Herr Otto Zwygart senior, das 
Konzept des Bundesrates, die Mutterschaftsversicherung im 

. KUVG zu regeln, Im Namen seiner Fraktion ausdrücklich 
unterstützt hat. Das ist meines Erachtens ein weiterer 
Grund, den Antrag von Herrn Günter abzulehnen. 
Ähnlich möchte ich Frau Christinat sagen: Es ist nicht uner
klärlich, dass die Mutterschaftsversicherung In diesem 
Gesetz enthalten ist. Erinnern Sie sich an die Debatte über 
die Mutterschaftsversicherungsinitiative hier in diesem Rat: 
damals haben wir diesem Vorgehen ausdrücklich. zuge
stimmt. 
Zum Rückweisungsantrag von Herrn Seiler möchte Ich 
lediglich sagen: Seine Illusionen möchte ich haben! Glaubt 
Herr Seiler wirklich, dass eine Rückweisung an den Bundes
rat mit seinen Anträgen etwas bringe? Geht doch die 
Kostensteigerung, bis der Bundesrat mit einer Vorlage 
kommt, ungehindert weiter, wobei die wirtschaftlich Schwa
chen entsprechend mehr Prämien zahlen! 
In der Vorlage ist Immerhin enthalten, dass die Kantone 
verpflichtet werden, wirtschaftlich Schwachen Prämienver• 
billigungsbeiträge zu gewähren. Dabei haben die Kantone 
sogar noch einen Ansporn, dies zu tun. Denn gemäss 
Gesetzentwurf werden die Leistungen der Kantone an die 
Bundesbeiträge nach den Kosten festgelegt, die sie haben. 
Darin sind auch diese Beiträge an wirtschaftlich Schwache 
enthalten. Daneben habe ich natürlich einiges Vertrauen in die 
kantonalen Parlamente und Regierungen, dass sie hier 
etwas tun, wenn sie schon den gesetzlichen Auftrag haben. 
Ansonsten haben die Parteien ein entsprechendes Wir
kungsfeld in den Kantonen; es würde nicht schaden, wenn 
sich wieder einmal einige kantonale Parlamentarier auf 
sozialem Gebiet profilieren könnten. 
Etwas Mühe bereitet es mir, den Antrag der Minderheit 1 
abzulehnen. Persönlich bin ich der Meinung, er sollte ange
nommen werden. Aber als Kommissionspräsident habe ich 
die Pflicht, ihn abzulehnen. In der Kommission wurde über 
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die Aufteilung der Vorlage nicht viel diskutiert. Die Begrün
dung lag eigentlich darin - Herr Basler hat dies In seinem 
Eintretensreferat ausführlich dargelegt -, dass bei einem 
allfälligen Referendum gegen die Taggeldversicherung die 
ganze Vorlage gefährdet würde, wenn sie nicht aufgeteilt 
wird. Aus diesem Grunde hat die Kommission mit 15 zu 13 
Stimmen, sehr knapp, die Aufteilung In zwei Vorlagen 
beschlossen, dies, obwohl ein eindeutiger Zusammenhang 
bei der Mutterschaftsversicherung besteht. • 
Gestatten Sie mir zum Schluss noch einige persönliche 
Bemerkungen. Da ich gezwungenermassen die Eintretens
debatte aufmerksam verfolgen musste, erlaube ich mir fol
gendes festzustellen: Bereits Im Eintretensreferat habe ich 
darauf hingewiesen, dass in der Kommission sehr oft Einzel
interessen mit aller Härte vertreten wurden. Das gleiche hat 
sich hier wiederholt. Ja, man darf ohne Übertreibung sagen, 
dass die Diskussion in der Kommission einfach im grösse
ren Rahmen weitergeführt und in aller Härte Standpunkte 
vertreten wurden. Diese Erscheinung ist in letzter Zelt 
allerdings auch bei anderen Vorlagen festzustellen. Aber 
beachten Sie bitte, dass auf diese Weise überhaupt keine 
befriedigenden Regelungen erreicht werden können. 
Wir alle sollten wieder vermehrt bereit sein, einen wirklichen 
Konsens zu finden. Wenn ich Konsens meine, dann müssen 
eigentlich arte von Ihren Maximalforderungen abgehen und 
Lösungen suchen. Nur solche Lösungen können wirklich als 
Konsens bezeichnet werden und bringen im Interesse einer 
breiten Bevölkerung etwas Besseres. Darf ich Sie daher 
bitten, in den kommenden Diskussionen und Abstimmun
gen einmal über den eigenen Schatten zu springen - im 
Interesse einer gedeihlichen Entwicklung der Krankenversi
cherung - und damit zur sozialen Sicherheit in unserem 
Land beizutragen? 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage einzu
treten und alle Anträge abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: M. Schmid, le dernier lntervenant, a 
pa'rfaitement resume les difficultes de notre entreprise. On 
voudrait tous, pour nous et nos famllles, une meilleure 
qualite des solns, les medicaments les plus sophistiques 
comme d'ailleurs les appareils les plus perfectionnes, capa
bles d'amellorer notre sante et souvent de sauver la vie des 
n6tres. On voudrait en m6me temps, comme plusieurs ora
teurs l'ont souligne, la proximite de ces soins et de ces 
appareils capables de resoudre rapidement des problemes 
de sante et des appareils de plus en plus perfectionnes. On 
voudrait - et c'est un vceu legitime - maintenir une mede
cine liberale, un drolt medical reconnu malgre l'augmenta
tion du nombre des medecins, en mime temps laisser 
veritablement un libre choix a l'indlvldu en matlere de sante 
publique. On voudrait aussi, parce que nous sommes dans 
un systeme federallste, laisser les competences les plus 
!arges aux cantons et puls, en mllme temps, on souhaiterait 
que Ies coüts dlminuent, que les augmentations des cotisa
tions cessent. Cela me parait relativement complique. 
11 est vral que je partage avec M. Longet l'avis qui voudrait 
que nous entreprenlons plus rapldement, au niveau canto
nal et communal en particuller, une veritable politique de 
preventlon, qui serait comme nous l'avons precise dans la 
discusslon d'entree en matlere, capable a terme de diminuer 
Ies coüts de la sante publlque, en transformant veritable
ment l'attltude personnelle des lndividus dans la societe 
actuelle. La Confederatlon devrait ne fixer que le cadre 
necessaireal'organisation de cette politlque de sante publl
que dont 1a responsablllte dolt naturellement incomber aux 
cantons et aux communes mais en premler neu ä l'individu. 
En falt, le financement est le probleme majeur sur Iequel 
nous butons toujours pour les raisons que je viens de clter. 
Je crols que dans l'etat actuel des choses, je partage l'avis 
du presldent et de la majorJte de la commission, ä savoir q ue 
ce n'est quepar une repartltion la plus approprlee et la plus 
equitable possible entre la Confederation, les cantons et les 
lndlvidus, que nous resoudrons Ie probleme. 
C'est pourquol nous demandons un effort supplementalre: 
c'est la le seul moyen de freiner toute acceleration des co0ts 

de la sante publique. En l'occurrence, nous n'avons pas 
d'autres solutions. Je precise que le but de la proposition de 
renvoi du projet est de laisser croire que le fait d'attendre de 
meilleures initiatives en la matiere va ameliorer le processus 
ou tout au moins l'acceierer. Or, nous savons que depuis 
plus de vingt ans, toute une serie de tentatives visant a 
ameliorer Ie systeme de l'assurance-maladie en Suisse, a 
echoue. N·ous n'ignorons pas que depuis deux ans, au sein 
d'une commission qui a vu passer environ cinquante 
deputes, donc ä peu pres Ie quart de ce Parlament, en deux 
perlodes legislatives, nombre d'initiatives ont demontre que 
nous pouvions peut-6tre nous mettre d'accord sur un mlnl
mum de programme d'urgence. II est donc faux de croire 
qu'en renvoyant le projet, nous allons ·ameliorer le systeme. 
Au contralre, en repoussant la mlse sur pied de ce projet de 
plusieurs annees, on risque, comme dans ies cas prece
dents, de voir s'affronter des lnterllts divergents. Dans ce 
domalne, cela nous conduira a un partage difficile entre 
l'indivldu et Ia collectivite, quant au financement des coüts 
de sa propre sante. 
Le programme d'urgence demeure le seul moyen d'avancer 
d'un petlt pas certes, mais d'avancer malgre tout. En effet, 
actuellement, la charge est vraiment insupportable pour en 
certain nombre d'individus, et surtout en ce qul concerne les · 
consequences immediates de cette sltuatlon pour les 
finances des collectivites publlques. II y a donc lieu de 
prendre sur le champ les mesures qui s'lmposent. 
Je suggere donc de rejeter la motlon d'ordre de M. Günter et 
sa proposltlon annexe ainsi que la propositlon de renvoi de 
M. Seiler. 
Au sujet de la fragmentatlon du projet, je tiens ä preciser-A 
l'in5tar de M. Aubert Iors d'un debat sur te problen1e de la 
naturalisation au Conseil des Etats-que nous commenoons 
ä utiiiser un moyen dangereux conslstant A •decouper• en 
plusleurs lois pour traiter un probleme dont la solution 
devrait au contraire se trouver dans l'unite de la matiere. Je 
crols que sur ce pian-lä, nous prenons un virage dangereux. 
Malheureusement, ici, la majorite de la commisslon a dü se 
resoudre, tout en combattant la proposltlon de minorite, il 
accepter le systeme precite sl l'on voulait avoir quelque 
chance de progresser en ce domaine. 
Je vous invite donc a suivre l'avis de la majorite de votre 
commission et a adopter les propositions que je viens de 
formuler. 

Bundesrat Egll: Wenn ich das Ergebnis dieser Debatte in 
drei Worten zusammenfassen möchte, dann kann ich sagen: 
Eintreten, mit - je nach Standort - mehr oder weniger 
hörbarem Murren. Das ist das bestmögliche Resultat, das 
ich nach all den Vorgeräuschen, die auch hörbar waren, von 
dieser Debatte erwarten durfte, und ich möchte Ihnen dafür 
danken. 
Aber bevor ich auf die Vorlage eintrete, habe ich noch 
andere Dankespflichten zu erfüllen. Es ist mir ein Bedürfnis, 
allen zu danken, welche mitgeholfen haben, dass wir nun 
zumindest ein Sofortprogramm für eine Teilrevision der 
Krankenversicherung behandeln können. Mein erster Dank · 
gilt der Kommission und der Subkommission Sofortpro
gramm sowie insbesondere deren Präsident, Herrn Natio
nalrat Eggll, der sich wirklich- auch bei Anlass- nie aus der 
Ruhe bringen liess. Ohne diesen •Zwischenspurt•, wie ich 
diese Sonderübung nennen möchte, wäre es nach der 
ersten Lesung nicht möglich gewesen, zwischen April und 
Juni ein - wie ich hoffe - konsensfähiges, konsolidiertes 
Projekt zu erarbeiten. Von der zusätzlichen Belastung der 
Verwaltung sei hier ganz zu schweigen. Mit dem Dank für 
die Kommissions- und Subkommissionsleitung verbinde ich 
auch meine Anerkennung für die Elntretensreferate der Her
ren Nationalräte Eggll und Dupont. Ich danke allen Votan
ten, seien sie unterstützend oder eher kritisch gewesen. Und 
üben Sie bitte Nachsicht, wenn nicht jeder Kämpfer und jede 
Kämpferin, die sich In die Arena gestürzt haben, nun Im 
Heeresbericht namentlich aufgeführt werden. Es wird in der 
Detailberatung noch genügend Gelegenheit geben, von ein-
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zeinen Votanten zu sprechen, denn die meisten Fragen 
werden dort wieder auf den Plan treten. 
Entgegen allem Anschein darf ich feststellen, dass die Kom
mission speditive und gute Arbeit geleistet hat, und wer ihr 
Verzögerung oder Ähnliches vorwirft, übersieht, dass prak
tisch sämtliche Kreise, die im Rahmen der Vorarbeiten 
begrüsst worden waren, darauf drängten, von der Kommis
sion nochmals eigens In Hearings angehört zu werden. In 
diesem Sinne möchte ich allen Mitgliedern der Kommission 
für ihre Mitarbeit meinen Dank bekunden, dabei aber insbe
sondere auch die Vorarbeit meines Vorgängers, Herrn Bun
desrat Hürlimann, gebührend würdigen, nachdem ich ja erst 
in einer verhältnismässig späten Phase auf das Trittbrett des 
fahrenden Zuges gesprungen bin. 
Im Folgenden geht es mir nun darum, die Vorlage erstens 
einmal in einen sozialpolitischen Gesamtzusammenhang zu 
stellen, sodann den Gehalt der Vorlage aus dieser Gesamt
sicht zu würdigen und drittens die Haltung des Bundesrates 
zum Sofortprogramm festzuhalten. All dies tue ich mit 
einem gleichzeitigen Seitenblick auf das Ergebnis der Ein
tretensdebatte in ihrer Gesamtheit, ohne auf einzelne Voten 
im speziellen einzugehen, sofern nicht spezifische Fragen 
ausdrücklich an mich gerichtet worden sind. ' 
Nun zur Vorlage und zum gesamtpolltlschen Zusammen
hang: Die Teilrevision der Krankenversicherung kann nicht 
losgelöst von der gesamten sozialpolitischen Ausrichtung 
des Bundes beurteilt werden. Wie der Bundesrat in seinen 
Vorentscheiden zu den Revisionen der Gesetze über die 
Ergänzungsleistungen und über die Invalidenversicherung 
belegt hat, zielen wir auf eine bedarfsgerechtere, sozial 
effizientere Absicherung unserer Mitbürgerinnen und Mit
bürger im Alter, bei Krankheit, Unfall und Invalidität ab. 
Dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass der Sozial
staat nicht ein In sich geschlossenes System, ein in sich 
ruhender Zustand ist, sondern ein dauernd im Gang befind
licher Prozess mit einer bestimmten Zielrichtung. Das muss 
auch einigen Votanten vor Augen gehalten werden, die 
etwas Ungeduld an den Tag gelegt haben. Diese soziale 
Zielrichtung besteht darin,· dass Im System der sozialen 
Sicherheit manifeste Lücken geschlossen und stossende 
Härten vermieden werden. Wir sind uns aber bewusst,"'dass 
Sozialpolitik - und zwar Sozialpolitik auf allen Ebenen, 
elnschllessllch privater Initiative - nur insoweit betrieben 
werden kann, als die volkswirtschaftlichen und damit auch 
die finanziellen Rahmenbedingungen dies gestatten. Auch 
dieser Gesichtspunkt wurde in einigen Voten nicht hinrei
chend gewürdigt. 
Die soziale Absicherung gegen Lebensrisiken in der Form 
unserer teils rein staatlichen, teils staatlich-privaten Institu
tionen, von der AHV, IV, Ersatzordnung über obligatorische 
Unfallversicherung bis hin zur subventionierten und unter 
der Oberaufsicht des Bundes stehenden Krankenversiche
rung, beruht neben den versicherungstechnischen Grundla
gen auf der Basis sozialer Solidarität. Diese Solidarität, 
letztlich eine Belastung der aktiven erwerbstätigen Genera
tion, hat ihre Grenzen - auch in einem freiheitlichen System· 
der Krankenversicherung. Diese Grenzen schlagen durch 
auf die Leistungsmotivation und damit auf die unternehme
rische Initiative und die gesamtwirtschaftliche Produktivität. 
Auch an das wollen Sie denken, wenn man anzunehmen 
scheint, dass sich soziale Leistungen in beliebiger Höhe 
finanzieren lassen, sei es aus privaten Kassen, sei es aus 
öffentlichen Mitteln. 
Soziale Solidarität ist aber kein Sonderfall. Zur Förderung 
der „gemeinsamen Wohlfahrt„ der Eidgenossen, wie sich 
die Verfassung ausdrückt, zählen zum Beispiel auch 
Umweltschutz, Angleichung der Bildungschancen und viele 
andere Leistungen, mit denen der Staat diese allgemeine 
Wohlfahrt fördert; Soziale Solidarität ist auch insofern kein 
Sonderfall, als sie sich, wie alle wohlfahrtspolitlschen Vorha
ben, an Kriterien der Wirtschaftlichkeit messen lassen muss. 
Schliesslich lehne ich es ab, die ganze Frage der Solidarität 
nur auf die wirtschaftliche Dimension des Staates reduziert 
zu betrachten. Auch im bestorganisierten Sozialstaat bleibt 
Immer noch ein Rest von Wohlfahrtsbedürfnissen übrig, 

welche nicht durch staatliche Mittel erfüllt werden können, 
denen sich aber die Gesellschaft - ich sage ausdrücklich: 
die Gesellschaft, die nicht unbedingt mit dem Staat iden
tisch ist - auch anzunehmen hat. Dass dies in unserem 
lande geschieht, darf füglich nicht bestritten werden. 
Das Gesundheitswesen absorbiert, wie bereits mehrfach 
dargelegt worden ist, einen eindrücklichen Anteil der 
gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. In absoluten Zahlen 
bewegen wir uns zwischen 15 und 16 Milliarden Franken. 
Eine Abflachung des Kostenauftriebes ist trotz vieler Bemü
hungen zurzeit noch nicht in Sicht. Ohne das dringliche 
Problem der Kosteneindämmung verniedlichen zu wollen, 
lassen Sie mich für einmal die Vorzüge unseres Systems des 
freiheitlichen Gesundheitswesens festhalten: Wir verfügen 
nicht nur über eine sehr gute ambulante und stationäre 
medizinische Versorgung, sondern auch über Einrichtun
gen der Spitzenmedizin. Ich danke allen Votanten, die dies 
für einmal anerkannt haben. Im Unterschied zu vielen ver
gleichbaren Ländern steht der gesamten Bevölkerung der 
Zugang zu dieser Versorgung, wenn auch mit erheblichen 
Prämienlasten, zur Verfügung. 
Als gesunde Menschen von Uberversorgung und Therapie
luxus zu sprechen, fällt leicht; bei direkter Betroffenheit 
ändert sich das Urteil rasch. Damit sei weder dem unbe
schränkten Ausbau des Leistungsangebotes noch der unbe
schränkten Inanspruchnahme aller Leistungen das Wort 
geredet. Auch die Grenzen des echten humanen Fortschrit
tes in der Medizin sind zu achten. Wir dürfen nicht in das 
andere Extrem verfallen und in falscher Romantik eine 
kostengünstige Grossmuttermedizln hochleben lassen, zu 
deren Zeiten Tausende von Menschen durch heute 
beherrschbare Krankheiten schon im Kinc1esalter oder im 
besten Alter hinweggerafft worden sind. Die Effizienz, wel
che wir anstreben, besteht in der Suche nach einer Verbes
serung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses, wobei die Kosten 
nur die eine, wenn auch wichtige Sei~e darstellen. 
Natürlich haben solche Spitzenleistungen Ihren Preis. Die
ser schlägt sich in höheren Kassenprämien nieder, beson
ders wenn die Kassen ihr Angebot ständig ausweiten. Ich 
erinnere daran, dass der Gesetzgeber seit 1964 keine Revi
sion des KUVG mehr vorgenommen und somit seither den 
Leistungsgehalt des ganzen KUVG nicht ausgedehnt hat, so 
dass der ständige Anstieg der Prämien nicht allein den 
Ärzten, der Pharmaindustrie, den Apothekern und den Spi
tälern zugerechnet werden darf. 
Nun eine Würdigung des Sofortprogramms: Der Bundesrat 
hat sich mit dem Vorgehen der Kommission, nach der ersten 
Lesung ein Sofortprogramm zu erarbeiten, einverstanden 
erklärt. Er stellte hierzu nur Bedingungen für den Inhalt 
dieses Sofortprogramms, nämlich erstens Massnahmen zur 
Kosteneindämmung inklusive Selbstbeteiligung der Versi
cherten; zweitens Sicherstellung der Finanzierung der Kran
kenpflegeversicherung, wobei die staatlichen Leistungen 
nicht wesentlich über das hinausgehen dürfen, was der 
Bundesrat in seiner Vorlage vorgeschlagen hat; drittens 
Mutterschaftsversicherung im Verbund mit der obligatori
schen Krankengeldversicherung für alle Unselbständig
erwerbenden. 
Das Sofortprogramm erfüllt diese Bedingungen; somit war 
seitens des Bundesrates ein Eintreten auf die Vorlage in 
dieser Form unbestritten. Das Sofortprogramm umfasst, um 
einige wesentliche Punkte herauszugreifen, verbindliche 
tarifpolitische Sparvorschriften im ambulanten und im sta
tionären Bereich: eine sozial vertretbare, aber deutlich 
erhöhte Kostenbeteiligung der Versicherten, vordringlichste 
Leistungsverbesserungen wie zum Beispiel unbeschränkte 
stationäre Versorgung, Ausbau der Mutterschaftsversiche
rung und des Kündigungsschutzes bei Schwangerschaft, 
das Krankengeldobligatorium für alle Arbeitnehmer, eine 
der Finanzlage des Bundes und der Haushaltlage der Kas
sen angemessene Festsetzung des Bundesbeitrages und 
einen sozial gezielteren Einsatz dieser Mittel Hierzu kom
men Anträge für die Verbindlichkeitserklärung der kantona
len Planungen des Spitalbettangebotes sowie des Angebots 
an kostspieligen technisch-apparativen Einrichtungen. Ana-
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log dazu wurde eine Kommissionsmotion zur Eindämmung 
des Ärzteüberflusses verabschiedet, des weiteren eine 
Motion fOr eine noch gezieltere soziale Finanzierung der 
Krankenversicherung. 
Die Haltung des Bundesrates zu diesem Sofortprogramm: 
Der Bundesrat stimmt dem Vorschlag der Kommission zu. 
im folgenden nur das Sofortprogramm zu behandeln. Er 
plädiert für Eintreten auf das Sofortprogramm, behält sich 
allerdings vor, In einzelnen Punkten vielleicht noch abwei
chende Anträge zu stellen. Der Bundesrat ist sich bewusst, 
dass dieses Sofortprogramm nur ein Schritt auf dem Weg 
zur Sanierung und sozialeren Ausgestaltung unseres 
Gesundheitswesens ist. Diese Tatsache muss immer wieder 
betont und hervorgehoben werden. Schon der Entwurf des 
Bundesrates war ja als Teilrevision gedacht und nicht darauf 
ausgerichtet, in allen Bereichen der Kranken- und Mutter
schaftsversicherung letzte und bleibende Lösungen anzu
bieten. Das sei all jenen Votanten gesagt, die hinter dem 
Entwurf eine allzu hohe Ambition des Bundesrates vermu
teten. 
Durch eine Kommissionsmotion nun dazu gezwungen - wir 
werden sie entgegennehmen -. wird der Bundesrat eine 
Vorlage zu erarbeiten haben, mit der die Bundesbeiträge 
nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Kassenmitglie
der ausgerichtet werden. Wir haben also ein Modell auszu
arbeiten, das mehr Rücksicht nimmt auf die individuellen 
finanziellen Situationen der einzelnen Kassenmitglieder. Ein 
dahingehendes Modell lag zwar der Kommission vor, doch 
liess die Praktikabilität zugegebenermassen noch einiges zu 
wünschen übrig; es wurde in der Kommission mit Stichent
scheid des Präsidenten abgelehnt. 
Wir haben also unmittelbar nach Behandlung dieser Vorlage 
wieder an die Arbeit zu gehen und eine Lösung zu find~n. 
um diese Motion zu erfüllen. Wir legen aber sehr grossen 
Wert darauf, dass trotz allen Drohungen von verschiedenen 
Seiten auf die reduzierte Vorlage eingetreten wird, damit 
wenigstens die dringlichsten f'ostulate erfüllt werden kön
nen; dabei danke ich insbesondere an die Massnahmen der 
Kosteneindimmung. Sollte sich die Beratung verzögern, 
oder sollte gar Nichteintreten beschlossen werden, müsste 
der Bundesrat seine Ihm zustehenden Kompetenzen auf 
dem Verordnungsweg ausnutzen, um Wege zu suchen, 
Massnahmen zur Kosteneindämmung zu treffen. 
Ein Nichteintretens- oder ein Rückweisungsantrag an den 
Bundesrat würde alle die nun vorgesehenen Teilschritte zu 
Verbesserungen auf Jahre hinaus verschieben. 

1. Die sozialen Verbesserungen würden vertagt. Ich denke 
zum Beispiel an die unbeschränkten Leistungen bei statio
närer Versorgung. 
2. Die Muflerschaftsversicherung bliebe auf dem heutigen 
ungenügenden Stand. 
3. Kostenefndämmungsmassnahmen llessen weiterhin auf 
sich warten; die Kosten und damit die Prämien würden 
ungehemmt welterstelgen. 
4. Statt eines sozial gezielten Einsatzes der öffentlichen 
Mittel bliebe es beim heutigen Giesskannenprinzip. Auch die 
Bundesbeitrige - das sollen sich vor allem die Kassen 
merken - blieben während Jahren auf dem heutigen Pla
fond, den sie nicht ganz zu Unrecht als unbefriedigend 
bezeichnen. Dies wäre nota bene auch bei einem Refe
rendum gegen unsere Vorlage - mit dem man gelegentlich 
drohte - der Fall. 
Hier ist nun der Ort, wo ich zum Rückweisungsantrag Seiler 
und auch zu seinen vier Fragen Stellung nehmen muss. Ich 
weiss, Herr Seiler, Sie haben ihren Antrag in lauterer Absicht 
gestellt. Sie glauben sogar, damit unsere Ziele zu begünsti
gen. Aber wenn wir das Ganze analysieren, wie es auch die 
beiden Kommissionsreferenten gemacht haben, werden wir 
sehen; dass Sie nicht zu diesem Ziel gelangen. Sie überbin
den uns mit Ihrem Rückweisungsantrag zwei Blöcke als 
Aufgabe: 
Erstens einmal verlangen Sie Dringlichkeitsrecht sowohl für 
Kosteneindlmmung als auch für gezielteren Einsatz der 
öffentlichen Mittel. Schon die heutige Vorlage bringt In 

beiden Hinsichten etwas. Fast alle Vorschläge der Sparkon
ferenz wurden von der Kommission übernommen, so dass 
eine dringliche Vorlage in dieser Hinsicht nicht viel mehr 
bringen könnte. 
Zum gezielten Einsatz der Subventionen: Die Vorlage bringt 
schon einen wesentlichen Fortschritt gegenüber dem gel
tenden Recht. Es gilt nun allerdings, diese Subventionen 
noch gezielter einzusetzen, so dass sie den einzelnen Kas
senmitgliedern, die finanziell schlecht gestellt sind, zugute 
kommen und nicht nur sozialen Gruppen. Vor allem dürfen 
wir nicht glauben, dass eine Beratung solcher dringlichen 
Beschlüsse schneller vor sich gehen werde als eine Bera
tung im ordentlichen Verfahren. Auch dringende Bundesbe
schlüsse müssen die Gremien passieren, sie müssen seriös 
vorbereitet werden, sie müssen die Kommission und die 
Ratsplena passieren. Während wir heute doch schon beim 
ersten Plenum angelangt sind, müssten Sie bei dringlichen 
Bundesbeschlüssen mit all diesen Beratungen wieder von 
vorne beginnen. 
In einem zweiten Block verlangen Sie von uns auf dem 
ordentlichen Rechtsetiungsweg einen Erlass über die Mut
terschaftsversicherung und eine Totalrevision der Kranken
versicherung. Wenn Sie baldmöglichst, Herr Seiler, für die 
Mütter einen besseren Schutz wollen, dann dürfen Sie die
sen Antrag nicht stellen; denn dieser bessere Schutz würde 
auf Jahre hinaus vertagt. Auch in einem besonderen Gesetz 
könnten wir den Müttern nicht viel mehr bieten als In diesem 
Sofortprogramm. 
Was die Totalrevision der Krankenversicherung anbelangt, 
wissen Sie, Herr Seiler, dass diese früher oder später ohne
hin an die Hand genommen werden muss. Sie wissen aber 
auc~. das eine solche Totalrevision Jahre In Anspruch neh
men wird. Ich glaube, Sie täten besser daran, Im Dienste der 
ganzen Sache, wenn Sie auf Ihren Rückweisungsantrag 
verzichten würden. 

Ich muss Ihnen nun noch auf Ihre vier Fragen Antwort 
geben. 

1. Frage: Was gedenkt der Bundesrat bezüglich der Kosten
entwicklung zu tun? Es ist nicht zu übersehen, dass schon 
diese Vorlage ein Arsenal enthält. Die Sparkonferenz hat 
ihre Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Sie wird ihre Arbei
ten fortsetzen. Es wird sich zeigen, welche Punkte wir aus 
den Ergebnissen dieser Sparkonferenz übernehmen kön
nen, sei es auf Bundesebene oder betreffe es das, was die 
Kantone und die übrigen am Gesundheitswesen beteiligten 
Kreise In ihren Bereichen von den Ergebnissen der Sparkon
ferenz in eigener Kompetenz übernehmen könnten. 
2. Frage: Was geschieht nach der Verabschiedung dieser 
abgekürzten Vorlage? Der Bundesrat hat sich über diese 
Frage noch nicht unterhalten. Ich gebe Ihnen nur meine 
persönliche Meinung bekannt: Ich persönlich glaube nicht, 
dass wir Ihnen den Rest der Vorlage nochmals unterbreiten 
werden. Ich glaube eher daran, dass wir Ihn zurückziehen 
und unsere Arbeit besseren Zielen widmen wollen. Erstes 
Ziel wäre einmal die Erfüllung der bereits erwähnten Motion, 
also ein Modell zu erarbeiten. das den einzelnen Versicher
ten und deren persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen 
besser Rechnung trägt. zweites Ziel Ist dann die Vorarbeit 
für die Totalrevision. 
3. Frage: Was gedenken wir gegen die medizinische Über
versorgung zu tun? Diese medizinische Überversorgung ist 
nur ein Grund der Kostensteigerung, und nicht einmal der 
hauptsächlichste, Schon die Vorlage enthält Bekämpfungs
mittel gegen unnötige und unwirtschaftliche medizinische 
Versorgung. Wenn Sie, Herr Seiler, etwa an den Numerus 
clausus bei den Medizinstudenten denken, muss Ich Ihnen 
eher einen abschlägigen Bescheid geben. Ich glaube, dass 
uns ein liberales Bildungssystem vorgeht. Ausserdem kann 
ich Ihnen melden, dass bereits seit einem Jahr die Anmel
dungen für die Humanmedizinstudien im Rückgang begrif
fen sind. Im übrigen könnten sich Massnahmen wie ein 
Numerus clausus erst in etwa 10 bis 15 Jahren auswirken. 
Und wer garantiert Ihnen, dass wir auch in 10 bis 15 Jahren 
zu viel Ärzte haben werden? 



Schliesslich haben Sie mir die Frage gestellt, Herr Seiler, 
was wir zu tun gedenken für kleinere Prämien der finanziell 
schlechter Gestellten? Indirekt werden natürlich auch diese 
finanziell schlechter Gestellten davon profitieren, wenn wir 
die staatlichen Sl.lbventionen gezielt einsetzen. Des weiteren 
sind die Kantone gehalten, die Prämlenlast wirtschaftlich 
Schwacher zu reduzieren. Hierzu kommen die Anträge zur 
gezielten Prämienreduktion für kinderreiche Familien sowie 
die Hilfe an nichtversicherte Mütter mit geringem Ein
kommen. 
Nun zum Antrag von Herrn Günter, der die Mutterschaftsver
sicherung aussondern möchte. Artikel 34quinquies Absatz 4 
der Bundesverfassung macht es uns zur Aufgabe, eine Mut
terschaftsversicherung einzurichten. Wie dies zu geschehen 
habe. sagt aber die Verfassung nicht. Der Bundesrat hat sich 
bereits in der Botschaft zur Mutterschaftsinitiative gegen die 
Errichtung einer besonderen Mutterschaftsversicherung 
ausgesprochen. Die heute bestehende Verbindung zwi
schen Kranken- und Mutterschaftsversicherung hat sich 
bewährt, sie ist durchaus sinnvoll. Sie werden nicht bestrei
ten können, dass die Leistungen bei Mutterschaft und bei 
Krankheit analog oder sogar gleich sind. Ich gebe Ihnen zu: 
Mutterschaft Ist keine Krankheit. Aber die Leistungen sind 
analog. Ferner hat diese Verbindung den Vorteil, dass wir 
keine Aussonderung vorzunehmen haben in Grenzfällen 
zwischen Mutterschafts- und Krankheitsleistungen. Im übri
gen, Herr Günter, müssten wir die ganze Vorlage zurückneh
men, weil die Finanzierung dann nicht mehr stimmte, wenn 
wir die Mutterschaft aussondern wollten. 
Der Bundesrat wendet sich aber auch ganz entschieden 
gegen eine Aufteilung der Vorlage In zwei Bundesgesetze A 
und B, weil damit die Gefahr heraufbeschworen wird, dass 

· das Taggeldobligatorlum an sich In Frage gestellt wird, wie 
das ein Minderheitsantrag ja belegt. Einen Verzicht auf das 
Taggeldobligatorium können wir uns aber schlechthin nicht 
leisten. Das Taggeldobligatorium Ist für den Bundesrat ein 
Herzstück dieser ganzen Vorlage; ich möchte sagen: fast 
der Punkt des sozialen Fortschrittes. 
Folgende Gründe zwingen uns zum Eintreten auf den Teil B 
der Vorlage: 
Erstens hat die Kommission, als sie über das Eintreten-auf 
die Vorlage beriet, einstimmig und ohne Enthaltung Eintre
ten auf die gesamte Vorlage beschlossen. Es hat uns etwas 
eigenartig angemutet, dass erst am Schluss dieser unglück
selige Gedanke einer Aufsplitterung der Vorlage einge
bracht wurde. Durch das anfängliche Mittun - übrigens 
auch in der Subkommission - haben die Betroffenen Ihren 
Mitbeteiligten etwelche Konzessionen abgelockt, so dass es 
unfair wäre, heute vom Taggeldobligatorium nichts mehr 
wissen zu wollen. 
zweitens widerspricht es dem Grundanliegen des integralen 
Schutzes des Arbeitnehmers gegen Erwerbsausfall, wenn er 
zwar bei Unfall, nicht aber bei Krankheit obligatorisch Tag
geld beanspruchen kann. Alle übrigen Risiken mit wirt
schaftlichen Folgen bei Wechselfällen des Lebens haben wir 
für die Arbeitnehmer, teilweise sogar für alle obligatorisch, 
versichert: ich denke an Tod, Invalidität, Alter, Unfall, 
Arbeitslosigkeit und Militärdienst. Es Ist nicht einzusehen, 
warum nun ausgerechnet das Risiko, das am wahrschein
lichsten eintreten wird, nicht versichert werden soll, nämlich 
das Risiko der Krankheit. 
Drittens wurde das Taggeldobllgatorium in einem Sonder
ausschuss zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und 
von beiden Seiten gemeinsam in der Gesamtkommission 
vertreten. Ich müsste es als unfair empfinden, wenn nun 
eine Seite von diesem Gentlemen's Agreement zurücktreten 
möchte. 
Viertens sollte der Nationalrat, der dem Volk die Ablehnung 
der Volksinitiative für einen wirksamen Schutz der Mutter
schaft empfiehlt und sich dabei auf das Taggeldobligato
rium beruft, glaubwürdig bleiben und nun zu diesem 
Bestandteil des Sofortprogrammes ja sagen. Gerade diese 
Taggeldverslcherung war ja im Frühling letzten Jahres eines 
der Hauptargumente, mit welchem diese Initiative zurückge
wiesen wurde. Ich kann nicht umhin, Ihnen einige Passagen 

aus jener Debatte vorzulesen. So hat zum Beispiel der Frak
tionssprecher der FdP - der damalige Nationalrat und heu
tige Regierungsrat Vetsch - folgendes gesagt: •Wir sehen 
den Lösungsweg so, wie er vom Bundesrat vorgeschlagen 
wird ( ... ) Wir sehen deshalb die Verbesserung der Mutter
schaftsversicherung auf dem Weg, wie er vom Bundesrat in 
seiner Botschaft vorgeschlagen wird: im Rahmen des in der 
parlamentarischen Vorberatung stehenden Kranken- und 
Mutterschaftsversicherungsgesetzes.• 
Und Ihr verehrter Herr Präsident, damals noch ordentliches 
Mitglied Ihres Rates, M. Gautier, äusserte sich wie folgt: 
• Tout cela peut ~tre realise par la revision de la loi sur 
l'assurance-maladle et maternite qui sera soumise a ce 
consell dans quelques mois.• 
Frau Kopp, die wir heute in unserem Saale leider nicht mehr 
sehen - nicht leider (Heiterkeit); ich möchte mich in aller 
Form dafür entschuldigen, ich sagte nur •leider•, weil mich 
ihr Anblick gefreut hätte! -. sagte: •Ich möchte hier das 
Votum von Frau Füeg unterstützen, wonach alle, die sich 
hier für die Verbesserung der Mutterschaft einsetzen, 
dannzumal einen Wechsel einzulösen haben.• 
Das insbesondere an die Adresse der freisinnigen Fraktion; 
ich darf Sie nun bitten, diesen damals ausgestellten Wechsel 
heute einzulösen. 
Es bleibt mir noch, zum Ordnungsantrag Günter ein Wort zu 
sagen. Es ist zwar nicht Sache des Bundesrates, sich zu 
Ihrer Geschäftsordnung zu äussem, aber ich glaube, Herr 
Günter, Sie leisten dem Rat mit Ihrem Antrag keinen Dienst. 
Es liegt nicht Im Interesse der Verfahrensökonomie, nun 
eine ganze bzw. halbe Vorlage im Detail durchzuberaten, 
um dann eventuell am Schluss zu erfahren, dass darauf 
nicht eingetreten wird. 
Wenn eine Vorlage von verschiedenen Seiten unter Feuer 

'gerät, dann gibt es zwei Möglichkeiten: 
Erstens: Die Opponenten bleiben stur und lassen nur ihren 
Gesichtspunkt gelten. Die Gegenstimmen summieren sich 
und bringen die Vorlage zu Fall. Das führt in eine Sack
gasse, weil eine neue Auflage des Gesetzes, die Gnade 
finden könnte, fast unmöglich wird. 
Zweite Möglichkeit: Die Opponenten sehen · ein, dass die 
Vorlage jedem etwas bringt. Ich hoffe, in diesem Saale 
dringe die Einsicht durch, dass die Vorlage uns in unserem 
sozialen Gefüge ein Stück weiter bringt, auch wenn nicht 
alle Postulate hüben und drüben erfüllt werden. 

Le presldent: Je donne la parole a M. Seiler pour une 
declaration personnelle. 

Seiler: Beim Verfolgen dieser Eintretensdebatte habe ich 
vor allem zwei Merkmale festgestellt. Zum einen: Eine 
grosse Liebe zu diesem Sofortprogramm hat man kaum 
gespürt. Herr Bundesrat Egli hat vermutlich recht mit seiner 
Aussage, hier werde Eintreten mit Murren beschlossen. 
Der Sprecher der Sozialdemokraten sprach von Flickwerk; 
ein Flickwerk werde es beiben. Er hätte lieber eine geflickte 
als gar keine Hose; aber - das sagte er ebenfalls - wenn 
diese Hose nicht in seinem Sinne geflickt werde, dann lege 
er diese wieder ab oder ziehe sie gar nicht an, d. h. Herr 
Zehnder steht dann trotzdem ohne Hosen da. 
Die SVP äusserte Missbehagen; wenn diese Vorlage nicht 
geteilt werde, werde die Gesamtvorlage abgelehnt. Etwa im 
selben Sinne äusserte sich die FdP. Man sprach auch von 
den kleinen politischen Chancen dieses Programms. Wenn 
man dann am Schluss noch die sogenannte Opposition 
gehört hat, liegt es nahe, dass ein Neubeginn gar nicht die 
schlechteste Lösung wäre. 
Aber - und damit komme ich zum zweiten Merkmal -: Sie• 
alle wollen eintreten; Sie alle wollen diese Debatte führen, 
und sie wird vermutlich im Stile einer erweiterten Kommis
sionssitzung geführt werden. Ich bin ohne Illusionen Herr 
K~mmisslonspräsident, ich sehe deutlich, dass mein Aritrag 
nicht mehrheitsfähig ist. Er war Ja gedacht im Sinne einer 
dargebotenen Hand, um einen möglichen Ausweg aus die
ser Sackgasse zu zeigen. Ich verzichte daher auf diesen 
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Antrag und ziehe ihn zurück. Herrn Bundesrat Egli danke 
ich für die klaren Antworten auf meine Fragen. 

Le presldent: M. Seiler a donc retire sa proposition, ce qul 
simplifiera 1a procedure de vote. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Günter 
Dagegen 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Für den Antrag der Minderheit 1 (Zehnder) 
SO Stimmen 
SB Stimmen 

Le presldent: Dans ces conditions, l'entree en matiere por
tera sur l'ensemble du projet et le probleme de l'introduction 
de l'assurance-indemnite obligatoire sera traite a l'alinea 4 
de l'article 1"'. II nous reste a voter sur la proposition de la 
minorite II. M. Günter a demande a pouvoir donner encore 
une explicatlon. 

Günter: Sprecher der Minderheit II: Ich glaube, es liegt eine 
Verwechslung vor; Ich habe doch meinen Antrag noch gar 
nicht begründet. Ich habe im Eintreten schon einen Satz zu 
meinem Vorschlag gesagt und dann den Ordnungsantrag 
begründet Ich schlage Ihnen vor, dass ich noch erläutern 
darf, warum ich die Mutterschaftsversicherung aus diesem 
Gesetz herausnehmen möchte. lcl') danke dem Kommis
sionspräsidenten und dem Bundesrat, dass sie bereits 
gesagt haben, warum man das nicht tun sollte. 
Wir schaffen hier ein Teilobligatorium für die Mutterschafts
versicherung, und wir verbessern die Leistungen für Mutter
schaft mit diesem Vorschlag. Unsere Fraktion betrachtet 
Verbesserungen des Mutterschaftschutzes als richtig, wir 
glauben jedoch, dass diese Änderung am falschen Ort 
erlolgt. Wir glauben, dass man ein einheitliches Mutter
schaftsgesetz schaffen sollte, das eine klare Übersicht 
gestattet. Wenn man meinen Vorschlag liest - nicht nur 
einzelne Sätze, sondern gesamthaft -, wird ganz klar, was 
wir meinen: Wir möchten ein eigenes Mutterschaftsversi
cherungsgesetz. Selbstverständlich wollen wir nicht, dass 
eine Versicherungslücke entsteht. Wir stehen auch zu den 
Verbesserungen, wie sie heute vorgeschlagen werden. Aber 
wir glauben, dass es wichtig Ist, eine eigene Mutterschafts
versicherung zu haben. Der Schutz der Mutterschaft ist eine 
allgemeine Staatsaufgabe; er ist infolgedessen ähnlich wie 
der Schutz unseres Territoriums durch die Armee zu 
betrachten. Wenn wir jetzt die Mutterschaftsversicherung in 
diesem Gesetz belassen, werden wir später grössere Mühe 
haben, allflllige Verbesserungen vorzunehmen. Wir stehen 
auch gegenüber der Mutterschaftsinitiative relativ schlecht 
da. 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass unsere Vorschläge 
keine Kostenfolgen haben, die nicht heute schon bestehen -
vorausgesetzt, dass der Bund es ehrlich meint. Schon heute 
sagt der Bund jedenfalls, dass er den Krankenversicherun
gen die vollen Kosten der Mutterschaft decke. Wenn er das 
auch in Zukunft tut, entstehen mit unserem Vorschlag keine 
Probleme. Sollte aber geplant sein, dass man, wie üblich, 
hier schöne Versprechungen abgibt, die Mutterschaftsversi
cherung verbessert und am Schluss dann den Prämienzah
ler - nicht den Staat - dafür zahlen lässt, dann wird sich 
natürlich ein Unterschied ergeben. Wir glauben, dass mit 
einer eigenen Mutterschaftsversicherung ein Beitrag zur 
Gleichheit von Mann und Frau geleistet wird, ein Beitrag 
auch zur Kostentransparenz. 
Herr Bundesrat Egli hat gesagt, die jetzige Lösung habe den 
Vorteil, dass es keine Aufteilungsprobleme gebe, wenn eine 
Frau während der Schwangerschaft krank werde. Das Ist 
richtig. Aber Ich darf Sie daran erinnern, dass wir in einem 
anderen Punkt, der viel heikler ist, genau diese Trennung 
vorgenommen haben, nämlich bei der Unfallversicherung; 
dort stellt sich diese Frage viel zwingender. Nachdem man 
die Unfallversicherung von der Krankenversicherung gelöst 
hat, Ist es nichts anderes als logisch und richtig, und auch 

im Interesse der Frau, wenn wir jetzt eine eigenständige 
Mutterschaftsversicherung schaffen. Die Voraussetzungen 
sind alle gegeben: Man kann die jetzt in diesem Gesetz 
enthaltenen Anträge relativ einfach herausnehmen und in 
einem eigenen Gesetz zusammenstellen. Man soll uns nicht 
erzählen, das sei nicht möglich und kompliziere die Sache. 
Im Gegenteil, es würde die Sache entlasten, denn das Teil
obligatorium der Mutterschaftsversicherung wird in gewis
sen reaktionären Kreisen gerade wieder der Anlass sein, 
sich gegen diese Vorlage zu wenden. Wenn man die Sache 
der Frau stützen, klare Finanzverhältnisse schaffen und klar 
die Staatsaufgaben von den übrigen sozialen Aufgaben 
trennen will, muss man jetzt ein eigenes Mutterschafts
gesetz schaffen. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne zu entscheiden. 

Mme Chrlstlnat: J'al deja constate hier que le debat sur un 
objet aussi important avait commence dans un contexte pas 
tres heureux. En effet, apres les moments charges d'emo
tion que nous avlons vecus, la plupart des membres de ce 
consell se trouvaient plut0t dans Ja Salle des pas perdus 
qu'ici. 
Or, dans le processus de discussion, j'ai developpe ce matin, 
devant une salle presque vide, ma motivation de soutien a la 
proposition de M. Günter, simplement parce qu'on m'avait 
dit que cette Intervention devait se faire lors du debat 
d'entree en matiere, M. Günter ayant deja developpe sa 
proposition de minorite II. Cela n'ayant pas ete le cas, je 
vous demande avec insistance de soutenir la proposition de 
M. Günter, car elle contient les dispositions indispensables 
au {espect de l'article de la constitution introduit en 1945 et 
qui"prevoit une assurance-maternite. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich habe die Gründe, 
warum dieser Antrag abgelehnt werden sollte, bereits darge
legt. Ich gestatte mir nur noch eine Bemerkung d~u. damit 
Herr Günter auch merkt, dass ich lernfähig bin. Er hat mir 
heute nämlich beigebracht, wie man Redezeit schinden 
kann. Er hat beim Eintreten 20 Minuten Redezelt gehabt, 
länger als alle anderen, um seine Anträge zu begründen, 
und nun möchte er noch zusätzliche Redezeit herausschin
den, indem er ein weiteres Mal das Wort verlangt, um seine 
Anträge nochmals zu begründen. 

Bundesrat Egli: Die materiellen Gründe, weshalb wir dieses 
Sofortprogramm Mutterschafts- und Krankenversicherung 
zusammen behandeln, habe ich Ihnen bereits dargelegt. Es 
geht mir nur darum, Ihnen, Herr Günter, ganz deutlich 
klarzumachen, dass ein Durchdringen Ihres Antrages eine 
Rücknahme der Vorlage durch den Bundesrat und eine 
Überarbeitung der gesamten Vorlage bedeuten würde. Ich 
glaube, das wollen Sie doch wahrscheinlich nicht. 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit II (Günter) 
Dagegen 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

31 Stimmen 
95Stimmen 

Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Bundesrates 

Tllre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil federal 

Le presldent: Le titre et preambule est donc adoptl! sous 
rl!serve d'une modification redactionnelle fntervenant a la 
suite de votre decision de ne faire qu'une seule lol. 
Je vous propose d'interrompre cet objet pour rapidement 



Renforcement de l'economie. Mesures II 1336 

deliberer des dlvergences concernant les mesures de ren
forcement de l'economie. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est intellompu 
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83.044 
Krankenversicherung. Teilrevision 
Assurance-m~ladle. Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1323 hiervor - Voir page 1323 ci-devant 

Zlff. 1, Titel und Ingress, Änderung von AusdrOcken 
Antrag der Kommission _,-
Titel und Ingress 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Änderung von Ausdrücken 
... Titel gestrichen. In den Artikeln 23 Absatz 1, 24 und 25 
Absätze 1, 2 und 4 wird der Ausdruck amedlzinische Hilfs
personen• ersetzt durch „medizinisch-therapeutisches Per
sonal und Personen der spitalexternen Krankenpflege•. 

Ch. 1, tltre et pr6ambule, modiflcatlons redactlonnelles 
Proposition de la commission 

Titre et preambule 
Adherer au projet du conseil federal 

Modiflcatlons redactionnel/es 
... , et 33, 1• alinea, 1"' phrase. Dans les artlcles 23, 1"' alinea, 
24 et 25, 1•, 2" et 41 alineas, l'expression •personnel parame-
dical• est remplacee par l'expresslon •personnel paramedl
cal et personnel prodiguant des solns hors de l'höpital•. 

Angenommen - Adopte 

Titel, Art. 1 Abs. 1-3 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Al. 3 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Tltre, art. 1 al. 1-3 
Proposition de /a commlssion 

Al.1et2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Angenommen - Adopte 

Art.1 AbL 4 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit / 
(Vannay, Borel, Bratschi, Gloor, Neukomm) 

. Die Krankenversicherung Ist obligatorisch. 

Minderheit II 
(Borel, Bratschi, Gloor, Meyer-Bern, Neukomm, Vannay, 
Zehnder) 
(Eventualantrag, für den Fall der Ablehnung des Antrags 
Vannay) 
Die Krankenpflegeversicherung Ist unter Vorbehalt von Arti
kel 2 freiwillig. Sie ist obligatorisch für Personen, deren 

Einkommen und Vermögen einen vom Bundesrat festzule
genden Betrag nicht erreicht. Die Krankengeldversiche
rung ... 

Minderheit III 
(Günter) 
Die Krankenpflegeversicherung ist obligatorisch, Die Kran
kengeldversicherung ist für in ... 

Art. 1 al. 4 
Proposition de la commission 

Majorite 1 

Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite I 
(Vannay, Borel, Bratschi, Gloor, Neukomm) 
L'assurance-maladie est obligatoire. 

Minorite II 
(Borel, Bratschi, Gloor, Meyer-Seme, Neukomm, Vannay, 
Zehnder) 
(Proposition eventuelle, en cas de rejet de la proposltion 
Vannay) 
L'assurance des soins mädicaux et pharmaceutiques est 
facultatlve, sous reserve de l'artlcle 2. Elle est obligatoire 
pour les personnes dont le revenu et la fortune n'atteignent 
pas un certain montant, fixe par le Conseil federal. L'assu
rance d'une lndemnite joumaliere ••• 

Mlnorite III 
(Gühter) 
L'assurance des soins medico-pharmaceutiques est obliga
toire. L'assurance d'une indemnlte joumallere ... 

Mme Vannay, porte-parole de.la mlnorite 1: Chacun conti
nue de pretendre que l'assurance-maladie est un element 
essential de notre securite sociale, avec l'AVS/AI, l'assu
rance-accidents, l'assurance-chömage et l'assurance pour 
perle de gain. Cependant, ce que l'on ne veut pas reconnai
tre et encore moins dire, c'est que l'assurance-maladie est 
de moins en moins sociale et que, si l'on n'y prend garde, 
eile ne le sera plus du tout. Les principes de mutualite qui 
ont preside ä son fondement fondent comme neige au soleil. 
Certains en sont ä parler de risques ä assurer, de primes ä 
etabllr selon un systeme de -bonus malus• comme pour les 
assurances responsabilite civile des vehicules qui recom
pensent le bon chauffeur ou celui qui a de la chance mais 
qui penalisent le chauffard ou celui qui a de la malchance. 
Des caisses privees ecument les bons risques, la preference 
est donnee ä l'homme jeune, tandis que les calsses recon
nues voient chez elles un nombre tres important de femmes 
et de personnes ägees, soit les mauvais rlsques. 
II taut donc admettre que notre systeme d'assurances 
sociales contient une lacune lmportante qui decoule essen
tiellement de l'assurance-maladie parce que celle-cl est 
facultative et que les assures paient des primes flxees lnde
pendamment de leur situation financlere ou famlliale qul, de 
plus, ne leur garantissent meme pas une couverture conve
nable de leurs frais de sante. La seule fa~on d'obtenir un 
systeme de securite sociale complet et coherent est de 
revolr cette assurance-maladie en la rendant obligatoire et 
en fixant les cotisations des membres proportionne!lement a 
leur revenu. 
Si l'on considere que, maintenant dejä, 97 pour cent des 
Suisses sont assures et membres d'une caisse-maladie, II ne 
devrait pas y avoir de grandes dlfficultes ä Integrer dans nos 
caisses-maladie les 3 pour cent restant. Dans ce pourcen
tage, on retrouve des personnes tres ägees qul, etant donne 
le systeme actuel, ne peuvent pas s'assurer; on ne les veut 
pas. En font partie egalement des gens sufflsamment for
tunes qui peuvent faire face aux retombees 6conomlques de 
la maladie et payer eux-memes les coüts de leur guerlson. 
Ce pourcentage comprend enfin des personnes qul ne veu-



lent ou ne peuvent pas couvrir les frais d'une assurance
maladle. 
Par l'assurance-maladle obllgatoire, nous desirons creer un 
syst6me base sur la solidarite entre personnes en bonne 
sante et personnes malades, entre personnes jeunes et 
personnes ägHS, entre celibataires et charges de famllle, 
entre hommes et femmes -, si tant est que les femmes ont 
de plus grsnds frais de maladie; ce que je me permets, en 
passant, de mettre en doute - et surtout entre personnes de 
haut et de bas revenus. 
Le syst6me facultatif d'aujourd'hul ne donne pas du tout 

· satlsfactlon. Des caisses-maladie privees ou reconnues se 
font concurrence, certaines n'acceptant que les bons ris-

. queset les autres devant prendre en charge les molns bons 
risques. II y a des barri6res pour-l'admlsslon des assures, 
des reserves, des posslbilites d'excluslon des membres, des 
chlcanes pour les gens qui doivent ou veulent changer de 
caisse, sans parler des primes flxees en vertu de crit6res 
asoclaux, selon l'äge d'admission, le sexe, la region et ne 
tenant aucun compte de la situation de la personne concer
nee. Pourtant, dans d'autres branches de la securite sociale, 
les primes sont flxees selon la situation materielle, propor
tlonnellement au revenu du travail. 11 n'y a donc aucune 
raison objectlve ä ne pas proceder en l'occurrence de la 
mAme fac;on que dans les. autres domaines, et cela ä la 
satlsfaction generale. 
Que dire encore de l'assurance-maladie vue sous l'angle de 
la politfque familiale? On ne peut pas pretendre faire de la 
politlque familiale en supprimant les cotisations ä partlr du 
troisi6me enfant J'appelle cela de la poudre aux yeux car on 
risque alnsl ~e liberer de l'obligatlon de cotiser des enfants 
de parents l forte capacite flnanci6re alors que les charges 
pesant sur les familles modestes qul comptent un enfant ou 
deux devlennent ecrasantes. On ne peut pas non plus pre
tendre faire de la polltique famlllale lorsque l'on penalise les 
femmes par des cotisatlons plus elevees que celles des 
hommes et quand on refuse une assurance-maternite 
decente. On fera de la polltlque familiale le jour oü l'on 
instaurera une assurance-maladie famlllale gräce ä laquelle 
les cotlsatlons perc;ues en pour cent des revenus du ou des 
parents qul travaillent couvriront toute la famllle. Mals cela 
ne devlendra possible que lorsque l'assurance-maladle sera 
rendue obllgatoire. Nous vous prions donc de blen vouloir 
accepter notre propositlon afin de combler .une lmportante 
lacune dans notre syst6me de securite sociale et pour per
mettre d'en assurer un financement soclal. 
Si Monsieur le president me le permet, je developperal deja 
la proposition de minorite II car M. Borel a dü s'absenter 
avec la delegation du Parlement Italien. 
SI aujourd'hul, vous ne pouvez pas accepter cette obllgation 
generale, nous vous prions de blen vouloir vous rallier ä la 
propositlon de la minorite II (M. Borel) qui demande que 
l'assurance des solns medicaux et pharmaceutlques soient 
obligatolres au moins pour les personnes dont le revenu et 
la fortune n'atteignent 'pas un certain montant fixe par le 
Conseil federal. 
Tout te monde sait- et on l'a deji\ dit A cette tribune - que la 
situation des personnes economiquement faibles est actuel
lement dramatlque. Certaines ne peuvent pas 6tre admises 
dans des caisses; d'autres n'ont pas les moyens de payer les 
cotisatlons si bien qu'en cas de maladie, ces personnes sont 
lncapables de faire face ä leurs charges materielles. Nous 
refusons de les livrer ä l'asslstance publique; nous ne vou
lons pas en arriver ä ce stade et surtout nous ne voulons pas 
y revenlr. Nous estimons, au contraire, que chacun doit 
pouvoir Atre solgne quel que soit son revenu. 
II faut donc que chacun soit assure et bien assure. Nous 
vous prions donc d'accepter au molns la proposition de 
minorite II au cas ou vous devriez refuser la proposition de 
minoritel. 

GOnter, Sprecher der Minderheit III: Als erstes möchte Ich 
den Prisidenten bitten, wenn er mich das nächste Mal auf 
unfaire und unwahre Art und Welse angreift, das so zu tun, 
dass ich mich dagegen wehren kann. 
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Der Unterschied zwischen meinem Vorschlag und jenem 
von Frau Vannay besteht darin, dass bei der Minderheit III 
die Krankengeldversicherung nur für Arbeitnehmer obliga
torisch ist, wie es Ihnen auch die Kommission vorschlägt; 
bei Frau Vannay ist es ein Volfobligatorium. Es gibt also eine 
gewisse Differenz, wenn auch keine grosse. Daher sollten 
diese Anträge In einer Eventualabstimmung einander 
gegenübergestellt werden. 
Unsere Fraktion kann sich sonst allgemein nur schwer für 
Obligatorien erwärmen. Man wird uns sagen, 97 Prozent der 
Leute seien ja versichert. Wenn wir aber sehen, wen die 3 
Prozent repräsentieren, die nicht versichert sind, dann ver
.stehen wir, warum wir ein Versicherungsobligatorium ein
führen sollten. Zwei Drittel davon sind Leute, die zwar unbe
dingt eine Krankenpflegeversicherung haben sollten, dies 
aber einfach nicht begreifen, weil sie die Konsequenzen 
nicht überblicken, die heute eine schwere Erkrankung mit 
sich bringt. Sie können sich nicht vorstellen, dass man sich 
in den unteren Einkommensschichten heute ernsthafte 
Krankheiten Im Spital aus finanziellen- Gründen gar nicht 
mehr leisten kann. Natürlich werden alle diese Leute, und 
das Ist gut so, auf jeden Fall gepflegt, aber sie fallen In der 
nächsten Runde dann einfach der Fürsorge zur Last und 
somit auch wieder dem Staat. Das letzte Prozent machen in 
der Regel sehr wohlhabende Leute aus, die sich einfach 
dem Sozialausgleich entziehen. 
Es wird Immer wieder argumentiert, es handle sich ja da nur 
noch um ein paar alte Leute, die aus irgendwelchen 
Gründen nicht in eine Kasse hineingekommen seien. Daher 
löse sich das Problem von selbst oder, wie Herr Ständerat 
Hänsenberger im Grossen Rat des Kantons Bern einmal so 
schön gesagt hat, das Problem stirbt mit den nächsten 
Jahren aus. Dem ist aber nicht so. Heute gibt es nämlich 
eine neue Kategorie von Leuten - junge Arbeitslose, junge 
Drogensüchtige und andere-, die aus irgendwelchen, meist 
sehr kurzsichtigen Gründen nicht Vfi'rslchert sind und 
zunehmend Probleme haben. Ich garantiere Ihnen, dass 
diese Probleme In den nächsten Jahren grösserwerden statt 
kleiner. Gerade weil junge Leute nicht mehr mitmachen, 
solche, die unbedingt versichert sein m0ssten, müssen wir 
damit rechnen, dass hier ein grosses, neues Problem auf 
uns zukommt; dieses lösen wir am besten, am einfachsten 
und wahrscheinlich sogar am kostengünstigsten mit einem 
Obligatorium .. 
Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Eventualantrag Borel. 
Hier würde ich mich widersetzen. Mir scheint das Teilobliga
torlum, abgestuft nach Einkommens- und Vermögensver
hältnissen, nichts zu bringen als einen. riesigen Verwal
tungsaufwand, denn es werden dann immer Versicherte 
entweder über oder unter der Quote liegen - wir wissen das 
aus andern Bereichen -. was grosse Probleme mit sich 
bringt. Wenn wir das Problem sauber lösen wollen, müssen 
wir ein Vollobligatorium einführen; das Teilobligatorlum 
wird uns nichts als Scherereien bringen, womöglich wird 
der soziale Zweck zudem nicht erreicht, weil nämlich dieje
nigen, die es am nötigsten hätten, sich Irgendwie auch dem 
zu entziehen versuchen werden. 
Ich möchte Sie bitten, wenn Sie die Krankenversicherung 
für die Zukunft gestalten wollen, zumindest im Bereiche der 
Krankenpflege ein Vollobligatorium einzuführen. Dann 
lösen wir viele Probleme, die die Fürsorgebehörden gerade 
In Gemeinden heute schwer bedrücken, auf elegante Art 
und Welse. 

La presldent: Pour la clarte du debat, je vous propose de 
traiter separement les deux phrases de cet alinea 4. Nous 
sommes en face de deux probhl1mes, celui de l'assurance 
des solns medicaux et pharmaceutlques et celui de l'indem
nite journali6re. La mlnorite I et la minorlte III voudraient 
rendre l'~ssurance des solns medicaux et pharryiaceutiques 
obligatoire, alors que la majorite veut.laisser le choix sur ce 
point. 
Dans un second vote, nous declderons sl l'assurance pour 
une indemnite joumaliere devra Atre obligatoire ou faculta
tlve. 
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Donc, pour l'instant, nous traitons le probl6me de l'assu
rance des solns medicaux et pharmaceutiques facultative 
ou obligatolre. · 

Allenspach: Wir sprechen vorerst nur über das Problem der 
Krankenpflegeversicherung: Soll sie obligatorisch erklärt 
werden oder nicht? Die Minderheiten beantragen, diese 
Krankenpflegeversicherung obligatorisch zu erklären. Die 
Mehrheit der Kommission lehnt dieses Obligatorium ab. 
Die Krankenpflegeversicherung basiert in der Schweiz auf 
der freiwilligen Mitgliedschaft. Abgesehen von kantonalen 
Ausnahmen wird niemand gezwungen, einer Krankenkasse 
beizutreten. Diese Freiwilligkeit ist meines Erachtens der 
beste Garant dafür, dass wir ein pluralistisches, autonomes 
und leistungsfähiges Krankenversicherungssystem haben. 
Die Schweiz Ist mit dieser Freiwilligkeit gut gefahren. Ange
sichts einer Versicherungsdichte von über 95 Prozent 
besteht kein Bedürfnis nach einem Obligatorium mit der ihm 
folgenden. Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des 
einzelnen. Soweit gelegentlich Minderbemittelte nicht versi
chert sein sollten und deshalb im Krankheitsfall in soziale 
Nöte geraten könnten, haben es die Kantone in der Hand, 
durch Einführung entsprechender kantonaler Obligatorien 
Abhilfe zu schaffen. 
Wir wenden uns nicht gegen diese kantonalen Obligatorien, 
die ja heute·schon bestehen. Wir meinen allerdings, dass es 
sich dort nicht um Vollobligatorien, sondern vor allem um • 
Teilobligatorien für Minderbemittelte gehen sollte. Wir wen
den !,!OS aber ganz entschieden gegen ein Obligatorium auf 
Bundesebene. Ein solches Obligatorium würde nicht zur 
Kostendämpfung beitragen, sondern im Gegenteil die 
Kostensteigerung vervielfachen. Es würde zu einer bürokra- · 
tischen Organisation oder zu einem zentralisierten System 
führen und damit letztlich auch das Ende der auf Gegensei
tigkeit und Selbsthilfe beruhenden Krankenkassen zur Folge 
haben. ·· 
Wir lehnen das Obligatorium der Krankenpflegeversiche
rung auf Bundesebene grundsätzlich ab. Sollte es in das 
Sofortprogramm Eingang finden, müssten wir das gesamte 
Sofortprogramm beklmpfen. Dies um so mehr, als ein Obli
gatorium der Krankenpflegeversicherung, würde es hier 
beschlossen, die anschliessende Änderung vieler weiterer 
Artikel des Gesetzes zwingend nach sich zöge. Es wäre 
ausgeschlossen, einfach in Artikel 1 ein Obligatorium zu 
verfügen und den Rest unverändert zu lassen. Ich möchte 
Sie deshalb dringend ersuchen, mindestens all jene, welche 
das Sofortprogramm zügig durch die beiden Räte durchzie
hen _möchten, geg~n das Obligatorium der Krankenpflege
versicherung zu stimmen und die Minderheitsanträge abzu
lehnen. Ansonsten müssen wir annehmen, dass für das 
Sofortprogramm in diesem Rate nur noch Lippenbekennt
nisse zu finden sind. 

Eggll•Winterthur, Berichterstatter: Auch hier komme ich hin 
und wi~der in einen Innern Zwiespalt bei der Vertretung der 
Komm1ssionsmehrheit. Es ist richtig, was Herr Günter sagte, 
dass etwa zwei Drittel der Nichtversicherten 3 bis 4 Prozent 
ein Obligatorium respektive eine Krankenpflegeversiche
rung im Grunde genommen nötig hätten. Es stimmt aber 
nicht g~nz - das kann Ich aus eigener Erfahrung sagen -, 
dass ~1ese Leute das schon früher nötig gehabt hätten. 
Angesichts der Taxentwlcklung In den Spitälern sind Ver
mögen von 70 000 bis 80 000 Franken, die früher als hoch 
betrachtet wurden, bei längerer Krankheit sehr rasch aufge
zehrt. Man könnte noch einige andere Beispiele anführen. 
H~rr Allenspach h~t es richtig gesagt: am Obligatorium für 
diese 4 Prozent, die nicht versichert sind - es spielen auch 
materielle Interessen hinein, man kann das dann bei einem 
Abstimmungskampf über das Obligatorium hören-, würde 
das ~anze Sofortprogramm •aufgehängt•: es würde ganz 
massiv bekämpft. Das ist ganz klar. Die Kommissionsmehr
heit wollte ja etwas bringen, das Chancen hat, vom Volk 
angenommen zu werden. Wenn man das will, müsste man 
eigentlich das Obligatorium ablehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Les propositions de minorite I et III 
sont semblables dans leur premiere partie, puisqu'elles 
demandent toutes deux l'obligation de l'assurance des so ins 
medicaux et pharrnaceutiques. La minorite II, quant ä eile, 
propose de rendre cette assurance obligatoire pour une 
categorie de personnes seulement. Cette mesure ne touche
rait qu'un petit pourcentage de la population et il ne serait 
pas opportun de prendre une teile mesure intermediaire. 
En fait, les competences principales en matiere de sante 
publique incombent aux cantons. Ce sont aussi les cantons 
et les communes qui devraient prendre en charge les frais 
d'assures incapables de faire face a leurs obligations et de 
payer leurs cotisations. Cela serait regrettable et, sur ce 
point, je partage l'avis de Mme Vannay. Je crois toutefois 
que si les cantons veulent garder leurs competences en 
matiere de sante publique, ils doivent egalement assumer 
cette responsabilite. D'autre part, etant donne le nombre 
croissant de personnes en difficultes, les cantons seraient 
libres de rendre obligatoire l'assurance desdltes personnes. 
Cela ressort d"ailleurs de l'article 2 de la loi actuelle. 
Par consequent, je vous propose de rejeter les propositions 
de minorit6 1, II et III. 

Bundesrat Egll: Ich schliesse mich dem Antrag der Kommis
sionsmehrheit an, auch den Ausführungen der beiden Refe
renten, vielleicht mit etwas mehr Innerer Überzeugung als 
der Kommissionspräsident - wenn Sie gestatten. Verschie
dene Vorstösse zur Verwirklichung eines Versicherungsobli• 
gatoriums sind in der Vergangenheit immer gescheitert. 
Auch die Beratungen In der Expertenkommission und das 
Vernehmlassungsverfahren haben gezeigt, dass ein Versi
ch~rungsobligatorium im Pflegebereich nicht gewünscht 
wird. ,Wir sind deshalb der Ansicht (mit meinen beiden 
Vorrednern), dass ein Obligatorium die gesamte Vorlage 
belasten könnte. Selbstverständlich bleiben die kantonalen 
Obligatorien vorbehalten. Eine solche Lösung lässt sich um 
so mehr rechtfertigen, als etwa 97 Prozent der Bevölkerung 
heute bereits eine Krankenpflegeversicherung führen. 
Sie werden mich vielleicht fragen, warum man denn nicht 
zum juristischen Obligatorium schreiten könne, wenn es 
doch faktisch mit diesen 97 Prozent bereits bestehe. Offen
bar besteht bei diesen 3 Prozent eine Art psychologische 
Barriere, die man nicht überschreiten kann. Sie lässt sich 
nicht durchwegs mit sachlichen Gründen rechtfertigen. Aber 
fragen Sie in der Politik, die oft vom Irrationalen geleitet Ist, 
nicht immer nach sachlichen Gründen. ich möchte Sie ganz 
überzeugt bitten, vom Obligatorium abzusehen, um nicht 
die ganze Vorlage zu belasten und zu Fall zu bringen. 

Art. 1 Abs. 4 erster Satz (Krankenpflegeversicherung) 
Art. 1 al. 4 1„ phrase (assurance des soins medicaux et 
pharmaceutiques) 

Le presldent: Vous etes appeles a vous prononcer sur 
l'article 1"', 4• alinea, 1'" phrase. 
Pour simplifier la procedure devote, Mme Vannay est d'ac
cord de se rallier ä la minorite III. 
Le Conseil federal, pour sa part, soutient la majorite de la 
commisslon. 

Abstimmung - Vote 
Eventuel - A tltre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheiten I und III 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit II 
Für den Antrag der Mehrheit 

B7Stimmen 
43Stimmen 

48Stimmen 
B4Stimmen 

Art. 1 Abs. 4 zweiter Satz (Krankengeldversicherung) 
Art. 1 al. 4 2' phrase (assurance d'une indemnitt§ journaliere) 

Le presldent: Je vous rappelle que dans la note qui vous a 
ete remise, II est prevu que sl le programme d'urgence est 
traite en une seule lol, la decision concernant cette obliga-
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tion sera prlse au moment de l'examen de rartlcle 1"', 
4• allnea. 

Basler, Sprecher der Minderheit: Nochmals: Sie haben das 
Dispositiv vor acht Tagen erhalten, das da _heisst: «Bei 
Teilung der Vorlage entscheidet der Rat nach der Eintre
tensdebatte zum Bundesgesetz B über die Frage einer obli
gatorischen Krankengeldversicherung. Wird die Gesetzesre
vision in einer Vorlage beraten .. - was Sie nun beschlossen 
haben -, "wird dieser Entscheid grundsätzlich bei Artikel 1 
Absatz 4 getroffen... Dieser Artikel 1 Absatz 4 lautet in 
seinem zweiten Satz: •Die Krankengeldversicherung ist für 
in der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmer obligatorisch.• 
Ich beantrage Ihnen Streichen dieses zweites Satzes von 
Artikel 1 Absatz 4. Ich tue das auch namens der Kommis
sionsminderheit, die Im Bundesbeschluss B Nichteintreten 
auf die obligatorische Krankengeldversicherung beantragt 
hat. Ich begründe dies wie folgt: 
Diese Leistungsausweitung ist systemwldrig und nicht not
wepdlg; systemwidrlg, weil sie das erste und vermutlich 
nicht das letzte Obligatorium in der bundesrechtlich freiwilli
gen Krankenversicherung wäre; nicht notwendig, weil die 
Botschaft ja selbst festhält, dass ein grosser Teil der Arbeit
nehmer gegen Lohnausfall bei Krankheit durch eine Einzel
oder eine durch den Betrieb abgeschlossene Kollektivversi
cherung oder aufgrund des Arbeits• oder eines Gesamtar
beitsvertrages gedeckt sei. Die einzige BegrQndung, die In 
der Botschaft das Bundesrates zu finden Ist, zielt auf die 
Höhe des Krankengeldes und die Freizügigkeit ab. Das 
Krankentaggeld sei recht unterschiedlich, es liege oft emp
findlich unter den entsprechenden Leistungen anderer 
Sozialversicherungszweige - gemeint Ist hier natürlich die 
Unfallversicherung. Aber meines Erachtens hat die Betriebs
unfallversicherung eine andere BegrQndung. Es ist die Haft
pflichtversicherung, die der Arbeitgeber für seinen Mitarbei
terstab abschliessen muss. 
Das Obligatorium der Krankgengeldverslcherung lädt zum 
Missbrauch ein. Wir verleihen hier Rechtsansprüche in ein 
Gebiet, in dem der Krankheitsbegriff sich ausweitet, zum 
Beispiel In Richtung Psychiatrie, Psychotherapie. Es ist 
eben ein Unterschied, ob man Unfälle, die klar und objttktiv 
definierbar sind, oder Krankheiten taggeldversichem will. 40 
Prozent der Krankheiten seien psychosomatisch begrQndet, 
wurde uns seinerzeit mitgeteilt 
Dieser gesamte Teil B Ist in der Kommission kaum bearbei
tet worden. Man hat die Gestaltung des Taggeldobligato
riums den Sozialpartnern überlassen. Sie haben uns eine 
paritätische Finanzierung ab 3. Krankheitstag vorgeschla
gen, denn sie einigten sich darauf, die Vorlage deckungs
gleich, also kongruent mit der Unfallversicherung, zu ge
stalten. 
In der letzten Kommissionssitzung Ist dann die Karenzzeit 
auf 31 Tage ausgedehnt worden. Aber alle anderen Regelun
gen hat man nicht wieder angesehen. Ich greife eine heraus, 
um zu zeigen, wie unannehmbar, ja absurd die ganze Vor
lage (Teil B) überhaupt ist. Dort heisst es unter anderem - so 
haben sie das vor sich -, dass Altersrentner Anspruch auf 
Krankengeld während 120 Tagen hätten. Ich finde: Wenn ein 
Rentner das Glück körperlicher und geistiger Gesundheit 
hat und Lust und Gelegenheit, gegen Lohn zu arbeiten, 
dann soll er nicht auch noch Ansprüche gegen den Verlust 
dieses Glücks geltend machen, sonst müssten wir ja auch 
noch postulieren, dass Rentner Arbeitslosenentschädigung 
erhalten. Wir können nicht auch noch Postulate um Arbeits
zeitverkürzung der Arbeitslosen oder Ferienverlängerung 
der Rentner berücksichtigen. Rentner erhalten schon 
grosse Solidarität In der Krankenpflegeversicherung. Sie 
kosten das Vierfache eines 30jährigen. Es ist zwar nicht 
illegal, dass ein Rentner auch noch Erwerbstätigkeiten 
nachgeht Aber im Unterschied zu Erwerbstätigen erhält er 
zum Lohn hinzu gleichzeitig Mittel aus einer ersten, zweiten 
und allenfalls dritten Säule. Diese Altersvorsorge bauen wir 
jetzt derart aus, dass nicht nur die Existenzgrundlage, son
dern auch die gewohnte Lebenshaltung angemessen fortge
setzt werden kann. 

Stellen Sie sich aber auch die Praktikabilität vorl Da stellen 
wir einen Pensionierten ein, der uns, solange er mag, die 
Post verteilt, zu seiner und unserer Zufriedenheit Dann wird 
er krank, worauf einmal während eines Monats eine Karenz
zeit läuft, während der er kein Salär erhält; nachher muss 
man ihm 80 Prozent des vorher erhaltenen Salärs auszahlen. 
Schliesslich kommt er wieder für einige Tage, und wenn er 
spürt, dass wir das Arbeitsverhältnis auflösen möchten, so 
hat er allen Grund, sich wieder krank zu fühlen, um für 
weitere 120 Tage im Kündigungsschutz und unter unseren 
Krankengeldleistungen zu stehen. 
Man sieht aus solchen Überlegungen, was geschieht, wenn 
der Gesetzgeber Rechtsansprüche austeilt in Bereichen, die 
bis anhin einvernehmlich und zur vollen Zufriedenheit bei
der Teile gelöst worden sind. Nun sät er Missstimmung. Das 
Trachten eines jeden geht doch nur dahin, was er wohl vom 
anonymen Kollektiv der Versicherung noch fordern könne. 
Aber auch bei Teilzeitarbeit und Heimarbeit werden die 
Abrechnungen immer schwieriger. Seit Jahresbeginn ist 
auch die Nlchtbetrlebsunfallversicherung obligatorisch. Das 
Neueste, was die SUVA nun von Firmen verlangt, die andere 
mit Dienstleistungen beauftragen, ist folgendes: Es sei 
unsere Aufgabe abzuklären, ob der Beauftragte wirklich 
Selbständigerwerbender sei oder anderweitig die entspre
chenden SUVA-Belträge erbringe. Wenn wir dies nicht täten, 
würden wir für Unfallfolgen haftpflichtig. Nicht einmal die 
Steurverwaltungen sind bisher so weit gegangen, dass sie 
uns beauftragt hätten zu sehen, ob Honorarzahlungen beim 
Empfänger versteuert werden. 
Herr Bundesrat, ich kann Ihnen sagen: Bei diesem durch 
das Obligatorium bedingten Denunziantentum, wie wir es 
bfli der SUVA jetzt erleben, machen wir nicht länger mit. Wir 
sind dagegen, ein neues einzuführen. 
Man ist aber im lande auch am Verarbeiten des Unfallversi
cherungsgesetzes und der neuen Arbeitslosenversicherung, 
die ja bereits wieder revidiert werden müssen, weil sie, wie 
jede neue Regelung, weitere Lücken nach sich ziehen, die 
wieder gesetzgeberisch geschlossen werden müssen. Dazu 
kommt, dass auf Januar nächsten Jahres die berufliche 
Vorsorge uns zwingen wird, die sogenannte zweite Säule 
einzuführen. Das bindet wiederum Lohnprozente. 
Diese Sozialgesetzgebung hat ihre Einführung noch nicht 
überstanden. Und da soll nun eine neue Aufsicht des Bun
desamtes für Sozialversicherung über obligatorische Kran
kentaggelder eingerichtet werden? Soll wiederum eine 
Ersatzkasse gegrQndet und Verordnungen erlassen wer
den? Die sind erfahrungsgemäss dicker als die Gesetzge
bung, weil sie alles regeln müssen. 
Ein Beispiel aus der Botschaft: •Ausgeschlossen sind nicht
erwerbstätige Arbeitgeber, die lediglich Hausbedienstete 
beschäftigen.• Da braucht es Regelungen allein in der Land
wirtschaft für den Betriebsinhaber und seine Ehefrau, für 
mitarbeitende Familienmrtglieder, für ständige Angestellte, 
für Saisonniers, für gelegentliche Aushilfen, aber dann auch 
wieder generelle für Heimarbeiter, Praktikanten, Lehrlinge
die alle mit ins System gehören - sowie Unterakkordanten. 
Es braucht zudem Speziallösungen wie die Leistungspflicht 
bei Arbeitslosigkeit oder bei Überversicherung, es stellen 
sich Fragen zur Abgrenzung gegenüber Unfall und Über
trittsregelungen beim Ausscheiden vom Obligatorium, etwa 
im Falle der Aufgabe der Erwerbstätigkeit bei Frauen, die 
einen Haushalt grQnden, aber auch bei Betagten. 
Alle diese Versicherungsleistungen setzen ein Arztzeugnis 
voraus. Die Tatbestände beruhen häufig auf Aussagen des 
Versicherten. Wenn ein Arzt das Zeugnis nicht ausstellt, so 
findet der Versicherte im Zeitalter des Ärzteüberflusses 
bestimmt einen, der den Gefallen tun muss, um den neuen, 
so begehrten Klienten nicht zu verärgern. 
Die Schweizer sind mit Versicherungen übersättigt. Miss
brauch ist die Folge. Warum soll man nicht Forderungen ans 
anonyme Kollektiv stellen, nachdem man ja pau~enlos Bei
träge einzuzahlen hat? Der Irrglaube herrscht, dass die 
soziale Sicherheit nur auf schweizerischem Sozialversiche-

. rungssystemen beruhen könne und dass dieses System 
lückenlos sein müsse. Dabei gibt es ja noch den Freiraum 
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des Vertrages und vor allem, wie das Herr Bundesrat Egli so 
schön im Eintreten gesagt hat, des persönlichen Beistandes. 
Dass man diese Aufgaben der Allgemeinheit zuschiebt, 
macht das menschliche Zusammenleben nicht sinnvoller. 
Ich fasse zusammen: Wir wollen erstens kein Krankengeld-

. obligatorium. Ein Obligatorium Ist In der Krankenversiche
rung systemfremd. Bisher hatten wir eine bundesrechtlich 
freiwillige Einzelversicherung für Krankenpflege- und Kran
kengeldleistungen. zweitens wollen wir keine neuen Lohn
prozente. Bisher sind diese Arbeitsunterbrüche paritätisch, 
einvernehmlich geregelt worden; wo keine Regelung 
bestehi, gilt die sogenannte Berner Skala für die volle Lohn
zahlungspflicht, die auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses 
Rücksicht nimmt. Drittens haben wir genug von der Sozial
versicherungsbürokratie. Wir sind ja immer noch am Ein
schleifen der Arbeitslosenversicherung, am Verarbeiten des 
neuen Unfallversicherungsgesetzes und sehen noch nicht 
über den Berg mit dem Gesetz über die berufliche Vorsorge. 
Und da wollen Sie mit einer neuen Versicherung kommen? 
Viertens wollen wir ein Sofortprogramm zur Kosteneindäm
mung. Daher geht es nicht an, ihm diese grosse, neue 
Sozialversicherung anzuhängen. 
Ich ersuche Sie, diese obligatorische Krankengeldversiche
rung zu streichen. 

Allenspach: Unsere Fraktion hat für Nichteintreten auf den 
Beschluss B votiert. Ich habe das in der Eintretensdebatte 
bekanntgegeben. Konsequenterweise wird sie jetzt dem 
Antrag Basler, den zweiten Satz von Artikel 1 Absatz 4 zu 
streichen, zustimmen. Damit wird auch der ganze Artikel 40 
der Vorlage in Frage gestellt. 
Das Ziel unserer Fraktion - ich habe auch das in der Eintre
tensdebatte betont - ist die rasche Verwirklichung des 
Sofortprogramms. Wir haben hier eindeutige Zeitvorgaben, 
Zeitjalons, gesteckt und verlangt, dieses Sofortprogramm 
solle auf den 1. Januar 1986 In Kraft treten. Die nationalrätli
che Kommission hat sich nahezu ein Jahr mit der Kranken
geldversicherung, mit dem Obligatorium und den Lohnpro
zenten befasst. Es ist dem Ständerat nicht zu verargen, 
wenn er dieses Obligatorium ebenfalls genau untersuchen 
und abklären will. Wenn der Ständerat sich mit dieser Mate
rie gründlich befassen will - das muss er aus seiner staat
spoltischen Verantwortung -, wird es nicht möglich sein, 
diese Vorlage mit dem Obligatorium der Krankengeldversi
cherung auf den 1. Januar 1986 in Kraft treten zu lassen. 
Es gibt eine Menge grundsätzlicher Erwägungen, die anzu
stellen sind. Tatsache ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitge
ber von weiteren Lohnabzügen genug haben. Man kann 
nicht jedes Jahr einen neuen zusätzlichen lohnprozentualen 
Abzug einführen. Es ist eine Tatsache, dass sich die ganze 
Bevölkerung immer stärker gegen neue zusätzliche Obliga
torien und zentralistische Einrichtungen wendet. Und es ist 
eine Tatsache, dass das Konkordat der Krankenkassen dem 
Obligatorium der Krankengeldversicherung und lohnpro
zentualen Finanzierung opponiert. Die Krankenkassen 
befürchten mit Recht, dass Obligatorium und Lohnprozente 
ihnen Unabhängigkeit und autonome Gestaltungskraft neh
men werden. 
Sie kennen das Schicksal der Arbeitslosenversicherungs
kassen. Diese haben wegen des Obligatoriums und der 
Lohnprozente bei der Arbeitslosenversicherung ihren Ver
sicherungscharakter verloren; sie sind reine Zahlstellen 
geworden. Wir möchten vermelden, dass die Krankenkassen 
letztlich auch bloss noch Zahlstellen der Krankenversiche
rung werden. Dieser Vorgang Ist nicht aufzuhalten, wenn 
Sie jetzt bei der Krankengeldversicherung Obligatorien und 
Lohnprozente beschliessen. Der letzte Schritt wird nämlich 
das Obligatorium unt;I die Lohnprozente bei der Kranken
pflegeversicherung sein. Der Schweizerische Gewerk
schaftsbund und die Sozialdemokratische Partei haben eine 
diesbezügliche Volksinitaitve bereits angemeldet. Der näch
ste Schritt, der kommen würde, wäre aber nicht in ferner 
Zukunft in diesem Rate zu diskutieren; er müsste In wenigen 
Jahren hier besprochen werden. Eine solche Entwicklung 
möchten wir, aber auch die Krankenkassen vermeiden. 

Es ist ferner eine Tatsache, dass die lohnprozentuale Bela
stung in der Sozialversicherung immer problematischer 
wird. Damit werden nämlich vor allem die lohnintensiven 
Betriebe betroffen. Die lohnintensiven Betriebe sind keines
wegs die wirtschaftlich stärksten Betriebe. Je mehr lohnpro
zentuale Belastungen Sie einführen, desto mehr fördern Sie 
In den Betrieben die Automatisierung, denn damit können in 
den Betrieben Lohnkosten durch Kapitalkosten ersetzt wer
den. Ich frage mich, ob das ausgerechnet mit den Sozialver
sicherungen erreicht werdel 
Wir haben neben diesen grundsätzlichen Erwägungen noch 
die Probleme, die sich aus dem Zeitablauf ergeben. Falls wir 
dieses Sofortprogramm nicht auf den 1. Januar 1986 in Kraft 
setzen können, werden wir in diesem Rate noch darüber 
sprechen, wenn die Vorarbeiten für die umfassende Revi
sion des Kranken- und Mutterschaftsversicherungsgesetzes 
an die Hand genommen wird. Wir werden also eine Arbeit 
machen, die man umgehend durch eine neue Gesetzesrevi
sion wieder verbessern, verändern oder flicken muss. Einen 
solchen Weg einzuschlagen, ist eine falsche Politik. Herr 
Bundesrat Egli hat versprochen, er werde diese umfassende 
Revision sofort an die Hand nehmen. Wir werden auch 
wegen des Fristenablaufs bei der Initiative umgehend han
deln müssen. Eine Volksinitiative ist innert bestimmter Fri
sten zu behandeln; ich nehme nicht an, dass die Verwaltung 
und dieser Rat zu diesen Volksinitiativen ohne weitere Dis
kussion und ohne Änderungen bei der Krankenversicherung 
einfach nein sagen wird. 
Aus diesen zeitlichen Gründen bitte ich Sie, den zweiten 
Satz von Artikel 1 Absatz 4 abzulehnen und dem Antrag 
Basler zuzustimmen. Nur auf diese Welse können wir dann 
das ganze Problem des Obligatoriums und per lohnprozen
tualen Finanzierung Im Zusammenhang mit den Initiativen 
sowohl bei der Krankenpflege wie auch bei der Kranken
geldversicherung behandeln. Es wäre falsch, wenn wir 
heute einen Teil hier vorwegnähmen. 
In diesem Sinne beantragt die freisinnig-demokratische 
Fraktion, dem Antrag Basler zuzustimmen. 

Zehnder: Ich bin schon erstaunt Ober die Diskussion, die 
jetzt über das Taggeldobligatorium ausbricht, haben wir 
doch in der Kommission des langen und breiten darüber 
diskutiert und im Grunde genommen zu diesem Abschnitt 
den Konsens hergestellt. Es gibt zwei Artikel im ganzen 
Taggeldbereich, die zur Diskussion Anlass geben, nämlich 
der Versicherungsbeginn ab 3. Tag oder ab 31. Tag und die 
Karenzfrist bei Mutterschaft in der Taggeldversicherung. 
Das sind die beiden Fragen, die noch offen gewesen sind. 
Was mich aber jetzt vor allem bedrückt, ist das Votum von 
Kollege Basler. Wir wussten schon immer, dass sich die SVP 
nicht mit Begeisterung hinter dieses Obligatorium stellen 
wird, aber ich wusste nicht, dass sie es auf diese Art und 
Weise an den Tag bringen würde, nämlich dass es hier 
tatsächlich - wie ich es schon im Eintretensvotum gesagt 
habe - wiederum darum geht, den Teufel an die Wand zu 
malen und ganz offen zu erklären, die Wirtschaft ertrage das 
nicht mehr. 
Die Wirtschaft erträgt bald überhaupt nichts mehr, wenn es 
nach der SVP geht! Das ist bedauerlich! Die Sicherheit des 
Menschen in diesem Lande steht wohl noch an vorderster 
Stelle. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass wir in dieser 
Session einen fragwürdigen Beschluss in bezug auf die 
Landwirtschaft gefasst haben. Dort spielt es keine Rolle, 
dort dürfen die Millionen rollen. Wir beschlossen und 
beschliessen Kredite im Zusammenhang mit dem Militär. 
Auch dort spielt es keine Rolle. Dort kann man Geld ausge
ben, aber hier, wo es um die Sicherheit des Menschen geht, 
wird man sehr knauserig. 
Ich bedaure diese Art der Auseinandersetzung. Kollege Bas
ler spricht so, als wären Krankheit und Lohnausfall eine 
gesuchte Sache der Betroffenen. Das trifft sicher nicht zu. 
Sicher wird niemand Krankengeld wollen und niemand die 
Krankenpflegeversicherung beanspruchen, wenn er nicht 
muss. Wir gehen von diesem Standpunkt aus. Die Taggeld
versicherung muss heute noch als Lücke Im sozialen Sicher-
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heitssystem betrachtet werden! Es ist leider nicht so, dass 
alle Arbeitnehmer für genügend Taggeld versichert sind. 
Man kann sagen, dass gut die Hälfte aller Arbeitnehmer in 
diesem Land genügend versichert sind. Wir müssen feststel
len, dass 20 Prozent der werktätigen Bevölkerung nur teil
weise gegen Lohnausfall und die weiteren ungenügend 
versichert sind; wir können feststellen, dass es noch andere 
gibt, die nichts haben, wenn die Lohnzahlungspflicht des 
Arbeitgebers aufhört. Das sind die Tatsachen. 
Wir wollen ja das Taggeldobligatolrum nicht wegen denen 
einführen, die es schon versichert haben, sondern wir müs
sen es tun, weil es Immer noch solche gibt, die nichts 
machen. ohne dass sie dazu gezwungen werden. Das Ist das 
Elend, das Ist das Schlimme bei der ganzen Geschichte! 
Deshalb verstehe Ich tatsächlich nicht, dass man hier nein 
sagen kann, wenn man die Situation kennt. Es geht auch 
ttarum, dass es in der gleichen Branche Firmen gibt, die ihre 
Arbeitnehmer sehr gut versichern, und andere, die über
haupt nichts getan haben. Auch aus Konkurrenzgründen Ist 
es richtig, dass hier gleichgezogen wird und dass die 
Splesse für alle Arbeitgeber gleich lang sind. 
KoJlege Allenspach war mit mir in der Subkommission, die 
die Aufgabe hatte, die Taggeldversicherung gemeinnm zu 
diskutieren. Als Sozialpartner sollten wir der Gesamtkom
mission einen Vorschlag unterbreiten. Wir haben uns gefun
den. Der sogenannte willkommene Konsens wurde unter 
den Sozialpartnern hergestellt Ich verstehe nicht, warum 
das heute nicht mehr gilt. Bel der Argumentation, das Ziel 
der FdP sei, die kostendllmmenden Massnahmen so rasch 
als möglich durchzubringen, gehe Ich mit Kollege 
Allenspach einig; auch wir sind dieser Auffassung. Das Ziel 
dieser Gesetzesrevision Ist aber auch, Lücken zu schllessen, 
und zwar nur die schlimmsten Lücken! Eine solche Lücke ist 
eben dieses Taggeldobllgatorlum. Auch der Argumentation, 
man müsse dem Ständerat Zeit geben, damit er die ganze 
Taggeldangelegenhelt reiflich überdenken könne, kann ich 
noch zustimmen. Der Ständerat nimmt sich dieses Recht 
sowieso heraus. Er wird so lange Zeit für sich beanspru
chen, wie es ihm passt. Das ,Ist sein Recht. Wir machen das 
für uns ja auch. Aber das sind doch keine Gründe, um jetzt 
Abstand zu nehmen von dem, was die Sozialpartner unter 
sich zuhanden dieser Kommission beschlossen haben. 
Es war nur noch die Differenz ab 3. oder 31. Tag, die Karenz
frlst. also aufgeschobene oder nicht aufgeschobene Tag
geldverslcherung. Über die Taggeldhöhe - 80 Prozent -, 
über die Dauer von 720 Tagen und über alle anderen Detail
fragen waren wir uns einig. Warum kommt man jetzt und 
lässt diese Einigung fallen? Wir werden langsam skeptisch. 
Es gibt In dieser Gesetzesdiskussion noch einen andern 
Punkt-Ich komme dann darauf zurück-, wo wir zusammen 
gesprochen und Vereinbarungen getroffen haben, die nun 
Im nachhinein nicht mehr gültig sind. Es tut mir leid, dass so 

· etwas passiert. Ich bitte nun die Herren Arbeitgebervertreter 
. in diesem Parlament, Insbesondere die Mitglieder der FdP
Fraktion, zu ihrem Wort zu stehen und nicht fahnenflüchtig 
zu werden. Der Antrag auf Korrektur, die In der Kommission 
In bezug auf die Karenzfrlst vorgenommen wurde, wurde 
nicht von der SP und nicht von der CVP, sondern von 
Mitgliedern der FdP-Fraktlon gestellt. Die Kommission ist 
auf Antrag der Freisinnigen weitergegangen! Deshalb sollte 
man jetzt diesen Antrag nicht fallenlassen. 
Ich bitte Sie also, daran zu denken, dass es hier um die 
soziale Sicherheit der arbeitenden Menschen In diesem 
lande geht und dass diese soziale Sicherheit nicht Immer 
gewogen werden darf mit dem •Was kostet es?• oder mit 
anderen Argumenten. 
Ich bitte die Ratsmitglieder, hier dem Bundesrat zu folgen 
und sich seine Argumentation In Erinnerung zu rufen. Ich 
hoffe, dass diese grundsätzliche Frage zu dieser Gesetzes
vorlage positiv entschieden wird. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Frau SegmQller: Bitte vergessen wir bei der Frage Taggeld• 
Obligatorium nicht, dass es hier, bei diesem Artikel, um den 
Grundsatzentscheid geht. nicht um die Detailberatung. Vom 

Grundsatz her gesehen vergessen wir wiederum nicht: 
Betroffen sind alle Arbeitnehmer und im besonderen, das ist 
unser Hauptanliegen, alle berufstätigen Mütter. 
Wie ich bereits beim Eintreten gesagt habe: Es geht darum, 
eine Lücke zu schliessen, denn es ist nicht gerechtfertigt, 
dass man als Arbeitnehmer bei Krankheit schlechter gestellt 
ist als bei Unfall. Für die berufstätigen Mütter aber geht es 
schlichtweg um die Existenzsicherung während des Mutter
schaftsurlaubes. Ohne diese Existenzsicherung, die Sie -
hoffe ich - beschliessen, bleibt die Ausdehnung des Mutter
schaftsurlaubes von 10 auf 16 Wochen Papier. Es gibt zwei 
zentrale Punkte In dieser Beziehung: den Kündigungschutz 
und eben das Taggeldobligatorium als existenzsichernde 
Grundlage. 
Ich weiss, neue Lohnprozente sind heutzutage unbeliebt. 
Vordringlich aber scheint mir, dass wir hier im Sinne des 
Mutterschutzes einen Schritt tun. Ich bitte Sie, wo bleibt 
denn eine Alternativlösung? Es liegt keine vor. Aus diesem 
Grunde bedenken wir die Grundsätze, um die es hier geht. 
Namens der CVP-Fraktion ersuche ich Sie, diesen Grund
satzentscheid in positivem Sinne zu fällen. Über die Detailre
gelungen, 3. Tag, 30. Tag und was dazu gehört. unterhalten 
wir uns dann wieder bei Artikel 40. Aber bitte zuerst hier 
vordringlich für den Schutz der Mütter und für die Gleich
stellung von Unfall und Krankheit, Ja zum Grundsatzent-
scheid, Obligatorium für die Taggeldversicherung. · 

FrOh: Ich bedaure sehr, dass es uns nicht gelungen ist, Sie 
von der Nützlichkeit einer Zweiteilung zu überzeugen. Nun 
wird dieser zweite Satz des Absatzes 4 zu einem Schicksals
satz. Ich weiss nicht, Herr Zehnder, warum Sie sich so 
aufregen und so aufgebracht sJnd. Ich gehöre zwar nicht zur 
SVP, aber Ich bin genauso wie Sie und wie Herr Basler um 
diese Sicherheit des Arbeitnehmers besorgt. Die Frage stellt 
sich doch einfach: wie? 
Ich komme aus einem kleinen Detailhandelsverband. Die 
Krankengeldversicherung ist bei uns gesamtarbeitsvertrag
lich bestens gelöst Herr Zehnder: Arbeitgeber, das ist nicht 
ein Eintopf. Da gibt es Grösste, Grosse und Kleine. Ich bin 
einfach der Meinung, dass für die Kleinen diese Lösung der 
Freiwilligkeit eine bessere Lösung darstellt. 
Mit der Annahme dieses Satzes würde ohne Not den Sozial
partnern eben ein weiterer Bereich entzogen, der bisher 
wichtiger Bestandteil von Gesamtarbeitsverträgen war. Die
ses Thema Krankengeld hat auch sehr viel mit den Grundge
danken zu tun, die ich in meinem Eintretensreferat äusserte, 
nämlich mit Eigenverantwortlichkeit und Kosteneindäm
mung. Ich meine, da hat Herr Basler einfach recht. 
Wir sprechen so oft von den Soziallasten. Aber nicht nur die 
Arbeitgeber, auch die Arbeitnehmer sprechen von bald 
unerträglichen Soziallasten. Lohnprozente werden abgezo
gen bei AHV, ALV, BVG und jetzt im Rahmen des Sofortpro
gramms auch noch bei KMVG. Gemäss Schätzungen - ich 
entnehme sie einigen Papieren - wären das 3,2 Prozent. 
oder etwa 3 Milliarden Franken ab 3. Tag. 
Herr Basler hat schon darauf hingewiesen: mindestens - ich 
glaube, da sind wir uns einig, Herr Zehnder- 55 Prozent der 
Arbeitnehmer sind gegenwärtig im Rahmen von Kollektiv
verträgen des Arbeitgebers für ein Krankengeld in der Höhe 
so zwischen 60 und 100 Prozent des Lohnes versichert. 
Etwa 5 Prozent haben sich individuell versichert. Aber die 
Versicherungsdichte nimmt laufend zu. Mit jeder Revision 
eines Gesamtarbeitsvertrages kann man feststellen, dass 
diesem Problem nun wirklich an den Kragen gegangen wird. 
Ein einziger kleiner Mangel besteht beim freiwilligen 
System, das will ich auch zugeben: die fehlend~ Freizügig
keit zwischen Privatversicherung und Krankenkassen, also 
Übertritt von einer Versicherung zur anderen ohne Nach• 
teile. 
Die freiwillige Regelung lässt den Soziaipartnern weitge
hend Freiheit. Die Im Entwurf vorgesehene Lösung birgt die 
Frage in sich, ob wir nicht wieder eine Regelung einführen, 
die erstens einmal schwer kontrollierbar ist und zudem 
wieder überflüssige administrative Kosten nach sich zieht. 
Ich bitte Sie, von einem Obligatorium in diesem Bereich 
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Krankengeldversicherung abzusehen, und Ich möchte Sie 
bitten: Stimmen Sie dem Antrag von Herrn Basler zu. 

Ammann-Bern: Es geht hier um die Frage des Obligato
riums der Krankengeldversicherung, also um den zweiten 
Satz. Durch das Obligationenrecht, ergänzt durch die von 
den Gerichten anerkannte Berner Skala, ist diese Frage 
gegenwärtig befriedigend gelöst. Es bedarf zum mindesten 
keiner Aufnahme in das Sofortprogramm. 
Hier geht es um eine wesentliche, grundsätzliche Systemän
derung, die nochmals sorgfältig überlegt werden muss, wo)• 
len wir nicht das ganze Sofortprogramm gefährden. Wir 
versuchen doch alle verzweifelt, die Gesundheitskosten in 
den Griff zu bekommen. Sind sich denn die Befürworter 
dieses Projekts wirklich nicht bewusst, dass durch dieses 
Obligatorium unser Gesundheitswesen nochmals wesent
lich verteuert wird? Jede Kollektiwersicherung bringt weit
gehend eine Flucht in die Anonymität, d. h. es ist niemand 
mehr direkt persönlich Interessiert, die Kosten tief zu halten. 
Jeder versucht, für seine Beiträge das Maximum zurückzu
erhalten, unbekümmert um die wirtschaftlichen Konsequen
zen. Die Lohnprozente werden ganz einfach nach oben 
angepasst, mit allen Konsequenzen: ganz am Schluss auch 
der Verlust der Arbeitsplätze wegen mangelnder Konkur
renzfähigkeit. Es muss auch berücksichtigt werden, dass in 
der überwiegenden Mehrheit der Betriebe Arbeits~erhält• 
nisse bestehen, welche noch sehr gut überblickbar sind. 
Zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht ein direk
tes persönliches Verhältnis, welches durch eine obligatori
sche Versicherung höchstens gestört wird. Wo die Verhält
nisse schwieriger Oberblickbar sind, steht es dem Arbeitge
ber selbstverständlich frei, seinen Verpflichtungen über eine 
Versicherung nachzukommen. 
Es ist doch bezeichnend, dass sowohl die Krankenkassen 
als auch die Privatassekuranz ein Obligatorium ablehnen. 
Bezeichnend ist auch, dass dieses Obligatorium Bestandteil 
der Initiative des Gewerkschaftsbundes darstellt. Dort wird 
es dann abschllessend zu behandeln sein. 
Bereits in der Kommission wurde im allerletzten Moment 
von Kollege Spältl ein Antrag gestellt, das Krankengeld im 
Falle der Mutterschaft über das Obligationenrecht zu regeln. 
Leider wurde - wegen der beschlossenen Unterteilung der 
Vorlage in zwei Teile - dieser Antrag in der Kommission 
nicht ausdiskutiert. Es ist selbstverständlich, dass diese 
Frage bei der Beratung des Teiles B sorgfältig in diesem 
Sinn gelöst werden muss. Damit sind dann die Wechsel 
eingelöst, an welche uns Herr Bundesrat Egli durch das 
Zitieren der Voten Vetsch und Kopp erinnert hat. 
Aus diesem Grunde bitte Ich, dass gemäss Antrag Basler der 
zweite Satz in Absatz 4 gestrichen wird. Wir sind dann frei, 
im Teil B eine befriedigende Lösung für das Krankenkgeld 
im Falle der Mutterschaft zu finden. 

M. Darbellay: Tout a l'heure, M. Früh nous a dit qu'il etait 
preferable de regler le probleme de l'obligation de s'assurer 
pour les pertes de gain par le blais des conventions collec
tives. II faut rappeler- on l'a fait a maintes reprises - que ces 
dernieres couvrent un nombre important de travailleurs, 
mais ce sont generalement les personnes ayant les moins 
bons salaires qui n'y sont pas soumises et il serait faux de 
les oublier. D'autre part, le projet qui nous est presente, 
dans les artlcles 40 et suivants, respecte l'esprit des conven
tions collectlves. En effet, il prevoit que si, d'une maniere 
generale, l'obligatlon de s'assurer intervient des le 31• jour, il 
peut y avolr exceptlon lorsque le ·probleme est regle diffe
remment par des conventions collectives ou des disposi
tions legales. En outre, je rappelle que les assures sont bien 
proteges contre les accidents. Par consequent, pourquoi ne 
peut-on admettre que les personnes victimes d'une maladie 
aient la mäme protection? A mon sens, c'est une lacune 
grave de notre securite sociale et il est temps de la combler. 
En outre, pour pouvoir presenter notre texte comme un 
contre-projet valable a !'initiative pour la protection de la 
matemlte, il est necessaire que les indemnites journalieres 
fassent partle du programme. 

170--N 

C'est la raison pour laquelle je vous invite instamment a 
accepter la deuxieme phrase de l'alinea 4 de l'article 1••. 

Relmann: Ich möchte betonen, dass es hier nur noch um 
das Obligatorium bei der Taggeldversicherung geht, also 
um die Sicherung des Einkommens bei Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit. Ich begreife einfach nicht, warum man 
sich dermassen gegen die Schliessung dieser sozialen 
Lücke wehrt. Wenn ich das Wort ergriffen habe, so vor allem 
deshalb, weil man einmal mehr den Gesamtarbeitsvertrag 
als Vorwand nehmen will, um eine sozialpolitische Forde
rung zu verhindern. Mit dem Gesamtarbeitsvertrag hat die
ses Postulat nichts zu tun. In den Gesamtarbeitsverträgen 
und überall, wo solche bestehen, Ist das Problem in der 
Regel gelöst; aber wir haben so und so viele Bereiche, wo es 
eben nicht gelöst Ist. Und wozu führt es? Wir haben Immer 
wieder Arbeitsgerichtsfälle, wenn Arbeitnehmer in die Situa
tion kommen, bei Krankheit kein Einkommen mehr zu 
haben. Mit der Schliessung dieser Gesetzeslücke könnten 
wir viele solche Streitfälle verhindern. 
Ich möchte Sie bitten, dem Obligatorium der Taggeldversi
cherung endlich zuzustimmen. 

M. Bonnard: Au nom du groupe liberal je vous invite a 
appuyer la proposition de M. Basler. Nous avons trois motlfs · 
de le faire. 
Premierement, que vous le vouliez ou non, l'introduction de 
l'obligation entrainera pour les autorites competentes, te 
devoir de contröler si eile est satisfaite. Ce contröle implique 
une augmentation de l'infrastructure administrative aussl 
bien au sein de l'autorite que des caisses et par consequent, 
indiTectement, un accroissement des coüts. Deuxiemement 
l'lntroduction de l'obligation developpera la tentation- deja 
courante aujourd'hui chez les assures-de vouloir recuperer 
sa mise, en utilisant l'assurance-maladie au-dela du neces-

. salre. Vous connaissez ce phenomene actuel de ta surcon
sommatlon medicale. Trolsiemement, l'introduction de 
l'obligation soustrait un domaine de plus aux negociatlons 
entre partenaires sociaux. Vous l'avez fait pour les 
.vacances. Vous vous apprätez a en faire de mäme pour la 
duree du travail. Vous etes en train de le faire pour tout le 
secteur de la protection contre les licenciements. Chaque 
fois que vous restreignez le champ a disposition des parte
naires sociaux, vous affaiblissez leur position. Nous n'y 
avons aucun interät. 
Je vous demande donc de ne pas faire ce pas supplemen
taire et de voter la proposition Basler. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich gestatte mir voraus
zuschicken, dass ich überrascht bin über die Begründung 
dieser Anträge; nicht über die Anträge an sich, denn auf 
diese musste man ja gefasst sein. 
Einerseits macht Herr Basler den Vorwurf, dieses Problem 
sei in der Kommission nicht grundsätzlich behandelt wor
den. Andererseits widerspricht Herr Allenspach und stellt 
fest, dass man es über ein Jahr behandelt habe. Man hat es 
in der Subkommission nochmals behandelt. Ich habe die 
Protokolle konsultiert und festgestellt, dass schon Herr Bas
ler Anträge gestellt hat. Man hat es also gründlich behan
delt! 
Es gibt einige generelle Bemerkungen dazu: Einerseits 
möchte ich ganz klar und deutlich sagen, dass in der ersten 
Lesung eine Subkommission eingesetzt wurde, bei der 
Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter paritätisch 
vertreten waren. Diese Subkommission führte Vorbespre
chungen durch mit den Sekretären des Zentralverbandes 
Schweizerischer Arbeitgeber und des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes. Man hat sich dann auf eine Lösung 
geeinigt: Taggeld ab dem 3. Tag. Die Gesamtkommission 
hat mit allen gegen 1 Stimme - und das war nicht diejenige 
Herrn Baslers - dieser Lösung zugestimmt. Die einzige 
Stimme dagegen erfolgte - ich habe das auch im Protokoll 
konsultiert-, weil dem Antrag, das Taggeld ab dem 31. Tag 
zu gewähren, nicht entsprochen wurde. Die Kommission hat 
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also diesem Antrag praktisch einstimmig in erster Lesung 
zugestimmt. Ich möchte das einfach vorausschicken. 
Es erstaunt nun heute schon, wenn ausgerechnet vier Kom
missionsmitglieder an das Pult kommen und erklären, kein 
Obligatorium zu wollen. Es ist mir aber klar warum, und ich 
werde das im Namen der Kommissionsmehrheit auch aus
führen. Wir lehnen ja diesen Antrag ab bzw. wir beantragen, 
dem Taggeld zuzustimmen. 
Es wird argumentiert, es sei ja über Gesamtarbeitsverträge 
und Gesetzgebung geregelt. Zum Teil trifft das tu. Nicht 
geregelt ist es aber bei einem Stellenwechsel. Wir sind ja 
gegen die goldenen Fesseln - auch bei der Sozialversiche
rung. Es gibt Gesamtarbeitsverträge, bei denen die Kranken
lohnzahlung nach Dienstjahren festgelegt ist. Wenn ein Mit
arbeiter den Betrieb wechselt, muss er im neuen Betrieb 
entsprechend den gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmun
gen beginnen, die In diesem Betrieb gelten. Er kann im alten 
Betrieb sechs Monate den vollen Lohnanspruch haben und 
muss im neuen wieder mit zwei oder vier Wochen beginnen, 
je nach Vereinbarung. - Dann gibt es Betriebe, die eine 
Kollektivversicherung haben. Wenn man dort austritt, geht 
man dieser Kollektivversicherung verlustig und muss die 
neue Regelung beim neuen Arbeitgeber annehmen. - Weiter 
gibt es zahlreiche Betriebe, die überhaupt nichts Rechtes 
haben. 
Zum Missbrauch: Wenn Sie die Fahne betrachten, stellen 
Sie fest, dass die Kommission in der letzten Sitzung das 
Taggeldobligatorium ab 31. Tag beschlossen hat. Sie über
lässt es den Vertragspartnern, durch Gesamtarbeitsvertrag 
oder Normalarbeitsvertrag separate Regelungen zu treffen, 
dass das Obligatorium erst ab 91. Tag gilt, sofern der Arbeit
geber mindestens die gleichen Zahlungen erbringt, wie das 
Obligatorium vorsieht. 
Nun muss mir Herr Basler schon näher erklären, wo der 
Missbrauch erfolgt. Der Missbrauch würde erst am 31. Tag 
erfolgen. Ein Grund für den 31. Tag war nämlich, dass der 
Arbeitnehmer nicht bereits vom 3. Tag an ein Zeugnis brin
gen muss; es geht also darum, den Arztbesuch bei einer 
einfachen Grippe zu verhindern. Der Arbeitgeber führt die 
Kontrolle in seinem Betrieb selber durch; er hat in diesem 
Fall ein Interesse daran, sie durchzuführen. Wenn die Versi
cherung bezahlt, ist dieses Interesse geringer. 
2. Ich habe einen dringenden Verdacht, insbesondere 
gegen Herrn Allenspach - er wird das zwar bestreiten -: Er 
hat immer für das obligatorische Taggeld gestimmt und sich 
dafür eingesetzt, bis der Beschluss gefasst wurde, dass es 
erst vom 31. Tag an gewährt wird. Und hier hege Ich nun 
den Verdacht, dass das, was unsere Leute uns immer wieder 
sagten, zutrifft: Wenn man die Taggeldversicherung vom 
3. Tag an macht, bedeutet das - wie Herr Früh gesagt hat -
eine Prämie von 3,2 Prozent des Monatslohns. Im Gesetz 
heisst es, mindestens die Hälfte davon bezahle der Arbeitge
ber; der Arbeitnehmer müsste also 1,6 Prozent - im Maxi
mum - bezahlen. In über 90 Prozent der Fälle ist die Krank
heitsdauer nicht länger als 30 Tage. Wenn man das Taggeld 
erst vom 31. Tag an macht, muss der Arbeitgeber den Lohn 
im ersten Monat nach der bisherigen Berner Skala bezahlen. 
Die andere Lösung, bei der der Arbeitnehmer die Hälfte 
finanziert, bedingt eine Verteuerung des Betriebes. Und 
gerade hier - Herr Allenspach - stimmt Ihre Argumentation 
eben nicht. Sie erklären, dass die Taggeldversicherung die 
Betriebe zu Rationalisierungen zwingen werde. Die Taggeld
versicherung vom 31. Tag an kostet den Arbeitgeber in 
personalintensiven Betrieben aber bedeutend weniger als 
vorher der volle Monatslohn. Da habe ich eben einen gewis
sen Verdacht ... Das gilt übrigens auch für Herrn Ammann. 
Ich möchte noch auf den Missbrauch bei den Betagten 
(Votum Basler) hinweisen. Das ist auch ein Produkt der 
Subkommission. Die Subkommission wollte eben den Miss
brauch verhindern: Wenn der Arbeitnehmer immer obligato
risch versichert war-gemäss den Vorschlägen des Bundes
rates-, Ist er auch über das 65. Altersjahr hinaus versichert. 
Das bedeutet, dass er dann ebenfalls während 540 respek-
tive 720 Tagen das Taggel_d erhalten würde. . 
Aber, Herr Basler, wenn ein Arbeitgeber heute schon korrekt 

handelt, dann bezahlt er - selbst für den Postboten - auf 
dem Stundenlohn einen Zuschlag für einen allfälligen krank
heitsbedingten Lohnausfall, oder er bezahlt den Lohnaus
fall. Es entsteht also gar keine neue Last: Er bezahlt den 
Lohnausfall entsprechend der Arbeitsleistung oder die 
entsprechenden prozentualen Zuschläge zum Taggeld. ' 
Ich möchte auf das Grundsätzliche zurückkommen. Es 
wurde ganz klar und deutlich in diesem Saal schon mehr
mals gesagt, dass der Vorschlag für die Revision des KMVG 
ein Gegenvorschlag zur Mutterschaftsinitiative ist. Ohne 
eine klare Taggeldregelung in diesem Gesetz kann das nicht 
mehr als Gegenvorschlag, auch nicht als indirekter Gegen
vorschlag, bezeichnet werden; den Müttern muss man dann 
erklären, warum man dies nicht macht und nicht mehr zu 
seinen früheren Versprechungen steht! 
Ich möchte nicht mehr Frau Kopp zitieren, ich möchte auch 
nicht Frau Füeg oder Herrn Vetsch zitieren. Aber ich zitiere 
Herrn Schnyi:ler-Bern: «Die Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei nimmt in ablehnendem Sinne zur Volksinitiative 
für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft Stellung.» 
Weiter sagt er: «Ganz abgesehen davon, dass die überwie
gende Mehrheit unseres Volkes solche umfassende und viel 
zu weitgehende Massnahmen nicht für notwendig hält, 
dürfte sich namentlich der über die ganze Dauer der 
Schwangerschafts-; des Mutterschafts- und Elternurlaubs 
erstreckende Kündigungsschutz für junge Frauen positiv 
auswirken.» Ferner «Wenn der Bundesrat uns vorschlägt, 
das Problem der Mutterschaftsversicherung, des Mutter
schaftsurlaubs und des Kündigungsschutzes während der 
Schwangerschaft im Rahmen der Teilrevision der Kranken
versicherung zu lösen, so schliessen wir, also die Fraktion 
.per Schweizerischen Volkspartei, uns dieser Lösung an. Es 
ist vernünftig und rasch durchführbar, weil dadurch Beste
hendes ausgebaut werden kann. Administrativ werden uner
hebliche zusätzliche Vorkehrungen notwendig sein, was 
ebenfalls von Vorteil sein wird ... 
Man kann nicht eine Initiative nicht behandeln mit dem 
Argument, man verwirkliche das Anliegen in der Kranken
versicherung, und dann später die Regelung, die man 
damals befürwortet hat, bekämpfen. Ich möchte nicht urtei
len. Aber ich möchte Sie bitten, sich bei der Abstimmung 
daran zu erinnern. 
Ich bitte Sie, im Sinne der Kommission diesem Taggeldobli
gatorium zuzustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: La proposition de renäre obligatoire 
l'indemnite journaliere comble, comme le dit le message, 
une lacune dans notre systeme de securite sociale. Nous 
avons accepte de rendre obligatoire l'assurance-chömage et 
depuis plus longtemps l'assurance-accidents. Nous savons 
aujourd'hui que la quasi-totalite des travailleurs de ce pays 
est assuree contre la maladie, soit par une assurance indivi
duelle, soit par une assurance collective, avec toutefois des 
lacunes qui ont d'ailleurs ete soulignees: l'impossibilite de 
libre-passage dans la plupart des cas et les differences 
sensibles de qualite de ces assurances qui penalisent tout 
particulierement les travailleurs les plus modestes. 
M. Basler grossit les difficultes administratives qu'entraine
rait l'institution de l'obligation. Tout cela a ete examine et 
nous savons parfaitement que, comme cela a ete le cas pour 
d'autres obligations generalisees en matiere d'assurances, 
rien n'a ete change au systeme mis en place. II n'est pas 
question de porter atteinte a l'ensemble des caisses-maladie 
en preconisant cette solution. La consultation a parfaite
ment demontre qu'on pouvait eviter de telles emb0ches en 
prenant certaines precautions. M. Basler a tort egalement 
lorsqu'il dit que le Suisse est surassure. Peut-l!tre certains 
Suisses le sont-ils, mais ce n'est pas une generalite. 
Quant a mes collegues de parti, MM. Allenspach, Früh et 
Ammann, ils noircissent egalement et inutilement le danger 
de surcharge financiere pour nos entreprises et les rigueurs 
pour notre economie. 
II est assez curieux de constater qu'en 1939 deja, des mem
bres influents du groupe radical preconisaient l'institution 
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de l'obligation de l'assurance en matiere d'indemnite jour
naliere. Nous sommes en retard de deux generations. 
En ce qui concerne l'ensemble de cette question, je crois 
qu'il s'agit veritablement aujourd'hui d'un mauvais proces. 
Nous nous accrochons a un principe qui est depasse en 
l'espece. Je redis aussi a M. Bonnard que cela n'affaiblit pas 
les conventions collectives ni les associations patronales ni 
fes syndicats ouvriers mais que cela affaiblit encore les plus 
modestes travailleurs de ce pays. 
Je vous demande donc de vous associer a la majorite de la 
commission, de vous rallier ä la proposition du Conseil 
federal et devoter cette obligation. 

Bundesrat Egll: Ich möchte Sie auch meinerseits bitten, den 
Vorschlägen des Bundesrates zuzustimmen. 
Ich habe zwar meinen Katalog an Argumenten für die Tag
gefdversicherung bereits in meinem Eintretensvotum auf 
den Tisch gelegt; viel Neues gibt es also nicht mehr zu 
bemerken. Ich beschränke mich auf vier Punkte, die teil
weise auch schon berührt wurden. 
1. Es liegt mir daran, Ihnen klar und deutlich verstehen zu 
geben, dass diese Taggeldversicherung für den Bundesrat 
zu einem der Kernstücke dieser gesamten Vorlage gewor
den ist. Ich möchte sogar behaupten, dass diese Taggeld
versicherung dem Bundesrat Anlass gab, überhaupt zu die
ser Revisionsvorlage zu schreiten. 
2. Auch ich muss Sie an die abgegebenen Versprechungen 
erinnern, welche hier In diesem Saale von verschiedener 
Seite fielen, als wir über die Mutterschaftsversicherung dis
kutierten. Gerade diese Taggeldversicherung war eines der 
Hauptmotive und eines der Hauptargumente, mit welchen 
man diese Mutterschaftsversicherung damals bekämpfte. 
3. Herr Basler, Sie bezeichnen diese Taggeldversicherung 
als «Systemwidrigkeit ... Ich glaube vielmehr, dass der heu
tige Zustand eine Systemwidrigkeit ist. Betrachten Sie doch 
die sozialpolitische Situation. Wir haben heute- ich habe es 
schon einmal gesagt - obligatorisch versicherte Risiken bei 
Tod. bei Unfall, bei Alter, bei Arbeitslosigkeit, beim Militär
dienst, bei Invalidität. Alle möglichen Risiken sind versichert, 
nur das naheliegendste und das am wahrscheinlichsten 
eintretende Risiko, die Krankheit, wollen Sie nicht obligato
risch versichern. Das ist Systemwidrigkeit, und darum 
beharren wir so darauf, dass nun diese Lücke endlich gefüllt 
wird, und zwar mit diesem Sofortprogramm. 
4. Ich muss Sie doch nochmals an das Agreement erinnern, 
von dem ich im Eintretensreferat sprach, das Agreement, 
das in einer Unterkommission zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern abgeschlossen wurde. Man wurde sich dort 
darüber einig, dass man diese Krankengeldversicherung 
wollte. Wohl - da haben Sie recht - sprach man von eir.er 
Wartefrist von drei Tagen. Das war die Konzession, die 
gemacht wurde, damit alle diesem Agreement zustimmen 
konnten, und es waren alle darüber erfreut, dass sie mit 
dieser Lösung vor die Gesamtkommission traten. 
Diese Hypothese wurde während der ganzen Beratungen in 
der Kommission aufrechterhalten, bis am fetzten Tag der 
Beratungen. Dort wurde ein Antrag gestellt, dass die Warte
zeit von drei Tagen wieder auf 30 Tage ausgedehnt würde, 
und zwar aus einem Kreise - das wurde auch heute schon 
betont -, der heute nicht etwa zu den Befürwortern des 
Taggeldes gehört. Ausgerechnet aus diesem Kreise kam 
dieser Vorschlag. Man muss fast vermuten, dass dieser 
Vorschlag damals gemacht wurde, um heute einen Anfass 
zum Rücktritt von der früheren Vereinbarung vorschützen 
zu können. Aber das wäre keine loyale Politik. 
Ich bitte Sie, in sich zu gehen, an die damalige Situation zu 
denken und dann nach Ihrem Gewissen zu entscheiden und 
dieser Taggefdverslcherung zuzustimmen. 

Le presldent: La majorlte de fa commission et fe Conseil 
federal vous proposent que l'assurance d'une indemnite 
journaliere soft obligatoire. M. Basler et la minorite mention
nee a l'arräte B, s'y opposent. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit (Basler) 

Art. 1 Abs. 5 (neu) 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Günter) 

SO Stimmen 
64Stimmen 

Der Bund fördert im besonderen Versuche mit neuen Versi
cherungsmodellen, welche eine Dämpfung der Krankheits
kosten auf einer sozialen Basis erwarten lassen. 

Art. 1 al. 5 (nouveau) 
Proposition de la commission 

Majorite 
Rejeter ia proposition de ia minorite 

Minorite 
(Günter) 
La Confederation encourage en particulier des projets pour· 
de nouveaux modales d'assurance, qui doivent permettre, 
sur une base sociale, de reduire le coüt des maladies. 

Günter: Wir schlagen Ihnen einen neuen Artikel 1 Absatz 5 
vor mit folgendem Wortlaut: "Der Bund fördert im besonde
ren \(ersuche mit neuen Versicherungsmodellen, welche 
eine Dämpfung der Krankheitskosten auf einer sozialen 
Basis erwarten lassen ... Zwar hat die Kommission auf Antrag 
der Arbeitsgruppe im bestehenden Gesetz eine Änderung in 
Artikel 16 Absatz 3 vorgenommen, welche neu eine Versi
cherung zum Beispiel im Sinne des amerikanischen HMO, 
also der Gesundheitskassen, gestattet. Gemäss früherem 
Gesetz wären unter Umständen derartige Versicherungsmo
delle nicht möglich gewesen. Man hat damit einen Schritt in 
die richtige Richtung getan. Wir glauben aber, dass das 
nicht genügt. Wenn wir ein neues, besseres System entwik
kefn wollen, muss es in sozialer Hinsicht mindestens so gut 
sein, wie es heute ist, lieber noch besser. Es muss aber auch 
einen kostendämpfenden Effekt aufweisen, den das heutige 
System nicht kennt. Das heutige System hat kostentrei
bende und nicht kostendämpfende Effekte. Es ist natürlich 
schwierig, die beiden Postulate Kostendämpfung und 
soziale Ausgestaltung zu vereinen. Wir glauben aber, dass 
es Systeme gibt, die zumindest Anreize in die richtige Rich
tung schaffen können, die ein System gestatten, wo derje
nige, der sich vernünftig verhält, besser wegkommt als der
jenige, der das Falsche tut. 
Ich habe es Ihnen schon gestern gesagt: In unserem heuti
gen System haben wir den umgekehrten Zustand. Je düm
mer man sich verhält - auch als Anbieter, zum Beispiel als 
Arzt, oder als Mitglied der paramedizinischen Berufe-, je 
unverantwortlicher man sich verhält, desto grösser ist in der 
Regel das Einkommen. Da ist einfach etwas an unserem 
System, das nicht stimmt. Ich glaube, das spüren Sie alle. 
Der Drang nach einem neuen System, wenn man eines 
finden würde, ist doch einfach vorhanden. Die Frage ist 
natürlich: Finden wir eines? Wenn wir aber eines finden 
wollen, dann müssen wir auf die Suche gehen; und erfolg
reich auf die Suche gehen können wir nur, wenn wir diesen 
Versuchen etwas nachhelfen. Wenn nämlich neue Versuche 
gemacht werden, ist das ein erhebliches Risiko für denjeni
gen, der die Versicherung einführt, aber vor allem natürlich 
für denjenigen, der diese Versicherung eingeht, also für den 
Kunden und Träger. Wir können noch hundert Jahre am 
grünen Tisch studieren, was gut und was schlecht ist für die 
Schweiz; herausfinden werden wir es erst dann, wenn wir es 
im Massstab 1 zu 1 ausprobieren und Versuche anstellen. 
Damit nun das Risiko - und weil wir alle Interesse an diesen 
Versuchen haben, müssen sie Jetzt nun einfach stattfinden -
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zumindest für die Patienten ausgeklammert werden kann, 
muss sich der Bund an diesen Versuchen beteiligen. Damit 
der Bund das auf ordentliche Art und Weise tun kann, 
müssen wir jetzt eine gesetzliche Grundlage schaffen. Mit 
diesem Artikel, den wir Ihnen vorschlagen, schaffen wir die 
gesetzliche Grundlage, dass der Bund mithelfen kann, 
zukunftsträchtige Modelle zu schaffen. Irgend etwas müs
sen wir uns ja einfallen lassen auf diesem Gebiet. Mit den 
bestehenden Möglichkeiten geht einfach zuwenig. Nur 
sagen: Ihr dürft schon, wenn Ihr wollt, und dann schauen wir 
von Staates wegen zu, genügt in der heutigen Situation 
nicht mehr. 
Wir schaffen mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 1 

· Absatz 5 den Freiraum, der dringend notwendig ist, um neue 
Möglichkeiten zu suchen. 
Ich bitte Sie daher und im Hinblick darauf, dass wir doch 
noch einen kleinen Punkt wieder in das Gesetz einbringen 
können, der die Zukunft regelt und nicht immer nur die 
Vergangenheit, hier zuzustimmen. 

Hegg: Wir unterstützen den Antrag Günter, und ich möchte 
Sie alle bitten, ein gleiches zu tun. Es lässt sich nämlich 
absehen, dass mit der vorgeschlagenen Revision die Pro
bleme der Krankenversicherung längerfristig nicht gelöst 
sein werden und dass der Kostenanstieg weitergehen wird. 
Das herkömmliche System hat im Hinblick auf eine Kosten
dämpfung einige grundlegende Fehler eingebaut. So 
bestraft es den Arzt, der seine Patienten rasch und mit 
verhältnismässig wenig Aufwand heilt, mit Einnahmenverlu
sten und umgekehrt; es belohnt also die gute und rationelle 
ärztliche Arbeit nicht. Besonders in Zeiten einer Ärzte
schwemme hat dies für die Kostenentwicklung verheerende 
Wirkungen zur Folge. Auch auf Seiten der Patienten belohnt 
es ein Verhalten, das solidarisch und verantwortungsbe
wusst das Ganze im Auge behält, zuwenig. 
Neue Versicherungssysteme, wie dasjenige der Gesund
heitskassen oder der amerikanischen HMO, versuchen, 
diese Fehler auszumerzen. Nun meine ich zwar nicht, dass 
ein solches System, das man ohne Bedenken anstelle der 
herkömmlichen Kassen einfach übernehmen könnte, fixfer
tig vorliegt. Zum Beispiel betrachte Ich ein Bonus-Malus
System auf Patientenseite als fragwürdig. Man muss sich 
aber doch die Frage stellen, ob es nicht wenigstens richtig 
wäre, zum Beispiel für Raucher oder Übergewichtige im 
Sinne des Verursacherprinzips höhere Versicherungsprä
mien zu verlangen und diejenigen mit einer Prämienerleich
terung zu belohnen, die durch eine gesunde Lebensweise 
und verantwortungsbewusstes Verhalten für das Ganze 
Kosten einsparen helfen. 
Das sind Uberlegungen zu einem neuen System. Ich 
betrachte es deshalb als äusserst dringlich, dass man in der 
Schweiz vorläufig wenigstens Erfahrungen mit neuen Syste
men sammeln kann, damit man sie bei einer künftigen 
Revision, die wegen der Kostenentwicklung ganz sicher 
kommen wird, auswerten kann. 
Ich bitte Sie dringend, dem Antrag Günter zuzustimmen. 
Wenigstens Erfahrungen sollte man vorläufig sammeln 
können. 

Frau Grendelmeler: Ich möchte Sie dringend bitten, den 
Antrag Günter zu unterstützen. Wir haben doch bisher gese
hen, dass sich' im Krankenwesen - Gesundheitswesen wage 
ich hier nicht mehr zu sagen- nichts ändern wird. Wir haben 
gesehen, dass das Schwarzpeterspiel weitergeht. Jeder fin
det, der andere müsse sparen, und jeder findet, der andere 
sei der grösste Kostenverursacher. 
Weshalb? Das ist ziemlich einfach. Weil es uninteressant ist, 
am bisherigen Versicherungssystem etwas zu ändern. Mit 
anderen Worten: Viel zu viele Kreise verdienen viel zuviel 
Geld mit der heutigen Situation. Deshalb glaube ich, wir 
können, wo immer wir wollen, versuchen, etwas zu ändern, 
es wird nichts bringen; wie wenn man versuchte, auf einen 
alten Rock einen neuen Flick aufzunähen: er wird immer 
wieder reissen. Deshalb müssen wir unseres Erachtens ver
suchen, ein neues Versicherungsmodell zu entwickeln. Es 
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besteht noch nicht in seiner Gänze, so dass man es einfach 
übernehmen könnte, aber es bestehen sehr viele mögliche 
Modelle, beispielsweise in Amerika; das HMO-System - es 
wurde vorhin angedeutet - wäre eine Möglichkeit, die es zu 
prüfen gälte. 
Nur wenn es nicht mehr interessant ist, krank zu sein. die 
Krankheit zu behandeln und an der Krankheit zu verdienen, 
wird sich irgend etwas ändern. Erst dann werden wir von 
einem Gesundheitswesen reden können. das diesen Namen 
auch verdient. Mit anderen Worten: Krankheit darf nicht 
rentabel sein, für keinen der drei Hauptbeteiligten, und das 
sind der Patient, der Arzt und die Krankenkasse. Nur so, 
wenn wir alles auf den Kopf stellen und die Gesundheit 
honorieren, werden alle die Postulate, alle die Forderungen, 
die in dem Gesetz enthalten sind, auch durchführbar sein. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Die Kommission wollte 
diesem Anliegen von Herrn Gü.nter in Artikel 16 Absatz 3 
Rechnung tragen. Er hatte ja auch in der Kommission die
sen Antrag eingereicht, und die Subkommission hat ihn 
dann der Gesamtkommission unterbreitet. Von der Kommis
sion aus möchte ich einfach sagen, dass wir aus dieser 
Frage keine Prestigeangelegenheit machen. Wir glaubten, 
dem Anliegen in Artikel 16 Absatz 3 Rechnung zu tragen, 
aber ich möchte schon jetzt die Erklärung auch zuhanden 
der Materialien abgeben, dass Versuche mit neuen Model
len nicht ohne Zustimmung der zuständigen Stellen im 
Bundesamt gemacht werden dürfen. 

M. Dupont, rapporteur: La majorite de la commission vous 
prie de rejeter la proposition Günter. Nous estimons que, 
avec le 3• alinea (nouveau) de l'article 16, nous reg Ions cette 

'question. Ceux qui s'y interessant peuvent demander a 
!'Office federal des assurances sociales le rapport de juin 
1984 intitule: «Possibilite de nouvelles formes d'offres de 
prestations dans l'assurance-maladie». II s'agit essentielle
ment d'une maniere differente d'indemniser les fournisseurs 
de prestations: indemnisations fixes, fourniture de soins 
medicaux reserves a certains medecins, höpitaux, etc. II n'y 
a donc pas lieu d'aller plus loin. 
Cependant, si la proposition de M. Günter devait etre accep
tee, alle ne serait pas trop· dangereuse pour l'ensemble du 
projet presente. 

Bundesrat Egli: Herr Günter und Frau Grendelmeier, wenn 
wir diesen Vorschlag ablehnen, so nicht deshalb, weil wir 
neuen Ideen nicht zugänglich wären. Wir sind es durchaus; 
aber wir wehren uns gegen eine Überladung des Gesetzes 
mit Bestimmungen, die bereits darin enthalten sind, und wir 
wehren uns auch gegen eine zweideutige Sprache des 
Gesetzes. Die Kommission hat Artikel 16 Absatz 3 angenom
men, und wir werden uns diesem Antrag auch anschliessen. 
Mit diesem Beschluss bestehen genügend Möglichkeiten, 
neue Experimente in einem Gesundheitssystem durchzuex
erzieren. zweideutig ist das Wort. «fördern ... In der Sprache 
der Bundesgesetze heisst das meistens «Subventionen .. , 
und dazu können wir bei der heutigen Situation der Bundes
finanzen zum vornherein nicht unsere Zustimmung geben. 
Das sind die beiden Gründe, weshalb wir Sie bitten, diesen 
Antrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit (Günter) 
Für den Antrag der Mehrheit 

32Stimmen 
61 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu · 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est levee a 12 h 45 
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Art. 1 Abs. 6 (n.eu) 
Antrag Günter 
a. Der Bund koordiniert die statistische Erfassung von Mor
bidität und Mortalität nach geographischen Gesichtspunk
ten und in Relation zu den Umweltbelastungen mit dem Ziel, 
krankmachende Faktoren und neu entstehende Bedrohun
gen unserer Gesundheit frühzeitig zu erfassen und allenfalls 
zu bekämpfen; 
b. Zu diesem Zwecke fördert er insbesondere auch weiter
führende, langfristig angelegte nationale Forschungspro
jekte. 

Art. 1 al. 6 (nouveau) 
Proposition Günter 
a. La Confederation coordonne les statistiques sur la morbi
dite et la mortalite selon les regions et les nuisances en vue 
de deceler a temps et de combattre les facteurs pathogenes 
et les nouvelles menaces qui pesent sur la sante publique; 
b. A cet effet, eile encourage en particulier la realisation de 
vastes programmes nationaux de recherche a long terme. 

Günter: Herr Seiler hat heute vormittag gesagt, ersehe eine 
Sitzung voraus, in der wir als erweiterte Kommission funk
tionieren und tagen. Ich steife fest, dass er sich getäuscht 
hat. Die Kommission ist eher kleiner statt grösser geworden 
- es sind kaum mehr als 31 Mitglieder hier im Saal. Gestat
ten Sie mir trotzdem, kurz meinen Antrag zu begründen; er 
lag der Kommission nicht vor und wurde von unserer Frak
tion erarbeitet. 
Ich habe schon Im Eintretensvotum kurz darauf hingewie
sen, vor wenigen Wochen sei in Deutschland ein Krebsatlas 
publiziert worden. Die meisten von Ihnen werden ihn in der 
einen oder anderen Illustrierten gesehen haben. Wer die 
deutsche Waldschadenkarte geistig noch in Erinnerung hat, 
wird vielleicht beim Anblick dieser Bilder sofort eine zumin
dest für den Laien auf den ersten Blick erstaunliche Überein
stimmung feststellen. 
Wir können uns tatsächlich fragen, ob unsere Tannen und 
Obstbäume so sehr viel empfindlicher seien als die Men
schen. Das ist zumindest eine etwas kühne Theorie. Wir 
können zudem feststellen,.dass für unsere Medizin immer 
mehr Geld ausgegeben und trotzdem nicht mehr erreicht 
wird. Wir haben daraus immer geschlossen, dass der Grenz
nutzen der Medizin erreicht Ist, das heisst, dass wir Medizi
ner für nichts arbeiten, wahrscheinlich zum Pläsier des 
Publikums, obwohl es für die Patienten keineswegs lustig 
ist, allzu sehr behandelt zu werden. 
Die andere Theorie, die ich für mindestens ebenso glaub
würdig halte, ist die, dass das Lebensalter nicht mehr 
ansteigt; nicht deshalb, weil die angewandte Medizin nichts 

nützt, sondern weil neue Kräfte aufgetreten sind, die in einer 
anderen Richtung wirken, nämlich auf eine Verkürzung des 
Lebensalters hin als Folge einer zunehmenden Schädigung 
unserer Gesundheit. Was die Umwelt schädigt, ist sicher 
auch für uns Menschen nicht gut. Die heutige medizinische 
Statistik eignet sich nicht dazu, den allfälligen Zusammen
hang aufzuzeigen; es bestehen fast keine Daten, die man 
vernünftigerweise verwenden könnte. 
Wir haben aber gewisse Anhaltspunkte: Beispielsweise 
nimmt der plötzliche Kindestod - die Tatsache, dass Klein· 
kinder im Alter bis zu etwa neun Monaten, die am Abend 
gesund zu Bett gebracht werden, am nächsten Morgen tot 
sind - eindeutig wieder zu. Wissenschaftliche Erklärungen 
dafür gibt es nur wenige. Ferner nehmen allergischen 
Erkrankungen wie Heuschnupfen zu. Wir wissen auf der 
anderen Seite, dass zum Beispiel das Blei in der Umwelt 
unser Gehirn schädigt, dass Kinder, die vermehrt Blei ausge
setzt sind, mehr psychische Störungen haben. Wir wissen 
auch, dass unser Boden immer mehr mit Schwermetallen 
durchsetzt wird. 
Mit anderen Worten: Es kommt hier ein Problem auf uns zu, 
das in recht kurzer Zeit zum Problem Nummer 1 unseres 
Gesundheitswesens werden könnte. Daher sollten wir ein 
Frühwarnsystem aufbauen, damit es uns nicht geht wie den 
Förstern, die eines Tagesfestellen mussten: Der Wald stirbt; 
er stirbt - warum haben wir das nicht früher gemerkt? Nun 
müssen wir Massnahmen treffen, Notprogramme- im Mai, 
Sie erinnern sich, das Borkenkäfergesetz -, und andere 
Programme, die wir alle gerne hätten und die noch lange 
nicht wirken; Katalysatoren, die wir vielleicht in den neunzi
ger Jahen haben werden, obwoh! wir sie jetzt haben sollten. 
Das wenigstens sollte uns im Bereich Krankenversicherung 
-wenn wir schon so wenig erreichen - nicht passieren. Wir 
sollten ein Frühwarnsystem aufbauen, das uns vor der 
zunehmenden Vergiftung warnt, wenn sie auf den Men
schen durchzuschlagen beginnt. Persönlich vermute ich, 
das sei schon längst der Fall, aber es wird sicher in den 
nächsten Jahren noch zunehlTJen. Ich habe mit dem eidge
nössischen Gesundheitsdirektor gesprochen und festge
stellt, dass seine Ängste ebenfalls in diese Richtung gehen. 
Zumindest leidet er Mangel an Daten, an der Tatsache, dass 
nichts Vernünftiges verfügbar ist. 
Ich schlage Ihnen daher vor, jetzt die gesetzliche Grundlage 
zu schaffen, damit gehandelt werden kann. Der Bund koor
diniert die statistische Erfassung für Morbidität und Mortali
tät nach geographischen Gesichtspunkten und in Relation 
zu den Umweltbelastungen. Die Erkrankung und die Sterb
lichkeit sollen nach geographischen Gesichtspunkten und 
in Beziehung zur Umweltbelastung erfasst werden mit dem 
Ziel, krankmachende Faktoren und neu entstehende Bedro
hungen unserer Gesundheit frühzeitig zu erfassen und 
allenfalls zu bekämpfen. Zu diesem Zweck fördert der Bund 
insbesondere weiterführende, langfristig angelegte natio
nale Forschungsprojekte. Wenn wir die Kosten langfristig im 
Griff behalten wollen, ist unser Antrag ein ganz zentrales 
Anliegen. Ich hoffe und bitte Sie inständig darum. wenig
stens hier Verständnis zu haben. Andernfalls werden Sie in 
drei, vier Jahren feststellen müssen: «Ja, das haben wir gar 
nicht gewusst, dass es jetzt so schlimm ist. Wie kommt das? 
Jetzt müssen wir ein Notprogramm ausarbeiten ... 
Wir haben aktuelle, sehr dringende Gesundheitsprobleme, 
die wir jetzt behandeln. Dies hier ist kein aktuelles Gesund
heitsproblem, aber es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit das 
Problem, das uns in fünf bis zehn Jahren beschäftigen wird. 
Und da es ohnehin noch lange geht. bis das Gesetz in Kraft 
tritt- wenn es überhaupt je in Kraft treten wird-, sollten wir 
heute präventiv einen derartigen Artikel einbauen. Ich bitte 
Sie daher um Zustimmung. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Herr Günter schlägt 
einen neuen Artikel 1 Absatz 6 vor. In Artikel 39 Absatz 2 wird 
dem Begehren teilweise Rechnung getragen, wenn es 
heisst: «Der Bund kann im Bereich der Krankenversiche
rung statistische Erhebungen durchführen oder durchfüh
ren lassen. Die Kassen, Ärzte, Apotheker, Chiropraktoren, 

lr::1. 
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Hebammen, medizinischen Hilfspersonen, Laboratorien und 
Heilanstalten oder ihre Organisationen müssen an solchen 
Erhebungen mitwirken ... 
Wir haben in der Kommission also an dieses Problem 
gedacht. Bereits heute laufen verschiedene Forschungspro
gramme über den Nation~lfonds - so das sogenannte For
schungsprogramm 8 -, die sich mit gesundheitspolitischen 
Fragen und insbesondere auch mit Fragen der Kostenein
dämmung befassen. Deshalb ist es nicht unbedingt nötig, 
hier den Vorschlag von Herrn Günter zu übernehmen. Wir 
haben ihn bereits in Artikel 39 Absatz 2. Allerdings heisst es 
dort: .. Er kann ... Beim Vorschlag von Herrn Günter heisst es: 
«Er muss». Das ist der einzige Unterschied. Wenn irgend 
etwas Dringendes auftaucht - die Mortalitätsstatistik wird 
bereits gemacht -. wird man sicher sofort in diese For
schung einsteigen. 
Ich beantrage Ihnen also Ablehnung. 

M. Dupont, rapporteur: II est vrai que l'article 39, 2° alinea, 
repond en partie a la proposition emise par M. Günter. Lors 
de l'entree en matiere, j'ai cependant souligne le manque de 
statistiques solides et serieuses dans le domaine de la sante 
publique, sur un certain nombre de points particuliers. Lors
que nous regardons celles faites dans quelques pays indus
trialises - je possede certaines statistiques des Etats-Unis et 
surtout du Canada- je m'aperc;ois que nous n'en avons pas 
d'aussi denses et d'aussi precises, de telle sorte que je 
serais tente de donner suite a la proposition Günter. 
Je vous laisse le soin d'apprecier personnellement cette 
demiere. 

Günter: Nachdem ich meine Redezeit bei weitem nicht aus
geschöpft habe, Sie aber zugegebenermassen sonst strapa
ziere, gestatten Sie mir noch eine Bemerkung: Es geht um 
zwei ganz verschiedene Dinge, die Herr Egg II im Zusammen
hang mit dem Artikel, den ich Ihnen vorschlage, genannt 
hat; da es um Statistik geht, hört es sich im ersten Augen
blick gleich an. Aber das eine von der Kommission zitierte 
Anliegen ist die Versicherungsstatistik, während mein Anlie
gen in einen Bereich führt, der im Moment nicht beackert 
wird. nämlich zu den Problemen Umwelt, Erkrankung und 
Verhältnis nach geographischen Gesichtspunkten. Damit 
soll versucht werden, neuartige Vergiftungen frühzeitig zu 
erfassen. Man kann nicht. wie der Kommissionspräsident 
denkt, warten. bis etwas passiert, um dann zu forschen. 
Sonst geschieht genau das, was jetzt beim Wald der Fall ist: 
dass wir zehn Jahre zu spät kommen. Ich gebe zu, dass man 
unter Umständen bei weitester Interpretation einen Teil mei
ner Anliegen in andere Artikel hineininterpretieren könnte; 
das wäre aber eine völlig neuartige Auslegung dieses Arti
kels, denn so war er, zumindest wie wir ihn in der Kommis
sion beraten haben, nicht gemeint. 
Ich würde daher empfehlen: Sollten Sie meinem Antrag 
nicht folgen, schlage ich vor, dass wir uns in Zukunft daran 
erinnern, dass auch derartige Forschungen mit diesem Arti
kel gemeint sind. Aber ich· möchte Ihnen trotzdem beliebt 
machen, dass wir besser klar sagen, was wir meinen. 

Präsident: Die Berichterstatter verzichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Günter 
Dagegen 

Art. 2 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Art. 2 al. 1 

Proposition de la commission 
Blffer (pas dans le programme d'urgence) 

Angenommen - Adopte 

31 Stimmen 
51 Stimmen 
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Art. 2 Abs. 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 2 al. 2"'' 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 Abs. 3 
Antrag Reimann 
Die von den Kantonen oder Gemeinden in Anwendung des 
ersten Absatzes erlassenen Bestimmungen sowie die 
Erlasse der Kantone gemäss Absatz 2bis bedürfen der 
Genehmigung des Bundesrates. 

Art. 2 al. 3 
Proposition Reimann 
Les dispositions prises par les cantons ou les communes en 
application du 1•• alinea de meme que les dispositions prises 
par les cantons en application de l'alinea 2•·• sont soumises a 
l'approbation du Conseil federal. 

Relmann: Mein Antrag zu Artikel 2 Absatz 3 soll bezwecken, 
dass Erlasse der Kantone für Beiträge an wirtschaftlich 
Schwächere gemäss Absatz 2bis dieses Artikels der Geneh
migung durch den Bundesrat bedürfen. Eihe gewisse Koor
dination drängt sich insofern auf, als man die weit auseinan
dergehenden Leistungen der Kantone berücksichtigt. Diese 

,grossen Unterschied~ der Beiträge an wirtschaftlich 
Benachteiligte von einem Kanton zum andern lassen sich 
mit nichts rechtfertigen, wenigstens nicht in diesem Aus
mass. Eine Genehmigungspflicht durch den Bundesrat gäbe 
diesem die Möglichkeit, gewisse Rahmenbestimmungen zu 
erlassen was zu einer wünschbaren Harmonisierung der 
kantonalen Leistungen führen würde. Ich habe zwar Ver
ständnis dafür, dass man den Kantonen nicht allzu viel 
vorschreiben will, nachdem sie bereits die Hälfte der Bun
desbeiträge aufbringen und sich im Spitalbereich an bun
desrechtliche Rahmenbedingungen halten müssen. Aber 
bei den Prämienbeiträgen für wirtschaftlich schwächere 
Versicherte handelt es sich um eine sozialpolitisch ausseror
dentlich wichtige Massnahme, vor allem, wenn man die 
kaum mehr tragbaren Prämiensummen berücksichtigt, die 
zum Beispiel ein Familienvater aufzubringen hat. 
Leider wird diese Möglichkeit des sozialen Ausgleichs von 
vielen Kantonen vernachlässigt. Es scheint mir deshalb rich
tig und gegenüber den Kantonen keineswegs unbillig, wenn 
sie ihre Erlasse über die Gewährung von Prämienbeiträgen 
dem Bund zur Genehmigung einreichen müssen. Die blosse 
Aussetzung einer Frist für den Erlass von Bestimmungen 
durch den Bundesrat genügt meines Erachtens nicht. Wir 
haben genügend negative Beispiele bei der Konkretisierung 
anderer Bundesgesetze auf Kantonsebene. Ausserdem ist 
nicht einzusehen, weshalb obligatorische kantonale und 
kommunale Gesetze, die in der Regel Prämienbeiträge für 
wirtschaftlich schwächere Versicherte vorsehen, dem Bund 
zur Genehmigung einzureichen sind, während für Prämien
beitragserlasse ohne gleichzeitige Versicherungspflicht 
diese Verpflichtung nicht besteht. 
Es ist zu erwarten, dass man mir von Bundesratsseite entge
genhalten wird, mit Artikel 38ter Absatz 2 Buchstabe c sei 
bereits dafür gesorgt, dass die Kantone wirksame Prämien
erlasse einführen. Nach der Übergangsbestimmung lter 
Buchstabe s tritt Artikel 38ter jedoch erst in Kraft, wenn 
durch die erste Stufe der Neuverteilung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen eine angemessene Entlastung 
der Kantone in anderen Bereichen erfolgt. Aber auch der 
Bundesrat wird mir zugeben müssen, dass man sich über 
diese Angemessenheit noch während einiger Zeit unterhal
ten wird. Es ist deshalb kaum zu erwarten, dass Artikel 38ter 
für die Förderung wirksamer Prämienbeiträge in absehbarer 
Zeit - wenn überhaupt - etwas bringt. 
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Wie ich bereits ausgeführt habe, stellen Prämienbeiträge für 
Familien und für Einzelpersonen mit bescheidenem Ein
kommen eine dringliche Massnahme der sozialen Hilfe dar. 
Man darf diese Sozialhilfe nicht davon abhängig machen, ob 
die Kantone ihren Saldo aus der Aufgabenverteilung für 
tragbar halten oder nicht. 
Ich bitte Sie deshalb, die kantonalen Prämienbeiträge gleich 
zu behandeln wie die kantonalen Obligatorien und meinem 
Antrag zuzustimmen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wie Herr Reimann bereits 
ausgeführt hat, ist sein Antrag eine Ergänzung zum beste
henden Artikel 2 Absatz 3. Nach diesem Artikel können die 
Kantone die Krankenversicherung allgemein oder für ein
zelne Bevölkerungskreise obligat_orisch erklären usw. Dann 
heisst es: «Die von den Kantonen oder von den Gemeinden 
in Anwendung des ersten Absatzes erlassenen Bestimmun
gen bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.» Also 
wenn ein Kanton oder eine Gemeinde die Krankenversiche
rung obligatorisch erklärt, muss das durch den Bundesrat 
genehmigt werden. Herr Reimann will nun, dass auch die 
Beiträge an die wirtschaftlich schwachen Leute, die obliga
torisch versichert sind, durch den Bundesrat genehmigt 
werden müssen. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Vorschlag der 
Kommission nicht vorgelegen hat, weshalb ich dazu nur 
persönlich Stellung nehmen kann. Die Ansicht von Herrn 

· Reimann hat zweifellos etwas für sich, auch wenn man das 
in Verbindung mit Artikel 38ter betrachtet. Ich möchte daher 
den Entscheid Ihnen überlassen. 

M. Dupont, rapporteur. Les dispositions de la loi actuelle a 
l'article 2 s'inscrivent dans te cadre d'un systeme federaliste 
qui accorde des competences aux cantons. Ou l'on sup
prime ces dernieres en faisant autre chose, mais si l'on 
desire laisser aux cantons faire une politique de la sante, il 
faut lellr donner ta possibilite de disposer a leur guise des 
subventions qu'ils entendent accorder, pour autant qu'ils les 
accordent jusqu'au minimum que nous fixerons en tant que 
criteres de base. A partir de la, c'est aux cantons eux-memes 
a regler ce probleme. Je rappelle egalement que la Confede
ration n'a pas de droit de tutelle sur les communes et que 
seuls les cantons le possedent. Des lors, ils peuvent verifier, 
approuver ou laisser les competences aux communes. D'ail
leurs, l'article 2, 2• alinea, de la loi federale dit: «II est loisible 
au canton de ceder ses competences aux communes.» Cela 
signifie que les cantons sont libres d'accorder des compe
tences plus larges a ces dernieres en matiere de subven
tions dans le domaine de la caisse-maladie mais aussi de 
leur laisser la liberte de choisir la categorie de personnes a 
revenu modeste, ou les jeunes par exemple jusqu'a vingt 
ans. peuvent ätre assures obligatoirement dans le secteur 
d_es frais medicaux et pharmaceutiques. II y a la une inde
pendance qui est laissee aux cantons et au travers d'eux. 
aux communes, de faire une veritable politique avec les 
competences attribuees a ces organes. 
Ce serait depouiller definitivement les cantons et les com
munes des competences qui leur sont accordees dans un 
systeme que l'on desire encore federaliste. C'est la raison 
pour laquelle je propose, car nous touchons la veritable
ment une questlon de fond et de principe, de rejeter la 
proposition Reimann. 

Allenspach: Wir haben hier über einen Antrag zu entschei
den, der in der Kommission in dieser Form nicht vorgelegen 
ist. 
Es besteht dabei die Gefahr, dass aufgrund eines nicht 
ausreichend erörterten Antrages fundamentale Entschei
dungen getroffen werden, die in die Kompetenz der Kantone 
und der Gemeinc;fe eingreifen. Gemäss Antrag Reimann soll 
der Bundesrat den Kantonen und den Gemeindenvorschrei
ben können, welche Beiträge sie für die Minderbemittelten 
auszurichten haben. Der Bundesrat muss die entsprechen
den Reglemente genehmigen; wenn er sie einmal nicht 
genehmigt, dann müssen die Kantone doch etwas tun, also 

eine Anpassung im Sinne des Bundesrates vornehmen. 
Wenn der Bundesrat den Kantonen und Gemeinden vor
schreiben darf, welche Beiträge sie an Minderbemittelte zu 
entrichten haben. muss diese Kompetenz klar und aus
drücklich im Gesetz festgelegt werden; sie darf nicht auf 
dem Wege der Interpretation eingefügt werden. 
Falls aber die Kantone und Gemeinden weiter gehen wollen 
als der Bundesrat. soll ihnen nicht verboten werden. etwas 
mehr für die wirtschaftlich Schwächeren zu tun, als dies 
dem Landesdurchschnitt oder den Intentionen des Bundes
rates entspricht. Mir scheint, dass der Antrag Reimann abge
lehnt werden muss, weil er einen Ausgangspunkt schafft, in 
die Befugnis der Kantone und Gemeinden einzugreifen. Das 
bedeutet eine Belastung der Vorlage, die ohnehin schon 
genügend belastet ist. Wir sollten zurückhaltend sein, wenn 
die Vorlage überhaupt über die Runden kommen soll. 
Ich empfehle Ihnen, den Antrag Reimann abzulehnen. 

Hösll: Auch ich möchte Sie ersuchen, diesen sehr zentrali
stischen Antrag abzulehnen. Als ich noch ein junger Bürger 
war, hat die Glarner Landsgemeinde grundsätzlich be
schlossen, als Beitrag des Kantons 20 Prozent des Bundes
beitrages zu leisten. Das war damals ein Erfolg; das war ein 
Entschluss eines ganzen Volkes. Und jetzt muss eine Lands
gemeinde hingehen und beim Bund gnädigst anfragen, ob 
wir zuviel oder zuwenig gegeben haben. Das rührt in einer 
Art und Weise an den Föderalismus, die wir nicht akzeptie
ren können. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich muss mich bei Herrn 
Reimann entschuldigen, wenn ich sagte, dass der Antrag in 
der'Kommission nicht behandelt worden sei. Ich wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass er in der Kommission von 
Herrn Bratschi vorgelegt wurde. Die Kommission hat ihn 
abgelehnt, wie ich nun in den Papieren festgestellt habe, so 
dass ich als Berichterstatter Ihnen in dem Fall auch empfeh
len muss, diesen Antrag abzulehnen. 

Bundesrat Egli: Zu diesem Antrag Reimann bedarf es vor
erst einer formellen Abklärung. Herr Reimann versteht ihn 
als eine Ergänzung zum bestehenden Artikel 2. Der Rat hat 
denn auch soeben beschlossen, die Artikel 1 und 2bis nicht 
in das Sofortprogramm zu übernehmen. Nun bezieht sich 
aber der Antrag Reimann bzw. dieser Absatz 3 im Antrag 
Reimann gerade auf Absatz 2bis, den Sie nicht ins Sofort
programm übernehmen möchten. 
Offenbar müssen wir die Sache umkehren und davon ausge
hen, dass Herr Reimann Artikel 2bis in das Sofortprogramm 
aufnehmen möchte, so dass sich dann Artikel 2 Absatz 3 
richtigerweise auf diesen Absatz 2bis beziehen kann. Abge
sehen davon muss ich darauf aufmerksam machen, dass 
heute schon ein Absatz 3 unter Artikel 2 besteht, den Herr 
Reimann offenbar ersetzen will. Aber das ist vielleicht 
Sache, wenn nicht des Ständerates, so der Redaktionskom
mission. 
Der Bundesrat hat absichtlich hier keine Genehmigungs
pflicht eingeführt, und zwar weil er den Kantonen - und, 
Herr Hösli, nicht nur den Landsgemeindekantonen, auch 
den übrigen - die Freiheit lassen wollte, ihre Beiträge an die 
minderbemittelten Kassenmitglieder selbst festzusetzen. 
Wenn Sie schon dem Bundesrat die Aufgabe überbinden 
möchten, diese Beiträge zu genehmigen, dann müssen Sie 
ihm gleichzeitig zum mindesten eine Vorschrift geben, nach 
welchen Gesichtspunkten diese Beiträge der Kantone fest
zusetzen wären. Ohne diese Voraussetzung müsste der 
Bundesrat völlig willkürlich entscheiden. Er hätte keine 
Anhaltspunkte. Schon aus diesem Grunde muss ich bitten, 
dem Bundesrat keine solche Aufgabe zu überbinden und 
deshalb den Antrag Reimann abzulehnen. 

Präsident: Wenn Sie dem Antrag Reimann zustimmen wür
den Sie implizit auch Artikel 2 Absatz 1 in der Fassung wie 
Sie ihn auf der Fahne haben, annehmen. ' 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Reimann 
Dagegen 

Art. 2bls {neu) 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 2"" (nouveau) 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs .. 4bls 
Antrag der Kommission 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Antrag Berger 
Aufnahme ins Sofortprogramm 
Text nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 3 al. 4bl• 
Proposition de /a commission 
Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Proposition Berger 
lnclure dans le programme d'urgence 
Texte seien projet du Conseil federal 

27Stimmen 
66Stimmen 

M. Berger: Lors des debats de la derniere seance de la 
commission qui a approuve le programme d'urgence, nous 
avions decide au debut de nous limiter a ce programme 
defini par la sous-commission. Aujourd'hui, les presidents 
de groupe nous offrent la possibilite de reprendre certains 
des articles que nous jugerions souhaitables de revoir lors 
de ce debat. Mon Intention consiste donc a inclure dans le 
programme d'urgence, cet article 3, alinea 4bis. Lors de la 
lecture du dossier que j'ai rec;u en debut d'annee, puisque 
j'etais nouveau commissaire, dossier fort volumineux en 
l'occurrence. j'ai ete surpris de l'importance, en nombre et 
en intention, accordee au terme atransparence•. 
C'est une Impression qui s'est degagee a la lecture des 
differents proces-verbaux, pour la plupart des commis
saires. Aussi, je me suis inquiete de connaitre la raison pour 
laquelle cet article 3, alinea 4bis, avait ete biffe du pro
gramme d'urgence. Je n'ai rec;u aucune reponse malgre 
l'importance que represente cet article concernant juste
ment cette ttansparence souhaitee par la plupart d'entre 
nous et qul a tralt aux relatlons entre l'assurance de base et 
l'assurance complementaire. Le röte de l'assurance comple
mentaire n'est plus a demontrer. 
Parallelement a l'assurance dite de base en soins medicaux 
et pharmaceutiques, eile represente une complementarite 
indispensable pour certalns assures, notamment ceux des 
secteurs primaires, des arts et metiers, des professions 
liberales. Cette complementarite permet donc a cette cate
gorie d'assures d'obtenir une couverture parfaitement con
forme a ses besoins qui, il faut le dire, sont souvent tres 
specifiques. Le merite de cet article 3, alinea 4bis est bien d& 
clarifier les relations entre l'assurance de base et l'assu
rance complementaire. 
Pour cette raison, sa presence dans le programme d'ur
gence me ·parait tout a fait indiquee. Cette disposition 
devrait deflnir, tant aux assureurs qu'aux assures, les possi
bilites et les limites que leur offre l'assurance complemen
taire. Je vous propose d'entrer en matiere sur cet article et 
de l'accepter dans Ja version du Conseil federal. Je tiens a 
preciser que cet objet a ete soumis a l'analyse de Ja commls
sion qui l'a adopte en premiere et en deuxieme lecture, sans 
modification. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Die Subkommission wie 

50 

die Kommission haben darauf verzichtet, diesen Antrag ins 
Sofortprogramm aufzunehmen. und zwar aus folgenden 
Gründen: Dieser Antrag bringt nicht sehr viel Neues. Der 
ursprüngliche Entwurf des Bundesrates wollte allerdings 
den Kassen eine grössere Gestaltungsfreiheit bei den 
Zusatzversicherungen bringen, zum Beispiel bei \:ler Dauer 
von Vorbehalten, so dass die Kassen in diesem Fall bei 
Zusatzversicherungen die Vorbehalte kürzer oder länger 
festlegen könnten. 
Die Kommission hat es nicht für nötig befunden, die Zusatz
versicherungen - sie sind relativ gut geregelt - ins Sofort• 
programm aufzunehmen. Darum beantrage ich Ihnen diese 
Lösung abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Cela ne me semble pas etre quelque 
chose d'important. On pourrait accepter cette proposition. II 
est vrai qu'il serait interessant de disposer d'une teile trans
parence. Mais, je crois que l'on a mieux a faire, si precise
ment l'intention de ce programme d'urgence est d'abaisser 
les coüts de la sante, en n'entrainant pas les caisses a 
couvrir ces frais administratifs. En effet, la plupart d'entre 
elles disposent aujourd'hui de programmes sur ordinateur 
et alles devraient engager des transformations et modifica
tions pour s'adapter au programme d'urgence qui les 
touche de tres peu. Certaines caisses font deja maintenant 
une distinction et indiquent a leurs assures la cotisation 
separement pour les assurances complementaires. 
D'entente avec le president de la commission et pour les 
raisons precitees, cela ne me semble pas etre quelque chose 
d'urgent a regler. Nous vous proposons de resoudre cette 
question dans la phase suivante de modification et de revi
-sion de la loi sur l'assurance-maladie et de laisser de cöte 
cette suggestion interessante, mais non prioritaire. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Berger 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Proposition de la commission 
Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Angenommen - Adopte 

Art. 6bls 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Antrag Berger 
(fällt dahin) 
Aufnahme ins Sofortprogramm 

Abs.2 
Mehrheit 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Minderheit 

34Stimmen 
44 Stimmen 

(Vannay, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthur, Gloor, Günter. 
Neukomm, Zehnder) 
... nach Eintrittsalter und nach örtlich bedingten ... 

Abs.3 
Mehrheit 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Minderheit I 
(Günter) 
Für Mann und Frau gelten dieselben Prämien. 
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Minderheit II 
(Vannay, Borel, Bratschi, Eggll-Winterthur, Gloor, Neu
komm, Zehnder) 
Streichen 

Abs. 4 ur,d 5 
Streichen (nicht Ins Sofortprogramm) 

Art.61119 

Proposition de la commlsslon 

Al. 1 
Blffer (pas dans le programme d'urgence) 

Proposition Berger 
(est caduque) 
lnclure dans le programme d'urgence 

Al.2 
Msjortte 
Blffer (pas dans le programme d'urgence) 

Minorit, 
(Vannay, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthour, Gloor, Günter, 
Neukomm, Zehnder) 
... d'apres l'Age d'entru et les differences .•. 

Al.3 
Majorltl 
Blffer (pas dans le programme d'urgence) 

Minorlte 1 
(GOnter) 
Les mimes cotisations s'appliquent aux hommes et aux 
femmes. 

Minorit, II 
(Vannay, Borel, Bratschi, Eggll-Winterthour, Gfoor, Neu
komm, Zehnder) 
Blffer 

Al.4et5 
Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Abs. 1-AI. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2 und 3 - Al. 2 et 3 

Mme Vannay, porte-parole de la minorite: Ce n·est certes 
pas un hasard st la sous-commlsslon charg4e de proposer la 
«r4vision de la r4vislon partielle„ n'a pas repris l'article 6"" 
dans le programme d'urgence. Le courage politique n'est 
pas au rendez-vous ces temps et, s'agissant des femmes, on 
peut toujours attendrel On aurait eu l'occasion de satisfaire 
aux extgences d'un postulat qui revlent pourtant reguliere
ment devant notre consell, et cela depuis des annus. II 
s'agit de celui de l'egalite des cotisations entre les deux 
sexes. Mais, le Jour oü i'on pouvait effectivement y donner 
suite, volll que les rats ont qultte ie bateau. Et pourtant un 
peu d'histoire s'lmpose. 
Le 6 decembre 19n, une motion de Mme Spreng demandait 
cette egalit4 de cotlsatlons entre les hommes et les femmes 
dans le cadre de l'assurance-maladle. Au nombre. des signa
tatres de cette motlon, encore pr4sents dans notre consell 
mals peut-ttre pas dans ta salle, Je retrouve MM. Bonnard, 
Cevey, Dupont, Flubacher, Gautier, Raoul Kohler, Schwarz. 
11 y avait aussi Mme Bauer et M. Delamuraz, conseiller fede
ral. Cette motlon fut transform6e en postulat. 
Le 18 avril 1978, Mme Morf deposalt une nouvelle motion 
sur la situatlon falte A la femme dans la LAMA. et demandalt 
aussi des cotlsatlons egales pour les deux sexes. Au nombre 
des slgriatalres icl presents et non socialistes figurait Mme 
Blunschy. La motlon fut egalement transformee en postulat. 
17141 

La motlon Grobet, presentee le 30 novembre 1981, repre
sentait la troisieme tentative et a aussi ete transformee en 
postulat. M. Egli, conseiller federal, s'en remettait alors a la 
decision du Parlement dans le cadre de la revision partielle 
de rassurance-maladie. Je crois donc qu'il ne taut pas 
eluder la question et y repondre aujourd'hui. · 
Encore une fois, il s'agit d'une question de justice et de 
solidarite, une question de principe autant que d'egalite de 
traitement. On pretendra encore que les femmes coütent 
eher, beaucoup plus que les hommes, aux caisses-maladle. 
Cela est facile lorsqu'on assimlle la maternite a la maladle et 
que tous las solns qul entourent la mlse au rnonde des 
enfants et la prise en charge des bebes a ieur nalssance sont 
portes sur le compte de la mere aupres des caisses-maladie. 
Cela est aussi facile lorsqu'on sait qu'un nombre lmportant 
des maladies des hommes sont couvertes solt par l'assu
rance-militalre, soit par la CNA, sans tenir compte du lourd 
tribut dü a l'alcoolisme ou aux accidents payes differem
ment, selon qu'II s'agit d'un travailleur ou d'une femme sans 
contrat de travail, donc relevant d'une assurance-accldents 
ou d'une caisse-maladie. 
Meme si, compte tenu de tout cela, on devait constater que 
la sante des femmes est vralment plus fragile que celle des 
hommes, II faudrait an connaitre la raison et II faudralt que, 
par soiidarite, les hommes acceptent de payer davantage 
pour cette deuxieme moitle de l'humanite malheureusement 
plus faible et souffreteuse. 
Je ne m'attarderal pas a parler maintenant des principes 
d'egalite qui motivent egalement l'unite de primes, je pense 
que d'autres le diront. On nous retorquera, sans doute, qu'il 
taut comparer ca qui est comparable, que la sante n'est pas 
un domaine ou regne l'egalite, ou encore que las rlsques 
sont 'differents chez les hommes et chez les femmes. Je 
crois donc qu'il taut vralment abandonner cette notlon de 
rlsque, car elle ne doit pas et ne peut pas entrer en ligne de 
compte lorsqu'on veut mettre sur pied 1,me assurance 
sociale. Le seul risque, je le repete, est celuj lie a la mater
nite. Si la grossesse et l'accouchement entrainent partois 
des atteintes durables et profondes a la sante de la femme, 
je pense qu 'il faudrait que vous, Messieurs, ayez la decence 
de ne pas punir 1a femme pour cela, mais que vous acceptiez 
aussi d'en partager le prix, taute de pouvolr. en partager les 
consequences. 
Enfin, i'autre risque est peut-etre- j'allais l'oubller- celul de 
la plus grande longevite de la femme, inegaiite choquante 
aux yeux de certains, volre prlvilege incomprehenslble aux 
yeux d'autres. Je vous laisse ie choix des moyens pour y 
mettre fln. 
En consequence, je vous prie d'abandonner une pratlque 
que nous somme& les seuls au monde a avoir eu l'idee 
geniale de mettre en place. Cessons de fixer des prlmes, des 
cotisatlons aux caisses-maladie an fonction du sexe, et 
acceptons de bitter de notre lol cette notion qul n'aurait 
jamais d0 y flgurer. Je vous demande donc, a l'artlcle 6'"', 2-
alinea, de supprimer le mot "sexe„ ainsi que l'allnea 3 qui 
devient alors inutile puisqu'il stlpulait que ccles cotlsations 
des femmes ne peuvent depasser de plus de dlx pour cent 
celles des hommes ... 
De plus, je me rallie a la proposltion de M. Günter, qui veut 
une garantie supplementaire et dit «qua les memes cotisa
tions s'appliquent aux hommes et aux femmes•. II est blen 
evident que sl vous n'acceptiez pas de supprimer la possibl• 
llte legale d'echelonner las cotlsations d'apres le sexe, je 
renoncerais ä la proposition de bitter i'allnea 3 qui conslste
rait encore un garde-fou necessaire. 

Günter: Ich möchte meinerseits im Namen unserer Fraktion 
den Antrag Vannay unterstützen und danke Frau Vannay, 
dass sie meinem Vorschlag, in dem wir ganz klar und 
deutlich sagen, dass die Prämien für Mann und Frau gleich 
gross sein sollen, ausdrücklich zustimmt. Die Frauen verur
sachen tatsächlich höhere Krankheitskosten, das Ist 
bekannt. Die Mehrkosten bestehen also real. Auf der ande
ren Seite können die Frauen nichts dafür, dass sie höhere 
Kosten verursachen, im Gegenteil, gehen sie doch In der 
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Regel im grossen Durchschnitt mit ihrer Gesundheit ver
nünftiger um als die Männer. 
Die Gründe für die höheren Frauenprämien sind einerseits 
die Mutterschaft mit ihren normalen, aber auch mit ihren 
krankheitsverursachenden Folgen. Ein Teil ist aber auch 
dadurch erklärbar, dass die Frau sozial in vielerlei Hinsicht 
noch benachteiligt ist. Es ist altbekannt in der Medizin, dass 
Unterschichten mehr Gesundheitsprobleme haben, insbe
sondere auch mehr psychosoziale Probleme. Entsprechend 
kommt auch die erhöhte Morbidität der Frauen zum Teil von 
ihrer noch nicht gleichrangigen Stellung her. Weiter trägt 
das höhere Lebensalter, das nicht zuletzt eine Folge der 
vernünftigeren Lebensweise Ist, die wir ja nicht tadeln kön
nen, und die Tatsache, dass Frauen weniger gegen Unfall 
versichert sind - zurri Beispiel als Hausfrauen - und daher 
Unfälle vermehrt den Krankenkassen angelastet werden, zur 
Verursachung von Mehrkosten bei. 
Im Zuge der gleichen Rechte und Pflichten für Mann und 
Frau ist die Solidarität zwischen den Geschlechtern ein 
dringendes Muss. Es ist zwar so, dass in versicherungsma
thematischer Hinsicht ein Unterschied besteht. Von dort her 
könnte man ein Recht auf höhere Frauenprämien ableiten. 
Die staatspolitische Sicht, die gleiche Rechte und Pflichten 
verlangt, geht diesem "kleineren» Recht der Versicherungs~ 
mathematlk nun eindeutig vor. Diese Maxime fordert auch 
Solidarität zwischen den Geschlechtern. Es gibt daher nur 
eine richtige Lösung, nämlich ganz klar und deutlich festzu
legen, dass für Männer und Frauen die gleichen Prämien 
gelten. 
Ich bitte Sie, hier zuzustimmen, damit dieser alte Streit In 
einem partnerschaftlichen Sinne zwischen den Geschlech
tern gelöst werden kann. 

Frau Gurtner: Unsere Fraktion unterstützt den Antrag von 
Frau Vannay. Gleiche Prämien für Mann und Frau ist eine 
alte Forderung und sollte gemäss dem Prinzip der Solida
rität in der Krankenversicherung längst realisiert sein. 
Die sogenannten Frauenkosten in den Krankenpflegen sind 
tatsächlich 50 bis 60 Prozent höher als die Kosten der 
Männer. Die Gründe für die höheren Frauenkosten im 
Gesundheitswesen sind mangels entsprechender Untersu
chungen nicht völlig klar. Es gibt aber einige plausible 
Erklärungen dafür. 
Viele Frauen pflegen ihre kranken Angehörigen zu Hause, 
helfen also damit, Krankenpflegekosten zu sparen. Umge
kehrt Ist es sehr selten, dass Männer kranke Angehörige zu 
Hause pflegen. Ulrich Müller, Präsident des Krankenkassen
konkordats, sieht darin einen wesentlichen Punkt, warum 
die Krankenpflegekosten für Frauen höher sind als für 
Männer. 
Krankheitsrisiko und -kosten steigen mit dem Alter. Frauen 
leben Im Durchschnitt länger als Männer. Bel den über 
65jährlgen steh~n 250000 verwitweten Frauen nur rund 
50000 Witwer gegenüber. Allerdings ist der proportionale 
Kostenanstieg mit zunehmendem Alter bei Frauen und Män
ner unterschiedlich. Eine Zusammenstellung der Kranken
kasse des Kantons Bern (KKB) zeigt, dass bei den Männern 
ein 50jähriger Versicherter im Durchschnitt die doppelten, 
ein 70jährlger Versicherter sogar die fünffachen Kosten, bei 
den Frauen eine 60jährige Versicherte die doppelten, eine 
70jährige Versicherte die dreifachen Kosten der 2Djährigen 
Versicherten verursachen. Eine Interpretation dieser Stati
stik Ist noch nicht schlüssig. Hinzu kommen noch die Mqt
terschaftskosten und die subsidiäre Unfallversicherung, die 
viele Frauen umfasst. 
Die Frauen sind nicht verantwortlich für ihre höheren Kran
kenpflegekosten und sind auch nicht mit höheren Prämien 
zu bestrafen. Eine soziale Krankenversicherung kann von 
ihrem Charakter her keine Risikoprämien verlangen. Die 
Regelung der Eintrittsaltersprämie ist gerade ein Beispiel 
einer nlchtrlsikogerechten Prämie, bei der die Solidarität 
zwischen jung und alt spielt. Die Solidarität zwischen Mann 
und Frau muss in der Krankenversicherung ebenfalls voll 
zum Tragen kommen. Es ist klar, dass die höheren Frauen
kosten nicht auf die Pro-Kopf-Prämie der Männer überwälzt 

werden können. Hier müssen die Bundessubventionen bis 
zum vollen Ausgleich der Prämien eingesetzt werden. 
Kein anderes Land in Europa kennt übrigens eine solche 
Diskriminierung der Frauen in der Krankenpflegeversiche
rung, wie wir sie mit der 10 Prozent höheren Prämie haben. 
Aufgrund des Gleichberechtigungsartikels in der Bundes
verfassung stellt sich ohnehin die Frage, ob die 1 O Prozent 
höheren Prämien nicht verfassungswidrig sind. 

Frau Grendelmeler: Es sind verschiedene Gründe aufge
führt worden, warum die Frauen höhere Kosten verursa• 
chen, ohne dass der Grund dafür mit Sicherheit festgestellt 
werden kann. Aber ich bitte Sie, hier für einmal den 
Geschlechtsunterschied zu berücksichtigen, vor allem, 
wenn man die Mutterschaftsleistungen in dieses Gesetz 
integriert! Daraus ergeben sich zwangsläufig höhere Kosten 
der Frauen. Und ebenso - es ist bereits gesagt worden -
muss die höhere Lebenserwartung der Frau zwangsläufig zu 
höheren Kosten führen. Die Sozialversicherung, und die 
Krankenkasse ist eine soziale Versicherung, steht dafür ein, 
dass der Gesunde für den Kranken bezahlt- er hat dafür das 
Privileg gesund zu sein -, dass der Junge für den Alten 
bezahlt und dass auch die gesünderen Männer für die 
krankheitsanfälligeren Frauen bezahlen. Das sind naturge
gebene Fakten. Wir sollten daher mit diesem alten Zopf 
aufhören und die Kosten gleichmässig verteilen. Denken Sie 
daran: auch nach der Revision sollte das Krankenversiche
rungsgesetz ein soziales Gesetz bleiben. 

Früh: Frau Grendelmeler, es gibt Zöpfe, die Geld kosten. Die 
Kommission war der Meinung, einen Auftrag zu haben: 
nämlich den, die Krankenkosten herabzusetzen. Deshalb 

' hat die Mehrheit der Kommission dieses Thema nicht in das 
Sofortprogramm aufnehmen wollen. Ich möchte Sie bitten, 
diesen Antrag betreffend Prämiengleichheit abzulehnen. 
Differenzen müssen nicht immer, aber sie dürfen jetzt noch 
bestehen. Sie bestehen auch anderenorts, zum Beispiel bei 
der Nichtbetriebsunfallversicherung SUVA, wo die Differenz 
wesentlich höher ist, also ungefähr 50 Prozent, und dies mit 
dem Einverständnis des Gesetzgebers. 
Nun zur Finanzierung: Wir sollten unserem Auftrag nach
kommen und mit diesem Sofortprogramm eine Kostensen
kung herbeiführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 
Bund nun einfach seine Beiträge erhöht, denn darauf würde 
es ja hinausgehen: der Bund müsste. etwa 200 Millionen 
Franken an neuen Bundessubventionen locker machen. Ich 
erinnere Sie einfach an diese unsere Mission, den Bund in 
diesem Bereich nicht noch mehr zu belasten. 
Ich möchte Sie bitten, diese Anträge abzulehnen. Sie wer
den wieder aufgegriffen werden, denn die Kommission 
arbeitet ja an diesem Programm weiter, aber im Moment 
sollten wir uns strikt auf dieses Sofortprogramm be
schränken. 

Frau Segmüller: Der Solidaritätsvertrag der sozialen Kran
kenversicherung beruht auf Freiwilligkeit. Vergessen wir das 
nicht. Wir haben heute morgen wieder darüber abgestimmt: 
die Krankenpflegeversicherung bleibt freiwillig. Damit sind 
der Solidarität, die wir verlangen können, Grenzen gesetzt. 
So war es bis heute, und so wird es auch weiterhin sein. Das 
bedeutet: Wir haben den Generationenvertrag - die Jungen 
bezahlen für die Alten mit-, und wir haben einen beschränk
ten Solidaritätsausgleich zwischen Mann und Frau, indem 
die Prämiendifferenz nicht mehr als 10 Prozent betragen 
darf. Es ist schlechterdings nicht möglich, ohne ein Obliga
torium den vollen Ausgleich zu erzwingen. Es wäre wünsch
bar - da bin ich mit meinen Vorrednerinnen durchaus ein
verstanden -. aber ich bitte Sie, vergessen Sie nicht, wir 
machen heute ein Sofortprogramm. Es hat nur dasAllernot
wendigste darin Platz, das Wünschbare muss - leider -
warten. In diesem Sinne muss ich Sie bitten, den Antrag von 
Frau Vannay abzulehnen. 
Auch dies möchte ich Ihnen noch zu bedenken geben: Die 
Tatsache, dass die Mutterschaftsleistungen in diesem KUVG 
integriert sind, ist keine Strafe. Dafür zu fordern, dass wir 
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Prämiengleichheit haben müssen, finde ich fehl am Platz, 
denn der Bund gleicht ja die Kosten für Mutterschaft voll um
fänglich an die Kassen aus. Diese zwei Dinge haben mitein
ander hier nichts zu tun. Man kann nicht vom Einschluss der 
Mutterschaftsleistungen ableiten, dass wir ein Anrecht auf 
eine Prämiengleichheit hätten. Der Hauptgrund bleibt: Es ist 
wünschbar, aber nicht zwingend notwendig; deshalb gehört 
es nicht Ins Sofortprogramm. 
Ich bitte Sie, den Antrag Vannay abzulehnen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich möchte vorerst darauf 
hinweisen, dass die Kommission beantragt hat, Artikel 6bis 
nicht aufzunehmen, weil bei diesem bundesrätlichen Vor
schlag praktisch alles gleich bleibt. Da die vorgeschlagenen 
Verbesserungen aber nicht Dringlichkeitscharakter haben, 
verzichtete die Kommission darauf, diese aufzunehmen. Es 
war lediglich darin vorgesehen, dass bei Arbeitsverhältnis
sen auch die Beiträge In Lohnprozenten erhoben werden 
können. Bei den Nettoprämien für die Kinder kann man das 
heute auch beim neuen Artikel über die Verordnung er
lassen. 
Nun zum Streitpunkt: Obwohl ich persönlich den Minder
heitsantrag auch unterschrieben habe und der Meinung bin, 
es wäre Zeit dafür, muss ich.auch die Meinung der Kommis
sionsmehrheit vertreten. Das, was die Kommissionsmehrheit 
gesagt hat, ist eben nicht ganz ohne Anlass. Aber vielleicht 
darf ich einen Irrtum einmal nochmals klarstellen: Die Kran
kenpflegekosten·für die Frauen sind nach Abzug der Mutter
schaft 50 bis 60 Prozent höher als diejenigen der Männer. 
Allerdings stimmt es, wie Frau Gurtner sagt, dass mit zuneh
mendem Alter der Ausgleich der Kosten erfolgt. Ein 80Jährl
ger Mann kostet Im Durchschnitt ungefähr gleichviel wie 
eine 80jährige Frau. Natürlich, weil die Frauen das Glück 
haben, älter zu werden, kosten sie dann eben entsprechend 
gesamthaft mehr. Das Unfallkostenrisiko, welches immer 
wieder als eine der Kostenverteuerungen für die Frauen 
dargestellt wird, weil sie subsidiär versichert sind, beträgt 
nach Berechnungen der KKB - also der gleichen Kranken
kasse, die Frau Gurtner angeführt hat - 3 bis 5 Prozent. Das 
Konkordat hat uns mitgeteilt: etwa 4 bis 5 Prozent vom 
Durchschnitt der Prämien. Also kann die ganze Differenz 
nicht mit dem Unfall erklärt werden. 
Was aber entscheidend ist in dieser Beziehung: Wenn Sie 
diesem Antrag von Frau Vannay und von Herrn Günter 
zustimmen, dann müssen Sie gleichzeitig zustimmen, dass 
statt 923 Millionen Franken ungefähr 1125 Millionen Fran
ken Bundesbeiträge gewährt werden. Da müssten Sie diese 
Konsequenzen ziehen. . 
Ich weiss, dass die Befürworter dieses Antrages dem zustim
men würden. Da haben wir keine Differenz. Aber ich sage 
Ihnen auch, warum: Es ist schön, von Solidarität zu spre
chen und zu erwarten, dass die Männer die erwartete Soli
darität mit höheren Beiträgen ausüben. Ich habe in meinem 
Eintretensreferat schon darauf hingewiesen, dass wegen 
der Kürzung der Bundesbeiträge und der Teuerung, die wir 
Im Gesundheitssektor erleben, die Männer im Durchschnitt 
heute schon etwas über 10 Prozent zu hohe Prämien bezah
len. Wenn man das nun nochmals den Männern anlastet, 
wird noch häufiger passieren, was heute schon passiert: 
dass sogenannte Männerkassen existieren, dass in Betrie
ben mit hohem Männeranteil Betriebskrankenkassen exi
stieren und dazu noch Kollektlwerträge geschlossen wer
den, und dass die Frauen die Geprellten sind. Die Frauen 
sind dann in ihrer öffentlichen oder anderen privaten Kran
kenkassen und, weil diese Kassen wenig Männer haben, 
müssen die Beiträge inzwischen erhöht werden. Dort sind 
dann die Frauen wi~derum die Geprellten. 
Also: Wenn Sie nicht bereit sind in diesem Rat, den Aus
gleich zwischen Frauen- und Männerprämien über den 
Burid bezahlen zu lassen, dann müssen Sie den Antrag 
ablehnen. Wenn Sie aber bereit sind, diese Bundesbeiträge 
zu leisten, dann können Sie zustimmen. 
Das sind die Überlegungen, warum die Kommissionsmehr
heit diesen Antrag ablehnt, und Ich bitte sie im Namen der 
Kommissionsmehrheit, diese Anträge ebenfalls abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Lors du debat sur i'entree en 
matiere, j'ai dit qu'ii etait temps. si ce n'est d'accorder 
l'egalite, du moins un rapprochement tarifaire substantiel 
correspondant a ia proposition faite per le Conseil federal. 
J'ai egalement affirme, en allant dans le meme sens qua 
l'intervention de Mme Grendelmeier, que les statistiques 
precises faites dans les pays industriaiises montraient que la 
duree de vie en bonne sante des hommes etait egale, si ce 
n'est superieure, a celle des femmes et que. par la-meme, 
leur duree d'activite depasse celle de ces dernieres: ce qui 
permet de faire jouer la solidarite dans ce contexte. 
Je suis donc partisan de cette egalite, de ce rapprochement 
tarifaire. Mais, c'est un avis personnel. La majorite de la 
commission a decide de biffer du programme d'urgence 
cette proposition pour des ralsons essentiellement finan
cieres. Cela touche surtout les cantons modestes sur le plan 
financler. lls ne pourraient pas appliquer cette solidarite. 
Des lors, ca serait a la Confederation qu'incomberait i'ap
port des moyens necessaires a ce correctif. Cela entrainerait 
une depense d'environ 200 millions que nous devrions cou
vrir par le budget ordinaire de la Confederation. 
C'est donc pour ces raisons et non pour des principes que 
cette proposition du Conseil federal a ete renvoyee a un 
.projet ulterieur et !Jiffee du programme d'urgence. 

Bundesrat Egli: Sehr gerne möchte ich den Antragstellern 
der ·Minderheit zustimmen. Auch ich persönlich empfinde 
diese Differenz in der Prämienleistung zwischen Mann und 
Frau als störend. Es müsste eigentlich alles getan werden, 
um diese Differenz zu beseitigen. aber leider stösst ein 
solches Bemühen zurzeit an den Grenzen, die.uns durch die 
Natur der Sache gesetzt sind. 
Erstens einmal stelle ich fest, dass schon bis heute diese 
maximale Prämiendifferenz von 10 Prozent zwischen Mann 
und Frau gemäss Gesetz bestand. Was könnte unternom
men werden, um Prämiengleichheit zu erreichen? Entweder 
müssten die Solidaritätsbeiträge der Männer entsprechend 
angehoben werden, oder der Ausgleich müsste durch staat
liche Leistungen geschaffen werden. Wir haben beides, 
wenn auch nicht vollständig, aber annäherungsweise getan. 
Sie wissen: die Frauen verursachen ungefähr um so-Prozent 
mehr Kosten mit ihren Krankheiten. ohne Berücksichtigung 
der Mutterschaftsversicherung. Die Männer leisten hieran 
Solidaritätsbeiträge. 
Es wäre theoretisch möglich, diese noch mehr anzuheben; 
aber es wird das geschehen, was bereits Herr Eggli ausge
führt hat: Bei der freiwilligen Krankenversicherung stünde 
es den Männern frei, die Kasse zu verlassen und eine anders 
strukturierte Kasse mit weniger Frauen aufzusuchen, weiche 
den Männern weniger Solidaritätsbeiträge aufbürdet. Das ist 
die eine Grenze. Die zweite Grenze sind die staatlichen 
Beiträge. Gemäss Artikel 36bis der Vorlage leistet den Bund 
Beiträge für die Verminderung des Prämienunterschiedes 
zwischen Mann und Frau. Aber wenn wir die ganze noch 
verbleibende Differenz ausgleichen wollten, bräuchten wir 
200 Millionen Franken. Eine Mehrsubvention von 200 Millio
nen Franken ist aber unter den heute gegebenen Umstän
den undenkbar. 
Ich möchte warnen: Wenn Sie ein Referendu~ gegen 
unsere Vorlage provozieren wollen, dann müssen Sie die
sem Minderheitsantrag zustimmen. 
Darf ich noch auf einen Gesichtspunkt hinweisen, den auch 
Frau Grendelmeier angeschnitten hat: auf die Frage der 
verfassungsmässigen Gleichheit der Geschlechter. Die vor
liegende Bestimmung hat damit nichts zu tun. Eine unter
schiedliche Behandlung der Geschlechter ist überall dort -
trotz des Gleichheitsartikels 4 BV - möglich und zulässig, 
wo der Unterschied in der Natur der Geschlechter liegt, 
beispielsweise beim Militärdienst oder in der Mutterschafts
versicherung. Gerade diese Differenz beruht eben auch auf 
dem Unterschied der Geschlechter, indem die Frauen Im 
Gesundheitswesen 50 Prozent mehr Kosten verursachen. 
Darum kanh Artikel 4 BV nicht herangezogen werden, um 
diese Differenz zu beseitigen. 
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Le presldent: Je vous propose de voter separement sur la 
proposition de Mme Vannay concernant l'alinea 2 et sur 
celle de M. Günter apropos de l'alinea 3, a laquelle Mme 
Vannay se rallie. 

Abs. 2-AI. 2 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit (Vannay) 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 3-AI. 3 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit (Günter) 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 4 und 5 - Al. 4 et 5 

Angenommen - Adopte 

Art 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art 12 Abs. 1 Zlff. 1 Bst. a 

Antrag der Kommission 

44Stimmen 
66Stimmen 

41 Stimmen 
61 Stimmen 

a. die Untersuchungen und Behandlungen durch einen Arzt; 
(Rest streichen) 

Art. 12 al. 1 eh. 1 let. a 

Proposition de la commission 
a. Les examens et les traitements auxquels procede un 
medecin; (biffer le reste) 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 1 Zlff. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
b. die Heilanwendungen und Pflegeleistungen von medizi
nisch-therapeutischem Personal oder Personen der spital
externen Krankenpflege, die ein Arzt angeordnet hat; 

Minderheit 
(Günter, Basler, Früh, Zehnder) 

... angeordnet hat. Die Kosten der ·durch einen Arzt ange
ordneten und gegebenenfalls überwachten spitalexternen 
Krankenpflege können von den Krankenkassen, den Wohn
sitzgemeinden bzw. -kantonen verrechnet werden. 

Art 12 al. 1 eh. 1 let. b 
Proposition de la commlssion 
b. Les traitements et les soins administres, sur prescription 
d'un medecin, par le personnel paramedical ou le personnel 
prodiguant des soins a domicile; 

Minorite 
(Günter, Basler, Früh, Zehnder) 

... a domicile. Les caisses-maladie peuvent facturer aux 
communes ou cantons de domicile les frais pour soins 
prodigues hors de l'höpital, qui sont justifies. La commune, 
le canton ou la caisse-maladie peut faire dependre le paie
ment du montant ainsi dü du contröle des soins par le 
medecln-traltant du patient; 

Günter, Sprecher der Minderheit: Ich kann Ihnen Besserung 
in Aussicht stellen: meine Anträge werden nun allmählich 
seltener. Ich schlage Ihnen hier vor: .. oie Kosten der durch 
einen Arzt angeordneten und gegebenenfalls überwachten 
spitalexternen Krankenpflege können von den Krankenkas-

sen, den Wohnsitzgemeinden bzw. -kantonen verrechnet 
werden.» 
Wir haben schon einmal ausgeführt, dass die Krankenversi
cherung heute die Fürsorge in den Gemeinden ganz massiv 
gegenüber früher entlastet hat. Es wäre daher nur sinnvoll, 
wenn jetzt, in einer Zeit der Probleme für die Krankenversi
cherung, die Gemeinden wieder etwas vermehrt mithelfen 
würden, und zwar im Bereich der spitalexternen Kranken
pflege. Nicht nur, weil damit eine Entlastung finanzieller Art 
in einem Bereich herbeigeführt wird, der tatsächlich in den 
Bereich der Gemeinden gehört, sondern weil wir mit allen 
Mitteln dazu beitragen müssen, die spitalexterne Kran.ken
pflege zu fördern; denn hier ist eines der wenigen Mittel, das 
ganz sicher dazu beitragen kann, die Kostensteigerung in 
den Spitälern einzuschränken. 
Wie oft erleben wir es doch, dass Patienten aus sozialen und 
pflegerischen Gründen im Spital behalten werden müssen, 
die unter anderen Umständen ohne weiteres mit medizi
nisch gutem Gewissen nach Hause entlassen werden könn
ten, ja wahrscheinlich sich sogar dort viel wohler fühlen 
würden, wenn nur die Pflege etwas mehr gesichert wäre. 
Aber es ist noch weitaus schlimmer: Manchmal muss man 
die Patienten sogar aus finanziellen Gründen im Spital 
behalten, weil nämlich dort alles bezahlt ist, zu Hause aber, 
obwohl summa summarum für die Volkswirtschaft natü riich 
viel günstiger, sehr viel vom Patienten berappt werden 
muss, vom Essen bis zur Haushälterin und oft auch noch bis 
zur Pflegerin. Kein Wunder, dass die Patienten selbst unter 
diesen Umständen versuchen, die Entlassung bei nicht voll
ständig wiederhergestellter Gesundheit möglichst zu verzö
gern. Man ist ja in bezug auf Betreuung im Spital besser 
~estellt und erst noch, wenn man nach Hause geht, finan
ziell der Dumme. 
Hier, glaube ich, ist auch ein Punkt, wo eine Änderung 
einsetzten kann. Es ist mir völlig bewusst, dass mein Antrag 
allein in diesem Bereich die Welt nicht in Ordnung bringt. 
Aber auch hier wieder: Es ist eine punktuelle Verbesserung, 
die zumindest dazu beiträgt, die spitalexterne Kranken
pflege etwas zu verbessern. Ich weiss, dass es Orte in der 
Schweiz gibt, wo sie gut organisiert ist. Es gibt aber auch 
andere Orte. Es ist mir bewusst, dass die spitalexterne 
Krankenpflege im Grunde genommen langfristig die Kran
kenkassen entlastet und daher von Ihnen viel mehr geför
dert werden müsste. Auf der anderen Seite wissen Sie so 
genau wie ich, dass in einer ersten Phase der Förderung der 
spitalexternen Krankenpflege die Kosten natürlich anstei
gen werden; denn wir haben dann eben zwei Infrastruktu
ren: die in den Spitälern, die reduziert werden müsste, und 
die neu aufgebaute SP.italexterne Krankenpflege. Das heisst, 
mindestens in einer Ubergangsphase muss etwas geholfen 
werden, damit dann eben gespart werden kann. Es ist hier 
wie in vielen anderen Bereichen auch: man muss zuerst 
etwas investieren, wenn man am Schluss etwas davon 
haben will. Ich glaube, dass wir hier eine Möglichkeit haben, 
einen Teil Sozialpolitik, den wir den Kassen aufgebürdet 
haben, wieder zurückzuverlagern. · 
Eigentlich müsste man im Antrag nur von den Gemeinden 
schreiben. Aber Sie wissen, wie das ist: Wir haben kein 
Recht, direkt für die Gemeinden zu legiferieren, also sind wir 
gezwungen, das über die Kantone zu tun. 
Ich gestehe Ihnen offen, dass es wahrscheinlich Möglichkei
ten gibt, diesen Antrag intelligenter zu formulieren. Leider 
ist uns - ich habe ihn ja in der Kommission vorgebracht -
keine bessere Formulierung in den Sinn gekommen. Aber 
auch hier ist es ja so: Wir haben noch einen Zweitrat hinter 
uns, und es scheint mir wichtig, dass man das Prinzip zu 
verankern versucht: nämlich die Gemeinden noch vermehrt 
an der spitalexternen Krankenpflege zu beteiligen, die Kran
kenkassen zu entlasten; alles mit dem Ziel, dass nicht wieder 
derjenige, der sich richtig verhält, am Schluss noch dafür 
zahlen muss. 
Ich sage es Ihnen noch einmal: Wir haben viele Patienten in 
den Spitälern, die nicht dort hingehören. Wir behalten sie 
zum Teil, weil die Pflege zu Hause nicht genügend ist. Nicht 
zuletzt kommt ein erheblicher Druck von den Patienten, die 
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wirklich erst nach Hause gehen wollen, wenn sie ganz 
gesund sind, weil sie wissen, dass sie, wenn sie früher nach 
Hause gehen, zusätzliche Kosten haben. Im Spital ist eben 
alles gut geregelt, und in der spitalexternen Krankenpflege 
ist das nicht der Fall. Wir sollten versuchen, zumindest hier 
wieder einen kleinen Schritt weiterzukommen. 

Zehnder: Es mag etwas eigenartig erscheinen, dass da bei 
der Minderheit neben Kollege Basler auch noch der Name 
Zehnder steht und wir hier am gleichen Strick ziehen. Es ist 
tatsächlich so, dass ich mich in einem gewissen Dilemma 
befinde. Einerseits will ich ja die Hauskrankenpflege mit 
allen nur möglichen Mitteln unterstützen. Ich betrachte 
diese Institution als dringend notwendig und segensreich, 
schon aus der Erfahrung heraus, die man gemacht hat, seit 
diese Institution besteht. Aber was genau unter spitalexter
ner Krankenpflege zu verstehen ist, geht eigentlich aus dem 
Text von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b nicht hervor. 
Die Pflegeleistungen, die auf Anordnung eines Arztes von 
Personen der spitalextemen Krankenpflege gewährt wer
den, können so weit interpretiert werden, dass darunter 
auch Haushaltarbeiten verstanden werden könnten. Ich 
habe die Botschaft dazu gelesen. Dort ist das mehr oder 
weniger ausgedeutscht. Aber mir geht es jetzt In erster Linie 
darum, dass das auch in den Gesetzesmaterialien nochmals 
verdeutlicht wird, d. h. nur ein Punkt. Dadurch würde indes
sen der Aufgabenbereich der Krankenversicherung, wenn 
also Haushaltarbeiten einbezogen wären, einmal mehr zur 
Entlastung der Kantone und Gemeinden ausgeweitet. Was 
geschieht überdies mit den Gemeindeschwestern? Sollen 
sie von den Krankenkassen statt wie bisher von den Gemein
den bezahlt werden? Auch dies wäre eine reine Lastenver
schiebung ohne irgendwelchen zusätzlichen Nutzen für die 
Patienten. 
Die Organisation der Hauspflege ist zweifellos Aufgabe der 
Gemeinden und Kantone. Nachdem wir immer wieder von 
Aufgabenteilung reden, scheint mir gerade das ein gutes 
Beispiel für eine Aufgabe der Gemeinden und Kantone zu 
sein. Sie werden um so grosszügiger organisieren, je weni
ger sie dadurch belastet werden. Je grösser das Angebot, 
desto grösser auch die Nachfrage. Dieser zweifelhafte 
Grundsatz gilt leider für das ganze Gesundheitswesen. Wir 
laufen deshalb Gefahr, mit der Leistungspflicht der Kranken
kassen für die spitalexterne Krankenpflege eine neue 
Kostenlawine auszulösen. Die Kostenersparnis bei den Spi
talaufenthalten mag in einigen Fällen zutreffen. Sie wird 
aber bei weitem durch den Mehraufwand infolge erhöhter 
Nachfrage übertroffen werden. Die einzige Möglichkeit, die
sen Aufwand in Grenzen zu halten und eine Koordination 
zwischen Hauspflege und Angebot an Betten in Akutspitä
lem herbeizuführen, besteht in der finanziellen Beteiligung 
der Gemeinden und Kantone. Und das will ich. Ich will nicht 
etwa die Haus- und Krankenpflege abschaffen oder zusätz
lich belasten, ich will nur, dass die Kosten dort entspre
chend belastet werden, wo sie heute schon belastet werden, 
nämlich bei den Gemeinden und den Institutionen, die hier 
so segensreich wirken. 
Ich ersuche Sie daher, dem Minderheitsantrag zuzu
stimmen. 

Allenspach: Dieser Minderheitsantrag Günter ist in der 
Kommission erst in letzter Minute eingebracht und behan
delt worden. Er ist auch, wie Herr Günter selbst bemerkt hat, 
sehr rudimentär formuliert. Er ist in der vorliegenden Fahne 
sogar grammatikalisch falsch. Das soll uns aber nicht hin
dern, wenn der Antrag vernünftig wäre, ihm zuzustimmen. 
Dieser Antrag hat wohl einen vernünftigen Kern, er ist aber 
in seiner Auswirkung zu wenig durchdacht und greift vor 
allem in das Problem des Verhältnisses des Bundes zu den 
Kantonen und Gemeinden - also auch in die Aufgabentei
lung - ein. Der Antrag geht vom richtigen Gedanken aus, 
dass die spitalexteme Krankenpflege billiger zu stehen 
kommt als der Aufenthalt in den kostenintensiven Heilan
stalten. Er definiert aber den Begriff der spitalexternen Kran
kenpflege nicht. Es Ist alles andere als klar, was unter 

spitalexterner Krankenpflege zu verstehen ist. Gemäss Wort
laut des Antrages würde auch dann spitalexterne Kranken
pflege angenommen werden können, wenn es sich um eine 
rein häusliche Krankenpflege handelt. Gemäss Auffassung 
des Antragstellers kann aber nur jene Pflege als spitai
externe Krankenpflege bezeichnet werden, weiche anstelle 
eines Aufenthaltes in einer Heilanstalt vorgenommen wird. 
Die Formulierung, wie sie hier vorliegt schliesst aber nicht 
aus, auch jene Krankheiten, die normalerweise zu Hause 
behandelt werden, unter diesen Artikel zu subsumieren. 
Es stellt sich weiter die Frage, ob wir in diesem Gesetz die 
Gemeinden dazu verpflichten können, Kosten auf dem 
Gebiete der Krankenpflege zu übernehmen. Bis anhin muss
ten die Gemeinden keine Krankenpflegekosten erstatten, es 
sei denn, dass durch zu hohe Prämien der Krankenversiche
rung oder durch Nichtversicherung soziale Notlagen 
entstünden. Mit diesem Antrag verpflichten wir die Gemein
den, auch dann Kosten zu übernehmen, wenn keine soziale 
Notlage besteht. Es ist fraglich, ob hier der richtige Ort ist, 
über die bisherige traditionelle Aufgabenteilung zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden hinwegzugehen und den 
Gemeinden auf einem völlig neuen Gebiete, auf dem 
Gebiete der Krankenpflege, Leistungen aufzuerlegen. Ganz 
abgesehen davon, dass eine solche Leistungspflicht wieder 
Subventionen nach dem Giesskannenprinzlp mit sich 
brächte. 
Ist es sinnvoll, wenn eine Gemeindekrankenschwester die 
Leistungen den Krankenkassen verrechnet und die Kassen 
gemäss diesem Antrag alsdann ihre Leistungen, die· sie der 
Gemeinde für die Krankenschwester bezahlen, wieder von 
der Gemeinde zurückvergütet erhalten? Das ist sicher ein 
unproduktiver, unsinniger administrativer Aufwand. Wir soll
ten äafür sorgen, dass wir die Kosten der Krankenversiche
rung, ja des Gesundheitswesens insgesamt, nicht noch 
durch einen überflüssigen administrativen Apparat erhöhen. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie deshalb, den Antrag Gün
ter abzulehnen. Sollte der Ständerat von sich aus auf ähnli
che Ideen kommen - besser formuliert und durchdacht -, 
dann ist es ihm ja unbenommen, von sich aus einen solchen 
Antrag in die Diskussion zu stellen. Das scheint mir der 
bessere Weg zu sein, als dass wir hier dem Ständerat einen 
unfertigen und undurchdachten Absatz zur Weiterbehand
lung übergeben. 

Hösll: Auch ich muss Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen, 
zuerst einmal aus staatspolitischen Gründen: In diesem Saal 
haben wir uns in den letzten Monaten stundenlang über die 
Aufgabenteilung Bund/Kantone unterhalten und gestritten; 
wir werden dies weiterhin tun müssen. 
Wollen wir gerade hier, wo bis jetzt klar ist, was der Bund zu 
tun hat und was die Kantone und Gemeinden zu tun haben, 
wieder ein Netz knüpfen? Zudem ist zu fragen: Ist der 
Vorschlag überhaupt praktikabel? Der Arzt soll das anord
nen und gegebenenfalls überwachen. Ja. wer soll das über
wachen: der Fürsorgerat oder eine Krankenschwester oder 
der Arzt? Der Arzt wird für seine Bemühungen mehr Hono
rar aufschreiben, als die ganze Arbeit für die Pflege kostet. 
Das ist doch kein Vorgehen! Diese Formulierung ist absolut 
unmöglich. 
Dann wird von Haus- und Krankenpflege gesprochen. Diese 
Unterscheidung ist zu ungenau. Wir haben eine eigentliche 
Hauspflege. Das ist der Fall, wenn eine Hauspflegerin hin
geht und im Haushalt mithilft, Kinder zu betreuen und viel
leicht dieses oder jenes im Haushalt in Ordnung zu bringen. 
Daneben haben wir die Hauskrankenpflege. Die Kantone 
und die Gemeinden tun, was sie tun müssen in dieser Sache. 
Der Kanton Glarus hat letztes Jahr die Beiträge an solche 
Vereinigungen verdoppelt, und zwar von 60 000 auf 120 000 
Franken. Ich habe mich persönlich erfolgreich bemüht, dass 
die Haus- und Krankenpflegevereine der Gemeinden zur 
Gründung eines gemeinsamen Kantonsverbandes schrei
ten, damit dieser dort einspringen kann, wo Not am Mann 
bzw. an der Frau ist. Wenn vielleicht in einem gewissen 
Moment in einer kleinen Gemeinde weder eine Hauspflege
rin noch eine Krankenschwester vorhanden ist, wird gewis-



sermassen mit einer «fliegenden Brigade» geholfen. Man 
springt dort ein, wo es notwendig ist. Wir ziehen auch 
Gelder ein. abgestufte Gelder. Es ist doch klar, dass eine 
Millionärsfrau etwas mehr bezahlen muss als eine Arbeiter
frau. 
Für die Lösung solcher Probleme bedarf es keines Bundes
gesetzes, sondern man muss das den Kantonen und 
Gemeinden überlassen. Schon jetzt bezahlen bei uns die 
Fürsorgegemeinden - wir haben selbständige Fürsorgege
meinden - zum grossen Teil die Defizite sowohl der Haus
wie der Krankenpflegevereine. Es wird also für diese Sachen 
gesorgt, ohne dass Vater Bund ständig dreinredet. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich muss Sie ebenfalls 
bitten, diesen Antrag abzulehnen. Mir hat sogar der 
Beschluss der Kommission nicht gefallen, dass solche Lei
stungen durch die Krankenkassen übernommen werden 
müssen. Ich sage Ihnen sogleich warum. Aber zuerst noch 
ein Wort zum Antrag von Herrn Günter. Er bläht die Verwal
tung lediglich auf und verursacht Kosten, ohne dass er 
etwas bringt. . 
Anfang der siebziger Jahre, als die Städte Basel und Zürich 
daran gingen, die Gemeindekrankenpflegetarife einzufüh
ren, war bei uns der Druck ebenfalls vorhanden, solche 
Tarife einzuführen. Das heisst, dass die Krankenpflegeorga
nisationen aufgrund der Leistungen der Gemeindeschwe
stern Rechnung stellen. Wir kamen aufgrund von eingehen
den Abklärungen zur Feststellung, dass über 70 Prozent der 
Taxeinnahmen nachher wieder für die Verwaltung aufge
braucht werden. Wenn nun die Gemeindeschwester bzw. 
die Orgnlsationen für solche Leistungen Rechnungen stel
len müssen und die Krankenkassen sie übernehmen, dann 
haben sie auch die Verwaltungskosten zu bezahlen. 
Anschliessend geht die Rechnung no-ch an die Gemeinde. 
Diese muss überprüfen, ob ein ärztliches Zeugnis vorhan
den ist und ob die Pflege zu Recht (aufgrund des Arztzeug
nisses) erfolgt ist. Wenn man das zusammenrechnet, bleibt 
für die effektiven Kosten, die durch die Pflege entstanden 
sind, wenig mehr übrig. Das muss man sich einfach vorstel
len. Wir kämpfen ständig gegen die Aufblähung der Verwal
tung, bringen aber in jedem Gesetz solche Vorschläge, die 
die Verwaltung noch mehr aufblähen, so dass schliesslich 
nichts Konkretes mehr herausschaut. 
Von mir aus gesehen - Herr Günter hat das in der Kommis
sion bereits gehört - wäre es sinnvoller, man würde die 
Gemeindekrankenpflege gratis erbringen. Sie wird nicht 
missbraucht und funktioniert sehr gut. Das kann ich bei uns 
feststellen, wo die Gemeindekrankenpflege gratis ist. Man 
muss nur immer wieder entsprechend den steigenden oder 
sinkenden Belastungen, die diese Leute haben, Anpassun
gen vornehmen. 
Die Kommission hat diesen Antrag aus diesen und ähnli
chen Überlegungen mit grossem Mehr abgelehnt. Ich 
möchte Sie bitten, diesen Antrag ebenfalls abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Je suis un fervent t>artlsan des soins 
a domicile. Je ne vais pas enumerer ici ce qui peut 6tre 
realise dans ce domaine, mais je voudrais cependant signa
ler que l'article propose par la majorite et par le Conseil 
federal etend dejä par rapport a la situation actuelle, le 
nombre des prestations en faveur des soins a domicile, et 
les determine avec precision. La proposition en question 
voudrait, purement et gratuitement, charger les cantons et 
les communes, tout en ignorant le coüt et les limites de ces 
prestations, alors que je le repete, il s'agit ici d'une atteinte 
directe aux competences des cantons et des communes qui 
ont pour täche d'appliquer une teile politique. Nous devons 
nous contenter de fixer clairement le cadre legal. Ce but est 
atteint par l'intermedlaire de l'article 12, alinea b, gräce ä la 
majorlt6 de la commission et au Conseil federal. Nous 
n'avons pas a nous lancer dans une aventure qul porte 
atteinte au federalisme et qui, en outre, ne permet pas de 
fixer aujourd'hui les limites et le coüt de cette operation, 
tandis que, precisement, notre programme d'urgence se 
veut d'ätre une limite ä l'explosion des coüts de la sante 
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publique. En consequence, je vous demande de rejeter la 
proposition qui nous est soumise. 

Bundesrat Egli: Ich schliesse mich der Auffassung der Kom
missionsmehrheit an, und zwar aus zwei Überlegungen: 
Die erste Überlegung ist staatspolitischer Art. Herr Hösfi hat 
darüber gesprochen: Ich empfinde den Minderheitsantrag 
als Einmischung in die kantonahm Kompetenzen. Die Orga
nisation des Gesundheitswesens und die Regelung der 
Kostenübernahme des Gesundheitswesens sind Sache der 
Kantone, in die sich der Bund nicht einmischen sollte. 
Die zweite Überlegung ist sachlicher Art: Das von der Min
derheit vorgeschlagene Konzept ist kompliziert und sogar 
widersprüchlich. Die Hauskrankenpflege wird heute weitge
hend von den Kantonen oder Gemeinden organisiert und 
auch finanziert. Die Krankenkassen entrichten auf freiwilli
ger Basis bzw. aufgrund von Zusatzversicherungen 
bestimmte Vergütungen. Es wäre aber widersprüchlich, eine 
Leistungspflicht der Kasse gegenüb~r den Trägern der 
Hauskrankenpflege - sei es der Kanton oder die Gemeinde
einzuführen und gleichzeitig vorzusehen, dass die Kantone 
oder Gemeinden die Leistungen der Kassen wieder zurück
vergüten müssten. 
Notwendig ist eine sinnvolle und angemessene Aufteilung 
der Lasten für die Hauskrankenpflege zwischen Kantonen 
bzw. Gemeinden, Krankenkassen und Patienten. Der 
Entwurf des Bundesrates schafft die Grundlage für eine 
solche Lastenverteilung, indem auch die Krankenkassen 
verpflichtet werden können, einen Teil der Kosten der Haus
krankenpflege - nämlich einen bestimmten Teil, der vom 
Arzt angeordnet worden ist - zu übernehmen und be
stimmte Leistungen von Medizinalpersonen, die vom Arzt 
angeordnet worden sind, zu entschädigen. Diesen Teil sol
len sie aber nicht wieder einem Dritten belasten können. 
Ich bitte Sie also, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Günter: Ich habe das Recht, noch ein zweites Mal zu spre
chen, denn es sind viele unrichtige Dinge behauptet wor
den, die einfach richtiggestellt werden müssen. 
Der Text wurde natürlich gemeinsam mit den Juristen der 
Verwaltung aufgestellt, und zwar nachdem verschiedene 
Herren in der Kommission Einwendungen gemacht hatten. 
Eine Einwendung kam von Herrn Landolt und von Herrn 
Allenspach, die forderten, man müsse die spitalexterne 
Krankenpflege durch den Arzt überwachen lassen, sonst 
werde Missbrauch betrieben. Ich habe das Überwachtwer
den auf Wunsch dieser Kollegen hier aufgenommen. Jetzt 
kommen sie und sagen, die Überwachung verursache einen 
ungeheuren Verwaltungsaufwand und sind dagegen. Zuerst 
war man dagegen, weil nicht überwacht wird, jetzt ist man 
dagegen, weil überwacht wird. Ich möchte doch um etwas 
Konsequenz bitten. 
Mein Vorschlag sieht vor, dass die Krankenkassen die Rech
nungen den Gemeinden schicken können. Ich sehe nicht 
ein, wo da die Verwaltung aufgebläht wird. Ich möchte dem 
Kommissionspräsidenten eines sagen: Wenn in seiner 
Gemeinde keine Rechnung gestellt wird, dann wird auch 
keine zurückgeschickt. Sein Vorschlag ist also mit meinem 
Vorschlag d_urchaus kompatibel. 
Eine letzte Information: Die Kommission hat den Vorschlag 
nicht mit grosser Mehrheit, sondern mit 13 zu 9 Stimmen 
abgelehnt. Für mich ist das keine grosse Mehrheit. Das 
zentrale Problem - ich möchte noch einmal darauf hinwei
sen, insbesondere für Herrn Dupont '- ist eben, dass das 
Spital gratis ist; so wie wir das heute organisiert haben, wird 
im Spital alles bezahlt. Solange Sie es für die spitalexterne 
Krankenpflege nicht auch so machen, ist jedermann wirk
lich blöd, wenn er nicht im Spital bleibt; solange er noch 
etwas konsumieren kann. Im Spital ist heute alles gratisl 
Infolgedessen geht man nach Möglichkeit nicht nach Hause, 
wenn es nicht unbedingt nötig ist. 
Es ist sehr leicht, eine neue Idee lächerlich zu machen. Man 
kann das durch Übertreiben spielend erreichen. Aber ich 
stelle einfach fest, dass im Hinblick auf die spitalexterne 
Krankenpflege in der Vorlage sehr wenig steht, obwohl 
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jedermann Ihnen sagt, dass das der Punkt ist, wo Sie anset
zen müssen, wenn Sie die Hospitalisatlonskosten und die 
-raten senken wollen. Wollen wir ein Gesetz machen, das 
kosten kämpfend wirkt? Dann sollten wir In diesem zentralen 
Punkt nicht wieder sagen, der Antrag sei nicht gut genug 
formuliert, man wolle noch warten damit. 
Ich möchte sie doch bitten, wenigstens hier einen Nagel 
einzuschlagen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .38 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 69 Stimmen 

Art. 12 Abs. 1 Zlff. 1 BsL c und d 
Aritrag der Kommission 

Bst. c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. d 
die von einem Arzt verordneten Arzneimittel ... 

Art. 12 al. 1 eh. 1 leL c et d 
Proposition de /a commlssion 

, Let. c 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. d 
Les medicaments et les analyses ordonnes par un medecin, 
ainsi que les moyens ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 1 Zlff. 2 
Antrag der Kommission 

2. bei stationärer Versorgung: die Behandlungspauschale 
für die allgemeine Abteilung und die Taxen für besondere 
diagnostische und therapeutische Leistungen (Art. 22quin
quies); 

Antrag Stucky 
2. bei stationärer Versorgung: die Behandlungspauschale 
fü_r die allgemeine Abteilung, die Teilzeitpauschale und die 
Taxen ... 

Art. 12 al. 1 eh. 2 
Proposition de la commission 
2 .... en division commune et les taxes pour prestations 
diagnostiques et therapeutiques (art. 2~••nq•'"); 

Proposition Stucky 
2 .... en division commune, le forfait pour hospitalisation a 
temps partial et les taxes ... 

Stucky: Der Bundesrat hat in seiner Vorlage etwas zu ver
einfachend bei der stationären Behandlung nur die Behand
lungspauschale in die Grundversicherung eingeschlossen. 
Die Kommission hat dann die Fassung um die Tarife für 
therapeutische und diagnostische Leistung erweitert. Weg
gelassen bleibt aber die sogenannte tellstationäre Behand
lung, die •one day surgery». 
Worum handelt es sich dabei? Als Beispiele nenne ich die 
sogenannte Nierenwaschung (Hämodialyse), die Krebs
nachbehandlung, das Schneiden der Tonsillen oder Hand
operationen. Immer kommt der Patient am Morgen ins Spi
tal, wird behandelt und anschliessend an die medizinisch
therapeutische Behandlung auch gepflegt, er geht aber 
abends wieder nach Hause; vielleicht kommt er am näch
sten Tag, vielleicht sogar regelmässig wieder, zum Beispiel 
alle zwei Tage, was gerade bei der Krebsnachbehandlung 
sehr oft der Fall ist. 
Merkmal ist - und das möchte ich hervorheben -, dass es 
sich nicht allein um eine medizinische Betreuung handelt, 
die in Rechnung gestellt wird, nicht allein um den therapeu-

tischen Tarif, der zur Anwendung kommt, sondern auch um 
Leistungen der Spitäler im Bereich der Pflege und Unter
kunft, also um ein Zwitterding zwischen ambulanter und 
stationärer Behandlung. Diesen Zwischenbereich hat man 
rechtlich nicht behandelt. Er spielt aber praktisch eine 
bedeutende Rolle und sollte sogar eher ausgebaut werden; 
er liegt ohnehin in Richtung der heutigen medizinischen 
Behandlung. Die Spitäler sind natürlich versucht, falls sie 
freie Betten haben, solche Patienten einfach zu behalten 
und·damit die Betten zu füllen. Damit werden aber Kosten 
verschoben; im grossen und ganzen findet eine Verteue
rung statt. Diese sollte man, wie vorher diskutiert, gerade 
vermeiden. 
Der Bundesrat hat nun - ich komme zur rechtlichen Be
handlung- in seinem Entwurf (Art. 19bis Abs. 7) vorgeschla
gen, da!,S der Bundesrat zuständig sei, Art und Höhe der 
Kassenleistung bei einem partiellen Aufenthalt zu bestim
men. Diese Lösung scheint mir aber nicht zu genügen, 
sondern wir sollten eine rechtlich bessere Lösung finden. Es 
gibt zwei Varianten: Ich hätte Ihnen vorschlagen können, 
einfach die alte Fassung des bisherigen Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes beizubehalten (Art. 12 Abs. 2 
Ziff. 2), aber diese ist zu undurchsichtig für die Kassen, zu 
undurchsichtig auch für den Patienten. Darum habe ich sie 
nicht gebracht, sondern den Versuch gemacht, die Sache 
positiv zu regeln. Dieser Versuch muss auch eine Definition 
bringen; darum ist mein Antrag zugegebenermassen ein 
bisschen kompliziert, denn er beschlägt zwei verschiedene 
Artikel. 
1. In Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 2 schlage ich vor, dass diese 
Teilzeitentschädigung - wie ich sie nennen möchte - einge
schlossen wird in die Vertragshoheit zwischen Kasse und 
Spital. Es soll also nicht der Bundesrat bestimmen, sondern 
es sollen die Kassen mit den Spitälern solche Teilzeitent
schädigungen festlegen können. 
2. Ich möchte - und das ist eigentlich selbstverständlich -
sicherstellen, dass die teilstationäre Behandlung in der 
Grundversicherung eingeschlossen ist. 
3. Ich möchte hervorheben, dass ein Unterschied zur ambu
lanten Behandlung besteht, dass man also nicht einfach auf 
die Botschaft verweisen kann, wo bei der ambulanten 
Behandlung in diesem Falle nur auf die psychiatrische 
Behandlung hingewiesen wird und wo nur der Ausdruck 
«Höhe» gebraucht wird. statt dass man auch den Umfang 
festlegt. 
4. Ich möchte auch eine Definition einbringen, die systema
tisch zum Artikel 22quinquies Absatz 1bis neu gehört. 
Sie finden sie in der berichtigten Fassung. Man kann dort 
sogar die Worte in der zweiten Zeile «jedoch wiederholten» 
streichen. Sie sind nämlich nicht charakteristisch für die 
teilstationäre Behandlung oder-wie ich auch sagte-für die 
•one day surgery». Ich bitte Sie also entsprechend diese 
Worte zu streichen. Die Definition sollte dann richtig sein. 
Ich muss, damit auch die Vertragshoheit noch einmal zum 
Zug kommt, selbstverständlich in Artikel 22quinquies Ab
satz 2 noch einmal auf die Teilzeitentschädigung hinweisen, 
falls es nicht zu einer Einigung zwischen Kasse und Spital 
kommt. Ich bedaure, dass es einen etwas komplizierten 
Vorschlag gegeben hat, aber es ging mir prinzipiell darum, 
hier eine in der Luft liegende Lösung rechtlich zu regeln. 

Frau Segmüller: Ich begrüsse den Vorschlag von Herrn 
Stucky. Er beinhaltet das. was ich in der Subkommission 
einzubringen versucht habe. Ich wurde überstimmt. Sie wer
den es mir daher erlauben, dass ich hier den Vorschlag 
unterstütze. Es besteht eine Lücke, die wir mit dem Antrag 
schliessen können. Er hilft aufs Ganze gesehen Kosten 
sparen und vermeidet unnötige Hospitalisationen. Der Aus
druck «one day surgery» kommt aus den USA. Es gibt dort 
ganze Heilanstalten, die auf diese Art Medizin spezialisiert 
sind. 
Es handelt sich hier nicht um eine richtige Pauschale, daher 
der Ausdruck «Entschädigung„ und nicht «Pauschale ... Es 
geht darum, mit einem fixen Betrag die pflegerische Nach-



betreuung abzugelten, sei es nach einer Behandlung, sei es 
nach einem operativen Eingriff. Gerade weil die operativen 
Eingriffe, die auf diese ambulante Art gemacht werden kön
nen, an Bedeutung zunehmen, ist es so wichtig, dass bei 
Artikel 22quinquies Absatz 1bis der Abschnitt «jedoch wie
derholten Tagesaufenthaltes„ gestrichen wird. Das würde 
dann nämlich gerade diese operativen Eingriffe aus
schliessen. 
Im Sinne der volkswirtschaftlichen Ersparnis von Kosten 
sollten Sie also diesen Anträgen in diesem abgeänderten 
Sinne zustimmen. 

.. 
deja aujourd'hui que ce probleme devra etre regle de fa~on 
precise dans le cadre de l'hospitaiisation. 

Bundesrat Egli: Ich glaubte anfänglich auch. dass das von 
Herrn Stucky aufgeworfene Problem durch unseren Artikel 
19bis Absatz 7 abgedeckt ist. Aber nach seinen Ausführun
gen müssen wir wahrscheinlich doch etwas tiefer schürfen. 
Es geht Herrn Stucky offenbar um Fälle wie beispielsweise 
Nierendialysen oder gewisse Krebsbehandlungen. sowie 
auch gewisse psychische Leiden, welche in Spitälern 
behandelt werden, ohne dass der Patient die Nacht im Spital 
verbringt. 

Wiek: Ich möchte den Antrag ebenfalls unterstützen. Die Nun möchte er einmal sicher sein, dass a) diese Fälle durch 
moderne Medizin bemüht sich sehr, die Pflegetage zu redu- die Grundversicherung gedeckt sind. Dazu kann ich sagen: 
zieren. Wenn man zum Beispiel unser Spital nimmt, so das ist der Fall. Jede Behandlung ist im Sinne von Artikel 12 
hatten wir vor 20 Jahren noch eine durchschnittliche Spital- Absatz 1 entweder ambulant oder stationär. Die Abgrenzung 
aufenthaltsdauer von 23 Tagen. Heute sind es im Akutsektor erfolgt nur, weil für die Leistungspflicht der Kassen ver
etwa 12 Tage. Das ist ein statistisches Mittel, und dieses schiedene Grundsätze gelten, d. h. für die stationäre 
statistische Mittel rührt zum Teil davon her, dass wir heute Behandlung ist grundsätzlich eine Behandlungspauschale 
sehr viele Patienten gerade in der Nachsorge ganz anders vorgesehen. 
behandeln als früher. Sie möchten weiter, Herr Stucky, dass solche Behandlungen 
Ich komme wieder auf die Onkologie, also auf die Behand- nicht als rein stationäre Behandlungen gelten und einfach 
lung der Tumorkrankheiten. Hier ist es so, dass heute mit der Behandlungspauschale abgegolten werden. Dazu 

· Patienten als sogenannte Tagespatienten ambulant nachbe- folgendes: Bereits heute gilt eine Behandlung als stationär, 
handelt werden können. Das ist genau das, was dieser wenn der Patient mindestens eine Nacht in der Heilanstalt 
Vorset.lag von Herrn Stucky abdeckt. Statt dass die Patien- verbringt. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Der Bundes-
ten zwei, drei Tage - früher gar eine bis zwei Wochen _ im rat wird in der Verordnung zu regeln haben. wie bei partiel-
Spital liegen, kommen sie heute nur für einen Tag. Das len Aufenthalten in Heilanstalten vergütet wird, ob nach den 
wollen wir ja. Wir wollen ja unsere Patienten wieder nach Grundsätzen der stationären oder der ambulanten Behand~ 
Hause schicken. Wir wollen sie den Eltern übergeben. Es ist lung. Das Problem hat sich im übrigen durch die Beschlüsse 
nicht nur eine Frage der «one day surgery .. , es ist auch eine der Kommission e~tschä,:ft, Indem auch bei_ stationären . 
Frage der «ohne day pediatrics». Deshalb scheint es mir , Behandlungen gewisse Leistungen gesonde,:t m Rechnung 
absolut nötig und erforderlich dass man jetzt diesem Antrag gestellt werden können (vgl. Art. 12 Abs. 1 Z1ff. 2). 
zustimmt. ' Und Sie wollen schliesslich sicher sein, dass auch für solche 

Behandlungen die anwendbaren Tarife vertraglich ver

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich kann nur persönlich 
dazu Stellung nehmen, weil wir den Antrag, wie Frau Seg
mülleres bereits gesagt hat, in der Kommission nicht behan
delt haben. Ich glaubte zuerst, das ganze Problem sei durch 
Artikel 19bis Absatz 7 abgedeckt; das ist aber nicht ganz der 
Fall. Wenn ich mir nun die Geschichte überlege, so kommt 
mir ein anderes Beispiel in den Sinn: das sind die ambulan
ten Geburten in den Spitälern, bei denen die Frau morgens 9 
Uhr ins Spital geht und nachmittags 16 Uhr wieder nach 
Hause. Nach der heutigen Praxis kommt eine solche Geburt 
viel teurer, als wenn sie erst am anderen Morgen nach 
Hause geht, weil sie eben als ambulant gilt. Bei der Krebs
nachbehandlung ist es ähnlich. 
Herr Stucky möchte zudem, dass solche Verträge zwischen 
den Krankenkassen und den Spitälern- oder Spitalträgern -
direkt abgeschlossen werden können und nicht der Bund 
das tut, wie es Artikel 19bis Absatz 7 vorsieht. Aber nachdem 
die Kommission keine Stellung zu diesem Antrag genom
men hat, kann ich nicht ja oder nein sagen für die Kommis
sion und möchte dies in Ihre guten Hände legen. 

M.Dupont, rapporteur: La commission n'a pas traite de ce 
probleme mais il a ete souleve en sous-commission, comme 
l'a indique Mme Segmüller. II serait logique d'accepter cette 
propostion. En effet, alors qu'une hospitalisation partielle 
serait suffisante, il serait inutile d'obliger une personne a 
subir une hospitalisation complete, uniquement parce que 
ce serait la seule fac;on d'obenir le remboursement des frais. 
Dans ce domaine, nous restons dans le cadre hospitalier, 
autrement dlt le lieu est bien decrit et les possiblites de soins 
sont clairement definies. Cependant, des ordonnances d'ap
plicatlon devront lltre tres precises, de fac;on a ce que l'on 
n'applique pas le principe de l'hospitalisation partielle pour 
tout et pour rien, remplac;ant par exemple toute une serie de 
traitements a domicile par une hospitalisation partielle. II 
faut donc lltre prudent. II est vrai que bien des cas sont 
connus, et parfaitement definis, tels ceux qui ont ete cites 
par un certain nombre de collegues. 
S'il convient d'accepter cette proposition, c'est en sachant 

58 

einbart werden. Dazu die Antwort: Die anwendbaren Tarife 
werden sowohl für die stationären wie die ambulanten 
Behandlungen durch Verträge festgelegt sein. Neben der 
stationären Behandlung (Art. 22quinqies) ist auch die ambu
lante Behandlung durch Heilanstalten ausdrücklich erwähnt 
(Art. 22quater Abs. 2). Soviel zu diesem wohl etwas komple
xen Sachverhalt, den Sie, Herr Stucky, aufgeworfen haben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Stucky 
Dagegen 

Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3--5 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 12 al. 1 eh. 3--5 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 2-5 
Antrag der Kommission 

Abs. 2 
Die Leistungen der Krankenpflegeversicherung für Behand
lungen durch einen Zahnarzt umfassen die vom Bundesrat 
näher bezeichneten Behandlungen nicht vermeidbarer 
Erkrankungen und ihrer Folgeschäden im Kausystem sowie, 
falls hierfür keine andere Versicherung aufkommt, die 
Behandlung unfallbedingter Schäden des Kausystems. 
Absatz 1 Ziffer 1 ist sinngemäss anwendbar. 

Abs. 3 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Der Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen, unter denen 
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ein Beitrag für Badekuren gewährt wird, sowie dessen Höhe 
und Dauer. 

Abs.5 
... bezeichnen. Er schliesst neue oder bereits angewandte 
Untersuchungen oder Behandlungen nach Methoden, 
deren Wirkung nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist 
oder die unzweckmässig oder unwirtschaftlich sind, von 
den Leistungen aus. Ganz oder teilweise schliesst der Bun
desrat Leistungen für Untersuchungen oder Behandlungen 
aus, die nicht mehr oder nur noch teilweise auf eine Krank
heit gerichtet sind. 

Art. 12 al. 2 a s 
Proposition de Ja commission 

Al. 2 
Les prestations dues au titre de l'assurance des soins medi
caux et pharmaceutiques pour soins donnes par un dentiste 
comprennent les traitements, a designer par le Conseil 
federal, d·atfections non evitables du systeme de mastica
tion et de leurs suites ainsi que le traitement de lesions du 
systeme de mastication causees par un accident, lors
qu'elles ne sont prises en charge par aucune autre assu
rance. Le 1•• alinea, chiffre 101

, est applicable par analogie. 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 
Le Conseil federal fixe les conditions valables pour le verse
ment de la contribution aux frais de eure de meme que le 
montant et la duree dudit versement. 

Al. 5 
... et pharmaceutiques. II exclut de ces prestations des 
methodes d'examen ou de traitement nouvelles ou deja 
appliquees, dont l'efficacite n'est pas prouvee par des 
methodes scientifiques, qui ne sont pas appropriees a leur 
but ou pas economiques. II exclut tout ou partie des presta
tions pour des examens ou des traitements qui ne portent 
plus, ou en partie seulement, sur une maladie. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat erstellt nach Anhören der von ihm bestellten 
Arzneimittelkommission eine Liste ..• 
. . . aufgenommen, deren Wirkung nach wissenschaftlichen 
Methoden nachgewiesen ist und die zweckmässig und wirt
schaftlich sind. 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Bore!, Bratschi, Gloor, Meyer-Bern, Neukomm, Vannay, 
Zehnder) 
... wirtschaftlich sind. Die Arzneimittelkommission wacht 
darüber, dass die Liste der Pflichtleistungen eine hinrei
chende Anzahl Arzneimittel für die verschiedenen Arten von 
Heilanwendungen enthält. 

Antrag Hegg 
(Fassung der Kommission) 
... aufgenommen, deren Anwendung wissenschaftlich 
anerkannt, zweckmässig und wirtschaftlich ist. 

Art.12 al. 6 

Proposition de la commission 
... la Commlssion des medicaments nommee par lui, une 
liste ... 

172-N 

Majorite 
... appareils dont refficacite est prouvee par des methodes 
scientifiques et qui sont appropries a leur but et economi
ques 

Minorite 
(Bore!, Bratschi, Gioor, Meyer-Berne, Neukomm, Vannay, 
Zehnder) 
... , approprie et economique. Elle veille ä faire figurer dans la 
liste des prestations obligatoires un nombre suffisant de 
medicaments utilises par les divers types de medecine. 

Proposition Hegg 
(version de la commission) 
... appareils dont l'usage est scientifiquement reconnu, 
approprie et economique. 

Hegg: Wie Sie sehen, habe ich die Formulierung des Bun
desrates aufgegriffen, die mir weniger unglücklich scheint 
als die Fassung der Kommission. Vermutlich wollte die 
Kommission die im Gesetz angepeilten Anforderungen an 
die Mittel, die von den Krankenkassen vergütet werden, 
genauer erfassen. Ich bin jedoch der Auffassung, dass der 
Kommissionstext pseudogenau ist und im lichte einer phi
losophisch reflektierten Wissenschaftskritik nicht standhält. 
Die Medizin ist keine exakte Experimentalwissenschaft, son
dern eine empirische Wissenschaft oder, wie man diesen 
Tatbestand auch schon genannt hat, eine Kunst. Die vorge
schlagene Fassung der Kommission fordert aber, dass alle 
angewendeten Mittel der Heilkunde, die von den Kassen 
anerkannt werden, in ihrer Wirkung nachgewiesen sind, 
d. h. nach meiner Auffassung: nach naturwissenschaftli
chen Methoden nachweisbar sind, denn Wirkung ist ein 
naturwissenschaftlicher Begriff. Das bedeutet also: im Expe
riment reproduzierbar . 
Eine solche Forderung ist nicht realistisch, wenn ich an die 
Realität des ärztlichen Sprechzimmers denke. Sie ist die 
Realität eines Versuchslabors. Erstens darf man am Men
schen aus ethischen Gründen nicht experimentieren. Gut, 
dann weicht man zum Tierexperiment aus. Nun sehen Sie 
meine Befürchtungen. Ich befürchte, dass der Text der 
Kommission zur Opferung von noch mehr Versuchstieren 
führen wird, als sonst schon, ohne dass wirklich etwas für 
die menschliche Gesundheit abfällt; denn die Ergebnisse 
der Tierversuche sind nur sehr bedingt auf Menschen über
tragbar; ausserdem stellt sich die Frage, ob nicht auch hier 
ethische Grenzen zu beachten sind. 
Was soll diese Jagd nach einer Pseudogenauigkeit und 
nach einer als neurotisch zu bezeichnenden Pseudosicher
heit? Die Naturwissenschaft erfasst nun einmal nicht den 
ganzen Menschen. Die Welt der Ursachen und Wirkungen 
ist nicht die ganze Welt. Es gibt auch die Welt der Vorstellun
gen, Motive und Gefühle, Schmerz, Leid und Krankheitsge
fühl, mit welchen sich der Arzt ja auch auseinandersetzen 
muss, nicht nur mit Befunden auf dem Röntgenbild und 
Labortests. Dieser Schmerz ist nie messbar in einem natur
wissenschaftlichen Sinne, sondern nur mitteilbar zwischen 
Subjekten. Messbar sind immer nur die Begleiterscheinun
gen des Schmerzes. In seiner vollen Wirklichkeit erfahrbar 
ist der Schmerz nur am eigenen Leib. Natürlich gibt es 
Wirkungen, die in die Subjektivität hineinreichen. Denken 
Sie zum Beispiel an die Alkoholwirkung auf die subjektive 
Befindlichkeit im Rausch. Sie können die Schwere eines 
Rausches aber nie messen, immer nur die Alkoholpromilles, 
und die brauchen nicht parallel zu verlaufen mit der 
Schwere des Rausches. Das kann man auch auf andere 
Probleme anwenden; dass dem so ist, beruht nicht auf 
einem Mangel an Wissen, sondern auf existentiellen 
Gründen. 
Oder ein Beispiel aus meiner ärztlichen Spezialität: Es gibt 
kein objektives, naturwissenschaftlich exakt definiertes Kri
terium, das uns erlauben würde, einen Schizophrenen von 
einem Nichtschizophrenen zu unterscheiden. Einige Wis
senschaftler haben zwar immer behauptet, es sei nur eine 
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Frage der Zeit, bis auch dieses Kriterium gefunden werde. 
Aber die Frage ist immer noch offen, und der Glaube, dass 
dem so sei und so sein müsse, ist nicht mehr Wissenschaft, 
sondern Ideologie; Formulierungen, die auf Ideologien 
zurückgehen, haben in einem Gesetz nichts zu suchen. 
Aus den gleichen Gründen, wie wir die Formulierung der 
Kommission ablehnen und für die ursprüngliche bundesrät
liche Fassung eintreten, setzen wir uns auch für den Minder
heitsantrag Borel ein. Wir sind gegen eine engherzig-ideolo
gische Eingrenzung der ärztlichen und anderer therapeuti
schen Mittel. Es geht hier nicht nur um Medikamente, son
dern auch um andere Mittel, die von den Kassen vergütet 
werden. 
Ich bitte Sie, auf diesen Antrag einzugehen und ihm zuzu
stimmen. 

M. Borel, porte-parole de- la minorite: Pour que ce soit tout a 
fait ctair, ma proposition concerne essentiellement les medi
caments homeopathiques. Je ne me porte pas, a cette 
tribune, comme defenseur de la medecine homeopathique. 
Je constate simplement que bon nombre de medecins, dans 
ce pays, pratiquent partiellement ou meme de maniere 
essentielle cette medecine gräce a laquelle ils arrivent a 
guerir un certain nombre de leurs malades. Ma proposition 
n·a pas pour but de nous prononcer au Parlament sur la 
validite d'une methode therapeutique plutöt que d'une 
autre. 
A priori l'on pourrait penser que ma proposition aura pour 
effet une augmentation des coüts. Personnellement, j'al la 
conviction contraire. Cette conviction provient d'une 
enquete falte par la Federation romande des caisses-mala
die. Lorsqu'au debut de nos travaux en commission, nous 
avons consulte las divers mllieux interesses, nous avons 
entendus la Federation romande des caisses-maladie. Cette 
derniere nous a dit que les caisses-maladie etaient en faveur 
du remboursement des medicaments de la medecine dite 
«parallele», en particulier des medicaments homeopathi
ques. Cette prise de position est fondee sur une enquäte 
falte par cette Federation romande qui a conclu que, d'une 
maniere g6nerale, dans les caissas romandes faisant partie 
de cette federation, les malades qui utilisaient d'une 
maniere reguliere ou en tout cas de maniere importarhe des 
medicaments homeopathiques, coutaient nettement moins 
eher que les autres et cela meme si le prix de leurs medica
ments etait rembourse integralement. C'est une categorie de 
malades qui pratique ce «Selbstbehalt» dont on parle telle
ment au niveau de Ja participation du malade et qui est tres 
consciente de soi, qui pose beaucoup de questions au 
medecin, qui souhaite savoir pourquoi on las traite de cette 
maniere plutöt que d'une autre. Or, ces personnes qui ne 
suivent pas aveuglement leur medecin, qui demandent des 
renseignements, permettent de freiner de maniere generale 
las coüts de la sante, et elles meritalent d'etre encouragees. 
II seralt utlle qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se 
posent des questions sur las traltements qua le conseille 
leur medecin. C'est dans cette clientele-la que l'on retrouve 
partlculierement ceux qui utilisent la medecine homeopati
que. Nous ·avons tout interet, pour diminuer le coüt de la 
sante, a integrer dans le systeme general des assurances
maladie ces malades conscients qui, tres souvent, preferent 
des medlcaments homeopatiques aux medicaments chimi
ques. 

Früh: Es gibt pharmazeutische Spezialitäten, die sind eher 
für die Prävention und leichtere Erkrankungen bestimmt. 
Damit meine• ich die von Herrn Bore! angesprochene 
Homöopathie oder auch die Physiotherapie, Aromatherapie 
und andere solcher Therapien. Dann gibt es die für die 
Akutbehandlung .vorbehaltene Allopathie, also die stärkeren 
Heilmittel, die vor allem in dieser Spezialitätenliste enthalten 
sind. 
Ich meine, und ich wiederhole das immer wieder, dass diese 
Medikamente für die Präventivmassnahmen doch in den 
Bereich der Eigenverantwortung gehören. Ich war zwar 
damals auch nicht ein Befürworter eines Präventivgesetzes; 

60 

denn ob sich jemand gesund verhält und auf welche Weise, 
das ist ein Problem der Information und nicht des Gesetzes. 
Ich habe an diesem Pult heute morgen schon ausgeführt, 
dass jemand anderes für den Verkauf dieser Heilmittel 
zuständig sein sollte. Vor allem glaube ich, es könnte Auf
gabe der Ärzte, Apotheker und Drogisten sein, nicht nur 
Heilmittel zu verkaufen, sondern den Leuten auch beizubrin
gen, wie man gesünder leben kann und was für gesündere 
Verhaltensweisen nötig wären. So könnte man der Volks
gesundheit einen Dienst erweisen, mit Informationen, die in 
diesem Bereich einen recht wichtigen Beitrag zu leisten 
vermögen. 
Es ist durchaus möglich, Herr Bore! - da gehe ich. mit Ihnen 
einig-, dass die Kosten nicht ansteigen würden, wenn man 
diese Heilmittel in die Spezialitätenliste aufnehmen würde. 
Ich weiss, dass diese Mittel eher billiger sind. Ich glaube 
aber, dass noch eine andere Dimension vorhanden ist. Es 
gibt Berufe in der Schweiz, nämlich die Apotheker und 
Drogisten, die für die Vermittlung dieser freiverkäuflichen 
Heilmittel ausgebildet sind; die können das. Es wäre doch 
unverständlich, wenn man den Bezug dieser einfacheren 
Heilmittel mit einer Arztkonsultation verbinden müsste, die 
wesentlich teurer wäre. 
Ich glaube, das Bemühen, die eigene Gesundheit zu erhal
ten, ist ein positives Element des menschlichen Verhaltens, 
genau wie jede andere Form der Verantwortung um das 
eigene Wohlbefinden. Schon immer hatte der Mensch sich 
selbst zu ernähren, für sich selbst Schutz zu finden. Ebenso 
hat er sich eben auch um seine kleinen Unpässlichkeiten, 
leichten Erkrankungen und einfachen Verletzungen selbst 
zu kümmern, ohne damit die Gemeinschaft zu belasten. Ein 
erfreulicher Nebeneffekt wird damit sichtbar. Es manifestiert 
sich ein zunehmendes Selbstvert.rauen und die Fähigkeit, in 
eigener Verantwortung leichtere körperliche Beschwerden 
und Leiden zu behandeln. Lassen wir doch den Mitbürgern 
die Möglichkeit, die kleinen Leiden des Alltags mit einfachen 
Heilmitteln selbst zu behandeln, ohne einen Arztbesuch, der 
nur alles teurer macht. Wir strapazieren damit weder die 
Krankenkasse noch den Staat, wir strapazieren damit auch 
nicht die Solidarität. 
Ich bitte sie - obwohl ich sehr grosse Sympathie für diesen 
Antrag von Herrn Bore! habe-, diesen abzulehnen. 

Le presldent: M. Hegg retire s~ proposition. II nous raste 
donc la proposition de minorite defendue par M. Borel. La 
parole est au president de la commission. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Nachdem Herr Hegg sei
nen Antrag zurückgezogen hat, habe ich es etwas leichter, 
denn es wäre mir schwer gefallen, in seine philosophischen 
Höhen hinaufzusteigen. 
Zum Antrag von Herrn Bore! möchte ich lediglich eines 
sagen: Die Mehrheit der Kommission hat diesen abgelehnt. 
Aber ich finde es etwas bemühend - es tut mir leid, dies 
feststellen zu müssen -, dass Kommissionsmitglieder hier 
die Forderung stellen, auch homöopathische Mittel, sofern 
ihre Wissenschaftlichkeit und ihre Wirksamkeit nachgewie
sen werden. in diese Vorlage aufzunehmen. Denn sie sind 
bereits aufgenommen, darum ist diese Formulierung erfolgt! 
Wenn man die damalige Berichterstattung in der Presse und 
in den Massenmedien verfolgt, wurde das als das grosse 
Resultat der Kommissionssitzung dargestellt. 
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. dass alle Mittel, 
deren Wirksamkeit mit wissenschaftlichen Methoden nach
gewiesen ist, die zweckmässig und wirtschaftlich sind, in die 
Arzneimittelliste aufgenommen werden sollen, egal zu wel
cher medizinischen Richtung sie zu zählen sind, ob zur 
traditionellen Chemie oder zur Homöopathie usw. 
Ich möchte Sie also bitten, den Antrag Borel abzulehnen, da 
er überflüssig ist. 

M. Dupont, rapporteur: Je crois tout de meme que ce debat 
n'est pas inutile parce qu'il rappelte que de plus en plus la 
medecine utilise aussi des techniques douces, peut-ätre en 
tirons-nous des enseignements. Je ne suis pas un specia-
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liste mais je sais que les Chinois allient la medecine mille
naire avec la medecine moderne et il est vrai, aujourd'hui, 
que des techniciens et technocrates en medecine en vien
nent a utiliser de plus . en plus des medecines douces. 
Personnellement, je peux reconnaitre la valeur et l'interet de 
cette methode, je souhaite simplement et je crois que cela 
est possible, la redaction du texte de la majorite, de couvrir 
ce type de medicaments pour autant que leur efficacite ait 
ete prouvee scientifiquement. C'est toute !'Interpretation 
que l'on peut donner a cette expression qui parait claire et 
precise, parce qu'en fait souvent il faudra tres longtemps 
pour prouver que ces medecines sont efficaces, alors qu'un 
certain nombre de sclentifiques et de medecins estiment 
que, pour des raisons souvent psychosomatiques, psycholo
giques, etc., elles sont parfaitement appropriees. 
Puisque nous estimons la redaction du texte propose par la 
commission suffisante et qu'elle devrait couvrir ce type de 
medicaments, la majorite de la commission vous propose de 
rejeter la proposition Borel. 

Art. 12'., 

Proposition de la commission 

Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Angenommen - Adopte 

Art. 12quater 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 

Streichen 

Art. 12quater 

Proposition de la commission 

Al. 1 et 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat schliesst sich der Kommis- Al. 3 
sionsmehrheit wie auch der Begründung der beiden Herren Bitter 
Referenten an. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 12 Abs. 7 
Antrag der Kommission 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Art.12 al. 7 
Proposition de la commission 

Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Angenommen - Adopte 

Art.12bls 

Antrag der Kommission 

Abs. 1-4 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.5 

33Stimmen 
69Stimmen 

... werden. Während Entwöhnungskuren unter ärztlicher 
Kontrolle darf es nicht ... 

Art.12bls 

Proposition de la commission 

Al. 1-4 

Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 5 

... que l'assure suit, sous contröle medical, une eure de 
desintoxication. 

Angenommen - Adopte 

Art.12bls' 
Antrag der Kommission 

Artikel 12quater vom 9. Oktober 1981 wird Artikel 12bis'. 

Art.12 ... ' 

Proposition de Ja commission 

L'article 12-.., du 9 octobre 1981 devient l'article 12""'. 

Angenommen - Adopte 

Art.12ter 

Antrag der Kommission 

Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

L.A 

Angenommen - Adopte 

Art. 12qulnqules (neu) 
Antrag Grendefmeier 
Titel 
Gesundheitsfonds 

Ab$. 1 
Der Bund errichtet einen Gesundheitsfonds. 

Abs. 2 
Der Fonds dient der Vorbereitung und Verwirklichung lang
fristiger Massnahmen zur Krankheitsvorbeugung. 

Abs. 3 
Der Fonds wird finanziert über einen Prämienzuschlag und, 
im Sinne des Verursacherprinzips, durch Abgaben auf 
Tabak, alkoholhaltigen Getränken und Rafflnadezucker, 
d. h. auf Produkten, die die Volksgesundheit nachgewiese
nermassen gefährden. 

Art. 12••••••"• (nouveau) 
Proposition Grendelmeier 
Titre 
Fonds de la sante publique 

Al. 1 

La Confederation cree un fonds de la sante publique. 

Al. 2 

Le fonds est affecte a la preparation et a la realisation de 
mesures prophylactiques a long terme . 

Al. 3 

Le fonds est finance d'une part au moyen d'un supplement 
de primes et d'autre part, en vertu du principe de causalite, 
au moyen de taxes sur le tabac, sur les boissons alcooliques 
et sur le sucre raffine, c'est-a-dire sur des produits qui 
portent indeniablement atteinte a la sante publique. 

Frau Grendelmeler: Warum ein Gesundheitsfonds? Ich 
habe heute morgen angedeutet, dass wir uns im allgemei
nen mehr um die Krankheit kümmern als um die Erhaltung 
der Gesundheit; dass wir nur zu einer Änderung unseres 
unseligen Krankenwesens kommen - in bezug auf die 
Kosten-; dass wir nur dann den Fuss in die Drehtüre halten 
und diesen Teufelskreis unterbrechen können, wenn wir 
umdenken, und zwar radikal. Das betrifft sowohl den Patien
ten als auch den Arzt sowie die Krankenkassen. Wir müssen 
aufhören zu glauben, dass wir das Kranksein als Geschäft 
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betrachten können, dürfen oder müssen. Das bedeutet, dass 
wir der Prävention sehr viel mehr Nachachtung verschaffen 
müssen. . 
Ich weiss aus meiner beruflicher Erfahrung als Wissen
schaftsjournalistin, in der ich mich vorwiegend mit medizini
schen Problemen abgegeben habe, dass die Präventivmedi
zin innerhalb der Fakultäten ein Aschenputteldasein fristet. 
Denn was will der Präventivmediziner? Er will die Krankheit 
verhindern. Und das ist - ·begreiflicherweise! - für den Rest 
der Fakultätsangehörigen eine contradictio in adjecto, denn 
sie leben letzten Endes von der Krankheit. 
Wenn wir nun einen Gesundheitsfonds fördern und einrich
ten möchten, so deshalb, weil wir damit auch eine Finanzie
rungsmöglichkeit liefern, indem wir die gesundheitsschädi
genden Produkte viel stärker besteuern, als das bisher der 
Fall war. Das betrifft vor allen Dingen die alkoholischen 
Getränke. Wir wissen, wir haben eine minime Biersteuer, wir 
haben eine Schnapssteuer. Und merkwürdigerweise ist in 
der Bevölkerung noch immer die Meinung verbreitet, dass 
wir eine allgemeine Alkoholsteuer haben, was, wie Sie wis
sen, nicht zutrifft. Nun bitte ich meine welschen Kollegen 
wegzuhören, den ich weiss, dass ich jetzt in ein Wespennest 
steche: Wir möchten auch eine angemessene Steuer auf 
dem Wein. Wir wissen - ich darf in Klammer einfügen, dass 
ich sehr gerne ein Glas Wein trinke; viele von Ihnen tun das 
auch und sind deshalb nicht gefährdet und nicht Alkoholi
ker - wir wissen alle, auch mes amis romands, dass der 
Alkoholismus immer noch eine der grössten und schwerst
wiegenden Volkskrankheiten in unserem Land darstellt. 
Wir verlangen aber auch auf einem anderen Produkt eine 
Steuer: nämlich auf dem Rattinadezucker. Auch dieser stellt 
ein schwerwiegendes Mittel zur Beeinträchtigung der 
Gesundheit dar. Nicht nur die Gesundheit der Zähne wird 
betroffen: Zucker verursacht in erheblichem Ausmass Dia
betes und Übergewicht und damit schwerste Kreislaufstö
rungen. Zucker ist ein unnötiges- ich gebe zu, sehr gutes
Nahrungsmittel, er ist aber in der raffinierten Form unnötig. 
Wir haben genügend Zucker in den Früchten, im Honig; es 
wäre durchaus möglich, den Zucker sinnvoll zu ersetzen. 
Wir bekommen heute beinahe kein Lebensmittel mehr, das 
nicht in irgendeiner Form zusätzlichen Raffinadezucker 
enthält. Das ist unnötig und schädlich. Deshalb sind wir der 
Ansicht, streng nach dem Verursacherprinzip: Wer Zucker 
im Übermass konsumiert, wer raucht- ich beziehe mich da 
durchaus ein -, wer im Übermass Alkohol trinkt, soll das 
selber mit einem gewissen Beitrag finanzieren; er soll 
bezahlen für die Krankheiten, die er durch diesen Konsum 
auslöst. 
Ich glaube, damit hätten wir eine Möglichkeit, die Kosten in 
den Griff zu bekommen - wir sind uns klar, dass es nur ein 
Teil davon und niemals alles ist. Aber indem wir krankheits
verursachende Produkte besteuern, können wir der Kosten
spirale entgegenwirken. Das schmerzt ganz bestimmt weni
ger als eine schwerwiegende Krankheit, und es schont 
unser gesamtes Krankenwesen in Bezug auf das Portemon
naie. 
Ich bitte Sie, diesen Gesundheitsfonds und meinen Antrag 
zu unterstützen. 

M. Revacller: Comme vous le pensez bien, je vais vous 
inviter a repousser l'amendement propose par Mme 
Grendelmeier a l'article 1~•'"""'". II doit etre rejete a la fois 
parce qu'il n'est pas conforme ä la repartition des täches 
entre 1a Confederation et les cantons, que la fiscalite sur le 
tabac et l'alcool est dejä attectee a l'AVS-AI et que d'une 
maniere generale, cet amendement neglige la responsabilite 
individuelle du citoyen. 
Dans son message, au chiffre 113, le Conseil federal declare 
que, sur le plan constitutionnel, l'assurance-maladie est de 
la competence de la Confederation et la sante publique 
essenliellement de celle des cantons. Ainsi la prophylaxie 
est une täche qui releve indeniablement des cantons. La 
constltution d'un fonds federal de la sante, avec ses ordon
nances et directives d'utilisation, constituerait une atteinte 

aux prerogatives cantonales dans le domaine de la sante 
publique. 
Le moment n'est pas venu de donner de nouvelles täches a 
la Confederation. Du reste cantons et communes assument 
dejä de nombreuses täches de prevention, par exemple en 
matiere de publicite en faveur de l'alcool ou du tabac, et 
peuvent ainsi interdire l'affichage public. 
Enfin, l'education des jeunes ou des adultes en la matiere 
releve des departements cantonaux de l'instruction publi
que, domaine strictement reserve aux cantons. Laissons 
donc aux cantons le soin de conduire leur propre politique 
en matiere de prevention et de prophylaxie. 
II est propose que ce fonds soit finance par le prelevement 
de taxes supplementaires sur le tabac et les boissons alcoo
liques. C'est donc oublier que le peuple a dejä choisi de 
financer l'AVS et l'assurance-invalidite par ce moyen. Ainsi 
les recettes attectees a l'AVS-AI ont rapporte, en 1983, 931 
millions de francs, soit 682 millions par l'imposition du 
tabac, 49 millions par l'impöt sur la biere et 200 millions par 
l'imposition des boissons distillees provenant du benefice 
de la Regie des alcools. En fait, le montant des taxes sur les 
boissons alcooliques et le tabac depasse largement le mil• 
liard de francs sans compter l'impöt sur le chiffre d'affaires 
qui alimente directement la caisse federale. 
La fiscalite sur ces produits atteint donc la limite du raison
nable puisque au-dela d'un certain plafond l'experience 
demontre que la fiscalite devient dissuasive de la consom
mation, engendrant alors une baisse de la production des 
taxes. Une augmentation substantielle de la charge fiscale 
sur l'alcool et le tabac iralt donc ä l'encontre du but 
recherche, soit la constitution d'un fonds federal de la sante 
publique. · 
l'ar ailleurs, le taux de l'impöt sur la biere ne peut etre releve 
que par une modification constitutlonnelle puisque, selon 
l'article 41'"' de la constitutlon, la charge grevant la biere 
demeure en l'etat du 31 decembre 1970. Le dernier releve
ment des taxes sur les produits distilles est recent. Celles-ci 
frappant dejä lourdement les producteurs de fruits et de 
produits agricoles souvent difficiles ä ecouler - il s'agit en 
l'occurrence de cerises ou de pruneaux - ou exposes a des 
conditions climatiques defavorables. 

· Les taxes sur le tabac au benefice de l'AVS-AI ont ete 
relevees cette annee. 
Quant au vin, le produit agricole principalement vise par 
l'amendement propose par Mme Grendelmeier, il est soumis 
a l'impöt sur le chittre d'affaires dont les taux ont ete releves 
le 1"' octobre 1982. Par trois fois depuis 1935, le principe 
d'un imp6t special sur le vin a ete refuse par le peuple suisse 
qui a suivi en cela la Suisse romande tres sensibilisee par 
cette question. 
La taxation du sucre rattine, autre proposition de Mme 
Grendelmeier, me surprend d'autant plus que le groupe du 
Landesring a souvent combattu toute taxe supplementaire 
sur le sucre importe, meme par voie referendaire. Cette 
proposition pourrait peut-etre Atre reprise lors de la discus
sion du nouveau regime du sucre dans le projet qui vient 
d'etre publie. 
Alors, pourquoi arreter lä la liste des produits ä taxer? 
Pourquoi ne pas la completer et «surtaxer„ par exemple 
l'abus de medicaments? 
Enfin, d'une maniere plus generale, je vous invite ä ne pas 
suivre cette philosophie politique qui entend faire le bien de 
nos concitoyens malgre eux. Au nom de ce principe qui fait 
fi de la responsabilite individuelle de chaque citoyen, vous 
punissez sans discernement les gens qui abusent de quel
que chose: ou le degustateur eclaire d'un verre de bon vin, 
•la plus saine et la plus hygienique des boissons», selon 
Louis Pasteur, le celebre biologiste franc;ais. Et puis, vous 
punissez egalement le petit enfant qui suce de temps en 
temps un bonbon ou l'amateur d'un bon cigare apres un 
repas gastronomique. Croyez-moi, tout cela fait egalement 
partie de la qualite de la vie pour le defense de laquelle vous 
ne pouvez pretendre au monopole. 
C'est pour ces raisons que je vous propose de rejeter 
l'amendement de Mme Grendelmeier. 
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Bonny: Ich möchte Sie ebenfalls bi~en, den A~trag ~on 
Kollegin Grendelmeier abzulehnen. Sicher 1st die Abs1~ht 
gut gemeint. Ich hatte fast Hemmungen, Frau Grendelme1er, 
hier ans Rednerpult zu treten, nachdem Sie auch auf das 
Übergewicht angespielt haben. Trotzdem _muss ic~ Ihnen 
sagen, dass mich der vorgeschlagene Weg in verschiedener 
Hinsicht nicht zu überzeugen vermag. 
Zuerst einmal in juristischer Hinsicht: dieser Absatz 2 in 
Ihrem Antrag, «der Fonds dient der Vorbereitung und Ver
wirklichung langfristiger Massnahmen zur Krank~eitsvo~
beugung», ist derart weit gefasst, dass ich ohne Ubertre1-
bung behaupten kann, dass man ein Milliardenprogramm 
hineinverpacken könnte. Man könnte die grossen Problem
bereiche der Luftverschmutzung, der Lebensmittelhygiene, 
der Gesundheitsaufklärung in dieser Richtung darin unter
bringen. Das ist mir zu wenig präzis; wir würden gleichsam 
die Katze im Sack kaufen. 
zweitens möchte ich meinen, dass es auch nicht abge
stimmt ist auf eventuelle andere kommende Massnahmen. 
Es gab kürzlich ein Vernehmlassungsverfahren über ein 
Präventivgesetz. Das hat ein schlechtes Echo gefunden bei 
den Kantonen; ich glaube zu wissen, dass zurzeit auch bei 
den Bundesbehörden die Schaffung eines Präventivfonds in 
Prüfung ist. Man sollte zuerst einmal wissen. was unter der 
Federführung des Bundesamtes für Gesundheitswesen auf 
diesem Gebiet geht. 
Dann hat Herr Revaclier bereits auf den dritten Punkt hinge
wiesen: auf Kompetenzkonflikte, die beispielsweise dann 
entstehen könnten, wenn man in den Volksschulen zu einer 
weiteren Information auf diesem Gebiet schreiten würde. 
Das wäre an sich nicht unvernünftig, würde aber ganz klar 
einen Eingriff In die Kompetenz der Kantone darstellen. 
Es stellen sich auch Fragen der Abgrenzung von der For
schungspolitik. Auch hier haben wir der .Begründung von 
Frau Grendelmeler nichts Präzises entnehmen können .. 
Dann kommt die ganze crux mit der Finanzierung, der 
Absatz 3 gewidmet ist. Ich habe Ihnen vorhin, Frau Grendel
meier, mit Interesse zugehört, als Sie sich zu Artikel 6 
äusserten. Sie distanzierten sich dort ziemlich deutlich vom 
Verursacherprinzip bei den Krankenkassenprämien. Jetzt 
wird es wieder hervorgeholt. Ich finde, wir sollten auch in 
diesem Punkt konsequent sein. 
Ganz dezidiert nein sagen muss ich dann zu den indirekten 
Steuern, die vorgeschlagen werden. Wir sind in der Finanz
politik des Bundes darum bemüht, etwas Ordnung herzu
stellen; ich bin deshalb entschieden dagegen. dass jetzt da 
ein neues Kässeli geschaffen wird. Ganz abgesehen davon 
glaube ich, dass die Prämien der Krankenkassen bereits 
derart hoch sind, dass eine weitere Aufstockung vom Volk 
wohl kaum verstanden würde. 
Ich bin schllesslich überzeugt, dass wir mit Ihrem Vorschlag 
eine weitere politische Hypothek in diese Vorlage einbauen. 
Ich glaube, das Votum von Kollega Revaclier mit Bezug auf 
die Haltung der Westschweiz hat hier deutliche Zeichen 
gesetzt. 
Ich möchte aber nicht nur negativ sein. Denn auch hier 
könnte man sich einmal mehr fragen: Mehr Freiheit, weniger 
Staat? Freiheit nicht im Sinne, dass alles gestaltet sein soll. 
Meines Erachtens wäre es durchaus möglich. dass die Kran
kenkassen beispielsweise auf diesem Gebiete aktiv werden 
und sich vielleicht sogar entschliesse!J könnten, einen sol
chen Fonds zu gründen, wenn sie der Uberzeugung sind, es 
könnte langfristig auf diese Weise eine finanzielle Entla
stung herausgeholt werden. Dem möchte ich in keiner 
Weise entgegentreten. Es geht aber nicht an. im Rahmen 
des Sofortprogramms diese ausserordentlich komplexe, in 
meinen Augen zu wenig durchdachte Neuerung einzu
führen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag Grendelmeier 
abzulehnen. 

Frau Grendelmeler: Ich wollte Ihnen, Herr Bonny, kein 
schlechtes Gewissen anhängen, das ist ungesun(1, und wir 
reden hier von Gesundheit. Aber ich muss mich doch weh
ren. Sie haben mir einen Widerspruch untergejubelt, den ich 

nicht auf mir sitzen lassen kann. Sie haben gesagt, ich sei 
für das Verursacherprinzip eingestanden. Stimmt! Und ich 
hätte etwas anderes gesagt bei Artikel 6. Stimmt nicht! Denn 
es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich eine Krankheit 
verursache oder ob ich eine Frau bin. _Dafür kann ich nichts. 

Eggli-Winterthur, Berichterstatter: Die Kommission hat die
sen Antrag nicht behandelt, hingegen hat sie eine ähnliche 
Motion von Herrn Günter abgelehnt, so dass ich annehmen 
darf, auch im Namen der Kommission sprechen zu können. 
Frau Grendelmeier, ich würde diesem Fonds sogar noch 
zustimmen, wenn heute vormittag das Krankenversiche
rungsobligatorium beschlossen worden wäre. Es wäre nicht 
richtig und nicht gerecht, wenn die Versicherten in diesen 
Gesundheitsfonds einbezahlen müssten, während jene, die 
nicht versichert bzw. bei einer Privatassekuranz versichert 
sind und gesamthaft gesehen die gleichen Kosten verursa
chen, nichts zu bezahlen hätten. 
Im weiteren möchte ich auf die Problematik der Formulie
rung dieses Antrages hinweisen. Sie schreiben: «Abgaben 
auf Tabak, alkoholhaltigen Getränken und Raffinadezucker. 
d. h. auf Produkten, die die Volksgesundheit nachgewiese
nermassen gefährden.» Wie wollen Sie einen derartigen 
Gesetzesartikel vollziehen? Das ist doch völlig unmöglich. 
Für den einen ist Zucker gar nicht gesund, ein anderer 
verträgt ihn - das gilt auch tqr alle anderen Produkte. Frau 
Grendelmeier, wenn Sie im Ubermass Mineralwasser_ trin
ken, ist das auch schädlich. (Heiterkeit) Alles, was im Uber
mass getrunken oder gegessen oder genossen wird, ist 
schädlich. Wie wollen Sie hier eine Abgrenzung machen? 
Ferner möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der 
Nätionalrat den Alkoholzehntel - ich glaube, Herr Reichling 
hat den Antrag gestellt- zur Bekämpfung des Alkoholismus 
und seiner Folgen und zur Bekämpfung anderer Süchte von 
5 Prozent auf 1 O Prozent erhöht hat. Das möchte ich ganz 
klar sagen. Wir machen also nicht nichts, wir ~aben durch
aus etwas getan. 
Aber es geht nicht nur um die Walliser oder die Westschwei
zer Weinbau~rn. Ich habe eigentlich erwartet, dass die Thur
gauer auch auf die Bühne kommen und wegen ihrem Most 
protestieren; denn es würden - das ist ganz klar - alle diese 
Produkte entsprechend besteuert. Es glaubt doch niemand 
im Ernst, nicht einmal Frau Grendelmeier, dass das Schwei
zervolk einem solchen Vorschlag zustimmen würde. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Madame Grendelmeier, je ne defen
drai pas les vignes de Valais ou de la Suisse romande, jene 
traite pas votre proposition a la legere, mais je crois que tout 
a ete dit. 
Manifestement, cette suggestion doit etre versee au dossier 
de la loi sur la prevention, parce que c'est le but recherche et 
que, pour Je moment en tout cas, l'alinea 3 entraine une 
serie de modifications constitutionnelles importantes, prati
quement impossible a realiser dans le cadre de la revision 
partielle actuelle. Des lors, les points un et deux sont irreali
sables. 
Je vous propose de rejeter cette suggestion pour les raisons 
precitees. 

Bundesrat Egli: Frau Grendelmeier, Sie sind hier in das 
Gebiet der Prävention oder Gesundheitsvorsorge vorge
drungen. Vielleicht wissen Sie, dass sich der Bundesrat 
auch schon mit dem Gedanken abgegeben hat, in dieser 
Hinsicht. etwas zu unternehmen. Vermutlich ist Ihnen 
bekannt, dass ein entsprechendes Gesetzesprojekt sogar in 
Vernehmlassung gegeben, jedoch nicht sehr gnädig aufge
nommen worden ist. Daraufhin hat sich der Bundesrat 
entschlossen, auf dem Gebiet der Prävention gesetzgebe
risch nicht tätig zu werden. Auf jeden Fall werden Sie 
während dieser Legislaturperiode kein Prävention'sgesetz 
vorgelegt erhalten. Trotzdem verfolgt das Bundesamt für 
Gesundheitswesen den Gedanken der Prävention weiter 
und studiert, wie bei der bestehenden Rechtsordnung in 
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dieser Hinsicht etwas getan werden kann. Wir sind also 
nicht tatenlos. 
Ich möchte also nur sagen: Ihr Antrag wäre zumindest 
bedenkenswert. Wäre es ein Postulat, würde ich persönlich 
es entgegennehmen. Aber stellen Sie sich vor: im Rahmen 
eines Sofortprogramms ein solches Riesenprojekt unterzu
bringen, ist schlechthin unmöglich. 
Ich möchte daher die Ratsmitglieder bitten, auf dieses Vor
haben zu verzichten, und ich beantrage Ablehnung des 
Antrages Grendelmeier. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Grendelmeier 
Dagegen 

Art. 13 Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Änderung betrifft nur den französischen Text) 

Art. 13 al. 2 et 3 
Proposition de la commission 

Al. 2 
... assures des le debut ... 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil_ federal 

Art. 14 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
. (Borel, Bratschi, Gloor, Meyer-Bam, Neukomm, Vannay, 

Zehnder) 

Ziff. 4 
Die Kontrolluntersuchungen während der Schwangerschaft 
und innerhalb von acht Wochen nach der Niederkunft. 

Art. 14 al. 2 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Borel, Bratschi, Gloor, Meyer-Beme, Neukomm, Vannay, 
Zehnder) 

Ch.4 
Les examens de contröle pendant la grossesse et pendant 
les huit semaines qui suivent l'accouchement 

M. Borel, porte-parole de la minorite: Ma proposition vise ä 
ne pas limiter par la loi le nombre d'examens de contröle 
pendant la grossesse et au cours des huit semaines qui 
suivent l'accouchement. Je sais bien que les femmes sont 
un cas particulier et celles qui sont enceintes le sont encore 
plus. Mals je ne comprends pas pourquoi ceux qui en 
general clament la necessite de la liberte therapeutique des 
medecins estiment que dans ce cas particulier, il taut limiter 
cette liberte. C'est mon premier argument. 
Mon deuxieme argument, c'est une question d'egalite de 
traitement. La grossesse n'est pas une maladie, c·est m6me 
heureusement le seul cas dont les medecins ont ä s'occuper 
qui n'est pas pathologique. Pour tout le domaine pathologi
que, les medecins conservent l'entiere liberte therapeutique. 
Dans le seul cas non-pathologique, nous tixerions dans la loi 
la maniere dont les medecins doivent se comporter a l'egard 
de leurs patients.11 ne viendrait ä l'idee de personne de fixer 
dans la loi qu'un cardiaque n'a droit qu·a un contröle medi-

cal mensuel. II ne viendrait a l'idee de personne de preciser 
dans la loi qu'a partir d'un certain etat de maladie, un 
cancereux ne doit plus etre soigne a un rythme intensif. Des 
lors, je ne vois pas pourquoi lorsqu'il s'agit du seul cas 
nature!, d'un cas non-pathologique dont le medecin peut 
enfin s'occuper. on fixe sa maniere d'agir. 
Quant au troisieme argument, je crois que si nous ne votons 
pas la proposition que je vous fais, nous maintenons une 
hypocrisie. Car, quese passe-t-il a l'heure actuelle? Si un 
gynecologue constate qu'une femme a besoin de plus de 
trois contröles avant la naissance, il decide que c·est une 
maladie, il decrete qu'elle souffre d'une affection gynecolo
gique. Les caisses n'ont aucun moyen de verifier si c'est 
bien le cas et des lors le nombre de contröles estime juste 
par le medecin, se fait malgre tout mais hypocritement. 
II y a encore un quatrieme aspect, ce sont les qualites 
preventives des examens de contröle. Sur ce poi'nt la, c'est 
Mme Pitteloud qui s'exprimera, etant donne que profession
nellement elle sait quelles sont les consequences d'une 
mauvaise prevention en matiere de grossesse. 

Allenspach: Herr Borel hat den Antrag gestellt, in diesem 
Bereich die Leistungen bei der Mutterschaft auszuweiten. 
Erhöhte Leistungen bedingen automatisch auch höhere 
Kosten. Man muss sich fragen, ob diese Ausweitung not
wendig ist. Nach allgemeinen Erfahrungen der Medizin 
genügen die vorgesehenen Untersuchungen. Treten Kom
plikationen ein, werden die weiteren Massnahmen, die not
wendig werden, nicht mehr als Kontrolluntersuchung, son
dern als Behandlung wie bei Krankheiten behandelt. Wenn 
man unbeschränkt Kontrolluntersuchungen im Bereiche der 
Krankenversicherung zulässt, dann werden auch überflüs
sige Untersuchungen, die nach medizinischen Grundsätzen 
nicht notwendig sind, über die Krankenkasse finanziert. Weil 
die Leistungen bei Mutterschaft vom Bund über die Subven
tionen abgedeckt werden, wird das entweder zu erhöhten 
Bundessubventionen führen oder es werden die Kranken
kassen zu Leistungen verpflichtet, die durch die öffentliche 
Hand nicht finanziert sind. Dann wundert man sich; wenn 
deswegen die Prämien der Versicherten weiter ansteigen. 
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie, den Antrag von Herrn 
Borel abzulehnen. 

Mme Pltteloud: J'interviens sur cette proposition de mino
rite pour vous demander de la-soutenir. A l'heure ou en 
Suisse de nombreuses voix s'elevent pour deplorer le faible 
taux de natalite, je trouverais incomprehensible que l'on ne 
prenne pas en charge tous les examens necessaires durant 
la grossesse et que l'on ne puisse pas ainsi s'offrir les 
meilleures garanties pour les futurs citoyens de ce pays. 
Vous le savez, la medecine neo-natale a fait d'importants 
progres au cours des dernieres annees. Maintenant, les 
moyens de contröle avant, pendant et apres la grossesse 
sont suffisamment au point et performants pour depister 
toutes les complications liees a la grossesse et pour pl!rmet
tre egalement une diminution des infirmes moteurs-cere
braux sur accident a la naissance. Je vous rappelle qu'en 
suisse, il nait encore aujourd'hui environ 2700 entants han
dicapes mentaux par an et que tous vont exiger des soins 
particuliers, depuis les classes d'adaptation jusqu'aux prises 
en charge completes en ce qui concerne les handicapes 
mentaux profonds. En France, le nombre des contröles 
prenatals rembourses est passe de 4 ä 13. Sur la base d'une 
etude, on a estime avoir ainsi evite environ 60 000 handi
capes en 15 ans et 30 000 morts neo-natales ou fc:2tales. 
Dans ce sens, il me semble qu·une medecine preventive 
etendue n'est jamais trop onereuse, mais au contaire econo
mique a long terme; sans parler de tous les drames humains 
qui peuvent Atre evites car, aujourd'hui, si le nombre de 
grossesses diminue, chacune d'entre elles est plus pre
cieuse pour les parents. La-dessus, nous sommes pleine
ment en accord avec les medecins qui estiment inadequat 
de limiter a deux, quatre ou six le nombre d'examens, mais II 
taut leur en laisser la competence, cela ne les dispense 
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nullement- a mon avis - de respecter le caractere economi
que du traitement. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Im Auftrag der Kommis
sion beantrage ich Ihnen, diesen Antrag von Herrn Bore! 
abzulehnen. Ich möchte das auch noch begründen, wie es 
bereits in der Kommission begründet worden ist. 
Herr Allenspach hat bereits darauf hingewiesen, dass vier 
ärztliche Kontrolluntersuchungen im Normalfall genügen. 
Wenn Komplikationen eintreten oder bei einer solchen Kon
trolluntersuchung etwas Aussergewöhnliches festgestellt 
wird, dann gelten weitere Untersuchungen als Behandlung. 
Da kann also die Frau weiterhin zum Arzt gehen, und die 
therapeutische Freiheit des Arztes ist dort vollständig gege
ben. Es wäre aber verheerend, wenn wir nun einfach laufend 
alle Kontrolluntersuchungen freigäben. Das hätte zur Folge, 
sofern der Bund dies bezahlte, dass er dort entsprechend 
mehr bezahlt. Auf der anderen Seite würde der Teil für den 
Ausgleich der Frauen- und Männerprämien entsprechend 
kleiner, was zu Prämlenerhöhungen führte, die nur auf sol
che Bestimmungen, die dem Arzt die therapeutische Frei• 
helt gewähren, zurückzuführen sind. Es ist ja bezeichnend: 
es gab drei Ärzte in der Kommission, und keiner hat diesen 
Minderheitsantrag unterschrieben, sogar ein Kinderarzt, der 
das sicher beurteilen kann. Wir stellen einfach fest, dass es 
nicht nötig ist. 
Noch ein Einwand gegen ein gefährliches Argument: Wenn 
die Geburtenzahl zurückgehe, hätten die Ärzte mehr Zeit für 
eine bessere Behandlung. Ja, da geben wir den Ärzten 
generell einen Freipass: je mehr Ärzte, desto mehr Behand
lungen und entsprechende Kostensteigerung! Wenn man 
also etwas will, was die Kosten nicht in die Höhe treibt, dann 
muss man hier diesen Minderheitsantrag ablehnen. 

M. Dupont, rapporteur: M. Borel a dit que cela n'etait pas 
une maladie. C'est peut-etre la raison pour laquelle il faut en 
limiter le contröle, car il taut bien chercher quelque part - je 
crois que cela etait une demarche financiere - a faire cer
taines economies. Le nombre d'examens - vous l'avez dit
n'est pas limite lorsque l'on decouvre le risque de conse
quences medicales entrainant "une therapeutique necessaire 
aussi dans le cas souleve par Mme Pitteloud. Par conse
quent, si la matemite presente un caractere necessitant une 
therapeutique permanente, les frais sont pris en charge. II 
est faux de pretendre le contraire pour les exemples que 
vous avez cites. La majorite de la commission ne veut pas 
systematlquement pour toutes les femmes un nombre de 
contröles illimites, car nous savons que ce seront celles qui 
n'en auront pas besoin qui abuseront et que les gens en 
ayant precisement besoin passeront a cöte d'une therapeuti
que adaptee. Malheureusement, dans ces conditions, il taut 
en rester au cadre fixe par le Conseil federal et la majorite de 
la commission tout en soulignant que nous comprenons 
parfaitement bien l'interventlon de Mme Pitteloud et de M. 
Borel. Les cas qu'ils ont enonces peuvent parfaitement etre 
prls en charge par l'assurance maladie s'ils sont detectes 
dans le cadre des contröles. Avec quatre de ceux-ci effec
tues correctement, on peut parfaitement decouvrir les cas 
de handicaps moteurs-cerebraux. 
Je vous suggere donc de rejeter cette proposltion. 

Bundesrat Egli: Im Interesse der Kosteneindämmung 
möchte ich Sie ebenfalls bitten, diesen Minderheitsantrag 
abzulehen. Der Begründung der beiden Herren Kommis
sionsreferenten ist nichts beizufügen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 32 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 68 Stimmen 

Art 14 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.14 al. 4 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Stillt die Versicherte ihr Kind während zehn Wochen ganz 
oder teilweise, gewährt ihr die Kasse ein Stillgeld. Der Bun
desrat setzt die Höhe des Stillgeldes fest. 

Antrag Gurtner 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art.14 al. 5 
Proposition de fa commission 
La caisse verse une indemnite d'allaitement aux assurees 
qul allaitent entierement ou partiellement leur enfant pen
dent dix semaines. Le Conseil federal fixe le montant de 
l'lndemnite d'allaitement. 

Proposition Gurtner 
Selon projet du Conseil federal 

Frau Gurtner: Ich steile den Antrag, die Taggeldregelung 
gemäss dem Vorschlag des Bundesrates zu beschliessen. 
Dieser Vorschlag bringt im Gegensatz zum Vorschlag der 
Kommission ein Taggeld zur Deckung der zusätzlichen 
Kosten bei einer Entbindung für alle nicht erwerbstätigen 
Frauen. 
Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Mutterschaftsinitia
tive versprochen, dass ein minimales Taggeld eingeführt 
werden soll für nicht erwerbstätige Mütter. Dies war ein 
zentraler Punkt, um das Nein zur Mutterschaftsinitiative 
durchzubringen. In den Genuss des Taggeldes würden 60 
Prozent aller für Krankenpflege versicherten Mütter, also 
eine Mehrheit aller Mütter, kommen. Vorgesehen sind 5 
Franken im Tag, das macht 560 Franken pro Wöchnerin, 
total 23 Millionen Franken, einen bescheidenen Betrag also. 
Das Taggeld öegründet der Bundesrat als minimalen Bei
trag an die zusätzlichen Kosten, die eine Geburt mit sich 
bringt. Damit (jringt er nicht zuletzt zum Ausdruck, dass 
Kinder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sind und somit 
auch eine Verantwortung der ganzen Gesellschaft ver
langen. 
Im übrigen erinnere ich Sie daran, dass Soldaten einen Sold 
in dieser Grössenordnung bekommen, unabhängig davon, 
ob sie zusätzlich den Lohn vom Arbeitgeber erhalten und 
unabhängig davon, wie ihre persönliche finanzielle Situa
tion ist. 
Mit 5 Franken im Tag wird niemand reich. Wir hätten im 
Prinzip nichts dagegen, wenn dieser Beitrag nur bis zu einer 
bestimmten Einkommensgrenze ausbezahlt würde. Es ist 
allerdings klar, dass bei einer solchen Regelung der admini
strative Aufwand grösser wäre als die damit eingesparten 
Kosten. Im übrigen ist die adäquate Abschöpfung der hohen 
Einkommen und Vermögen eine Angelegenheit des Steuer
gesetzes. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Die Kommission will auf 
das zu den Pflegeleistungen zählende, bescheidene Mutter
schaftstaggeld für Mütter, die nicht dem Krankengeldobliga
torium unterstehen, verzichten, und dies, weil damit keine 
substantielle Leistungsverbesserung erreicht worden wäre. 
Die Botschaft geht - wie gesagt - von einem Taggeld von 5 
Franken aus. Die Kosten wären dagegen wegen der vom 
Bedürfnis unabhängigen, breiten Ausschüttung relativ hoch 
gewesen. Gemäss Botschaft sind es schätzungsweise 23 
Millionen Franken, und es hätte zu Minileistungen auch an 
durchaus begüterte Frauen geführt. Der Verzicht, immer 
nach Ansicht der Kommission, dürfte in diesem Revisions
punkt auch trotz der Mutterschaftsinitiative im Rahmen des 
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Sofortprogramms zu rechtfertigen sein. Es ist schon so, wie 
es Frau Gurtner sagte: Wenn der Bundesrat hier eine Ein
kommensgrenze festgelegt hätte, wäre wahrscheinlich dem 
Antrag zugestimmt worden. Aber einer Millionärsfrau Geld 
der Bundesbeiträge auszuschütten, wäre wirklich nach dem 
Giesskannenprinzip verfahren, wie sonst nirgends in dieser 
Vorlage. Darum hat die Kommission den Antrag des Bun
desrates abgelehnt. 

M. Dupont, rapporteur: On a sacrifie sur l'autel des econo
mies les 5 francs d'indemnite journaliere proposes par le 
Conseil federal. Comme il etait necessaire de limiter les 
depenses, on a estime pouvoir le faire dans le cadre de cet 
article, car ces 5 francs seraient verses a toutes les femmes 
enceintes, quel que soit leur revenu. Or, la recherche de la 
contraction des coüts de la sante est precisement un des 
souhaits exprimes par la majorite de la commission si ce 
n'est par tous les membres. II faut veiller a ne pas utiliser les 
subventions n'lmporte comment, mais a les concentrer sur 
ceux qul en ont reellement besoin. 
C'est la raiSO!'l pour laquelle nous vous suggerons de rejeter 
la proposition de Mme Gurtner. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat lässt sich von den Argumen
ten der Kommission überzeugt,n und schliesst sich der 
Kommission an. Wenn irgendeinmal von einer Giesskannen
subvention die Rede sein darf, so ist es hier. Mit einem 
minimalen Taggeld von etwa 5 Franken, wie gerechnet wor
den wäre, ist niemandem geholfen, aber es kostet doch die 
relativ grosse Summe von 23 Millionen Franken. Setzen wir 
doch diese 23 Millionen Franken besser dort ein, wo sie 
sozial erforderlich sind. 
Wir bitten Sie, diesen Antrag Gurtner abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Gurtner 
Dagegen 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Art. 14 Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.14 al. 6 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 7 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Gautier, Allenspach, Ammann-Bern, Berger, Eisenring, 
Frey-Neuenburg, Früh, Pfund, Massy) 
Streichen 

Art.14 al. 7 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Gautier, Allenspach, Ammann-Berne, Berger, Eisenring, 
Frey-Neuchätel, Früh, Pfund, Massy) 
Biffer 

Pfund, Sprecher der Minderheit: Ich beantrage Ihnen 
namens der Kommissionsminderheit, Absatz 7 zu streichen. 
Auf den ersten Blick hat die Lösung der Mehrheit eine 
durchaus sympathische soziale Komponente; aber es ist 
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zweifelhaft, ob sie auch bei näherer Betrachtung noch 
standhält. 
Zuerst etwas Grundsätzliches: Wer ja sagt zur Freiwilligkeit 
der Krankenpflegeversicherung, der muss wohl auch akzep
tieren, dass es Leute gibt, die nicht versichert sind. Praktisch 
ist es heute so, dass jene, die nicht versichert sind, die 
Versicherung aus irgendwelchen Gründen nicht wollen. 
Deshalb ist es auch wenig sinnvoll, wenn der Bund als 
Subventionsgeber für Leute aufkommen muss - im konkre• 
ten vorliegenden Fall für Frauen-, die sich nicht versichern 
lassen wollen und deswegen allenfalls in eine finanzielle 
Notlage geraten können. Für diese ohne Zweifel wenigen 
Fälle ist unseres Erachtens primär die Fürsorge da und nicht 
die Krankenpflegeversicherung. Heute haben wir in der 
Schweiz die Situation, dass Mutterschaft in der Kranken
pflege-Grundversicherung eingeschlossen ist. 
Jedermann kann sich versichern. Das Angebot ist vielfältig 
bei rund 500 Kassen in der Schweiz. Wer sich nicht versi
chert, handelt bewusst oder aus Fahrlässigkeit. Es ist durch
aus möglich, dass man sich aus Bequemlichkeit oder aber 
um Prämien zu sparen, nicht versichert. Auch das soll vor
kommen. Trotzdem erhielte man bei der vorgeschlagenen 
Lösung Leistungen bei Mutterschaft. Daran vermag auch 
die Karenzfrlst von 270 Tagen nichts zu ändern. Bleiben 
schliesslich noch die Ausländerinnen. Für sie ist aufgrund 
der verschiedenen Sozialversicherungsabkommen, welche 
zwischen der Schweiz und fast allen europäischen Ländern 
bestehen, Freizügigkeit gewährleistet, d. h. sie können ohne 
Vorbehalte einer Krankenkasse beitreten und sind damit bei 
Mutterschaft versichert. 
Diese wenigen Überlegungen zeigen, dass der Sozialcha
rakter in Absatz 7 von Artikel 14 kaum besteht und es 
äeshalb auch nicht sinnvoll ist, einen Fremdkörper in das 
Gesetz, welches auf der Freiwilligkeit der Krankenpflege
Grundversicherung basiert, einzubauen. Es handelt sich 
hier um ein Gesetz über die Kranken- und Mutterschaftsver
sicherung und nicht um ein Gesetz über Sozialleistungen 
bei Nichtversicherung. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen, der im 
übrigen von der FdP-Fraktion grossmehrheitlich unterstützt 
wird. 

Frau Segmüller: Was wir hier möchten, ist - ich weiss es -
ein kleiner ordnungspolitischer Sündenfall. Er kostet unge
fähr 3 Millionen Franken im Jahr, obwohl Schätzungen auf 
diesem Gebiet schwierig sind. Der Antrag sorgt aber dafür, 
dass keine Frau mehr aus finanziellen Gründen aus dem 
Sicherheitsnetz fällt. Das sollte uns diese kleine Sünde wert 
sein: Wenn wir keine anderen ordnungspolitischen Sünden 
hier in diesem Rat begehen würden, dann wäre es gut 
bestellt um unseren Rat. 
Es scheint mir wichtig, dass wir hier diese Lücke schliessen, 
denn - vergessen Sie nicht - ich muss es Ihnen immer 
wieder in Erinnerung rufen: Wir haben gewisse Verspre
chungen bei der Behandlung der Initiative für einen wirksa
men Mutterschutz abgegeben. Die Mehrheit hier in diesem 
Saal hat gesagt: Wir wollen keine separate Mutterschaftsver
sicherung; ich finde das auch nicht nötig. Das bedingt aber, 
dass wir die Lücke jetzt füllen. Es ist die einfachste und 
finanziell kostengünstigste Art und Weise, das Sicherheits
netz zu schliessen. Das Versprechen, das wir abgegeben 
haben, einzuhalten und diese Lücke zu schliessen, sollte 
uns diese 3 Millionen Franken im Jahr wert sein. Dazu 
kommt: Die Zahl der nichtversicherten Frauen, die ein Kind 
zur Welt bringen, wird von der Verwaltung auf rund 1500 pro 
Jahr geschätzt. Darunter sind aber auch jene, die eine Versi
cherung nicht nötig haben, weil sie sehr gut gestellt sind. 
Sie können also noch eine ganze Anzahl abziehen. Denn wir 
würden diese kleine Leistung ja nur an Frauen in bescheide
nen Verhältnissen erbringen. Die Versicherungsdichte hat 
aber jedes Jahr noch zugenommen; das bedeutet, dass die 
Zahl dieser Frauen von Jahr zu Jahr mit zunehmender 
Versicherungsdichte noch weiter abnimmt. Es ist also nicht 
eine steigende Ausgabe, die wir Ihnen hier vorschlagen, 
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sondern eine, die erwiesenermassen von Jahr zu Jahr 
schrumpft. 
Ich bitte Sie somit, hier wirklich im Namen der Frauen ein 
Einsehen zu haben und Ihre Versprechen, die Sie im März 
1983 bei der Behandlung der Initiative abgegeben haben, 
einzulösen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Nach dem Votum von 
Frau Segmüller kann ich es mir einfach machen. Wir haben 
diesen ordnungspolitischen «Sündenfall» auch in der Kom
l'_!lission behandelt, sind aber mit 15 gegen 9 Stimmen zur 
Uberzeugung gekommen, dass wir uns diesen erlauben 
dürfen, weil es sich im Gegensatz zum Taggeld hier um 
wirtschaftlich schwache Verhältnisse handelt, so dass man 
nicht einfach die Giesskanne leert, sondern gezielt den 
wirtschaftlich Schwachen helfen will. 
Ich möchte Sie- auch im Namen der Kommissionsmehrheit 
- bitten, diesem Antrag zuzustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: Mme Segmüller a parfaitement tra
duit la volonte de la majorite de la commission. 
Jene peux pas suivre M. Pfund lorsqu'il pense que certaines 
femmes ne s'assurent pas pour s'offrir une maternite gra
tulte. Cet argument me parait bien leger. Par contre, j'estime 
qu'un pays riche comme la Suisse ne devrait plus avoir 
d'enfants naissant a l'assistance publique. En effet, comme 
l'a releve Mme Segmüller, cela ne va toucher qu'un petit 
nombre de femmes et m6me si cela devait coüter quelque 
argent a la Confederation, nous pouvons alsement accepter 
la proposltion de la majorite. 

Bundesrat Egli: Dieser Absatz 7 ist auch für den Bundesrat 
von äusserster sozialpolitischer Wichtigkeit. Er schützt 
nichtversicherte Mütter in wirtschaftlich schlechten Verhält
nissen. Es handelt sich um relativ seltene, aber in der Regel 
sehr tragische Fälle. Oft sind es nicht verheiratete junge 
Mütter, und wir wollen ja gerade verhindern, dass solche 
Fra1,1en aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen werden, 
ihre Schwangerschaft abzubrechen. 
Die Bestimmung war für uns wichtig; Sie erinnern sich an 
die Argumentation gegen die Mutterschaftsversicherung. 
Diese Bestimmung Ist auch irgendwie ein Ersatz für das 
fehlende Versicherungsobligatorium. Es ist mir klar, dass 
diese Bestimmung Im Gegensatz steht zum Versicherungs
prinzip, wonach der Versicherte auch eine Prämie leisten 
muss. Aber ich darf Sie darauf hinweisen, dass nicht die 
Kassen diese Leistungen erbringen, sondern dass sie ihnen 
vom. Bund voll und ganz ersetzt werden. 
Es dürfte sich nach unserer Berechnung um jährlich etwa 
1500 Fälle handeln. So kommen wir auf einen Betrag von 
ungefähr 3 Millionen Franken. Mit wenigen Mitteln können 
Sie eine sozial bedeutsame Wirkung erzielen. Ich bitte Sie 
daher, diesem Antrag zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit offensichtliche Mehrheit 

Art. 14bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Titel 
VII. Kostenbeteiligung 

Text 

Die Kassen sind verpflichtet, den Versicherten im Krank
heitsfall eine Kostenbeteiligung in Form eines festen Jahres
betrags (Jahresfranchise) und eines prozentualen Selbstbe
halts aufzuerlegen. Die Kostenbeteiligung ist für beide 
~es~hlechter gleich. Der Selbstbehalt beträgt bis zu einem 
Jährlichen Höchstbetrag 20 Prozent der die Jahresfranchise 
übersteigenden Krankenpflegekosten. Für Kinder gilt die 
Hälfte der Jahresfranchise und des Höchstbetrages. Der 
Bundesrat setzt die Jahresfranchise und den Höchstbetrag 
173-N 

des Selbstbehaltes fest. Er kann diese Beträge nach den 
wirtschaftlichen Verhältnissen der Versicherten abstufen 
und passt sie periodisch der Lohn- und Preisentwicklung 
sowie der Kostenentwicklung in der Krankenversicherung 
an. 

Minderheit 
(Vannay, Borel, Bratschi, Gloor, Neukomm, Zehnder) 
... Höchstbetrag 1 O Prozent ... 

Antrag Wiek 
(Text der Mehrheit) 
... Kostenentwicklung in der Krankenversicherung an. Die 
Kostenbeteiligung für Kinder einer Familie, welche bei der 
gleichen Kasse versichert sind, darf insgesamt den vom 
Bundesrat festgesetzten Höchstbetrag der Kostenbeteili
gung eines Erwachsenen nicht überschreiten. 

Art. 141111 al. 1 
Proposition de Ja eommission 

Maj(?rite 
Titre 
VII. Participatlon aux frais 

Texte 
Les caisses sont tenues d'imposer aux assures, par cas de 
maladie, une participation aux frais sous forme d'un mon
tant fixe par annee (franchise .annuelle) et d'une quote-part 
en pour-cent. La participation aux frais est la meme pour les 
deu,c sexes. La quote-part s'eleve, jusqu'a concurrence d'un 
montant maximal par annee, a 20 pour cent des frais 
medico-pharmaceutiques depassant la franchise annuelle. 
Pour les enfants, le montant de la franchise annuelle et fe 
montant maximal annuel de la quote-part sont reduits de 
moitie. Le Conseil federal fixe le montant de la franchise 
annuelle de m6me que le montant maximal de la quote-part. 
II peut echelonner ces montants d'apres la capacite finan
ciere des assures et il les adapte periodiquement a l'evolu
tlon des salaires et des prix ainsi qu'a l'evolution des coüts 
de l'assurance-mafadie. 

Minorite 
(Vannay, Borel, Bratschi, Gloor, Neukomm, Zehnder) 
... , a 1 O pour cent... 

Proposition Wiek 
(Version de la majorite) 

... de l'assurance-maladie. La participation totale aux frais 
ne saurait exceder, pour les enfants d'une famille assures 
aupres de la m6me caisse, fa participation maximale fixee 
par le Conseil federal pour les assures adultes. 

Art. 14bls Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Ingress 
Keine Kostenbeteiligung darf erhoben werden: 

Bst. a 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 
(Vannay, Borel, Bratschi, Gfoor, Neokomm, Zehnder) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. abis 
Minderheit 
(Vannay, Bore!, Bratschi, Gfoor, Neukamm, Zehnder) 
abis. von Kindern: 
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Art. 141119 at. 2 
Proposition de /a commission 

Preambule 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. a 
Majorite 
Biffer 

Minorite 
(Vannay, Borel, Bratschi, Gloor, Neukomm, Zehnder) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. a"" 
Minorite 
(Vannay, Borel, Bratschi, Gloor, Neukomm, Zehnder) 
a .... De ia part des enfants; 
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l 
jusqu'a un montant a fixer par le Conseil federal. Meme si le 
gouvernement peut, mais ne doit pas - la nuance est d'im
portance - echelonner ces montants d'apres la 1capacite 
financiere des assures, nous estimons que ce n·est pas une 
bonne solution et nous vous prions d'en rester au s,~atu quo, 
soit a une participation de 10 pour cent aux frais rf,edicaux 
et pharmaceutiques. i 
Pour nombre de malades, la situation deviendirait trop 
lourde. Je pense surtout aux rentiers AVS Al qui n·ont 
qu'une rente minimale, voire une rente ordinaire. et aucune 
caisse de retraite. Je pense aussi aux familles dont le revenu 
est parfois inferieur a 2000 francs par mois - il en existe 
encore - et a cefles, plus nombreuses, dont le revenu est 
inferieur a 3000 francs par mois. Etant donne qu'il n'y a pas 
beaucoup de representants de ces familles dans la salle, je 
ne m'iflusionne pas sur le sort que vous ferez a malproposi
tion, vu votre capacite a vous mettte a la place d~s autres! 
N'aggravons donc pas la situation et restons-en a une 
quote-part de 10 pour cent. 
La troisieme aggravation de la situation materielle du 

Mme Vannay: L'article 1411o1 est sans deute l'un des plus malade se trouve a l'alinea 2, lettre a. Et la j'insiste aussi, car 
importants pour les assures et surtout pour les malades. Je la proposition qui consiste a demander une participation 
dirai mäme que c'est ici que !'heure de verite va sonner. aux frais de guerlson, en cas de sejour dans un etablisse-
En fait, dans toutes les deliberations, tant au sein de la ment hospitalier- idee machiavelique-provient de la majo-
commisslon que dans ce conseil, on a abondamment parle rite de la commission et non pas du Conseil federal. Notre 
d'economies, comme s'il faflait a tout prix en realiser. Jene gouvernement prevoyait expressement de n·exiger aucune 
suis pas de celles qui pensent que l'on depense trop pour la partlcipation pour le traitement durant le sejour a l'höpital, 
sante, mals je suis süre que l'on depense mal, voire tres mal. ce qui est d'ailleurs le cas actuellement. Je ne parle ici qua 
Lorsque l'on parle d'economies, encore faudrait•il s'enten- des frais pour les soins et non pas des frais höteliers, 
dre sur les mots. Si economies veut dire «!'ordre dans la puisque, dans certains cantons, on demande deja aux 
maison• comme au sens primitif, le but est rate. Si econo- malades de subvenir a une partie des frais de pension et que 
mies veut dire «depenser molns .. , il est encore rate. Enfin, sl le Conseil federal prevoit egalement, a l'article 22 ...... nou-
economles veut dire •depenser moins pour las caisses ou la • veau, l'obligation pour l'assure de prendre en charge un 
Confederation•, en faisant payer davantage aux assures et forfait pour frais de pension, ce qui represente encore une 
aux malades, je crains bien que ce ne soit reussi. nouvelle degradatlon de la situatlon du malade. 
Aussi, je vous demande de bien vouloir quitter certains Le depliant n'indique pas tres clairement notre proposition. 
verres «deformants• qui font croire que tout le monde peut En fait, nous vous demandons qu'au chiffre 2 de cet article 
davantage particlper a ces frais de sante et de maladiel Les 14.,,, vous mainteniez la version du Conseil federal, soit la 
cotisatlons n'ont cesse d'augmenter ces dernieres annees et lettre a. De plus, nous vous prions d'ajouter une lettre a•'" 
contlnueront de le faire sl rien de serieux n'est entreprls ainsi conc;ue: .. exclure les enfants de la participation aux 
pour modifier le systeme et le mode de financement. On sait frais». Cette proposition avalt ete acceptee par la majorite de 
que des assures äges, des familles, ne peuvent plus payer la commission en premiere lecture. Malheureusement, eile 
les cotisations et que ce sont parfois les communes ou des s'est ressaisie entre les deux lectures et, effrayee par tant 
associations de bienfaisance qui prennent le relais. Dans d'audace, a change d'avis. Peut-etre pourriez-vous. vous 
bien des cas, les communes preferent payer les cotisations aussi, encore une fois vous ressaisir et faire le petit pas qui 
plutöt que d'accorder l'asslstance publlque. serait le blenvenu pour de nombreuses familles? 
On sait aussi que le nombre d'assures varie avec le revenu et 
la categorie socio-professlonnelle. C'est ainsl qu'une 
enquete du Mouvement populaire des familles, intitulee 
„comment vivent-lls?•, publlee en 1979 et portant sur les 
conditions et habitudes de via des menages salaries, 
demontralt qua -les cadres sont mleux assures que les 
ouvriers et les employes, et que ces derniers sont aussl le 
moins souvent, membres d'.une calsse de retraite. Les 
familles a petits revenus ne peuvent pas contracter une 
assurance dentaire. En ce qul concerne l'assurance-vie, le 
desequilibre est aussi tres grand, et meme dans l'assurance
maladie, · le pourcentage n'est pas le meme, inferleur bien 
sür dans les categories de revenus les plus bas. Des lors, les 
premieres difficultes de sante peuvent, dans bien des cas, 
devenir dramatiques pour toute la famille. Faut-il vraiment, 
aujourd'hul, envisager d'aggraver encore la situation des 
malades en mettant a leur charge une part importante des 
factures? 
L'alinea 1"' de cet article 1411o1 prevolt une franchise annuelle 
au lieu d'une franchise trimestrielle, comme c'est malnte
nant le cas. Pourtant, rien n'a prouve que l'introductlon de la 
franchise avalt sur le malade l'effet dissuasif qu'on lui pre
talt. Seulement, en la rendant annuelle au lleu de trimes
trielle, on l'augmente, et la personne qui ne sera malade 
qu'une fois durant une annee, paiera davantage. 
Ce 101 alinea prevolt encore la fixation de la quote-part de 
l'assure aux frais medicaux et pharmaceutiques, a ralson de 
20 pour cent, au lieu de 10 comme jusqu'a present. Cette 
quote-part devra etre ajoutee a la franchise annuelle et 

Wiek: Mein Vorschlag geht bedeutend weniger weit. Ich 
muss Sie bitten, den gesamten Text vielleicht noch einmal 
durchzulesen, damit Sie sehen, worum es wirklich geht. Der 
Satz, den ich vorschlage, ist eine Weiterführung des Textes 
von Absatz 1 der Mehrheit. Ich will Ihnen sagen, worum es 
mir geht. Ich muss dazu etwas ausholen. 
Sie haben letzthin die Statistiken über die Kinderzahlen in 
der Schweiz gesehen. Damit ein Volk eine kontinuierliche 
Entwicklung und eine demographisch ausgewogene Struk
tur hat, braucht es 2, 1 Kinder pro Familie. Die Schweiz ist 
bereits bedeutend darunter. Wenn Sie die Extremkantone 
betrachten - ich bin leider wieder einmal in einem Extrem
kanton -. dann haben wir in Basel auf der einen Seite mit 
durchschnittlich noch ungefähr 0,95 Kinder, Appenzell 
lnnerrhoden auf der anderen Seite hat 2,38 Kinder. Sie 
sehen, sogar im kinderreichsten Kanton der Schweiz sind 
wir nur knapp über diesen 2,1 Kindern pro Familie, die wir 
brauchen, um einen kontinuierlichen Fortbestand unserer 
Bevölkerung zu sichern, dies auch im Hinblick auf die 
Arbeitskräfte und das Aufbringen der Renten. Wenn Sie 
dann schauen, wie die Kinderzahlen verteilt sind, stellt man 
immer wieder das gleiche fest: Bel sehr einkommensschwa
chen, sehr armen Bevölkerungsschichten hat es relativ viele 
Kinder. Warum das? Zusätzliche Kinder sind zusätzliche 
Empfänger von Sozialbeiträgen, um es einmal so zu sagen. 
Auf der anderen Seite, bei sehr reichen Familien, gibt es 
auch wieder mehr Kinder. Warum das? Selbstverständlich, 
weil sie es sich leisten können. Offensichtlich kann man sich 
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in mittelständischen Verhältnissen - ich würde doch anneh
men, dass ein grosser Teil von Ihnen dazu gehört - Kinder 
nicht mehr leisten. Hier ist nun so ein Punkt, wo wir ein 
kleines bisschen dazu beitragen können, ohne die Sozialver
sicherung über Gebühr zu strapazieren. dass nicht schon 
wieder die Familien mit etwas mehr Kindern ungebührlich 
belastet werden. Ich war nicht in der Kommission, aber ich 
weiss. dass es in der Kommission abgelehnt wurde. für 
Kinder - wie es hiess - Gratismedizin zu betreiben. Deswe
gen habe ich auch nicht den Vorschlag gemacht, sämtliche 
Kostenbeteiligung bei den Kindern zu streichen. Ich kann 
mir vorstellen, dass vielleicht einmal eine gewisse Bremse 
für irgendeine kleine Gruppe durchaus nützlich wäre, wobei 
Sie ja selber wissen, dass das auch nur theoretisch ist. Sie 
alle als Eltern sind bedeutend ängstlicher, wenn es um Ihre 
Kinder geht, als wenn E!S um Sie selber geht. 
Bei diesem Vorschlag, den ich Ihnen mache, geht es darum, 
wenn nun bei einer kinderreichen Familie einmal vermehrt 
Krankheiten auftreten, dass der Höchstbetrag der Kostenbe
teiligung begrenzt wird. Nur zwei Kinder haben den vollen 
Betrag, also die Hälfte des Erwachsenenbetrages zu bezah
len, so wie dies im Text der Mehrheit vorgesehen wird. Der 
komplizierte Text, den Sie hier sehen, entspricht also genau 
der Logik des Gesetzes; dort werden ja auch das dritte und 
weitere Kinder von den Prämien befreit. 
Denken Sie daran: es sind genau die Familien, die keine 
Beteiligungen und Sozialbeiträge mehr bekommen, die hier 
allenfalls, eben wenn sie mehrere Kinder haben, davon 
profitieren. 
Zum Schluss möchte ich nur noch einmal betonen: Diese 
Familien sind so selten, dass sie sozialversicherungstech
nisch überhaupt nicht Ins Gewicht fallen. Für diese Familien 
fallen aber diese Beträge tatsächlich ins Gewicht. Für eine 
fünfköpfige Familie, die den vollen Beitrag zahlen muss, 
bedeutet dies pro Jahr 1000 Franken zusätzliche Ausgaben. 
Nach meinem Vorschlag würde sich dieser Betrag auf 400 
Franken reduzieren. 
Ich bitte Sie, folgen Sie meinem Antrag. 

Schüle: Die Frage steift sich uns, wie weit das Sofortpro
gramm die Kostenexplosion im Gesundheitswesen über
haupt zu dämpfen vermag. Wenn wir hier, bei der Kostenbe
teiligung der Versicherten, gemäss Minderheit Vannay zu 
Absatz 1 und Absatz 2 entscheiden, dann brechen wir ein 
wesentliches Element der Kostendämpfung heraus. Die 
Kommission be11ntragt mit guten Gründen, die Versicherten 
verstärkt an den Kosten zu beteiligen und auch die Kinder 
nicht vom Selbstbehalt auszunehmen. Nur so erreichen wir, 
dass die medizinischen Leistungen etwas zurückhaltender 
in Anspruch genommen werden. Der sozialen Komponente 
wird ja dadurch Rechnung getragen, dass vom Bundesrat 
ein Höchstbetrag der jährlichen Kostenbeteiligung festge
legt wird. Es sind vom Bundesrat in diesem Zusammenhang 
einmal 400 Franken als Maximalbetrag genannt worden. 
Hier gilt es zu beurteilen, was zumutbar, sozial verantwort
bar ist. Den Chronischkranken wird dadurch entgegenge
kommen, dass- anders als heute- neu eine Jahresfranchise 
festgelegt wird. Für die Kinder gelten jeweils hälftige 
Beträge bei Franchise und Maximum der Kostenbeteiligung. 
Die Kommission unterbreitet zur Kostenbeteiligung der Ver
sicherten damit einen sinnvollen, auch sozialen Vorschlag, 
der zur Kostendämpfung beiträgt. Lehnen Sie daher die 
beiden Anträge von Madame Vannay ab, den Selbstbehalt 
auf 10 Prozent zu begrenzen, also zu halbieren, und die 
Kinder ganz davon auszunehmen. 
Formell wäre noch darauf hinzuweisen, dass der Antrag 
Vannay zu Absatz 2 mit Absatz 1 nicht übereinstimmen 
würde, weil dort gesagt wird: «Für Kinder gilt die Hälfte der 
Jahresfranchise und des Höchstbetrages.» Wir hätten ja 
nach diesem Antrag gar keinen Höchstbetrag mehr. 
Lehnen Sie also beide Anträge von Frau Vannay ab. 

M. Carobblo: J'apporte le soutien de mon groupe ä la 
proposition de minorite Vannay concernant l'article 14"'', 1•• 
et 2" alineas, lettres a et a"". 

Lors du debat d'entree en matiere, on nous a dit que l'un des 
objectifs de ce programme d'urgence etait la recherche de 
la limitation de l'explosion des coüts de la maladie. Sur ce 
principe, nous sommes d'accord et convaincus qu'il est 
necessaire de faire quelque chose dans cette direction. 
Mais, contrairement ä ce que vient d'affirmer M. Schüle, j'ai 
l'impression que la solution principalement choisie par Ja 
commission veut resoudre le probleme de l'explosion des 
coüts de la maladie par une participation supplementaire du 
patient. En realite. l'article 14"'' en discussion a pour but -
personne ne peut le nier - d'introduire une penalisation 
accrue ä charge des malades et des assures. On pretend que 
cette proposition devrait servir a «responsabiliser» le 
patient. Permettez-moi d'exprimer quelques doutes quant ä 
la reussite, dans ce domaine, si l'on n'envisage pas - dans 
ce programme, on le fait tres peu - des mesures destinees ä 
«responsabiliser» notamment les medecins. 
De toute fa<;on, il y a d'autres raisons qui justifient le refus de 
la proposition de la majorite. On les trouve dans les motiva
tions que le message du Conseil federal expose a propos du 
projet initial de l'article 14b". II est dit que l'experience feite 
avec la franchise a montre qu'elle n'a pas reduit le nombre 
de ces cas. Par consequent, le Conseil federal a prefere une 
autre solution. Or, la commission, en laissant tomber cette 
derniere, reprend pratiquement l'introduction de la fran
chise en l'augmentant et de plus elle maintient - et c'est lä 
l'aspect le plus contestable - la suggestion du Conseil 
federe! visant ä elever le taux de participation aux frais 
medicaux et pharmaceutiques a 20 pour cent. En outre, 
comme si cela n'etait pas suffisant, elle propose de bitter, a 
l'article 141><t, 2" alinea, lettre a, de fac;on a etendre cette 
participation egalement aux cas de sejour dans un etablisse
ment hospitalier. Alors, il est evident qu'une teile mesure va 
surtout penaliser Ies assures aux revenus modestes. De 
toute fac;on, je suis persuade que cela ne «responsabilisera• 
pas plus les profiteurs d'assurances. Jene crois pas que l'on 
puisse resoudre les problemes concernant les abus-certes 
ils existent et il faut les combattre - avec des mesures 
generales penalisant ceux qui ont veritablement besoin de 
l'assurance-maladie. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite ä soutenir les proposi
tions de la minorite Vannay. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Diese Geschichte muss 
man etwas anders betrachten, als es bis jetzt geschehen ist. 
Man hat nämlich eine Sparkonferenz einberufen, und diese 
hat zahlreiche Vorschläge zum Kosteneinsparen gemacht. 
So wurde unter anderem vorgeschlagen, das Bonus-Malus
System einzuführen, d. h. derjenige, der nie krank wird, zahlt 
niedrigere Prämien, und der, der krank wird, zahlt dann -
wie bei der Autoversicherung, wenn er einen Unfall hat-die 
höheren Prämien. Es wurde ebenfalls vorgeschlagen, den 
Selbstbehalt nicht nur bei Spitalaufenthalt, sondern auch für 
Kinder und bei Mutterschaft einzuführen. 
Ferner wurde vorgeschlagen, für alle Leistungen den Selbst
behalt zu verlangen. Es wurde auch eine Jahresfranchise 
vorgeschlagen. Die Kommission hat sich in mehreren Sit
zungen mit diesem Problem auseinandergesetzt. Erfreuli
cherweise kann ich feststellen, dass sie das Bonus-Malus
System einstimmig abgelehnt hat. Es wurden auch grosse 
Diskussionen darüber geführt, wer diesen Selbstbehalt ein
ziehen soll und wann das zu geschehen habe. 
Wir haben uns dann in der Kommission verständigt, eine 
Jahresfranchise einzuführen, deren Höhe festzulegen in der 
Kompetenz des Bundesrates liegt. Ebenfalls in der Kompe
tenz des Bundesrates liegt die Begrenzung des Selbstbehal
tes nach oben. Wir wollten aber vom Bundesrat wissen, wie 
er diese Höhen unter den heutigen Umständen festlegen 
würde. Der Bundesrat hat uns zugesichert, dass, wenn das 
Gesetz jetzt in Kraft treten würde, die Jahresfrancl:lise 100 
Franken, der Selbstbehalt und die Franchise zusammen 
maximal 400 Franken betragen würden. Der Selbstbehalt 
von 20 Prozent beträgt maximal 300 Franken: zusammen mit 
der Franchise ergibt dies pro Jahr 400 Franken. 
Nun möchte ich auf einen Irrtum aufmerksam machen, der 
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immer wieder vorkommt: Es ist richtig, dass mit dieser 
Selbstbehalt- und . Franchiseregelung viele Leute mehr 
bezahlen müssen; das trifft zu und ist nicht zu bestreiten. 
Man rechnet mit etwa 300 Millionen Mehreinnahmen für die 
Krankenversicherung. Aber falsch ist, dass alle Leute mehr 
bezahlen müssen. Wir haben in der Kommission Eingaben 
gehabt von Gesundheitsorganisationen, von Elternvereini
gungen usw., die uns auf dieses Problem aufmerksam 
gemacht haben. Es gibt heute schon Kranke, die mit dem 
Selbstbehalt von 10 Prozent auf Jahresauslagen von weit 
über 1000 Franken kommen. 
Hier gibt es dann eine Verbilligung, trotz des höheren 
Selbstbehaltes. Das würde - immer nach Ansicht der Kom
mission - bedeuten, dass die leichteren Erkrankungen teu
rer würden, und die schwereren Erkrankungen würden billi
ger. Hier stellt sich die Frage, ob das sinnvoll ist. Soll man 
die schweren Erkrankungen verbilligen und die leichte 
Erkrankung verteuern? Bei den Kindern hat man sich auf 50 
Prozent dieser Summen geeinigt. Bel der Mutterschaft hat 
man sich darüber geeinigt, dass bei allem, was Im Gesetz als 
dazugehörend betrachtet wird, sei es bei der Geburt, bei den 
Kontrolluntersuchungen· usw., kein Selbstbehalt besteht. 
Man muss sich ganz klar darüber sein, dass IV- und AHV
Rentner, die nur - wie Immer wieder gesagt wird - die 
Minimalrenten beziehen, von dieser Teuerung praktisch 
nicht betroffen werden. Es ist falsch zu sagen, sie könnten 
es nicht mehr bezahlen. Diese Leute können ihre Krank
heitskosten bis zu 10 000 Franken im Jahr über die Ergän
zungsleistungen geltend machen. Die Ergänzungsleistun
gen sind im Bundesrecht verankert und müssen in allen 
Kantonen gewährt werden; es besteht ein Rechtsanspruch 
darauf. Schlimmer ist es bei den kinderreichen Familien. 
Man muss das Problem also differenzierter betrachten. Fer
ner weise ich darauf hin, dass der Selbstbehalt auf die 
Heilanstalten ausgedehnt wurde. Das ist zu Absatz 2a bereits 
mitbegründet worden. 
Hier war die Kommissionsmehrheit der Meinung, dass bei 
einer Erhöhung des Selbstbehaltes bei ambulanter Behand
lung auf 20 Prozent ein Zwang geschaffen würde, bei den 
Spitälern ebenfalls einen Selbstbehalt einzuführen. Es 
könnte sich sonst Herr Günters Prognose bewahrheiten: 
Wenn im Spital kein Selbstbehalt besteht, zu Hause aber 
Franchise und Selbstbehalt bezahlt werden müssen, wird 
das Spital vermehrt beansprucht werden. Das möchte die 
Kommissionsmehrheit verhindern. Darum diese Regelung, 
die übrigens auch von der Sparkonferenz vorgeschlagen 
wurde. 
Der Selbstbehalt des Spitals wird aber bei der Gesamt• 
summe von 400 Franken inklusive Franchise angerechnet; 
das muss auch berücksichtigt werden. Bei den heutigen 
Spitaltarifen sind 400 Franken rasch erreicht. Wenn ich 
ungefähr 200 Franken Kosten annehme, sind 20 Prozent im 
Tag 40 Franken; nach zehn Tagen Spitalaufenthalt sind die 
400 Franken bereits abgegolten, und dann sind Spital und 
ambulante Behandlung für den Rest des Jahres gratis; das 
muss auch berücksichtigt werden. 
Die Kommissionsmehrheit hat den Antrag, die Jahresfran
chise wie geschildert und den Selbstbehalt auf 20 Prozent 
zu erhöhen, mit 20 zu 6 Stimmen angenommen; den Selbst
behalt bei Aufenthalt in Heilanstalten einzuführen mit 19 zu 
6 Stimmen und die 50 Prozent für die Kinder mit 15 zu 1 
Stimme. Die Kommission ist also mit grosser Mehrheit für 
diese Neuregelung. . 
Was die Tarife in den Spitälern anbetrifft, werde ich später 
darauf zurückkommen. 

M. Dupont, rapporteur: Mme Vannay prete bien peu de 
cCBur a un certain nombre d'entre nous et plus, eile pense 
que nous ne sommes pas a meme de comprendre les 
problemes qui sont poses a une partie de notre popuiation 
modeste, eile pense surtout que nous sommes indifferents a 
ces probl6mes. Je dirais que ce n'est-pas «fair .. - comme on 
le dit en anglais - mais aussi que c'est injuste parce qu'il y a 
peut-etre plusieurs moyens d'approcher ce probl6me et de 
veiller a defendre les interets de toutes les couches de la 
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population. Ce n'est pas seulement la voie, en l'espece, de la 
minorite qui mime a la meilleure soiution. D'ailleurs vous 
dites vous-meme, Madame Vannay, que l'on depense trop 
peut-etre mais mal. Des lors, a partir de cette situation, on 
peut estimer que la proposition de la majorite et du Conseil 
federal veut precisement, a part la volonte de diminuer le 
cout de la sante publique, faire un contröle plus severe et 
plus serieux sur les secteurs medicaux et hospitaiiers. Un 
certain nombre de mesures qui sont contenues tout au long 
de ce chapitre, quant aux ameliorations possibles de l'assu
rance-maladie, permettent de distribuer ou d'encaisser dif
feremment une participation des assures. · 
En effet, la majorite de la commission fait confiance au 
Conseil federal pour utlliser la partie de cet article qui 
permet de regulariser la capacite financl6re de chacun, 
seien les revenus, la forme de participation et surtout ie 
montant de cette participation. Je crois qua l'on pourra 
parfaitement tenir compte de l'interet des revenus 
modestes. Quant aux rentiers AVS, beneficiant des rentes 
minimales, le president l'a dit, les prestations complemen
taires permettent deja aujourd'hui de prendre en charge ia 
quasi totalite des frais medicaux et pharmaceutiques et 
souvent meme, c'est le cas actuellement, la quasi totalite 
des cotisations a l'assurance-maladle. 
Pour toutes ces ralsons, bien que comprenant qu'il peut y 
avoir des cas d'esp6ce encore au travers d'une loi - on ne 
peut jamais tout regler - je pense que la proposition est 
acceptable. II faut bien chercher une voie pour essayer de 
comprimer - je l'ai dit dans le debat d'entree en mati6re -
d'arreter en tout cas ia progression de ces couts de la sante 
publique. Nous verrons si la voie choisie est bonne mais, de 
toute fa~on, on ne peut se passer d'un effort supplementaire 
'de la part des assures. 
Je vous propose donc de rejeter la proposition de la mino
rite presentee par Mme Vannay. 
Quant a la proposition falte par M. Wiek, eile n'a pas ete 
discutee en seance de commission. Je m'exprimerai a titre 
personnel pour dire qua je la soutiens et que je ne m'y 
oppose pas au nom de la commission. 

Eggll-Winterthur: Ich habe vergessen, zum Antrag von Herrn 
Wiek Stellung zu nehmen. Ich entschuldige mich dafür. Es 
wurde richtig gesagt, dass wir dieses Problem in der Kom
mission behandelt haben. Wir sind eigentlich darüber 
gestolpert, dass wir keine vernünftige Formulierung gefun
den haben. Man muss die Formulierung von Herrn Wiek 
genau lesen, bis man merkt, dass sie richtig ist. 
In der Kommission sind wir davon ausgegangen-wir hatten 
eine ähnliche Formulierung-. dass man das nicht tun kann. 
Wenn der Vater in einer Betriebskrankenversicherung ist, 
der eine Sohn in einer anderen Betriebskrankenversiche
rung und die Familie aufgeteilt ist, dann ist das administrativ 
nicht zu behandeln. Aber wenn ich jetzt den Antrag von 
Herrn Wiek richtig lese, steht da nur, dass die Kinder in der 
gleichen Versicherung sein müssen. Und es ist natürlich 
relativ einfach möglich, drei oder vier Kinder in der gleichen 
Krankenversicherung zu versichern; dann kann diE:l Kasse 
auch die Kontrolle führen. Wenn das so zu verstehen ist, 
könnte ich persönlich ja sagen. 
Ich kann dies aber nicht im Namen der Kommission tun, weil 
die Kommission seinerzeit diesen Vorschlag fallengelassen 
hat. Persönlich würde ich ja sagen, bedeutet es doch, dass 
dort geholfen wird, wo es in der Regel am nötigsten ist. 
Wirtschaftlich wird mit einer solchen Regelung am besten 
geholfen. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat schliesst sich dem Antrag 
der Kommission an. Dabei ist zu bemerken, dass diese 
Kumulation von Franchise und Selbstbehalt einer Empfeh· 
lung der Sparkommission entspricht. Auch die Erhöhung 
des Selbstbehaltes auf 20 Prozent entspricht diesen Emp
fehlungen. 
Diese Erhöhung und diese Kumulation sind sozialpolitisch 
durchaus verantwortbar, wenn wir berücksichtigen, dass wir 
eine maximale Limite von jährlich 400 Franken für Franchise 
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und Selbstbehalt zusammen vorsehen. Was hingegen bisher 
etwas zu wenig zum Ausdruck gekommen ist, ist folgendes: 
Man behauptet immer wieder, dass die Kostenbeteiligung 
nichts anderes sei als eine Verlagerung von Kosten von der 
Kasse auf das Kassenmitglied. Ich muss dem energisch 
widersprechen. Die !(ostenbeteiligung soll erzieherisch wir
ken und das Kassenmitglied kostenbewusster machen. Man 
will damit erreichen, dass der Versicherte nicht bei jeder 
Bagatelle medizinische Leistungen in Anspruch nimmt. 
Diese Wirkung muss neben der Wirkung der Kostenverlage
rung gesehen. werden. 
Was den Antrag Wiek anbelangt, ist folgendes zu sagen: Ich 
glaube, dass dieser Antrag die weise Mitte einhält zwischen 
dem Antrag der Kommission im kommenden Absatz und 
dem Antrag von Frau Vannay, weiche die Kinder überhaupt 
vom Selbstbehalt ausnehmen möchte. Ich möchte daher 
dem Antrag Wiek nicht opponieren. 

Präsident: Ich schlage Ihnen folgendes Abstimmungsver
fahren vor: Zuerst stellen wir den Mehrheitsantrag dem 
Zusatzantrag von Herrn Wiek gegenüber, nachher das 
Resultat dieser Abstimmung dem Minderheitsantrag. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A tltre prelimlnaire 
Für den Antrag Wiek offensichtliche Mehrheit 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit/Wiek 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2 Bst. a - Al. 2 /et. a 

Entscheid siehe Seite 1372 hiernach 

Decision voir page 1372 cl-apres 

Abs. 2 Bst. a bis - Al. 2 /et. a"" 

75 Stimmen 
40Stimmen 

Präsident! Der Antrag der Minderheit zu Buchstabe abis, 
vertreten durch Frau Vannay, ist bereits begründet und von 
den Kommissionssprechern behandelt worden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Dagegen 

40Stimmen 
69Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19. 1'5 Uhr 
La seance est levee a 19 h 15 

Krankenversicherung. Teilrevision 
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Vierzehnte Sitzung - Quatorzleme seance 

Donnerstag, 4. Oktober 1984, Vormittag 
Jeudl 4 octobre 1984, matln 

8.00h 

Vorsitz - Presidence: M. Gautier 

Le presldent: Je me fais un plaisir de souhaiter a M. Egli, 
conseiller federst, un heureux soixantieme anniversaire. La 
date exacte de cet anniversaire est le 8 octobre, mais c'est 
aujourd'hui qu'on le celebre. Au nom de !'Assemblee fede
rale, je presente a M. Egli nos vceux les meilleurs. (App/au
dissements) 

81.044 

Krankenversicherung. Teilrevision 
Assurance-maladle. Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1347 hiervor- Voir page 1347 ci-devant 

Art. 14bls Abs. 2 Bat. a 
Art. 14• al. 2 let. a 

Fortsetzung - Suite 

Le presldent: En ce qui concerne l'objet que nous allons 
reprendre, je vous signale que hier, en fin d'apres-midi, nous 
avons oublie une votation, a laquelle nous allons d'ailleurs 
proceder. II s'agit, a l'article 14i,;s, 2' alinea, lettre a, d'une 
proposition de Mme Vannay demandant - cela ne ressort 
pas clairement du depliant- de se raUier au Conseil federal 
et de maintenir la lettre a relative a la suppression de la 
participation aux frais dans un etablissement hospitalier. 
La majorite de la commission vous propose de bitter cette 
lettre a. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit (Vannay) 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 14bls Abs. 3 
Antrag der Kommission 

37Stimmen 
66Stimmen 

Der Bundesrat kann für t;,estimmte Leistungen eine höhere 
Kostenbeteiligung vorsehen. Er kann für Dauerbehandlun
gen sowie für Behandlungen schwerer übertragbarer Krank
heiten die Kostenbeteiligung herabsetzen oder aufheben. 

Antrag Neukomm 
... oder aufheben. Er bezeichnet die von der Kostenbeteili
gung ausgenommenen Vorsorgeuntersuchungen u_nd Kon
trollmassnahmen im einzelnen. 

Art.14bls al. 3 
Proposition de /a commisslon 
Le Conseil federal peut prevoir une participation aux frais 
plus elevee pour des prestations determinees.11 peut reduire 
ou supprimer la participatlon aux frais pour des traitements 
prolonges alnsi que pour le traitement de maladles graves et 
transmissibles. 

12 

Proposition Neukomm 
... et transmissibles. II designe les divers examens preventifs 
et mesures de contröle qui ne sont pas soumis a la participa
tion aux frais. 

Neukomm: Die Förderung der Präventivmedizin-und damit 
auch der Kontrolluntersuchungen - ist sinnvoll und notwen
dig. Die Befreiung der Vorsorgeuntersuchungen und Kon
trollmassnahmen von der Kostenbeteiligung ist aus volksge
sundheitlichen Gründen absolut am Platz. In der Praxis wird 
diese Befrelun9 jedoch sowohl bei den Krankenkassen als 
auch bei den Arzten und Patienten zu endlosen Diskussio
nen führen, wenn nicht festgelegt ist, was darunter zu ver-. 
stehen ist. Klare Definitionen sind auch im Interesse der 
Prämienzahler unerlässlich, um ein grenzenloses Angebot 
der Ärzte einzudämmen. Wenn mich ein Arzt einen Monat 
nach der Erkrankung nochmals für eine Nachuntersuchung 
bestellt,.ist das nun eine Kontrollmassnahme oder nicht? 
Wenn sich eine Person beim Arzt erkundigt, ob ihm Ferien 
auf 1200 oder 1800 Meter über Meer noch zuträglich sind 
oder nicht, ist die Untersuchung des Arztes in diesem Fall 
eine Vorsorgeuntersuchung ohne Kostenbeteiligung oder 
nicht? Grauzonen können überall zu unliebsamen Diskus
sionen und Auseinandersetzungen führen, gerade auch 
hier. Nach Artikel 12 Absatz 5 kann der Bundesrat die 
Leistungen der Krankenpflegeversicherung näher bezeich
nen. Das ist erstens eine Kann-Bestimmung und bürgt zwei
tens nicht dafür, dass die Vorsorgeuntersuchungen und 
Kontrollmassnahmen so umschrieben werden, dass bei der 
praktischen Durchführung der Kostenbeteiligungsregelung 
keine Probleme entstehen. Präventivmassnahmen sind für 
die Kosteneindämmung und besonders für die Lebensquali~ 
lät von derart grosser Bedeutung, dass genaue Bestimmun
gen angebracht sind. 
Es scheint mir deshalb richtig, dass der Bundesrat verpflich
tet wird, die Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollmass
nahmen präzis in einem Katalog zu bezeichnen, so dass alle 
Beteiligten wissen, woran sie sich zu halten haben. Das 
dient dem Arzt. den Kassen und vor allem den Patienten. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Diesen Artikel muss man 
in einen Zusammenhang mit Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 4 
stellen. Dort heisst es ganz klar, was die Leistungen der 
Krankenpflegeversicherung mindestens zu umfassen 
haben, nämlich «bestimmte Untersuchungen zur frühzeiti
gen Entdeckung von Krankheiten sowie vorsorgliche Mass
nahmen zugunsten von Versicherten, die in erhöhtem 
Masse gefährdet sind... · 
Der Bundesrat kann nun gemäss Absatz 3 in gewissen 
Fällen die Kostenbeteiligung herabsetzen oder aufheben. Es 
gibt ja im heutigen Gesetz die Bestimmung, dass Tb-Unter
suchungen gratis sind und durchgeführt werden sollen, 
wenn jemand Tb gehabt hat. Das will der Bundesrat in der 
Verordnung festlegen. Ein anderes Beispiel: Es besteht die 
Gefahr, dass mit dem heutigen Tourismus plötzlich neue 
Infektionskrankheiten auftauchen. Diese können bei Vorsor
geuntersuchungen relativ rasch festgestellt werden. Damit 
wird Geld gespart und unter Umständen eine schwere Er
krankung verhindert. Hier will der Bundesrat eben auch 
beweglich sein. 
Wenn ich nun den Antrag von Herrn Neukomm richtig 
interpretiere, will er, dass bei solchen Kontrolluntersuchun
gen vom Patienten unter Umständen der Selbstbehalt ver
langt werden kann, dies im Gegensatz zur Formulierung des 
Bundesrates, der für die bezeichneten Kontrolluntersuchun
gen keinen Selbstbehalt verlangen will, weil es für Patient 
und Krankenkasse günstiger Ist, wenn diese Kontrollunter
suchungen stattfinden. Dieser Antrag wurde in der Kommis
~ion meines Wissens nicht behandelt. und persönlich würde 
ich eher empfehlen, den Antrag von Herrn Neukomm abzu
lehnen. 

M. Dupont! rapporteur: L'artlcle 12, 4• alinea, stipule de 
far;on prec1se que les caisses-maladie doivent prendre en 
charge les examens destines a detecter a temps les mala-
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dies ainsi que les mesures preventives prises en faveur 
d"assures particulierement menaces. 
Le principe de cette prise en charge est contenu egalement 
a l'article 14 ... que voudrait modifier M. Neukomm. En effet, 
cet article donne au Conseil federal toute latitude en vue 
d"augmenter, dans certains cas, la participation aux frais 
pour des prestations determinees et aussi de reduire ou de 
supprimer la participation aux frais pour des traitements 
prolonges ainsi que pour le traitement de maladies graves et 
transmissibles. 
Le Conseil federal dispose donc d'une certaine marge de 
manoouvre pour l'appreciation des cas en ce qui concerne 
cette participation aux frais. II pourra, dans une ordonnance, 
decider de l'opportunite ·de reduire ou de supprimer la 
partlcipation, ce qui nous parait etre une juste mesure. 
Par consequent, je vous propose de laisser tel quel l'alinea 3 
et de rejeter la propositiori presentee par M. Neukomm. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat schliesst sich der Kommis
sion an. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Neukomm 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 14bls Abs. 4 
Antrag der Kommission 

35Stimmen 
72Stimmen 

Die Kassen können eine Versicherung mit wählbarer Jahres
franchise anbieten, die den Selbstbehalt einschliesst und 
höher ist als die Kostenbeteiligung nach Absatz 1. Die Kas
sen haben die Kosten dieser Versicherungsart in ihrer Rech
nung gesondert zu erfassen. Die Prämie ist angemessen zu 
reduzieren. Der Bundesrat legt die Mindest- und Höchstbe
träge der wählbaren Jahresfranchise fest. Die Kassen regeln 
den Wechsel von der einen Art der Kostenbeteiligung zur 
andern; sie dürfen den Übertritt in die Versicherung mit der 
Kostenbeteiligung nach Absatz 1 bis zu fünf Jahren auf
schieben. 

Antrag Mascarin 
Streichen 

Art. 141o1o al. 4 
Proposition de /a commission 
Les caisses peuvent donner a leurs membres la possibilite 
de conclure une assurance avec une franchise annuelle a 
choix, qui inclut la quote-part et qui est plus elevee que la 
participation aux frais au sens du 1"' alinea. Les caisses 
doivent indiquer separement dans leurs comptes le coüt de 
ce genre d'assurance. La prima doit etre reduite en conse
quence. Le Conseil federal fixe le montant minimal respecti
vement maximal de la franchise annuelle a choix. Les 
caisses reglementent le passage d'un mode de participation 
aux frais a l'autre; elles peuvent imposer jusqu'a un delai de 
cinq ans pour le passage dans l'assurance avec une partici
pation aux frais au sens du 1"' alinea. 

Proposition Mascarin 
Bitter 

Frau Mascarln: Ich beantrage Ihnen, Absatz 4 zu streichen. 
In Absatz 4 kommt ein neues Strukturelement in die Kran
kenpflegeversicherung hinein, und zwar ein Strukturele
ment mit sehr weitgehenden Konsequenzen. Sie haben bis 
jetzt alle neuen Strukturelemente abgelehnt, so auch das 
Obligatorium , das unseres Erachtens positiv gewesen wäre. 
In diesem Fall ist das neue Element unseres Erachtens 
negativ. Wenn Sie den Absatz 4 annehmen, schaffen Sie für 
vermögende Leute eine eigene Krankenpflegeversicherung, 
und dies im Rahmen der sogenannt sozialen Krankenversi
cherung. Diese Leute können dann Versicherungen mit frei 
wählbarer Jahresfranchise abschliessen, die die in der Ver
ordnung festgelegten 400 Franken übersteigt, nur um niedri
gere Prämien als der Durchschnittsbürger zahlen zu müs-

sen. Nicht nur vermögende Leute, sondern auch junge 
Leute mit kleinen Krankheitsrisiken werden diesen Weg 
ergreifen. Ich denke insbesondere an junge Männer, die in 
einem krisensicheren Dienstleistungsbetrieb angestellt sind 
und einen relativ komfortablen Monatslohn beziehen. 
Wenn Sie dieses neue Strul<turelement annehmen, wir.d es 
in der Zukunft nicht nur Mannerkrankenkassen geben - wie 
wir sie heute schon durch die Kollektivverträge kennen -
und daneben die allgemeinen Krankenkassen mit Frauen, 
alten Leuten und weniger guten Krankheitsrisiken, sondern 
wir werden in Zukunft ein eigentliches Zweiklassenversiche
rungssystem innerhalb der sozialen Krankenversicherung 
haben. 
Ich nehme an, dass die Kommissionssprecher diese Mass
nahme als kostendämpfend anpreisen werden. Davon bin 
ich überhaupt nicht überzeugt. Wenn jemand dann schon 
über 400 Franken zahlt, dann wird er auch alles verlangen. 
Er wird dann sich nicht mehr mit einer einfachen Röntgen
aufnahme begnügen, sondern er will dann eben die Serien
untersuchung usw. Es ist überhaupt nicht erwiesen, dass 
eine derartige Massnahme kostendämpfend sein wird. Ich 
bezweifle das wirklich. Ich nehme vielmehr an, dass ein 
derartiges neues Strukturelement die Krankenkassen befä
higen soll, mit der Privatassekuranz besser konkurrieren zu 
können. Ich meine aber, dass diese Art von Konkurrenzbefä
higung schliesslich der sozialen Krankenversicherung für 
alle das Wasser abgraben wird, weil eben die vermögenden 
Leute und jene mit guten Risiken aussteigen und nur noch 
niedrige Prämien zahlen werden, so dass am Schluss die 
soziale Krankenversicherung eine Art Lumpensammlerinsti
tution sein wird. 
Ich bitte Sie also, diesen Absatz 4 zu streichen. Er gehört auf 
jeden Fall nicht in ein Sofortprogramm. 

Allenspach: Im Gegensatz zu Frau Mascarin möchte ich Sie 
bitten, diesen Absatz 4 zu belassen. Damit wollte die Kommis
sion ein Element der Flexibilität in die Krankenversicherung 
hineintragen. Sie wollte es den Krankenkassen ermöglichen, 
weitere und neue Versicherungsformen anzubieten, die den 
Bedürfnissen der Versicherten, den Patienten, entsprechen. 
Ich bitte Sie, zu berücksichtigen, dass die Krankenkassen 
nicht verpflichtet sind, diese neuen Formen anzubieten; sie 
können es tun, und sie werden von dieser Erlaubnis dann 
Gebrauch machen, wenn diesbezügliche Bedürfnisse der 
Versicherten bestehen. Ansonsten werden sie diese Formen 
auch nicht anbieten. Bestehen aber solche Bedürfnisse. 
sollte das Gesetz so flexibel sein, dass ihnen Rechnung 
getragen werden kann. 
Mit Absatz 4 ermöglichen wir den Versicherten, ein höheres 
Mass an Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir sprechen 
immer wieder davon, dass auch der einzelne einen Teil der 
Verantwortung tragen soll. Durch die Streichung von Absatz 
4 würden Sie aber verhindern, dass dem einzelnen ermög
licht wird, diese Eigenverantwortung zu tragen. Sie würden 
es verunmöglichen, dass jener, der bewusst gesund leben 
will, der bewusst die Kassen nicht beanspruchen will, seine 
Versicherung in anderen Formen abschliessen kann. Ich bin 
überzeugt, dass diese flexiblen Formen zur Kostendämp
fung beitragen. Wenn ein höherer Selbstbehalt vereinbart 
werden kann, werden bedeutend weniger Bagatellfälle über 
die Krankenkassen abgewickelt werden. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag von Frau Mascarin 
abzulehnen. Wenn er durchkäme, wäre die Folge, dass mehr 
und mehr Versicherte von den Krankenkassen zur Privatver
sicherung abwanderten. Das ist nicht der Sinn dieses Ge
setzes! 

Wiek: Ich möchte dazu nur folgendes festhalten: Es handelt 
sich hier nicht um etwas Soziales oder Asoziales, sondern 
um etwas Versicherungsmathematisches. Höhere Franchi
sen, höhere Kostenbeteiligung des Versicherten generell, 
bewirken kleinere Prämien: das wird Ihnen jeder Versiche
rungsmathematiker ausrechnen können. Nachdem das 
andere Kassen, die nicht offizielle Krankenkassen sind, 
machen können, müssen wir diese Möglichkeit den offiziel-

13 



Assurance-maladie. Revision partielle 1374 N 4 octobre 1984 

len Krankenkassen auch zugestehen, sonst sitzen sie im 
Konkurrenzkampf um den Versicherten (den gibt es nämlich 
auch) am kürzeren Hebelarm, und das ist dann asozial, weil 
dann eben gewisse Leute sich nicht mehr hier versichern 
werden. Damit leisten sie den Solidaritätsbeitrag, der auch 
hier noch vorhanden ist, nicht mehr. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Diese Neuregelung mit 
höheren Franchisen ist nicht nur eine Idee des Bundesrates 
und der Kommission gewesen, sondern diese Idee kam 
auch aus der Sparkonferenz. Die Sparkonferenz hat diesen 
Vorschlag In ihren Papieren ebenfalls aufgenommen und 
dargelegt. dass für die Kassen nicht nur rein medizinische 
Kosten gespart werden, sondern - weil gerade bei unbedeu
tenden Krankheiten relativ hohe Verwaltungskosten entste
hen - mit solchen Franchise-Regelungen auch im admin
strativen Bereich einiges eingespart werden kann. 
Ich möchte nicht wiederholen, was Herr Wiek gesagt hat. Es 
entspricht vollständig auch der Meinung der Kommission. 
Entscheidend bei dieser Regelung ist, dass - wenn jemand 
krank wird - er nicht einfach In die andere Abteilung der 
Kasse wechseln kann, sondern er dann auch die Folgen 
seiner höheren Franchise - die er vereinbart hat - tragen 
muss. Wir haben ja im Gesetz ganz bewusst festgelegt, dass 
die Kassen Übergangsfristen von bis zu fünf Jahren für den 
Wechsel von höherer Franchise zu niedrigerer festlegen 
können, damit die aSchlaumeier" keinen Missbrauch trei
ben können. 
Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Kommission dieser 
Regelung zugestimmt. und ich möchte Sie bitten, dies auch 
zu tun. 

M. Dupont, rapporteur: A la demande des caisses-maladie 
publiques et de divers interesses, cet alinea 4 permettant de 
s'assurer avec des franchises plus larges figurait deja dans 
le message du Conseil federal.11 s'agit donc, en premier lieu, 
comme l'a souligne M. Wiek, d'accorder les memes possibi• 
lites d'action a la caisse-maladie officielle qu·aux assu
rances privees, qui pratiquent aujourd'hui couramment ce 
mode d'assurance; ce qui retabllt un certain equilibre, a 
moins que l'on veuille voir disparaitre les caisses publiques. 
Les caisses-maladle privees semblent avoir fait une expe
rience concluante, estimant que les frais se reduisent lors
que les franchises sont superieures a celles prevues par la 
loi.11 n'est pas possible d'affirmer aujourd'hui a Mme Masca
rin que cette pratique entrainera veritablement des reduc
tions. C'est a l'usage que nous pourrons le constater. Mais il 
semble que l'experience qui a ete falte dans le domaine 
prive permette de croire que cela aura aussi des effets 
positifs dans le domaine de l'assurance publique. C'est la 
raison pour laquelle nous vous demandons de rejeter la 
proposltion de Mme Mascarin. 

Bundesrat Egll: Auch ich ersuche Sie meinerseits, dem 
Antrag der Kommission zuzustimmen. Es handelt sich um 
ein wesentliches Element zur Kosteneindämmung. Sie kön
nen di~ Zustimmung um so bedenkenloser geben, als es 
sich ja um eine freiwillige Regelung handelt, freiwillig 
sowohl für die Kasse wie auch für das Kassenmitglied. 
Ich bitte um Zustimmung. 

Abstimmung - Vote 
Für de.n Antrag Mascarin 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 14bls Abs. 5 
Antrag der Kommission 

32Stimmen 
105 Stimmen 

Die für die krankenversicherungsleistungen massgebenden 
Tarife gelten auch für die von den Versicherten im Rahmen 
der Kostenbeteiligung zu übernehmenden Leistungen. 

Art. 14"'" al. 5 
Proposition de la commission 
Les tarifs appllcables pour les prestations de l'assurance-

maladie s'appliquent aussi pour les prestations a prendre en 
charge par les assures, dans le cadre de la participation aux 
frais. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 Abs. 3 (neu) 
Antrag der Kommission 
Die Kassen sind befugt, mit Ärzten Ve~räge abzuschliessen. 
in welchen ein Beitrittsrecht anderer Arzte ausgeschlossen 
wird, wenn im Tätigkeitsgebiet der Kasse gleichzeitig minde
stens eine zusätzliche Tarifordnung besteht. für die das 
Beitrittsrecht der Ärzte im Sinne von Absatz 1 gilt. 

Art. 16 al. 3 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Les caisses peuvent passer avec des medecins des conven
tions qui excluent l'adhesion d'autres medecihs. s'il existe 
au moins simultanement, dans Ie champ d'activite de la 
caisse, un regime tarifaire complementaire. auquel les 
medecins peuvent adherer au sens du 1•• alinea. 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 B Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Die Kassen bestellen nach Anhören der kantonalen Ärztege
sellschaften Vertrauensärzte, insbesondere zur Kontrolle 
der Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Behand
lung. Artikel 24 ist sinngemäss anwendbar, wenn ein einzel
ner Arzt oder eine Ärzteorganisation das Recht eines Arztes 

'bestreitet, als Vertrauensarzt einer Kasse tätig zu sein. 

Antrag Hegg 
Die Kassen bestellen im Einvernehmen mit den kantonalen 
Ärztegesellschaften Vertrauensärzte, insbesondere ... 

Art. 18 al. 1 
Proposition de la commisslon 
Sur preavis des societes medicales cantonales. les caisses 
designent des medecins, charges notamment de verifier si 
les traitements sont appropries et economiques. Lorsqu'un 
medecin ou une organisation de medecins conteste le droit 
d'un medecin d'exercer la fonction de medecin-conseil 
d'une caisse, l'article 24 est applicable par analogie. 

Proposition Hegg 
Les caisses designent, en accord avec les societes medica• 
les cantonales, des medecins-conseils charges notam• 
ment ... 

Hegg: Wie immer rede ich hier offen und sage Ihnen, dass 
das ein Anliegen der Ärztegesellschaften ist. Das Anliegen 
erscheint mir aber vernünftig, und deshalb habe ich es in 
meinem Antrag übernommen. Es geht darum. dass bei der 
Ernennung von Vertrauensärzten der Kassen auch das Ver· 
trauen der Ärztegesellschaften in die Person des Ernannten 
vorhanden ist. Deshalb wählte ich die Formulierung «im 
Einvernehmen mit» statt nur anach Anhörung». 
Es ist eine gut schweizerische Tradition, die Sozialpartner• 
schaft zu pflegen. Es scheint mir, dass es sich auch hier um 
ein Anliegen einer Sozialpartrierschaft handelt. Es ist 
undenkbar, dass die Institution des Vertrauensarztes gut 
funktionieren kann, wenn der Arzt das Vertrauen der betref
fenden Ärztegesellschaft nicht geniesst. Die Ärztegesell
schaften sind demokratisch organisiert, und so ist auch 
nicht anzunehmen, dass eine Person ohne vernünftige 
Gründe von einer solchen Gesellschaft als Vertrauensarzt 
abgelehnt werden könnte. 

Zehnder: Es ist befremdend, dass die Ärzteschaft nicht zu 
ihrem Wort steht. In harten Verhandlungen zwischen Ärzten 
und Krankenkassen, die lelder nicht unter den Titel 
nSozialpartnerschaft„ gestellt werden können und an denen 
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unser Ratspräsident, Herr Gautier, der Kommissionspräsi
dent, Herr Eggll, Frau Segmüller una der Sprechende teilge
nommen haben, ist aus dem kurzen Artikel 18 nach Vor
schlag des Bundesrates die detaillierte Regelung gemäss 
Kommissionsantrag geworden. Die Ärzte haber:i dabei auf 
die Notwendigkeit des Einverständnisses der Ärztegesell
schaft bei der Bestellung von Vertrauensärzten verzichtet 
und die loyale Offerte der Krankenkassen angenommen, 
Artikel 24 für anwendbar zu erklären. 
Wenn eine Ärztegesellschaft, eine Verbandsklage notabene, 
einen Vertrauensarzt nicht oder nicht mehr zu dieser Tätig
keit zulassen will, kann sie beim Schiedsgericht klagen. Nun 
wollen die Ärzte den Fünfer und das Weggli. Die Klagemög
lichkeit behalten sie, und das Vetorecht soll ihnen zusätzlich 
gegeben werden. Zwischen Einverständnis und Einverneh
men besieht letztlich kein Unterschied. In beiden Fällen 
droht dem Vertrauensarzt, der sich nicht wohlverhält, neben 
dem beruflichen Ausschluss auch noch der Ausschluss aus 
der FMH und damit der Verlust des Titels FMH. Er ist 
beruflich ruiniert; deshalb wird es sich ein nur im Einverneh
men mit der Ärztegesellschaft bestellter Vertrauensarzt 
zehnmal überlegen, wie intensiv er die Wirtschaftlichkeit 
einer Behandlung überprüfen will. Die Krankenkassen sind 
indessen zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und zur 
Bestellung von Vertrauensärzten von Gesetzes wegen 
ebenso verpflichtet wie die Ärzte zur Kooperation mit den 
Vertrauensärzten. 
Die Kommissionsfassung verpflichtet die Kassen zur Anhö· 
rung, und damit ist auch dokumentiert, dass diese nicht nur 
zwangsweise an der Meinung der Ärztegesellschaften inter
essiert sind, sondern selbst beachten werden, dass sie Ver
trauensärzte engagieren, die geachtet und anerkannt sind 
und somit auch respektiert werden. 
Wenn ich anfangs gesagt habe, ich sei befremdet, so auch 
deshalb, weil ich eine schriftliche Stellungnahme des Zen
tralvorstandes der FMH zur Teilrevision der Krankenversi
cherung in den Händen halte. Hier heisst es: «Die neue 
Definition der Funktion des Vertrauensarztes in Artikel 18 
stellt einen hart ausgehandelten Kompromiss zwischen der 
FMH und dem Konkordat der Schweizerischen Krankenkas
sen dar, zu dem der ZV nach wie vor steht.» Zwei Seiten 
weiter, im gleichen Papier, wird allerdings dann unter den 
verschiedenen Anträgen, welche die FMH zuhanden ihrer 
Interessenvertreter wahrscheinlich herausgegeben hat, 
unter Wichtigkeitsstufe «dringend» aufgeführt: «Den Artikel 
18 (Vertrauensärzte) sollte man wieder korrigieren.» Dies 
schlägt Herr Hegg vor. · 
Also vorne wird geschrieben «Wir stehen zu diesem gemein
sam erarbeiteten Artikel», und zwei Seiten weiter hinten 
beantragt man eine Korrektur. Das ist nicht gerade eine 
feine Art. 
Ich bitte Sie deshalb, diesem Antrag Hegg nicht zuzustim
men, sondern der Kommissionsfassung beizupflichten. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wenn man diese Diskus
sion zwischen einem Vertreter der Ärzte und einem Vertreter 
der KrankenveFSicherung angehört hat, bekommt man eine 
ganz leise Ahnung von den bestehenden Interessengegen
sätzen. Wenn Herr Hegg erklärt, Sozialpartnergespräche 
könne man nicht so führen, dass die eine Seite - in diesem 
Fall die Krankenkassen - über den Kopf der Ärzte hinweg 
den Vertrauensarzt bestimmen können, dann möchte ich 
Ihnen gleichzeitig sagen, dass es keine Sozialpartnergesprä
che sind, wenn die eine Seite einfach nein sagen kann. 
Wenn sie es so versteht, möchte ich das ihrem Beruf zu
schreiben. 
Es heisst «im Einvernehmen». Im Normalfall wird es keiner 
Krankenkasse einfallen, einen Vertrauensarzt zu bestimmen, 
~ei d~m sie feststellt, dass die kantonale Ärztegesellschaft 
rhn mrt allen _Mitteln ablehnt. Das wäre ja ein Blödsinn. Aber 
es l<ann der Arztegesellschaft einfallen, wenn in einem Kon
fliktfall ein Vertrauensarzt gewählt werden muss, einfach 
nein zu sagen zu jedem Arzt, der ihr nicht genehm erscheint, 
obwohl ihn die Krankenkasse designieren möchte, und das 
wollen auch wir verhindern. Dazu kommt, dass die Kassen 
174-N 

sowieso Schwierigkeiten haben, Vertrauensärzte zu finden. 
Die Subkommission hat eine ganztägige Sitzung abgehal
ten. Für mich war es die schlimmste Subkommissionssit
zung, die ich zu leiten hatte, mit Beteiligung der Ärzte, der 
Krankenkassenvertreter und der Vertreter des Bundesam
tes. Im laufe dieses Nachmittags kam es zu einer Verständi
gungslösung, der alle Anwesenden - die Vertreter der Kran
kenkassen, der Ärztegesellschaft, des Bundesamtes und wir 
vier Nationalräte - zustimmen konnten. Diese mühsam in 
einer Art Sozialpartnergespräch erarbeitete Lösung sollte 
nicht wieder torpediert werden. Ich glaube, dies würde auch 
den Ärzten schlecht anstehen. 
Ich beantrage Ihnen daher, auch im Namen der Kommission, 
den Antrag von Herrn Hegg abzulehnen. 
Ich habe noch vergessen zu sagen, dass die zentralisierten 
Krankenkassen sowieso Schwierigkeiten haben mit den Ver
trauensärzten, deren Zuständigkeit über die Kantonsgrenze 
hinausgeht. Dort ist vorgesehen, dass nur die kantonale 
Ärztegesellschaft am Sitz der Krankenkasse zuständig ist. 

M. Dupont, rapporteur: L'article 18 que la commission vous 
soumet est propose sur preavis des societes medicales. 
C'est deja une iarge amelioration par rapport au texte exis
tant et propose par le Conseil federal, puisqu'apres entretien 
avec les societes medicales, les medecins sont associes.aux 
caisses-maladie. 
Celles-ci ont la possibilite de preaviser pour qu'elles puis
sent designer les medecins charges de verifier si les traite
ments sont appropries et economiques. 
M. Hegg demande d'aller plus loin et que cette designation 
se fasse non seulement sur preavis mais en accord. Nous 
estimons que l'on enleve la la possibilite de choix aux 
caisses-maladie qui ont la charge de veritablement garer les 
cotisations qui sont versees par des membres et accorder 
des prestations. Nous estimons que les societes medicales, 
a travers M. Hegg, ont des exigences qui sont disproportion
nees. Nous vous proposons d'en rester a la version de la 
majorite de la commission et du Conseil federal et de rejeter 
la proposition de M. Hegg. 

Bundesrat Egli: Bitte behandeln Sie diesen Vorschlag der 
Kommission, dem sich· auch der Bundesrat anschliesst, wie 
ein rohes Ei. Er ist nämlich das delikate Ergebnis von harten 
Verhandlungen - wie Sie gehört haben-, und wenn Sie nur 
ein Jota daran ändern, dann brüskieren Sie eine der beiden 
Parteien. 
Bitte stimmen Sie der Kommission zu. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hegg Minderheit 
Für den Antrag der Kommission offensichtliche Mehrheit 

Art. 18 Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 

Abs. 2 
... Hebammen, medizinisch-therapeutisches Personal Per
sonen der spitalexternen Krankenpflege, Laboratorie~ ... 

Abs. 3 

Die Vertrauensärzte_ ~eb_en den zuständigen Verwaltungs
stellen der Kassen dIe1enrgen Angaben weiter, die insbeson
dere f~r die Anbringung ~ines Vorbehaltes, die Festsetzung 
der Leistungen oder die Uberprüfung der Wirtschaftlichkeit 
der ~ehandlung notw~n~ig sind_: B_ei der Berichterstattung 
an die Kasse wahren sie dre Personlrchkeitsrechte der Versi
cherten. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Bekannt
gabe sowie die Stellung der Vertrauensärzte der Kassen 
sofern sich die eidgenössischen Dachverbände der Ärzt~ 
und Kassen hierüber nicht einigen können. 

Art. 18 al. 2 et 3 
Proposition de la commission 
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Al.2 
... le personnel paramedical, le personnel prodiguant des 
soins hors de l'höpital, les laboratoires ... 

Al. 3 
Les medecins-conseils transmettent aux services adminis
tratifs competents de la caisse les indications dont cette 
derniere a besoin, notamment pour imposer une reserve, 
fixer ses prestations ou verifier si le traitement est economi
que. En communiquant ces renseignements a la caisse, ils 
respectent les droits de la personnalite des assures. Le 
Conseil federal fixe les modalites de detail concernant cette 
communication et regle le statut des medecins-conseils des 
caisses au cas ou les associations faitieres suisses de mede
cins et des caisses ne pourraient parvenir a un accord a ce 
sujet. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
... von Kranken dienen, ausreichende ärztliche Betreuung 
gewährleisten, über das erforderliche ... 

Antrag Reimann 

Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 19blo al. 1 
Proposition de la commission 
... hospitalier de malades, garantissent une assistance medi
cale suffisante et disposent... 

Proposition Relmann 
Selen projet du Conseil federal 

Relmann: In Artikel 19bis geht es um die Wahl und die 
Definition der Heilanstalten und auch um die Kostenüber
nahme. Ich habe zu Absatz 1 und zu Absatz 5 je einen Antrag 
gestellt und erlaube mir, weil es bei beiden um die Definition 
der Heilanstalten geht, diese gemeinsam zu begründen. 
In Absatz 1 sagt der Bundesrat, dass Anstalten und Abteilun
gen von solchen, welche unter dauernder ärztlicher Leitung 
stehen, als Heilanstalten im Sinne dieses Gesetzes gelten. 
Anstelle von «dauernder ärztlicher Leitung» schlägt die 
Kommission vor: «ausreichende ärztliche Betreuung». Mit 
dem Erfordernis einer bloss ausreichenden ärztlichen 
Betreuung wird jedes umfunktionierte Hotel, jedes Pflege
heim und jede Luxusklinik mit lediglich kommerzieller Lei
tung verlangen können, in die Liste der Spitäler aufgenom
men zu werden. Entsprechend werden auch die Kosten 
ansteigen. Die Spitalkosten bilden denn auch das Hauptpro
blem im Gesundheitswesen. Bundesrat und Kommission 
haben sich offensichtlich bemüht, dieses Problem in den 
Griff zu bekommen. Alle Bemühungen bleiben aber frucht
los, wenn man nicht in der Lage ist, das Spital zu definieren. 
Ich bitte Sie deshalb, der präzisen und auch praktikablen 
Spitaldefinltion des Bundesrates in Absatz 1 von Artikel 
19bis den Vorrang zu geben. 
In die gleiche Richtung geht mein Antrag zu Absatz 5. Die 

· Kantone haben gemäss Absatz 5 eine nach Kategorien 
gegliederte Liste der Heilanstalten ihres Gebietes zu erstel
len, gegenüber denen die Kassen bei einem Aufenthalt ihrer 
Versicherten leistungspflichtig werden. Es wäre nun wirk
lich wünschenswert, dass die Kantone diese Aufteilung in 
Kategorien nach einheitlichen Grundsätzen vornehmen 
würden. Es gibt nämlich keine plausible Begründung, 
warum in den einen Kantonen die Spitäler in vier Kategorien 
eingereiht werden müssen und in den anderen in fünf oder 
sechs Kategorien. Diese Vielfalt erschwert den Überblick 
und die Vergleichbarkeit bezüglich der Angemessenheit der 
Taxen und der Wirtschaftlichkeit der B~triebsführung. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, durch den Bund festzulegen, 
was für Spitalkategorien gebildet werden können und nach 
welchen Kriterien die Zuordnung der Heilanstalten zu den 

! 
einzelnen Kategorien zu erfolgen hat. Nur so lässt sich auch 
eine a4ssagekräftigte Statistik über die Spitalkosten er-
stellen. ! 
Ich hoffe, dass diese notwendige Koordination, welche auth 
im Interesse der Kosteneindämmung liegt, nicht wieder am 
Widerstand der kantonalen Föderalisten scheitert. Mit Föde
ralismus hat das ohnehin nicht viel zu tun, und ich bin cjer 
Auffassung, dass die kantonalen Gesundheitsdirektor~m 
doch nicht einfach um ihren Spitalbereich - jeder für sicl;I -
eine Mauer bauen können. Man muss auch berücksichtigen, 
dass die zentralen Krankenkassen in allen Kantonen tätig 
sind und auf eine etwas bessere Koordination im Spitalta
xenwesen angewiesen sind. 
Ich bitte Sie deshalb, auch diesem Antrag zu Absatz 5 
zuzustimmen. 1 

Hösll: Ich spreche nicht zu den Absätzen 5, 6 und 7, ich 
spreche lediglich zu Absatz 1. Hier möchte Herr Kollege 
Reimann nach Entwurf des Bundesrates beschliessen, wäh
rend die Kommission eine Änderung vorgenommen hat. Ich 
weise darauf hin: In der Fassung des Bundessrates hei1>st 
es, dass die Anstalt oder Abteilung «unter dauernder ärztli
cher Leitung stehen muss». Die Kommission stellt fest, dass 
bei diesen Anstalten «ausreichende ärztliche Betreuung 
gewährleistet werden muss». Also der Unterschied ist der, 
ob wir sparen wollen oder nicht. Wir haben heute Chro
nischkrankenheime, welche keine eigentliche ärztliche Lei
tung haben. Es sind die Landärzte, die Hausärzte, die schon 
zu Hause die Leute betreut haben, die In das Heim gehen 
und dort amten. Wenn wir für diese Heime eine ärztll~he 
Leitung verlangen, dann haben wir also bereits einen Cf-lef
arzt an der Spitze, und weil ja dieser Chefarzt nicht während 
Ms Tagen 24 Stunden lang arbeiten kann, braucht er minde
stens zwei Stellvertreter. Nun haben wir schon drei teure 
Männer mehr. Diese teuren Männer brauchen dann Sekretä
rinnen und Gehilfinnen. 
Ich bitte Sie also, bleiben Sie bei der Fassung der Kommis
sion, die .insgesamt für das Gesundheitswesen die kosten
günstigere ist. 

Zehnder: Auf das Votum von Herrn Hösll muss ich doch 
zurückkommen; denn er erklärt hier: Wenn wir Kosten ein
sparen wollen, dann müssen wir dem Artikel nach Fassung 
der Kommissionsmehrheit zustimmen. Dazu muss ich ein
fach sagen: Das stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist der 
Fall. Überlegen Sie sich doch selbst: Der Unterschied liegt 
darin, wann ein Haus als Spital deklariert wird, entweder 
unter der Voraussetzung, unter dauernder ärztlicher Leitung 
zu stehen, oder unter der Voraussetzung, dass eine ausrei
chende ärztliche Betreuung gewährleistet ist. Wir haben die 
Situation an verschiedenen Orten, dass umgebaute Hotels 
und weiss Gott was alles zu Spitälern erklärt werden. Zu 
Spitälern! Das muss man sich einmal vorstellen! Es ist 
überhaupt nicht mehr notwendig, dass dieses oder jenes 
Voraussetzung ist, sondern es heisst einfach nur noch: 
«ausreichende ärztliche Betreuung ... Das aber ist nicht ein 
Spital! Das ist der Unterschied, und deshalb bitte ich Sie, 
doch dem Antrag Reimann zuzustimmen und klare Verhält· 
nisse zu schaffen. 

Allenspach: Die Worte von Herrn Zehnder veranlassen 
mich, eine kurze Bemerkung anzubringen. Wir müssen uns 
klar sein, dass der Unterschied besteht zwischen «dauernd" 
und «ausreichend ... Dauernd ist ein Zeitmoment. Ausrei
chend ist ein Qualitätsmoment. Es ist durchaus möglich, 
dass eine Heilanstalt unter dauernder ärztlicher Leitung und 
Betreuung steht, aber diese dauernde ärztliche Leitung und 
Betreuung dennoch nicht ausreichend ist. Für den Patien
ten ist es doch wichtig, dass die Betreuung ausreichend ist; 
für ihn ist das Qualitätsmoment entscheidend, und deshalb 
bitte ich Sie, den Antrag Reimann abzulehnen und der 
Kommission zuzustimmen. 

Günter: Das Problem hat zwei Seiten: Die eine Seite ist die, 
dass, wenn wir nur nach der Kommission gehen, wir tat· 
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sächlich eher in Richtung Privatspitäler gehen, von den 
staatlichen Spitälern weg. Das kann man missbrauchen. 
Man kann aber auch die andere Form missbn1uchen. 
Etwas sollte hier aber nicht untergehen: Wenn jemand in 
eine Heilanstalt, in ein Spital geht, dann ist er schwer krank. 
Wenn Sie in derartigen Fällen mehrere Patienten beieinan
der haben, dann müssen Sie mit ernsten Zwischenfällen 
rechnen: Herzstillständen, Lungenembolien und ähnlichem. 
Es ist eine Tatsache, dass, wenn dann kein Arzt im Spital ist, 
ein auswärtiger Arzt zu spät kommen würde. Wir sind hier in 
einem Dilemma: Es ist so, dass der Patient tatsächlich in der 
Regel gut versorgt ist, wenn er von seinem Hausarzt betreut 
wird, der aber nicht immer im Spital sein kann. Wenn aber 
ein ernster Zwischenfall eintritt, wäre es besser, wenn über
haupt ein Arzt da ist, auch ein fremder, der rasch handeln 
kann. Es besteht ein echter Zielkonflikt. Persönlich glaube 
ich. dass man für eine Heilanstalt, die wirklich ernstlich 
erkrankte Patienten pflegt, in irgendeiner Form eine dau
ernde ärztliche Präsenz verlangen sollte. Das kann in gewis
sen Bereichen Mehrkosten auslösen. Es wird aber auch die 
Zahl der Spitäler einschränken und kann damit zu einem 
Schrumpfen der Bettenzahl führen. Die Kostenfolgen kön
nen wir hier im Augenblick nicht überblicken. Es ist nicht 
möglich zu sagen, was teurer und was billiger kommen wird. 
Entscheidend ist, dass in Heilanstalten ständig ein Arzt 
präsent sein sollte, well wir wissen, dass dort ernste Zwi
schenfälle, die Handeln innert Minuten erfordern, relativ 
häufig sind. Dies ist für die Patienten wichtig. 

Relmann: Ich muss etwas richtigstellen in der Rede von 
Kollege Allenspach. Beim Antrag des Bundesrates geht es 
um eine dauernde ärztliche Leitung. Die Kommission 
schlägt lediglich eine genügende ärztliche· Betreuung vor. 
Danach genügt es also schon, wenn Sie ein Hotel in ein 
Spital umfunktionieren wollen, dass im Dorf noch ein Arzt 
ist, der hin und wieder vorbeikommt. Und nun geht es um 
die Bezahlung: Wir möchten vermeiden, dass die Kranken
kassen gegenüber einem solchen umfunktionierten Hotel 
zahlungspflichtig werden. 

Frau Segmüller: Herr Reimann hat mich jetzt gereizt! (Hei
terkeit) Ich muss hier schon die Privatspitäler verteidigen. 
Und wenn wir das im Raume Bern tun, dann haben wir um 
so mehr Grund dazu. Herr Reimann unterstellt - und auch 
Herr Günter hat das zum Teil getan -. dass erstens in den 
Spitälern, in denen kein ständiger Arzt ist, die medizinische 
Betreuung unter Umständen nicht ausreichend sei, ferner, 
dass man einfach so mir nichts dir nichts ein Hotel mit 
einem Arzt versehen und dann als Heilanstalt deklarieren , 
könne. Ich glaube, Sie sehen diese ganze Sache zu ein
äugig. 
Ich bitte Sie, den Zusammenhang zwischen Artikel 19bis 
Absatz 1 und 5 zu betrachten .. Das ist ein Zwillingspaar, das 
gehört zusammen. Und dann wird Ihnen auch klar, dass die 
Fassung der Kommission, die ausreichende ärztliche 
Betreuung verlangt, vollkommen genügt. Mit der Fassung 
des Bundesrates behindern Sie die Privatspitäler, behindern 
Sie das Belegarztsystem. Damit erteilen Sie einem wichtigen 
Zweig der medizinischen Versorgung in unserem Land eine 
glatte Absage, oder Sie zwingen diese Leute, das Chefarzt
system einzuführen, das zu einer Verteuerung führt. 
Auch im Interesse der freien Arztwahl sollten Sie Artikel 
19bis in der Fassung der Kommission zustimmen. Dafür, 
dass damit keine Schindluderei getrieben wird, sorgt Absatz 
5, nach welchem ja die Kantone die Kategorisierungsliste 
erstellen müssen. 
Gleichzeitig möchte ich Ihnen empfehlen, den Antrag von 
Herrn Reimann abzulehnen, der verlangt, dass der Bundes
rat diese Kategorisierung vornimmt. Das ist absolut unnötig! 
Die Kategorisierung beruht auf eigentlich heute schon aner
kannten Kriterien. Das spielt in der Praxis schon, denn die 
Spitäler müssen gewisse Kriterien erfüllen, um für die Aus
bildung der Spezialärzte, für die FMH-Ausbildung anerkannt 
zu werden. Diese Kriterien genügen. Es ist unnötig, dass wir 
hier einen Bundesvogt installieren. 

Ich bitte Sie. bei der Fassung der Kommission zu bleiben. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich möchte feststellen, 
dass jetzt sechs Kommissionsmitglieder gesprochen haben. 
Ich gestatte mir nun doch, den Sinn der in der Kommission 
vorgenommenen Umformulierung dieser Bestimmung dar
zulegen. 
Wir haben festgestellt. dass die heutige Bestimmung „unter 
dauernder ärztlicher Leitung stehen" immer wieder zu Dis
kussionen Anlass gibt. Was heisst das. ccunter dauernder 
ärztlicher Leitung stehen,.? Wir haben zum Beispiel in unse
rer Region ein Privatspital mit einem leitenden Arzt. Der 
leitende Arzt hat eine Privatpraxis. Wenn er frei hat, über
nimmt einer der Belegärzte die Stellvertretung. Das Kran
kenhaus wird als Spital anerkannt, denn es steht unter 
ärztlicher Leitung, obwohl der leitende Arzt noch in seiner 
Privatpraxis tätig ist und nur alle Tage seinen Rundgang in 
der Privatklinik macht; die Belegärzte führen die entspre
chenden Operationen selber aus. 
Es gibt ähnliche Regelungen in der übrigen Schweiz. Wir 
wollten mit diesem Antrag der Kommission der Diskussion 
um die Frage ein Ende setzen, ob nun der als leitender Arzt 
Bezeichnete nur im Spital tätig sein darf oder auch noch 
eine Privatpraxis führen darf. Dies ist der Sinn der Formulie
rung, dass die dauernde ärztliche Betreuung gewährleistet 
sein müsse. 
Im Grunde genommen könnte man nämlich sagen: Was in 
Artikel 19bis in der Fassung des Bundesrates formuliert ist, 
entspricht dem geltenden Gesetz. Beim Vorschlag der Kom
mission kommt es auf die Auslegung dieser Bestimmungen 
an. Wenn wir dem Antrag von Herrn Reimann zustimmen, 
ändert sich überhaupt nichts, sondern es bleibt so, wie es 
ist. Das wurde eben schon in der Kommission festgehalten. 
Es können weiterhin solch& Beispiele angeführt werden. 
Ich möchte den Antrag genau wie Frau Segm0ller ebenfalls 
in Verbindung mit Absatz 5 sehen. Wenn das Spital nicht in 
dieser Liste der Heilanstalten enthalten ist, dann ist die 
Kasse eben auch nicht leistungspflichtig. Das ist der 
entscheidende Punkt bei der ganzen Angelegenheit. 

M. Oupont, rapporteur: La proposition de M. Reimann tend 
a limiter le nombre d'höpitaux; eile risque ainsi de toucher 
en particulier un certain nombre de cliniques privees - il ne 
taut pas le cacher. Tout depend de l'interpretation qui est 
faite de adirection medicale permanente ... Le texte qui est 
propose par la commission parle d'une «assistance medi
cale appropriee ... Je ne suis pas certain que cela entraine 
une augmentation des frais de la sante, car, selon l'alinea 5, 
les cantons gardent la competence de classer par catego
ries les höpitaux. Par consequent, une clinique ou un höpital 
qui ne repond pas aux criteres souhaites ne peut pas figurer 
sur la liste des etablissements; cette Institution hospitaliere 
ne pourra donc pas beneficier des prestations de la caisse 
maladie. Pour cette raison, la majorite de la commission a 
estime ap·res une !arge discussion qu'il etait plus clair et plus 
facile de conserver dans le texte «assistance medicale» 
plutöt que «direction medicale permanente ... Cela com
porte, il est vrai, certains risques, comme l'a montre M. 
Reimann. La commission ou plutöt les membres de la com
mission - car nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner 
encore une fois cette question; nous avons simplement 
aborde le probleme, mais pas la proposition Reimann - vous 
proposent donc de rejeter cette proposition. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat hat sich in den Kommissions
beratungen von seiner ursprünglichen Version gelöst und 
sich zur Version der Kommission durchgerungen. Die 
Gründe wurden Ihnen - teils von Herrn Eggli, teils von Frau 
Segmüller - dargelegt. Für mich persönlich kam noch ein 
weiterer Grund dazu. Im ursprünglichen Antrag des Bundes
rates wird auf die Leitung des Spitals abgestellt, bei der 
Kommissionslösung hingegen auf die Betreuung. Man kann 
sich fragen, auf was der Patient mehr abstellt; auf die 
Leitung des Spitals oder auf die tatsächliche Betreuung. 
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Wenn man den Sinn dieses Wortes «Leitung» bedenkt, 
kommt man zum Schluss, dass die Leitung nicht unbedingt 
einer Medizinsperson anvertraut sein muss. Das Spital kann 
letzten Endes auch von einem Manager geleitet sein, und 
das geschieht tatsächlich auch. Oder es kann von Schwe
stern geleitet werden. wie das in privaten Kliniken geschieht. 
Aber die ärztliche Betreuung muss jedenfalls gewährleistet 
sein, auf diese wollen wir denn auch abstellen. Darum 
stimmt der Bundesrat dem Antrag der Kommission zu. 
Was nun Absatz 5 anbelangt, Herr Reimann: Sie möchten, 
dass von Bundes wegen die Heilanstalten in verschiedene 
Kategorien eingeteilt würden. Dies hätte nur dann einen 
Sinn, wenn auch der Bund den verschiedenen Kategorien 
unterschiedliche Rechtsfolgen zuordnen würde, wie bei
spielsweise eine unterschiedliche Leistungspflicht. Dies ist 
indessen nicht der Fall. Hingegen kann es auf kantonaler 
Ebene durchaus sinnvoll sein, dass die Kantone ihre Spitäler 
in verschiedene Kategorien einteilen und eine dementspre
chende unterschiedliche Kostendeckung oder unterschied

Sager: Der Antrag von Herrn Reimann zu Artikel 19bis 
Absatz 5 stellt eine Verbesserung dar gegenüber dem 
Antrag der Kommission. Noch besser wäre es, sowohl 
Absatz 5 wie Absatz 6 fallenzulassen, und zwar im Hinblick 
auf die grosse Bedeutung der Privatspitäler in unserem 
Gesundheitswesen. Die Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei ist einstimmig der Ansicht, dass das private 
Spital, das sehr weitgehend ohne öffentliche Unterstützung 
auskommt, ein notwendiges Korrelat zum öffentlichen Kran
kenhaus darstellt und nach wie vor seine Berechtigung hat. 
Im Gegensatz zu öffentlichen Spitälern, die aufgrund ihrer 
Ausmasse oft - und nicht immer zu unrecht - als Gesund
heitsfabriken bezeichnet werden, ist in einem Privatspital 
eine individuelle Beziehung des Patienten zum Arzt und 
Pflegepersonal sichergestellt. Die freie Arztwahl bleibt 
gewährleistet. Dem Patienten wird im Privatspital sowohl 
unter physischen wie auch unter psychischen Aspekten 
volle Aufmerksamkeit gewidmet; das ist in öffentlichen Spi
tälern nicht immer möglich. 
Der Streichungsantrag ist keineswegs etwa gegen die staat-liche Tarife festsetzen. 

Ich bitte Sie, auch bei 
stimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Reimann 

Absatz 5 der Kommission zuzu- liehen Krankenhäuser gerichtet. Diese haben in unserem 
Gesundheitswesen eine selbstverständliche und unverzicht
bare Bedeutung. Die Schweizerische Volkspartei ist jedoch 
der Auffassung, dass daneben das Privatspital, das nach 

Für den Antrag der Kommission 
42 Stimmen marktwirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird, seinen 

Art. 19bls Abs. 2-4 
Antrag der Kommission 

70 Stimmen Platz haben muss. Es übt eine Pilotfunktlon sogar für das 
staatliche Spital aus. Es wahrt - gezwungenermassen - auf 
verschiedenen Ebenen die Proportionen. Im staatlichen Spi
tal hat der Patient oft das Bild von unbeschränkt scheinen

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 191119· al. 2-4 
Proposition de la commission 
Adherer at.i projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Aba. 5 
Antrag der Kommission 
Die Kantone erstellen nach Anhören der Beteiligten eine 
nach Kategorien gegliederte Liste der Heilanstalten ihres 
Gebietes: nur bei Aufenthalt des Versicherten in einer Heil
anstalt gemäss dieser Liste wird die Kasse leistungspflichtig. 

Antrag Reimann 
(Fassung der Kommission) 
... die Kasse leistungspflichtig. Der Bundesrat umschreibt 
die einzelnen Heilanstaltskategorien und stellt Grundsätze 
für die Zuordnung der Heilanstalten zu den einzelnen Kate
gorien auf. 

Antrag Sager 
Streichen 

Art. 191119 al. 5 
Proposition de la commisslon 
~es cantons dressent, apres avoir consulte les interesses, 
une liste des etablissements hospitaliers situes sur leur 
territoire en les classant par categories: les caisses doivent 
verser leurs prestations seulement si Je sejour d'un assure a 
eu lleu dans un etablissement hospitalier, qui figure sur 
cette liste. 

Proposition Reimann 
(version de la commission) 
... sur cette liste. Le Conseil federal definit les differentes 
categorles d'etablissements hospitaliers et fixe les principes 
presidant a l'attribution desdits etablissements aux diverses 
categories. 

Proposition Saget 
Biffer 
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den Mitteln der öffentlichen Hand, was zu irrigen Vorstellun-
gen über die Machbarkeit der Gesundheit führen kann; im 

, Privatspital ist dies nicht der Fall. Es ist ein Ort, wo eine 
weitgehende Privatsphäre herrscht und die praktische Ver
nunft dominieren muss. All das ist nicht nur in einem 
menschlichen und medizinischen, sondern auch in einem 
staatspolitlschen und wirtschaftlichen Sinn vernünftig. Auf 
die Rettung und Erhaltung solcher Einrichtungen Ist unsere 
offene Gesellschaft angewiesen. So wird ein aktiver Beitrag 
zur Bekämpfung der zunehmenden Bürokratisierung, die 
auch unser Gesundheitswesen in gelegentlich erschrecken-
dem Ausmass erfasst hat, geleistet. Damit ist keineswegs 
gesagt, dass die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
vorbehaltlos allen Privatspitälern das Wort redet. Auch hier 
muss differenziert werden. Auswüchse, die unser ohnehin 
aufgeblähtes Gesundheitswesen belasten, sollten bekämpft 
werden. Im Visier stehen hier gewisse Privatkliniken der 
Luxusklasse sowie die ständig steigende Zahl von AMI
Kliniken. 
Im besonderen zu Artikel 19bis Absatz 5: Durch diese 
Bestimmung wird das Recht auf freie Spitalwahl zwar nicht 
aufgehoben, aber möglicherweise einschränkbar. Obwohl 
die Voraussetzungen, die an den Begriff einer Heilanstalt 
geknüpft werden, in Absatz 1 erwähnt sind, wird der Begriff 
als solcher leider nirgends klar definiert. Es könnte bei der 
Erstellung der Listen unter ungünstigen Umständen gar 
willkürlich verfahren werden. 
Absatz 6 des gleichen Artikels geht mit der vorgeschlagenen 
staatlichen Planung unserer Fraktion ebenfalls zu weit. Dies 
deshalb, weil sie einen weiteren, verfassungsmässig zweifel
haften Eingriff des Staates in die Handels- und Gewerbefrei
heit darstellt. Planwirtschaft auf Kosten der Marktwirtschaft 
lehnen wir ab. Planwirtschaft hat im bisherigen schweizeri
schen Gesundheitswesen ab und zu doch auch Schiffbruch 
erlitten. So geht es nicht an, kantonale Fehlplanungen, wie 
etwa zuviele Akutbetten auf Kosten der Chronischkranken-
betten, jetzt zu Lasten der Handels- und Gewerbefreiheit zu 
korrigieren. Daran vermag auch das beim Bundesamt für 
Justiz eingeholte Gutachten zur Verfassungsmässigkeit des 
Artikels 19bis Absatz 6 nichts zu ändern. Denn abgesehen 
davon, dass die Frage des Eingriffs in die Handels- und 
Gewerbefreiheit in Lehre und Rechtsprechung nicht unum
stritten ist, geht es hier primär um die politische Würdigung 
einer doch recht komplexen Materie. 
Weiter ist zu beachten, dass mit dieser Bestimmung nur die 
kantonsinterne Planung erfasst wird. Eine Interkantonale 
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Koordination findet nicht statt. Somit ist beispielsweise nicht 
sichergestellt, dass für grössere Anschaffungen die erfor
derliche Absprache unter den Kantonen erfolgt. Um das zu 
illustrieren, erwähne ich, dass zur Versorgung der gesamten 
Bevölkerung u.nseres Landes drei Nierensteinzertrümmerer 
notwendig sind: Nur eine interkantonale Koordination kann 
diese Aufgabe bewältigen. 
Schliesslich ist es nicht möglich, mit dieser Bestimmung in 
Absatz 6 die AMI-Kliniken zu verdrängen. Es können höch
stens die Krankenkassen von ihrer Leistungspflicht gegen
über dieser Art von Einrichtung entbunden werden. Dem 
gegenwärtigen Auftrieb im Bereich der AMI-Kliniken könnte 
unter Umständen dadurch begegnet werden, dass die 
öffentlichen Spitäler vermehrt Privatbetten anbieten und das 
Belegarztsystem fördern. • 
Eine gewisse Konkurrenz von privater Seite wirkt auf die 
öffentlichen Spitäler anspornend und ist deshalb zu begrüs
sen. Weil sie den Nachweis erbringen und erbringen müs
sen, dass Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen minde
stens teilweise möglich ist, sind Privatspitäler auch unbe
quem. Es wäre falsch, _der Versuchung zu unterliegen, sie 
deshalb langsam auszuschalten. 

Zehnder: Zu Absatz 5: Mit der Einteilung der Spitäler in 
Kategorien, die ja irgendwo aufgelistet sein müssen, soll 
mehr Kostentransparenz erreicht werden. Dieser Anlauf zur 
Kostendämpfung sollte also nicht vor dem Start bereits 
gestoppt werden. Ob die Beschränkung der Leistungspflicht 
auf die «Listenspitäler" sich ebenfalls kostendämmend aus
wirkt, hängt von der Definition der Heilanstalt ab. Ich bitte 
daher, den Absatz 5 so stehen zu lassen, wie die Kommis
sion es beantragt, ihn aber zu ergänzen gemäss Antrag 
Reimann. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, 
wie die Regelung kontrolliert, durchgeführt, vollzogen wer
den soll, wenn diese Kategorien nicht umschrieben sind und 
wenn vor allem die Zuordnung zu diesen einzelnen Katego
rien nicht irgendwo festgehalten ist. 
Zu Absatz 6: Als einziges Land Westeuropas lassen wir 
private Kliniken und private Grosstechnnologie im Medizi
nalwesen unbeschränkt zu und untergraben unsere müh
sam zustande gebrachten · Planungen im öffentlichen 
Bereich des Gesundheitswesens damit gleich selbst. Wenn 
kommerzielle Unternehmungen des Gesundheitswesens die 
Oase Schweiz entdeckt haben, nützt uns das Wehklagen 
über die kostentreibende Überversorgung nicht viel! Wir 
müssen vielmehr Gegensteuer geben und auch diese priva
ten Institutionen in die Planung einbeziehen. Wer über den 
Bedarf hinaus investiert, muss dann eben die Konsequenzen 
selbst tragen. Absatz 6 der Kommission vollbringt zwar noch 
keine Wunder, stellt aber einen Schritt in die richtige Rich
tung dar. An den Kantonen wird es dann liegen, Spitalver
sorgung und medizinische Grosstechnologie in einem ver
nünftigen Rahmen zu halten. 
Die Kostenentwicklung zeigt, wohin eine schrankenlose 
Handels- und Gewerbefreiheit im Gesundheitswesen führt. 
Die krisensichere Industrie für Medizintechnik weist hem
munglos darauf hin, dass ihre Apparate in kürzester Zeit 
dank den Leistungen der Krankenversicherung wahre Gold
gruben eröffnen. Arzte sind auch nur Menschen. Die medizi
nische Grosstechnologie ist notwendig und vielfach lebens
rettend. Sie darf aber nicht aus Amortisationsgründen Priva
ter zum Konsumobjekt werden. Die Weiterführung dieser 
hemmunglosen Entwicklung ist volkswirtschaftlich untrag
bar, dies um so mehr, als sie das öffentliche Gesundheitswe
sen nutzlos konkurrenziert. Nachdem unter den privaten 
Anbietern im Gesundheitswesen kein marktwirtschaftlicher 
Wettbewerb besteht, sind Korrekturmassnahmen, wie sie 
Absatz 6 ermöglicht, unumgänglich geworden. 
Ich führte letzte Woche für eine Tageszeitung ein Gespräch 
mit der obersten Leistung der AMI-Kliniken. Sie haben uns 
offen dargetan, dass in der nächsten Zeit von dieser Seite 
her in unserem Land zehn Spitäler errichtet werden sollen, 
mit insgesamt 1000 Betten. Sie können das im «Aargauer 
Tagblatt„ nachlesen. Die haben das unumwunden zugege
ben I Sie haben davon Kenntnis, dass vielerorts jetzt schon in 

unserem Land ein Überfluss an Akutspitalbetten besteht. 
Und nun werden noch mehr dazugebaut. Stellen Sie sich 
selbst vor, wohin das führt. Wenn Sie endlich etwas tun 
wollen in dieser Angelegenheit der Kosteneindämmung, 
dann dürfen Sie auf keinen Fall diesem Antrag Sager zu
stimmen! 

Früh: Diese Formulierung in unserem Gesetzentwurf richtet 
sich gegen die sogenannten AMI-Kliniken, die auch in der 
Schweiz da und dort Fuss fassen. Gewinnstrebigkeit ist 
ihnen eigen. Vielleicht wirkt das stossend, weil ungewohnt, 
und man möchte ihnen deshalb ablehnend gegenübertre
ten. Vielleicht aber, und das scheint mir wahrscheinlicher zu 
sein, haben sie eine Marktlücke entdeckt. Ausländische Kli
niken sind in unserem Land eine Realität. Unsere Handels
und Gewerbefreiheit einerseits und ein nicht zu erbringen
der Bedürfnisnachweis andererseits kommen den Bestre
bungen entgegen. Regional unterschiedlich besteht ein 
Bedürfnis nach zusätzlichen Privatbetten. Ich begreife die 
Krankenkassen, dass sie nicht eitel Freude zu empfinden 
vermögen, denn sie haben in den vergangenen Jahren die 
einträglichen Privatpatientenversicherungen gepflegt und 
forciert. Heute stehen sie vor der Tatsache, dass diese privat 
versicherten Patienten eine entsprechende Spitalbehand
lung verlangen. Diese Privatbetten scheinen oftmals zu 
fehlen. 
Nun gibt es aber in der Schweiz nicht nur AMI-Kliniken. 
Jeder siebente Patient in der Schweiz sucht lieber ein Pri
vatspital als ein öffentliches auf. Es gibt 87 Privatkliniken mit 
10 000 Betten, die übrigens in der VESKA zusammenge
schlossen sind. Es gibt Argumente, weshalb wir die Privatkli
nikeQ, die oft in Form von Stiftungen und Genossenschaften 
geführt werden, erhalten sollten: Freie Arztwahl, Belegsarzt
prinzip, Kontinuität in der ärztlichen Betreung auch nach 
der Entlassung aus dem Spital, dann Überschaubarkeit, 
meist recht gute Hotellerie urid betriebswirtschaftliche Füh
rung nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen. 
Mit dieser Formulierung würde -die Aufsichtsmöglichkeit 
verstärkt und damit, so glaube ich wenigstens, auch die 
Bürokratie. Im heutigen Zustand sind die sogenannten 
öffentlichen Spitäler praktisch ausschliesslich den Kanto
nen unterstellt. Das soll sogar nach dem Bundesverfas
sungsentwurf so bleiben. Das revidierte Gesetz sieht für die 
Kantone die verbindliche Planung zur Sicherstellung einer 
bedarfsgerechten Spitalversorgung sowie für die Versor
gung mit kostspieligen medizinisch-technischen Einrichtun
gen vor. Daraus geht eindeutig hervor, dass Kantone neu zu 
gründenden oder schon bestehenden Kliniken mit Boykott 
· drohen können, auch wenn diese die Patientenbedürfnisse 
berücksichtigen. 
Obwohl der Bundesrat in der Antwort auf die Motion Meyer
Bern schreibt, dass im Rahmen dieser Gesetzesrevision dem 
Bund gewisse Kompetenzen eingeräumt werden könnten, 
führt er weiter unten aus: «Das vom Motionär angespro
chene Problem des Expansionsdrangs von privaten Spital
ketten berührt aus der Sicht der Krankenversicherung indes
sen ausschliesslich die Zusatzversicherungen. Dieser 
Bereich wird heute aber weitgehend vom Grundsatz der 
Privatautonomie geprägt. Daran sollte unseres Erachtens 
grundsätzlich festgehalten werden.• 
Wir befinden uns hier auf dem Gebiet der Marktwirtschaft. In 
der Eintretensdebatte wurde oft vom fehlenden Markt im 
ambulanten Bereich des Gesundheitswesens gesprochen. 
Mit diesen Planungsvorschriften begeben wir uns auf Glatt
eis. Wir heben nämlich auch hier noch die letzten Zeichen 
eines gewissen Marktes und Wettbewerbes auf. Statt mit 
Planungsvorschriften einzuengen, könnte man mit patien
tengerechten Angeboten die Möglichkeiten der öffentlichen 
Spitäler ausweiten. 
Ich beantragte Ihnen, den Streichungsantrag von Herrn 
Sager zu unterstützen, und damit ich dann beim Artikel 
21 bis nicht nochmals sprechen muss, bitte ich Sie bereits 
jetzt, den Minderheitsantrag von Herrn Zehnder abzulehnen. 

Pfund: Auch ich möchte Sie bitten. den Streichungsantrag 
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von Herrn Sager zu unterstützen. Mit Absatz 5 soll den 
Kantonen die Vergleichbarkeit der Spitalkosten und weitere 
Massnahmen zur Kostenkontrolle und mit Absatz 6 eine 
bedarfsgerechte Spitalplanung sowie die Koordination kost
spieliger medizinisch-technischer Einrichtungen ermöglicht 
werden. Entgegen der lobenswerten Absicht wird aber mit 
den beiden Absätzen den Kantonen Tür und Tor weit geöff
net, um Spitalkategorien und Spitalplanung isoliert und 
auch unabhängig vom Angebot des Nachbarn nach eige
nem Gutdünken zu betreiben. 
Privatspitäler werden damit den Intentionen staatlich 
gelenkter Spltalpolitik ausgeliefert. Es besteht durchaus die 
Gefahr, dass vorweg zuerst die staatlichen oder vom Staat 
subventionierten Spitäler zuoberst auf die für die Kassenlei
stungen massgebllche Liste gesetzt werden. Mit dem allfälli
gen Nichtaufnehmen von bestehenden privaten Spitälern 
und Kliniken auf die Liste kann der Kanton diesen die 
finanzielle Grundlage entziehen, und so bequem ein allfällig 
vorhandenes und in der Regel von ihm verschuldetes Bet
tenüberangebot zu Lasten der Privatspitäler abzubauen ver
suchen. Eine solche Bettenüberangebots-Bereinigung ist 
nicht sinnvoll, um so weniger, als damit die in der Regel 
kostengünstiger als öffentliche Spitäler arbeitenden Privat
spitäler getroffen werden. 
Die 87 In der Schweizerischen Vereinigung der Privatklini
ken zusammengefassten Betriebe verfügen derzeit über 
13,4 Prozent der Betten aller in der VESKA vertretenen 
Krankenhäuser. Sie leisten aber mit diesen 13,4 Prozent 
Betten 15,5 Prozent und in der Geburtshilfe sogar 17 Pro
zent der stationären Behandlungen. Daraus Ist ihre kosten
günstigere Leistung pro Pflegetag klar ersichtlich. 
In der Fassung von Absatz 5 und 6 kommt nicht zum Aus
druck, ob für bestehende, anerkannt gemeinnützige und 
kostengünstige private Krankenhäuser der Besitzstand 
gewahrt bleibt. Auch sind die Kriterien, nach welchen und 
ob überhaupt Privatspitäler In die zu Kassenleistungen 
berechtigende Liste aufgenommen werden, nicht klar fest
gelegt. Ihre Formulierung ist den Kantonen, nach Anhören 
unter anderem der Krankenkassen, überlassen. Damit wird 
die finanzielle Grundlage eines privaten Krankenhauses vom 
staatlichen und vom Kassen-Wohlwollen abhängig. 
Die Absicht, mit den beiden Absätzen AMI- oder andere 
gewinnorientierte Kliniken zu verhindern und damit einen 
Beitrag an die Senkung der Gesamtkosten im Gesundheits
wesen leisten zu wollen, ist an und für sich lobenswert, aber 
nicht ganz realistisch. Es geht von solchen Betrieben auch 
nicht - wie teilweise befürchtet wird - eine systemverän
dernde Bedrohung der schweizerischen Spitalszene aus. Im 
Gegenteil- Herr Sager hat es angetönt-: Durch das Vorhan
densein kommerziell orientierter Betriebe sind die anderen 
nämliqh gezwungen, ihr Strukturen laufend zu überdenken. 
Gelegentlich über sich selbst nachzudenken ist auch für die 
heutigen Spitalträger und -leitungen sicher nicht «gesund
heitsschädigend•. 
Mit Absatz 5 und 6 machen wir einen weiteren Schritt in 
Richtung Planwirtschaft im Gesundheitswesen, oder zumin
dest ermöglichen wir diesen Weg. Belassen wir es bei der 
von Frau Segmüller erwähnten, bereits bestehenden Rege
lung. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag Sager zu unterstüt
zen und die beiden Absätze zu streichen. 

Bratschi: Mit diesen Bestimmungen 5 und 6 befinden wir 
uns wieder einmal in der nicht gerade angenehmen Lage 
zwischen Skylla und Charybdis. Warum? Warum ist über
haupt diese Bestimmung aufgenommen worden? Ganz 
offensichtlich deshalb, well wir doch eine Kostensenkung im 
Spitalwesen erreichen wollen. Es entspricht einer Tatsache, 
dass viele technische Apparate - ich erinnere an die Scan
.ner und andere Apparate - in einem Übermass in der 
Schweiz vorhanden sind und diese grossen Kosten verursa
chen. Diese Kosten zahlen nun nicht die Spitäler oder die 
Patienten, sondern die Krankenkassen und indirekt natür
lich dann - wer anders( - wir selber. Das ist die eine Seite. 
Dann kommt die zweite Seite, nämlich die AMI, hinzu. Die 
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AMI haben uns schon manchmal Sorgen gemacht. Diesmal 
heissen sie AMI und sind eine Spitalgesellschaft, die rein auf 
Profit ausgeht. Man kann schon der Meinung sein, man 
dürfe das machen. In Amerika ist das sogar gang und gäbe. 
Es ist aber nicht üblich hier in der Schweiz! Die Schweiz 
wurde nun von den Amerikanern ausgelesen, um in unse
rem liberalen Land gute Geschäfte zu machen. Unsere Kran
kenkassen übernehmen die dann eventuell sehr hohen Kli
nikkosten, und man kann so auf Kosten der Allgemeinheit 
dicke Profite einstreichen. Zur Verhinderung dieser erneu
ten Kostensteigerung sind diese Bestimmungen überhaupt 
in den Gesetzesentwurf hineingekommen. Sie haben ihren 
guten Sinn und Zweck hier drin, und auch die Ergänzung 
von Herrn Reimann finde ich gut. 
Den Antrag Sager, die beiden Bestimmungen wieder zu 
streichen, würde ich ablehnen, obwohl auch der Antrag von 
Herrn Sager seine guten Seiten hat. Ich muss als Gesund
heitsdirektor der Stadt Bern darauf hinweisen, dass wir 
verschiedene neuere und ältere Privatspitäler in der Stadt 
Bern haben - über ein halbes Dutzend-, die ungefähr einen 
Drittel der Spitalbetten stellen .. lch kenne zudem zahlreiche 
Patienten, die gerne mit ihrem Hausarzt in ein Spital gehen 
und sich dort von ihm weiterpflegen lassen wollen. Unsere 
Privatspitäler In der Stadt Bern decken einen guten Teil des 
Spitalbedarfs und der notwendigen Akutbetten ab. Dies 
zudem weitgehendst ohne staatliche Gelder. Wir sind also in 
der Stadt Bern auf die Mitarbeit der privaten Spitäler ange
wiesen und könnten allein mit den öffentlichen Spitälern 
unsere Spitalprobleme nicht lösen. Es kommt letztlich auf 
den Geist und den Willen an, wie man diese zwei Bestim
mungen auslegt. Das Wesentliche Ist, dass wir hier deutsch 

, und deutlich sagen, auch von Bundesratsseite her, dass mit 
diesen beiden Bestimmungen eine Kostendämpfung ange
strebt wird. Wir wollen nicht zu viel und zu teure Technik in 
der Medizin. Das haben unsere Privatspitäler aber auch 
nicht gemacht. Wir wollen nach wie vor Privatspitäler, die 
uns Im bisherigen Rahmen helfen, unser Gesundheitswesen 
zu tragen, Privatspitäler in dem Sinne, wie wir sie bis jetzt 
gehabt haben, nach schweizerischer Art. Auf amerikanische 
Superkliniken, gefüllt mit teurer medizinischer Apparate
technlk, können wir verzichten. 
In diesem Sinne möchte ich den Antrag Reimann unterstüt
zen. Ich lege aber Wert darauf, dass man später bei der 
Auslegung diese beiden Absätze auch entsprechend hand
habt. 

M. de Chastonay: Dans son message du 19 aout 1981, le 
Conseil federal, apropos de l'artic;:le 19b" de la loi qui nous 
occupe, preclse que l'assure conserve le libre choix de 
l'etablissement hospitalier pour autant encore qu'une assis
tance medicale suffisante soit garantie au malade. C'est la, 
je crois, une tres sage disposition. Je me pose cependant la 
question de savoir si la portee de ce cholx, au vu de la teneur 
de l'alinea 5 et surtout de l'aiinea 6 de l'article 11?'", version 
surprise de la commission. n'est pas completement annihi
lee, avec ou sans la modification proposee par M. Reimann. 
En effet, en donnant aux cantons des competences de fixer 
sur leur territoire des planifications obligatoires en matiere 
de soins et de besoins hospitaliers, on court le risque tres 
serleux d'emp6cher le maintien, voire la creation ou l'ouver
ture d'etablissements hospitaliers prlves. Comme d'autres 
intervenants l'ont releve tout a l'heure, notamment MM. 
Sager, Früh et Pfund, ces dispositlons, II faut l'avouer ici, 
entrainent fatalement une nationalisation a froid de la mede
cine hospitaliere qui me parait aller a l'encontre des buts 
que nous recherchons. 
En effet, en un systeme completement etatise ou cantona
lise, l'individu - le patient - devient un administre dont la 
presence constitue un probleme et une charge. Dans un 
regime prive, qui offre parallelement aux etablissements 
publics, tous les benefices d'une saine et indispensable 
concurrence qui profiteront au patlent aussi bien qu·a la 
qualite des soins requis, le cout de l'hospitalisation ne sera 
p~s for~emen,t plu_s lourd que celui de l'höpital public. 
L expenence I a cla1rement demontre et jene reviendrai pas 
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sur des exemples connus, que M. Zehnder n'lgnore certai
nement pas. En effet, et c'est une regle generale qui s'avere 
fort valable en la matiere, un monopole est moins innovateur 
et surtout plus eher qu'un marche concurrentiel. II apporte 
avec lui les desagrements d'une bureaucratie et d'une con
centration dont la medecine en definitive s'accomode fort 
mal. Je voudrais des lors obtenir de la part du chef du 
Departement de l'interieur, l'assurance que dans sa version 
surprise, celle proposee par la commission, l'article 19""•, 
alineas 5 et 6, en mäme temps qu'il propose genereusement 
le libre choix de l'etablissement hospitalier, respecte ce 
choix et ne condamne pas necessairement le patient a ne 
frequenter que les etablissements etatises obligatoirement 
planifies, seuls beneficiaires des prestations des caisses
maladie. 
II me parait essential, en effet, de pouvoir conserver ou de 
creer, dans le cadre des structures hospitalieres cantonales, 
des etablissements,prives qui puissent egalement percevoir 
les prestations des caisses, en raison precisement de leur 
complementarite et, pourquoi pas, de leur collaboration 
avec les höpitaux d'Etat dans la diversite de leurs equipe
ments. Un bon exemple nous a recemment ete donne a 
Lausanne en matiere de collaboration entre une clinique 
privee et Je Centre hospitalier universitaire vaudois. Cette 
coexistence constitue indiscutablement le gage d'une saine 
stimulation, celui aussi d'une gestion plus efficace, dynami
que et plus economique au service du malade, dans le cadre 
d'une meilleure maitrise des coüts de la sante. 
Selon la reponse qul me sera donnee, je me reserve devoter 
la proposition de M. Sager biffant les alineas 5 et surtout 6 
de cet article 1SC'', tout en vous demandant d'en faire autant 
et en tout etat de cause, de refuser la proposition de M. 
Reimann. 

Meyer-Bern: Ich habe es bereits gesagt. Etwa 15 Milliarden 
Franken werden jährlich gebraucht für unser Gesundheits
wesen, und fast die Hälfte davon wird im stationären Bereich 
verwendet. Wenn wir also mit der Kostenkontrolle ernst 
machen wollen, dann müssen wir den Hebel dort ansetzen, 
wo es sich lohnt. 
1. Die Kantone haben in der letzten Zeit damit begonnen, 
gestützt auf ihre Spitalplanungen und die hieraus resultie
renden Bettenbilanzen, in den ihnen unterstellten Spitälern 
Akutbetten abzubauen zugunsten von Chronischkranken
betten. Diese Bestrebungen werden nun leider von den 
Institutionen, die den kantonalen Spitalplanungen nicht 
unterstehen, unterlaufen. Dies gilt insbesondere für die stra
tegisch vom Auslande her im schweizerischen Gesundheits
wesen eingesetzten Kliniken. Den Kantonen muss deshalb 
die bundesrechtllche Kompetenz zur Verfügung gestellt 
werden, ihre Spitalplanungen, die sie fast alle haben, als 
verbindlich zu erklären. 
2. Die Schweiz wird von kostspieligen medizinisch-techni
schen Geräten überschwemmt. Obschon die Schweizeri
sche Sanitätsdirektorenkonferenz in den siebziger Jahren 
energisch vor einer möglichen Überflutung des schweizeri
schen Gesundheitsmarktes mit computerisierter Tomogra
phie gewarnt hat und entsprechende Planungen vorlagen, 
setzt eine regelrechte CT-Orgie ein, die sämtliche bedürfnis
gerechten Vorgehen ignoriert. Die Amortographie feierte 
wieder einmal Triumph. 
Eine ähnliche Situation zeichnet sich schon jetzt - und 
deshalb sind Ihre Einwendungen hierzu nicht stichhaltig, 
Herr Sager - auf dem Gebiete d~s Nierensteinzertrü m merers 
ab. Auch hier haben die Sanitätsdirektoren rechtzeitig 
geschaltet. Wir haben das Schweizerische Krankenhausin
stitut mit einer Studie beauftragt. Diese Studie kommt zum 
Schluss, dass es für die Schweiz drei Nierensteinzertrümme
rungsanlagen brauche. Es ist jedem einsichtig, dass die 
Nierensteine sich nicht unbegrenzt vermehren. Es genügt 
also ein Nlerensteinzertrümmerer in Zürich, einer in Bern 
und einer in Lausanne. Aber ich weiss heute schon, dass 
neben dem Berner Nierensteinzertrümmerer bereits ein pri
vater von den AMI bestellt ist. Das heisst dann also - so eine 

Nierensteinzertrümmerungsanlage kostet etwa 5 Millionen 
-, nicht 15 Millionen Investitionen, sondern dann vielleicht 
20, 25, 30 oder 50 Milionen. Das ist nur eine Seite, es 
kommen dann nämlich auch noch die Betriebskosten dazu. 
Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass in den Kantonen 
hier verbindlich geplant werden kann. 
Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zu den Vor
votanten. Es geht hier nicht darum - und ich möchte das 
ganz deutlich sagen -, dass wir mit dieser Planung gegen 
die Privatspitäler vorgehen wollen. 
Gerade was den Kanton Bern betrifft, haben wir unsere 
privaten Spitäler in unserer kantonalen Planung stillschwei
gend eingeplant. Ein Beispiel: Im Raume Bern gibt es mit 
Ausnahme der Universitätsfrauenklinik kein öffentliches 
Spital, das Geburtshilfe und Gynäkologie betreibt. Wir 
haben im Raume Bern diese Gebiete, die im übrigen gute 
Gebiete sind für die privaten Spitäler, ausdrücklich den 
privaten Spitälern überlassen. Wir sind auch bereit, weiter 
mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
Aber ich bin nicht zu folgendem Spiel bereit: Gestützt auf 
unsere Bettenbilanz, die auf 5500 Betten ungefähr 300 bis 
400 Akutbetten Überschuss aufweist, haben wir uns vorge
nommen, hier abzubauen, 4, 5, 6 Prozent in jedem Spital. 
Wir haben in harten Auseinandersetzungen mit den Gynäko
logen und den Chirurgen dieser öffentlichen Institutionen 
Betten abgebaut und Chronischkrankenbetten daraus ge
macht. 
In der gleichen Zeit aber kaufen die AMI das BeaL{-Site auf, 
und in der gleichen Zeit kommen weitere Gesuche um 
Spitalbauten auf den Tisch des Gesundheitsdirektorsl So 
können wir doch langfristig nicht planen! Das sind Millio
nen! Wir haben gegenwärtig einen Finanzplan von 600 Mil
lionen Franken, und diese Millionen müssen langfristig inve
stiert werden. Wir können da nicht kurzfristig arbeiten. 
Nun zur Frage der freien Konkurrenz: Man hört oft sagen, 
wir hätten Angst vor der Konkurrenz, wir hätten Angst vor 
den Amerikanern. Wir haben keine Angst vor der Leistungs
konkurrenz, aber es gibt zwei Punkte zu beachten: 
1. Die öffentlichen Spitäler bauen Betten ab, die anderen 
bauen Betten auf. 
2. Wir kommen, da gerade diese amerikanischen Kliniken 
mit elektronischen Apparaten vollgestopft sind wie ein 
Kriegsschiff, in ein gegenseitiges Herausfordern, in einen 
Teufelskreis hinein und werden gezwungen, auch die 
modernsten Apparate zu kaufen, um konkurrenzfähig zu 
bleiben. Ich finde deshalb, dass man diesen Planungsarti
keln zustimmen sollte. 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Regeln der 
freien Marktwirtschaft in der Medizin schlecht oder über
haupt nicht funktionieren. Dort, wo sie noch funktionieren, 
wie beispielsweise in der freien Arztwahl, die in diesem 
System ebenfalls nach wie vor möglich wäre, in der freien 
Spitalwahl, sollten wir sie beibehalten. Gerade all denjeni
gen, die sich zu dieser Marktwirtschaft bekennen, möchte 
ich sagen: Stimmen Sie Absatz 5 und 6 zu. Es wird sonst 
einmal der Tag kommen, an dem Sie vielleicht erklären 
müssen: Ich war damals auch dabei, als die freie Marktwirt
schaft durch ihre Anhänger zerstört wurde. 

Landolt: Wenn Herr Sager bei Absatz 6 befürchtet, dass die 
bestehenden 87 Privatspitäler in ihrer Existenz gefährdet 
seien, ist das falsch. Wir müssen doch sehen, dass in den 
grossen und besonders den Universitätskantonen diese Spi
talplanung schon besteht. Verschiedene Untersuchungen , 
auf dem Gebiet des Spitalwesens haben klar gezeigt, dass 
die Kantone die Kostenentwicklung im Spitalbereich ohne 
~la~un~ nie in den Griff bekommen werden. Diese Planung 
1st fur die Kantone Voraussetzung für einen effizienten Ein
satz der finanziellen Mittel im Spitalwesen. Sie schliesst den 
Einbezug von privaten Heilanstalten aber keineswegs aus. 
So sind im Kanton Zürich mehr als ein Dutzend Privatspitä
ler in dieser Planung vollumfänglich inbegriffen auch aner
kannt. In der ganzen Schweiz sind 87 Spitäler erfolgreich 
tätig, und deren Existenz ist nicht gefährdet. 
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Die Befürchtung, dass Willkür bald die eine, bald die andere 
Klinik ausschllesst, ist unbegründet; denn eine solche Pla
nung hängt nicht allein vom Gesundheitsdirektor des Kanto
nes ab, sondern ist mindestens vom Gesamtregierungsrat 
oder sogar von der kantonalen Legislative zu bewilligen. 
Wenn mit diesem Absatz 6 der Versuch gemacht wird, 
Privatkliniken zu verhindern, für die aus der Sicht der Pla
nung keine Notwendigkeit besteht, ist das solange zu 
begrüssen, als die Krankenversicherung nicht vollständig 
von jeder Pauschalsubventionierung abkommt. Solange in 
den Kantonen das Kopfsystem gilt, d. h. dass jedermann als 
Versicherter in den Genuss von Subsidien kommt und nicht 
nur solche Mitbürger, die deren bedürfen, sollen die kanto
nalen und Bundesleistungen in den anerkannten Heilanstal
ten erbracht werden. 
Bei dieser Gelegenheit sind andererseits die kantonalen und 
städtischen Gesundheitsdirektoren daran zu erinnern, dass 
meistenorts das Beleg- bzw. das Chefarztsystem nicht opti
mal gelöst ist. Ich meine damit ausdrücklich, dass es selb
ständig praktizierenden Ärzten selten möglich ist, ihre 
Patienten öffentlich anerkannten Spitälern zu übergeben, 
ohne sie völlig aus ihrer eigenen Obhut zu entlassen. Es 
müsste möglich sein, dass dieses System des Spltalarztes 
flexibler, freier und praxisbezogener gestaltet würde. Dem 
Haus- und Spezialarzt sollte die Weiterbehandlung am 
öffentlichen Spital mindestens als consiliarius oder in einer 
ähnlichen Form ermöglicht werden. 
Indem ich diesbezüglich auf das Verständnis der Gesund
heitsdirektoren hoffe, bitte ich Sie, der Mehrheit zuzu
stimmen. 

Frau SegmOller: Absatz 5 stelle ich nicht zur Diskussion; 
dort stimmen wir der Fassung der Kommission zu. Zu Absatz 
6: Wir haben hier verschiedentlich das Loblied der Planung 
gehört. •Die Botschaft hör' ich wohl, doch mir fehlt (schon 
ein bisschen) der Glaube ... Oder, um mit Wilhelm Busch zu 
sprechen: •Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie 
recht weiss, was kommen wird.• 
Wenn wir von Planung sprechen im Gesundheitswesen, 
dann meinen wir im Klartext primär die notwendige Akutbet
tenzahl im Kanton. Wir wissen, dass mindestens an folgen
den grossen Kliniken beträchtliche Überl<apazitäten beste
hen: Lausanne, Basel, Zürich, Luzern. Und doch ist anzu
nehmen, dass auch dort eine Planung vorhanden war. Pla
nung an sich ist noch keine Garantie dafür, dass das, was 
heraus kommt, dann richtig ist. Planung ist so gut wie die 
Voraussetzungen, von denen man dabei ausgeht. Was 
heisst im Text, der Ihnen vorliegt, •bedarfsgerecht»? Das 
müsste man ja auch erst noch definieren. 
Abschnitt 6 ist in der Kommission im allerletzten Moment in 
den Entwurf hineingekommen. Es war nicht ein Vorschlag 
der Sparkonferenz. Der Abschnitt entstand aus der reinen 
Angst vor den AMI-Kllniken, es ist ein Abwehrartikel. Ich 
frage mich, ob man dabei nicht ein wenig zu weit geht. Eine 
Frage stellt sich hier ganz deutlich, nämlich diejenige nach 
der Verfassungsmässigkeit. Wird hier nicht die Handels- und 
Gewerbefreiheit tangiert, und zwar nicht so sehr, wenn es 
um die Betten geht als dann, wenn es um die medizinisch
technischen Einrichtungen geht? Sollten diese nicht nur im 
stationären, sondern aüch im ambulanten Bereich der Pla
nung unterstellt werden? Wir haben vom Justizdepartement 
in letzter Minute ein Gutachten betreffend die Verfassungs
mässigkeit erhalten, das diese Verfassungsmässigkeit 
bejaht. Es hat mich nicht restlos überzeugt. Ich bleibe skep
tisch, ich empfinde ein Unbehagen gegenüber allem, was 
nach Planwirtschaft aussieht. Ich frage mich auch, ob eine 
solche Planung nicht einfach Zustände zementiert und eine 
flexible Anpassung verunmöglicht. Genau eine flexible 
Anpassung an die wechselnden Bedürfnisse brauchten wir 
ja. 
Ich bitte Sie also - und ich bin gespannt auf das, was der 
Vorsteher des EDI dazu sagen wird -, versprechen sie sich 
nicht das Heil von diesem Planungsartikel. Das Beste an ihm 
ist die Kann-Bestimmung. Ich möchte daher schliessen mit 
einem Zitat von Robert Nef. «Planung ist die Ersetzung des 

Zufalls durch den Irrtum. Dem Zufall sind wir schutzlos 
ausgeliefert, während wir als Planende immerhin die Mög
lichkeit haben, vom grösseren zum kleineren Irrtum fortzu
schreiten.» Genau dies trifft zu für diesen Planungsartikel, 
und kein bisschen mehr darf man sich von ihm versprechen. 

Wiek: Ich möchte Sie nur auf einige wenige Punkte. die 
noch nicht erwähnt wurden, aufmerksam machen. Man sagt 
immer wieder und man hört das auch aus den Diskussionen, 
das Gefühl herrsche vor, die öffentlichen Spitäler, die Uni
versitätsspitäler würden unrationell geführt, seien über
haupt nicht kostenbewusst; deswegen sei Konkurrenz in 
diesem Bereich absolut richtig und nötig. Dazu muss ich 
Ihnen einige Einwände zu bedenken geben: Die öffentlichen 
Universitätsspitäler sind mit ganz bedeutenden Auflagen 
versehen, die die Privatspitäler - ich spreche jetzt speziell 
von den AMI-Kliniken - überhaupt nicht haben, und das sind 
die Ausbildungsaufgaben. Man denkt dabei immer an die 
Studenten. Aber die öffentlichen Spitäler bilden nicht nur 
Studenten aus, sie bilden auch das Pflegepersonal aus. Sie 
bilden Ergotherapeutinnen aus, Physiotherapeutinnen, 
Röntgenassistentinnen und alle weiteren medizinischen 
Hilfsberufe. Es gibt dort eine ganz grosse Zahl von Lehrbe
rufen. Alle diese Ausbildungsfunktionen kosten ganz enorm 
Geld. Und last but not least - das möchte ich Ihnen auch 
noch sagen - bilden sie die Spezialärzte aus, die nachher 
ihren Unterhalt in der AMI-Klinik suchen, und für die Ausbil
dung eines solchen Spezialarztes können pro Arzt weit über 
100 000 Franken veranschlagt werden. Wenn Sie ein Spital 
statt mit Assistenten, die noch lernen müssen, mit ausgebil
deten Fachärzt~n bestücken, dann sinkt der Bedarf an Ärz
t~n in diesem Spital gewaltig. Die Assistenzärzte müssen 
aber ihren Lohn auch haben. Ein Spital wird natürlich viel 
rationeller führbar, wenn diese Ausbildungsfunktionen weg
fallen. Wenn man deshalb die Kosten von Universitätsklini
ken mit Privatspitälem vergleicht und sagt, die zweite Kate
gorie sei bedeutend billiger, dann stimmt das zwar, man 
vergleicht aber tatsächlich Äpfel mit Zwetschgen und zieht 
einen absolut unstatthaften Vergleich. Davor möchte ich Sie 
warnen. Deswegen, wie das der Herr Sanitätsdirektor sehr 
richtig gesagt hat, kommt man um eine gewisse Planung in 
diesem Bereich nicht herum. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wenn man Herrn Sager 
zugehört hat, dann könnte man meinen, morgen breche die 
Planwirtschaft über uns herein, wenn wir diesem Artikel 
zustimmen. Er hat dargelegt, man dürfe nicht Planwirtschaft 
auf Kosten der Privatwirtschaft betreiben, man dürfe das 
Privatspital im Gesundheitswesen nicht verschwinden las
sen. Dabei geht es gar nicht nur l!m die Privatspitäler. Wenn 
man die Spltalverhältnisse in der Schweiz einigermassen 
kennt, wird man feststellen, dass das Privatspital, so wie es 
heute existiert, überhaupt nicht weggedacht werden kann; 
denn das Privatspital behält seine Bedeutung. Es gibt sogar 
Kantone, die an den Bau und auch an den Betrieb von 
Privatspitälern Subventionen ausgerichtet haben. Ihr Nach
bar ist aus einem solchen Kanton. Diese Subventionen gel
ten, wenn Privatspitäler allgemeine Abteilungen eingeführt· 
haben und. mindestens 50 Prozent Allgemeinbetten anbie
ten. Die Kantone haben die Privatspitäler sogar gefördert in 
den letzten Jahren. Das muss man auch klar sehen. Aber 
was nicht passieren darf, hat übrigens Herr Meyer ausge
führt: Die Kantone strengen sich an, den Bettenüberschuss 
mit grossen Kosten und gegen den Widerstand In einzelnen 
Regionen zu reduzieren, Kliniken aufzuheben, die Kosten 
der Reduktion zu tragen. Aber nebenan kann irgend jemand, 
eine Aktiengesellschaft zum Beispiel, unbekümmert Spitäler 
bauen. Das führt dann eben dazu, dass die gleichen Kantone 
wiederum mit zusätzlichen Kosten andere Spitäler oder 
Abteilungen schliessen müssen. So weit ist es eben.in unse
rem Land, und das müssen wir berücksichtigen; deshalb ist 
das Argument Planwirtschaft gegen Privatwirtschaft völlig 
falsch. 
Bei einer verbindlichen kantonalen Planung geht es nicht 
einfach gegen die Privatspitäler, denn die Privatspitäler kön-
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nen in einer solchen verbindlichen Planung aufgenommen 
werden, wie das in verschiedenen Kantonen bereits der Fall 
ist. Es gibt reiche Städte und Gemeinden, denen es nicht 
darauf ankommt, ob sie - entsprechend den Gesetzen in 
den Kantonen- noch die 10 oder 15 Prozent Subventionen 
erhalten, um bestimmte Kliniken einzurichten. Das gibt es 
eben auch, und es wurde in den vergangenen Jahren auch 
gemacht. Die Revision richtet sich eben auch dagegen. 
Wenn wir die Situation mit dem Computer-Tomographen -
Herr Meyer hat das Beispield mit den Nierensteinzertrümme
rern angeführt- betrachten, sehen wir, dass dort Kosten von 
MIiiionen von Franken entstehen, welche die öffentliche 
Hand und die Krankenkassen bezahlen müssen, obwohl das 
bei einer vernünftigen Planung nicht notwendig wäre. Sind 
wir in Zukunft wirklich bereit, das Geld Im Gesundheitswe
sen weiterhin so hinauszuwerfen? Wir wollen Kosten spa
ren, und langfristig ist das eine Massnahme, die ganz sicher 
dazu führt. Es geht nicht nur um die AMI-Kliniken, ich habe 
das bereits erwähnt. Noch vor kurzer Zeit - heute vielleicht 
weniger - haben Gemeinden das gleiche Spiel getrieben, 
wie es die Privatkliniken heute zum Teil treiben. 
Nun muss ich ganz klar und deutlich meinem Erstaunen 
Ausdruck geben: Hier haben wir eine Kann-Bestimmung. 
Von FdP· und SVP-Seite wird dagegen Sturm gelaufen: 
Haben Sie denn In Ihre kantonalen Regierungsräte nicht das 
Vertrauen - Ihre Parteien sind ja In den kantonalen Regie
rungen und Parlamenten in der Regel in der Mehrheit -, 
dass sie diese Planung richtig machen? Ich selbst, als Ange
höriger einer Minderheitspartei, habe offenbar mehr Ver
trauen in diese Regierungsräte und Kantonsräte als Sie als 
Angehörige von Mehrheitsparteien. Man muss hier einmal 
ganz klar feststellen, dass es notwendig ist, auch in die 
unteren Stufen Vertrauen zu haben. 
Ein weiterer Punkt: Wir haben in den letzten Monaten fest
gestellt, dass die Sanitätsdirektorenkonferenz beginnt, von 
ihrem jährlichen Treffen mit Mittagessen wegzukommen. 
Wir haben bereits erlebt, dass sie einige Sitzungen hatte, bei 
denen es effektiv um die Planung und um die interkantonale 
Zusammenarbeit ging. Deshalb darf man den Sanitätsdirek
toren heute auch glauben, dass sie bestrebt sind, vermehrt 
zusammenzuarbeiten, die Planung interkantonal auszudeh
nen und miteinander im Interesse der Kosteneinsparung zu 
arbeiten. Wenn Sie- wie Sie immer wieder sagen - wirklich 
wollen, dass die öffentliche Hand spart, dann müssen Sie 
den Anträgen zu den Absätzen 5 und 6 zustimmen. Ander
seits wären Sie bereit, zusätzliche Mittel auszugeben! Auf 
diese Konsequenz möchte ich Sie aufmerksam gemacht 
haben. 
Die Kommission hat mit 15 zu 8 Stimmen diesem Antrag 
zugestimmt, und ich bitte Sie, dasselbe zu tun. 

M. Dupont, rapporteur: Apres cette longue discussion, je 
vais essayer d'Atre bref en me prononc;ant sur Ja proposition 
de M. Relmann. Je rappelle une fols encore que les cantons 
disposent aujourd'hui de la competence de dresser Ja liste 
des etabllssements hospitaliers pour lesquels les caisses
maladie sont tenues de verser des prestations. Cette compe
tence dolt restel'entre les mains des cantons; cela fait partie 
de Ja responsabilite dans Je domaine de Ja sante qui est 
attribuee deja par Ja lol actuelle aux cantons. Je l'ai repete 
plusieurs fois et je Je redis encore: Ja proposition de M. 
Reimann tend a donner cette competence au Conseil fede
ral et en outre, a fixer des principes concernant Je classe
ment des differents etablissements dans les diverses catego
ries. Cela constitue Je premier danger qui risque de toucher 
un certain nombre de cliniques privees. Par contre, la propo
sitlon de la commisslon, teile qu'elle est formulee dans Je 
texte actuel, ne porte pas attelnte aux cliniques privees. En 
effet, comme aujourd'hul, il reste loisible aux cantons d'in
clure les clinlques privees qui repondent aux criteres de 
qualite necessalres dans cette liste. Les caisses-maladie 
peuvent ainsi payer des prestations a ces cliniques compte 
tenu de l'alinea 3 qul permet de fixer Je maximum de Ja 
prestatlon correspondant a ceile de l'h0pital le plus proche. 
A cet egard, la clinique privee ne parait pas touchee. 
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Si l'on veut maintenir la competence actueile des cantons 
en la matiere, si l'on veut sauvegarder Ja possibilite d'inclure 
dans la liste les cliniques privees. il faut rejeter la proposition 
Reimann. · 
La proposition Sager, en relations avec les propositions de 
Ja commission. suggere de fixer une planification. II s'agit en 
fait de la repetition d'un droit qui existe deja aujourd'hui 
dans les cantons dont la plupart dispose actuellement dejä 
d'une planification hospitaliere. ils n'ont pas attendu que 
nous inscrivions cette possibilite dans un texte de loi. Cette 
precision semble donc superflue. 
Des le depart, de meme que Ja majorite des intervenants qui 
s'opposent a cet article, nous avons souhaite que l'on porte 
l'accent sur la compression des depenses et l'abaissement 
des co0ts de Ja sante publique. Neanmoins, nous tenons a 
ce que cet abaissement ne se fasse pas uniquement au 
detriment des assures. Celui-ci devrait reposer sur l'ensem
ble des Interesses au secteur de Ja sante publique. Nous 
avons demande un effort tout particulier aux assures. Nous 
imposons au corps medical des contr0les plus serres sans 
porter cependant attelnte a ses droits essentiels. Nous 
demandons au secteur hospitalier une coordination et une 
planification mais nous velllons a ne pas causer de frais 
supplementaires. Des investissements trop onereux revien
nent en definitive a une augmentation des cotisations des 
assures ou a une augmentstion de l'imp0t des contribua
bles, lorsqu'il s'agit d'institutions publiques. Je crois que 
supprimer cette obligation qui, en falt, existe laisserait croire 
que nous ne voulons pas faire une economie sur les co0ts 
de la sante mais que nous entendons grever seulement les 
assures. 
Cet alinea 6, je Je repete, ne porte pas attelnte a l'existence 
des cfiniques privees; il laisse a celles-ci la possibilite de 
figurer dans Ja planification, d'assurer une coordination 
avec les h0pitaux publics et de pouvoir beneficier des pres
tations des caisses-maladie. 
II convient de veiller a ce que les cantons mettent au point 
une coordination efficace qui ne redulse pas demesurement 
le nombre d'lnstailations importantes dans l'ensemble du 
pays. L'acces aux höpitaux ne doit pas Atre rendu pratique
ment impossible pour des raisons psychologiques, sociales 
ou pour cause d'eloignement. La coordination ne doit pas 
aller a l'exces mais rester acceptable pour le bien-etre, Je 
confort du malade. A mon avis, il est donc exagere de dire 
que les alineas 6 et 5 portent atteinte a l'existence des 
cllniques privees et a leur droit a beneficier des prestations 
de caisses-maladie. 
Par contre, sl vous acceptez Ja proposition de M. Reimann, 
les cantons perdront feur pouvoir de decision en la matiere 
et l'existence des cfiniques privees sera mise en danger. 
Je vous propose de rejeter Ja proposition de M. Reimann 
mais egalement, sl nous voulons ätre consequents, celle de 
M. Sager. 
Nous pourrons alors, conformement a la volorite qui a ete 
largement exprimee en seance de commission ainsi que lors 
du debut d'entree en matiere, demander a tous les secteurs 
Interesses a Ja sante publique de rechercher les moyens 
d'enrayer l'augmentation de ces coüts. 

Sager: Ich möchte nur präzisieren, dass sich mein Strei
chungsantrag auf die Absätze 5 und 6 in der Formulierung 
der Kommission bezieht, nicht aber auf den Absatz 5 in der 
Formulierung des Bundesrates. 

Bundesrat Egli: Zu Absatz 5 habe ich, soweit Herr Reimann 
hier einen Abänderungsantrag gestellt hat, meinen Stand
punkt bereits begründet. Ich möchte nur zum Grundsatz von 
Absatz 5 etwas sagen: 
Wenn Sie bedenken, wie viele Milliarden Bund und Kantone 
in das stationäre Versorgungswesen investieren, werden Sie 
diesen Investoren (sei es der Kanton oder der Bund) wohl 
das R'echt nicht absprechen können, ein Wort mitzureden, 
wenn es um die Frage geht, welche Anstalten als Heilanstal
ten im Sinne dieses Gesetzes anerkannt werden dürfen. Das 
wollen Sie bedenken! 
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Diese Anerkennung muss eine Behörde vornehmen, und es 
liegt auf der Hand, dass das nur die kantonale Behörde sein 
kann. Absatz 5 liegt also richtig, und zwar auch in der 
Version der Kommission. Der Bundesrat schliesst sich hier 
an. 
Es fällt mir sodann auf, dass heute - also gerade hier im 
Gesundheitsbereich - soviel von Marktwirtschaft gespro
chen worden ist. Es scheint mir sehr gewagt zu sein, die 
Marktwirtschaft zu beschwören in einem Bereich, für den 
Milliarden von Franken durch den Staat ausgegeben 
werden. 
Zu Absatz 6: Es ist richtig, dass dieser Absatz 6 im letzten 
Moment in den Entwurf hineingeraten ist (am Schluss der 
zweiten Lesung). Ich habe mich damals namens des Bun
desrates auf den Standpunkt gestellt, dass mir Absatz 6 im 
Lichte der verfassungsmässigen Rechte und insbesondere 
im Lichte der Handels- und Gewerbefreiheit etwas gewagt 
erscheine. Ich habe meine Zustimmung davon abhängig 
gemacht, dass die Verfassungsmässigkeit durch ein Gut
achten des Bundesamtes für Justiz erhärtet würde. Inzwi
schen liegt dieses Gutachten vor; es kommt zum Schluss, 
dass dieser Absatz 6 sowohl vor der Handels- und Gewerbe
freiheit wie auch vor der Eigentumsgarantie der Verfassung 
standhält. Dies führt mich dazu, diesem Absatz 6 zum min
desten nicht zu opponieren. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag Reimann 55 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission 109 Stimmen 

Definitiv - Ddfinitivement 
Für den Antrag Sager 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 19bls Abs. 6 
Antrag der Kommission 

67Stimmen 
96Stimmen 

Die Kantone können für ihr Gebiet verbindliche Planungen 
zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Spitalversorgung 
sowie für die Versorgung mit kostspieligen medizinisch
technischen Einrichtungen im stationären und ambulanten 
Bereich festlegen. Die Kassen sind nur leistungspflichtig, 
sofern die Leistungserbringer diesen Planungen entspre
chen. 

Antrag Sager 
Streichen 

Art. 19* al. 6 
Proposition de /a commission 
Les cantons peuvent fixer, sur leur territoire, des planifica
tlons obligatoires desti_nees a garantir que les soins hospita
liers sont prodigues conformement aux besoins respective
ment destinees aux Installations medico-techniques co0teu
ses du domaine hospitalier ou ambulatoire. Les caisses ne 
doivent verser leurs prestations que dans la mesure ou les 
foumisseurs de prestations se conforment auxdites planifi
cations. 

Proposition Sager 
Biffer 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Sager 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 19bls Abs. 7 
Antrag der Kommission 

64 Stimmen 
92Stimmen 

Der Bundesrat bestimmt nach Anhören der Beteiligten über 
Art und Höhe der Kassenleistungen bei einem partiellen 
Aufenthalt In einer Heilanstalt. Bei Aufenthalt in Anstalten 
und Heimen, die ihre Insassen medizinisch betreuen, aber 
keine Heilanstalten sind, haben die Kassen die gleichen 
Leistungen wie bei ambulanter Behandlung (Art. 12 Abs. 1 

Ziff 1) zu gewähren. Die Kassen können mit der Anstalt oder 
dem Heim eine pauschale Vergütung vereinbaren. 

Antrag Neukomm 
... Vergütung vereinbaren. Den Kassen dürfen höchstens 
die ausgewiesenen Kosten für die von den Anstalten oder 
Heimen zu erbringenden Leistungen in Rechnung gestellt 
werden. Dabei dürfen Investitionskosten nicht berücksich
tigt werden. 

Art. 191,1, al. 7 
Proposition de la commission 
Le Conseil federal fixe, apres avoir consulte les interesses, le 
genre et le montant des prestations allouees par les caisses 
en cas de sejour partial dans un etablissement hospitalier. 
En cas de sejour dans des institutions et homes qui, sans 
6tre des etablissements hospitaliers, prodiguent des soins 
medicaux a leurs pensionnaires, les caisses doivent allouer 
les m6mes prestatlons qu'en cas de traitement ambulatoire 
(art. 12, 1"' al., eh. 1"'). Les caisses peuvent convenir d'un 
remboursement forfaitaire avec l'institution ou le home. 

Proposition Neukomm 
... ou le home. Les institutions et homes peuvent tout au plus 
facturer au~ caisses les frais effectivement engages pour les 
prestations qu'ils ont ete appeles a foumir. Les frais d'inves
tissements ne sont pas pris en compte. 

Neukomm: Ich beantrage in Absatz 7 einen zusätzlichen 
Satz: «Den Kassen dürfen höchstens die ausgewiesenen 
Kosten für die von den Anstalten oder Heimen zu erbringen-

, den Leistungen in Rechnung gestellt werden.• Mit der ange
nommenen Spitaldefinitlon kann meines Erachtens jedes 
Pflegeheim zum Spital erklärt werden. Die Krankenkassen 
zahlen dann 60 Prozent der Kosten. Ich möchte Sie also 
bitten, für den Fall, dass es noch Pflegeheime nach Absatz 7 
geben sollte, diese zur Offenlegung der Kosten zu verpflich
ten. Dies sollte selbstverständlich sein, ist es aber mögli
cherweise leider nicht, wenn das Gesetz nichts darüber 
aussagt. Bei den Spitälern haben wir eine detaillierte Rege
lung über die Festsetzung der Taxen und ein Einsichtsrecht 
der Kantone und Kassen in die Betriebsrechung. Bei den 
Pflegeheimen, die an Bedeutung zunehmen, sofern sie nicht 
samt und sonders zu Spitälern erklärt werden, fehlt eine 
Präzisierung derTaxfestsetzung, also eine Verpflichtung zur 
detaillierten Verrechnungsgestaltung. 
Transparenz dient hier der Kosteneindämmung. Warum sol
len nicht auch hier die Arztkosten, Arzneimittel, Therapie 
usw. offen dargelegt werden, ersichtlich und nachprüfbar 
sein? Die Nichtanrechenbarkeit von Investitionskosten 
entspricht der Beschränkung der Kassenleistungen auf die 
reinen Behandlungskosten. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Zu meinem Bedauern 
muss Ich sagen, dass, so wie ich die Situation beurteile, 
dieser Antrag völlig überflüssig ist. Es ist doch so, dass bei 
Aufenthalten in Anstalten und Heimen, die ihre Insassen 
medizinisch betreuen, aber keine Heilanstalten sind, die 
Kassen für die medizinische Betreuung die gleichen Lei
stungen wie bei ambulanter Behandlung zu erbringen 
haben. Da spielen die Investitionskosten überhaupt keine 
Rolle. Die Kassen müssen also auch keine Investitionsko
sten bezahlen, sondern sie müssen nur die ambulanten 
Taxen bezahlen. Die Kassen können zwar mit den Heimen 
und Anstalten, die keine Spitäler oder keine Heilanstalten 
sind, Verträge vereinbaren und Pauschalzahlungen leisten, 
aber sie müssen hier keine Investitionskosten bezahlen. 
Darum ist, so wie ich das persönlich beurteile, dieser Antrag 
überflüssig. 

M. Dupont, rapporteur: Cette proposition me parait inutile. 
En effet, rarticle 12, 1" alinea, chlffre 1 prevolt que les 
caisses doivent rembourser au moins l'equivalent d'un trai
tement ambulatoire, autrement dit la prestation qu'un mede-



4. Oktober 1984 N 1385 Krankenversicherung. Teilrevision 

ein aurait demandee si le malade s'etait deplace d'un 
«home» chez le medecln. En outre, deuxieme possibilite, les 
caisses peuvent convenir d'un remboursement forfaitaire 
avec les «homes•, ce qui est generalement le cas et qui 
permet d'eviter les craintes exprimees par M. Neukomm. 
Personnellement, je pense que sa proposltion est inutile et 
je vous lnvite ä la rejeter. 

Bu~desrat Egll: Dieser Absatz 7 beschränkt die· Leistungs
pflicht der Kassen ohne~in auf Leistungen wie bei ambulan
ter Behandlung. Die Ubernahme allgemeiner Bau- und 
Betriebskosten des Heimes steht also hier Oberhaupt nicht 
zur Diskussion. Im Rahmen der Leistungspflicht für Kosten 
der ambulanten Behandlung werden wohl auch dem Arzt 
einige Investitionskosten erwachsen. Diese sollen vergütet 
werden, aber um allgemeine bauliche Investitionskosten 
kann es sich bei dieser ambulanten Behandlung nicht han
deln. Der Antrag scheint mir daher überflüssig und nicht 
passend, wenigstens nicht passend an diesem Ort, zu sein. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Neu komm 27 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission 55 Stimmen 

.Art. 21 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

... auch für Zahnärzte, die Leistungen nach Artikel 12 
Absatz 2 erbringen. 

Abs. 4, 5 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.6 

... den Tätigkeitsbereich des selbständig und unselbstän
dig tätigen medizinisch-therapeutischen Personals mit Ein
schluss der Personen der spitalextemen Krankenpflege und 
von Laboratorien ... 

Abs. 7 
... von Ärzten, Laboratorien und Apothekern, die für ... 

Art. 21 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 

... par analogie aux dentlstes, qui prodlguent des soins au 
sens de l'article 12, 2" alinea. 

Al. 4, 5 

Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 6 \ 

... pour le personnel paramedical exergant son activite a titre 
dependant ou independant, y compris le personnel prodi
guant des soins hors de l'höpital, et les laboratoires ... 

Al. 7 

... par les medecins, les laboratoires et les pharmaciens qul 
pratiquent ..• 

Angenommen - Adopte 

Art. 21bls (neu) 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Zehnder, Borel, Bratschi, Eisenring, Eggli-Winterthur, 
Gloor, Meyer-Bern, Neukomm, Vannay) 
Die Kantone oder der Bund können in Zusammenarbeit mit 
den Kantonen und unter Anhörung der interessierten Kreise 

im Rahmen der Krankenversicherung eine Bedarfsplanung 
erstellen und notwendige Einschränkungen verfügen. 

Art. 21""' (nouveau) 
Proposition de Ja commission 

Majoritt§ 
Rejeter la proposition de la minorite 

Minorite 
(Zehnder, Borel, Bratschi, Eisenring, Eggli-Winterthour, 
Gloor, Meyer-Berne, Neukomm, Vannay) 
les cantons ou la Confederation avec le concours des 
cantons peuvent, sur preavis des milieux Interesses, etablir 
une planiflcation des besoins dans le cadre de l'assurance
maladie et decider des restrlctions necessaires. 

Zehnder, Sprecher der Minderheit: Die Kommission ~ean
tragt die Gutheissung einer Motion mit dem Titel «Arzte
überflussn. Der Bundesrat soll zusammen mit den Kantonen 
Massnahmen treffen, um die Ursachen und Auswirkungen 
des Ärzteüberflusses wirksam anzugehen. Wenn Bund und 
Kantone das können, dann hätten sie längstens Zeit gehabt, 
es auch zu tun. Was not tu·t, ist eine Beschränkung im 
Selbstbedienungsladen Krankenversicherung. Dazu braucht 
es eine gesetzliche Grundlage. Die Eindämmung der Nach
frage durch eine höhere Kostenbeteiligung wird solange 
nicht zu einer echten Kosteneinsparung führen, als nicht auf 
der Angebotseite- diese besteht nicht nur aus Ärzten -eine 
Normalisierung angestrebt wird. Nur etwa 10 Prozent der 
Patienten brauchen eine spezialärztliche Behandlung. 90 
Prozent können von Allgemeinpraktikern behandelt werden. 
Wie 'setzt sich nun unsere Ärzteschaft zusammen? Aus zwei 
Dritteln Spezialärzten und einem Drittel Allgemeinprakti
kern! Der Bedarf an Allgemeinpraktikern wird zunehmend 
schlechter abgedeckt, während sich die Spezialärzte unab
lässlich vermehren. Die Zahl der zu Lasten der Krankenversi
cherung tätigen, selbständigen Physiotherapeuten hat 
innerhalb von fünf Jahren, von 1977 bis 1982, um 47 Prozent 
zugenommen. Die Ausgaben der Krankenkassen sind um 60 
Prozent angestiegen, bei einer Teuerung von 22,5 Prozent. 
Der bekannten Langenthaler-Studie von Prof. Schmid ist zu 
entnehmen, dass von 1976 bis 1982 in dieser Region die 
Zahl der Spezialärzte doppelt so stark zugenommen hat wie 
diejenige der Allgemeinpraktiker. Gesamthaft hat sie bei 
praktisch konstant gebliebener Bevölkerungszahl um 45 
Prozent zugenommen. Die von den Krankenkassen bezahl
ten Arztkosten sind im gleichen Zeitintervall, bei gleicher 
Bevölkerungszahl und einer Tariferhöhung von 19 Prozent, 
um 90 Prozent gestiegen. Es wird niemand behaupten wol
len, der Gesundheitszustand der Bevölkerung in der Region 
Langenthal sei'innert fünf Jahren um 70 Prozent schlechter 
geworden. Das weit überdurchschnittliche Ausgabenwachs
tum In der ambulanten Behandlung wurde nicht durch eine 
Verminderung der Spitalbehandlungskosten kompensiert. 
Auch in diesem Bereich ergab sich in der Beobachtungspe
riode eine deutliche Frequenzsteigerung. 
Mit unserem Antrag zu einem neuen Artikel 21 bis möchten 
wir erreichen, dass Bund und Kantone sich endlich mit der 
Frage befassen, wieviele Ärzte aller Art, Physiotherapeuten, 
Chiropraktiker, Apotheken, Laboratorien, Spital- und Pflege
heimbetten notwendig sindJ damit die Bevölkerung eines 
Gebietes gut, aber nicht im Uberfluss versorgt ist. Vor allem 
aber wollen wir, dass aus dieser Planung die Konsequenz 
gezogen wird und Neuetablierungen vom Bedarf abhängig 
gemacht werden. Nur so lässt sich der Zuzug zum Medizin
studium und anderen Berufen des Gesundheitswesens 
dämpfen. 
Die vermehrte Anwendung des Karenzjahres, wie das in 
einem Bericht des Bundesamtes dargestellt worden ist, 
erfüllt diesen Zweck eben nicht. Erstens betrifft das Karenz
jahr nur die Ärzte, also alle anderen, die im Gesundheitswe
sen tätig sind, nicht, zweitens praktizieren die mit einem 
Karenzjahr belegten Ärzte nach dessen Ablauf gleichwohl 
im betreffenden Kanton und kompensieren den erlittenen 
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Einkommensausfall, und drittens ist es für die Bevölkerung 
unverständlich, warum sie einen Arzt erst im zweiten Jahr 
seiner Tätigkeit zu Lasten der Krankenkasse aufsuchen 
kann. Eine gewisse Präventivwirkung ist zwar da, doch muss 
sie mit Unannehmlichkeiten für alle Beteiligten erkauft wer
den. Da scheint mir doch die Bewilllgungspflicht für Praxis
eröffnungen aufgrund eines Bedarfs die vernünftigere 
Lösung zu sein. Wir setzen hier die Diskussion fort, die wir 
vorhin bei Artikel 19 hatten: Es geht um die Bedarfsplanung, 
aber Bedarfsplanung nicht nur im stationären Sektor, 
bezüglich der Spitäler, sondern gleichzeitig auch Bedarfs
planung in bezug auf die ambulante Behandlung, also den 
ganzen Rahmen aller im Gesundheitswesen tätigen Medizi
nalpersonen umfassend. 
Ich bitte Sie, diese ganze Angelegenheit gut und sachbezo
gen zu überlegen und daran zu denken, dass wir in dieser 
Vorlage In erster Linie - Ich unterstreiche die Worte von 
Kollege Allenspach - Kosteneindämmung erreichen müs
sen, wenn wir dieser Kostenlawine entgegensteuern wollen. 
Deshalb ersuche ich Sie, diesem Minderheitsantrag zuzu
stimmen.• In der Kommission hat er gar nicht so schlecht 
abgeschnitten; er wurde mit 13 gegen 9 Stimmen abgelehnt. 
Ich danke für Ihr Entgegenkommen. 

Allenspach: Der Antrag Zehnder ist in der Kommission 
diskutiert worden. Er wurde dort gewissermassen als Even
tualantrag zu Absatz 6 von Artikel 19 aufgefasst. Es ist auch 
gesagt worden, dass dieser Eventualantrag Zehnder an sich 
nicht mehr zu stellen wäre, wenn Artikel 19 Absatz 6 in der 
Fassung, wie sie .der Rat jetzt beschlossen hat, akzeptiert 
werde. Der Antrag Zehnder geht weiter als die beschlossene 
verbindliche Spitalplanung; er will - und das ist in der 
Begründung viel deutlicher zum Ausdruck gekommen als im 
Text des Antrages - in Tat und Wahrheit die Konzessions
pflicht für die Eröffnung neuer Arztpraxen einführen. Es soll 
inskünftig eine behördliche Konzession brauchen und der 
Bedarf abgeklärt sein, bis ein Arzt eine ne1Je Praxis überneh
men, ausbauen oder eröffnen darf. Das soll in einem Text 
beschlossen werden, in dem von einer Konzessionspflicht 
oder vom Numerus clausus bei den Arztpraxen kein Wort 
steht! Wir dürfen keinen Gesetzesartikel beschliessen, der 
so harmlos tönt und eine dermassen einschneidende Folge 
hat. Es wäre auch nicht zu verantworten, in einem Sofort
programm eine derart entscheidende und einschneidende 
Massnahme zu beschliessen. Wenn Sie die Konzessions
pflicht für die Eröffnung neuer Arztpraxen in dieses Sofort
programm einfügen, belasten sie dieses Sofortprogramm 
mit Elementen, die zur Folge haben, dass dieses Sofortpro
grammn nicht mehr rasch verwirklicht werden kann. 
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie ganz dringend, den 

· Antrag Zehnder abzulehnen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich möchte mit Heinrich 
von Kleist beginnen, der einmal gesagt hat: ccDie zahllosen 
Kranken wundern dich? Zähle die Ärzte!» Man könnte die. 
sen Ausspruch weiterführen und sagen: .. zähle die Psychia
ter und alle anderen Berufstätigen im Medizinwesen.» Das 
grosse Angebot Ist ein echtes Problem. Es führt zu Kosten. 
Es ist ganz logisch, dass man langfristig dieses Problem in 
den Griff bekommen muss. Sehr schwierig ist es aber, nun 
einfach in diesem Sofortprogramm eine solche Bestimmung 
einzuführen, ohne dass man die näheren Auswirkungen 
untersucht hat. Als kleiner Gegenvorschlag zu dieser 
Bestimmung wird Ihnen noch eine entsprechende Motion 
unterbreitet. Obwohl ich persönlich mit diesem Minderheits
antrag sehr sympathisiere, muss ich Ihnen im Namen der 
Mehrheit der Kommission beantragen, ihn abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Je vous ai demande tout a l'heure, 
au nom de la commisslon, d'accepter les alineas 5 et 6 qui 
concernent les attributions des cantons en matiere de plani
fications hospitalieres. Des planlfications existent deja, elles 
ont fait leurs preuves, en partie en tout cas; selon les 
cantons, elles ont ete plus ou moins poussees. A cet egard, 
la proposition de minorite va beaucoup plus loin parce 
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qu'elle comprend aussi une planification des besoins dans 
le secteur ambulatoire. 
A noter toutefois que la disposition telle qu'elle est presen
tee est facultative et qu'elle ne peut etre mise en oouvre sans 
le preavis des interesses. Cependant, nous enlevons aux 
cantons une partie de leurs competences pour les transferer 
a la Confederation. La voie proposee me parait extremement 
difficile, bien que louable. Elle risquerait d'entrainer une 
bureaucratie plus lourde dans le doi'naine de la sante, le 
secteur ambulatoire etant nettement plus important que le 
secteur hospitalier. 
Je vous propose donc de refuser la proposition de la mino
rite. 

Bundesrat Egli: Sie haben unter Artikel 19 Absatz 6 eine 
verbindliche Spitalplanung mit Sanktionen für jene Häuser, 
die dieser Planung nicht angehören, beschlossen. In die 
gleiche Planung haben Sie auch noch - indem Sie einen 
Schritt weitergingen - die kostspieligen medizinisch-techni
schen Einrichtungen miteinbezogen. Ich habe diesem 
Antrag damals nicht opponiert. Aber nun geht man entschie
den zu weit. Hier soll nun ein freier Beruf wie der der Ärzte 
der staatlichen Planung unterworfen werden. Das wider
spricht meinen und den bundesrätlichen ordnungspoliti
schen Überzeugungen. 
Ich muss Sie daher bitten, diesen Antrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

·Art. 22 Abs. 3 dritter Satz 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 22 al. 3 3• phrase 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

46Stimmen 
85Stimmen 

Art. 22bls, Randtitel, Abs. 7 zweiter und dritter Satz 
Antrag der Kommission 

Randtitel 
2. Fehlen einer vertraglichen Regelung. 
a. Im allgemeinen 

Abs. 7 
. .. alle Angaben über die Diagnose sowie über die Untersu
chungen und Behandlungen und die Daten, an denen sie 
vorgenommen wurde, zu machen, die für die Festset
zung ... 

Mehrheit 
... notwendig sind. Der Arzt ist berechtigt und auf Verlan
gen des Versicherten verpflichtet, die medizinischen Anga
ben nur dem Vertrauensarzt der Kasse bekanntzugeben. 

Minderheit 
(Günter, Gloor, Neukomm, Vannay) 
... notwendig sind. Insbesondere ist bei allen Verrichtun
gen, wo die Qualität der medizinischen Leistung mit gerin
gem Aufwand nicht kontrollierbar ist, der Zeitaufwand für 
die verrechnete Leistung anzugeben. Der Arzt ist berech
tigt, ... 

Art. 22bl•, tltre marginal, al. 7 2• et 3• phrases 
Proposition de la commission 

Titre marginal 
2. Absence et disposition conventionnelle. 
a. En general 
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Al. 7 
Majorite 
... toutes les indications relatives au diagnostic ainsi qu'aux 
examens et traitements de mäme que las dates de ceux-ci, 
qui sont necessalres pour fixer las prestations et verifier si le 
traltement est economlque. Le medecin est fonde, ou 
astreint si l'assure le demande, a ne foumir les indications 
d'ordre medical qu'au medecin-consell de la caisse. 

Minorite 
(Günter, Gloor, Neukomm, Vannay) 
... est economique. Dans tous les -cas ou la qualite de la 
prestation medicale ne peut pas ätre contrölee facilement, il 
conviendra d'indiquer le temps consacre a la prestation 
facturee. Le medecin est fonde, ... 

Günter, Sprecher der Minderheit: Wie Cato mit seinem 
«Ceterum censeo» komme ich hier wieder einmal mit der 
«fee for time», nämlich mit der Entschädigung nach Zeitauf
wand. Wenn Sie zum Arzt gehen, und er Ihnen eine Herz
stromkurve, ein EKG macht, und Sie der Sache nicht recht 
trauen, dann können Sie die Aufzeichnungen, oder zumin
dest eine Kopie davon, verlangen und sie einem anderen 
Arzt vorlegen. Der wird Ihnen dann sagen, ob die Messung 
richtig gemacht worden ist und ob die Auswertung stimmt. 
Sie können also die Leistung kontrollieren. 
In weiten Bereichen der Medizin ist es aber so, dass es keine 
Qualitätskontrolle gibt. Das ist nämlich ein ganz zentrales 
Problem bei der heute zur Diskussion stehenden Vorlage. 
Ich weiss nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Wenn es in der 
Medizin und den umliegenden Berufen eine einfache Quali
tätskontrolle geben würde, wäre die Lösung sehr einfach. 
Dann hätten wir kaum eine Kostensteigerung. Gute Leistun
gen würden wir gut bezahlen, schlechte Leistungen würden 
wir schlecht bezahlen. In weiten Bereichen der Medizin 
haben wir aber keine Qualitätskontrolle. Wenn Sie sich zu 
einem Arzt begeben, dann können sie seine Umfangsformen 
beurteilen und sagen, ob er nett mit Ihnen war. Sie können 
beurteilen, ob er sie lange hat warten lassen, ob er sich Zeit 
nimmt, Ihnen überhaupt zuzuhören, und zuletzt, ob Sie 
gesund geworden sind. Aber ob ein innerer Zusammenhang 
besteht, können Sie nicht beurteilen. Sie werden nie merken 
- oder fast nie-. ob Sie wegen der Behandlung oder trotz 
der Behandlung gesund geworden sind, ob die Krankheit 
wegen der Behandlung nicht so schlimm verlaufen ist, oder 
ob sie wegen der Behandlung schlimmer verlaufen ist. Das 
wird Ihnen nie bewusst werden, denn Sie haben ja in der 
Regel nicht mehrfach die gleiche Krankheit und können 
nicht zu verschiedenen Ärzten gehen. Das Unglück ist, dass 
alle jene Tätigkeiten, auf die wir eigentlich gerne Wert legen 
würden - das ärztliche Handeln, das Stellen der Diagnose, 
das zwischenmenschliche Gespräch - unwägbar sind. 
Dagegen sind alle diese Dinge, über die wir uns beklagen -
Apparate, Labor - sehr einfach zu kontrollieren. Ein Rönt
genbild können Sie jemandem anderen vorlegen, eine 
Laboruntersuchung können Sie wiederholen. 
Dem sollten wir etwas abhelfen und versuchen, harte Fakten 
zu schaffen. Die Krankenkassen wissen genau, dass das 
nötig Ist. Sie und auch andere Versicherungen versuchen 
jetzt, über mehr ärztliche Zeugni~. über bessere Auskünfte 
über den Patienten die Sache in den Griff zu bekommen. 
Leider beisst sich aber die Katze in den Schwanz, indem 
natürlich die Auskünfte wieder von Ärzten kommen. Wenn 
sie einen Arzt durch einen zweiten kontrollieren lassen, 
dann müssten sie vielleicht noch einen dritten danebenstel
len, und _diese kontrollierenden Ärzte müssten qualifizierter 
sein als der ausführende. Kurz, das Unternehmen ist einfach 
nicht durchzuführen. 
Auf der anderen Seite wird der Patient gegenüber der Versi
cherung immer mehr zum «gläsernen» Patienten, der völlig 
durchsichtig ist, weil man alle möglichen Daten von ihm 
haben will, einfach aus der schlichten Notwendigkeit her
aus, dass die Versicherung einfach wissen will, was da geht. 
Wir haben ja heute schon die ersten Fälle von Missbräu-

chen, wo Daten Ober eine Krankenversicherung einer Pen
sionskasse zukommen, die dann die Aufnahme in die Pen
sionskasse ablehnt, weil sie über die Betriebskrankenkasse 
weiss, dass der Betreffende ein Leiden hat, das die Pen
sionskasse dann belasten könnte. 
Ich schlage Ihnen hier vor, dass wir ein neues Element viel 
stärker gewichten, nämlich die Zeitmessung. Wir können 
nicht beurteilen, ob während der Zeit. die ein Arzt dem 
Patienten widmet, wirklich etwas Gescheites herauskommt. 
Vielleicht spricht er effektiv über den Fussballmatch. Wir 
können aber kontrollieren, ob das Gespräch stattgefunden 
hat und wie lange es gedauert hat. Eine Zeitmessung wird · 
an vielen Orten praktiziert und ist vielerorts als Mass der 
Entschädigung üblich. Man sollte die Zeitmessung vermehrt 
anwenden in all den Bereichen, wo es nicht mit einfachen 
Mitteln möglich ist, eine Qualitätskontrolle durchzuführen. 
Das sollten wir jetzt in diesem Gesetz ausdrücklich sagen. 
Damit Sie mich nicht missverstehen: Ich stehe nicht als 
Ärztevertreter vor Ihnen, denn der Vorschlag, den ich Ihnen 
jetzt unterbreite, wird bei meinen Kollegen nicht Begeiste
rungsstürme auslösen. Das kann ich Ihnen schon jetzt 
sagen. Es gibt Leute, die ihn unterstützen, aber ich bin 
versucht zu sagen, dass wahrscheinlich eine Mehrheit eher 
dagegen ist. Wenn wir aber die Apparatemedizin in den Griff 
bekommen wollen - allenfalls dort die Tarife senken und die 
ärztliche Leistung besser honorieren im Ausgleich dazu -. 
dann müssen wir eine Kontrolle schaffen. Die Kontrolle 
heisst nicht mehr Papier und mehr Schreiben von Diagno
sen, sondern die einzig mögliche Kontrolle ist die Zeitkon
trolle. Es wäre dann den Versicherungen zum Beispiel mög
lich, die Daten von einem bestimmten Arzt am Tage X zu 
poolen. Wenn dann mehr als 24 Stunden aufgeschrieben 
sind~ hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen, um es 
einmal vornehm zu sagen. Es ist dann auch für den Patien
ten sehr leicht möglich, zum Beispiel eine Rechnung zu 
kontrollieren, denn er welss nämlich, ob er 5 oder 45 Minu
ten dort war. Mit anderen Worten: es ist eine gute Möglich
keit, eine Kontrolle auszuüben nicht über die Qualität, aber 
zumindest über das Zweitwlchtigste, was ich dem Patienten 
geben kann, nämlich meine Zeit. Das Wichtigste wäre das 
Wissen, aber - das habe ich eben gesagt - das kann man 
nicht kontrollieren. 
Ich möchte Sie daher bitten, in diesen Absatz 7 den Satz 
einzufügen: «Insbesondere ist bei allen Verrichtungen, wo 
die Qualität der medizinischen Leistung mit geringem Auf
wand nicht kontrollierbar ist, der Zeitaufwand für die ver
rechnete Leistung anzugeben.» Wir können einen wichtigen 
Schritt vorwärts machen, wenn Sie mir hier beistimmen und 
wir das heute beschliessen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier habe' ich einige 
Mühe; auch die Kommission hatte einige Mühe. Man muss 
nun den Artikel lesen: «Der Arzt hat in der Krankenpflege
und Krankengeldversicherung dem Honorarschuldner alle 
Angaben über die Diagnose sowie über die Untersuchungen 
und Behandlungen und die Daten, an denen sie vorgenom
men wurden, zu machen, die für die Festsetzung notwendig 
sind. Insbesondere ist bei allen Verrichtungen, wo die Quali
tät der medizinischen Leistung mit geringem Aufwand nicht 
kontrollierbar ist, der Zeitaufwand für die verrechnete Lei
stung anzugeben ... So einfach ist das ja nicht. Wenn man 
zuerst alle Angaben über die Diagnosen, Untersuchungen 
und Behandlungen und die Daten, an denen sie vorgenom
men wurden, gemacht hat, muss man noch entscheiden, ob 
man die Qualität einer Arbeit feststellen kann oder nicht. 
Wenn man sie nicht feststellen kann, muss man noch die 
Zeiten angeben, die der Patient dort verbracht hat. Es ist gut 
und recht, den Arzt zu kontrollieren. Aber etwas übertrieben 
dürfte diese Regelung sein. Man kann nämlich mittels der 
Daten und der Beschreibung der Untersuchungen auch eine 
Kontrolle durchführen. 
Ich möchte Ihnen daher im Namen der Kommissionsmehr
heit beantragen, diesen Antrag abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: La majorite de la commission vous 
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propose de rejeter la proposition Günter. Mais, ä vrai dire, 
l'idee n'etait pas si mauvaise, car lorsqu'on n'arrive pas ä 
estimer la valeur de la prestation par le diagnostic, par les 
examens et les traitements, pourquoi ne pas utiliser la 
facteur temps, cela ne parait pas du tout stupide, c'est en 
tout cas simple. Ainsi, au nom de la majorite de la commis
sion, je vous propose de rejeter la proposition Günter tout 
en estimant, personnellement, qu·e11e n'est pas si mauvaise 
que cela. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 22quater Abs. 1 
Antrag der Kommission 

36Stimmen 
81 Stimmen 

Der Bundesrat setzt nach Anhören der Beteiligten die Ver
gütungen an die Apotheker für ihre Leistungen, die Vergü
tungen für die von Laboratorien vorgenommenen Analysen 
sowie die Vergütungen für die von den Kassen zu überneh
menden Mittel und Gegenstände fest. Die Vergütungen für 
Leistungen und Analysen können durch Vertrag und im 
vertragslosen Zustand durch die Kantonsreglerung um 
höchstens 10 Prozent erhöht oder gesenkt werden. 

Art.221"'-al.1 
Proposition de Ja commission 
Le Conseil flkferal, sur preavis des interesses, fixe les remu
nerations dues aux pharmaciens pour leurs prestations, les 
remunerations dues pour les analyses faites par les labora
toires ainsi que les remunerations pour les moyens et appa
reils a prendre en charge par les caisses. Les remunerations 
pour prestations et analyses peuvent etre augmentees ou 
reduites de dlx pour cent au plus par convention ou, en 
f'absence de convention, par decision du gouvernement 
cantonal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22quater Abs. 2 
Antrag der Kommission 
... Hebammen, Personen der spitalexternen Krankenpflege 
und des medizinisch-therapeutischen Personals sowie für 
ambulante... · 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Zehnder, Bore!, Bratschi, Gloor, Meyer-Bern, Neukomm, 
Vannay) 
... Beteiligten die Tarife. Die Tarife für die ambulanten 
Behandlungen der Heilanstalten dürfen bei medizinisch
technischen Leistungen 80 Prozent, bei den übrigen Lei
stungen 100 Prozent der Selbstkosten der Heilanstalt ohne 
Investitionskosten nicht überschreiten. 

Art.224-'"'aL2 
Proposition de Ja commission 
... des sages-femmes, du personnel paramedical et du per
sonnel prodiguant des soins hors de f'höpital, ainsi que pour 
les traltements ambulatoires ... 

Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 

Minorite 
(Zehnder, Bore!, Bratschi, Gloor, Meyer-Berne, Neukomm, 
Vannay) 
... consulte les Interesses. Les tarifs applicables aux traite
ments ambulatoires en etablissement hospitalier ne peuvent 
pas depasser 80 pour cent pour les prestations medico
techniques; pour les autres prestations, ils ne peuvent 
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depasser 100 pour cent des frais propres de l'etablissement 
hospitalier, sans les frais d·investissement. 

Zehnder, Sprecher der Minderheit: Die Spitäler werden zu 
einem wesentlichen Teil aus Steuermitteln finanziert. Es ist 
deshalb nur recht und billig, wenn die Steuerzahler im 
Spitalfall nicht nochmals die vollen Kosten leisten müssen. 
Das gilt für die stationäre wie für die ambulante Behandlung. 
Deshalb beantragen wir, dass für die Tarife in der ambulan
ten Spitalbehandlung ebenfalls Limiten gesetzt werden, die 
mindestens verhindern, dass die Investitionskosten doppelt 
bezahlt werden. Solche Limiten scheinen um so notwendi
ger, als der Raubzug im Bereich der Spitalzusatzversiche
rungen auch auf die ambulante Spitalbehandlung ausge
dehnt werden soll. Wenn wir verhindern wollen, dass die 
technischen Einrichtungen gewisser Kliniken zu einem 
besonders lukrativen Geschäft werden und die öffentlichen 
Spitäler das Nachsehen haben, dann drängt sich ei~e 
gewisse Reduktion der verrechenb~ren Taxen auf. Die 
Installationen der frei praktizierenden Arzte werden dadurch 
nicht konkurrenziert, weil keine Verpflichtung der Versicher
ten besteht, medizinisch-technische Untersuchungen in Spi
tälern vornehmen zu lassen. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wenn sie die beiden 
Anträge vergleichen. sehen Sie, dass nach Antrag Bundes
rat und Kommission die Kantonsregierungen die Taxen 
nach Anhören der Kassen und in Verträgen mit den Kassen 
bestimmen. 

,Herr Zehnder will in seinem Antrag die obere Grenze bei 80 
Prozent der Kosten ohne Investitionen festlegen. Ich kann 
Ihnen nur sagen, dass die Kommission diesen Artikel, wie 
ihn der Bundesrat vorlegte und ergänzt durch die Formulie
rungen der Kommission, mit 19 gegen 7 Stimmen angenom
men hat. Die Kommission beantragt Ihnen, den Antrag Zehn
der abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: La minorite souhaite rajouter une 
phrase a la version de la majorite. On pourrait ainsi fixer le 
taux ä ne pas depasser pour les tarifs applicables aux 
traltements ambulatoires en milieu hospitalier. On peut rap
peler qu·en premil!re lecture ä la commission, une majorite 
s'etait degagee pour adopter l'introduction d'une telle 
phrase, mais avec des taux differents, 60 et 80 pour cent. II 
faut aussi souligner qu'a l'origine de cette proposition, se 
trouvait une proposition similaire de la Conference natio
nale d'economie. 
On peut donc dire que l'idee est interessante, mais la majo
rite de la commission ne l'a cependant pas retenue et vous 
propose d'en rester au texte de la majorite et de refuser la 
proposition Zehnder. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat opponiert diesem Minder
heitsantrag vehement. 
Aus zwei Gründen: Erstens einmal würden wir uns mit 
einem solchen Antrag in die kantonale Tarifkompetenz ein
mischen, und wir erhielten wahrscheinlich kaum das Ver• 
ständnis der kantonalen Sanitätsdirektoren . 
Zweitens aber auch aus sachlichen Gründen. Dieser Minder
heitsantrag bedeutet, dass die Spitäler ambulante Behand
lungen unter den Preisen, wie sie für die Ärzte gelten, 
anbieten müssten, also eine gesetzlich vorgeschriebene 
Dumpingpolitik. Dafür geht mir das Verständnis vollständig 
ab. Eine Folge könnte übrigens.sein, dass die Spitäler -
wenn man sie so einschränkt - übertiaupt keine ambulante 
Behandlungen mehr anbieten. Das ist doch sicher nicht das, 
was Sie mit diesem Minderheitsantrag anvisieren. 
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen . 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

39Stimmen 
76Stimmen 
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· Art. 22quater Abs. 3 
Antrag der Kommission 
... Hebammen, medizinisch-therapeutischem Personal, 
Personen der spitalexternen Krankenpflege, Laboratorien 
und Heilanstalten bedürfen der Genehmigung der Kantons
regierung. Verträge, die in der ganzen Schweiz gültig sind, 
bedürfen der Genehmigung des Bundesrates. Die Genehmi
gungsbehörde prüft, ob die ... 

Art. 22••11•• al. 3 
Proposition de Ja commission 
... le personnel paramedical et le personnei prodiguant des 
soins hors de l'höpital, les laboratoires et les etablissements 
hospitaliers doivent 6tre approuvees par le gouvernement 
cantonal. Les conventions qui valent pour toute la Susise 
doivent 6tre approuvees par le Conseil federal. L'autorite 

· respectivement competente verifie si les taxes ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 22quater Abs. 4 
Antrag der Kommission 
... nach Abschluss der Behandlung, spätestens aber drei 
Monate nach dem ersten Medikamentenbezug, Rechnung 
stellt. In diesem Fall ist die Kasse verpflichtet, die entspre
chenden Kosten dem Apotheker gegenüber zu über
nehmen. 

Antrag Reimann 
(Fassung der Kommission) 
... Rechnung stellt. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 22••11„ al. 4 
Proposition de la commission 
... fin du traitement, mais au plus tard trois mois apres 
reception du premier medicament. Dans ce cas, la caisse est 
tenue envers la pharmacien de prendre les frais correspon
dant a sa charge. 

Proposition Reimsnn 
(version de la commission) 
... du premier medicament. (Bitter le reste de l'alinea) 

Relmann: Ich habe heute vormittag mit meinem Antrag 
anscheinend die Ärzte gereizt. Oder waren es nur die Ärztin
nen? Nun riskiere ich, das gleiche an den Apothekern zu 
verüben. Aber ich zweifle nicht daran, dass auch sie die 
nötigen Gegendrogen zur Verfügung haben. 
Bekanntlich gilt im vertragslosen Zustand von Gesetzes 
wegen der sogenannte «tiers garant .. , das bedeutet die 
Honorarhaftung des Versicherten bzw. des Patienten. Ärzte 
wie Apotheker stellen dem Patienten direkt Rechnung. 
Allerdings erlaubt sich kaum einer der Ärzte, vom Patienten 
während der Behandlung nach jeder Konsultation Barzah
lung zu verlangen oder ihm eine A-conto-Zahlung nahezu
legen. 
Bei den Apothekern war es jedoch schon unter dem bisheri
gen Gesetz notwendig, ihnen während des vertragslosen 
Zustandes die Kreditgewährung bis zum Abschluss der 
Behandlung vorzuschreiben. Ich weiss nicht, ob das etwas 
mit der besonderen Veranlagung der Apotheker zu tun hat. 
Man will aber nur unter der Bedingung auf die Bezahlung 
jedes einzelnen Medikamentes durch das Kassenmitglied 
während der Behandlung verzichten, dass die Krankenkas
sen auch in einem vertragslosen Zustand gegenüber dem 
Apotheker direkt zahlungspflichtig werden: Die Apotheker 
verlangen ein solches Sonderzüglein, das man den Ärzten 
gegenüber nicht gewährt, obschon sie sich selber gerne zu 
den Medizinalpersonen zählen. Mit Recht müssen sich die 
Krankenkassen fragen, welche Mittel ihnen zur Verfügung 
stehen, die Apotheken zum Abschluss von Verträgen zu 
veranlassen, wenn diesen auch in einem vertragslosen 
Zustand die direkte Haftung durch die Kassen gesichert ist. 

Dies vor allem wenn man weiss, dass zum Beispiel in einigen 
Kantonen der Westschweiz Schwierigkeiten bestehen, die 
Apotheken vertraglich zu verpflichten, den Kassen anzuge
ben, welcher Arzt weiches Medikament verordnet hat. Die 
Apotheken möchten also die Direktbezahlung der Kranken
kasse, ohne sich selber vertraglich verpflichten zu müssen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, den letzten Satz von Absatz 4 
in der Fassung der Kommission zu streichen. 

Landolt: Im vertragslosen Zustand des KUVG gilt tatsächlich 
der «tiers garant ... Aber bereits heute wird von diesem 
System abgegangen, indem die Apotheke dem Klienten Kre
dit gewährt. Dieser Ausnahme, diesem Abgehen vom übli
chen System, kann nur zugestimmt werden, wenn der Satz 
«In diesem Falle ist die Kasse verpflichtet, die entspechen
den Kosten dem Apotheker gegenüber zu übernehmen» 
stehen bleibt. Der Sinn ist doch der, dass vermieden wird, 
dass der Kranke Medikamente bezahlen muss, wenn er sich 
als Versicherter ausweisen kann. 
Herr Reimann übersieht in seinem Votum, dass die Medika
mentenlieferung mit gar nichts anderem in diesem Sofort
programm eine Parallele hat. Nur gerade die Medikamenten
preise werden von der Eidgenössischen Arzneimittelkom
mission, d. h. staatlich, festgesetzt. Nur gerade die Medika
mente werden in einer Liste festgehalten. Es ist so, dass in 
der gültigen Spezialitätenliste, in der die Medikamente fest
gehalten werden, die «zur Rezeptur für die Krankenkassen 
empfohlenen pharmazeutischen Spezialitäten" enthalten 
sind. In Zukunft heisst es: "· .. der zur Rezeptur für die 
Krankenkassen vorgeschriebenen pharmazeutischen Spe
zialitäten». Es ist hier erstmals festgelegt, dass alle übrigen 
Arzneimittel freiwillige Leistungen sind, und schliesslich 
wird' ebenfalls erstmals gesetzlich festgehalten, dass 
gewisse Medikamente nicht bezahlt werden dürfen. Diese 
Bestimmungen haben Sie soeben ohne Diskussion in Artikel 
12 Absatz 6 genehmigt. Das ist neu im Sofortprogramm 
gegenüber dem geltenden KUVG. Mit diesem engen Korsett 
bleibt dem Arzt trotzdem ein genügender Raum, innerhalb 
welchem er Medikamente verordnen kann. Der Apotheker 
aber hat überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwelche 
anderen Leistungen zu erbringen als solche, zu denen die 
Krankenkassen aufgrund des Gesetzes nun neu und eindeu
tig verpflichtet sind~ Es gibt für die Krankenkassen über
haupt keinen Grund mehr, die Bezahlung der in den erwähn
ten Listen aufgeführten Medikamente abzuweisen. Die Kran
kenkassen sind zukünftig gesetzlich verpflichtet, die Kosten 
dieser Arzneimittel zu übernehmen oder abzulehnen; sie 
sind also auch gesetzlich verpflichtet, abzulehnen, weil Sie 
dieser Negativliste gerade vorhin zugestimmt haben. Eine 
Zahlungsverweigerung käme zukünftig einer Gesetzesver
letzung, zumindest einer Diskriminierung gegenüber den 
versicherten Mitgliedern, gleich. 
Ich bitte Sie, dem Mehrheitsbeschluss zuzustimmen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Sie werden verstehen, 
dass es mir- nachdem die Kommission diesen Antrag mit 14 
zu 6 Stimmen abgelehnt hat - schwerfällt, jetzt einfach 
zuzustimmen. Herr Reimann hat aber recht- und das haben 
wir vielleicht in der Kommission etwas zu wenig beachtet-: 
Wenn ein vertragsloser Zustand besteht, können die Apo
theker trotzdem alle Rechnungen an die Kassen schicken 
und sie von ihnen bezahlen lassen. Allerdings stimmt es, 
was Herr Landolt gesagt hat, dass wir das Problem wahr
scheinlich viel zu wenig beachtet haben. Medikamente, die 
auf der Liste figurieren, müssen bezahlt werden, ob ein 
Vertrag besteht oder nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, wie 
bei den Sozialpartnern auf Verhandlungsbasis entspre
chende Rabatte und Rückvergütungen usw. zu vereinbaren. 
Das wird erleichtert, wenn die Apotheker das Geld bei den 
Versicherten einziehen müssen. 
Die Kommission hat dies mit 14 zu 6 Stimmen beschlossen. 
Persönlich ziehe ich aber den Antrag von Herrn Reimann 
vor. 

M. Dupont, rapporteur: La commission vous propose un 
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texte adopte par la majorite, mais comme vient de le souli
gner le presldent, la responsabilite premiere reste a l'assure. 
Les relatlons se situent au niveau de ce dernier et du 
ptrarmacien. S'il y a une convention entre la caisse de 
l'assure et le pharmaclen, il est evident que celle-ci prendra 
en charge la facture. Toutefois, la proposition de M. Rei
mann s'inscrit tout a fait dans la logique de la loi. Ainsi, bien 
que la majorite de la commission rejette cette suggestion, je 
crois qu'en fait eile est justifiee et que nous pourrions 
l'accepter. 

Bundesrat Egli: Nach nochmaliger Prüfung und reiflicher 
Überlegung komme ich auch zum Schluss, dass Herr Rei
mann wahrscheinlich doch recht hat. Der zur Diskussion 
stehende Absatz beginnt mit dem Satz: aArtikel 22bis Absatz 
2 gilt sinngemäss.» Und Absatz 22bls im geltenden Recht 
lautet: aSofern durch Vertrag nichts anderes vereinbart 
wird, ist der Versicherte Honorarschuldner ... Und der letzte 
Satz des von der Kommission beschlossenen Absatzes steht 
insbesondere dann im Widerspruch zu diesem Artikel 22bis 
Absatz 7, wenn ein vertragsloser Zustand besteht. Nach 
diesem Satz würde also die Kasse dann sogar automatisch 
zum Honorarschuldner. Das kann nicht der Sinn des Geset
zes sein, abgesehen davon, dass man damit im Widerspruch 
stünde zum ersten Satz des Absatzes. 
Ich möchte Ihnen daher beliebt machen, dem Antrag Rei
mann zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Reimann 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 22qulnqules Abs. 1 und 1bls (neu) 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1 

56Stimmen 
30Stimmen 

Die Behandlungspauschale (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2) deckt 
höchstens 60 Prozent der Betriebskosten der Heilanstalt je 
Pflegetag und Patient für die allgemeine Abteilung. Aufwen
dungen für Lehre und Forschung dürfen nicht berücksich
tigt werden. Bei Heilanstalten, deren Träger öffentliche Kör
perschaften sind oder die im öffentlichen Interesse betrie
ben werden, bleiben Investitionskosten grundsätzlich aus
ser Rechnung. Stellt die Heilanstalt für bestimmte Leistun
gen gesondert Rechnung, dürfen die Kosten für diese Lei
stungen bei der Festlegung der Behandlungspauschale 
nicht berücksichtigt werden; den Kassen dürfen für diese 
Leistungen höchstens 60 Prozent der Kosten in Rechnung 
gestellt werden. 

Minderheit 
(Zehnder, · Bore!, Bratschi, Eggli-Winterthur, Gloor, Neu
komm, Vannay) 

Abs. 1 

... höchstens 50 Prozent der ... 

... grundsätzlich ausser Rechnung. (Rest des Absatzes 
streichen.) 

Abs. 1bis 

Stellt die Heilanstalt für bestimmte Leistungen gesondert 
Rechnung, dürfen die Kosten für diese Leistungen bei der 
Festlegung der Behandlungspauschale nicht berücksichtigt 
werden: den Kassen dürfen für diese Leistungen höchstens 
50 Prozent der Kosten in Rechnung gestellt werden. Der 
Bundesrat bestimmt, für welche Leistungen eine besondere 
Taxe festgelegt werden kann. 

Antrag Stucky 
Abs. 1bls 

Die Teilzeitpauschale deckt einen Teil der Pflege- und Unter
kunftskosten während des zeitlich beschränkten, jedoch 
wiederholten Tagesaufenthaltes. Zusätzlich sind die thera
peutischen Leistungen in Rechnung zu stellen. 
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Art. 22""'_... al. 1 et 1bl• (nouveau) 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Al. 1 
Le forfait pour frais de traitement (art. 12 1•· al„ eh. 2) couvre 
au plus 60 pour cent des frais d'exploitation de l'etablisse
ment hostpitalier par journee de soins et par patient dans la 
division commune. Les frais de formation et de recherche ne 
peuvent pas ätre pris en compte. Les frais d'investissement 
ne sont, en principe, pas pris en consideration pour les 
etablissements hospitaliers, dont les responsables sont des 
corporations publiques ou qui sont d'interet public. Si l'eta
blissement hospitalier presente une facture separee pour 
certaines prestations, les frais correspondant a celles-ci ne 
peuvent pas ätre pris en consideration lors de la fixation du 
forfait pour frais de traitement: pour ces prestations, seul 60 
pour cent, au plus, des frais peut etre porte au campte des 
caisses. 

Minorite 
(Zehnder, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthour. Gloor, Neu
komm, Vannay) 

Al. 1 
... au plus 50 pour cent ... 
... ou qui sont d'interät public. (Bitter le reste de l'alinea) 

Al. 1"" 
Si l'etablissement hospitalier presente une facture separee 
pour certaines prestations, les frais correspondant a celles
ci ne peuvent pas ätre pris en consideration lors de la 

'fixatlon du forfait pour frais de traitement: ces prestations 
ne peuvent ätre portees en compte que jusqu'a concurrence 
de 50 pour cent au plus. Le Conseil federal definit les 
prestations pour lesquelles une taxe speciale peut etre fixee. 

Proposition Stucky 
Al. 1"" 
L'indemnite pour hospitalisation a temps partiel couvre une 
partie des frais pour soins medicaux et pharmaceutiques et 
des frais de pension durant l'hospitalisation temporaire, 
mais repetee de jour. Les prestations therapeutiques sont 
facturees en sus. 

Zehnder, Sprecher der Minderheit: Ich nehme an, Herr Prä
sident, dass ich auch gleichzeitig zum Absatz 1 bis sprechen 
darf; die Anträge gehören ja zusammen. 
Heute decken die Krankenkassen im schweizerischen Mittel 
etwa 50 Prozent der Spitalbetriebskosten. Die Kostendek
kung- es geht hier um den Kostendeckungsgrad- ist derart 
unterschiedlich, dass wir noch Kostendeckungsgrade 
haben, die unter 30 Prozent liegen, und wir haben vor allem 
in der Westschweiz leider Kostendeckungsgrade, die um die 
90 Prozent herum liegen. Wenn der Durchschnitt bei 50 
Prozent liegt, ist es nicht einzusehen, weshalb unter dem 
Titel «Kosteneindämmung» - einmal mehr dieses schöne 
Wort - die unbeschränkte Leistungsdauer bei Spitalaufent• 
halt und zugleich noch ein höherer Kostendeckungsgrad zu 
Lasten der Krankenversicherung eingeführt werden sollte. 
Bereits bei 50 Prozent werden sich verschiedene, keines
wegs finanzschwache Kantone legitimiert sehen, ihre Spit
altaxen anzuheben, auch wenn es im Gesetz "höchstens» 
heisst. Im Wallis, dem Kanton mit den höchsten Spitaltaxen, 
ist vor kurzem in Rekordzeit eine Volksinitiative zustande 
gekommen, die eine hälftige Beteiligung des Kantons an 
den Betriebskosten verlangt. Ich ersuche Sie, dem Minder
heitsantrag zuzustimmen. 
Im übrigen ist auf die ausgeteilte Korrektur der Fahne zu 
verweisen. Der Rest von Absatz 1 ist selbstverständlich bei
zubehalten. 
Zum Absatz 1bis: Die Wirtschaftlichkeit der Spitalbehand
lung ist von den Krankenkassen und ihren Vertrauensärzten 
in erster Linie in bezug auf die Notwendigkeit und die Dauer 
zu überprüfen. Eine weitergehende Untersuchung der 
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Behandlung, die einem Spitalpatienten im Einzelfall zuteil 
wird, ist mit vernünftigem Aufwand nicht möglich. Es müs
sen daher bei den besonderen Leistungen (die Extras sollen 
ja jetzt in Rechnung gestellt werden können) die gleichen 
Kostenbremsen eingebaut werden wie bei den übrigen Spi
talbehandlungen. Diese Kostenbremse kann in beiden Fäl
len nur darin bestehen, dass die öffentliche Hand durch eine 
wesentliche finanzielle Mitbeteiligung an einer wirtschaftli
chen Behandlung interessiert ist. Ohne diese Kostenbremse 
wird sich jedes Spital zum Beispiel einen oder mehrere 
Computertomographen anschaffen und damit die Spital• 
rechnung verbessern. Das Spiel beginnt jetzt auch mit den 
Nierensteinzertrümmerern und anderem mehr. Die Versu
chung ist gross, den Einrichtungswünschen der Chefärzte 
unbesehen nachzugeben, wenn die Kosten beliebig weiter
verrechnet werden können. Es braucht deshalb auch bei 
den besonderen Leistungen Richtwerte, die aufgrund einer 
angemessenen Auslastung der Einrichtungen errechnet 
werden. Darüber hinaus muss verhindert werden, dass in 
jedem Kanton wieder etwas anderes zu den besonderen 
Leistungen zählt. Gerade auf dem Gebiet des medizinischen 
Fortschrittes dürfte der Föderalismus keine Berechtigung 
haben. Es scheint mir deshalb Sache des Bundesrates zu 
sein, eine gewisse Ordnung bei der Berechnung dieser 
Sonderleistungen aufzustellen. Diese Sonderleistungen für 
die. Honorierung der Spitalbehandlung liegen sowieso voll
ständig quer zur dringend notwendigen Kostendämpfung. 
Wenn man sie nun •partout„ einführen will - ich habe mich 
dagegen gewehrt -, dann auf eine Art, die sich möglichst 
wenig kostenaufblähend auswirken kann. Wenn wir schon 
dem Bundesrat die Kompetenz zur Harmonisierung der 
Tarifstrukturen in der ambulanten Behandlung erteilen, 
dann sollten wir nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass im 
stationären Bereich X Sonderregelungen für die Verrech
nung von Einzelleistungen entstehen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, dass auf Bundesebene festge
legt wird, welche Leistungen allenfalls zusätzlich in Rech
nung gestellt werden können. Die Kostendeckung wäre 
dann - je nach Ihrem Beschluss im Absatz 1 - entweder 
höchstens 50 Prozent (wie es mein Antrag vorsieht) oder 
höchstens 60 Prozent (wie das die Mehrheit beantragt). 
Ich bitte Sie um Unterstützung dieses Minderheitsantrages. 

Hösll: Namens der Fraktion der SVP beantrage ich Ihnen, 
die Mehrheit zu unterstützen. Ich tue dies aber nicht nur 
namens der SVP, ich tue dies auch im vollen Einverständnis 
mit der Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz, nicht 
nur des Vorstandes dieser Konferenz, sondern der Konfe
renz an und für sich. Für die Sanitätsdirektoren ist es sehr 
wichtig zu wissen, ob wir als Parlament hier nun auf 50 
Prozent beharren oder ob durch die Spitalträger bis zu 60 
Prozent weiter belastet werden dürfen. Dabei ist nicht 
gesagt, dass die Kantone diese Marge auch ausschöpfen. Es 
gibt viele Fälle, in denen sie es nicht tun. Wenn sie es tun, 
wird vielleicht dafür auf einem anderen Gebiet mehr gelei
stet. Man muss das immer als ein Ganzes ansehen, sonst 
fällen wir unrichtige Entscheide. 
Herr Kommissionspräsident Eggli hat vorhin zu meiner 
Genugtuung gesagt, er hätte in Sachen Planung Vertrauen 
in die kantonalen Regierungen. Jetzt ist er leider bei der 
Minderheit. Ich hoffte, er hätte hier auch Vertrauen, dass die 
Kantonsregierungen den richtigen Weg finden. Ich habe 
nicht nur Vertrauen zu diesen Regierungen, ich habe auch 
Vertrauen in die Kantonalverbände der Krankenkassen. Das 
ist genau dasselbe. Nicht nur das Konkordat, die Zentrale in 
Solothum, wirkt da mit, sondern in den Kantonen die Kanto
nalverbände. Und man sitzt mit diesen Leuten zusammen, 
und man findet miteinander immer eine Lösung, welche 
sowohl für die Krankenkassen· als auch für die Steuerzahler 
akzeptabel ist. 
Kostendämpfung, hat Herr Kollege Zehnder gesagt. Ich 
glaube, in den Kantonen ist man bestrebt zu sparen, ohne 
diese Geissel. Man ist schon von Haus aus gewohnt, mit 
dem Geld sparsam umzugehen. Die Kantonsregierungen 
müssen ja nicht nur gegenüber den Krankenkassen antre-

ten, sondern auch gegenüber den kantonalen Parlamenten, 
in denen der Finger ebenfalls auf das Sparen gelegt wird, 
sicher zu Recht. Hier müssen Sie den Kantonen den nötigen 
Spielraum lassen. 
Wir im Kanton Glarus hätten jetzt nach Reglement des 
Landrates für die allgemeine Abteilung 65 Prozent Deckung, 
wobei die Regierung die Vollmacht hat, mit den Krankenkas
sen Sonderlösungen auszuhandeln. Aufgrund dieser Son
derlösungen mit Verschiebungen des lnkrafttretens der 
neuen Taxen ist es eine Tatsache, dass im Kanton Glarus die 
Kassen jetzt etwa 55 Prozent zahlen. Wenn das durchgeht 
mit 60 Prozent, werden wir auf die 50 Prozent gehen. Aber 
überlassen Sie das bitte den Kantonen, und überlassen Sie 
das auch den kantonalen Verbänden der Krankenkassen. 
Die wissen sich schon zu wehren! 

Frau Segmüller: Bezüglich Absatz 1, wo es um den Prozent
satz des Deckungsrades geht, möchte ich Sie bitten. der 
Kommission zuzustimmen. 
Der Antrag, im Gesetz einen Deckungsgrad festzulegen, 
stammt ja von der Sparkonferenz. Die Sparkonferenz aber 
wollte mitnichten bloss die obere Grenze festlegen, sie 
wollte einen Bereich festlegen, nämlich 40 bis 60 Prozent 
Deckungsgrad. Damit sollte in erster Linie eine Vergleich
barkeit sichergestellt werden, denn an sich hilft das ja noch 
nicht sparen. · 
Zwischen diesen 40 und 60 Prozent bewegen sich heute die 
Deckungsgrade der Pauschalen. Wenn Sie 50 Prozent vor
schreiben, greifen Sie in einer Art in die Tarifhoheit der 
Kantone ein, die im jetzigen Moment schlicht und einfach 
unzulässig ist und für die kein Anlass besteht. Ich bitte Sie 
also, 60 Prozent zu beschliessen, wenn schon in der Kom
mission die untere Begrenzung (40 Prozent) fallengelassen 
wurde. 
Zum Absatz 1 bis von Herm Zehnder: Hier muss Ich Sie doch 
bitten: Führen Sie nicht wieder eine Bundesregelung ein, 
die kontraproduktiv wirken könnte. Ich begreife nie, wieso 
eine Vollpauschale helfen soll, Kosten zu sparen; das 
Gegenteil Ist der Fall! In einer Vollpauschalierung müssen 
Sie ja alle möglichen Leistungen einschliessen. also gewis
sermassen ein Kissen, ein Kostenkissen, einbauen. Wenn 
Sie - wie wir das im Kanton St. Gallen praktizieren - wohl 
eine Pauschale haben, für bestimmte seltene Leistungen 
aber gesondert Rechnung stellen können. dann hilft das, die 
Pauschale tiefer zu halten, und wenn Sie erst noch, wie wir 
das hier vorsehen, bei diesen gesonderten Leistungen den
selben Deckungsgrad haben müssen wie bei der Pauschale, 
also auch nur 60 Prozent, dann hilft das echt Kosten sparen 
gegenüber einer Vollpauschale. 
Man muss doch das klar sehen! Es ist im Grunde genommen 
widersinnig, einerseits von den Spitälern eine Kostenstellen
rechnung zu verlangen, und andererseits dann das Heil in 
der Vollpauschale zu suchen. Eine Vollpauschale ist entge
gen dem Verursacherprinzip. Wozu soll denn eigentlich eine 
Kostenstellenrechnung noch gut sein, wenn die Spitäler die 
Erkenntnis daraus nicht in die Taxen umsetzen dürfen, 
wenn sie nicht weiterverrechnen können? 
Ich bitte Sie also aus diesem Grunde, den Antrag Zehnder 
abzulehnen. 
Herr Zehnder schlägt zusätzlich vor, dass der Bundesrat 
bestimmen soll, welche Leistungen einer gesonderten Taxe 
würdig befunden werden. Auch hier planen Sie an der 
Wirklichkeit vorbei, wenn Sie Herm Zehnder zustimmen. 
Welche Leistungen gesondert berechnet werden müssen. 
hängt vom Angebot des Spitals ab. Eine vernünftige Pau
schale soll die Mehrheit der vom durchschnittlichen Patien
ten benötigten Leistungen umfassen. Spezialleistungen sol
len gesondert verrechnet werden können. 
Dieses Angebot an den Durchschnittspatienten variiert doch 
je nach Angebot des Spitals, zum Beispiel auch von der 
Spezialisierung her. Entsprechend muss die richtig verstan
dene Pauschalierung und Verrechnung mit gesonderten 
Leistungen in jedem Kanton auf das Angebot des Spitals 
oder der Heilanstalt abgestimmt sein. Wenn man das so 
versteht, dann ist das ein echter Beitrag, die Pauschalen tief 
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zu halten, und das, meine ich, sollte nun wirklich im Inter- also in einem Bereich, der eigentlich in die Kompetenz der 
esse der Kassen liegen. Kantone gehörte. Der Bundesgesetzgeber ist schon verwe-
lch bitte Sie daher, die Anträge Zehnder abzulehnen. gen genug, wenn er sich anmasst, in diesem Bereich zu 

legiferieren. Also sollte er sich zumindest an ein bestimmtes 
Eggll•Winterthur, Berichterstatter: Wie Frau Segmüller Mass halten. Dem Deckungsgrad von 60 Prozent haben die 
bereits gesagt hat, wurde von der Sparkonferenz vorge- kantonalen Sanitätsdirektoren zugestimmt. Ich möchte 
schlagen, dass die Pauschale auf 40 bis 60 Prozent der Ihnen daher empfehlen, die Grossmut der Sanitätsdirekto-
Betriebskosten bei den öffentlichen Spitälern - ohne Kosten ren nicht allzu sehr zu strapazieren und es bei diesen 60 
für Lehre und Forschung und ohne Investitionen - festge- Prozent bewenden zu lassen, wie die Kommission entschie-
Iegt werden soll. Wir haben ja heute, wie auch gesagt wurde, den hat. 
Differenzen zwischen 30 und 90 Prozent. und es ist nicht nur Zum Absatz 1 bis folgendes: Ursprünglich sah der Entwurf 
der Kanton Wallis, der so weit oben ist, sondern es gibt auch keine Entschädigung für besondere Leistungen vor. Erst die 
einen bekannten Halbkanton, der bei diesen Kosten zwi• Kommission hat diese Sonderentschädigung eingeführt, 
sehen 80 und 90 Prozent liegt. Wir müssen uns im Klaren und zwar mit dem Zweck, den Kantonen bei ihren Tarifver
seln, dass diese Kantone reduzieren müssen, wobei das handlungen etwas mehr Flexibilität zu gewähren: Darum ist 
mindestens In diesem Halbkanton nicht die billigsten Taxen es nun sehr unlogisch, ausgerechnet diesen Bereich dem 
sind. Dazu kommt, dass wir in der Kommission nicht woll- Bundesrat zu überbinden und gesetzlich festzulegen, dass 
ten, dass nun diejenigen Kantone, die mit ihren Spitaltaxen der Bundesrat die für eine besondere Taxe in Frage kom-
unter 40 Prozent sind, nun einfach auf 40 Prozent steigen menden Leistungen festzulegen hätte, wenn ja der gesetz-
müssen. Vielleicht würde das einigen Sanitäts- und insbe- geberische Wille gerade der war, den Kantonen hier mehr 
sondere Finanzdirektoren passen, wenn der Bund vor- Handlungsspielraum einzuräumen. 
schreiben würde, sie müssten auf 40 Prozent hinaufgehen. Ich bitte Sie daher, dem Kommissionsantrag zuzustimmen. 
"Aber das wollten wir nicht, denn damit würde der Zweck Abs. 1 _ Al. 1 
nicht erreicht, dass Einsparungen erfolgen und die Kantone Abstimmung _ Vote 

· damit gezwungen werden - und das ist das wesentliche 
daran -, ein Interesse am Sparen zu haben; sie können Für den Antrag der Mehrheit 
damit nicht alles über die Taxen abwälzen. Deshalb wurde Für den Antrag der Minderheit 

SB Stimmen 
36Stimmen 

dieser Satz auf 60 Prozent reduziert. Abs. 1bis -Al. 1bis 
Was Ist die Begründung für 50 oder 60 Prozent? Die Kom-
mission hat mehrheitlich 60 Prozent beschlossen. Ich per- AbStlmmung - Vote 
sönlich würde sagen, das es ein rein politischer Entscheid Für den Antrag der Mehrheit 92Stimmen 

36Stimmen ist, ob ma!) auf 50 oder 60 Prozent geht. Ich habe meine , Für den Antrag der Minderheit 
politische Uberzeugung dokumentiert und andere ebenfalls; 
die übrigen können sie in der Abstimmung dokumentieren. 
Die Kommission hat mehrheitlich den 60 Prozent zuge
stimmt. Im Namen der Kommissionsmehrheit muss ich Sie 
bitten, das auch zu tun. 
Im Absatz 1·bIs geht es nur darum, ob der Bundesrat diese 
Einzelheiten festlegt oder o~ die separaten Leistungen in 
Verträgen festgelegt werden, wie es die Kommission 
beschlossen hat · ~ 

M. Dupont, rapporteur: II est vrai qu'il s'aglt-la d'une deci
sion poiitlque. II y a un ecart extraordinaire, certalnement 
regrettable, entre les cantons. Certains d'entre eux vont 
jusqu'a 70 ou 80 pour cent de prise en charge des frais 
hospitaliers, d'autres par contre, comme mon canton, ne 
vont que jusqu'aux environs de 20 pour cent. L'ecart est 
insupportable. Pour des raisons d'equite et de justice entre 
des gens habitant differentes regions du pays, entre cantons 
pauvres et ri~hes, il faut veiller exiger certains efforts. Nous 
avons estlme que la proportion de 40 pour cent a Ja charge 
des cantons etait aujourd'hul une solution acceptble. Cin
quante pour cent seraient exiges de la part des cantons les 
plus faibles un accroissement de 30 pour cent. Ceci repre
sente plusieurs dizaines de millions. Un tel accroissement 
serait quasiment Impossible sans une augmentation imme
diate et brutale de l'impöt au niveau ~antonal et communal, 
ce qui parait difficile. En fait, veut-on charger un peu plus ie 
contribuable ou desire-t-on decharger un peu plus l'assure? 
Finalement, au bout de la chaine ce sont les mämes per
sonnes. Bien evidemment, le principe de solidarite, par 
l'intermediaire de la propostion qui nous est faite, permet de 
corriger les inegalites entre les individus et les regions. 
Nous vous proposons, parce que politiquement cela parait 
ätre la formule la plus acceptable, d'accepter la suggestion 
de Ja majorite et de rejeter celle de la minorite. 

Bundesrat Egli: Der Kommissionspräsident hat an sich 
recht, dass es Ihre freie Option ist, ob Sie den Deckungsgrad 
auf 50 oder auf 60 Prozent festlegen wollen. Aber ich glaube 
doch - und auch hier hat Herr Eggli das richtige Wort ge
sagt -, dass es eine politische Frage ist, die wir hier zu 
entscheiden haben. Da möchte ich vorerst darauf aufmerk
sam machen, dass wir uns hier im Tarifbereich befinden, 

Art 22quinquies Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Stucky 
Abs.2 
Die Kassen und die Heilanstalten setzen die Behandlungs
pauschale und die Teilzeitpauschale in einem Vertrag fest. 
Der Vertrag bedarf ... 
... Anhören der Beteiligten die Behandlungspauschale und 
die Teilzeitpauschale fest. 

Art. 2:zqv'"""'" al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Stucky 
Al. 2 
Les caisses et les etablissements hospitaliers fixent dans 
une convention le forfait pour frais de traitement et l'indem
nite pour hospitalisation a temps partiel. Cette convention ... 
... Ies membres des caisses et l'indemnite pour hospitalisa
tion a temps partial conformement a Ja presente loi. 

Präsident: Die Anträge Stucky sind bereits bei Artikel 12 
angenommen worden. Absatz 1 bis wird jetzt Absatz 1 ter. 

Angenommen gemäss Antrag Stucky 
Adopte selon la proposition Stucky 

Art 22qulnqules Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Die Heilanstalten ermitteln ihre Kosten und erfassen ihre 
Leistungen nach einheitlicher Methode. Sie führen hierzu 
eine Kostenstellenrechnung und eine Leistungsstatistik. Die 
Kantonsregierung ... 

Art 22•"'"""'" al. 3 
Proposition de la commission 
Les etablissements hospitaliers calcutent leurs frais et clas-
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sent leurs prestations selon une methode uniforme. lls tien
nent, de plus, une comptabilite analytique ainsi qu'une sta
tistique de leurs prestations. Le gouvernement cantonal... 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 22•- al. 4 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 

Abs. 5 
Mehrheit 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Minderheit 
(Neukomm, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthur, Gloor, Meyer
Bern, Vannay, Zehnder) 
... privaten Abteilung oder in einer Privatklinik behandeln, 
kann .•. 
... einzelnen Leistungen nur die vollen Selbstkosten unter 
Einschluss der Investitionskosten in Rechnung stellen. 

Abs. 6 
Streichen (siehe Art. 19bis Abs. 6) 

Art. 22.-- al. 5 et 6 
Proposition de la commisslon 

Al. 5 
Majorite 
Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Minorite 
(Neukomm, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthour, Gioor, 
Meyer-Berne, Vannay, Zehnder) 
... la division privee ou dans une clinique prlvee, l'etablisse
ment hospitalier peut calculer ses prestations selon d'autres 
principes. Pour chaque prestation, il ne peut toutefois porter 
en compte que l'integrallte de ses propres frais avec prise en 
consideration des frais d'investissement. 

Al. 6 
Biffer (volr art. 191"" al. 6) 

Neukamm, Sprecher der Minderheit: Die Aufnahme des 
Absatzes 5 in das Sofortprogramm stellt eine echte Kosten
eindämmungsn1assnahme dar; sie ist wirksam, denn bei der 
~echnungstellung fOr die private Spitalbehandlung gibt es 
immer wieder überbordende Beispiele; die Auswüchse neh
men zu. Der Spitalpatlent darf auch in der Privatabteilung 
und in der Privatklinik kein Ausbeutungsobjekt sein. Eine 
Kostenbegrenzung drängt sich hier genau so auf wie In den 
öffentlichen Spitälern. Ich bitte Sie deshalb, Absatz 5 in das 
Sofortprogramm aufzunehmen und für die private Rech
nungsstellung Limiten zu setzen, die auch für die Privatspi
täler durchaus tragbar sind. 
Ei~e gewisse Barriere gegen die Kommerzialisierung der 
Sp1talbehandlung Ist dringlich. Deshalb gehört diese 
Bestimmung Ins Sofortprogramm. Es wäre unverständlich 
zu meinen, hier müsste man Ballast abwerfen, um das ganze 
Miniprogramm eher durchzubringen. Es Ist schlussendlich 
der Prämienzahler, der benachteiligt ist, wenn die Kassen 
ausgeplündert werden. Deshalb meine Ich, dass gerade 
aufgrund der jüngsten Entwicklung diese Bestimmung 
unbedingt Ins Sofortprogramm gehört. 

Spälti: Ich spreche zum Minderheitsantrag Neukamm. Es 
geht ja - das sollte man jetzt doch wieder einmal festhalten -
in diesem Gesetz, über das wir jetzt sprechen, um die 
Regelung der Krankenpflegegrundversicherung in diesem 
Teil A, also um jenen Teil der Krankenpflege, der für alle 
Bevölkerungsteile tragbar sein soll. Die Frage, die hier auf· 
geworfen wird. betrifft den weitergehenden privaten Versi• 
cherungsbedarf, also den Bereich der Zusatzversicherung. 
Es ist deshalb richtig, dass dieser Punkt im Sofortprogramm 
keine Aufnahme findet. Trotzdem aber noch ein Wort zum 
Inhalt des Antrages. 
Für die Privatspitäler gilt heute die Tariffreiheit. Trotzdem 
besteht eine Vielzahl von Tarifabsprachen zwischen den 
Privatspitälern und den Krankenkassen, die auf freiwilliger 
Basis erfolgt sind und die sich bewährt haben. Im allgemei
nen betreiben die Privatspitäler eine durchaus vernünftige 
Tarifpolitik, und sie arbeiten - übrigens auch im eigenen 
Interesse - kostengünstig. Dass sie bei ihrer Tätigkeit, die 
übrigens eine wertvolle Ergäi'lzung zu den öffentlichen Spi
tälern darstellt, Gewinn erarbeiten können, macht sie unab
hängig und sichert Im übrigen auch ihren Fortbestand. Dass 
es unter den über 100 Privatspitälern in der Schweiz einige 
wenige schwarze Schafe gibt und wir etwas unter dem 
Eindruck dieser sogenannten AMI-Kliniken stehen, darf 
nicht dazu führen, dass nun diese Tariffreiheit im vorge
schlagenen Sinne in Frage gestellt wird. Ich bitte sie also, 
diesen Minderheitsantrag abzulehnen; er ist sachlich nicht 
gerechtfertigt, er ist auch nicht Bestandteil der Krankenpfle
gegrundversicherung, über die wir im Prinzip hier diskutie
ren, und er hat auch keine Dringlichkeit. 

Egglt~Winterthur, Berichterstatter: Der Bundesrat wollte 
bereits in seiner Vorlage einen gewissen Tarifschutz ein
bauen, indem er feststellt, dass die einzelnen Leistungen die 
Tarife für ambulante Behandlungen nicht überschreiten dür
fen. Herr Neu komm will diesen Absatz 5 nun wieder aufneh
men und ergänzen. Im weiteren Sinne möchte Herr Neu
komm einen Tarifschutz auch in den Privatspitälem und 
Privatabteilungen. Das würde gleichzeitig aber auch bedeu
ten - und darüber wurde auch diskutiert -. dass es den 
Privatabteilungen verboten wäre, höhere Tarife anzuwenden 
als für die Deckung der effektiven Kosten der allgemeinen 
Abteilungen, wie es heute noch da und dort vorkommt. Sie 
sehen vielleicht hier die Problematik; aufgrund dieser Pro
blematik und weiterer Punkte hat die Kommission beschlos
sen, diesen Absatz 5 nicht in das Sofortprogramm aufzuneh
men, sondern das Problem erst dann anzupacken, wenn 
mehr Zeit zur Verfügung steht. 
Deshalb muss ich Ihnen im Auftrag der Kommission bean
tragen, diesen Abschnitt 5 nicht ins Sofortprogramm aufzu
nehmen. 

M. Dupont, rapporteur: La volonte de la minorite de la 
commission de faire figurer dans la loi ce texte est en fait 
une reprise d'une decision de la commission, en premiere 
lecture. En effet, les partisans de cette proposition souli
gnent l'importance toute particuliere de la lutte necessaire 
contre une certaine commercialisation du traitement hospi
talier. 
La majorite de la commission a estime que le probleme 
n'etait pas si simple a regler et pour les raisons que vous 
venez d'entendre par la voix du president de la commission 
et par M. Spälti, elle a juge qu'il etait preferable, pour le 
moment, de sortir cette question du programme d'urgence. 
C'est essentiellement pour cette raison que je vous propose 
de ne pas accepter cette disposition. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat schliesst sich der Kommis
sion an. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

39Stimmen· 
78Stimmen 

93 
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Abs. 6-AI. 6 

Angenommen - Adopte 

Art. 22sexles 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Von der Behandlungspauschale wird dem Versicherten ein 
vom Bundesrat festgesetzter Betrag als Aufenthaltspau
schale in Rechnung gestellt. Die Aufenthaltspauschale kann 
durch eine Zusatzversicherung abgedeckt werden (Art. 
12quinquies). 

Abs.2 
Streichen (siehe Art. 26 Abs. 4) 

Abs. 3 
Mit der Behandlungs- und der darin eingeschlossenen Auf
enthaltspauschale sind für die allgemeine Abteilung alle 
Ansprüche der Heilanstalt abgegolten; vorbehalten bleiben 
die besonderen Leistungen nach Artikel 22quinquies Absatz ,. 
Art. 22""" 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Antrag der Parteien eine betriebswirtschaftliche Überprü
fung der Heilanstalt anordnen. 

Antrag Hösli 
Abs. 1 
(Fassung der Kommission) 
... Tarifstrukturen und deren Koordination mit denjenigen 
anderer Sozialversicherungszweige. 

Antrag Coutau 
Abs. 1, 2, 3 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 (neu) 
Die Absätze 2 und 3 sind nur auf Kantone anwendbar, die 
keinem regionalen oder gesamtschweizerischen Konkordat 
beigetreten sind, welches diese Fragen zu regeln hat. 

Antrag Stuck/ 

Abs. 3 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 22""'"' 
Proposition de /a commission 

Al. 1 
Le Conseil federal etabiit des principes visant a ce que les 
tarifs pour traitements ambulatoires soient calcules sur la 
base d'une saine gestion d'entreprlse, amenages de 
maniere appropriee et adaptes. II veille a l'harmonisation 
des structures tarifaires et a la coordination de celles-ci avec 
les regimes tarifaires des autres branches des assurances 

Au titre du forfait pour frais de pension, i'assure doit prendre 
a son compte une part du forfait pour frais de traitement, 
fixee par le Conseil federal. Le forfait pour frais de pension 
peut etre couvert par une assurance complementaire (art. 
12""""1• .. ,. 

' sociales. 
Al. 2 
Bitter (voir art. 26, 4° al.) 

Al. 3 
.. .lorsqu'il a rer;u le forfait pour frais de traitement et le forfait 
pour frais de pension qui y est inclus; demeurent reservees 
les prestations speciales au sens de l'article 22""'"'1-, 1"' 
alinea. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22septles 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Der Bundesrat erlässt Grundsätze für eine betriebswirt
schaftliche Berechnung und sachgerechte Struktur sowie 
für die Anpassung der Tarife ·1n der ambulanten Behand
lung. Er sorgt für die Harmonisierung der Tarifstrukturen 
und deren Koordination mit den Tarifordnungen anderer 
Sozialversicherungszweige. 

Abs.2 
Er setzt für bestimmte Leistungen oder Behandlungen, ins
besondere für technisch-apparative Leistungen sowie für 
die Leistungen bei Mutterschaft, Höchstsätze fest, die 
namentlich dem Zeitaufwand für die Leistungen sowie einer 
angemessenen Investition, Amortisation und Auslastung bei 
technisch-apparativen Einrichtungen Rechnung tragen. 

Abs. 3 

. . . notwendigen Unterlagen liefern. Ergibt der Betriebsver
gleich, dass die Kosten einer Heilanstalt erheblich über dem 
Durchschnitt liegen oder sind die Unterlagen einer Heilan
stalt ungenügend, können die Kassen eine Herabsetzung 
der Behandlungspauschale verlangen. Kommt keine Eini
gung zustande, können die Kassen das Schiedsgericht 
(Art. 25) anrufen. Das Schiedsgericht hat auf Antrag der 
Kassen ohne Verzug darüber zu befinden, ob für die Dauer 
des Prozesses die Behandlungspauschale vorläufig herab
zusetzen ist. Das Schiedsgericht kann von sich aus oder auf 

Al. 2 
II fixe des taux maximaux pour des prestations ou des 
traitements determines, notamment, pour des prestations a 
caractere technique requerant l'usage d'appareils ainsi que 
pour les. prestations de matemite, taux qui tiennent campte. 
notamment, du temps consacre a la prestation ainsi que 
d'un investissement, d'un amortissement et d'un taux d'utili• 
sation adequats des installations et appareils a caractere 
technique. 

Al. 3 
... necessaire a cet effet. Si la comparaison des frais d'ex
ploitation revele que les frais d'un etablissement hospitalier 
sont nettement au-dessus de la moyenne ou si les pieces 
foumies par un etablissement hospitalier sont insuffisantes. 
les caisses peuvent exiger la reduction du forfait pour frais 
de traitement. Si aucun accord ne peut lttre conclu, les 
caisses peuvent en referer au tribunal arbitral (art. 25). Celui• 
ci doit, sur demande des caisses, decider sans delai s·it 
convient de reduire provisoirement le forfait pour frais de 
traitement, pour la duree de la procedure. Le tribunal peut. 
lui-mltme ou sur demande des parties, faire proceder a un 
examen des frais d'exploitation de l'etablissement hospita
lier. 

Proposition Hösli 
Al. 1 
(version de la commission) 
... l'harmonisation des structures tarifaires et a leur coordi· 
nation avec celles des autres branches des assurances 
sociaies . 

Proposition Coutau 
Al. 1, 2, 3 
Selen projet du Conseil federal 

Al. 4 (nouveau) 
Les alineas 2 et 3 ne sont applicables qu'ä des cantons qui 
n'auraient pas adhere a un concordat regional ou national 
destine a regler ces questions. 
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Proposition Stuck/ 
Al. 3 
Selon projet du Conseil federal 

Hösll: Sie haben sich vielleicht gefragt, ob wir angesichts 
unserer Zeitnot wirklich die nötige Zeit haben, um unbedeu
tende redaktionelle Änderungen vorzunehmen. Dazu kann 
ich Ihnen aber sagen, dass der Ersatz des Wortes •Tariford
nungen" durch •Tarifstrukturen" -was meine Formulierung 
beinhaltet - einesteils für die SUVA, anderenteils für die 
Spitalträger enorme Kostenverschiebungen verhüten soll. In 
der Tat beruht mein Antrag auf Erfahrungen mit dem neuen 
UVG bzw. mit der Auslegung gewisser Artikel desselben 
durch die SUVA. 
Artikel 56 dieses neuen UVG sieht unjer Ziffer 2 vor, dass der 
Bundesrat für die Koordination der Tarifordnungen unter 
den Sozialversicherungen sorgt. Ziffer 3 sagt dann, dass der 
Bundesrat im Falle eines vertragslosen Zustandes die Tarife 
festse~e. In den Artikeln 70 und 71 der entsprechenden 
Verordnung zum UVG wird die gesetzliche Vorschrift ausge
führt. In einem Schreiben vom 13. September 1983 an den 
Vorstand der Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz 
legt die SUVA ihren Standpunkt und ihre Absicht offen dar. 
Die SUVA will für alle Unfallversicherungen eine Anglei
chung der Unfalltarife an die Krankenkassentarife. Dies soll 
erreicht_ werden, Indem die SUVA-Tarife auf dem heutigen 
Stand eingefroren und solange auf diesem Niveau gehalten 
werden, bis die Krankenkassen das SUVA-Tarifniveau 
erreicht haben. Dies würde bedeuten, dass in den einzelnen 
Kantonen zwar unterschiedliche, aber überall ganz wesentli
che Ausfälle In den Einnahmen der Spitäler entstünden. 
Einnahmenausfälle sind aber gleichbedeutend mit höheren 
Defiziten, die vorerst durch die Träger zu decken sind aber 
dann mindestens zur Hälfte oder bis zu 60 Prozent .:.. das 
haben wir jetzt entschieden - auf die Belastungen der Kran
kenkassen durch höhere Tagespauschalen durchschlagen 
müssten. Die Sanitätsdirektorenkonferenz ist der Überzeu
gung, dass der Auftrag zur Tarifharmonisierung sich eindeu
tig auf die strukturelle Harmonisierung, also einheitliche 
Tarifsysteme, gleiche Anzahl Taxpunkte für bestimmte Lei
stungen, aber klar gegen eine materielle Harmonisierung, 
also gegen gleich hohe Taxpunktwerte ausspricht. Im Kan
ton Waadt besteht bereits heute ein vertragsloser Zustand, 
was dazu führt, dass über die Auslegung der erwähnten 
Artikel im UVG und der entsprechenden Verordnung der 
Bundesrat zum Entscheid kommen wird. Herr Bundesrat 
Egli hat sich in verdankenswerter Weise bereit erklärt vor 
einer Beschlussfassung zu diesen Fragen ausführlich mit 
einer Delegation der Sanitätsdirektorenkonferenz zu spre
chen. Das entsprechende Datum ist meines Wissens bereits 
auf den November festgelegt. 
Mein Antrag beim neuen KMVG bezweckt nun, bereits im 
Gesetz klar festzuhalten, dass mit der durch den Bundesrat 
zu besorgenden Koordination lediglich die Tarifstrukturen 
g_emeint sind. Das Wort "Tarifordnungen• könnte nach Ver
sion SUVA auch die materielle Koordination einschliessen. 
In der Tat bestehen mehrere Gründe, die Krankenkassen 
anders zu behandeln als die SUVA. Einmal haben die Kran
kenkassen Sozialauflagen zu erfüllen, welche bei Unfällen 
entfallen. Sodann verfügt die SUVA über eine andere Finan
zierungsm6glichkeit. Vor allem aber entfällt bei den Be
triebsunfällen der überwiegende Anteil der Fälle auf Leute 
~nter dem 65. Altersjahr. Die grosse Belastung durch die 
alteren Jahrgänge trifft praktisch nur die Krankenkassen, 
was sicher unterschiedliche Vergütungen schon aus diesem 
Gesichtspunkt rechtfertigt. Sodann ermöglicht gerade die 
kostspielige neue Chirurgie Eingriffe, welche eine viel 
raschere Heilung bringen. Es konzentriert sich ein enormer 
Aufwand auf eine relativ kurze Zeit, so dass höhere Tages
pauschalen für die SUVA gegenüber den Krankenkassen 
absolut gerechtfertigt sind. 
Ich bitte Sie, sowohl im Interesse der Kantone und anderen 
Spitalträgem als auch der Krankenkassen, meinem Antrag 
zuzustimmen. Sie schaffen dadurch von Anfang an die 
nötige Klarheit. 

M. Coutau: La proposition que j'ai l"honneur de vous pre
senter concerne en fait deux principes auxquels nous 
tenons, celui du federalisme, d'une part, et celui de la 
subsidiarite du droit federal, d'autre part. 
La premiere partie de mon amendement vise sirr.plement a 
ce que l'on en revienne au texte du Conseil federal. Aux 
alineas 1, 2 et 3 qu'il propose, ce dernier utilise la forme 
potestative: "Le Conseil federal peut etablir des principes. 
... II peut fixer des taux indicatifs, ... II peut faire proceder a 
des comparaisons de frais d'exploitation.» 
La Commission, en revanche, a utilise la forme imperative: 
«Le Conseil federal etablit, ... II fixe ..... , et a maintenu, a 
l'alinea3 la forme potestative: «II peut faire proceder ... », tout 
en proposant une procedure extremement tourde et precise 
qui entre dans le detail de la comptabilite medicale. 
En ce qui concerne l'alinea 1, je me rallie a la necessite 
d'etablir un certain nombre de principes de calculs.11 s·agit
la, pour l'essentiel, d'une harmonisation dite formelle que 
nous approuvons. En revanche, la commission qui impose 
cette harmonisation va plus loin car eile ajoute a ce mime 
alinea: «II veille a l'harmonisation des structures tarifaires ..... 
Nous voyons dans cette adjonction une tendance a transfor
mer cette harmonisation formelle - ä laquefle nous souscri
vons-en une harmonisation materielle a laquefle nous ne 
souscrivons pas sans autre. 
A l'alinea 2, la forme potestative est, ä notre avis. infiniment 
preferable, d'autant que Ja formulation de la commission 
apporte toute une serie de precisions qui impliquent un 
alourdlssement excessif. Cet alinea 2 recele des tendances 
d'uniformisation centralisatrices qui nous semblent detesta
bles. Les cantons doivent au premier chef etre confirmes 
dans leur autonomie en matiere de politique de sante. La 
forrriulation du Conseil federal reflete mieux cette idee que 
celle de ta commission. 
En revanche, et j'insiste sur ce point, nous admettons 
qu'une certaine harmonisation materielle doit intervenir sur 
toutes ces questions. Mais, nous pensons que rautonomie 
de Ja politique de sante des cantons sera mieux respectee si 
ces demlers sont pousses a conclure des concordats de 
caractere regional et eventuellement national sur certains 
points. 
Les cantons ne pourront se faire lmposer par Ja Confedera
tion un certain nombre de tarifs obiigatoires ou indicatifs 
que dans Ja mesure Oll ils n'auront pas adhere a un concor
dat de caractere regional ou national. II y va lade la subsidia
rlte du droit federal. La solution des concordats nous sem
ble tenlr davantage compte de la responsabilite cantonale 
qu'un transfert pur et simple des attributions en Ja matiere ä 
la Confederation. N"oublions pas les experiences difficiles 
que nous avons deja faites, par exemple en ce qui concerne 
les tarlfs de la CNA, dans le domaine de l'assurance-acci
dents. Ces difficultes sont notamment dues au fait que tes 
politiques canto.nales ne sont pas sans autre reductibles ä 
un seul denominateur commun. Je crois qu'il est indispen
sable de respecter notre federalisme en prönant des concor
dats. 
Je vous invite par consequent a adopter le texte du Conseil 
federal pour les trois premiers alineas ainsi que le 4• alinea 
que je viens de vous exposer. Enfin, mais cela ne figure pas 
sur la fiche que vous avez sous les yeux, je proposerai aussi 
d'ajouter dans les dispositions transitoires un article qui 
invitera les cantons a souscrire, au cours des trois pro
chaines annees, a un concordat. Je me reserve de vous 
präsenter un amendement correspondant au moment Oll 
nous debattrons des dispositions transitoires. 

Stucky: Die Kommission hat neu ein Schiedsgerichtsverfah
ren eingeführt unter zwei Voraussetzungen: dass ein 
Betriebsvergleich überdurchschnittliche Kosten in einem 
Spital ergibt, oder dass die Spitäler ungenügende Kostenun
terlagen lielern. Auf den ersten Blick scheint eine schiedsge
richtliche Lösung durchaus akzeptabel, ja verführerisch, 
aber sie steckt voller Unklarheiten, und zwar aus folgenden 
Gründen: 

1. Die Krankenkassen haben mit dem Spital einen rechts-

cu:: 
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gültigen Vertrag abgeschlossen. Trotzdem können sie im 
nachhinein diesen Vertrag wieder in Frage stellen. Der 
Grundsatz pacta sunt servanda ist aber von beiden Seiten 
einzuhalten. 
2. Ein Betriebs- oder Kostenvergleich zwischen Spitälern ist 
immer erst im nachhinein möglich, frühestens etwa ein 
halbes Jahr nach Ablauf des Vertragsjahrs. Soll dann ein 
Schiedsgericht über Pauschalen des Vorjahres noch befin
den mit der rechtlichen Konsequenz, dass allenfalls vom 
Spital Gelder an die Kasse zurückbezahlt werden müssen, 
selbst dann, wenn die Spitalrechnung vom Träger, allenfalls 
von der öffentlichen Hand, bereits gebilligt worden ist.? 
3. Auf welcher Grundlage soll ein Betriebsvergleich 
gemacht werden, wenn zum Beispiel ein Kanton in einer 
Klasse nur ein einziges Spital hat? Soll dann ein Betriebsver
gleich allenfalls mit einem Spital der gleichen Klasse in 
einem anderen Kanton vorgenommen werden, wo aber die 
Voraussetzungen unter Umständen ganz anders liegen? 
4. Bildet das nachträgliche Schiedsgerichtsurteil nicht 
einen Eingriff in die kantonale Hoheit, weil doch die Tarife 
zwischen Kasse und Spital von der zuständigen Behörde -
meistens ist es der Regierungsrat - genehmigt worden 
sind? Nachher kann also ein Schiedsgericht diese Genehmi
gung aufheben,. ohne dass die Behörde dazu etwas sagen 
kann, denn sie ist nicht Partei im Schiedsgerichtsverfahren. 
5. Die Kassen verfügen bereits über die Beschwerdemög
lichkeit in Artikel 22octies. Sie verfügen darüber hinaus 
sogar n_och über eine kantonale Beschwerdemöglichkeit. Im 
Falle von ungenügenden Unterlagen können sie selbstver
ständlich die Beschwerde einreichen, dass ihnen nach Ver
trag nicht genügend Unterlagen herausgereicht werden, 
und dann ist es - je nach kantonalem Recht - allenfalls das, 
kantonale Verwaltungsgericht, das über diesen Fall zu 
entscheiden hat. Rechtsmittel sind also gegeben; es braucht 
kein Schiedsgericht. 
6. Überdurchschnittliche Kosten sind kein Kriterium, wenn 
man das mathematisch sieht. Wo liegt der Durchschnitt? Es 
gibt lediglich eine Streuung zwischen verschiedenen Spitä
lern, und man kann allenfalls zwischen dem teuersten und 
dem nächst teuren vergleichen, sofern sie in der gleichen 
Klasse sind, aber doch nie mit einem imaginären Durch
schnitt. 
Aus diesen Gründen halte ich diese Lösung für wenig durch
dacht. Sie verletzt die kantonale Zuständigkeit; sie ist wahr
scheinlich auch gar nicht praktikabel, und sie hilft auch den 
Kassen nicht; diese haben genügend andere Rechtsmittel. 
Offenbar hat hier der Gedanke der Einsparung Pate gestan
den, aber man spart damit nicht, sondern man kreiert höch
stens eine rechtliche Unordnung, und dieser möchte ich 
vorbeugen und Sie bitten, das Schiedsgerichtsverfahren in 
diesem Fall abzulehnen. 

Begrüssung - Bienvenue 

Le presldent: Je tiens a saluer a la tribune la presence de 
notre ancien president, M. Alfred Weber. (Applaudisse
ments) 

Allenspach: Ich spreche lediglich zum Antrag Hösll. Herr 
Hösli hat die Interessen der Kantone und der Kantonsfinan
zen verteidigt. Ich möchte die diesbezüglichen Überlegun
gen der Unfallversicherung und insbesondere der SUVA 
vortragen. . 
Die Kantone sollen gemäss Antrag Hösli offenbar bei den 
Unfallversicherten andere Spitaltarife anwenden als bei den 
Krankenversicherten. Wir haben seit dem 1. Januar dieses 
Jahres das Obligatorium der Unfallversicherung, und mit 
diesem Obligatorium hat sich die Unfallversicherung als ein 

neues Element in unsere Sozialversicherung eingefügt. Es 
wäre meines Erachtens ausserordentlich problematisch, 
wenn ein obligatorisch versicherter Arbeitnehmer bei der 
Behandlung seines Unfalles höhere Kosten zu bezahlen hat 
als ein nicht obligatorisch Versicherter. Auch wenn die Ver
sicherung bezahlt, beispielsweise die SUVA, sind es die 
Versicherten selber, die durch ihre Prämien die Kosten 
aufzubringen haben. Es wäre kaum zu verstehen, weshalb 
ein Nichterwerbstätiger für die genau gleiche Unfallbehand
lung weniger bezahlen sollte als der Erwerbstätige. Ich teile 
die Auffassung nicht, dass der Nichterwerbstätige generell 
der wirtschaftlich Schwächere sei; ich könnte dies auch 
leicht nachweisen. 
Zur Begründung, weshalb die obligatorisch gegen Unfall ' 
Versicherten mehr bezahlen müssten als die freiwillig Versi
cherten, eben jene bei den Krankenkassen, hat Herr Hösli 
ausgeführt, es stünden der obligatorischen Unfallversiche
rung andere Finanzierungsquellen zur Verfügung. Er will 
damit wahrscheinlich antönen, dass bei der obligatorischen 
Unfallversicherung der Arbeitgeber einen Teil der Prämien 
zu übernehmen hat. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass 
die obligatorische Nichtbetriebsunfallversicherung voll von 
den Versicherten selbst, ohne jeden Arbeitgeberbeitrag, 
bezahlt werden muss. 
Ich wende mich dagegen, dass Herr Hösli hier jeden Schritt, 
auch den kleinsten Schritt, zur Tarifharmonisierung aus
schliessen will. Auf die Dauer werden wir die ungleiche 
Behandlung dieser beiden Versichertengruppen nicht 
akzeptieren können. Deshalb möchten wir dem Bundesrat 
die Kompetenz geben, für eine Koordination mit den Tarif
ordnungen der andern Sozialversicherungszweige zu sor• 
gen. Ich bin überzeugt davon, dass er diese Kompetenz 
schrittweise und sorgfältig in Anspruch nehmen und die 
richtigen Schritte unternehmen wird. Aber ein Ausschluss 
jeder Koordination der Tarifordnungen wäre eine Verewi
gung einer Ungleichheit und eines Unrechts. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Vorerst einige grundsätz
liche Bemerkungen: Man darf nicht unterschätzen, dass 
Artikel_ 22septies Absätze 1 bis 3 zu Einsparungen führen 
wird, ob das einem passt oder nicht. Wir wurden aufgefor
dert, Sparmassnahmen zu beschliessen. Die Sparkonferenz 
hat uns einige wertvolle Vorschläge unterbreitet, die wir zum 
Teil in diesen Artikel eingebaut haben. Ich erinnere: Die 
Sparkonferenz schlägt vor, die Heilanstalten seien zu ver
pflichten, nebst ihren Kosten auch ihre Leistungen nach 
anerkannten Grundsätzen zu ermitteln. Sie haben hierzu 
eine Kostenstellenrechnung und die Leistungserfassung 
nach einheitlichen Methoden einzurichten. Bei ungenügen
den Unterlagen können die Krankenkassen die Vergütungen 
kürzen. Das schlägt die Sparkonferenz v.or. Wir als folgsame 
Parlamentarier haben das in der Kommission übernommen, 
weil wir es auch als sinnvoll erachten. 
Weiter schlägt sie vor, dass der Bundesrat Grundsätze 
erlässt für eine betriebswirtschaftliche Berechnung und 
sachgerechte Struktur der Tarife für ambulante Behandlun
gen. Sie sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen 
anderer Sozialversicherungszweige. Es hatte übrigens auch 
Regierungsräte in der Sparkonferenz. 
Weiter sagt die Sparkonferenz: Er - also der Bundesrat -
setzt für bestimmte Leistungen oder Behandlungen, insbe
sondere für technisch-apparative Leistungen sowie für die 
Leistungen bei Mutterschaft. Höchstsätze fest, die nament
lich dem Zeitaufwand für die Leistungen sowie einer ange
messenen Investition und Auslastung bei technisch-operati
ven Einrichtungen Rechnung tragen. 
Darüber müssen wir uns auch klar sein: Es sind nicht nur 
Erfindungen der Kommission, sondern es haben kluge 
Leute in der Sparkommission. die in der Praxis steher:i und 
zum Teil Kostenverursacher sind, hier mitgewirkt. Ich 
möchte Sie einfach bitten, den Grundsatz zu berücksichti
gen, dass wir in diesem Sofortprogramm auch sparen 
müssen. 
Nun zu den einzelnen Anträgen: Herrn Hösll möchte ich 
einfach sagen: Wenn ich den Antrag richtig verstehe, und 
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nach den Ausführungen von Herrn Allenspach nehme ich 
an, dass Ich ihn richtig verstehe, wollen Sie einfach sicher 
gehen, dass es nur eine formelle Tarifharmonisierung gibt 
und keine materielle. Sie wollen festlegen, dass zwar ein• 
heitliche Taxpunkte, aber nicht einheitliche Taxpunktwerte 
festgelegt werden für die gleiche Behandlung. Der Arbeit
nehmer, der beim Skifahren einen Beinbruch erleidet, 
bezahlt über seine obligatorische Nichtbetriebsunfallversi• 
cherung höhere Prämien als seine Frau, deren allfälliger 
Unfall über die Krankenversicherung bezahlt wird. Ich 
möchte die Frage in den Raum stellen: Ist das richtig? - Die 
Kommission hat diesen Antrag nicht behandelt. Ich persön
lich würde eher Ablehnung beantragen .. 
Dann haben wir den Antrag von Herrn Coutau, den wir 
ebenfalls zu diskutieren haben. Herr Coutau bringt haupt
sächlich das Argument des Föderalismus, und wenn ich den 
Antrag zu allen drei Absätzen berichtigt betrachte, so will er 
Kann-Formulierungen statt Muss-Formulierungen, und 
anstelle von Höchstsätzen möchte er wieder Richtsätze. Die 
Beifügung. von Sanktionen bei Betriebsvergleichen zwi
schen Heilanstalten würde er eher in Frage stellen, und 
wenn wir seine Anträge annehmen, dann schwächen wir 
ganz eindeutig die Kosteneindämmung ab. 
Nun noch zum Antrag von Herrn Stucky. Darf ich Herrn 
Stucky bitten, die Artikel richtig zu lesen. Sie haben ange
führt, dass, wenn die Betriebsvergleiche es ergeben oder 
wenn die Unterlagen nicht geliefert werden, ein halbes Jahr 
nach Abrechnung und Genehmigung der Berechnung mit 
dem Kanton noch die Tarife reduziert werden müssten. Es 
heisst aber ganz ausdrücklich: Wenn eine Heilanstalt mit 
den Kosten erheblich über dem Durchschnitt liegt oder 
wenn die Unterlagen ungenügend sind, kann die Kasse eine 
Herabsetzung der Behandlungspauschale verlangen. 
Kommt keine Einigung zustande, dann kann das Schiedsge
richt höchstens entscheiden, ob sie während der Prozess
dauer herabgesetzt wird oder nicht und nicht noch auf das 
letzte Jahr zurück. Das ist ein Unterschied gegenüber Ihrer 
Argumentation. 
Dann möchte ich einfach feststellen, dass in diesen Absät
zen 1, 2 und 3, wie bereits gesagt, Kann- und Muss-Bestim
mungen enthalten sind, die wesentlich zum Einsparen von 
Kosten auch im Sinne der Sparkonferenz beitragen werden. 
Wir haben hier die Aufgabe, die Kosteneinsparung zu forcie
ren und auch nach Möglichkeit die gesetzlichen Unterlagen 
zu erlassen. Es gibt eben Betriebsvergleiche. Man kann 
Spitäler gleicher Kategorien abteilungsweise vergleichen. 
Wenn Sie in unser Nachbarland Österreich gehen, die haben 
auch kluge Sachen, stellen Sie fest, dass dort seit Jahren 
solche Betriebsvergleiche gemacht werden und dass man in 
einzelnen Spitälern ganz erhebliche Kosten eingespart hat. 
Ich möchte Sie bitten, geben Sie dem Bundesrat, geben Sie 
allen Beteiligten im Gesundheitswesen die Chance, uns zu 
beweisen, dass diese Kosteneinsparungen möglich sind. Ich 
bitte Sie daher, alle diese Anträge - auch im Namen der 
Kommissionsmehrheit - abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: II convient de rappeler a ce 1" alinea 
une modification importante a la version du Conseil federal. 
A la place d'une disposition facultative, on introdu/t un 
element imperatif, ce qui constitue donc une difference 
majeure. En effet, a la 2- phrase, en plus de 0 la coordina
tion .. , on ajoute „l'harmonisation des structures tarifaires .. ; 
au 2- alinea, a la place de la forme facultative du projet du 
Conseil federal est egalement substituee une forme impera
tive. En outre, la commission a choisi de fixer «des taux 
maximaux„ et non °des taux indicatifs .. , comme il est indi
que dans le message. Quant aux elements a prendre en 
consideration pour le faire, lls sont {mumeres mais de fa~on 
exhaustive. Enfin, l'alinea 3 introduit une nouvelle reglemen
tation qui prevoit le cas dans lequel une caisse peut exiger la 
reduction du forfait pour frais de traitement, avec saisie 
eventuelle du tribunal arbitral. 
C'est pourquol M. Hösli estime que la proposition de la 
majorjte de la C'ommission fait partie de cet ensE!mble de 
dispositions permettant de contracter les coüts actuels et 

generalises de la depense. Neanmoins, comme je l'ai repete 
a maintes reprises au cours de ce debat, je rappelle que 
lorsqu'on en arrive a formuler non plus des criteres gem~
raux mais des criteres imperatifs, fixes par la Confederation, 
on empiete sur le domaine de la competence des cantons. 
surtout lorsque ceux-ci prennent - et lä. je suis oblige de 
donner raison ä M. Coutau -. dans Je cadre d'un concordat, 
des mesures d'harmonisation touchant un certain nombre 
de secteurs, afin d'eviter precisement de trop grandes dis
torsions risquant d'e:,trainer une concurrence et par lä 
meme une augmentation des coüts. 
En l'occurrence, j'ignore si la commission a analyse a fond 
le probleme mais je crois qu'elle n'a pas pense au fait que 
ces articles mettaient en cause une question de principe. 
Certes, tout au long de ces debats, la majorite de la commis
sion a surtout manifeste une volonte permanente de eher
eher par tous les moyens ä reduire ou meme a stopper 
veritablement l'explosion des coüts de la sante. Je vous 
invite donc ä voter la proposition de la majorite tout en 
comprenant bien les motifs des intervenants et en particulier 
ceux de l'intervention de M. Coutau. 

Bundesrat Egli: Vorerst zum Antrag von Herrn Hösli: Offen
sichtlich, Herr Hösli, möchten Sie eine Beschränkung auf 
die formell-strukturelle Tarifkoordination. Grundsätzlich hat 
der Bundesrat in der Botschaft - wenn Sie nachlesen auf 
Seite 68/69 - sich auch auf eine strukturelle Koordination 
beschränkt. Nun kommt aber der Bundesrat bei verschiede
nen Gelegenheiten in die Lage, auch materiell entscheiden 
zu müssen. Ich denke beispielsweise an vertragslose 
Zustände mit der SUVA, ich denke aber auch an Rekurse im 
Kr$nken- und Mutterschaftsversicherungswesen. Hier muss 
der Bundesrat materiell entscheiden, er kann sich nicht 
darauf beschränken, nur strukturelle,formelle Entscheidun
gen zu erlassen. Dabei muss er darauf achten, dass der 
Entscheid von Fall zu Fall kohärent bleibt. Er muss für die 
Rechtsgleichheit sorgen. Der Bundesrat muss also koordi
nierend eingreifen können, damit diese Rechtsgleichheit 
gewahrt wird. Ich weiss, dass die Sanitätsdirektoren sehr 
sauer reagieren auf eine materielle Koordination. Wie Sie 
richtig gesagt haben, wird dieses Thema noch GegE!nstand 
von Gesprächen zwischen den Departementen des Innern 
und den Sanitätsdirektoren sein. Mit der Zusicherung, Herr 
Hösli, dass der Bundesrat hier in aller Achtung der kantona
len Autonomie vorgehen wird, könnten Sie sich vielleicht als 
beruhigt erklären! Ich möchte Ihnen empfehlen, den Antrag 
Hösli abzulehnen. 
Herr Coutau, mit Ausnahme von Absatz 4, dessen Inhalt mir 
nicht ganz klar ist, wünschen Sie in den Absätzen 1 bis 3 
ganz einfach nichts anderes, als dass der Bundesrat nur 
fakultativ diese Sparmassnahmen treffen kann, die wir in 
diesem Artikel einführen. Sie berufen sich dabei auch auf 
das föderalistische Prinzip. Ich sehe nun wirklich nicht ein, 
was es mit Föderalismus zu tun hat, ob Sie dem Bundesrat 
die Kompetenz geben, etwas zu tun, oder ob Sie ihn ver
pflichten, etwas zu tun. Das ist ein und dasselbe unter dem 
Gesichtspunkt des Föderalismus. Ich möchte auch meiner
seits betonen, dass wir vom ursprünglichen Vorschlag des 
Bundesrates infolge der Empfehlung der Sparkommission 
zu den zwingenden Vorschriften der Kommission überge
gangen sind. Ich möchte Ihnen daher empfehlen - wir 
binden uns ja selbst im Bundesrat-, diese bindende Lösung 
nun vorzuziehen und der Kommission zuzustimmen. 
Mir ist die Bedeutung von Absatz 4 nicht ganz klar. Soll die 
Frage der Kosteneindämmung, Richtsätze, Betriebsverglei
che usw. zwischen Heilanstalten zunächst nur durch ein 
Konkordat zwischen den Kantonen geregelt werden kön
nen? Ist es das, was Sie hier regeln wollen? Wenn dem so 
wäre, wäre eigentlich nicht einzusehen, warum das Konkor
dat vorgehen müsste, bevor man an Sparmassnahmen her
antritt. 
Nun noch zu Herrn Stucky: Sie konzedieren ja dem Bundes
r~t. dass Betriebsvergleiche grundsätzlich angestellt werden 
kennen. Aber die Kommission hat eigentlich nur die logi
sche Folgerung daraus gezogen, die der Bundesrat - ich 
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möchte sagen - vergessen hat. Betriebsvergleiche an und 
für sich führen ja noch zu nichts, sondern sie sind erst dann 
nutzbringend, wenn daraus auch Sanktionen abgeleitet wer
den können. Diese wollen wir nun einführen gemäss dem 
Vorschlag der Kommission. 
Ich bitte Sie daher, auch den Antrag Stucky abzulehnen. 

Hösll: Die Zusicherungen, die Herr Bundesrat Egli abgege
ben hat, bezüglich Verständnis für die Belange der Kantone, 
befriedigen mich, und ich erkläre mich bereit, meinen 
Antrag zurückzuziehen. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Coutau 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2-AI. 2 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Coutau 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 3-AI. 3 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Coutau/Stucky 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 4 (neu) - Al. 4 (nouveau) 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Coutau 
Dagegen 

Art. 22octles 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Gegen die ... 

Abs. 2 (neu) 

67Stimmen 
48Stimmen 

64Stimmen 
48Stimmen 

69Stimmen 
45Stimmen 

80 Stimmen 
48Stimmen 

Gegen Entscheide der Kantonsregierung nach Artikel 19bis 
Absatz 5 kann Beschwerde an das Eidgenössische Vers~he
rungsgericht erhoben werden. 

Art. 22oct1•• 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Les dispositions ... 

Al. 2 (nouveau) 

Les decisions des gouvernements cantonaux. fondees sur 
l'article 19b", s• alinea, peuvent faire l'objet d'un recours au 
Tribunal federal des assurances. 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 Randtitel, Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 23, tltre marginal et al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 

Dem Versicherten ist eine detaillierte Rechnung zuzustellen. 
Der Bundesrat umschreibt die Angaben, die in der Rech
nung enthalten sein müssen. 

Minderheit 

(Landolt, Bonny, Borel, Darbellay, Eisenring. Früh, Schüle) 

Dem Versicherten ist eine detaillierte Rechnung zuzustellen, 
sofern ihm die notwendigen Daten nicht bereits im Zeit• 
punkt, zu dem die Leistung erbracht wird, schriftlich mitge
geben werden. Der Bundesrat umschreibt die Angaben, die 
in der Rechnung enthalten sein müssen. 

Art. 23 al. 2 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
L'assure doit recevoir une facture detaillee. Le Conseil fede
ral fixe les indications qui doivent figurer sur les factures. 

Minorite 
(Landolt, Bonny, Borel, Darbellay, Eisenring, Früh, Schüle) 

L'assure doit recevoir une facture detaillee, pour autant que 
les donnees necessaires ne lui aient pas deja ete communi
quees par ecrit, au moment ou il a beneficie de la prestation. 
Le Conseil federal fixe les indications qui doivent figurer sur 
les factures. 

Landolt, Sprecher der Minderheit: Wir sind uns in diesem 
Saal sicher alle einig darüber, dass das Kostenbewusstsein 
des Patienten mit allen geeigneten Mitteln verstärkt werden 
muss. Ich darf Ihnen bei dieser Gelegenheit versichern, dass 
die Forderung nach Transparenz der Gesundheitskosten 
auch von den Schweizer Apothekern nachdrücklich unter
stützt wird. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, dass ich 
vor nicht allzu langer Zeit hier einen entsprechenden Vor
stoss unternommen habe. Sicher sind wir uns aber auch alle 
einig darüber, dass die Revision des KMVG nicht mit unnöt.i~ 
gern Ballast befrachtet werden darf, der nur zusätzliche 
Kosten und Umtriebe, aber keinen Nutzen bringt. 
Was die Zielsetzung von Artikel 23 Absatz 2 betrifft, so bin 
ich voll und ganz damit einverstanden, dass der krankenver
sicherte Patient im Detail darüber in Kenntnis gesetzt wer
den soll, wieviel die einzelnen Massnahmen seiner Behand
lung kosten. Diese berechtigte Forderung ist ja auch haupt• 
sächlich deshalb aufgekommen, weil der Patient vom Arzt 
bis heute in der Regel eine verschlüsselte Rechnung 
bekommt, die der Laie nur äusserst mühsam und unter 
Rückgriff auf einen komplizierten Tarifschlüssel versteht. 
Beim Bezug von Medikamenten aus einer öffentlichen Apo
theke liegt die Sache allerdings völlig anders. Hier rennt die 
Forderung nach Transparenz Türen ein, die bereits sperran
gelweit offenstehen. In der Apotheke erhält der Patient näm• 
lieh eine Arzneimittelpackung, die nicht nur eine Fülfe von 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen, sondern im 
besonderen auch einen klar und deutlich erkennbaren 
Preisaufdruck aufweist. 
Würde man nun, wie es der Mehrheitsantrag vorsieht, auch 
vom Apotheker obligatorisch die Ausstellung einer Rech
nung an den Patienten verlangen, so wäre damit überhaupt 
nichts gewonnen, denn der Patient weiss von dem Moment 
an, in dem er seine Arzneimittel bezieht, genau über die 
Medikamentenkosten Bescheid. Wenn ich Ihnen die 
Annahme des Minderheitsantrages zu Artikel 23 Absatz 2 
empfehle, so geschieht das aber nicht nur, weil der Mehr
heitsantrag im Hinblick auf das Medikamentenwesen nichts 
bringt, sondern weil er darüber hinaus in erheblichem Aus
mass unnötige Kosten bewirken würde. 
Nach zurzeit gültigem Recht rechnet der Apotheker direkt 
mit der zuständigen Krankenkasse ab, mit anderen Worten, 
die Apotheke stellt der Kasse eine Sammelrechnung für die 
Bezüge aller Patienten. die bei der gleichen Kasse versichert 
sind. Müsste der Apotheker inskünftig jedem Patienten eine 
Rechnung stellen, so wären zunächst einmal alle heute 
gültigen Formulare. Apothekerscheine, Rezepte, Betäu
bungsmittelformulare usw. abzuändern. Vor allem aber 
ergäbe die Ausstellung einer Rechnung und deren Zusen
dung an den Patienten einen zusätzlichen Aufwand, der sich 
nach vorsichtigster Schätzung gesamtschweizerisch auf 
mindestens 5 Millionen Franken pro Jahr belaufen würde, 
weil jährlich ungefähr 5 Millionen Rechnungen neu und 
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1usätzlich erstellt werden müssten. Dabei sind in diesem 
Betrag die Kosten für die anfallenden Mehrarbeiten noch 
nicht einmal eingerechnet. 
Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Es kann 
doch nie und nimmer im Sinne einer aufs Sparen ausgerich
teten Gesetzesrevision liegen, dass eine Vorschrift erlassen 
wird, die nicht nur nichts bringt, sondern auch noch absolut 
unnötige neue Kosten bringt. 
Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass sich 

. die Apotheker neuerdings bereit erklärt haben, auf die soge
nannte Dispensationsgebühr, eine Bearbeitungsgebühr für 
die Ausführung ärztlicher Rezepte, zu verzichten. Die Kran
kenkassen sparen durch diesen Verzicht bereits für dieses 
Jahr 1984 gut 5 Millionen Franken pro Jahr, was den bei den 
Apothekern durchaus vorhandenen Sparwillen wohl hinrei
chend unter Beweis stellt. Es wäre nun geradezu grotesk, 
wenn das Ergebnis dieser Verzichtsleistung durch einen 
ausgesprochenen Leerlauf wieder zunichte gemacht würde. 
Ohne Zweifel müsste nämlich die administrative Mehrbela
stung, die sich aus der Rechnungsstellung gegenüber dem 
Patienten für den Apotheker ergäbe, durch die Erhebung 
einer neuerlichen Bearbeitungsgebühr zu Lasten der Kran
kenkassen abgegolten werden. 
Aus diesen Erwägungen heraus ersuche ich Sie eindring
lich, den Mehrheitsantrag zu verwerfen und den Minder
heitsantrag gutzuheissen. Dieser erfüllt das gesteckte Ziel 
der Kost~ntransparenz gegenüber dem Patienten vollum
fänglich, lässt jedoch in der Ausführung eine flexible Anpas
sung an die in der Praxis von Fall zu Fall gegebenen 
Umstände zu. Der Aufwand einer Rechnungsstellung ist 
überall dort sicher nicht gerechtfertigt, wo dem Versicherten 
die notwendigen Daten bereits dann schriftlich zur Verfü
gung stehen, wenn er die Leistung bezieht. Der Mehrheits
antrag dagegen erlaubt keine Flexibilität. Er bricht alles über 
einen Leisten und provoziert dadurch Mehrausgaben, die 
absolut unnötig sind. Ich appelliere an Sie, die Sparansätze 
dieser Gesetzesrevision nicht durch die Einführung bürokra
tischer Leerläufe wieder zu kompensieren. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wir haben in der Kom
mission diesen •Apothekerartikel„ ebenfalls mehrmals 
behandelt. Es können zwar «Leerläufe„ entstehen, wenn der 
Patient nur ein, zwei Medikamente bezieht. Darum ist auch 
in der Fassung der Mehrheit die Bestimmung vorgesehen, 
dass der Bundesrat die Angaben umschreibt, die die Rech
nungen enthalten müssen. Die detaillierte Rechnung ist 
besonders dann sinnvoll, wenn der Patient laufend Medika
mente bezieht; denn der Patient ist eben nicht derart kosten
bewusst, dass er nach drei Monaten, wenn er vom Apothe
ker die Rechnung erhält, noch weiss, welchen Betrag die 
Bezüge ausmachen. Der Patient erschrickt spätestens nach 
drei Monaten, wenn er dann die Rechnungskopie erhält; er 
beginnt zu rechnen, was er für sich gebraucht ha1. Ob auf 
seiner Rechnungskopie 96 oder 97 Franken steht, ist für ihn 
nicht so entscheidend; sondern entscheidend ist, dass er die 
ganze Summe sieht. Das war eigentlich der Grund, warum 
die Kommissionsmehrheit dem zugestimmt hat. Sollte aber 
Herr Landolt hier einen Erfolg verbuchen, dann ist die Kom
mission sicher nicht unglücklich. 

M. Dupont, rapporteur: La proposition de M. Landolt vise a 
preciser le principe qui figure a la premiere phrase de cet 
alinea. En fait, par cette disposition, M. Landolt et la minorite 
souhaitent eviter une surcharge administrative dans la 
mesure ou le patient est deja suffisamment informe sur le 
coüt de la prestation rec;ue, par exemple par le prix des 
medicaments qui figure sur l'emballage. En fait, la proposi
tion de M. Landolt est tout ä fait valable dans la mesure ou 
eile evite le poids d'une certaine bureaucratie. Cependant, la 
majorite de la commission a estime qu'il fallait la rejeter. 

Bundesrat Egll: Ich verstehe, Herr Landolt, dass das für Sie 
der wichtigste Artikel in der ganzen Kranken- und Mutter
schaftsversicherung ist. Ich möchte mich dazu nicht äus
,n..., 

sern. Entscheiden Sie. Wir wollen nicht auch noch von den 
Apothekern ein Referendum heraufbeschwören. 

Le presldent: M. Landolt nous propose une modification. La 
majorite de la commission s·y oppose et le Conseil federal 
s·en remet a votre sagesse. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 25 Abs. 4bls (neu) 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Bundesrates 

Art. 25 al 4""' (nouveau) 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 

56Stimmen 
25Stimmen 

... namentlich bei Personen, die einen Haushalt führen und 
bei Selbständigerwerbenden ... 

Abs. 3bis 
Befindet sich ein Versicherter, der eine Rente der AHV, der 
lnvali&enversicherung, der obligatorischen Unfallversiche
rung oder der Militärversicherung bezieht, keinen eigenen 
Haushalt führt und keine weiteren Personen zu unterstützen 
hat, ohne wesentlichen Unterbruch länger als sechs Monate 
in einer Heilanstalt, so können die Leistungen der Kasse für 
die Deckung der Aufenthaltspauschale und allenfalls der 
Behandlungspauschale reduziert werden. Dem Versicherten 
muss jedoch In jedem Falle von der Rente ein angemessener 
Betrag für die persönlichen Bedürfnisse verbleiben. Der 
Bundesrat setzt die Mindesthöhe dieses Betrages fest. 

Abs. 3 und 4 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 26 
Proposition de la commission 

Al. 1 

... il y a surassurance; pour les personnes tenant un me
nage ... 

Al. 3"" 
Si un assure au benefice d'une rente AVS, de l'assurance
invalidite, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assu
rance militaire, qui n'a ni menage propre ni obligation d'en
tretien, sejourne pendant plus de six mois dans un etablisse
ment hospitalier, sans interruption notable, les prestations 
de la caisse pour couvrir le forfait pour frais de pension et, le 
cas echeant, pour couvrir le forfait pour frais de traitement 
peuvent etre reduites. Cependant dans toutes les cas, il 
convient de laisser a l'assure un montant convenable pour 
les besoins personnels. Le Conseil federal fixe le montant 
minimal de cette contribution. 

Al. 3, 4 

Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 30ter 

Antrag der Kommission 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 
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Arl 30'., 
Proposition de la commission 
Biffer (pas dans le programme d'urgence) 

Angenommen - Adopte 

Arl 32 
Antrag der Kommission 
... haftpflichtigen Dritten ein. Die Artikel 41 bis 44 des 
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) gelten 
sinngemäss. 

Arl 32 
Proposition de la commission 
... les articles 41 a 44 de la loi federale, sur l'assurance
accidents (LM) sont applicables par analogie. 

Angenommen - Adopte 

Arl 33, Randtitel, Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Randtitel 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 1 
... dessen einheitliche Anwendung. Er erteilt zu diesem 
Zwecke den Kassen Weisungen, insbesondere über die 
Organisation und Geschäftsführung, die Rechnungsfüh
rung, die Anlage des Vermögens, die Bilanzierung, die Kon
trollstelle sowie über Massnahmen im Hinblick auf die finan
zielle Sicherheit und die klare Ausscheidung der einzelnen, 
Versicherungsarten. Insbesondere sollen jene Kosten, wel
che auf die Krankenpflege-Grundversicherung entfallen, 
ausgewiesen werden. 

Arl 33, tltre marginal, al. 1 
Proposition de la commission 

Titre marginal 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 1 
... de maniere uniforme. II donne, a cette fin, aux caisses des 
instructions relatives en particulier a l'organisation et a la 
gestlon, a la tenue des comptes, au placement de la fortune, 
a l'etablissement des bilans, a l'organe de contröle et aux 
mesures a prendre pour la securite financiere ainsi qu'a la 
separation nette des differents genres d'assurance. En parti
culier, les coüts afferant a l'assurance de base des soins 
medico-pharmaceutiques doivent etre mise en evidence. 

Angenommen - Adopte 

Arl 34, Randtitel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Arl 34, tltre marginal 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h 00 

_Aoo 

N 4 octobre 1984 
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Prlaldent: Bei der Beratung dieses Geschäftes sind wir in 
der letzten Session bei Artikel 35 stehengeblieben. Damit 
kommt das Problem der Finanzierung zur Diskussion. Die 
Kommissronsberichterstatter werden eine kurze Einführung 
geben. 

Eggll-Winterthur. Berichterstatter: Die heutige Regelung der 
Bundesbe,träge an die Krankenversicherung sieht wie folgt 
aus: Es wurden Jährlich Grundbeiträge pro Kind in der Höhe 
von Fr. 55.48 ausgerichtet, das sind 68 Millionen Franken. 
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. Pro Frau waren es Fr. 220.69 oder gesamthaft 584 Millionen 
Franken und pro Mann Fr. 41.23 oder total 102 Millionen 
Franken. Für das Jahr 1983 waren es also total 754 Millionen 
Franken. Dazu kommen die Pauschalbeiträge für die TB
Versicherung (5 Millionen Franken), für Krankenpflege von 
Invaliden (90 Millionen Franken), für Mutterschaft, inklusive 
Stillgeld (38 Millionen Franken) und der Bergzuschlag 
(21 Millionen Franken). Das ergibt eine Summe von total 

trag für den Ausgleich der Frauenprämien. Das gleiche gilt 
natürlich bei höheren Aufwendungen für die Prämienbefrei
ung ab drittem Kind usw. 
In diesem Zusammenhang muss die Summe von 923 Millio
nen Franken betrachtet werden; sie ist absolut verbindlich. 
Zu beachten ist weiterhin, dass gemäss Artikel 38ter die 
Kantone an diesen Beiträgen mit 50 Prozent beteiligt sind. 

908 Millionen Franken. Art. 35, 36 und 36bls 
Die Neuordnung, die Ihnen der Bundesrat und die Kommis-
sion vorschlagen, bringt hier Änderungen und sieht folgen- Antrag der Kommission 
dermassen aus: Gemäss Artikel 35 werden die Sozialhypo- Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
theken der Krankenkassen abgegolten. Danach vergütet der 
Bund den einzelnen Kassen für Versicherte, die eine AHV- Art. 35, 36 et 36""' 
oder eine IV-Rente beziehen, zur Abgeltung der hohen 
Kosten einen zusätzlichen Beitrag, wobei der Beitrag an 
lnvalidenrentner doppelt so hoch ist wie bei den AHV-Rent
nern. Diese Abgeltung soll erfolgen, um die Kassen bzw. die 
Prämienzahler solcher Kassen zu entlasten, die viele AHV-

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

oder IV-Rentner als Mitglieder haben. Bekanntlich sind die Art. 37 
Kosten der Betagten im Durchschnitt ungefähr fünfmal Antrag der Kommission 
höher als diejenigen der 20- bis 30jährigen. Gerade bei den Abs. 1 
AHV- und IV-Rentnern macht sich nämlich die Auflage des 
Gesetzes an die Krankenkassen besonders stark bemerkbar, 
nämlich die Aufnahmepflicht und der Grundsatz, dass die 
Prämien nach dem Eintrittsalter zu bezahlen sind und nicht 

... der Kinder. Als Kinder gelten Versicherte bis zum vollen-· 
deten 16. Altersjahr 

Abs.2 
nach den effektiven Alterskosten abgestuft werden dürfen. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Für diesen Ausgleich sind 120 Millionen Franken vorgese-
hen. Gemäss Artikel 36 übernimmt der Bund die vollen Abs. 3 
Leistungen an die Mutterschaft nach Artikel 14. Bis jetzt Streichen 
wurden nur Beiträge an die Kosten der Mutterschaft ausge-
richtet, wie bereits erwähnt nach geltender Ordnung Art. 37 
38 Millionen Franken oder pro Fall rund 1200 Franken. Neu 
wird vom Bund alles bezahlt. Es wird dabei mit Kosten von Proposition de la commission 
198 Millionen Franken gerechnet. Al. 1 
In Artikel 6 haben wir beschlossen, dass die Prämien für die ... cotisations des enfants. Sont reputes enfants les assures 
Frauen höchstens 10 Prozent höher sein dürfen als diejeni- jusqu'a l'äge de seize ans revolus. 
gen der Männer. Da die Durchschnittskosten der Frauen um Al. 2 
etwa 50 Prozent höher sind als diejenigen der Männer und 
dies nach Abzug der Kosten, die im Zusammenhang mit der Adherer au projet du Conseil federal 
Mutterschaft anfallen, müssen wir diese ausgleichen. Darum Al. 3 
ist gemässArtikel 36bis neu der teilweise Ausgleich vorgese-
hen. Mit den 440 Millionen Franken, die hier eingesetzt sind, Bitter 
erfolgt dieser Ausgleich nur zu ungefähr zwei Dritteln. Dazu Angenommen - Adopte 
ist festzustellen, dass aufgrund der heutigen Situation die 
Männerprämien bereits etwas über 10 Prozent höher sind, 
als sie nach den effektiven Kosten für die Männer notwendig Art. 37bls {neu) 
wären, weil die höheren Frauenkosten auch über die Män- Antrag der Kommission 
nerprämien ausgeglichen werden. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
In Artikel 37 vergütet der Bund den Krankenkassen 90 Millio
nen Franken für die Verbilligung der Kinderprämien. Damit 
sollen die Kinderprämien generell verbilligt werden, um so 
die Nachteile, die das Kopfprämiensystem für Familien hat, 
etwas zu mildern. Ferner übernimmt der Bund im Sinne 

Art. 37""' {nouveau) 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

einer Entlastung für kinderreiche Familien die Prämie ab Angenommen - Adopte 
drittem Kind. Hier sind nach Artikel 37 Absatz 2 55 Millionen 
Franken berechnet worden. 
Gemäss Antrag der Kommission werden die Beiträge des Art. 38 

Bundes In Artikel 35 bis 38 durch einfachen Bundesbe- Antrag der Kommission 
schluss jeweils für drei Jahre festgesetzt. Dabei ist jedoch zu Abs. 1 beachten, dass die Beiträge nach Artikel 36 die Leistungen 
bei Mutterschaft, jene nach Artikel 37 Absatz 2 für das dritte Mehrheit 
und die folgenden Kinder sowie jene nach Artikel 37bis nach Zustimmung zum ~ntwurf des Bundesrates 
den Aufwendungen und Prämienausfällen im Vorjahr, d. h. Minderheit 
den effektiven Kosten, gerechnet werden. 
Die Beiträge nach Artikel 35, also die Abgeltung der Sozial- (Günter) 
hypotheken, jene nach Artikel 37 Absatz 1, Entschädigung ... der Mitgliederbeiträge. Kantone, welche kein Zentrums-
der Prämienausfälle für Kinder, und nach Artikel 38 Absatz 3, spital oder Universitätsspital führen, übernehmen die zu-
Beiträge an die Kantone mit geringer Finanzkraft, werden im sätzlichen, über. die Tarife der eigenen Spitäler hinausge-
Bundesbeschluss festgelegt. Das bedeutet, dass die Bei- henden Kosten, wenn einer ihrer Kantonselnwohner aus 
träge nach Artikel 36bis, also der Ausgleich für die Verbilli- medizinischen Gründen in ein ausserkantonales Zentrums-
gung der Frauenprämien von 440 Millionen Franken, der oder Universitätsspital verbracht werden muss. 
einzige variable Bundesbeitrag sind. Wenn also belspiels- · 
weise die Geburtenzahlen und damit die Kosten des Bundes Abs. 2 
für die Mutterschaft steigen, reduziert sich einfach der Bei- Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ao2 
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Abs. 3 
... einen Teil der Beiträge nach Absatz 1. Der Bundesrat 
bezeichnet ... 

Art. 38 
Proposition de /a commission 

Al. 1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Günter) 
... de la reduction. Les cantons, qui ne disposent pas d'un 
höpital universitaire, prennent en charge les frais supple
mentaires depassant les tarifs de leurs propres höpitaux, si 
un de leurs ressortissants doit, pour des raisons medicales, 
etre hospitalise dans un höpital central ou universltaire hors 
du canton de domicile. 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
... une partie des subsides prevus au 1"' alinea. Le Conseil 
federal designe ... 

Antrag Seiler 
Abs. 3 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Proposition Seiler 
Al. 3 
Selen. projet du Conseil federal 

Abs. 1-AI. 1 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier möchte die Minder
heit, angeführt von Herrn Günter, dass Kantone ohne Zen
trums- oder Universitätsspital die zusätzlichen Kosten, die 
aus einer ausserkantonalen Spitalbehandlung entstehen, 
übernehmen. Wenn ein Kantonseinwohner in einem ausser
kantonalen Spital behandelt werden muss, weil sein Kanton 
kein Zentrums- oder Universitätsspital hat, muss der Kanton 
die höherliegenden Spitaltarife übernehmen. Die Kommis
sionsmehrheit hat festgestellt, dass heute schon fast alle 
Kantone solche Verträge haben. Dieser Antrag ist deshalb 
nicht nötig. Er kann also abgelehnt werden, weil die heutige 
Praxis dies bereits regelt. 

Günter, Sprecher der Minderheit: Ich glaube, der Präsident 
der Kommission hat Ihnen das Wesentliche gesagt. Er hat 
Ihnen nämlich erklärt, es gebe ein Problem, das fast gelöst 
sei. Das kleine Wort „fast" ist aber das Entscheidende. 
Es gibt einige Kantone, die Kantons- und Universitätsspitäler 
führen. Wir alle wissen, dass diese uPaläste» sehr teure 
Einrichtungen sind, die die Kantone stark belasten. Es ist 
infolgedessen begreiflich, dass diese Kantone ausserkanto
nalen Patienten höhere Beiträge verrechnen als den eige
nen Kantonsbürgern. Soweit ist das richtig. 
Das Problem besteht nur darin, dass, wenn ein ausserkanto
naler Bürger in gewissen Kantonen in ein solches Spital 
kommt, nicht sein Kanton den höheren Beitrag bezahlt, 
sondern die Krankenkasse. Das ist etwas, was ich nicht 
begreife. Der Kanton, der kein Kantonsspital hat, spart sich 
Kosten, und die Krankenkasse bezahlt. 
Es ist vernünftig, wenn man auf diesem Gebiet zusammenar
beitet. Es ist auch richtig, dass viele Kantone, zum Beispiel 
der Kanton Aargau mit Zürich, Verträge abgeschlossen 
haben, die das regeln. Aber es gibt einige Kantone, die das 
nicht machen, und in diesen Kantonen bezahlt die Kanken
kasse den Preis dafür, dass die Kantone sich nicht unterein
ander organisieren konnten. Da stimmt etwas nicht. Das 
heisst, es ist eigentlich sehr konform mit unserem Gesund
heitswesen. Dort ist es auch in vielen anderen Bereichen so, 

dass zwei eine Übereinkunft treffen und der dritte bezahlt. 
Hier haben wir diese Situation wieder! Es gibt nicht viel zu 
tun, diesen Artikel ins Gesetz aufzunehmen; wenn er in zwei, 
drei Jahren überflüssig geworden ist, stört er niemanden im 
Gesetz. Aber er wird diejenigen Kantone, die diese Verträge 
noch nicht haben, dazu anhalten, sie endlich abzuschlies
sen. Meines Erachtens stört eine Vereinheitlichung in die
sem Bereich niemanden. Aber die Krankenkassen werden 
von einer völlig unnötigen Ausgabe entlastet, die Sache der 
Kantone ist. Es ist also durchaus gerechtfertigt, wenn wir die 
wenigen Kantone, die jetzt noch nicht Hand dazu geboten 
haben, mit diesem Artikel im entsprechenden Sinn etwas 
animieren. 
Ich stimme im übrigen, wie gesagt, dem Kommissionspräsi
denten zu. In vielen Bereichen ist die Frage gelöst, aber 
nicht in allen. Daher sollten wir diesen Artikel jetzt verab
schieden, sonst dauert der unbefriedigende Zustand noch 
einige Jahre an. 
Ich habe mich in der Kommission zuerst überzeugen lassen, 
dass mein Antrag nicht nötig sei, worauf ich ihn zurückgezo
gen habe. Hinterher musste ich leider feststellen; dass das 
Problem in einigen Regionen der Schweiz doch noch 
besteht. Deshalb habe ich mir erlaubt, den Antrag hier 
erneut zu stellen. Es ist keine grosse Sache, aber damit 
können wir mit Leichtigkeit eine störende Ungerechtigkeit 
korrigieren. 

Zehnder: Ich möchte noch etwas unterstreichen, verdeutli
chen und damit auch den Antrag von Kollege Günter unter
stützen. 
Die Problematik der ausserkantonalen Spitalbehandlung 
und vor allem deren Finanzierung ist nämlich auch den 

..Sanitätsdirektoren wohlbekannt. Die Sanitätsdirektorenkon
ferenz ist aber einmal mehr nicht in der Lage, eine einver
nehmliche Regelung zu treffen, an die sich jedermann zu 
halten hätte. Andererseits muss man auch ein gewisses 
Verständnis für die Universitätskantone aufbringen, wenn 
sie von den ausserkantonalen Patienten eine volle Kosten
deckcmg anstreben. Der Antrag Günter bringt nun hier eine 
für alle vertretbare Beteiligung und eine sozialpolitisch gute 
Lösung. Ausserdem kann es nichts schaden, wenn sich 
auch die Kantone ohne Grossspitäler mit den Kosten der 
Spitzenmedizin näher befassen müssen. 
In Kantonen mit einem Universitäts- oder Zentrumsspital 
werden die hohen Betriebskosten höchstens zu 60 Prozent 
aus Krankenkassentaxen finanziert. Das ist der Beschluss, 
den wir in der Herbstsession gefasst haben. Für 40 Prozent 
der Kosten der allgemeinen Abteilung werden somit Steuer
mittel eingesetzt. Krankenkassenmitglieder in Ka.ntonen 
ohne solche Spitäler sind nicht weniger auf die Möglichkeit 
hochspezialisierter Medizin angewiesen, sollen diese aber 
voll aus den Krankenkassenprämien finanzieren. Das ist aus 
sozialpolitischer Sicht nicht sonderlich gerecht. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag Günter zuzustimmen. 

Früh: Wir beschäftigen uns hier mit einem sogenannten 
Minderheitsantrag; man hätte eig~ntlich eher schreiben 
müssen: Einzelantrag. Ich habe erst jetzt bemerkt, dass es in 
dieser 31 köpfigen Kommission doch noch eine Minderheit 
gibt. 
Es geht also darum, dass nebst der Verbilligung der Mitglie
derbeiträge durch die Kantone bei wirtschaftlich schwäche
ren Versicherten (wofür ich übrigens volles Verständnis 
habe) die Kantone, welche kein Zentrums- oder Universitäts
spital führen, die zusätzlichen Kosten übernehmen, die über 
die Tarife der eigenen Spitäler hinausgehen. Voraussetzung 
dafür ist, dass medizinische Gründe vorliegen. Ich gehe 
davon aus, dass ein Zentrumsspital ein Kantonsspital ohne 
Lehr- und Forschungsauftrag ist, wie zum Beispiel St. Gal
len oder Münsterllngen. Nach dem Vorschlag Günter müss._ 
te also der Kanton, der nicht über eine solche Spitaleinrich
tung verfügt, der Krankenkasse die Differenz zwischen dem 
eigenen kantonalen Tarif und den Kosten im benachbarten 

. Kanton mit einem Universitäts- oder Zentrumsspital ausglei
chen. 

Ao3 
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Eine Frage stellt sich noch: Welche Kosten sind gemeint? 
Die Vollkosten? Was aber die Kantone ohne Spitzenspitäler 
interessieren muss, ist eben die Tarifgestaltung. Diese Kan
tone sind dem Verhandlungsgeschick des Spitals im ande
ren Kanton völlig ausgeliefert. Diese Kantone müssen also 
darauf beharren, bei den Tarifverhandlungen mitzusprechen 
und dabei zu sein, und ich glaube, das kann nicht unser 
Ernst sein. Ich bin der Meinung, dass der Artikel 19bis, vor 
allem sein Absatz 2, genügend klar ist. 
Wir wollen doch nicht Gesetze schaffen, die Artikel enthal
ten, die in ein, zwei oder drei Jahren veraltet sind. Zudem 
erinnere ich Sie daran, dass solche Patientenaustausche 
über die Kantonsgrenzen ja existieren: Grundlagen dieser 
Kostenübernahme in bezug auf die Zentrums- und Universi
tätsspitäler sind Verwaltungsverträge oder Vereinbarungen. 
Sogar der kleine Kanton Appenzell-Ausserrhoden und 
St. Gallen arbeiten bestens zusammen. Eine gesetzliche 
Regelung auf Zeit, Herr Günter, ist unnötig; wir wollen doch 
nicht unnötige Gesetzesartikel schaffen. 
Ich bitte Sie im Sinne der Mehrheit, diesen Minderheitsan
trag abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Je pense que M. Günter part d'un 
bon_ sentiment mais je voudrais rappeler qu'en vertu de 
l'article 19bls, 2" alinea, le traitement qui s'effectue hors du 
canton de domicile pour des raisons medicales doit etre 
integralement pris en charge par la caisse-maladie. Deja 
aujourd'hui, des caisses-maladie, surtout pour les assures 
habitant les cantons n'ayant pas d'höpital universitaire, ont 
des conventions avec ces höpltaux garantissant que lors
qu'ils doivent etre transferes pour des raisons medicales 
dans un höpital universitaire, la totalite des frais est prise en 
charge par ces caisses-maladie qui, bien entendu, ont fixe 
auparavant un prix conventionnel entre la caisse et ces 
höpitaux universitaires. C'est le cas par exemple pour mon 
.canton qui a passe un tel accord avec l'höpital universitaire 
de Lausanne ou de Geneve et qui prend en charge la totalite 
des frais lorsque les malades sont transferes pour des rai
sons medicales. 
La proposition de M. Günter me parait malgre tout dange:
reuse car eile entrainerait une forme de tourisme hospitalier 
ou las malades finiraient par choisir las höpitaux qui leur 
plaisent le plus, entrainant par lä a nouveau une surcharge 
financiere, non seulement pour les caisses-maladie mais 
aussi pour les assures ou leurs familles. Nous vous propo
sons donc d'en rester a la proposition de la majorite et de 
rejeter la proposition de M. Günter. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat schliesst sich der Kommis• 
sionsmehrheit an, und zwar aus der Überlegung, dass das 
hier aufgeworfene Problem Im bereits beschlossenen Geset
zestext hinreichend gelöst ist. Ich darf zusammen mit Herrn 
Früh auf Artikel 19bis Absatz 2 hinweisen. Nach dieser 
Gesetzesbestimmung haben die Kassen volle Leistungs
pflicht, wenn ein Kassenmitglied aus medizinischen 
Gründen - wie es heisst - «anderswo», also ausserhalb 
seines Kantons, behandelt werden muss. Also ist das Pro
blem von der Sicht der Krankenkasse aus an sich gelöst. 
Nach Artikel 22quinquies Absatz 4 hat die Heilanstalt ande
rerseits das Recht, für ausserkantonale Versicherte eine 
höhere Behandlungspauschale zu verlangen. 
Es bleibt den Kantonen überlassen, ob sie die ausserkanto
nale Behandlung ihrer Einwohner mitfinanzieren wollen. In 
der Praxis kommt dies häufig vor, und zwar bestehen hierfür 
in vielen Fällen auch Spitalabkommen zwischen den Kanto~ 
nen. In diesen Abkommen gibt es natürlich verschiedenste 
Lösungen und nicht nur die Lösung, die den Vertretern des 
Minderheitsantrages vorschwebt. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2-AI. 2 
Angenommen - Adopte 

65Stimmen 
39Stlmmen 

Abs. 3-A/. 3 

Präsident: Hier liegt ein Antrag von Herrn Seiler vor. Er 
schlägt Ihnen im Einverständnis mit den Kommissionsbe
richterstattern vor, diesen erst nach Artikel 38bis zu behan
deln. Sie sind damit einverstanden. 

Art. 38bls 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
Die jährlichen Beiträge des Bundes nach den Artikeln 35 bis 
38 werden durch einfachen Bundesbeschluss jeweils für 
drei Jahre festgesetzt. 

Minderheit 
(Bratschi, Borel, Eggli-Winterthur, Gloor, Meyer-Bern, Neu
komm, Zehnder) 
... werden durch einen allgemeinverbindlichen Bundesbe
schluss jeweils für drei Jahre festgesetzt. 

Abs.2 
Vom jährlichen Gesamtbetrag werden die Beiträge nach den 
Artikeln 36, 37 Absatz 2 und 37bis nach den Aufwendungen 
und Prämienausfällen im vorangegangenen Kalenderjahr 
ausgerichtet. 

Abs.3 
Die Höhe der jährlichen Beiträge nach den Artikeln 35, 37 
Absatz 1 und 38 Absatz 3 wird im Bundesbeschluss festge
setzt. 

Abs."4 
Der Beitrag nach Artikel 36bis bestimmt sich aus der Diffe
renz zwischen dem jährlichen Gesamtbetrag und den übri
gen Beiträgen des Bundes nach den Artikeln 35 bis 38. 

Antrag Seiler 
Abs. 1 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Die jährlichen Beiträge des Bundes nach den Artikeln 35, 
36bis und 37 Absatz 1 betragen insgesamt 18 Prozent der 
Ausgaben der Krankenkassen in der Grundversicherung für 
Krankenpflege im Vorjahr unter Abzug der Verwaltungsko
sten und der Einnahmen aus Kostenbeteiligungen. Die auf 
die einzelnen Beitragsarten entfallenden Beträge werden 
vom Bundesrat nach Anhören der Kassen festgelegt. Der 
Beitrag nach Artikel 36bis hat mindestens zwei Drittel der 
nach den gleichen Grundsätzen berechneten und um die 
Kosten der Mutterschaftsleistungen verminderten Mehrko
sten der Frauen zu decken. 

Abs. 3 
Streichen 

Abs. 4 
Streichen 

Art. 38bll 
Proposition de /a commission 

Al. 1 
Majorite 
Les subsides annuels alloues par la Confederation en vertu 
des articies 35 a 38 sont fixes par arrete federal simple 
valable trois ans. 

Minorlte 
(Bratschi, Borel, Eggli-Winterthour, Gloor, Meyer-Berne, 
Neukomm, Zehnder) 
... par un arrete federal de portee generale valable trois ans. 
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Al. 2 
Les subsides alloues sur fa base du montant global annuel 
et en vertu des articles 36, 37, 2" alinea, et 37b•• sont fixes 
d'apres les depenses et les cotisations manquantes de l'an
nee civile precedente. 

Al. 3 
Le montant des subsides annuels alloues en vertu des 
articles 35, 37, 1"' alinea, et 38, 3B alinea, sont fixes dans 
l'arrete federal. 

Al. 4 
Le subside alloue en vertu de l'article 351>1s est determine par 
la difference entre le montant global annuel et les autres 
subsides de la Confederation, en vertu des articles 35 a 38. 

Proposition Seiler 
Al. 1 
Selon. projet du Conseil federal 

Al. 2 
Les subsides annuels alloues par la Confederation en vertu 
des articles 35, 36""' et 37, 1"' alinea, s'elevent au total a 18 
pour cent des depenses engagees l'annee precedente par 
les caisses-maladie au titre de l'assurance de base des soins 
medicaux et pharmaceutiques, sous deduction des frais 
administratifs et des participations aux frais. Les montants 
affectes aux divers types de subsides sont fixes par le 
Conseil federal apres consultation des caisses. Le subside 
alloue en vertu de l'article 36 .... devra couvrir au moins deux 
tiers des depenses supplementaires des assurees calculees 
selon les memes principes et diminuees des frais afferents 
aux prestations en cas de maternite. 

Al. 3 
Biffer 

Al. 4 
Bitter 

ehe haben. Die freiwillige Krankenversicherung steht und 
fällt mit der Abgeltung der sozial- und familienpolitischen 
Auflagen durch den Bund. Die Bundesbeiträge nach Artikel 
35 bis 38 haben eine derart wichtige Funktion, dass man ihre 
Höhe nicht völlig unabhängig vom Volkswillen festsetzen 
darf, auch dann nicht, wenn die Finanzlage des Bundes 
noch schlechter als heute sein sollte. In Notsituationen hat 
sich unser Volk noch immer vernünftig gezeigt, so dass wir 
nicht mit einem einfachen Bundesbeschluss über die Köpfe 
hinweg regieren müssen. 
Eine Notwendigkeit, dem Parlament die umfassende Kom
petenz eines einfachen Bundesbeschlusses zu geben, 
besteht hier nicht. Hingegen gefährden wir die ganze Vor
lage, wenn wir dem Volk die Mitsprache in dieser äusserst 
wichtigen Frage verweigern wollen. Der staatspolitische 
Schaden, der mit dem einfachen Bundesbeschluss ange
richtet wird, ist ernst zu nehmen. Es heisst ja nicht umsonst: 
ccDie in Bern oben machen sowieso, was sie wollen.» Stellen 
wir deshalb die Glaubwürdigkeit des Parlamentes unter 
Beweis und lassen wirdem Stimmbürger bei der Kranken
versicherung die gleiche Mitsprache wie bei der AHV und 
der IV. Dort kann das Parlament den Anteil der öffentlichen 
Mittel auch nicht unter Ausschluss des Referendums fest
setzen. 
Noch ein Hinweis: Dass die Krankenkassen einen allgemein
verbindlichen Bundesbeschluss als für sie unumgänglich 
betrachten, dürfte verständlich sein und ist vor allem ernst 
zu nehmen. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit zuzustimmen. 

Seiler: Eine Vorbemerkung: Ich bin nicht der Meinung, dass 
man die Probleme der Gesundheitskosten damit lösen kann, 
dass man immer mehr Geld hlneinbuttert. Ich bin aber 
ebenso wenig der Ansicht, dass der Versicherte den 
Schwarzen Peter behalten soll, nachdem der Gesetzgeber 
nicht in der Lage ist, die Kostenentwicklung in den Griff zu 
bekommen. 
Der Patient als schwächstes Glied der Kette darf nicht der 
einzige Zahlmeister einer teuren und immer teurer werden
den Gesundheitsindustrie der Ärzte, Zahnärzte und Spitäler 

Zehnder, Sprecher der Minderheit: Für die Minderheit wird sein. Dies zu verhindern, ist der Zweck meines Antrages. Ich 
in diesem Artikel eine staatspolitisch bedeutungsvolle Frage verrate Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich sage, dass das 
aufgeworfen. Es geht um den einfachen oder allgemeinver- weitere Schicksal dieser Vorlage weitgehend von einer 
bindlichen Bundesbeschluss beziehungsweise um die befriedigenden Finanzierung, insbesondere von der Rege-
abschliessende Kompetenz der eidgenössischen Räte oder lung der Beiträge der öffentlichen Hand für die sozialen 
die Referendumsmöglichkeit und damit allenfalls die Mit- Auflagen, abhängt. 
sprache des Stimmvolkes. Das Krankenversicherungsgesetz auferlegt den Krankenkas-
Nach dem Geschäftsverkehrsgesetz Artikel 6 sind befristete sen Vorschriften zugunsten einzelner Versichertengruppen. 
Erlasse, die rechtssetzende Normen enthalten, in Form des Diese bewirken, dass die Versicherten geringere Prämien 
allgemeinverbindlichen Bundesbeschlusses zu kleiden. Die leisten, als es ihren tatsächlichen Kosten entspräche. Es 
Praxis der Räte bezüglich dieser Rechtsform war in den müssen also Kosten innerhalb der Krankenkassen umver-
letzten Jahren schwankend; ich erwähne nur zwei Beispiele: teilt werden, und dies ist in einer freiwilligen Krankenversi-
lm Bundesbeschluss über die fünfte Beitragsperiode nach cherung mit freier Wahl des Arztes und freier Wahl der 
dem Hochschulförderungsgesetz vom 23. März 1984, in Arti- Krankenkasse nur beschränkt möglich. Wenn der Gesetzge-
kel 7, ist festgelegt: «Dieser. Bundesbeschluss ist allgemein- ber Bund den Krankenkassen sozial- und gesellschaftspoliti-
verbindlich, er untersteht dem fakultativen Referendum.» sehe Auflagen macht, dann muss er einen wesentlichen 
Rechtsgrundlage dafür ist das Bundesgesetz vom 28. Juni Beitrag an die Kosten leisten. Tut er dies nicht oder eben in 
1968 über die Hochschulförderung. Der befristete Erlass des. unzureichender Weise, dann wandern die guten Risiken ab 
Bundesbeschlusses enthält also kaum eine rechtssetzende und den sozialen Krankenkassen bleibt das Monopol der 
Norm. Die Räte entschieden sich trotzdem für einen allge- schlechten Risiken. Solche Erscheinungen kennen wir 
meinverbindlichen Bundesbeschluss. bereits heute. Sie wurden durch die Kürzung der Bundesbei-
Zweites Beispiel: Der Beschluss über eine vorübergehende träge und die Kosteninflation ausgelöst. 
Erhöhung der Zahl der Ersatzrichter und Urteilsredaktoren Die Kosten für die Frauen - um nur ein Beispiel zu nennen-
am Bundesgericht vom 27. März 1984 enthält ebenfalls die sind um rund 1 Milliarde höher als diejenigen für die Män-
Möglichkeit des Referendums. Er wurde auch in einen allge- ner. Es liegt nun jenseits von Gut und Böse, die Frauen mit 
meinverbindlichen Bundesbeschluss gekleidet. diesen Mehrkosten und entsprechenden Prämien belasten 
Diese beiden Beispiele - vermutli.ch zusammen mit noch zu wollen. Den Frauen ihre Mehrkosten aufbürden, wollen 
anderen-zeigen, dass unsere Praxis schwankend, vielleicht wir nicht; die Männer entsprechend ·mehr zahlen lassen, 
sogar unsicher ist, dass die Beitragsbeschlüsse des Bundes können wir nicht. Eine Angleichung der Prämien von Frau 
aber von grosser politischer Wichtigkeit und Reichweite und Mann bedingt deshalb, dass die Kostendifferenz durch 
sind. öffentliche Mittel ausgeglichen wird, und zwar nicht nur zu 
In unseren Krankenkassen oder Versicherungen sind heute ungefähr 40 Prozent, wie das die Kommission und der 
rund 97 Prozent der Bevölkerung eingegliedert. Sie sind von Bundesrat vorsehen. 
den Entscheiden über die Bundesbeiträge direkt betroffen. Weitere enorme Kostenverlagerungen bewirkt auch die 
Sie sollen daher notfalls auch die Möglichkeit der Mitspra- Bestimmung des Gesetzes, dass jedes Krankenkassenmit-
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glied in der Prämiengruppe seines Eintrittsalters, allenfalls 
in der untersten Gruppe für Erwachsene verbleibt, sofern es 
die Kasse nicht wechselt. Etwa 60 Prozent der Krankenkas
senmitglieder leisten die gleiche Prämie wie Personen, die 
der Kasse im Alter zwischen 20 und 35 Jahren beitreten. Je 
nach Kasse kann dieser Anteil noch erheblich höher sein. 
Ein 20jähriger Mann kostet die Kasse im Durchschnitt etwa 
220 Franken, ein 70jähriger aber gegen 1800 Franken, und 
beide bezahlen die gleiche Prämie. Folglich muss die Prä
mie für den Jungen wesentlich höher als effektiv notwendig 
angesetzt werden. Auch hier sind also Umverteilungen nicht 
in beliebigem Ausmass möglich, kann man die Solidarität 
nicht überstrapazieren. Daher muss sich der Bund auch an 
diesem Kostenausgleich beteiligen. Es ist aber praktisch 
unmöglich, die Auswirkung dieser Prämienbestimmung zu 
ermitteln, weil die Verhältnisse bei jeder Kasse wieder 
anders sind. Abschätzen kann man jedoch, wie hoch etwa 
die Mehrkosten der älteren Versicherten sind. Wenn wir 
annehmen, dass von den über 65jährigen etwa 85 Prozent 
versichert sind, dann betragen die Mehrkosten gegenüber 
den 16- bis 65jährigen rund 850 Millionen Franken pro Jahr. 
Daran leistet heute der Bund etwa 120 Millionen Franken; 
der Rest muss - wie gesagt - umverteilt werden. 
Nach dem Beschluss der Mehrheit der Kommission soll vom 
Parlament in eigener abschliessender Kompetenz ein Glo
balbetrag zur Finanzierung aller gesetzlichen Auflagen, die 
weitestgehend den sozialen Gehalt dieses Gesetzes über
haupt erst ausmachen, festgesetzt werden. Massgebend 
wird dabei nicht sein, was diese Auflagen kosten, sondern 
was man dafür aus der Bundeskasse opfern will. Das geht an 
der gesetzlichen ·Bestimmung der sozialen Ausgestaltung 
dieser freiwilligen Krankenkassen vollständig vorbei und 
führt früher oder später zum Ruin dieses Systems. 
Die ansonsten hochgepriesene private Vorsorge wird mit 
der Revision der Krankenversicherung torpediert, wenn bei 
den Bundesbeiträgen keine vernünftige Lösung gefunden 
werden kann. Ausserdem - ich bitte das zu beachten - ist 
der Vorlage das Referendum der Krankenkassen sicher. Es 
ist doch ganz klar, dass die Krankenkassen nicht auf ein 
Gesetz einschwenken können, das in keiner Weise eine 
Garantie dafür bietet, dass die aus den gesetzlichen Aufla
gen entstehenden Kosten vom Bund angemessen mitfinan
ziert werden. 
Ich ersuche Sie daher, die Beiträge des Bundes, die ja 
gemäss Artikel 38ter hälftig von den Kantonen aufgebracht 
werden sollen, für den Ausgleich der Mehrkosten der Betag
ten und der Behinderten {gemäss Art. 35), für den Ausgleich 
der Mehrkosten der Frauen {Art. 36bis) und für die Prämien
reduktionen bei Familien mit ein bis zwei Kindern {gemäss 
Art. 37 Abs. 1) in einem Prozentsatz der Pflegekosten im 
Gesetz zu verankern. Dieser Prozentsatz soll sich auf die 
effektiven Ausgaben der Krankenkassen für Pflegekosten 
beziehen, also die Verwaltungskosten nicht berücksichtigen 
und nur die gesetzlichen Pflichtleistungen umfassen. Aus
serdem sind die Einnahmen der Krankenkassen aus der 
Kostenbeteiligung zu berücksichtigen. Auf dieser Basis 
erscheint ein Beitrag von 18 Prozent der Kosten - das ist 
mein Vorschlag-zur Finanzierung dieser Auflagen in einem 
tragbaren Mass knapp genügend. 
Wie wirkt sich das aus? Ein Betrag von 18 Prozent der 
bereinigten Kosten des Vorjahres, siehe Tabellen 8 und 9, 
ergibt für 1986 einen Betrag von 809 Millionen Franken. 
Davon werden 666 Millionen Franken gebraucht, um eben 
diese zwei Drittel der Mehrkosten der Frauen auszugleichen. 
Der Rest ist für die Beiträge zum Ausgleich der Alters- und 
Behindertenmehrkosten sowie für die Kinder zu verwenden. 
Zu diesen 809 Millionen kommen dann die 198 Millionen für 
die Mutterschaftsleistungen und 55 Millionen für den Prä
mienerlass bei kinderreichen Familien hinzu. Insgesamt 
müsste der Bund damit im .zweiten Jahr des lnkrafttretens 
1062 Millionen Franken leisten. 
Nach den Ausführungen des Bundesrates bei der Beantwor
tung der Motion Zehnder hätten die Krankenkassen auf
grund der heute geltenden Regelung mit Subventionsansät
zen, die aus dem Jahre 1976 datieren, für 1986 Anspruch auf 
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942 Millionen Franken, bei Wegfall der linearen Kürzung 
sogar auf 992 Millionen Franken. Sie können sicher sein, 
dass sich die Krankenkassen mit den 903 Millionen Franken 
der Kommission nicht werden einverstanden erklären. Von 
den 20 Millionen Franken zugunsten der einzelnen Kantone 
haben die Krankenkassen zudem nichts. 
Für den Bundeshaushalt bedeutet mein Antrag einen Mehr
aufwand von 70 Millionen Franken gegenüber der geltenden 
Regelung und von 139 Millionen gegenüber der unakzep
tierbaren Lösung der Kommissionsmehrheit. 
Ich bitte Sie, bei Absatz 1 dieses Artikels 38bis dem Antrag 
des Bundesrates zu folgen und in bezug auf Absatz 2 mei
nen Antrag zu unterstützen. Damit wäre eine Voraussetzung 
geschaffen, um diese sozialen Auflagen, die wir mit diesem 
Gesetz den Krankenkassen machen, auf eine vernünftige 
und von den Krankenkassen akzeptierbare Grundlage zu 
bringen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Zlegler: Wir haben bei der Beurteilung der Finanzierungs
frage davon auszugehen, dass das Krankenkversicherungs
gesetz am System der freiwilligen, individuellen Krankheits
vorsorge die notwendigen sozial- und gesellschaftspoliti
schen Korrekturen anbringt, d. h. Frauen sollen nicht 
wesentlich höhere Prämien leisten müssen als Männer. Bei 
Familien werden die Beiträge zusätzlich durch die Ermässi
gung der Kinderprämien reduziert. Die ältere Generation soll 
ihre erhöhten Krankenkosten nicht selbst voll finanzieren 
müssen, und bei den Behinderten gilt Prämiengleichheit mit 
den Nichtbehinderten. Diese Korrekturen sind unerlässlich, 
sie kosten jedoch zwangsläufig viel Geld. Diese Sozial
kosten können aber nicht beliebig auf die Kassenmitglieder 
üb~rwälzt werden, woraus folgt, dass der Bund mindestens 
einen wesentlichen Teil der Kosten der Sozialauflagen mit
tragen muss. Nun stellen wir aber fest, dass der Bund seine 
Verpflichtungen gegenüber den Krankenkassen seit 1974 
progressiv abgebaut hat. Heute sind wir bereits soweit, dass 
wir die Beiträge im Voranschlag mehr oder weniger willkür
lich, ohne Rechtsgrundlage, festsetzen. Es sei darauf hin
gewiesen, dass die Krankenkassen einer Festsetzung der 
Bundesbeiträge durch einfachen Bundesbeschluss nicht 
zustimmen werden. 
Die Krankenkassen beharren auf ihrer Forderung nach 
einem anteilmässig konstanten und angemessenen Mittra
gen der Sozialauflagen durch den Bund. Diese Forderung 
wird von weiten Volkskreisen nachhaltig unterstützt. Das 
beweisen die weit über 300 000 Unterschriften, mit denen 
die Krankenkasseninitiative alle bisherigen Unterschriftenre
korde gebrochen hat. Diese eindrückliche Willenskundge
bung zeigt mit aller Deutlichkeit, dass es so wie bisher nicht 
weitergehen kann, auch nicht in Sachen Bundesbeiträge. 
Die Krankenkassen tragen übrigens ganz wesentlich dazu 
bei, dass auf freiwilliger Basis Soziallasten in Milliardenhöhe 
von den Versicherten selbst getragen werden. Die Kassen 
und die Versicherten bewahren den Bund davor, dass er für 
die Deckung von Defiziten in der Krankenversicherung auf
kommen muss. Artikel 38bis der Revisionsvorlage muss 
Gewähr bieten, dass nicht abgebaut, sondern solidarisch 
mitgetragen wird. In dieser Richtung bringt der Antrag Seiler 
eine gewisse Garantie für die Krankenkassen. dass das 
Gleichgewicht zwischen Solidaritätsleistungen der Versi
cherten und Lastenausgleichsbeiträgen des Bundes kon
stant bleibt. 
Wenn schon die Kostenbeteiligung indexiert wird, dann 
müssen auch die Bundesbeiträge zur Abgeltung der Sozial
auflagen in einem Prozentsatz der Ausgaben der Kranken
kassen verbindlich fixiert werden. 
Ich ersuche Sie, den Antrag der Mehrheit abzulehnen und 
den Anträgen Seiler zuzustimmen. 

Basler: Wir machen nun denselben Fehler, den die Kommis
sion schon einmal gemacht hat, nämlich dass sie Anträge 
gehört und ihnen zugestimmt hat, ohne genau zu wissen, 
welches die Kostenfolgen sind. Wir haben das in der Kom
mission nicht besprochen. 

,Aot, 
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Ich habe mir überlegt, was das kostet. Ich komme auf andere 
Zahlen als diejenigen, die ich eben von Kollege Seiler gehört 
habe, denn der Kommissionspräsident, Kollege Eggli, hat 
einleitend die Posten bekanntgegeben, die wir gemäss 
Sofortprogramm für Artikel 35, 36bis und 37 Absatz 1 vorge
sehen haben: Das wären 650 Millionen Franken. Gemäss 
Tabelle 9 sind die Nettokosten der Krankenkassen, von 
denen Herr Seiler nun ausgeht, 5122 Millionen Franken, 
wovon gemäss seinem Antrag 432 Millionen Verwaltungsko
sten abgehen; 18 Prozent davon sind bereits 850 Millionen, 
also rund 200 Millionen mehr als die dafür im Sofortpro
gramm vorgesehenen 650 M_illionen. Das geht einfach 
finanzpolitisch nicht mehr. Es ist in einem gewissen Sinne 
auch unsozial, bei unserer hohen Staatsverschuldung pro 
Jahr derart viel mehr zu verlangen - samt einem Automatis
mus zur Steigerung der Bundesbeiträge. Wir müssen bei 
den Investitionen für die Zukunft ja auch zurückstecken. Wir 
sorgen uns um die Mehrausgaben zur Stärkung der schwei
zerischen Wirtschaft; Paket II verlangt nur einen Fünftel des 
jährlichen Mehrbedarfs an Bundesmitteln, und da sollte der 
Konsum - und das sind eben auch Konsumbereiche - nicht 
derart aufgestockt werden. 
Für Auslandferien bezahlen die Schweizer offenbar gleich 
viel wie für die Krankenkassen, nämlich 6,3 Milliarden Fran
ken pro Jahr. Also ist es nicht in Ordnung, hier weiter zu 
entlasten, ausgenommen die wirtschaftlich Schwächeren 
und die wirklich Bedürftigen. Dazu dienen die Beiträge der 
Kantone gemäss Artikel 38. 
Offenbar scheiden sich hier die Geister an der Finanzierung, 
wie ich eben aus dieser Referendumsdrohung gehört habe. 
Kollege Seiler hat bereits die Ausführungsgesetzgebung zu 
einem Verfassungsartikel hier verpackt, wie ihn die Kranken
kasseninitiative vorsieht. Es heisst dort: «Der Bund richtet 
den Krankenkassen Beiträge aus zur Abgeltung der ihnen 
durch Verfassung und Gesetz auferlegten sozial- und gesell
schaftspolitischen Verpflichtungen ... Wir sind der Ansicht, 
dass der Bund nicht länger seine für das Krankenversiche
rungswesen zur Verfügung gestellten Steuergelder derart 
einsetzen soll, wie bis anhin, sondern gezielter für die wirt
schaftlich Schwachen. Diesbezügliche Finanzierungsmo
delle sind von den Privatversicherten und von Dr. Gygi 
einmal vorgeschlagen worden. Nur mit Stichentscheid des 
Präsidenten wurde in der Kommission eine Rückweisung 
der gesamten Teilrevision an den Bundesrat verhindert, der 
einen sozialpolitisch noch wirksameren und sparsameren 
Mitteleinsatz vorzusehen hätte, als wir ihn sogar im Sofort
programm vorlegen. 
Zu dieser Krankenkasseninitiative wird das letzte Wort der 
Bürger haben. Er ist nicht nur Mitglied einer Krankenversi
cherung. Viele sind auch Erwerbstätige, die um so mehr 
Steuern zu entrichten haben, je mehr der Bund eben Bei
träge ausschütten muss. 
Ich ersuche Sie, den Antrag Seiler aus diesen Gründen 
abzulehnen. 

Bonny: Ich möchte zum Antrag der Minderheit zu Artikel 
38bls Stellung nehmen, dem Antrag, der von Kollege Zehn
der vertreten wurde. Ich beantrage Ihnen, diesen Antrag 
abzulehnen und der Mehrheit zuzustimmen. Dabei möchte 
ich weniger mit krankenversicherungsbezogenen Gründen 
argumentieren, sondern mehr aus einer allgemeinpoliti
schen Sicht 
Die Minderheit schlägt uns bekanntlich vor, die jährlichen 
Beiträge des Bundes sollten nicht durch einfachen Bundes
beschluss jeweils für drei Jahre, sondern durch einen allge
meinverbindlichen Bundesbeschluss festgesetzt werden. 
Dazu hätte ich drei Bemerkungen: 
1. Eine Zustimmung zu diesem Minderheitsantrag würde 
einen Schritt in Richtung eines allgemeinen Ausgabenrefe
rendums bedeuten. Eine solche Politik wollen wir - jeden
falls aus meiner Sicht-nicht. Wir haben eine entsprechende 
Regelung zwar im Hochschulbereich, die ich eigentlich als 
einen Sündenfall betrachte. Am Horizont zeichnet sich 
zudem bereits das Rüstungsreferendum ab, das von der SP 
Schweiz durch eine lnitiat_ive postuliert wird. Ich glaube, wir 

- jedenfalls jene, die ein solches Rüstungsreferendum nicht 
wollen - müssen aufpassen, dass hier nicht ein Präjudiz 
statuiert wird. 
2. Ich glaube, dass eine Zustimmung zum Mi_nderheitsan
trag auch einen neuen Schritt in Richtung einer weiteren 
Politisierung des schwierigen Problems Krankenversiche
rung bedeuten würde. Die Möglichkeit, ein solches Refe
rendum anzudrohen und zu ergreifen, wenn wir die jährli
chen Beiträge des Bundes nach den Artikeln 35 bis 38 
festlegen, würde selbstverständlich auch schon auf die 
Beratungen im Parlament abfärben. Nachdem wir ja alle 
miterleben, wie schwierig es ist, eben hier zu einem Konsens 
zu kommen, würde eben diese Konsensfindung dadurch 
noch schwieriger gemacht. Ich gestatte mir hier die 
Anschlussbemerkung, dass ich an sich bedaure, dass jetzt 
auch noch parallel eine sozialdemokratische Initiative und 
die Initiative der Krankenkassen laufen. Ich bin überzeugt. 
dass uns durch diese beiden Initiativen der Ausweg aus 
unserer verzwickten Situation nicht leichter gemacht wird. 
3. Theoretisch bestünde bei einer Annahme dieses Minder
heitsantrages die Möglichkeit, alle drei Jahre ein Refe
rendum zu ergreifen, und wir müssten auch theoretisch alle 
drei Jahre mit einer entsprechenden Volksabstimmung 
rechnen. Nun wissen wir genau, wie sehr der Fahrplan heute 
überlastet ist. Der Bundesrat hat alle Mühe, überhaupt die 
Volksabstimmungen, die wir durchführen müssen, termin
lich zu placieren. Meines Wissens ist bereits das Jahr 1985 
vollkommen ausgelastet. Man steckt schon in den Terminen 
von 1986. Generell müssen wir achtgeben, dass wir unsere 
Referendumsdemokratie, zu der wir alle stehen, nicht stra
pazieren. Auch der Bürger selber will in dieser Beziehung 
nicht überfordert werden. Aus dieser staatspolitischen Sicht 
meine ich, dass wir durch eine Zustimmung zum Minder
heitsantrag der Referendumsdemokratie einen schlechten 
Dienst leisten. Ich sage deshalb: Wehret den Anfängen! 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

M. Gautler: En raison des circonstances que vous connais
sez, je n'ai pu m'exprimer sur les trente-quatre premiers 
articles de cette loi. Vous n'aurez pas la meme chance pour 
la seconde partie de ce debat. Je voudrais intervenir a 
propos de l'article 3ßb" qul, si je comprends bien, fait l'objet 
de trois propositions: celle de M. Seiler qui voudrait que l'on 
fixe dans la loi en pourcentage les contributions des pou
voirs publics de maniere definitive, ou a peu pres; celle de la 
majorite qui voudrait que ces contributicins soient fixees en 
nombre de millions tous les trois ans par un arrete. federal 
simple et enfin la proposition de la minorite qui souhaiterait 
la meme chose mais au moyen d'un arräte de portee gene
rale soumis au referendum. 
Je voudrals d'abord m'elever contre la propositiori de 
M. Seiler, et ceci pour plusieurs raisons, la premiere etant 
une question de principe: je crois que le Parlament doit 
rester maitre de ses decislons, trois ans apres trois ans, 
plutöt que de fixer une fois pour toutes dans la loi un 
pourcentage de contributions. Seconde raison: je com
prends fort bien que les caisses-maladie desirent avoir l'as
surance de toucher un certain pourcentage de leurs 
depenses, chaque annee. II taut, cependant, aussi penser a 
l'autre extremite de la chaine, c'est-a-dire a la caisse fede
rale et aux caisses cantonales, puisque les cantons seront 
aimablement invites a payer la moitie de ces subventions. 
C'est pourquoi a mon avis, s'il faut tenir compte de l'etat 
financier des caisses-maladie, II taut aussi tenir compte de 
l'etat des finances publiques: nous ne pouvons pas savoir si 
dans trois ans, ou dans neuf ans, les finances de la Confede
ration et celles des cantons permettront de payer 18 pour 
cent dans une partie des cas, les deux tiers des frais dans 
une autre. 
Enfin, je ne suis pas persuade que si nous acceptions la 
proposition de M. Seiler, nous ne provoquerions pas un 
rencherissement des coüts de la sante. En effet, je crois que 
lorsque les caisses-maladie, d'une part, les malades de 
l'autre, ont le sentiment que, quoi qu'il en soit, la Confedera
tion et les cantons sont derriere pour payer une bonne partie 
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des frais, ils ont tendance ä moins freiner les couts. Or, qui 
peut freiner les couts? Ce sont les malades ou les patients
parce que souvent ce ne sont pas des malades, ce sont des 
gens qui se croient malades - qui peuvent apporter une 
importante contribution ä la diminution des couts de la 
sante. S'ils ont l'impression que ce sont les pouvoirs publics 
qui paient. ils auront beaucoup moins tendance ä s'abstenir. 
En ce qui concerne la proposition· de la minorite de la 
commission, M. Bonny a dit d'excellentes choses tout ä 
!'heure sur le principe qui veut que les credits d'engagement 
soient votes par la voie de l'arrete federal simple et non par 
un arrete de portee generale. Je ne reviens pas sur les 
propos de M. Bonny mais je voudrais ajouter cette question: 
quese passerait-il sur le plan pratique si un referendum etait 
lance contre un arrete de portee generale fixant pour trois 
ans la contribution federale et cantonale aux depenses des 
caisses-maladie? Comment feraient les caisses-maladie- et 
lä je serais heureux de savoir ce qu'en pensent leurs repre
sentants - en n'etant plus fixees pendant de nombreux 
mois, probablement, sur les subventions qu'elles peuvent 
recevoir de la Confederation? II n'y aurait plus de base 
legale pour leur accorder des subventions. Si le referendum 
tance aboutissait au refus par le peuple de l'arrete de portee 
generale, l'on arriverait ä une solution de vide total de 
subventions pour les caisses-maladie. Jene crois pas que ce 
soit lä le desir de la minorite de la commission, ä voir les 
honorables collegues dont elle est composee! 
Telles sont les raisons pour lesquelles, au nom du groupe 
liberal, je vous invite ä voter la proposition de la majorite et 
repousser celle de Ja minorite et celle de M. Seiler. 

Spiltl: Ich will nicht direkt zur Frage einfacher Bundesbe
schluss allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss Stellung 
nehmen, möchte aber auf ein Problem zu sprechen kom
men, das mit den Bundesbeiträgen zusammenhängt und 
damit eben doch indirekt den Minderheitsantrag betrifft. 
Meines Erachtens geht die Frage, ob hier die Referendums
möglichkeit geschaffen werden soll oder nicht, eben doch 
am Ziel vorbei. Die Subventionierung der sozialen Kranken
versicherung bezweckt ja letztlich, dass die Krankenpflege
Grundversicherung für jedermann finanziell tragbar bleibt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle Mittel der öffentli
chen Hand, also auch die Bundessubventionen, gezielt ein
gesetzt werden, d. h. jenen Krankenkassenmitgliedern 
zugute kommen, die sie auch tatsächlich brauchen. Heute 
funktioniert das anders. Die Bundessubventionen an die 
Krankenkassen werden nicht sozial verwendet. Daran sind 
aber nicht die Krankenkassen schuld, sondern dies ist die 
Folge der gesetzlichen Grundlagen. Die Verwendung der 
Bundesmittel ist deshalb nicht sozial, weil sie unbesehen 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des einzelnen Versi
cherten eingesetzt werden. Zwar sollen die Kassen künftig 
nicht mehr nur wie bisher reine Kopfbeiträge, sondern auch 
gezielte Mittel zur Abgeltung der Mutterschaftsleistungen, 
zur Prämienbefreiung für das dritte und die folgenden Kin
der einer Familie, zur Verbilligung der Frauen- und Kinder
prämien sowie zum generellen Lastenausgleich erhalten. 
Doch auch diese gezielten Mittel kommen allen Versicher
ten zugute, unbesehen, ob es sich um Begüterte oder weni-

gangsfrist eine praktische, nicht diskriminierende soziale 
Finanzierungslösung zur Verfügung zu haben. Nach der 
bereits beschlossenen Änderung des Artikels 33 des KMVG 
sind die formellen Voraussetzungen in der Rechnungsle
gung der Krankenkassen bereits vorhanden. Damit will ich 
sagen, der entscheidende Punkt ist eine rasche Realisierung 
einer wirklich sozialen Finanzierung der Krankenkassenprä
mien. Die Schaffung einer Referendumsmöglichkeit löst hier 
das eigentliche Problem überhaupt nicht, und man kann 
sich sogar fragen, ob es nicht für die Subventionsempfän
ger, nämlich die Krankenkassen, letztlich auch kontrapro
duktiv sein könnte. 

Allenspach: Ich spreche zum Antrag Seiler, der auf den 
ersten Blick harmlos tönt, aber von grosser Tragweite ist. Es 
sind vor allem drei Punkte hervorzuheben: 
1. Dieser Antrag Seiler schafft erneut einen Ausgabenme
chanismus. In den Debatten über das Budget oder die 
Rechnung wird immer wieder Klage geführt, das Parlament 
habe finanzpolitisch wenig zu sagen, weil der grösste Teil 
der Bundesausgaben gesetzlich gebunden sei. In den Anträ
gen des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit wird 
dem Parlament wieder ein grösserer Freiraum für finanzpoli
tische Entscheidungen geschaffen und damit dem Parla
ment auch wieder eine grössere finanzpolitische Verantwor
tung zuerkannt. Wir sollten bereit sein, diese grössere 
finanzpolitische Verantwortung zu übernehmen und uns 
nicht hinter einem Ausgabenmechanismus verkriechen. 
2. Im Antrag Seiler wird der Grundsatz, je höher die Kosten, 
desto höher die Subventionen, verankert. Dieser Grundsatz 
widerspricht Sinn und Geist des Sofortprogrammes, das ja 
die .l(osten dämpfen will. Wenn die Subventionen mit stei
genden Kosten automatisch auch immer höher werden, 
dann wird der Anreiz, Kosten zu sparen, geringer. _Unser 
Hauptproblem ist die Eindämmung der Kostenexplosion. 
Das sollten inzwischen alle, die sich mit der Krankenkversi
cherung befasst haben, erkannt haben. Aber diese Kosten
explosion bekommen wir nicht in den Griff, wenn wir die 
Kosten einfach vermehrt auf den Bund umverteilen. 
3. Der Antrag Seiler hätte momentan rund 150 Millionen 
Franken höhere Subventionen zur Folge. 150 Millionen 
Franken mehr Bundesausgaben sind kein Pappenstiel, 
besonders wenn man die leere Bundeskasse ansieht. Es ist 
natürlich zu einfach zu sagen, der Bund könne gemäss 
Artikel 38ter die Hälfte dieser Mehrausgaben auf die Kan
tone überwälzen. Hier stellt sich erstens die Frage, ob die 
Kantone bereit sind, diese zusätzlichen Ausgaben zu über
nehmen, und zweitens ist daran zu erinnern, dass Artikel 
38ter erst in Kraft tritt, wenn durch die Neuverteilung der 
Aufgaben von Bund und Kantonen ein angemessener Aus
gleich für die Mehraufwendungen der Kantone auf dem 
Gebiet der Krankenversicherung erfolgt ist. Wird dem 
Antrag Seiler zugestimmt, werden die Bemühungen um eine 
Neuverteilung der Aufgaben von Bund und Kantonen er
schwert. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne den Antrag Seiler abzulehnen 
und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

ger Begüterte handelt. Dies darf mit Fug als verfehltes Giess- Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Gestatten Sie mir vorerst 
kannenprinzlp bezeichnet werden. noch einige Bemerkungen, auch an Herrn Spälti beispiels
Eine soziale Verteilung dieser Bundesbeiträge sähe anders weise: Es Ist falsch, beim gegenwärtigen System von 
aus: Die wirtschaftlich Schwächeren müssten die Mittel der «Giesskannensubventionen» zu sprechen. Schon anlässlich 
öffentlichen Hand erhalten und nicht diejenigen, die darauf der Revision 1964, die 1966 in Kraft getreten ist, hat das 
verzichten können. Konkrete Vorschläge, wie dies gehand- Parlament ganz bewusst beschlossen, die Beiträge der 
habt werden könnte, liegen bekanntlich vor. Sie müssen Frauen dürften bei den Prämien nicht mehr als 10 Prozent 
nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber sie bilden eine betragen. Das übrige habe der Bund abzugelten. Man kann 
Basis. Wenn diese Änderung im Sinne einer wirklich sozia- heute sagen - aber ich würde auch diese Aussage falsch 
len Finanzierung aufgrund der Bundesbeiträge einmal reali- finden-, es sei damals ein politischer Fehlentscheid gewe
siert ist, was ja bekanntllch auch mit einer Motion ange- sen. Der Entscheid entsprach der politischen Meinungsbil
strebt wird, dann ist eine der verschiedenen notwendigen dung. Man spricht heute davon, dass die Frauen die glei
Grundlagen geschaffen, damit der ständige Druck nach chen Prämien wie die Männer bezahlen sollten. Wenn man 
immer höheren Subventionen nachlässt. solche politischen Entscheide fällt, muss man auch dazu 
Es ist nötig, die Umgestaltung des Finanzierungssystems stehen. Der Vorschlag der PKU war sicher nicht der Weisheit 
sofort an die Hand zu nehmen, um bei Ablauf der Über- letzter Schluss. Herr Spälti hat das richtig gesehen. 
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Zu den Anträgen: Herr Zehnder beantragt namens der Min
derheit, dass die Beiträge dem fakultativen Referendum 
unterstellt werden. Ich verstehe die Vertreter, die das bean
tragen, denn gebrannte Kinder fürchten das Feuer! Unser 
Parlament hat seit einigen Jahren die faktischen Beitrags
verzögerungen beschlossen: Man erhält das Geld ein Jahr 
später, und es fehlen ständig etwa 700 bis 800 Millionen in 
den Kassen, für die die Krankenkasse die Bank spielt. Das 
wird auch in Zukunft befürchtet. Deshalb möchte man die
sen Bestandteil dem Referendum unterstellen. Es ist zwar 
richtig, dass die Mehrheit das durch einen einfachen Bun
desbeschluss regeln will, ohne die Möglichkeit des Referen
dums. Wir tragen die Verantwortung in diesem Parlament, 
um diesen Entscheid zu ringen. Es wurde sogar noch darge
legt, die Referendumsmöglichkeit könnte sich auch negativ 
auswirken, wenn einmal die berühmten «Sparonkel» in 
unserem Rat das Referendum ergreifen, um eine Reduktion 
des Beitrages zu erwirken. Diese Gefahr besteht natürlich 
auch. Das sind die Gründe, die die Kommissionsmehrheit 
dazu geführt haben, diesen Antrag abzulehnen. 
Zum Antrag von Herrn Seiler: Hier möchte ich Herrn Basler 
bitten, seine Zahlen etwas zu korrigieren. Er hat etwas 
vergessen. Die Gesamtkosten, gerechnet auf 1985, betragen 
5 568 000 000 Franken. Von diesen gehen in Abzug: 432 
Millionen Franken Verwaltungskosten. Wenn eine 20prozen
tige Kostenbeteiligung besteht, müssen wir diese auch in 
Abzug bringen, das beläuft sich auf 836 Millionen Franken. 
Erst wenn diese beiden Abzüge erfolgt sind, kämen die 18 
Prozent von Herrn Seiler; das würde dann noch 809 Millio
nen machen. Man müsste nämlich die Mutterschaftskosten 
auch noch in Abzug bringen, dann kommt man auf den 
Betrag von 4 492 000 000. 18 Prozent davon sind 809 Millio
nen, und dann kommen die 198 und die 55 Millionen wieder 
hinzu. Die Schlusssumme beläuft sich auf 1062 Millionen. 
Das sind die richtigen Zahlen. Herr Seiler will einfach, dass 
der Prozentsatz gleich bleibt, den die Krankenkassen bzw. 
die Versicherten erhalten, so dass man immer mit dem 
gleichen Prozentsatz rechnen kann. 
Das hätte verschiedene Vorteile. Das ist zuzugeben. Ein 
Vorteil wäre: der Bund müsste laufend mehr bezahlen, 
ebenso die Kantone. Das wäre einerseits ein Vorteil, indem 
die Kantone und der Bund gezwungen würden, vermehrt zu 
sparen, insbesondere die Kantone, die bis heute in dieser 
Beziehung teilweise nicht sehr viel getan haben. Nachteilig 
wäre, wie das auch hier gesagt worden ist, dass es laufend 
schwieriger würde, die Kosten im Griff zu behalten, und 
dass das Parlament seine Budgetfreiheit einschränken 
würde und den Beitrag nicht mehr alle Jahre anpassen 
könnte; es wären einfach die 18 Prozent. Damit würden 
wahrscheinlich die Kantone weniger zum Ergreifen von 
Sparmassnahmen gezwungen. Dieser indirekte Vorteil läge 
dem Antrag Seiler zugrunde. Wir sind uns ja einig, dass man 
bei den Kostenverursachern sparen muss. Aber einer von 
diesen Kostenverursachern ist der Kanton, und wenn Herr 
Gautier von eingebildeten Kranken spricht, dann ist einfach 
festzustellen, dass es auch Ärzte gibt, die eingebildete 
Kranke sehr gerne behandeln, weil sie nicht viel zu tun 
geben, aber die Tarife eben unverändert bleiben. Es gibt 
beides. Wenn die Ärzte alle eingebildeten Kranken nicht 
mehr behandeln würden, müsste Herr Gautier nicht davon 
sprechen. 
Die Kommission möchte- um nochmals auf den Antrag von 
Herrn Zehnder zurückzukommen - ganz klar festhalten: Es 
gibt überall feste Ansätze mit Ausnahme des Prämienaus
gleichsbeitrages von 440 Millionen. Nur das ist eine Puffer
zone, bei der man mehr oder weniger geben kann. Bei den 
übrigen Beiträgen besteht so oder so keine Referendums
möglichkeit, sondern wie gesagt nur für diese 440 Millionen, 
weil diese im Gesetz festgelegt sind. Einzig diese 440 Millio
nen sind also letztlich noch referendumsfähig, und auch 
diesen Betrag kann das Parlament schliesslich noch ändern. 
Das übrige ist im Gesetz geregelt, wie ich es eingangs 
bereits gesagt habe. 
Ich möchte Sie also im Namen der Kommissionsmehrheit 
bitten, ihren Anträgen zuzustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: Je vous rappelle qu'avec l'arrete 
fecleral simple le referendum n'est pas possible, alors qu'il 
l'est avec l'arrete federal de portee generale. Les caisses
maladie revendiquent tres fermement - elles en font leur 
cheval de bataille - l'arrete federal de portee generale. Un 
certain nombre de cantons en font de meme, car ils crai
gnent que la Confederation ne restreigne de plus en plus ses 
subventions en se dechargeant sur les caisses-maladie, 
c'est-a-dire indirectement sur les assures et par consequent 
sur les cantons. 
Ceux qui presentent la proposition de minorite-je ne le sais 
pas, mais j'lnterprete- ont vu la possibilite de faire pression, 
sous la menace du referendum, sur le Parlement et le 
Conseil federal de maniere a ne pas abaisser le montant des 
subventions. Mais, il taut le dire encore une fois, cela vaut 
aussi dans l'autre sens. Certalns se souviennent que M. Otto 
Fischer avait propose d'introduire le referendum de portee 
generale dans l'aide aux universites, non par crainte d'une 
augmentation des subventions, mais pour les diminuer si le 
Parlement ou le Conseil federal etait trop genereux. 
En fait, si la majorite de la commission a choisi la formule de 
l'arrete simple, c'est en raison d'un principe.11 taut rappeler 
que les depenses federales sont toujours determinees par 
un tel arrete, sans quoi il faudrait l'introduire dans toute une 
serie de dispositions entrainant des subventions de la Con
federation, comme par exemple l'aide au tiers monde.11 faut 
egalement souligner que la situation financiere de la Confe
deration doit toujours etre examinee et prise en considera
tion lors de la fixation de subsides fecleraux. Mais - le 
message le fait tres largement - il taut aussi rappeler que les 
participations provenant de la Confederation en faveur des 
caisses-maladie sont necessaires au bon fonctionnement de 
-notre systeme. Or, ces caisses ne peuvent remplir leurs 
fonctions que si les subventions sont regulierement versees 
et periodiquement adaptees a la situation. Cela ne doit pas 
etre automatique, mais examine compte tenu de l'etat finan
cier de la Confederation et de la necessite de maintenir le 
critere de solidarite. Je crois qu'il fallait le rappeler. C'est 
donc pour des raisons strictement de principe appliquees 
generalement par le Parlement et le Conseil federal dans ce 
domaine que nous vous suggerons de rejeter la proposition 
de la minorite. 
La proposition de M. Seilerest inacceptable, car eile entrai
nerait une veritable explosion des co0ts puisqu'elle elimine 
pratiquement l'autodiscipline demandee ä l'ensemble du 
secteur medical et des assures. lls n'auraient plus aucune 
raison de s'y astreindre puisqu'on leur garantirait d'avance 
le pourcentage des depenses consacrees ä la sante.11 s'agit 
donc dans ce cas d'une atteinte dlrecte a la volonte de 
recherche d'un frein au co0t de la sante du Parlament et du 
Conseil federal. Nous vous proposons, a titre personnel, 
puisque la commission ne s'est pas reunie, de rejeter la 
proposition de M. Seiler. 

Bundesrat Egll: Der Standpunkt der Regierung: Sie lehnt 
beide Anträge ab, sowohl den Antrag der Kommissionsmfn
derheit, der von Herrn Zehnder begründet worden ist, wie 
auch den Antrag Seiler. Die Gründe sind von den Votanten 
dieser Debatte schon weitgehend dargelegt worden. Ich darf 
sie kurz zusammenfassen: 
Zum Antrag Seiler: Erstens einmal schafft dieser Antrag 
einen Mechanismus in dem Sinne, dass Subventionen auto
matisch durch die Ausgaben der Krankenversicherung 
bestimmt werden. Andere Votanten haben bereits darauf 
hingewiesen: Bei Budget- oder Rechnungsdebatten beklagt 
sich das Parlament regelmässig darüber, dass seine Budget
freiheit durch solche Automatismen eingeschränkt sei. Hier 
sind Sie nun im Begriff, einen solchen neuen zu schaffen. 
Zweitens: Die Lösung von Herrn Seiler ist wenig flexibel. Das 
Parlament entbindet sich seiner Budgethoheit und Budget
freiheit, und es gibt sie ab an das Gesetz. Das Parlament 
wird die Ausgaben des Staates nicht mehr nach den 
momentanen Bedürfnissen bemessen können, sondern ist 
an das Gesetz gebunden, an die 18 Prozent, die Herr Seiler 
hier einführen möchte. 
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Ein drittes Moment: Eine solche Lösung trägt nicht zum 
Sparen bei, dies ist wiederholt in der Debatte bemerkt 

·worden. 
Schliesslich darf ich noch die von uns berechneten Zahlen 
wiedergeben, zu welchen der Antrag Seiler im Jahre 1985 
führen würde. Die Zahlen, wie sie Ihnen vom Herrn Kommis
sionsreferenten Eggli gegeben worden sind, stimmen annä
hernd. Der Betrag würde beispielsweise für das Jahr 1985 
über eine Milliarde ausmachen. Sie werden mir recht geben, 
dass für das nächste Jahr eine solche Ausgabe für den Bund 
unzumutbar ist. Das zum Antrag Seiler. 
Nun zum Minderheitsantrag der Kommission, wie von Herrn 
Zehnder begründet: Hier haben Sie nun die politische 
Option zu treffen, ob Sie ein fakultatives Finanzreferendum 
einführen wollen oder nicht. Es gibt für beide Möglichkeiten 
natürlich Gründe. Aber der Bundesrat lehnt ein solches 
fakultatives Finanzreferendum ab, weil es als erratischer 
Block in unserer finanzpolitischen Situation stehen würde. 
Wir kennen einen einzigen Fall - Herr Bonny hat ihn 
genannt und ihn auch als «Sündenfall» bezeichnet - im 
Bereiche der Hochschulsubventionen, es ist dies noch ein 
Andenken an Herrn Otto Fischer, das hier in diesem Rate 
«durchgeboxt» worden ist. Sonst finden Sie im ganzen 
finanzpolitischen Bereich der Eidgenossenschaft kein fakul
tatives Finanzreferendum. Wir möchten auch diese Gele
genheit nicht benutzen, ein solches einzuführen. Sie aber 
haberi die Wahl zu treffen. Der Bundesrat empfiehlt Ihnen, 
davon abzusehen. 
Ein zweiter Grund: Sie wissen, dass das Konkordat auch mit 
dem Gedanken liebäugelt, ein fakultatives Finanzrefe
rendum zu ergreifen. Demgegenüber ist folgendes zu 
bemerken: Nach meiner Erfahrung findet bei fakultativen 
Finanzreferenden, wie sie gelegentlich bei Kantonen rech
tens sind, eher das Gegenteil dessen statt, was sich das 
Konkordat der Krankenkassen davon verspricht. Das 
Finanzreferendum wird nämlich in der Regel dann ergriffen, 
wenn der Souverän der Auffassung ist, dass das Parlament 
seine Budgethoheit strapaziert und übertrieben hat. Es 
könnte also dieses Finanzreferendum ebensogut in das 
Gegenteil dessen umschlagen, was sich Herr Zehnder und 
seine Mitstreiter für diesen Minderheitsantrag vorstellen. 
Ausserdem wissen Sie auch, wie schwer es ist, das Ergebnis 
einer Volksabstimmung über ein Finanzreferendum, wenn 
eine vom Parlament beantragte Ausgabe vom Souverän 
überprüft werden muss, zu beurteilen, ob nun die Meinung 
besteht, das Parlament habe zuviel oder zuwenig beschlos
sen. Auch dieser Grund spricht gegen ein solches Finanzre
ferendum. 
Ich bitte Sie·, beide Anträge abzulehnen und der Kommission 
zuzustimmen. 

Abs. 1-AI. 1 
Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Seiler 

Abs. 2, 3 und 4 - Al. 2, 3 et 4 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Seiler 

109Stimmen 
53Stimmen 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

115Stimmen 
54Stimmen 

Präsident: Damit entfällt der Antrag Seiler zu Artikel 38 
Absatz 3. 

Art. 3Bter 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a und b 
Zustimmung zum .Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 Bst. c 
... für das Spitalwesen, für die spitalexterne Krankenpflege 
und für die Verbilligung ... 

Abs. 2 Bst. d 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Meyer-Bern, Bore!, Bratschi, Eggli-Winterthur, Gloor, Neu
komm, Vannay, Zehnder) 
d. dem Vorhandensein einer bedarfsgerechten verbindli
chen Spitalplanung gemäss Artikel 19bis Absatz 6. 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 38'"' 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 et al. 2 Jet. a et b 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 Jet. c 
... pour les höpitaux, pour les soins prodigues hors de l'höpi
tal et pour la reduction ... 

Al. 2 let. d 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Meyer-Berne, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthour, Gloor, 
Neukomm, Vannay, Zehnder) 
d. L'eventuelle planification hospitaliere, obligatoire et con
forme aux besoins, selon l'article 19b", 6• alinea. 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1 und 2 Bst. a, b, c 
Al. 1 et 2 Jet. a, b, c 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2 Bst. d - Al. 2 Jet. d 

Meyer-Bern, Sprecher der Minderheit: Das Gesundheitswe
sen ist im Bereich der medizinischen Versorgung kantonal 
geregelt. Die Kranken- und Unfallversicherungen hingegen 
verfügen, wie die Sozialversicherungs-Gesetzgebung allge
mein, über eine gesamtschweizerische Regelung. Wir müs
sen somit Massnahmen, insbesondere im Bereich der 
Kostendämpfung, gemeinsam ergreifen. Die beiden Räder
systeme müssen auf Bundes- und Kantonsebene synchron 
miteinander verzahnt werden, wenn sie nicht leerlaufen 
sollen. 
Artikel 19bis Abs. 6 weist auf die Kompetenz der Kantone 
hin, die Spitalplanungen zu verwirklichen und verbindlich zu 
erklären. Gleichzeitig werden die Krankenkassen dann von 
der Leistungspflicht entbunden. wenn Spitäler stationäre 
Leistungen anbieten, die aufgrund der jeweiligen kantona
len Spitalplanungen eben bereits abgedeckt sind. Die Kan
tone können jedoch über das KMVG nicht verbindlich zur 
Erstellung von Spitalplanungen verpflichtet werden, sie sind 
aus föderalistischen und verfassungsrechtlichen Gründen 
dazu nur berechtigt. Es besteht deshalb sowohl für Bund 
und Kanton als auch für die Krankenkassen und die Patien
ten ein eminentes öffentliches Interesse, dass die Kantone 
tatsächlich auch über bedarfsgerechte Spitalplanungen ver
fügen und solche einreichen und ausweiten. Nur so kann 
nämlich der beantragte Artikel 19bis Absatz 6 des KMVG 
seine Wirkung voll entfalten. Wir haben somit ein Junktim 
zwischen dem erwähnten Artikel 19bis Absatz 6 und dem 
hier zur Diskussion vorliegenden Artikel 36ter Absatz 2 
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Buchstabe d vor uns, das im unmittelbaren Interesse von 
Bund, Kantonen, Krankenkassen und mittel- und längerfri• 
stig auch von den Patienten und Spitälern ist. 
Man kann nun den Einwand erheben, dass diese Erleichte
rung, diese Anreizprämie für die Kantone, nicht quantifizier
bar sei oder dass es für den Bund schwierig sei, die Bedarfs
gerechtigkeit dieser kantonalen Spitalplanungen zu beurtei
len. Wenn Sie Artikel 38ter, so wie er nun neu vor uns liegt, 
betrachten, stellen Sie jedoch fest, dass nach Absatz 3 der 
Bundesrat die Einzelheiten nach Anhören der Kantone zu 
regeln hat. Er ist also verpflichtet, das im Verein mit den 
Kantonen zu regeln. 
Die Bestimmungen in den Buchstaben a, b und c müssen 
quantifiziert werden. Deshalb glaube ich, dass es auch rich
tig ist, wenn man bei Buchstabe d quantifiziert. 
Die Frage der Spitex-Quantifizierung wird keine leichte Auf
gabe sein. Die Kantone haben Planungswerke, die sie ver
bin.dlich erklären. Es wird Kennziffern geben. Es wird Durch
schnittswerte geben. Die Sanitätsdirektorenkonferenz ist 
selbstverständlich bereit, hier ebenfalls zur Lösung beizu
steuern. Wir haben schliesslich ein (übrigens auch vom 
Bund mitsubventioniertes) schweizerisches Krankenhausin
stitut, das absolut in der Lage ist, derartige Vorstellungen zu 
quantifizieren. 
Wenn wir wirklich wollen, dass diese Kantone bedarfsge
rechte und verbindliche Planungen durchführen und durch
setzen, so ist der Hinweis, dass man, wenn die Planung nicht 
zustande kommt, der Vorzugsprämien verlustig geht, immer 
wieder eine wirksame Waffe. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, Artikel 38ter Absatz 2 Buch
stabe d zuzustimmen, wie es Ihnen die Minderheit bean
tragt. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: DE1n Minderheitsantrag, 
wie er hier vorliegt, müssen wir in Zusammenhang mit 
einem früheren Artikel betrachten, der den Kantonen die 
Möglichkeit gibt, verbindliche Spitalplanungen zu erstellen 
und damit mitzuhelfen, Kosten einzusparen. 
Die Mehrheit der Kommission lehnt diesen Minderheitsan
trag ab mit der Begründung, die verbindliche Spitalplanung 
sei ja sowieso geregelt, und es sei nicht nötig, nun noch eine 
solche Bestimmung aufzunehmen. Für grössere Kantone 
sind solche Planungen selbstverständlich. Dass aber kleine 
Kantone solche Spitalplanungen machen, glaube ich eben 
nicht. Wenn der Minderheitsantrag angenommen wird, 
müsste man. diese Sonderfälle extra berücksichtigen. 
Aus diesen Uberlegungen heraus muss ich Sie bitten, dem 
Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: A l'article 19b1
•, 6• alinea, il est stipule 

que «les cantons peuvent fixer, sur leurterritoire, des planifi
cations obligatoires», et vous avez adopte cette clause le 
4 octobre 1984. 
Si vous acceptez la proposition de la minorite de fixer un 
critere supplementaire pour l'obtention des subventions, 
cela revient a dire que vous obligez les cantons a faire une 
planification hospitaliere, autrement dit vous transformez le 
«peuvent» en udoivent». En fait, les cantons n'ont aucune 
raison de renoncer a une planification hospitaliere, mais il 
taut leur laisser la liberte de l'interpreter et de la faire dans le 
sens qu'ils le souhaitent car ils doivent - je tiens a le 
rappeler - participer a raison de 50 pour cent aux subven
tions a l'assurance-maladie. 
Par consequent, je vous invite a rejeter la proposition de la 
minorite. 

Bundesrat Egli: Es geht hier in diesem Artikel um die Frage 
der Bemessung der Anteile der Kantone an den Leistungen 
des Bundes. Sie wissen, dass die Kantone gemäss Aufga
benteilung Bund-Kantone 50 Prozent der Bundessubven
tion übernehmen sollen, wobei diese 50 Prozent unter
schiedlich auf die einzelnen Kantone zu verteilen sind. In 
diesem Artikel geht es nun darum, die Kriterien festzulegen, 
nach welchen diese Verteilung vorzunehmen ist. Hierfür 
benötigt der Bundesrat ganz klare zahlenmässige Kriterien. 

In Litera a finden Sie beispielsweise die Leistungen für 
Krankenpflege als Kriterium, bei Litera b die Abweichung 
der Leistungen je Versicherten vom schweizerischen Durch
schnitt, in Litera c seine Aufwendungen für das Spitaiwesen. 
Diese Zahlen lassen sich alle genau errechnen. Nicht errech
nen lässt sich aber, was die Minderheit, angeführt von Herrn 
Meyer, uns vorschlägt, nämlich die Existenz einer bedarfs
gerechten verbindlichen Spitalplanung. Hieraus lässt sich 
keine Zahl ableiten, und der Bundesrat wüsste auch nicht, 
wie das Vorhandensein dieser Spitalplanung bei der 
Berechnung der Kantonsanteile gewichtet werden müsste. 
Ausserdem verurteilen Sie den Bundesrat dazu, darüber zu 
befinden, welche Kantone eine bedarfsgerechte Spitalpla
nung haben und welche nicht. Dieses Urteil möchten wir 
uns ersparen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Dagegen 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen - Adopte 

Antrag Egg/y-Genf 
Art. 38quater (neu) 

47 Stimmen 
82Stimmen 

Vor der Festsetzung der Beiträge nach Artikel 39bis Absatz 1 
und der entsprechenden Beteiligung der Kantone nach Arti
kel 38ter Absatz 2 werden die Kantone angehört. 

Proposition Eggly-Geneve 
Art. 38quater (nouveau) 
Avant la fixation des subsides selon l'article38b", 1„ alinea, et 
la fixation des participations cantonales respectives selon 
l'article 38'"', 2" alinea, les cantons sont consultes. 

M. Eggly-Geneve: La raison de mon amendement est tres 
simple. Des lors que, d'apres le projet de loi, les cantons 
participent obligatoirement, a raison de 50 pour cent aux 
subsides federaux, il n'est que logique et normal qu'ils 
soient consultes lors de la fixation du montant de ces 
subsides. II en va de meme lors de la fixation, dans cette 
enveloppe generale, de la participation de chaque canton. 
Pour tous les cantons, l'incidence est evidente sur les bud
gets, sur leur planification financiere. Si le financement de 
l'assurance-maladie commande cette participation des can
tons, alors qu'ils soient consultes. 
Nous venons d'adopter- peut-etre vous en souvenez-vous
ce meme principe de consultation des cantons dans le 
projet de loi reglant l'affectation des droits sur les carbu
rants. En votant mon amendement. vous ne seriez que 
fideles a ce que vous avez decide il y a peu de temps dans 
une autre loi. Vous ne devriez donc pas avoir de reticence a 
donner ici ce meme droit de consultation aux cantons. Si 
jamais, aux yeux de certains, cela allait sans dire, cela irait 
mieux en le disant. 
D'ailleurs, Monsieur le Conseiller federal, le projet du gou
vernement contient a son article 351e, nouveau, chiffre 3, la 
phrase «Le Conseil federal regle les details, apres avoir 
consulte les cantons ... II s'agit toutefois des details par 
rapport aux criteres figurant au chiffre 2 de l'article 38'"' 
nouveau. Or, mon amendement vise a etablir le principe de 
la consultation pour tout, y compris pour la fixation du 
montant global des subsides durant une periode de trois 
ans, puisque celle-ci aura deja des incidences sur les can
tons. 
Je pense que les rapporteurs ne s'opposeront pas a cet 
amendement, eux qui ont toujours soutenu, de la fagon la 
plus !arge possible, le droit de participation des cantons 
dans la logique du projet. J'espere qu'il en ira de meme du 
Conseil federal. En conclusion, je vous invite a soutenir cet 
amendement. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich möchte einfach dar
auf hinweisen, dass Sie bei Artikel 38ter Absatz 3 beschlos-
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sen haben: «Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten nach 
Anhören der Kantone.» 
Im vorangehenden Artikel ist das enthalten, was Herr Eggli
Genf möchte. Wir haben dort klar festgelegt, dass sich die 
Kantone mit 50 Prozent an den Kosten des Bundes beteili
gen. Im Absatz 2 Buchstaben a bis c werden die Einzelheiten 
festgelegt. 
Sollten Sie aber dem Antragsteller zustimmen, ist das über
haupt kein Unglück. Es steht dann einfach ein überflüssiger 
Artikel im Gesetz. 

M. Dupont, rapporteur: J'ai repete ä plusieurs reprises, il est 
vrai, que cette loi avait des chances, non seulement d'abou
tir, mais de contribuer ä reduire !es coOts et ä regulariser un 
certain nombre de problemes, car elle associe les cantons et 
leur laisse pleinement leurs parts de responsabilites. 
Lorsqu'on fait appel aux cantons pour payer le 50 pour cent 
des subsides, on ne peut, ä mon avis, les consulter seule
ment pour des details. lls sont directement concernes, puis
qu'ils paieront la moitie des subventions, Cela est peut-etre 
aussi dans l'interet des caisses-maladie, car si les cantons 
n'obtiennent pas un accord correct avec la Confederation, 
ce seront en definitive les caisses-maladie et les assures qui 
subiront le contrecoup de cette mesentente. 
C'est ä titre personnel - la commission n·•ayant pas aborde 
cette question - que je vous propose d'accepter l'amende
ment presente par M. Eggly-Geneve. 

Bundesrat Egli: Es ist richtig, dass der Antrag Eggly-Genf 
etwas weiter geht als unser Absatz 3 von Artikel 38ter, in 
dem es heisst: ccDer Bundesrat ordnet die Einzelheiten nach 
Anhören der Kantone.» 
Hier ist natürlich gemeint, dass der Bundesrat, bevor er «die 
Einzelheiten» zu Absatz 2 generell regelt, die Kantone anzu
hören hätte. Nach der Auffassung von Herrn Eggly-Genf 
wären indessen die Kantone in jedem einzelnen Fall bei der 
gesamthaften Festlegung der öffentlichen Beiträge anzuhö
ren. Aber das ist meines Erachtens selbstverständlich. Die 
Kantone müssen in jedem Fall angehört werden, weil der 
Bund ja die Leistungen für Krankenpflege, die Abweichun
gen nach Litera b und dann die Aufwendungen für das 
Spitalwesen nach Litera c kennen muss. Und die kann er ja 
nur kennen, wenn er mit den Kantonen in Verbindung .tritt 
und sie anhört. · 
Ich halte es mit dem Herrn Kommissionsreferenten, dass 
man dem Antrag von Herrn Eggly-Genf an sich zustimmen 
kann, aber es ist auch meines Erachtens eine überflüssige 
Bestimmung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Eggly-Genf 
Dagegen 

Art. 39 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Streichen 
Abs. 2 

43Stimmen 
45Stimmen 

Der Bund kann im Bereich der Krankenversicherungen stati
stische Erhebungen durchführen oder durchführen lassen, 
insbesondere bei Kassen, Ärzten und Heilanstalten. 

Art. 39 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Biffer 

Al. 2 
La Confederation peut proceder ou faire proceder a des 
enquetes statistiques dans le domaine de l'assurance-mala-

die, en particulier aupres des caisses, des medecins et des 
etablissements hospitaliers. 

Angenommen - Adopte 

Art. 39bls (neu) 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Streichen (nicht .ins Sofortprogramm) 

Minderheit 
(Zehnder, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthur, Gloor, Neu
komm, Vannay) 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
... Gesundheitspolitik und der Kosteneindämmung. Der 
Bundesrat ... 

Art. 39"'• (nouveau) 

Proposition de la commission 

Majorite 
Bitter (pas dans le programme d'urgence) 

Minorite 
(Zehnder, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthour, Gloor, Neu
komm, Vannay) 

Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
... qui s'y rapportent et sur les moyens permettant de reduire 
les coOts. Le Conseil federal ... 

Zehnder, Sprecher der Minderheit: Zusammen mit dem 
Bundesrat beantragt Ihnen die Minderheit, eine «Eidgenös
sische Kommission für die Krankenversicherung» zu schaf
fen. Der Artikel 39bis (neu) gibt die rechtliche Grundlage 
dazu. 
Die Mehrheit wil.I nichts wissen von einer neuen Kommis
sion; sie stellt sich auf den Standpunkt, es gebe genug 
Kommissionen. Diese Ansicht mag anderenorts eine 
gewisse Berechtigung haben, aber gerade hier trifft sie nicht 
zu und ist völlig fehl am Platz: Die Krankenversicherung ist 
nicht nur sehr breit gefächert, sie ist auch kompliziert. Sie 
hat sich mit laufenden Veränderungen, die in der Behand
lungstechnik sowie im Anbietersektor stattfinden, auseinan
derzusetzen, und vor allem trifft sie unsere ganze Bevölke
rung. Die Krankenversicherung hat sich insbesondere mit 
der Kostenentwicklung zu befassen, die erschreckend ist 
und noch laufend weiter steigt. Die Krankenversicherung ist 
auch ein markanter Pfeiler in der gesamten Gesundheits
politik. Sie ist so wichtig, dass eben die Zusammenarbeit 
innerhalb der interessierten Kreise unerlässlich ist und mit 
allen Mitteln gefördert werden muss. In diesem Sinne kann 
eine eidgenössische Kommission wertvolle Dienste leisten 
und vor allem auch dazu dienen, dass die Gesetzesmaschi
nerie allenfalls nicht unnötig in Bewegung gesetzt werden 
muss. 
In Absatz 2 beantragt die Minderheit, im bundesrätlichen 
Text die Worte «und der Kosteneindämmung„ einzufügen. 
Sie will damit unterstreichen, dass diese Kommission die 
spezielle Aufgabe erhält, kosteneindämmende Massnahmen 
zu studieren und den zuständigen Stellen zukommen zu 
lassen, etwa im Sinne der Sparkonferenz, die Bundesrat 
Hürlimann seinerzeit einberufen hat. Was hier mit grosser 
Berechtigung verlangt wird - ich nehme an, der Bundesrat 
hat auch nicht nichts studiert, als er diese Fassung aufge
nommen hat -, ist nicht etwa neu, sondern hat sein gutes 
Beispiel in unserem grössten Sozialwerk, der AHV und IV, 
schon längst gefunden. Es dar, mit Überzeugung gesagt 
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werden, diese Kommission habe sich bestens bewährt. Also: 
Warum nicht auch hier bei der Krankenversicherung? 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich stelle nur fest, dass 
die Kommissionsmehrheit diese «Eidgenössische Kommis
sion für die Krankenversicherung» nicht grundsätzlich 
abgelehnt, sondern gefunden hat, das müsse man nicht ins 
Sofortprogramm aufnehmen. Ich möchte einmal mehr dar
auf hinweisen, dass die Absicht besteht, nach der Beratung 
und Inkraftsetzung des Sofortprogramms unverzüglich an 
eine Totalrevision heranzugehen. Im Zusammenhang mit 
dieser Totalrevision wäre von dieser Kommission erneut die 
Rede. 
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die Kommissionsmehr
heit, diesen Antrag abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Cette proposition est louable et 
mäme acceptable puisqu'elle vise ä rechercher les moyens 
de reduire les coüts de la sante. Cependant la majorite de la 
commission a estime que cet article 39"" n'etait pas urgent et 
ne devait dqnc pas figurer dans le programme que nous 
traitons ~ctuellement. C'est pourquoi nous vous demandons 
de rejeter la proposition de la minorite. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat stimmt der Kommissions
mehrheit zu, und zwar nicht etwa aus der Überlegung, dass 
wir diese Kommission nicht möchten. Wir haben sie ja selbst 
im ursprünglichen Text vorgesehen. Wir sind lediglich der 
Auffassung, dass es sich hier nicht um ein vordringliches 
Anliegen handelt, das im Sofortprogramm gelöst werden 
müsste. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Antrag Chopard 
Art .. 39ter (neu) 
Abs. 1 

42Stimmen 
83Stimmen 

Der Bund erlässt nach Anhören der Kantone, der Kassen 
und der interessierten Berufsverbände Vorschriften über die 
Erteilung eines Diploms an Personen, die in Kassen tätig 
sind. · 

Abs.2 
Die Durchführung der Prüfung erfolgt durch geeignete 
Organisationen der Kassen. 

Abs. 3 
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement beauf
sichtigt die Prüfungen. 

Proposition Chopard 
Art. 39ter (nouveau) 
Al. 1 

La Confederation edicte, apres avoir consulte les cantons, 
les caisses et les as.sociations professionnelles concernees, 
des prescriptions ayant trait ä la delivrance d'un diplöme 
aux employes des caisses. 

Al. 2 
L'organisation des examens est confiee aux organismes ad 
hoc representant les caisses. 

Al. 3 

Le Departement federal de l'economie publique assure la 
surveillance des examens. 

Chopard: Die unerfreuliche Geschichte der eidgenössi
schen Anerkennung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
der Krankenkassenangestellten sollte beendigt werden. Ich 
unterbreite Ihnen deshalb den Antrag zu einem Artikel 39ter 
(neu). 

Ursprünglich glaubte man, die grundsätzlich dem Versiche
rungsaufsichtsgesetz unterstellten Krankenkassen gleich 
behandeln zu können wie die privaten Versicherungsgesell
schaften. Deren Angestellte können aufgrund des Berufsbil
dungsgesetzes ein vom Bund erteiltes Diplom erwerben. 
Das Justizdepartement lehnte diese 'Regelung jedoch ab. 
Die gesetzliche Grundlage für die Anerkennung der Ausbil
dung im Krankenkassenwesen müsse sich vielmehr auf Arti
kel 34bis der Bundesverfassung abstützen. Bei der hängi
gen Revision des Krankenversicherungsgesetzes gelangte 
das Konkordat der Krankenkassen denn auch an die Kom
mission mit der Bitte, diese Angelegenheit endlich zu regeln 
und im Krankenversicherungsgesetz einen Bildungsartikel 
aufzunehmen. Wie mir aus den Reihen der Kommission 
bestätigt wurde, bestand die Bereitschaft hierzu durchaus. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, das Bedürfnis eines 
Diploms für Krankenkassenangestellte und damit zusam-

. menhängende Fragen abzuklären. Diese Abklärung ist sehr 
sorgfältig und in Zusammenarbeit mit dem Biga vorgenom
men worden. Das Bundesamt für Sozialversicherung unter
breitete der Kommission nebst dem (neuen) Artikel 39ter, 
den ich Ihnen nun zur Annahme beantrage, einen umfassen
den Bericht. Daraus geht hervor, dass die Ausbildungs
gänge rund 600 Arbeitsstunden für die ~rundausbildung 
und rund 500 Arbeitsstunden für: die Weiterbildung leitender 
Angestellter der Krankenkassen umfassen. Dazu gehören 
neben den Bereichen Leistungen, Finanzierung und Tarife 
auch Kostenüberwachung, Statistik, Strukturanalyse, elek
tronische Datenverarbeitung und Informatik sowie Koordi
nation mit den übrigen Sozialversicherungszweigen. Aus 
mir unbekannten Gründen wurde dieser Bildungsartikel, der 
dem Bund lediglich die Pflicht zum Erlass von Ausfühtungs
,bestlmmungen und zur Überwachung der Prüfungen aufer
legt, nicht in das Sofortprogramm aufgenommen. Dringlich 
ist dieser Artikel jedoch offensichtlich, denn derzeit warten 
bereits über 700 Absolventen der Konkordatslehrgänge auf 
eine bundesrechtliche Anerkennung ihrer Ausbildung. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen, und 
danke Ihnen dafür. 

Allenspach: Der Antrag Chopard betrifft nicht die Kranken
versicherung, sondern die Berufsbildung. Es trifft zu, dass 
das Anliegen, das Herr Chopard vorgetragen hat, auch in 
der Kommission mehr oder weniger am Rande erörtert 
worden ist, ohne dass wir aber Gelegenheit hatten, die damit 
zusammenhängenden Probleme umfassend und endgültig 
klären zu können. Wir müssen dabei nämlich nicht nur die 
Frage der Verfassungsgrundlage stellen, wir müssen uns 
auch über den Sinn oder allenfalls den Unsinn der Zersplit-
terung unseres Berufsbildungssystems unterhalten. 
Wenn im Krankenversicherungsgesetz der Bundesrat die 
Kompetenz erhält, über die Erteilung von Berufs- und Aus
bildungsdiplomen für Personen, die im Krankenkassenwe-. 
sen tätig sind, zu befinden, dann wird er aus Gründen der 
Gleichbehandlung gleiches bei der nächsten Revision auch 
für Personen, die im Bereiche der Unfallversicherung tätig 
sind, tun müssen. Er wird dort den eidgenössisch diplomier
ten Unfallversicherungsbeamten in Aussicht nehmen müs
sen. Schliesslich werden wir auch noch den eidgenössisch 
diplomierten Arbeitslosenversicherungsbeamten und den 
AHV-Ausgleichsstellenangestellten mit eidgenössischem 
Fachausweis haben. Bei der übernächsten Steuergesetzre
vision wird dann noch die Ausbildung der Steuerbeamten 
geregelt werden. 
Ich unterstütze die Berufsbildung, ich unterstütze die beruf-
liche Weiterbildung. Wenn aber in jedem Spezialgesetz die 
Grundlagen für spezielle Ausbildungsreglemente und spe
zielle Berufsdiplome gelegt WE;rden, dann werten wir das 
umfassende Berufsbildungsgesetz ab, beeinträchtigen das 
unerlässliche Bemühen, die auseinanderstrebenden Spe
zialberufe wieder zusammenzufassen; dann vermindern wir 
auch die Durchlässigkeit zwischen den Berufen und schaf
fen neue berufliche Ungleichgewichte. 
Damit ist die Tragweite des Antrages von Herrn Chopard 
angedeutet; wir müssen ihn in diesen umfassenden ausbil-
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dungspolitischen Zusammenhang stellen. Wir müssen die
sen Zusammenhang herstellen, um zu zeigen, was mit einer 
derartigen Zersplitterung aufgrund eines Präjudizes eintre
ten könnte. Man müsste darüber hinaus auch den Zusam
menhang mit dem eidgenössischen Berufsbildungsgesetz 
herstellen. Er ist im Antrag von Herrn Chopard nicht enthal
ten. In der bisherigen Debatte in den Kommissionen hat es 
an Zeit gefehlt, dies zu erörtern, und dazu fehlt auch heute in 
diesem Rat die Möglichkeit. 
Es wäre deshalb meines Erachtens nicht zu verantworten, 
quasi aus dem Handgelenk heraus einen solchen Antrag ins 
Sofortprogramm hineinzunehmen und dabei die von mir 
geschilderten Konsequenzen in bezug auf die Spezialdi
plome und Ausbildungsrichtungen in Kauf zu nehmen. 
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie, den Antrag Chopard 
abzulehnen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Es ist richtig, dass wir in 
der Kommission über diesen Antrag nicht beschlossen 
haben. Aber ich möchte feststellen, dass Frau Ribi, unser 
damaliges Ratsmitglied, an der Sitzung vom 26. Januar 1983 
einen entsprechenden Antrag stellte und sich Herr Bundes
rat Egli bereit erklärte, diese Frage zusammen mit dem BIGA 
abzuklären. Das wurde gemacht, und auf die Sitzung vom SJ 
6. April 1984 lag ein entsprechender Bericht zuhanden der 
Kommission vor. 
Darin kommt der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Sozial
versicherung zu folgenden Schlüssen: Bereits seit längerer 
Zeit sei das Konkordat der Krankenkassen darum bemüht, 
dass die von ihm durchgeführte Ausbildung durch Abgabe 
eines Fachausweises oder durch ein Diplom vom Bund 
anerkannt werde. Es waren bereits über 600 Kursteilnehmer, 
die jeweils rund 500 Arbeitsstunden für den ersten und für 
den zweiten Kurs aufgewendet hatten. Dann heisst es in 
diesem Bericht, das BIGA habe den Krankenkassen empfoh
len, sie sollten auf eine entsprechende Ergänzung des 
KMVG drängen, damit dieser Wunsch erfüllt werden könne. 
Das BIGA unterstützt diese Bestrebungen des Konkordates 
und hat auch einen entsprechenden Vorschlag, den Herr 
Chopard aufgenommen hat, der Kommission unterbreitet. 
Die Kommission war also mindestens orientiert. In der Sub
kommisson •Sofortprogramm» wurde dann aber beschlos
sen, nicht darauf einzutreten. Man sagte, man könne das der 
Totalrevision des KMVG überlassen. 
Persönlich möchte ich Ihnen allerdings empfehlen, diesem 
Antrag zuzustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: Cette proposition est bonne.11 s'agit 
en effet d'avoir dans ce secteur du personnel extremement 
bien forme. Malheureusement, je ne suis pas certain que 
cela corrige le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les 
caisses-maladie emploient du personnel qui travaille avec 
l'informatique. Le reste du travail est fastidieux et ennuyeux 
et souvent on se contente de personnel qui n'a pas une 
formation professionnelle poussee. Je ne sais pas si la 
proposition de M. Chopard peut inverser le fait que de plus 
en plus ce sont les machines qui sont chargees de traiter 
I'ensemble des feuilles de maladie. Cet objet ne devrait pas 
s'inscrire dans le programme d'urgence mais etre traite de 
fac;on plus approfondie avec les autres articles. II seralt 
navrant de le rejeter, car le but est louable, et personnelle
ment je souhaiterais que M. Chopard retire sa proposition et 
qu'elle solt reprise avec les autres articles que nous avons 
laisses de cöte, plutöt que de rejeter purement cette propo
sition. 

Bundesrat Egli: Insbesondere das Votum von Herrn 
Allenspach bewegt mich zur Feststellung, dass offenbar 
dieses Anliegen von Herrn Chopard noch nicht nach allen 
Seiten hinreichend abgeklärt ist. Auf jeden Fall nicht so, 
dass es in einem Sofortprogramm Eingang finden kann. Sie 
sollten uns daher dieses Anliegen doch noch einmal über
prüfen lassen und nicht jetzt darauf drängen, dass es schon 
hier im Sofortprogramm untergebracht wird. 
Ich möchte Ihnen daher eher empfehlen, davon abzusehen. 
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Chopard: Aufgrund der Zusicherung des Bundesrates, die 
Angelegenheit noch einmal zu überprüfen, erachte ich es 
als zweckmässiger, vorläufig auf diesen Antrag zu ver
zichten. 
Ich ziehe ihn in diesem Sinne zurück. 

Präsident: Wir kommen jetzt zum Rückkommensantrag, 
den Ihnen Herr Basler unterbreitet hat: Da je nach Ausgang 
der Abstimmung darüber die Reihenfolge der Beratungen 
eine unterschiedliche sein wird, beantrage ich Ihnen, diesen 
Rückkommensantrag jetzt zu behandeln. Er stützt sich auf 
Artikel 68 unseres Reglementes. - Sie sind damit einver
standen! 

Antrag Basler 
Rückkommen auf den Beschluss, die Vorlage in einem 
Gesetz zu behandeln (Seite 1 der Fahne), und Antrag, die 
Vorlage in zwei Gesetzesbeschlüsse (A und B) aufzuteilen. 

Proposition Basler 
Je propose que l'on reconsidere la decision de traiter Je 
projet en une seuie et meme loi (page 1 du depliant) et qu'on 
le divise en deux lois (A et B). 

Basler: Ich beantrage Ihnen Rückkommen auf einen Grund
satzentscheid. Die Mehrheit der Kommission wollte die 
grosse Vorlage in zwei Gesetzesbeschlüsse aufteilen: in 
einen Teil A, den wir soeben durchberaten haben, und einen 
Teil B, zu dem wir nun kommen müssen. Eine starke Minder
heit, aufgeführt auf Seite 1 unserer Fahne, hat das bekämpft 
und mit 88 zu 80 Stimmen obsiegt. Ich beantrage Ihnen nun, 
auf ,diesen Verschmelzungsentscheid zurückzukommen 
und die Vorlage in zwei Gesetzesbeschlüsse zu kleiden: Teil 
A würde dann zum Bundesgesetz über die Krankenpflege
versicherung -- einschliesslich Erweiterung der Leistungen 
bei Mutterschaft-, und Teil B wird zum neuen Bundesge
setz über die Krankengeldversicherung inklusive Taggeld 
bei Mutterschaft. · 
Teil A ist das eigentliche Sofortprogramm, Teil B hat mit 
zeitlicher Dringlichkeit nichts zu tun. Er ist jedoch ein neues 
Sozialversicherungswerk und hilft bestimmt nicht der 
Kostendämmung im Gesundheitswesen. Neu seit letzten 
Herbst ist zudem die Erfahrung, dass wir ein derart komple
xes Gesamtwerk in einer Session nicht haben zu Ende 
beraten können. Die Beratung der Gesamtvorlage iin Stän
derat wird auch länger dauern, als wenn der Ständerat den 
Teil A allein verabschieden könnte. Auch die Differenzberei
nigungen würden für das Multipack langwieriger als für das 
Sofortprogramm. 
Indessen wartet man in den Kantonen auf einen raschen 
Abschluss dieser Teilrevision; denn die Kantone sind im 
Gesundheitswesen die Hauptträger. Wir haben die Sanitäts
direktoren mit einbezogen, indem wir uns von ihnen Spar
vorschläge unterbreiten liessen. Nun herrschen dort Ratlo
sigkeit und Rechtsunsicherheiten, und in ähnlicher Lage 
befinden sich die Krankenkassen. 
Deutlicher als letzten Herbst sollte aber auch die Stimmung 
bei den Bürgern einschätzbar sein. Ich habe sie Ihnen 
damals beim Artikel 1 Absatz 4 geschildert, als ich die 
obligatorische Krankentaggeldversicherung bekämpfte. 
Vom jüngsten Sozialversicherungswerk, der beruflichen 
Vorsorge, hat man nun genug an Sozialversicherungsbüro
kratie. Ein neues Versicherungsobllgatorium würde wuchtig 
abgelehnt. 
Viele von uns könnten dem Teil A zustimmen, lehnen das 
Versicherungsobligatorium im Teil B aber entschieden ab; 
sie sähen sich gezwungen, die Gesamtvorlage abzulehnen, 
wenn diese Aufteilung nicht doch zustande käme. Auch 
wenn Sie nun Rückkommen beschliessen, würde ich den 
Minderheitsantrag auf Nichteintreten beim Beschluss B 
nicht erneut stellen. Wir haben darüber befunden. Wir 
kämen somit direkt zum Antrag Allenspach, der eine obliga
tlonenrechtliche Lösung für die Lohnzahlung bei Mutter• 
schaft sucht. 
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Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie, Rückkommen zu 
beschliessen und dann die Aufteilung gutzuheissen. 

chaque revision s'est heurtee generalement a un referen
dum et presque toujours au refus du peuple suisse. Si nous 
voulons faire un travail utile, il taut le faire par petits paquets 

Zehnder: In der Herbstsession haben wir die Teilung der et non pas sous forme de multi-packs, comme l'a dit tout a 
Vorlage abgelehnt und mit 80 gegen 64 Stimmen das Kran- !'heure M. Basler. Pour avancer, il taut presenter des petites 
kentaggeldobligatorium bejaht. Ich bedaure zutiefst, dass doses a la fois. II taut presenter des arretes ou des loi_s 
wir kurze Zeit danach die Diskussion wieder von neuem federales separees, meme si nous les proposons au peuple a 
beginnen müssen. Das ist eine bedauernswerte Angelegen- la meme date. 
heit und der Nachteil aus der unglücklichen und auch frag- II y a la aussi une question de principe et d'unite de la 
würdigen Situation, Vorlagen mit Wnterbruch in zwei Sessio- matiere. Je sais bien qu'en ce qui concerne la revision d'une 
nen zu behandeln. Hinzu kommt jetzt bei dieser Gelegenheit loi federale, l'unite de la matiere n'est pas absolument indis
das missliche Abstimmungsresultat anlässlich der eidgenös- pensable. Mais si par hasard il y avait un referendum, si vous 
sischen Abstimmung im Zusammenhang mit der Mutter- demandiez au peuple suisse de se prononcer a la fois sur 
schaftsinitiative. Es gibt nun Leute in diesem Saal, die das l'amelioration des soins medico-pharmaceutiques et sur l'in
Gefühl haben, das gebe ihnen das Recht oder sie seien troduction- d'une assurance indemnite journaliere obliga
sogar verpflichtet, auf die ganze Angelegenheit zurückzu- toire en cas de maladie, vous agiriez en quelque sorte de la 
kommen. Hinter dem Rückweisungsantrag liegt nichts meme maniere que certain chef d'Etat d'un pays voisin 
anderes als der Wille, das, was schon in der Herbstsession lorsqu'il procedait a des referendums. C'est de nouveau le 
nicht gelungen ist (die Mutterschaftsversicherung bei den principe du muitipack. 
einen und die obligatorische Taggeidversicherung bei den II taut laisser au peuple suisse la possibilite de se prononcer 
anderen) beiseite zu schieben, nicht durchgehen zu lassen. separement sur les deux lois. C'est dans l'avantage des 
Ich kann einem solchen Vorhaben nicht zustimmen. Es droits du peuple, mais aussi de la loi elle-meme, car certains 
kommt einer Zwängerei gleich, wenn man vor kurzer Zeit sont opposes a la partie medico-pharmaceutique, d'autres a 
eine Vorlage diskutiert und darüber befunden hat und sich la partie indemnite journaliere, de sorte que si un seul projet 
nachher dem Beschluss nicht beugen will. Ich nehme ohne englobe le tout, vous cumulerez les oppositions, faisant 
weiteres zur Kenntnis, dass Anträge von unserer Seite abge- echouer devant le peuple la loi tout entiere. En presentant 
lehnt wurden; ich finde mich damit ab und meine, auch die deux projets distincts, nous avons plus de chances de faire 
bürgerliche Seite sollte sich damit abfinden, dass der Rat in passer soit l'un, soit l'autre, soit les deux. 
der Herbstsession keine Teilung dieser Vorlage beschlossen Pour toutes ces raisons, je vous recommande, comme le 
hat. Der Rückkommensantrag ist meines Erachtens ein groupe liberal l'avait du reste deja demande au mois d'octo
unfaires Vorgehen. bre et comme nous le redemande M. Basler, de voter deux 
Ich erinnere auch an die Ausführungen in der Botschaft, an lois separees. 
die klaren Feststellungen der beiden Bundesräte Hürlim:ann , 
und Egli, ich erinnere aber auch an die zahlreichen paria- Günter: Eii:i bisschen freut mich ja der Antrag Basler, 
mentarisch_en Vorstösse sowie an die Initiativen. Es gibt bei obwohl ich mit ihm gar nicht einverstanden bin. Ich habe 
dieser Vorlage drei Hauptpunkte, die unbedingt durchgezo- Ihnen in der Eintretensdebatte gesagt, es sei falsch, zu 
gen werden sollten: erstens greifende Kosteneindämmungs- diesem Zeitpunkt darüber abzustimmen, ob man die Vorlage 
massnahmen, zweitens eine Neuordnung für die Finanzie- aufteilen soll oder nicht, weil sicher ein Rückkommensan
rung der Krankenpflegeversicherung und drittens die Mut- trag kommen werde. Der Rat hat damals mit offensichtli
terschaftsversicherung in Verbindung mit der obligatori- ehern Mehr beschlossen, mir nicht recht zu geben. Die 
sehen Krankengeldversicherung. Das sind die drei Punkte, Entwicklung freut mich natürlich höchstens in dem Sinne, 
die wir zu bereinigen haben, wenn wir einigermassen auf die dass ich das richtig vorausgesehen habe. 
Stimme unseres Volkes hören wollen. Was jetzt von Kollege Aber, ich glaube, der Zeitpunkt, darüber abzustimmen, ist 
Basler beantragt worden ist, geht ganz genau dahin, dass noch einmal falsch. Zuerst haben wir ganz am Anfang der 
man das verhindern will. Es gibt keinen stichhaltigen Grund, Beratung darüber abgestimmt, ob wir die Vorlage teilen 
nur einen dieser Punkte beiseite zu lassen. wollen. Jetzt stimmen wir in der Mitte über das gleiche ab. 
Ich ersuche Sie daher dringend, diesem Rückkommensan- Es würde mich nicht wundern, wenn am Schluss der Bera-
trag nicht zuzustimmen. tung noch einmal ein Rückkommensantrag gestellt würde, 

Präsident: Artikel 68 des Reglementes sieht über die Frage 
des Rückkommens keine weitere Diskussion vor, aber wir 
werden selbstverständlich zwei Abstimmungen durchfüh
ren, jetzt dann zunächst über die Frage des Rückkommens 
und dann eine zweite Abstimmung über den Inhalt des 
Rückkommensantrages. Dazu ist die Diskussion dann wie
der frei. 
Wir stimmen über den Rückkommensantrag von Herrn Bas
ler ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Rückkommensantrag Basler 
Dagegen 

94Stimmen 
73Stimmen 

Präsident: Nun erfolgt die Diskussion über den Inhalt des 
Rückkommensantrages. Das Wort hierzu hat Herr Gautier 
verlangt. 

M. Gautler: Je serai tres bref, car M. Basler a dit l'essentiel 
en justifiant sa proposition de revenir. 
II faut se rappeler que depuis que l'article constitutionnel 
donnant a la Confederation la competence d'introduire l'as
surance-maladie a ete vote par le peuple a la fin du siecle 
dernier, chaque tentative de creer ou de reviser l'assurance
maladie a ete difficile, un accouchement laborieux. II a fallu 
deux ou trois tentatives pour la LAMA de 1911, et depuis lors 

weil wichtige Dinge noch nicht behandelt sind. Für die 
Frage, ob es sinnvoll ist, die Vorlage zu teilen oder nicht, ist 
es von entscheidender Bedeutung, wie Sie beim Antrag 
Allenspach stimmen werden. Sollte der Antrag Allenspach 
durchgehen, was ich befürchte, sehe ich überhaupt nicht 
mehr ein, warum man noch teilen sollte, weil es keinen 
zweiten Teil mehr gibt. 
Ich beantrage Ihnen, jetzt bei einer gesamtheitlichen Vor
lage zu bleiben und erst am Schluss eventuell noch einmal 
darüber abzustimmen, ob wir sie teilen wollen. Sonst müs
sen wir sie womöglich am Schluss wieder zusammenlegen, 
weil es offensichtlich Unsinn ist, mit zwei Vorlagen -wovon 
die eine kaum mehr etwas enthält - vor das Volk zu treten. 
Das ist das eine. 
Das zweite: Es sieht ganz danach aus, als ob man nach der 
Volksabstimmung, nach dem grossen Sieg, jetzt davon pro
fitieren will und einige Dinge, die man dem Volk zu tun 
versprochen hat, nun trotzdem nicht machen will. Die Her
ren Basler und Allenspach werden hier möglicherweise 
sogar eine Mehrheit bekommen. Aber so dürfen wir nicht 
mit dem Volk umgehen. Ich bin auch bei der Minderheit 
gewesen, die an diesem Abstimmungswochenende schreck
lich verlor. Das stört mich nicht. Aber es stört mich, dass Sie 
Leute dazu gebracht haben, Ihnen zuzustimmen und Sie 
jetzt versuchen, das auszunutzen, nachdem Sie den Sieg in 
der Tasche haben. 
Es gibt also zwei Gründe, nicht jetzt über die Aufteilung zu 
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beschliessen. Der erste ist materieller Art: Ich glaube, wir 
müssen bei dem bleiben, was wir ursprünglich beschlossen 
haben, sonst täuschen wir das Volk. Zweitens: Auch wenn 
Sie das nicht tun wollen, wenn Sie teilen wollen, dann tun 
Sie das doch bitte am Ende der Vorlage, wenn Sie wissen, 
was wir. beschlossen haben, und nicht jetzt wieder mitten in 
den Beratungen. 
Ich bitte Sie, die Vorlage so zu lassen, wie sie jetzt ist, 
nämlich an einem Stück. 

Frau Segmüller: Die CVP hält an den im Sofortprogramm 
enthaltenen Verbesserungen und Korrekturen fest. Wir 
schätzen diese nicht gering ein. Die Auffassung, die Herr 
Günter eben vertreten hat, es sei nichts mehr drin, können 
wir nicht teilen. I"' dem, was wir bis jetzt beschlossen haben, 
ist unter verschiedensten Aspekten einiges drin. Jedenfalls 
ist nirgendwo ein Konsens in Sicht, der etwas brächte, was 
darüber hinaus geht. Ob die Taggeldversicherung und das, 
was wir bis jetzt im Rahmen der Krankenpflegeversicherung 
beschlossen haben, in einer Vorlage oder in zwei Paketen 
weiterbehandelt wird, ist von sekundärer Bedeutung. Wir 
machen daraus keine Glaubensfrage. Wir möchten nämlich 
am Schluss nicht mit leeren Händen dastehen. Als Rettungs
operation können wir einer Aufteilung allenfalls etwas abge
winnen, respektive wir setzen uns nicht mit allen Mitteln zur 
Wehr. Entscheidend für uns ist nicht die Form dieser Vor
lage, sondern der Inhalt, und vom Inhalt her stehen wir dazu, 
inklusive zu allen Verbesserungen, die die ganze Vorlage, 
insbesondere in bezug auf den Mutterschaftsschutz, bringt. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag Basler in diesem Sinne zu 
interpretieren und nicht als Absage an den Mutterschafts
schutz, was er nämlich nicht primär ist. 

Zehnder: Es gibt plausible Gründe, die obligatorische Kran
kengeldversicherung zusammen mit dem revidierten Teil 
über die Krankenpflegeversicherung einzuführen und somit 
das Paket nicht zu teilen. Für viele ist die Revision der 
Krankenpflegeversicherung keineswegs attraktiv, weil sie 
kaum etwas von den neuen Leistungen haben, dafür aber 
eine Kostenbeteiligung um das Doppelte und höhere Prä
mien leisten müssen. Diesen bringt das Obligatorium der 
Krankengeldversicherung immerhin Vorteile. Es können bei 
einem Wechsel der Stelle keine Vorbehalte mehr ange
bracht werden, wenn damit ein Wechsel des Versicherungs
trägers verbunden ist. Eine verlängerte Lohnzahlungspflicht 
kann nicht mehr dazu führen, dass danach nur noch 60 
Prozent des Lohnes versichert sind. Selbständigerwerbende 
haben die Möglichkeit, sich zu den gleichen Bedingungen 
zu versichern. Es gibt keine Schwierigkeiten und Versiche
rungslücken mehr beim Wechsel in der Erwe_rbsform. Vor 
allem aber gibt es eine grosse Zahl von Frauen im Dienstlei
stungsbereich, die sich bei Krankheit und Mutterschaft nicht 
mehr mit der Lohnzahlungspflicht begnügen müssen. 
Wenn das Obligatorium der Krankengeldversicherung tor
pediert wird, werden Kollektivverträge für die Krankengeld
versicherung nur noch mit Krankenkassen abgeschlossen 
werden können, weil die 16 Wochen Mutterschaftsgeld dann 
nur für die Krankenkassen Gültigkeit haben, es sei denn, die 
privaten Gesellschaften ziehen freiwillig gleich, womit die 
Opposition gegen das Obligatorium und die Teilung dieses 
Paketes erst recht fragwürdig wird. 
Ich sehe also für das Zustandekommen einer Revision der 
Krankenversicherung nur Vorteile, wenn sie gleichzeitig ein 
Krankengeldobligatorium beinhaltet. Ausserdem lassen sich 
die nicht wegdiskutierbaren Lücken und Härten nur so be
seitigen. 
Ich bitte Sie, lesen Sie doch die Botschaft noch einmal nach, 
vor allem das, was zu Beginn dieser Vorlage steht. Stimmen 
Sie also keiner Trennung zu! 

Leuenberger Moritz: Es wurde von Herrn Günter und von 
Frau Segmüller richtig gesagt, dass dieser Antrag in einem 
engen Zusammenhang mit dem Antrag Allenspach steht. 
Anlässlich des Abstimmungskampfes um die Mutterschafts
initiative war der bundesrätliche Vorschlag das grosse Argu-

ment gegen die Initiative. Mit diesem Antrag und demjeni
gen von Herrn Allenspach wird nun der bundesrätliche 
Vorschlag doch wieder in Zweifel gezogen. Wir sind nicht so 
dumm, um diese Strategie hier nicht zu begreifen. 
Ich möchte bei dieser Gelegenheit speziell Ihnen. Frau Seg
müller, nochmals in Erinnerung rufen, was Sie hier an die
sem Pult 1983 wörtlich gesagt haben: «Die CVP will in der 
Familienpolitik und besonders in der Frage des Mutter
schaftsschutzes Prioritäten setzen. Unsere Priorität heisst. 
alles daran setzen, dass alle im Zuge der Revision des 
Kranken- und Mutterschaftsversicherungsgesetzes vorgese
henen Leistungen zugunsten der Familie und von Mutter 
und Kind im besonderen so rasch wie möglich verwirklicht 
werden.» Weiter wurde gesagt: «Als zentrale Punkte erach
ten wir auch den vorgesehenen Ausbau des Mutterschafts
urlaubes von 10 auf 16 Wochen und des Kündigungsschut
zes auf die ganze Dauer des Schwangerschafts: und des 
Mutterschaftsurlaubes. Auch die weiteren vom Bundesrat 
vorgesehenen Leistungen finden unsere Zustimmung wie 
kleines Taggeld für nichterwerbstätige Frauen und Beiträge 
an Pflegekosten.» Und nun der Hauptsatz, den Frau Segmül
ler im Namen der CVP am 16. März 1983 hier ausgesprochen 
hat: «Dem Bundesrat gebührt Dank, dass er als materiellen 
Gegenvorschlag im Rahmen der Revision Vorschläge unter
breitet hat, die die Forderungen der Volksinitiative in all den 
Punkten erfüllen, bei welchen nach unserem Dafürhalten im 
gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt Chancen der Verwirkli
chung bestehen. Die CVP stellt sich daher voll und ganz 
hinter die in der Kranken- und Mutterschaftsversicherungs
vorlage enthaltenen und von der vorberatenden Kommis
sion bereits gutgeheissenen und verabschiedeten Verbesse
rungen des Schutzes der Mutterschaft.» 
Meine Damen und Herren von der CVP, ich erinnere Sie an 
den Satz, den ich - zwar als Protestant - gelernt habe und 
den Sie bestens kennen: «Deine Rede sei ja ja, nein nein!». 
Wir werden deshalb genau beobachten, wie Sie nun und 
beim Antrag Allenspach abstimmen werden. 

Landolt: Herr Leuenberger hat eben gerade gesagt: «Ja ja, 
nein nein.» Bei der Eintretensdebatte habe ich mich für die 
Teilung der Vorlage hier ganz offiziell, klar und deutlich 
ausgedrückt. Ich habe Sie hier im Saal gebeten, mit einer 
Minderheit unserer Fraktion, dieser Teilung, wie sie die 
Mehrheit der Kommission Ihnen vorgelegt hat, zuzustim
men. Wir wissen ganz genau, und da stimme ich wieder Frau 
Segmüller zu, dass wir alle Punkte über die Runden bringen 
möchten. 
Als Vertreter des Gewerbes und der Kleinbetriebe habe ich 
persönlich in der Kommission dem Krankentaggeldobligato
rium zustimmen können, also gen~u jenem Punkt, zu dem 
Herr Zehnder jetzt gerade gesagt hat: «Wir haben die Mög
lichkeit, im Kleinbetrieb die Prämien so niedrig zu halten, 
indem wir die Frist auf 90 Tage oder vielleicht sogar in 
Ausnahmefällen mehr erstrecken, dass es nicht einmal ein 
halbes Prozent pro Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus
macht.» Aber nach dem Resultat vom 2. Dezember wissen 
wir noch nicht, ob der Arbeitnehmer im allgemeinen bereit 
ist, diesen kleinen Lohnabzug von 0,5, 1.7 oder 2,9 Prozent 
über sich ergehen zu lassen. 
Darum bitte ich Sie, an dieser Teilung festzuhalten, denn 
allenfalls würden wir das retten, was wir unseren Wählern 
am 2. Dezember versprochen haben, nämlich die Sicherung 
der Mutterschaft, und daran möchten wir festhalten. Wir 
möchten die Möglichkeit offenlassen, dass über Teil A und 
über Teil B getrennt abgestimmt werden kann. Und das ist 
nur der Fall, wenn wir diese Teilung, wie sie die Kommis
sionsmehrheit beschlossen hat, aufrechterhalten. 

Blocher: Es ist eigenartig, dass wir)etzt-ausgerechnet, weil 
die Mutterschutzinitiative so hoch verworfen wurde und 
wegen der Begründungen im Vorfelde dieser Abstimmung
einer neuen, fast gleichlautenden Vorlage zustimmen müss
ten. Ich weiss auch nicht, woher sich Politiker nach einer 
Volksabstimmung das Recht nehmen, das Resultat umzuin
terpretieren. Herr Leuenberger, das Volk hat nicht nein nein 
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oder ja ja gesagt, sondern es hat nein gesagt; und zwar 
massiv. 
Zum Antrag Basler: Wenn Sie die Vorlage nicht aufteilen, 
müssen wir die ganze Vorlage ablehnen, denn das Obligato
rium können wir nicht akzeptieren. Wenn wir das Obligato
rium nicht akzeptieren können, sind wir gezwungen, bei der 
Gesamtvorlage nein zu stimmen, und ein Referendum wird 
die Gesamtvorlage treffen, also auch die Verbesserungen 
des 1. Teils. Sie werden dann sehen, Herr Zehnder, ob das 
Schweizer Volk auch diesmal noch einem Obligatorium 
zustimmt. Dann fällt alles - der Teil A und B - dahin. Diese 
Verantwortung tragen wir nicht: Diese Verantwortung tra
gen diejenigen, welche die Vorlage koppeln wollen. Stim
men Sie dem Antrag Basler zu. 

Zbinden: Ich möchte zwei Dinge richtigstellen: 
1. Wir sind in unserer Fraktion grossmehrheitlich der Auf
fassung, dass wir diese Vorlage in einem geschlossenen 
Paket beschliessen sollen. Wir haben aber intern auch bei
gefügt, dass das nicht das Wesentliche der Vorlage sei. Ich 
fordere Sie trotzdem auf, diesem Einheitspaket als solchem 
zuzustimmen. 
2. In der Sache sind wir nach wie vor der Auffassung, dass 
wir dem Sofortprogramm - so wie es vorliegt - zustimmen 
sollten. 
Ich hoffe, dass damit die Position der CVP-Fraktion klarge
stellt ist. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wir befassen uns seit 
etwa 16.15 Uhr mit diesem Geschäft, und mindestens das 
zehnte Mal höre ich heute die Referendumsdrohung, sei es 
von Herrn Seiler oder von anderen Sprechern, wie jetzt vom 
Herrn Blocher. 
Herr Basler hat bereits in der Kommission den Antrag 
gestellt, die Vorlage zu teilen. Die Kommisson hat ihn mit 2 
Stimmen Mehrheit unterstützt. Ich habe hier die Kommis
sion zu vertreten, und die Kommission hat mehrheitlich 
zugestimmt; der Hauptgrund war die Referendumsdrohung. 
Man wollte damit den übrigen Gesetzesteil retten. Darum 
bitte ich Sie im Namen der Kommissionsmehrheit, diesem 
Antrag zuzustimmen. 
Ich möchte aber auch noch meine persönliche Meinung 
anbringen: Herr Blocher, ich selbst bin nicht der Meinung, 
dass die Volksabstimmung vom letzten oder vorletzten 
Wochenende jetzt zu Interpretieren sei. Aber was ich hier 
ganz deutlich .sagen muss, ist, dass man sich nicht nur vor 
der Volksabstimmung auf Aussagen nicht verlassen kann, 
sondern dass sogar.Fraktionserklärungen, die hier abgege
ben wurden, wertlos sind. Ich erinnere an die Debatte, die 
wir hier über die Mutterschaftsinitiative führten. Ich hatte 
das Vergnügen, damals auch Präsident dieser Kommission 
zu sein und hier den Berichterstatter zu spielen bzw. die 
Kommissionsmehrheit zu vertreten, manchmal «contre 
creur», wie jetzt auch! Ich möchte Sie bitten, die Fraktions
erklärung der FdP nachzulesen; auf Seite 443 des «Amtli
chen Bulletins» der Sitzung vom 16. März 1983 heisst es 
unter anderem: « ... Wir sehen deshalb die Verbesserung 
der Mutterschaftsversicherung auf dem Weg, wie er vom 
Bundesrat in seiner Botschaft vorgeschlagen wird: im Rah
men des in der parlamentarischen Vorberatung stehenden 
Kranken- und Mutterschaftsversicherungsgesetzes. Damit 
können die wichtigsten Anliegen der Initianten ( ... ) ohne 
neue Verfassungsbestimmung erfüllt werden.» 
Weiter möchte ich Sie bitten, nachzulesen, was von seiten 
der SVP gesagt wurde; Herr Schnyder-Bern hat die Frak
tionserklärung abgegeben und ausdrücklich erklärt, dass 
man mit dem Konzept des Bundesrates einverstanden sei. 
Wir müssen nicht Volksabstimmungen interpretieren, es 
genügen mir Fraktionserklärungen! Damit habe ich auch 
meine persönliche Meinung dargelegt. 

M. Dupont, rapporteur: M. Basler repete une proposition 
qu'il avait deja formulee au debut de l'etude de ca projet 
ainsi qu'au sein de la commission. 

J'avais affirme alors que nous prenions un chemin dange
reux avec notre habitude de fragmenter las lois en presen
tant le ·bon cöte et le mauvais. Mais, a l'epoque nous ne 
savions pas comment nous allions travailler ni quel etait 
l'avis de la majorite de ce Parlament au sujet de la revision 
de cette loi. 
Aujourd'hui, jene sais pas si cette proposition tend a sauver 
la loi au a faire un mauvais sort a une partie de celle-ci. On 
peut se poser la question seien le poi11t de vue duquel on se 
place. A mon avis, vous avez tort, Monsieur Blocher, de 
proferer des menaces car, encore une fois- comme l'a dit le 
president - vous faites une interpretation abusive du vote 
populaire. 
Personnellement, j'ai fait campagne partout en repetant 
qu'en l'etat actuel de l'examen de la loi par le Conseil 
national, le peuple pouvait refuser l'assurance-maternite, 
car le projet donnait satisfaction a la plupart de ses revendi
cations. Ceux qui, en grande partie, ont combattu cette loi 
ont utilise comme argument le conge parental et non pas les 
questions liees a. la separation que M. Basler propose au
jourd'hui. 
II est regrettable que nous manquions si fortement a la 
promesse faite ici, des l'entree en matiere, de trouver un 
consensus rapide non seulement sur une partie des projets 
qui nous etaient presentes mais sur l'ensemble du pro
gramme d'urgence qui comprenait precisement le regle
ment correct de l'indemnite journaliere obligatoire et sur
tout de l'indemnite journaliere en cas d'assurance-mater
nite. 

Präsident: Herr Allenspach wünscht das Wort für eine kurze 
sachliche Berichtigung. 

Allenspach: Mein Antrag ist von verschiedenen bereits skiz
ziert und kritisiert worden. Ich möchte, damit keine Unklar
heit besteht, erklären, dass mein Antrag materiell sämtliche 
Leistungen bei Mutterschaft, wie sie bei der Versicherungs
lösung vorgesehen sind, enthält; dass also dieser Antrag 
keine Reduktion der «Mutterschafts»-Leistung bedeutet, 
kein Abweichen von den Erklärungen der freisinnig-demo
kratischen Fraktion im Rahmen der Behandlung der Mutter
schaftsinitiative und keinen Bruch von Versprechen, die wir 
bei der Kampagne gegen die Mutterschaftsinitiative abgege
ben haben. 
Ich werde dies in der Abendsitzung im Detail begründen. 

Bundesrat Egli: Was das letzte Votum von Herrn Allenspach 
anbelangt, muss darauf hingewiesen werden, dass natürlich 
schon ein Unterschied besteht: Seine Lösung ist keine Ver
sicherungslösung. Denn wenn der Arbeitgeber den Lohn
ausfall zu bezahlen hat, so ist das keine Versicherung. Es ist 
also nicht ganz dasselbe, wenn es auch im Endeffekt bei 
Mutterschaft grundsätzlich auf dasselbe hin~usläuft. 
Ich möchte die Stellungnahme des Bundesrates hier noch 
einmal ganz klar skizzieren, wie ich es schon anlässlich der 
letzten Session getan habe, denn unsere Gedächtnisse sind 
ja-wie wir soeben gesehen haben - etwas schwach. Darum 
darf ich mich auch wiederholen. 
Der Bundesrat opponiert einer Teilung der Vorlage. Die 
Befürworter der Teilung verfolgen die Absicht, die Taggeld
versicherung zu Fall zu bringen, sei es mit oder ohne Mutter
schaftsversicherung. 
Der Bundesrat muss sich aus den folgenden vier Gründen 
einer solchen Absicht widersetzen. 
1. Für den Bundesrat war von Anfang an die ganze Vorlage 
ein unteilbares Ganzes. 
2. Die obligatorische Taggeldversicherung war für den Bun
desrat sogar ein Motiv für die Gesetzesrevision. 
3. Der Bundesrat hat dem Sofortprogramm unter der Bedin
gung zugestimmt, dass unter anderem auch die obligatori
sche Taggeldversicherung darin enthalten sei. 
4. Es erscheint dem Bundesrat paradox, dass wir heute 
Tod, Alter, Invalidität, Militärdienst, Unfall obligatorisch ver
sichert haben; aber ausgerechnet jenes Risiko, das am 
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grössten ist und also am ehesten eintritt, nämlich die Krank
heit, muss nicht obligatorisch versichert werden. 
Das sind die vier Gründe, weshalb der Bundesrat gegen eine 
Teilung ist und die ganze Vorlage in einem Paket behandeln 
möchte. Ich anerkenne natürlich durchaus, dass es auch 
Votanten geben mag, die einer Teilung nur zustimmen, weil 
sie sich allzusehr .von den Referendumsdrohungen beein
drucken lassen oder von der Drohung, in der Schluss
abstimmung die ganze Vorlage wegen der Taggeldversiche
rung zu verwerfen. Diese Votanten möchten damit errei
chen, dass wenigstens der erste Teil der Vorlage unter Dach 
kommt. Ich anerkenne diese lautere Absicht durchaus; aber 
wir lassen uns nicht von solchen Drohungen - Referenden 
und Ablehnung der Vorlage in der Schlussabstimmung -
beeindrucken. 

Präsident: Das Sekretariat teilt mir mit, dass der Antrag, 
unter Namensaufruf abzustimmen, nur von 27 Ratsmitglie
dern unterschrieben ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Basler 
Dagegen 

87Stimmen 
84Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäfts unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Scf?luss der Sitzung um 19.00 Uhr 
La seance est /evee a 19 h oo 

Krankenversicherung. Teilrevision 
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Vierzehnte Sitzung - Quatorzleme seance 

Mittwoch, 12. Dezember 1984, Abend 
Mercredl 12 decembre 1984, solr 

20.30 h 

Vorsitz - Presidence: Herr Koller Arnold 

81.044 

Krankenversicherung. Tellrevislon 
Assurance-maladle. Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1802 hiervor - Voir page 1802 ci-devant 

Ztff: Ibis 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress . 

Änderung anderer Bundesgesetze 
1. Das Obligationenrecht wird wie folgt geändert: 

Art. 336e 
Abs. 1 
Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeits
verhältnis nicht kündigen: 

Bst. c 
Während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach 
der Niederkunft einer Arbeitnehmerin. 

Abs. 2 
Die Kündigung, die während einer der im vorstehenden 
Absatz festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist 
dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist 
erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abge
laufen, so wird deren Ablauf unterbrochen unc:f erst nach 
Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. Im Falle von Buch
stabe c des vorstehenden Absatzes kann die Arbeitnehmerin 
die Kündigung innert einer Frist von zwei Monaten anfech
ten mit der Begründung, sie sei schwanger. 

Art. 361 Abs. 1 
Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsver
trag darf von den folgenden Vorschriften weder zu Ungun
sten des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen 
werden: 

... Artikel 336e Absatz 1 Buchstaben a, b und d, Absätze 2 
und 3 und 336f (Kündigung zur Unzeit) 

Art. 362 Abs. 1 
Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsver
trag darf von den folgenden Vorschriften zu Ungunsten des 
Arbeitnehmers nicht abgewichen werden: 
... Artikel 336e Absatz 1 Buchstabe c (Kündigung bei 
Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin) 

Antrag Fischer-Sursee 
Änderung anderer Bundesgesetze 
1. Das Obligationenrecht wird wie folgt geändert: 

Art. 336e Abs. 2 
... nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. Im Falle von 
Buchstabe c des vorstehenden Absatzes hat die Arbeitneh
merin die Nichtigkeit oder das Ruhen der Kündigungsfrist 

innert einer Frist von 14 Tagen seit Empfang der Kündigung 
geltend zu machen. 

Ch.1bl• 

Propqsition de /a commission 

Tltre et preambule 
Modification d'autres /ois 
1. Le code des obligations est modifie comme il suit: 

Art. 336e 
Al. 1 
Apres le temps d'essai, l'employeur ne peut pas resilier le 
contrat: 

Let. c 
Pendant la grossesse et les seize semaines qui suivent 
l'accouchement d'une travailleuse; 

Al. 2 
Le conge donne pendant une des periodes prevues ä l'ali
nea precedent est nul; si, avant l'une de ces periodes, le 
conge a ete donne sans que le delai de resiliation ait expire. 
ce delai est suspendu et ne continue ä courir qu'apres la fin 
de la periode. Dans le cas de la lettre c de l'alinea precedent, 
le conge peut etre conteste par la travailleuse, si celle-ci fait 
valoir, dans un delai de deux mois, qu'elle est enceinte. 

Art. 361 al. 1 
II ne peut etre deroge aux dispositions ci-apres par voie 
d'accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni 
au detriment de l'employeur ni au detriment du travailleur: 
.:. article 336e, 1•• alinea, lettres a, b et d, 2- et 3• alineas, et 
336f (resiliation en temps inopportun); 

Art. 362 al. 1 
II ne peut etre deroge aux dispositions ci-apres par voie 
d'accord, contrat-type de travail ou convention collective. au 
detriment du travailleur; 
. .. article 336e, 1"' alinea, lettre c (resiliation en cas de gros
sesse et d'accouchement de la travailleuse); 

Proposition Fischer-Sursee 
Modification d'aµtres lois 
1. Le code des obligations esf modifie comme il suit: 

Art. 336e al. 2 
... fin de la perlode. Dans le clis de la lettre c de l'alinea 
precedent, la travailleuse est tenue de faire valoir la nullite 
ou l'effet suspensif du delai-conge dans les quinze jours qui 
suivent la reception de l'avis de conge. 

Art. 336e Abs. 1 Bsl c und Abs. 2 
Art. 336e al. 1 lel c et al. 2 . 

Präsident: Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Wir behan
deln das Geschäft jetzt, nachdem Sie den Antrag von Herrn 
Basler angenommen haben, gemäss der ursprünglichen 
Fahne. 

Abs. 1 Bst. c - Al. 1 /et. c 
Angenommen - Adopte 

Al. 2-A/. 2 

Flscher-Sursee: Beachten Sie bitte, dass unter meiner 
Flagge zwei Anträge segeln. Gültig ist derjenige vom 
11. Dezember 1984. Mein Antrag enthält gegenüber dem 
Kommissionsantrag zwei Änderungen. Zunächst wird die 
Geltendmachung der Nichtigkeit einer Kündigung während 
der Schwangerschaft juristisch folgerichtig und gesetzes-
systematisch sauber gelöst, was beim Kommissionsantrag 
nicht zutrifft; zweitens wird die Frist dazu von zwei Monaten 
auf 14 Tage verkürzt. Zur Geltendmachung der Nichtigkeit 
einer Kündigung muss ich Sie hier etwas über juristische 

AAS 
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Probleme informieren: gemäss Vorschlag der Kommission 
kann die Arbeitnehmerin eine Kündigung wegen Schwan
gerschaft anfechten. Man spricht also ausdrücklich von 
anfechten. Das ist begriffsjuristisch falsch. Wir unterschei
den bei ungültigen Geschäften zwischen sogenannt nichti
gen und ungültigen. Anfechten im eigentlichen Sinne kann 
man nur ungültige Geschäfte, nicht aber nichtige. Diese sind 
in sich unwirksam, erzeugen überhaupt keine Rechtswir
kung, und die Nichtigkeit ist von· Amtes wegen zu beachten. 
Im Gegensatz dazu können die ungültigen Rechtsgeschäfte 
Rechtswirkungen erzeugen, wenn sie nicht erfolgreich 
angefochten werden. Es ist daher falsch, wenn wir einerseits 
die Kündigung während der Schwangerschaft als nichtig 
erklären und andererseits im gleichen Atemzuge eine 
Anfechtung der Nichtigkeit stipulieren. Das ist juristischer 
Salat. Daher spricht mein Vorschlag nicht von Anfechten, 
sondern von der Geltendmachung der Nichtigkeit. Das ge
schieht durch eine einfache einseitige Erklärung der 
Schwangeren. Sie braucht also nicht die Hilfe des Richters, 
sondern kann das selber tun. 
Ein Scheinproblem bleibt, indem die Nichtigkeit an sich 
unbefristet bestehen bleibt und nicht durch Zeitablauf heilt. 
Wenn wir trotzdem eine Frist zur Geltendmachung der Nich
tigkeit festlegen, so lässt sich das juristisch wie folgt begrün
den: Wir schaffen eine sogenannte Verwirkungsfrist. _Nach 
unbenütztem Ablauf dieser Frist erlischt das Rechtsschutz
interesse, und die Berufung auf die Nichtigkeit wäre rechts
missbräuchlich im Sinne von Artikel 2 ZGB und verdiente 
daher keinen Rechtsschutz. Man kann aber auch damit 
argumentieren, dass durch den Verzicht auf die Geltendma
chung der Nichtigkeit das Arbeitsverhältnis durch ein neues 
Rechtsgeschäft unter den Vertragspartnern, nämlich durch 
stillschweigende Übereinkunft, beendigt wird. Die Kündi
gung qualifiziert sich dann rechtlich als eine Offerte zur 
Aufhebung des Arbeitsvertrages, die, falls die Erklärung 
über die bestehende Schwangerschaft nicht erfolgt, ange-
nommen wird. · 
Zum zweiten Punkt: Es bleibt noch das Problem der Frist, 
innert welcher die Erklärung abzugeben ist. Die Kommission 
schlägt zwei Monate vor. Diese Frist ist zu lang und berück
sichtigt die verschiedenen Interessenlagen der Vertragspart
ner nicht. Vor allem schafft sie zeitlich eine zu lange Rechts
unsicherheit. Zwei Monate kann ein Schwebezustand beste
hen, während dem ungewiss ist, ob die ausgesprochene 
Kündigung rechtswirksam wird oder nicht. Beim unterjähri
gen Arbeitsverhältnis haben wir eine gesetzliche Kündi
gungsfrist von einem Monat. Die Nichtigkeit könnte aber bis 
Ende des zweiten Monates noch geltend gemacht werden. 
Es könnte die groteske Situation entstehen, dass das 
Arbeitsverhältnis nach einem Monat tatsächlich beendet 
wird, der Arbeitgeber einen Ersatz einstellt und die Schwan
gere sich gegen Ende des zweiten Monates auf die Nichtig
keit beruft und so ein tatsächlich beendigtes Arbeitsverhält
nis einen Monat später wieder aufleben lässt. Das wäre 
stossend und störend, vor allem dann, wenn die Schwan
gere ihre Schwangerschaft verschwiegen hat. Auch beim 
überjährigen Arbeitsverhältnis, wo gesetzliche Kündigungs
fristen von zwei Monaten bzw. drei Monaten nach dem 
10. Dienstjahr bestehen, ist der Arbeitgeber blockiert. Er 
befindet sich zwei Monate im ungewissen, ob seine Kündi
gung wirksam ist oder nicht. Schliesst er trotzdem einen 
Arbeitsvertrag mit ejner dritten Arbeitnehmerin ab, so läuft 
er das Risiko, nach zwei Monaten zwei Arbeitsverhältnlsse 
zu besitzen, für die er gar keinen Bedarf hat. Er kann und 
muss dann selbstverständlich das neue Arbeitsverhältnis 
kündigen. Für die zweite Arbeitnehmerin ist es aber auch 
nicht besonders gerecht und billig, wenn sie schon nach 
einem Monat wieder auf die Strasse gestellt wird, vor allem 
dann, wenn sie vielleicht vorher eine gute Stelle aufgegeben 

langer unsicherer Schwebezustand besteht, sondern dass 
bald klare Rechtsverhältnisse geschaffen werden. 
Die von mir vorgeschlagene Frist von 14 Tagen zur Geltend
machung der Nichtigkeit trägt den Interessen beider Ver
tragspartner angemessen Rechnung. Der eigentliche Sinn 
des Kündigungsschutzes besteht ja darirt, dass wegen einer 
Schwangerschaft nicht gekündigt werden darf und soll. Mit 
meinem Vorschlag wird dieses Ziel vollauf erreicht. Entwe
der weiss die Arbeiterin bei Erhalt der Kündigung bereits, 
dass sie schwanger ist, oder aber sie kann bei den heutigen 
zuverlässigen und einfachen Methoden sofort feststellen 
lassen, dass sie es ist. 
Zudem ist noch folgendes zu beachten, worauf ich speziell 
hinweise: Die Schwangere hat nicht innert 14 Tagen den 
Nachweis zu erbringen, dass sie tatsächlich schwanger ist. 
Sie hat innert dieser Frist lediglich zu erklären, sie sei 
schwanger und mache deshalb die Nichtigkeit der Kündi
gung geltend. Mit dieser einfachen, formlosen Erklärung hat 
sie die Frist gewahrt. Ähnliche Fristen kennen im übrigen 
gewisse Nachbarländer von uns, wie Sie der Botschaft zur 
Volksinitiative «für einen wirksamen Schutz der Mutter
schaft• Seite 23 entnehmen können. In der Bundesrepublik 
Deutschland besteht das Kündigungsverbot, sofern der 
Arbeitgeber im Zeitpunkt der Kündigung von der Schwan
gerschaft Kenntnis hatte oder in den der Kündigung folgen
den zwei Wochen davon benachrichtigt wird. Es besteht 
also genau die gleiche Frist, wie ich sie vorschlage. Im 
Gegensatz zu uns gehen Deutschland und unsere anliegen
den Staaten sogar noch weiter, indem sie gewisse Ausnah
men stipulieren, wonach bei bestimmten Voraussetzungen 
auch bei einer Schwangeren die Kündigung gültig ist, zum 
Beispiel Stillegung des Betriebes, Einschränkung des 
Betr~ebes usw. Es wäre zu prüfen, ob wir so etwas auch tun 
sollten. 
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch folgendes zu bedenken 
geben: Gegenüber dem bisherigen Recht bauen wir den 
Kündigungsschutz-wie ich meine zu Recht- erheblich aus. 
Der Arbeitgeber übernimmt Erschwernisse. Wir müssen 
daher auch seine berechtigten Interessen berücksichtigen. 
Aus der Praxis wissen wir, dass allzu einseitige und unaus
gewogene Verhältnisse gerne negative und unerwünschte 
Nebenfolgen zeitigen. Wir müssen uns hüten, dass wir dem 
allzusehr Vorschub leisten, sonst könnte sich dieser Kündi
gungsschutz als Bumerang für weibliche Arbeitskräfte 
erweisen, indem sie in der Konkurrenz mit den männlichen 
Mitbewerbern den kürzeren ziehen und diese bevorzugt 
werden. 
Ich bitte Sie daher, meinem Antrag zuzustimmen. 

I 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wir müssen feststellen, 
dass der Antrag von Herrn Fischer etwas besser formuliert 
ist als jener der Kommission. Wir könnten Ihnen also im 
Grunde genommen empfehlen, dem Antrag von Herrn 
Fischer zuzustimmen. Bedenken habe ich lediglich in bezug 
auf die Frist von 14 tagen, die mir doch etwas zu kurz ist. 
Ich hoffe, der Ständerat werde sie dann noch korrigieren. 

M. Dupont, rapporteur: La proposition de M. Fischer est 
plus claire que celle de la commission. Le delai-conge de 15 
jours, apres la reception de l'avis, evitera toute discussion 
pour savoir si la femme etait veritablement enceinte, comme 
le cas aurait pu se produire avec le delai de deux mols. En 
fait, eile l'est ou eile ne l'est pas, on le sait immediatement. 
C'est une clarification de la proposition de la commission. 
Nous vous proposons de soutenir et devoter cette proposi
tion Fischer. 

hat. Viele weibliche Arbeitskräfte werden in Kleinbetrieben, Präsident: Herr Bundesrat Egli stimmt zu. Der Antrag von 
Gewerbe, Landwirtschaft und Haushalt beschäftigt. Der Herrn Fischer-Sursee wird nicht bekämpft. Er ist damit ange
Kündigungsschutz von 9 bzw. 13 Monaten wird einzelnen nommen. 
Arbeitgebern Opfer und echte Probleme aufbürden. Wir _ . 
muten Ihnen dies im Interesse der Schwangeren zu Recht Angenommen gemass Antrag F1scher-Sursee 
zu, wir müssen aber wenigstens dafür sorgen, dass· kein Adopte selon /a proposition Fischer-Sursee 

A!o , 
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Art. 361 Abs. 1, 362 Abs. 1 
Art. 361 al. 1, 362 al. 1 

Angenommen - Adopte 

Zlff. lter 
Antrag der Kommission 

lter 

Übergangsbestimmungen 

a. Anpassung der kantonalen Erfasse und der Kassen
statuten 
' Der Bundesrat bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt die 
Kantone und Gemeinden die Änderung ihrer Ausführungs
bestimmungen erlassen und, soweit dies im Gesetz vorgese
hen ist. zur Genehmigung vorlegen müssen. 
2 Wenn der Erlass der definitiven Regelung nicht fristgerecht 
möglich ist, kann die vollziehende Behörde des Kantons 
oder der Gemeinde eine provisorische Regelung treffen. 
3 Der Bundesrat bestimmt. bis zu welchem Zeitpunkt die 
Kassen und Rückversicherungsverbände ihre Statuten und 
Reglemente anpassen müssen. Von diesem Zeitpunkt an 
erbringen alle Kassen die Leistungen nach dem neuen 
Recht und nehmen Leistungen, die nach altem Recht dahin
gefallen sind, nacl:t dem neuen Recht aber fortdauern wür
den, auf Begehren des Versicherten wieder auf. Bei der 
Änderung laufende Krankengelder aus einer früheren Kran
kengeldversicherung sind noch für längstens zwei Jahre 
nach den altrechtlichen Bestimmungen über die Leistungs
dauer zu gewähren. 

b. Behandlungen in Heilanstalten 
Die Vergütung des Heilanstaltsaufenthaltes muss spätestens 
von einem Zeitpunkt an, den der Bundesrat festsetzt, nach 
dem neuen Recht erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt für 
die Kassen und die Heilanstalten die bisherige Taxordnung 
unverändert weiter. Wird sie abgeändert, muss sie gleichzei
tig dem neuen Recht angepasst werden. Spätestens mit der 
Anwendung der neuen Taxordnung müssen die Heilanstal
ten die Kostenstellenrechnung und die Leistungsstatistik 
nach Artikel 22quinquies Absatz 3 einführen. 

c. Zusatzversicherungen für Heilanstaltskosten 
' Die Versicherten können Zusatzversicherungen für Heilan
staltskosten innert eines Jahres nach Inkrafttreten der Ände
rung dem neuen Recht anpassen. Wird durch diese Anpas
sung der bisherige Umfang des Versicherungsschutzes 
nicht erweitert, darf die Kasse keine neuen Vorbehalte an
bringen. 
2 Die Kassen klären die Versicherten innert sechs Monaten 
nach Inkrafttreten der Änderung über diesen Anspruch auf. 
Unterlässt eine Kasse diese Aufklärung, hat der Versicherte 
während zweier Jahre einen Anspruch auf rückwirkende 
Anpassung der Zusatzversicherung an das neue Recht. 

d. Bundesbeiträge nach altem Recht 
' Der Bund gewährt den Kassen und Rückversicherungsver
bänden im Jahr des lnkrafttretens der Änderung einen Bei
trag, der sich nach den Grundsätzen des alten Rechts 
bemisst. Er umfasst: 
a. den für das Vorjahr geschuldeten Restbeitrag; 
b. den vollen Beitrag nach altem Recht für das laufende 
Jahr.· 

e. Bundesbeiträge nach neuem Recht . 
' Im Jahr nach dem Inkrafttreten der Änderung gewährt der 
Bund die Beiträge nach neuem Recht. 
1 Für die Jahre 1985 und 1986 beträgt der Gesamtbetrag der 
Beiträge des Bundes nach den Artikeln 35 bis 38 pro Jahr 
923 Millionen Franken. Davon entfallen auf Beiträge nach 
Artikel 35 120 Millionen Franken, 
Artikel 37 Absatz 1 90 Millionen Franken, 
Artikel 38 Absatz 3 20 Millionen Franken. 

f. Inkrafttreten von Artikel 38ter 
Der Bundesrat setzt Artikel 38ter in Kraft, wenn durch die 
erste Stufe der Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen eine angemessene Entlastung der Kantone in 
anderen Bereichen erfolgt. 

Antrag Basler 
Bst. d 
Streichen 

Bst. e 
Bundesbeiträge in den ersten drei Jahren nach Inkrafttreten. 
' Die Beiträge des Bundes für ein bestimmtes ·Jahr sind 
jeweils im darauffolgenden Jahr auszurichten. 
2 Im Jahr des lnkrafttretens der Änderung gilt der Bund den 
Kassen und Rückversicherungsverbänden den für das Vor
jahr geschuldeten Restbeitrag nach altem Recht vollständig 
ab und gewährt ihnen einen zusätzlichen Beitrag, so dass 
die ausbezahlte Summe 900 Millionen Franken beträgt. 
3 Für die Jahre 1986 und 1987 betragen die gesamten Bun
desleistungen 930 bzw. 965 Millionen Franken. Davon entfal
len auf Beiträge nach 
Artikel 35 
Artikel 37 Absatz 1 
Artikel 38 Absatz 3 

Ch.tte• 
Proposition de la commission 

.Jler 
Dispositions transltolres 

120 Millionen Franken 
90 Millionen Franken 
20 Millionen Franken 

a. Adaptation des dispositions cantonafes et des statuts des 
cafsses au nouveau droit 
1 Le Conseil federal determine jusqu·a quelle date les can
tons et les communes doivent modifier leurs dispositlons 
d'execution et les soumettre, lorsque la loi le requiert, a 
l'approbation du Conseil federal. 
2 Lorsqu'il n'est pas possible d'edicter a temps les disposi
tlons definitives, i'autorite cantonale ou communale d'exe
cution peut edicter une reglementation pro.visoire. 
3 Le Conseil federal determine jusqu'a quelle· date les 
caisses et les federations de reassurance doivent modifier 
leurs statuts et reglements. A partir de cette date, toutes les 
caisses allouent leurs prestations selon le nouveau droit et 
reprennent, sur demande de l'assure, le versement de celles 
qul sont echues en vertu de l'ancien droit, mais continue
raient de courir selon le nouveau. Les prestations d'une 
ancienne assurance pour indemnite journaliere qui sont en 
cours lors de la modification continuent, pendant deux ans 
au plus, ä etre allouees selon les dispositions de l'ancien 
droit. 

b. Traitements dans un etab/issement hospitalier 
A partir d'une date fixee par le Conseil federal, les presta
tions pour sejour hospitalier devront etre allouees selon le 
nouveau droit. Avant cette date, la reglementation des taxes 
valable jusqu'alors s'applique sans changement aux caisses 
et aux etablissements hospitaliers. Si eile est modifiee dans 
!'Intervalle, elle doit 6tre adaptee au nouveau droit. Les 
etablissements hospitaliers doivent introduire la comptabi
lite analytique et la statistique de leurs prestations confor
mement a l'article 2~•1nqu1es, 3° alinea, au plus tard lors de 
l'application de la nouvelle reglementation des taxes. 

c. Assurances complementaires pour frais hospita/iers 
1 Les assures peuvent, dans l'annee qui suit l'entree en 
vigueur de la modification, adapter au nouveau droit leurs 
assurances complementaires pour frais hospitaliers. Si cette 
adaptation n'etend pas la protection garantle par l'assu
rance existante, les caisses ne peuvent imposer de nouvelles 
reserves. 
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2 Les caisses informent les assures de ce droit dans les six 
mois qui suivent l'entree en vigueur de la modification. Si 
une caisse omet d'informer l'assure, celui-ci a droit, pendant 
deux ans, a l'adaptation retroactive de son assurance com
plementaire au nouveau droit. 

d. Subsides federaux selon l'ancien droit 
' Dans l'annee Oll la modification entre en vigueur, la Confe
deration alloue aux caisses et aux federations de reassu
rance un subside calcule seien les principes de l'ancien 
droit. Ce subside comprend: 
a. Le solde du subsicie dü pour l'annee precedente; 
b. Le subside complet pour l'annee en cours, en vertu de 
l'ancien droit. 

e. Subsides federaux selon /e nouveau droit 
' Dans l'annee qui suit celle Oll la modification est entree en 
vigueur, la Confederation alloue les subsides seien le nou
veau droit. 
2 Pour les annees 1985 et 1986, le montant global des 
subsides verses par la Confederation en vertu des articles 35 
a 38 se monte a 923 millions de francs par an. De ce montant 
sont verses: 
En vertu de l'article 35 
l'article 37, 1„ alinea 
l'article 38, 3" alinea 

f. Entree en vigueur de /'artic/e 38'"' 

120 millions de francs 
90 millions de francs 
20 millions de francs 

Le Conseil federal mettra l'article 38'., en vigueur au moment 
Oll la premiere etape de la nouvelle repartition des täches 
entre la Confederation et les cantons aura decharge de 
maniere appropriee les cantons dans d'autres domaines. 

Proposition Basler 
Let. d 
Biffer 

Let. e 
Subsides ff§deraux alloues au cours des trois premieres 
annees qui suivent /'entree en vigueur 
1 Les subsides federaux sont verses l'annee qui suit celle de 
leur octroi. 
2 Dans l'annee ou la modification entre en vigueur, la Confe
deration verse integralement aux caisses et aux federations 
de reassurance le solde du subside accorde seien l'ancien 
droit et dü pour l'annee precedente. Elle leur alloue en outre 
un subside complementaire de maniere que la somme totale 
atteigne 900 millions de francs. 
3 Les prestations totales de la Confederation s'elevent ä 930 
millions de francs pour 1986 et a 965 millions pour 1987. De 
ces montants sont verses: 
En vertu de l'article 35 
l'article 37, 1er alinea 
l'article 38, 3• alinea 

Bst. a-c - Let. B a C 

Angenommen - Adopte 

Bst. d, e - Let. d, e 

120 millions de francs 
90 millions de francs 
20 millions de francs 

Basler: Mein Antrag betrifft die Bundesbeiträge in der Über
gangszeit vom alten zum neuen Recht. Ich habe ihn im 
Einvernehmen m_it dem Bundesamt für Sozialversicherung 
und der Eidgenössischen Finanzverwaltung ausgearbeitet. 
Die darin aufgeführten Zahlen entsprechen genau dem Fi
nanzplan. 

«a. den für das Vorjahr geschuldeten Restbeitrag.» Nehmen 
wir an, das Jahr des lnkrafttretens sei 1986, dann beläuft 
sich der Restbeitrag für das Vorjahr 1985 auf runde 800 
Millionen Franken. Dazu käme: «b. den vollen Beitrag nach 
altem Recht für das laufende Jahr.» Gemäss bundesrätlicher 
Antwort auf die diesbezügliche Motion Zehnder betrüge der 
volle Anspruch nach altem Recht für 1986 voraussichtlich 
942 Millionen Franken, das gäbe also zusammen 1742 Mil
lionen Franken. Wir haben aber im Finanzplan für 1986 nur 
900 Millionen Franken eingesetzt. 
Diese Zahlen hat die Kommission nicht gekannt. Die Anträge 
Zehnder und Seiler, die nun als Kommissionsantrag hier 
erscheinen, sind uns erst am Morgen des letzten Sitzungs
tages gestellt worden. Der Wille der Kommission war, die 
Bundesbeiträge von den zurzeit bei 836 Millionen plafonier
ten Franken stetig anzuheben auf die im Buchstaben e 
genannten 923 Millionen Franken. 
Die damalige Diskussion hat vielmehr einem von mir erst
mals am 20. Juni 1983 bei der Abnahme der Staatsrechnung 
1982 aufgeworfenen Problem gegolten: Die Krankenkassen 
betrachten die Kopfbeiträge als plafoniert. Das sind die rund 
41 Franken für Männer, 220 Franken für Frauen und 55 
Franken für Kinder, alles pro Jahr. Da zufolge des Geburten
berges von 1963 die Zusammensetzung des Versicherten
bestandes änderte - mehr Mädchen erhalten Frauenbei
träge -, stiegen die über den Budgetbetrag des Bundes 
anbegehrten Subventionen der Krankenkassen. Der Bund 
hat das Problem dadurch gelöst, dass er allmählich von 
einervorschüssigen zu einer nachschüssigen Zahlung über
gegangen Ist. 
Bei dieser muss er nun bleiben. Dann entsteht diese Doppel
belastung im Übergangsjahr nicht. Dieses Auszahh..ingsprin
zip-wird denn auch zum Absatz 1 meines Antrages gemacht. 
Eine Abrechnung, nachdem die Zahlen vorliegen, ist ja der 
Regelfall bei Subventionsordnungen; denn die Zahl der 
Geburten, die der Bund den Kassen vergütet, der Kinder, 
deren Prämien er übernimmt, weil sie das dritte oder später 
geborene Kind einer Familie sind, steht erst nach Ablauf des 
Kalenderjahres feit. 
Absatz 2 meines Antrages räumt mit den Ansprüchen nach 
altem Recht auf. Damit aber der Mittelfluss vom Bund an die 
Kassen im Übergangsjahr nicht eine Lücke aufweist, soll 
auch in diesem Jahr die im Finanzplan vorgesehene Bun
desleistung fliessen. 
Absatz 3 hält die Bundesleistungen der nächsten drei Jahre 
fest. Die Kassen können damit budgetieren. Da für den Bund 
die Auszahlung erst im darauf folgenden Jahr fällig wird, 
erscheinen in dieser Aufstellung die Finanzplanzahlen des 
Bundes für die Jahre 1987- 930 Millionen - und 1988-965 
Millionen Franken. Für die Jahre nach neuem Recht entfal
len Teile der Gesamtsummen auf feste Beiträge, nach Arti
kel 35, Artikel 37 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 3. Diese 
festen Beiträge sollte der Ständerat nochmals überprüfen. 
Er kann das Jahr des lnkrafttretens besser abschätzen. Aber 
eine Veränderung dieser Fixbeiträge hat keinen Einfluss auf 
die geschuldeten Bundesleistungen in ihrer Gesamtheit, 
denn nach unserem Artikel 38bis Absatz 4 wird die Verände
rung im ohnehin willkürlichen teilweisen Ausgleich der 
höheren Krankenpflegekosten der Frauen aufgefangen. 
Der langen Rede kurzer Sinn ist folgender: Der Kommis: 
sionsantrag erweist sich als finanzpolitisch unhaltbar. Es 
wäre auch sinnlos, die Bundesleistungen in einem einzigen 

· Jahr zu verdoppeln. Mein Antrag sorgt für einen stetigen 
klaren Übergang vom alten zum neuen Recht und passt 
nahtlos in die Finanzplanzahlen des Bundes. 
Ich ersuche Sie, ihm zuzustimmen. 

Der Kommissionsantrag, wie wir ihn hier haben, ist nämlich Relmann: Ich muss Sie bitten, den Antrag Basler abzuleh
finanzpolitisch untragbar! Würde er angenommen, so nen. Der Bund hat in den vergangenen Jahren rund 2 
müsste die Ausschüttung des Bundes an die Kassen im Milliarden Franken durch Kürzung der Subventionen im 
Übergangsjahr fast doppelt so hoch sein wie in den voran- Krankenversicherungswesen eingespart. Er hat die Vor
gehenden und nachfolgenden Jahren, also runde 1700 Mil- schussleistungen an die Krankenkassen von 80 auf 20 Pro
lionen Franken statt deren 900 Millionen Franken. Gemäss zent gekürzt und das in einer Zeit, in der die Kosten im 
Kommissionsantrag Übergangsbestimmung d müsste der Gesundheitswesen explosionsartig angestiegen sind. Die 
Bund im Jahre des lnkrafttretens folgenden Beitrag leisten: Auflagen des Bundes an die Krankenkassen werden durch 
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die Subventionen längst nicht mehr gedeckt. Die Kranken
kassen waren gezwungen, in den letzten Jahren und jetzt 
wieder auf den 1. Januar 1985 ihre Prämien auf eine Art und 
Weise zu erhöhen, dass es vor allem für Familienväter bald 
untragbar wird, diese Lasten noch zu übernehmen. 
Der Vorschlag, wie er von der Kommission unterbreitet wird, 
wäre eine Milderung, und man könnte damit weitere Prä
mienaufschläge bei den Krankenversicherungen verhin
dern. Eine Ablehnung, wie sie Herr Basler vorschlägt, hätte 
zur Folge, dass weitere Prämienerhöhungen im Krankenver
sicherungswesen erfolgen würden. 
Aus diesen Überlegungen bitte ich Sie, den Antrag Basler 
abzulehnen. 

Allenspach: In der Krankenversicherung hat der Bund bis
her seine Beiträge an die Krankenkassen grösstenteils vor
schüssig au~erichtet, dies im Gegensatz zu den meisten 
anderen Subventionsbereichen. Dieses System der vor
schüssigen Auszahlung hat sich meines Erachtens nicht 
bewährt. Bei ausgabenabhängigen Subventionen weiss 
man im voraus nie genau, was effektiv angerechnet und 
ausgerichtet werden muss. Nachtragszahlungen sind dann 
meist un.umgänglich, und das führt zu Unsicherheit, zu 
Nachtragskrediten und auch zu Unübersiclitlichkeit. 
Die Beiträge des Bundes an die Krankenkassen sind ausga
benabhängig. Der Rat hat deshalb zu Recht in Artikel 38bis 
Absatz 2 bestimmt, dass inskünftig die Beiträge nach den 
Aufwendungen und Prämienausfällen im vorangegangenen 
Kalenderjahr, also nachschüssig, ausgerichtet werden. Es 
geht nun heute um die Übergangsregelung zum neuen 
Recht. Hätte der Bund bisher konsequent vorschüssig aus
bezahlt, so hätte der beschlossene Übergang zur nach
schüssigen Ausrichtung zur Folge gehabt, dass für ein Jahr 
keine Bundesaufwendungen in Budget und Rechnung 
erscheinen müssten. Der Bund ist aber- und das wissen wir 
- in den letzten Jahren immer weiter von der Vorschüssig
keit abgerückt, ganz still, leise und heimlich. Heute werden 
nur noch etwa 20 Prozent der Beiträge vorschüssig ausge
richtet. Dies erleichtert den Übergang zum neuen Recht der 
nachschüssigen Auszahlung. 
Der Antrag Basler unterstreicht in Absatz 1 auch für die 
ersten drei Übergangsjahre das Prinzip der Nachschüssig
keit. Er überlässt in Absatz 2 den noch verbleibenden Vor
schuss des Übergangsjahres recht grosszügig den Kassen 
und beziffert in Absatz 3 dann absolut die Beiträge, die 
auszurichten sind. 
Der Antrag der Kommission führt zu einem paradoxen 
Ergebnis. Er läuft im Grunde genommen darauf hinaus, in 
der Übergangsbestimmung zuerst wieder die Vorschüssig
keit herzustellen. Er hätte also für das eine Übergangsjahr 
eine ganz gewaltige Ausgabe zur Folge, die die Milliarden
grenze weit übersteigen müsste. Aber nachher, beim Über
gang zur Nachschüssigkeit, müsste die Jahressubvention 
einmal völlig ausfallen, falls der Bund nicht zweimal das 
gleiche subventionieren will. 
Das scheint uns nicht zweckmässig zu sein. Wir stimmen 
deshalb dem Antrag Basler zu. 

Zehnder: Ich bin über den Antrag von Kollege Basler nicht 
erstaunt. Wir sind uns schon in der Kommission in den 
Haaren gelegen, soweit diese noch vorhanden sind. 
In dieser Sache haben wir ziemlich gerauft, und zwar vor 
allem deshalb, weil nun der Bund seit Jahren den Kranken
kassen gegenüber - ich sage das jetzt ganz deutsch und 
deutlich - seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat. 
Ich erlebte heute morgen bei der SBB-Budgetdebatte eine 
Innere Genugtuung, als ich dem Votum unseres Bundesprä
sidenten Schlumpf zuhörte, der im Zusammenhang mit dem 
SBB-Budget genau das sagte, was ich seit gut drei Jahren 
im Zusammenhang mit den Beiträgen an die Krankenkassen 
hier in diesem Saal vertrete. 
Ich zitiere den Bundespräsidenten: «Es wurde auf das Bud
getrecht hingewiesen. Es stimmt, dass dieses in Artikel 85 
Ziffer 10 der Bundesverfassung festgelegt ist. Aber dieses 
Budgetrecht ist keine Generalkompetenz der Bundesver-

sammlung. Das Budgetrecht beinhaltet die Kompetenz, Kre
dite global für das kommende Jahr festzulegen, dies nach 
Massgabe der geltenden Rechtsordnung.» 
Ich halte fest: In der Krankenversicherung ist die gültige 
Rechtsordnung das Krankenversicherungsgesetz und die 
entsprechenden Verordnungen. Dort sind die Beiträge nach 
Kopfprämien festgelegt worden, das wurde bereits erwähnt. 
Sie wurden mit den Sparübungen gekürzt, d. h. zuerst ein
gefroren und im nachhinein dann nochmals um 5 Prozent 
gekürzt. Im Budget wurde in den letzten Jahren jeweilen der 
Globalbetrag mit 836 Millionen fesgelegt. Diese 836 Millio
nen haben aber nie mehr genügt, weil die Versichertenzahl 
sich ja dauernd verändert hat. Im Grunde genommen hätte 
jeweilen aufgrund der errechneten Zahlen der Ansprüche 
der Krankenkassen ein Nachtragskredit anbegehrt werden 
müssen. Das ist nicht geschehen. 
Jetzt sind seit Jahren Rückstände gegenüber den Kranken
kassen entstanden, die auf Antrag von Kollege Basler prak
tisch mit einem Schlag liquidiert werden sollen. Der Unter
schied zwischen seinem Antrag und dem Antrag der Kom
mission ist praktisch nur das Jahr des lnkrafttretens. Dort 
fehlen dann den Krankenkassen diese Millionen. Deshalb ist 
es jetzt für uns unmöglich, diesem Antrag zu folgen, der den 
Krankenkassen die Mittel vorenthält, die ihnen seit Jahren 
zustehen. Die Krankenkassen spielen seit Jahren für den 
Bund die Bank. Das ist zugegeben worden. Ich bedaure, 
dass meine Motion vom 14. Dezember 1983 zu dieser Ange
legenheit noch nicht erledigt worden ist, obwohl sie schon 
dreimal auf der Traktandenliste war. Ich habe jetzt wieder 
erfolglos das Ersuchen ausgesprochen, man solle in diesem 
Zusammenhang dem Rat die Möglichkeit geben, über diese 
Motion zu befinden. Der Bundesrat gibt in der schriftlichen 

,Motionsbeantwortung sogar zu, dass das, was ich jetzt 
gesagt habe, den Tatsachen entspricht. Jetzt will er aber 
seine Konzeption ändern. Er will vom vorschüssigen auf das 
nachschüssige System übergehen. 
Jetzt überlegen Sie sich: Wir haben in der Krankenversiche
rung mit der Teuerung zu kämpfen. Wir haben wegen 
zusätzlicher neuer Lasten immer wieder erneut Mehrauf
wendungen zu erbringen. Gleichzeitig gibt uns der Bund die 
Mittel nicht, die aufgrund des Gesetzes den Krankenkassen 
gehören. Das System unserer Krankenkassen, das wir alle 
miteinander erhalten wollen, funktioniert nach dem Ausga
benumlageverfahren. Mit den Einnahmen, die getätigt wer
den, werden laufend auch die Ausgaben bezahlt. Sollen es 
die Krankenkassen jetzt auch so machen, dass sie erst 
zahlen, wenn wieder Geld .hereinkommt? 
Ich glaube, dass das viele unserer Ärzte, Apotheker usw. 
nicht akzeptieren würden. Dieser Antrag ist also unmöglich. 
Ich bitte Sie, dem Aptrag der Kommission zuzustimmen, der 
den Verhältnissen entspricht. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Es ist nicht so, dass die 
Kommission, einfach aus Freude, diesen Antrag so formu
liert hat, wie er hier vor Ihnen liegt. Es gab verschiedene 
Überlegungen dazu. Es erstaunt mich eigentlich, dass Herr 
Zehnder nicht darauf hingewiesen hat. 
Wir müssen ganz klar feststellen: Gemäss Gesetz bzw. Ver
ordnung hat der Bundesrat in seiner eigenen Verordnung 
beschlossen, den Krankenkassen jeweils 80 Prozent der 
mutmasslichen Ausgabensummen als Vorschuss, d. h. im 
laufenden Jahr, auszubezahlen. 
Mit den je nach Standpunkt guten oder weniger guten 
Beschlüssen des Rates bei der Plafonierung und dann der 
Kürzung wurde der Vorschuss immer kleiner. Im Jahr 1985 
wird er nach einem Schreiben des Bundesamtes für Sozial
versicherung noch 23 Prozent betragen. Der Rest wird dann 
im Jahr 1986 abgerechnet. Das hat zu unguten Situationen 
geführt. Ich kenne eine Krankenkasse in einem Nachbarkan
ton des Kantons Zürich, die finanziell nicht sehr gut steht. 
Sie hat ihr Guthaben, wie jede andere Kasse auch, immer als 
Vermögen gebucht und musste nun ihren Anteil bei der 
Bank verpfänden. Das Bundesamt schickt dann die Beiträge 
der Bank, und die Kasse muss entsprechend Zinsen be
zahlen. 
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Heute ist in Einzelfällen die Situation schon so. Es kommt 
nun dazu, dass alle Kassen - mit Recht, das sind keine 
buchhalterischen Tricks- das Guthaben beim Bund in ihrer 
Buchhaltung entsprechend als Guthaben eingetragen 
haben. Das Guthaben ist somit auch im Vermögensausweis 
enthalten. Das hat zur Folge, dass die Kassen die entspre
chenden Beiträge erhöhen müssen, wenn sie dieses Gutha
ben abschreiben. Darüber hat man sich im klaren zu sein: 
Wenn sie es abschreiben müssen, ist das Vermögen nicht 
mehr vorhanden. Die Kassen sind aber nach Gesetz entspre
chend ihrer Grösse verpflichtet, ein bestimmtes Vermögen 
aufzuweisen. Eine Kasse mit 14 000 bis 20 000 Mitgliedern 
muss zum Beispiel eine Reserve von 23 Prozent der Jahres
ausgaben haben. 
Deshalb sind wir in der Kommission zum Schluss gekom
men, dass diases Guthaben durch den Bund bezahlt werden 
soll; diese Nf:tllregelung muss in den Übergangsbestimmun
gen festgehalten werden. Wenn dies nicht erfolgt, passiert, 
was ich erklärt habe. 
Zum Antrag Basler: Was Herr Basler sagte, trifft zu: Falls das 
Gesetz so, wie wir es vorschlagen, in Kraft tritt, müssten 
zwischen 175 und 190 Prozent der 923 Millionen ausbezahlt 
werden; das wären 1,5 bis 1,6 Milliarden Franken. An dieser 
Situation sind aber nicht die Krankenkassen schuld, son
dern wir, das Parlament, das die entsprechenden Beiträge 
jeweils gekürzt hat. Das nachschüssige System, wie es Herr 
Basler vorschlägt, würde diese erwähnten negativen Auswir
kungen haben. Wenn Sie dies so beschliessen, muss das 
Parlament die Verantwortung tragen. 
Ich möchte Sie also bitten, dem Antrag der Kommission 
zuzustimmen. Ich weiss zwar, dass der Bundesrat Ihnen 
empfehlen wird, dem Antrag Basler zuzustimmen - rein aus 
finanzpolitischen Gründen-, aber ich möchte Sie trotzdem 
als Kommissionssprecher bitten, der Kommission zuzu
stimmen. 

M. Dupont, rapporteur: Dans le systeme actuel, la Confede
ration alloue une avance aux caisses-maladie devant repre
senter le 80 pour cent du subside total. Etant donne qu'elle 
ne paie pas cette avance en temps voulu, mais avec du 
retard, il est propose de modifier le systeme en vigueur, 
c'est-a-dire de ne pas verser une avance et un solde, mais 
d'allouer la subvention en une fois, selon un decompte final 
definitit. 
La grande difficulte reside dans le passage d'un systeme a 
l'autre. En effet, les caisses-maladie auront a subir, durant 
un certain temps, un vide de tresorerie qui provoquera des 
charges d'interäts. Toutefois, c'est le seul moyen d'arriver a 
un systeme clair et precis. Nous esperons alors que la 
Confederation respectera ses engagements et versera les 
subventions qui sont dues selon les decomptes etablis et 
dans les temps determines par une ordonnance. 

schuss wurde immer kleiner, und zwar nicht etwa «still und 
leise», wie Herr Allenspach ausgeführt hat, sondern offen 
und ehrlich wurden doch die Beträge Jahr für Jahr durch 
das Parlament im Budget festgelegt. Heute beträgt der Vor
schuss nur noch etwa 20 Prozent. Mit der Zeit würde der 
ganze Betrag nur noch nachschüssig ausbezahlt werden 
können. Wir beantragen Ihnen daher, zu diesem nachschüs
sigen System überzugehen. 
Herr Zehnder, Sie beklagen sich, Ihre Motion sei noch nicht 
behandelt worden; aber Sie wissen aus dem schriftlichen 
Bericht des Bundesrates, welche Absicht der Bundesrat hat. 
Wenn es in der Antwort heisst: «Diese Differenz wird durch 
die hier vorgeschriebene stufenweise Anhebung des Bun
desbeitrages ab 1985 sowie den schrittweisen vollständigen 
Übergang zur nachschüssigen Auszahlung der Beiträge 
bereinigt.» Der Bund möchte also nun zur nachschüssigen 
Auszahlung des ganzen Betrages übergehen. Es wäre also 
eine ähnliche Rechnung wie bei Steuern, wo jeweils auf
grund der Einnahmen aus den beiden Vorjahren in den 
Veranlagungsjahren abgerechnet wird. _ 
Nun entsteht aber eine kleine Schwierigkeit beim Uber
gangsjahr bzw. im Jahr unmittelbar nach Inkrafttreten des 
Gesetzes, und zwar deshalb, weil wir den Zeitpunkt heute 
noch nicht kennen. Nach Litera d gemäss Fassung der 
Kommission müsste der Bund im Jahre des lnkrafttretens 
den für das Vorjahr und den für das laufende Jahr geschul
deten Beitrag leisten. Aus der Optik von 1981 war das 
durchaus möglich. Aber aus der Optik des Jahres, in dem 
das Gesetz frühestens in Kraft treten könnte, würde dies für 
den Bund eine Leistung von bis gegen 2 Milliarden Franken 
ausmachen .. Sie werden einsehen, dass das für den Bund 
schlechthin unmöglich ist. Wir schlagen Ihnen daher eine 
ers~tzlose Streichung der Litera d vor. Dafür müsste dann 
aber bestimmt werden, dass die Subvention nachschüssig 
bezahlt wird. Je nach dem Zeitpunkt des lnkrafttretens des 
Gesetzes kann nun der Fall eintreten, dass den Kassen im 
Vorjahr noch ein Vorschuss ausbezahlt worden ist, so dass 
nach neuer Rechnung der Beitrag für das laufende Jahr 
entsprechend sinken würde, was den Kassen aber nicht 
zuzumuten wäre. Es müsste daher vorübergehend noch ein 
kleiner Vorschuss ausbezahlt werden. Aber diese Frage 
könnte an und für sich auch in einer Verordnung gelöst 
werden. 
Wir würden also abweichend vom Beschluss der Kommis
sion vorschlagen: 

1. Es soll schon im ersten Jahr des lnkrafttretens die neue 
Subventionsordnung gelten; 
2. Es soll die Subvention nachschüssig ausgerichtet wer
den. Das hätte die Streichung von Litera d und eine neue 
Fassung von Litera e zur Folge. 

Nun hat Ihnen Herr Basler einen Antrag eingereicht, der von 
der ursprünglichen Absicht meines Departementes 

Bundesrat Egli: Auch auf die Gefahr hin, bereits Gesagtes zu abweicht. Er möchte für das Übergangsjahr, welches er 
wiederholen, führe ich folgendes aus: Die Kommissionsmit- offenbar auf 1985 ansetzt, einen runden Betrag von 900 
glieder werden sich daran erinnern, dass mein Departement Millionen Franken festsetzen. Diese Zahl entspricht d~m 
an der letzten Sitzung aufgefordert worden ist, die Litera d Finanzplan. Dies trifft auch für die beiden folgenden Jahre 
und e der Übergangsbestimmungen noch einmal zu überar- 1986 und 1987 zu. Auch diese Zahlen, die Ihnen Herr Basler 
beiten. Dies haben wir getan. vorgibt, stimmen mit dem Finanzplan überein. 
Der Grund dieser Bitte war folgender: Sie wissen, dass die Um die Sache zu vereinfachen, können wir uns dem Antrag 
Botschaft aus der Zeit vom Sommer 1981 stammt, und für Basler anschliessen. Allerdings müssen wir uns heute schon 
die damalige Zeit war die in Buchstaben d und e vorgese- vorbehalten - und ich glaube, auch Herr Basler muss diesen 
hene Lösung durchaus angemessen und für den Bund auch Vorbehalt anbringen -, dass je nach dem Zeitpunkt des 
noch zumutbar. lnkrafttretens des Gesetzes diese Zahlen neu angepasst 
Inzwischen hat sich aber die Optik vollständig geändert, und werden müssen. Darüber können wir uns erst unterhalten, 
zwar wie folgt: Gemäss Verordnung zum KUVG soll der wenn auch der Ständerat diese Vorlage beraten hat. Herr 
Bund mit den Kassen so abrechnen, dass er ihnen für das Zehnder, Sie müssen doch einsehen, dass es letzten Endes 
laufende Jahr einen Vorschuss von ungefähr 80 Prozent keinen grossen Unterschied ausmacht, ob die Kassen ihren 
ausbezahlt. Über die restlichen 20 Prozent wurde jeweils im Betrag vor- oder nachschüssig erhalten. Sie sehen aus der 
folgenden Jahre aufgrund der überprüften Jahresschluss- Aufstellung von Herrn Basler, dass ja die Beträge jetzt jähr
rechnungen abgerechnet. So sollten die Kassen in jedem lieh zunehmen. Im übrigen darf ich Ihnen auch entgegenhal
Jahr 80 Prozent Vorschuss für das laufende Jahr und etwa ten, wenn Sie sich darüber aufhalten, dass die Kassen bis 
20 Prozent nachschüssig aus dem Vorjahr beziehen. jetzt schlecht behandelt worden sind, dass diese Behand-
Mit der Verschlechterung der Bundesfinanzen konnte diese lung jährlich in der Budgetdebatte festgelegt wurde. 
Regelung aber nicht mehr eingehalten werden. Der Vor- Ich bitte Sie also, dem Antrag Basler zuzustimmen. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Basler 
Für den Antrag der Kommission 

Bst. f - Let. f 
Angenommen - Adopte 

Zlff. lquater 
· Antrag der Kommission 

Referendum und Inkrafttreten 

96Stimmen 
63Stimmen 

' Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Ch. lq•-• 

Proposition de /a commission 

Referendum et entree en vigueur 
1 La presente loi est soumise au referendum facultatif. 
2 Le Conseil federal fixe l'entree en vigueur. 

Angenommen - Adopte 

pendant 16 semaines, dont huit au moins apres l'accouche
ment. Cette duree ne peut etre imputee sur celle pendant 
laquelle l'employeur doit continuer a payer le salaire en cas 
de maladie. 
2 La travailleuse n'a droit au versement de quatre cin
quiemes de son salaire que si, lors de ses couches, eUe avait 
exerce une activite pour l'employeur depuis au moins 270 
jours, sans interruption de plus de trois mois. Si elle avait 
travaille pendant 135 jours, elle a droit a deux cinquiemes de 
son salaire: si Ja duree de son engagement avait ete supe
rieure, les prestations de l'employeur sont augmentees au 
prorata. Le Conseil federal edicte des dispositions speciales 
pour les cas d'accouchement avant terme. 

Allenspach: Nach der Zweiteilung ist es meines Erachtens 
nicht mehr notwendig, auf den Artikel 1 Absatz 4 des ersten 
Teils zurückzukommen, weil diese beiden Vorlagen ja jetzt 
unabhängig voneinander stehen. Ich möchte deshalb direkt 
auf diesen zweiten Teil eintreten und beantragen, auf die 
obligatorische Krankengeldversicherung zu verzichten, 
demzufolge die Artikel 40a bis 40s zu streichen und anstelle 
dieser obligatorischen Krankengeldversicherung im Obliga
tionenrecht einen neuen Artikel 324c einzufügen, der die 
Bestimmungen über die Lohnzahlungspflicht des Arbeitge
bers bei Mutterschaft einer Arbeitnehmerin enthält. Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensembte 

Für Annahme des Gesetzentwurfes A 
Dagegen 

132 Stimmen Die Sorge um die Realisierung dieses Sofortprogrammes 
14 Stimmen liegt meinem Antrag zugrunde. Es zeigt sich immer deutli

cher, dass kaum jemand, sei es in diesem Rate oder in der 
Öffentlichkeit, diesem Sofortprogramm eine echte Chance 
vor dem Volke gibt. Es würde in einer Volksabstimmung B 

Bundesgesetz über die Krankengeldversicherung Inklu
sive Taggeld bei Mutterschaft 
Lot federale sur l'assurance d'une lndemnlte Journallere, y 
comprfs l'lndemnlte Journallere en cas de maternlte 

Präsident: Der Nichteintretensantrag entfällt. Wir kommen 
direkt zur Behandlung der Anträge Allenspach. 

Anträge Altenspach 
3. Kapitel: Die obligatorische Krankengeldversicherung 

Art. 4Da-4Ds 
Streichen 

Ziffer II Änderung anderer Bundesgesetze 
1. Das Obligatlonenrecht wird wie folgt geändert: 

Art. 324c (neu) 
' Bei Mutterschaft der Arbeitnehmerin hat der Arbeitgeber 
vier Fünftel des Lohnes während 16 Wochen weiterhin zu 
entrichten, wovon mindestens 8 Wochen nach der Nieder
kunft liegen müssen. Diese Dauer darf nicht auf die Lohn
fortzahlungspflicht bei Krankheit angerechnet werden. 
2 Der Anspruch auf vier Fünftel des Lohnes besteht nur, 
wenn die Arbeitnehmerin bis zum Tage ihrer Niederkunft 
während wenigstens 270 Tagen, ohne eine Unterbrechung 
von mehr als 3 Monaten, beim Arbeitgeber tätig war. War sie 
während 135 Tagen tätig, hat sie Anspruch auf zwei Fünftel 
des Lohnes; für eine längere Anstellungsdauer werden die 
Leistungen des Arbeitgebers entsprechend erhöht. Der Bun
desrat erlässt besondere Bestimmungen für Frühgeburten. 

Propositions Af/enspach 
Chapitre 3: Assurance obligatoire d'une indemnite journa
liere 

Art. 4Da-4Ds 
Bitter 

Chiffre II Modification d'autres /ois 

deutlich verworfen, darüber sind sich die meisten Beobach
ter einig, und das ist die Ausgangslage zu meinem Antrag. 

• Das Sofortprogramm enthält im Bereiche des Krankengel
des ein umfassendes Versicherungsobligatorium, dem alle 
Betriebe und alle Arbeitnehmer unt.erstellt würden. Damit 
wären administrative Umtriebe verbunden, wie wir sie vom 
kommenden Obligatorium der zweiten Säule zu Genüge, ich 
möchte sagen bis zum Überdruss, schon ~ennen. Rund 2,5 
Millionen Arbeitnehmer müssten obligatorisch einer kollek
tiven Versicherungspflicht unterstellt werden, alle Betriebe 
müssten ihre Arbeitnehmer zwangsweise versichern, es 
müsste eine Stiftung Ersatzkasse gegründet werden, es 
müssten dieser Stiftung Arbeitgeber zwangsweise zugeteilt 
werden, Ersatzprämien müssten eingefordert, Namensregi-
ster geführt werden usw. Ferner sind Lohnprozente abzuzie
hen mit allen damit verbundenen Umtrieben, Unruhen und 
Unsicherheiten. Diese Lohnabzüge wären von Betrieb zu 
Betrieb unterschiedlich hoch und würden womöglich noch 
von Jahr zu Jahr ändern. 
Die Erfahrungen mit der Einführung des Obligatoriums der 
Unfallversicherung und vor allem die Erfahrungen mit der 
Einführung der zweiten Säule haben ernüchternd, 
abschreckend gewirkt. Die Popularität neuerVersicherungs
obligatorien und neuer Lohnabzüge ist klein geworden. Die 
Abstimmung über die Volksinitiative zum Schutze der Mut
terschaft vor zehn Tagen hat dies in eindrücklicher Weise 
bestätigt. Es ging damals nicht nur um den Elternurlaub, es 
ging damals auch um die Versicherungsobligatorien und 
um die Lohnabzüge. Unser Volk, die Arbeitgeber und die 
Arbeitnehmer, sind nicht mehr bereit, neue Versicherungs
obligatorien und neue zusätzliche Lohnabzüge unbesehen 
zu akzeptieren. 
Ein Scheitern dieses Sofortprogrammes in einer Volksab
stimmung wäre so, wie es vorgelegt wird, vorprogrammiert, 
das ist in den letzten Monaten immer deutlicher geworden. 
Gerade eine solche Ablehnung möchte ich mit meinem 
Antrag vermeiden helfen. Wir sollten den am letzten Abstim
mungssonntag bekundeten Volkswillen berücksichtigen. 
Wir sollten das Obligatorium der Krankentaggeldversiche
rung fallenlassen, damit dieses Sofortprogramm vor dem 

1. Le code des obligations est modifie comme il suit: Volk wieder eine echte Chance bekommt. Ich strebe keine 
Nullösung an. Ich weiss, dass einzelne Ratsmitglieder eine 

Art. 324c (nouveau) Nullösung durchaus wünschten. Ich weiss, dass aus diesem 
1 En cas de matemite de la travailleuse, l'employeur doit Grunde Ratsmitglieder gegen meinen Antrag stimmen wer
continuer a lui verser quatre cinquiemes de son salaire den. Wollte ich eine Nullösung, dann würde ich hier keinen 
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Antrag stellen, sondern ganz ruhig die Volksabstimmung 
abwarten. Ich möchte aber das politisch Realisierbare rasch 
und sicher verwirklichen. Deshalb habe ich den Antrag 
gestellt, das dritte Kapitel, also die Artikel 40a bis 40s, zu 
streichen. 
Wenn wir dieses Obligatorium der Krankengeldversiche
rung fallenlassen, dann besteht nicht nichts, dann gilt nach 
wie vor die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers im Krank
heitsfalle gemäss Artikel 324a des Obligationenrechts. Es 
gilt nach wie vor die Berner Skala und die anderen von den 
Gerichten entwickelten Arbeitgeberverpflichtungen. Es gel
ten auch nach wie vor die gesamtarbeitsvertraglichen Ver
einbarungen über die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers 
oder über die Beiträge des Arbeitgebers an die individuelle 
Krankengeldversicherung der Arbeitnehmer; diese gesamt
arbeitsvertraglichen Verpflichtungen gehen ohne Obligato
rien manchmal sogar weiter, als hier in diesem Gesetze 
durch ein Obligatorium vorgesehen wird. Wir sollten den 
gesamtarbeitsvertraglichen Abmachungen Raum lassen 
und sie nicht Immer durch Gesetzesobligatorien zu ersetzen 
suchen. 
Ich habe schon in der Kommission den Antrag gestellt, das 
Obligatorium der Krankengeldversicherung aus der Vorlage 
zu streichen. Das möchte ich vor allem dem Kommissions
präsidenten in Erinnerung rufen. Er kann es im Protokoll der 
Kommissionssitzung .vom 24125. Mai 1982 nachlesen, damit 
er nicht wieder, wie in der Septembersession, behauptet, ich 
hätte immer für das obligatorische Taggeld gestimmt, und 
an diese unrichtige Behauptung erneut dunkle Verdächti
gungen knüpft. Ich bin damals in der Kommission unterle
gen, habe mich aber dennoch weiter bemüht, die Vorlage 
annehmbarer zu gestalten, und annehmbar kann die Vor
lage nur werden durch Verzicht auf das Versicherungsobli
gatorium, durch Verzicht auf Lohnprozente. 
Mit dem Verzicht auf das Versicherungsobligatorium würde 
aber die Möglichkeit wegfallen, das vorgesehene und ver
sprochene Mutterschaftstaggeld als Lohnersatz für erwerbs
tätige Mütter während 16 Wochen im Rahmen der Kranken
geldversicherung auszurichten. Das möchte ich ganz offen 
zugeben. Ich weiss, dass verschiedene Ratskollegen nur 
deshalb für das Krankengeldobligatorium eintreten, um die 
Auszahlung des Mutterschaftstaggeldes sicherzustellen. Ich 
begreife diese Überlegung. Doch muss man wirklich über 
2,5 Millionen Arbeitnehmer einem Versicherungsobligato
rium unterstellen, nur damit die Auszahlung der vorgesehe
nen Mutterschaftstaggelder an etwa 25 000 bis 30 000 
erwerbstätige Mütter möglich wäre? Man muss dies nicht, 
weil es einen anderen Weg gibt, und dieser andere Weg ist 
in meinem Antrag vorgezeichnet. Anstelle des vorgesehe
nen umfassenden Krankengeldobligatoriums beantrage ich 
die Verankerung der Mutterschaftsleistungen im Obligatio
nenrecht, analog der dort schon verankerten Lohnzahlungs
pflicht des Arbeitgebers im Krankheitsfalle des Arbeitneh
mers. In einem neuen Artikel 324c soll festgehalten werden, 
dass der Arbeitgeber bei Mutterschaft der Arbeitnehmerin 
vier Fünftel des Lohnes während 16 Wochen weiterhin zu 
entrichten hat, wobei diese Mutterschaftsleistungen nicht 
auf die Lohnzahlungspflicht bei Krankheit angerechnet wer
den dürfen. Damit ist obligationenrechtlich die gleiche Mut
terschaftsleistung gesichert, wie sie in der vorgesehenen 
Krankengeldversicherung beabsichtigt wird. 
Mein Antrag hat keine Verminderung der Mutterschaftslei
stungen zur Folge, bedeutet somit materiell kein Abrücken 
von den Zusicherungen, die bei der Bekämpfung der Mutter
schaftsinitiative abgegeben worden sind. Das möchte ich 
hier nachdrücklich unterstreichen. 
Es wird nun befürchtet, dass diese obligationenrechtliche 
Verpflichtung Betriebe und Branchen mit vielen jungen 
Arbeitnehmerinnen übermässig belasten könnte, stärker als 
das Versicherungsobligatorium. Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. Beim Versicherungsobligatorium wird gemäss Vorlage 
der Kommission die Versicherungsprämie betriebsindividu
ell kalkuliert, entsprechend den betrieblichen Risiken, also 
entsprechend der Zusammensetzung und der Altersstruktur 
der Belegschaft. Es gibt bei den Anträgen der Kommission 

keinen einheitlichen Prämiensatz mit einer zentralen Aus
gleichskasse, und es gibt damit keine überbetriebliche Soli
darität, weder auf der Ebene der Branche noch der Region. 
Deshalb kommt die obligationenrechtliche Verpflichtung 
des Arbeitgebers zur Mutterschaftsleistung diesem Arbeit
geber nicht teurer zu stehen als das Obfigatorium der Kran
kengeldversicherung, sondern eher günstiger, weil dann die 
unproduktiven Administrativkosten des Obligatoriums weg
fallen. Es ist unrichtig, wenn behauptet oder heru·mgeboten 
wird, die von mir vorgeschlagene Lösung sei für die Mütter 
arbeitsmarktlich ungünstiger als das umfassende Kranken
geldversicherungsobligatorium. Es wird behauptet, die obli
gationenrechtliche Lösung biete zu wenig Sicherheit. Wenn· 
Sie befürchten, dass im Konkurs des Arbeitgebers das Mut
terschaftstaggeld nicht sichergestellt sei, dann müssten Sie 
in genau gleicher Weise befürchten, dass beim Konkurs des 
Arbeitgebers die Löhne nicht ausgerichtet werden. Hier 
möchte ich Sie an die Arbeitslosenversicherung erinnern. 
Dort haben wir eine Insolvenzversicherung, die Insolvenz
entschädigungen ausrichtet; die Mutterschaftstaggelder 
würden hier in genau gleicher Weise unter diese Insolvenz
entschädigung fallen wie die Löhne, weil sie entsprechender 
Lohnersatz sind. Es kann also nicht behauptet werden, die 
Sicherheit der Mutterschaftstaggelder sei bei der obligatio
nenrechtlichen Lösung geringer als bei einer Versiche
rungslösung. Wir erfüllen den verfassungsmässigen Auftrag 
betreffend Mutterschaft materiell in gleicher Weise wie beim 
Krankengeldversicherungsobligatorium. Die Versprechen 
werden in gleicher Weise erfüllt, wenn auch formell ein 
anderer Weg eingeschlagen wird. Ich würde sogar sagen: 
Wir erfüllen sie besser als in einer Form oder in einer 
Vorlage, deren Scheitern vor dem Volke wahrscheinlich 
wäre. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. Wir erreichen 
dadurch, dass die Vorlage zügiger das Parlament passiert. 
Wir schaffen eine Vorlage, die eine echte Chance hat, vom 
Volke angenommen zu werden, und verwirklichen auf diese 
Weise wenigstens den vorgesehenen Mutterschaftsschutz, 
ohne Obligatorium, ohne Lohnprozente und ohne unpro
duktiven administrativen Überbau. 
Zu meinem Antrag ist eine Abstimmung unter Namensaufruf 
verlangt worden. Das hat den Vorteil, dass dann genau 
sichtbar wird, wer bereit ist, die Mutterschaftsleistungen im 
Strudel der Krankenversicherungsrevision untergehen zu 
lassen. 

Relmann: In der Herbstsession hat dieser Rat auf Antrag der 
Kommissionsmehrheit und des Bundesrates mit 83 zu 64 
Stimmen dem Obligatorium zugestimmt. Ich kann meine 
grosse Enttäuschung nicht verbergen, dass man heute wie
der auf diesen Beschluss zurückkommen will. Dabei hat sich 
seit dieser Beschlussfassung überhaupt nichts geändert. 
Es stimmt zwar, dass das Schweizervolk die Mutterschafts
Initiative abgelehnt hat. Die lnitiativgegner haben aber auf 
die KMVG-Revision verwiesen. Viele Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger haben nicht zugestimmt, weil man argumen
tierte, dass die Frauen mit dieser lnitiativregelung auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligt würden. Genau das ist der Fall, 
wenn wir dem Antrag Allenspach zustimmen. 
Herr Bundesrat Egli hat mit Recht darauf hingewiesen, dass 
die Lösung Allenspach schlechter ist als der bundesrätliche 
Vorschlag, weil es eben keine Versicherung ist. Ich bin 
eigentlich erstaunt, dass dieser Vorschlag von Herrn 
Allenspach kommt. Er benachteiligt nicht nur die Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt, sondern bringt unter Umständen auch 
den Arbeitgeber in Schwierigkeiten, vor allem wenn es sich 
um einen kleinen Betrieb handelt. Wenn es der Arbeitgeber 
versäumt hat, eine Versicherung abzuschliessen, zu der er 
bei fehlendem Obligatorium nicht gezwungen ist, muss er 
die Taggeldkosten übernehmeJ"!. Für solche Lösungen, die 
den Konflikt vorprogrammieren, brauchen wir die KMVG
Revision überhaupt nicht. langfristig werden wir die Mutter
schaftsversicherung für Arbeitnehmerinnen auch nicht eini
germassen befriedigend lösen können, ohne wenigstens In 
der Taggeldversicherung das Obligatorium zu haben. 
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Wenn man Herrn Allenspach zugehört hat, könnte man 
meinen, der grösste Teil der Arbeitnehmer sei nicht in einer 
Taggeldversicherung versichert. Wenn dem so wäre, wäre 
es höchste Zeit, dass wir das Obligatorium einführten. Es 
gibt zwar noch viele nicht versicherte Arbeitnehmerinnen 
urid Arbeitnehmer. Vor allem diese haben den Versiche
rungsschutz nötig. Ich habe nichts dagegen, Herr 
Allenspach, den Mutterschutz im Obligationenrecht zu 
regeln. Aber ohne Versicherung der Leistungen kann dieser 
Mutterschutz zu einem Bumerang werden, indem die 
Frauen dadurch auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden. 
Gerade diesen Vorwurf hat man der Mutterschaftsinitiative 
gemacht. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, den Antrag 
Allenspach abzulehnen und beim ursprünglichen Beschluss 
zu bleiben. Das Obligatorium ermöglicht uns in der Zukunft 
eine vernünftige Regelung zur· Finanzierung der Mutter
schaftsversicherung, was beim fehlenden Obligatorium 
eben nicht möglich ist. 
Ich bitte Sie deshalb, am ursprünglichen Beschluss festzu
halten und den Antrag Allenspach abzulehnen. 

wirkt. Der sogenannte Geburtenberg der sechziger Jahre ist 
also kein Berg, wenn man nur die Geburten von Schweizern 
betrachtet, sondern ein Abhang. Zum Berg wurde er erst 
durch die Ausländergeburten, ausgelöst durch die unglück
selige Einwanderungspolitik. 
Wir wollen doch als Volk, d. h. aus uns selbst heraus, unsere 
eigene Zukunft gestalten. Wir wollen doch nicht einfach als 
Indianer der Schweiz enden. 
Ein Wort noch zum Begriff ccMutterschaftsversicherung .. : 
Der Begriff ist geschichtlich eingebürgert, aber nicht richtig 
in der Sache. Mutterschaft ist ja, anders als eine Krankheit. 
kein Unglücksfall, sondern ein bewusst und willentlich her
beigeführtes und herbeiführbares Ereignis, jedenfalls unter 
den Bedingungen der modernen Medizin. Solche Ereignisse 
- das wird Ihnen jeder Versicherungsmathematiker bestäti
gen - kann man nicht freiwillig versichern. Man sollte eher 
von Mutterschafts-Solidaritätsbeiträgen sprechen. Ist eine 
solche «Versicherung» freiwillig, so kann die Solidarität 
nicht spielen. Wer keine Kinder haben will, versichert sich 
einfach nicht, und die Prämien für die Versicherten werden 
so hoch, dass das Ganze für sie uninteressant wird. Die 
Familien finanzieren sich auch so einfach selbst, wie es 

Hegg: Im Namen einer Mehrheit der NA- und Vigilants- ohne Versicherung wäre. Die ganze Übung brächte also 
Fraktion setze ich mich gegen den Antrag Allenspach und punkto Lastenausgleich zwischen Familien mit Kindern und 
für die Aufrechterhaltung einer Krankengeldversicherung kinderlosen bzw. kinderarmen nichts. 
ein. Krankheit ist ein Lebensphänomen, das die wirtschaftli- Lösen wir doch endlich das Versprechen von 1945 ein, ein 
ehe Leistungsfähigkeit des oder der Betroffenen aufs Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative! Immerhin: 1945 
schwerste beeinträchtigen kann. Wer Arbeitnehmer ist, der glaubte unser Volk noch an sich selbst. Kehren wir zu 
ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ziemlich dringend auf diesem Glauben zurück. Aber auch die Versprechen der 
sein Arbeitseinkommen zum Leben angewiesen. Haben wir meisten Parteien im Vorfeld der Abstimmung vom 2. Dezem
kein .soziales Sicherheitsnetz, so wird der nicht versicherte ber 1984 sind einzulösen. Ich habe Verständnis dafür, dass 
Kranke in einem schweren Krankheitsfall vermutlich der jene Volksinitiative als zu weit gehend beurteilt und abge
öffentlichen Fürsorge zur Last fallen. Noch schlimmer: Ist ' lehnt worden ist, zumal sie dem Volk noch mit abstrusen 
der Kranke auch der hauptsächliche Ernährer einer Familie, ideologischen Argumenten verkauft worden ist. Ich habe 
so fallen auch seine Familienangehörigen der Fürsorge dafür Verständnis, dass sie abgelehnt worden ist. Aber nach
anheim. Eine obligatorische Krankengeldversicherung ist träglich, da die Initiative vom Tisch gefegt ist, dütien wir 
also alles andere als ein Luxus oder ein übertriebener Per- doch eine massvolle Lösung nicht beerdigen. 
fektionismus beim Bau eines Versorgerstaates von der Noch ein letztes Wort: eine tragfähige Mutterschaftsversi
Wiege bis zur Bahre. Sie ist ein Eckfpeiler an einem einiger- cherung ist auch wichtig für die Bekämpfung der wachsen
massen wohnlich gestalteten Haus in Sachen soziale den Zahl von Abtreibungen und Schwangerschaftsabbrü
Sicherheit. Wer gesund ist, der glaubt kaum, dass es ihm chen, die man beobachten kann und die der Gesundheit 
dereinst schlecht gehen könnte. Das gehört zur Gesundheit. unserer Frauen alles andere als zuträglich sind. · 
Er unterschätzt Insbesondere die Gefahren einer krankheits- Beschliessen wir eine Krankengeld- und Mutterschaftsversi
bedingten längeren Arbeitsunfähigkeit. Die brutale Wirklich- cherung, die diese Bezeichnung verdient. Der Antrag 
keit lehrt uns allerdings etwas anderes. Allenspach dünkte mich im ersten Augenblick auch irgend
Besonders bedauerlich wäre die Ablehnung des obligatori- wie das Ei des Kolumbus. Leider ist dem nicht so. Der Antrag 
sehen Taggeldes jedoch wegen der Folgen für die Mutter- schiebt den Schwarzen Peter des Zahlmeisters einfach auf 
schaftsversicherung. Ohne Taggeldversicherung verdiente die Arbeitgeber der Schwangeren, und das ist das letzte, 
das Gesetzeswerk die Bezeichnung Mutterschaftsversiche- was wir brauchen können. Es würde unser Klima der Kinder
rung wohl. kaum noch. feindlichkeit noch verschärfen, gefährlichen sozialen Druck 
Seit 1945 steht in unserer Bundesverfassung der Satz auf Schwangere auslösen, die Kinder nicht auszutragen. 
geschrieben: uDer Bund wird auf dem Wege der Gesetzge- Ausgerechnet das können wir nicht brauchen. Ich kann mir 
bung die Mutterschaftsversicherung einrichten.» Seit 39 auch nicht vorstellen, dass gerade das eine Lösung ist, die 
Jahren fehlt diese Gesetzgebung aber noch immer. Ich kleinen und mittleren Unternehmen dienen soll. Ich sehe 
empfinde dies als eine Schande. Der Satz ist die Folge einer selber keine andere Lösung als Zustimmung zu einer Kran-
Volksinitiative, und immer noch fehlt die Gesetzgebung. kengeld- und Mutterschaftsversicherung. 
Auch die Folgen sind bei unserem Volk und·seinen Familien 
nicht zu übersehen. Im Jahrzehnt von Mitte sechziger zu M. Gautler: Le groupe liberal s'opposera a la proposition de 
Mitte siebziger Jahre ist die Zahl der Schweizer Geburten M. Allenspach, et cela pour au moins six raisons. II y en 
ständig abgesunken, von 86 000 1963 auf 54 000 1976. Seit- aurait en fait plus mals, pour abreger, jene vous en donnerai 
her verharrt die Zahl auf einem tiefen Wert, der etwa einer que six. 
Kinderzahl von 1,5 Kindern pro Schweizerin entspricht. Das La premiere, c'est que cette proposition est une nouveaute 
bedeutet eine Schrumpfung der eingeborenen Bevölkerung totale; qui n'a jamais ete discutee au sein de la commission 
der Schweiz um ein Viertel pro Generation. dont M. Allenspach etait un membre non seulement assidu 
Im neuesten Bericht des Bundesamtes für Statistik zur mais efficace. Elle nous parait trop importante pour etre 
demographischen Lage der Schweiz wird diese andauernd proposee ainsi directement en plenum. Mllme si on envisa
tiefe Geburtenziffer wie folgt kommentiert: ccDies ist nicht geait de soutenir la proposition de M. Allenspach, il faudrait 
nur wegen des tiefen Wertes aussergewöhnlich, sondern laisser a la commission du Conseil des Etats, qui travaillera 
auch aufgrund der Dauerhaftigkeit des Phänomens.» apres nous, le soin d'etudier a fond le probleme souleve ici. 
Wenn, ausser in den Rezessionsjahren 1975, 1976 und 1977, La deuxieme raison est que nous sommes nombreux ici, et 
die Wohnbevölkerung der Schweiz trotzdem ständig wächst pas seulement des liberaux, a avoir affirme a diverses 
und weiter wächst, was insbesondere ökologisch sehr reprises - et notamment dans cette salle lorsque nous avons 
gefährlich Ist, so liegt das - wie Sie hier alle wissen - an der traite de !'initiative sur l'assurance-maternite, et ensuite lors 
andauernden Einwanderungsbewegung, die sich ja auch de la campagne sur cette mllme initiative - que nous main
auf die Geburten der Einwanderer und Eingebürgerten aus- · tiendrions dans la loi la plupart des demandes de cette 
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initiative. Or, c'est maintenant qu'il faut en reparier, mes 
chers collegues qui etes venus dire que si l'on votait la 
proposition Basler on voulait tuer l'assurance-rnaternite. On 
peut parfaitement etre dispose ä diviser la loi en deux 
parties, et ä maintenir les dispositions de l'arrete B. II faut 
quand meme tenir compte de ce que l'on a dit ici et devant le 
peuple lors de la campagne concernant !'initiative sur l'assu
rance-maternite. 
Troisieme raison: Si nous acceptions la proposition de 
M. Allenspach, le mandat que le peuple et les cantons nous 
ont donne en 1945, je vous le rappelle, de legiferer sur 
l'assurance-maladie ne serait pas entierement rempli. Cette 
proposition repose sur une base parfaitement constitution
nelle, dans un autre article de la constitution, mais il ne 
remplirait pas le mandat donne par l'article 34qu,no,,es, 4° alinea. 
II est vrai qu'il y a trente-neuf ans qu'on attend, on pourrait 
attendre encore, mais c'est ä mon avis un mauvais argu
ment. 
Ouatrieme raiso.n, et lä je m'adresse plus particulierement ä 
M. Allenspach. Avez-vous pense aux petites et aux 
moyennes entreprises dans votre proposition? Avez-vous 
mesure les consequences financieres et econorniques, pour 
les petites entreprises qui emploient trois ou quatre per
sonnes, qui n'ont souvent pas d'assurance ou si elles en ont 
une qui doivent assumer des primes importantes, si une ou 
deux de leurs employees. sont enceintes dans le courant 
d'une meme annee? II y a lä quelque chose qu'il faut 
considerer dans les petites et moyennes entreprises, par 
opposition a la grande industrie suisse. Je serais du reste 
heureux de savoir ce que pense de votre proposition l'Union 
suisse des arts et metiers. 
Cinquieme raison, et c'est peut~tre une des plus impor
tantes. Comme on l'a releve precedemment, je pense que la 
proposition de M. Allenspach supprime tout effort de solida
rite de la part des hommes vis-ä-vis des femmes, et cela je le 
deplore d'autant plus que, depuis 1939, l'effort inverse a ete 
fait par le sexe feminin en payant les cotisations pour les 
allocations de perte de gain. Ce ne serait que justice de 
«renvoyer l'ascenseur», si vous me permettez l'expression. 
Sixieme et derniere raison, si nous acceptions de faire 
figurer dans le Code des obligations les propositions de 
M. Allenspach, nombreux seraient les employeurs qui 
renonceraient a employer des femmes en äge de devenir 
enceintes. II y a lä un risque, Monsieur Allenspach, pour les 
emplois feminins dont vous n'avez pas tenu compte. Je 
crains que ce ne soit un risque grave, dangereux, notam
ment dans une periode oi.r le chömage exlste malgre tout. II 
est evident que chaque fois qu'un employeur aura le choix 
entre un homme et une femme ou entre une femme de plus 
de 40 ans et une de moins de 40 ans, il n'engagera pas celle 
qui se situera dans la tranche d'äge de 20 ä. 40 ans. C'est une 
grave menace pour le travail feminin dans la periode de 
fecondite de la temme. 
Pour toutes ces raisons et, je le repete, pour quelques autres 
encore que je ne veux pas vous imposer maintenant, nous 
voterons contre la proposition de M. Allenspach et nous 
vous recommandons de faire de meme. 

Frau Gurtner: Im Gegensatz zum Antrag von Herrn 
Allenspach beantrage ich Ihnen im Namen unserer Fraktion 
Eintreten auf Artikel 40, weil wir grundsätzlich die Einfüh
rung einer obligatorischen Taggeldverslcherung bei Krank
heit begrüssen. Das von Bundesrat und Nationalratskom
mission vorgeschlagene Modell kann in verschiedener Hin
sicht nicht befriedigen. Vor allem gibt die vorgeschlagene 
Finanzierungsart zu Kritik Anlass. In der Botschaft aus dem 
Jahre 1981 betont der Bundesrat selber, dass nach dem 
vorgeschlagenen Konzept von Kasse zu Kasse, aber auch 
von Betrieb zu Betrieb deutliche Prämienunterschlede 
bestehen können. Das liegt daran, dass die Versicherung 
betriebsgebunden erfolgen soll und nicht landesweit wie bei 
der AHV. Die Höhe der Prämien richtet sich daher nach der 
Risikostruktur eines Betriebes. Betriebe mit vielen älteren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern - erhöhtes Krank
heitsrisiko! - und Betriebe mit vielen Frauen im gebärfähi-

gen Alter (Mutterschaftsgeld) werden höher belastet als 
beispielsweise Dienstleistungsbetriebe mit vielen jungen 
Männern. 
Wir hätten die Einführung einer landesweiten obligatori
schen Taggeldversicherung, finanziert mit Lohnprozenten 
nach dem AHV-Prinzip, eindeutig vorgezogen. Nicht disku
tiert wurden leider auch besondere Beiträge stark kapitalin
tensiver Betriebe an eine Krankentaggeldversicherung, die 
personalintensivere Betriebe stärker belastet. In einer derar
tigen landesweiten einheitlichen Versicherung hätte auch 
das Problem der freiwilligen Versicherung von Arbeitslosen 
und Teilzeitbeschäftigten befriedigender gelöst werden kön
nen. Nach dem vorgeschlagenen Konzept darf zwar in der 
obligatorischen Krankentaggeldversicherung kein Vorbe
halt erhoben werden, doch sind ältere und kranke Arbeit
nehmerinnen oder Frauen wegen der Verschlechterung der 
Risikostruktur für einen Betrieb tendenziell unerwünscht. 
Heute steht leider aus sozialer Sicht keine bessere Lösung 
zur Diskussion. Wir haben aber die konkrete politische 
Situation zur Kenntnis zu nehmen. Konnte der Bundesrat 
noch in seiner Botschaft 1981 bemerken, dass einem obliga
torischen Krankentaggeld im Vernehmlassungsverfahren 
kein grundsätzlicher Widerstand erwachsen sei, abgesehen 
von schon damals geäusserter Kritik von Arbeitgeberseite, 
präsentiert sich die Ausgangslage heute anders. Freisinn 
und SVP, die noch 1981 keine Einwände vorgebracht haben, 
drohen heute unverhohlen mit dem Referendum. Der Antrag 
Allenspach ist Ausdruck dieser Haltung. 
Gegen den Versuch des Freisinns und der SVP, in der 
Schweiz eine obligatorische Taggeldversicherung auf lange 
Sicht zu torpedieren, werden wir auch diese schlechte 
Lösung verteidigen, die immer noch besser ist als nichts. 
Heute sind gerade auch diejenigen Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, die niedrige Löhne beziehen, nur zu 
einem symbolischen Taggeld versichert. Hier hilft nur eine 
Versicherungspflicht für alle. Es geht hier um die Mutter
schaft und die Auszahlung des Mutterschaftsgeldes wäh
rend 16 Wochen, und dies gilt es zu sichern. Während der 
Kampagne um die Mutterschaftsinitiative war dieses Ver
sprechen ein wesentlicher politischer Bestandteil. Sie haben 
uns noch nicht gesagt, Herr Allenspach, wie Sie denn das 
Mutterschaftsgeld sichern wollen, ohne versicherungstech
nische Hintergründe. Woher wollen Sie denn das Geld neh
men? Frauen sind unter diesen Umständen auf dem Arbeits
markt eindeutig benachteiligt, denn welcher Betrieb stellt 
noch Frauen im gebärfähigen Alter ein, wenn die 16 Wochen 
Mutterschaftsgeld finanziell überhaupt nicht abgesichert 
sind? 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag von Herrn Allenspach auf 
Streichung des ganzen Artikels 40 abzulehnen. 

Günter: Die LdU/EVP-Fraktion möchte ebenfalls in ihrer 
grossen Mehrheit am Beschluss der Kommission und des 
Bundesrates festhalten. Ich kann feststellen, dass aus dem 
«Notprogramm» je länger, je mehr ein «notleidendes Pro
gramm» wird und dass die Demontage nun offenbar sehr 
rasch voranschreitet. Mich verwundert das nicht. Ich habe ja 
schon von Anfang an der ganzen Vorlage eine schlechte 
Prognose gestellt und auch immer damit gerechnet, dass 
man jetzt in dieser Session dann kräftig mit der Demontage 
weitermachen will. Ich möchte hier Herrn Allenspach nur 
noch sagen: Wir haben jetzt darüber diskutiert, warum das 
Krankentaggeld belassen werden soll. Herr Gautier hat das 
sehr gut begründet, ich kann dem nichts beifügen. Wir 
haben uns aber wenig Gedanken darüber gemacht, warum 
gerade Herr Allenspach uns hier eine Ersatzlösung vor
schlägt, die die Arbeitgeber womöglich mehr belastet als 
das, was wir in der Vorlage vorsehen: Er hat etwas erzählt 
von Verwaltung, die zu kompliziert sei, und von zu vielen 
Leuten, die dem Obligatorium unterstellt werden müssen. 
Da es aber schliesslich am Ende um Geld geht und die 
Arbeitgeber, jedenfalls die kleinen und mittleren Arbeitge
ber, eher mehr zur Kasse kommen, müssen wir doch noch 
etwas Motivforschung betreiben. 
Ich behaupte, dass Herr Allenspach hier einen Doppel-
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schuss plant. Den einen Schuss haben wir gehört, und der 
zweite ist im Lärm des ersten ein bisschen untergegangen. 
Der erste Schuss galt dem Obligatorium der Krankengeld
versicherung. Der zweite, versteckte, gilt hingegen der Mut
terschaftsversicherung. Zwar ist die Lösung, die Herr 
Allenspach vorschlägt, ein ziemlich einleuchtender Ersatz, 
auch wenn zusätzlich Probleme entstehen, wie Frau Gurtner 
sie erwähnt hat. Aber wir müssen uns überlegen, was pas
siert, wenn das Gesetz jetzt dann angenommen wird. Dann 
wird sich doch sicher irgendwo ein Komitee gründen, von 
dem Herr Allenspach natürlich dann nichts weiss und zu 
dem er natürlich auch keine Beziehung hat; aber es wird 
sich ein Komitee gründen, das das Referendum dagegen 
ergreift und versuchen wird, auch das jetzt noch Verblei
bende zu torpedieren. Ich behaupte, dass das seine wahre 
Absicht ist-dass dann am Schluss beides in Scherben liegt. 
Man geht jetzt auf den Teil los, der in diesem Saal politisch 
leicht angreifbar ist, aber entblösst dadurch die Mutter
schaftsversicherung. 
Die Vorlage ist geteilt: einen Teil, den man offen wegneh
men kann, den bekämpft man. Den Rest, zu dem man nicht 
so gut stehen kann, den überlässt man dann wahrscheinlich 
einem Referendumskomitee um Herrn Stocher oder sonst 
einen Ersatzmann für Herrn Blocher, der diese Aufgabe 
übernimmt. Ich möchte davor warnen und Sie darauf auf
merksam machen, dass die Strategie so verlaufen wird; 
denn es ist vermutlich eben doch ein Anschlag auf beides 
geplant. Anders ist die Haltung von Herrn Allenspach nicht 
zu erklären, der bis jetzt in diesem Saale nämlich die Arbeit
geberinteressen, vor allem auch diejenigen der kleinen 
Arbeitgeber, sehr effizient und wirksam vertreten hat. Es 
wäre ein Wunder, wenn er jetzt heute davon abweichen 
würde. 
Ich möchte Sie daher warnen und bitten, die Vorlage so zu 
belassen, wie sie war. 

Frau Segmüller: Ich danke Herrn Leuenberger, dass er uns 
die Stellungnahme der CVP anlässlich der Behandlung der 
Initiative für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft in 
Erinnerung gerufen hat. Wir haben keinerlei Anlass, von 
dieser Erklärung abzuweichen. Es war darin übrigens auch 
mit keinem Wort die Rede davon, ob die Erweiterung der 
Leistungen bei Mutterschaft in einem oder in zwei Teilen zu 
erfolgen hätte. Ich darf nochmals zwei Punkte aus unserer 
damaligen Fraktionserklärung zitieren: «Die CVP stellt sich 
voll und ganz hinter die in der Kranken- und Mutterschafts
versicherungsvorlage enthaltenen und von der vorberaten
den Kommission bereits gutgeheissenen und verabschiede
ten Verbesserungen des Schutzes der Mutterschaft.» 
Und weiter: «Die CVP will in der Familienpolitik und beson
ders in der Frage des Mutterschaftsschutzes Prioritäten 
setzen. Unsere Priorität heisst, alles daran setzen, dass alle 
im Zuge der Revision des Kranken- und Mutterschaftsversi
cherungsgesetzes vorgesehenen Leistungen zugunsten der 
Familie und von Mutter und Kind im besonderen so rasch 
wie möglich verwirklicht werQen.» Eigentlich gibt es dem 
nichts hinzuzufügen. Wir halten weiterhin am Taggeldobli
gatorium fest. Es bringt die längst fällige Gleichstellung von 
Unfall und Krankheit bezüglich Lohnersatz, und dank der 
versicherungstechnischen Gleichstellung von Mutterschaft 
mit Krankheit sichert es die Lohnfortzahlung während des 
16wöchigen Mutterschaftsurlaubes. Unsererseits findet 
keine Demontage des Sofortprogrammes statt. 
Aus diesen und anderen hier vorgebrachten Gründen lehnt 
die CVP den Antrag Allenspach ab. 

Seiler: Ich möchte nicht materiell zum Antrag von Herrn 
Allenspach Stellung nehmen, sondern zum formellen Vorge
hen sprechen. Ich halte diesen Antrag in der vorgelegten 
Form, was die Streichung von Artikel 40a bis 40s betrifft, als 
unzulässig. Ich will Ihnen sagen weshalb. 
1. Ich gehe davon aus, dass auf diesen Teil B Eintreten 
beschlossen wurde. Der Präsident hat verkündet, der Nicht
eintretensantrag entfalle. Damit haben wir Eintreten 
beschlossen. Was Herr Allenspach mit der Streichung will, 

· Ist nichts anderes als ein verkappter Nichteintretensantrag. 
Der kommt aber zu spät. 
2. Sie haben vorher mit grossem Mehr den Beschluss A 
verabschiedet, in dessen Artikel 1 Absatz 4 Satz 2 das 
Obligatorium der Taggeldversicherung verankert ist. Wenn 
Sie nun Artikel 40a bis 40s streichen, streichen Sie damit die 
ganzen Ausführungsbestimmungen zu diesem Obligato
rium. Das gibt doch keinen Sinn! Herr Allenspach hat 
gesagt, Rückkommen auf diesen Artikel 1 Absatz 4 sei nicht 
notwendig. Ich meine aber, es ist notwendig. Es ist zuerst zu 
beschliessen, ob wir auf dieses Obligatorium zurückkom
men wollen, und dann können wir diesen Beschluss B 
zurückweisen oder nicht. Ich bin nicht Jurist, aber vielfach 
reicht auch der gesunde Menschenverstand. Das Obligato
rium ist im Beschluss A enthalten, und wir haben den 
Beschluss B zu behandeln, oder es muss auf diesen Absatz 
4 von Artikel 1 zurückgekommen werden, und zwar offiziell. 
In diesem Sinne stelle ich Antrag, zuerst das Verfahren 
festzulegen, wie wir dieses Geschäft weiterbehandeln 
wollen. 

Präsident: Ich habe mir die Verfahrensfrage zu dieser spä
ten Stunde auch überlegt. Ich bin zum Schluss gekommen, 
dass, nachdem wir die Vorlage geteilt haben, die Aufhebung 
des Obligatoriums implizit enthalten ist; denn wenn Sie über 
den Bundesbeschluss B allein abstimmen, ihn also in einer 
getrennten Abstimmung ablehnen können, bleibt dieses 
Obligatorium in Artikel 1 Absatz 4 eine sogenannte /ex 
imperfecta und wäre ein Widerspruch in sich. Wenn Sie, 
Herr Seiler, daran festhalten, können wir auch über diese 
Verfahrensfrage abstimmen, nachdem wir die Kommissions
berichterstatter und den Bundesrat angehört haben. 

M. Berger: J'ai refuse, avec la minorite, d'entrer en matiere 
sur ce projet de loi. Nous le combattons pour plusieurs 
raisons, dont deux principales. 
Aujourd'hui, ne l'oublions pas, le peuple est fatigue de la 
multiplication d'assurances sociales dont l'emprise devient 
toujours plus importante dans la sphere privee du citoyen. 
Vouloir faire te bien des gens malgre eux exige une limite 
qu'il me semble ne pas falloir depasser. 
Avec la LAA, qui n'a pas encore finl de faire parler d'elle, la 
LPP qui occupe presentement une part importante des 
employeurs, et maintenant une premiere mouture de la 
revision de l'assurance-maladie maternite, a laquelle on 
nous propose d'ajouter une assurahce d'indemnite journa
liere, voila qui risque bien de· faire couler le bateau. 
Toutes ces inodifications en matiere d'assurances sociales 
chargent considerablement les assures qui ont de la peine a 
nous suivre, ainsi que les caisses qui subissent une succes
sion de surcharges d'activites pour mettre en place toutes 
ces nouvelles dispositions. 
Le peuple attend, il est vrai, une amelioration de la couver
ture des charges et risques de la maternite, mais alourdir 
d'un perfectionnisme outrancier la couverture de ces ris
ques n'est pas ce que souhaitent nos concitoyens.11 y a la un 
pas qu'ils ne sont pas prets a franchir. 
Quant a la deuxieme raison de notre opposition, je viens de 
l'evoqueren partie. Pourquoi modifier une disposition legis~ 
lative existante qui, a mon avis, ne pose pas de problemes 
particuliers, si ce n'est vis-a-vis de l'indemnite journaliere en 
cas de maternite? Le code des obligations permet, par la 
voie des conventions collectives, des contrats de travail, de 
garantir une couverture solide dont beneficient pratique
ment tous les travailleurs. D'autre part, cette couverture est 
egalement prevue par le canal des assurances privees. 
Les dispositlons actuelles nous accordent d'ailleurs une 
grande souplesse qui nous permet une adaptation, assurant 
aux travailleurs la couverture la mieux adaptee a leurs 
besoins. 
On dit frequemment que nous avons, dans ce pays, un faible 
pour la multiplication des lois: ce qui nous est presente 
aujourd'hui en est un exemple eloquent. Toutefois, je le 
repete, je suis parfaitement conscient qu'en refusant cette 
partie Bde la loi, nous ne reglons pas de fa~on satisfaisante 
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le financement de la couverture d'une indemnite journaliere 
en cas de maternite. Nous souhaitons vivement que cette 
indemnite journaliere de la femme, future mere, soit conve
nablement reglee. II est tout de mime surprenant que, pour 
regler cette question, nous mettions en route une nouvelle 
loi lourde et compliquee, ce que personne ne desire. Aujour
d'hui, la plupart des femmes salariees sont d'ailleurs au 
benefice d'une lndemnite journaliere en cas de maladie. 
Aussi, je crois qu'il est relativement aise de confirmer que 
cette couverture en cas de maladie peut s·etendre egale
ment a la matemite, avec. bien sur, les consequences nega
tives que cela represente. 
Dans ce sens, je me permettrai de soutenir ia proposition 

. presentee par M. Allenspach et je vous engage a en faire de 
· mime. Je sais que cette propositlon n'est pas parfaite, ioin 
de la, mais face au sort qui poürrait itre reserve a la loi sur 
l'assurance d'une indemnite journallere, nous devons abso
lument tenir les promesses a l'egard des femmes futures 
meres de famille. Je vous propose donc de soutenir la 
proposition de M. Allenspach, aussi imparfaite soit-elle. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wenn ich - es kann auch 
ein anderer sein - die Geschichte des Taggeldes schreiben 
würde, dann würde sie ungefähr so beginnen: Es war einmal 
eine nationalrätliche Kommission von 31 Mitgliedern. Sie 
führte eine dreitägige Eintretensdebatte durch und 
beschloss dann einstimmig und ohne Enthaltung, auf die 
Vorlage einzutreten. Gleichzeitig beschloss sie am 1. April 
1982 - vielleicht haben einige dieses Datum auch bei der 
Abstimmung berücksichtigt-. die Vorlage in drei Teilen zu 
behandeln. Der erste Teil sei die Taggeldversicherung, der 
zweite Teil die Mutterschaftsverslcherung und der dritte Teil 
die Krankenversicherung. Dieser Beschluss wurde gefasst, 
und zwar einstimmig. An der nächsten Sitzung vom 
24125. Mai stellte Herr Allenspach tatsächlich den Antrag, in 
Artikel 1 Absatz 4 den zweiten Satz zu streichen. Die 
Geschichte geht aber weiter, denn der Antrag von Herrn 
Allenspach wurde mit 19 zu 5 Stimmen. nachzulesen im 
ProtQkoll dieser Sitzung, abgelehnt. Man behandelte also 
dieses Taggeldgesetz und stellte dann gegen Schluss der 
Sitzung in bezug auf Anträge zu Buchstabe h (Taggelder ab 
31. Tag) grosse ~neinigkeit fest. Da die Kommission keine 
Lösung fand, beschloss sie auf Antrag von Bundesrat Hürli
mann, eine Unterkommission einzusetzen. Diese Unterkom
mi.ssion bestand aus sechs Leuten - drei Arbeitgebern und 
drei Arbeitnehmervertretern - plus den Unterkommissions
präsidenten als siebtes Mitglied, nämlich aus den Herren 
Allenspach, Augsburger, Darbellay. Zehnder, Müller, Lan
dolt und dem Präsidenten. Nach Vorbesprechungen -
immer gemäss meiner Geschichte - während der Junises
sion des Jahres 1982 in den Wandelhallen fand dann die 
erste offizielle Sitzung am 12. Juli hier in Bern statt. Die 
Unterkommission einigte sich einstimmig darauf, die Tag
geldversicherung obligatorisch zu erklären - das ist reine 
Geschichtsschr:,eibung - ab drittem Tag 720 Tage, und zwar 
aus folgenden Uberlegungen: Die Taggeldversicherung för
dert die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, es gibt viele Arbeit• 
nehmer, die nach 10 und 20 Dienstjahren 6 bis 12 oder 24 
Monate die Krankenlohnzahlung haben; wenn sie wechseln, 
müssen sie beim neuen Arbeitgeber wieder von vorne begin
nen: Man stellte fest, dass eine Koordination mit anderen 
Sozialversicherungen wie IV, EO, Arbeitslosenversicherung 
usw. möglich war. 
Man stellte auch fest, dass die Arbeitgeber dieser Lösung 
zustimmten, weil damit Parallelität zum UVG geschaffen und 
eine hälftige Teilung des Risikos vorgesehen sei. Der 
Schweizerische Gewerbeverband stimme ebenfalls zu, 
wurde uns vom Gewerbevertreter erklärt, obwohl die Mei
nungen des Obligatoriums wegen noch stark auseinander
gingen. So weit einmal der erste Teil der Geschichte. 
Die sieben Nationalräte, Herr Direktor Schuler und die Ver
treterin des Sekretariates gingen aus dieser Sitzung weg in 
die Ferien in der Meinung, man habe jetzt endlich einen 
Konsens gefunden, der tragfähig sei, nachdem eine einstim
mige Unterkommission diesen Beschluss gefasst hatte. Die 
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Kommission mit den 31 Mitgliedern, dem Bundesrat und 
Leuten aus der Verwaltung behandelte dieses Geschäft am 
14. September und am 4. November 1982, ohne dass ein 
Ablehnungsantrag gestellt wurde. Das ist die Situation. - In 
der Zwischenzeit haben wir hier die Mutterschaftsinitiative 
behandelt. Ich möchte nicht mehr auf die Fraktionserklärun
gen zurückkommen. In der Zwischenzeit haben wir das 
Gesetz in der Kommission fertig beraten. In der September
session hat unser Rat die Beratung aufgenommen. und jetzt 
führen wir diese fort. Vor zehn Tagen fand noch die Volksab
stimmung über die Mutterschaftsversicherung statt. und 
jetzt ist das Taggeld nirgends mehr recht. Ich möchte - um 
Legendenbildungen vorzubeugen - diese Geschichte klar 
dargelegt haben. Wenn man diese und die Kommissionsar
beit kennt, dann wird man verstehen, dass ich jetzt nicht nur 
die Kommissionsmehrheit vertrete, sondern auch meine 
persönliche Meinung, denn alle sieben Mitglieder der Unter
kommission haben damals einige Energie aufgewendet. um 
eine Lösung zu finden, die tragbar ist. Warum sie heute 
nicht mehr tragbar sein soll, verstehe ich nicht, und ich bitte 
Sie daher. dem Kommissionsantrag zuzustimmen. 
Ich möchte noch beifügen, dass der Antrag von Herrn 
Allenspach natürlich einen grossen Mangel hat. Wenn wir 
dies über das OR regeln, bedeutet das nichts anderes, als 
dass nur diejenigen Leute, die unter dem Obligationenrecht 
angestellt sind, diese Regelungen haben. Alle diejenigen 
aber, die unter öffentlich-rechtlichen Verhältnissen stehen, 
haben dann die Regelung, die Herr Allenspach über das OR 
vorschlägt, eben nicht. Das ist wieder eine Lösung, die nur 
für einen Teil der Frauen richtig ist. 
Ich möchte Sie auch aus diesem Grunde bitten, den Antrag 
Allenspach abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: Lors du premier debat sur cette 
question, nous avions souligne qua la proposition visant a 
rendre obligatoire l'indemnite journaliere comblait une 
lacune dans notre systeme de securite sociale, sans porter 
atteinte a la libre discussion et aux conventions collectives 
entre les syndicats patronaux et ouvriers. Nous avons 
accepte de rendre obligatoires d'autres assurances et nous 
savons aujourd'hui que presque la totalite des travailleurs 
de ce pays sont assures contre la maladie soit par une 
assurance individuelle, soit par une assurance collective, 
avec - et nous le repetons encore une fois - des lacunes qui 
ont souvent ete soulignees: l'impossibilite de libre passage, 
dans la plupart des cas. et des differences sensibles de 
qualite de ces assurances penalisant tout particulierement 
les travailleurs les plus modestes. 
Je comprends egalement la reaction de l'Action nationale 
car nous faisons tout vraiment pour decourager la femme 
suisse d'avoir des enfants avec certainement pour conse
quence de voir a un moment donne une demographie en 
declin avec pour corollaire le danger d'un vieillissement de 
la population. 
Notre Parlament ne peut accepter la proposition de M. 
Allenspach sans se dedire et se dejuger sur un vote qui etait 
clair et precis. Plus, il ne tiendrait pas les promesses qu'il a 
faites au peuple suisse pendant la campagne concernant la 
Votation sur !'initiative pour la maternite. Je le repete, l'inter
pretation que d'aucuns font du resultat de la votation du 
2 decembre est, a mon avis. abusive. Personne ne sait ou ne 
connait toutes les raisons qui ont incite le peuple a rejeter 
aussi massivement cette initiative mais il est certain que le 
conge parental est la cause majeure du rejet de !'initiative et 
non pas l'obligation faite pour une indemnite journaliere. 
Lors du premier debat, il a ete precise que l'assurance 
obligatoire et sa cotisation patronale mettrait en peril des 
entreprises. M. Gautier a souligne tout a !'heure cet aspect 
du probleme. Aujourd'hui, on propose de faire payer en 
totalite l'addition a ces memes entreprises, avec pour conse
quence de mettre en danger ces employeurs et surtout de 
les inciter a renoncer a engager des femmes. lnjustice 
envers les travailleurs les plus defavorises, injustice envers 
les femmes, cela me semble suffisant pour rejeter massive
ment la proposition de M. Allenspach. 
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Bundesrat Egli: Es Ist wohl überflüssig, hier nochmals zu 
betonen, dass der Bundesrat diese obligatorische Taggeld
versicherung für Arbeitnehmer ganz eindeutig will. Ich habe 
darüber x-mal gesprochen, beim Eintreten in der letzten 
Session und auch heute wieder; ich muss die Gründe nicht 
wiederholen. Auch zum Antrag Allenspach ist heute sozusa
gen alles gesagt worden, was zu sagen ist. 
Es ist lediglich noch eine Frage aufgetreten, die Herr Seiler 
im Zusammenhang mit dem Artikel 1 Absatz 4 aufgeworfen 
hat. Herr Seller, ich glaube, ich wäre nicht so zimperlich und 
würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Herr Allenspach 
seinen Antrag nicht stellen könnte, weil er schon durch 
Artikel 1 Absatz 4 präjudiziert sei. So wie ich die Lage dieses 
Parlamentes nach den gehörten Voten beurteile, wird sich -
glaube ich - diese Frage automatisch lösen. Da wird auch 
der Herr Präsident mit seiner /ex imperfecta keine Mühe 
mehr haben. 

Prleldent: Ich bin mit Herrn Seiler übereingekommen, dass 
es doch richtig ist - vor allem auch politisch -, über den 
Antrag von Herrn Allenspach die Namensabstimmung jetzt 
durchzuführen, denn dafür Ist sie ja auch verlangt. Bel 
Annahme des Antrages Allenspach wäre automatisch der 
zweite Satz von Artikel 1 Absatz 4 aufgehoben, der die 
obligatorische Krankengeldversicherung vorsieht. Hat 
gegen dieses Verfahren jemand Einwendungen zu machen? 
- Sie sind damit einverstanden. Die nötigen Unterschriften 
für eine Namensabstimmung liegen vor. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für den Antrag der Kommission stimmen die folgenden 
Ratsmitglieder 
Votent pour la proposition de la commission 
Ammann-St. Gallen, Aubry, Bäumlin, Biel, Bircher, Blun
schy, Bonnard, Braunschweig, Brelaz, Bundi, Butty, Can
tieni. Carobblo, de Chastonay, Chopard, Christinat, Clivaz, 
Columberg, Cottet, Cotti Flavio, Cottl Gianfranco, Couche
pin, Coutau, 0arbellay, Deneys, Dirren, Qünki. Dupont, 
Eggli-Winterthur, Eggly-Geneve, Etique, Euler, Fankhauser, 
Fehr, Fischer-Hägglingen, Frledli, Gautier, Gludici, Gloor, 
Grassi, Grendelmeler, Günter, Gurtner, Hegg, Herczog, 
Hess, Hubacher, Humbel, Jaeger, Jaggi, Jeanneret, Jung, 
Keller, Kohler Raoul, Kühne, Landolt, Lanz, Leuenberger
Solothurn, Leuenberger Moritz, Longet, Maeder-Appenzell, 
Magnin, Maitre-Geneve, Massy, Mauch, Meizoz, Meyer
Bern, Morf, Müller-Aargau, Nauer, Nef, Neukomm, Nussbau
mer. Oehler, Oester, Ott, Petitplerre, Pini, Pitteloud, Re
beaud, Reimann, Renschler, Revaclier, Riesen-Fribourg, 
Risi-Schwyz, Robbiani, Robert, Rubf, Ruch-Zuchwil, Ruck
stuhl, Ruf-Bern. Ruffy, Rüttimann, Sager, Salvioni, Savary
Fribourg, Schmid, Schmidhalter, Segmülier, Seiler, Stamm 
Judlth, Stamm Walter, Stappung, Thevoz, Uchtenhagen, 
Vannay, Wagner, Weber Leo, Weber Monika, Weber-Arbon, 
Weder-Basel, Wiek, Widmer, Zbinden, Zehnder, Ziegler, 
Zwygart ( 117) 

Für den Antrag Allenspach stimmen 
Votent pour la proposition Allenspach 
Aliesch, Allenspach, Ammann-Bern, Aregger, Berger, Blo
cher, Bremi, Bürer-Walenstadt, Candaux. Cincera, Dubois, 
Eng, Eppenberger-Nesslau, Feigenwinter, Flubacher, Früh, 
Geissbühler, Glger, Hösli, Hunziker, Lüchinger, Loretan, 
Mühlemann. Müller-Scharnachtal, Müller-Meilen, Müller
Wiliberg, Nebiker, Neuenschwander, Ogi, Perey, Pfund, 
Pidoux, Reich, Relchllng, Röthlin, Rutishauser. Schärli, 
Schüle, Schwarz, Spältl, Spoerry, Steinegger, Stucky, 
Tschuppert, Uhlmann, Wanner, Weber-Schwyz, Wyss. 
Zwingli (49) 

Der Stimme enthalten sich 
S'abstiennent 
Auer, Basler, Bonny, Bühler-Tschappina, Fischer-Sursee, 
Gehler, Hofmann, Houmard, lten, Künzi, Savary-Vaud, 
Schnider-Luzem, Schnyder-Bern, Villiger, Wellauer (15) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder 
Sont absents 
Borel, Bratschi, Cavadini, Cevey, Eggenberg-Thun, Eisen. 
ring, Frei-Romanshorn, Frey-Neuchätel, Graf, Harl, Martj. 
gnoni, Martin, Mascarin, Meier-Zürich, Müller-Bachs 
Oehen, Alme, Soldini (18) 

Präsident Koller Arnold stimmt nicht 
M. Koller Arnold, president, ne vote pas 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 22.45 Uhr 
La seance est Jevee a 22 h 45 
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Bundesbeechlua B - An6t6 feder■I B 

Titel 
Antrag der Kommission 
Bundesges■tz über die Krankengeldversicherung inklusive 
Taggeld bei Mutterschaft 

Tltr• 
Proposition de la commisslon 
Loi federale sur l'assurance d'une indemnite journaliere, y 
compris l'indemnite joumaliere en cas de matemite 
(Art. 40a ä 40s; dispositions transitoires, lettre g) 

Angenommen - Adopte 

lngren 
Antrag der Kommission 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft. nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates 
vom 19.August 1981, beschliesst: 

Preambule 
Proposition de la commisslon 
L'Assemblee federale de la Confederation suisse. vu le mes
sage du Conseil federal du 19 aoüt 1981. arrite: 

Angenommen - Adopte 

Zlft. 1 lnr,re• 
Antrag der Kommission 
1 
Das Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversiche
rung wird wie folgt geändert: 

Ch. 1 preambule 
Proposition de la commission 
1 
La loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est 
modiflee comma il suit: 

Angenommen - Adoptl 

Art. 40a 
Antrag der Kommission 

1838 N 13 decembre 19a4 

Abs. 1 
. . . in der Schweiz beschäftigt sind. (Rest des· Absatzes 
streichen) 

Abs. 2und3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 

Der Arbeitgeber sowie dessen nicht obligatorisch versi
cherte mitarbeitende Familienmitglieder können sich der 
Versicherung der Arbeitnehmer anschliessen. Ausgeschlos
sen sind nicht erwerbstätige Arbeitgeber, die lediglich Haus. 
bedienstete beschäftigen. Der Bundesrat erlässt ergänzende 
Vorschriften; er ordnet namentlich den Beitritt zur Versiche
rung. 

Art. 40a 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Sont assures a titre obligatoire pour une indemnite journa
lh~re les travailleurs occupes en Suisse. (Biffer le reste de 
/'alinea) 

Al. 2et3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 

L'employeur ainsi que les membres de sa famille travaillant 
dans l'entreprise sans itre soumis ä l'assurance obligatoire 
ont la faculte d'adherer a l'assurance conclue pour las 
travaiileurs. Ne peuvent adherer ä l'assurance las 
employeurs sans actlvite lucrative qui n'emploient qua des 
gens de maison. La Conseil federal edicta les prescriptions 
complementaires d'appllcatlon: il reglemanta notamment 
l'adhesion a rassuranca. 

Angenommen - Adopte 

Art. 40b 
Antrag der Kommission 

Randtitel 
Erftillung der Versicherungspflicht 

Abs. 1 

Der Arbeitgeber muss alle Arbeitnehmer versichern. Die 
Arbeitnehmer des gleichen Betriebs sind in der Regel beim 
gleichen Versicherungsträger versichert und haben bei der 
Wahl des Versicherungsträgers ein Mitbestimmungsrecht. 

Abs. 2 
wechselt ein Betrieb den Versicherungsträger, so geht die 
Leistungspflicht fur laufende Fälle auf den neuen Versiche
rungsträger uber. Die im früheren Versicherungsverhältnis 
zurückgelegten Wartefristen und bezogenen Leistungen 
sind anzurechnen. 

Art. 40b 
Proposition de ta comm,ss,on 

Titre marginal 
Respect de robligation d'assurer 

Al. 1 

L'employeur do1t assurer tous les travaiileurs. Les travail
leurs d'une meme entreprise sont dans la regle assures 
aupres du meme assureur et ont le droit de participer du 
choix de I assureur. 

Al. 2 
Au cas ou une entreprise change d'assureur, l'obligation de 
verser les prestatIons pour les cas en cours passe au nouvel 
assureur. Ceiu1-c1 t1ent compte du delai d'attente accompli 
dans l'anc1en rapport d·assurance ainsi que des prestations 
versees en vertu dudit rapport. · 

Angenommen - Adopte 
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Art. 40c 
Antrag der Kommission 

Randtitel, Abs. 1, Abs. 2 Bst. a und b und Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 Bst. c 
Streichen 

Art. 40c 
Proposition de la commission 

Titre marginal, al. 1, a/. 2 /et. a et b et al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 /et. c 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 40d und 40e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 40d et 40e 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 40f 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
... in Sonderfällen und bei langdauernder Taggeldberechti
gung. 

Art. 40f 
Proposition de /a commission 

Al. 1 et 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
... des cas speciaux et en cas de droit a l"indemnite journa
liere pour une ·longue duree. 

Angenommen - Adopte 

Art. 40g 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
... gekürzt werden. Während Entwöhnungskuren unter 
ärztlicher Kontrolle darf es nicht verweigert oder gekürzt 
werden. 

Art. 40g 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
... lorsque i'assure suit, sous contr0ie medical. une eure de 
desintoxication. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 40h 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
... einer gesetzlichen Bestimmung, eines Gesamtarbeits
vertrages oder eines Normalarbeitsvertrages. kann die War
tefrist entsprechend verlängert werden. In der Vereinbarung 
über eine verlängerte Wartefrist kann vorgesehen werden. 
dass diese bei mehrmaligen Erkrankungen innerhalb eines 
Jahres nur einmal zurückgelegt werden muss. 

Abs. 3 
... längstens 720 Tage ausgerichtet, wenn die Arbeitsunfä
higkeit ohne wesentlichen Unterbruch andauert. Die Warte
frist wird an die Leistungsdauer angerechnet. (Rest des 
Absatzes streichen) 

Abs. 4 
Der Anspruch erlischt, wenn der Versicherte mehr als zur 
Hälfte arbeitsfähig wird, wenn er infolge Erreichung des 
AHV-Rentenalters die Erwerbstätigkeit aufgibt oder wenn er 
stirbt. Erwerbstätige Altersrentner der AHV haben einen 
Anspruch auf Krankengeld während längstens 120 Tagen. 

Abs. 5 
Der Bundesrat regelt die Leistungsdauer bei Verlegung des 
Wohnsitzes ins Ausland, an Rentner der IV sowie das Ver
fahren und die Leistungspflicht der Versicherer bei Beendi
gung der Versicherung und beim Übergang eines Versicher
ten von einem Versicherungsträger zum andem, insbeson
dere bei Stellenwechsel. 

Art. 40h 
Proposition de ta commission 

Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federai 

Al. 2 
... convention coiiective de travaii ou d"un contrat-type de 
travail, le deiai d'attente peut etre prolonge en consequence. 
La convention concernant un delai d'attente plus long peut 
prevoir que ceiui-ci ne doit etre observe qu·une seule fois si 
l'assure tombe plusieurs fois malade au cours de Ja meme 
annee. 

Al. 3 
... pendant 720 Jours au plus. lorsque ... 
... la duree du droit aux prestations. (Biffer le reste de f"ali
nea) 

Al. 4 
Le droit aux prestations s·eteint lorsque rassuree recouvre 
une capacite de travail de plus de la moitie. voit naitre son 
droit a une rente de vieillesse de l'AVS ou decede. Les 
rentiers de l'AVS exen;ant une activite lucrative ont droit a 
l'indemnite journaiiere pendant 120 jours au plus. 

Al. 5 
Le Conseil federal fixe la duree du droit ä l'indemnite journa
liere pour les cas oi.J rassure transfere son domicile a 
l'etranger, beneficie d'une rente de l'AI: ii regle ia procedure 
et les obligations des assureurs en matiere de prestations a 
la fin de l'assurance et lorsqu'un assure prend un autre 
assureur, notamment lorsqu"ii change de place. 

Angenommen - Adopte 

Art. 401 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ä33 
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Abs. 1bis 
Mehrheit 

Die Versicherte hat nur Anspruch auf die vollen Leistungen 
sofern sie bis zum Tage ihrer Niederkunft während wenig: 
stens 270 Tagen, ohne eine Unterbrechung von mehr als 3 
Monaten, obligatorisch oder freiwillig far Krankengeld versi
chert war. War die Frau während 135 Tagen versichert h t 
sie Anspruch auf 50 Prozent des versicherten Taggelde~; f~r 
eine längere Versicherungsdauer werden die Leistungen 
entsprechend erhöht Der Bundesrat erlässt besondere 
Bestimmungen bei Frühgeburten. 

Minderheit 
(Vannay, Borel, Bratschi, Darbellay, Gloor, Meyer-Bern, Neu
komm, Segmüller) 
Streichen 

Art. 40I 
Proposition de la commiss/on 

Al. 1, 2, 3 

Adh6rer au projet du Conseil federal 
Al. 1"'" 
MaJorite 
L'assuree n'a drolt aux prestatlons entieres que sl, lors de 
ses couches, eile a ete assuree a titre obligatoire ou faculta
tif au sens de la presente loi pour une lndemnite joumaliere 
depuls au molns 270 jours, sans une interruption de plus de 
trois mois. Si la femme a ete assuree durant 135 jours, elle a 
drolt au 50 pour cent de l'lndemnite assuree; pour une 
perlode d'assurance plus longue, les prestatlons sont deter
minees de manlere· proportionnelle. Le Conseil federal 
edlcte des dlspositions speciales pour les cas d'accouche
ment avant terme. 

Minorite 
(Vannay, Borel, Bratschi, Darbellay, Gloor, Meyer-Seme, 
Neukomm, Segmüller) 
Biffer 

Abs. 1-3 - Al. 1-3 
Angenommen - Adopte 

Abs. 1bis-AI. 1"'" 

Mme Vannay, porte-parole de ia minorite: Permettez-moi 
d'abord une remarque prelimlnaire concemant ie debat 
d'hier ou l'on a vu en grand ce qui s'est souvent passe dans 
la commlssion de la LAMA: les dires et les faires de certains 
deputes etaient bien souvent diametralement opposes. 
Ainsi M. Gautier, au nom de groupe liberal, a prononce hier 
soir un Vibrant plaidoyer en faveur de l'entree en matleresur 
la loi sur l'assurance obllgatolre d'une indemnite jouma
llere, y comprls l'indemnite en cas de matemlte. Les propos 
de M. Gautler, combattant la proposition Allenspach, pou
vaient parfaltement se confondre avec ceux tenus par les 
deputes de gauche dans cette salle. Eh bienl il paraft pout
tant que M. Gautier et ses collegues liberaux voteront tout a 
!'heure contre cette loi sur l'assurance obligatoire, precise
ment parce que cette demiere est obligatoire! C'est ce qu'ils 
nous ont dit hier soir au sortlr de la salle. 
Ainsi M. Allenspach, appuye par M. Blocher et M. Basler, est 
absolument contre cette loi sur l'assurance obligatoire 
d'une lndemnlte joumallere. M. Allenspach reprend donc 
une proposltlon qui a deJa ete discutee et rejetee par la 
commisslon, defendue ators par M. Spältl, proposition 
visant a liquider cette lol et a prevolr un semblant de solution 
blen inferleur et, surtout, contraire a l'interAt des femmes 
par une modlflcatlon du code des obligations. Et deja ces 
messleurs annoncent que ce sont les deputes qul soutien
nent la lol sur l'assurance obllgatoire qui sont objectivement 
contre le conge de matemite. mais bien sür pas eux qul 
ianceront le referendum pour mieux pouvoir dire non. Allez 
comprendre celal 

-
J'e~ viens a„ma proposition de minorite. Vraiment ceux qu; 
9:-t1me~t-s 11 y e_n a ~ncore dans cette salle-qu'il est urgent 
d ameltorer la s1tuat1on des assures aux caisses-maladie 
celle des malades, celle des familles et des personnes A 
revenus faibles et modestes, ceux-la sont aujourd"hui pfu 
que dec;us par le soi-disant programme d'urgence que no 8 

voulons mettre sous toit. Dec;us, car nombre de mesures q~s 
no~s avons arretees jusqu'ici vont exactement a sens eo 8 

tra,re de ce qu'ils veulent et aggravent encore des situatio n
deja fort precalres. Rien en effet n·empechera nos cof ns 
tlons d'augmenter encore. Les malades passeront ~s~
caisse par des particlpatlons plus elevees a leurs frais me/ 
caux et pharmaceutiques, par des partlcipatlons nouvell~
que seront le forfait pour les prestations h0telieres a l'hO ~ 
tal et la prise en charge d'une partle de la facture des so~; 
hospitaliers. Les femmes continueront de payer des prlmes 
d'assurance plus elevees que celles des hommes. Ce n'est 
pas la prise en charge des cotisations du troisieme enfant ou 
encore un plafonnement des participations qul rendront 
cette lol moins lacunaire et moins asoclale. Alors si aujour
d'hui nous voulons eviter une mesure vexatoire a l'egard 
d'un certain nombre de femmes, je vous demande de suivre 
la mlnorite de la commlssion et le Conseil federal, et non la 
majorlte. · 
Je rappellerai surtout quelques faits a ceux et a celles qui 
ont combattu !'initiative pour une protection efficace de la 
maternite avec, selon eux, tant de bons arguments. Vous 
avez dlt tout ce que l 'on allait pouvoir faire de bon et de bien 
avec cette nouvelle loi sur l'assurance-maladie et maternite. 
Vous avez promis la couverture des soins medlcaux et 
pharmaceutiques, vous avez promis !es seize semaines de 
conge de matemite payees par l'assurance, vous avez pro
mis la protection contre les llcenciements et vous vous Ates 
engages a tout reallser, a l'exception du conge parental. 11 
s'agit maintenant d'6tre coherents et sl posslbte appuyer ies 
propositions du Conseil federal en la matiere, puisqu'elles 
vous convenaient si bien it y a encore trois semalnes a peine. 
Mais je vais tout de mime dire lcl ce qul me choque dans 
cette proposition, que je vous demande de refuser, et ce qui 
a motive ses auteurs. C'est la mefiance viscerale de certains • 
a l'egard des futures meres et des femmes enceintes. Car, 
selon eux, lorsqu'une femme choisira d'avoir un enfant ou 
qu'elle sera enceinte, alors elle courra chercher du travail, 
s'embauchera coute que coüte pour seulement pouvoir 
profiter du conge de maternite. II convenait donc, selon eux, 
de prendre des mesures contre toutes ces possibles futures 
profiteuses. Alors vite un savant calcul: neuf mois de groS:. 
sesse, c·est 270 Jours de risque d'abus; pas question donc 
de verser entierement une indemnite journaliere si la femme 
n'est pas assuree depuis au moins 270 jours. Et si, par 
malheur, l'enfant devait naitre avant terme, alors on verrait le 
Conseil federar lui-meme se pencher sur ce nouveau-ne 
suspect et edicter des dispositions spei::iales. Pour ma part 
j'aurais prefere que l'on appelle un chat un chat. Pour se 
premunlr contre toutes ces mauvaises surprises, on aurait 
tout aussi bien pu dire clairement que l'employeur exige un 
test de grossesse avant d'embaucher une femme. . 
Je vous prie donc de laisser au vestiaire une telle proposi
tion de la majorite qui n'est tout simplement pas digne d'une 
societe ou l'on pretend respecter la femme, l'enfant, la vie: 
ou l'on pretend s'inquieter de la denatalite. SI l'on veut 
vraiment un conge de maternite, alors il faut cesser de faire 
des calculs d'epicier, calculs d'epicier que l'on ne fait pas 
dans d'autres domaines. Vous avez sürement, comme moi, 
en memoire !es milliards et les millions que vous venez de 
voter pour les Leopard 2. 
Je vous demande donc d'accepter que l'article 40/ reste 
dans la version teile que presentee par le Conseil federal et 
que vous renonciez a cette «epicerie„ ajoutee par une petite 
majorite de votre commission. 

Ammann-Bern: Die Minderheit möchte bei Mutterschaft die
selben Voraussetzungen für die Taggelder vorsehen wie bei 
einer normalen· Krankheit. Nun ist Mutterschaft doch nicht 
einfach einer normalen Krankheit gleichzusetzen, wie ja 
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auch die nachfolgenden Absätze dieses selben Artikels 
deutlich zeigen. Es müssen auch die Voraussetzungen für 
die Leistungen von der vorgängigen Krankenversicherung 
anders geregelt werden. Genau das schlägt Ihnen die Mehr
heit mit dem Artikel 401 Absatz 1 bis vor. 
Sichttr muss verhindert werden, dass sich eine Frau erst 
dann versichert, wenn die Schwangerschaft bereits einge
treten ist. Die Mehrheit der Kommission will hier konsequen
terweise genau dieselben Bedingungen stipulieren, wie sie 
für die Krankenpflegeleistungen auch nach bisherigem 
Gesetz üblich waren und in der vorliegenden Teilrevision 
nicht verändert worden sind. Die Lösung der Mehrheit ist 
jedoch insofern noch günstiger, als sie bei einer Versiche
rungsdauer von mindestens 135 Tagen immerhin noch das 
halbe Taggeld zusichert, was bei der Krankenpflege nicht 
der Fall ist. Die LOsung der Mehrheit ist in bezug auf die 
Voraussetzungen für die Taggeldleistungen viel konsequen
ter als die der Minderheit und darüber hinaus bei nur kürze
rer Versicherungsdauer erst noch günstiger. 
Wir bitten Sie deshalb, dem Antrag der Mehrheit zuzustim
men und den . Minderheitsantrag von Frau Vannay abzu
lehnen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Artikel 40i Absatz 1 bis 
wurde in der Kommission als Missbrauchsartikel bezeich
net. Es ist hier so. dass der Bund überhaupt nichts bezahlt; 
es handelt sich vielmehr um Prämien. welche die Arbeitge
ber und Arbeitnehmer allein aufbringen. 
In der Kommission wurde ausdrücklich dargelegt, dass es 
Missbräuche geben könnte, indem Frauen nicht mehr arbei
ten: wenn sie dann aber in Erwartung sind, gehen sie an 
einen Arbeitsplatz und beziehen die Mutterschaftsleistun
gen. Wenn sie diese bezogen haben, hören sie wieder auf zu 
arbeiten. 
Aus diesen Gründen wurde dieser Antrag von der Kommis
sionsmehrheit so formuliert. 
Es ist zuzugeben, dass solche Missbräuche wahrscheinlich 
der Ausnahmefall wären. Diese Ausnahmefälle führen dann 
zu solchen Regelungen. Im Normalfall ist es nicht so, dass 
die Frau zu Hause ist und erst dann wieder zu arbeiten 
beginnt, wenn sie in Erwartung ist. Damit andere Frauen 
nicht bestraft werden, musste man schliesslich noch die 
Regelung in bezug auf die Frühgeburten einführen. 
Ich möchte einfach sagen: Wir sehen in unseren Gesetzen 
eine Regelungsdichte vor, die man vielleicht besser der 
jeweiligen Verordnung des Bundesrates überlassen würde. 
Die Kommission hat aber entsprechend beschlossen, und 
ich möchte Ihnen im Namen der Kommission beantragen, 
dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: La majorite de la commission a 
adopte cette nouvelle disposition afin d'eviter des abus 
comme la prise d'un emploi apres la constatation de la 
grossesse dans le but de toucher les prestations de mater
nitlt. Elle a egalement accepte une nouvelle phrase, la pre
miere de l'alinea. qui charge le Conseil federal de prevoir 
des dispositions speciales dans les cas d'accouchement 

. avant terme. 
Cependant, la minorite, representee par Mme Vannay, con
sidere que cette disposition est choquante et qu'elle ne doit 
pas figurer dans une loi. Elle suggere donc de supprimer cet 
alinlta 
Je vous rappalle que la majorite de la commission vous 
engage a rejeter la proposition de Mme Vannay. 

Bundesrat Egli: Obwohl der Bundesrat diese Bestimmung 
der Mehrheit :m ursprünglichen Entwurf nicht vorgesehen 
hatte, kann er sich der Mehrheit anschliessen, denn diese 
Version ist nichts anderes als eine Konkretisierung des 
allgemeinen Versicherungsgrundprinzipes, wonach die Fol
gen eines Ereignisses, das bereits eingetreten ist, nicht 
mehr versichert werden können. Dieses Prinzip wird 
allerdings im zweiten Teil des Absatzes etwas durchbro
chen. Man lässt sozusagen Gnade vor Recht walten, wenig
stens für jene Fälle, wo die Frau mindestens während 135 

Tagen versichert war. Auch trägt diese Einschränkung allfäl
ligen Frühgeburten etwas Rechnung. 
Wir können uns also der Mehrheit anschliessen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 40k 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 40k 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 40k bis (neu) 
Antrag der Kommission 

Randtitel 
Grundsatz 

Text 

51 Stimmen 
61 Stimmen 

Die Versicherung ist grundsätzlich nach dem Ausgabenum
lageverfahren zu finanzieren. 

Art. 40k ..,. (nouveau) 
Proposition de la commission 

Titre marginal 
Prlncipe 

Texte 
L'assurance doit en pnnc,pe !\tre financee d'apres le 
systeme de la repartition des depenses. 

Angenommen - Adopte 

Art. 401 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
Die Prämien werden mindestens zur Hälfte ... 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Reimann 
Abs. 1 bis (neu) 
Zur Finanzierung des Taggeldes bei Mutterschaft nach Arti
kel 401 wird ein vom Bundesrat festzusetzender einheitlicher 
Prämienzuschlag erhoben . 

Art. 401 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federai 

Al. 2 
La moitie au moins des primes ... 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Reimann 
Al. , ... (nouveau) 
L'indemnite journaiiere en cas de maternite en vertu de 
l'article 40; est financee au moyen d'un supplement de 
prime uniforme, fixe par le Conseil federal. 



Assurance-maladie. Revision partielle 1842 N 13 decembre 1984 

Relmann: Ich habe in der Diskussion zum Antrag 
Allenspach zu Artikel 40a darauf hingewiesen, dass das 
Obligatorium in der Taggeldversicherung die Vorausset
zung für eine vernünftige Finanzierung der Mutterschafts
versicherung ist. Nicht nur während der Volksabstimmung 
über die Mutterschaftslnitlative, sondern auch in unserer 
Kommission wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass 
die Mutterschaftsversicherung die Frauen am Arbeitsmarkt 
benachteiligen könnte. Diese Befürchtung hat ihre Berechti
gung. Sie Ist vor allem berechtigt, wenn - wie das im 
jetzigen System der Fall ist - die Frauen die Mutterschafts
versicherung selber finanzieren müssen, d. h. die Kassen mit 
einem hohen Anteil an Frauen müssen entsprechend hohe 
Prämien erheben. Das ist vor allem bei betrieblichen Kollek
tivversicherungen der Fall, in Betrieben und Branchen, wel
che viele Frauen beschäftigen. Bei der Anstellung der Frau 
fällt die höhere Soziallast, welche auch für den Arbeitgeber 
anfällt, entsprechend ins Gewicht. Diese Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt kann mit einer entsprechenden Finan
zierung verhindert werden. 
Mit meinen Anträgen zu den Artikeln 401 und 400 möchte ich 
die Kosten für die Mutterschaft in der Krankengeldversiche
rung glelchmässig auf alle Versicherten verteilen. Nach der 
Gesetzesvorlage erfolgt dieser Verteiler innerhalb jeder ein
zelnen Kasse; also auch die Männer tragen innerhalb der 
Kasse mit an den Kosten der Mutterschaft. Je nachdem, wie 
hoch der Frauenanteil ist, und je nachdem, wie viele Mutter
schaftsfälle die Kasse zu tragen hat, sind diese Kosten und 
damit auch die Prämien mehr oder weniger hoch. Das kann 
aber zur Folge haben, dass die Männer Kassen mit hohem 
Frauenanteil und damit hohen Prämien verlassen. Es entste
hen dadurch immer mehr reine Männerkassen und reine 
Frauenkassen. Es nützt nichts, wenn wir durch das Gesetz 
vorschreiben, die Prämien der Frauen dürften nicht höher 
sein als diejenigen der Männer. Das ist nur möglich inner
halb der gleichen Kasse. Wenn aber Männer und Frauen in 
separaten Kassen aufgeteilt sind, müssen die Frauen die 
Mutterschaftskosten selber mit entsprechend höheren Prä
mien finanzieren. Das kann verhindert werden, wenn wir den 
Ausgleich allumfassend herstellen, was mit dem Obligato
rium möglich ist. 
Mit dem gestrigen Beschluss zu einem Obligatorium in der 
Taggeldversicherung haben wir gleichzeitig auch die orga
nisatorischen Grundlagen geschaffen, indem gemäss Artikel 
400 eine Ersatzkasse vorgesehen ist. Diese Ersatzkasse 
könnte ohne grosse administrative Umtriebe als eine Art 
Rückversicherung oder Ausgleichskasse auftreten. Nach 
den Berechnungen des Bundesamtes müsste jeder Versi
cherte zwischen 0,3 und 0,4 Prozent für die Mutterschafts
versicherung im Taggeld aufbringen. Die einzelnen Kassen 
würden diesen Prämienanteil der Ersatzkasse überweisen 
und auch ihre Kosten für die Mutterschaftsversicherung 
über die Ersatzkasse abrechnen. 
Die Krankenkassen haben sich zu dieser Lösung bereits 
positiv ausgesprochen. Auch das Bundesamt hat sich nach 
entsprechenden Abklärungen zu dieser Finanzierungsmög
lichkeit sehr positiv geäussert. In seinem Bericht erklärt das 
Bundesamt, dass sich diese Art von Abrechnung von Prä
mien und Leistungen über die Ersatzkasse ohne grossen 
administrativen Mehraufwand durchführen liesse. Auch 
unsere Kommission hat sich ursprünglich in ihrer Mehrheit 
für diese Solidaritätslösung bei den Taggeldleistungen bei 
Mutterschaft ausgesprochen. In einem Aückkommensan
trag wurde dieser Vorschlag allerdings mit 13 zu 11 Stim
men knapp abgelehnt. 
Nach der Ablehnung der Mutterschaftsinitiative durch die 
Stimmbürger bleibt als einzige Möglichkeit die Regelung 
über das KMVG. Es ist eine Regelung, die den Bund keinen 
Rappen Geld kostet; er würde lediglich zum Teil mit der 
Durchführung beauftragt. Nachdem die Versicherungsträ
ger, nämlich die Krankenversicherungen, dieser Finanzie
rung und damit der administrativen Abwicklung zugestimmt 
haben, sollte auch das Parlament Hand zu dieser Lösung 
bieten. 
Ich bitte Sie um Zustimmung. 

A36 

Schüle: Herr Reimann schlägt die Einführung eines einheit
lichen Prämienzuschlages vor, der vom Bundesrat festzule
gen wäre. Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Er bedeu. 
tet nämlich eine grundlegende Systemänderung, ein Abrük. 
ken von der risikogerechten Prämie, die sonst überall in der 
Kranken- und Unfallversicherung gilt. Dieser Antrag stellt 
somit einen Fremdkörper in dieser Taggeldversicherung 
dar. Wer das Finanzierungssystem von Herrn Reimann will 
müsste die Mutterschaftsversicherung im Grunde genom~ 
men vollständig von der Krankenversicherung abtrennen. 
Eine gesamtschweizerische Lösung mit Einheitsbeiträgen 
beim Mutterschaftstaggeld würde dazu führen, dass die 
Betriebe kein Interesse mehr an der Verhinderung von Miss
bräuchen hätten. Mit dieser Lösung würde eine administra
tiv aufwendige und selbständige Organisation eingeführt, 
eine Infrastruktur dafür geschaffen, die Krankenversiche
rung später in allen Bereichen lohnprozentual zu finanzie
ren. Dann könnten auch beispielsweise lohnprozentuale 
Beiträge erhoben werden, um die Bundessubventionen an 
die Krankenversicherung abzubauen. Was heute der Bund 
an Ausgleichsleistungen erbringt, könnte dann ohne weite
res dieser Ersatzkasse überbürdet werden. Dann hätten wir 
genau die zentralistische Lösung, die wir nicht wollen. Wir 
sind nicht bereit, hier diesen ersten Schritt zu tun. Ich darf 
Sie daran erinnern, dass auch in anderen Bereichen der 
Sozialversicherung die Prämien unterschiede von Betrieb zu 
Betrieb zum System gehören, so zum Beispiel in der berufli
chen Vorsorge, beim BVG, wo wir die Prämien auch abhän
gig machen von der Altersstruktur eines Betriebes, oder in 
der Unfallversicherung, wo die Prämie abhängig ist vom 
betriebsspezifischen Risiko. 
Will man unbedingt die Verstärkung· der Solidarität in der 
Mutterschaftsversicherung, dann müsste man für ihre 
Finanzierung eine von den Krankenkassen getrennte Struk
tur vorsehen. 
Darum bitte ich Sie, diesen Antrag Aei'!lann abzulehnen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: In der Kommission wurde 
dieser Antrag von Herrn Reimann ebenfalls behandelt. Das 
erste Mal wurde ihm in der Kommission zugestimmt, und 
das zweite Mal hat ihn die Kommission dann knapp abge
lehnt. Ich verrate kein Geheimnis, dass er aus den Überle
gungen, die Herr Schüle jetzt angestellt hat, abgelehnt 
wurde. 
Diese Ablehnung birgt schon eine gewisse Gefahr in sich. 
wie Herr Reimann richtig sagt: Wir haben kurz vorher den 
Artikel 40b genehmigt. In Artikel 40b hat. der Bundesrat 
vorgeschlagen. dass alle Arbeitnehmer des gleichen Betrie
bes beim gleichen Versicherungsträger versichert sein müs
sen. Die Mehrheit der Kommission hat das dann abgeändert, 
und es heisst nun: .. Die Arbeitnehmer des gleichen Betrie
bes sind in der Regel beim gleichen Versicherungsträger 
versichert und haben bei der Wahl des Versicherungsträ
gers ein Mitbestimmungsrecht." Das haben wir bereits 
beschlossen. Hier besteht nun die Gefahr, die Herr Reimann 
schon in der Kommission sah, dass die Männerabteilungen 
beschliessen, in eine andere Versicherung zu gehen als die 
Frauenabteilungen. Das ist die Begründung für den Antrag 
von Herrn Reimann; wenn die Kommission dem Bundesrat 
entsprochen hätte, wäre diese Gefahr viel kleiner und der 
Antrag von Herrn Reimann weniger notwendig gewesen. Die 
Kommission hat diesen Antrag abgelehnt. obwohl sie 
wusste, dass mit der Ersatzkasse eine sehr flexible Lösung 
ohne grossen Mehraufwand gefunden werden könnte. 
Aber - wie gesagt - die Kommission beantragt Ihnen mehr
heitlich Ablehnung des Antrages. 

M. Dupont, rapporteur: Notre commission s'est penchee sur 
cette proposition de M. Reimann. Elle l'a acceptee dans un 
premier temps pour la refuser ensuite. 
Les dangers soulignes par M. Reimann existent certaine
ment. Cependant. en definitive. la majorite de la commission 
a estime que l'on pouvait se contenter de la redaction 
actuelle apres les corrections qu'elle y avait apportees. 
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Bundesrat Egli: Herr Aeimann hat diese beiden Anträge -
wie dargelegt worden ist- bereits in den Kommissionsbera
tungen gestellt. Ich verhehle Ihnen nicht, dass ich schon 
damals eine gewisse Sympathie für diese Anträge bekundet 
habe. Das von Herrn Aeimann in Aussicht genommene 
System ist tatsächlich geeignet, in gewissen F~llen_ Er!eich
terungen für die Mütter zu bringen, namentlich in_ Je~en 
Betrieben. die in ihrem Versicherungsbestand relativ viele 
Frauen aufweisen. 
Ich möchte deshalb diese Sympathie auch hier wiederholen 
und Ihnen erklären, dass der Bundesrat den Anträgen Rei
mann grundsätzlich nicht opponiert. 

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, dass wir über die beiden 
Anträge von Herrn Aeima!'ln in einer Abstimmung 
entscheiden. 

Abstimmung - Vote 
Für die Anträge Reimann 
Dagegen 

Art. 40m 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 40m 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 40n 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 

53Stimmen 
61 Stimmen 

Die Versicherer können Zuweisungen an die technischen 
Reserven, soweit sie ausschliesslich der Sicherstellung von 
Ansprüchen nach diesem Gesetz dienen, bei den direkten 
Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden steu
erfrei zurückstellen. 

Abs. 4 

Versicherungsverträge, Prämienquittungen und alle ande
ren Urkunden, die unmittelbar für die Durchführung der 
Versicherung nach diesem Gesetz ausgestellt werden. sind 
von öffentlichen Abgaben und Gebühren befreit. 

Art. 40n 
Proposition de la commission 

Al.1et2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 

Les assureurs sont exoneres des impöts directs federaux, 
cantonaux et communaux pour les montants qu'ils affectent 
aux reserves mathematiques, a condition que celles-ci 
soient exclusivement destinees a garantir des droits fondes 
sur la presente loi. 

Al. 4 
Les contrats d'assurance, les quittances de primes et tous 
les autres actes qui sont directement destines a l'application 
de l'assurance au sens de la presente loi sont exempts de 
taxes et d'emoluments publics. 

Angenommen - Adopte 

Art. 400 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Reimann 
Abs. 2bis (neu) 
Die Versicherungsträger schreiben der Ersatzkasse die Prä
mienzuschläge für die Taggeldleistungen bei Mutterschaft 
gut und belasten ihr die Taggeldleistungen bei Mutterschaft. 
Die Ersatzkasse führt für die Taggelder bei Mutterschaft und 
die Prämienzuschläge eine getrennte Rechnung. Versiche
rungsträger und Ersatzkasse rechnen jährlich ab. Weist die 
Rechnung einen Überschuss aus, senkt der Bundesrat den 
Prämienzuschlag für das nachfolgende Jahr entsprechend. 
Bei einem Ausgabenüberschuss erhöht er den Prämienzu
schlag. 

Art. 400 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Reimann 
Al. 2"" (nouveau) 
Les assureurs passent les supplements de prime pour les 
indemnites journalieres en cas de maternite au credit de la 
caisse suppletive et chargent celle-ci du versement desdites 
indemnites. La caisse suppletive tient un campte separe 
pour les indemnites journalieres en cas de maternite et les 
supplements de prime. Les assureurs et la caisse suppletive 
etablissent des comptes annuels. Si les comptes sont exce
dentaires, le Conseil federal reduit le supplement de prime 
de maniere correspondante pour l'annee suivante. En cas 
de deficit, il augmente le supplement de prime. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission (siehe 
Entscheid bei Art. 401) 
Adopte selon la proposition de la commission (voir decision 
a l'art. 401) 

Art. 40p bis Art. 40s 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 40p a art. 40s 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II 
{Sofern das Bundesgesetz A angenommen wird, entfällt 
Ziffer II dieses Gesetzes) 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II 
(Si la loi A est adoptee. le chiffre II de cette loi devient 
caduc.) 

Tltre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 336e Abs. 1 BsL c und Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
... nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. Im Falle von 
Buchstabe c des vorstehenden Absatzes kann die Arbeit
nehmerin die Kündigung innert einer Frist von zwei Mona
ten anfechten mit der Begründung, sie sei schwanger. 
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Art. 338e al. 1 let. c et .,. 2 
Proposition de /a commission 

Al. 1 /et. c 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
Le conge donne pendant une des periodes prevues a l'all
nea precedent est nul; si, avant l'une de ces periodes, le 
conge a ete donne sans que le delal de resiliation alt expire, 
ce delai est suspendu et ne continue a courir qu'apres la fin 
de la perlode. 

Art. 381 Aba. 1, 382 Aba.. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 381 al. 1, 382 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 12, 31, 44bla 
Antrag der Kommission 
Streichen (nicht ins Sofortprogramm) 

Proposition de la commission 
Biffer (pu dans le programme d'urgence) 

Zlft. III 
(Sofern du Bundesgesetz A angenommen wird, entfallen 
die Buchstaben a bis f der Übergangsbestimmungen dieses 
Gesetzes.) 

Antrag der Kommission 
Titel und Bst. B 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. b 
... angepasst werden. Spätestens mit der Anwendung der 
neuen Taxordnung müssen die Heilanstalten die Kostenstel
lenrechnung und die Leistungsstatistik nach Artikel 22quin
quies Absatz 3 einführen. 

Bst c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. d 
Abs. 1 Bst. a 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 1 Bst. b 
b. den vollen Beitrag ·nach altem Recht für das laufende 
Jahr. 

Abs. 2und3 
Streichen 

Bst. e 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Für die Jahre 1985 und 1986 beträgt der Gesamtbetrag der 
Beiträge des Bundes nach den Artikeln 35 bis 38 pro Jahr 
923 Millionen Franken. Davon entfallen auf Beiträge nach 
Artikel 35 120 Millionen Franken, 
Artikel 37 Absatz 1 90 Millionen Franken, 
Artikel 38 Absatz 3 20 Millionen Franken. 

Bst. f 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 

Bst. g 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. III 
(Si la loi A est adoptee, les lettres a ä f des dispositions 
transitoires de cette loi deviennent caduques.) 

Proposition de la commission 
Titre et /et. a 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. b 
... au nouveau droit. Les etablissements hospitaliers doi
vent introduire la comptabilite analytique et la statistique de 
leurs prestations conformement ä l'article 23q"'OQ"'", 3• alinea 
au plus tard lors de l'application de la nouvelie reglementa: 
tion des taxes. 

Let. c 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. d 
Al. 1 let. a 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 1 let. b 
Le subside complet pour l'annee en cours, en vertu de 
l'ancien droit. 

Al. 2et3 
Biffer 

Let. e 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
Pour les annees 1985 et 1986, le montant global des sub
sides verses par la Confederation en vertu des articles 35 a 
38 se monte a 923 millions de francs par an. De ce montant 
sont verses: 
En vertu de 
l'article35 
l'article 37. , .. alinea 
l'article 38, 3• alinea 

Let. f 
Al. 1 

Adherer au pro1et du Conseil federal 

Al. 2 
Biffer 

Let. g 
Adherer au projet du Conseil federal 

Zlff. IV 
Antrag der Kommission 

120 millions de francs 
90 millions de francs 
20 millions de francs 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. IV 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsident: Wir stehen damit vor der G•mtabstimmung 
zum Bundesbeschluss B. Hier habe ich zwei Erklärungen 
von Fraktionen: Herr Basler für die SVP und Herr Jeanneret 
für die Liberalen. 

Basler: So klar die SVP-Fraktion ja gestimmt hat zum 
Sofortprogramm, das die vertraute Krankenpflegeversiche
rung regelt und neue Leistungen bei Mutterschaft ein-
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schliesst. so entschieden werden wir nein stimmen zum 
Krankengeldobligatorium: 
1. Wir wollen keine neuen Lohnprozente. 
2. Wir wollen kein Obligatorium im Krankenversicherungs
bereich. Wir sind gut gefahren mit der bisherigen bundes
rechtlich freiwilligen Einzelversicherung für Krankenpflege
und -geldleistungen. 
3. Wir haben genug von der Sozialversicherungsbürokratie. 
Die Einführung des beruflichen Vorsorgegesetzes zeigt uns. 
was geschieht, wenn einvernehmliche Lösungen in der Wirt
schaft durch die schwere Hand des Staates geregelt werden. 

M. Jeanneret: C'est en tant que vice-president du groupe 
liberal, et en l'absence de son president, que je precise 
brievement, comme M. Basler vient de le faire. Ja position de 
notre groupe au sujet de ce vote d'ensemble. 
Nous voudrions rappeler qu'hier soir Ja proposition de M. Al
lenspach a donne lieu 1i"un vote ou - je crois qu'on peut Je 
dire·- Ja confusion a ete certaine pour des raisons techni
ques. II y a eu ambiguite et melange des deux notions. On a 
donc pu en tirer certaines choses inexactes qui n.e montrent 
pas clairement la position politique de certains partis. dont 
Je parti liberal. 
Sur Je fond, en raison des arguments exposes par M. Basler, 
nous voterons contre ce projet. Nous Je faisons dans Ja 
majorlte de notre groupe, deux de nos membres y etant 
favorables, et essentiellement parce que nous n'approuvons 
pas l'obligation, votee par la majorite de ce conseil, au debut 
de l'arrete A du projet. Comme nous n'avons pas ete suivis, 
nous nous prononcerons, ainsi que d'autres partis, contre 
cet am~te B. 

Präsident: Ich darf als Ratspräsident gegenüber Herrn Jean
neret immerhin festhalten, dass der Antragsteller Herr 
Allenspach seinen Antrag ganz klar als einen einheitlichen 
Antrag aufgefasst haben wollte. 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Motion I der Kommission des Nationalrates 
Ärzteüberfluss 

91 Stimmen 
46Stimmen 

Der Bundesrat wird eingeladen, im Rahmen der Bildungs
und Gesundheitspolitik in Zusammenarbeit mit den Kanto
nen Massnahmen zu treffen, um die Ursachen und Auswir
kungen des Ärzteüberflusses wirksam anzugehen; dabei 
muss eine ausreichende Gesundheitsversorgung gewährlei
stet bleiben. 

Motion I de.la commlsslon du Conseil national 
Nombre de medeclns 
Le Conseil federal est invite a prendre des mesures, avec Je 
concours des cantons, dans le cadre de Ja politique de 
formation et de sante, afin de s'attaquer efficacement aux 
causes et aux consequences du nombre excessif de mede
cins; toutefois ce faisant, un service de sante suffisant doit 
etre garanti. 

Mme Chrlstlnat: Je viens vous demander instamment et 
avec la demiere energie de repousser Ja motion I de Ja 
commission. Si vraiment on ne veut pas instaurer un nume
rus clausus en ce qui concerne les etudes de medecine, II 
faut alors que cette motion soit redigee autrement. Pour 
moi, Je texte de Ja motion est clair, il ne laisse place a aucun 
deute. Relisez-le et vous constaterez qu'il y est question du 
unombre excessif de medecins». Or, si l'on estime que ceux
ci sont en surnombre, il est evident que l'on cherchera a en 
former moins. Si ce n'est pas un numerus clausus, qu'est-ce 
alors? 
La question que je pose ä ceux qui soutiennent cette motion 
est simple: Oü est Ja liberte tant prönee par les representants 

de Ja majorite de ce pays? Subitement. alors que l'on preco
nise Je „moins d'Etat», il faudrai.t que celui-ci dirige et 
oriente vers d'autres activites tous ceux et celles qui desi
rent entreprendre des etudes de medecine. Les premiers 
touches seraient evidemment les enfants des classes 
moyennes qui avaient deja eu beaucoup de peine a entrer 
dans Je systeme universitaire. Avant qu'intervienne une cer• 
taine democratisation des universites, ces dernieres etaient 
surtout frequentees par des etudiants dont les peres avaient 
fait des etudes superieures. Je ne desire pas que l'on 
revienne en arriere, Je beau temps des fils et des filles a papa 
est revolu! La fin de Ja motion tente de diminuer Ja portee 
d'une eventuelle restructuration des etudes de medecine, 
puisqu'elle precise qu·un service de sante suffisant doit etre 
garanti. Mais qu'est-ce qui est suffisant et comm~nt le 
garantir? On reste voiontairement (:!ans Je flou, ce qu1 per
met de faire n'importequoi! II taut, seion les supporters de Ja 
motion, informer les jeunes en les rendant attentifs au risque 
de chömage a Ja fin de leurs etudes et aux difficultes de 
formation dans Je domaine de l'assistanat, puisqu'il y aurait 
saturation dans nos etablissements hospitaliers. 
Parlons d'abord du chömage possible. Je suis persuade que 
nous pourrions occuper de nombreux medecins dans le 
domaine de la medecine preventive et dans celui de Ja 
medecine du travail. Sur ce plan nous sommes en retard. La 
medecine preventive n'est pas remboursee par les caisses
maladie et Ja medecine du travail n'en est qu'a ses debuts. 
En developpant la premiere et en ameliorant la seconde, on 
pourrait certainement occuper de nombreux medecins sans 
augmenter pour autant Je coüt de la sante, puisque l'on 
ferait des economies dans Je traitement des maladies. 
Quant au probleme de la formation des assistants dans nos 
höpitaux, il me laisse songeuse. On dit qu'il y a trop de 
jeurres medecins pour Je nombre de places de formation 
disponibles. Je veux bien essayer de la croire, mais com
ment expliquer alors, qu'a l'Höpital cantonal universitaire de 
Geneve, que je connais bien, nous soyons obliges, taute de 
candidats suisses, d'engager des etrangers et des frontaliers 
comme medecins assistants? Comment expliquer que. iors
qu'il s'est agi de repourvoir le poste de medecin responsable 
de la Clinique d'altitude genevoise de Montana, il a. fallu 
supplier un jeune medecin de s'annoncer et pourtant. habi
ter Montana n'est pas une punition! S'ii est vrai que les villes 
comptent trop de medecins, qui s'agglutinent en general 
d11ns certains quartiers distingues, Ja campagne et ies vil
lages de montagne sont loin d'etre satures. Le nombre soi
disant excessif de medecins ferait, parait-il, augmenter Je 
coüt de Ja sante, ·puisque l'on pretend que plus il y a de 
medecins. plus il y a de malades. Ce raisonnement est 
curieux, on pourrait Je prendre ä revers et dire: moins il y a 
de medecins et moins il y a de malades! 
Je suis contre Je numerus clausus, vrai ou camoufle. C'est la 
raison pour laquelle je vous invite ä repousser Ja motion 1 
relative au nombre de medecins. 

Wiek: Ich möchte Frau Christinat unterstützen und Sie bit
ten, diese Motion nicht zu überweisen, und zwar aus folgen
dem Grund: Diese Motion wäre vor zehn Jahren dringend 
und recht gewesen; man hätte sie damals unbedingt über
weisen müssen. Wenn man damals hier in diesem Haus oder 
auch zum Beispiel Im Kanton Basel-Stadt von einem Nume
rus clausus gesprochen hat, wurde einem gesagt, dass sei 
Futterneid der Mediziner, die sich damit nur die Pfründe 
sichern wollten. Aber in Wirklichkeit war schon damals 
genau vorausberechenbar, was jetzt eingetreten ist. Heute 
ist es tatsächlich so, dass man für die Assistenten keine 
Ausbildungsstellen hat, auch für Leute nach dem Staatsexa~ 
men nicht. Es gibt Mediziner, die bereits ein halbes oder ein 
ganzes Jahr nach dem Staatsexamen in die Praxis gehen, 
ohne dass sie eine genügende Ausbildung haben. 
Jetzt werden Sie alle sagen, das spreche doch dafür, dass 
man diese Motion überweise. Dem ist aber nicht so. Wir 
kommen zu spät. Am Ärzteüberfluss können wir nichts mehr 
ändern. Wir haben dreimal so viele Ärzte wie noch vor 

A39 



Assurance-maladie. Revision partielle 1846 N 13 decembre 1984 

kurzem. Im Jahre 2000 werden wir in der Schweiz einen Arzt 
für ungefähr 300 bis 400 Einwohner haben. 
An diesen Zahlen können Sie durch keine Motion mehr 
irgend etwas indem. Alle diese Leute sind bereits in der 
Ausbildung. Wenn Sie jetzt hier eine Barriere aufrichten 
wollten, die bei unserem Arbeitstempo sowieso einige Jahre 
braucht, bis sie wirklich steht. ist die Barriere obsolet. Sie ist 
heute schon obsolet! 
Ich möchte vor allem auf etwas anderes hinweisen. Wir 
haben an der Universität Basel gesehen, dass die Einschrei
bungen für Medizinstudenten dieses Jahr zum ersten Male 
zurückgegangen sind. Wir haben dieses Jahr zum ersten 
Male Veterinärmediziner aus Bem und Zürich für die vorkli
nischen Studien· übernehmen können. 
Basel steht hier nur am Beginn eines Trends. Dieser Trend 
kommt in der ganzen Schweiz auf. Er kam nicht aus politi
scher Einsicht zustande, auch nicht aus Weitsicht, nicht 
durch Motionen, sondern schlicht und einfach durch den 
„Pillenknick•. Es gibt weniger Kinder, es gibt weniger 
Maturanden und damit auch weniger Studenten. Dazu 
kommt ein zweites: Man hat genügend lange gesagt, es 
gebe zu viele Mediziner. Dadurch hat das Medizinstudium 
zusätzlich bereits an Attraktivität verloren. 
Wenn wir also Jetzt eine Motion für einen Numerus clausus 
im Medizinsektor verabschieden, sind wir zu spät dran. Es 
kommt noch dazu, dass wir das freie Spiel der Marktkräfte 
auf dem Universitätssektor stören, d. h. wir jagen Studenten, 
die vielleicht doch ihre Erfüllung in diesem Bereich sehen 
würden, In andere überlaufene Sparten hinein. Wir werden 
dann die gleiche Motion zwei oder drei Jahre später für die 
Jurisprudenz haben, oder für andere Fächer an den Univer
sitäten. 
FOr diese Motion hätte ich vor zehn Jahren mit vollem 
Gewicht plädiert. Aber heute ist sie von der Entwicklung 
überholt. Wir können nichts mehr ändern. Eine überflüssige 
und obsolete Motion sollte man jetzt ablehnen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Die Kommission hat 
diese Motion gegen den Willen des Bundesrates mit 25 zu 1 
Stimme beschlossen. Warum? 
In der Septembersession wurde ein Antrag gestellt, dass im 
Rahmen einer medizinischen Planung ein Bedürfnisnach
weis für neue ärztliche Praxen erbracht werden müsse und 
somit auf eine gewisse Einwohnerzahl nur eine bestimmte 
Anzahl von Ärzten kassenberechtigt sein sollen. Diesen 
Antrag haben Sie im Rahmen des Sofortprogramms abge
lehnt mit dem Argument, die ärztliche Freiheit hier nicht 
einschränken zu wollen. Aber man muss nun langsam 
schon vorsichtig werden. Man muss sich dessen bewusst 
sein, dass die Ärzte heute praktisch als einzige in unserem 
Land eine garantierte Stelle- auf Kosten der Sozialversiche
rung - beanspruchen. 
Sie wollen sparen, wie auch die Kommission und der Bun
desrat. Herr Wiek hat da völlig recht: Wir können die 
Entwicklung bis im Jahr 2000 nicht gross beeinflussen. Die 
Ärzte sind in der Retorte, und sie wachsen da bis im Jahr 
2000 heraus. Aber ich habe das in der Eintretensdebatte 
schon gesagt: Aufgrund einer Untersuchung Gilland und 
Eichenberger werden wir im Jahre 2000 in unserem Land 
auf 280 Einwohner einen Arzt haben. Für ein standesgemäs
ses Einkommen muss irgendeine Sozialversicherung auf
kommen. 
Politik ist nicht nur die Kunst des Möglichen, sondern auch 
die Kunst des Vorausschauens. Aber nicht einmal die Wis
senschafter sind in der Lage, vorauszuschauen. Ich verweise 
auf ein Gutachten der Kommission Gsell aus dem Jahre 
1968. Diese Kommission Gsell erklärte. die Schweiz habe zu 
wenig Ärzte, und dieser Mangel werde sich in Zukunft noch 
verschärfen. Es sind jetzt 18 Jahre her. seit diese Prognose 
gestellt wurde. Heute haben wir 'zu vi9.le. Wir müssen uns 
überlegen, wie wir in Zukunft den Arzteübertluss ohne 
Numerus clausus abbauen können. Aber ganz ohne Ein
schränkungen geht es nicht, denn ohne Einschränkungen 
gibt es einfach keine Einsparungen. 
Diese Motion ist ein Stück Gemeinschaftsarbeit aller Regie-

rungsparteien: sie wurde in der Kommission mit 25 zu 1 
Stimme angenommen. 
Ich möchte Sie im Auftrag der Kommission bitten, dies 
ebenfalls zu tun. 

M. Dupont, rapporteur: C'est l'accroissement de 122 pour 
cent du nombre de medecins depuis 1965, alors que la 
population n·a augmente que de 18 pour cent, qui a incit61a 
commission a deposer cette motion. II est faux de dire que 
l'on vient trop tard, que ie gouvernement vient trop tard. En 
effet, il y a pres d'une dizaine d'annees. certains parlemen. 
taires dont M. Gautier avaient fait des propositions pour que 
l'on prenne a temps un certain nombre de mesures afin 
d'eviter un accroissement du nombre des medecins et l'in
troduction d'un numerus clausus direct ou indirect. Je con
viens donc, avec Mme Christinat, que le numerus clausus 
comporte un certain nombre de defauts dont la commission 
a aussi connaissance. Aussi celle-ci n'avait-elle pas l'inten
tion de demander l'introduction de ce systeme. 

Bundesrat Egli: Der Bundesrat ist allerhöchstens - ich sage 
deutlich: allerhöchstens-in der Lage, diese Motion in Form 
eines Postulates entgegenzunehmen. Diese Motion postu
liert, wenn auch nur unterschwellig, den Numerus clausus 
bei den Medizinstudenten. Ein solche Massnahmne wider
spricht unserer liberalen Bildungspolitik, die der Bundesrat 
seit jeher verfolgt hat und für die er auch immer eingestan
den ist. Ich darf Sie daran erinnern, welche Bemühungen die 
Erziehungsdirektionen jener Kantone unternommen haben, 
welche medizinische Fakultäten an ihren Hochschulen füh
ren. Diese Bemühungen müssen wir honorieren. Die Hoch
schulkantone haben dafür gesorgt, dass bis heute sämtliche 
Studenten, die sich für das Medizinstudium angemeldet 
haben, auch eine entsprechende Ausbildung erhalten kön
nen. Wollen Sie wirklich nun festlegen, dass der Staat es ist, 
der daruber befindet, welches Studium ein junger Mann 
oder eine junge Frau ergreifen darf? Woher soll der Staat 
übrigens die Kenntnis nehmen, wie viele Mediziner, Informa
tiker, Mathematiker, Physiker oder was auch immer wir in 10 
bis 15 Jahren nötig haben? Herr Wiek hat es Ihnen bereits 
erklärt, dass sich ein Numerus clausus erst etwa in 10 bis 15 
Jahren auswirken würde. Wie es in Obis 15 Jahren diesbe
züglich bei uns aussieht, kann niemand, auch der «Staat• 
nicht. voraussehen. 
Im übrigen bin ich davon überzeugt, dass es sich bei dieser 
Ärzteplethora nur um eine vorübergehende Erscheinung 
handelt. Bereits in den letzten zwei Jahren sind die Studien
anmeldungen für die ersten Semester an den medizinischen 
Fakultäten zurückgegangen, was doch ein Anzeichen dafür 
ist. dass sich die Zustände, die wir jetzt haben, wieder auf 
ein normales Mass einpendeln werden. 
Ich möchte Sie bitten, unserem Antrag zuzustimmen und 
diese Motion in ein Postulat umzuwandeln. 

Mme Chrlstlnat: Je remercie sincerement Monsieur le con
seiller federal de sa reponse. Je me rallie a sa proposition. Je 
ne vous demande plus de refuser la motion, mais de la 
transformer en postulat. 

Abstimmung - Vote 
Für die Überweisung als Motion 
Für die Überweisung als Postulat 

Motion II der Kommission des Nationalrate• 
Krankenversicherung. Finanzierung 

55 Stimmen 
73 Stimmen 

Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine Vor• 
lage uber die Finanzierung der Krankenversicherung (Kran
kenpflege) zu unterbreiten, mit dem Ziel, die Bundesbei
träge nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Versi
cherten auszurichten. 

Motion II de la commlsalon du Conull national 
Aussuranc•maladle. Flnancemenl 
Le Conseil tederal est invite ä presenter au Parlament un 
pro1et sur le financement de l'assurance-maladie (soins 
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medlcaux et pharmaceutiques) prevoyant que les subven
tions federales seront ~parties en fonction de la situation 
economique des itssures. 

Überwiesen - Transmis 

Motion III der Kommissionsminderheit (Günter) 
des Nationalrates 
Alkohol,teuer zugunsten der Krankenkassen 
Die vorliegende Revision des Krankenversicherungsgeset
zes wird erhöhte Ausgaben für die Krankenkassen mit sich 
bringen. Der Bundesrat wird daher aufgefordert, zu deren 
teilweiser Deckung eine Alkoholsteuer auf allen alkoholhal
tigen Getränken, abgestuft nach dem Gehalt an Alkohol, 
dem Nationalrat vorzulegen. Der Ertrag dieser Steuer ist 
zweckgebunden für die Senkung der Krankenkassenprä
mien zu verwenden. 

Motion III de la mlnorlte de la commlsslon (Günter) 
du Conseil national · 
lmp6t general aur l'alcool en faveur des calsaes-maladle 
La presente revision de la foi sur f'assurance-maladie entrai
nera une augmentation des depenses pour les caisses
mafadie. Le Conseil federal est, des tors, invite a proposer au 
Conseil national le prelevement d'un impOt sur l'alcool, et 
cela sur toutes les boissons contenant de l'afcool; cet impOt 
serait echelonne en fonction de la teneur en alcool et 
couvrirait partiellement l'augmentation des depenses preci
tee. Le montant ainsi perc;u devra 6tre utilise pour reduire les 
cotisations des caisses-maladie 

Prlsldent: Für Herrn Günter, der an dieser Sitzung nicht 
teilnehmen kann, spricht Frau Grendelmeier. 

Frau Grendelmeler, Sprecherin der Minderheit: Es ist sicher 
so, dass man innerhalb des Gesundheitswesens nicht rück
sichtslos das Verursacherprinzip anwenden kann. Das wäre 
unsozial, und das war auch nie unsere Absicht. Es gibt 
Krankheiten. die auf keinerlei Verschulden des Patienten 
zurückzuführen sind. Es gibt aber auch Krankheiten, die bis 
zu einem gewissen Grad selbstverschuldet sind, und dazu 
gehört die Volksseuche Nummer 1, der Alkoholismus. Der 
Alkoholismus löst nicht nur unendliches menschliches Leid 
beim Patienten selber, sondern auch bei seinen Angehöri
gen aus; er verursacht vor allen Dingen auch volkswirt
schaftliche Schäden von einem sehr erheblichen Ausmass. 
Wenn bis jetzt nur eine Steuer auf Schnaps und Bier 
bestand und der Wein ausgelassen wurde, so bestehen 
dafür keine rationalen Gründe. Es müssen rein politische 
Gründe sein. Kollege Günter und die LdU/EVP-Fraktion sind 
nun der Meinung, dass der Alkoholismus, wenn er zur 
Krankheit wird, auf alle alkoholischen Getränke zurückzu
führen ist. Da macht der Wein keine Ausnahme. Im Gegen
teil, es wird sehr viel Wein konsumiert, und ich weiss natür
lich, einmal mehr, dass man sich mit einem solchen Argu
ment bei unseren lieben Kollegen aus dem Welschland und 
dem Tessin, die Weinbauern sind, nicht beliebt macht. Aber 
ich glaube, wir müssen hier eine höhere Vernunft walten 
lassen, die über die wirtschaftlichen Interessen hinweggeht. 
Ich bitte Sie nun, dieser Alkoholsteuer, die nach Alkoholgrad 
abgestuft sein sollte, zuzustimmen. Die Einnahmen, die wir 
dafür erhalten, dienen zur Senkung der Krankenkassenprä
mien. Damit können wir etwas von diesen Kosten in den 
Griff bekommen, und zwar nach dem Verursacherprinzip. 
Möglicherweise hat das auch eine gewisse prohibitive Wir
kung für Leute, die Schwierigkeiten im Masshalten auf die
sem Sektor haben. Zudem entspricht diese Motion ganz 
genau der Auffassung der eidgenössischen Alkoholkommis
slon, die diese Besteuerung des Weins offiziell vorgeschla
gen hat. 
Ich bitte Sie, die Motion zu überweisen. 

ich auf den Beschluss. den Sie in der Herbstsession bei 
einem entsprechenden Minderheitsantrag gefasst haben. 

M. Dupont, rapporteur: La commission a rejete massivement 
cette proposition. Je vous invite a en faire autant. 

Präsident: Herr Bundesrat Egli verzichtet auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung der Motion 
Dagegen 

21 Stimmen 
86Stimmen 

Motion IV der Kommissionsminderheit (Zehnder) 
des Nationalrates 
Soziale Krankenversicherung. Arztrecht 
Der Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten 
unverzüglich eine Vorlage zur Änderung des in der Sozialen 
Krankenversicherung geltenden Arztrechts zu unterbreiten. 
Insbesondere ist zu _gewährleisten, dass bei Fehlen eines 
Vertrages zwischen Arzten und Krankenkassen 
1. alle Versicherten während unbeschränkter Dauer 
Anspruch auf Rechnungsstellung nach dem behördlich fest
gesetzten Arzttarif haben; 
2. die Weiterführung der Kosten- und Leistungskontrolle für 
die Krankenkassen ohne besondere Erschwernisse möglich 
ist; 
3. der einzelne Arzt den Verzicht auf jegliche Tätigkeit im 
Rahmen der Sozialen Krankenversicherung nur bei Vorlie
gen besonderer persönlicher oder beruflicher Gründe bei 
der zuständigen Behörde erklären kann, eine kollektive Ver
weigerung des Tarifschutzes gegenüber den Versicherten 
somit nicht mehr möglich ist. 

' 
Motion IV de la mlnortt• de la commlsslon (Zehnder) 
du Consell national 
Assurance-maladle soclale. Drolt medlcal 
Le Conseil federal est prie de soumettre immedlatement aux 
Chambres federales un projet modifiant le droit medical en 
vigueur dans l'assurance-maladie sociale. Ce faisant. II con
viendra de garantir qu'au cas ou aucune convention ne peut 
6tre passee entre medecins et caisses-maladle 
1. Tous les assures ont droit, pendant une periode illimitee, 
a ce que les factures soient etablies d'apres le tarif medical 
fixe par l'autorite competente; 
2. Les caisses-maladie peuvent continuer a contrOler les 
coüts et les prestations, sans complications; 
3. Le medecin individuel ne peut declarer a l'autorite com
petente qu'il renonce a exercer son activite a la charge de 
l'assurance-maladie sociale que s'il dispose, pour ce faire, 
de motifs personnels ou professionnels; un refus collectif de 
la protection tarifaire accordee aux assures n'est parconse
quent plus possible. 

Zehnder, Sprecher der Minderheit: Wir haben uns bemüht, 
mit der Revision der Artikel 9, 18 und 22bis die gesetzlichen 
Grundlagen zur Kosten- und Leistungskontrolle bei den 
Krankenkassen zu verbessern. Der Erfolg dieser Bemühun
gen ist aus zwei Gründen allerdings fraglich. Zum einen 
drohen die Ärzte bereits mit Streik, nachdem die Kranken
kassen ihre bisherigen Möglichkeiten zur Kostenkontrolle 
vermehrt ausgeschöpft haben und etwas in der Luft gelegen 
hat, dass auf gesetzlicher Ebene allenfalls Änderungen ein
treten könnten. Zum anderen wurde das 1964 eingeführte 
kostentreibende Arztrecht eben nicht in die Revision einbe
zogen. Mit dem Verzicht auf Kassenpraxis im vertragslosen 
Zustand gemäss Artikel 22bis können die Ärzte nicht nur die 
Krankenkassen, sondern auch die Kantonsregierungen 
erpressen. Selbst Tarifentscheide des Bundesrates können 
unterlaufen werden. denn mit der Verzichtserklärung ver
bunden ist das Recht der Ärzte, einem beachtlichen Teil der 
Versicherten privat Rechnung stellen zu können. Das Aar-

Eggll-Wlnterthur, Berichterstatter: Die Kommission hat mit gauer Beispiel brachte den Kassen in dieser Angelegenheit 
20 zu 1 Stimme diese Motion abgelehnt. Im übrigen verweise entsprechende Erfahrung. 
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Mit meiner Motion möchte ich In erster Linie den Kranken
kassen wiederum die Möglichkeit gehen, gegenüber den 
Ärzten als gleichberechtigte Vertragspartner aufzutreten. 
Dies ist heute leider nicht mehr der Fall; denn die Kranken
kassen setzen den Tarifschutz für die nicht zu den wirt
schaftlich Schwächeren gehörenden Versicherten zwangs
weise aufs Spiel, wenn sie den Forderungen der Ärzte nicht 
nachgeben. Die Kantonsregierungen laufen die gleiche 
Gefahr bei der behördlichen Tariffestsetzung. Eine Tarif• 
pflicht für alle Ärzte, besondere Fälle ausgenommen, ist um 
so notwendiger, als das Druckmittel der sogenannten Kas
senunabhängigkeit vermehrt angewendet wird. Nicht nur 
die Zahl der Ärzte hat sich geändert, sondern vielerorts 
leider auch deren Mentalität; humanitärer Geist wird hinter 
materielle Interessen gestellt. 
Die Behandlungsfreiheit der Ärzte wird durch die von mir 
verlangte Verallgemeinerung der Tarifpflicht in keiner Weise 
berührt oder gar eingeschränkt. Ich möchte mit meiner 
Motion aber erreichen, dass die Spiesse wiederum gleich 
lang sind; denn die Ärzte sind auf die Krankenkassen und 
die Krankenkassen auf die Ärzte in gleicher Weise angewie
sen. Auch passt das heutige Arztrecht schlecht in die Aera 
der Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Es ist eindeutig 
kostentreibend. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Bundesrat den Auftrag zu erteilen, 
ein neues Arztrecht vorzubereiten und demnach meiner 
Motion zuzustimmen. 

M. Gautler: Je n'avais aucunement l'intention de prendre la 
parole a propos de la motlon de M. Zehnder mais, a la 
reflexion, je constate qu'elle porte en elle un certain nombre 
de fruits assez dangereux. C'est pourquoi je vous invite a la 
repousser sechement. 
Je voudrais rappeler que lors d'une modification de la loi sur 
l'assurance-maladie et accidents, comme elle s'appelait 
alors, dans les ann6es 1960, c'est tout le probleme du droit 
medical que l'on a essaye de modifier, ce qui d'ailleurs a fait 
trebucher cette loi, d'abord devant le Parlament, ensuite 
devant le peuple. Ce droit medical est un domaine extrAme
ment delicat puisqu'il regle toute la liberte d'action, non 
seulement du medecin, mais aussi du malade. En effet, tout 
le probleme de la liberte de choix du medecin, du secret 
professionnel, est traite dans ce chapitre du droit medical. 
Lorsque M. Zehnder nous demande qu'un medecin ne 
puisse pas renoncer a une activlte aux frais des caisses
maladie, cela me parait totalement contraire aux traditions 
de liberte individuelle que connait notre pays, a la notion 
constitutionnelle de liberte du commerce et de !'Industrie, et 
surtout aux interAts bien comprls soit des malades, soit de la 
sante publique. 
Par consequent, je vous prle de rejeter cette motion. 

Frau Grendelmeler: Ich möchte Sie dringend bitten, den 
Antrag von Herrn Zehnder zu unterstützen. Wir sind heute in 
der Situation, dass die Krankenkassen ihre, ich möchte 
sagen, anwaltschaftliche Tätigkeit für den Patienten nicht 
mehr ausüben können. Herr Zehnder hat das Beispiel Aar
gau zitiert. Es ist heute wirklich so, dass wir von den Ärzten 
«erpresst„ werden können. 
Wenn ich jetzt von den Ärzten rede, dann rede ich nicht von 
ihrer Qualität als Ärzte, als Mediziner, sondern von ihrer 
Standespolitik, mit der sie manchmal eine Pression aus
üben, für die es sehr wohl ein entsprechendes Wort gäbe, 
das ich hier nicht erwähne, weil ich deshalb schon angegrif
fen worden bin. Ich habe nichts gegen unsere Ärzte, aber ich 
habe etwas gegen ihr standespolitisches Verhalten, das sich 
in erster Linie auf die Handels- und Gewerbefreiheit beruft, 
auf die Tatsache, dass sie freierwerbend sind und dass sie 
sich jeglicher Kontrolle entziehen können. 
Dabei wird mit schöner Selbstverständlichkeit übersehen, 
dass diese Ärzte mitnichten Im Sinne des Risikos, das bei
spielsweise Anwälte oder andere vergleichbare intellektuelle 
Berufe haben, freierwerbend sind, denn sie können sich bei 
jeder Behandlung auf ein Sicherheitsnetz abstützen, auf die 
Krankenkasse, was letztlich öffentliches Geld ist. Also: sie 

haben die soziale Sicherheit durch die Krankenversiche
rung, aber sie versuchen, sich als Freierwerbende aus jeder 
Pflicht herauszuhalten. Dabei bedeutet das Verhältnis Arzt/ 
Krankenkasse ein gegenseitiges Geben und Nehmen. 
Deshalb ist das, was hier vorgeschlagen wird, vor allem 
unter Punkt 2 (« .•. die Weiterführung der Kosten- und Lei
stungskontrolle für die Krankenkassen ohne besondere 
Erschwernisse möglich ist; .. ). von entscheidender Bedeu
tung. 
Ich würde den Krankenkassen - und das an die Adresse von 
Herrn Zehnder - empfehlen, ihre Kontrolltätigkeit auch der 
Arztrechnungen etwas straffer wahrzunehmen, als das bis
her der Fall war. Wir müssen wieder auf ein «Krankenwe
sen• kommen - von Gesundheitswesen möchte ich hier 
nicht reden -, das nicht eine einseitige Bevorzugung des 
Ärztestandes erlaubt. Cer Arzt soll wieder sein, was er 
ursprünglich war: einfach der Helfer. Er soll keinen wichti
gen «Wirtschaftszweig„ darstellen, der sich sehr gut selbst 
erhält, sich als einzige freie Berufsgattung auf eine soziale 
Versicherung abstützen und praktisch per Blankoscheck 
arbeiten kann. 
Ich bitte Sie, Herrn Zehnder und der Minderheit zuzu
stimmen. 

Eggll-Wlnterthur, Berichterstatter: Ich möchte hier lediglich 
bekanntgeben, dass die Kommission diese Motion mit 13 zu 
9 Stimmen abgelehnt hat. 

Abstimmung - Vote 
Für die Überweisung der Motion 
Dagegen 

Abschreibung - C/assement 
Antrag der Kommission des Nationalrates 

43Stimmen 
65Stimmen 

Abschreibung von Persönlichen Vorstössen (Ergänzung zu 
den Anträgen in der Botschaft Seite 1 bis 3) 
81.202 Standesinitiative Kt. Genf. Schutz der Mutterschaft 
(1. Juli 1981) 
1981 P 80.903 KUVG. Chronisch Kranke (N 9. Oktober 1981, 
Günter) 
1981 P 81.430 Kassenzulässige Medikamente. Preisaufsicht 
(N 9. Oktober 1981, Früh) 
1982 P 81.514 Verkauf von Medikamenten (N 19. März 1982, 
Carobbio) 
1983 P 83.328 Krankenkassen. Bundesbeiträge (N 24. Juni 
1983, Vannay) 
1983 P 81.542 Krankenversicherung. Prämiengleichheit für 
Männer und Frauen (N 19. September 1983, [Grobet]• 
Oeneys) 
1983 P 82.435 Krankenkassen. Erhöhung der Bundesbei
träge ( N 19. September 1983, Fraktion der PdA/PSA/POCH) 
1983 P 83.458 Krankenkassenfusionen. Rechte der Versi
cherten (N 19. September 1983, Mascarln) 

Proposition de fa commission du Conseil national 
Classement d'lnterventions personnelles (complement aux 
propositlons du message, pages 1 a 3) 
81.202 lv.ct. de Geneve. Protection de la maternite (1" juillet 
1981) 
1981 P 80.903 LAMA. Maladies chroniques (N 9 octobre 
1981, Günter) 
1981 P 81.430 Medicaments agrees par les caisses. Surveil
lance des prlx (N 9 octobre 1981, Früh) 
1982 P 81.514 Vente des medicaments (N 19 mars 1982, 
Carobbio) 
1983 P 83.328 Subventions aux caisses-maladie (N 24 juin 
1983, Vannay) 
1983 P 81.542 Assurance-maladie. Egalite entre les hommes 
et les femmes (N 19 septembre 1983, [Grobet]-Oeneys) 
1983 P 82.435 Caisses-maladie. Relevement des subventions 
(N 19 septembre 1983, groupe PdT/PSA/POCH) 
1983 P 83.458 Fusions de caisses-maladie. Oroits des 
assures (N 19 septembre 1983, Mascarin) 
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Präsident: Der Bundesrat beantragt Ihnen gemäss Seiten 1 
bis 3 der Botschaft die Abschreibung verschiedener persön• 
licher Vorstösse. Die Kommission hat Ihnen einen schriftli
chen Zusatzantrag auf Abschreibung weiterer persönlicher 
Vorstösse unterbreitet. 

Zustimmung - Adhesion 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Es ist mir ein Bedürfnis. 
nach Abschluss dieser Beratungen zum KMVG noch einige 
persönliche Worte zu sagen. Vorerst möchte ich erklären. 
dass mir immer noch eine Bemerkung von Frau Ribi vom 
Herbst 1981, als wir die Arbeit aufnahmen, im Kopf ist und 
während der Herbstsession - auch gestem und heute -
durch den Kopf ging. Frau Ribi erklärte damals, sie freue 
sich, dass ich Präsident dieser Kommission sei. Sie sei 
davon überzeugt, dass ich auch eines der Kommissionsmit
glieder sei, die versuchen würden, eine tragfähige Lösung 
zu finden. Ich antwortete Ihr, dass ich froh wäre, wenn diese 
Meinung bei allen Kommissionsmitgliedern und auch bei 
ihren Fraktionsvertretem vorhanden wäre. 
Man ist in diesem Zusammenhang hin und wieder etwas 
enttäuscht worden. Aber man hat auch Erfreuliches erlebt. 
Für mich persönlich war sehr erfreulich, wie die Bundesräte 
Hürlimann und Egli sich für diese Vorlage eingesetzt haben 
und bereit waren, Berichte erstellen zu lassen und Kompro
misse zu suchen. Für mich war aber auch erfreulich, feststel
len zu dürfen, wie die Verwaltung gearbeitet hat. Ich denke 
an die Subkommissionssitzungen, für welche innert 
Wochenfrist mehrere Berichte erstellt werden mussten, und 
konnte feststellen, dass unsere Verwaltung bereit ist, an 
Wochenenden zu arbeiten und an Abenden länger zu arbei• 
ten, ohne davon ein grosses Aufheben zu machen. Dazu 
müssen wir Sorge tragen, und wir müssen dankbar sein, 
dass unsere Beamten und Mitarbeiter in den Bundesämtern 
für das Parlament diese Arbeit leisten. 
Ich möchte in diesem Sinne auch der Verwaltung danken. 
Danken möchte ich auch den Mitgliedern der Kommission 
für Ihre Mitarbeit. Ich konnte mir gegenüber immer ein faires 
Verhalten feststellen, auch wenn die Beschlüsse mir nicht 
immer gepasst haben. Trotzdem möchte ich danken. 

Bundesrat Egli: Ich danke für die anerkennenden Worte 
Ihres Herm Kommissionsreferenten mir gegenüber. Ich 
werde sie an meinen Vorgänger, Herrn alt Bundesrat Hürli
mann, weiterleiten. Ich möchte diesen Dank aber auch an 
die Kommission und insbesondere an ihren Präsidenten 
zurückgeben. 
Sie haben uns mit einer der heutigen Motionen sozusagen 
den Auftrag erteilt, sofort eine Totalrevision des Gesetzes an 
die Hand zu nehmen, sobald dieses Sofortprogramm einmal 
unter Dach sein wird. Ich gebe der bestimmten Hoffnung 
Ausdruck, dass Im Zweitrat die Beratungen etwas abgekürzt 
werden können, sonst könnte ich Ihnen nicht garantieren, 
dass die Differenzbereinigung noch unter meinem Beisein 
beendigt wird. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

J U"'Z. 

Initiative des Kantons Genf 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 2./3./4.12.1986 
Seance du 
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Krankenversicherung. 
Teilrevision 
Assurance-maladle. 
Revision partielle 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 19. August 1981(88111, 1117) 
Message et projet de loi du 19 aout 1981 (FF II, 1069) 

Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 1984 
Decision du Conseil national du 13 decembre 1984 

A 
Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung 
Lol federale sur l'assurance en cas de maladle et d'accl
dents 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de_ Ja commission 
Entrer en matiere 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Botschaft des Bundes
rates trägt das Datum vom 19. August 1981. Seit 1962 wur
den über 60 parlamentarische Vorstösse und Standesinitiati
ven des Kantons Waadt eingereicht. Schwerpunkte, die eine 
Revision des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 
wünschbar erscheinen lassen, sind nach Meinung des Bun
desrates und auch nach Meinung unserer. Kommission fol
gende: 
1. Dämpfung der Kosten: Mit einer verstärkten Kostenbeteili
gung des Versicherten und mit gezielterem Verwenden der 
öffentlichen Mittel sollen die Kosten im Gesundheitswesen 
gesenkt werden. Kosten/Nutzen-Abwägungen sollen metir 
Bedeutung erhalten. 
2. Einige Verbesserungen im Bereich der Pflegeleistungen 
sind vorzusehen, insbesondere die Ausdehnung der Lei
stungspflicht bei Spitalaufenthalt, bessere Berücksichti
gung der Krankenpflege ausserhaib der Heilanstalt. 
3. Die Leistungen bei Mutterschaft sollen verbessert werden, 
wie dies bei der Behandlung der vom Volk abgelehnten 
Mutterschaftsinitiative in Aussicht gestellt worden war. 
4. Die Selbstverantwortung des Patienten ist zu stärken: mit 
klarer Rechnungsstellung, mit Leistungskontrolle; und die 
Verantwortung aller Leistungsanbieter ist durch vermehrte 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit zu vergrössern. Dazu kommt 
beim Bundesrat noch die Forderung zur Schaffung einer 
obligatorischen Krankengeldversicherung auf der Basis von 
Lohnprozenten. Etwa so könnte man zur Hauptsache 
begründen, warum eine Revision des Kranken- und Unfall
versicherungsgesetzes vorgenommen worden ist. 
Dass weder der Nationalrat noch unsere Kommission ein 
ganz anderes, sozialeres System zur Finanzierung der Kran
kenpflege erfunden haben, braucht nicht zu verwundern. 

,,f lf-r Viele der in die Diskussion geworfenen Finanzi~rungsmo-
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delle sind nicht realisierungsreif. Eine Motion des National
rates, die wir zum Schluss der Beratungen noch besprechen 
werden, beauftragt den Bundesrat, eine neue Finanzie
rungsbasis zu suchen. Gedacht ist dabei vorab an ein 
System, das meines Wissens erstmals von Dr. Pierre Gygi 
entwickelt worden ist und nun als PKU-Modell von den 
Privatversicherern uns vorgelegt wurde, in dem eine 
Abzugsmöglichkeit für Krankenkassenprämien bei den Ein
kommenssteuern vorgesehen ist. 
Die Schaffung eines anderen Finanzierungssystems wäre 
der wesentlichste Beitrag zur gezielteren Verwendung 
öffentlicher Mittel. Unsere Vorlage erfüllt diese Erwartungen 
nicht. 
Vielleicht haben Sie von uns einen mutigeren Vorschlag 
erwartet. Bedenken Sie aber, dass eine grundsätzlich 
andere Finanzierungsart die Steuern von Gemeinden, Kan
tonen und Bund tangiert hätte und damit kaum noch in 
dieser Legislatur hätte verwirklicht werden können. Ich will 
hier Herrn Bundespräsident Egli zitieren, der vor unserer 
Kommission gesagt hat, das Sofortprogramm sollte mög
lichst bald verwirklicht werden, um den Krankenkassen bei 
den vordringlichen Aufgaben zu helfen. Sozusagen nahtlos 
könnte eine Totalrevision anschliessen, deren Schwerpunkt 
das Finanzierungsverfahren sein wird. 
Der Nationalrat hat die Vorlage des Bundesrates in Kommis
sion und Plenum während dreieinhalb Jahren beraten und 
die folgenden, grundsätzlichen Aenderungen gegenüber 
dem Bundesrat beschlossen: 
1. Die Vorlage des Bundesrates wurde aufgeteilt in eine 
Vorlage A, welche die Aenderungen der Krankenpflegeversi
cherung, und eine Vorlage B, welche die obligatorische 
Krankengeldversicherung für Arbeitnehmer und Mutter
schafttaggeld enthält. 
2. In der Vorlage A hat sich der Nationalrat auf bedeutend 
weniger Aenderungen beschränkt, als der Bundesrat dies 
vorschlug, und diese kleinere Revision etwas voreilig als 
«Sofortprogramm» bezeichnet. Der Präsident der Kommis
sion des Nationalrates, Nationalrat Eggii-Winterthur, hat die
ses Vorgehen so umschrieben, dass ganz bewusst Bestim
mungen ausgeklammert worden sind, die sich als politisch 
nicht konsensfähig erwiesen hätten, und ferner Bestimmun
gen, deren sofortige Einführung nicht unbedingt nötig sei. 
Der Nationalrat hat die Vorlage im Dezember 1984 ange
nommen, die Vorlage A mit 132 zu 14 Stimmen, die Vorla
ge B in einer Abstimmung mit Namensaufruf mit 91 zu 46 
Stimmen. 
Die Kommission des Ständerates hat die Beratungen am 
29. April 1985 aufgenommen und in sieben Sitzungen, dar
unter eine zweitägige, abgeschlossen. Eine Subkommission 
hat die Lösung für das Mutterschaftstaggeld erarbeitet. Die 
Beratungen der Kommission konnten noch vor der Herbst
session 1986 abgeschlossen werden. Da die Vorlage aber 
eine eingehende Vorbereitung durch die Ratsmitglieder und 
die Fraktionen verlangte, verschoben wir die Beratungen auf 
Dezember. 
Sie haben die Fahne mit unserem Beratungsergebnis, 
zusammen mit dem Text des geltenden Kranken- und Unfall
versicherungsgesetzes, rechtzeitig erhalten. 
Dem von uns erneut ausgesprochenen Wunsch, es sei eine 
Synopsis, ein Ueberblick über das geltende Recht, die Bun
desratsvorlage und die Beratungsergebnisse zu erstellen, 
wurde wieder nicht entsprochen. Wir werden diesen 
Wunsch immer wieder vorbringen. 
Die Kommission hat keine Anhörungen mehr durchgeführt. 
Die beteiligten und interessierten Organisationen sind vom 
ersten Rat ausgiebig angehört worden. Und über die Proto
kolle darüber verfügen wir. Selbstverständlich sind jedoch 
die vielen Eingaben, die auch an unsere Kommission gerich
tet worden sind, ausführlich beraten worden und fanden 
teilweise Eingang in unsere Beschlüsse. 
Ich orientiere Sie nun im Eintreten über sechs wichtige 
Punkte: 
1. Auch die Kommission des Ständerates hat die Aufteilung 
in eine Vorlage A und eine Vorlage B vorgenommen. Die 
Befürworter dieser Trennung möchten, dass die Vorlage A, 
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also Krankenpflegeversicherung, separat beschlossen und 
wenn nötig dem Volke vorgelegt werden kann. Diese Vor
lage, die wir als weniger gefährdet betrachten, sollte nicht 
zusammen mit der stark umstrittenen obligatorischen Tag
geldversicherung in einer eventuellen Volksabstimmung 
abgelehnt werden. Wenigstens diese nötigen Verbesserun
gen in der Krankenpflegeversicherung sollten unter Dach 
gebracht werden. 
2. Wir sind der Vorlage A, wie sie der Nationalrat verkürzt 
hat, grösstenteils gefolgt, haben einige Verdeutlichungen 
angebracht und sind in einigen Punkten zum Vorschlag des 
Bundesrates zurückgekehrt. 
3. Die grösste Abweichung vom Vorschlag des Nationalrates 
besteht beim Mutterschafts-Taggeld. Unsere Kommission 
hat sich darum bemüht, eine Taggeldversicherung bei Mut
terschaft zu schaffen, die diesen Namen verdient, und zwar 
nicht in der gefährdeten Vorlage B, sondern in der Vorla
ge A. Man könnte jetzt eigentlich von einer Vorlage "A plus» 
sprechen, wenn wir an den Jargon der Schienenbauer 
anknüpfen möchten. Diese Vorlage «A plus" enthält nun das 
Mutterschaftstaggeld, das nicht gefährdet werden soll durch 
eine eventuelle Ablehnung der obligatorischen Kranken
geldversicherung, sei es in den Räten, sei es vor dem Volk. 
4. Die Kommission hat mit 7 zu 2 Stimmen Nichteintreten 
auf die Vorlage B beschlossen, während die Vorlage 
«A plus» mit 10 zu O Stimmen bei einer Enthaltung geneh
migt wordeh ist. Als Konsequenz aus diesen Beschlüssen -
der Herr Präsident hat es bereits angetönt - beantrage ich 
dem Rat, die Vorlagen A und B getrennt zu behandeln, dafür 
auch zwei getrennte Eintretensdebatten zu führen. Zuerst 
wäre das Eintreten auf die Vorlage A zu diskutieren und zu 
beschliessen, dann wäre die Detailberatung dieser Vorlage 
vorzunehmen, einschliesslich des Vorschlags für die Tag
geldversicherung gemäss System Erwerbsersatzordnung 
bei der Mutterschaft. 
Sollte der Ständerat in der anschliessenden Eintretensde
batte auf die Vorlage B Eintreten beschliessen, so müsste 
diese Vorlage B an die Kommission zurückgewiesen wer
den, da wir keine Detailberatung durchgeführt haben. 
5. Die Kommission hat weder die Initiative der Krankenkas
sen, welche vom Bundesrat bereits abgelehnt worden ist. 
noch diejenige der Gewerkschaften in die Beratungen ein
bezogen, meines Erachtens zu Recht nicht. Wir haben zu 
versuchen, auf der Gesetzesebene eine möglichst gute 
Lösung zu finden. Ein gutes KMVG wäre die beste Garantie, 
dass keine unnötigen Verfassungsänderungen auf dem Weg 
von Initiativen vorgenommen werden müssten. 
6. Zum Schluss gestatten Sie mir, dass ich hier bereits einige 
Gedanken zum Taggeld bei Mutterschaft gemäss System 
Erwerbsersatzordnung anbringe: Diese Neuschöpfung hat 
in der Kommission viel Gesprächsstoff geliefert, wird aber 
auch im Rat und in der Oeffentlichkeit so wirken. Sie war in 
der Kommission unbestritten, wird es aber weder im Rat 
noch im Volk sein. Es liegt mir viel daran, dass Sie die 
Ueberlegung·en der Kommission hören, nachdem aus Krei
sen des Schweizerischen Gewerbeverbandes und der 
Arbeitgeberverbände gegen diese Neuerung. schon bevor 
auch nur der definitive Text unseres Vorschlages feststand. 
zum Teil sachlich falsche, zum Teil bösartige und überaus 
einseitige Zeitungsartikel publiziert worden sind. 
Die Bundesverfassung enthält seit 1945 in Artikel 34quin
quies den Absatz 4, der wie folgt lautet: «Der Bund wird auf 
dem Wege der Gesetzgebung die Mutterschaftsversiche
rung einrichten. Er kann den Beitritt allgemein oder für 
einzelne Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären, und 
es dürfen auch Personen, die nicht in den Genuss der 
Versicherungsleistungen kommen können, zu Beiträgen 
verpflichtet werden. Die finanziellen Leistungen des Bundes 
können von angemessenen Leistungen der Kantone abhän
gig gemacht werden.» Das ist der Wortlaut des Absatzes 4 
dieses Artikels 34quinquies der Bundesverfassung, der seit 
1945 besteht. 
Sie erinnern sich, dass bei der Abstimmung über die von 
Volk und Ständen massiv abgelehnte Mutterschaftsinitiative 
immer wieder davon gesprochen wurde, alles Nötige zur 
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Erfüllung dieses Verfassungsauftrags werde dann die Revi
sion des Kranken- und Mutterschafts-Versicherungsgeset
zes bringen. Unserer Kommission lagen die folgenden Vor
schläge für die Mutterschafts-Versicherung vor: 
a) Die Version des Bundesrates. Ich trenne davon die Kran
kenpflege-Versicherung ab. Die Leistungen aus Kranken
pflege bei der Mutterschaft werden der Krankheit gleichge
stellt. Diese Leistungen werden den Krankenkassen vom 
Bund voll vergütet. Diese Leistungen bei Krankenpflege sind 
weder vom Nationalrat noch von unserer Kommission 
bestritten worden. Sie sind in Artikel 14 Absatz 2 der Fahne 
enthalten. Pflegeleistungen sind im Abschnitt A von Anfang 
an erwähnt.. Ich spreche beim Eintreten nicht mehr von 
diesen Krankenpflegeleistungen. Sie waren unbestritten. 
Hingegen hat der Bundesrat beim Mutterschaftstaggeld in 
Artikel 40i eine eigene Version vorgesehen. Das steht nun in 
Vorlage B auf Seite 23 der Fahne. Die Version des Bundes
rates sah vor. dass bei Mutterschaft das gleiche Taggeld an 
erwerbstätige Frauen ausgerichtet wird wie bei Krankheit. 
Diese Krankheit hätte ja nach Version des Bundesrates eine 
obligatorische Krankentaggeld-Versicherung ausgelöst. 
b) Die Version des Nationalrates. Der Nationalrat hat den 
Artikel 40i noch durch einen Absatz 1 bis angereichert und 
den Anspruch auf die vollen Leistungen beschränkt auf 
Frauen. die bis zum Tage ihrer Niederkunft während wenig
stens 270 Tagen ·ohne Unterbrechung von mehr als drei 
Monaten obligatorisch oder freiwillig für Krankengeld versi
chert waren. Aber sowohl nach der Version des Bundesrates 
wie auch nach der des Nationalrates haben nur erwerbstä
tige Frauen Anspruch auf ein Mutters.chaftstaggeld, das mit 
Lohnprozenten zu finanzieren wäre. Zwischen diesen bei
den Varianten bestehen keine grundsätzlichen Differenzen. 
Beide sind durch Lohnabzüge zu finanzieren. 
c) Dann gab es ein Modell Obligationenrecht. Aus den Ver
handlungen des Nationalrates war uns das Modell Obligatio
nenrecht bekannt, das von Nationalrat Allenspach vorge
schlagen worden ist. Hier soll das Obligationenrecht bestim
men. dass der Arbeitgeber vier Fünftel des Lohnes während 
16 Wochen Mutterschaft zu entrichten hat. Der Antrag ist im 
Nationalrat mit 117 zu 49 Stimmen abgelehnt worden. Der 
Antrag Allenspach wurde nicht nur als Regelung des Mutter
schaftstaggeldes im Obligationenrecht, sondern automa
tisch auch als Ablehnung der Vorlage B interpretiert. 
Unsere Kommission befürchtet nach Betrachtung dieser 
drei Modelle, ·dass mit der Ablehnung des obligatorischen 
Krankengeldes, also der Vorlage B - wie sich in unserer 
Kommission recht rasch abgezeichnet hat und zu vermuten 
war -, nun auch das Taggeld für Mutterschaft wegfallen 
könnte. Der Kommissionspräsident hat deshalb am 13. März 
1986 dem Vorsteher des EDI geschrieben, er möchte doch 
für die nächste Kommissionssitzung eine Orientierung über 
taugliche Alternativlösungen für den Fall einer Ablehnung 
der Vorlage B vorsehen. Es sollte eine Lösung durch Einfü
gung in die bestehende Erwerbsersatzordnung für die Mut
terschafts-Taggelder gesucht werden. Die Verwaltung hat 
diesem Wunsch rasch. effizient und mit bemerkenswertem 
Elan entsprochen. 
Die Kommission legt Wert darauf, dass der seit 40 Jahren 
bestehende Verfassungsauftrag mit dieser Gesetzesrevision 
befriedigend erfüllt wird. Dass zu einer Mutterschafts-Versi
cherung auch Taggeld und nicht nur Pflegeleistungen gehö
ren, ist meines Wissens nie bestritten worden. Ein Taggeld 
soll nach Meinung unserer Kommission aber nicht nur der 
erwerbstätigen Mutter, sondern jeder Mutter zukommen, 
insbesondere auch der jungen, vielleicht noch nicht im 
Erwerbsleben stehenden Frau, aber auch derjenigen Frau, 
die den Erwerb aufgab, um sich der Familie zu widmen, oder 
derjenigen Frau, die gar nie ausser Haus erwerbstätig sein 
konnte. 
Wir haben beim Eherecht eingesehen, dass die Arbeit im 
Haushalt ebenso wichtig ist wie die ausserhäusliche Arbeit. 
Sie darf nicht diskriminiert werden. Dass durch eine Geburt 
im Haushalt eine Arbeitskraft ausfällt, dürfte kaum zu 
belstreiten sein. Diese Arbeitskraft fällt auch da aus, wo die 
Mutter nicht erwerbstätig ist, das heisst, keiner ausserhäusli-
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chen Arbeit nachgeht. Die Arbeitskraft fällt auch beim Bäk
ker, beim Metzger und beim Landwirt aus, die auf die 
Mitarbeit ihrer Frau angewiesen sind: jede Unterscheidung 
«erwerbstätig» oder «nicht erwerbstätig» bei Mutterschaft 
würde hier zu grossen Ungerechtigkeiten führen. 
Für die auf den ersten Blick etwas ausgefallen scheinende 
Lösung der Kommission, nämlich die Mutterschaftstaggel
der über die Erwerbsersatzordnung zu gewähren, sprechen 
einige Pluspunkte. Sie hat auch einige Nachteile, die hier 
nicht verschwiegen werden sollen. Sie sehen auf der Fahne, 
Seite 17 der deutschen Fassung, dass wir unter dem 
Abschnitt 1 bis (Aenderungen anderer Bundesgesetze) nach 
der Aenderung des Obligationenrechtes und des lnvaliden
versicherungsgesetzes eine Aenderung des Bundesgeset
zes über die Erwerbsersatzordnung für Wehr- und -Zivil
schutzpflichtige (EOG) vorsehen, wobei diese Aenderungen 
nur vier Artikel des EOG neu einführen oder betreffen. Der 
bisherige Text des EOG ist Ihnen zugestellt worden. 
Als Punkte, welche für unsere Lösung sprechen, darf ich 
aufzählen: • 
1. Die Lösung ist administrativ einfach. Wie jeder Fourier im 
Militärdienst, jeder Rechnungsführer im Zivilschutz in der 
Lage ist, eine simple Bescheinigung über die geleisteten 
Diensttage auszustellen, so müsste es möglich sein, 
Schwangerschaft und Geburt zu bescheinigen. Die Auszah
lung der Entschädigung bei Erwerbstätigen könnte analog 
der Erwerbsersatzordnung erfolgen, sei es an den Arbeitge
ber, wenn ·dieser den Lohn weiterbezahlt, sei es an die 
Mutter selber. 
2. Auch in der Erwerbsersatzordnung kommen Nichterwerb
stätige in den Genuss von Leistungen, die mit Lohnabzügen 
zu finanzieren sind. Der Student und der Lehrling (für die 
Rekrutenschule und die weiteren Dienste) erhalten sie. Hier 
spielt eine Solidarität, die das ganze Leben anhält. Auch der 
längst nicht mehr diensttuende Mann zahlt Beiträge, aber 
auch jede erwerbstätige Frau, die nie von der Erwerbsersat
zordnung profitieren konnte. Diese Art Solidarität hat das 
Schweizervolk offenbar akzeptiert, und es wäre doch eigen
artig, wenn für die Mutterschaft nicht eine entsprechende 
Solidarität Platz greifen könnte. 
3. Die vorgeschlagene Lösung ist nicht nur administrativ 
einfach durchzuführen, sie stützt sich nicht nur auf ein seit 
Jahrzehnten bewährtes Solidaritätssystem zwischen Jungen 
und Alten, Mann und Frau, Erwerbstätigen und Nichterwerb
stätigen, sondern hat - lassen Sie mich das als Mann deut• 
lich sagen - noch den Vorteil einer gewissen Grosszügig
keit, die Männer und Frauen den Ansprüchen der Soldaten 
gegenüber stets zeigen. Wenn wir das Mutterschaftstaggeld 
analog regeln wie die Entschädigungen, die Männer für ihre 
Diensttage erhalten, so entgehen wir der Gefahr, dass die 
Mutterschaft kleinlich geregelt wird. Der Druck, den Männer 
für ihre Anliegen auszuüben imstande sind - natürlich 
immer nur berechtigte Anliegen, die im Interesse des gan
zen Volkes liegen -, wirkt sich dann auch zugunsten der 
Mutterschaft aus. Besonders deutlich könnte sich das dort 
zeigen, wo die Entschädigung aufgrund des Erwerbsein
kommens berechnet wird. Wissen Sie, wie lange oder, bes
ser gefragt, wie wenig lange ein Rekrut gearbeitet haben 
muss, um während der Rekrutenschule auf seinen Lohn -
umgerechnet auf ein Jahreseinkommen - die volle Entschä
digung zu erhalten? 
4. Die vorgeschlagene Lösung hat den weiteren Vorteil, dass 
nach Ansicht des Bundesrates und auch des Bundesamtes 
für Justiz, dessen Meinung wir darüber noch besonders 
eingeholt haben, keine Vernehmlassung durchgeführt wer
den muss, keine besondere Vorlage nötig ist, sondern dass 
sie, wie vorgeschlagen, im Rahmen dieser Vorlage A als 
Aenderung anderer Bundesgesetze beraten werden kann, 
worauf diese Bestimmungen in absehbarer Zeit in Kraft 
treten können. 
5. Ein grosserVorteil einer Lösung nach System Erwerbser
satzordnung liegt darin, dass sie die Frauen im gebärfähigen 
Alter auf dem Arbeitsmarkt in keiner Weise diskriminiert. Bei 
den grossen Unterschieden, die branchenmässig bestehen, 
könnten doch die Lösungen über das Obligationenrecht 
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dazu führen, dass jüngere Frauen gar nicht mehr eingestellt 
würden. Sobald aber die Prämie - wie beim Militärdienst -
von allen Löhnen abgezogen wird, sobald der Patron weiss, 
dass diese Mutterschaftsleistung nicht aus seinem Sack, 
sondern aus dem hiefür gebildeten schweizerischen Fonds 
bezahlt wird, fällt die Gefahr einer Diskriminierung jüngerer 
Frauen dahin. Die betriebsweise Festsetzung der Prämien 
ohne gesamtschweizerischen Ausgleich könnte die Chan
cen der Frau doch stark beeinträchtigen. 
Unsere Lösung umfasst insbesondere folgende Punkte: 
a. Einziges Kriterium für den Anspruch auf Taggeld ist die 
Mutterschaft. Der Anspruch steht sowohl erwerbstätigen wie 
nichterwerbstätigen, verheirateten wie unverheirateten 
Frauen zu .. 
b. Wir sehen eine einheitliche Dauer des Mutterschaftstag
geldes von 16 Wochen vor, von denen mindestens 
8 Wochen nach der Niederkunft liegen müssen. Wir sehen 
keine Einschränkung vor, wenn die Mutter unerwünschter
weise trotzdem in dieser Zeit arbeitet, weil das nicht kontrol
lierbar wäre. 
c. Als Minimalbetrag sehen wir die Haushaltentschädigung 
nach Erwerbsersatzordnung vor. Diese beträgt gegenwärtig 
35 Franken im Tag. Wir sehen keine Betriebszulagen, keine 
Kinderzulagen vor, wie diese für den Militärdienst vorgese
hen sind. sondern nur diese eine Entschädigung von 
35 Franken im Tag. 
d. Wir sehen dieselbe Einkommensabhängigkeit vor wie in 
der Erwerbsersatzordnung im Rahmen von 35 Franken im 
Minimum, bis 105 Franken im Maximum, abhängig vom 
Lohneinkommen der Frau allein. Bei den durchschnittlich 
tiefen Löhnen der jungen Frauen wird sich der Grossteil der 
Taggelder an der unteren Grenze bewegen. Das Maximum 
würde bei einem Einkommen von etwa 4800 Franken pro 
Monat erreicht. 
e. Alle näheren Bestimmungen, wie lange die Frau erwerb
stätig sein musste, um nicht nur das Minimum zu erhalten, 
überlassen wir der Verordnung des Bundesrates. Die Analo
gie zur Erwerbsersatzordnung wird verhindern, dass für die 
Frauen kleinlichere Lösungen ins Auge gefasst werden. Wir 
überlassen auch die Frage, wie lange eine Erwerbstätigkeit 
zurückliegen darf, um eine zusätzliche Entschädigung zu 
erhalten, der Verordnung. Sie wird die Lösung ähnlich wie 
bei der Erwerbsersatzordnung treffen, eventuell ergänzt mit 
Gründen, die für die Frauen allein zutreffen. 
Niemand wird der von uns vorgeschlagenen Lösung eine 
gewisse überraschende Eleganz absprechen können. Es 
gibt aber natürlich auch Einwände gegen diese Lösung. Es 
wird ausgeführt, es sei direkt unmoralisch, die Geburt in die 
Nähe des Militärdienstes zu stellen. Das tut die Vorlage aber 
auch nicht. Sie benützt nur ein bestehendes Entschädi
gungssystem, das auf der Solidarität des ganzen Volkes 
beruht. Von einer Gleichstellung von Schwangerschaft und 
Militärdienst kann keine Rede sein. 
Dann wird bestimmt auch der Giesskannenvorwurf erhoben 
werden: Warum bekommt die Direktorsfrau, die nie einen 
Beitrag geleistet hat und das nicht nötig hat, ein Taggeld? 
Der Verfassungsauftrag fordert eine Mutterschaftsversiche
rung. Nach Meinung der Kommission kämen wir diesem 
Auftrag. nicht nach, wenn wir nicht jede Mutterschaft 
berücksichtigen (was bei Pflegeleistungen überhaupt unbe
stritten war; dort gehen wir sogar soweit, dass Nichtversi
cherte Pflegeleistungen erhalten). Zur Mutterschaftsversi
cherung gehört ein Taggeld. Wir möchten einen Anreiz 
schaffen, das Kleinkind selber zu pflegen und in dieser Zeit 
auf den Erwerb zu verzichten und verzichten zu können. Das 
war ein Anliegen, das in der Abstimmung über die Mutter
schaftsinitiative unbestritten geblieben ist. 
Nicht nur die erwähnte und meines Erachtens nicht existie
rende Direktorsfrau, die angeblich nichts tut, sich von Ange
stellten bedienen lässt und sich ihren Hobbys widmet, wird, 
wie bereits beim Eherecht. wieder in der Diskussi_on auftau
chen, sondern auch alle anderen Schreckgespenster wer
den kommen: die Frau, die nur schwanger wird, damit sie 
diese Entschädigung erhält, die Frau die nur Arbeit 
annimmt, um nicht das Minimum der Entschädigung zu 
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erhalten, oder der Schlaumeierarbeitgeber, der eine fiktive 
Lohnerhöhung kurz vor der Schwangerschaft vornimmt. 
Die männlichen Gegenstücke dieser Missbrauchsvisionen 
hat unser grosszügiges und auf die Solidarität des ganzen 
Volkes aufgebautes Werk offenbar unbeschadet überstan
den. Alle diese Missbrauchsvisionen bringen mich nicht 
davon ab, zu glauben, die Lösung der Mutterschaftstaggel
der nach unserem System müsse möglich sein und stünde 
unserem Volk wohl an. Sicher: Kinder haben und für sie 
sorgen wollen, das hängt vom Wunsch der Eltern ab: das ist 
richtig und soll so bleiben. Aber ganz uninteressiert ist der 
Staat als Ganzes auch nicht am Nachwuchs. Es gab gute 
Gründe, den Artikel für die Mutterschaftsversicherung in 
unsere Verfassung aufzunehmen. Es gibt auch jetzt gute 
Gründe, ihn zu einem Zeitpunkt zu erfüllen, wo wir nicht 
·gerade mit geburtenstarken Jahrgängen gesegnet sind. Es 
gibt gute Gründe, von einem Interesse des Staates an Kin
dern zu sprechen. Verzeihen Sie mir diese etwas langfädige 
Einleitung zu dieser überraschenden Lösung, die wir Ihnen 
vorschlagen. Wir legen dem Rat den Entwurf zu dieser 
Mutterschaftsversicherung vertrauensvoll vor. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage A einzutreten. 

Frau Meier Josi: Hans Weigel schrieb einmal ein Buch mit 
dem Titel «Die Leiden der jungen Wörter». Es kam mir in den 
Sinn, als ich dem Wort «Sofortprogramm» in unseren Unter
lagen begegnete. Seit Anfang der siebziger Jahre wissen wir 
um die explosiv ansteigenden Kosten im Gesundheitswe
sen; wir wussten längst, dass es gilt, den Kassen bei der 
Lösung der damit verbundenen Probleme zu helfen. Aber in 
der Hoffnung, die Dinge würden sich -wie so oft in diesem 
Land - von selbst lösen, Hessen wir ihnen den Lauf. Die 
Hoffnung trog gründlich. Das vom Bundesrat 1981 vorge
legte und vom Nationalrat nochmals kondensierte soge
nannte Sofortprogramm _hat uns trotzdem noch keineswegs 
beflügelt. Geflügelt blieb nur das Wort «Sofortprogramm», 
das die Dringlichkeit der Revisiori anzeigt. Es ist in der Tat 
höchste Zeit zum Handeln. Eintreten ist angesichts dieser 
Dringlichkeit mindestens moralisch obligatorisch. Wir kön
nen den Krankenkassen nicht jene Mittel vorenthalten, die 
sie zur Lösung der ihnen übertragenen Sozialaufgaben 
brauchen. Die Höhe dieser Mittel muss der voraussehbaren 
Entwicklung entsprechen. Ich sage das vor allem mit Blick 
auf die Bevölkerungsentwicklung. Einmal mehr müssen wir 
festhalten, dass unser Volk in steigendem Masse aus alten 
Leuten besteht, das ist eine Gruppe, welche die Kassen von 
jeher stark belastet hat. Sie wird innert kurzem für sich allein 
so viel brauchen wie heute die ganze Bevölkerung. Es ver
steht sich, dass die Vorlage versucht, die Kosten dort zu 
dämmen, wo sie entstehen. Wir werden - da naturgemäss 
nicht gleichzeitig Leistungen ausgebaut und Kosten sowie 
Prämien reduziert werden können - eine gewisse Wahl 
treffen müssen. Dabei sind nur solche Lösungen konsensfä
hig, welche die soziale Rolle der Kassen nicht schmälern. 
Deshalb unterstütze ich einige Minderheitsanträge. Wir 
müssen uns auch bewusst sein, dass ein Sofortprogramm 
nicht zum Systemwechsel taugt. Möglich ist nur der Einbau 
gewisser Weichen im Rahmen des bestehenden Systems. 
Das kurz zur Krankenversicherung. 
Mein Hauptanliegen in dieser Vorlage ist die in Teil A einge
baute Mutterschaftstaggeldversicherung. Was da vor über 
40 Jahren in der Verfassung zugrundegelegt wurde, war 
offenbar in einem weiten Sinn des Wortes auch nicht gerade 
ein Sofortprogramm. Aber es ist auch hier höchste Zeit -
schauen Sie erneut auf die Bevölkerungsentwicklung -, 
diese Lücke im sozialen Solidaritätssystem zu füllen. Man
che von uns, besonders die Angehörigen der bürgerlichen 
Parteien und vorab die der CVP, haben da noch Verspre
chen einzulösen. Beim Kampf gegen den straffreien 
Schwangerschaftsabbruch haben manche mit dem Argu
ment «Helfen statt Töten» gefochten. Sie forderten damals 
die sofortige Schaffung einer Mutterschaftsversicherung. 
Unlängst empfahlen wir die Initiative für eine Mutterschafts
versicherung mit obligatorischem Elternurlaub mit dem Hin-
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weis zur Ablehnung, eine Mutterschaftstaggeldversicherung 
werde mit der heutigen KMVG-Vorlage realisiert. 
Heute legen wir Ihnen diese Mutterschaftsversicherung vor. 
Es gilt nun zu beweisen. dass wir seinerzeit nicht bloss 
taktische Versprechen abgegeben haben, sondern es ernst 
meinten. Es geht um die Glaubwürdigkeit unserer Politik. 
Der Kommissionspräsident hat Ihnen nun das System der 
von der Kommission ausgearbeiteten Mutterschaftstaggeld
versicherung schon so prägnant geschildert, dass ich mich 
kurz fassen kann. Die Hauptmerkmale des Modells: Die 
Versicherung baut auf einem Solidaritätssystem auf, wel
ches uns wohl bekannt ist: sie ist zudem familien- und 
kinderfreundlich, weil sie die professionelle Hausfrau grund
sätzlich gleich behandelt wie die berufstätige Frau. 
Das Modell hat- das möchte ich stark betonen - im Gegen
satz zur seinerzeitigen BV-Eigenlösung unseres Rates den 
Vorteil der Klarheit für sich; System und Verfahren haben 
sich bei der Erwerbsersatzordnung (EO) bestens und schon 
lange bewährt. Das System ist kostengünstig und diskrimi
niert keine Gruppe von Versicherten oder von Produktions
branchen. Ich empfehle Ihnen daher warm die Annahme. 

Mme Bauer: Les coüts de la medecine - mais sans doute 
serait-il plus juste, si ron veut bien considerer globalement 
la question. de parler des coüts de la maladie ou encore des 
coüts de la sante - ont passe de 9 millliards en 1976 a 
15 milliards en 1986. en Suisse. Les depenses totales de la 
sante ont decuple en vingt ans. U est donc evident qu'on ne 
peut pas continuer ainsi. Qui est responsable de cette explo-

. sion des coüts? Les caisses-maladie accusent les medecins 
prives, mais les chiffres prouvent que ce sont bien plutöt les 
etablissements hospitaliers. Les sociologues denoncent 
egalement la consommation excessive de medicaments, 
l'automedication, le recours trop frequent aux medecins. En 
tait. tous. a des degres divers, nous sommes responsables 
de cette explosion des coüts et il importe qu'ensemble, nous 
retlechissions aux moyens de la maitriser. 
Je voudrais cependant, dans un premier temps, nuancer 
deux jugements sommaires, deux prejuges qu'il taut absolu
ment corriger. Premierement, si l'on compare les coüts de la 
sante en Suisse avec ceux d'autres pays de niveau sensible
ment egal, on constate qu'en 1982, la Suisse a consacre le 
7,4 pour cent de son produit national brut a la sante, alors 
que ce taux atteignait aux Etats-Unis 10,6, en Suade 9,8, en 
France 9,3, 9, 1 aux Pays-Bas, et 8,2 en Republique tederale 
d.Allemagne, tous ces montants etant donc superieurs a 
ceux de la Suisse. Et pourtant, notre systeme de sante est 
l'un des plus reputes au mohde et nos hopitaux universi
taires. nos professeurs de medecine attirent des patients 
etrangers en grand nombre. En 1983, ce ne sont pas moins 
de 730 000 journees de soins a des malades domicilies hors 
de Suisse ·qui ont ete enregistrees et qui ont rapporte a la 
Suisse 680 millions. Ainsi donc, la place hospitaliere suisse, 
si eile coüte eher aux cantons et a la Contederation, leur 
rapporte egalement pres de 2 millions par jour. 
Secondement, il est necessaire de rendre justice au corps 
medical, que d'aucuns considerent comme le bouc emis
saire de l'augmentation des coüts. Les economistes Pierre 
Gygi et Andreas Frey ont publie recemment une etude sur la 
repartition des depenses consacrees a la sante. II en ressort 
que ce sont les hopitaux, les etablissements hospitaliers qui 
sont responsables de pres de la moitie des depenses, soit 
46,3 pour cent, le 80 pour cent de ces depenses etant consa
cre aux salaires. Par contre, les medecins ne representent 
que 19,5 pour cent des co0ts. C'est donc bien a l'augmenta
tion du nombre des medecins et non a celle de leurs revenus 
individuels que l'on doit imputer l'explosion des co0ts. C'est 
pourquoi d'ailleurs les medecins preconisent une limitation 
a l'acces aux etudes, une forme de numerus clausus, dont 
les modalites devraient etre etudiees. II taudra bien que, 
d'une maniere ou d'une autre, on en arrive-la. Avec des tarifs 
bloques et la hausse constante de leurs frais generaux, leurs 
revenus ont baisse en termes reels et certains medecins ont 
tendance - il taut le reconnaitre - pour s'assurer un revenu 
suffisant, a multiplier les actes medicaux, a se surequiper 
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d'appareils co0teux, a diminuer le temps consacre a chaque 
malade. Enfin, les revenus des medecins dont la vie active 
est relativement brave, il taut le souligner, different large
ment. Qu'on en juge plutöt: 10 pour cent des medecins, 
professeurs de medecine, chirurgiens essentiellement, se 
partagent 25 pour cent du revenu total ou encore 25 pour 
cent des medecins se partagent 50 pour cent de ce meme 
revenu, tandis que la moitie des medecins gagnent moins de 
150 000 francs par an, dont il taut soustraire des charges qui 
sont, dans certaines regions, dans certaines villes, ecra
santes. Nous touchons-la a l'un des points sensibles de la 
revision de la loi que nous discutons aujourd'hui, qui tend a 
l'uniformisation, alors que les conditions sont tres diffe
rentes d'un canton a l'autre. Nous y reviendrons dans la 
discussion de detail. 
Quelques mots sur les caisses-maladie. Elles doivent- c'est 
incontestable - faire face a des sollicitations toujours plus 
nombreuses de patients qui se medicalisent de plus en plus, 
qui cedent a la surconsommation de medicaments. C'est un 
signe de notre epoque et de notre societe, marquee par le 
stress, les tensions, les angoisses. En raison de l'accoutum
ance a ces drogues, mieux vaudrait revaloriser le dialogue 
entre medecins et patients qui est aujourd'hui insuffisam
ment pris en compte et remunere, bien que plus de la moitie 
des maladies soient d'origine psychosomatique. Les cais
ses-maladie ont reussi a persuader plus de 400 000 citoyens 
de signer !'initiative pour une assurance-maladie financiere
ment supportable, c'est un recordl II est vrai que pour des 
personnes economiquement taibles, et pour des familles 
nombreuses, les cotisations coütent eher et qu'il y aurait lieu 
de mieux ditterencier les cotisations selon le revenu et la 
fortune. Mais il importe aussi de rappeler que le bilan 
financier des grandes caisses-maladie est bon; en 1984 et en 
1985 elles dont dü, certes, augmenter leurs reserves, mais 
certaines ont depasse les plafonds recommandes, ce qui 
temoigne, dans une certaine mesure, de leur prosperite; il 
taut savoir que leur fonds de securite represente aujourd'hui 
plus de 2 milliards, soit environ le tiers des depenses, ce qui 
est tout de meme considerable; que leurs revendications, 
enfin, concernent toujours l'assurance des frais medicaux et 
pharmaceutiques, mais que, dans les autres branches d'as
surance, elles font des benefices. Ces quelques remarques 
pour relativiser les critiques entendues de part et d'autre. La 
revision partielle de l'assurance-maladie parviendra-t-elle a 
enrayer les coüts de la sante? On peut en douter. Au moins. 
a-t-elle le merite de susciter la retlexion et constitue+elle un 
premier pas vers la maitrise d'un fait de societe qui ade quoi 
nous preoccuper. 
Quelques mots sur l'assurance-maternite. «c·est un cadeau 
de Noäl aux femmes» ont titre certains journaux. «C'est un 
miracle» ont affirme les trois femmes du Conseil des Etats. II 
est vrai qu'on la promet depuis tant et tant d'annees que les 
femmes n'osaient plus y croire. 
Le president de la commission, Arthur Hänsenberger, a eu le 
merite de former une sous-commission qui est revenue avec 
des propositions constructives acceptees, a l'unanimite, par 
la commission. Je voudrais ici rendre hommage aussi bien 
au president de notre commission qu'a la sous-commission: 
ils ont bien travaille. 
Ainsi donc, apres avoir rejete en bloc la partie B du projet, 
on introduit le principe d'une indemnite journaliere en cas 
de maternite. Le projet prevoit donc d'integrer l'assurance 
d'une indemnite journaliere en cas de maternite dans le 
regime des allocations pour perte de gain en faveur des 
personnes astreintes au service militaire ou a la protection 
civile. Ainsi cree-t-on une assurance obligatoire generalisee 
pour tous les employeurs et employes et les prestations 
seront obligatoires meme pour les femmes sans activite 
lucrative. Ces dispositions, si elles peuvent susciter quel
ques reticences, presentent incontestablement des avanta· 
ges importants. 
Le Dr Zimmermann, president central de la Federation des 
medecins helvetiques, a fort bien exprime les raisons pour 
lesquelles le comite central de la Federation des medecins 
suisses a accepte les propositions de notre commission a 
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une forte majorite. II s·agissait tout d'abord, affirme le 
Dr Zimmermann, de tenir la promesse repetee depuis fort 
longtemps selon laquelle l'assurance-maternite serait reglee 
lors de la revision de la loi sur l'assurance-maladie. II impor
tait egalement de tenir compte des femmes sans profession 
qui, en raison d'un_ faible revenu familial, ont de la peine a 
assumer les frais inherents ä une grossesse et a un accou
chement. La formule envisagee, autre avantage, prevoit un 
financement paritaire simple et pratique. 
II etait enfin necessaire de tenir compte de l'evolution demo
graphique et, je voudrais le souligner ici, de mettre enfin sur 
pied une politique favorable a la famille. Nous savons 
qu·aupres l'Allemagne, la Suisse et le pays occidental le plus 
touche par la denatalite. 
Pour toutes ces raisons, qui ont ete tres bien mises en 
evidence, je le repete, par le president de la Federation des 
medecins helvetiques, le Dr Zimmermann, je vous engage a 
voter l'entree en matiere et a accepter le projet A, avec son 
annexe. concernant la maternite. 

Schönenberger: Ich bin für Eintreten auf die Vorlage A, aber 
nicht für Eintreten auf die Vorlage A plus, wie sie der Präsi
dent der vorberatenden Kommission genannt hat, sondern 
höchstens auf die Vorlage A minus, das heisst ohne das 
Kapitel 3bis über die Mutterschaft. 
Wir sind hier im Begriff, im Rahmen einer laufenden Geset
zesrevision einen neuen Sozialversicherungszweig zu schaf
fen, und das alles ohne Vernehmlassungsverfahren bei den 
interessierten Kreisen und ohne Botschaft des Bundesrates. 
Ich möchte keineswegs sagen, dass dies nicht zulässig sei, 
aber ich zweifle an der Richtigkeit und an der Opportunität 
dieses Vorgehens. Es wird ja immer wieder geltend 
gemacht, das Versprechen der Einführung einer Mutter
schaftsversicherung habe zur massiven Ablehnung der Mut
terschaftsinitiative geführt, über die vor nicht allzu langer 
Zeit abgestimmt worden ist, und das damals gegebene Ver
sprechen müsse jetzt eingelöst werden. Ich kann mich die
ser Argumentation nicht anschliessen, frage mich aber, wer 
denn überhaupt im Verlaufe von Abstimmungen berufen ist, 
Versprechungen abzulegen und wen solche Versprechun
gen binden sollen. 
Auch der Einwand, der in Artikel 34quinquies Absatz 4 Bun
desverfassung enthaltene Verfassungsauftrag müsse 
endlich eingelöst werden, verfängt nicht. Anlässlich der 
Abstimmung von 1945 stand nämlich nicht eine Taggeldver
sicherung im Vordergrund, sondern der Einbezug von Pfle
geleistungen bei Mutterschaft in die Krankenversicherung. 
Dieses Postulat ist in Teil A des KMVG-Sofortprogrammes 
bereits erfüllt. 
Der Vorschlag der Kommission vermag nicht zu befriedigen, 
weil hier Sozialpolitik nach dem Giesskannenprinzip betrie
ben wird. Ganz unabhängig vom Bedürfnis werden wie
derum und wieder einmal mehr Geldbeträge ausgeschüttet, 
und das können wir uns auch unter Berufung auf Solidarität 
einfach nicht mehr leisten. Schon beim BVG haben wir 
erklärt, der Abzug von Lohnprozenten hätte jetzt seinen 
Höhepunkt erreicht. Wir haben seither die IV revidiert und 
den Abzug weiterer Lohnprozente beschlossen. Auch für 
diese Vorlage greifen wir erneut auf Lohnprozente zurück. 
Meines Erachtens ist die Schwelle nun überschritten. Das ist 
der Grund, weshalb ich mich gegen dieses Modell auflehne. 
Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Mutterschafjsversi
cherung, aber gerade die Vielzahl der vorliegenden Modelle, 
die der Präsident angeführt hat, hätten gerechtfertigt, ein 
Vernehmlassungsverfahren durchzuführen und dann en 
connaissance de cause zu entscheiden. 

Andermatt: Seit der letzten Neuordnung im Jahre 1964 sind 
in der Krankenversicherung keine grundlegenden Neuerun
gen mehr vorgenommen worden. 1974 haben wir über eine 
SP-lnitiative und über einen Gegenvorschlag des Parlamen
tes abgestimmt. Beide wurden damals vom Volk verworfen. 
Anschliessend arbeiteten etwa fünf Jahre Expertenkommis
sionen und der Bundesrat an der nun vorliegenden Geset
zesrevision. Die Kostenentwicklung ging rasant weiter, und 
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im Jahre 1982 hat eine Sparkonferenz Sparmöglichkeiten im 
Gesundheitswesen aufgezeigt. In der Zwischenzeit liegen 
schon wieder zwei neue Initiativen im Haus, wobei von der 
sozialdemokratischen Initiative vor allem ein neuer Finanzie
rungsmodus via Lohnprozente angestrebt wird. In dieser 
Situation entschloss sich nun der Nationalrat, nicht auf die 
grosse Revision der Krankenversicherung einzutreten, son
dern ein Sofortprogramm mit den Punkten vorzulegen, bei 
denen ein Konsens möglich erscheint. Die Grundstruktur 
der Versicherung soll beibehalten werden. Dieses Vorgehen 
scheint mir richtig und bringt auch eine realistische Ueberg
angslösung. Die Kommission empfiehlt Ihnen, wie der Herr 
Präsident ausgeführt hat, Eintreten auf den Vorschlag des 
Nationalrates, das heisst, Beschliessen eines Sofortpro
gramms. 
Die zuständigen Stellen des Bundesamtes für Sozialversi
cherung müssen aber nach meinem Dafürhalten sofort. 
wenn dieses Sofortprogramm beschlossen wird, an eine 
Totalrevision der Krankenversicherung herangehen. Bei die
ser Revision müssten alle bisherigen Erkenntnisse über die 
Gründe der enormen Kostensteigerung, vor allem aber auch 
die Resultate der Sparkonferenz berücksichtigt werden. Wir 
müssen einsehen, dass die Probleme der Krankenversiche
rung nicht wie bisher durch einen fortlaufenden Leistungs
ausbau einerseits und das Hineinpumpen von immer mehr 
Mitteln in den· Kreislauf des Gesundheitswesens anderer
seits gelöst werden können. In diesem Sinne führen auch 
die Initiativen der Krankenkassen und der sozialdemkrati
schen Partei und des Gewerkschaftsbundes nicht weiter. 
Eine Lösung kann nur über eine grundlegende Neuorientie
rung im Leistungsbereich und bei der Finanzierung gefun
den werden. Die Finanzierungsweise muss einerseits das 
Kostenbewusstsein und die Selbstverantwortung der Patien
ten stärken, andererseits aber auch den wirtschaftlichen 
Situationen der Versicherungsnehmer besser Rechnung tra
gen als die bisherigen Modelle. 
Als Zahnarzt habe ich 37 Jahre in meiner Praxis gearbeitet, 
also in einem Teilgebiet des Gesundheitswesens. In diesem 
Zeitraum wurden auf dem Gebiet der Zahnheilkunde in der 
Verhütung von Krankheiten und in der Behandlung von 
Zahnschäden beachtliche Fortschritte erzielt. Obwohl im 
Bereich der Technik viele Neuerungen Platz gegriffen 
haben, kann man sagen, dass die Zahnheilkunde unter 
Ausklammerung der Inflation für den Patienten nicht 
wesentlich teurer geworden ist. Vergleicht ·man auf dem 
Gebiet der Zahnheilkunde die schweizerischen Verhältnisse 
mit anderen Ländern, wo die Sozialversicherungen auch die 
Zahnpflegekosten übernehmen, stellt man fest, dass die 
Kosten bei uns nicht nur weniger gestiegen sind, sondern 
dass auch der Gesundheitszustand der Zähne in der 
Schweiz besser ist als anderswo. Das bedeutet doch, dass 
bei uns die Selbstverantwortung und das Kostenbewusst
sein der Patienten auf dem Gebiet der Zahnheilkunde grös
ser sind als in anderen Bereichen der Medizin und dass 
beide kleiner werden, sobald die Sozialversicherung sämtli
che Kosten übernimmt. In der Schweiz verlangt der Patient, 
je nachdem, wieviel Geld er für seine Zähne ausgeben will 
oder kann, vom Zahnarzt verschiedene Lösungsvorschläge. 
Dies ist aber nur vorläufig so. Wir stellen heute schon fest, 
dass mit dem Aufkommen der Zahnpflegekosten-Versiche
rungen immer mehr Patienten zum Beispiel kostspielige 
kosmetische Verbesserungen wünschen, weil die Kosten 
ganz oder zum Teil durch die Versicherungen übernommen 
werden, das heisst, weil sie durch einen Dritten bezahlt 
werden. Diese Tendenz gilt es nicht nur auf dem Gebiet der 
Zahnheilkunde, sondern auf allen Gebieten der Medizin -
bei einer zukünftigen Revision der Krankenversicherung -
zu beachten, will man überhaupt eine Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen erreichen. 
Das Finanzierungsmodell der Vereinigung der privaten 
Kranken- und Unfallversicherer zur Neuverteilung der Bun
dessubventionen weist sicher einen Weg in die richtige 
Richtung. Kostengerechte Prämien und variable Selbstbe
halte können das Kostenbewusstsein und die Selbstverant
wortung stärken. Der soziale Ausgleich wäre durch Berück-

.A52 



2. Dezember 1986 s 673 Krankenversicherung; Teilrevision 

sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Versiche
rungsnehmers zu schaffen. Als Leitgedanke scheint mir 
dieses Modell vernünftig, und es vermag auch den Ansprü
chen einer sozialen Finanzierung gerecht zu werden. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen Nichteintreten auf den 
Teil B des Sofortprogrammes. Damit wäre die Lösung der 
Mutterschaftsversicherung wiederum auf Jahre hinaus ver
schoben. Die Mehrheit der Kommission ist aber der Ansicht, 
dass die in Artikel 34quinquies BV festgelegte Mutter
schaftsversicherung im Rahmen dieses Sofortprogrammes, 
auch aufgrund der im Jahre 1983 und 1984 abgegebenen 
Versprechungen, verwirklicht werden sollte. Wir sind uns 
einig, dass die Mutterschaft keine Krankheit ist und deshalb 
keine Notwendigkeit besteht, die Mutterschaftsversicherung 
im Rahmen der Krankenversicherung zu lösen. Ferner sind 
wir mehrheitlich der Auffassung, dass sich eine Mutter
schaftsversicherung auf alle, nicht nur auf die erwerbstäti
gen Mütter erstrecken soll. Es boten sich uns- der Kommis
sionspräsident hat das ausgeführt- zwei Lösungen an: eine 
via Obligationenrecht nur für die Erwerbstätigen, eine 
zweite - ich möchte sie als Solidaritätslösung bezeichnen -
via Lohnprozente analog derjenigen des Erwerbsersatzes 
beim Militärdienst. · 
Die Lösung via Obligationenrecht wurde seinerzeit vom 
Nationalrat zugunsten einer Lösung via Krankentaggeld
Versicherung abgelehnt. Wir meinen, dass diese Ablehnung 
zu Recht erfolgte, da es sich hier nicht um eine Versiche
rungslösung handelt. Der Solidaritätsgedanke fehlt und dies 
vor allem bei Klein- und Mittelbetrieben mit vielen weibli
chen Angestellten. Es würde dies in solchen Betrieben zu 
einer bedeutenden Mehrbelastung führen. Gerade diese 
Belastung könnte eine Diskriminierung der Frauen am 
Arbeitsplatz nach sich ziehen. Mit diesem Vergehen· wäre 
auch die Versicherung der Nichterwerbstätigen ungelöst. Es 
ist keineswegs so, dass alle nichterwerbstätigen Mütter zum 
vorneherein nicht auf ein Mutterschaftsgeld angewiesen 
wären. 
Die obligationenrechtliche Lösung wurde - wie gesagt -
durch die Kommission verworfen. Wir meinen, dass dem 
Verfassungsauftrag mit •einer Lösung, die sich an das 
System der Erwerbsersatzordnung anlehnt, am besten 
nachgekommen werden kann. Wir haben eine einfache 
Lösung für die Erwerbstätigen ohne die Diskriminierung der 
Frauen am Arbeitsplatz. Die Krankentaggeld-Prämien der 
Männer in Betrieben mit vielen weiblichen Angestellten wer
den durch diese weiblichen Angestellten nicht übermässig 
belastet. Auf administrativ einfache Art kann auch eine 
Lösung für die nichterwerbstätigen Frauen gefunden wer
den. Beachtet werden muss auch, dass wir mit dieser 
Lösung auch den familienpolitischen Anliegen einer Mutter
schafts-Versicherung am besten gerecht werden. 
Die Kosten für diese Versicherung wurden vom Bundesamt 
für Sozialversicherung auf 400 Millionen Franken berechnet 
und zur Finanzierung 0,4 Lohnprozente vorgeschlagen. 
Entsprechend neuen Berechnungen sollen durch diese 
0,4 Lohnprozente 550 Millionen eingebracht werden. Wenn 
diese Berechnungen stimmen. würde es möglich sein, die 
Lohnprozente um 0, 1 Prozent zu senken, mit anderen Wor
ten, mit 0,3 statt 0,4 Lohnprozenten für die Mutterschaftsver
sicherung auszukommen. 
zusammenfassend empfehle ich Ihnen, dem Nationalrat fol
gend nur ein Sofortprogramm zu beschliessen und nur auf 
den Teil A, erweitert um eine Aenderung der Erwerbsersatz
ordnung, einzutreten. 

Frau Bührer: Wer als Kommissionsmitglied vor der Aufgabe 
steht. zu dieser Gesetzesrevision etwas zu sagen, könnte 
leicht in eine resignierte Stimmung verfallen. Zu gross, ja, 
erdrückend sind die Probleme unseres Gesundheitswesens, 
zu zaghaft unsere Lösungsversuche. Der Berg hat eine 
Maus geboren. In einem Punkt allerdings schlägt Ihnen die 
Kommission eine echte Lösung vor. Ich freue mich, nein -
das ist zu wenig gesagt-, ich bin glücklich, dass in Zukunft 
jede Frau ohne existentielle Probleme der Geburt eines 
Kindes entgegensehen kann. Ein grosser Dank gebührt an 

dieser Stelle unserem Kommissionspräsidenten, der mit sei
nem hervorragenden und mir immer sympathischen Einsatz 
ein Denkmal verdient hätte. 
Die Verbesserung der Mutterschaftsleistung ist ein echter. 
grosser Fortschritt. Es freut mich ganz besonders, dass ich 
dieses gemeinsame Anliegen mit den seinerzeitigen Befür
wortern der Initiative «Recht auf Leben» teilen darf, wenig
stens mit der Mehrheit der Befürworter, Herr Schönen
berger. 
Die übrigen Probleme werden mit dieser Vorlage, durch das 
Sofortprogramm, kaum angetippt. Die obligatorische Tag
geld-Versicherung - ein sehr wichtiges Anliegen - ist sogar 
mit grosser Geste vom Tisch gewischt worden, und dies, 
obwohl in keiner Weise zu begründen ist, warum das wahr
scheinlichste Risiko, nämlich Lohnausfall durch Krankheit. 
nicht durch eine Versicherung abgedeckt sein soll. Es kann 
keine Rede davon sein, dass mit unseren Vorschlägen die 
Kostenexplosion und die für die Familien fast untragbare 
Prämienbelastung wirksam und nachhaltig begrenzt werden 
können. Die Gründe für dieses unbefriedigende Ergebnis 
liegen allerdings nicht oder nur in geringem Masse beim 
mangelnden Willen der Parlamentarier. Das Scheitern war 
vorprogrammiert. Um es in einem Satz zu sagen: Am und im 
Gesundheitswesen wird zuviel verdient. Kostendämpfung 
heisst eben auch: der Kuchen schrumpft! Diese Gefahr ruft 
sofort die Interessenvertreter auf den Plan, die ihre Weide
gründe vertreten und zu verteidigen wissen. Das System ist 
gut eingespielt. Man könnte es mit einer Skulptur von Tin
guely vergleichen, alles läuft, alles bewegt sich, nur Sinn 
ergibt das Ganze kaum. Niemand wird im Ernst behaupten 
wollen, aus der gigantischen Gesundheitsmaschinerie resul
tiere letzten Endes eine Steigerung der Volksgesundheit. 
Das Gegenteil ist der Fall. Trotz einigen spektakulären Erfol
gen, die ich nicht negiere - ich denke z. B. an die Tuberku
lose, an Infektionskrankheiten-, scheint es, dass unser Volk 
keineswegs gesünder geworden ist. 
Zum Teufelskreis, aus dem wir uns mit dieser Vorlage sicher 
nicht befreien können, tragen alle bei: die Profiteure und die 
Opfer. Man müsste ein Buch schreiben, wollte man die 
Zusammenhänge erschöpfend darstellen. Ich will Ihnen das 
ersparen. Ich kann nur einige wenig_e Aspekte herausgrei
fen. Fangen wir bei den Medikamenten an. Warum ist es 
möglich, in Italien alle nur denkbaren Medikamente- ausge
nommen Suchtmittel - frei zu kaufen, nota bene erheblich 
günstiger als in der Schweiz, während bei uns die Rezept
pflicht geradezu schikanös gehandhabt wird? Ein ausge
zeichnetes Fachwissen liegt bei den Apothekern brach, weil 
sie verpflichtet sind, den Arzt dazwischen zu schalten. Ich 
frage, wieso die IKS erstens derart hohe Heilmittelpreise im 
Vergleich zum Ausland zulässt und zweitens nicht endlich 
eine grundlegend andere Philosophie bei der Rezeptpflicht 
zur Anwendung bringt, d. h., von der Eigenverantwortlich
keit der Bevölkerung ausgeht, anstatt diese am teuren Gän
gelband zappeln zu lassen und den Aerzten damit die Warte
zimmer zu füllen. Können wir nicht lesen. was in den Bei
packzetteln steht? Sind wir weniger gebildet als die Italie
ner, die diese Praxis bestens verkraften können? Man muss 
die Frage stellen: nimmt die IKS wirklich unsere Interessen 
genügend wahr? Ist sie unabhängig genug, oder müsste 
eine Bundesstelle geschaffen werden? 
Als zweites möchte ich die oft beschworene Verantwortung 
der Aerzte etwas beleuchten. Die Aerzte haben einen bemer
kenswert grossen Handlungsspielraum. Dafür tragen sie 
auch allein die grosse Verantwortung. Wirklich? Es braucht 
sehr grobe Verstösse gegen die Regeln der ärztlichen Kunst. 
bis ein Arzt zur Verantwortung gezogen werden kann. Im 
Normalfall bezahlt die Krankenkasse alles: das Unnötige, 
das Falsche, das Ueberflüssige. Da werden Hunderter-Pak
kungen eines Medikamentes verschrieben, bevor die Ver
träglichkeit feststeht, und schon wandern 98 Pillen in den 
Müll. Da wird jahrelang behandelt und verarztet, und die 
Obduktion ergibt einwandfrei, dass die Diagnose falsch war. 
Der Arzt trägt zwar die Verantwortung, und er trägt gewiss 
nicht leicht daran, aber Konsequenzen haben seine Fehler 
in den wenigsten Fällen. Der Arztberuf ist vermutlich der 
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einzige Berufsstand, der auch noch an seinen Fehlern ver
dient und Fehlleistungen anstandslos bezahlt bekommt. Wo 
sind die Krankenkassen, die den Aerzten auf die Finger 
schauen und nicht nur in krassen Fällen einschreiten, wie 
das heute der Fall ist, sondern im Normalfall? Die man
gelnde Kontrolle verleitet zu Missbrauch; er ist geradezu 
vorprogrammiert. 
Die Krankenkassen müssten noch ein Weiteres tun. Sie 
müssten wie die Spürhunde dauernd auf den Fersen kosten
günstiger und wirksamer Behandlungsmethoden, kosten
günstiger und wirksamer Medikamente sein, vor allem aber 
müssten sie eine Medizin aktiv fördern, die von der Sym
ptombekämpfung weg und hin zur Ursachenbekämpfung 
führt. Wer - wenn nicht die Krankenkassen - müsste und 
könnte diese Aufgabe wahrnehmen? Es braucht einen brei
ten Rücken dazu, denn jede neue Heilmethode, vor allem 
wenn sie abseits der gängigen Chemotherapie steht und 
nicht an einem Universitätsinstitut entwickelt wurde, hat nur 
Feinde, und die Gefahr, dass sie nur in kleinstem Raum 
wirken kann, personengebunden ist und deshalb bald wie
der völlig verschwindet und vergessen wird, ist sehr gross. 
Nicht selten wird zur Diffamierung einer Aussenseiterme
thode als grösster Makel die angebliche Unwissenschaft
lichkeit ins Feld geführt, als ob uns die Wissenschaftlichkeit 
allein zur Gesundheit geführt hätte! Bei den Krankenkassen 
laufen alle Fäden zusammen. Sie müssen die Szene beob
achten und durch Information ihrer Mitglieder aktiv eingrei
fen. Auch die Zusammenarbeit unter den Kassen müsste 
bestens organisiert werden. Es ist erwiesen, dass viele her-

. vorragende, erfolgreiche Aerzte ihre Erkenntnisse nicht wei
tertragen können, nicht weil sie ein Geheimnis daraus 
machen. sondern weil sich anscheinend keine Fakultät, kein 
Kollege wirklich dafür interessiert. 
Zuviel Prestige wird in diesen Gärtlein gepflegt, und diese 
Pflege kommt uns sehr teuer zu stehen. Die Interessen des 
Patienten und das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
kostengünstigen Gesundheitswesen sind offenbar zweitran
gig, ja inexistent. Ich rufe die Krankenkassen auf, in diesem 
Bereich aktiv zu werden oder- volkstümlich ausgedrückt
den Aerzten auf die Finger zu schauen und, wenn nötig, 
auch auf die Finger zu klopfen. Sie, die Krankenkassen, 
haben es in der Hand, einen entscheidenden Beitrag zur 
Kostendämpfung zu leisten. 
Ich kann Ihnen ein Beispiel geben; ich möchte sozusagen 
die Krankenkassen auf eine Fährte setzen. Ich spreche aus 
eigener Erfahrung. Es geht um die Volksseuche Nummer 1, 
das Rheuma. Auch andere Schmerzzustände unerklärlicher 
Ursache kann man miteinbeziehen. Milliarden werden in 
diesem Bereich ausgegeben. Heilung ist kaum möglich. 
Ganz- oder Teilinvalidität, zumindest eine schwere Beein
trächtigung der Lebensgestaltung, sind die Regel. Nun hat 
bereits vor Jahrzehnten ein Zürcher Arzt- kein Rheumaspe
zialist (das ist wahrscheinlich sein Handicap)- eine verblüf
fend einfache, wirksame, spottbillige Behandlungsmethode 
gefunden. Nicht erfunden, gefunden! Er hat zusammen
hänge im neurovegetativen Bereich erkannt, die als epo
chale Entdeckung gelten müssen. Seine Erfolge sind abso
lut spektakulär. Die Ergebnisse seiner lebenslangen For
schungstätigkeit sind publiziert und frei zugänglich. Sein 
Name ist Privatdozent Dr. med. Herbert Winzeler, noch prak
tiziert er in Zürich, noch könnte er seine Methode weiterge
ben. Nun frage ich Sie: Wer hat Interesse daran, den «Rheu
mamarkt» (ein Wort mit bitterem Nachgeschmack) zusam
menbrechen zu lassen? Die Chemie, die Millionen verdient? 
Die Bäderkliniken, die Millionen investiert haben? Die The
rapiezentren, die Rheumaspezialisten? Diese Fragen bedür
fen keiner Antwort. Allein die Krankenkassen könnten und 
müssten aufklärend wirken, informieren und, wenn nötig, 
auch Druck ausüben. Die Versicherten sind ohne die Hilfe 
der Krankenkassen gar nicht in der Lage, kostengünstigere 
Verfahren zu wählen, weil sie die Möglichkeit zum Vergleich 
nicht haben. Deshalb wird auch die stärkere· finanzielle 
Beteiligung der Patienten, wie wir sie mit dieser Vorlage 
bezwecken, ein Schlag ins Wasser bleiben. Den Patienten 
fehlt weitgehend die Möglichkeit. kostenbewusst zu han-

dein. Ich sage weitgehend, denn ganz unschuldig sind sie 
auch nicht. Wir, die Patienten, konsumieren zu viel. Es wird 
zu viel konsumiert im Gesundheitsbereich. 
Das geht nicht darauf zurück, dass wir, die Patienten, zu 
konsumieren wünschen, aber es kommt dazu, weil wir weit
gehend gar nicht gefragt werden und weil wir es akzeptie
ren, dass wir nicht gefragt werden. Wer sich in ärztliche 
Behandlung begibt, muss heillos aufpassen, dass ihm nicht 
die Verantwortung für die eigene Person entgleitet. Der Arzt 
erwartet, dass ihm der Patient vertraut. Das ist gut und 
schön. Besser wäre aber, die Aerzte würden mündige 
Patienten schätzen. Es gibt ein Rezept, das zur Kosten
dämpfung beitragen könnte: Der Patient muss lernen, nein 
zu sagen. Vor allem sollte er sich jedesmal vor dem Gang 
zum Arzt in Erinnerung rufen, dass die Zeit der billigste 
Doktor ist. Mit den meisten Krankheiten wird der Körper 
nämlich allein fertig, wenn wir ihm Zeit lassen. Für die 
restlichen Fälle würden unsere finanziellen Mittel reichen, 
und wir sollten sie für diese Fälle einsetzen. 
Zum Schluss: Eine Verbesserung der Situation im Gesund
heitswesen braucht die nötigen gesetzlichen Voraussetzun
gen. Es besteht kein Zweifel, dass es uns nicht gelungen ist, 
mit dieser Vorlage die Voraussetzungen auf breiter Basis zu 
schaffen. Es braucht aber mehr als nur Paragraphen, es 
braucht Phantasie und den festen Willen, Privilegien abzu
bauen, die Schutzmauern um fette Weidegründe niederzu
reissen, Sand ins Getriebe des Gesundheitsgeschäftes zu 
streuen, dazu braucht es Mut; denn wo es um viel Geld geht, 
wird mit harten Bandagen gekämpft. Ich hoffe, die Diskus
sion um das Krankenversicherungsgesetz stärke diesen 
Mut, bringe insbesondere die Krankenkassen dazu, endlich 
ihre Verantwortung wahrzunehmen. Ohne ihre Unterstüt
zung bleibt die Selbstverantwortung des Patienten ein lee
res Wort, zappelt er hoffnungslos in dichtgeknüpften 
Netzen. 

Bundespräsident Egli: Die Vorlage, welche Sie heute bera
ten, basiert auf einer Botschaft vom 19. August 1981. Ich 
habe dieses Geschäft von meinem Vorgänger übernommen 
und während vier Jahren getreulich gehütet. Ich werde es 
nun auch an meinen Nachfolger übergeben müssen. Und 
das Ganze segelt unter dem Begriff «Sofortprogramm»! 
Ich will nicht zynisch werden. Aber ich möchte zum Aus
druck bringen, dass der Bundesrat darauf Wert legt, diese 
Vorlage schnellstens über die Bühne zu bringen, und Sie 
bitten, sich nicht mehr in Details zu verkrallen, sondern in 
grossen Zügen den Vorschlägen Ihrer Kommission zu fol
gen. Denn erstens einmal sind wir es der Bevölkerung schul
dig, dass das Versprechen über die Mutterschaftsversiche
rung eingelöst wird. Dieses Versprechen gibt es, Herr Schö
nenberger! Es gibt auch politische Versprechen. Damals, bei 
der Behandlung der Mutterschaftsversicherung. haben 
sowohl der Bundesrat als auch etliche Parlamentarier den 
Initianten versprochen, für eine Mutterschaftsversicherung 
einzutreten. Im übrigen darf ich Sie daran erinnern, dass der 
Verfassungsgeber schon seit dem Jahre 1945 dem Gesetz
geber befiehlt, eine Mutterschaftsversicherung auf dem 
Wege der Gesetzgebung einzuführen. Es bestehen also 
genügend Gründe, diese Vorlage zu beschleunigen. 
Im nationalrätlichen Verfahren wurde die Vorlage in zwei 
Teile aufgeteilt, in Teil A und Teil B. Ich möchte für den 
Teil A sagen, wo wir die Hauptschwerpunkte sehen: 
1. In cer Kostendämpfung. Auch .das ist ein Grund dafür, 
weshalb wir Sie ersuchen, endlich vorwärts zu machen mit 
dieser Vorlage, damit wir jene Bestimmungen in Kraft setzen 
können, von denen wir uns eine Kostendämpfung verspre
chen. 
2. Eine weitere Priorität sehen wir in einer verstärkten 
Kostenbeteiligung der Versicherten. Auch das ist ein Mittel. 
die Kosten zu verringern. 
3. Wir sehen einen gezielteren Einsatz der Beiträge der 
öffentlichen Hand vor. Wir wollen, dass damit das berühmte 
Giesskannenprinzip doch in etwa korrigiert wird. 
Herr Andermatt, Sie haben davon gesprochen, dass wir 
baldmöglichst eine Totalrevision durchführen sollen, um 
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gerade auch dieses Prinzip der etwas zu groben Ausschüt
tung öffentlicher. Mittel durchzusetzen. Ich kann Ihnen 
sagen, dass wir heute schon daran sind, die Revision des 
Sofortprogramms an die Hand zu nehmen. In diesem Sinne 
hat ja auch der Bundesrat die Motion des Nationalrates 
entgegengenommen, in der gefordert wird, dass eine Finan
zierung der Krankenversicherung bewerkstelligt werden 
soll, welche in vermehrtem Masse auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der einzelnen Versicherten Rücksicht nimmt. 
4. Weiter soll der Bereich der Pflegeleistung verbessert wer
den. Wir haben an verschiedenen Orten die Leistungen 
verbessert. · 
5. Wir wollen vor allem eine Verbesserung der Mutter
schaftsleistungen erreichen. Das zum Beschluss A. 
Zum Beschluss B: Sie sind in der Kommission auf den 
Beschluss B nicht eingetreten. Ich muss Frau Bührer Recht 
geben, dass die sozialpolitische Logik hier einen Sprung 
macht. Die verschiedensten Risiken versichern wir obligato
risch: Lohnausfallrisiken bei Unfall, bei Militärdienst, bei 
Arbeitslosigkeit, bei Tod des Ernährers und auch bei Invali
dität. Ausgerechnet jenes Risiko, das doch am wahrschein
lichsten eintrifft, nämlich die Krankheit, wollen wir nicht 
obligatorisch versichern. Hier wollen Sie keine obligatori
sche Taggeldversicherung. Aber wir haben eingesehen, 
dass in Ihrer Kommission eine derartige Mehrheit bestand. 
Auch bei der Abstimmung im Nationalrat wurde der 
Beschluss B nur sehr lau angenommen. Diese Tatsachen 
haben uns bewogen, mit Ihnen zu kooperieren und für die 
Mutterschaftsversicherung eine andere Lösung zu finden. 
Es ist kein Geheimnis, dass der Kommissionspräsident, Herr 
Hänsenberger, eigentlich der Erfinder dieses neuen Modells 
ist. Zumindest hat er diese Idee in die Kommission hineinge
tragen. Wir müssen zugeben, dass sie faszinierend ist. 
Darum hat sich auch der Bundesrat entschlossen, sich in 
diesem Teil der Kommission anzuschliessen und zu koope
rieren, um so auf dem Wege der EO die Mutterschaftsversi
cllerung zu realisieren. 
Es handelt sich hier um eine administrativ einfache und 
rasch realisierbare Lösung, die echte Fortschritte bringt und 
eine anerkanntermassen berechtigte Forderung endlich 
erfüllen würde. 
Der Vorsitzende Ihrer Kommission hat bereits darauf hinge
wiesen, was diese Lösung etwa kosten könnte. Er sprach 
von vier Beitragspromillen. Wir glauben, dass wir hier noch 
mit etwas weniger auskommen können, vermutlich mit etwa 
drei Beitragspromillen. Aber was noch zu betonen ist: Die 
Finanzierung würde durch einen von der heutigen EO sepa
raten und speziellen Fonds erfolgen. Damit wären auch 
allfällige Uebergriffe in die anderen Zwecken dienenden EO
Kasse ausgeschlossen. 
Sie sehen, dass wir hier mit relativ wenig Mitteln zu einer 
wirksamen Mutterschafts-Versicherung kommen. Das 
Modell B gemäss Nationalratsbeschluss sah noch Beiträge 
von zwei bis drei Lohnprozenten vor. Allerdings muss betont 
werden, dass damit die Krankentaggeld-Versicherung ganz 
allgemein eingeschlossen gewesen wäre und nicht nur die 
Mutterschafts-Versicherung. 
Ich danke dem Herrn Kommissionsreferenten für die ein
lässliche Berichterstattung. Ich danke auch allen Votanten, 
die noch einiges dazu beigetragen haben. Eigentliche Fra
gen sind dabei nicht gestellt worden. Ich möchte aber doch 
zü einigen Punkten noch Stellung nehmen, die aufgegriffen 
worden sind. 
Herr Schönenberger, ich habe Ihnen bereits teilweise auf 
Ihre skeptischen Bemerkungen geantwortet. Ich glaube 
nicht, dass wir bei diesem Modell vom Giesskannenprinzip 
sprechen können. Sozialpolitik mit dem Giesskannenprinzip 
würde voraussetzen, dass öffentliche Mittel mit der Gies
kanne breit ausgegossen werden. Das ist jedoch nicht der 
Fall. In unserem Fall, nach dem Modell Ihrer Kommission, 
handelt es sich um eine Selbstversicherung. Wohl wird die 
Versicherung auf eine breitere Solidaritätsbasis abgestützt, 
aber staatliche Mittel werden hier nicht verwendet. 
Zur Totalrevision, Herr Andermatt, habe ich mich bereits 
geäussert. 
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Sie haben von der Zahnversicherung gesprochen und gese
hen, dass wir im Bundesgesetz A den entsprechenden Pas
sus gestrichen haben. Ursprünglich war der Bundesrat der 
Auffassung, dass die Versicherungen auch die Zahnversi
cherung anbieten müssten, doch haben wir nachher dieses 
Obligatorium gestrichen. 
Sie haben das Modell der PKU, das heisst der Privaten 
Unfall- und Krankenversicherer, angezogen. Es ist möglich, 
ich schliesse das nicht aus, dass dieses Modell uns eine 
Lösung brächte, die sozialer wäre und die öffentlich finan
ziellen Mittel jenen zuführen würde, die sie brauchen. Ich 
erinnere daran, dass dieses Modell in der nationalrätlichen 
Kommission nur mit dem Stichentscheid des Präsidenten 
gescheitert ist. Es handelt sich um ein Modell, bei welchem 
der Versicherte von seinen Steuern einen gewissen Betrag, 
der einen bestimmten Prozentsatz überschreitet, abziehen 
könnte. Die Finanzdirektoren haben sich zwar aus Gründen 
der Praktikabilität entschieden dagegen ausgesprochen. 
Aber ich glaube, wenn wir schon im Sinne Ihrer Motion eine 
Revision einleiten, werden wir dieses Modell nochmals über
denken müssen. 
Frau Bührer, Sie haben die Gründe aufgezählt, aus denen 
Sie die heutige Kostenexplosion im Gesundheitswesen 
ableiten. Sie haben die Teuerung bei den Medikamenten 
angezogen. Ich muss Ihnen aber sagen: Die Medikamente 
unterstehen nicht nur bezüglich ihrer Wirksamkeit, sondern 
auch bezüglich ihrer Wirtschaftlichkeit der Kontrolle der 
Arzneimittelkommission. Es steht also den Arzneiniittelpro
duzenten nicht frei, ihre Preise nach ihrem eigenen Willen 
zu gestalten. 
Ein zweiter Grund für die Kostenexplosion, glauben Sie, sei 
das Gebaren der Aerzte. Es stimmt wohl, dass die soge
nannte Aerzteplethora, d. h. der Ueberfluss an Aerzten, eini
ges zur heutigen Kostenexplosion beiträgt. Wir haben des
halb auch hier Korrektive vorgesehen. Erstens einmal haben 
wir das Prinzip des Vertrauensarztes geschaffen. Der Ver
trauensarzt wird sic;h zwischen den Patienten und den Kas
sen einschalten. Auch haben wir dafür gesorgt, dass künftig 
die Rechnungen der Aerzte transparenter gestaltet werden 
sollen. 
Was die Spitalplanung anbelangt, haben wir ja vorgesehen, 
dass Spitäler, die ausserhalb der kantonalen Spitalplanung 
entstehen, nicht mehr für Leistungen der Krankenversiche
rungen bezugsberechtigt sein würden. Ich bin überzeugt, 
dass einige der Mittel, die wir im Bundesgesetz A eingebaut 
haben, zur Kostendämpfung beitragen werden. Es sei nicht 
verschwiegen, dass wir mehrheitlich diese Bestimmungen 
aus den Vorschlägen der sogenannten Sparkonferenz 
entnommen haben, die mein Vorgänger eingesetzt hat. 
Es geht meine flehentliche Bitte an Sie, nun dafür zu sorgen, 
dass diese Vorlage speditiv behandelt werden kann. Ich 
werde die gleiche Bitte an meinen Nachfolger oder an meine 
Nachfolgerin weitergeben. Verlieren Sie sich nicht mehr in 
Details. Sehen Sie etwas grosszügig über gewisse Punkte 
hinweg. Realisieren Sie das Sofortprogramm, und realisie
ren Sie vor allem die Mutterschaftsversicherung. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'.entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel 
Antrag der Kommission 
Bundesgesetz über die Krankenpflegeversicherung und 
die Leistungen bei Mutterschaft 

Titre 
Proposition de la commission 
Loi federale sur l'assurance des soins medlco-pharma
ceutiques et des prestatlons en cas de maternite 

Angenommen - Adopte 



Assurance-maladie. Revision partielle 

Ingress, Ziff. ! Ingress, Titel, Ingress, Aenderung von Aus
drücken 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Preambule, eh. 1 preambule, titre, preambule, modlfica
tions redactlonnelles 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 bis 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 4 
.... Artikel 2 freiwillig. (Rest streichen) 

Art. 1 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 a 3 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 4 
.... sous reserve de l'article 2. (Bitter le reste) 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ihre Kommission schlägt, 
wie Sie wissen, vor, auf die Vorlage B nicht einzutreten. 
Somit ist hier in Absatz 4 der letzte Satz zu streichen. Wir 
werden allerdings die grundsätzliche Frage zu B später 
behandeln müssen. Nötigenfalls würden wir auf diesen Arti
kel zurückkommen. 
An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass der häufige 
Vermerk bei den Beschlüssen des Nationalrates ( «Streichen, 
nicht ins Sofortprogramm») bedeutet, dass ein Artikel unver
ändert, in der bisherigen Fassung des KUVG, in Zukunft 
weiter gilt. Sie haben den geltenden Text des KUVG (das 
grüne Papier) erhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 Randtitel, Abs. 1 Bst. a und 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2 titre marginal, al. 1 let. a, 2bls 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 2bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs. 4bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... Zusatzversicherungen betreiben, die unabhängig von der 
Grundversicherung zu finanzieren sind. Sie regeln diese .... 
Minderheit 
(Meier Josi) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 3 al. 4bis 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
.... et de maternite, qui doivent etre financees independam
ment de l'assurance de base. Elles reglementent .... 
Minorite 
(Meier Josi) 
Adherer au projet du Conseil federal 

676 E 2 decembre 1986 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der Nationalrat hat hier die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Neuregelung betreffend die 
Zusatzversicherungen weggelassen. Ihre Kommission 
schlägt Ihnen jedoch vor, den Text des Bundesrates zu 
übernehmen und noch etwas zu verdeutlichen. Wir erwäh
nen hier ausdrücklich die Grundversicherung. Wir verstehen 
darunter diejenigen Pflichtleistungen der Kassen, auf wel
che sich dieses Gesetz überhaupt bezieht, für die der Bund 
Vorschriften aufstellt und die öffentliche Hand Beiträge lei
stet. Bei den Zusatzversicherungen hingegen können die 
Kassen Aufnahmen, Leistungen, Prämien usw. frei regeln. 
Das KMVG bezieht sich nur ausnahmsweise, wenn dies im 
Gesetz ausdrücklich erwähnt ist, auf diese Zusatzversiche
rungen, die grundsätzlich der freien Konkurrenz überlassen 
sind und deren Finanzierung unabhängig von der Grundver
sicherung zu erfolgen hat. Dem Antrag unserer Kommission 
liegt die Idee zugrunde, die Leistungen der Grundversiche
rungen seien zu standardisieren, um damit den Versicherten 
einen sauberen Vergleich der Prämien zwischen den sich 

1 konkurrenzierenden Kassen zu ermöglichen. Bis jetzt war 
das sehr schwierig. 
In Artikel 12 Absatz 5 wird der Bundesrat beauftragt, die in 
der Grundversicherung zu erbringenden Leistungen näher 
zu umschreiben. Das ist die Begründung unserer Kommis
sion, warum wir zur Fassung des Bundesrates zurückkehren 
und sie noch etwas verdeutlichen wollen. 
Frau Meier möchte beim blossen Bundesratswortlaut 
bleiben. 

Frau Meier Josi, Sprecherin der Minderheit: Wie der Kom
missionspräsident eben erläuterte, hat der Nationalrat 
Absatz 4 des Artikels 3 aus dem Sofortprogramm herausge
strichen. Dies geschah, weil er sich bei der Vorberatung 
nicht als konsensfähig erwiesen hatte. Wir haben den Artikel 
nun wieder aufgenommen, gestützt auf einen Antrag von 
Kollege Debetaz. Später wurde er durch den Mehrheitszu
satz noch angereichert. Dieser Zusatz hat nun aber den 
Artikel noch weniger konsensfähig gemacht, als er es zuvor 
war. 
Er bedeutet zusammen mit dem Antrag der Kommissions
mehrheit zu Artikel 6bis Absatz 1, dass die Krankenkassen 
keine Ueberschüsse aus den Zusatzversicherungen mehr 
verwenden dürften, um Defizite in der Krankenpflegeversi
cherung auszugleichen. Mich dünkt, es stehe dem Bund 
kaum an, den Krankenkassen solche Vorschriften zu 
machen, solange er ihnen bei den Prämien der Grundversi
cherung Auflagen zugunsten der Frauen und Betagten 
macht, deren Kosten in keiner Weise durch Bundesbeiträge 
aufgewogen werden. 
Die Begründung, man wolle mit solchen Vorschriften ver
hindern, dass die Grundversicherung die Zusatzversiche
rung subventioniere - diese Konkurrenzargumentation, ·die 
Kollege Hänsenberger eben gab-, scheint mir nicht stich
haltig zu sein. Die Kassen müssen nämlich schon heute die 
Prämientarife durch die Aufsichtsbehörde genehmigen las
sen; diese kontrolliert sehr genau, ob die Prämien der 
Zusatzversicherung dem Finanzhaushalt dieser Sparten . 
entsprechen oder nicht. Eine Subventionierung der Zusatz
versicherungen durch die Grundversicherung würde schon 
heute nicht geduldet. Wenn Sie also schon eine Differenz 
zum Nationalrat schaffen wollen, sollten Sie das mindestens 
in einer Form tun, die nicht noch über die Anträge des 
Bundesrates hinausgeht. 
Ich halte nochmals fest, dass mit dem Beschluss der Kom
mission im Zusammenhang mit Artikel 6bis Absatz 1 die 
Grundversicherung für die reichen Leute billiger würde, für 
ärmere Leute jedoch teurer, weil ein wünschbarer sozialer 
Ausgleich zu Lasten der Ueberschüsse aus der Zusatzversi
cherung nicht mehr möglich wäre. Ich meine, dass wir das 
nicht wollen. 
Ich beantrage also Zustimmung zur Version des Bundes
rates. 

Bundespräsident Egli: Der Bundesrat schliesst sich der 
Kommissionsmehrheit an. Es geht hier um die Frage der 
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getrennten Rechnungsführung zwischen Grundversiche
rung und Zusatzversicherung. Dieses Prinzip wird mit der 
Formulierung der Kommissionsmehrheit besser gewährlei
stet. Wesentlich ist, dass nicht Zusatzversicherungen mit 
Ueberschüssen aus der Grundversicherung finanziert wer
den sollen. Das kann nur dann erreicht werden, wenn eine 
getrennte Versicherungsrechnung geführt wird. Dies wird 
übrigens durch die Artikel 6bis Absatz 1 und Artikel 3 
Absatz 4bis noch verdeutlicht. 

Heftl: Weist diese Differenz zwischen Mehrheit und Minder
heit nicht darauf hin, dass man dem Nationalrat mit Strei
chen folgen sollte. da dieser Artikel nicht reif für das Sofort
programm ist? 

Präsident: Haben Sie einen Antrag gestellt? 

Hefti: Ich möchte vorerst eine Antwort erhalten. 

Bundespräsident Egli: Es ist eine Frage des Ermessens, 
welche Punkte Sie im Sofortprogramm gelöst haben wollen 
und welche nicht. Der Nationalrat wollte diese Frage nicht 
im Sofortprogramm aufwerfen, währenddem Ihre ständerät
liche Kommission es als tunlich erachtet hat. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

21 Stimmen 
10Stimmen 

Jede in der Schweiz wohnhafte Person, die das Rentenalter 
der AHV noch nicht erreicht hat, hat das Recht, in eine Kasse 
einzutreten, wenn sie die Aufnahmebedingungen erfüllt. 
Abs. 2 bis 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 5 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Toute personne residant en Suisse, qui n'a pas atteint l'äge 
donnant droit ä une rente de l'AVS, a Ie droit de s'affilier ä 
une caisse dont eile remplit les conditions statutaires d'ad
mission. 
Al.2a5 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Hiezu möchte ich bemer
ken, dass der Nationalrat den ganzen Artikel 5 aus dem 
Sofortprogramm entfernt hat. 
Unsere Kommission schlägt Ihnen vor, den Absatz 1 neu zu 
formulieren. die übrigen Absätze in der Revisionsvorlage 
aber wegzulassen, so dass die Absätze 2 bis 4 in der KUVG
Fassung weiter gelten. 
Der Absatz 1 wurde von der Kommission neu gefasst und 
stützt sich auf einen Text, den uns die Verwaltung vorgelegt 
hat. Es wird damit bestimmt, dass eine Aufnahmepflicht 
besteht bis zum Erreichen des Rentenalters. Es geht nicht 
allein darum, Leuten, die einen Beitritt versäumt haben, 
noch eine Versicherungsmöglichkeit zu bieten, also um eine 
Art Solidarität mit dem Alter, sondern es geht auch darum, 
dass von den Kassen nicht spezielle Jugendversicherungen, 
zum Beispiel solche mit Höchsteintrittsalter von 45 Jahren, 
errichtet werden. Die Verwaltung hat erklärt, dass sie mit 
diesem Problem täglich konfrontiert sei und dass sie des
halb sehr Wert darauf lege, dass dieser Absatz 1 wirklich ins 
Sofortprogramm einbezogen werde. 
Selbstverständlich erfolgt die Aufnahme im Alter nicht zu 
denselben Prämien wie für das junge Mitglied, das ein 
Leben lang Solidarität übt. Die Prämien, die zu bezahlen 
sind, wenn man erst im Alter in eine Kasse tritt, tragen der 
grösseren Krankheitshäufigkeit des älteren Menschen und 

dem Umstand Rechnung, dass er sich jahrelang um die 
Solidarität gedrückt hat. 
Die Absätze 2 bis 4 können nach Meinung unserer Kommis
sion in der alten Fassung stehen bleiben. da die wesentli
chen Bestimmungen auch in der alten Fassung enthalten 
sind. In Uebereinstimmung mit dem Nationalrat sollen wir 
die neuen Absätze 2 bis 4 weglassen, Artikel 5 Absatz 1 
hingegen neu fassen, wie es Ihnen die Kommission vor
schlägt. 

Bundespräsident Egli: Darf ich zur Klarstellung folgendes 
sagen? Bei Absatz 1 hat die Kommission den zweiten Satz 
der bundesrätlichen Fassung gestrichen. Dieser Satz lautet: 
«Sie kann unter den Versicherungen, welche die Kasse 
führt, frei wählen.» Jede Person kann also frei wählen. 
Dieser Satz will nicht etwa gestrichen sein, sondern man 
betrachtet ihn als in der neuen redaktionellen Form inbegrif
fen. Wenn das nicht der Fall wäre, müsste es noch ausdrück
lich gesagt werden. Ich nehme an, Herr Präsident, Sie sind 
mit mir einverstanden. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich bin einverstanden. Es 
war im alten Text auch nicht drin, und die freie Wahl des 
Patienten unter den Kassen ist selbstverständlich. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6bis 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Bührer, Meier Josi, Weber) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 bis 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 6 
Mehrheit 
Die Kassen können ihren Mitgliedern Prämienreduktion 
gewähren, wenn sie während einer bestimmten Mindest
dauer keine Versicherungsleistungen beansprucht haben. 
Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollmassnahmen sowie 
Leistungen bei Mutterschaft. dürfen nicht zum Verlust der 
Prämienreduktion führen. 
Minderheit 
(Weber, Binder, Bührer, Hänsenberger, Meier Josi, Schmid) 
Streichen 

Art. &bis 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Bührer, Meier Josi, Weber) 
Adherer ä la decision du Conseil national 
Al.2a5 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 6 
Majorite 
Les caisses peuvent accorder une reduction de prime a 
leurs membres, si ceux-ci n'ont pas demande de prestations 
d'assurance durant une periode minimale determinee. Las 
examens preventifs et les mesures de contröle de meme que 
Ies prestations en cas de maternite ne doivent pas donner 
lieu a la suppressi'on de la reduction de prima. 
Minorite 
(Weber, Binder, Bührer, Hänsenberger, Meier Josi, Schmid) 
Biffer 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der Nationalrat hat auch 
diesen Artikel aus dem Sofortprogramm entfernt. 
Unsere Kommission schlägt Ihnen vor, zwei Aenderungen 
am Beschluss des Nationalrates anzubringen: 
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1. Wir wollen den Absatz 1 nach der Fassung des Bundesra
tes ins Sofortprogramm aufnehmen, die Absätze 2 bis 5 aber 
dann in Uebereinstimmung mit dem Nationalrat nicht auf
nehmen. 
2. Wir schlagen Ihnen die die Anfügung eines neuen Absat
zes 6 vor. Wenn Sie der ersten Aenderung zustimmen. wird 
daraus ein Absatz 4 betreffend das Bonus-System. 
Man kann mit Recht bedauern, dass die Kommission keinen 
Weg gefunden hat, die Prämien sozialer zu gestalten. Wenn 
wir aber in dieser Legislatur noch etwas erreichen wollen, 
dann war keine grundsätzlich andere Lösung möglich als 
das bisherige Kopfprämiensystem. 
Ich beantrage absatzweise Beratung. 

Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Sie haben mit 
Ihrem Entscheid zu Artikel 3 Absatz 4bis im Grundegenom
men auch diesen Absatz entschieden. Denn dieselben Argu
mente. die Frau Meier für Artikel 3 Absatz 4bis angeführt 
hat. gelten auch hier. Ich bedaure Ihren Entscheid, denn es 
geht hier darum, dass florierende Zusatzversicherungen die 
Grundversicherung alimentieren könnten. Das Umgekehrte 
ist völlig ausgeschlossen. Dafür sorgt zum Beispiel Arti
kel 33 Absatz 1, aber auch, wie Frau Meier erwähnt hat, die 
Kontrolle der Tarifgestaltung, die ja sehr streng ist. Ich 
bedaure das. Es ist ein Entscheid, der zuungunsten der 
sozial Schwächeren ausfällt. Es könnte bei verschiedenen 
Kassen vorkommen, dass die Krankenpflegegrundversiche
rung teurer wird, während gleichzeitig die Prämien für die 
Versicherung der privaten Spitalbehandlung gesenkt wür
den. Ich bedaure diesen Entscheid. Ich halte meinen Antrag 
nicht aufrecht. Die Frage ist mit Artikel 3 Absatz 4bis 
entschieden. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich möchte nur im Namen 
der Kommission darauf hinweisen, dass die Kommission 
Wert darauf gelegt hat, dass die Grundversicherung separat 
berechnet wird. Wir wollten, dass diese Vergleichbarkeit der 
Grundversicherungsleistungen bei verschiedenen Kassen 
nun einmal eingeführt wird. Aus diesem Grund sind diese 
Artikel entstanden. Ich nehme davon Kenntnis, dass Frau 
Bührer den Minderheitsantrag fallenlässt. Sie haben damit, 
nehme ich an, der Mehrheit und damit dem Bundesrat bei 
Absatz 1 zugestimmt. 
Zu Absatz 2 bis 5, nach Version des Bundesrates: Die Kom
mission schlägt vor, hier dem Nationalrat zu folgen, diese 
Absätze 2 bis 5 nicht ins Sofortprogramm aufzunehmen. Es 
bleibt dann bei den bisherigen Absätzen 2 und 3. Sie können 
nicht etwa herauslesen, dass wir dann die Höchstdifferenz 
von 10 Prozent zwischen Frauen- und Männerprämien 
abschaffen würden, sondern das ist bereits im heute gelten
den Text enthalten, bleibt also unverändert. 
Voh einer gewissen materiellen Bedeutung wäre die Aende
rung nur in Absatz 4 gewesen. Dort wollte man verhindern, 
dass in die Prämienberechtigung .für Kinder auch Verwal
tungskosten eingerechnet werden können. 
Absatz 5 wird für Jugendliche bereits angewendet, auch 
wenn diese Bestimmung nicht ausdrücklich im Gesetz steht. 
Die Entfernung der Absätze 2 bis 5 aus dem Sofortpro
gramm, Version Bundesrat, kann meines Erachtens verant
wortet werden, und die Kommission schlägt Ihnen Zustim
mung zum Nationalrat und Bundesrat vor. 

Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Darf ich noch 
etwas richtigstellen? Unser Minderheitsantrag bezog sich 
nur auf Absatz 1. Zum Rest hätte ich noch allerhand zu 
sagen. beispielsweise zur Prämien-Differenz zwischen Män
nern und Frauen! 
Es handelt sich um einen einen Fehler in der Fahne. Unser 
Anhang bezog sich nur auf Absatz 1: Im Gegensatz zur 
Kommissionsmehrheit will die Minderheit auch in Absatz 1 
dem Nationalrat folgen (nicht ins Sofortprogramm). 

Abs. 1 -Al. 1 
Präsident: Ich stelle hier fest, dass der Minderheitsantrag 
von Frau Bührer zurückgezogen wurde. Sie haben gemäss 

Kommissionsmehrheit und Entwurf des Bundesrates be
schlossen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 2 bis 5 - Al. 2 a 5 
Angenommen - Adopte 

Abs. 6-AI. 6 
Hänsenberger, Berichterstatter: Sie haben also beschlos
sen, die Absätze 2 bis 5 nicht ins Sofortprogramm aufzu
nehmen. 
Darf ich zu Absatz 6 noch etwas ausführen? Dieser Absatz 6 
wird nun, weil Sie der Streichung der Absätze 2 bis 5 zuge
stimmt haben, die Ziffer 4 tragen. Die Mehrheit der Kommis
sion hat beschlossen, den Kassen die Möglichkeit zu eröff
nen, ein Bonussystem bei den Prämien einzuführen. 
Eine grosse Schweizer Kasse hat das auch kürzlich lauthals 
verkündet. Nach den uns vom Bundesamt für Sozialversi
cherung gegebenen Auskünften ist dieses System jedoch 
ohne Gesetzesänderung nicht einführbar. 
Die Kommission hat das Für und Wider ausführlich disku
tiert und mehrheitlich beschlossen, diese Möglichkeit der 
Reduktion der Prämien für Mitglieder zu schaffen, die kei
nen Gebrauch von der Versicherung machen. 
Für den von Kollege Arnold eingebrachten Vorschlag 
spricht, dass damit die Sorge für die eigene Gesundheit 
gefördert wird. Durch finanziellen Anreiz (kleinere Prämie) 
wird mehr Selbstverantwortung des Mitglieds angestrebt 
werden, was sich in einer Kostenverminderung der Kassen 
niederschlagen dürfte. Ferner soll dieser finanzielle Anreiz 
zusätzlich zum Selbstbehalt und der Franchise Bagatellfälle 
von der Krankenversichung fernhalten. 
Die Mehrheit empfiehlt Ihnen Zustimmung zu Absatz 6. 

Weber, Sprecher der Minderheit: Die von der Kommissions
mehrheit beschlossene Ziffer 6 ist verlockend, aber nach 
meiner Auffassung unsozial. Als Vorbild für das Bonussy
stem hat man da wohl die Autohaftpflichtversicherung 
genommen; der Vergleich ist aber nicht am Platz. 
Haftpflichtleistungen der Versicherungen müssen beim 
Autolenker erbracht werden, wenn ein Verschulden des 
Versicherten vorliegt. In den meisten Fällen ist Krankheit 
aber Schicksal und von äussern Umständen verursacht. Das 
Kranksein können sich bald nur noch begüterte Menschen 
leisten. Es ist Aufgabe der Krankenversicherungen, hier Not 
abzuwenden. Krankenversicherungssysteme sind auf dem 
Solidaritätsprinzip aufgebaut. Junge erklären sich solida
risch Alten gegenüber, weil Junge weniger Leistungen 
benötigen, Männer erklären sich den Frauen gegenüber 
solidarisch, aber auch Gesunde sollten sich solidarisch 
erklären gegenüber Kranken, die das Pech haben, eben 
krank zu sein. 
Die Krankenversicherungen sind teure Angelegenheiten. Ich 
habe zufälligerweise gestern meine Tochter klagen gehört. 
Sie hat eine vierköpfige Familie- Vater, Mutter, zwei Söhne, 
der eine noch schulpflichtig. Sie muss im Jahr 6000 Franken 
Prämien bezahlen. 
Was machen nun die Krankenkassen, die schon heute Not 
leiden, weil die Finanzierung eben auf schwachen Füssen 
steht? Wer das Pech hat, krank zu sein, muss in Zukunft 
mehr Prämien bezahlen. Oder anders gesagt: Jene, die das 
Glück haben, nicht krank zu werden, werden von Prämien 
teilweise befreit. Dieses Geld, das die Kassen dringend nötig 
hätten, wird nachher bei der Finanzierung fehlen. 
Ich möchte deshalb an Sie appellieren, auch hier den Soli
daritätsgedanken mitspielen zu lassen und den Vergleich 
mit der Haftpflichtversicherung beim Autofahrer wegzulas
sen, weil hier wirklich ganz andere .Verhältnisse herrschen. 
Ich bitte Sio im Namen der Kommissionsminderheit drin
gend, diese unsoziale Ziffer 6 zu streichen. 
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Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Heftl: Nachdem wir hier, wie sich aus den Voten ergibt, bei 
einer etwas schwierigen Sache angelangt sind, beantrage 
ich, die Sitzung zu unterbrechen, damit nicht unter Zeit
druck entschieden wird. 

Zustimmung - Adhesion 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr 
La seance est levee a 12 h 30 
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Dritte Sitzung - Troisleme seance 

Mittwoch, 3. Dezember 1986, Vormittag 
Mercredl 3 decembre 1986, matln 

8.00 h 

Vorsitz - Presidence: Herr Dobler 

81.044 

Krankenversicherung. 
Teilrevision 
Assurance-maladle. 
Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 667 hlervor - Voir page 667 ci-devant 

Art. &bis Abs. 6 - Art. &bis al. 6 
Fortsetzung - Suite 

Arnold: Die Krankenkassen sollen nach der Meinung der 
Kommissionsmehrheit in Zukunft nicht nur im Krankheitsfall 
einspringen, sondern sie sollen vermehrt dazu Anreiz geben, 
dass der Versicherte zu seiner Gesundheit Sorge trägt. Wer 
zur Gesundheit Sorge trägt und über einen längeren Zeit
raum die Versicherung nicht beansprucht, soll eine Aner
kennung in Form einer Prämienvergünstigung erhalten. Das 
ist die Idee, die hinter dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
steht. Diese Idee ist nicht neu: Sie ist in der vergangenen 
Diskussion um die Kostendämpfung in der Krankenversi
cherung immer wieder aufgetaucht. In der Tat wäre das 
Sorgetragen zur Gesundheit die beste Kostendämpfungs
massnahme. Die Kommissionsmehrheit möchte den Kran
kenkassen ermöglichen, ein solches Modell einzuführen. 
In den letzten Wochen wurde bekannt, dass die grosse, 
anerkannte schweizerische Krankenkasse «Grütli» beab~ 
sichtigt, im nächsten Frühjahr den Versicherten ein solches 
Modell anzubieten. 
Die Opposition gegen diesen Artikel, die Herr Weber zum 
Ausdruck gebracht hat, geht von einem Irrtum aus. Sie ist 
nämlich offensichtlich der Meinung, dass sich die Einspa
rung von Prämien bei den gesunden Kassenmitgliedern als 
eine Belastung der erkrankten Kassenmitglieder auswirke, 
also ein Bonus- und Malussystem. Das ist nicht der Fall. Das 
steht nicht im Wortlaut des Artikels und ist selbstverständ
lich auch von der Krankenkasse «Grütli» keineswegs beab
sichtigt. In diesem Sinn darf man den Vorwurf, das Modell 
sei unsozial, meines Erachtens nicht erheben. 
Statt weiterer Ausführungen zitiere ich aus einem Artikel der 
«Schweizerischen Krankenkassenzeitung» vom 16. Novem
ber 1986. In diesem Artikel stellt der Direktor der schweizeri
schen Krankenkasse «Grütli» das Modell der Bonus-Versi
cherung vor: «Die Bonus-Versicherung der 'Schweizeri
schen Grütli' offeriert jedermann die Möglichkeit, durch 
gesundheitsbewusstes Verhalten seine eigenen Prämien in 
der Krankenpflegeversicherung zu senken. Dabei spielen 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten des einzelnen keine 
Rolle. Die Solidarität unter den Versicherten wird keines
wegs in Zweifel gezogen, da der kranke Mitmensch zu 
keinem Zeitpunkt höhere Prämien bezahlt als der Gesunde 
zu Beginn der Bonus-Versicherung.» An anderer Stelle lese 
ich noch folgende Klarstellung: «Im Unterschied zu der 
Autohaftpflicht hat die neue Lösung einen ausgesprochen 
sozialen Aspekt, da kein Malus eintreten kann. Damit wird 
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dem Solidaritätsgedanken, wie er jeder Versicherung 
zugrunde liegt, ganz speziell Rechnung getragen.» 
Ich möchte Ihnen in Uebereinstimmung mit der Kommis
sionsmehrheit beantragen. diese Bestimmung in das Gesetz 
aufzunehmen und damit unseren Krankenkassen zu ermög
lichen, dieses Modell auszuprobieren. 

Weber: Ich muss Herrn Arnold sagen, dass meinerseits kein 
Irrtum vorliegt. Das Bonus-System belastet die Kranken 
nicht stärker, aber es entlastet die Gesunden einseitig. Das 
fehlende Geld, das durch die nur reduziert eingegangenen 
Beiträge nicht solidarisch eingesetzt werden kann, wird 
früher oder später zu einer Verteuerung der Prämien führen; 
es wird die Gesunden und die Kranken treffen. 
Die «Grütli»-Krankenkasse ist übrigens ein schlechtes Bei
spiel. Ich weiss, dass sich viele Krankenkassen über das 
Vorgehen der «Grütli»-Krankenkasse ärgern, weil sie im 
Moment in Zusammenarbeit mit anderen Kassen Werbeak
tionen durchführt und insbesondere junge Leute abwirbt, 
weil man weiss. dass die jungen Leute weniger krankheits
anfällig und deshalb für eine Krankenkasse interessant sind. 
Sie vergessen, dass auch diese Leute einmal älter und -
früher oder später - die Kassen mehr belasten werden. Das 
ist ein ungesundes Vorgehen. Im übrigen wird es dazu 
kommen, dass mit Ueberbietung von Bonusansätzen eine 
Konkurrenz entsteht, die sich als negativ erweisen wird. 
Von der Möglichkeit, bei einem schadenfreien Verlauf eine 
Prämienreduktion vorzusehen, werden kaum viele Kassen 
mit gutem Gewissen Gebrauch machen können, denn die
ses System ist recht kompliziert. Häufig kommen Rechnun
gen für Behandlungen erst Wochen oder Monate nach 
Abschluss der Behandlung zur Kasse. Unter Umständen 
muss dann der Prämienbonus zurückgefordert werden, 
oder es müssen Behandlungskosten von einem anderen 
Versicherungsträger übernommen werden, was zu einer 
nachträglichen Bonusgewährung führen kann. 
Auch aus sozialpolitischen Gründen ist das Bonus-System, 
das mit der Prämienreduktion aufgrund einer Jahresfran
chise kumuliert werden kann, nicht sonderlich erfreulich. 
Bedenken Sie doch, dass den Kranken - ausgerechnet den 
Kranken - in Zukunft über die verschiedenen obligatori
schen Franchisen Leistungen zugemutet werden, die ihnen 
gegenüber dem glücklichen Gesunden - er sollte wenig
stens glücklich sein - eine wesentliche Mehrbelastung brin
gen werden. Wir sollten bedenken, dass nicht alle Menschen 
in unserem lande solche krankheitsbedingten Mehrbela
stungen ohne weiteres verkraften können. Das Geld muss 
irgendwo gespart werden, und das Irgendwo ist meist ein 
Teil des Lebensbedarfes. 
Das Bonus-System geht nun noch etwas weiter als das 
System mit hohen Jahresfranchisen. Der Lastenausgleich 
zugunsten der Kranken und Betagten wird noch mehr abge
baut. Auf der anderen Seite genügen die vom Bund in 
Aussicht gestellten Mittel zur Erleichterung des Lastenaus
gleichs zwischen den Geschlechtern und den Generationen 
nicht, um die Prämien derjenigen Versicherten auf tragbarer 
Höhe zu halten, die Solidaritätsbeiträge leisten müssen. 
Die Einführung des Bonus-Systems stellt eine sozialpoliti
sche Kapitulation dar. Deshalb sollten Sie dem Antrag der 
Minderheit zustimmen. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Herr Arnold hat die schrift
liche Ankündigung einer grossen schweizerischen Kranken
kasse erwähnt, auf nächstes Frühjahr das Bonus-System 
einführen zu wollen. Diese von Reklame-Ideen nicht völlig 
freie Schrift muss etwas relativiert werden. Die Verwaltung 
hat uns mitgeteilt - und ich glaube, das ist richtig -, ohne 
Gesetzesänderung, also aufgrund des heutigen KUVG, 
könnte dieses Bonus-System nicht eingeführt werden. 
Ich erlaube mir noch persönlich, nicht als Kommissionsprä
sident, auf einige negative Aspekte dieses Bonus-Systems 
hinzuweisen. Ich unterstütze persönlich die Minderheit in 
dieser Frage. Dieses Bonus-System dürfte sowohl technisch 
wie auch gesundheitspolitisch Schwierigkeiten bereiten. 
Technisch schwierig wird es sein, die Umschreibung von 
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Beginn und Ende der Bonus-Periode, nämlich Beginn und 
Ende einer Krankheit, im Verhältnis zu den Prämienfälligkei
ten festzusetzen. Technisch schwierig wird es auch bei der 
Berechnung von Familienpolicen und Kollektivversicherun
gen werden. Völlig unvergleichbar werden dann wieder die 
Prämien für die Grundversicherung. Was wir durch ver
schiedene Aenderungen erreichen wollen, nämlich dass 
wirklich einmal sämtliche Kassen eine einheitliche Grund
versicherung zu einer bestimmten Prämie anbieten müssen, 
das wird dann wieder völlig unmöglich, wenn man dieses 
ganz verschieden gestaltbare Bonus-System zu der Grund
versicherung hinzunimmt. 
Gesundheitspolitisch finde ich den Vergleich mit der Prä
mienermässigung, die der Autofahrer erreichen kann, unan
gemessen. Der Autofahrer, der seine Haftpflichtversiche
rung nicht in Anspruch nimmt, um auf einer günstigen 
Prämienstufe zu bleiben, gefährdet nur seinen Geldbeutel. 
Das Mitglied, das den Arzt nicht aufsucht, um den Bonus 
nicht zu verlieren, gefährdet seine Gesundheit, vielleicht die 
Gesundheit seiner Mitmenschen und kann damit Kosten 
verursachen, die ungleich höher sind als eingesparte Prä
mien, Kosten, die nicht er allein zu tragen haben wird. 
Mir scheint, die Nachteile überwiegen. Das System ist in 
unserer Sozialversicherung völlig fremd. Es scheint mir frag
lich, ob über ein Bonus~System irgendwelche Einsparungen 
erreicht und ob nur schon die Mehrkosten der Verwaltung 
gedeckt werden könnten. Das System müsste massive 
Abschläge bei den Jungen bringen, und diese Ausfälle 
wären durch die Aelteren zu bezahlen. Die Solidarität wird 
ganz massiv eingeschränkt. 
Ich bitte Sie persönlich, in diesem Fall der Minderheit zuzu
stimmen. 

Bundespräsident Egli: Öer Bundesrat entscheidet sich für 
die Kommissionsminderheit. Wir möchten es beim Kosten
beteiligungssystem mit Wahlmöglichkeiten für die Versi
cherten, wie es in Artikel 14bis umfassend geregelt ist, 
bewenden lassen. 
All den Gründen, die angeführt worden sind, möchte ich 
noch folgendes Moment beifügen: Ein Bonus-Malus-System 
könnte sich als durchaus kontraproduktiv auswirken, näm
lich kostentreibend, und zwar in den Fällen, wo der Kranke 
einen dringend notwendigen Arztbesuch nicht durchführt, 
aus Furcht, er könnte den Prämienbonus verlieren. Dann 
geschieht natürlich Schlimmeres; seine Krankheit wird näm
lich zu einem wirklichen Kostenpunkt. 
Wir bitten Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Arnold: Nicht mehr zur Sache selber spreche ich, aber ich 
möchte doch klarstellen - ich habe es vorhin vergessen -, 
dass ich selber nicht Mitglied der Krankenkasse «Grütli» bin, 
dass ich mit keinem Funktionär dieser Krankenkasse je 
gesprochen habe, sondern dass die Idee aus der bisherigen 
Literatur über Krankenversicherung und Kost1mdämpfungs
massnahmen heraus gewachsen ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
Angenommen - Adopte 

Art. 11a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Arnold) 

23Stimmen 
18Stimmen 

Die Kassen teilen ihren Mitgliedern einmal im Jahr schrift
lich mit: 

460 



3. Dezember 1986 s 681 Krankenversicherung. Teilrevision 

a. welche Krankenpflegeleistungen dem gesetzlichen Mini
mum entsprechen würden; 
b. welche weitergehenden Pflegeleistungen sie in ihrer 
Grundversicherung eingeschlossen haben; 
c. welche Zusatzversicherungen sie anbieten; damit ist ein 
Hinweis auf die zusätzlichen Kosten zu verbinden. 

Art. 11a. 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Arnold) 
Les caisses comrnuniquent par ecrit a Ieurs membres une 
fois par annee: 
a. quelles prestations rnedico-pharrnaceutiques correspon
draient au rninirnurn legal; 
b. quelles sont les prestations de soins cornplernentaires 
incluses dans l'assurance de base; 
c. quelles sont les assurances cornplementaires qu'elles 
offrent: ce faisant, elles indiquent les frais supplernentaires. 

Arnold: Ich habe hier als Minderheit den Versuch unternom
men, in Richtung Transparenz und Information des Bürgers 
etwas zu unternehmen. Ich sehe nur aus der vorhergehen
den Diskussion, wie schwer es ist. im bestehenden System 
einen Schritt weiterzukommen. 
Es ist Ihnen bekannt, dass in der gesetzlichen Sozialversi
cherung, in der AHV und IV zum Beispiel, der Versicherte die 
gesetzliche Prämie bezahlen muss und dafür eine ganz 
bestimmte gesetzliche Leistung erhält. Er kann sich in der 
AHV oder in der IV nicht höher versichern. Ganz anders ist 
es in der Krankenversicherung. Es ist Ihnen bekannt, dass 
man sich mehr oder weniger gut versichern kann; man kann 
sich für den Spitalaufenthalt in der allgemeinen Abteilung 
oder in der privaten Abteilung versichern. Das zweite kostet 
selbstverständlich mehr. 
Die vorliegende Gesetzesvorlage bringt nun - klarer als 
bisher - eine Grundversicherung; das sind Versicherungs
leistungen, die jeder Versicherte erhält. und die er im Mini
mum auch über seine Prämien bezahlen muss. Diese versi
cherten Leistungen sind im Artikel 12 aufgezählt. Schon im 
Artikel 3 war von der Grundversicherung die Rede. Die stän
derätliche Kommission hat beim Artikel 12 diesen Begriff 
noch ausdrücklich in das Marginale aufgenommen, und der 
Nationairat hat im Artikel 33 vorgesehen, dass die Kranken
kassen in ihrer Rechnung die Kosten der Grundversiche
rung gesondert ausweisen müssen. 
Wenn der Bürger heute die Prärnienrechnung seiner Kran
kenkasse erhält, dann weiss er nicht, wieviel er für diese 
unumgängliche Grundversicherung- eine Art Obligatorium 
- bezahlt und wieviel er für seine höheren Ansprüche aus
gibt. Mein Antrag möchte erreichen, dass die Krankenkasse 
einmal jährlich den Bürger darüber informiert, wieviel er für 
die Grundversicherung und wieviel er darüber hinaus für die 
weitergehenden Ansprüche entrichtet. 
In der Kommission wurde eingewendet - das führte zur 
Ablehnung meines Antrages-, dies verursache den Kassen 
zuviel Umtriebe. Ich bin nicht dieser Meinung. Schon heute 
stellen die Krankenkassen jedem Mitglied alljährlich den 
sogenannten Versicherungsausweis zu; darin sind viele Ein
zelheiten über die Versicherung enthalten. Dieses Papier 
kann ohne weiteres durch zwei weitere Positionen ergänzt 
werden. Für die Krankenkassen ist es eine Kleinigkeit, die
ses Anliegen durchzuführen und den Bürger alljährlich ein
mal über seine Grundversicherung und die zusätzlich versi
cherten Leistungen zu informieren. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag wohlwollend zu prüfen. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die dem Antrag von Herrn 
Arnold zugrundeliegende Idee wird von der Kommission 
völlig geteilt: Er möchte bezüglich der Prärnienberechnung 
gegenüber dem Mitglied Klarheit schaffen. Die Kommission 
unterstützt dieses Anliegen; sie will jedoch den Weg nicht in 
der detaillierten Weise vorschreiben, wie es Herr Arnold will. 

Herr Arnold möchte die Kassen verpflichten, über die Prä
mienberechnungen der Mitglieder jährlich schriftlich zu 
berichten. Eine Kommissionsmehrheit hält diese Bestim
mung für überflüssig. Auch im Falle einer Ablehnung des 
Antrages Arnold werden sich die Kassen um vermehrte 
Durchsichtigkeit der Prärnienberechnungen zu bemühen 
haben. Ich hoffe, dass die Ablehnung des Antrages von 
Herrn Arnold nicht dazu führt, dass die Kassen meinen, sie 
könnten weiter undurchsichtige Prämien berechnen. 
Ich hoffe, dass die neuen Formulierungen dieser Vorlage -
Herr Arnold hat sie bereits aufgezählt - und die Bemühun
gen des Bundesamtes für Sozialversicherung Früchte tra
gen werden. Die vorn Gesetz vorgeschriebenen Mindestlei
stungen in der Grundversicherung sollen in einer separaten 
Prämie schnörkellos dargetan werden. Damit soll die Ver
gleichbarkeit der Kassen untereinander gefördert werden. 

Bundespräsident Egli: Der Bundesrat opponiert dem Antrag 
der Minderheit nicht; er kann möglicherweise zur Erhöhung 
der Transparenz der Versicherung beitragen. Es handelt 
sich aber nicht um eine piece de resistance dieser ganzen 
Vorlage. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 12 

19 Stimmen 
16Stimmen 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der Artikel 12 ist einer der 
wichtigsten Artikel dieser Vorlage. Er bestimmt den Katalog 
der aus der Grundversicherung zu erbringenden Leistun
gen. Gegenüber dem geltenden Gesetz besteht die wichtig
ste Aenderung im Wegfall der zeitlichen Begrenzung· bei 
stationären Aufenthalten. Bisher waren bei Spitalaufenthal
ten und bei Badekuren die Pflichtleistungen während 
wenigstens 720 Tagen innerhalb von 900 aufeinanderfol
genden Tagen zu gewähren. Diese Begrenzung wird fallen
gelassen. Die Kommission hat sich eingehend mit dieser 
Leistungsverbesserung befasst. Die Gefahr, dass es sich 
insbesondere bei chronischkranken, alten Leuten nicht 
mehr um die Behandlung einer Krankheit handelt, und 
damit Leistungen verlangt werden, die eigentlich den 
Lebensunterhalt betreffen, hat die Kommission gesehen. 
Aber dass diese Beschränkung der Leistungspflicht beim 
Aufenthalt in einer Heilanstalt für Schwerkranke eine grosse 
Härte darstellt. überwog die Bedenken. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen, in diesem Punkte dem 
Bundesrat und Nationalrat zu folgen, nachdem sie dies in 
der ersten Lesung noch abgelehnt hatte. Damit wird die 
Krankenpflegeleistung bei Spitalaufenthalt zeitlich nicht· 
mehr begrenzt. Es wird Sache des Arztes sein - die Kassen 
werden das auch streng kontrollieren müssen-, abzuklären 
und zu entscheiden, ob der Aufenthalt noch eine Heilungs
behandlung ist oder ob eine eigentliche Versorgung dau
ernd pflegebedürftiger Personen in einer eigentlich nicht für 
sie bestimmten Heilanstalt vorliegt, weil kein entsprechen
des Heim gefunden werden konnte oder die Hauspflege 
nicht mehr möglich war. Diese Abgrenzung wird problema
tisch. Bei den Vertragsverhandlungen zwischen den Kassen 
und den Heilanstalten müssen unterschiedliche Tariflerun
gen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass nicht der 
eigentliche Lebensunterhalt zu Lasten der Kassen bestritten 
wird. 
Meine Erfahrungen - ich erlaube mir hier eine persönliche 
Bemerkung als Notar - zeigen mir auch, wie von den Kran
kenkassen, von der Sozialversicherung, von den Soziallei
stungen bedeutende Summen bezogen werden, die wir 
Notare dann an lachende Erben verteilen, und zwar an 
Erben, die sich nie um den Verstorbenen gekümmert haben. 
geschweige denn ihm je beigestanden wären, wenn er in 
Not war. 
Ich empfehle Ihnen in dieser Frage, der Kommission zuzu
stimmen und wünsche, dass absatzweise diskutiert wird. 
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Art. 12 Marginale 
Antrag der Kommission 
D. Versicherungsleistungen 
1. Krankenpflege. Grundversicherung 

Art. 12 tltre marginal 
Proposition de Ja commission 
D. Prestations assurees 
1. Soins medicaux et pharmaceutiques. Assurance de base 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Ziff. 2 
.... die allgemeine Abteilung und die Taxen für besondere 
diagnostische und therapeutische Leistungen (Art. 22quin
quies); vorbehalten bleibt Artikel 22sexies Absatz 1; 
Für den Rest von Abs. 1: 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 12 al. 1 
Proposition de /a commission 
Ch.2 
.... therapeutiques (art. 22quinquies); l'article 22sexies, 1er 
alinea, demeure reserve; 
Pour Je reste de l'aJ. 1: 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: In Uebereinstimmung mit 
dem Nationalrat empfiehlt die Kommission, den Zahnarzt 
nicht zu erwähnen. Absatz 2 wird entsprechend enger 
gefasst. Es wird auch ausdrücklich die Untersuchung durch 
den Arzt in die Pflichtleistung einbezogen, und der .Begriff 
des medizinischen Hilfspersonals wird wie im ganzen 
Gesetz durch ccmedizinisch-therapeutisches Personal» 
ersetzt. Wir erwähnen die Personen der spitalexternen Kran
kenpflege ausdrücklich. 
Es mag bedauerlich sein, dass die Hauspflege, die Pflege 
ausserhalb des Spitals, die ja unverhältnismässig wenige 
Kosten verursacht, nicht allgemein als Pflichtleistung aufge
führt wird. Die Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn solche 
Pflege nicht d.urch einen Arzt angeordnet würde, wie der 
Buchstabe b das ausdrücklich verlangt, sind viel zu gross. 
Es würden damit Schleusen für Kassenleistungen geöffnet; 
jede Pflege eines kranken Kindes oder eines älteren Ange
hörigen durch Eltern oder andere Verwandte könnte dann 
Anlass zu Kassenleistungen sein. Das wäre finanziell nicht 
zu verkraften. Deutlich muss auch festgehalten werden, 
dass nur Pflegeleistungen, die ärztlich angeordnet werden, 
übernommen werden können, nicht Haushalthilfe. 
Die Ziffer 2 im Absatz 1 müssen wir besonders erwähnen, 
weil der Nationalrat hier eine Teilzeitpauschale neu geschaf
fen hat; das ist ein neuer Ausdruck. Gemeint ist damit eine 
teilstationäre Behandlung oder, wie es zum besseren Ver
ständnis englisch im anderen Rat ausgedrückt wurde, ccthe 
one day surgery», eine Mandeloperation im Spital, wo der 
Patient gleichentags wieder entlassen wird oder Nierenwa
schungen. wo der Patient regelmässig zu einer bestimmten 
Tageszeit den Hämodialyse-Apparat im Spital aufsuchen 
muss. 
Unsere Kommission hat den Ausdruck «Teilzeitpauschale» 
in allen Artikeln des Gesetzes wieder entfernt. Wir wollen es 
beim Auftrag an den Bundesrat lassen, wie es vom National-
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nicht gefördert werden soll. Wir schlagen vor, bei den geläu
figen Ausdrücken zu bleiben: stationäre Behandlung, also 
mindestens eine Uebernachtung im Spital, wo Pauschalen 
vorgeschrieben sind, und ambulante Behandlung, die nicht 
mit einer Pauschale abgegolten, aber auch vertraglich gere
gelt wird. Artikel 22quater Absatz 2 sieht ausdrücklich Ver
träge zwischen Kassen und Heilanstalten für die ambulante 
Behandlung vor. 
Wir haben auf Antrag der Verwaltung in Klammer noch den 
Verweis auf Artikel 22 beigefügt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.12 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 12 al. 3 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Nach der von Ihnen nun 
genehmigten, zeitlich unbeschränkten Leistungspflicht bei 
Spitalaufenthalt kommt der Abgrenzung der Heilanstalten, 
wie sie hier in Artikel 19bis vorgenommen wird, eine erhöhte 
Bedeutung zu. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.12 al. 4 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören .... Krankenpflege
versicherung näher. Er schliesst .... (Fassung Nationalrat) 

Antrag Reymond 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 12 al. 5 
Proposition de Ja commission 
Le Conseil federal designe, sur preavis de commissions de 
specialistes nommees par lui, en detail les prestations de 
l'assurance des soins medicaux et pharmaceutiques. II 
exclut de ces prestations .... 

rat in Absatz 7 des Artikels 19 formuliert wurde: ccDer Bun- Proposition Reymond 
desrat hat nach Anhören der Beteiligten über Art und Höhe Adherer au projet du Conseil federal 
der Kassenleistungen zu bestimmen, die bei einem partiel-
len Aufenthalt in eine Heilanstalt zu erbringen sind.» Das Hänsenberger, Berichterstatter: Die Fahne enthält hier bei 
muss aber nicht bedeuten - darum führe ich das aus-, dass der vom Ständerat beschlossenen Fassung einen Druckfeh-
diese Leistungen nicht in die Vertragsverhandlungen zwi- ler. Unsere Kommission wünscht, dass sowohl im ersten 
sehen Kasse und Spitälern einbezogen werden könnten, Satz ccDer Bundesrat bezeichnet .... » wie auch am Anfang 
denn auch die ambulanten Behandlungen in den Spitälern des zweiten Satzes ccEr schliesst .... » die Muss-Formel steht, 
werden vertraglich tarifiert. Die Streichung des Ausdruckes und nicht, wie irrtümlich in unserer Fahne steht, «Er 
«Teilzeitpauschale» bedeutet auch keineswegs, dass diese kann .... ». In beiden Sätzen dieses Artikels ist somit die 
kostengünstige Behandlung ohne Uebernachtung im Spital verpflichtende Muss-Form angewendet. Wenn der Rat die-
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ser vorgeschlagenen Formulierung zustimmt, entsteht eine 
kleine Differenz gegenüber dem Nationalrat, jedoch nur im 
ersten Satz. Im zweiten Satz hat auch der Nationalrat schon 
diesen Satzbeginn «Er schliesst .... », und unsere Kommissin 
hat das nicht geändert. 
Wir haben hier einen Antrag von Herrn Reymond, Ich bitte 
ihn, diesen zu begründen. 

M. Reymond: Ne m'etant pas exprime lors du debat d'entree 
en matiere. je voudrais faire une remarque preliminaire. 
D'une maniere generale, les propositions de notre commis
sion m'ont surpris desagreablement par leur cöte centralisa
teur. Notre commission s'est montree a des reprises reite
rees extremement peu federaliste. Elle a ainsi ignore la 
situation actuelle et reelle qui laisse aux cantons, aux 
caisses de maladie et aux associations regionales ou canto
nales de medecins une large autonomie, laquelle permet 
des accords entre parties selon des systemes qui sont 
necessairement variables d'une region ou d'un canton a 
l'autre, et selon des modalites qui ont fait leurs preuves. 
J'ai depose deux propositions, une premiere a l'article 12, 
alinea 5, que nous examinons maintenant, et une deuxieme 
au sujet de laquelle je reprendrai la parole lorsque nous 
traiterons l'article 22. 
Je tiens d'ores et deja a dire qua, si je ne devais pas me 
prononcer, en vote final, sur la loi sur l'assurance-maladie, 
ce sera uniquement pour ces raisons de federalisrrie qui ne 
me paraissent pas etre respectees. 
Le Conseil national avait deja abandonne, a l'article 12, 
alinea 5, la formule potestative, la «Kann-Formel», a partir 
de la deuxieme phrase de cet article. Notre commission va 
encore plus loin. A la premiere phrase deja, alors que la 
version admise dans l'autre Chambre dispose que le Conseil 
federal peut, sur preavis d'une commission de specialistes, 
designer en detail les prestations de l'assurance des soins 
medicaux et pharmaceutiques, notre commission propose: 
«le Conseil federal designe». 
Une teile proposition a pour consequence de devaloriser les 
conventions cantonales par le transfert au Conseil federal 
dans le texte, mais dans les faits et en pratique a l'Office 
federal des assurances sociales, de pouvoirs discretion
naires sur les prestations, sur les moyens acceptes ou 
refuses. Je precise qu'au Conseil national aucune discus
sion, ni la moindre explication n'ont ete donnees, que ce soit 
de la part du gouvernement ou de celle des rapporteurs, au 
sujet de la modification apportee a l'article 12, alineas 2 a 5. 
c·est pourquoi je vous recommande de revenir a la proposi
tion du Conseil federal qui me parait mieux respecter les 
souverainetes regionales et cantonales. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Reymond 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 12 Abs. 6 und 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 12 al. 6 et 7 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 12bis 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

11 Stimmen 
21 Stimmen 

.... versicherbare Krankengeld. Dieses ist für eine oder meh
rere Krankheiten während wenigstens 720 Tagen innerhalb 
von 900 aufeinanderfolgenden Tagen zu gewähren. Für die 
Mutterschaft .... 
Abs. 2 bis 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 12bls 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... assurable. Celles-ci doivent etre versees pour une ou 
plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une 
periode de 900 jours consecutifs. En cas de maternite .... 
Al.2a5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ein Wort zur Vorbemer
kung von Herrn Reymond: Er hat gesagt, in diesem Gesetz 
sei in vielen Fällen eine deutliche zentralistische Tendenz 
herauszumerken. Ich glaube, man könnte auch «maintes 
fois» in diesem Gesetz eine sehr föderalistische Tendenz 
bemerken und eine Tendenz, die für die freie Wirtschaft 
spricht. 
Im Artikel 12bis wird - entgegen der Fassung des Bundesra
tes und des Nationalrates - von der Kommission für das 
freiwillige Krankengeld eine Leistungsdauer von 720 inner
halb von 900 Tagen vorgeschrieben. Das entspricht der 
heute geltenden Regelung. Die Verwaltung hat diesen 
Antrag in die Beratung eingebracht, damit in der Vorlage A 
diese Leistungsdauer für den Fall enthalten ist, dass die 
Vorlage B nicht weiterberaten wird. 
Die Anmerkung zu Artikel 12bis verweist auf das AVIG. Die
ser Verweis ist nur redaktioneller Art. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12ter 
Antrag der Kommission 
1. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates = Strei
chen (nicht ins Sofortprogramm aufnehmen) 
2. Aufheben des geltenden Artikels 12ter 

Art. 12ter 
Proposition de la commission 
1. Adherer a la decision du Conseil national = Biffer (pas 
dans le programme d'urgence) 
2. L'article 12ter actuel est abroge 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Kommission schliesst 
sich dem Nationalrat an und nimmt diesen neuen Artikel 
nicht in die Vorlage auf, doch ist die Fahne hier missver-
ständlich. · 
Sie haben einen Antrag der Kommission ausgeteilt erhalten, 
der zweiteilig ist, nämlich: 
«1. Zustimmung zum Nationalrat = Streichen (nicht ins 
Sofortprogramm aufnehmen). 
2. Aufheben des geltenden Artikels 12ter.« 
Es ist richtig und wichtig, dass der bisher geltende Artikel 12 
aus dem bisherigen Text des KUVG gestrichen und nicht nur 
nicht ins Sofortprogramm aufgenommen wird. 
Der Artikel enthält bis jetzt die Leistungen bei Erkrankung 
an Tuberkulose. Der Bundesrat führt in seiner Botschaft auf 
Seite 27 aus, dass die geltenden Sonderbestimmungen für 
die Tuberkulose aufgehoben werden können. Die Tuberku
lose nimmt zum Glück nicht mehr die gleiche Sonderstel
lung ein wie noch vor Jahrzehnten. Daraus ergibt sich, dass 
dieser Artikel 12 nicht nur nicht ins Sofortprogramm kommt. 
sondern aus dem Text herausgestrichen wird. 
Ich stelle diesen Antrag gemäss den Ihnen ausgeteilten. 
berichtigten Anträgen der Kommission. 

Art. 12quater 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 
Die Aufenthaltspauschale wird bei Krankheit und bei Mutter
schaft ausgerichtet. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 12quater 
Proposition de la commission 
Al. 1 et2 
Adherer a la decision du Conseil national 
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Al. 3 
Le forfait pour frais de pension est versa en cas de maladie 
et de maternite. (Biffer le reste de l'alinea) 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 13 al. 2 et 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 2 Zlff. 3 Bst. e (neu) und Zlff. 4 sowie Abs. 4-6, 7 
(neu) 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 14 al. 2 eh. 3 let. e (nouvelle) et eh. 4 al. 4 a 6 et al. 7 
(nouveau) 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Diese Aenderung von Arti
kel 14 regelt die Leistungen der Krankenpflegeversicherung 
bei der Mutterschaft. An die vermehrte Pflege von Mutter 
und Kind zu Hause ist ein vom Bundesrat festzusetzender 
Beitrag zu erbringen. 
In Absatz 5 wird das Stillgeld weiter erwähnt. Es wurde 1911 
gegen den Willen des damaligen Bundesrates vom Parla
ment eingefügt, offenbar um die damals hohe Säuglings
sterblichkeit zu senken. Kollege Steiner hat in der Kommis
sionsberatung zu Recht ausgeführt, dass diese Beiträge 
wohl kaum noch einen Anreiz zum Stillen darstellten und 
wohl eh(;lr Beiträge an die Mütterberatung am Platze wären. 
Auch wenn das Stillen in den letzten Jahren wieder stark 
aufgekommen ist, würde wohl niemand dieses Stillgeld 
heute neu einführen. Aber es besteht nun einmal. Die Kom
mission war der Meinung, die Streichung dieser Bagatell
subvention von 50 Franken würde völlig unnötige Diskussio
nen auslösen. Wir stimmen deshalb knapp der Lösung des 
Bundesrates zu. 
Der Bundesrat hat dann in Absatz 5 auch noch die Beibehal
tung des minimalen Taggeldes, es waren 5 Franken, vorge
sehen. Der Nationalrat hat dieses gestrichen, die Kommis
sion schliesst sich dem Nationalrat _in dieser Frage an. 
Dieser minimale Beitrag, der zu den Pflegeleistungen 
gehört. kann um so eher weggelassen werden, als der. 
Vorschlag der Kommission für ein allgemeines Mutter
schaftstaggeld nach dem System der Erwerbsersatzord
nung eine gewisse Chance hat, wenigstens im Ständerat. 
Die hier beim Bund gesparten rund 23 Millionen Franken 
können sinnvoller verwendet werden. 
Gestatten Sie m'ir noch eine Bemerkung: In Absatz 7 wird 
ein Teil des Verfassungsauftrages für die Schaffung einer 
Mutterschaftsversicherung erfüllt, indem nun auch Leistun
gen an Frauen ausgerichtet werden, die nicht für Kranken
pflege versichert sind. Eine Frist von 270 Tagen Wohnsitz in 
der Schweiz soll stossende Missbräuche verhindern. Die 
Kosten werden auf drei Millionen Franken geschätzt; damit 
kann hier eine Lücke im Netz der sozialen Sicherheit 
geschlossen werden für die wenigen Frauen, die nicht kran
kenversichert sind. 
Im Nationalrat ist dies als ordnungspolitischer Sündenfall 
bezeichnet worden. Ich betrachte es eher als eine pragmati
sche. einfache Lösung eines nicht sehr bedeutenden Pro
blems. Die Beschränkung auf Leistungen an Frauen mit 
geringem Einkomen und Vermögen ist hier richtig. Der 
Bund zahlt übrigens diese Leistungen und nicht die Kassen. 
Ich bitte Sie, dem Nationalrat hier zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 14bls 

Hänsenberger, Berichterstatter: Das ist einer der wichtige
ren Artikel in dieser Vorlage. Von dieser Möglichkeit des 
Selbstbehaltes und der Franchise verspricht man sich eine 
Kosteneinsparung. Die bisher im Gesetz vorgesehene Kran
kenscheingebühr wird nicht mehr erwähnt. Neu erwähnt 
wird die Kostenbeteiligung nach Version Nationalrat, der 
sich unsere Kommission anschloss. Der Selbstbehalt wird 
auch beim Spitalaufenthalt verlangt und auch die bisher 
befreiten Tuberkulosekranken fallen darunter, ebenfalls die 
Kurbeiträge. 
Neu wird den Kassen die Möglichkeit eingeräumt, Versiche
rungen mit wählbarer Jahresfranchise anzubieten. 

Art. 14bls Abs. 1 - Art 14bls al. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Hier ist eine Jahresfran
chise vorgesehen. Der gegenwärtige Streit zwischen dem 
Bundesrat und den Kassen betreffend Quartalsfranchise 
oder wahlweise anbietbare Jahresfranchise sei nur am 
Rande erwähnt. Der Bundesrat möchte mit der Jahresfran
chise zur besseren Vergleichbarkeit der Prämien beitragen. 
Die Jahresfranchise ist vom Bundesrat festzusetzen. Er 
sprach im Nationalrat von 100 Franken. Der Selbstbehalt ist 
ebenfalls nach oben begrenzt. Hier nimmt man 300 Franken 
als obere Grenze in Aussicht, so dass die Kosten, die ein 
Versicherter selber zu tragen hat, im Jahre höchstens 
400 Franken ausmachen könnten. Diese Summen wären 
periodisch an die Entwicklung der Preise, der Löhne und 
der Kosten anzupassen. 
Franchise und Selbstbehalt sind als Mittel zu betrachten, die 
Versicherten kostenbewusster werden zu lassen. Sie kön
nen das Mitglied auch veranlassen, für Bagatellen medizini
sche Leistungen nicht zu verlangen. 

Bundespräsident Egli: Herr Hänsenberger hat den Streit 
erwähnt, zu dem es im Zusammenhang mit unserer Verord
nung V zum Krankenversicherungsgesetz zwischen den 
Krankenkassen und dem Bundesrat gekommen ist. Ich kann 
Ihnen mitteilen, dass dieser Streit bei einer Besprechung mit 
den Spitzen der Krankenkassen inzwischen beigelegt wor
den ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14bls Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 14bls al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 14bls Abs. 3 
Antrag der Kommission 
.... oder aufheben. Er kann Kassen, bei denen sich die Erhe
bung von Selbstbehalt und Franchise als nicht notwendig 
erweist, oder Versicherte, für die diese Massnahmen nicht 
zumutbar sind, ganz oder teilweise davon befreien. 

Art 14bls al. 3 
Proposition de Ja commission 
.... graves et transmissibles. II peut dispenser, entierement 
ou en partie, de Ja participation aux frais et de la franchise 
les caisses pour lesquelles ces mesures ne se revelent pas 
necessaires, ou les assures pour lesquels elles sont trop 
rigoureuses. '-

1 
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Hänsenberger, Berichterstatter: Für Dauerpatienten kann 
der Bundesrat eine andere Regelung treffen. Wer über Jahre 
hinweg auf Medikamente angewiesen ist, würde von Fran
chise und Selbstbehalt zu schwer betroffen. 
Die Kommission des Ständerates hat diesem Absatz 3 noch 
einen dritten Satz beigefügt, dem Sie gefälligst beistimmen 
wollen. Wir treffen hier erstmals in der Detailberatung auf 
eine Bestimmung, die ermöglichen soll, Gesundheitskassen 
oder ähnliche andere Formen der Versicherung einzufüh
ren, ohne durch das Gesetz behindert zu sein. Bei solchen 
Gesundheitskassen, die nicht auf dem traditionellen Kassen
system aufbauen, soll der Bundesrat die Möglichkeit haben, 
ohne Gesetzesänderung eine zweckmässige Lösung für die 
Kostenbeteiligung zu finden. 
Im Nationalrat wurde beantragt, dass der Bundesrat auch 
bestimmte Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollmassnah
men bezeichnen könne, die von der Kostenbeteiligung aus
zunehmen wären. Ich möchte auf Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 4 
hinweisen, der umschreibt, welche Vorsorgeuntersuchun
gen zu den Pflichtleistungen gehören. Der Antrag ist im 
Nationalrat abgelehnt worden. Er wurde hier nicht mehr 
gestellt. 
Ich bitte Sie, bei Absatz 3 der Version Ihrer Kommission 
zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14bls Abs. 4 
Antrag der Kommission 
.... Der Bundesrat legt den Höchstbetrag der wählbaren Jah
resfranchise .... 

Art. 14bls al. 4 
Proposition de /a commission 
.... Le Conseil federal fixe le montant maximal de la fran
chise .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 14bis Abs. 5 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 14bis al. 5 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 Abs. 3 (neu) 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 16 al. 3 (nouveau) 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Kommission schlägt 
Ihnen vor, diesen vom Nationalrat geschaffenen neuen 
Absatz zu genehmigen. Wir sind ja mit unserer Vorlage weit 
davon entfernt. umwälzende Neuerungen einzuführen. Aber 
wir wollen wenigstens ermöglichen, dass Neuerungen ein
geführt werden können, ohne dass sie auf gesetzliche Hin
dernisse stossen. Im bisherigen Artikel 16 mit zwei Absät
zen, die unverändert bleiben, wird das Recht geordnet. dass 
die Kassen befugt sind, mit Aerzten und Aerztevereinigun
gen Verträge abzuschliessen und ausschliesslich diesen 
Vertragsärzten die Behandlung ihrer Mitglieder anzuver
trauen. ferner ist die Möglichkeit geschaffen, wo Aerzten in 
dünn besiedelten Gebirgsgegenden Wartegelder ausgerich
tet werden, den Beitritt anderer Aerzte auszuschliessen. 
Dieser geltende Absatz in Artikel 16 bleibt unverändert. 
Auch die Wartefrist von einem Jahr bis zum Vertragsbeitritt 
wurde von den Aerzten offenbar als zu unbedeutende Ein
schränkung angesehen, um darüber einen Streit zu entta-
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chen. Die Praxis hat offenbar Wege gefunden, diese Warte
frist nicht so anzuwenden, dass sie bei der heutigen Versi
cherungsdichte zum Ruin des jungen Arztes führen würde. 
Nun schlagen Nationalrat und Kommission des Ständerates 
vor, einen weiteren Absatz beizufügen. Damit sollen die 
Beteiligten -Aerzte, Kassen und Patienten - die Möglichkeit 
erhalten, zum Beispiel Gesundheitskassen nach amerikani
schem Vorbild HMO («Health Maintenance Organisations») 
zu schaffen. Doch nicht nur diese HMO (die es für den Arzt 
interessant werden lassen, den Patienten möglichst kosten
günstig zu behandeln), sondern auch andere Modelle sind 
denkbar und könnten auch kostensparend wirken. 
Ich erwähne hier nur noch das Modell KKB. Der neue 
Absatz 3 gibt den Kassen die Möglichkeit. den Kreis der zur 
Auswahl stehenden Aerzte im Einverständnis mit dem Mit
glied einzuschränken. Das Mitglied kann sich in seinem 
Versicherungsvertrag gegenüber der Kasse freiwillig zur 
Einschränkung seines Aerztewahlrechtes bereit erklären. Es 
nimmt dann als Folge einer kleineren Prämie in Kauf, dass 
es nur noch von einer beschränkten Anzahl von Aerzten 
behandelt werden kann. Auf der Liste der Behandlungsärzte 
wären die Namen der teuersten Mediziner nicht aufgeführt. 
Diese Modelle sollen mit dem neuen Absatz 3 in Artikel 16 
auf ihre Anwendbarkeit und auf ihren eventuellen Spareffekt 
erprobt werden können. 
Die Kartellkommission hat in ihrem Bericht ein geschmeidi
geres Prämiensystem gewünscht und einige Modelle, so 
auch das Modell HMO und das Modell KKB, als dazu geeig
net beurteilt. Wir können diese Modelle im «Sofortpro
gramm» nicht einführen, aber wir können wenigstens das 
Gesetz so formulieren, dass die Erprobung solcher 
geschmeidigerer Prämiensysteme auch in der Schweiz nicht 
verhindert wird. 
Ich bitte Sie, hier dem Nationalrat und der Kommission 
zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... gelten als Heilanstalten. Nicht als Heilanstalten gelten 
Anstalten, bei denen nicht die Behandlung, sondern die 
Pflege im Vordergrund steht. 

Art. 19bis al. 1 
Proposition de la commission 
.... medicaux adequats. Ne sont pas reputes etablissements 
hospitaliers les etablissements dans lesquels les soins et 
non le traitement se trouvent au premier plan. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Vorab ist die Bemerkung 
anzubringen, dass das Gesundheitswesen und ganz beson
ders das Spitalwesen grundsätzlich Kantons- und nicht Bun
dessache sind. In diesem Sinne möchte ich auch Herrn 
Reymond nochmals widersprechen, dass wir ein zentralisti
sches Gesetz geschaffen hätten. Die Bestimmungen des 
KMVG regeln in bestimmten, für die Krankenversicherung 
wesentlichen Punkten das Spitalwesen verbindlich, aber 
eben nur dort. Im übrigen bleibt der Kanton Hoheitsträger 
über sein Spitalwesen. 
In Absatz 1 hat der Nationalrat eine Fassung gewährt, der 
sich der Bundesrat anschloss. Diese verlangt, dass nur jene 
Anstalten als Heilanstalten gelten, die eine ausreichende 
ärztliche Betreuung gewährleisten. Der Bundesrat hatte 
«dauernde ärztliche Leistung» vorgeschlagen, aber dann 
zugegeben, dass die Betonung der «ausreichenden ärztli
chen Betreuung» wohl zweckmässiger ist, indem die Lei-
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tung des Spitals auch einem Nichtmediziner obliegen kann 
und das Belegarztsystem - bei vieleri Spitälern verbreitet -
auch gut sein kann. Unsere Kommission hat sich dieser 
Meinung angeschlossen. 
Wir haben dann einen Satz beigefügt und versucht, damit 
eine noch etwas deutlichere Abgrenzung gegenüber Chro
nischkrankenheimen zu erreichen. Wenn die Menschen bei 
uns durchschnittlich immer länger leben, wenn die Leistun
gen der Kassen bei Spitalaufenthalt zeitlich unbeschränkt zu 
erbringen sind, wie Sie das eben beschlossen haben, dann 
wird eine solche deutliche Abgrenzung immer nötiger. Die 
Abgrenzung erfolgt bis jetzt, wenigstens im Kanton Bern, wo 
ich es überblicken kann, zögernd, weil darauf spekuliert 
wurde, sowohl Beiträge aus den AHV-Darlehen zu erhalten, 
wie auch Krankenscheine von den Insassen verlangen zu 
können. 
Bitte stimmen Sie hier dem Antrag Ihrer Kommission zu. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bis Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 19bls al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Kommission hat den 
Präsidenten beauftragt, zu Artikel 19bis eine Erklärung zu 
Protokoll zu geben, und mir scheint, sie passe hier zu 
Absatz 2, bevor wir noch die folgenden Absätze beraten. 
Die Einschränkungen in der Leistungspflicht der Kassen, 
gemäss den Absätzen 5 und 6, beziehen sich nur auf die 
Grundversicherung. Ob die Kassen aus Zusatzversicherun
gen leistungspflichtig sind, entscheidet der Versicherungs
vertrag zwischen Mitglied und Kasse. Das trifft für das ganze 
KMVG zu, soweit die Zusatzversicherungen nicht ausdrück
lich erwähnt sind. 
Hier in Artikel 19bis eine Ergänzung anzubringen, wie zum 
Beispiel: «Wird die Kasse aus der Grundversicherung nur 
leistungspflichtig, sofern .... », wäre ja durchaus richtig, aber 
missverständlich. Wenn wir diesen allgemein geltenden 
Grundsatz in einem einzelnen Artikel erwähnen, dann würde 
unnötigerweise dieser Satz hier besonders hervorgehoben, 
und es könnte spitzfindig daraus geschlossen werden, an 
anderer Stelle sei es nicht so. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 3 
Antrag der Kommission 
.... übernimmt die Kasse höchstens die Behandlungspau
schale .... 

Art. 19bls al. 3 
Proposition de /a commission 
.... prend en charge au maximum le forfait pour .... 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Kommission hat hier 
richtigerweise das Wort «höchstens» eingeführt, denn es 
soll keinesfalls mehr bezahlt werden, als die Rechnung 
effektiv beträgt. Artikel 26, das Verbot eines Versicherungs
gewinnes, würde das zwar auch verhindern. 
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 19bls al. 4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.. .. ihres Gebietes. (Rest streichen) 
Minderheit 
(Bührer, Binder, Meier Josi, Schönenberger, Weber) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 19 al. 5 
Proposition de /a commission 
Majorite 
.... par categories. (Bitter le reste) 
Minorite 
(Bührer, Binder, Meier Josi, Schönenberger, Weber) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Kommission hat an der 
Fassung des Nationalrates eine Aenderung angebracht. 
Eine Kommissionsminderheit möchte dem Nationalrat 
zustimmen. Ich begründe die von der Kommissionsmehrheit 
vorgenommene Aenderung wie folgt: 
Es wird der zweite Halbsatz dieses Absatzes: «Nur bei Auf
enthalt des Versicherten in einer Heilanstalt gemäss dieser 
Liste wird die Kasse leistungspflichtig» gestrichen. Das 
erfolgte mit 5 zu 4 Stimmen, obschon Herr Bundespräsident 
Egli darauf hinwies, dass damit dem Absatz 5 das für die 
Sparanstrengungen wichtigste Element genommen wird. 
Die Kommissionsmehrheit hat befürchtet, dass diese 
abschliessende Liste sich gegen die Privatspitäler richten 
könnte und dass damit ein grosser Eingriff in die Handels
und Gewerbefreiheit gemacht werde. 

Frau Bührer, Sprecherin .der Minderheit: Wie der Kommis
sionspräsident schon ausgeführt hat, geht es um diese Liste, 
die die Spitäler in Kategorien einteilen soll, also beispiels
weise Spitäler mit Grundversorgung und Spitäler mit erwei
terter Grundversorgung und wie diese Kategorien alle heis
sen. Damit soll ein Mittel zur Kostendämpfung geschaffen 
werden; denn entsprechend dieser Einteilung kommen die 
Ansätze der Krankenkasse zur Anwendung. Entsprechend 
der Kategorie fallen ja auch die Kosten in diesen Spitälern 
an. Bei Aufenthalt in einer Anstalt, die nicht in diese Liste 
aufgenommen ist, die also keiner Kategorie entspricht, soll 
die Krankenkasse auch nicht zahlen müssen. 
Die Sanitätsdirektoren haben -so wurde uns in der Kommis
sion gesagt - zugesichert, dass die Kantone unter sich eine 
Regelung treffen werden, die die Koordination der Eintei
lungskriterien gewährleistet, dass also zwischen den Kanto
nen eine einheitliche Regelung zustande kommen soll. Auch 
die Krankenkassen sind natürlich an einer einheitlichen 
Regelung in hohem Masse interessiert. 
Es ist an sich völlig logisch, dass die Einteilung und die Liste 
nur einen Sinn haben kann, wenn sich daraus auch Folgen 
ergeben. Der Nationalrat hat zur Verdeutlichung den zwei
ten Satz angefügt, dass die Leistungspflicht ganz direkt 
davon abhängt, ob ein Spital diesen Kriterien entspricht und 
auch in die Liste aufgenommen worden ist. Die Kommis
sionsmehrheit hat nun diesen zweiten Satz gestrichen; 
damit hängt der erste Satz in der Luft; er hat keinen vernünf
tigen Sinn mehr, und man müsste logischerweise auch ihn 
streichen. Die ganze Sache hat aber vor allem mit Blick auf 
die Einsparungen, die damit erzielt werden können, einen 
Sinn. 
Man müsste hier dem Nationalrat folgen. Ich bitte Sie, das 
auch zu tun. 

Mme Bauer: II faut laisser aux cantons le soin de dresser la 
liste des etablissements hospitaliers situes sur leur territoire 
et de les classer par categories, c'est indispensable. Mais je 
vous invite a supprimer la deuxieme partie de la phrase 
contenue dans l'alinea 5. On doit tenir compte en effet de 
situations de ce genre: le patient tombe malade ou encore il 
a un accident dans un autre canton. II doit donc se faire 
soigner dans ce canton. De plus, il peut arriver que son 
canton ne dispose pas de cliniques privees qui lui convien-
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nent - c'est le cas de certains petits cantons qui peuvent 
n'en avoir aucune, ou encore en raison d'une maladie spe
ciale ou grave qui doit etre traitee dans un höpital universi
taire, ou encore lorsqu'un patient tombe malade et doit etre 
opere d'urgence a l'etranger, dans tous ces cas donc, seien 
la version de la minorite de notre conseil, les caisses ne 
seraient pas tenues de verser leurs prestations. 
Par consequent, pour tenir compte des cliniques privees qui 
s'inquietent de certaines dispositions de la nouvelle loi et 
qui jouent dans un certain nombre de cantons un röle non 
negligeable, complementaire a celui des etablissements 
hospitaliers officiels, je vous propose devoter avec la majo
rite de notre commission. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Ich spreche hier zugleich 
zu Absatz 6. weil wir ähnliche Tatbestände vorfinden. 
Nach der nationalrätlichen Fassung von Absatz 5 wird die 
Kasse nur bei Aufenthalt des Versicherten in einer Heilan
stalt gemäss dieser Liste leistungspflichtig. In Absatz 6 steht 
am Ende: «Die Kassen sind nur leistungspflichtig, sofern die 
Leistungserbringer diesen Planungen entsprechen.» Beide 
Bestimmungen weisen denselben Schluss auf. Nur hat bei 
Absatz 5 die Kommissionsmehrheit beschlossen, diese 
-Beschränkung fallenzulassen. Bei Absatz 6 dagegen wird 
dieser Satz beibehalten. 
Ich beantrage Ihnen, diesen Satz sowohl bei Absatz 5 wie 
bei Absatz 6 zu streichen, und zwar bei Absatz 5 rriit der 
Kommissionsmehrheit, bei Absatz 6 mit der Kommissions
minderheit. 
Es gibt folgende Gründe dafür: Diese Bestimmungen wur
den im Nationalrat gemäss einem Vorschlag der Sanitätsdi
rektorenkonferenz eingeführt. Sie verfolgen einen guten 
Zweck; sie wollen dazu verhelfen, die Kostenentwicklung in 
den Griff zu bekommen. Mit dieser Zielsetzung gehe ich im 
allgemeinen einig. Nach eingehender Prüfung erscheinen 
mir diese Bestimmungen aber noch nicht genügend ausge
reift. 
Ein Beispiel, das sich auf Absatz 6 bezieht: In der kantonalen 
Planung könnte eine bestimmte Klinik unberücksichtigt 
sein. Da schafft derjenige Zusatz Abhilfe, den die Kommis
sion aufgrund eines Antrages Binder angenommen hat, in 
welchem die Verpflichtung eingeführt wird, dass auch die 
privaten Kliniken in der Planung zu berücksichtigen sind. 
Dadurch ist aber das Problem noch nicht gelöst. Die Liste 
kann beispielsweise eine Klinik nur für eine bestimmte Rich
tung in der Planung einbeziehen. Was geschieht nun, wenn 
ein Patient. der sich in dieser Klinik für eine planungskon
forme Behandlung befindet, dringend für etwas anderes, 
das ausserhalb dieser planungskonformen Spezialität liegt, 
behandelt werden muss? Soll er nun unbedingt wegtrans
portiert werden? Es geht um praktische Probleme, die mei
nes Erachtens durch die zu schnelle Einführung dieser zwei 
Beschränkungen nicht genügend berücksichtigt wurden. 
Das ist nur ein Beispiel unter vielen für die unvorhersehba
ren Folgen einer Bestimmung, die mit einer guten Absicht, 
aber zu schnell und ohne allgemeine Vernehmlassung eine 
verbindliche Planung einführt und so schwere Folgen dar
aus ableitet. Verweigerung der Kostenerstattung ist unge
eignet, das Problem mit den gewünschten Nuancen zu 
lösen. Es wäre besser gewesen, eine Lösung vorzusehen, 
die die Kostenerstattung einschränkt, wie dies zum Beispiel 
in Absatz 3 der Fall ist. 
Der Antrag auf Streichung beider Bestimmungen lässt die 
Möglichkeit offen, nach abgestuften Lösungen zu suchen, 
statt eine starre, lebensfremde Pauschalregelung ein,zufüh
ren. Die Regelung, die wir bekämpfen, ist auch kein Muster 
der Konsequenz und Systemkonformität. 
In diesem selben Artikel 19bis Absatz 1 ist der Grundsatz der 
freien Wahl der Heilanstalt verankert. Dort heisst es: «Der 
Versicherte kann unter den inländischen Heilanstalten, die 
für die Behandlung seiner Krankheit geeignet sind, frei 
wählen.» Nachdem man diese freie Wahl in aller Form 
zugesichert hat, kommen diese Bestimmungen, die auf das 
Gegenteil hinzielen! 
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Das ist nicht nur unsystematisch, sondern auch mit den 
schweizerischen Gepflogenheiten nicht konform: Wir ver
sprechen nicht alles, um es nachher wieder wegzunehmen. 
Wir sind daran gewöhnt, dass das, was unser Gesetz ver
spricht, eingehalten wird! Hier wird die sogenannte freie 
Wahl der Klinik zu einer Illusion. Es ist nicht unsere Art, in 
unseren Gesetzen Illusionen zu schaffen; das, was sie aus
sagen, muss auch stimmen. 
Wenn wir freie Wahl zusichern und unmittelbar danach 
diese freie Wahl nur auf Spitäler, die sich auf der Liste 
befinden, beschränken, so bedeutet das nur eine freie Wahl 
im Rahmen der staatlichen Bestimmung. Das ist nicht das, 
was man unter dem Begriff der freien Wahl versteht. Die 
freie Wahl will besagen, dass der Patient frei wählen kann, 
und nicht, dass der Staat diese Wahl an seiner Stelle vor
nimmt. 
Ich behaupte, dass die beiden Bestimmungen auch mit dem 
Grundsatz der Proportionalität nicht vereinbar sind, der uns 
sagt, dass der Ausschluss jeder Kostenbeteiligung in diesem 
Fall zu weit geht! Dieser schwere Verstoss gegen die Pro
portionalität ist um so unverständlicher, als wir es mit Listen 
und mit Planungen zu tun haben, die heute gar nicht vorlie
gen. Man muss ohnehin bezweifeln, dass Listen und Planun
gen einer gesunden Konkurrenz auf diesem Gebiet förder
lich sein werden. Es wäre ein Akt der Vernunft, wenn nicht 
bereits aufgrund einer .noch nicht vorliegenden Liste und 
einer noch nicht beurteilbaren Planung die Kostenerstat
tung verweigert würde. Eine solche Bestimmung gehört 
ferner nicht in ein Sofortprogramm. In ein Sofortprogramm 
gehören Bestimmungen, deren Wirkung man heute abwä
gen kann. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, die Norm zu streichen. Sie ist 
auch sehr inkonsequent. Warum? Wenn jemand eine Klinik 
im Ausland aufsucht, wo eben keine kantonale Planung 
vorliegt, kommt Absatz 3 zur Anwendung: Danach über
nimmt die Kasse die Behandlungspauschale derjenigen 
entsprechenden Heilanstalt, die dem Wohnort des Versi
cherten am nächsten liegt und Mitglieder von Kassen nach 
diesem Gesetz behandelt. Das scheint eine angemessene 
Regelung im Interesse des Patienten zu sein. 
Die Verweigerung der vollen Kostenerstattung im Fall der 
Kliniken, die der Planung nicht entsprechen, ist schliesslich 
eine ungerechte Behandlung gegenüber Kliniken anderswo, 
und das wäre schade! Welche Wirkung würde diese Verwei
gerung haben? Man kann z.B. AMI-Kliniken kritisieren, aber 
in den Belangen des technischen und ärztlichen Fortschritts 
könnten sie für die ganze Branche wegweisend sein. Die 
beantragte Norm könnte unter Umständen dazu führen, 
dass die AMI-Kliniken nicht in der Schweiz, sondern im 
Ausland erstellt werden, weil dort Kosten zurückerstattet 
werden. 
Das sind alles Elemente, die uns beweisen, dass diese 
Lösung nicht reif ist und auch dem Interesse der Patienten 
nicht entspricht. Ich empfehle Ihnen, beide Bestimmungen 
zu streichen. Im Zweitrat oder später könnte man nach 
abgestuften Lösungen suchen. Alle pauschalen Verweige
rungen der Kostenerstattung sind nicht gerecht, nicht ver
hältnismässig und gehören nicht in ein Sofortprogramm. 

Frau Meier Josi, Sprecherin der Minderheit: Die bisherigen 
Stellungnahmen veranlassen mich, noch einmal den Stand
punkt der Minderheit zusammenzufassen. Das Krankenver
sicherungsgesetz setzt die Mindestleistungen der Grundver
sicherung für Krankenpflege fest. Im Spitalbereich betrifft 
dies die allgemeine Abteilung. Sollen die Kantone im Rah
men des Krankenversicherungsgesetzes eine Liste der Spi
täler aufstellen müssen, kann diese logischerweise nur jene 
Spitäler enthalten, welche auch eine allgemeine Abteilung 
führen. Das ist bei Privatspitälern in aller Regel der Fall. Nur 
Super-Luxuskliniken führen keine allgemeine Abteilung und 
können deshalb nicht auf die Liste gesetzt werden. 
Die Kommissionsmehrheit will die Leistungspflicht der 
Grundversicherung für Krankenpflege nicht auf die in der 
Liste angeführten Spitäler mit einer allgemeinen Abteilung 
einschränken. Das bedeutet, dass die Grundversicherung, 
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der auch Leute mit sehr bescheidenem Einkommen angehö
ren, bei Behandlung in einer Luxusklinik die vollen Pflicht
leistungen gewähren muss; denn die Wahl des Spitals ist -
wie gesagt- grundsätzlich frei. Der Antrag der Mehrheit ist 
daher auch sozialpolitisch schwer erträglich und dient kaum 
den Interessen der Mehrheit der Privatspitäler, sondern nur 
denen einiger ganz weniger Luxuskliniken. 
Ich möchte noch einen Irrtum beseitigen. Die Beschränkung 
der Leistungspflicht der Krankenkassen auf Spitäler, die in 
der Liste enthalten sind, heisst nicht, dass Privatspitäler, die 
in der Liste aufgeführt sind, sich auch an die Tarifvorschrif
ten für die allgemeine Abteilung halten müssten. Sie sind 
nach wie vor in der Tarifgestaltung völlig frei. Der Versi
cherte bekommt jedoch aus der Grundversicherung nicht 
mehr, als er in einem öffentlichen Spital erhalten würde. Das 
ist auch heute schon so. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich spreche jetzt nicht als 
Kommissionspräsident, sondern persönlich. Ich möchte 
einen Irrtum wegräumen, den Frau Bauer äusserte. Es 
stimmt nicht, dass dies zu einer Diskriminierung von ausser
kantonalen Patienten führen könnte. Das ist nicht möglich. 
Persönlich schliesse ich mich der Kommissionsminderheit 
an und bitte den Rat, der Minderheit zuzustimmen. Es muss 
einem Kanton möglich sein, verbindlich zu unterscheiden, 
ob ein umgebautes Hotel ein Spital ist oder nicht oder ob ein 
gut ausgebautes Chronischkrankenheim einfach zum Spital 
erklärt werden kann. 
Ich messe dieser Liste grosse Bedeutung bei. Die von der 
Kommissionsmehrheit mit 5 zu 4 Stimmen beantragte Strei
chung ist aus meiner Sicht falsch. 

Bundespräsident Egli: Der Bundesrat stimmt mit der Mehr
heit mit der einfachen Begründung, dass die Listenaufstel
lung überhaupt keinen Sinn hätte, wenn daran nicht auch an 
eine Sanktion gebunden wird, dass diejenigen Häuser, die 

. nicht auf der Liste figurieren, von den Pflichtleistungen 
auszuschliessen sind. Diese Sanktion muss durchgesetzt 
werden, sonst hat sie überhaupt keinen Sinn. 

Frau Meier Josi, Sprecherin der Minderheit: Ich will nur 
einen Sprechfehler von Bundespräsident Egli korrigieren. 
Was er eben ausführte, spricht für die Minderheit und nicht 
für die Mehrheit. 

Bundespräsident Egli: Meine Begründung trifft auf die Min
derheit zu. Sie haben Recht. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 19bls Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

19 Stimmen 
20Stimmen 

Die Kantone können für ihr Gebiet verbindliche Planungen 
festlegen: 
a. zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Spitalversor
gung unter Einbezug der spitalexternen Krankenpflege und 
der Pflege in Heimen_ und Anstalten; 
b. für die Versorgung mit kostspieligen medizinisch-techni
schen Einrichtungen im stationären Bereich. 
Kliniken mit privaten Trägerschaften sind angemessen in 
diese Planungen einzubeziehen. Die Kassen sind nur .... 
Minderheit 
(Masoni, Bauer) 
b .... einzubeziehen. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 19bls al. 6 
Proposition de la commission 
Majorite 
Les cantons peuvent fixer, sur le territoire, des planifications 

couverts; ce faisant, les cantons tiennent compte des soins 
prodigues hors de· 1'höpital ou dans des institutions ou 
homes; 
b. reglant l'equipement en installations medico-techniques 
coüteuses dans le domaine hospitalier ou ambulatoire. Ces 
planifications doivent tenir compte de maniere appropriee 
des cliniques privees. Les caisses .... 
Minorite 
(Masoni, Bauer) 
.... des cliniques privees. (Bitter le reste de l'alinea) 

Hänsenberger: Die Spitalplanung bleibt Sache der Kantone. 
Ausser der in Absatz 5 geforderten Liste der Heilanstalten 
fordert nun der Absatz 6 die Kantone auf - mit einer Kann
und nicht mit einer Muss-Formel-, verbindliche Planungen 
für die Spitalversorgung und die medizinisch-technischen 
Einrichtungen aufzustellen. 
Unsere Kommission hat die bereits im Nationalrat neu hin
zugekommenen Absätze 6 und 7 grundsätzlich übernom
men und wie folgt ergänzt: Erstens sind die spitalexterne 
Krankenpflege, Pflegeheime und Anstalten in die Planung 
miteinzubeziehen. zweitens wird bestimmt, dass die Klini
ken mit privater Trägerschaft angemessen in die Planung 
miteinzubeziehen seien. Dieser Satz entspricht dem 
Wunsch, der von Seiten der Privatspitäler an die Kommis
sion herangetragen worden ist. Es kann sich nicht darum 
handeln, einem Kanton von Bundesrechts wegen die Mög
lichkeit zu geben, Privatspitäler z. B. zu verbieten oder zu 
schliessen. Die Handels- und Gewerbefreiheit würde da fm 
Konfliktfall zu Recht angerufen. Andererseits ist zu beden
ken, dass auf dem Gebiet der stationären Behandlung die 
öffentliche Hand Riesenbeträge leistet. Man sollte kantonale 
Planungen nicht einfach durch die Schaffung von Luxuskli
niken mit weiteren Akutbetten unterlaufen, denn das wirkt 
sich selbstverständlich auf die Gesamtkosten der medizini
schen Versorgung aus . 
Die Kommission war sich durchaus bewusst, dass aus 
betriebswirtschaftlichen, medizinischen wie auch geogra
phischen Gründen eine Konkurrenzierung der öffentlichen 
Spitäler durch private Kliniken für erstere nützlich und 
anspornend wirken kann. Allerdings muss auch berücksich
tigt werden, dass von den öffentlichen Spitälern in der 
medizinischen Forschung und Lehre wie in der Ausbildung 
des Spitalpersonals Leistungen erbracht werden, die auch 
den Privatspitälern zugute kommen, ohne dass diese Bei
träge leisten. 
Der neu aufgenommene Satz über die angemessene 
Berücksichtigung der Kliniken mit privater Trägerschaft 
stimmt wörtlich mit dem von den Privatspitälern vorgeschla
genen und vom Zentralsekretär der Sanitätsdirektorenkon
ferenz unterstützten Text überein. Der ursprüngliche 
Entwurf der Sanitätsdirektoren lautete wie folgt: «Die Kan
tone können für ihr Gebiet für öffentliche und private Ein
richtungen verbindliche Planungen festlegen». Diese Forde
rung ginge wohl zu weit. 
Wir haben hier- Herr Masoni hat bereits darauf hingewiesen 
- einen Minderheitsantrag, der die Leistungen der Kassen 
nicht davon abhängig machen will, ob die Heilanstalten der 
kantonalen Planung entsprechen. Die Kommission hat 
jedoch· hier deutlich entschieden. Ich glaube, das Zutrauen 
in die kantonalen Regelungen, ob es nun kantonale Parla
mente sind oder kantonale Regierungen, sollte gross genug 
sein, dass keine Verstaatlichungstendenz aus dieser Rege
lung befürchtet werden muss. Es gilt insbesondere für die 
Föderalisten, hier zuzustimmen; Sie hätten auch vorhin der 
Minderheit zustimmen müssen und haben es offenbar nicht 
gemerkt. 
Was die Kompetenzabgrenzung Bund/Kanton betrifft, ist auf 
eine Aeusserung des Bundesamtes für Justiz zu verweisen, 
das Absatz 6 sowohl, was die Kompetenzabgrenzung wie 
auch die Grundrechtsgarantie betrifft, als in Ordnung befun
den hat. 

obligatoires: Präsident: Wir haben hier einen Minderheitsantrag, der von 
a. garantissant que les besoins en soins hospitaliers sont Herrn Masoni bereits begründet wurde. 
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Masonl, Sprecher der Minderheit: Wenn ein Musterzentra
list bernischer Prägung hier um die Stimmen der Föderali
sten wirbt. sollte dies die Föderalisten misstrauisch 
stimmen. 
Die Begründung ist dieselbe, die ich bei Absatz 5 bereits 
gegeben habe: Bei jener Liste, worin festgestellt wird, was 
Kliniken und Spitäler sind und was nicht, haben wir es mit 
etwas Klarerem und Fassbarerem zu tun als mit einer kom
plizierten Planung, welche viel feinere Unterscheidungen 
und Abstufungen zwischen anerkannten Kliniken und Spitä
lern und zwischen den Spezialisierungen der einzelnen Kli
niken und Spitäler treffen sollte. 
Wenn bei jener Liste die Mehrheit die Streichung beschlos
sen hat, sollte sie a potiori hier bei der Planung die Strei
chung beschliessen. Wir haben noch keine solche Planung. 
Wir können die Wirkungen solcher Planungen noch nicht 
bemessen. Es wäre verfrüht, -eine so strenge Massnahme 
wie den Ausschluss jeglicher Kostenerstattung vorzusehen. 
Es gehört nicht ins Sofortprogramm, dass wir heute sagen, 
dass diese noch unbekannten Planungen diese harten Fol
gen haben. 
Uebrigens, Herr Kommissionspräsident, ich habe vorher 
beim Vergleich mit der vernünftigen Bestimmung von 
Absatz 3, aufgrund des Absatzes 2, nicht von ausserkanto
nalen Patienten, sondern von nicht kantonalen Kliniken 
gesprochen. Wenn dort eine herabgesetzte Kostenerstat
tung Platz greift, wäre sie auch bei Absatz 6 gerechtfertigt. 
Der Patient, der sich speziellen Behandlungen unterziehen 
muss, sollte das in einer Klinik tun, in die er grosses Ver
trauen hat. ohne deswegen die ganze Kostenerstattung zu 
verlieren. 
Pour mes collegues de langue fran<.,aise qui n'ont pas parti
cipe au debat sur ce point, puisque Mme Bauer ne presen
tera pas en franc;ais la proposition qu'elle a appuyee, je 
precise qu'il s'agit d'eliminer l'effet disproportionne d'une 
planification dont on ne connait pas encore les conse
quences. Le non-remboursement par les caisses des presta
tions effectue dans ces cliniques est une solution trop dure. 
Je prefererais une maniere de faire semblable a celle de 
l'alinea 3, qui stipule que l'on reconnait meme dans ces 
cliniques internationales, tres bien equipees en instruments 
modernes. ce qui est admis dans nos etablissements plus 
proches et meilleur marche. Cette solution est plus 
humaine. Elle respecte le choix de l'interesse qui doit subir 
une intervention dans son integrite corporelle, en faveur 
d'une clinique dans laquelle il a entierement confiance. 
c·est la raison pour laquelle je vous recommande de suivre 
la minorite et de biffer cette _disposition qui est prematuree 
et n'appartient pas a un programme d'urgence. 
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mäss einen starken Einfluss über das Subventionswesen. 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung würde aber über die 
Subventionierung hinaus der Kanton auf die Ausgestaltung 
der Spitalversorgung durch die Gemeinden und die Gemein
deverbände einen Einfluss ausüben. Auch das ist keine 
blosse Theorie. Wir erleben etwa am zürcherischen Beispiel, 
wie die Gemeinden einer Region eine etwas andere Konzep
tion über die Spitalversorgung in dieser Gegend haben als 
der Kanton. Wir erleben es ebenfalls bei einem Stadtspital, 
wo über die künftigen Aufgaben eine Kontroverse entstan
den ist. Die Lösung des Problems wurde. durch die städti
schen Behörden gefunden. Nach der vorgeschlagenen Ord
nung müsste eine kantonale Entscheidung getroffen 
werden. 
Noch etwas: Diese Kompetenzordnung, wie sie hier bean
tragt wird, wirkt sich wahrscheinlich auch aus auf die 
Zuständigkeit der kantonalen Behörden. Wenn die Planung 
verbindlich ist, wird sich die Frage stellen, ob nicht je nach 
kantonalem Recht mindestens ein Teil der Ausgaben zu 
gebundenen Ausgaben wird und die Planung, die doch 
wahrscheinlich in den meisten Fällen von der Regierung 
oder von der Verwaltung durchgeführt wird, Rückwirkungen 
auch auf die Mitwirkungsmöglichkeiten von Parlament und 
Bürger hat. 
Wir haben im Kanton Zürich den Begriff der «gebundenen 
Ausgaben» neu formuliert und auf diesem Wege die Mitwir
kung des Parlamentes an den Spitalentscheiden weitge
hend ausgeschaltet, auch dort, wo eine private Trägerschaft 
zwar vorhanden ist, der Kanton aber die vollen Kosten trägt. 
Mit einer verbindlichen Planung wird sich das Problem noch 
ausgeprägter stellen. 
Ich wollte darauf hinweisen, dass die Problemstellung, wie 
wir sie hier behandeln, einerseits das Verhältnis private! 
öffentliche Trägerschaft betrifft, andererseits aber auch 
innerhalb der öffentlichen Trägerschaft Rückwirkungen 
haben wird. Es wird dann für die Kantone nicht mehr im 
gleichen Masse möglich sein, ihre Entscheidungen zu tref
fen. Das sind Gründe, die mich persönlich veranlassen, für 
die Kommissionsminderheit zu stimmen und damit diese 
Kompetenzordnung nicht zu stark bundesrechtlich zu 
beeinflussen; denn wir gehen doch in diesem Rat davon 
aus, dass eine vernünftige Ordnung auch auf kantonaler 
Ebene geschaffen werden kann. 

Schmid: Soweit ich mich an die Diskussion in der Kommis
sion erinnere, war es tatsächlich so, dass wir namentlich 
über das Verhältnis öffentliche/private Spitäler gesprochen 
haben, wie das Herr Masoni dargelegt hat: es ging also 
weniger um das Verhältnis der öffentlichen Spitäler unter 

Jagmetti: Eine Spitalplanung wird heute wahrscheinlich sich, wie es nun Herr Jagmetti darlegt. 
jeder Kanton haben. Diese Spitalplanung hat aber im Im Rahmen der Diskussion ist doch recht klar zum Ausdruck 
wesentlichen die Funktion einer Entscheidungsgrundlage, gekommen, dass mit den neuzeitlichen Formen privater 
die den Behörden, die nachher ihre Beschlüsse zu fassen Spitäler- beileibe nicht aller-das System der Krankenversi-
haben, die Kompetenz dazu nicht nimmt, sondern ihnen cherung Schaden erleiden, wenn nicht gar ausgehöhlt wer-
erlaubt, etwa bei Kreditvorlagen auf gesicherten Grundlagen den kann. Denn praktisch ist es so, dass die guten Risiken 
zu entscheiden. Mit dem Uebergang zu einer verbindlichen zu den neumodischen privaten Kliniken gehen und die 
Planung schaffen wir eine neue Situation, wie das auch schlechten in der Folge von den öffentlichen Spitälern über-
beabsichtigt ist. um die Kostenexplosion zu dämpfen. nommen werden müssen, und zwar mit der gesamten 
Es wurde jetzt dargelegt, dass das einen Einfluss auf das Kostenexplosion, die sich daraus ergibt. 
Verhältnis öffentliche/private Trägerschaft haben wird. Ich Diese Sorge hat die Kommission bewogen, im Rahmen 
weise nur darauf hin, dass es auch innerhalb der öffentli- dieses Artikels die Planung insoweit mit Sanktionen zu 
chen Trägerschaft Rückwirkungen haben wird, und zwar versehen, als die Kassen ermächfigt werden sollen. nicht zu 
zunächst einmal auf das Verhältnis Kanton/Gemeinde. Die zahlen, wenn ein bestimmtes Institut, eine bestimmte Anstalt 
verbindliche Planung wirkt auf diese Aufgabenteilung ein. in der Planung nicht vorhanden war. Darüber kann man 
Mit der Bestimmung, die wir hier vor uns haben, wird die· diskutieren. In der Kommission hatten wir weitgehend die 
innerkantonale Kompetenzordnung - mindestens teilweise Auffassung, es sei richtig, das so zu halten. Der Titel, unter 
- durch eine nationale ersetzt. Das scheint auf den ersten dem wir angetreten sind, ist ja die Kostendämpfung, und ich 
Blick Theorie. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass glaube, dieser Absatz 6 trägt dazu bei. 
eine ganze Anzahl von Kantonen das Spitalwesen zur kom- Was das Verhältnis unter den öffentlich-rechtlichen Anstal-
munalen Aufgabe erklären. ten selbst betrifft, bin ich der Auffassung, dass die Bedenken 
Natürlich können heute Gemeinden diese Aufgabe in der von Herrn Jagmetti gegenstandslos sind. Abgesehen davon, 
Regel nicht mehr allein wahrnehmen, sondern- sie schlies- dass es sich um einen Kann-Artikel handelt- aber das macht 
sen sich zu Spitalverbänden zusammen und lösen so ihre nicht viel aus-, ist auf folgendes hinzuweisen: 
Aufgabe gemeinsam. Der Kariton nimmt darauf naturge- 1. Auch eine mit Sanktionen versehene Planung, Herr Jag-
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metti. bleibt immer eine Planung. Das heisst, im Bedarfsfall 
kann sie wieder revidiert werden. 
2. Es bestand nie die Absicht - der Text dieser Vorlage ist 
auch nicht so gefasst, dass es als zwingend erschiene-, in 
die kantonale Hoheit, Souveränität, einzugreifen. Was hier 
als sogenannt kantonale Planung - «die Kantone können» -
bezeichnet wird, ist selbstverständlich der Inbegriff aller im 
Kanton nach kantonalem Recht vorgenommenen Planun
gen. Wir sind uns als Bundesgesetzgeber nicht gewohnt, die 
Gemeinden direkt als unsere Adressaten anzunehmen. 
Wenn ein.Kanton seine Spitalplanung ganz oder teilweise 
auf der Gemeindestufe durchführt, so ist das mit Artikel 
19bis Absatz 6 durchaus gedeckt. Wir dürfen mit gutem 
Gewissen annehmen, dass eine innerkantonale Kompeten
zordnung, wie immer sie ausgestaltet sei, von dieser Bestim
mung respektiert wird. 
Deswegen halte ich die Bedenken von Herrn Kollege Jag
metti für unbegründet. 

Mme Bauer: Je voudrais dire quelques mots a propos de 
cette phrase que la minorite dont je fais partie propose de 

: biffer: «Les caisses ne doivent verser leurs prestations qua 
'dans la mesure ou les fournisseurs de prestations se confor
ment aux dites planifications.» En fait, si nous maintenons 
cette phrase, nous accordons aux caisses des droits absolu
ment discretionnaires, des lors qu'elles pourront exercer 
des contröles concernant aussi bien les prestations des 
medecins, dans les cliniques privees ou dans des etablisse
ments prives, que concernant les traitements qui y sont 
dispenses. Elles pourront desormais veritablement juger par 
elles-memes de l'opportunite ou de l'inopportunite de dis
penser certains soins. Ce sont las caisses qui pourraient 
desormais juger de la conformite des soins dispenses avec 
les planifications. Ce faisant, on ouvre la porte a des remises 
en question qui risquent de provoquer toutes sortes de 
difficultes au niveau du malade tout d'abord et de la collecti
vite en general ensuite. J'estime qu·on attribue la encore 
une fois des droits excessifs aux caisses et c'est pourquoi je 
propose qua nous renoncions a cette derniere phrase. 

Bundespräsident Egli: Als dieser Absatz 6 im laufe der 
Beratungen in der nationalrätlichen Kommission in die Vor
lage hineinkam, hatte ich erstens Bedenken, dass damit die 
kantonale Hoheit tangiert werden könnte, und zweitens in 
bezug auf die Handels- und Gewerbefreiheit. 

. Was die erstgenannten Bedenken betrifft, ist aber einzuse
hen, dass dieser Absatz den Kantonen ja lediglich die Mög
lichkeit bietet, ihre Planung durchzuführen und gewisse 
Sanktionen damit zu verknüpfen. Eine Verpflichtung ist 
nicht ausgesprochen. 
Die Bedenken in bezug auf die Handels- und Gewerbefrei
heit waren dagegen grösser. Deshalb verlangten wir vom 
Bundesamt für Justiz - auf Geheiss der Kommission - ein 
Gutachten über die Frage, ob dieser Absatz 6 gegen den 
Verfassungsartikel betreffend Handels- und Gewerbefreiheit 
verstosse. Das Bundesamt für Justiz kam zu einem negati
ven Schluss. Es stellte zusammenfassend fest, dass mit der 
Kompetenz des Bundes, über die Krankenkassen zu legife
rieren, ihm auch die Kompetenz eingeräumt sei, zu sagen, 
welche Krankenhäuser von den Pflichtleistungen der Kas-
sen ausgeschlossen seien. j 
Ich habe mich daher entschlossen, mich dieser Bestimmung 
gemäss Absatz 6 auch anzuschliessen, und beantrage Ihnen 
heute Zustimmung zur Mehrheit. 

Präsident: Die folgende Abstimmung bezieht sich auf Buch
stabe b. In bezug auf Buchstabe a bestehen keine Differen
zen zwischen Mehrheit und Minderheit. 

Abstimmung - Vote 

14Stimmen 
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Art. 19bis Abs. 7 
Antrag der Kommission 

E 3 decembre 1986 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 19bls al. 7 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5 
zweiter Satz sowie Abs. 6 und 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 21 al. 1 phrase 2, al. 4 phrase 2, al. 5 phrase 2, al. 6 et 7 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich habe hier nur eine 
Bemerkung redaktioneller Art anzubringen. Wir haben bei 
Artikel 16 einen neuen Absatz 3 geschaffen; er wurde von 
Ihnen in der Fassung des Nationalrates genehmigt. 
Dieser Artikel 16 Absatz 3 muss im Artikel 21 erwähnt wer-· 
den. Sind Sie - im Hinblick auf die Bereinigung mit dem 
Nationalrat-damit einverstanden, die genaue Formulierung 
der Verwaltung zu überlassen? 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 Abs. 3 dritter Satz 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22 al. 3e phrase 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 22bls Randtitel und Abs. 7 zweiter und dritter Satz 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22bis titre marginal et al. 7 phrases 2 et 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Dieser Artikel bezieht sich 
auf den sogenannten vertragslosen Zustand, den der Natio
nalrat jetzt in einen Zustand «Fehlen einer vertraglichen 
Regelung» umgetauft hat. Der Nationalrat hat eine Ein
schränkung der Auskunftspflicht des Arztes vorgenommen, 
der sich unsere Kqmmission anschliesst. Die Aerztegesell
schaft wehrt sich gegen diese Bestimmung, indem sie auf 
die enormen kantonalen Unterschiede hinweist - in Genf 
darf zum Beispiel das Kalendarium bekanntgegeben wer
den, nicht aber die Diagnose; in Zürich verhält es sich 
gerade umgekehrt -, und die Aerzte wollen die Regelung 
dieser Fragen den kantonalen Verträgen überlassen. Dieser 
Wunsch ist hier kaum angebracht, denn Artikel 22bis gilt 
gerade für den vertragslosen Zustand, dann, wenn sich die 
Aerzte und die Kassen nicht einigen können. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22quater 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 29 Stimmen Angenommen - Adopte 
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Art. 22qulnqules 

Hänsenberger, Berichterstatter: Wir kommen hier wieder zu 
einer der wichtigsten Bestimmungen dieser Vorlage A. Weil 
das Spitalwesen Sache der Kantone bleibt, aber die Kantone 
zu vermehrten Leistungen an die Krankenversicherungen 
verpflichtet werden, entsteht eine Gefahr, die wir sehen 
müssen. Es könnte Kantone geben, die sich ihre Mehrlei
stungen an die wirtschaftlich schwächeren Versicherten (wir 
werden bei Artikel 38 darüber reden) wieder beschatten, 
indem sie die Tarife in den öffentlichen Spitälern erhöhen 
und sich über den Umweg geringerer Spitaidefizite schadlos 
halten. 
Ueber die Sparkonferenz, die Subkommission des National
rates und die Kommission des Nationalrates kam der Vor
schlag zu uns, dass der maximale Kostendeckungsgrad für 
Patienten der allgemeinen Abteilung festzusetzen sei, und 
zwar auf 60 Prozent. Der Bundesrat hatte keinen bestimm
ten Prozentsatz vorgesehen, sondern bloss gesagt «deckt 
einen Teil». 
ich schlage ihnen vor, absatzweise zu beraten. 

Art. 22qulnqules Abs. 1 - Art. 22qulnqules al. 1 
Antrag der Kommission 
.... der Heilanstalt je Patient für die .... 
Proposition de Ja commission 
.... hospitalier par patient dans .... 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich darf hier etwas ergän
zen, weil wir eine kleine, allerdings nicht bedeutungslose 
Aenderung vorgenommen haben. Nach Fassung unserer 
Kommission soll die Pauschale je Patient berechnet werden 
statt je Pflegetag und Patient. Diese Berechnung entspricht 
einem Vorschlag der Arbeitsgruppe 1 der Sparkonferenz 
und würde die Rechnungsteilung anhand diagnosebezoge
ner Fallpauschalen ermöglichen. Auch das soll ein Anreiz 
sein, keine unnötigen Mehrpflegetage zu verrechnen, um 
eine Verbesserung der Spitalrechnung zu erreichen. Wir 
schaffen mit der Streichung der Worte «je Pflegetag und» 
diese neuartige Berechnung nach Diagnosegruppen, und 
wenn sie sich bewährt, kann sie beibehalten werden, ohne 
dass der Gesetzestext geändert werden muss. Die Erfahrun
gen, die Medicare seit 1983 in den USA macht, sollen positiv 
sein. Im «disease-reiated grouping» bestehen 467 Diagnose
gruppen (z. B. Blinddarm = x Dollars), unabhängig von Auf
enthaltsdauer und Aufwand. Damit kann ein Anreiz zu Mehr
aufwand beseitigt werden. 
ich ersuche den Rat, der Fassung der Kommission zuzu
stimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 1bls -Art. 22qulnqules al. 1bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commission 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... Behandlungspauschale in einem Vertrag fest. .... 
.... die Behandlungspausehaie fest. Artikel 22bis Absatz 7 
gilt sinngemäss. 

Art. 22qulnqules al. 2 
Proposition de Ja commission 
.... ie forfait pour frais de traitement. Cette convention .... 
.... les membres des caisses conformement a la presente ioi. 
L'article 22 bis ai. 7, est appiicable par analogie. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 3 - Art. 22qulnqules al. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der dritte Satz des Absat
zes 3 hat zu einer Intervention des Präsidenten der Sanitäts
direktoren-Konferenz beim Kommissionspräsidenten 
geführt. Im dritten Satz steht - übereinstimmend mit der 
Fassung von Bundesrat, Nationalrat und Kommission-, «die 
Kantonsregierung und die Kassen können die Rechnungen 
und Unterlagen einsehen». Herr Präsident Vernet wünscht, 
dass dieser Satz ersetzt werde durch: «Der Kanton regelt 
das Einsichtsrecht (les droits de regard) der Behörden, 
Kassen und Dritten.» Er befürchtet, dass aus unserem Text 
ein unbeschränktes Recht der Kassen herausgelesen wer
den könnte, Einsicht über das hinaus zu erhalten, was für 
die Tarifsetzung unumgänglich ist. . 
Die Kommission hat diese Frage nicht ausdrücklich behan
delt, obschon der Vorschlag Vernet ausgehändigt worden 
ist. Persönlich bin ich der Meinung, dass unser Text nicht 
geändert werden muss. Es ist selbstverständlich, dass nur 
diejenigen Unterlagen von den Kasseri eingeseh~n werden 
können, die für die Tarifberechnung von Bedeutung sind . 
Auch beziehen sich die Tarifabmachungen -es wurde mehr
mals ausgeführt - nur auf die allgemeinen Abteilungen. Der 
wesentliche Beitrag der Kassen an die Kosten der Spitäler 
rechtfertigt die gewünschte Offenlegung der Berech-
nungen. . 
Ich bitte Sie, am Text der Kommission festzuhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 4 
Antrag der Kommission 
.... festgesetzt werden. Diese darf unter Einschluss der Auf
enthaltspausehaie und einer gesonderten Rechnung für 
bestimmte Leistungen höchstens die vollen Betriebskosten 
je Patient für die allgemeine Abteilung decken. 

Art. 22qulnqules al. 4 
Proposition de Ja commission 
.... hospitalier. Ce forfait, qui inclut ie forfait pour frais de 
pension, plus une facture separee pour certaines presta
tions ne peuvent toutefois depasser ensemble la totalite des 
frais d'expioitation par patient dans la division commune. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnques Abs. 4bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrags der Minderheit 
Minderheit 
(Bührer, Weber) 
Bei Versicherten, die sich aus medizinischen Gründen in 
einer ausserkantonaien Heilanstalt aufhalten, übernimmt 
der Kanton, in dem der Versicherte wohnt, mindestens 
40 Prozent der von der Heilanstalt in Rechnung gestellten 
Kosten für die allgemeine Abteilung. 

Art. 22qulnqules al. 4bls 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Rejet de ia proposition de la minorite 
Minorite 
(Bührer, Weber) 
La canton dans lequei l'assure reside prend ä sa charge au 
moins 40 pour cent des frais factures par l'etablissement 
hospitalier pour ia division commune, dans le cas o0 iedit 
assure doit ätre hospitalise hors de son canton pour des 
raisons medicales. 
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Hänsenberger, Berichterstatter: Eine Kommissionsminder
heit wünscht eine Beteiligung des Kantons für die Behand
lungen vorzuschreiben, die aus medizinischen Gründen 
ausserhalb des Wohnsitzkantons vorgenommen werden 
müssen. Nach Ansicht der Verwaltung und der Kommis
sionsmehrheit sollen solche Abmachungen zwischen den 
Kantonen und nicht vom Bund getroffen werden. Es kommt 
vor, dass sich ein Kanton an den Baukosten eines Spitals im 
Nachbarkanton beteiligt. Die Vielfalt diesbezüglicher Abma
chungen in unserem Land soll nicht durch Bundesvorschrif
ten eingeengt werden. Die Kommissionsmehrheit hält des
halb an der Ablehnung des neuen Absatzes 4bis fest und 
überlässt diese Abmachung den Kantonen. 
Im übrigen '- Absätze 5 und 6 - schliessen wir uns dem 
Nationalrat an. 

Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Vorauszuschicken 
ist, dass tatsächlich ein Teil der Kantone bereits tut, was die 
Minderheit hier wünscht. Diese Kantone erbringen für 
Patienten, die aus medizinischen Gründen ausserkantonal 
behandelt werden müssen, Leistungen, wie wenn der 
Patient im eigenen Kanton behandelt würde. Doch verfahren 
längst nicht alle Kantone so, freiwillige, interkantonale 
Regelungen haben in dieser Frage zu keiner befriedigenden 
Lösung geführt. Zum Teil werden Finanzierungsverträge mit 
ausserkantonalen Spitälern abgeschlossen; es ist ein regel
rechter Wildwuchs. Es ist interessant, dass sich die Sanitäts
direktorenkonferenz bis jetzt immer auf den Standpunkt 
gestellt hat, dass eine Regelung dieses Sachverhaltes nicht 
dringlich sei, weil die Revision des Krankenversicherungs
Gesetzes anstehe und dabei dieses Problem gelöst werde. 
Eine Regelung auf dem Konkordatsweg ist bis jetzt nicht 
zustande gekommen, es wäre am einfachsten, wenn wir das 
hier regeln würden. 
Es muss betont werden, dass die freie Wahl des Spitals -
auch des ausserkantonalen. Spitals, wenn aus medizini
schen Gründen eine ausserkantoriale Behandlung notwen
dig erscheint - gewährleistet ist. Der Kanton kann also -
auch wenn er mit einem bestimmten Spital einen Vertrag 
abgeschlossen hat - nicht verlangen, dass der Patient in 
di.eses spezielle Spital geht. Das bedeutet nun, dass die 
Krankenkassen durch solche ausserkantonale Patienten 
sehr unterschiedlich belastet werden können. Die Frage ist 
einfach, wer bezahlt. Bezahlt der Kanton seinen Teil, oder 
werden die Krankenkassen übermässig belastet? 
Man muss sehen, dass der medizinisch-technische Fort
schritt in rasantem Tempo weitergeht, dass kleinere Kan
tone immer weniger in der Lage sind, ihren Einwohnern 
innerhalb des Kantons alle diese kostspieligen Einrichtun
gen zur Verfügung zu stellen. Es ist auch richtig, dass in 
diesen Belangen eine Konzentration stattfindet, das heisst, 
dass die Mittel haushälterisch eingesetzt werden. 
Die Zahl der ausserkantonal behandelten Patienten nimmt 
zu und wird noch weiter zunehmen. Nun müssten vernünfti
gerweise auch bei der Finanzierung die Konsequenzen 
gezogen werden. Es ist nicht richtig, dass einzelne Kantone 
ihren Einwohnern die Finanzierung medizinischer Spitzen
technik voll und ganz via Krankenkassenprämien überlas
sen, während andere Kantone dafür wesentliche öffentliche 
Mittel aufwenden. In dieser unhaltbaren Situation schlägt 
Ihnen die Minderheit vor, dass die Wohnkantone verpflichtet 
werden sollen, bei medizinisch bedingten ausserkantonalen 
Behandlungen mindestens 40 Prozent der Kosten - gleich
viel wie im Wohnkanton - zu übernehmen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Bundespräsident Egli: In den Fällen, da das Verhältnis zwi
schen Kantonen in Frage steht, möchten wir uns nicht in die 
kantonalen Regelungen einmischen. Die Gründe sind - das 
föderalistische Prinzip in diesem Gesetz eingeschlossen -
aufgeführt worden. Wir möchten also den Kantonen die Art 
der Abmachungen unter sich überlassen: Es können näm
lich verschiedene Formen unter den Kantonen gewählt wer
den, beispielsweise die Form, dass sich ein Kanton pauschal 
an den Spitalkosten eines anderen beteiligt. Es ist nicht 

notwendig, dass vom Bund aus zentral in diese kantonalen 
Regelungen eingegriffen wird. 
Ich stimme der Mehrheit zu. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 22quinques Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22qulnques al. 5 et 6 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 22sexies Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... ein vom Kanton festgesetzter Betrag .... 
Minderheit 
(Meier Josi, Bührer) 
Streichen 

Art. 22 sexles al. 1 
Proposition de /a commission 
Majorite 
. ... fixee par le canton. Le forfait .... 
Minorite 
(Meier Josi, Bührer) 
Biffer 

?Stimmen 
22Stimmen 

Hänsenberger, Berichterstatter: Wir. kommen zu einem 
etwas schwierigen Artikel, der leicht zu einer gewissen Ver
wirrung führen könnte. Bei der sogenannten Aufenthalts
pauschale handelt es sich um einen fixen Betrag des Versi
cherten an die Hotelkosten des Spitales. Ausschlaggebend 
dafür war die Ueberlegung, dass bei einem Aufenthalt im 
Spital in der Regel die Lebenshaltungskosten, die sonst 
anfallen, geringer werden. Der Bundesrat schlägt vor, diese 
Pauschale - sie betrüge etwa 15 bis 20 Franken im Tag -für 
das ganze Land einheitlich festzulegen. Es handelt sich 
dabei ja nicht um einen Hotelbetrag, der von der Güte der 
Führung der Anstalt abhängig ist, sondern vielmehr um die 
Einsparung, die der einzelne Bürger erzielt, wenn er sich 
nicht zu Hause verpflegen muss. 
Die Mehrheit der Kommission will die Festsetzung den Kan
tonen überlassen. Für die zentralisierten Kassen würden 
sich bei einer kantonalen Festsetzung (nach Version Kom
missionsmehrheit) einige Mehrumtriebe ergeben. Die Kom
missionsminderheit will die Aufenthaltspauschale über
haupt abschaffen. Die Kommission hat sich mit diesem 
Problem eingehend befasst und einen Zwischenbericht von 
der Verwaltung eingeholt. Ich gebe Ihnen kurz davon 
Kenntnis: 
«Es entspricht einer heute weit verbreiteten Praxis, die Auf
teilung der Rechnung der Heilanstalt in zwei Pauschalen zu 
gliedern, weil die Mindestleistungen der Kasse bei Heilan
staltsaufenthalt sehr eng umschrieben sind. Die Kassen 
gehen in den Tarifverträgen mit den Spitälern oft über das 
gesetzliche Minimum hinaus, behalten sich aber das Recht 
vor, einen Teil des in Rechnung gestellten Betrages dem 
Versicherten zu belasten, beziehungsweise diesen Teil nur 
im Rahmen einer Zusatzversicherung zu übernehmen. Ins
besondere vertreten die Kassen heute den Standpunkt, dass 
die Uebernahme von Aufenthalt und Verpflegungskosten 
nicht in den Leistungsbereich der Grundversicherung 
gehöre. Nach dem Entwurf sollen künftig im Gesetz nicht 
mehr einzelne Leistungen erwähnt werden, die die Kassen 
mindestens zu übernehmen haben, sondern es wird festge
halten, dass sie die jeweils gültige Behandlungspauschale 
zu übernehmen haben. Da diese einen Teil der Betriebsko-
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sten der Heilanstalt deckt, kann sie faktisch auch Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung umfassen. Weil der Versicherte 
bei einem Aufenthalt in einer Heilanstalt einen Teil der 
üblichen Auslagen für Unterkunft und Verpflegung einspart, 
ist es von der Sache her gerechtfertigt, dass der Versicherte 
ausserhalb der Grundversicherung einen Teil der in der 
Heilanstalt anfallenden Aufenthaltskosten übernehmen 
muss. Ausgehend von dieser Ueberlegung sollen für die 
Bemessung der Aufenthaltspauschale aber nicht die effektiv 
anfallenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung, son
dern die vom Versicherten eingesparten Auslagen massge
bend sein. Da diese Einsparungen nicht von der Heilanstalt 
abhängen, in der sich der Versicherte befindet, und sie für 
alle Versicherten ungefähr gleich hoch sind, soll die Aufent
haltspauschale nicht durch Vereinbarungen, sondern durch 
den Bundesrat - analog der Unfallyersicherung - geregelt 
werden.» Soviel aus dem Zwischenbericht! 
Nach Meinung der Kommission -sie hat sich sehr knapp mit 
7 zu 6 Stimmen entschieden - haben wir zwei Möglich
keiten: 
1. Entweder wird innerhalb der 60-Prozent-Grenze von Arti
kel 22quinquies, und nicht zusätzlich, wie es der Bundesrat 
wollte, eine vom Kanton festzusetzende Aufenthaltspau
schale in Rechnung gestellt (nach Meinung des Bundesra
tes etwa 15 bis 20 Franken als Hotelanteil), oder 
2. wir streichen Absatz 1 von Artikel 22sexies, dann bleibt 
die Grundlage der 60-Prozent-Deckung erhalten. Das wäre 
dann aus der Grundversicherung zu decken, ohne dass für 
einen Teil auf den Versicherten zurückgegriffen werden 
könnte (Seibstbehalt und Franchise ausgenommen). 
Die Grundfrage ist eigentlich einfach, tönt aber aufs erste 
kompliziert. Sie lautet: Deckt die Grundversicherung in der 
allgemeinen Abteilung alles, Behandlung und Hotelkosten, 
oder soll ein Betrag auf den Patienten überwälzt werden, der 
dafür eine. Zusatzversicherung abschliessen könnte? Die 
Mehrheit der Kommission ist der Meinung, Innerhalb der 
Behandlungspauschale von 60 Prozent könne eine Aufent
haltspauschale in Rechnung gestellt werden, und diese solle 
der Kanton festsetzen. 
Ich beantrage Ihnen als Kommissionspräsident, der Mehr
heit zuzustimmen. 

Frau Meier Josi, Sprecherin der Minderheit: Kollege Hän
senberger erwähnte es bereits: Die Fahne trügt. So klein, 
wie man vermuten könnte, war die Minderheit nicht, sie 
unterlag mit nur 6 zu 7 Stimmen. Ein gewisses Verständnis 
wurde dem Anliegen auch vom Departement nicht verhehlt. 
Da, selbst wenn die Mehrheit hier obsiegen sollte, der Artikel 
in Diskussion bleibt, hoffe ich auf die nochmalige Ueberprü
fung des Minderheitsantrages im Nationalrat. 
Die Minderheit ist gegen eine gesonderte Aufenthaltspau
schale zulasten des Versicherten. Mit ihrem Streichungs
antrag will sie erreichen, dass die sogenannte Hotelpau
schale in die Grundversicherung eingebaut wird, sie also mit 
keiner Zusatzversicherung mehr abgedeckt werden muss. 
Das hat nämlich unsoziale Folgen, die ich aufzeigen werde. 
Lassen Sie mich rekapitulieren: Zu unterscheiden sind die 
Auswirkungen der verschiedenen Systeme auf die Kassen, 
auf die Heilanstalten und auf die Versicherten selbst. Für die 
K~ssen ist es gehupft wie gesprungen, ob der Bund oder die 
Kantone die Pauschale festsetzen, ob die Hotelpauschale in 
der Behandlungspauschale inbegriffen ist oder nicht. 
Das Einfügen einer kantonalen Pauschale gemäss Mehrheit 
hat übrigens wegen der 60-Prozent-Grenze nur eine Folge: 
Der Versicherte wird mehr zahlen müssen, weil die Prämie 
sicherheitshalber auch die teuerste kantonale Pauschale 
abdecken muss statt nur eine bescheidene, vom Bundesrat 
fixierte. Für die Kasse ist es nur wichtig, dass sie den 
Heilanstalten in keinem Fall mehr als 60 Prozent_Betriebsko
sten pro Patient auszahlen muss. Diese Grenze, die von der 
nationalen Sparkonferenz und von den Sanitätsdirektoren 
als oberste Limite gesetzt wurde, hat echten Spareffekt. Wir 
haben sie im letzten Artikel auch wieder bestätigt. 
Für die Heilanstalt wird der Einbau der Hotelpauschale 
entgegen der Meinung der Mehrheit kaum ein Problem 
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darstellen. Die Hotelpauschale wird ihr auf alle Fälle bezahlt, 
sei es durch die Kasse oder allenfalls vom nicht versicherten 
Patienten. 
Ihr Verhältnis zu den Kassen wird die Heilanstalt wohl weiter 
so regeln wie bisher. Sie wird im System des «tiers payant» 
gemäss abgeschlossenen Verträgen weiterhin unter Vorbe
halt der 60-Prozent-Grenze beide Pauschalen der Kasse in 
Rechnung stellen. 
Die restlichen 40 Prozent trägt wie bisher der Spitalträger 
selbst, meistens also die öffentliche Hand und damit der 
Steuerzahler. Die Kasse wird sich aber grundsätzlich beim 
Versicherten schadlos halten wollen. Damit komme ich zu 
dem; was mir asozial erscheint: Die Kasse will natürlich auch 
die Hotelpauschale mitversichern. Bisher hat sie beide Pau
schalen, die Behandlungs- Lind die Hotelpauschale, entwe
der in die Grundversicherung eingebaut, oder sie hat den 
Versicherten angehalten, für die Hotelpauschale eine 
Zusatzversicherung abzuschliessen. 
Die Revisionsvorlage verlangt nun ein ganz durchsichtiges 
System. Jeder Versicherte wird daher zukünftig sehen, dass 
nur die Behandlungspauschale Bestandteil der Grundversi
cherung ist. Das wird ausgerechnet die sozial Schwächeren, 
die heute schon unter der Prämienlast stöhnen, dazu veran
lassen, auf die Zusatzversicherung für die Hotelpauschale 
zu verzichten. Wenn sie dann in der allgemeinen Abteilung 
liegen, bekommen ausgerechnet sie eine zusätzliche Rech
nung für die Hotelpauschale, neben dem Selbstbehalt, der 
auch gestiegen ist. Das empfindet die Kommissionsminder
heit als stossend. Deshalb möchte sie die Hotelpauschale in 
die Grundversicherung eingebaut wissen. 
Der Nichteinbau bewirkt keine Kosteneindämmung. Er 
schafft einzig das Risiko der zukünftig ungenügenden Versi
cherungsdeckung bei den sozial Schwächeren. Damit 
nimmt die Mehrheit in Kauf, hintennach via Armenfürsorge 
berappen zu lassen, was der Versicherungsbedürftige nicht 
vorausgeleistet hat. 
Die mangelnde Versicherung wird den Medizinalkonsum 
überhaupt nicht reduzieren. Es ist völlig lebensfremd anzu
nehmen, jemand gehe ins Spital und vor allem noch in die 
allgemeine Abteilung, um möglichst viel von seiner Kasse 
profitieren zu können. Solche Ueberlegungen mögen bei 
der ambulanten Medizin.eine Rolle spielen, aber ganz sicher 
nicht beim Spital, in das man ja vom Arzt eingewiesen wird. 
Die Hotelpauschale basiert zudem auf der kaum zu bewei
senden Annahme, wer im Spital sei, spare daheim Kosten. 
Der Spitalaufenthalt eines Familienangehörigen spart aber 
in der Regel nichts. Er verursacht erfahrungsgemäss viel
mehr auch daheim durch die abnormale Situation Mehrko
sten. Genau gleich geht es den Einzelpersonen, die während 
ihrer Abwesenheit eine ganze Reihe von Dienstleistungen 
organisieren und finanzieren müssen, die sie sonst gar nicht 
benötigen. 
Aus diesem Grund beantrage ich Ihnen Zustimmung zur 
Minderheit. 

Bündespräsident Egli: Ich schicke voraus, dass sich der 
Bundesrat der nationalrätlichen Lösung anschliesst. Mit 
Ihrer Kommissionsmehrheit sind auch wir der Auffassung, 
dass sich der stationäre Patient einen gewissen Abzug gefal
len lassen muss für das, was er einspart, wenn er nicht zu 
Hause versorgt wird. Darum wenden wir uns gegen die 
Kommissionsminderheit. 
Hingegen können wir der Kommissionsmehrheit in jenem 
Punkt nicht beistimmen, in dem sie die Aufenthaltspau
schale kantonal festsetzen lassen möchte. Dies würde zu 
Rechtsungleichheiten führen. Es käme zu einer Art kantona
ler Franchisen, was wir aber verhindern wollen. 
Bei Annahme der Minderheitslösung, die die Aufenthalts
pauschale überhaupt verschwinden lassen möchte, müssen 
verschiedene Bestimmungen des Gesetzes angepasst wer
den, diejenigen nämlich, in denen von der Aufenthalts
pauschale die Rede ist, denn die Aufenthaltspauschale als 
abrechnungsmässige Einheit und als Begriff fiele ja fort. 
Ich bitte Sie also, dem Nationalrat zuzustimmen. 
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Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag des Bundesrates/Formulierung NR 

26 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 12 Stimmen 

Definitiv - Definitivement . 
Für den Antrag des Bundesrates/Formulierung NR 

21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 Stimmen 

Art. 22sexles Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22sexies al. 2 et 3 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 22septles 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der Bundesrat erlässt Grundsätze für eine betriebswirt
schaftliche Berechnung und sachgerechte Struktur sowie 
für die Anpassung der Tarife in der ambulanten Behand
lung. Er sorgt für die Harmonisierung der Tarifstrukturen 
und deren Koordination mit den Tarifordnungen anderer 
Sozialversicherungszweige. 
Abs. 2 
Mehrheit 
Er setzt für bestimmte Leistungen oder Behandlungen, ins
besondere für technisch-apparative Leistungen sowie für 
die Leistungen bei Mutterschaft Höchstsätze fest, die 
namentlich dem Zeitaufwand für die Leistungen sowie einer 
angemessenen Investition, Amortisation und Auslastung bei 
technisch-apparativen Einrichtungen Rechnung tragen. 
Minderheit 
(Bauer, Binder, Masoni) 
.... bei Mutterschaft Richtsätze fest, die .... 
Abs. 3 
.... notwendigen Unterlagen liefern. Ergibt der Betriebsver
gleich, dass die Kosten einer Heilanstalt erheblich über dem 
Durchschnitt liegen, oder sind die Unterlagen einer Heilan
stalt ungenügend, können die Kassen eine Herabstzung der 
Behandlungspauschale verlangen. Kommt keine Einigung 
zustande, können die Kassen das Schiedsgericht (Art. 25) 
anrufen. Das Schiedsgericht hat auf Antrag der Kassen ohne 
Verzug darüber zu befinden, ob für die Dauer des Prozesses 
die Behandlungspauschale vorläufig herabzusetzen ist. Das 
Schiedsgericht kann von sich aus oder auf Antrag der Par
teien eine betriebswirtschaftliche Ueberprüfung der Heilan
stalt anordnen. 
Abs. 4 
Streichen 

Antrag Reymond 
Abs. 1 bis 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22septies 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Le Conseil federal etablit des principes visant a ce que les 
tarifs pour traitements ambulatoires soient calcules sur la 
base d'une saine gestion d'entreprise, amenages de 
maniere appropriee et adaptee. II veille a l'harmonisation 
des structures tarifaires et ä la coordination de celles-ci avec 
les regimes tarifaires des autres branches des assurances 
sociales. 
Al. 2 
Majorite 
II fixe des taux maximaux pour des prestations ou des 
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traitements determines, notamment pour des prestations ä 
caractere technique requerant l'usage d'appareils ainsi que 
pour les prest~tions de maternite, taux qui tiennent campte, 
notamment, du temps consacre ä la prestation ainsi que 
d'un investissement, d'un amortissement et d'un taux d'utili
sation adequats des installations et appareils a caractere 
technique. 
Minorite 
(Bauer, Binder, Masoni) 
II fixe des taux indicatifs pour des prestations .... 
Al. 3 
.... necessaires a cet effet. Si la comparaison des frais d'ex
ploitation revele que les frais d'un etablissement hospitalier 
sont nettement au-dessus de la moyenne ou si les pieces 
fournies par un etablissement hospitalier sont insuffisantes, 
les caisses peuvent exiger la reduction du forfait pour frais 
de traitement. Si aucun accord ne peut etre conclu, les 
caisses peuvent en referer au tribunal arbitral (art. 25). Celui
ci doit, sur demande des caisses, decider sans delai s'il 
convient de reduire provisoirement le forfait pour frais de 
traitement, pour la duree de la procedure. Le tribunal peut, 
lui-meme ou sur demande des parties, faire proceder a un 
examen des frais d'exploitation de l'etablissement hospita
lier. 
Al. 4 
Bitter 

Proposition Reymond 
Al. 1 a 4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Hier hat der Bundesrat 
einen neuen Artikel geschaffen, der ihm die Kompetenz 
geben soll, Grundsätze für die wirtschaftliche Berechnung 
und sachgerechte Struktur der Tarife für die ambulante 
Behandlung aufzustellen. Der Bundesrat wird also nicht die 
Beträge festsetzen. Das bleibt Sache der Vertragsverhand
lungen in den Kantonen. Ferner soll er für technisch-appara
tive Leistungen Richtsätze, für Mutterschaftleistungen 
Höchstsätze - weil der Bund hier alles bezahlt - aufstellen 
und Betriebsvergleiche anordnen. Der Nationalrat hat dem 
Text des Bundesrates zugestimmt und Aenderungsanträge 
im Plenum abgelehnt. 
Dieser Artikel soll und kann zu Kosteneinsparungen führen. 
Es dürfte sinnvoll sein, hier den Anträgen der Sparkonferenz 
zu folgen, was unsere Kommission Ihnen vorschlägt. Die 
Kommission hat die Gedanken des Bundesrates noch etwas 
weitergeführt und alle drei Absätze neu formuliert. 
In Absatz 2 gibt es einen Minderheitsantrag, der statt der 
Höchstsätze blass Richtsätze festlegen will. Die Kommission 
hat den Präsidenten verpflichtet, zu der Frage der Höchst
und Richtsätze eine Erklärung abzugeben, die allerdings 
nicht sehr klar ausfallen wird. 
Die Höchstsätze kommen aus einem Sparanliegen. Sie sol
len nicht automatisch zu den überall geltenden Preisen 
werden. Auch neben Höchstsätzen muss es Richtsätze 
geben, und die Höchstsätze sind auf Ausnahmefälle 
anwendbar. Es gilt auch zu bedenken, d~ss sich diese 
Bestimmungen auf die Grundversicherungen beziehen. Der 
Bund, der jährlich fast eine Milliarde an die Krankenversi
cherung zahlt, soll hier für seine KMVG-Versicherten 
Höchstsätze vorschreiben können. 
Ich schlage absatzweise Beratung vor. (Zustimmung) 

Abs. 1-AI. 1 
Hänsenberger, Berichterstatter: Die gegenüber dem Bun
desrat verschärfte Fassung hat zu vehementen Protesten 
aus Aerztekreisen geführt. Sie möchten, dass der Bundesrat 
nur Grundsätze für die Berechnung der Tarifelemente fest
setzen kann. Unsere Formulierung stützt sich auf einen 
Antrag der Verwaltung und geht auf den Vorschlag der 
nationalen Sparkonferenz zurück. Der Bundesrat - und mit 
ihm unsere Kommission - betrachtet es als eine wesentliche 
Möglichkeit, Sparanstrengungen durchzusetzen, Berech
nungsgrundsätze, Höchstsätze, Betriebsvergleiche, Sank-
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tionsmögllchkeiten bei nicht ausreichend nachgewiesenen 
Kosten zu haben. 
Wir bitten Sie, dem Antrag der Kommission zu folgen. 

M. Reymond: J'interviens une saufe fois pour f'ensemble 
des quatre afineas de f'articfe 22septies. 
Les pouvoirs que notre commission entend donner au Con
seil federaf, confondus avec ceux accordes aux caisses pour 
ce qui touche a f'hospitafisation, releguent au röle de figu
rants non seulement les cantons, mais aussi leurs associa
tions de caisses mafadie et feurs associations de medecins. 
C'est donc un changement fondamental dans fe sens de la 
centralisation, ce qui aura de graves consequences. 
Aujourd'hui deja, nous avons des offices federaux qui eta
blissent des calcufs, comme le dit le texte, sur fa base d'une 
saine gestion d'entreprise. Leurs resultats demontrent cou
ramment f'inadequation entre fes raisonnements des specia
listes de f'administration et fa pratique aupres des patients. 
Les taux maximums prevus a f'allnea 2, cafcufes pour des 
appareilfages ou des prestations, ne manqueront pas de 
conduire a une medeclne deshumanlsee pour atteindre fa 
simple rentabifite. Quanta ('Inquisition aupres des höpitaux 
et a fa possibifite legale de les penafiser financierement des 
fe debut de la procedure, alles tendent a faisser croire que 
fes initlateurs de telles dispositions ont oublie que les höpi
taux avaient pour but premier les soins aux mafades et non 
pas la performance statistique. 
Par f'eloignement de la reafite qu'elle impfique, fa centrafisa
tion n'est pas propice a une amefioration du rapport qualite/ 
coüt de la medeclne. Dans cette optique, je vous demande 
de revenir a fa proposition initiale du Conseil federal, qui me 
paraissait saine, en y ajoutant f'adjonction a l'afinea 4 du 
texte admis par le Conseil national. 
Le Conseil federaf nous proposait une forme potestative 
disant, par exemple, le Conseil federal «peut etablir des 
principes», il «peut fixer des tarifs», il «peut faire proceder a 
des comparaisons». Notre commission a utilise, en revan
che, une forme imperative. Le Conseil federal «etablit», il 
«fixe», etc. 
Je fais deux remarques au sujet de l'alinea 1er et de l'a
linea 2. 
A l'alinea 1er, je me rallie tout a fait a Ja necessite d'etablir 
un certain nombre de principes de calcul. II s'agit la, pour 
l'essentiel, d'une harmonisation que j'appellerais formelle et 
que j'approuve. En revanche, la commission qui impose 
cette harmonisation va bien plus loin, puisqu'elle ajoute a ce 
meme afinea- je cite: «II veilfe ä l'harmonisation des structu
res tarifaires». Nous voyons dans cette adjonction une ten
dance a transformer cette harmonisation formelle, a laquelle 
nous souscrivons, en une harmonisation materielle, a 
laquelle nous ne saurions souscrire sans autre. 
A l'alinea 2, la formule potestative est a notre avis infiniment 
preferable, d'autant que la formulation de la commission 
apporte toute une serie de precisions qui implique un alour
dissement excessif. Cet alinea 2 recele des tendances d'uni
formisation centralisatrice qui nous semblent detestables. 
Les cantons doivent au premier chef etre confirmes dans 
leur autonomie en matiere de politique de la sante. Le texte 
du Conseil federal reflete tout a fait cette idee en tout cas 
mieux que la proposition de notre commission. 
En revanche, et j'insiste sur ce point, j'admets qu'une cer
taine harmonisation materielle doit intervenir sur toutes ces 
questions, mais je pense que l'autonomie de la politique de 
la sante des cantons sera mieux respectee si ces derniers 
sont pousses a conclure des concordats de caractere regio
nal, et eventuellement national sur certains points. 
Avec l'alinea 4, version Conseil national, les cantons pour
ront ainsi se faire imposer par la Confederation un certain 
nombre de tarifs obligatoires ou indicatifs mais seulement 
dans la mesure ou ils n'auront pas adhere a un concordat a 
caractere regional ou national. La pression est donc la. II y 
va de la subsidiarite du droit federal. La solution du concor
dat nous semble tenir davantage campte de la responsabi
lite cantonale qu'un transfert pur et simple des attributions 
en cette matiere a la Confederation. 

C'est pourquoi je vous recommande de soutenir la proposi
tion du Conseil federal pour les trois premiers alineas et du 
Conseil national pour Je quatrieme, etant entendu que les 
trois premlers allneas ont ete adoptes par le Consell natio
nal. J'ajoute que nous eliminerlons ainsl au premier debat 
deja une divergence extremement importante qui pourralt 
etre de nature a retarder considerablement les travaux de 
cette loi que f'on a appelee un «Sofortprogramm» et qui 
dure depuis quatre ans! 

Mme Bauer: L'article 22septies vise a l'harmonisation et a la 
coordination des tarifs - ce sont les termes employes. En 
fait, nous devons etre conscients que c'est une mesure 
profondement centralisatrice, comme vient de le soufigner 
M. Reymond. Nous devons donc rejeter cet article au profit 
de la proposition Reymond. 
L'article 22septies ne tient pas compte en effet des particu
larites et des disparites cantonales, qui peuvent etre extre
mement importantes, ni des prerogatives des cantons. On a 
vraiment de quoi s'etonner qu'un principe d'uniformlsation 
aussi etendu puisse etre introduit dans le domalne de l'assu
rance-maladie des lors que ies tarifs demeurent cantonaux. 
Comment des fonctionnaires federaux pourraient-ils calcu
ler les frais d'un cabinet medical, qui different grandement 
d'un canton a l'autre, et le rendement que le medecin doit 
realiser pour couvrir ces frais? Le Conseil federaf va-t-il 
ensuite aller jusqu'a etablir la saine gestion des etudes 
d'avocats ou encore des entreprises agricofes qui sont sub
ventionnees par la Confederation? N'est-il pas paradoxaf 
que plusieurs de ceux qui, dans notre conseil, invoquent 
volontiers le principe du «moins d'Etat» acceptent ici meme 
que )'Etat intervienne de maniere determinante dans la 
gestion d'une entreprise privee pour fixer fes frais generaux 
autorises et la vafeur des prestations effectuees par les 
medecins? On peut s'etonner a bon droit que des represen
tants des cantons renoncent aux prerogatives qui sont les 
leurs. 
Je me suis exprimee pfusieurs fois dans ce sens au sein de fa 
commission chargee de la revlsion de f'assurance-maladie, 
mais seufs quelques membres m'ont suivie. Je suis heu
reuse d'en parler ici meme parce que je pense que nous 
commettrions une profonde erreur en allant dans le sens de 
cette harmonisation, de cette coordination, et en renongant 
aux prerogatives des cantons. 
Monsieur le President, je m'exprimerai tout a l'heure sur 
l'alinea 2, mais vous verrez qu'il va dans le meme sens. 

M. Debetaz: Vous venez d'entendre a ma gauche une solide 
affirmation de liberale concordance! Je partage radicafe
ment l'avis de mes deux collegues. J'interviens aussi a 
f'article 1er car f'article 22septies forme un tout. 
Permettez-moi quefques braves considerations de caractere 
general. 
Bien que notre chambre soit celle des cantons, son action 
legislative porte maintes fois des atteintes au federalisme: 
un petit coup ici, un ou deux petits coups la, c'est fa 
centralisation a petits pas. On trouve toujours un «gesamts
chweizerisches Interesse» pour motiver un transfert de com
petences a fa Confederation I Le projet dont nous discutons 
n'echappe pas a cette tendance. C'est pourquoi je me suis 
montre reserve, pour le moins, lors de f'examen du projet en 
commission. Si je finis par voter ce projet, c'est parce qu·il 
exprime tout de meme une volonte d'action vers fa maitrise 
des coüts; il me paraTt utife que cette premiere tentative 
legislative de freiner la montee des coüts de la sante se 
realise. C'est aussi parce que ce projet contient malntenant 
des dispositions sur f'allocation en cas de maternite que je 
f'approuverai. ff est ainsi donne suite a la promesse faite lors 
de l'examen de f'initiative refusee en votation populaire. 
J'ai presente en commission pfusieurs propositions de 
caractere federaliste: ce fut notamment le cas pour l'article-
22septies. La proposition que M. Reymond vient de presen

ter va dans le meme sens; alle est conforme a deux principes 
dont il n'est pas necessaire de souligner le caractere fonda-
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mental dans cette chambre: le federalisme, dont je viens de 
parler, et la subsidiarite du droit federal. 
II s·agit de revenir a la proposition initiale du Conseil federal 
pour les trois premiers alineas de l'article 22septies et au 
quatrieme alinea vote par le Conseil national; en approuvant 
cet alinea, nous encourageons l'adhesion a un concordat 
regional ou national. L'encouragement est utile et stimulant. 
Teiles sont les raisons pour lesquelles je vous engage a 
soutenir l'ensemble de la proposition defendue par M. Rey
mond. 

Bundespräsident Egli: Herr Reymond hat bereits zu allen 
drei bzw. vier Absätzen gesprochen. Er möchte zur 
ursprünglichen Version des Bundesrats zurückkehren. Ich 
muss Ihnen allerdings die Historie etwas skizzieren, wie sie 
seit dem Erlass der Botschaft des Bundesrates eingetreten 
ist. Inzwischen hat nämlich die sogenannte nationale Spar
konferenz getagt und hat verschiedene Vorschläge formu
liert, die zur Kostendämpfung beitragen sollten. Die vier 
Absätze, wie sie hier in Artikel 22septies von Ihrer Kommis
sion konzipiert worden sind, sind Kernsätze aus diesem 
Kostendämpfungsprogramm. Ich möchte Sie daher bitten, 
dieser Version von Artikel 22septies zuzustimmen, wie sie 
von der Mehrheit beschlossen worden ist. 

Abs. 2-AI. 2 

Binder, Sprecher der Minderheit: Wir bewegen uns hier auf 
dem Gebiet der Tarifhoheit der Kantone. Diese war bisher 
gewährleistet. Persönlich stimme ich in Absatz 1 Herrn Rey
mond zu. Zu Absatz 2 möchte ich noch einige Bemerkungen 
machen. 
In Absatz 2 hat der Bundesrat selber ursprünglich vorge
schlagen, der Bundesrat solle sich mit Richtsätzen oder 
Richtlinien begnügen. Unsere Kommission schlägt nun vor, 
und zwar verbindlich - es ist nicht eine Kann-Vorschrift-, 
dass der Bundesrat; Höchstsätze festsetzt. Damit ist die 
Tarifhoheit der Kantone praktisch im Eimer. Ich. teile die 
Auffassung meiner Vorrednerin und meiner Vorredner, dass 
das ein unnötiger, unproportionaler Eingriff in die Hoheit 
der Kantone ist. Wenn der Bund Höchstsätze festsetzt, hat 
dies praktisch zur Konsequenz, dass nachher alle Kantone 
diese Höchstsätze anwenden. Das kann sich auch kontra
produktiv und nicht kostendämmend, sondern kostenerhö
hend auswirken. Wer heute nämlich die verschiedenen 
Tarife der einzelnen Kantone anschaut, stellt grosse Unter
schiede fest, und zwar mit Recht, denn die Kosten für eine 
Arztpraxis sind zum Beispiel im Zentrum der Stadt Zürich, 
an der Bahnhofstrasse, wahrscheinlich ganz erheblich 
höher als irgendwo auf dem lande In einer kleinen Ort
schaft. Deswegen haben wir heute diese Verschiedenheit 
der Tarife. 
Der Arztberuf ist ein freier Beruf. Wenn Sie hier bei den 
Aerzten die Tarife in der ganzen Schweiz vereinheitlichen 
und der Bund Höchstsätze festsetzt, kann der Bund viel
leicht eines Tages kommen und auch bei Anwälten Höchst
sätze festsetzen. Was heisst das? Er wendet dann primär die 
Anwaltstarife derjenigen Kantone an, die massgebend sind 
und die heute schon Höchstsätze haben, wie etwa Zürich, 
Basel usw. Als Aargauer Anwalt könnte ich an sich mit 
dieser Entwicklung zufrieden sein. Aber ich glaube, das ist 
eine sehr gefährliche und unnötige Bestimmung. 
Deshalb bitte ich Sie, mindestens in Absatz 2 dem Minder
heitsantrag zuzustimmen. 

lungsfunktion dort nicht absprechen darf, wo er selbst finan
ziell eingreift. 
Wir haben das erste Paket der Aufgabenteilungs-Uebung 
hinter uns und haben uns zum Teil zu Recht darüber aufge
regt, dass in Umkehrung alter Glaubenssätze auf einmal 
galt: «Der Bund befiehlt, obwohl er nicht mehr zahlt.» Ich 
halte das für falsch, aber ich halte es auch für falsch, dem 
Bund dort das Befehlen zu verbieten, wo er zahlt. 
Wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass die Bundesmit
tel zur Verbilligung der Krankenkassenbeiträge bald einmal 
die Milliardengrenze erreichen. Hier hat doch der Bund 
tatsächlich allen Anlass, zum Sparen, zur Mässigung und 
zur Kostendämpfung aufzurufen. Das unter dem Titel 
«Föderalismus» bestreiten zu wollen, ginge meines Erach
tens eindeutig zu weit. 
Nun kommt aber das andere Argument - Herr Binder hat es 
gebraucht. Er glaubt, namentlich Absatz 2 diene nicht nur 
nicht der Kostendämpfung, sondern fördere im Gegenteil 
die Kostenexplosion, indem er - die Tatsache vorausset
zend, dass der Bund Höchstsätze aufstellen kann - stracks 
den Schluss zieht, in der Folge würden auch alle Kantone 
diese Höchstsätze anwenden. Dieses Argument ist meines 
Erachtens nicht schlüssig. Es ist nach meiner Beurteilung 
Angstmacherei. Es ist zumindest einer ordentlichen Verwal
tung nicht zu unterstellen, dass sie a priori alles täte, was sie 
im Rahmen einer gesetzlichen Regelung tun darf, ohne dass 
sie es bräuchte. 
Dieses Argument ist meines Erachtens nicht stichhaltig; es 
bedürfte zumindest einer weiteren Untersuchung - diese 
fehlt. Meine kurze Erfahrung in Verwaltungsdingen zeigt 
aber, dass die Verwaltung in keiner Art und Weise geneigt 
ist, immer das Maximum dessen auszuschöpfen, was sie 
dürfte. 
Ich halte daher den Antrag der Mehrheit für richtig und im 
Sinne von Sparanstrengungen für angemessen. 

Bundespräsident Egli: Ich möchte an das anschliessen, was 
Herr Schmid gesagt hat, und betonen, dass es hier unter 
anderem auch um die Mutterschaftsleistungen geht. 
Sie wissen, dass für die Mutterschaftsleistungen der Bund 
zu 100 Prozent aufkommt. Da darf ihm doch wohl noch das 
Recht eingeräumt werden, dass er zu den Höchstsätzen 
etwas zu sagen hat. 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 1-4 - Al. 1-4 

13Stimmen 
21 Stimmen 

Präsident: Wir bereinigen nun den ganzen Artikel, indem 
wir die beschlossene Fassung dem Antrag von Herrn Rey
mond gegenüberstellen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Reymond 

16 Stimmen 
19Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 10.35 Uhr 
Schmid: Zwei Argumente werden gegen diese Fassung von La seance est levee a 10 h 35 
Artikel 22septies vorgebracht. Das eine Argument berührt 
mich sehr, das andere weniger. 
Als erstes das Argument des Föderalismus; Es ist zu 
befürchten, dass wir so in die Tarifautonomie der Kantone 
eingreifen und damit einen föderalistischen Sündenfall 
begehen. Ich bitte Sie, meiner Ueberlegung mindestens 
Gehör zu leihen, dass der Föderalismus schon seine Gren
zen hat und man dem Bund vernünftigerweise eine Rege-

Ä:9/~ 
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Art. 22octles 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 Randtitel, Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 
Dem Versicherten ist eine detaillierte Rechnung zuzustellen. 
Der Bundesrat umschreibt die Angaben, die in der Rech
nung enthalten sein müssen. 

Art. 23 tltre marginal, al. 1 phrase 2 et al. 2 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
L'assure doit recevoir une facture detaillee. Le Conseil fede
ral fixe les indications qui doivent figurer sur les factures. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der bisher unter dem Mar
ginale «Wirtschaftlichkeit der Behandlung» im Gesetz ste
hende Text wird bloss ergänzt. 
In Absatz 1 weisen wir darauf hin, dass die Kassen ein 
Rückforderungsrecht haben, wenn die Beteiligten sich nicht 
auf die Leistungen beschränken, die im Interesse des Versi
cherten liegen und vom Behandlungszweck gedeckt sind. 
Wir stimmen dieser Formulierung zu. 
In Absatz 2 hat die Kommission eine Verkürzung vorgenom
men. Damit nähert sich der Text wieder dem lapidaren Satz 
des Bundesrates. Die Verständlichkeit einer Rechnung für 
den Versicherten, so dass er selber sieht, welche Kosten er 
verursacht, scheint der Kommission sehr wichtig zu sein. 
Der Versicherte soll nicht eine verschlüsselte Rechnung 
bekommen, sondern sehen, wieviel die einzelnen Massnah
men seiner Behandlung kosten. Davon versprechen wir uns 
einen Spareffekt wie auch eine Förderung des Kostenbe
wusstseins des Versicherten. 
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Art. 25 Abs. 4bis, 26 Abs. 1, 3, 3bls und 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 25 al. 4bis, 26 al. 1, 3, 3bls et 4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Hänsenberger, Berichterstatter: Ich habe noch eine Erklä
rung abzugeben zu Artikel 28, der nicht auf der Fahne steht. 
Bundesrat und Nationalrat haben ihn nicht ändern wollen. 
Artikel 28 besteht aus einem Satz, der wie folgt lautet: «Die 
Kassen dürfen ihre Mittel nur zu Zwecken der Versicherung 
verwenden ... Dieser Satz gab in der Kommission Anlass zu 
einer Aussprache. Der Kommissionspräsident wurde beauf
tragt, eine Erklärung abzugeben. Nach Meinung von Herrn 
Bundespräsident Egli, die in der Kommission unwiderspro
chen geblieben ist, bedeutet das Wort «Versicherung» in 
diesem Artikel 28 nur die Kranken- und Unfallversicherung· 
mit allfälligen Zusatzversicherungen nach diesem KMVG
Gesetz und nicht irgendeine x-beliebige Versicherung. Eine 
Ergänzung des Textes mit den Worten «nur zu Zwecken der 
Versicherung nach diesem Gesetz» ist deshalb überflüssig, 
weil selbstverständlich. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30ter 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der im geltenden Gesetz 
nicht mehr bestehende Artikel 32 wird vom Bundesrat für 
die Regelung des Rückgriffrechts auf die Haftpflicht von 
Dritten benützt. 
Der Nationalrat hat dabei richtigerweise auf die sinnge
mässe Anwendung der neuesten Rückgriffsregelung abge
stellt, nämlich auf diejenige des Unfallversicherungsge
setzes. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32, 33 Randtitel und Abs. 1, 34 Randtitel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 32, 33 tltre marglnal et al. 1, 34 tltre marginal 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 35, 36, 36bls und 37 
Antrag der Kommission 
Art. 37 Abs. 2 
.... Dabei werden Versicherte unter 25 Jahren •... 
Für den Rest: 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 35, 36, 36bls et 37 
Proposition de la commission 
Art. 37 al. 2 
. ... , eile tient compte des assures de moins de 25 ans .... 
Pour Je reste: 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Hinsenberger, Berichterstatter: Hier beginnen unter dem 
Abschnitt M die Bestimmungen über die Beiträge der öffent
lichen Hand an die Krankenversicherung. Bis und mit Arti
kel 38 wurde der Vorschlag des Bundesrates weder vom 

)?ff 
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Nationalrat noch von unserer Kommission geändert. Der 
Bund gewährt den Kassen nach Artikel 35 Beiträge, die sich 
nach der Anzahl der AHV- und IV-Rentner richten. Ferner 
trägt der Bund die Kosten der Mutterschaft (Art. 36). 
Der Bund gewährt auch einen Kostenausgleich nach der 
Zahl der versicherten Frauen (Art. 36bis). 
Er übernimmt einen Teil der Kinderprämien (Art. 37). 
Der Bund übernimmt dazu die Hälfte der Wartegelder in 
Berggebieten (Art. 37bis). 
Die Kassen bezeichnen diese Leistungen als Abgeltung der 
Sozialhypotheken. Böse Zungen reden von Subventionen 
nach Giesskannensystem. Doch wenn man vorurteilslos die 
Dinge betrachtet, sind das alles recht vernünftige Massstäbe 
zur Verteilung der Bundesbeiträge an die soziale Kranken
versicherung, die das bis jetzt geltende System der Prämien
berechnung nach Köpfen erträglicher machen. Die Kassen 
dienen als Zahlstellen und entlasten den Bund von grossen 
administrativen Umtrieben. Diese Umtriebe würden gewaltig 
ansteigen, wenn die Beiträge auf einzelne Versicherte durch 
den Bund auszurichten wären. Erst wenn ein ganz anderes 
Finanzierungssystem für die Krankenversicherung einge
führt wird-wir werden bei der Behandlung der nationalrätli
chen Motion noch darüber sprechen -. könnte auf das oft 
als ineffizient verschrieene System der Ausrichtung der Sub
vention verzichtet werden. Bis dahin haben weder der Bun
desrat noch der Nationalrat noch Ihre Kommission einen 
besseren Vorschlag gefunden. Ich ersuche Sie, den Arti
keln 35 bis 37 zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decislon du Conseil national 
Angenommen - Adopte 

Art. 38 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

... 

Hänsenberger, Berichterstatter: Dieser Artikel verpflichtet 
die Kantone zu Beiträgen an die Prämien für wirtschaftlich 
schwächere Versicherte. Das KMVG schreibt hier den Kan
tonen einen Sozialausgleich vor, die im Bereich der Sozial
fürsorge entlastet worden sind. Es werden den Kantonen 
keine näheren Vorschriften gemacht. Die bisher vom Bund 
gewährten «Bergzuschläge» an die Kassen pro Versicherten 
im Berggebiet fallen weg. Sie wurden bisher unabhängig 
von der wirtschaftlichen Situation an Arm und Reich ausge
richtet. Hier soll der Kanton gezielt für die wirtschaftlich 
Schwächeren eintreten, und der Bund kann dann gemäss 
Absatz 3 einen Teil der Kantonsbeiträge übernehmen. Ich 
bitte Sie, der Fassung des Bunderates mit der Ergänzung 
des Nationalrates zuzustimmen. 
Angenommen - Adopte 

Art. 38bls 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Aufwendungen des Bundes nach den Artikeln 36, 37 
Absatz 2 und 37bis werden in der Staatsrechnung zusam
men und besonders ausgewiesen. Der Bund vergütet die 
Aufwendungen und Prämienausfälle, die im vorausgegan
genen Kalenderjahr entstanden sind. 
Abs. 2 
Die Höhe der übrigen jährlichen Beiträge des Bundes und 
der hiefür benötigte Kredit werden durch einfachen Bundes
beschluss jeweils für drei Jahre festgesetzt. Die Kostenent
wicklung in der .... 
Abs. 3 und4 
Streichen 

Antrag Weber 
Abs. 2 

C 

.... jeweils für drei Jahre festgesetzt. Die Kostenentwicklung 
in der Krankenpflegeversicherung ist dabei zu berücksich
tigen. 

Art. 38bls 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Les depenses de la Confederation en vertu des articles 36, 
37 alineas 2 et 37bis figurent ensemble dans le compte 
d'Etat et y font l'objet d'une mention speciale. La Confedera
tion rembourse les depenses et les cotisations mancjuantes, 
qui datent de l'annee civile precedente. 
Al. 2 
Le montant des autres subsides annuels de la Confederation 
et le credit necessaire a cet effet sont fixes par arräte federal 
simple valable trois ans. II est tenu compte de l'evolution des 
coüts dans l'assurance des soins medicaux et pharmaceuti
ques ainsi qua de la situation financiere de la Confederatlon. 
Al.3et4 
Bitter 

Proposition Weber 
Al. 2 
.... valable trois ans. II est tenu compte de l'evolution des 
coüts dans l'assurance des soins medicaux et pharmaceuti
ques. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Das ist für das Verhalten 
der Kassen gegenüber der Vorlage A ein sehr wichtiger 
Artikel. Sie haben heute morgen dazu auch noch einen 
Antrag von Herrn Weber ausgeteilt erhalten. 
1. Es wird hier nun auf die nachschüssige Auszahlung der 
Bundesbeiträge umgestellt. Die Kassen bekommen somit im 
laufenden Jahr diejenigen Beiträge ausbezahlt, die sich aus 
den Aufwendungen des Vorjahres ergeben. Für den schlan
ken Uebergang zum neuen System (die Kassen haben es 
grundsätzlich akzeptiert) soll die Uebergangsbestimmung 
Buchstabe e sorgen . 
2. Die Höhe der Beiträge soll nach Version Ihrer Kommission 
durch einen einfachen, d. h. nicht referendumspflichtigen 
Bundesbeschluss jeweils für drei Jahre festgesetzt werden, 
soweit sich diese Beiträge nicht, unbeeinflussbar vom Parla
ment, direkt aus dem Gesetz ergeben. Hier liegt meines 
Erachtens ein Entgegenkommen unserer Kommission an 
die Wünsche der Kassen vor. Sie sehen, dass wir in Absatz 1 
Aufwendungen des Bundes anführen, die der Bund voll 
übernimmt: die Mutterschaft, die Prämie ab drittem Kind, die 
Wartegelder, d. h. alles, was Artikel 36, Artikel 37 Absatz 2 
und Artikel 37bis vorschreiben. Diese Beiträge sind von kei
nem Parlamentsbeschluss abhängig. Sie ergeben sich 
direkt aus den gesetzlichen Verpflichtungen und können 
ohne Gesetzesänderung nicht gekürzt werden. Es ist also 
nicht mehr so zu argumentieren, wie das bisher richtig war, 
dass der Bund zwar sogenannt grosszügig die Mutter
schaftsleistungen übernehme, aber dafür diese von einem 
Gesamtplafond der Beiträge in Abzug bringe. Wenn der Rat 
hier der Kommission folgt, ist dies dann nicht mehr der Fall; 
aber es wird, davon bin ich überzeugt, den Kassen erleich
tern, zur Vorlage A ja zu sagen. 
Die übrigen Bundesbeiträge - es sind diejenigen nach Arti
kel 35, 36bis, 37 Absatz 1 und 38 Absatz 3, also der Alters
ausgleich, der Beitrag an die Frauenprämie, der Beitrag an 
die Kinderprämien und der Anteil des Bundes an die kanto
nalen Beiträge bei Kantonen mit geringer Finanzkraft und 
hohem Anteil an Berggebiet- sind jeweils für drei Jahre vom 
Parlament festzusetzen. Bis zum Bundesgesetz von 1977 
(Ausgleich des Bundeshaushalts) richteten sich die Beiträge 
nach den landesdurchschnittlichen Kosten der Kranken
pflege und stiegen damit proportional zur Kostensteigerung 
der Krankenversicherung an. 1977 wurden Höchstbeträge 
fixiert. Die Kassen haben verlangt. dass die Festsetzung der 
Bundesbeiträge in einem ailgemeinverbindlichen Bundes-
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beschluss festzulegen sei und damit dem Referendum 
unterworfen wäre. 
Wir haben vorgestern über das Rüstungsreferendum 
gesprochen. Wir kennen beim Bund kein Finanzreferendum. 
Soweit sich die Bundesbeiträge nicht unmittelbar aus dem 
Gesetz ergeben (ich habe Ihnen vorhin aufgezeigt, welche 
Bestandteile dies hier sind), erfolgt die Festsetzung durch 
einfachen Bundesbeschluss. Unsere Kommission hat sich 
dieser Meinung angeschlossen und keine Referendums
möglichkeit schaffen wollen. Wir sehen zwar schon, dass 
auf den Kassen die Furcht, alle drei Jahre mit Kürzungen 
rechnen zu müssen, die sie nicht direkt anfechten können 
und die sie mit höheren Prämien ausgleichen müssen, 
schwer lastet. Doch glaube ich nicht, dass das Parlament 
bereit ist, sich bei den Anstrengungen zum Ausgleich des 
Bundeshaushaltes von vorneherein auf diesem Gebiet die 
Hände binden zu lassen. Die Bundesbeiträge sind nötig, sie 
sind auch in unserem heutigen System gerechtfertigt, und 
die Prämien müssen für den Versicherten tragbar sein. Sie 
sind bereits jetzt für Versicherte in wirtschaftlich schwachen 
Verhältnissen hoch. Es muss mit Bundesbeiträgen dafür 
gesorgt werden, dass nicht die guten Risiken in die Privat
versicherungen abwandern, die keine gesetzlichen Auflagen 
für die Grundversicherung haben, wie die Kassen. 
3. Bel i:ter Festsetzung der Bundesbeiträge ist nach diesem 
Gesetz zwei Elementen Rechnung zu tragen: einmal der 
Kostenentwicklung der Krankenpflegeversicherung - nicht 
dass In vollem Ausmass Schritt gehalten werden müsste, 
aber doch so, dass die Beiträge ihren Zweck erfüllen - und 
als zweites Element der Finanzlage des Bundes. Ein Inter
esse an gesunden Bundesfinanzen haben die Kassen, die 
Versicherten und die Parlamentarier. 
Ich bitte den Rat, an der Fassung der Kommission festzuhal
ten, auch wenn dem Vernehmen nach der Bundesrat davon 
abraten wird. Wir tun damit einen auch psychologisch 
bedeutenden Schritt in Richtung der Wünsche der Kassen 
und werden ihnen die Zustimmung oder vielleicht doch das 
knurrende Akzeptieren der Vorlage erleichtern. 
Die effektiven Kosten nach Absatz 1 von Artikel 38bis sind 
nach einer Anfangsschätzung dann jeweils genau berechen
bar und ihre Bezahlung ist vom Gesetz verbindlich zuge
sagt. Darüber soll es keine Auseinandersetzung in den 
Räten geben dürfen. Sowohl die Anzahl der Geburten wie 
die Anzahl der Familien mit mehr als drei Kindern lässt sich 
genau festhalten. Ich bin überzeugt, dass die Kassen diese 
Verdeutlichung des Textes, aus der hervorgeht, dass der 
Bund die fest zugesagten Kostenübernahmen ohne Geset
zesänderung nicht mehr in Frage stellen wird, schätzen 
werden. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 38bis der Fassung Ihrer Kommission 
zuzustimmen. 

Weber: Ich stelle fest, dass sowohl der Bundesrat wie die 
ständerätliche Kommission zwei Vorbehalte In Absatz 2 ein
gebaut haben, während der Nationalrat darauf verzichtet 
hat. 
Das eine ist, dass auf die Kostenentwicklung in der Kranken
pflegeversicherung Rücksicht zu nehmen sei. Es heisst 
nicht, dass die Teuerung ausgeglichen werde oder dass die 
Beiträge der Teuerung angepasst werden. Es gibt auch 
keine lndexllmite, dass bei soundsoviel Teuerung eine Erhö
hung stattfinde. Ich muss aber auch festhalten, dass in 
vielen, vielen anderen Bereichen, wo Bundesleistungen 
erbracht werden, wo Bauten erstellt oder wo irgend etwas 
unternommen wird, es mit einer grossen Selbstverständlich
keit heisst, teuerungsbedingte Mehrkosten würden durch 
den Bundesrat oder durch die Bundesversammlung festge
legt und ausgeglichen. Das ist hier nicht der Fall. Man sagt 
lediglich: «Die Kostenentwicklung in der Krankenpflegever
sicherung ist dabei zu berücksichtigen ... Wie stark, heisst es 
nicht. Ich finde das richtig. Ich habe bereits gesagt: Viele 
Bereiche bei Bundesleistungen sind indexiert. Man nimmt 
das mit der grössten Selbstverständlichkeit hin und prakti
ziert es auch so. 

699 Krankenversicherung. Teilrevision · 

Nun das andere: Nirgends heisst es, dass beim Ausgleich 
der Teuerung auch die Finanzlage des Bundes zu berück
sichtigen sei. Aber nach meiner Auffassung ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass man auch darauf Rücksicht 
nimmt. 
Heisst es - wenn hier besonders erwähnt wird, dass auch 
auf die Finanzlage Rücksicht genommen werden muss -, 
dass dieser Gedanke in allen anderen Bereichen dahinfallen 
soll? Oder anders gefragt: Warum muss ausgerechnet hier 
in Worten ausgedrückt werden, was eine Selbstverständlich
keit ist? 
Wenn schon die Beiträge alle drei Jahre in einem Bundesbe
schluss - und zwar in einem ohne Referendumspfficht -
festgelegt werden, ist es doch bei der Behandlung eine 
Selbstverständlichkeit, dass die Finanzlage des Bundes 
berücksichtigt wird. Ich sehe die Gefahr, dass einmal die 
Zeit kommen könnte, da die Kostenentwicklung in Verges
senheit gerät und nur noch die Finanzlage des Bundes 
miteinbezogen wird, also die Verpflichtung des Bundes 
gegenüber den Kassen ausser Betracht fällt. 
Ich bitte Sie, der vereinfachten Formulierung, wie ich sie 
vorgeschlagen habe, zuzustimmen, nämlich: «Die Kosten
entwicklung in der Krankenpflegeversicherung ist dabei zu 
berücksichtigen.» Es heisst nicht, sie sei der Teuerung anzu
passen. Es heisst deutlich: ...... zu berücksichtigen.» Dass 
die Finanzlage des Bundes mitberücksichtigt wird, erachten 
wir-wie in allen anderen Bereichen-als selbstverständlich. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Bundespräsident Egli: Der Bundesrat gäbe an sich der Fas
sung des Nationalrates den Vorzug, und zwar deshalb, weil 
mit dem jeweiligen Bundesbeschluss der jährliche Gesamt
betrag genannt würde. Bei der Fassung der ständerätlichen 
Kommission müsste dieser Betrag dagegen vorerst errech
net werden. Dieser ergäbe sich durch die Addition der direkt 
ausgabenabhängigen Beiträge und der betragsmässig 
durch das Parlament festzulegenden Beiträge. 
Ich setze mich aber diesem Antrag nicht heftig zur Wehr, da 
eine Differenz zum Nationalrat entsteht. Dies bietet Gelegen
heit, diese Frage, die im Ständerat erstmals aufgeworfen 
worden ist, nochmals näher zu prüfen. Aus diesem Grund 
opponiere ich nicht gegen diesen Antrag, betone aber, dass 
der Bundesrat eigentlich auf der Linie des Nationalrates 
stände. 
Zum Antrag Weber ist zu sagen, dass an sich nicht einzuse
hen ist, warum er «die Finanzlage des Bundes» streichen 
will, wenn das für ihn eine Selbstver-ständfichkeit ist. In 
diesem Fall können Sie es auch stehen lassen! Warum soll 
das Parlament seine Budgethoheit einschränken, wenn das 
nicht unbedingt ·notwendig ist? Entweder spielt die Kosten
sicherung eine Rolle, und in diesem Fall kann sie berück
sichtigt werden; oder falls sie keine Rolle spielen soll, dann 
müsste es ja ausdrücklich gesagt werden. 
Also können Sie die Ausdrücke «Kostenentwicklung" und 
«Finanzlage„ ebensogut im Gesetz belassen. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich bin sehr froh, dass sich 
der Bundesrat der Version des Ständerates nicht widersetzt. 
Ich bitte Sie, dieser Version zuzustimmen. 
Noch einige Worte zum Antrag von Herrn Weber: Ich bin der 
gleichen Meinung wie Herr Bundespräsident Egli. Wenn es 
eine Selbstverständlichkeit ist, kann der Ausdruck auch 
stehenbleiben. Man würde mit dieser Streichung Illusionen 
erwecken, nachdem diese Formulierung bereits gewählt 
worden ist: Die Kassen könnten sich auf den Standpunkt 
stellen, dass - wenn die Formulierung «Berücksichtigung 
der Finanzlage des Bundes» herausgestrichen würde - das 
überhaupt nicht mehr zu berücksichtigen sei. Das 1st aber 
nicht der Fall! Ich würde also dringend raten, diesen Aus
druck « .... Finanzlage des Bundes zu berücksichtigen ...... 
im Text zu belassen. fffusionen sind ja leicht verdaulich, aber 
sie haben wenig Nährwert. (Heiterkeit) 

Heftl: Ich finde den Text in der Fahne etwas missverständ
lich. Wenn ich es richtig verstehe, bezieht sich der Antrag 
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unserer Kommission nicht auf den Text des Nationalrates, 
wie man es zu verstehen hätte, sondern auf den Text des 
Bundesrates. Ich möchte darüber vom Kommissionspräsi
denten Aufschluss erhalten. 

Hänaenberger, Berichterstatter: Absatz 2 ist hier ganz klar 
dargestellt. Absatz 2 würde als Ersatz heissen: "Die Kosten
entwicklung in der Krankenversicherung sowie die Finanz
lage des Bundes sind dabei zu berücksichtigen.» Absatz 3 
und Absatz 4, die wir streichen. beziehen sich hingegen -
wie Herr Hefti richtig sagt - auf die Version des National
rates. 

Weber: Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass mich 
die spezielle Erwähnung einfach stört. da sonst noch nie in 
einem solchen Gesetzeswerk oder in einem Bundesbe
schluss ausdrücklich festgehalten wurde, dass die Finanz
lage des Bundes auch zu berücksichtigen sei. Warum soll 
das ausgerechnet in einem Sozial-Gesetz festgehalten wer
den? Das stört mich. Es könnte wirklich so ausgelegt wer
den, dass die Finanzlage des Bundes in anderen Bereichen 
überhaupt keine Rolle spielt. 
Zum zweiten: Es geht ja hier nicht darum. dass die Teuerung 
ausgeglichen wird. sondern nur. dass die Teuerungsent
wicklung berücksichtigt wird. Ich kann mir vorstellen. dass 
schon ir, dieser Fassung eine Bremse eingebaut ist. Es stört 
mich, und es wird von den Kassen nicht verstanden. 

Bundespräsident Egll: Ich glaube, Herr Hefti hat die 
gewünschte Antwort nicht r"ichtig erhalten. 
Es ist richtig - ich teile Ihre Auffassung-. dass die Fahne bei 
Absatz 2 nicht ganz systematisch ist. Ueblicherweise bezieht 
sich der neue Text auf den Beschluss des Erstrates, aber 
hier muss auf den Beschluss des Bundesrates Bezug 
genommen werden, weil der Text ja in anderer Weise gar 
keinen Sinn erhielte. 
Zu Herrn Weber: Die Finanzlage des Bundes wird hier spe
ziell· erwähnt, weil vorher auch die Kostenentwicklung 
erwähnt wird. Man kann sich ebensogut darauf berufen. 
dass in keinem Bundesgesetz die Kostenentwicklung als 
Massstab für die Erhöhung der Beiträge genommen wird. 
Wenn das erwähnt wird, muss natürlich auch die Finanzlage 
berücksichtigt werden. 

Weber: Indexiert wird es. Aber das ist hier nicht der Fall. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Weber 
Fur den Antrag der Kommission 

Art. 38ter 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

11 Stimmen 
31 Stimmen 

Hänaenberger, Berichterstatter: Hier wird nun verfügt. dass 
die Kantone die Hälfte der Aufwendungen des Bundes nach 
Artikel 38bis zu tragen haben. Die Aufteilung auf die einzel
nen Kantone erfolgt nach dem Schlüssel. wie er in Absatz 2 
enthalten ist. Dieser Artikel wird jedoch erst in Kraft treten -
das ist in Buchstabe f der Uebergangsbestimmungen auf 
Seite 19 der Fahne geordnet -. wenn die erste Stufe der 
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
eine angemessene Entlastung der Kantone in anderen 
Bereichen bringt. Hauptkompensationspunkt ist der Kan
tonsbeitrag an die AHV, der sukzessive abnehmen soll. 

Angenommen - Adopte 

Art. 39 
Antrag der Kommission 
Randtitel 
Statistik 
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Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 
Bund und Kantone können In gegenseitiger Abstimmung 
und in Zusammenarbeit mit den interessierten Organisatio
nen im Bereich der Krankenversicherung statistische Erhe
bungen durchführen, insbesondere bei Kassen, Aerzten und 
Heilanstalten. 

Art. 39 
Proposition de la commlssion 
Titre marginal 
N. Statistique 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
La Confederation et les cantons peuvent proceder, de fa~on 
coordonnee, avec le concours des organisations interes
sees, a des enquetes statistiques .... 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Mitwirkung der Kan
tone bei den statistischen Erhebungen wurde von der Kom
mission noch verdeutlicht, nachdem ein entsprechender 
Antrag im Nationalrat nur knapp unterlegen ist. Die Kommis
sion hat gewünscht. dass ich hierzu eine Erklärung abgebe: 
Auch wenn das Berufsgeheimnis hier nicht ausdrücklich 
erwähnt ist, bleibt es selbstverständlich vorbehalten. Die 
Angaben zu statistischen Zwecken werden bloss allgemei
ner Natur sein (Alter, Geschlecht usw.), aber keine Informa
tionen persönlicher Natur enthalten. wie Name oder 
Adresse. 

Angenommen - Adopte 

Präsident: Bevor wir zum letzten Abschnitt, der Aenderung 
der Bundesgesetze übergehen, nehmen wir gemäss Tages
ordnung die Schlussabstimmungen vor. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Zlff. lbla Titel, Zlff. 1 lngre11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. lbls tltre, eh. 1 preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 336e Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Mehrheit 
.... der Sperrfrist fortgesetzt. (Rest streichen) 
Minderheit 
(Masoni) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 336e al. 1 leL c et al. 2 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
Majorite 
.... ia fin de ·1a periode. (Bitter le reste) 
Minorite 
(Masonl) 
Adherer ä la decision du Conseil national 
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dert. Die Kommissionsmehrheit stimmt dem zu, will jedoch 
den letzten Satz streichen. Der Nationalrat hat diesen Satz 
im Plenum aufgenommen, ohne eine Diskussion darüber zu 
führen, aber mit dem Hinweis, der Zweitrat solle das dann 
noch prüfen. Das haben wir in der Kommission getan und 
schlagen Streichung dieses letzten Satzes vor. Der beige
fügte Satz mit der sehr kurzen Frist von 14 Tagen wurde in 
der Kommission bekämpft, unter anderem mit dem Argu
ment, dass auch beim Militärdienst keine Anzeigepflicht 
bestehe und nicht einzusehen sei, warum die Schwanger
schaft anders behandelt werden müsse. Mit acht zu einer 
Stimme wurde deshalb Streichung dieses letzten Satzes 
beschlossen und damit Rückkehr zur Fassung des Bundes
rates. 
Die übrigen Obligationenrechtsänderungen sind diskus
sionslos in der Fassung von Bundesrat und Nationalrat 
durchgegangen. Von mir aus könnte man den Abschnitt 
Obligationenrecht in globo behandeln, 

Masonl: Wir haben zugleich eine andere Kommission, die 
an dieser Bestimmung arbeitet, die Kommission •Kündi
gungsschutz ... 
Die herkömmliche Bestimmung ist noch nicht sehr alt. Jetzt 
wird hier eine Aenderung vorgeschlagen, die dann noch
mals in der Kommission «Kündigungsschutz„ geprüft wer
den wird. Mir scheint, unser Recht sollte eine gewisse 
Beständigkeit haben. Man soll nicht immer wieder ändern. 
Man sollte diese Bestimmung, die in die Kündigungsschutz
reform einbezogen wird, hier nicht wiederum diskutieren. 
Das war der Grund meiner Opposition. Es ist nun eine 
Opposition pro forma, nachdem die Mehrheit der Kommis
sion anderer Auffassung ist. Es scheint mir jedoch unange
messen, über eine solche Bestimmung im Rahmen des· 
Sofortprogramms beim Krankenversicherungswesen zu 
befinden - anstatt in der sedes materiae, also beim Kündi
gungsschutz, wo die Bestimmung hingehört - mit dem 
Risiko, in einigen Monaten zu einem anderen Beschluss 
kommen zu müssen, Deswegen habe ich die Streichung 
empfohlen, obschon ich weiss. dass diese prinzipielle Stel
lungnahme keine Erfolgschancen hat. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Wenn ich Herrn Masoni 
richtig verstehe, ist sein Antrag auf der Fahne nicht vollstän
dig aufgeführt. Er möchte das Obligationenrecht in diese 
Revision überhaupt nicht einbeziehen. Das bedeutet nach 
Version Masoni Streichung, Nichtbehandlung im Sofortpro
gramm. 
Unsere Kommission hat sehr deutlich anders beschlossen. 
Hingegen möchten wir den letzten Satz weglassen. 
Ich bitte Sie, der Formulierung der Mehrheit zuzustimmen. 

Heftl: Warum möchte die Kommission den letzten Satz weg-
lassen? · 

Schmid: Der Grund ist recht einfach: deswegen, weil Arti
kel 336e Absatz 1 Buchstabe c die einzige Aenderung ist 
hinsichtlich des bestehenden Artikels 336e. Bei allen übri
gen Tatbeständen der sogenannten Sperrfrist ist man auch 
ohne Zusatz, der nun dem Absatz 2 angehängt werden soll, 
ausgekommen. Es ist nicht einzusehen, weswegen dieser 
Zusatz gerade bei der Schwangerschaft gelten soll. In allen 
anderen Fällen hätte man auch ähnliche Gründe gehabt, um 
eine Anzeigepflicht zu statuieren; man hat es unterlassen. 
Ich glaube, die Diskriminierung der Schwangeren ist in 
dieser Hinsicht unnötig. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Hinsenberger, Berichterstatter: Wir haben diese von uns Für den Antrag der Mehrheit 

2 Stimmen 
28Stimmen 

akzeptierte Gesetzesänderung in die Vorlage A aufgenom-
men. Sie sehen den Vorschlag des Bundesrates auf Seite 26 
der Fahne in der Vorlage B. Die Kommission hat sich der 
Fassung des Nationalrates fast vollständig angeschlossen. 
Absatz 2 dieses Artikels 336e wurde vom Nationalrat geän-

7-S 

Art. 361 Abs. 1, Art. 362 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 361 aL 1, art. 362 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 2 Ingress 
Antrag der Kommission 
2. Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung wird 
wie folgt geändert: 

Ch. 2 preambule 
Proposition de ta commission 
2. La loi sur l'assurance-invalidite est modifiee comme il 
suit: 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Aufgehoben 
Antrag Knüsel 
Beibehalten 

Art. 12. 
Proposition de la commission 
Abroge 
Proposition Knüsel 
Maintenir 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Darstellung auf der 
Fahne ist für diesen Teil aAenderung anderer Bundesge
setze„ etwas verwirrlich. Es besteht aber hier keine Differenz 
zwischen dem Nationalrat und der Ständeratskommission. 
Auf Seite 17 ist diese vom Bundesrat vorgeschlagene Aen
derung des IV-Gesetzes wie eine Neukreation unserer Kom
mission aufgeführt. Das ist falsch. Es handelt sich um den 
unveränderten Text des Bundesratsvorschiages. Dieser 
Bundesratsvorschlag wird auf Seite 27 der Fahne wiederge
geben. Fälschlicherweise steht dort als Beschluss des Natio
nalrates: «Streichen•. Dieser Artikel soll aber nach Mei(lung 
des Nationalrates nicht gestrichen werden, sondern nur 
keine Aufnahme im Sofortprogramm finden und somit 
unverändert in der heutigen Fassung des lnvaiidenversiche
rungsgesetzes weiterbestehen. 
Es ist also ähnlich wie vorhin, wo Herr Masoni mit einem 
gewissen Recht darauf hingewiesen hat, man solle mög
lichst wenig Aenderungen anderer Bundesgesetze als 
Anhang dieses Bundesgesetzes behandeln. Hier sind wir 
nun derselben Meinung wie Herr Masoni; wir wollen das IVG 
mit dieser Vorlage nicht ändern. Materiell besteht hier Einig• 
keit zwischen Nationalrat und Kommission des Ständerates. 
Auch unsere Kommission schlägt vor, das Sofortprogramm 
von dieser Aenderuhg des IVG zu entlasten. Auf Seite 17 der 
Fahne muss es somit beim Beschluss der Kommission 
zusätzlich heissen: «Streichen, nicht ins Sofortprogramm ... 

Knüsel: Ich danke Herrn Hänsenberger als Kommissions
präsident für die Einführung. Wenn ich aber richtig lese, 
finde ich auf der Fahne, Seite 17, dass vorgeschlagen wird, 
beim Bundesgesetz über die Invalidenversicherung Arti
kel 12 aufzuheben. Ich habe Ihnen den Antrag unterbreitet, 
diesen Artikel 12 des Bundesgesetzes über die Invalidenver
sicherung nicht zu streichen. Ich bitte Sie um Beibehaltung. 
Es geht hier um eine sehr grosse Summe, um einen Transfer 
in der Grössenordnung von 150 Millionen Franken von der 
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Auf der Fahne heisst es «aufgehoben•, und auf dem zusätz
lichen Blatt, das wir erhalten haben, astreichen ... Für mich 
steilt sich die Frage: Welcher Unterschied besteht zwischen 
aaufheben" und astreichen .. ? Wenn ich lese, wie ich es in 
der Schule gelernt habe, werde ich den Verdacht nicht ganz 
los, dass man beim Lieferanteneingang versucht, diesen 
Artikel 12 beim lnvalidenversicherungsgesetz herauszuma
növrieren. Deshalb habe ich Bedenken; nur wenn mich 
unser Kommissionspräsident davon überzeugen kann, dass 
dieser Artikel 12 des lnvalidenversicherungsgesetzes bleibt, · 
so wie er ist, also nicht aufgehoben wird, ziehe ich meinen 
Antrag selbstverständlich zurück. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich kann Herrn Knüsel voll
ständig beruhigen. In der Fahne müsste stehen: «Streichen, 
nicht ins Sofortprogramm•. Der ganze Absatz wird nicht 
mehr aufgenommen, und damit ist natürlich die Aufhebung 
von Artikel 12 obsolet. Artikel 12 IVG bleibt unverändert in 
Kraft. 

KnQsel: Ich ziehe meinen Antrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon ta propositlon de la commission 

Art. 31 Abs. 1 erster Satz 
Antrag der Kommission 
Entzieht oder widersetzt sich ein Versicherter einer ange
ordneten zumutbaren Eingliederungsmassnahme oder 
einer zumutbaren medizinischen Behandlung, die eine 
wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit erwarten 
lässt, oder trägt er nicht aus eigenem Antrieb das ihm 
Zumutbare zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit bei, so 
fordert ihn die Versicherung zur Mitwirkung bei der Einglie
derung auf, unter Ansetzung einer angemessenen Frist und 
Androhung der Säumnisfolgen ..... 

Art. 31 al. 1 phrase 1 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Si l'assure se soustrait ou s'oppose a une mesure de readap
tation ordonnee ou a un traitement medical auxquels on 
peut raisonnablement exiger qu'if se soumette et dont on 
peut attendre une amelioratioin notable de sa capacite de 
gain ou s'il ne tente pas d'ameliorer celle-ci de sa ·propre 
initiative alors qu'il le pourrait normalement, l'assurance lui 
enjoindra de participer a sa readaptation en lui impartissant 
un delai convenable et en l'avertissant des consequences 
qu'aurait sa passivite .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 44bls 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Kommt für eine medizinische Behandlung keine andere 
Versicherung auf, übernimmt die Invalidenversicherung die 
Kosten, wenn die Behandlung nicht auf das Leiden an sich, 
sondern unmittelbar auf die berufliche Eingliederung 
gerichtet und geeignet ist, die Erwerbsfähigkeit dauernd 
und wesentlich zu verbessern oder yor wesentlicher Beein
trächtigung zu bewahren. 
Abs. 2 
Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten der Kostenvergütung. 

Invalidenversicherung in Richtung Krankenkassen. Art. 44bls 
Nun hat mich Frau Huber als wachsame und aufmerksame Proposition de la commission 
Sekretärin unseres Rates in liebenswürdiger Weise darauf Al. 1 
hingewiesen, dass dieser Artikel 12 des lnvalidenversiche- Si aucune autre assurance ne prend en charge le traitement 
rungsgesetzes eben doch nicht aufgehoben wird. medical, celui-ci incombe a l'assurance-invalldite lorsqu'il 
Im Nachgang zur Fahne erhielten wir ein Blatt mit der ne porte pas sur l'affectation comme teile, mais est directe-
Ueberschrift: ccBerichtigte Anträge der Kommission ... Unter ment necessaire a la readaptation professionnelle et de 
dem Titel «Aenderung anderer Bundesgesetze• heisst es nature a ameliorer de fa<;on durable et importante la capa-
beim lnvalidenversicherungsgesetz: «Artikel 12 streichen... cite de gain ou a la preserve d'une diminution notable. 
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Ai. 2 
Le Conseil federal regle en detail le remboursement des 
frais. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 3 Ingress, Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Ingress 

• Das Bundesgesetz über die Erwerbsersatzordnung für 
Wehr- und Zivilschutzpflichtige (EOG) wird wie folgt geän
dert: 
Titel 
Bundesgesetz über die Erwerbsersatzordnung für Wehr
und Zivilschutzpflichtige sowie bei Mutterschaft (EOG) 
Ingress 
In Ausführung der Artikel 22bis Absatz 6, 34ter Absatz 1 
Buchstabe d, 34quinques Absätze 4 und 5, 64 und 64bis der 
Bundesverfassung, 

Antrag Schßnenberger 
Streichen 

Ch. 3 preambule, tltre et preambule 
Proposition de la commisslon 
Preambule 
La lol federale sur le regime des allocations pour perte de 
gain en faveur des personnes astreintes au service militaire 
ou a la protection civile (LAPG) est modiflee comme II suit: 
Titre 
Loi federale sur le regime des allocations pour perte de gain 
en faveur des personnes astreintes au service militaire ou a 
Ja protection clvile ainsi qu'en cas de maternite (LAPG). 
Preambu/e 
Vu les artlcles 22bis, 6e allnea, 34ter, 1er alinea. lettre d, 
34quinques, 4e et 5e alineas, 64 et 64bis de la constitution 
tederale. · 

Proposition Sch6nenberger 
Biffer 

Hänsenberger, Berichterstatter: Lassen Sie mich hier mit 
einem Zitat beginnen, das die Meinung unserer Kommission 
stützt, enthalten in einer Stellungnahme des Zentralvorstan
des der FMH-Aerzteorganisation, die übrigens von Frau 
Bauer zitiert worden ist. aDle FMH begrüsst die von der 
Kommission vorgeschlagene obligatorische Versicherung 
eines Taggeldes bei Mutterschaft einmal, weil sie jeder Frau 
eine existentiell unbedrohte Mutterschaft sichert, was medi
zinisch erwünscht ist, aber auch, weil dadurch ein Verspre
chen eingelöst wird, das gemacht wurde, als seinerzeit die 
Mutterschaftsversicherungsinitiative bekämpft wurde.» 
Die Kommission schlägt Ihnen vor, dass in unserem Land 
jede Frau ein Mutterschaftstaggeld erhält: Es soll während 
einer einheitlichen Dauer von 16 Wochen ausgerichtet wer
den, von denen mindestens 8 Wochen nach der Niederkunft 
liegen müssen, und es soll mindestens soviel betragen wie 
die Haushaltentschädigung, die der Wehrmann erhält. Wir 
schlagen vor, dass das Mutterschaftstaggeld durch Abzüge 
auf dem Erwerbseinkommen finanziert wird. 
Der Ihnen vorgelegte Vorschlag, von der Kommission ohne 
Gegenstimme angenommen, tritt an die Stelle des in der 
Vorlage B vorgesehenen obligatorischen Taggeldes bei 
Mutterschaft (Art. 401 der Vorlage B auf Seite 23 der Fahne). 
Die Unterschiede zur Lösung des Nationalrates in der Vorla
ge B sind: 
1. Unsere Lösung möchte Taggelder für alle Frauen, er
werbstätige und nicht erwerbstätige. Gerade bei den Frauen 
wirkt sich ja immer noch aus, dass die Arbeit im Haushalt 
nicht als Erwerbsarbeit angesehen wird und doch unent
behrlich ist. Mit einer Geburt in der Familie wird immer eine 
Arbeitskraft ausfallen. 
2. Unsere Lösung diskriminiert keine Frau auf dem Arbeits
markt. 

3. Unsere Lösung stützt sich auf dieselbe Solidarität wie die 
Erwerbsersatzordnung seit Jahrzehnten, eine Solidarität, 
die von den nicht Militärdienst leistenden Frauen immer 
akzeptiert worden ist. Es dürfte schwierig sein zu beweisen. 
dass das Kinderkriegen nicht ebenso sehr im Interesse des 
ganzen Volkes liegt wie der Militärdienst. 
4. Die Durchführung nach unserem Vorschlag ist admini
strativ einfach, weil keine neuen Einrichtungen geschaffen 
werden müssen. 
Nachdem ich bereits beim Eintreten ausführlich dazu 
gesprochen habe, möchte ich noch einige Ueberlegungen 
zu den Kosten anstellen: Die Lösung des Nationalrates und 
diejenige der Kommission des Ständerates sind ungefähr 
gleich teuer, wenn nur die erwerbstätigen Frauen einbezo
gen werden; die Kosten belaufen sich auf ungefähr 240 
Millionen Franken pro Jahr; so hat es die Verwaltung ausge
rechnet. Wenn unsere Lösung auf alle Frauen ausgedehnt 
wird, kommen rund 160 Millionen Franken dazu, was einen 
Totalbetrag von 400 Millionen Franken im Jahr ausmacht. 
Es wurde ausgerechnet, dass das Modell der Kommission 
des Ständerates etwa 0,3 Lohnprozente brauchen würde. 
Sie haben auch einen Antrag von Herrn Hefti vor sich, der 
bereits im Gesetzestext statt der vorgesehenen maximal 0,4 
nur 0,3 Prozent einfügen möchte. Wir haben dies in der 
Kommission nicht behandelt. Ich würde mich dem nicht 
widersetzen. Diese Abgabe ist hälftig von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zu bestreiten. Nach der Lösung des Ständera
tes resp. Ihrer Kommission würde ein selbständiger Fonds 
gebildet. Die übrigen Ausführungsbestimmungen der 
Erwerbsersatzordnungen wären analog anwendbar oder 
vom Bundesrat neu zu umschreiben. 
Es g_ibt einige Kollegen, die die Ehre haben, vom Delegierten 
des Zentralverbandes Schweizerischer Arbeitgeberorgani
sationen noch als bürgerlich betrachtet zu werden, und die 
über seine Meinung zur Mutterschaft orientiert worden sind. 
Ich habe nun dieses Schreiben auch erhalten. Nach dessen 
Berechnungen würden 0,4 Prozent 550 Millionen Franken 
ergeben, was er als viel zuviel betrachtet. Wir könnten also 
auch nach seiner Berechnung auf 0,3 Prozent zurück
kehren. 
Das Hauptargument der Gegner dieses Mutterschaftstaggel
des ist nach dieser Meinung folgendes: 
«Vergleichen wir die Kosten einer Mutterschaftsversiche
rung im Sinne des EOG und der obligatorischen Taggeldver
sicherung nach Teil B der KVG-Revision, an deren Stelle die 
Mutterschaftsversicherung treten soll, so stellen wir fest, 
dass die Mutterschaftsversicherung etwa ein Lohnprozent 
oder 1,39 Milliarden Franken günstiger zu stehen kommt. 
Das Ergebnis dieses Vergleiches zur primären Entschei
dungsgrundlage zu machen, hiesse, das Entwicklungs
potential einer solchen Mutterschaftsversicherung funda
mental zu verkennen. Nach unserem Dafürhalten gibt die 
Mutterschaftsversicherung als neues Element der Sozialver
sicherung jenes Fundament ab, das nicht nur zur Anhebung 
der Leistungen geradezu herausfordert, sondern auch dazu 
benützt werden wird, diesem neuen Zweig der Sozialversi
cherung neue Lei.stungskomponenten hinzuzufügen. Zu 
denken ist etwa an einen Eltern- oder Jugendurlaub, aber 
auch an den Einbau eines Pflegeleistungspaketes, sofern 
Teil A scheitern sollte.;, Soweit das Zitat aus dem Brief des 
Sekretariats des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes. 
Wenn mit .solchen Scheinargumenten gegen die Schaffung 
einer einfachen und klaren Lösung der Mutterschaftsversi
cherung gefochten wird, hätte man sich vor vierzig Jahren, 
als die AHV mit sehr kleinen monatlichen Renten geschaffen 
wurde, ebenfalls gegen diesen Durchbruch wehren müssen, 
der nun von Generationen von Politikern ständig verbessert 
wurde; heute sind wir ja bereits an der 10. AHV-Revision. Ich 
akzeptiere solche Argumente gegen eine Lösung, die mei
nes Erachtens auch für das Gewerbe und für die Industrie 
sehr gut und tragbar ist, nicht. 
Ich bitte Sie - die Kommission schlägt es ohne Gegen
stimme vor-, dieses Mutterschaftstaggeld in das Bundesge
setz über die Erwerbsersatzordnung aufzunehmen und dem 
Antrag der Kommission zuzustimmen. 

A83 



Assurance-maladie. Revision partielle 

Es liegt auch ein Antrag auf Streichung vor; Herr Schönen
berger wird ihn begründen. 

Schönenberger: Ich habe Ihnen bereits in der Eintretensde
batte angekündigt, dass ich Ihnen den Antrag stellen werde, 
das Kapitel lllbis, « Taggeid bei Mutterschaft», zu streichen. 
Dies nicht etwa deshalb, weil ich gegen eine Mutterschafts
versicherung Stellung nehmen möchte, sondern aus dem 
einzigen Grund, weil ich mich gegen eine weitere Belastung 
der Erwerbseinkommen mit Lohnprozenten wehre. 
Die Lohnabzüge betragen heute für die AHV 8,4 Prozi:tnt, für 
die IV 1 Prozent und für die EO 0,6 Prozent. Dazu werden in 
Kürze 0,2 Prozent Erhöhung für die IV kommen, infolge der 
im Herbst 1986 verabschiedeten zweiten IV-Gesetzesrevi
sion. In Rechnung zu stellen sind aber überdies auch die 
Lohnabgaben für die Arbeitslosenversicherung, die Unfall
versicherung und die berufliche Vorsorge. Die Belastung 
der Erwerbseinkommen durch Lohnabgaben hat bereits 
eine obere Grenze erreicht, ohne dass wir für die Mutter
schaftsversicherung noch zusätzliche 0,4 Prozent oder, wie 
es jetzt scheint, 0,3 Prozent beschliessen müssten. 
Ich habe Ihnen die grundsätzlichen Erwägungen bereits in 
der Eintretensdebatte kurz dargelegt. ich will mich nicht 
wiederholen, verweise aber nochmals darauf, dass hier 
durch ein Hintertürchen ein ganz wesentlicher Zweig der 
Sozialversicherung eingeführt werden soll, ohne dass man 
ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt hätte. Wenn 
man sich schon darauf beruft, es bestehe seit 1945 ein 
Verfassungsauftrag, den man bis heute nicht eingelöst hat, 
dann hat man auch noch ein oder zwei Jahre Zeit, um ein 
solches Werk auf dem üblichen gesetzgeberischen Weg 
vorzubereiten. 
Ich beantrage Ihnen daher für heute Ablehnung dieses Kapi
tels lllbis. 

Schmid: Es ist zu Recht gesagt worden, dass ein Verfas
sungsauftrag besteht, Artikel 34quinquies Absatz 4 BV. 
Wenn nun Herr Schönenberger sagt, man habe seit Jahr
zehnten auf die Erfüllung dieses Verfassungsauftrages 
gewartet, es möge nun auch angehen, zwei, drei weitere 
Jahre zu warten, hat er selbstverständlich grundsätzlich 
recht. Aber ich möchte Sie doch auch daran erinnern, dass 
es immer irgend einen Zeitpunkt gibt, in dem es heisst: Hie 
Rhodos, hie salta! Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem 
man sich entscheiden muss; Ich glaube, heute ist es soweit. 
Es ist ja nicht so, Herr Schönenberger, dass die ständerätli
che Kommission quasi aus dem Nichts heraus eine neue 
Versicherung geschaffen hätte. Der Bundesrat und der 
Nationalrat haben im System B ebenfalls eine Mutterschafts
versicherung vorgesehen gehabt. Der Grundgedanke der 
Einrichtung einer Mutterschaftsversicherung ist also grund
sätzlich bereits anerkannt. Die Frage ist nun, welches 
System wir wollen. Soweit ich es überblicken kann, sind bis 
zum heutigen Tag drei Systeme vorgeschlagen worden, von 
denen ich das System EO für das beste halte. 
Ich darf Ihnen das erläutern. Zunächst: Wenn Sie auf das 
System zurückgehen, das im Erstrat vorlag, kommen Sie 
zum Schluss, dass es all jene Betriebe unverhältnismässig 
belastet hätte, die eine grosse Anzahl von weiblichen Arbeit
nehmern beschäftigen. Herr Schönenberger, gerade Sie als 
Exponent der Textilindustri.e sollten sich darüber ein klares 
Bild machen könrien. 
Sodann: Zum Antrag von Herrn Nationalrat Allenspach, der 
auf eine Lohnfortzahlung seitens des Arbeitgebers hinaus
läuft. Auch hier ist der gleiche Einwand zu machen. Es wäre 
für die betreffenden Arbeitgeber, die stark auf die weibli
chen Arbeitskräfte ausgerichtet sind - solche Branchen gibt 
es nun einmal -, enorm schwierig, diese Lasten zu tragen. 
Ich kann nicht verstehen, dass diesem Antrag von der 
Gewerbeseite her das Wort geredet wird. Das hätte für 
einzelne Sparten des Gewerbes verheerende Konse
quenzen. 
Diesem Nachteil versucht das System EO die Spitze zu 
brechen. Es ist bei weitem das am breitesten abgestützte 
System, was meines Erachtens richtig ist. 
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Wenn Herr Schönenberger sagt, wir hätten eine Schall
grenze von zehn Prozent Beiträgen errreicht, fällt es mir 
schwer, etwas dagegen zu sagen. Aber man sollte eines 
nicht vergessen: Es gibt so magische Zahlen, aber ihre 
Magie verschwindet, wenn man sie näher betrachtet. Diese 
zehn Prozent sind nicht mehr als eine gerade Zahl, Herr 
Schönenberger! Sie haben bei dieser ganzen Auf- und 
Abrechnerei vergessen, dass im Rahmen der EO vermutlich 
auch etwas drin liegt. Ich will nicht grosse Versprechungen 
machen. Aber wenn Sie sagen, dass bei der IV noch 0,2 Pro
zent dazu geschlagen werden, dann will ich Ihnen doch 
entgegenhalten, dass im Rahmen der 5. EO-Revision der 
Beitrag um mindestens O, 1 Prozent gesenkt wird. Ich gebe 
zu, wir liegen bei über zehn Prozent, aber ich halte das für 
weniger schlimm, als ein Versprechen nicht einzuhalten, das 
mindestens von meinen Partei- und Fraktionsfreunden 
abgegeben wurde, nämlich mit der Einrichtung einer Mut
terschaftsversicherung nun endgültig ernstzumachen„ 
Ich halte diese EO-Lösung, wie der Präsident bereits 
erwähnt hat, für administrativ einfach und für gerecht; damit 
können wir ein Versprechen einlösen, das wir gegeben 
haben. 
Ich bitte darum, der Mehrheit zu folgen. 

Frau MelerJosi: Es gibt Momente, wo man sprechen muss! 
Ich habe mich für das Anliegen Mutterschaftsversicherung 
von jeher eingesetzt und werde es weiterhin bei jeder Gele
genheit tun. Ich bitte Sie inständig, nicht Prozente gegen 
Mütter auszuspielen. · 
Meine Parteifreunde möchte ich noch einmal aufrufen, sich 
daran zu erinnern, was wir versprochen haben! Man kann 
nicht gegen den Schwangerschaftsabbruch sein, ohne 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Jede Mutter ihre Kinder 
frei von Angst zur Welt bringen kann. Ich empfinde es - und 
ich brauche.dieses Wort hier im Rat zum ersten Mal...; als 
einen Skandal, dass wir noch Jahr für Jahr Geld zusammen
betteln müssen für Frauen, die wegen ihrer Schwanger
schaft in materieller Not sind. Ich möchte dieses Problem 
lösen, und ich werde nicht aufhören, dazu zu sprechen, bis 
es gelöst ist. Ich lade Sie ein, durch Zustimmung zur Versi
cherung dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr darüber 
sprechen muss. 

Weber: Es gibt drei Gründe, hier dem Antrag der Kommis• 
sion zuzustimmen. Ich fasse mich kurz. 
1. Ich finde die Lösung gut und richtig, und ich bin jenen 
dankbar, die auf diese Idee gekommen sind und das auch 
formuliert haben. 
2. Bei der Abstimmung über die Mutterschaftsversiche
rungs-lnitiative sind dem Volk klare Versprechen abgegeben 
worden, und zwar klar in dem Sinn, dass es hiess, man 
werde dieses Anliegen bei der Revision des Krankenversi
cherungsgesetzes berücksichtigen. Der Bundesrat wollte 
das im KMG wahrmachen. 
Herr Schönenberger, wenn Sie jetzt sagen, es komme nicht 
auf zwei, drei Jahre an: Wir wissen aus Erfahrung, dass aus 
den jetzt genannten drei Jahren in Wirklichkeit 13, wenn 
nicht gar 30 Jahre werden. Ich möchte nicht bei jenen sein, 
die wortbrüchig sind. 
3. Wenn man die Parteiprogramme durchsieht, figuriert 
doch die Mutterschaftsversicherung dort schon seit Jahr
zehnten, insbesondere auch in demjenigen der Partei von 
Herrn Schönenberger ist das klar ausgedrückt. 
Ich bitte Sie deshalb ebenfalls, dem Antrag der Kommission 
zuzustimmen. 

Bundespräsident Egli: Darf ich zum ganzen Fragenkomplex 
noch etwas beifügen? Ich habe schon bei der Eintretensde
batte ausgeführt. dass der Bundesrat grundsätzlich dem 
System, das hier von der ständerätlichen Kommission 
gewählt worden ist, zustimmt, womit auch der Verzicht auf 
die Vorlage B ausgesprochen ist. 
Ich möchte nur noch einige Worte an Herrn Schönenberger 
richten. Herr Schönenberger, Sie erklären, dass Sie nichts 
gegen eine Mutterschaftsversicherung einzuwenden hätten. 
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Dann sagen Sie uns aber auch: Auf welchem Wege wollen 
Sie sie einführen? Seit 1945 hat der Gesetzgeber den Auf
trag, sie einzuführen, aber .er hat bis heute nichts getan. 
Welchen Ersatz wollen Sie uns bringen, wenn Sie die Artikel 
streichen wollen, die Sie in Ihrem Antrag vorgesehen 
haben? 
Die CA-Lösung: Herr Schmid hat einlässlich zur CR-Lösung 
gesprochen und ihre Nachteile hervorgehoben. Es kommt 
aber noch ein fundamentaler Nachteil der CR-Lösung hinzu: 
Diese Lösung ist Oberhaupt keine Versicherung, sondern es 
hängt vom Arbeitgeber ab, ob er solvent ist und diese 
Leistungen erbringen kann oder nicht, während die Mutter 
bei de~ Versicherung den Schutz hat. Mit der CR-Lösung 
wäre also der Verfassungsauftrag nicht erfüllt. 
Sie haben beim Eintreten darüber gesprochen, Herr Schö
nenberger, dass es sich hier um eine sogenannte Giesskan
nensubvention handeln würde. Sie übersehen, dass hier 
überhaupt keine Subventionen geleistet werden, sondern 
die Mutterschaftsversicherung finanziert sich aus sich 
selbst, aus Beiträgen der Versicherten und der übrigen 
Arbeitnehmer. Wenn Sie hiervon einem Giesskannenprinzip 
sprechen, müssten Sie diesen Begriff ebenso für die AHV 
und für die IV gebrauchen. Dort wäre es noch eher am Platz, 
denn dort werden öffentliche Beiträge geleistet: an die AHV 
20 Prozent und an die IV sogar 50 Prozent. 
Sie bemängeln noch, dass wir beziehungsweise die Kom
mission diese neue Lösung nicht in die Vernehmlassung 
geschickt haben. Ich glaube, das war nicht notwendig. Das 
gesamte Gesetz war mit dem Beschluss B bereits in der 
Vernehmlassung, und der Beschluss B sah. Taggeld nicht 
nur für Mütter, sondern für alle Arbeitnehmer vor. Warum 
soll nun ein· Gesetz in die Vernehmlassung gehen, das an 
si.ch weniger will als das ursprüngliche? Ich möchte sagen 
in msiore minus; also war es nicht notwendig, dieses Gesetz 
auch noch in die Vernehmlassung zu schicken, nachdem 
schon das übergreifende Gesetz, das mehr bringt, in der 
Vernehmlassung war. 
Der Bundesrat stimmt also der Lösung des Ständerates zu 
und empfiehlt Ihnen, den Artikeln zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Schönenberger 
Für den Antrag der Kommission 

Zlff. lllbla 
Titel 
Antrag der Kommission 
Taggeid bei Mutterschaft 

Ch. lllbla 
Titre 
Proposition de la commission 
Allocation en cas de maternite 

Angenommen - Adopte 

Art. 16b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Entschädigungsanspruch 
Abs. 1 

3Stimmen 
35Stlmmen 

Frauen, die bei ihrer Niederkunft seit mindestens 9 Monaten 
Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz 
haben und in diesem Zeitpunkt in der AHV/IV versichert 
sind, erhalten die Haushaltungsentschädigung nach den 
Artikeln 9 Absätze 1 und 3, und 16a. Die Entschädigung wird 
während eines Mutterschaftsurlaubs von 16 Wochen ausge
richtet, von denen mindestens acht Wochen nach der Nie
derkunft liegen müssen. 
Abs. 2 
Bei erwerbstätigen Frauen richtet sich die Entschädigung 
nach dem letzten Erwerbseinkommen. Nichterwerbstätige 
Frauen erhalten den Mindestbetrag der Entschädigung. 

705 Krankenversicherung. Teilrevision 

Abs. 3 
Der Bundesrat kann den Leistungsanspruch auf Frauen 
ausdehnen, die von Gesetzes wegen keinen Anspruch 
hätten. 

Art. 16b 
Proposition de la commission 
Titre 
Droit a l'allocation 
Al. 1 
Les femmes, qui lors de leur accouchement sont domiciliees 
et ont leur residence habituelle en Suisse depuis 9 mois au 
moins et sont assurees pour l'AVS/AI, rec;:oivent l'allocation 
de manage au sens des articles 9, 1er et 3e alineas. et 16a. 
L'allocation est versee pendant le conge de maternite de 
seize semaines, dont huit au moins apres l'accouchement. 
Al. 2 
L'allocation des femmes qui exercent une activlte lucrative 
se determine en fonction du dernier revenu lucratif. Les 
femmes n'exerc;:ant pas d'activite lucrative rec;:oivent le mon
tant minimal de l'aliocation. 
Al. 3 
Le Conseil federal peut accorder le droit aux prestations a 
des femmes qui ne l'auraient pas en vertu de la lol. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich habe lediglich zwei 
Bemerkungen anzubringen, und dann ist noch der Antrag 
von Herrn Hefti zu begründen. 
Zu Absatz 2 möchte ich zu Protokoll geben, dass hier unter 
Umständen auch auf frühere Erwerbsperioden einer Frau 
zurückgegriffen werden könnte, mindestens im gleichen 
Verhältnis wie bei der Erwerbsausfallentschädigung der 
Wehrmänner, eventuell ergänzt durch Gründe, die für die 
Mütter besonders zutreffen: Erwerbsaufgabe infolge von 
Familienpflichten. Dies näher zu umschreiben ist Sache des 
Bundesrates. 
Zu Absatz 3 habe ich zu erklären, dass die Ausdehnung des 
Leistungsanspruches auf die unbestimmten Fallgruppen 
erfolgt. Sie sehen, dass der Bundesrat den Leistungsan
spruch auf Frauen ausdehnen kann, die von Gesetzes 
wegen keinen Anspruch hätten. Das erfolgt für Gruppen, die 
sonst zwischen Stuhl und Bank fallen könnten. In der Kom
mission hat die Verwaltung namentlich Grenzgängerinnen 
erwähnt. Eine Aufzählung im Gesetzestext, auch wenn nur 
beispielshalber, könnte zu Missverständnissen führen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 28a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Finanzierung der Entschädigung bei Mutterschaft 
Abs. 1 
Die Finanzierung der Leistungen bei Mutterschaft erfolgt 
unter entsprechender Anwendung von Artikel 26 bis 28 
getrennt von den übrigen Leistungen dieses Gesetzes. Unter 
der Bezeichnung "Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzord
nung bei Mutterschaft» wird ein selbständiger Fonds ge
bildet. 
Abs.2 
Die Beiträge vom Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit 
dürfen 0,4 Prozent nicht übersteigen. Der minimale Beitrag 
für Nichterwerbstätige darf 12 Franken, der maximale 
400 Franken im Jahr nicht übersteigen. Artikel 9bis AHVG 
über die Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung gilt 
sinngemäss. 

Antrag Hefti 
Abs. 2 
.... dürfen 0,3 Prozent nicht übersteigen. Der .... 

Art. 28a 
Proposition de la commission 
Titre 
Financement de l'allocation en cas de maternite 
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Al. 1 
Le financement des prestations en cas de maternite a lieu 
sur la base des artlcles 26 ä 28 independamment des autres 
prestations versees en vertu de la presente loi. II est cree 
sous la denomination «Fonds de compensation du regime 
de l'allocatlon en cas de maternite„ un fonds independant. 
Al. 2 
Les cotisations perc;ues sur le revenu d'une activite lucrative 
ne peuvent depasser 0,4 pour cent. Le montant minimum 
pour les personnes n'exerc;ant aucune activite lucrative ne 
peut etre superieur ä 12 francs par annee, le montant maxi
mum ä 400 francs par annee. L'article 9 LAVS sur l'adapta
tion ä l'evolution des salaires et des prix est applicable par 
analogie. 

Proposition Hefti 
Al. 2 
.... ne peuvent depasser 0,3 pour cent. Le montant .... 

Heftl: Hier wird ein Zuschlag von 0.4 Prozent auf die 
Erwerbseinkommen verlangt. Ich beantrage Ihnen, diesen 
Zuschlag auf 0,3 Prozent anzusetzen. Ich anerkenne die 
innovative Kraft unserer Kommission mit ihrem Vorschlag 
bezüglich Mutterschaftstaggeld, einem Problem, das im 
Raume steht. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch die 
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft nicht ausser acht 
lassen. Wir sind bezüglich Lohnzuschlägen an einem kriti
schen Punkt angelangt. Es· gibt auch hier Grenzen, die man 
auf die Dauer nicht ungestraft überschreitet, so wenig wie 
beim Umweltschutz. 
Ich bin deshalb der Auffassung, dass wir nicht höher gehen 
sollten, als nötig ist. Nachdem gestern auch Herr Bundes
präsident Egll gesagt hat, dass 0,3 Prozent genügen würden 
- auch der Herr Kommissionspräsident hat dies erklärt-, bin 
ich der Auffassung, dass wir auf 0,3 Prozent gehen sollten. 

Bundespräsident Egll: Ich opponiere dem Antrag Heftl nicht. 
Ich gebe Ihnen aber doch zu bedenken, dass die 3 Promille, 
die wir jetzt als genügend erachten, auf den heutigen wirt
schaftlichen Zuständen basieren. Sollten sich die Verhält
nisse ändern, müssten wir das Parlament wiederum bemü
hen, wenn der Beitrag zu erhöhen ist. Ich weiss nicht, ob Sie 
das wollen, Herr Hefti. 
Wenn Sie den Beitrag schon auf 0,3 Prozent senken wollen, 
dann müssten Sie beim Satz 2 auch die Minimalbeiträge für 
Nichterwerbstätige von 12 Franken bzw. 400 Franken auf 
9 Franken bzw. 300 Franken senken. Das wäre das Pendant 
zu den 0,3 Prozent im ersten Absatz. 
Ich opponiere also dem Antrag Hefti nicht, beantrage Ihnen 
aber für den Fall der Annahme des Antrags, im zweiten Satz 
die Minimalbeiträge auf 9 bzw. 300 Franken zu senken. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Hefti 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 29bJs 
Antrag c/.er Kommission 
Titel 
Anwendbare Bestimmungen bei Mutterschaft 
Text 

14Stimmen 
18Stimmen 

Die Artikel 2, 3, 17 bis 22, 23 Absatz 1, 24, 25 und 29 gelten 
sinngemäss auch für das Taggeld bei Mutterschaft. 

Art. 29bJs 
Proposition de /a commission 
Titre 
Dispositions applicables en cas de maternite 
Texte 
Les articles 2, 3, 17 ä 22, 23, 1er alinea, 24, 25 et 29 sont 
applicables par analogie egalement ä l'allocation en cas de 
maternite. 
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Art. 34 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat kann soweit nötig für das Taggeld bei Mutter
schaft besondere, von den übrigen Vollzugsvorschriften zu 
diesem Gesetz abweichende Bestimmungen erlassen. 

Art. 34 al. 4 
Proposition de la commission 
Le Conseil federal peut si necessaire edicter, pour le regime 
de l'allocation en cas de maternite, des dispositions specia
les qui derogent aux autres dispositions d'execution de la 
presente loi. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. lter Titel, Bst. a - d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. lter tltre, let. a - d 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: In den Uebergangsbestim
mungen hat die Kommission die Buchstaben a bis d unver- · 
ändert belassen. Meine Ausführungen beschränken sich auf 
Buchstabe e. 
Auf Antrag der Verwaltung haben wir die . sich aus den 
längeren Beratungen in beiden Kammer ergebenden Ver
schiebungen in bezug auf die Jahre berücksichtigt. Im übri
gen dürfen die endgültigen Zahlen erst eingesetzt werden, 
wenn das Datum des lnkrafttretens bekannt ist. Bis zum 
Abschluss des Differenzbereinigungsverfahrens werden 
sich die Zahlen also noch wesentlich ändern. Die Kassen 
haben ein Interesse daran, dass die Uebergangsbestimmun
gen bald in Kraft treten, denn sie bedeuten gegenüber den 
heutigen, plafonierten Bundesbeiträgen eine ansehnliche 
Verbesserung für die Kassen. Nationalrat Zehnder hat das 
schöne Bild im Nationalrat gebraucht: «Lieber eine geflickte 
Hose als gar keine.» 

Angenommen - Adopte 

Zlff. lter Bst. e 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 
.... Summe 930 Millionen Franken beträgt. 
Abs. 3 
Für das Jahr 1987 beträgt der Bundesbeitrag nach Artikel 
38bis Absatz 2 687 Millionen Franken. Davon entfallen auf 
Beiträge nach 
Artikel 35 
Artikel 36bis 
Artikel 37 Absatz 1 
Artikel 38 Absatz 3 
Abs. 4 

120 Mio Franken 
457 Mio Franken 
90 Mio Franken 
20 Mio Franken 

Für das Jahr 1988 beträgt der Bundesbeitrag nach Artikel 
38bis Absatz 2 714 Millionen Franken. Davon entfallen auf 
Beiträge nach 
Artikel 35 
Artikel 36bis 
Artikel 37 Absatz 1 
Artikel 38 Absatz 3 

Anträge Weber 
Abs. 1 

120 Mio Franken 
484 Mio Franken 
90 Mio Franken 
20 Mio Franken 

Im Jahr des lnkrafttretens der Aenderung leistet der Bund 
den Krankenkassen einen nach altem Recht zustehenden 
und um 20 Prozent erhöhten Beitrag. 
Abs. 2 
Für die nachfolgenden zwei Jahre ist der Gesamtbeitrag 
gemäss Artikel 38bis entsprechend der Kostenentwicklung 
des Vorjahres zu erhöhen. Darauf ist er um die Aufwendun-
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gen gemäss Artikel 36, 37 Absatz 2 und 37bis zu vermindern. 
Der verbleibende Beitrag teilt sich wie folgt auf: 
auf Beiträge nach Artikel 35 40 Prozent 
auf Beiträge nach Artikel 36bis 50 Prozent 
auf Beiträge nach Artikel 37 Abs. 1 10 Prozent 
Abs.3 
Zusätzlich wird den Kantonen ein Beitrag von 20 Millionen 
Franken gemäss Artikel 38 Absatz 3 gewährt. 

Ch. Ibis let. e 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
.... la somme totale atteigne 930 millions de francs. 
Al. 3 
Le subside federai alloue en vertu de l'article 38bis, 2e ali
nea, s'eieve a 687 millions de francs pour 1987. 
De ce montant sont verses: 
En vertu de: 
l'article35 
l'article 36bls 
l'article 37, 1 er alinea 
l'article 38, 3e alinea 
Al. 4 

Millions de francs 
120 
457 
90 
20 

Le subside federal alloue en vertu de l'article 38bis, 2e ali
nea, s'eleve a 714 millions de francs pour 1988. 
De ce montant sont verses: 
En vertu de: 
l'article 35 
l'article 36bls 
l'article 37, 1er alinea 
l'article 38, 3e alinea 

Proposition Weber 
Al. 1 

Millions de francs 
120 
484 
90 
20 

Dans l'annee ou la modification entre en vigueur, la Confe
deratlon versa aux caisses le subslde dü selon l'ancien droit, 
majore de 20 pour cent. 
Al. 2 
Pour ies deux annees suivantes te subside global selon 
l'article 38bls devra !tre accru en fonction de l'evolution des 
coüts de l'annee precedente; mais les depenses selon ies 
articles 36, 37, 2e alinea, et 37bis en seront deduites. Le 
subside se repartit de la maniere suivante: 
subsldes selon i'article 35 
subsides seton l'article 36bis 
subsides selon l'article 37, 1er al. 
Al. 3 

40 pourcent 
50 pourcent 
10 pourcent 

En outre, un subside de 20 millions de francs sera alloue aux 
cantons conformement a f'article 38, 3e ainea 

Weber: Für die Kassen liegt bei dieser Revision das grosse 
Fragezeichen bei der künftigen Finanzierung, und zwar 
ganz speziell für die Jahre des Uebergangs, das heisst: des 
Startjahres. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat im . 
Dezember 1985 die Bundesbeiträge für die kommenden 
Jahre nach geltendem Recht geschätzt. 
Die Gegenüberstellung mit den im Sofortprogramm vorge
sehenen Beiträgen zeigt, dass die im Finanzplan enthalte
nen und eigentlich unrechtmässig gekürzten Bundesleistun
gen legalisiert werden sollen. Danach wären im Sofortpro
gramm für 1987 930 Millionen, für 1988 965 Millionen und 
für 19891 Milliarde und 6,5 Millionen vorgesehen. Mit dem 
Inkrafttreten der Revision werden also die rechtmässigen 
Bundesbeiträge nach bisherigen Recht vorerst einmal um 
50 Millionen gekürzt, im Jahre darauf beträgt der Abfall 
nochmals 24 Millionen. Im dritten Jahr kommen rund 7 Mil
lionen dazu. Dabei ist aber völlig offen, wie sich dieser 
Betrag weiterentwickelt. Jedenfalls wird die separate Aus
weisung der kostenabhängigen Bundesbeiträge die Kran
kenkassen nicht davor bewahren, dass der Globalbeitrag 
nach Artikel 38bis Absatz 2 um so tiefer angesetzt wird. 
Welchen Vorschlag unterbreitet de.r Bundesrat für den Fall, 
dass das Gesetz erst auf 1988 in Kraft gesetzt werden kann? 

Bleibt für 1989 dann der Betrag von 1 Milliarde und 6.5 Mil
lionen? 
Auch mit einer stolzen Milliarde verharrt der Bundesbeitrag 
auf den 1976 eingefrorenen Beitragsansätzen. Der zwischen 
1976 und Inkrafttreten der Revision eingetretenen Kosten
steigerung wird überhaupt nicht Rechnung getragen. Die 
Erhöhungen ergeben sich lediglich aus dem immer noch 
etwas ansteigenden Versichertenbestand und dessen Ver
änderungen in der Mitgliederstruktur (z. B. Ueberalterung). 
Zur Frage des Kostenausgleichs: Es ist doch eine eiserne 
Tatsache, dass man praktisch überall eine verankerte oder 
aus der Praxis abgeleitete Indexierung von Kosten und 
Ausgaben praktiziert. Ob ein Gotthard-Strassentunnel oder 
ein Furkaloch gebaut wird, ob Panzer oder Flugzeuge 
beschafft oder komplizierte militärische Bauten erstellt wer
den, ob es sich um Bundesleistungen im Sektor Landwirt
schaft handelt - davon gibt es sehr viele-, überall wird mit 
Recht die Auffassung vertreten, die ausgewiesene Teuerung 
müsse ausgeglichen werden. Meine Frage: Warum sträubt 
man sich ausgerechnet bei diesen Beiträgen, die für Kassen 
lebenswichtig sind, dagegen? 
Die Bundesbeiträge zum Ausgleich der gesetzlichen Sozial
auflagen sind -wie bereits gesagt- auf dem Stand von 1976 
eingefroren. Die in der Uebergangsregelung vorgesehenen 
Beträge sehen keine Erhöhung des Gesamtbetrages vor. Die 
höheren Beträge entsprechen lediglich den Subventionser
höhungen, die sich nach geltendem Gesetz aus der 
Zunahme des Versichertenbestandes bzw. den strukturellen 
Verschiebungen - Eintreten von geburtenstarken Jahrgän
gen ins Erwachsenenalter, was bei weiblichen Versicherten 
zu höheren Bundesbeiträgen führt - ergeben. Das zeigt, 
dass an eine Anpassung aufgrund der Kostenentwicklung 
überhaupt nicht gedacht wird, und zwar mit der Begrün
dung, der Bundesfinanzhaushalt liesse dies nicht zu. 
Die Krankenkassen erhalten mit der Revision per Saldo 
gleichviel, wie sie mit dem geltenden Gesetz und der Einfrie
rung der Bundesbeiträge auf dem Stand von 1976 auch 
erhielten. Damit können die Probleme der Krankenversiche
rung aber nicht gelöst werden. Eines der wichtigsten ist 
dasjenige der Krankenpflegekosten der Rentner. Bereits 
heute entfallen rund 60 bis 70 Prozent der Ausgaben in der 
Krankenpflegeversicherung auf Kosten, die bei AHV-Rentne
rinnen und -Rentnern entstehen. Im Jahre 1999 werden die 
Ausgaben der Krankenpflegeversicherung für die Rentner 
etwa gleich gross sein wie heute für die gesamte Bevölke
rung, nämlich ungefähr 7 Milliarden Franken. 
Mein Antrag nennt mit einer Ausnahme keine Beträge. Weil 
wir den Zeitpunkt des lnkrafttretens nicht kennen, sind feste 
Zahlen ein Risiko. Die Gesamtsumme wird aus der Erfah
rung - aus dem Vorjahr - abgeleitet und soll zur Deckung 
der neuen Leistungen mit einem Aufschlag von 20 Prozen
ten den Verhältnissen angepasst werden. Im zweiten Jahr 
soll die Gesamtsumme der Kostenentwicklung angepasst 
werden. Die in den Artikeln 36, 37 und 37bis festgelegten 
Leistungen kommen in Abzug, und der Rest soll nach einem 
Prozentschlüssel für den Lastenausgleich, für den Kosten
ausgleich für Frauen- und Kinderprämien aufgeteilt werden. 
Der Beitrag an die Kantone ist mit 20 Prozent genannt. Das 
entspricht dem Antrag der Kommission. Nach Ablauf der 
drei Jahre würden die Beiträge durch Bundesbeschluss 
festgelegt werden. 
ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. Sie werden 
damit bei den Kassen eine gewisse Beruhigung schaffen; 
die Kassen sorgen sich wirklich um die Finanzierung in den 
drei Startjahren! 

Bundespräsident Egli: Die Anträge, die Herr Weber steift, 
sind zugegebenermassen sozialer und besser, schöner. Sie 
wären erstrebenswert. Vorerst muss ich sagen, dass die in 
Buchstabe e aufgeführten Zahlen ohnehin nur provisorisch 
sind. Sie setzen voraus, dass das Gesetz am 1. Januar 1987 
hätte in Kraft treten können, aber offensichtlich ist das nicht 
der Fall. So wie ich es sehe, ist ein Inkrafttreten bei der 
heutigen Situation wahrscheinlich auf den 1. Januar 1989 
möglich. 

Jo, 
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. Wenn wir die 5prozentlge Subventionskürzung, die in die
sem Jahr wegfällt, ausser Betracht ziehen, gelangen wir zu 
einem Betrag von 975 Mio. Franken. Nach den Anträgen von 
Herrn Weber hätten wir im Jahre 1987 Beiträge von etwa 
1, 17 Mrd. Franken zu entrichten. Das ergibt 240 Mio. Fran
ken mehr gegenüber den Anrägen der Kommission. Im 
Jahre 1988 ergeben sich Beiträge von 1,252 Mrd. Franken, 
das sind 287 Mio. Franken mehr; Im Jahre 1989 ergeben sich 
1,34 Mrd. bzw. 334 Mio. Franken mehr. Die Frage ist, ob Sie 
sich diesen Zuwachs leisten wollen oder nicht. Sie müssen 
wählen. Der Bundesrat hat in seinem Vorschlag Ansätze 
angenommen, die er bei der gegenwärtigen Finanzlage des 
Bundes verantworten konnte. 

Abstimmung - Vote 

genommen haben, nachdem unsere Kommission den Nicht
eintretensentscheid gefällt hat. 
Herr Weber stellt den Antrag auf Eintreten. 

Weber: Ich möchte, dass der Rat hier über diesen Antrag 
abstimmt. Ich will meinen Ausführungen eine kleine Bilanz 
über die bisherigen Verhandlungen voranstellen. 
Herr Bundespräsident, Sie haben vor zwei Tagen mit Recht 
gesagt, es sei wenig verständlich, dass so gut wie alle 
möglichen Risiken in unserer Eidgenossenschaft taggeld
versichert sind und ausgerechnet nur die grösstmögliche 
Wahrscheinlichkeit bei Krankheit in dieser Versicherung 
fehlen soll. Wir können das tatsächlich nicht verstehen und 
bedauern ausserordentlich, wenn man auf Teil B nicht ein
treten will. 

Für den Antrag Weber 10 Stimmen Das Krankenversicherungsgesetz figuriert unter dem Begriff 
Für den Antrag der Kommission 

Zlff. lter Bst f 
Antrag der Kommission 

21 Stimmen Sozialversicherung. Von dieser sozialen Zielrichtung habe 
ich nicht immer und überall etwas bemerkt, oder zum min
destens festgestellt, man bremse, wo man bremsen kann. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Sparen ist Trumpf, und soweit- glaube ich - auch richtig; 
aber es fragt sich manchmal auf wessen Kosten das geht. 
Viele Kreise sind direkt oder indirekt an diesem Gesetz 

Ch. lter let. f 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Zlff. lquater 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. l quater 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensembJe 
... 

interessiert. Einmal sind es die Krankenkassen, die Versi
cherten - darunter speziell die Patienten -, die Aerzte und 
Spitäler, die öffentliche Hand und die Gemeinden und Kan
tone. Darunter gibt es solche, die sich selber sehr gut 
wehren können. Am wenigsten werden die Interessen der 
Versicherten vertreten. Sie können sich auch nicht wehren. 
Ich meine jene Menschen, die besonders im Krankheitsfall 
100prozentig auf die Krankenkassenleistungen angewiesen 
sind und sich nicht auf eigene finanzielle Rücklagen stützen 
können. 
Die Zeit der vergangenen Jahre war nicht sehr fruchtbrin
gend. Lange baute man auf die Idee einer grundsätzlichen 
Revision. Nach Jahren beschränkte man sich mit einer Mini
malausgabe auf ein Sofortprogramm. Nun soll das Huhn 
nochmals gerupft und Teil B vergessen werden. Ich gestehe, 
diese schmerzliche Prozedur wurde durch die EO-Lösung 
für die Mutterschaftversicherung nicht nur geschickt 
bewerkstelligt, sondern auch glücklich etwas schmerzloser 

Für Annahme des Gesetzentwurfs 30 Stimmen gemacht. Einmal aber wird man aus der Narkose erwachen 
(Einstimmigkeit) und merken, dass das Uebel nicht beseitigt ist, sondern dass 

eben Lücken bestehen bleiben. 

B 
Bundesgesetz Ober die Krankengeldversicherung Inklu
sive Taggeld bei Mutterschaft 
Loi federale sur l'assurance d'une lndemnlte Journallere, y 
comprls l'lndemnlte journallere en cas de maternlte 

Antrag der Kommission 
Nichteintreten 

Antrag Weber 
Eintreten 

Proposition de Ja commission 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Weber 
Entrer en matiere 

Ich habe von den interessierten Kreisen gesprochen. Wem 
bringt die Gesetzesrevision etwas? Die Krankenkassen 
bekommen mehr Engpässe und finanzielle Sorgen, der ver
sicherte Bürger wohl keine neuen Kassenleistungen, aber 
wesentlich höhere Kosten bei Beteiligungen und höhere 
Prämien, unbekümmert um die Einkommensverhältnisse. 
Aerzte und Krankenheime können wohl gleich laut jammern 
wie die erstgenannten Kreise. Ihnen passiert aber gar- nichts. 
Sie können sich in jeder Situation wehren, und ihnen wird 
auch geholfen. Die öffentliche Hand schreit nach Sparmass
nahmen, und der Bund «klemmt„ ausgerechnet in diesem 
wichtigen Versicherungssektor. Wir haben es gehört. Die 
Gefahr eines Referendums gegen die Revision der Kranken
pflegeversicherung liegt nach wie vor in der· Luft. Aber da 
besteht keine Chance mehr, nachdem eben die Mutter
schaftsversicherung dort untergebracht ist. 
Wirklich positiv ist die Mutterschaftsversicherung über den 
Weg der Erwerbsersatzordnung. Die Taggeldlösung bei 
Mutterschaft bringt den Frauen etwas. Was nützt aber einer 

Hlnsenberger, Berichterstatter: Die Kommission beschloss Familie das EO-Taggeld bei einer Mutterschaft, wenn ihr 
Nichteintreten auf die Vorlage B, nachdem sie die Vorlage A Einkommen im Falle von Krankheit des Ernährers nicht 
mit einem Artikel über Mutterschaftstaggeld angereichert gesichert ist? Wenn ein Familienvater erkrankt und sich 
hat. also zu einer Vorlage A «plus„ machte. Der Nationalrat dabei mit der gesetzlichen Lohnzahlungspflicht begnügen 
hat es in einer Abstimmung unter Namensaufruf mit muss. ist das Familieneinkommen eines Tages einfach nicht 
117 zu 49 Stimmen bei 15 Enthaltungen abgelehnt, anstelle mehr gesichert. In vielen Fällen wird dann doch die Sozial-
der Vorlage B eine Aenderung des Obligationenrechts vor- fürsorge bzw. anderswie die öffentliche Hand einspringen 
zusehen. Die Vorlage B selber wurde im Nationalrat mit müssen. 
91 zu 46 Stimmen angenommen. Sollte der Ständerat entge- Ein Obligatorium der Krankengeldversicherung ist überfäl· 
gen dem Beschluss ihrer Kommission auf die Vorlage B lig. Ich beantrage Ihnen, auf Vorlage B einzutreten. Auch 
eintreten, würde ich Rückweisung dieser Vorlage an die hier droht man zwar von anderer Seite mit einem Refe-
Kommission beantragen, weil wir keine Detailberatung vor- rendum. Ich bin aber überzeugt. dass, auch wenn es zustan• 
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dekäme, das Volk der Vorlage B mit grosser Mehrheit 
zustimmen würde. 

Schmid: Ich bitte Herrn Weber, sich an den «Geist» des 
Zimmers 87 zu erinnern. Wir haben in diesem Zimmer häufig 
getagt und uns zusammenzuraufen versucht, und schliess
lich ist es uns auch gelungen, eine von breitem Konsens 
getragene Vorlage auszuarbeiten. Wenn ich daran denke, 
dass wir dieses EO-System miteinander gefunden haben, 
dann muss ich Ihnen sagen: das war eine ausserordentlich 
eindrückliche Demonstration unserer Einigkeit in der Kom
mission. 
Ich bitte Sie, Ihren Antrag zurückzuziehen; denn damit über
laden Sie das ccFuder» eindeutig. Es hätte zur Konsequenz, 
dass Leistungsforderungen in enormer Grösse auf die Kran
kenversicherungen zukämen. 
Ich erinnere Sie daran, dass wir im Rahmen der Beratung 
des Teiles A bereits bei Artikel 2 die Streichung, d. h ... nicht 
ins Sofortprogramm", beschlossen haben, so dass bei der 
Möglichkeit der Kantone, Obligatorien zu erklären, alles 
beim alten geblieben ist. Mit anderen Worten, Herr Weber: 
Die Kantone sind nach wie vor frei, für ihre Kantonseinwoh
ner Obligatorien einzurichten. Ist es notwendig, dass wir das 
vom Bund aus gesamthaft tun? Ich meine nein. Wer will, soll 
sich in diesem Punkt versichern können, wer nicht will, soll 
sich nicht versichern müssen, es sei denn, die Kantone 
hätten eine andere Auffassung. 
Vor allem aber glaube ich, dass mit dieser Vorlage B die 
gesamte Vorlage gefährdet wird. Man kann sehr viel wollen, 
aber man kann auch zu viel wollen. 
Ich bitte Sie, auf diesen Antrag zu verzichten. 

Weber: Ich wäre Herrn Bundespräsident Egli dankbar -
nachdem er das Bedauern ausgedrückt hat, bei Vorlage B 
nicht zum Zuge kommen zu können -, wenn er in ein paar 
Sätzen ausführte, was der Bundesrat bezüglich Taggeldver
sicherung zu tun gedenkt. Ist da noch etwas vorgesehen, 
oder will man das einfach ad acta legen? Wenn er mir sagen 
kann, dass es nicht vergessen bleiben wird, dann werde ich 
nicht zuletzt Herrn Carlo Schmid gegenüber eine Geste tun 
und sagen: ihm zuliebe we1de ich den Antrag zurückziehen. 
(Heiterkeit) Es ist aber wirklich so gemeint, weil Herr Carlo 
Schmid zuril guten Gelingen, zu einem positiven Resultat 
sehr viel beigetragen hat. 

Präsident: Sie ziehen also Ihren Antrag zurück? 

Weber: Ja, aber ich bitte um eine Stellungnahme des Bun
despräsidenten. 

Bundespräsident Egli: Es wäre ja leicht, auf dem Totenbett 
Versprechungen abzugeben, von denen man weiss, dass 
man sie nicht mehr einhalten muss. (Heiterkeit) 
Aber ich kann Ihnen die Haltung des Bundesrates doch 
erklären. Wir haben dieser Ziffer 3 unter dem Titel «Aende
rung anderer Bundesgesetze» darum zugestimmt, um 
endlich einmal wenigstens etwas in der Hand zu haben, statt 
noch jahrelang auf eine perfektionistische Lösung zu war
ten. Wenn Sie auf Beschluss B eintreten, müssen Sie in Ihrer 
Kommission den Beschluss B nochmals behandeln. Ich 
sehe, dass das nochmals ein Jahr gehen wird mit der Diffe
renzbereinigung im Nationalrat. Ausserdem müssen Sie auf 
Ziffer 3 unter dem Titel «Aenderung anderer Bundesge
setze» nochmals zurückkommen, d. h. die Bestimmungen 
wieder aufheben, die Sie soeben in bezug auf Aenderung 
des EO-Gesetzes beschlossen haben. 
Nun fragen Sie, was gedenkt der Bundesrat in bezug auf die 
obligatorische Krankengeldversicherung .zu tun? Der Natio
nalrat hat einer Motion zugestimmt, wonach der Bundesrat 
ein neues Modell der Krankenversicherung generell vorle
gen muss. Dieses könnte auch die Taggeldversicherung 
betreffen. Es wird schon Sache des dannzumaligen politi
schen Klimas sein, ob der Bundesrat sich daran heranwagen 
darf, Ihnen einen Entwurf zu unterbreiten, der auch die 
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obligatorische Taggeldversicherung für alle Erwerbstätigen 
vorsieht. Aber versprechen kann ich Ihnen das nicht. 

Weber: Vorausbemerkt: Ich hätte mir natürlich vorgestellt, 
dass Teil A als separate Vorlage weiter behandelt und auch 
dem Referendum unterstellt würde, dass Teil B an die Kom
mission zurückgewiesen würde und das, was dort noch 
übrigbleibt, dann behandelt würde. 
Nun sehe ich ein, dass ich wahrscheinlich mit meinem 
Antrag keine Chancen habe, dass umgekehrt auch der Bun
desrat nicht einfach sagt, dass die Sache ad acta gelegt wird 
und dass allenfalls eine Lösung gesucht wird, besonders 
auch durch den Auftrag der nationalrätlichen Motion. Ich 
verzichte nun auf den Antrag, nicht aber auf das Anliegen. 
Ich ziehe den Antrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Abschreibung - Classement 

Präsident: Der Bundesrat beantragt gemäss Seite 1 der 
Botschaft die einschlägigen Vorstösse abzuschreiben. 

Zustimmung - Adhesion 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Ad 81.044 

Motion des Nationalrates 
(Kommission) 
Krankenversicherung. Finanzierung 

Motion du Conseil national 
(commlsslon) 
Assurance-maladle. Flnancement 

Wortlaut der Motion vom 13. Dezember 1984 
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine Vor
lage über die Finanzierung der Krankenversicherung (Kran
kenpflege) zu unterbreiten, mit dem Ziel, die Bundesbei
träge nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Versi
cherten auszurichten. 

Texte de la motion du 13 decembre 1984 
Le Conseil federal est invite a presenter au Parlament un 
projet sur le financement de rassurance-maladie (soins 
medicaux et pharmaceutiques) prevoyant que les subven
tions federales seront reparties en fonction de la situation 
economique des assures. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Diese Motion, die im Natio
nalrat angenommen wurde, will ein anderes Finanzierungs
system. Vorgeschwebt hat dem Nationalrat eine Finanzie
rung der Krankenversicherung nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Versicherten. etwa so, wie es das zuerst 
von Dr. Pierre Gygi vorgeschlagene und von der Privatversi
cherung dann übernommene Modell vorsieht. Der weitge
fasste Motionstext lässt jedoch dem Bundesrat freie Hand, 
eigene Modelle zu entwickeln. 
Man wird beiden Kammern des Parlamentes mit einer gewis
sen Berechtigung vorwerfen können, dass wir trotz der 
langen Dauer der Beratungen diesen wichtigsten Punkt des 
KMVG, die Finanzierung, keiner neuen Regelungen zuge
führt haben, dass wir ausgewichen sind und, wenig tapfer, 
in dieser Beziehung keine grundsätzlichen Aenderungen 
beraten haben. Der Kommission des Ständerates schien es 
aber wichtig, diese nun schon lange dauernden Beratungen 
einmal abzuschliessen. Der Umbau auf ein völlig neues 
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Finanzierungssystem hätte mit Sicherheit nicht mehr in die• 
ser Legislatur bewältigt werden können. 
Nach Aeusserungen von Bundespräsident Egli soll - sozu
sagen nahtlos - die nächste KMVG-Revision nach dieser 
Vorlage an die Hand genommen werden. Dann sind vor 
allem neue, wirtschaftlich schwächere Versicherte entla
stende Finanzierungsmodelle vorzulegen. Das will diese Mo
tion. 
Ich bitte den Rat um Zustimmung. Die Kommission hat die 
Motion mit 11 zu 0 Stimmen genehmigt. 

Ueberwiesen - Transmis 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

81.202 

Initiative des Kantons Genf 
Schutz der Mutterschaft 
Initiative du canton de Geneve 
Protectlon de la maternlte 

Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 1984 
Decision du Conseil national du 13 decembre 1984 

Wortlaut der Initiative vom 1. Jull 1981 
Der Kanton Genf beantragt, die gesetzlichen Bestimmungen 
für einen wirksamen Mutterschaftsschutz zu verbessern. 

Texte de /'initiative du 1er juillet 1981 
Le canton de Geneve propose d'ameliorer les dispositions 
legales vlsant ä proteger efficacement la maternite. 

Herr Hinsenberger unterbreitet im Namen der Kommission 
den folgenden schriftlichen Bericht: 

1. Am 1. Juli 1981 reichte der Regierungsrat des Kantons 
Genf eine Standesinitiative für die Verbesserung der gesetz
lichen Bestimmungen für einen wirksamen Mutterschafts
schutz ein. 
2. Das Büro überwies die Standesinitiative der Kommission, 
welche die Botschaft und den Gesetzentwurf vom 
19. August 1981 über die Teilrevision der Krankenversiche
rung vorzuberaten hatte. 
3. Die Kommission hat das in der Wintersession 1984 vom 
Nationalrat verabschiedete aSofortprogramm„ beraten und 
dem Rat ihre Anträge gestellt. Die Bestimmungen für den 
Mutterschutz unterbreitet die Kommission in der Form einer 
Revision des Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzord
nung für Wehr- und Zivilschutzpflichtige. Mit den Beschlüs
sen des Rats zu diesem Geschäft wird materiell auch zur 
Standesinitiative des Kantons Genf Stellung genommen. Die 
Kommission verweist daher auf die entsprechende Debatte 
im Rat · 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt, die Standesinitiative abzu
schreiben. 

Proposition de /a commission 
La commission propose de classer l'initiative. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Noch selten hatte eine 
Standesinitiative einen solch durchschlagenden Erfolg zu 
verbuchen wie die Standesinitiative des Kantons Genf 
aSchutz der Mutterschaft... Wir haben heute mit der 
Annahme dieser EO-Lösung wahrscheinlich alles erfüllt, 
was in Genf erhofft worden ist. 
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Die Kommission beantragt, die Standesinitiative abzuschrei
ben. Sie ist mit diesem Gesetz materiell erfüllt worden. 

Angenommen - Adopte 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

84.258 

Petition Mouvement populalre des famllles. 
Nein zur Erhöhung der Krankenkassenprämien. 
Petition Mouvement populalre des famllles. 
Non a la hausse des cotisatlons de 
l'assurance-maladle 

M. Hinsenberger presente au nom de la commission le 
rapport ecrit suivant: 

1. Le 12 avril 1984, le Mouvement populaire des familles a 
depose une petition portant 4214 signatures. Les petition
naires demandent que des mesures soient prises concer
nant ramelioration du subventionnement des caisses de 
maladie, la diminution de la surconsommation medicale et 
des coüts hospitallers. le developpement des soins ä domi
cile et leur couverture par les caisses ainsi que la surveil
lance des prix des medicaments et des soins. 

, Les membres du Mouvement populaire des familles relevant 
que l'augmentation annoncee des cotisations de l'assu
rance-maladie frappera durement de nombreuses familles et 
va poser des problemes qui deviendront insolubles pour 
beaucoup de menages. lls demandent donc avec force que 
taut soit mis en oeuvre pour trouver des solutions aux 
problemes du financement et des coüts de la sante. 
2. Conformement ä l'article 40, 1er alinea, du reglement du 
Conseil national et ä r article 38, alinea 1 du reglement du 
Conseil des Etats, les Bureaux ont transmis la petition aux 
Commissions pour la revision partielle de l'assurance-mala
die, afin qu'elles l'examinent. 
Le Conseil national a classe la petition le 13 decembre 1984. 
compte tenu de la revision partielle en cours. 
3. La commission du Conseil des Etats a examine la petition 
du Mouvement populaire des familles le 11 septembre 1986. 
Elle a que constate les demandes des petitionnaires ont ete 
discutees lors des deliberations des conseils sur le message 
concernant une revision partielle de l'assurance-maladie. 
Elle renvoie donc aux sur debats cet objet. 
Les propositions adoptees par le Conseil national et la 
commission satisfont une partie des demandes presentees 
par les petitionnaires. 

Antrag der Kommission 
Die Petition ist abzuschreiben 

Proposition de la commission 
Classer la petition 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Petition des nMouve
ment populaire des familles" wurde von der Kommission 
behandelt. Wir haben die Eingabe geprüft, und die Anliegen 
sind, soweit erfüllbar. in die Beratungen der Kommission 
und der Räte eingeflossen. 
Wir beantragen. die Petition abzuschreiben. 

Abgeschrieben - Classe 
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Siehe Jahrgang 1984, Seite 1337 - Volr annee 1984, page 1337 

Beschluss des Ständerates vom 4. Dezember 1986 
Decislon du Conseil des Etats du 4 decembre 1986 

Differenzen - Divergences 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wie Ihnen bekannt ist, 
hat der Nationalrat in der Herbst- resp. Wintersession 1984 
die Teilrevision des Kranken- und Mutterschaftsgesetzes 
resp. das sogenannte Sofortprogramm behandelt. Dabei 
beschloss der Nationalrat, das Gesetz in einen Beschluss A. 
nämlich das Krankenversicherungsgesetz, und in einen 
Beschluss B über die obligatorische Taggeldversicherung 
aufzuteilen. 
Der Ständerat behandelte die Gesetzesvorlage in der Winter
sessiori 1986. Dabei entstanden im Beschluss A verschie
dene Differenzen. Ihre Kommission behandelte diese Diffe
renzen in drei Sitzungen. Dabei ging sie vom Bestreben aus, 
ohne Not keine neuen Differenzen zum Ständerat zu schaf
fen, um wenn möglich noch diese Session die Beratungen 
zu Ende zu führen. 
Trotzdem sind neue Differenzen festzustellen. Zum Teil sind 
es bessere Formulierungen, aber zum Teil sind es auch neue 
materielle Beschlüsse. Um Zeit zu sparen, werde Ich erst in 
der Detailberatung auf die einzelnen Beschlüsse eintreten. 
Insgesamt waren 29 Differenzen zu behandeln. Bei 16 Diffe
renzen hatlhre Kommission zugestimmt, bei 2 Differenzen 
hat sie beschlossen, an den Beschlüssen des Nationalrates 
festzuhalten, und bei 11 Differenzen hat Ihre Kommission 
Aenderungen beschlossen, zum Teil lediglich andere For
mulierungen. 
Dazu kommen noch einzelne Minderheitsanträge. 
Zum Teil B, also der obligatorischen Taggeldversicherung, 
hat der Ständerat Nichteintreten beschlossen. Bekanntlich 
beinhaltet dieser Teil B das Mutterschaftstaggeld. Dafür hat 
er im Teil A einen neuen Titel 3bis (Taggeld bei Mutter
schaft) eingeführt. Dabei geht es um eine Lösung der Mut
terschaftsversicherung über die Erwerbsersatzordnung. Da 
zu dieser Regelung keine Botschaft des Bundesrates vor
liegt, werden wir, bevor wir auf die artikelweise Beratung 
eintreten, eine allgemeine Aussprache führen. Dies dürfte 
für uns, aber auch für die Gesetzesmaterialien wertvoll sein. 
Vor der Differenzenbereinigung bitte ich Sie, den Anträgen 
Ihrer Kommission zuzustimmen. Nur so können wir verhin
dern, dass aus dem sogenannten Sofortprogramm ein Lang
zeitprogramm wird. 
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m'en tenir aux questions qui ont entraine un debat impor
tant et aux Innovations apportees par le Conseil des Etats ou 
par votre commisslon. 
Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler brievement 
les objectifs fondamentaux de la revision qui sont les sui
vants: lutter contre l'explosion des coüts de maniere directe 
ou indirecte et amenager la participation aux frais des 
assures, ce qui contribuera egalement a diminuer f'evolution 
des coüts, trouver une affectation plus appropriee des sub-
ventions des pouvoirs publics, introduire les quelques modi
fications urgentes dans le domaine des prestations de soins 
affn de soulager les assures, et enfin amellorer les presta-
tlons de maternite comme promis par le Conseil federal et 
par le Parlament, ce qui aboutirait a un contre-projet mate
rial a !'initiative populaire pour une protection efficace de la 
maternite. 
Votre commfssion, tout en travaillant de maniere approfon
die, a accelere ses travaux pour que cette revision soit 
traitee le plus rapidement possible par notre Conseil et que 
les eventuelles divergences subsistant apres ce debat puis
sent etre encore et si possible traitees durant cette session 
par le Conseil des Etats. II taut en effet rappeler que cette 
rllvision est a l'examen depuis 1982, que M. Cotti est le 
trolsieme conseiller federal a s'y atteler depuis cette date, 
mals surtout que la population suisse attend avec impa-
tience qu'une premlere solution soit apportee a ce pilier 
important de notre securite sociale. 
La commission reconnait avec le Conseil des Etats qu'au 
risque de prolonger encore indefiniment controverse et dis
cussion il vaut mieux se contenter d'un projet reduittraitant 
des points prioritaires de la revision de f'assurance-maladie 
et de les mettre le plus rapidement possible en application. 
l.e plus rapidement possible signifie en fait que cette revl
sion, pour autant qu'elle soit acceptee durant cette sesslon, 
n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 1989. La credibilite du 
gouvernement et du Par'lement est vraiment en jeu dans 
cette affaire. 
Comme promis, je n'aborderai pas pour le moment des 
questions de detail pour me concentrer sur quatre points 
qui me semblent importants, soit la question du bonus
malus, l'assurance-maternite, la renonciation au projet B et 
les subsides. 
La question du bonus-malus, qui a ete discutee et rejetee au 
Conseil des Etats, a fait l'objet d'un !arge debat au sein de 
notre commission. La proposition consistait a modifier l'arti
cle 14bis, 3e alinea, en autorisant des assurances avec coti
sations reduites dans lesquelles l'assure prend lul-meme a 
sa charge les frais de traitement durant une certaine 
periode. Bien qu'il s'agisse la d'un procede susceptible 
d'etre applique en matiere d'assurance, son introductlon 
dans une loi de solidarite comme l'assurance-maladie n'a 
pas resiste a l'examen de votre commission. On ne peut en 
effet comparer la maladie a un accident de voiture. Dans 
l'assurance responsabilite civile pour les automobiles, le 
conducteur peut influer tres largement sur les accidents 
qu'il cause et il est donc normal que l'on cree un systeme de 
bonus-malus. En revanche, il n'est souvent pas possible a 
l'etre humain d'influer sur son etat de sante. II n'est donc pas 
concevable de recompenser par une diminution des cotisa
tions ceux qui ont la chance d'etre en bonne sante et de 
faire payer des primes supplementaires aux gens qui ont 
deja le malheur d'etre malades. De plus, ce systeme ne sera 
generalement accessible qu'aux personnes a revenus 
eleves. La commission, a une tres !arge majorite-17 contre 
9 - a rejete cette proposition qui faisait une entorse absolu
ment inacceptable au principe de la solidarite. 
En ce qul concerne l'innovation introduite par le Conseil des 
Etats dans le domalne de l'assurance-maternite, II a ete 
propose d'integrer un systeme d'allocation en cas de mater
nite a la loi federale sur le regime des allocatfons pour perte 
de gain en faveur des personnes astreintes au service mill-

M. Dupont, rapporteur: Les diverses seances consacrees au taire ou a la protection civile. L'essentiel des propositions du 
probleme de la revision partielle de l'assurance-maladie ont Conseil des Etats, acceptees par le Conseil federal, consiste 
demontre qu'il y a peu de divergences entre la commission en un versement d'une allocation de manage au sens de fa 
du Conseil national et le Conseil des Etats. Je vais donc LAPG durant le conge de maternfte, independamment du 
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fait que la femme e)(erce ou non une activite lucrative, 
l'augmentation du conge de maternite a seize semaines, 
dont huit au moins apres l'accouchement, le versement de 
l'allocation minimale de 35 francs par jour aux femmes sans 
activlte lucrative. Pour avoir droit aux allocations de mater
nite lors de l'accouchement, II est necessaire, d'une part, 
d'avoir domlcile et residence habituelle en Suisse depuis 
neuf mois au moins et, d'autre part, d'6tre assure a l'AVS/AI. 
Le financement de ces allocations se fait au moyen d'un 
supplement a la cotisation AVS/AI par le truchement d'un 
fonds de compensation. II s'agit la d'un systeme englobe 
avec les cotisations AVS/AI mais qui a une structure finan
ciere separee. Le montant des cotisations s'eleve a 0,4 pour 
cent au plus du dernier revenu lucratif. Pour les femmes 
sans activite lucrative, la cotisation est fixee en fonction de 
leur condition sociale. 
Le projet• de lol A, complete par l'allocation de maternlte 
selon la LAPG, outre las nombreux avantages qu'il com
porte, permettrait de renoncer au projet de loi B, un projet 
dont l'issue semblait d'allleurs incertalne. Ce projet B cont~ 
nait, je vous le rappelle, surtout l'obligation d'une assurance 
d'indemnlte journaliere pour tous les travailleurs occupes 
en Suisse. Son abandon peut apparaitre comme regrettable 
pour las malades qui continuent a 6tre defavorises par 
rapport aux personnes victimes d'un accident.· Toutefois, 
dans la sltuation actuelle, avec le nouveau projet propose 
pour l'assuran~maternlte, II serait dommage de perdre un 
temps considerable a eliminer cette divergence avec le 
Conseil des Etats. Le maintien de notre premlere decision 
retarderait considerablement cette revlsion et votre commis
sion a estlme cet argument suffisamment fort pour renonoer 
pour ie moment a i'introduction de cette assurance d'une 
indemnite journaliere obligatoire. 
Quant a l'article 38bis concernant les subside&, ie Conseil 
national proposalt de fixer tous les · trois ans le montant 
global des subsldes annuels aux calsses-maladie et d'an 
deduire le montant des subsides fixes directement d'apres 
les depenses, ainsi que le montant des subsides fixes. Le 
montant des subsides aurait ete flxll a i'avance dans le cadre 
d'un credit gllneral, des subventlons permettant de compen
ser las frais plus eleves occasionnes par ies femmes et de ne 
point depasser ce credit. Or, le Conseil des Etats propose 
d'lntegrer au campte d'Etat annuel les subsldes qui sont 
fixes directement d'apres les depenses et de determiner le 
montant des autres subsides par un arr6te federal simple, 
valable trois ans, en tenant campte de l'evolution des coats 
dans l'assurance des solns medlcaux et pharmaceutiques, 
ainsi - c'est .la version du Conseil des Etats - que de la 
situatlon financiere de la Conf6deration. 
Votre commission s'est ralllee a cette verslon du Conseil des 
Etats en supprimant toutefois; et cela est tres important, la 
fin de l'aline-a qui demande de tenir campte de la situation 
flhanciere de la Confederatiori Les autres polnts de detall 
seront traites au fur et a mesure des debats. Je vous lnvlte 
d$ lors a suivre las proposltlons formulees par la majorlte 
de votre commission. 

A. Bundesgesetz über die Krankenpflegeversicherung 
und die Leistungen bei Mutterschaft 
Lol federale sur l'a89urance des solns medlco-pharma
ceutlques et des prestatlons en cas de maternlte 

Titel - Tltre 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Arl 1 Abs. 4 und 4bls 
Antrag der Kommission 
Abs. 4 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Minderheit 
(Günter) 

Krankenversicherung. Teilrevision 

Die Krankenpflegeversicherung ist obligatorisch. 
Abs. 4bis 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Günter) . 
Der Bund fördert im besonderen Versuche mit neuen Versi
cherungsmodellen, welche eine Dämpfung der Krankheits
kosten auf einer sozialen Basis erwarten lassen. 

Arl 1 al. 4 et 4bls 
Proposition de la commission 
Al. 4 
Majorite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Günter) 
L'assurance des soins medicaux et pharmaceutiques est 
obligatoire. 
Al. 4bis 
Majorite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Minorite 
La Confederation encourage en particuHer des experiences 
avec de nouveaux modales d'assurance, qui peuvent per
mettre de reduire les coats de maladie sur une base sociale. 

Le presldent: J'ai le plaisir de saluer pour la premiere fois au 
banc du Conseil federal, M. le canseiller federal Cotti. 

Abs. 4 - Al. 4 . 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wir behandeln tlie erste 
Differenz. Im Artikel 1 Absatz 4, auf Seite 2 der Fahne, hat 
der Ständerat den Satz gestrichen: «Die Krankengeldversi
cherung ist für den in der Schweiz beschäftigten Arbeitneh
mer obligatorisch ... 
Die Mehrheit der Kommission schlägt Ihnen im Sinne des 
Ständerates vor, die Vorlage B abzulehnen. Somit ist hier In 
Absatz 4 der letzte Satz zu streichen. Wir werden allerdings 
später aufgrund eines Minderheitsantrags grundsätzlich 
über das Schicksal von Tell B verhandeln müssen. Nötigen
falls würden wir auf diesen Artikel zurückkommen. 
Unter diesem Vorbehalt beantragt Ihnen die Kommission 
Zustimmung zum Ständerat. 
Zum Minderheitsantrag Günter spreche Ich nachher. 

Angenommen - Adopte 

Eggll-Wlnterthur, Berichterstatter: Zuni Minderheitsantrag 
Günter: zuerst zur Geschäftsordnung. Einige Kommissions
und Ratsmitglleder haben mir mitgeteilt, dass der Minder
heitsantrag Ganter zu Unrecht auf der Fahne sei. Artikel 16 
Absatz 2 des Geschäftsverkehrsgesetzes sieht vor, dass die 
weitere Beratung sich ausschliesslich auf Fragen zu 
beschränken hat, über welche eine Einigung nicht zustande 
gekommen ist. In der Praxis wurde diese Bestimmung bis
her ziemlich weit ausgelegt. 
In der Kommission wurden indessen verschiedene Minder
heitsanträge, gestützt auf Artikel 16, nicht zugelassen. Aus 
diesem Grund beantrage ich Ihnen Im Einverständnis mit 
dem Präsidenten, diesen Minderheitsantrag Günter nicht zu 
behandeln. In der Kommission wurde er behandelt, das 
heisst, es wurde der Antrag gestellt, nicht darauf einzutr~ 
ten. Die Kommission hat aufgrund des Geschäftsverkehrs
gesetzes mit 15 zu 3 Stimmen beschlossen, auf diesen 
Antrag nicht einzutreten, dies auch mit der Begründung, 
dass der Ständerat wie auch unser Rat in der ersten Lesung 
einen entsprechenden Antrag auf Obligatorischerklärung 
der Krankenversicherung behandelt und abgelehnt hat. 

M. Dupont, rapporteur: Quelques deputes pretendent que 
l'on a fait figurer par erreur la proposltion de minorite de 
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M. Günter car sefon l'article 16 de la loi sur les rapports 
entre les conseils, la nouvelfe deliberation est circonscrite 
aux questions sur lesquelles l'accord n'a pu s'etablir. 
La pratique en fait admet une interpretatlon assez souple de 
cette disposition. Or, dans les travaux en seance de commis
sion, plusieurs propositlons de minorite ont ete ecartees en 
application de cet articfe 16. II serait donc injuste et difficife
ment admissible que d'autres propositions soient faites et 
traitees apres coup au plenum si ce n'est d'entrainer ou 
d'autoriser les membres de la commission qui ont d0 retirer 
les propositions, en vertu precisement de l'application de 
cet article 16. Je vous invite ä accepter cette proposition 
falte par fe president, le secretaire et les rapporteurs de votre 
commisslon. 

Günter, Sprecher der Minderheit: Es ist etwas merkwürdig, 
was hier getan wird. Wir haben einen Absatz 4 des Artikels 1, 
der nicht bereinigt ist. Nach einer ständigen Praxis des 
Parlamentes kann man folgedessen zu diesem Absatz 
Anträge stellen. Grundsätzlich müsste man sich ja die. Frage 
stellen, ob ein Artikel, der nicht bereinigt ist, insgesamt zur 
Diskussion stehen sollte. Wenn im Geschäftsreglement von 
«Fragen» die Rede ist, bezieht sich das offenbar auf die 
Marginalien, hier «Zweck und Gegenstand». Dieser Artikel 
ist in einer ganz zentralen Frage nicht bereinigt, was näm
lich durch dieses Gesetz obligatorisch werden soll: die Kran
kenpflegeversicherung und/oder die Krankengeldversiche
rung. Das Parlament hat, um sich die Arbeit zu vereinfachen, 
die Praxis angenommen, dass, wenn ein Absatz bereinigt ist, 
in der Differenzbereinigung nicht mehr darauf eingetreten 
werden soll. Was aber hier vom Kommissionspräsidenten 
versucht wird, geht noch viel weiter: er möchte sogar die 
Absätze abschnittweise beraten. Ais Nächstes würden wir 
dann wohl einzelne Wörter aus Sätzen als nicht mehr in der 
Differenz befindlich erklären! Es ist doch absolut unkon
form, wenn der Präsident einen Antragsteller nicht zu Wort 
kommen lässt; und dann zwischenhinein einen Teil des 
Absatzes als bereinigt erklärt, wie das der Kommissionsprä
sident eben zu tun versuchte. Hier wird versucht, den Hand
lungsspielraum des Parlamentes einzuschränken. 
Ich bin zwar auch der Meinung, dass das Differenzverfahren 
nicht über die Massen strapaziert werden soll; aber im 
Bereich der Krankenversicherung, den Artikel 1 abdeckt, 
ändert sich im Moment das Umfeld, und wir müssen die 
Möglichkeit haben, uns diesem anzupassen. Sonst können 
wir das Gesetz beerdigen, bevor es in Kraft tritt. Wenn ich 
zum Beispiel etwas über neue Versicherungmodelle in den 
Antrag hineingenommen habe, so hängt das eben mit dem 
Obligatorium zusammen. Dass der Bund diese Versiche
rungsmodelle sollte testen können, hängt andererseits 
damit zusammen, dass die Situation im Gesundheitswesen 
sich ständig verschlechtert, und zwar rabiat und mehr als 
man vorhersehen konnte, als wir vor vielen Jahren in der 
Kommission den Artikel 1 beraten haben. 
Ich habe mir aufgeschrieben, was ich Ihnen sagen wollte; es 
hätte zwei Minuten gedauert. Das formaljuristische Theater 
aber, das wir jetzt vollführen, dauert mit Sicherheit länger. 
Ich frage mich, was sein Zweck sein soll. Warum soll ich hier 
nicht sagen dürfen, dass ich das Obligatorium bei der Kran
kenpflegeversicherung für richtig halte, da man heute neue 
Krankheiten kommen sieht? Warum soff ich nicht sagen 
dürfen, dass neue Versicherungsmodelle im Gebrauch gete-
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auszuschliessen. Wir werden sonst dieses mangelhafte Ein
gehen auf drängende Fragen später einmal bereuen. 

M. Gautler: Je suis d'accord avec M. Günter sur un point, 
c'est qu'il ne faut pas que fe debat sur cette questlon de 
procedure soit plus long qua le debat sur le fond. Je crois 
cependant qu'il s'agit-lä d'un probleme relativement impor
tant parce qu'il est question de savoir si nous respectons las 
lois auxquelfes le Parlament est soumis ou non, en l'espece 
la foi sur las rapports entre las conseils. L'article 16, alinea 2, 
est parfaitement clair, ce qui n'est pas toujours le cas pour 
certaines dispositions. «La nouvelfe deliberation est circons
crite aux questions sur lesquelfes l'accord n'a pu s'etablir». 
Or, sur la question de l'obligation d'assurance en matiere de 
solns medico-pharmaceutiques, il n·y a aucune divergence 
entre les deux conseils. 
Si nous cedons ici ä la demande de M. Günter, nous 
ouvrons la porte toute grande a la possibilite de revenir sur 
tous las articles de cette loi, surtoutes las questions qui sont 
posees et que nous avons traltees pendant deux sessions en 
1984, si je m'en souviens bien. Je crois qu'il est important d'y 
mettre un frein. La loi sur las rapports entre fes conseils et 
son article 16 a une raison d'etre. C'est d'eviter qua la 
discussion ne dure eternelfement entre le Conseil national et 
le Conseil des Etats. Si l'on peut, ä chaque discussion des 
divergences, revenir sur des sujets qui ne posent pas de 
probleme, il n'y a pas de raison qua la discussion s'arrete un 
jour ou l'autre. Je vous propose donc de donner suite ä fa 
proposition du president de la commission et du president 
du Conseil et de ne pas accepter d'entrer en matiere sur 
celle de M. Günter. 

Le presldent: Sur ce point de procedure la parofe n'etant 
pas demandee, je vous rappelfe pour que tout soit clair qua 
les motions d'ordre et las declarations personnelfes sont 
fiquidees surfe champ. La discussion sur l'affaire traitee est 
suspendue jusqu'ä ce qu'une decision soit prlse en l'occur
rence. Je vous rappelle la teneur de l'articie 16, alinea 2, qui 
fait l'objet de notre controverse: «La nouvelle deliberatlon 
est circonscrite aux questions sur lesquelles l'accord n'a pu 
s'etablir». Alinea 3: «Une deliberation ne peut avoir fieu sur 
d'autres questions qua si eile est rendue necessaire par les 
nouvelles decisions ou si les commisslons des deux 
conseils en font la proposition d'un commun accord~. Je 
vous propose donc maintenant devoter si la parole n'est 
plus demandee. 

Aflenspach: Wenn wir den Antrag von Herrn Günter anneh
men, müssten wir das ganze Gesetz zur Neuberatung an die 
Kommission zurückweisen, weil wir allen Artikeln in diesem 
Gesetz unter dem Vorbehalt zugestimmt haben, dass die 
Krankenpflegeversicherung freiwillig sei. Es ist keineswegs 
so, dass alles, was wir schon beschlossen haben, dem 
Willen des Rates beim Obligatorium entsprechen würde. Wir 
müssten also das ganze Gesetz in der Kommission unter 
dem Titel «Obligatorium» neu behandeln. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir dann viele Artikel aus diesem Gesetz 
herausstreichen würden. 
Aus diesem Grunde. teile ich die Auffassung, dass wir über 
den 'Antrag von Herrn Günter nicht mehr abstimmen 
können. 

stet werden müssen und dass der Bund sich beteiligen Abstimmung - Vote 
sollte, damit diejenigen, die dabei mitmachen, dann auch 
wieder umsteigen können, wenn diese Modelle. die Kosten Für den Ordnungsantrag Günter 
nicht dämpfen und nicht sozial sein sollten? Sie sollten auch Dagegen 
aufgegeben werden können, wenn sie die Solidarität entmi-
schen, wenn die Solidarität zwischen Kranken und Gesun- Art. 3 Abs. 4bls 
den, Jungen und Alten, Reichen und Armen durch diese 
Modelle aufgebrochen wird. Das muss man hier sagen dür
fen, wo es um das Obligatorium geht. Ich möchte Sie ersu
chen, dass ich meinen Antrag wenigstens richtig begründen 
darf, und Ich protestiere gegen diese Formalismen, mit 
denen man versucht, wichtige Fragen von der Diskussion 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3 al. 4bls 
Proposition de la commisslon 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
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Eggll-Wlnterthur, Berichterstatter: Der Ständerat schlägt 
hier im Gegensatz zu unseren Beschlüssen vor, den Text 
des Bundesrates zu übernehmen und denselben noch etwas 
zu verdeutlichen. Der Ständerat erwähnt hier ausdrücklich 
die Grundversicherung. Er versteht darunter diejenigen 
Pflichtleistungen der Kassen, auf welche sich dieses Gesetz 
bezieht, für die der Bund Vorschriften aufstellt und die 
öffentliche Hand Beiträge leistet. Bei den Zusatzversiche
rungen hingegen könhen die Kassen Aufnahmen, Leistun
gen, Prämien usw. frei regeln. Das KMVG bezieht sich nur 
ausnahmsweise, wenn dies im Gesetz ausdrücklich erwähnt 
ist, auf diese Zusatzversicherungen, die grundsätzlich der 
freien Konkurrenz überlassen· sind und deren Finanzierung 
unabhängig von der Grundversicherung zu erfolgen hat. 
Dem Antrag des Ständerates liegt die Idee zugrunde, die 
Leistungen der Grundversicherungen seien zu standardisie
ren, um damit den Versicherten einen sauberen Vergleich 
der Prämien zwischen den konkurrenzierenden Kassen zu 
ermöglichen. 
Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zu diesem 
Antrag des Ständerates. 

M. Dupont, rapporteur: La commisslon vous propose 
d'adopter la verslon du Conseil des Etats, seien laquelle la 
premiere phrase se terminerait ainsi: «qui doivent etre finan
cees independamment de l'assurance de base». En effet, on 
admet que cette assurance devrait en principe etre harmoni
see pour l'ensemble des caisses ayant des assures en 
Suisse. Par contre, les assurances complementaires 
devraient faire l'objet d'un financement complementaire qui 
pourrait comporter des differences entre les caisses selon la 
concurrence qui existe sur le marche suisse - si on peut 
appeler cela un marche. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 5 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Bei Artikel 5 Absatz 1 hat 
der Nationalrat beschlossen, den ganzen Artikel nicht ins 
Sofortprogramm aufzunehmen. Der Ständerat dagegen hat 
den Absatz 1 aufgenommen und neu gefasst. Es wird damit 
bestimmt, dass in allen Kassen eine Aufnahmepflicht bis 
zum Erreichen des Rentenalters besteht. Es geht nicht allein 
darum, Leuten, die einen Beitritt versäumt haben, noch eine 
Versicherung ;zu bieten, also um eine Solidarität mit dem 
Alter, sondern' es geht auch darum, dass von den Kassen 
nicht spezielle Jugendversicherungen, z. B. mit einem 
Höchsteintrittsalter von 45 oder 50 Jahren, errichtet werden. 
Selbstverständlich erfolgt die Aufnahme im Alter (bei den 
Frauen bis 62 und bei den Männern bis 65 Jahre) nicht zu 
den gleichen Prämien wie für das junge Mitglied, das ein 
Leben lang Solidarität geübt hat. Die Prämien, die zu bezah
len sind, wenn man erst im Alter in eine Kasse eintritt, tragen 
der grösseren Krankheitshäufigkeit des älteren Menschen 
und dem Umstand Rechnung, dass er sich jahrelang um die 
Solidarität gedrückt hat. 
Die Absätze 2 bis 4 können auch nach Meinung des Stände
rats in der vorliegenden Fassung stehenbleiben, da sie das 
Wesentliche enthalten. 
Ich bitte Sie, auch hier dem Ständerat zuzustimmen. 

Anf}enommen - Adopte 

Art. 6bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
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Art. 6bls al. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Diese Frage ist bereits in 
Artikel 3 Absatz 4 aufgenommen worden. Wir haben dort in 
Uebereinstimmung mit dem Ständerat beschlossen, dass 
die Zusatzversicherungen unabhängig von der Grundversi
cherung zu finanzieren sind. Dazu gehört selbstverständlich 
auch die notwendige Reservebildung der Zusatzversiche
rung, so dass hier lediglich eine Wiederholung erfolgt. Da 
diese überflüssig ist, beantragt Ihnen die Kommission Fest
halten am Beschluss des Nationalrates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 11a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Mit Artikel 11 a hat der 
Ständerat einen neuen Artikel eingefügt. Er bezweckt eine 
grössere Transparenz in der Krankenversicherung. Er will, 
dass der Versicherte weiss, was in seiner Prämie an gesetzli
chen und freiwilligen Leistungen der Krankenkasse enthal
ten ist, welche Möglichkeiten bestehen und zu welchen 
Kosten Zusatzversicherungen abgeschlossen werden kön
nen. Dieser Artikel führt dazu, dass jedes Mitglied einer 
Krankenkasse sich alljährlich überlegen kann, ob es für 
seine Bedürfnisse zweckmässig versichert ist. Allzu grosse. 
administrative Umtriebe für die Kassen sind nicht zu erwar
ten, da die Mitteilung an die Kassenmitglieder im Zusam
menhang mit der Prämienrechnung erfolgen kann. . 
Ihre Kommission beantragt Zustimmung zum Ständerat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 Randtitel, Abs. 1 Zlff. 2 und Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 12 Tltre marginal, al. 1 eh. 2 et al. 5 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Randtitel - Titre marginal 
Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Bei Artikel 12 ist zuerst 
die Marginalie zu behandeln. Es heisst einfach «D. Versiche
rungsleistungen. 1. Krankenpflege, Grundversicherung». 
Hier geht es um die Krankenpflegeversicherung. Ich möchte 
allerdings darauf hinweisen, dass es sich um Minimallei
stungen handelt und die Krankenkassen gewisse Zusatzlei
stungen, wie Brillen und die subsidiäre Unfallversicherung, 
einschliessen können. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 1 Ziff. 2 - Al. 1 eh. 2 
Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier hat der National~at 
eine Teilpauschale im Spital neu geschaffen. Gemeint 1st 
damit eine teilstationäre Behandlung oder, um Beispiele zu 
erwähnen, eine ambulante Operation im Spital, bei der der 
Patient am gleichen Tag wieder nach Hause entlassen wer
den kann, wie Mandeloperationen oder andere kleinere Ein
griffe. 
Der Ständerat hat den Ausdruck «Teilzeitpauschalen» in 
allen Artikeln des Gesetzes gestrichen. Der Ständerat will es 
beim Antrag des Bundesrats belassen, wie es unser Rat in 
Absatz 7 des Artikels 19 formuliert hat. 
Der Bundesrat hat nach Anhören der Beteiligten über Art 
und Höhe der Kassenleistungen zu bestimmen, die bei 
einem teilzeitlichen Aufenthalt in einer Heilanstalt zu erbrin
gen sind. Dies bedeutet, dass trotz der erwähnten Streichun-
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gen diese Leistungen in die Verhandlungen zwischen den 
Kassen und den Spitälern einbezogen werden, denn auch 
die ambulanten Behandlungen in den Spitälern werden ver
traglich geregelt. Die Streichung de~ Ausdruckes «Teilzeit
pauschale» bedeutet auch nicht, dass diese kostengünstige 
Behandlung , nicht gefördert werden soll. Das Gegenteil 
dürfte der Fall sein. Darum auch der Verweis auf Artikel 
22quinquies. 
Die Kommission beantragt Ihnen auch hier Zustimmung 
zum Ständerat. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 5-AI. 5 
Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Bei Artikel 12 Absatz 5 
geht es lediglich um eine stärkere Formulierung. In der von 
unserem Rat genehmigten Fassung heisst es: «Der Bundes
rat kann nach Anhören der von ihm bezeichneten Fachkom
mission die Leistungen der Krankenversicherung näher 
bezeichnen. Er kann neue oder bereits angewandte Unter
SU<?hungen oder Behandlungen nach Methoden, die nicht 
wissenschaftlich anerkannt oder unzweckmässig oder 
unwirtschaftlich sind, von den Leistungen ausschliessen.» 
Der Ständerat hat hier anstelle der Kann-Vorschrift die 
Muss-Vorschrift gewählt. Im Namen einer Kommissions
mehrheit beantrage ich Ihnen Zustimmung zum Beschluss 
des Ständerates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... zu gewähren. Wird für den Anspruch auf Krankengeld 
eine Wartefrist vereinbart, während welcher der Arbeitgeber 
zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, so kann diese Frist auf 
die Mindestbezugsdauer des Krankengeldes angerechnet 
werden. Für die Mutterschaft .... 

Art. 12bls al. 1 
Proposition de ls commission 
.... de 900 jours consecutifs. Lorsque, pour la nalssance du 
droit a l'indemnite journaliere, les parties conviennent d'un 
delai d'attente, durant lequel l'employeur est tenu de verser 
le salaire, ce delai peut ätre impute sur la duree mini male du 
versement de l'indemnite journaliere. En cas de maternite .... 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Entgegen der Fassung 
des Nationalrates und des Bundesrates wurde vom Stände
rat die heute gültige Regelung für die freiwillige Krankentag
geldversicherung übernommen, namentlich eine Leistung 
von 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen, dies weil auf die 
Vorlage B nicht eingetreten wurde. Auch hier beantrage ich 
Ihnen im Auftrag der Kommission Zustimmung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12ter 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 12quater Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 12quater al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Eggll-Wlnterthur, Berichterstatter: Bei Artikel 12quater 
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schlagen, dass qie Krankenkassen obligatorisch einen 
Unfallzusatz in die Krankenpflege aufnehmen. Diese Zusatz
versicherung wäre nur subsidiär zur Zahlung verpflichtet 
gewesen, wenn keine andere Versicherung bezahlt. Diese 
Bestimmung wurde nicht ins Sofortprogramm aufgenom
men. Daher bleibt es bei der alten Regelung, das helsst, dass 
diejenigen Kassen, bei denen die subsidiäre Unfallversiche
rung in der Krankenpflegeversicherung eingeschlossen Ist, 
diese Aufenthaltspauschale ebenfalls bezahlen, sofern keine 
andere Versicherung bezahlt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14bls Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... Er kann Kassen für Versicherungsmodelle, bei welchen 
sich die Erhebung von Franchise und Selbstbehalt als nicht 
anwendbar erweist, ganz oder teilweise davon befreien. 
Minderheit 
(Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Bonny, Früh, Pfund, 
Schüfe, Spälti) 
.... Er kann Kassen bei denen sich .... davon befreien; er 
kann ferner Versicherungen mit reduzierten Beiträgen 
zulassen, bei denen der Versicherte die Behandlungskosten 
während einer bestimmten Dauer ganz oder teilweise selber 
trägt. 

Art. 14bls al. 3 
Proposition de la commission 
Majorite 
.... las caisses, s'agissant de modales d'assurance dans les
quels ces mesures ne se revelent pas applicables . 
Minorite 
(Allenspach, Ammann-Berne, Basler, Bonny, Früh, Pfund, 
Schüfe, Spälti) 
.... trop rigoureuses. II peut en outre autoriser des assu
rances avec cotisatiion reduite, dans lesquelles l'assure 
prend lui-mäme a sa charge les frais de traitement durant 
une certaine periode . 

M. Dupont, rapporteur: Comme je l'ai dit dans le debat 
d'entree en matiere, la proposition de minorite Allenspach a 
l'article 14bis touche surtout une forme de bonus-malus. 
Elle a ete rejetee par la commission car il s'agit 1a d'un 
procede qui, sur le fond, peut parfaitement ätre examine en 
matlere d'assurance. En revanche, on ne peut comparer une 
assurance RC automobiles a une assurance bonus-malus 
dans le domaine social, comme c'est le cas pour l'assti
rance-maladie. On ne peut en effet·pas comparer la maladie 
a un accident de voiture. Dans l'assurance RC, le conduc
teur peut, par sa maniere de condulre, dlminuer le nombre 
des accidents. Cela n'est pas toujours faisable en cas de 
maladie; II n'est donc pas normal de creer une teile possibi
lite dans le cadre de l'assurance-maladie, et II n'est pas 
concevable de recompenser - car il s'agirait de cela - par le 
biais de la diminution des cotisations, ceux qui ont la 
chance d'etre en bonne sante. 
Les intervenants affirmeront que tel n'est pas le cas. Et 
pourtant, ce sont finalement les assures qui paient les coti
sations normalement, ceux qui ne sont pas blen lotis sur le 
plan financier pour pouvoir beneficier de la proposition 
Allenspach qui paieront la reintegration de ceux qui, ne 
pouvant plus beneficier du bonus, entreront a nouveau dans 
l'assurance de base. 
La commission, par 17 voix contre 9, vous invite a rejeter la 
proposition de minorite Allenspach. 

Eggll-Wlnterthur, Berichterstatter: Im Drange der Geschäfte 
habe ich die Notizen zu Artikel 14 übersehen. Ich möchte Sie 
bitten, das zu entschuldigen. Aber ich möchte jetzt nicht 
wiederholen, was Herr Dupont gesagt hat. 

Absatz 3 kann ich Ihnen ebenfalls Zustimmung zum Stände- Allenspach, Sprecher der Minderheit: Mein Antrag ist nicht 
rat beantragen. Wie Sie wissen, hatte der Bundesrat vorge- ein Minderheitsantrag, der dem Mehrheitsantrag gegen-
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übersteht. Ich stimme der Mehrheit, d. h. der Auffassung des 
Ständerates und der Kommission zu. Mein «Minderheitsan
trag» ist ein Zusatzantrag zum Mehrheitsantrag; das ist für 
die Abstimmung von Bedeutung. 
Zu meinem Antrag: Oeffentlichkeit und Krankenkassen 
beklagen die überdimensionale Zunahme der Kosten des 
schweizerischen Gesundheitswesens. Diese Kosten können 
nur dann abgebremst werden, wenn die Selbstverantwor
tung der Versicherten gestärkt wird, wenn der Versicherte 
veranlasst werden kann, sich kosten bewusster zu verhalten. 
Heute gibt es viele, die das Krankheitsrisiko durch vernünfti
ges Verhalten vermindern. Sie pflegen ihre Gesundheit 
bewusst und vorbeugend und ersparen damit der Kranken
versicherung Millionen. Es gibt viele, die nicht wegen jeder 
Kleinigkeit zum Arzt gehen und die Krankenversicherung 
beanspruchen, sondern die altbewährten Hausmittel anwen
den. Sie ersparen der Krankenversicherung Tausende von 
Bagatellfällen, Millionen von Franken an Behandlungsko
sten und weitere Millionen an Verwaltungsaufwendungen. 
Ich bin überzeugt davon, dass weitere Bevölkerungskreise 
veranlasst werden könnten, sich gleich kostenbewusst zu 
verhalten und damit der Krankenversicherung zusätzliche 
Millionen an Ausgaben und Verwaltungskosten einzuspa
ren, wenn sie dafür eine gewisse Anerkennung erhielten. Als 
Dank für eine jahrelange Nichtbeanspruchung der Kassen 
sollten ihnen gemäss meinem Antrag 'Rabatte auf den Kran
kenversicherungsprämien eingeräumt werden. Im Gegen
satz zur Auffassung der Kommissionssprecher bin ich der 
Meinung, dass man etwas für die Gesundheit tun kann und 
dass dieses für die Gesundheit «etwas tun» auch entspre
chend belohnt werden sollte. 
Die nationale Sparkonferenz ist von solchen Ueberlegungen 
ausgegangen. Die nationale Sparkonferenz hat die Einfüh
rung eines Bonus- oder Prämienrabattsystems befürwortet. 
Sie verspricht sich davon Kosteneinsparungen, und zwar 
echte Einsparungen, und nicht eine Belastungsumlagerung 
von den Gesunden zu den Kranken. Ein Bonus- oder Rabatt
prämiensystem soll Anreize geben, gesund zu leben und die 
Krankenversicherung nicht wegen jeder Bagatelle zu bean
spruchen. Es vermindert die Solidarität zwischen Gesunden 
und Kranken nicht. Direktor Brühlhart, Leiter einer der 
grössten schweizerischen Krankenkassen, kam in einem 
Zeitungsartikel kürzlich sogar zum Schluss, dass auch «die 
kranken Versicherten von einem solchen System direkt pro
fitieren könnten». Jedenfalls sind Bonus- oder Prämienra
battsysteme möglich, welche die Solidaritätskomponente 

· zwischen Gesunden und Kranken durchaus erhalten. Sie 
sind von den Fachleuten der Krankenversicherung durch
dacht und durchgerechnet worden. Niemand kann ernsthaft 
behaupten, solche Systeme seien unmöglich, sie seien uto
pisch oder sie seien unsozial. Der Vergleich mit der Auto
haftpflichtversicherung ist unstatthaft, und es ist auch 
unstatthaft, dass man, wie der Referent, von einem Bonus
Malus-System spricht. Beim Prämienrabattsystem wird kei
neswegs, wie bei der Autohaftpflichtverslcherung, ein Malus 
eingeführt. 
Die Revision des -Krankenversicherungsgesetzes - ich 
möchte Sie an diesen Grundsatz erinnern - will Kostenein
sparungen ermöglichen. Deshalb werden wir ja auch frei 
wählbare Jahresfranchisen, ja sogar HMO-Kassen zulassen. 
Ich unterstütze alle diese Möglichkeiten. Es ist aber nicht 
einzusehen, weshalb andere, weit zweckmässigere Modelle, 
eben das Bonus- oder Prämlenrabattsystem, dann verboten 
sein sollen, obwohl die Experten von diesen Systemen weit 
eher kostendämpfende Wirkungen erwarten. Oder sollen 
diese Bonussysteme sogar deswegen untersagt werden, 
weil sie der Kostenexplosion wirksamer begegnen? Ich 
möchte diesen Gedanken niemandem unterschieben, aber 
wenn ich die Hartnäckigkeit sehe, mit der gewisse Kreise 
gegen ein Bonussystem Sturm laufen, dann stellt sich bei 
mir ein solches Unbehagen ein. 
Der Ständerat und die nationalrätliche Kommission haben 
dieses Bonussystem abgelehnt. Diesen Meinungen stelle ich 
die Meinung zweier anerkannter Fachleute auf dem Gebiete 
der sozialen Krankenversicherung gegenüber: Direktor 
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Brühlhart von der Grütli Krankenkasse Schweiz schreibt: 
«Das Bonussystem hat den wesentlichen Vorteil, dass es 
umfassend funktioniert und nicht nur Randelemente 
berücksichtigt, die Einführungszeit relativ gering ist und 
keiner staatlichen und verwaltungstechnischen Eingriffe 
bedarf, die die Einsparungen bzw. die positiven Elemente 
gleich wieder In Frage stellen. Wenn das Parlament» - so 
schreibt Direktor Brühlhart weiter - «und die zuständigen 
Behörden tatsächlich neue Wege im Gesundheitswesen ein
leiten wollen, so dürfen sie einem solchen einfachen und 
überblickbaren Modell kaum negativ gegenüberstehen.» 
Das ist die Meinung eines anerkannten Fachmannes auf 
dem Gebiete der sozialen Krankenversicherung. Professor 
Peter Zweifel von der Universität Zürich hält ergänzend in 
einem Memorandum zu diesem Modell fest, dass die Bonus
option in der sozialen Krankenversicherung eine wün
schenswerte Bereicherung des Versicherungsangebotes 
sei. 
Ich fasse zusammen: Wir streben eine Eindämmung der 
Kostenexplosion an. Die nationale Sparkonferenz ist der 
Auffassung, das Bonussystem könnte dazu einen wesentli
chen Beitrag leisten. Wir wollen Einsicht und gesundheits
bewusstes Verhalten anerkennen und ermuntern. Nach Mei
nung anerkannter Fachleute hat dieses Bonussystem keine 
Entsolidarisierung zur Folge. Es kann unter Umständen 
sogar sozialer sein als das System der frei wählbaren Jahres
franchise. Es ist transparent. leicht verständlich und unkom
pliziert. 
Aus diesen Gründen befürworte ich die Einführung von 
Bonus- oder Prämienrabattsystemen. Weil Ich aber die 
Skepsis vieler Ratsmitglieder gegenüber Neuerungen 
kenne, geht mein Antrag nicht soweit, ein solches System 
für die Kassen verbindlich vorzuschreiben. Ich möchte ledig
lich die Kompetenz des Bundesrates Im Gesetze verankern, 
solche Systeme auf Gesuch hin und unter den vom Bundes
rat umschriebenen Bedingungen zuzulassen. Der Bundesrat 
soll dabei die unerlässliche Solidaritätskomponente festle
gen können, er soll die Rabattstufen regeln, er soll die 
Bedingungen Ober die Aufhebung des Bonusses umschrei
ben können usw. Er soll sogar die Möglichkeit haben, einge
führte Bonussysteme widerrufen zu können, wenn sie sich
was ich nicht annehme - nicht bewähren würden oder 
unsoziale Auswirkungen haben sollten. 
Alle diese Kompetenzen möchte ich dem Bundesrat geben. 
Dem Bundesrat soll es aber nicht vori Gesetzes wegen 
verboten sein, etwas Vernünftiges, etwas Soziales zuzulas
sen. Geben wir dem Bundesrat diese Bewegungsfreiheit. Er 
wird sie sicher- nicht missbrauchen. 
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie, meinem Zusatzantrag 
zuzustimmen. 

Basler: Wirklich, warum soll eigentlich bei der Krankenver
sicherung nicht auch ein Anreiz dafür geschaffen werden, 
kleinere Rechnungen für Arzt und Arznei selber zu tragen 
und leistungsfreie Jahre durch einen Prämienbonus zu 
honorieren? Wer sich hierbei bis zum Maximalbonus durch
gearbeitet hat, wird sogar eine grössere Rechnung auf sich 
nehmen, um in der Bonusstufe nicht zurückversetzt zu wer
den, und für den Notfall, der seine wirtschaftliche Tragkraft 
übersteigt, ist er ja stets voll v.ersichert. Denn es gibt bei 
diesem System keinen sogenannten Malus, also keinen 
Zuschlag über die Grundstufe hinaus, die jene bezahlen, 
welche das Bonussystem nicht beanspruchen. Die Bonus
versicherten müssen - das ist wesentlich, das sind nämlich 
die Argumente, die jetzt dann eingebracht werden - ande
rerseits einen Restrisikobeitrag mit entrichten, damit die 
kranken Versicherten auch vom System profitieren, so dass, 
versicherungsmathematisch gesprochen, keine Entsolidari
sierung entsteht. 
Wir sollten unbedingt die Möglichkeit Im Gesetz öffnen, 
dass Krankenkassen mit solchen Systemen Versuche durch
führen können. Wir haben gehört, dass das natürlich zur 
Kostendämpfung beiträgt. Wir sollten vor allem jene anspor
nen, die vorbeugend etwas für ihre Gesundheit tun. Es geht 
z. B. um eine Aenderung von Gewohnheiten, die ungesund 
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sind, die häufig zu Altersgebrechen führen und-dann kost
spielige Therapien verursachen. Wir wollen doch kein Prä
ventionsgesetz, das wieder mit Bundesmitteln vorbeugend 
die Gesundheit fördert, auch wenn es hier in diesem Saal 
immer wieder verlangt wird, denn vorbeugendes Verhalten 
kann nicht gesetzlich erzwungen, höchstens honoriert wer
den. Ein Bonussystem würde das eben erbringen, indem es 
den erzielten Erfolg belohnt. 
Ein Bonussystem - wir haben es gehört - wäre eines der 
wenigen, wenn auch bescheidenen Marktelemente, die sich 
in diese Sozialversicherung einbauen ilessen, denn wir 
befürworten mehr Eigenverantwortung, wenigstens dort, wo 
jemand sie zu übernehmen bereit ist. Kostenbewusstes Ver
halten sollte auch wegen der Missbrauchsgefahr gefördert 
werden. Versicherungssysteme sollten eben nicht unnötig 
zum Zwang führen, weil sie dann eben auch zum Konsumie
ren von Forderungen einladen, welche die andern - ein 
anonymes Kollektiv - tragen müssen. 
Anreize zu gesundheitsbewusstem Handeln entsprechen 
den Marktsignalen zu umweltbewusstem Verhalten. Ich 
ersuche Sie daher, der Minderheit zuzustimmen. Das kann 
zu mehr Eigenverantwortung beitragen. 

Spältl: Mit den neuen Bestimmungen zur Kostenbeteiligung 
haben die Krankenkassen, vor allem aber auch die Versi
cherten, ein Stück Freiraum zurückgewonnen. Die Kranken
kassen können nämlich ihr Versicherungsang.ebot jetzt viel
fältiger und attraktiver gestalten, indem sie ihren Versicher
ten die Wahlmöglichkeit anbieten können, gegen eine 
entsprechende Prämienreduktion die Kostenverantwortung 
im Krankheitsfall bis zu einem bestimmten Betrag selber zu 
übernehmen. Diese Förderung der Selbstverantwortung des 
einzelnen, gepaart mit der neuen Vorschrift, dass der Arzt 
dem Patienten eine transparente Rechnung zu stellen hat, 
stellt einen Be1trag zur Kostendämpfung im Gesundheitswe
sen dar. 
Wenn nun schon die Möglichkeit geschaffen wurde, die 
Kostenverantwortung bis zu einem bestimmten Betrag pro 
Kalenderjahr zu übernehmen, ist im Grunde genommen 
nicht einzusehen, warum anstelle desselben oder allenfalls 
zusätzlich dazu nicht auch die Uebernahme der Kostenver
antwortung während einer frei zu wählenden Dauer ermög
licht werden soll. Mit andern Worten heisst das, dass konse
quenterweise auch dann Prämienreduktionen erlaubt sein 
sollten, wenn der Versicherte während einer bestimmten 
Zeit die Leistungen seiner Krankenkasse bewusst nicht in 
Anspruch genommen hat. Dazu Ist zunächst einmal festzu
halten, dass diese Idee mit dem allseits bekannten System 
des Bonus/Malus in der Autohaftpflichtversicherung nichts 
zu tun hat. Dort gibt es objektive Kriterien, nach weichen 
jemand einer Bonus- oder Malusstufe zugeteilt wird. Auf 
dem Gebiete der Krankenversicherung wäre die Verschul
densfrage sicher kein taugliches Kriterium für den Bonus. 
Das einzige, auf das man zuverlässig abstellen kann, ist der 
Wille des Versicherten, die Kosten eines bestimmten Krank
heitsfalles selber zu tragen. Wenn er aber während einer 
bestimmten Dauer die Kosten ganz oder teilweise selber 
trägt bzw. getragen hat und damit die Krankenkasse von 
ihrer Leistungspflicht entsprechend entlastet wurde, soll er 
auch Anrecht auf einen entsprechenden Prämienrabatt oder 
Bonus - wenn Sie wollen - erhalten. Wer ja sagt zu höheren 
wählbaren Jahresfranchisen, die eigentlich nicht mehr 
umstritten sind, müsste konsequenterweise auch ja sagen 
zur eben skizzierten Möglichkeit, Versicherungen mit redu
zierten Beiträgen, d. h. Bonussysteme zuzulassen. 
Mit der Lösung, wie sie in Artikel 14bis Absatz 3 vorgeschla
gen wird, sind verschiedene Ausgestaltungsformen denk
bar. Wir schaffen den Kassen die Möglichkeit, innovativ 
wirken zu können. Wir billigen den einzelnen Kassen auch 
ein Mass an Selbstverantwortung zu. Dass die Innovations
freude nicht überbordet und dass mögliche Ausgestaltungs
formen allenfalls - und das ist sehr wichtig - nicht asozial 
werden und damit auch der Idee der sozialen Krankenpfie
gegrundversicherung entgegenlaufen, dafür Ist doppelt 
gesorgt: Zum einen ist es die Pflicht der Aufsichtsbehörde, 
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des Bundesamtes für Sozialversicherung, für eine geord
nete Durchführung zu sorgen, zum anderen sorgt auch der 
Wettbewerb unter den Kassen dafür, dass Lösungen ange
boten werden, die eben längerfristig Bestand haben. 
Es ist auch sekundär, ob man solche Versicherungslösun
gen als Bonussysteme bezeichnen will oder nicht, und es ist 
sekundär, ob man die Versicherten vor oder nach Eintritt 
eines Krankheitsfalles wählen lässt, ob sie die Kosten ganz 
oder teilweise selber tragen wollen. Wichtig - und damit 
komme ich zum Schluss- ist einzig, dass die Kassengrund
sätzlich die Möglichkeit haben sollen - und nur darum geht 
es ja in diesem Absatz 3 von Artikel 14bis-, auch auf diesem 
Gebiet, unter der Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversi
cherung, neue Lösungen in Richtung vermehrter Selbstver
antwortung anwenden zu können. Es ist doch davon auszu
gehen, dass die Uebernahme von Selbstverantwortung eben 
auch einen Beitrag zur Eindämmung der Kostenentwicklung 
im Gesundheitswesen darstellt. In diesem Sinne glaube ich, 
sollten wir im Artikel 14bis diesen Freiraum und die Möglich
keit, eben solche Systeme einzuführen - immer unter Auf
sicht - schaffen. 

M. Darbellay: La proposition de M. Allenspach n'est pas 
exprimee d'une maniere tres claire. Au fond, il s'agit du 
systeme bonus-malus et il n'y a pas besoin de l'expliquer 
longuement, on le connait puisque, dans l'assurance-res
ponsabilite voiture, il existe depuis belle lurette. 
Je voudrais plaider contre ce systeme, parce qu'il fait une 
entorse tres grande a la solidarite. L'assurance-maladie est · 
une assurance sociale basee sur la solidarite qu'il faut a tout 
prix maintenir. 
Le systeme bonus-malus concerne deux categories de per
sonnes: un certain nombre d'entre eiles, qui ont quelques 
ennuis de sante et qui preferent, pour pouvoir disposer du 
bonus, prendre a leur charge les frais de maladie. On pour
rait dire que, dans ce cas-ia, il y a une espece de calcul etde 
compensation, la solidarite pouvant s'exercer par ce biais
la, puisque la personne en question prend en charge une 
partie importante des frais de sa maladie. 
Ce qui me gene davantage, c'est que ce systeme bonus cree 
une nouveile categorie de risques: les bien-portants qui, 
pendant des annees, ont ia chance de ne pas avoir besoin 
du medecin, auraient encore l'avantage de payer des cotisa
tions nettement plus basses que les autres. Selon les sys
temes qui nous ont ete presentes, les cotisations pourraient 
s'elever a 60 pour cent du prix normal, soit 40 pour cent de 
reduction. II est bien evident que cette reduction ne diminue 
en rien les frais generaux de la maladie. Des lors, si les bien
portants beneficient de ces 40 pour cent, les malades 
devront les payer. En effet, les primes d'assurance-maladie 
de ces derniers deviendront inevitablement plus elevees. · 
Ce qui me gene le plus dans ce systeme, c'est qu'une 
personne en bonne sante pourrait beneficier durant des 
annees, par exemple 40 ans, de cette reduction de 40 pour 
cent et, au moment de sa vieiilesse; elle souffrirait peut-etre 
d'une maladie tres grave et renoncerait alors purement et 
simplement au bonus pour profiter pleinement de la solida
rite des autres qui paieraient pour eile. Cela me parait tout 
particulierement peu social. C'est pourquoi je vous invite a 
refuser la proposition de M. Allenspach: 

Flerz: Als Arzt möchte ich trotzdem noch eine Lanze für 
Herrn Allenspach und seine Minderheit brechen. Ein Pro
blem in der Krankenversicherung ist, dass bisher der Patient 
überhaupt nicht spürte, wenn der Arzt sparen wollte. Wenn 
ein Patient mit chronischen Kopfschmerzen kommt, kann 
man bei ihm entweder Schädelröntgenbilder oder ein Elek
troenzephalogramm und noch x andere teure Untersuchun
gen machen, die alle überflüssig sind - das ist erwiesen, das 
verursacht sehr viele Kosten -, oder man kann sich eine 
Stunde Zeit nehmen und ihm erklären, wie er das Leiden 
behandeln soll. Das eine Mal hat man Kosten von vielleicht 
700 Franken, das andere Mal vielleicht solche von 
100 Franken. 
Im jetzigen System ist das Frustrierende für den Arzt, der 
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kostengünstig arbeiten will, dass ihm niemand dankt. Die 
Versicherungen zahlen alles unbesehen. Der Patient spürt 
nicht, wenn er günstig behandelt wird. Dasselbe gilt für 
akute Rückenschmerzen, die eigentlich nie eine Abklärung 
brauchen, usw. Es wäre schön, wenn man den Patienten als 
Partner spüren würde und er auch ein Interesse daran hätte, 
dass man nicht einfach das Geld zum Fenster heraus
schmeisst, und dass man ihm erklären kann: Hören Sie, dies 
und das ist unnötig, jetzt sparen wir uns das und machen es 
billiger. Dann kann er es selber zahlen und profitiert auch 
davon. In diesem Sinne scheinen mir alle Systeme, wo auch 
der Patient ein Interesse am Sparen hat, für den Arzt sehr 
motivierend zu wirken. Die Aerzte, die kostengünstig arbei
ten - ich zähle mich dazu -, wären froh, wenn das beim 
Publikum auch irgendwie gespürt würde. 
In diesem Sinne glaube ich, dass man dem Bundesrat diese 
Kompetenz sicher geben könnte. Ich glaube nicht, dass es 
zum Bonussystem von 40 Prozent kommen wird. Man wird 
vielleicht zu 10 oder 20 Prozent Prämienrabatt kommen, 
ähnlich wie im KKB-Modell von Herrn Professor Schmid, das 
ja eigentlich auch ein solches Bonussystem ist. Dort soll der 
Patient privilegiert werden, der nicht zu den allerteuersten 
Aerzten geht. Wir müssen beweglicher werden, um aus 
dieser verfahrenen Kostensituation herauszukommen. 

Mme Jaggl: Pour expliciter taut a !'heure la proposition de 
M. Allenspach dont le caractere dangereux n'apparait peut
etre pas au premier abord, M. Spälti a fait un raisonnement 
qui ressemble fort a un sophisme. 
M. Späfti nous a dit en substance: Celui qui est pour une 
franchise annuelle plus elevee - et, a-t-il fait remarquer a 
juste titre, plus personne n'en discute desormais le princlpe 
- doit se prononcer pour une participation accrue aux frais 
de traitement au sens de la proposition Allenspach que nous 
discutons malntenant. Comme s'il y avait une simple et 
innocente coherence, une simple et innocente extenslon 
entre l'acceptatlon d'une franchise annuelle et l'approbation 
a une participation accrue aux frais de traitementl Or, il y a 
non pas un simple lien logique entre ces deux propositions, 
mais bei et bien une difference de nature entre elles, du fait 
des consequences qu'elles entrainent. Celui qul souscrit a la 
franchise s'engage a s'acquitter d'un montant dont il con
nait le maximum a l'avance. Avec une participation accrue, 
f'assure s'engage a regler une facture dont il ne connait pas 
le montant, lequel depend bien entendu de la nature des 
traitements subis pendant ce laps de temps. Bref, seules des 
personnes tres alsees pourront prendre le risque d'une 
participation accrue a des frais de traitement, dont la nature 
et donc le coüt ne sont, par definltion, pas connus a 
l'avance. Elias seules pourront s'offrir la solution Allens
pach, qul fait fi, ainsi que l'a rappele M. Darbellay tout a 
l'heure, de toute solidarite. C'est la raison pour laquelle je 
vous demande de rejeter cette proposition d'un systeme de 
bonus. 

Wiek: Ich glaube, dass Frau Jaggi einem Missverständnis 
erlegen ist. Es ist Im Grunde genommen gerade umgekehrt. 
Wenn Sie eine Franchiseregelung haben, zum Beispiel eine 
erhöhte von beispielsweise 1000 Franken, müssen Sie diese 
Franchise auf jeden Fall und immer bezahlen, auch wenn 
Sie plötzlich schwer krank werden. Das ist ein Vertrag mit 
der Krankenkasse. Bei der Bonusregelung entfällt das. 
Wenn Sie plötzlich schwer krank werden, müssen Sie über
haupt nichts zahlen, so dass Sie plötzlich von den Leistun
gen der Krankenkasse profitieren können, wenn es wirklich 
nötig ist. 
Jetzt möchte ich aber noch auf ein anderes Missverständnis 
hinweisen, das Herr Darbellay aufgeworfen hat und das 
meiner Ansicht nach ohne weiteres aus der Welt geräumt 
werden kann, nämlich den Gegensatz zwischen Bonus und 
Solidarität. Es ist bekannt, dass ein grosser Teil der Bela
stungen unseres Krankenversicherungssystems auf banalen 
Krankheiten beruht, wie auf Grippefällen und ähnlichen 
Krankheiten, die man zum grossen Teil ohne weiteres selber 
daheim heilen kann, vor allem nachdem jetzt auch die 
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Arbeitszeitversäumnisse in den meisten Betrieben grosszü
giger geregelt sind. Diese Fälle ergeben die grössten Sum
men und belasten die Krankenkassen ausserordentlich 
stark. Jetzt ist es nur eine Frage der Versicherungsmathema
tik. Wenn Sie das, was hier verbessert wird - eben wenn die 
Leute nicht zum Arzt gehen, weil sie ein Bonussystem haben 
- gegenüber dem Prämienverlust aufrechnen, dann muss es 
so geregelt sein, dass der Bonus respektive die Prämie 
weiterhin einen Solidaritätsbeitrag beinhaltet. Das kann man 
ohne weiteres erreichen, da die Versicherungsstatistiken 
ausserordentlich genau sind. Das kann man Jahr für Jahr 
wieder steuern und nachziehen. Auch Herr Allenspach hat 
deutlich gesagt, dass in seinem Modell diese Korrekturen 
inbegriffen sein müssen; denn nur wenn diese Korrekturen 
darin enthalten sind, stimmt es, dass es keinen Solidaritäts
defekt gibt, sondern dass das Bonussystem einzig der 
Kosteneinsparung dient. In diesem Sinne können wir ohne 
weiteres, auch wenn wir für Solidarität sind, für das Bonus
system eintreten. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: In unserer Kommission 
wurde dieser Antrag von Herm Allenspach in Verbindung 
mit einem anderen Antrag abgelehnt, und zwar ganz eindeu
tig, weil - das ist der eine Grund - die soziale Gerechtigkeit 
durch ein solches Bonussystem ausgehöhlt wird. Ich werde 
das noch begründen. Sie werden das nicht bestreiten kön
nen, wenn Sie Herrn Dr. Fierz folgen, der sagte, als Arzt 
betrachte man die Patienten ganzheitlich, man sollte auch 
das Problem und das Gesetz ganzheitlich betrachten. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass es in unserem Land 
Tausende von Leuten gibt, die nichts dafür können, dass sie 
trotz allen Bemühungen für ihre Gesundheit dauernd in 
ärztlicher Behandlung sein müssen- Herr Allenspach-, und 
zwar seit ihrer Geburt. Alle diejenigen, die von Geburt her 
krank sind und ständig in ärztlicher Behandlung sein müs• 
sen, bestrafen wir mit einem Bonussystem; wir kehren die 
Solidarität zwischen Gesunden und Kranken um. Die Kran
ken müssen also die Solidaritätsleistungen mehrheitlich 
bezahlen. Darüber muss man sich bewusst sein. 
Der zweite Grund für die Ablehnung ist der folgende: Wenn 
ich die Begründungen für den Minderheitsantrag betrachte, 
stelle ich fest- darum meine ich, man müsse den Gesetzent
wurf ganzheitlich betrachten, wie der Arzt die Patienten-, 
dass falsch argumentiert wird, wenn Herr Basler erklärt, 
wenn ein Patient eine kleinere Rechnung selber bezahle, 
entlaste er die Administration der Krankenkassen. Das Ist 
richtig. Aber mit dem Franchise-System bezahlt er eben 
kleinere Rechnungen selber und entlastet damit die Kran
kenversicherung. Wenn er eine Franchise von 200 Franken 
hat und die Rechnung 180 Franken beträgt, bezahlt er sie 
eben selber. Das ist das Problem; mit dem Bonussystem 
ändert sich das überhaupt nicht; wenn er höhere Franchisen 
hat, ändert das ebenfalls überhaupt nichts. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht jedermann das 
Glück hat, von Geburt an gesund zu sein, sondern es gibt 
Zehntausende von Leuten In unserem Land, die von Geburt 
an ständig den Arzt benötigen. 
Nun zum Gesetzestext selber: Lesen Sie den Minderheitsan
tragl Sie werden feststellen, dass der Gesetzestext völlig 
unmöglich ist. Am Schluss steht beispielsweise: «Er kann 
ferner Versicherungen mit reduzierten Beiträgen zulassen, 
bei denen der Versicherte die Behandlungskosten während 
einer bestimmten Dauer ganz oder teilweise selber trägt.» 
Was bedeutet das? Das bedeutet gar nichts anderes, als 
dass jeder, der eine Franchise hat, während einem Jahr 
innerhalb der Franchiseregelung teilweise oder ganz die 
Rechnungen selber bezahlt. Das ist der Gesetzestext. Wenn 
man diesen Gesetzestext liest und Interpretiert, ist das eine 
reine Wiederholung der Franchiseregelung und gar nichts 
anderes. 
Ich möchte ganz klar feststellen, dass das Bundesamt mit 
diesem Gesetztext verpflichtet wäre, alles abzulehnen, was 
ausserhalb der Franchiseregelung ist. Wenn Sie dem 
zustimmen, stimmen Sie einem Nonvaleur zu. 
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M. Dupont, rapporteur: Au commencement du debat sur cet 
article, j'ai dlt combien ia commlssion, dans sa majorite, 
s'etait opposee a cette version. 
MM. Fierz et Darbellay ont clairement explique le fonction
nement de cette franchise. En fait, II taut etre riche et en 
bonne sante pour beneficier de ce systeme. Plus est, des 

· gens doivent payer pieinement leurs cotisations afin de 
constituer ies reserves necessaires a couvrir les assures qui 
ont beneficie du bonus durant un certaln nombre d'annees. 
En effet. la proposition stipule la prise en charge des frais de 
maiadil:l par les assures durant ur:,e certaine periode, soit 
celie qui leur convient, et une nouvelie entree dans l'assu
rance sans penallsatlon du malus. Cette proposition est par 
consequent particulierement vicieuse dans ie systeme glo
bal de f'assurance-maladie. 
Sans hesitatlon donc, ia commission vous invite a rejeter 
cette proposltlon. 

M. Cottl, conselller federal: A vrai dire, j'avais l'intention 
aujourd'hui de ne prendre la parole qua sur las aspects 
essentiels de cette revision. Toutefols, a ia suite de ce iong 
debat sur ia proposition de M. Allenspach, je me permets de 
formuler queiques remarques. 
La proposition en question s'insere a ia fin du texte de 
i'article 14bis qui prevoit une participation aux frais de i'as
sure elle tente donc de poursuivre i'un des buts essentieis 
de toute ia reforme qui vise a reduire, si faire se peut, ies 
couts de la sante. 
C'est la raison pour iaquelle l'article 14bis introduit une 
participation importanteaux frais, soft une quote-part de 
20 pour cent pour i'assure. M. Allenspach propose, au-dela 
de cette participatlon aux frais, ie systeme du bonus dont on 
a tellement parle. 
Le Conseil federal s'oppose a la proposition de M. Allens
pach pour les raisons suivantes. Je reprendrai tout d'abord 
la citation de M. Hänsenberger au Conseil des Etats, qui 
faisait la comparaison avec la responsabilite civile en 
matiere automobile: «Der Autofahrer, der seine Haftpflicht
versicherung nicht in Anspruch nimmt, um auf einer günsti
gen Prämienstufe zu bleiben, gefährdet nur seinen Geldbeu
tel. Das Mitglied, das den Arzt nicht aufsucht, um den Bonus 
nicht zu verlieren, gefährdet seine Gesundheit.» 
Ensuite, mon predecesseur, M. Egli, presentait la considera
tion suivante au Conseil des Etats, consideration que je 
trouve tres importante, car alle ne fait pas tellement appel 
aux elements de ia solidarite mais a ceux des couts, c'est-a
dire a l'objectif poursuivi a l'article 14bis: «All den Gründen, 
die angeführt worden sind, möchte ich noch folgendes 
Moment beifügen: Ein Bonus-Malus-System könnte sich als 
durchaus kontraproduktiv auswirken, nämlich kostentrei
bend.» Das heisst, gerade im umgekehrten Sinn der Zielset
zung, die hier angestrebt wird. 
Warum kostentreibend? Alle Fälle, in denen der Kranke 
einen dringend notwendigen Arztbesuch aus Furcht, er 
könnte deri Prämienbonus verlieren, unterlässt, könnten 
später für die Gesundheitskosten schwerwiegende Folgen 
haben. 
La proposition est donc discutable, surtout en ce qui 
concerne l'objectif vise par M. Alienspach dans la modifica
tion de i'article 14bis. 
M. Allenspach a justement reieve qu'en definitive il appar
tiendra toujours au Conseil federal d'etablir si ce systeme 
doit etre introduit ou non. Cet aspect relativise la nature 
meme de la proposltion en question. Toutefois, en soupe
sant avantages et aspects negatifs, j'arrive a la conclusion 
qu'ii vaut mieux attendre et nous concentrer, sur le plan des 
couts de la sante, sur ia proposition importante qui est faite 
a i'articie 14bis concernant ia partlcipatlon aux frais. 

Allenspach, Sprecher der Minderheit: ich habe deutlich 
gesagt, dass mein Antrag ein Zusatzantrag zum Antrag der 
Mehrheit ist - also nicht gegen den Antrag der Mehrheit 
gerichtet. 
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Le presldent: M. Allenspach a raison. Nous ne voterons 
donc que sur ia proposition de minorite. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.14bls Abs. 4 
Antrag der Kommission 

72Stimmen 
76Stimmen 

.... Der Bundesrat legt die Beträge der wählbaren Jahres
franchise fest. Die Kassen regeln .... 

Art. 14bls al. 4 
Proposition de la commission 
. ... Le Conseil federai fixe les montants de ia franchise .... 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier haben wir eine 
kleine Differenz zum Ständerat. ich möchte aber darauf 
hinweisen, dass Ihre Kommission lediglich eine Klarstellung 
beschlossen hat. Wir möchten verdeutlichen, dass der Bun
desrat nicht nur den Höchstbetrag der Franchise festlegen 
kann, sondern dass er die wählbaren Franchisen festlegen 
kann. Im Namen der Kommission bitte ich Sie, diesem 
Antrag zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 19bls al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Die Ergänzung des Stän
derates versucht, eine noch etwas deutlichere Abgrenzung 
gegenüber Heimen für Chronischkranke zu erreichen. Die 
Kommission beantragt Ihnen Zustimmung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Begibt sich der Versicherte in eine Heilanstalt, ohne dass die 
Anforderungen nach Absatz 2 erfüllt sind, übernimmt die 
Kasse die Behandlungspauschale .... 

Art. 19bls al. 3 
Proposition de la commlssion 
Si l'assure se rend dans un etabiissement hospitaiier sans 
que ies conditions posees au 2e aiinea ne soient rempiies, la 
caisse prend en charge le forfait pour .... 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Der Ständerat hat hier 
das Wort «höchstens» eingeführt, denn es soll keinesfalls 
mehr bezahlt werden, als die Rechnung effektiv beträgt. Ihre 
Kommission hat diesen Absatz etwas präziser formuliert, 
aber dem Sinne nach dem Ständerat zugestimmt. Der Sinn 
dieses Absatzes ist, dass der Patient, wenn er, obwohl ein 
Spital in der Nähe liegt, ohne medizinische Notwendigkeit in 
ein weiter entferntes, teureres Spital will, von der Kasse nur 
so viel Geld erhält, wie das zuständige Spital kostet. ich bitte 
Sie, dem Kommissionsantrag zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 
Abs.5 
Die Kantone können für ihr Gebiet verbindliche Planungen 
festlegen: 
a. zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Spitalversor-
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gung unter Einbezug der spitalexternen Krankenpflege und 
der Pflege in Heimen und Anstalten; 
b. für die Versorgung mit kostspieligen medizinisch-techni
schen Einrichtungen im stationären und ambulanten Be
reich. 
Kliniken mit privaten Trägerschaften sind angemessen in 
diese Planungen einzubeziehen. 
Abs. 6 
Die Kantone erstellen nach Anhören der Beteiligten eine 
nach Kategorien gegliederte Liste der Heilanstalten ihres 
Gebietes; nur bei Aufenthalt des Versicherten in einer Heil
anstalt gemäss dieser Liste wird die Kasse leistungspflichtig. 

Antrag Meyer-Bern 
Abs. 5 
(Text der Kommission) 
.... sind angemessen in diese Planungen einzubeziehen. Die 
Kassen sind nur leistungspflichtig, sofern die Leistungser
bringer diesen Planungen entsprechen. 

Art. 19bls al. 5 und 6 
Proposition de la commission 
Al. 5 
Les cantons peuvent fixer, sur leur territoire, des planifica
tions obligatoires: 
a. garantissant que les besoins en soins hospitaliers sont 
couverts: ce faisant, les cantons tiennent campte des soins 
prodigues hors de l'höpital ou dans des institutions ou 
homes; 
b. reglant l'equipement en installations medico-techniques 
couteuses dans le domaine hospitalier ou ambulatoire. 
Ces pianifications doivent tenir campte de maniere appro
priee des ciiniques privees. 
Al. 6 
Apres avoir consulte ies interesses, les cantons dressent une 
llste des etablissements hospitaliers situes sur leur territoire 
en les classant par categories; les caisses ne doivent verser 
leurs prestations que si le sejour d'un assure a eu lieu dans 
un etablissement hospitaiier qui figure sur cette liste. 

Proposition Meyer-Berne 
Al. 5 
(Texte de la commission) 
.... qui figure sur cette liste. Les caisses ne doivent verser 
ieurs prestations que dans la mesure ou les fournisseurs de 
prestations se conforment auxdites planifications. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Bei Artikel 19bis Ab
sätze 5 und 6 geht es um zwei Punkte. Erstens: Von der 
Logik her kommt die Planung zuerst und die Listenaufstel
lung als nächstes. Daher erfolgte die Umstellung der 
Absätze 5 und 6. Auch die Fassung des Nationalrates war 
problematisch, dies, weil sowohl in Absatz 5 als auch in 
Absatz 6 jeweils am Ende gesagt wird, eine Leistungspflicht 
bestehe nur gegenüber konformen Spitälern. Was würde 
gelten, wenn ein Spital nur Absatz 5, nicht aber Absatz 6 
entspricht, oder umgekehrt? Solche Konfliktsituationen will 
die Neuformulierung vermeiden, indem sie klarstellt, dass 
die Listenspitäler planungskonform zu sein haben. In der 
ständerätlichen Fassung erscheint unlogisch, dass die 
Frage der Leistungspflicht bei der Planung angehängt wird 
und nicht bei der Spitalliste. Bei der Planung für die Kantone 
besteht eine Kann-Vorschrift, bei der Listenaufstellung hin
gegen eine Muss-Vorschrift. Diese Ungereimtheiten haben 
wir mit unserer Neuformulierung beseitigt. Dabei muss klar
gestellt sein, dass die Heilanstaltsliste von den Kantonen zu 
erstellen ist, gleichgültig, ob der betreffende Kanton von 
einer Spitalplanungskompetenz Gebrauch macht oder 
nicht. Ich bitte Sie daher, der Formulierung Ihrer Kommis
sion zuzustimmen. 

Meyer-Bern: Die Kommission des Nationalrates hat .die 
Absätze 5 und 6 gegenüber der früheren Fassung ausge
tauscht. Ich habe dagegen nichts anzuführen. Ich bin hinge
gen nicht glücklich, .dass beim Planungsabsatz (Abs. 5 neu) 
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der Satz fehlt, der in den ersten Kommissionsberatungen 
stand- und dann auch vom Ständerat übernommen wurde 
-, nämlich, dass die Kassen nur leistungspflichtig seien, 
sofern die Leistungserbringer diesen Planungen entspre
chen. 
Ich bin unserem Rat und dem Ständerat dankbar, dass sie 
die Idee der Verbindlicherklärung der kantonalen Spital
und Gesundheitsplanungen aufgenommen haben. Sie wer
den ermöglichen, dass das unbegrenzte Anwachsen von 
Spital betten, insbesondere Akutbetten, aber auch das unbe
grenzte Anwachsen von kostspieligen medizinisch-techni
schen Einrichtungen begrenzt und im Griff gehalten werden 
kann. Derartige Planungen haben jedoch nur einen Sinn, 
wenn sie, wie das der Gesetzestext sagt, verbindlich sind, 
und verbindlich sein heisst, Konsequenzen haben müssen. 
Die Durchsetzbarkeit dieser Planungen hängt somit 
entschieden von der Kopplung der Beschränkung der Lei
stungspflicht der Kassen ab, das heisst, dass die Kassen nur 
leisten sollen und dürfen, wenn die entsprechenden Institu
tionen in den kantonalen Spital- und Gesundheitsplanungen 
enthalten sind. Der Ausdruck «verbindliche Planung» gibt 
nur einen klaren und eindeutigen Sinn, wenn er mit der 
Leistungs- resp. Nichtleistungspflicht verbunden ist. 
Offenbar ist diese Kopplung der Kommission zum Opfer 
gefallen. Ich bedaure das sehr; denn man hat damit insbe
sondere die Durchsetzbarkeit der spitalexternen, der ambu
lanten Pflege im Planungsgebiet, aber auch der kostspieli
gen medizinisch-technischen Einrichtungen verunmöglicht. 
Dass gerade diese Gebiete heute wichtig werden, zeigt ein 
Bericht des Schweizerischen Krankenhausinstituts (als Vor
studie im Rahmen der Ueberprüfung der Spitalplanung des 
Kantons Bern) über den Einfluss neuer Behandlungsmetho
den auf die medizinische Versorgung, wo steht, dass auf 
medizintechnischem Gebiet in den letzten Jahren neue 
Methoden entwickelt und in den Dienstleistungsbetrieb ein
geführt wurden wie der Scanner, der Nierensteinzertrümme
rer, der Herzkatheter, der Laser und neu die Magnet-Reso
nanz-Tomographie und dass anzunehmen sei, dass die 
Industrie in Zusammenarbeit mit den Anwendern diese 
Technologien weiterentwickeln werde. Die Anstrengungen 
gelten unter anderem folgenden Zielen: Verbreiterung der 
Anwendungsgebiete, Standardisierung der Methoden, 
Miniaturisierung; insbesondere würden grosse Anstrengun
gen im Bereich der bildgebenden Verfahren unternommen .. 
Sie werden - da komme ich zur Spitex - feststellen, dass 
dieser Bericht erklärt, dass die Zunahme der Betagten und 
die damit verbundene Zunahme der Alterskrankheiten zu 
einer Zunahme der chirurgischen Eingriffe, (Prothesen aller 
Art, psychogeriatrische Behandlungen) führe, dass die 
medizinische Dienstleistung insbesondere von der älteren 
Bevölkerung in überproportionalem Masse beansprucht 
würde, und zwar nicht nur im geriatrischen Bereich, son
dern auch im Akutbereich (der berühmte Schenkelhals
bruch(). 
Also auch hier werden uns grosse Herausforderungen 
bevorstehen. Ich meine deshalb, dass es notwendig ist, dass 
wir rechtzeitig diese Planungen verbindlich an die Hand 
nehmen können. Wenn wir in den Kantonen einfach 
Gesundheits- und Spitalplanungen auflegen sollen, die 
dann nicht irgendwie kostenwirksam sein müssen und kön
nen, also eine gewisse Verbindlichkeit, eine Vollstreckbar
keit haben, wie das in der Fassung des Ständerates und der 
ersten Kommission des Nationalrates vorgesehen ist, haben 
wir in diesem Artikel 19bis Absatz 5 einen blassen Papierti
ger, der nicht beissen kann. Diese Zähne müssen Sie ihm 
zurückgeben. Bitte, nehmen Sie diesen Satz, wie ich ihn 
schriftlich beantragt habe, nämlich, dass die Kassen nur 
leistungspflichtig sind, sofern die Leistungserbringer diesen 
Planungen entsprecheh, wieder in den Text aufl 
Ich bitte Sie um Unterstützung meines Antrages. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich muss gestehen, dass 
dieser Passus in der Kommission aus fast unerklärlichen 
Gründen aus dem Text gestrichen wurde. Herr Allenspach 
und Herr Bore! haben den Antrag gestellt. Irrtümlicherweise 
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hat man gar nicht darauf geachtet, dass diese Leistungs
pflicht bei Absastz 5 herausgefallen ist. Wir haben darüber 
also weder positiv noch negativ gesprochen, so dass es 
Ihnen überlassen bleibt zu entscheiden. Persönlich würde 
ich den Antrag Meyer unterstützen. 

M. Dupont, rapporteur: Je vous invite a accepter la version 
proposee par la commission du Conseil national, a l'ali
nea 5, ainsi que la proposition de M. Meyer meme si celle-ci 
n'a pas ete examinee en commission; cela ne me semble 
pas contrarler la conception generale de cet alinea ni poser 
de problemes d'appllcation. 

Allenspach: Das Problem beim Antrag Meyer-Bern liegt 
darin, dass bei den Heilanstalten eine doppelte Sicherung 
eingebaut wird. Zuerst muss eine Heilanstalt in die Planung 
aufgenommen sein; wenn sie diese Hürde genommen hat, 
muss sie noch in die Liste eingetragen werden. Es könnte 
sein, dass hier Differenzen zwischen Planung und Liste 
bestehen. Ich glaube aber, dass wir dennoch den Antrag von 
Herrn Meyer annehmen können, weil diese Frage bis zur 
Behandlung im Ständerat geklärt werden kann. Es scheint 
mir aber nicht zweckmässig zu sein, wenn eine doppelte 
Sicherung eingebaut wird. 
Ich möchte aus diesen Erwägungen bitten, ihm zuzu
stimmen. 

Meyer-Bern: Es ist nur beschränkt eine Doppelversiche
rung. In bezug auf die kostspieligen, hochtechnisierten 
Planungen und die Spitex ist es keine doppelte Sicherung. 
Diese stehen eben nicht auf der Liste, das sind keine An
stalten. 

Präsident: Der Kommissionspräsident hat gegen die 
Annahme nichts einzuwenden. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Meyer-Bern 

Art. 22qulnqules Abs. 1 
Antrag der Kommission 

66Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 22qulnqules al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier wird die Möglichkeit 
einer grundlegenden Aenderung der Rechnungstellung 
durcti das Spital geschaffen. Der Ständerat hat festgelegt, 
dass die Betriebskosten nicht mehr nur pro Pflegetag 
gerechnet werden müssen, sondern auch je Patient gerech
net werden können. Aus der Begründung im Ständerat ist 
ersichtlich, dass diese Regelung einem Vorschlag der 
Arbeitsgruppe 1 der Sparkonferenz entspricht. Diese Rege
lung würde Fall-Pauschalen ermöglichen. Beispiel: Pro Ope
ration kostet es soviel, gleich wie lange der Patient im Spital 
ist oder nicht. Diese Regelung soll ein Anreiz sein, um keine 
unnötigen Mehrpflegetage im Spital zu veranlassen. Mit der 
Streichung der Worte «je Pflegetag» kann mit dieser neuarti
gen Berechnung nach Diagnosegruppen - wie bereits 
erwähnt- ein Anreiz zur Kosteneinsparung geschaffen wer
den. Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zum 
Ständerat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 1bls und 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 22qulnqules al. 1 bis et 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier können wir eigent
lich Absatz 1 bis und Absatz 2 zusammennehmen. Wir müs
sen aus Konsequenzgründen auch hier zustimmen, nach
dem Sie in Artikel 12 Ziffer 2 dem Ständerat zugestimmt 
haben. Es geht um die Teilzeitpauschalen, die der Ständerat 
anders formuliert hat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22qulnqules Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 22qulnqules al. 4 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier hat der Ständerat 
lediglich eine Klarstellung vorgenommen. Er stellt ausdrück
lich fest, dass an ausserkantonalen Patienten in der allge
meinen Abteilung keine Ueberschüsse erzielt, also höch
stens die vollen Betriebskosten gedeckt werden dürfen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 23 al. 2 
Proposition de la commission 
Maintenir 

EggH-Winterthur, Berichterstatter: Hier beschloss Ihre Kom
mission, am Beschluss des Nationalrates festzuhalten. In der 
Praxis kann es vorkommen, dass der Arzt dem Patienten 
laufend die Angaben samt den verursachten Kostenschrift
lich mitteilt. In einem solchen Fall sollte, um unnötigen 
Papierkrieg zu vermeiden, eine pauschale Rechnungstei
lung möglich sein, da der Patient und die Krankenkasse 
aufgrund der laufenden schriftlichen Angaben in der Lage 
sind, die Rechnung zu kontrollieren. Ich beantrage Ihnen 
daher im Namen der Kommission, am Beschluss des Natio
nalrates festzuhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 25 Abs. 3 erster Satz 
Antrag der Kommission 
Abs. 3 
Das Schiedsgericht ist auch zuständig, wenn das Honorar 
vom Versicherten geschuldet wird, unabhängig davon, ob 
die Forderung ihren Rechtsgrund im öffentlichen Recht, im 
Privatrecht oder in einer Tarifvereinbarung hat. 

Art. 25 al. 3 premlere phrase 
Proposition de la commission 
Al. 3 
Le tribunal arbitral est egalement competent lorsque les 
honoraires sont dus par l'assure, et ce que la creance se 
fonde sur Je droit public, Je droit prive ou sur une convention 
tarifaire. En pareil cas .... 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier haben wir eigentlich 
eine Differenz in Artikel 30ter. Dieser Beschluss wurde in 
Artikel 30ter gefasst, und man hat dann festgestellt, dass der 
Beschluss gesetzestechnisch zu Artikel 25 gehört. 
Hier besteht insofern eine Differenz, als der Nationalrat 
seinerzeit beschlossen hat, diesen Artikel nicht ins Sofort
programm aufzunehmen. Der Ständerat nahm ihn jedoch 
auf, immer in Artikel 30ter. Unsere Kommission beantragt 
hier Zustimmung. 
In unserer Kommission wurde dann der Antrag auf Ergän
zung dieses Artikels 30ter angenommen. Es geht um folgen
des: Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat kürzlich 
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einen Entscheid gefällt, nach dem gemäss Vertrag mit der 
Krankenkasse der Patient bezahlen muss und die Kranken
kasse nicht klagen kann. Hier haben wir eingefügt, dass 
auch die Krankenkasse in Vertretung des Versicherten beim 
Versicherungsgericht klagen kann. Ich bitte Sie, diesem 
Artikel zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte · 

Art. 30ter 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wie bereits dargelegt, 
haben wir dem Artikel 30ter in der Form des Ständerates 
zugestimmt, aber dann den vorher erwähnten Abschnitt in 
Artikel 25 eingefügt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 37 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier geht es nur um 
Worte, und ich bitte Sie, dem Ständerat zuzustimmen. Wir 
haben formuliert: «Kinder bis 25 Jahre». Der Ständerat hat 
festgestellt: «Als Kinder gelten Versicherte bis zum vollende
ten 16. Altersjahr.» Da kann man in Absatz 2 nicht mehr von 
Kindern bis 25 Jahre sprechen, sondern es heisst nun ein
fach «Versicherte». Ich bitte Sie, dem zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38bls Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... der hiefür benötigten Kredite werden unter Berücksichti
gung der Kostenentwicklung in der Krankenpflegeversiche
rung durch einfachen Bundesbeschluss für 3 Jahre festge
setzt. (Rest des Absatzes streichen) 

Antrag Günter 
(Fassung Ständerat/Kommission Nationalrat) 
.... für drei Jahre festgesetzt. Wenn ausserordentliche Ver
hältnisse wie die starke Ausbreitung schwerer, übertragba
rer Krankheiten es erfordern, können diese Beiträge zusätz
lich erhöht werden. Der Bundesrat stellt den eidgenössi
schen Räten Antrag und erlässt Bestimmungen über die 
Geltendmachung der besonderen ~eiträge. 

Art. 38bls al. 2 
Proposition de la commission 
.... trois ans, compte tenu de l'evolution .... et pharmaceuti
ques. (Biffer te reste de l'alinea) 

Proposition Günter 
(Version Conseil des Etats/Commission du Conseil national) 
.... et pharmaceutiques. Lorsque des circonstances excep
tionnelles, telles que la rapide prorogation de graves mala
dies transmissibles, l'exigent, ces subsldes pourront encore 
etre releves. Le Conseil federal soumettra des propositions 
au Parlament et edictera des dispositions sur le droit aux 
subsides speciaux. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Bei Artikel 38bis Absatz 2 
haben wir eine Differenz gegenüber dem Ständerat. Die ist 
aber unwesentlich. Wir wollen einfach, dass bei diesen 
Summen der Bund jeweils die effektiven Kosten vergütet. 
Die Kommission hat dies einstimmig beschlossen. Ich bitte 
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Sie, hier zuzustimmen. Die restlichen Kosten werden jeweils 
vom Parlament durch einfachen Bundesbeschluss festge
legt. 

' M. Dupont, rapporteur: Nous nous rallions a la version du 
Conseil des Etats saufen ce qui concerne la finde l'alinea 2, 
qui constitue une dlfference d'ailleurs essentielle. En effet, si 
nous acceptons qu'il soit tenu compte de l'evolution des 
coats dans l'assurance des soins medicaux et pharmaceuti
ques, nous n'acceptons pas qu'il soit tenu campte de la 
situation financiere de la Confederation. Votre commission 
vous propose donc de bitter la fin de l'alinea 2 et de ne pas 
tenir campte de la situation financiere de la Confederation. 

Günter: Der Antrag, den ich Ihnen vorlege, lag in der Kom
mission nicht vor. Er wurde in letzter Minute geboren, aber 
nicht von mir allein. Auf meine Anregung hin ist der Antrag 
mit dem Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen 
abgesprochen und von ihm auch mitformuliert worden. 
Es ist eine Ergänzung zum Absatz 1. Ich schliesse mich also 
dem, was der Kommissionspräsident gesagt hat, an. Dazu 
kommt jetzt als Ergänzung ein Antrag, der lautet: «Wenn 
ausserordentliche Verhältnisse, wie die starke Ausbreitung 
schwerer, übertragbarer Krankheiten, es erfordern, können 
diese Beiträge zusätzlich erhöht werden. Der Bundesrat 
stellfden eidgenössischen Räten Antrag und erlässt Bestim
mungen über die Geltendmachung der besonderen Bei
träge.» 
Wir haben hier ein Gesetz, das sogenannte Sofortpro
gramm, das nach dem Motto abgefasst wurde, es sollte 
konsensfähig sein. Wir haben heute festgestellt, dass das 
zum grossen Teil erreicht wurde. Wir haben diesen Konsens 
allerdings mit einem grossen Nachteil erkauft: Das Gesetz 
hat jetzt keine Knautschzonen, und es hat wenig Reaktions
möglichkeiten auf Veränderungen, die in Zukunft eintreten 
können. 
Schon In drei bis vier Jahren - wir haben das bereits in der 
Dezembersession besprochen - werden die Ausgaben der 
Krankenkassen für Aids nach vorsichtigen Schätzungen bei 
300 bis 400 Millionen Franken liegen. Wenn man die Kran
kengelder hinzunimmt, sind wir bei einer halben Milliarde 
Franken. Da sich die Zahl der Erkrankten jährlich verdop
pelt, wird die Milliardengrenze rasch überschritten sein, 
selbst wenn ab heute niemand mehr infiziert wird, was ja 
leider kaum realistisch ist. 
Das Epidemiengesetz bietet leider keine Möglichkeit, diese 
enormen, auf unser Gesundheitswesen zukommenden 
Kosten durch die öffentliche Hand mitzufinanzieren. Im 
Gegenteil, es überbindet grundsätzlich die Kosten selbst 
dann den Versicherungen oder den einzelnen Patienten, 
wenn die Kantone eine ärztliche Ueberwachung oder gar 
eine Absonderung oder Kasernierung - wie sie neuerdings 
zum Beispiel im Ausland leider zur Diskussion steht- anord
nen sollten. Die Kantone können sich zwar an den Kosten 
beteiligen, sie müssen es aber nicht. 
Nun macht ja diese Krankheit leider nicht vor den Kantons
grenzen Halt. Die Krankenversicherung wird in allen Lande
steilen stark betroffen und zusätzlich belastet werden. Wir 
revidieren.dieses Gesetz jetzt. Wir sehen eine schwere Bela
stung auf die Kassen zukommen. Die Kranke.nkassen sind 
für unser Land, für die soziale Sicherheit unserer Bürger 
wichtig. Wir sollten deshalb nicht zögern, eine Notbremse 
ins Gesetz einzubauen. Diese Bremse wird - davon bin ich 
überzeugt - in wenigen Jahren beansprucht werden 
müssen. 
Herr Müller, der Präsident des Konkordates, hat in einer 
kürzlichen Fernsehsendung gesagt, dass nach den Berech
nungen des Konkordates die finanziellen Möglichkeiten der 
Kassen spätestens 1991 erschöpft sein werden. Das sind 
Kosten, die schon heute durch bereits Angesteckte auf 
sicher gebucht werden können. Wenn wir das Gesetz jetzt 
nicht anpassen, indem wir hier eine spezielle Klausel ein
bauen, werden wir wahrscheinlich später Notmassnahmen 
beschliessen müssen. 
Natürlich kann man auch so vorgehen! Aber mir scheint, 
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wenn wir ein Gesetz revidieren, sollten wir nicht immer nur 
die Vergangenheit regeln, sondern vielleicht auch einmal 
etwas in die Zukunft schauen. Mein Vorschlag enthält eine 
Lösungsmöglichkeit, die nicht missbraucht werden kann, da 
neben dem Antrag des Bundesrates für die Auslösung 
zosätzlicher Kredite die Zustimmung beider Räte nötig ist. 
Das Schaffen der Notstandsklausel bringt zwar - das ist ein 
Nachteil - eine neue Differenz mit dem Ständerat. Aber 
unsere Kommission konnte vor vier bis sechs Jahren, als wir 
dieses Gesetz beraten haben, einfach nicht wissen, was da 
auf uns zukommt. Der Ständerat hat vermutlich auch nicht 
daran gedacht. Auch die Prüfung im Zusammenhang mit 
dem Epidemiengesetz ist unterlassen worden; man hat ein
fach nicht daran gedacht. 
Es wäre tragisch, wenn wir nach jahrelangem Ringen um eiri 
Gesetz einem sogenannten Sofortprogramm zum Schlusse 
diejenige Sicherheitsklausel vorenthalten würden, welche 
vermutlich nötig ist, um das ganze Versicherungssystem in 
vier bis fünf Jahren am Kippen zu hindern. Die Situation - da 
bin ich überzeugt - wird finanziell für die Kassen sehr ernst 
werden. Aber ich bin überzeugt, dass es vernünftig ist, eine 
Notbremse einzubauen; die Sie werden bedienen können, 
oder deren Bedienung Sie werden verhindern können, wenn 
Sie das Gefühl haben, es liege keine ernste Situation vor. 
Ich möchte Sie ersuchen, mit dem kleinen Zusatz zu verhin
dern, dass wir später Notstandsverordnungen erlassen müs
sen, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, auf dem 
ordentlichen Gesetzeswege unsere Pflicht zu tun, nämlich 
nach dem Motto «Gouverner - c'est prevoir». 
Ich möchte Sie bitten, diesem Antrag, der mit den Kranken
kassen abgesprochen ist und deren Zustimmung hat, auch 
Ihrerseits zuzustimmen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Herr Günter hat selbst 
erklärt, dass dieser Antrag in der Kommission nicht behan
delt wurde. 
Auf den ersten Blick ist sein Antrag sehr wohlmeinend, aber 
völlig überflüssig. Es ist nur Gesetzeskosmetik, die nichts 
bringt. Sie würde etwas bringen, wenn man dem Bundesrat 
die Ermächtigung gäbe, aber der Bundesrat hat immer die 
Möglichkeit, einen Antrag an das Parlament zu stellen. Das 
muss nicht im besonderen im Gesetz erwähnt werden. Ich 
weise im Zusammenhang mit diesem Gesetz auf eine Aufhe
bung einer anderen Bestimmung hin, die auch so geschaf
fen wurde. Die Sonderbestimmungen über die Tuberkulose 
wurden ausserhalb des KMVG geschaffen, und die heben 
wir jetzt mit diesem Gesetz auf. Der Bundesrat hat ständig 
die Möglichkeit, solche Anträge zu stellen. Der Antrag Gün
ter gehört daher nicht in ein Gesetz. Es wird damit über
haupt nichts festgelegt, sondern es wird nur gesetzlich 
nochmals an der Kompetenz des Bundesrates festgehalten 
- die er sowieso hat -, dem Parlament einen Antrag zu 
stellen. 
Ich möchte Ihnen empfehlen, diesen Antrag abzulehnen, da 
er völlig unnötig ist. 

M. Dupont, rapporteur: La proposition de M. Günter est 
genereuse et louable mais alle n'apporte rien car, en fait, si 
des evenements exceptionnels se produisaient, le Conseil 
federal pourrait, en tout temps, prendre des mesures, aider, 
subventionner ou en tout cas soumettre des propositions au 
Parlament. II n'y a pas lieu d'inscrire cette volonte dans la 
loi. 

M. Cottl, conseiller federal: Las dispositions de l'article 
38bis representent, au yeux du Conseil federal, l'une des 
reformes les plus importantes votees par le Parlament. Je 
tiens a soullgner, surtout a l'attention de nos caisses-mala
die, qua la proposition · recuelllant largement leur prefe
rence, c'est-a-dire celle du Conseil des Etats, a ete approu
vee. De plus, le Conseil national a apporte un complement 
tres important prevoyant qua las subventions qui leur seront 
versees seront proportionnelles a l'evolution des frais de 
sante. C'est un point supplementaire qui tauche las caisses
maladie et qui soutient leurs tres importants efforts. 
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Permettez-moi simplement de lancer, d'autre part, un appel 
a nos caisses au moment ou le Parlament et le Conseil 
federal leur manifestent une teile disponibilite. En effet, les 
mesures d'economie au niveau des coüts de la sante depen
dent, dans une tres large mesure, de l'attitude profession
nelle et loyale de ces m6mes caisses-maladie. 
En ce qui concerne la proposition de M. Günter, je partage 
tout a fait l'avis des representants de la commission. 
M. Günter souhaite que dans des cas exceptlonnels, donc 
en particulier si certaines maladies que nous connalssons 
fort bien devaient avoir un developpement considerable, le 
Conseil federal puisse avolr la possibilite, et m6me l'obliga
tion, de demander des credits supplementaires. Or, les cre
dits pour les subventions destinees aux caisses-maladie ne 
sont jamais fixes une fois pour toutes. Notre nouveau sys
teme etablit qu'ils sont fixes au fur et a mesure de l'evolution 
et des exigences. Je ne vois pas pourquoi nous devrions 
ajouter une disposition specifique a cet egard. Ce serait un 
pleonasme pur et simple. Monsieur Günter, nous essayons 
d'avoir une loi qui soit aussi simple que possible, mais, pour 
vous rassurer - la chose est tellement evidente que je ne 
devrais m6me pas en parler - je vous signale que si nous 
devions assister ces prochaines annees a une evolution tres 
iiriportante des coüts en raison de la progression du SIDA, le 
Conseil federal serait le premier a faire cette proposition. Je 
prie donc le Parlament de ne pas inserer une disposition 
inutile dans la loi. 

Günter: Angesichts des Ringens um diesen Artikel, der 
Wortklauberei, die wir betrieben haben, was man noch hin
einnehmen darf und was nicht, lag die Auslegung, wie wir 
sie jetzt von Bundesrat Cotti gehört haben, nicht auf der 
Hand. Aber ich stelle fest, dass der Bundesrat im Prinzip 
zugesichert hat, dass er dafür sorgen wird, dass die Kran
kenkassen aufgrund dieser sich epidemieartig ausbreiten
den Krankheit Aids nicht in existentielle Schwierigkeiten 
geraten werden, dies im Hinblick und unter Bezug auf den 
Zusatz über die Berücksichtigung der Krankenpflegekosten, 
den Frau Segmüller neu als Differenz zum Ständerat in 
diesen Absatz hineingebracht hat. Ich bitte aber den Stände
rat, zur Kenntnis zu nehmen, was diese Ergänzung, die dort 
hineingebracht wurde, bedeutet, und ich bitte ihn, die Erklä
rung, die Bundesrat Cotti abgegeben hat, ebenfalls zur 
Kenntnis zu nehmen. Wenn das so sein sollte, wie uns hier 
zugesichert wurde, kann ich nun tatsächlich meinen Antrag 
zurückziehen. Aber ich möchte dringend bitten, dass dann 
in vier bis sechs Jahren so grosszügig gehandelt wird, wie 
es der Bundesrat uns hier nun zusichert. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon /a proposition de la commission 

Art. 39 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

, Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 39 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier hat der Ständerat die 
Bestimmung dahingehend ergänzt, dass auch die Kantone 
in gegenseitiger Abstimmung mit dem Bund statistische 
Erhebungen durchführen können und dass dies In Zusam
menarbeit mit den interessierten Organen erfolgen kann. Es 
wurde praktisch nur «die Kantone» in den Gesetztext einge
fügt. 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung. 

Angenommen - Adopte 



3. März 1987 N 

lbls. Aenderung anderer Bundesgesetze 
Modlflcatlon d'autres lols 

Ziff. 1, Art. 336e Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Früh, Allenspach, Basler, Berger, Frey, Hari, Hösli, Schüle, 
Spälti) 
Festhalten 

Ch. 1, art. 336e al. 2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Früh, Allenspach, Basler, Berger, Frey, Hari, Hösli, Schüle, 
Spälti) 
Maintenir 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Die Kommission hat dem 
ständerätlichen Beschluss zugestimmt, den letzten Satz zu 
streichen. Dies scheint mir auch persönlich vernünftig zu 
sein. Es ist nicht einzusehen, weshalb man ausgerechnet bei 
der Schwangerschaft eine zudem noch sehr kurze Frist für 
die Geltendmachung der Nichtigkeit der Kündigung bezie
hungsweise des Ruhens der Kündigungsfrist einführen will. 
In den anderen in Artikel 3368 Absatz 1 geregelten Fällen -
Militärdienst, Krankheit- hätte man die gleichen Gründe für 
die Einführung einer Karenzfrist anführen können. Dies hat 
man jedoch unterlassen, und ich bitte Sie deshalb im Namen 
der Kommissionsmehrheit, dies auch hier zu tun, um von 
einer Diskriminierung der Schwangeren abzusehen. 

Früh, Sprecher der Minderheit: Der Nationalrat hat anläss
lich der Verhandlungen im Dezember 1984, damals ohne 
Gegenstimme, die Bestimmung eingeführt, dass die Arbeit
nehmerin innert vierzehn Tagen nach Erhalt der Kündigung 
deren Nichtigkeit oder Ruhen geltend zu machen habe, um 
zu vermeiden, dass der Arbeitgeber im guten Glauben 
Dispositionen trifft, zum Beispiel Neueinstellungen vor
nimmt, und dann Monate später mit der Nichtigkeit der 
Kündigung konfrontiert ist. Im Gegensatz zum Kündigungs
schutz beim Militärdienst hat der Arbeitgeber keine Möglich
keit, die Nichtigkeit einer Kündigung innert zumutbarer Frist 
selbst zu erkennen. Ich zitiere in diesem Zusammenhang 
unseren Kollegen Theo Fischer-Sursee, der damals diesen 
Antrag in unseren Rat eingebracht hat: «Die Schwangere 
hat nicht innert vierzehn Tagen den Nachweis zu erbringen, 
dass sie tatsächlich schwanger ist. Sie hat innert dieser Frist 
lediglich zu erklären, sie sei schwanger und mache deshalb 
die Nichtigkeit der Kündigung geltend. Mit dieser einfachen, 
formlosen Erklärung hat sie die Frist gewahrt, die Tat 
geschlossen.» Der Ständerat hat diese Bestimmung ohne 
grosse Begründung gestrichen. Der Ständerat verweist auf 
die Regelung bei der Armee. Das dürfte doch etwas schwie
rig sein. Der Wehrmann hat immerhin im Herbst für das 
kommende Jahr ein Schul- und Kurstableau zur Verfügung. 
Seine Dienstleistung ist also lange zum voraus bekannt. Ein' 
Vergleich mit der Schwangerschaft scheint doch etwas weit 
hergeholt. Die nationalrätliche Kommission ist ihm gefolgt 
und hat mit 11 zu 10 Stimmen, mit Stichentscheid des Präsi
denten, dem Ständerat zugestimmt. Wir erachten den 
ursprünglichen Beschluss des Nationalrats aber für richtig. 
Beim einstimmigen Abstimmungsergebnis in diesem Rat 
erachtet die Minderheit diesen damaligen Ratsbeschluss als 
richtig. Ich meine, dass wir an diesem Entschluss festhalten 
sollten. Der Ständerat hätte dann Gelegenheit, noch etwas 
gründlicher und eingehender zu verhandeln und sich 
umstimmen zu lassen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zur Minderheit. 

Flscher-Sursee: Wie sie gehört haben, hatte ich seinerzeit 
den Vorschlag eingebracht. Er wurde von der Kommission 
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damals nicht bekämpft und auch vom Bundesrat entgegen
genommen und gutgeheissen. Unsere Kommission hatte bei 
der ersten Beratung eine Frist von zwei Monaten zur Erklä
rung vorgeschlagen. Diese Frist erwies sich als unpraktika
bel. Vor allem beim unter jährigen Arbeitsverhältnis, bei dem 
blass eine Kündigungsfrist von einen Monat besteht, würde 
eine grosse Rechtsunsicherheit entstehen, da bereits das 
Arbeitsverhältnis beendet sein und nachher die Schwanger
schaft geltend gemacht werden könnte. Aber auch bei mehr
jährigen Arbeitsverhältnissen haben wir genau das gleiche 
Problem. 
Der Ständerat geht jetzt sogar noch weiter und sieht über
haupt von jeder Befristung der Erklärung ab. Wir müssen 
aber eine Befristung einbauen, sonst entsteht eine grosse 
Rechtsunsicherheit. Der Ständerat verkennt den rechtlichen 
Charakter der Nichtigkeit. Nichtigkeit heisst, dass eine Kün
digung in sich unwirksam ist und überhaupt keine Rechts
wirkung zu erzeugen vermag. Die Geltendmachung der 
Nichtigkeit ist im allgemeinen Recht an keine Frist gebun
den und muss sogar von Amtes wegen berücksichtigt wer
den. Die Nichtigkeit einer Kündigung wegen Schwanger
schaft könnte daher nach Monaten, ja sogar nach Jahr und 
Tag ·noch geltend gemacht werden, wenn die ordentliche 
Kündigungsfrist längst abgelaufen ist und daher der Arbeit
geber vielleicht bereits ein neues Arbeitsverhältnis einge
gangen ist. Der Arbeitgeber muss aber innert nützlicher Frist 
wissen, ob ein Nichtigkeitsgrund besteht oder nicht. Aus 
diesen Gründen haben wir im Nationalrat diese Erklärungs
frist eingebaut. Der Hinweis auf den Militärdienst und auf 
Krankheit ist nicht zutreffend. Wie bereits Herr Früh gesagt 
hat, Militärdienst ist eine bekannte Tatsache für jedermann, 
man kann es aus dem Militäraufgebotstableau ersehen, 
Krankheit ist äusserlich erkennbar, man weiss, wenn ein 
Arbeitnehmer nicht im Geschäft ist. Hingegen betrifft die 
Schwangerschaft den höchstpersönlich inneren Bereich 
und ist nicht ohne weiteres erkennbar. Ich weise auf das von 
Herrn Früh schon Gesagte hin: Die Schwangere muss im 
Zeitpunkt, wo die Kündigung ausgesprochen wird, nicht 
beweisen, dass sie schwanger ist. Es geht um eine reine 
Erklärung. Sie muss nur erklären, sie sei schwanger. Den 
Nachweis kann sie später erbringen. Ich weise - wie schon 
früher-darauf hin: Wir stehen damit nicht allein da. Wie Sie 
aus der Botschaft ersehen, kennen auch andere europäi
sche Staaten die Befristung der Geltendmachung, so zum 
Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, wo ebenfalls -
wie jetzt hier vorgeschlagen - eine Frist von vierzehn Tagen 
besteht. Es kann also innert dieser Frist die Nichtigkeit 
geltend gemacht werden. 
Ich bitte Sie daher aus rechtlichen, aber auch aus prakti
schen Ueberlegungen - damit wir eine klare Rechtssicher
heit haben -, dem Antrag der Minderheit, das heisst unse
rem seinerzeitigen Beschluss hier im Nationalrat, wiederum 
zuzustimmen. 

M. Borel: La proposition de M. Früh est d'une rare mesqui
nerie. II faudrait traiter les femmes ehceintes de maniere 
differente que toute autre personne qui subit un accident, 
qui s'engage au service militaire, qui tombe malade. Pour
quoi pas le meme delai pour tout le monde? Evidemment, 
M. Früh et M. Fischer l'ont dit: etre malade se voit; etre 
enceinte ne se voit pas tout de suite. Les delais ou l'absence 
d'obligation de delais est en fait un droit du salarie ou de la 
salariee a obtenlr des renseignements sur la maniere de 
defendre ses drolts. Quinze jours apres avoir perdu son 
emploi, devoir deja tout connaitre, pour toute travailleuse 
eventuellement encelnte, sur ses droits, ses possibilites de 
defendre ses interets, c'est une exigence qui me parait 
excessive, alors que, dans de nombreux autres cas juste
ment, on autorise les travailleurs a se renseigner, ne serait
ce qu'aupres de leurs organisatlons syndicales. Et il faut 
admettre qu'entre le moment d'un licenciement et celui ou 
l'on fait valoir ses droits, il peut parfois se passer un peu plus. 
que quinze jours. 
Mais ce qui me parait Je plus scandaleux, c'est la chose 
suivante: tel e_t tel a une jambe cassee, c'est evident, alors on 



.. 

Assurance-maladie. Revision partielle 

lul accorde ses droits, mais teile et teile est enceinte, eile 
risquerait de ne pas le dire, eile n·a pas ses droitsl Cette 
mefiance, par prlnclpe, pour quelques cas extremes de 
femmes enceintes qui pourraient abuser de la situation me 
parait se generaliser a l'egard de toutes les travailleuses 
dont on espere aussi qu'elfes soient parfols des meres. C'est 
la raison pour laquelfe je consldere la proposltion de 
M. Früh comme particullerement mesqulne et je vous lnvite 
a Ja rejeter. 

Frau Fetz: Oer Kündigungsschutz während der ganzen 
Dauer der Schwangerschaft und den 16 Wochen Mutter
schaftsurlaub gehört zu den wichtigsten und fundamental
sten Forderungen für einen besseren Mutterschutz. Wenn 
nun die Arbeitgeberseite mit vordergründig juristischen 
Argumenten dies verhindern will, finde ich das schlicht eine 
Frechheit. Wir haben uns lange mit Versprechungen abspei
sen lassen müssen, was dieses Thema betrifft. Wenn Sie 
jetzt kommen und sagen, dass wir eine Frist einführen, wo 
die Schwangeren sich für ihren Kündigungsschutz wehren 
müssen, heisst das doch nichts anderes, als dass Sie mit 
dem Nichtinformiertsein der schwangeren Frauen rechnen, 
um damit den Kündigungsschutz wieder zu umgehen. 
Deshalb bitte ich Sie, diesem Minderheitsantrag nicht zuzu
stimmen. 

M. Darbellay: Je voudrais simplement insister sur un point. 
Vous remarquez que l"on donne ici un delai de quinze jours 
qul n'est fixe nulle part ailfeurs. Ce delai me parait avoir 
deux inconvenients tres graves. D'abord, apres quinze jours, 
une grossesse n'est pas forcement connue, si bien que 
beaucoup de femmes enceintes. n'auraient pas la possibilite. 
de faire valolr leur droit parce qu'elles ne connaitraient pas 
leur etat de grossesse. Ensuite, j'aimerais faire remarquer 
que tout le monde ne connait pas Ja loi sur le bout du pouce. 
Alors imaginez la personne qul un mois et demi ou deux 
mois apres avoir ete enceinte est mise a la porte sans savoir 
quels sont ses droits. Elfe attend peut-etre deux ou trois 
semaines puis eile s'adresse a son syndicat et a ce moment
la eile est rendue attentive aux disposltions de la loi, mais 
c'est trop tard pour qu'elfe puisse faire valolr ses droits. 
II semble qu'ici ce delai de quinze jours est absolument 
abusif. Je vous invite instamment a Je refuser et par conse
quent a rejeter la proposition Früh. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Es wurde zwar bereits 
erwähnt: Im heute gültigen Gesetz hat der Wehrmann keine 
Frist, um dem Arbeitgeber zu sagen, wann er in den Militär
dienst einrücken muss. Der Wehrmann weiss zwar im Herbst 
1986 beispielsweise, dass er im Herbst 1987 In den Militär
dienst gehen muss. Der Arbeitgeber weiss das aber nicht. 
Der Wehrmann muss dem Arbeitgeber überhaupt nicht 
sagen, er gehe dann in einem Jahr oder in neun Monaten in 
den Militärdienst, sondern er kann das vier Wochen vorher, 
wenn er das Aufgebot erhält, mitteilen. Dann kann ihm der 
Arbeitgeber während dieser Zeit nicht mehr kündigen. Auch 
bei Krankheit, die von heute auf morgen erfolgt, darf nach 
Ablauf der Probezeit nicht gekündigt werden. 
Nun verlangen Sie ausgerechnet bei der schwangeren Frau 
eine Einsprachefrist von 14 Tagen, die sonst nirgends ver
merkt ist. Es gibt Mediziner hier im Saal, die wissen, dass 
Schwangerschaften unter Umständen erst nach Monaten 
festgestellt werden. Wenn Sie hier Missbrauch befürchten, 
so möchte ich Ihnen empfehlen, diese Bestimmung zu strei
chen und dem Ständerat zuzustimmen. Wenn die Bestim
mung im Gesetz bleibt, gibt es ganz sicher Leute, die zuerst 
einmal jeder Frau erklären: Im Falle, dass Du eine Kündi
gung erhältst, geh zum Arbeitgeber und sage ihm, Du seiest 
schwanger. Der hat sowieso schon jemand angestellt, Herr 
Fischer, bevor er einer Arbeitnehmerin gekündigt hat. Dann 
kann sie immer noch nach anderthalb oder zwei Monaten 
sagen, es sei - nach Ihren Ausführungen - nicht sicher. Sie 
haben das selbst erklärt. Mit dieser Bestimmung, die die 
Minderheit vertritt, öffnen Sie dem Missbrauch Tür und Tor. 
Ich würde es mir selber zumuten, dass ich jeder Frau, die in 
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einer Rezessionszeit eine Kündigung erhält, erklären würde, 
sie solle dem Arbeitgeber sagen, sie sei schwanger, dann 
könne sie noch bleiben, dann sei die Kündigung nichtig. 
Wollen wir in unserem Rat zu solchen Missbrauchsmöglich
kelten Hand bieten? Das dürfen wir nicht. Wenn wir das 
nicht wollen, müssen wir dem Ständerat zustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: Je crois que ce qui est le plus genant 
dans la proposition de M. Früh, c'est la discrimination qui 
est .falte entre les malades, les accidentes et la femme 
enceinte. Tout est la et, en vertu de cette dlscrimination 
particulierement choquante, je vous invlte a rejeter la propo
sition Früh. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

75Stimmen 
64Stimmen 

Präsident: Damit sind die Aenderungen im Obligationen
recht bereinigt. Wir kommen zu den Aenderungen im Bun
desgesetz über die Invalidenversicherung . 

Zlff. 2 - Ch. 2 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier besteht keine Diffe
renz. Das ist nur irrtümlich aufgenommen worden. Wir 
haben festgestellt, dass wir im Nationalrat und im Ständerat 
Artikel 12 nicht ins Sofortprogramm aufgenommen haben. 
Damit müssen die Artikel 31 bis 34 nicht angepasst werden, 
sondern die alten Artikel gelten weiterhin. Sie können also 
das Ganze streichen. 

Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Bes~hluss des Ständerates 

Antrag Früh 
Streichen 

Ch.3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Früh 
Bitter 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Wie ich Ihnen bereits ein
leitend dargelegt habe, hat der Ständerat beschlossen, auf 
die Vorlage B nicht einzutreten. Dagegen hat er in der Vorla
ge A ein neues Kapitel lllbis angefügt. Nach diesem soll die 
Mutterschaftsversicherung über die Erwerbsersatzordnung 
geregelt werden. Dabei ging der Ständerat von folgenden 
Ueberlegungen aus: 
Die Bundesverfassung enthält seit 1945 in Artikel 34quin
quies den Absatz 4, der wie folgt lautet: «Der Bund wird auf 
dem Wege der Gesetzgebung die Mutterschatsversicherung 
einrichten. Er kann den Beitritt allgemein oder für einzelne 
Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären, und es dürfen 
auch Personen, die nicht in den Genuss von Versicherungs
leistungen kommen können, zu Beiträgen verpflichtet wer
den. Die finanziellen Leistungen des Bundes können von 
angemessenen Leistungen der Kantone abhängig gemacht 
werden.» 
Sie erinnern sich an die Beratungen in unserem Rat. In der 
Krankenpflegeversicherung wurde die Mutterschaft der 
Krankheit gleichgestellt. Die Leistungen gelten auch für 
Mütter, die nicht in den Krankenkassen versichert sind. Die 
Leistungen bei Mutterschaft werden den Krankenkassen 
vom Bund voll vergütet. Der Nationalrat wie der Ständerat 
haben dieser Regelung zugestimmt. 
Weiter hat der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf eine 
obligatorische Taggeldversicherung vorgeschlagen. Der 
Entwurf des Bundesrates sah vor, dass bei Mutterschaft das 
gleiche Taggeld an erwerbstätige Frauen ausgerichtet wird 
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wie bei Krankheit. . Dieses obligatorische Taggeld war in 
unserem Rat umstritten. Darum wurde es aus dem Gesetz 
herausgelöst und als eigener Gesetzesentwurf, als Teil B, 
gestaltet. Dieser Teil B war umstritten, und es wurde mehr
mals mit dem Referendum gedroht. Auch wurde in unserem 
Rat eine Regelung über das Obligationenrecht abgelehnt. 
Es wurde ja vorgeschlagen, dass im Obligationenrecht eine 
Bestimmung aufgenommen werde, dass der Arbeitgeber 
vier Fünftel des Lohnes während 16 Wochen der Mutter
schaft zu entrichten hat. Da befürchtet werden muss, dass 
das obligatorische Krankengeld, also die Vorlage B, abge
lehnt wird, suchte die ständerätliche Kommission aus fol
genden Gründen eine neue Lösung: 
1. Sie legte Wert darauf, dass der seit über vierzig Jahren 
bestehende Verfassungsauftrag mit dieser Gesetzesrevision 
befriedigend erfüllt wird. 
2. Bei der Behandlung der Mutterschaftsinitiative in beiden 
Räten und im Abstimmungskampf wurde immer wieder 
davon gesprochen, dass alles Nötige zur Erfüllung des Ver
fassungsauftrages über die Revision des Kranken- und Mut
terschaftsversicherungsgesetzes gemacht werde. 
Wir haben also einerseits schon seit über 40 Jahren einen 
Verfassungsauftrag, andererseits haben wir im Abstim
mungskampf über die Mutterschaftsinitiative immer wieder 
Zusicherungen abgegeben, dass über die Revision des 
Kranken- und Mutterschaftsversicherungsgesetzes eine 
Lösung gesucht werde. 
Der Ständerat hat nun diese Lösung durch Einfügung in die 
bestehende Erwerbsersatzordnung für die Mutterschafts
taggelder gefunden. Es wurde dabei ausdrücklich festge
stellt, dass zu einer Mutterschaftsversicherung auch Tag
geld und nicht nur Pflegeleistungen gehören. Das Taggeld 
soll nach Meinung des Ständerates nicht nur der erwerbstä
tigen Mutter, sondern jeder Mutter zukommen, auch derjeni
gen Frau, die den Erwerb aufgab, um sich nach der Geburt 
der Familie zu widmen, im besonderen aber auch der jun
gen, vielleicht noch nicht im Erwerbsleben stehenden 
Mutter. 
Beim Eherecht haben wir eingesehen, dass die Arbeit im 
Haushalt ebenso wichtig ist wie die ausserhäusliche Arbeit. 
Wenn wir diese Linie anerkennen, so dürfen wir die Haus
frauenarbeit nicht diskriminieren, d. h., dass die Arbeitskraft 
auch da ausfällt, wo die Mutter nicht erwerbstätig ist, d. h. 
keiner ausserhäuslichen Arbeit nachgeht. Die Hausfrau ist 
also in der gleichen Situation wie die Arbeitnehmerin in 
Industrie und Gewerbe, auf einem Büro oder in einem 
Laden. Das gleiche gilt für den Bäcker und Metzger, bei dem 
die Hausfrau und Mutter im Laden mithilft, oder gar beim 
Landwirt. Jede Unterscheidung erwerbstätig oder nichter
werbstätig bei Mutterschaft würde zu grossen Ungerechtig
keiten führen. 
Die Lösung des Ständerates, die Mutterschaftstaggelder 
über die Erwerbsersatzordnung zu regeln, hat einige Vor
teile. Sie sehen aus der Fahne, dass unter dem Abschnitt 
Ibis Aenderungen anderer Bundesgesetze nach der Aende
rung des Obligationenrechtes und des lnvalidenversiche
rungsgesetzes eine Aenderung des Bundesgesetzes über 
die Erwerbsersatzordnung für Wehr- und Zivildienstpflich
tige vorgesehen ist. Diese Aenderung betrifft vier Artikel des 
Gesetzes. Dabei ist folgendes festzustellen: 
1. Die Lösung ist administrativ einfach. Jeder Furier im Mili· 
tärdienst und jeder Rechnungsführer im Zivilschutz ist in der 
Lage, eine Bescheinigung über die geleisteten Diensttage 
auszustellen. So dürfte es auch den Aerzten und den Ein
wohnerkontrollen möglich sein, eine Schwangerschaft oder 
Geburt zu bescheinigen. Die Auszahlung der Entschädigung 
bei Erwerbstätigen könnte analog der Erwerbsersatzord
nung über den Arbeitgeber erfolgen, wenn dieser den Lohn 
weiter bezahlt, bei nichterwerbstätigen Müttern über die 
kantonalen Ausgleichskassen, gleich wie bei nichterwerbs
tätigen Männern. 
Auch nach der bisherigen Regelung der Erwerbsersatzord
nung kommen Nichterwerbstätige in den Genuss von Lei
stungen, die mit Lohnabzügen zu finanzieren sind. Auch 
nichterwerbstätige Männer (der Student, der Lehrling), die 
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keine Beiträge bezahlen, kommen bei der EO in den Genuss 
von Leistungen. Jeder nichtmilitärdienstfähige Mann zahlt 
Beiträge, aber auch jede erwerbstätige Frau, die beide nie 
von der Erwerbsersatzordnung etwas erhalten. Hier spielt 
eine Solidarität, die das ganze Leben anhält. 
Der Präsident der ständerätlichen Kommission stellte fest, 
dass diese Solidarität vom Schweizervolk offenbar akzep
tiert wird und es eigenartig wäre, wenn für die Mutterschaft 
nicht eine gleiche Solidarität Platz finden würde. Die vorge
schlagene Lösung stützt sich auf ein bewährtes Solidaritäts
system zwischen Jungen und Alten, Mann und Frau, Er
werbstätigen und Nichterwerbstätigen. Wenn wir das Mut
terschaftstaggeld gleich regeln wie die Entschädigung, wel
che Männer für ihre Diensttage erhalten, so haben wir auch 
die Gewissheit, dass die Mutterschaft nicht kleinlicher gere
gelt wird. Wir dürfen doch hier die gleiche relative Grosszü
gigkeit erwarten, die die Männer und Frauen den Ansprü• 
chen der Soldaten gegenüber stets zeigen. Dazu kommt, wie 
bereits erwähnt, dass die vorgeschlagene Lösung admini
strativ sehr einfach durchzuführen ist, stützt sie sich doch 
auf einen eingespielten Apparat. 
Besonders sympathisch an einer solchen Lösung ist, dass 
die jungen Frauen auf dem Arbeitsmarkt in keiner Weise 
diskriminiert sind. Besonders bei Betrieben, die in der Mehr
zahl Frauen beschäftigen, könnten doch Lösungen über das 
Obligationenrecht dazu führen, dass besonders in Rezes
sionszeiten jüngere Frauen gar nicht mehr eingestellt wür
den. Das gleiche gilt bei den Taggeldversichen.ingen, bei 
denen in solchen Betrieben oder Branchen höhere Prämien 
bezahlt werden müssen. Wenn aber der Arbeitgeber weiss, 
dass die Mutterschaftsleistungen nicht aus dem eigenen 
Sack, sondern aus dem schweizerischen Fonds bezahlt wer
den, der Prämien von allen Löhnen bezieht, fällt die Gefahr 
einer Diskriminierung jüngerer Frauen dahin. 
Die Lösung des Ständerates umfasst im besonderen fol
gende Punkte: 
a) Einziges Kriterium für. den Anspruch auf Taggeld ist die 
Mutterschaft. Anspruch 'haben erwerbstätige wie nichter
werbstätige, verheiratete wie unverheiratete Frauen. 
b) Das Gesetz sieht eine Dauer des Mutterschaftstaggeldes 
von sechzehn Wochen vor, von denen mindestens acht 
Wochen nach der Niederkunft liegen müssen. 
c) Es werden die gleichen Entschädigungen wie bei der 
Erwerbsersatzordnung für Männer, die Militärdienst oder 
Zivildienst leisten, gewährt. Diese beträgt gegenwärtig min
destens 35 Franken pro Tag, es sind allerdings keine 
Betriebszulagen, keine Kinderzulagen, wie diese für den 
Militärdienst gelten, vorgesehen. 
d) Der Gesetzentwurf sieht dieselbe Einkommensabhängig
keit vor, wie bei der Erwerbsersatzordnung, von 35 Franken 
im Minimum bis 105 Franken im Maximum, abhängig vom 
Lohneinkommen der Frau. Das Maximum würde bei einem 
Einkommen von etwa 4800 Franken pro Monat erreicht. Bei 
den immer noch durchschnittlich tiefen Löhnen der jungen 
Frauen wird sich der Grossteil der Taggelder an der unteren 
Grenze bewegen. 
e) Alle näheren Bestimmungen, wie lange die Frau erwerb
stätig sein müsste, um nicht nur das Minimum zu erhalten. 
werden der Verordnung des Bundesrates überlassen. Es ist 
zu hoffen, dass die Analogie der Erwerbsersatzordnung 
verhindern wird, dass für die Frauen kleinlichere Lösungen 
ins Auge gefasst werden. Der Bundesrat wird die Verord
nung ähnlich wie bei der Erwerbsersatzordnung treffen, 
eventuell ergänzt mit Gründen, die nur für die Frau allein 
zutreffen. 
zur Vorlage selbst führte der Präsident der ständerätlichen 
Kommission im Ständerat noch folgendes aus, und es 
scheint mir von Bedeutung, dass ich es wörtlich wiederhole: 
«Niemand wird der vorgeschlagenen Lösung eine gewisse 
überraschende Eleganz absprechen können. Es gibt aber 
natürlich auch Einwände gegen diese Lösung, und die wer
den nachher kommen. Es wird ausgeführt, es sei direkt 
unmoralisch, die Geburt in die Nähe des Militärdienstes zu 
stellen. Das tut die Vorlage aber auch nicht. Sie benützt nur 
ein bestehendes Entschädigungssystem, das auf der Soli-
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darltät des ganzen Volkes beruht. Von einer Gleichstellung 
von Schwangerschaft und Militärdienst kann keine Rede 
sein. Dann wird bestimmt auch der 'Giesskannen-Vorwurf'• 
erhoben werden. Warum bekommt die Direktorsfrau, die nie 
einen Beitrag geleistet hat und es nicht nötig hat, ein Tag
geld? Der Verfassungsauftrag fordert eine Mutterschaftsver
sicherung. Nach Meinung der Kommission kämen wir die
sem Auftrag nicht nach, wenn wir nicht jede Mutterschaft 
berücksichtigen, was bei den Pflegeleistungen überhaupt 
unbestritten war. Wir gehen dort sogar so weit, dass Nicht
versicherte Pflichtleistungen erhalten. Zur Mutterschaftsver
sicherung gehört ein Taggeld. Wir möchten einen Anreiz 
schaffen, das Kleinkind selber zu pflegen und in dieser Zeit 
auf den Erwerb zu verzichten und verzichten zu können. Das 
war ein Anliegen, das in der Abstimmung über die Mutter
schaftsinitlatlve unbestritten war. 
Nicht nur die erwähnte und meines Erachtens nicht existie
rende Direktorenfrau, die angeblich nichts tut, sich von 
Angestellten bedienen lässt und sich ihren Hobbies widmet, 
wird, wie bereits beim Eherecht, wieder in der Diskussion 
auftauchen, sondern auch alle anderen Schreckgespenster 
werden kommen: die Frau, die nur schwanger wird, damit 
sie die Entschädigung erhält, die Frau, die nur Arbeit 
annimmt, um nicht das Minimum der Entschädigung zu 
erhalten oder der Schlaumeier-Arbeitgeber, der eine fiktive 
Lohnerhöhung kurz vor der Schwangerschaft vornimmt. 
Das männliche Gegenstück dieser Missbrauchsvisionen hat 
unser grosszüglges und auf der Solidarität des ganzen Vol
kes aufgebautes Werk offenbar unbeschadet überstanden. 
Alle diese Missbrauchsvisionen bringen mich nicht davon 
ab, zu glauben, dass die Lösung der Mutterschaftstaggelder 
nach unserem System möglich sein müsste und dem Volk 
gut anstehen würde. Sicher bedeutet Kinderhaben auch, für 
sie sorgen zu wollen, das hängt vom Wunsch der Eltern ab. 
Das ist richtig und soll so bleiben. Aber ganz uninteressiert 
ist der Staat als Ganzes auch nicht am N~chwuchs. Es gibt 
gute Gründe, den Artikel über die Mutterschaftsversiche
rung in unsere Verfassung aufzunehmen. Es gibt auch jetzt 
gute Gründe, ihn zu einem Zeitpunkt zu erfüllen, wo wir 
nicht gerade mit geburtenstarken Jahrgängen gesegnet 
sind. Es gibt gute Gründe, von einem Interesse des Staates 
an den Kindern zu sprechen.» 
Ich schliesse mich diesen Ausführungen des Präsidenten 
der ständerätllchen Kommission voll an und bitte Sie, den 
Vorschlag ebenfalls zu akzeptieren. 

M. Dupont, rapporteur: Le Conseil des Etats, a l'unanimite, 
et votre commission vous proposent d'integrer a la LAPG la 
reglementation relative aux prestations en cas de maternite. 
Par analogie de principe, la LAPG serait ainsi realisee de la 
maniere la plus simple bien qua par allleurs il y alt aussi des 
motifs plaldant en faveur d'une reglementation en matiere 
speciale. Le systeme de prestatlons de la LAPG n'est toute
fols pas repris dans sa totalite. En effet, quant au finance
ment, il devra se faire separement (article 28a). L'article 
34quinquies, alineas 4 et 5 de la constitutlon federale, repre
sente la base qui permet sur la plan constitutionnel l'alloca
tion de prestations d'assurance en cas de maternite. C'est la 
raison pour laquelle cette disposition doit, par consequent, 
lltre enumeree dans le preambule de la LAPG. 
L'article 16b est l'artic,le principal de cette disposition qui 
definit les conditions posees pour avoir drolt a l'allocation 
de meme qua la nature et la duree des prestations. La 
femme a droit aux prestations si lors de son accouchement 
eile est domiclliee en Suisse depuis neuf mois au moins et 
se trouve assuree aupresde l'AVS-AI. L'accumulation de ces 
deux conditlons, domicile et assurance AVS-AI, est impor
tante en raison de l'article premier, alinea 2, de la loi sur 
l'assurance-vieillesse. La disposition legale precitee libere 
en effet certaines personnes bien que domiciliees en Suisse 
de l'obligation de l'assurance AVS, ce sont las diplomates, 
les travailleurs frontaliers, les travailleurs detaches. Alors 
que l'obligatlon est en principe liee a l'existence d'un domi
cile en Suisse. 
Etant donne que ces personnes ne versent pas de cotisa-
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tlons a l'AVS ni par lä meme a la LAPG, alles ne doivent pas 
non plus avoir droit a des prestations de maniere generale. 
Les conditlons posees par l'article 16b quant a l'existence 
d'un domicile en Suisse pendant neuf mois au moins lors de 
l'accouchement decoule du principe meme de l'assurance, 
l'accumulation de ces deux conditions domlcile et assu
rance-AVS pouvant toutefois s'averer trop severe et avoir 
des consequences considerees comme choquantes et 
injustes. Le troisieme alinea de l'artlcle 16 prevoit que le 
droit aux prestatlons peut etre accorde par le Conseil faderal 
ä des femmes qui ne pourraient y avoir droit en vertu de la 
loi. 
On vous propose de reprendre le systeme de prestations de 
la LAPG sous une forme quelque peu simplifiee soit de ne 
reprendre que l'allocation de manage. Celle-ci constitue 
cependant la partie la plus importante des allocations pre
vues dans le systeme de la LAPG. Le fait que l'on ne renvoie 
pas er{ l'espece a l'article 9, alinea 2, de la LAPG, permet de 
prevoir que les femmes seules regoivent aussi et dans tous 
les cas l'allocation de manage. 
La disposition relative a la duree du conge de maternita 
correspond a la proposition falte pour la duree du droit aux 
fndemnltes dans l'assurance d'une indemnlte journaliere; il 
taut vous reporter a l'artlcle 401, alinea 3, du projet B sur 
lequel nous reviendrons bien entendu tout a l'heure. 
Le deuxieme alinea de l'article 16b fixe le revenu determi
nant pour l'allocation a verser. II ne definit toutefois pas 
quelles sont ies femmes considerees comme exergant une 
activite lucrative et iorsque l'activite lucrative a, le cas 
echeant, cesse longtemps avant l'accouchement ou lorsque 
ledit exercice n'a debute que peu avant l'accouchement. 
Cette question etant reglee au niveau de l'ordonn~nce, dans 
le cadre de la LAPG eile le sera egalement, sur ce plan la 
s'agissant des prestations en cas de maternite. 
Les femmes n'exergant pas d'activite lucrative recevront 
l'allocation minimale (35 francs par jour) que j'ai citee tout a 
l'heure dans le preambuie qui correspond au principe prevu 
par l'article 10, alinea premier, de la LAPG. 
Comme je l'ai deja releve, le troisieme alinea de l'article 16b 
permet de remedier aux difficultes qui peuvent resulter de 
l'accumulation des conditions posees par le premier aiinea 
pour le droit a l'allocation domicile-assurance. On peut 
penser en particulier a la femme qui est domicillee en Suisse 
mais qui, sur la base d'une convention passee par la Suisse 
avec un autre Etat n'est pas assuree AVS vu sa qualite de 
frontaliere ou encore a la ressortissante suisse, domlciliee a 
l'etranger, qui est assuree AVS a titre obligatolre ou faculta
tif et qui transfere son domicile en Suisse peu avant l'accou
chement, le Conseil federal doit dans un tel cas avoir la 
competence d'accorder le droit aux prestatlons en deroga
tion du premier alinea. II est bien entendu qu'une femme qui 
accoucherait pendent un voyage a l'etranger beneficierait 
pleinement des droits puisqu'elle serait conslderee comme 
etant domiciliee en Suisse en realite. · 
L'article 28a, le financement doit se faire d'apres les prin
cipes flgurant aux articles 26 et 28 LAPG, soit par le truche
ment d'un supplement a la cotisation AVS. Un compte 
separe avec un fonds de compensation independant est 
toutefols prevu pour les prestations en cas de maternite. 
Nous y reviendrons tout a l'heure lors du debat sur cet 
article. 
L'article 29bis, dans la LAPG, comporte des dispositions qui 
ne sont pas applicables aux prestations en cas de maternite. 
Des lors, il convient de preciser expressement quels sont les 
points de cet article 29bis qui sont applicables aux presta
tions en cas de maternlte. 
Enfin a l'article 34, alinea 4, une grande partle des disposi
tions de la LAPG sont aussi applicables par analogie aux 
prestations en cas de maternite. Les reglementations au 
niveau des ordonnances devraient donc etre identiques 
dans toute la mesure possible. Une reglementation dero
geant aux autres dlspositions d'execution sera toutefois 
necessaire dans les domaines particuliers. II taut que le 
Conseil federal vellle a ne pas edicter des dispositions 
d'execution qui ne soient pas expressement necessaires. 
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La commission, je le repete, dans sa plus large majorite, 
vous recommande de suivre le Conseil des Etats avec les 
legeres modifications que nous vous proposons et d'ap
prouver cette nouvelle disposition. 

Früh: Ich betone ausdrücklich, dass ich nicht im Namen der 
FDP-Fraktion spreche, das tut dann Herr Allenspach. Es ist 
wahrscheinlich unschwer zu erkennen, dass meine Opposi
tion aus dem Kreis des Gewerbes, der Klein- und Mittelbe
triebe stammt. Daneben gibt es noch einen anderen Grund. 
Mit meinem Strelchungsantrag wird überhaupt erst eine 
Diskussion über eine völlig neue Konzeption ermöglicht, 
über eine Konzeption ohne bundesrätliche Botschaft und 
ohne Vernehmlassung der interessierten Kreise und der 
Kantone. Ich bemühe mich jetzt, Ungerechtigkeiten darzule
gen: Von den Missbrauchsvisionen des Herrn Präsidenten 
nehme ic;:h selbstverständlich Kenntnis. 
Die vom Ständerat beschlossene und von der Nationalrats
kommission beantragte Ergänzung der KMVG-Revision, mit 
welcher Taggelder der Erwerbsersatzordnung bei Mutter
schaft ausbezahlt werden sollen, ist abzulehnen. Die Mass
nahme ist erstens unnötig und unsozial und zweitens auch 
unlogisch; drittens bläht sie den Sozialversicherur,gsappa
rat auf. Zudem veranlassen uns weder Artikel 34quinquies 
Absatz 4 der Bundesverfassung noch angebliche Verspre
chungen, die im Zusammenhang mit der abgelehnten Mut
terschaftslnitiative aus dem Jahre 1980 abgegeben worden 
sein sollen, dieser Denaturierung der Krankenversiche
rungsrevision zuzustimmen. 
Zu diesen drei Punkten: 
1. Niemand kann im Ernst behaupten, dass die Ausrichtung 
von EO-Entschädigung bei Mutterschaft einem dringenden 
und echten sozialen Bedürfnis entspreche. Immer wieder 
wird gefordert, dass heute Sozialpolitik nicht mehr nach 
dem Giesskannenprinzip betrieben werden soll, sondern 
sich verstärkt auf den effektiv ausgewiesenen sozialen 
Bedarf auszurichten habe. 
Was hier zur Diskussion steht, ist ein Beispiel von Sozialpoli
tik mit der Giesskanne par excellence. Sie nimmt keinerlei 
Rücksicht darauf, ob die Empfänger die Leistungen tatsäch
lich benötigen oder nicht. Nichterwerbstätige Frauen erhal
ten pro Mutterschaft nach heutigen Ansätzen gegen 
4000 Franken, unabhängig davon, ob die Mutter Millionärs
gattin ist oder in bescheideneren Verhältnissen lebt. Gut 
verdienende erwerbstätige Mütter, die vielleicht in vielen 
Fällen auch ohne wirtschaftlichen Zwang die Betreuung der 
Kinder andern überlassen, erhalten gegen 12 000 Franken, 
ohne dass man sich um die Frage kümmert, ob die wirt
schaftlichen Verhältnisse der Mutter und ihrer Familie diese 
hohen Leistungen überhaupt notwendig machen. Es ist 
auch nicht besonders sozial, wenn werktätige Frauen in 
bescheidenen Verhältnissen mit ihren Lohnabzügen ein 
reichliches Mutterschaftsgeld für wohlhabende, nichter
werbstätige Frauen finanzieren. Den meisten Familien kann 
heute zugemutet werden, die wirtschaftlichen Folgen einer 
Geburt selbst zu verkraften. Es besteht zudem die Möglich
keit, freiwillig auch für die Mutterschaft eine Taggeldversi
cherung abzuschliessen, die überdies durch die vorliegende 
Krankenversicherungsrevision begünstigt wird. 
Wenn in den Regionen der Schweiz unterschiedliche fami
lienpolltische Auffassungen bestehen, können die Kantone 
Geburtsgelder In ihren Familienzulageordnungen einbauen. 
Generell ist aber zu sagen, -dass ein Mutterschaftsgeld im 
vorgesehenen Giesskannenprinzip auch familienpolitisch 
nicht zu begründen ist und sogar kontraproduktiv wirkt. Die 
Familie wird nicht gestärkt werden, wenn in steigendem 
Masse das Kollektiv die wirtschaftliche Verantwortung für 
den Familiennachwuchs übernimmt. Der Vorschlag ist des
halb sowohl unnötig als auch unsozial und schwächt letzt
lich die Familie. 
2. Der Vorschlag von Ständerat und Nationalratskommis
sion ist aber auch unlogisch, und zwar gleich in zweierlei 
Hinsicht. Ein Mutterschaftsgeld hat nichts, aber auch gar 
nichts mit der Erwerbsersatzordnung für Wehr- und Zivil
schutzpfilchtige zu tun. Immer wieder wird gesagt, dass 
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erwerbstätige Frauen EO-Beiträge zahlen, aber in den mei
sten Fällen nie in den Genuss von Leistungen der Erwerbs
ersatzordnung kommen. Es sei deshalb nur gerecht, dass 
sie über das Mutterschaftsgeld an den Leistungen der EO 
partizipieren könnten. Dieses Argument ist völlig falsch. Die 
Landesverteidigung stellt die klassische kollektive Aufgabe 
dar. Deshalb sollen zur Erwerbsersatzordnung alle beitra
gen, und zwar nach Massgabe ihrer wirtschaftlichen Mög
lichkeiten. Es liegt nahe, dazu an das Erwerbseinkommen 
anzuknüpfen, und zwar an dasjenige sämtlicher Erwerbstäti
ger, ob Frauen oder Männer. Die Verantwortung für die 
Familie, die selbstverständlich für den Staat von grösster 
Bedeutung ist, liegt aber demgegenüber im privaten Be
reich. 
Zudem wissen wir alle, dass die Ergänzung der Erwerbser
satzordnung durch ein Mutterschaftsgeld nicht aus sachli
chen, sondern ausschliesslich aus taktischen Gründen in 
die Krankenversicherungsrevision eingebaut ist. Wenn man 
schon diese Erweiterung der Erwerbsersatzordnung disku
tieren will, müsste es im Rahmen eines separaten Beschlus
ses geschehen. Mit der vorliegenden Krankenversiche
rungsrevision ist in der Tat kein Staat zu machen, vor allem 
nicht nach der heutigen Debatte. Nach langjährigen Bera
tungen müssen wir davon ausgehen, dass die Massnahmen 
zur Kosteneindämmung wenig bringen werden. In der zen
tralen Frage der Kostenexplosion im Gesundheitswesen, die 
Ausgangspunkt der Revision war, leistet sie wohl nicht einen 
entscheidenden Beitrag. Das Finanzierungsproblem bleibt 
ungelöst und wird durch verschiedene Bestimmungen 
sogar noch verschärft. Der Verdacht liegt deshalb nahe, 
dass eine unbefriedigende Vorlage doch noch etwas attrak
tiver gemacht werden soll, indem man ein zweifelhaftes 
Geschenk einbaut. 
3. Der Bürger ist sich aber in stärkerem Masse bewusst, dass 
keine Sozialversicherungsleistungen irgend welche Ge
schenke darstellen, sie vielmehr erarbeitet und finanziert 
werden müssen, sei es durch Lohnabzüge und/oder durch 
Steuergelder. Die Umverteilungsmaschlnerle des Sozialver
sicherungswesens hat inzwischen ein gigantisches Aus
mass erreicht. Das Pumpwerk setzt Mittel um, welche die 
Grössenordnung eines Fünftels des Sozialproduktes und 
eines Drittels der gesamten Lohnsumme ausmachen. Allein 
die lohnprozentualen Abgaben von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern für die durch das Bundesrecht obligatorisch 
erklärten Sozialversicherungswerke betrugen 1970 noch 
weniger als 8 Prozent, 1980 etwa 12 Prozent und werden 
demnächst deutlich mehr als 20 Prozent der Erwerbsein
kommen ausmachen. Nicht zuletzt auch die Arbeitnehmer, 
und wir denken vor allem an die jüngeren Generationen, 
haben genug von zusätzlichen Lohnabzügen. Der National
rat hat in der ersten Runde der Beratung der Krankenversi
cherungsrevision den Beschluss B in eine spezielle Vorlage 
gefasst, damit die Frage der Einführung eines neuen Versi
cherungsobligatoriums und zusätzlicher lohnprozentualer 
Abgaben gesondert beurteilt werden kann. Wir dürfen jetzt 
nicht wieder einen neuen obligatorischen und lohnprozen
tual finanzierten Sozialversicherungszweig In die Revision 
der Krankenpflegeversicherung einbauen. 
Zum Schluss: Es trifft nicht zu, dass Artikel 34quinquies 
Absatz 4 der Bundesverfassung die Einführung einer obliga
torischen Mutterschaftsgeldversicherung erfordert. Aus 
dem Bundesblatt 1944 Seite 1085 ergibt sich, dass eine 
wirtschaftliche Entlastung bei der Geburt angestrebt wurde, 
die zudem auch Mütter begünstigen können solle, die nicht 
einer Krankenversicherung angeschlossen sind. Beide 
Bedingungen sind, nicht zuletzt durch die vorliegende Revi
sion der Krankenpflegeversicherung, erfüllt. Beim Erlass der 
Verfassungsbestimmung war nicht die Rede davon, dass die 
Mutterschaftsversicherung im Rahmen eines Obligatoriums 
oder durch Taggeldlelstungen realisiert werden müsse. 
Ueberdies ist darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Revi
sion bei Mutterschaft massgebende Verbesserungen der 
Pflegeleistungen und des freiwilligen Taggeldes bringt, was 
insbesondere jenen in Erinnerung zu rufen ist, die damit 
argumentieren, es seien im Zusammenhang mit der Volksin-
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itiatlve für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft Ver
sprechungen abgegeben worden. Jene Initiative wurde am 
2. Dezember 1984 mit 84 Prozent aller Stimmen und durch 
sämtliche Stände verworfen. Der Vorschlag des Ständerates 
und der Nationalratskommission ist nach meinen Ausfüh
rungen unsozial, unnötig und unlogisch und muss deshalb 
abgelehnt werden. 
Sie werden ja wohl kaum zur Umkehr zu bewegen sein. Vor 
den Wahlen 1987 werden viele von uns vor unseren Wählern 
vor einem Weiterausbau der Sozialversicherungen nach 
Lohnprozenten warnen. Wir werden die Giesskannen
Sozialleistungen verurteilen, und wir werden die Soziallei
stungen, die sogar recht unsozial sein können, verurteilen. 
Wir werden wegen der vermeintlichen Wählergunst aber 
dieser EO-Lösung sehr wahrscheinlich zustimmen. 

Frau Fetz: Grundsätzlich stimmt die Fraktion der POCH/ 
PSA/PdA der vorgeschlagenen Lösung zur Ausrichtung 
eines Mutterschaftstaggeldes zu. Die Lösung im Rahmen 
der Erwerbsersatzordnung scheint uns rasch und einfach 
realisierbar, und damit sehen wir sie als einen ersten Schritt 
in die richtige Richtung an. Wir streben aber weiterhin - und 
das möchte ich hier nicht verhehlen-eine Mutterschaftsver
sicherung an, die auch die Frage des Elternurlaubs regelt. 
Schliesslich ist die sehr ar.beits- und zeitaufwendige Betreu
ung eines Kleinkindes acht Wochen nach der Geburt nicht 
einfach abgeschlossen. Es müssten die finanziellen Voraus
setzungen dafür geschaffen werden, dass endlich auch 
Männer real in die Betreuung von Kleinkindern miteinstei
gen können. Nicht nur würden so die Bedingungen für die 
Frauen auf dem ausserhäuslichen Arbeitsmarkt verbessert 
und ein Beitrag zur Aufhebung der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung geleistet, sondern es wäre auch für die psy
chische Entwicklung der Kinder und der Männer ganz 
enorm wichtig, wenn beide endlich einmal mehr zusammen 
sein könnten. Für unsere Fraktion bleibt demnach die For
derung nach einem bezahlten Elternurlaub, der an den · 
Mutterschaftsurlaub anschliesst und von der Mutter, dem 
Vater oder beiden bezogen werden kann, nach wie vor 
aktuell. 
Wir sind nicht damit' einverstanden, wenn die vorgeschla
gene Regelung des Mutterschaftstaggeldes als Alibi dazu 
dienen soll, die obligatorische Taggeldversicherung für 
Krankheitsfälle für alle zu bodigen. Genau das ist aber der 
Fall, und das wissen wir natürlich alle. Wir beantragen Ihnen 
deshalb mit der Kommissionsminderheit, auf die Vorlage B 
trotz der Regelung des Mutterschaftstaggeldes in der 
Erwerbsersatzordnung einzutreten. 
Nun zu den einzelnen Bestimmungen der Aenderungen in 
der EO. Zunächst zur Finanzierung: Die vorgeschlagene 
Regelung nach dem AHV-Modell ist ganz eindeutig besser 
als die im Teil B ursprünglich vorgesehene Finanzierung. 
Wir haben schon in der Debatte 1984 mit aller Deutlichkeit 
festgehalten, dass die vom Nationalrat angenommene 
Finanzierung zu einer massiven Mehrbelastung aller Frauen 
führt, die in sogenannten frauenspezifischen Branchen ar
beiten. 
Die von Arbeitgeberseite vorgeschlagene, obligationen
rechtliche Lösung hätte ausserdem dazu geführt, dass 
Arbeitgeper Frauen im gebärfähigen Alter noch weniger 
angestellt hätten. Die die Frauen benachteiligenden 
Momente fallen mit der Lösung im Rahmen der Erwerbser
satzordnung dahin. Das scheint uns gut so. Trotz dieses 
Finanzierungsmodells bleiben jedoch noch stossende Män
gel bestehen, auf die ich hier kurz eingehen möchte: 
1. Die zehn Prozent höheren Prämien für Frauen in der 
allgemeinen Krankenpflegeversicherung bleiben auch in 
diesem Sofortprogramm bestehen. Mit der zusätzlichen 
Finanzierung des Mutterschaftstaggeldes fällt nun aber ein 
angeblicher Legitimationsgrund für dieses europäische Uni
kum weg. Es gibt sonst nirgends ungleiche Prämien zwi
schen Männern und Frauen. Die Frauenprämienregeiung 
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Rechtsetzungsprogramm «Gleiche Rechte für Mann und 
Frau» die Auffassung vertritt, dass die Prämiengleichheit der 
Geschlechter im lichte des Verfassungsartikels ein absolu
tes Muss ist. 
2. Der Ehemann, dessen Frau nicht erwerbstätig und nicht 
AHV-pflichtig ist, löst auch nach diesem Finanzierungsmo
dell mit seinem einfachen Beitrag eine Leistung für seine 
keinen Beitrag zahlende Frau aus. Immerhin - und das sei 
hier betont - ist die Regelung weniger stossend als in der 
AHV, weil er nicht auch noch gleichzeitig für sich selbst eine 
Leistung auslöst. Es wäre aber unserer Meinung nach zu 
diskutieren, ob nicht aus allgemeinen Bundesmitteln 
Zuschüsse für die Leistung an beitragsfreie Frauen möglich 
wären, dies in Anerkennung auch ihrer häuslichen Arbeit. 
Mit den Beiträgen der Erwerbstätigen und der freiwillig AHV
versicherten Nichterwerbstätigen - also Studenten, Lehr
linge - könnten dann höhere Leistungen für Frauen mit 
kleinem Einkommen ausbezahlt werden. 
3. Damit komme ich zur Höhe der vorgesehenen Mutter
schaftsgelder. Es kann natürlich keine Rede davon sein, 
dass mit 35 Franken pro Tag die Mehrarbeit der Frau mit 
einem Neugeborenen abgegolten ist. Der Betrag ist wirklich 
nur - und so betrachten wir das auch - als Zustupf für 
Mehrkosten zu sehen. Wir hätten eine Lösung vorgezogen. 
bei der Niedrigsteinkommen von 2000 Franken pro Monat 
zu 100 Prozent ausgeglichen würden. Ich meine, dass das 
für eine Dauer von 16 Wochen wahrlich keine übertriebene 
Forderung ist. Die Subkommission des Ständerates hat 
Lösungsvorschläge, die in diese Richtung zielen, diskutiert. 
Sie sind aber leider im Plenum nicht mehr aufrechterhalten 
worden. Wir finden es sehr schade, dass die Nationalrats
kommission hier nicht korrigierend eingegriffen hat. Hinzu 
kommt noch eine stossende Ungerechtigkeit, dass die 
Frauen nämlich innerhalb der Erwerbsersatzordnung den 
Wehrmännern nicht gleichgestellt sind. Sie bekommen 
nämlich nur eine Haushaltentschädigung, nicht aber eine 
Kinder- Unterstützungs- und Betriebszulage. Diese Unge
rechtigkeiten brauchen wir bei der Neuregelung nicht gleich 
wieder aufzunehmen. Ich werde Ihnen deshalb in der Detail
beratung beantragen, diese Zulagen auch den taggeldbe
rechtigten Frauen zu geben. 
4. Noch ein Wort zur Anspruchsberechtigung: Richtig und 
wichtig finden wir, dass alle Mütter Anspruch auf Taggeld 
haben und dass kein Kontrollsystem aufgezogen wird. Die 
Höhe der ausbezahlten Taggeider spielt aber eine entschei
dende Rolle dabei, ob Frauen es finanziell nötig haben oder 
nicht, während dieser Zeit zu arbeiten. Es ist auch immer 
wieder festzustellen, dass Frauen einem entsprechenden 
Druck von Arbeitgeberseite standhalten müssen. Deshalb 
meinen wir, dass die Regelung mit den Taggeldern so rich
tig ist, das heisst, dass auch nichterwerbstätige Frauen 
einen Anspruch darauf haben. 
Ich bitte Sie aber dringend, dass hier gleich wie bei den 
Dienstpflichtigen verfahren wird, nämlich, schon vier 
Wochen Erwerbsarbeit während der letzten zwölf Monate 
sollen genügen, um einen Anspruch auf Taggeld zu haben. 
Ich bitte den Bundesrat, klar Stellung zu beziehen, wie das 
auf dem Verordnungsweg geregelt werden soll. 
Zum Schluss möchte ich Sie wirklich dringend auffordern, 
dieser Regelung einer minimalen Mutterschaftsversiche
rung zuzustimmen und dem Verfassungsauftrag, den wir 
seit über 40 Jahren haben, nachzukommen. 
Herrn Früh möchte ich nochmals sagen: Es stimmt nicht, 
dass im damaligen Abstimmungskampf keine Versprechun
gen gemacht wurden, sondern genau mit dem Versprechen, 
dass die Mutterschaft innerhalb der Krankenversicherung 
geregelt werde, ist die Initiative für einen wirksamen Mutter
schutz gebodigt worden. In diesem Saal haben das bei der 
damaligen Debatte- ich habe es nachgelesen-alle entspre
chenden politischen Kräfte unterstützt. Man kann deshalb 
heute nicht sagen, das stimme nicht. 

könnte somit dahinfallen; denn sie widerspricht dem Soli- Basler: Für die Fraktion der SVP ist diese Teilrevision der 
daritätsgedanken und auch dem Gleichheitsartikel in der Krankenversicherung bedeutsam, weil sie die jährlich wie-
Krankenversicherung, zumal der Bundesrat selbst in seinem derkehrenden Milliarden des Bundes gezielter einsetzt als 
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bisher, nämlich für Sozialhypotheken, für Kinder und 
Frauen, und weil sie die Kostenbeteiligung der Versicherten 
bei ihren vielen kleinen Forderungen an die Kassen ein
schliesst. Die Vorlage ist bedeutsam, weil die stossende 
Regelung verschwindet, wonach bei lang andauernder Spi
talbedürftigkeit die Versicherung gerade dann zu zahlen 
aufhört, wenn die Krankheit zum Schicksal wird. Sie erleich
tert auch für alle noch nicht im Rentenalter Stehenden den 
Zugang zu einer Krankenversicherung und für wirtschaftlich 
Schwache müssen die Kantone die Beiträge teilweise über
nehmen. 
Soweit liegt die Revision dieses Gesetzes sozialpolitisch 
richtig. Die Allgemeinheit muss jenen finanziell beistehen, 
die in Not geraten. In diese Richtung weist auch die Kom
missionsmotion zur späteren Totalrevision des Gesetzes: 
die aufzubringenden Mittel seien gezielter einzusetzen. 
In anderer Richtung liegen jedoch die vom Ständerat einge
bauten Leistungen bei Mutterschaft. Würden diese auch 
vom sozialpolitischen Standpunkt aus betrachtet, so müsste 
man das Wort «Giesskannensubvention» gebrauchen. 
Offensichtlich sind diese Taggelder aber nicht sozialpoli
tisch motiviert, sondern durch das Verlangen nach Gerech
tigkeit, nach Gleichstellung von Mann und Frau. Der Zeit
geist verlangt heute eine Lösung. So betrachtet ist wohl die 
Anlehnung an die für den Militärdienst eingeführte Erwerbs
ersatzordnung die konsensfähigste Regelung. 
Wiederholt - wir haben es eben jetzt von Frau Fetz gehört
wird auf den Verfassungsauftrag für eine Mutterschaftsver
sicherung hingewiesen. Dieser Auftrag ist während des 
Zweiten Weltkriegs ausgearbeitet worden, und Anlass dazu 
war die damalige bevölkerungspolitische Lage unseres Lan
des. Sie ist übrigens im Bericht über das Volksbegehren für 
die Familie umfassend dargelegt. Inzwischen hat sich die 
bevölkerungspolitische Lage so stark geändert, dass sich 
diesbezüglich ein aktueller Bericht mit einer Neubeurteilung 
aufdrängt. Schon heute teilen sich um die Hälfte mehr 
Einwohner in die gleiche Landfläche als zu Beginn des 
zweiten Weltkriegs; von Raumplanung war damals noch 
keine Rede, und Umweltschutz war kein Begriff. 
Da wir nun ohne Botschaft über ein Ziel gesetzgeberisch 
tätig sind, das vor über 40 Jahren begründet worden ist, 
ersuchen wir den Bundesrat, einen bevölkerungspolitischen 
Lagebericht mit einer Neubeurteilung in Auftrag zu geben. 
Herr Bundesrat, ich werde das mit einem entsprechenden 
Postulat anregen. 
Ich habe eingangs auf die Bedeutung dieser nun praktisch 
abgeschlossenen Ueberarbeitung des Krankenversiche
rungsgesetzes hingewiesen. Zu den Früchten dieser vieljäh
rigen intensiven, aber vorwiegend in Kommissionen gelei
steten Arbeit zählt auch, was eben nicht verändert worden 
ist. Zudem sind auch Tragfähigkeitsgrenzen für künftige 
Revisionen von Sozialversicherungen sichtbar geworden. 
Ich beleuchte drei Punkte: 
1. Die Krankenversicherung wird eine bundesrechtlich frei
willige Einzelversicherung bleiben. Der Versuch, eine Kran
kengeldversicherung für alle Arbeitnehmer obligatorisch 
einzuführen, ist gescheitert. Der Teil B dieser Revision hat 
sich als nicht tragfähig erwiesen. Das hat nun Folgen für die 
von der Sozialdemokratischen Partei und dem Gewerk
schaftsbund eingereichte Volksinitiative «Für eine gesunde 
Krankenversicherung»; denn sie führte zu einer Verstaatli
chung der Krankenkassen und verlangt das heute als nicht 
machbar erkannte Obligatorium für die ganze Bevölkerung. 
2. Die Höhe der Bundesbeiträge ist nun wirklich grosszügig 
geregelt, wenn der Ständerat dem Artikel 38bis auch noch 
zustimmt. Neu soll nun (das ist das Brisante) ohne Rücksicht 
auf die Finanzlage des Bundes - aber unter Berücksichti
gung der Kostenentwicklung in der Krankenversicherung -
im Dreijahresrhythmus die Summe der Bundesmittel für die 
Kassen festgelegt werden. Damit ist meines Erachtens nun 
eine goldene Brücke gebaut, die es dem Konkordat der 
schweizerischen Krankenkassen erlaubt, ihre 400 000 Unter
schriften tragende Volksinitiative für eine finanziell tragbare 
Krankenversicherung zurückzuziehen. 
3. Die für die Mutterschaftsleistungen zu erbringenden 
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Lohnabzüge sind nun wirklich die letzten Lohnpromille, die 
noch angenommen werden. Nicht nur bei den Steuern ist 
die Belastungsgrenze erreicht, sondern auch bei den Sozial
versicherungsbeiträgen, den sogenannten Lohnprozenten. 
Will man künftig an einem Ort erhöhen, so ist an einem 
andern Orte entsprechend zu senken. Das gibt klare Signale 
für die 10. AHV-Revision. 
zusammenfassend stellen wir fest, dass diese bedeutende 
Vorlage nun konsensfähig geworden ist. Die SVP-Fraktion 
wird ihr zustimmen. 

M. Gautler: Le groupe liberal acceptera l'assurance des 
indemnites journalieres en cas de maternite selon le sys
teme des allocations pour perte de gain en cas de service 
militaire, meme si cela ne l'enthousiasme pas. Je commen
cerai par les reserves que nous inspire ce systeme et je 
continuerai par les raisons qui, en depit de ces reserves. 
nous amenent a l'accepter. 
Le systeme n'est pas partalt. II a l'inconvenient principal 
d'augmenter une nouvelle fois les cotisations en pour cent 
de salaire, M. Früh l'a dit tout a l'heure. Or on sait que ces 
cotisations chargent de plus en plus l'economie, qu'elles 
rencherissent nos co0ts de production en rencherissant 
notre main-d'oeuvre qui est deja l'une des plus cheres du 
monde. Cela n'ameliore evidemment pas notre situation de 
concurrence sur le marche international, particulierement a 
un moment ou la baisse du dollar pose quelques problemes 
a nos industries d'exportation. II est regrettable a ce propos 
que cette solution ait ete proposee par le Conseil des Etats 
de maniere assez impromptue sans qu'il y ait eu de mes
sage, ni de procedure de consultation, sans que de ce fait 
nous ne connaissions nl l'opinion des partenaires sociaux 
sur cette nouvelle taxe sur les salaires ni la portee de ses 
effets sur notre economie. Cela est d'autant plus regrettable 
que l'idee etait dans l'air depuis des annees, notamment 
depuis que M. Darbellay et moi-meme l'avions evoquee 
devant la commission au printemps 1982, il y a donc cinq 
ans. 
Un autre souci - et Ja je serais h~ureux d'etre eventuelle
ment rassure par M .. Cotti, conseiller federal- est la crainte 
que nous eprouvons que ce systeme constltue un precedent 
et que peu a peu l'on introduise dans les aflocations pour 
perte de gain, d'autres depenses. Les possibilites ne man
quent pas et je voudrais etre certaln qu'aucun derapage ne 
se produira au moyen duquel on ferait payer en pour cent de 
salaire par exemple les soins medico-pharmaceutiques de la 
maternite, puis un conge parental, voire des allocations 
familiales ou des conges aux parents en cas de maladie des 
enfants. Ma liste n'est helas pas exhaustive car l'imagination 
des demandeurs de nouvelles prestations est extremement 
fertile. Enfin, le systeme que l'on nous propose a permis de 
renoncer a l'arrete B, a l'obligation de l'assurance d'une 
indemnite journaliere en cas de maladie. Si le groupe liberal 
en est heureux, a titre personnel je Je regrette car, comme je 
l'ai dit il y a deux ans, l'arrete B me semblait repondre a une 
necessite sociale, peut-etre meme a un besoin politique. 
J'en viens maintenant aux aspects positifs qui, heureuse
ment je le repete, l'emportent. Tout d'abord, c'est une solu
tion au probleme de l'assurance-maternite. Depuis 1945, 
nous avons un mandat constitutionnel de la realiser. Apres 
42 ans, II est vraiment temps d'y parvenir. Du raste, nous 
sommes de ceux qui ont promis, lors de Ja campagne contre 
!'initiative populaire sur l'assurance-maternite, de resoudre 
le probleme dans le cadre de la revision de la loi sur 
l'assurance-maladie et maternite. Nous sommes aussi de 
ceux qui essaient de tenir leurs promesses, meme lorsqu'el
les sont electorales. Enfin et surtout, une assurance-mater
nite est une necessite sociale. D'autre part, il est aussi grand 
temps de terminer la revlsion de la loi sur l'assurance
maladie. Le projet date d'ao0t 1981, il y a pres de six ans que 
Je Parlament y travaille. 
Quant a Ja solution que nous propose le Conseil des Etats, 
en efle-meme, eile nous parait avoir au moins deux avanta
ges en propre. Premierement, le fait d'etre financee par un 
prelevement global sur tous ies salaires evite toute discrimi-
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nation entre les entreprises a personnel feminin et celles a 
personnel masculin, ce qui aurait pu ätre le cas avec d'aut
res types de financement. De ce fait, on evlte ainsi la tenta
tlon pour certains entrepreneurs de ne plus engager de 
femmes d'äge a ätre enceintes. Deuxiemement, ce systeme 
provoque une solidarite hommes-femmes qui nous parait la 
moindre des choses dans ce cas et apres que, depuis 1939, 
cette solidarlte a joue dans l'autre sens pour les allocations 
de perte de galn en cas de service militaire. Au total, l'assu
rance-maternite ainsi conc;ue represente un progres social 
indeniable. Certains le trouveront insuffisant, d'autres le 
trouveront trop coüteux - c'est a peu pres ce qu'a dit 
M. Früh - ce qul tend a prouver que c'est la solution du juste 
mili.eu, celle qui a le plus de chances d'ätre acceptee. C'est 
aussi ime raison pour que nous la votions, et nous repousse
rons la proposltlon de M. Früh. 

Allenspach: Der Ständerat hat mit der Einfügung von Arti
kel 16b und Artikel 28a in die EO-Gesetzgebung, wenn wir 
es richtig betrachten, einen völlig neuen und auch einen 
zentralistischen Sozialversicherungszweig geschaffen, 
einen Sozialversicherungszweig, der von den Grundsätzen 
aus gesehen wesentlich weiter geht als das Krankengeldob
ligatorium gemäss Teil B dieser Vorlage. 
Dieses Vorgehen, von manchen als geniale Lösung geprie
sen, ist meines Erachtens aber ausserordentlich problema
tisch. Wir schaffen nämlich einen neuen Sozialversiche
rungszweig mit einem umfassenden, alle Kreise berühren
den Obligatorium, ohne uns auf Vorarbeiten von Experten, 
auf die Vernehmlassung der interessierten,Kreise oder gar 
eine Botschaft des Bundesrates abstützen zu können. Es 
werden hier Leistungen beschlossen, ohne dass Kommis
sion und Rat detaillierte Berechnungen zur Verfügung stan
den und ohne dass wir solche Berechnungen überprüfen 
konnten. Es wird ein oberer Plafond an lohnprozentualen 
Abgaben festgelegt- diese 4 Promille-, ohne zu sagen, wer 
die Höhe der Abgaben bestimmen würde, wenn der Maxi
malplafond nicht ausgeschöpft werden müsste. Wir 
beschliessen über ein Versicherungswerk, dessen Vollzug 
mit den Vollzugsorganen noch nicht vorbesprochen ist. 
Verfassuhgsmässig steht fest, dass der Vollzug unter Mitwir
kung der Kantone erfolgen muss, aber die Kantone wissen 
noch nichts darüber, sie sind noch nicht befragt worden. 
Damit will ich unterstreichen, dass der hier eingeschlagene 
Weg der Rechtsetzung nicht Schule machen sollte. 
Zur EO-Aenderung: Mit ihr schaffen wir, wie erwähnt, einen 
neuen zentralen Versicherungszweig mit umfassendem 
Obligatorium und einer lohnprozentualen Finanzierung. 
Damit wird deutlich vom Teil B, vom Krankengeldobligato
rium, abgerückt, denn dieses betraf nur die Erwerbstätigen 
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Obligatorium, mit gleichen zentralen Einrichtungen, mit 
gleicher lohnprozentualer Finanzierung zu schaffen, und 
zwar lehnen wir das grundsätzlich ab und nicht nur für den 
Augenblick. 
Die FDP-Fraktion widersetzt sich der vom Ständerat vorge
schlagenen Mutterschaftstaggeldlösung nicht, wenngleich 
sie es vorgezogen hätte, Erwerbsersatz bei Mutterschaft und 
Militärdienst nicht im gleichen Gesetze zu ordnen, um jeden 
Anschein einer Gleichstellung von Militärdienst und Mutter
schaft als gesellschaftliche Verpflichtung zu vermeiden. Die 
freisinnig-demokratische Fraktion geht ferner davon aus, 
dass diese neue Versicherungseinrichtung nicht ausgewei
tet wird, und wir würden uns jedem Versuch widersetzen, 
hier weitere Leistungen einzufügen - wie sie beispielsweise 
Herr Gautler erwähnt hat-, oder die lohnprozentuale Bela
stung zu erhöhen. 
Die FDP-Fraktion würde auch jedem Versuch opponieren, 
eine allgemeine Krankengeldversicherung nach diesem 
Mutterschaftstaggeldmodell aufzubauen. Wir haben mit 
Obligatorien und lohnprozentualen Belastungen eine 
Grenze erreicht, die nicht weiter überschritten werden darf, 
wenn wir nicht negative wirtschaftliche und soziale Auswir
kungen in Kauf nehmen wollen. Wir bitten den Bundesrat, 
diese Stellungnahme schon heute zuhanden der Beschluss
fassung über die beiden hängigen Krankenversicherungsin
itiativen vorzumerken. 
Die FDP-Fraktion verlangt zudem einen einfachen und 
unbürokratischen Vollzug. Es ist mit den Beteiligten und 
den Durchführungsstellen noch wenig über den Vollzug 
gesprochen worden, und wir müssen der Verwaltung gewis
sermassen carte blanche geben. Ich habe das zuständige 
Bundesamt auf viele dieser kommenden Vollzugsprobleme 
aufmerksam gemacht. Die Administration und der Vollzug 
sind nämlich nicht so einfach, wie es der Herr Kommissions
präsident meint. Jedenfalls sind noch verschiedene Dinge 
zu klären, beispielsweise die Frage des Leistungsexports 
über die Grenze oder die der Rückerstattung von abgezoge
nen Versicherungsbeiträgen über die Grenze. 
Ich möchte den Herrn Bundesrat bitten, sich zu diesen 
Vollzugsproblemen zu äussern, insbesondere auch die Fra
gen des Leistungs- und Beitragsexportes in diesem Rat zu 
klären. Es ist nämlich nicht unbedeutend, ob wir eines 
dieser 4 Lohnpromille direkt oder indirekt exportieren. Diese 
Vollzugsprobleme müssen klar geregelt werden. Eine Wie
derholung des BVG-Verordnungswirrwarres darf es nicht 
geben. 
In diesem Sinne und unter der Voraussetzung, dass Teil B 
verworfen wird, akzeptiert die freisinnig-demokratische 
Fraktion die vorgesehene EO-Aenderung. 

und konnte ohne eine zentrale Einrichtung auskommen. Die Günter: Am 26. Januar 1983 hatte unsere Kommission Sit
vorgeschlagene Lösung gleicht mit einer Ausnahme in sehr zung, damals erstmals mit Herrn Bundesrat Egli. Beim Blät-
starkem Masse der vom Volk massiv verworfenen Volksin- tarn in den Protokollen habe ich folgende Aussage von mir 
itiative für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft. Sie gefunden: «Auch mir scheint der Einbau der Mutterschafts-
geht an Leistungen zum Teil sogar noch weiter. Das Volk hat in die Krankenversicherung problematisch, und ich ziehe 
damals neue Versicherungsobligatorien, neue lohnprozen- eine Lösung analog der Erwerbsersatzordnung beim Mllitär
tuale Abzüge, neue Sozialleistungen auch an jene, die sol- dienst vor. Solange man sich aber noch nicht mehrheitlich 
ehe nicht nötig haben, deutlich abgelehnt. Und wir küm- für eine Trennung der Mutterschafts- und der Krankenversi-
mern uns einmal mehr wieder recht wenig um diesen erklär- cherung entscheiden kann, befürworte ich die Finanzierung 
ten Volkswillen. des Mutterschaftstaggelqes gemäss damaligem Antrag Rei-
ln der Diskussion wird dieses Vorgehen mit dem Verlas- mann.» 
sungsauftrag von Artikel 34quinquies Absatz 4 der Bundes- Diese Haltung war mit der LdU/EVP-Fraktion abgesprochen. 
verfassung gerechtfertigt. Dieser Auffassung gegenüber Sie werden sich vorstellen können, dass - nach dieser 
möchte ich festhalten, dass der Verfassungsauftrag («Der Ausgangslage-wir es heute begrüssen, dass der Ständerat 
Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Mutter- das EO-Modell übernommen und es zu seinem Beschluss 
schaftsversicherung einrichten.») weder eine zentrale Ein- erhoben hat. Wir sehen darin die einzige Möglichkeit, die 
richtung noch ein umfassendes Obligatorium noch allge- lange versprochene Mutterschaftsversicherung Tatsache 
meine Mutterschaftstaggelder und vor allem auch keine werden zu lassen. Natürlich könnten wir uns noch viele 
lohnprozentuale Finanzierung vorschreibt. Wir haben näm- Verbesserungen vorstellen. Es gibt zahlreiche berechtigte 
lieh in Artikel 34bis Absatz 1 der Bundesverfassung einen Wünsche, die nicht berücksichtigt worden sind, es gibt viele 
wörtlich gleichen Verfassungsauftrag bezüglich der Kran- Frauen, die zum Teil mehr erhalten sollten. Aber wir sehen 
ken- und Unfallversicherung. keine andere Möglichkeit als die vorschlagene, um in die-
Wir lehnen es in aller Deutlichkeit ab, aus diesem gleichlau- sem Bereich überhaupt etwas zu erreichen und den alten 
tenden Verfassungsauftrag später eine Verpflichtung her- Verfassungsanspruch endlich zu verwirklichen. Was die EO 
auszulesen, eine Krankengeldversicherung mit gleichem ist, das wissen alle in ·der Schweiz; die EO hat eine lange 
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Entwicklungsgeschichte, alle Männer haben damit Erfah
rung und damit meistens auch die verheirateten Frauen, die 
ja hoffentlich in jeder guten Ehe Ober die finanziellen Dingen 
auch orientiert sind. Wir gehen damit - hier stelle ich mich 
etwas in den Gegensatz zu den Vorrednern - kein Risiko ein. 
Natürlich sollen die Verfahrensfragen genau abgeklärt wer
den. Aber es gibt doch eine reiche Erfahrungspalette, wann 
und in welcher Form was bezahlt werden muss. 
Politisch Ist das EO-Modell gut abgestützt. Es ist eine alte 
Tatsache, dass, wenn die Männer auf das Militär angespro
chen werden, die Frauen in der Regel sagen, dass sie dafür 
die Kinder bekommen. Auch in dieser Hinsicht gibt es eine· 
gewisse Tradition. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
auch den Gewerbeverband warnen, wenn er hier die Refe
rendumsdrohung ausspricht. Von mir aus kann er das Refe
rendum gern ergreifen. Das gibt eine Abstimmung, die dann 
sehr leicht zu gewinnen sein wird. 
Unsere Fraktion unterstützt den Antrag des Ständerates. In 
der Detailberatung werden wir den Verbesserungsvorschlä
gen der national rätlichen Kommission zustimmen, mit einer 
Ausnahme: Eine Mehrheit unserer Fraktion wird dem Antrag 
Allenspach zustimmen, dass der Bund einen Viertel der 
Kosten übernehmen soll. Sie ist der Meinung, dass der Bund 
ruhig zur Finanzierung beitragen soll, da die ganze Bevölke
rung betroffen Ist, und nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitge
ber. Damit ich mich dann nicht mehr zu Wort meiden muss, 
habe ich mir erlaubt, das gleich hier anzufügen. 
Die LdU-EVP-Fraktion bittet Sie, dem vorgeschlagenen 
Modell für die Mutterschaftsversicherung, für das sich der 
Ständerat entschieden hat, ebenfalls zuzustimmen. 

Frau Segmüller: Namens der CVP-Fraktion empfehle ich 
Ihnen ein Ja zu diesem Mutterschaftstaggeld im Rahmen der 
EO-Versicherung. Ich bitte Sie gleichzeitig, den Antrag Früh 
und auch den Antrag Allenspach, der Bundesmittel ein
schiessen will, abzulehnen. 
Ich meine, dass. wir mit der Zustimmung zu dieser Lösung 
wirklich ein Versprechen einlösen. Zusätzlich zu den ausge
bauten Leistungen bei der Krankenpflege, die nun für alle 
Mütter zum Tragen kommen, schaffen wir mit dem Einbau 
der Taggeldversicherung in die Erwerbsersatzordnung eine 
echte Mutterschaftsversicherung, aufbauend auf der Soli
darität von allen. Das ist keine Giesskanne, sonst müsste 
man ja auch gegen die AHV oder die IV antreten. Das 
Versicherungsprinzip ist im genau gleichen Sinn gewährlei
stet wie bei diesen Sozialversicherungen, deren Prinzip ja 
eigentlich niemand im Ernst in Frage stellt. Dieses Taggeld 
bringt allen Müttern etwas. Das ist der grosse Vorteil gegen
über der Lösung, wie sie beim Krankengeldobligatorium -
mit Leistungen nur für erwerbstätige .Mütter - vorgesehen 
war. 
Der Verfassungsauftrag, so meinen wir, ist damit erfüllt. 
Bevölkerungspolitische Argumente oder die Beschwörung 
des Zeitgeistes haben hier keine Berechtigung. Interessant 
scheint mir, dass jetzt so viele die Vaterschaft für diese 
Lösung beanspruchen, von denen ich das nie erwartet hätte. 
Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen den wirklichen Vater 
vorstellen zu können: Dieses EO-Modell geht auf einen 
Antrag unseres Fraktionskollegen Vital Darbelllay zurück, 
den er in der Kommission gestellt hatte und der damals 
gegenüber dem Taggeldobligatorium unterlag. Wir schät
zen es ausserordentlich, dass der Ständerat so mutig war, 
diese Lösung wieder aufzugreifen. Ich hoffe, damit einen 
Beitrag zur Vaterschaftsermittlung geleistet zu haben. 
Die einfache, überschaubare Lösung, wie die EO sie bietet, 
ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren gese1'1-
schaftspolitischen Anerkennung der Mutterschaft. Es ist 
höchste Zelt dafür, denn es genügt uns nicht mehr, wenn 
der Wert der Mutterschaft immer nur auf dem Papier aufgeli
stet wurd. Wir möchten endlich eine reale Anerkennung 
verwirklicht sehen. 
Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Finanzierung. Wir sagen 
ja zur Finanzierung über die Lohnprozente und lehnen, wie 
gesagt, den Zuschuss von Bundesmitteln ab. Wir möchten 
das echte EO-System verwirklicht haben. Die Belastung 
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durch diese 0,3 Prozent, wie sie vorgesehen ist. muss trag
bar sein, geht es doch hier um eine prinzipielle, neue Frage 
und nicht um die Aufstockung bisheriger Leistungen. Aber 
wir wenden uns ebenso entschieden gegen allfällige weitere 
Lohnprozente und gegen neue Sozialversicherungszweige 
über Lohnprozente. Wir verstehen die Lösung, wie wir sie 
jetzt für das Mutterschaftstaggeld schaffen, in keiner Weise 
als ersten Schritt, als erste Scheibe der berühmten Salami. 
Sollte also in diesem Rat je ein Antrag gestellt werden, der 
auch die Pflegeleistungen bei Mutterschaft via Lohnpro
zente finanzieren wollte, so müssten wir uns dem widerset
zen. Um noch deutlicher zu werden: auch gegen die nächste 
Salamischeibe werden wir uns wehren, nämlich gegen jene 
der SP-lnitiative, welche die gesamten Krankenpflegekosten 
Ober Lohnprozente finanzieren will. 
Ich sage es noch einmal, damit es ganz klar ist: Ich lege hier 
ein Ja ein zu Lohnprozenten für das Taggeld bei Mutter
schaft über die EO, und damit muss Schluss sein im Sinne 
der Tragbarkeit für diejenigen, die diese Lohnprozente 
erbringen müssen. Mit diesen Vorbehalten möchte ich Ihnen 
Zustimmung zur Taggeldversicherung und zum Einlösen 
eines Versprechens, das überfällig ist, empfehlen. 

Zehnder: Ich kann Ihnen mitteilen, dass sich die SP-Fraktion 
geschlossen für diese Lösung «EO», wie sie der Ständerat 
vorgeschlagen hat, einsetzt. In eindrücklicher Weise hat 
Kommissionspräsident Eggli die EO-Lösung für das Mutter
schaftstaggeld vorgestellt. Dasselbe hat auch Kollege Hän
senberger schon im Ständerat getan. Herr Eggli hat ohne 
Zweifel alle für uns wichtigen Fragen aufgegriffen und sie 
politisch und sachlich ausgeleuchtet. Ich möchte daher nur 
noch weniges unterstreichen und erwähne insbesondere 
den Auftrag nach der Bundesverfassung, die Versprechun
gen anlässlich der Beratungen zur Mutterschaftsinitiative, 
ich erinnere aber auch an die Standesinitiative Genf sowie 
zahlreiche Einzelvorstösse in unseren beiden Räten. Es 
sollte hier Beachtung finden, dass administrativ durch die 
Angliederung an die EO die bestmögliche und einfachste 
Lösung gefunden wurde, dass die Solidarität zwischen Ver
heirateten und Nichtverheirateten, zwischen Frauen und 
Männern, zwischen Nichterwerbstätigen und Arbeitenden, 
ja auch zwischen kleinen, mittleren und grossen Betrieben 
spielt. Ich verstehe mit dem besten Willen den Antrag von 
Kollege Früh aus Gewerbekreisen nicht. Gerade Klein- und 
Mittelbetriebe sollten eigentlich über dieses solidarische 
Werk froh sein. Ich erinnere Sie daran, dass Herr Cotti der 
dritte Bundesrat ist, der sich IT)it diesem Geschäft befasst. 
Er, ebenso wie der Gesamtbundesrat, haben unter verschie
denen Gelegenheiten eindeutig kundgetan, dass unter allen 
Umständen die Mutterschaftsversicherung mit dieser 
KMVG-Teilrevision geregelt werden muss. Dass dies auc;:h 
die Auffassung des Ständerates ist, beweist ja der Antrag 
des Ständerates. Der Antrag Früh ist wohl einmal mehr ein 
Versuch, nach einer 40jährigen Wartezeit die Mutterschafts
versicherung erneut zu verhindern. Ich glaube, dass es nun 
wirklich Zeit ist, den kommenden Müttern jene Achtung, 
jene Anerkennung und vor allem solidarische Leistungen 
entgegenzubringen, die wir ihnen längst schuldig sind. 
Ueberleitend auf das, was gestern in diesem Saale gesche
hen ist, möchte Ich die Frage in den Raum stellen: Wollen 
Sie heute schon wortbrüchig werden? Gestern haben Sie in 
aller Deutlichkeit eine föderalistische Lösung für den 
Schwangerschaftsabbruch abgelehnt. Mit dieser Ablehnung 
müssten Sie heute eigentlich aus vollem Herzen diese Unter
stützung der Schwangeren und der Mütter befürworten:• 
beides gehört zusammen. Diese Mutterschaftstaggeld
Lösung wurde vori unserer kleinen Kammer gezeugt. Der 
Ständerat hat dieses Kind mit grosser und beachtlicher 
Mehrheit als das seinige anerkannt und möchte es gesund 
und entwicklungsfähig geboren sehen. Also. bitte, schmä
lern wir doch hier nicht, was der Ständerat- ich möchte fast 
sagen: Vorbildliches-hervorgebracht hat, und verursachen 
wir auf keinen Fall einen Abbruch gemäss Antrag Früh. Ich 
beantrage Ihnen, der Mehrheit der Kommission im gesam
ten Abschnitt Mutterschaftsversicherung zuzustimmen und 
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sich hier nun im Gegensatz zu gestern als Geburtshelfer 
stark zu machen. 

Mme Vannay: Lorsqu'hier soir la proposition de M. Frühest 
tombee.sur nos tables, j'ai pense qu'elle etait digne des 
blagues que nous lisons ces temps dans les feuilles de 
carnaval. Mais, bas les masques, Monsieur Früh, et jouez 
cartes sur tablel Votre opposition a la creation mäme de 
toute assurance-maternite est viscerale puisque c'est bien 
de cela dont il s'agitl En fait, vous jouez les preludes a une 
piece en trois actes qui a echoue devant notre commission 
et dont je parlerai lorsque nous discuterons de ia proposi
tion de M. Allenspach, a l'articie 28a. Mais permettez quand 
mäme que je rappelle ce que les hommes de notre pays ont 
decide le 25 novembre 1945: «La Confederation instituera, 
par la voie legislative, l'assurance-maternite». Apres 40 ans 
de non-respect de cette norme constitutionnelle, allons
nous encore une fois renvoyer a plus tard ce que nous 
pouvons, ce que nous devons faire aujourd'hui? Allons
nous enfin prendre la constitution au serieux et creer dans 
notre pays un · commencement d'assurance-maternite, 
encore bien en de~a de ce que nombre de citoyennes et de 
citoyens souhaitent pour notre pays? Integrer cette assu
rance-matemite dans la LAPG est aujourd'hui une bonne 
soiution, puisque ce systeme fonctionne deja depuis long
temps; il est simple, il est connu et ne demande ni paperas
serie, ni bureaucratie supplementaires. La seule chose que 
vous pouvez lui reprocher c'est qu'il va couter quelque 
argent a l'employeur et a l'employe, au maximum le 0,2 pour 
cent des salaires pour chaque partenaire. Ce petit plus sera 
parfaitement supportable, mäme s'il est desagreable a cer
tains. Pensez-doncl Deux francs, le prix d'un cafe, sur mille 
francs de salaire! 
J'ose esperer qu'il restera quelque chose des discours 
entendus hier, venant de ceux et de celies qui s'opposaient 
a ia solution fiilderaliste en matiere d'avortement. II y a 
d'abord ceux et celles qui l'on fait par respect de la constitu
tion. Eh bien! qu'ils respectent aujourd'hui aussi cette con
stitution en instituant par voie legislative l'assurance-mater
nite. Puls il y a ceux et celles qui ont refuse la solution 
tederallste par opposition fondamentale a l'avortement pour 
des raisons morales ou religieuses. lls ont rappele tout le 
respect qu'ils ont pour la vie, ce qu'ii faut faire pour accueil
lir l'enfant non-desire dans les meilleures conditions possi
ble. Si ce n'est pas aujourd'hui que vous pouvez mettre en 
pratique vos bonnes Intentions d'hier, alors quand? Allez
vous maintenant refuser l'assurance-maternite qui per
mettra un leger mieux dans l'accueil de l'enfant? Je vous 
invite a la coherence et a la justice en repoussant massive
ment la proposition de M. Früh, en entrant en matiere et en 
acceptant la version du Conseil des Etats pour ce commen
cement d'assurance-maternite. 
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rung und nicht um die Ausschüttung öffentlicher Mittel. Herr 
Früh will doch mit seinem Einspruch sicher auch nicht 
veranlassen, dass die Erwerbsersatzordnung für Wehr- und 
Zivilschutzpflichtige abgebaut werden soll, damit reiche 
Wehrpflichtige nichts mehr oder weniger bekommen. Das 
wäre ja die logische Folge davon. 
Ich habe bereits bei der Behandlung der Mutterschaftsinitia
tive hier auf die Erwerbsersatzordnung hingewiesen. Sie 
können das im Protokoll nachlesen. Wenn Frau Segmüller 
für Herrn Darbellay nun die Vaterschaft der Idee bean
sprucht, kann ich- mit mindestens so gutem Recht für mich 
bzw. die Sozialdemokratische Partei die Mutterschaft bean
spruchen. So oder so ist es erfreulich, dass der Funke im 
Ständerat dann gezündet hat, dass, wie Kollege Zehnder 
vorhin umschrieb, der Ständerat als Leihmutter dieses Kind 
zur Welt gebracht hat. 
Die Schweiz als Land mit dem höchsten Bruttosozialprodukt 
in der Welt bringt mehr als eine halbe Milliarde Franken für 
den Erwerbsausfall beim Militär auf, aber bisher keinen 
Rappen für den Erwerbsausfall bei Elternschaft. Wenn es 
keine Kinder, keinen Nachwuchs mehr gäbe, was gäbe es 
für .das Militär dann noch zu verteidigen? Wenn Frauen 
nicht mehr willens wären, Kinder zu gebären, dann gäbe es 
gar keinen Staat mehr und auch kein Bruttosozialprodukt. 
Sicher wird Kinderbekommen von den wenigsten Schweize
rinnen als Dienstleistung am Staat betrachtet. Dennoch -
und das ist das Wichtige und damit will ich schliessen -darf 
Mutterschaft kein individuelles Risiko bleiben. Sie muss von 
unserer Gesellschaft mitgetragen werden, und darum bitte 
ich Sie auch, die ständerätliche Lösung zu unterstützen. 

M. Borel: Je commence en remerciant M. Früh de sa propo
sition. II n'a pas peur de dire haut et clair ce que beaucoup 
pensent tout bas. 
II est peut-ätre desagreable pour une certaine classe politi
que de se dire, apres avoir promis l'assurance-maternite il y 
a quarante ans, que l'on est en train de mettre sur pied un 
vrai projet. II vaut mieux attendre encore dix ou vingt ans. 
C'est ce que souhaitent M. Früh et d'autres. De plus, il est 
aussi desagreable de ne plus pouvoir compter sur ie Conseil 
des Etats, ce que je comprends tres bien. La Chambre des 
representants des cantons est le serre-frein classique. En 
principe, rien ne vient d'elle, puisqu'elie bloque plutöt les 
choses. Tout a coup, quese passe-t-il? Le Conseil des Etats 
invente et propose quelque chose de simple. C'est encore 
plus derangeant. La solution des APG est toute simple, car 
elle fait appel a un systeme existant et efficace, utilise depuis 
iongtemps et que personne ne critique. II serait generalise 
pour la mise en oeuvre de l'assurance-maternite. Quelle 
catastrophel Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus 
complique et inventer quinze ou vingt nouvelles caisses? 
Les radicaux ont presente des propositions dans ce sensen 
commission, eux qui sont en faveur du moins d'Etat. II 

Frau Morf: Das Mutterschaftstaggeld wie die Erwerbsersatz- faudrait mettre en oeuvre l'infrastructure des allocations 
ordnung zu regeln hat viele Vorteile: niemand wird punkto familiales, c'est-a-dire vingt-six systemes differents, ce qui 
Alter oder Zivilstand diskriminiert, auch nicht mehr die represente 50, 100, 300 caisses qui gereraient tout le syteme. 
Hausfrauen gegenüber den erwerbstätigen Frauen. Die Mais non, le Conseil des Etats, notre serre-frein habituel 
ständerätliche Lösung ist die Einlösung wenigstens eines nous suggere quelque chose de simple. II est vrai que cela 
der vielen Versprechen, die im Zusammenhang mit unserer est gänant. Tout a i'heure, je me suis rappele que M. Früh 
Mutterschaftsinitiative damals in diesem Rat gemacht wor- est capitaine, mais il y a aussi ici le colonel tel et tel, le 
den sind. Ich bin sehr froh darüber. lieutenant-colonel tel et tel et le caporal Borel. Ont-ils jamais 
Herr Allenspach beklagte sich nun aber bitter darüber, dass proteste sur le fait de toucher des allocations pour perte de 
sich der Ständerat nicht vorher bei den Verbänden erkun- gain dont iis n'avaient pas besoin. Je gagne bien ma vie, 
digt hat, ob ihnen diese Lösung auch genehm sei. So gab es aiors la question se pose. Ai-je droit a des allocations pour 
ja auch keine Möglichkeit, durch den Aufbau von Vollzugs- perte de gain? Y a+il quelqu'un dans cette salle qui a une 
probiemen dieser Lösung Stolpersteine in den Weg zu fois souleve cette question? Un caporal, un capitaine ou un 
legen. Herr Allenspach beklagte sich also darüber, dass ein colonel a-t-il droit a des allocations pour perte de gain? 
Parlament seiner Aufgabe gerecht geworden ist, legislativ Dans ce cas, on ne fait pas allusion au systeme de l'arrosoir. 
kreativ und initiativ zu sein. Wenn wir das nur öfters wären! Mais, lorsqu'ii s'agit de Mme Bore!, de Mme Früh ou de 
Dann würde nicht immer alles auf die lange Bank gescho- Mme teile ou teile, on se dit: «Monsieur gagne tellement, 
ben. Auch Herr Früh beklagte sich Ober den Ständerat, alors madame a-t-elle le droit?». Je m'etonne de cette atti-
sogar noch vor Herrn Allenspach. Er behauptete, es handle tude et j'espere que «ces mesdames» diront quelque chose 
sich hier wieder einmal um das Giesskannenprinzip. Davon a «ces messieurs» ce soir ou a la fin de la semaine. Le 
kann ja nicht die Rede sein. Es handelt sich bei der Erwerbs- systeme est simple et efficace. II est promis depuis quarante 
ersatzordnung um eine breit abgestützte Selbstversiche- ans, c'est donc le moment de le mettre en vigueur. S'il raste 
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des details a regler nous les definirons avec les autres 
modifications de lois sociales que nous aurons a faire au 
cours de ces prochaines annees. Je vous invite donc a 
entrer en matlere et a voter la loi teile qu'elle est proposee 
par le Conseil des Etats, afin qu'elle entre en vigueur le plus 
rapidement possible. 

Mme Aubry: II n'y a pas qua des messieurs Früh dans mon 
parti et avec un certain nombre de radicaux, je pense qu'il 
est tres heureux que le Conseil des Etats nous apporte enfin 
une solution acceptable et raisonnable en ce qui concerne 
les allocations en cas de maternite, et cela apres de longues 
et laborieuses discussions au sein du Parlament. 
Les theories sur la protection de la maternite et de la famille 
sont des declamatlons lorsqu'elles ne sont pas suivies de 
faits. Le modele propose par le Conseil des Etats est celui 
que la majeure partie des femmes de ce pays attendait ou 
pouvait attendre. 
Cependant, sl nous n'acceptions de ne tenir compte qua des 
femmes professionnellement actives, on ne depasserait pas 
la somme proposee par le Conseil federal et le Conseil 
national, soft les 240 millions prevus par I' administration. Or, 
cela me semble inegal et injuste, car pourquoi veut-on 
penaliser la femme qui prefere rester dans sa famille et 
s'occuper de ses enfants et de son manage, et qui renonce 
peut-ötre momentanement a un gain accessoire ou a travail
ler au dehors? Elle a droit, comme celle qui exerce une 
activite, aux mömes allocations. Fait-on la difference entre 
un soldat qui a une activite ou un autre qui n'en a pas? Les 
deux re~lvent une allocation pour perte de gain. C'est une 
simple question d'equite entre les femmes qui mettent au 
monde un enfant, et je me refuse a ce qua l'on cree deux 
categorles de femmes. Cela coüte evidemment davantage, 
je comprends qua l'on frelne d'un certain cöte de l'econo
mie, mais nous avons en Suisse 73 000 naissances par 
annee. C'est donc un tres grand nombre de familles qui sont 
concernees, soit presque le double de celui des recrues qui 
entrent au servlce chaque annee. 
Je pense que la famille a droit au möme soutien que celul 
qui sert sa patrie. Une mere qui met un enfant au monde 
merite d'avoir une plus grande securite et, actuellement, la 
situation financiere de la Confederation nous le permet, 
nous avons vu ses resultats hier, möme si peut-ötre, dans 
deux ou trois ans, ils seront dlfferents. 
Les opposants a la solution du Conseil des Etats viennent 
d'ailleurs du möme camp que ceux qui ne voulaient ni 
accorder le droit devote aux femmes ni l'egalite, et surtout 
pas le nouveau droit matrimonial, predisant des situatlons 
catastrophiques pour la famille et l'economle. Afin d'ater
moyer, ils voudraient aujourd'hui qu'on attende la modifica
tion du code des obligations. Nous n'avons qua faire d'une 
assurance maternite au rabais, si nous voulons encourager 
la politlque famlliale dont nous avons tellement parle ici 
hier. Et plus particulierement dans un pays qui voit d'annee 
en annee augmenter l'äge de sa population et diminuer le 
nombre des nai.ssances. C'est une question d'equilibre a 
maintenir. 
De plus et pour terminer, je soullgnerai qua la solidarite 
demontree par les femmes qui ont une activite et qul contri
buent, par leurs primes, a alimenter le fonds des allocations 
pour perte de gain en faveur des personnes astrelntes au 
service militaire, devrait, Messieurs, vous faire voter, 
aujourd'hui, en faveur du projet du Conseil des Etats. C'est 
d'ailleurs ce que je ferai et je vous demande d'en faire de 
möme. 

Harl: In Artikel 16b Absatz 2 lautet der zweite Satz: «Nichter
werbstätige Frauen erhalten den Mindestbetrag der 
Entschädigung.» 
Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei hat einer dem 
Krankenpflegegesetz beigefügten Mutterschaftsversiche
rung gemäss Fassung Ständerat zugestimmt. Ich erlaube 
mir trotzdem, hier auf ein Hauptproblem dieser Regelung 
hinzuweisen. 
Der Ständerat hat sich gegen eine generelle Pauschale der 
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Taggelder bei Mutterschaft ausgesprochen. Mit der Unter
stellung unter die Erwerbsersatzordnung werden diese Tag
gelder zu lohnprozentualen Leistungen. Diese Regelung 
befriedigt nicht durchwegs. Ich denke da an alle Frauen in 
eigenen Betrieben, wie Bäuerinnen und Gewerbefrauen, die 
zwar voll erwerbstätig sind, aber über kein eigenes Einkom
men im Sinne des Gesetzes verfügen. Es ist doch in höch
stem Masse stossend, dass diese nur ein Mlnimaltaggeld 
beanspruchen können. Ich habe im Moment persönlich kei
nen Patentantrag, wäre aber dankbar, wenn hier nach 
Abhilfe, d. h. nach einer möglichen neuen, gerechteren 
Lösung und Regelung gesucht würde. Ich denke da zum 
Beispiel an einen Einheitsansatz für Mütter, ähnlich jenem 
für Rekruten in der Erwerbsersatzordnung. 

Relmann: Ich möchte zuerst zum Votum von Herrn Basler 
etwas sagen. Herr Basler, es ist einfach eine Unterschie
bung, wenn Sie behaupten, die Initiative der SP und des 
sG·B strebe die Verstaatlichung des Krankenversicherungs
wesens an. Unsere Initiative geht davon aus, dass die beste
henden Krankenkassen nach wie vor die Träger des Kran
kenversicherungswesens bleiben. Was wir anstreben, ist 
eine sozialere Lastenverteilung durch eine Milderung des 
unsozialen Kopfprämiensystems und die Schliessung von 
Versicherungslücken. 
Ich bin erstaunt und enttäuscht vom Antrag Früh, der das 
Finanzierungsmodell, wie es vom Ständerat vorgeschlagen 
wird, zu Fall bringen will. Es kommt ja nicht allzu häufig vor, 
dass uns der Ständerat im Bereiche des Sozialversiche
rungswesens etwas vormacht. Der Ständerat hat sozusagen 
den gordischen Knoten In der Mutterschaftsversicherung 
durchschnitten. Wir sollten eigentlich der Kleinen Kammer 
für diese Initiative dankbar sein. 
Natürlich gäbe es andere Finanzierungsmöglichkeiten; aber 
ohne das Obligatorium lässt sich eine vernünftige Finanzie
rung innerhalb der Krankenversicherung nicht realisieren. 
Gerade jene Kreise, die gegen das Obligatorium Sturm lau
fen, lehnen auch die EO-Lösung ab. Die nationalrätliche 
Kommission hatte ein entsprechendes Finanzierungsmodell 
auf dem Tisch. Es war mit den Krankenkassen abgespro
chen und wurde vom damaligen Vorsteher des Departemen
tes des Innern, Herrn Bundesrat Hürlimann, unterstützt. 
Herr Allenspach, Sie haben selber den Ablehnungsantrag 
gestellt und damit ein Finanzierungsmodell ohne Lohnpro
zent, ohne EO - ein Modell vollständig im Rahmen der 
Krankenversicherung - zu Fall gebracht. Nun kommen Sie 
und wettern gegen Lohn~rozente und machen rechtliche 
Vorbehalte gegen die EO-Lösung. 
Gestern hat der Rat eine vernünftige Regelung des Schwan
gerschaftsabbruchs abgelehnt. Man ist also für die Weiter
führung der Mutterschaft, aber sie darf nichts kosten. 
Die Ablehnung des ständerätlichen Finanzierungsmodells 
durch den Nationalrat würde von der Oeffentlichkeit 
schlecht aufgenommen. Die Oeffentlichkeit erwartet, dass 
auf diesem Gebiet endlich ein Schritt vorwärts gemacht 
wird. Eine Ablehnung des EO-Modells müsste vor allem von 
den Frauen als Diskriminierung empfunden werden. Es 
wurde ja gesagt, dass die erwerbstätigen Frauen. heute 
schon Prämien in die EO bezahlen, ohne Leistungen in 
entsprechendem Ausmass zu erhalten. Mit der Finanzierung 
der Taggeldversicherung bei Mutterschaft durch die EO 
haben die Frauen Anteil an Leistungen, die sie selber mitfi
nanzieren. 
Tun wir endlich einen mutigen Schritt. Es geht hier auch 
noch ein wenig um die Glaubwürdigkeit des Parlamentes. 
Ich bitte Sie, dem ständerätlichen Vorschlag zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz: Ich will mich zur politischen Diskus
sion, die stattgefunden hat, nicht mehr äussern. Aber ich 
möchte mich zum Ausdruck "Giesskannenprlnzip», den 
Herr Früh In die Debatte eingebracht hat und der immer 
wieder aufgegriffen wurde, äussern. Ich möchte mich im 
Namen der sprachlichen Korrektheit und auch im Namen 
aller Gärtner dieses Landes wehren. Ich welss schon, was 
Sie.meinen, Herr Früh. Sie meinen, man würde mit diesem 
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Prinzip eine unbestimmte Menge Wasser- Subventionen -
über einzelne Pflanzen giessen, und die individuellen 
Bedürfnisse würden gar nicht abgeklärt. Aber gerade mit 
einer Giesskanne ist das nicht so. Mit einer Giesskanne kann 
man jeder Pflanze so viel Wasser geben, wie sie braucht. Es 
gibt eine andere Institution, die Sie meinen. Das ist ein 
Kasten in der Höhe, und wenn man daran zieht, dann kommt 
Wasser hinunter- ungeachtet des tatsächlichen Bedürfnis
ses-, bis dieser Kasten leer ist. 
Ich bitte Sie: Aendern Sie doch diesen Vergleich. Sonst geht 
es mir bald so, dass ich am Ort, wo sich dieser Spülkasten 
befindet, immer an Sie denken muss. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Im Grunde genommen 
hätte ich eigentlich nicht mehr sehr viel zu sagen. Es wurde 
ja schon genügend dafür und dagegen gesprochen. Immer
hin möchte Ich Herrn Harl beruhigen. Es gibt zum Glück 
immer mehr Leute, auch Selbständlgerwerbende, die so 
klug sind, ihrer Frau, sofern sie mitarbeitet, für die entspre
chende Arbeit einen Lohn auszuzahlen. Dann ist das Pro
blem gelöst. Es Ist aber auch in anderer Beziehung gelöst, 
es ist bei der AHV und bei den Unfallversicherungen usw. 
gelöst. Es müsste eigentlich jedem selbständigen Ladenbe
sitzer und Kleingewerbler klar sein, dass es endlich an der 
Zeit wäre, die Frau entsprechend ihrer Dienstleistung zu 
entlöhnen und nicht alles Geld Ins eigene Portemonnaie zu 
nehmen. Wenn das so gehandhabt würde, wäre auch das 
Problem von Herrn Harl gelöst. 
Im übrigen möchte ich Herrn Günter die Rolle als Geburts
helfer die EO-Lösung nicht streitig machen. Ich muss zuge
ben, er war Geburtshelfer, aber nur Helfer; denn die 
ursprüngliche Idee wurde von anderen Mitgliedern der Kom
mission eingebracht. Aber ich will jetzt auch nicht abklären, 
wer wirklich der erste war, der davon sprach. 
Herr Früh hat eigentlich Herrn Basler schon Antwort gege
ben. Immerhin will Ich ihn noch auf etwas hinweisen: Wenn 
er sagt, dass nicht mehr viel im Gesetz sei und dieses jetzt 
durch die EO-Lösung aufgewertet werden sollte, dann 
stimmt das nicht. Ich könnte ihm eine ganze Reihe wichtiger 
Punkte aufzählen, die noch darin enthalten sind. Herr Basler 
hat bereits auf die Pflegeversicherung respektive den Spital
aufenthalt hingewiesen, auf unbeschränkte Spitalleistun
gen, transparente Rechnungen der Aerzte, neue Vertrauens
ärzteregelung, Planung Spitäler und Grossapparate usw. 
Man könnte effektiv noch viel mehr aufzählen, wenn Herr 
Früh und andere, die ihm nahestehen, in der Kommission 
nicht so oft nein gesagt hätten. Aber er führt jetzt das 
Neinsagen auch hier einfach weiter. Vielleicht sollte man 
sich einmal überlegen, ob das Neinsagen richtig sei. 
Nun zu Herrn Allenspach noch eine Bemerkung: Herr 
Allenspach, Sie haben darauf hingewiesen, dass der Stände
rat das ohne Vernehmlassungsverfahren, ohne Begrüssen 
der Vollzugsstellen usw. geregelt habe. Ich mache Sie aber 
darauf aufmerksam, dass Sie in der Kommission und heute 
an diesem Pult darauf hingewiesen haben, dass man dyna
misch und nicht allzu statisch denken soll. Wenn man dyna
misch denkt, dann kommt halt Irgend jemandem etwas 
Positives in den Sinn, wie beispielsweise dem Ständerat, 
und wenn man statisch denkt, dann sagt man eher Nein 
dazu. Ich bitte Sie, dass Sie auch in dieser Beziehung etwas 
dynamisch denken, wie Sie es anderen zumuten. Mit einem 
dynamischen Denken können alle Probleme des Vollzuges 
gut geregelt werden. Wenn man immer nur Vorbehalte und 
statische Bedenken hat, kann eben nichts geregelt werden. 
Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn Früh abzulehnen, auf die 
Vorlage einzutreten und den Kommissionsanträgen zuzu
stimmen. 

M. Dupont, rapporteur: Comme me disait un de mes colle
gues, il faut etreelu dans un canton Oll les femmes n'ont pas 
le droit de vote pour oser faire une proposltion teile celle 
qua vient de faire M. Früh! 
Je ne repeterai pas ce que j'ai dit tout a !'heure lors de 
i'entree en· matiere et de l'examen de cette partie de notre 
projet, la commisslon apres le Conseil des Etats s'oppose 
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vlvement a la modification proposee par M. Früh. Je vou
drais surtout, apres l'interventlon du president, revenir sur 
quelques questions de detail qui ont deja ete soulevees lors 
de ce debat d'entree en matiere. Nous parlons des per
sonnes non actives et des personnes actives qul realisent un 
revenu allant jusqu'a 16 800 francs, valeur 1987, qui perc;oi
vent une allocatlon minimale de 35 francs. A l'lnstar du 
regime de la LAPG pour la delimitation de personnes actives 
et non actives, il y a lleu de se fonder sur les elements de la 
sltuatlon teile qu'elle a existe au cours des douze derniers 
mois qui ont precede l'accouchement. Des competences 
seront deleguees au Conseil federal par voie de l'article 34, 
4e alinea LAPG nouveau. A l'exemple aussi du regime 
LAPG, l'allocation en cas de maternite revient a l'employeur 
dans la mesure Oll celul-ci continue de payer a la femme 
ayant droit a la prestation le salaire pour une periode de 
seize semaines. A cet egard, le fait que le paiement du 
salaire repose sur des dlspositlons legales contractuelles ou 
qu'il alt ete versa facultativement est inoperant. S'agissant 
des femmes qui se trouvent dans des rapports de travail ou 
qui continuent a recevolr leur salaire, l'allocation en cas de 
maternite leur est versee par i'entremise de l'employeur a 
molns qua ce dernier ne manifeste expressement le desir 
que l'allocation lui soit versee directement par la caisse de 
compensation. 
Autre point, a l'instar des allocations allouees dans le regime 
LAPG, le droit a l'allocatlon en cas de maternlte est lncondi
tionnel. Si une surlndemnisation devait resulter du cumul de 
l'allocation avec des prestations des autres assurances 
sociales, il conviendrait, le cas echeant, d'operer la reduc
tlol"! sur les autres prestations. Des regles existent d'ailleurs 
deja dans le cadre de la loi sur l'assurance-accidents et le 
Conseil federal sera autorise, comme je viens de le dire, a 
instaurer des mesures de reduction par voie d'ordonnance. 
Volta les quelques questions auxquelles je voulais repondre 
avant de repeter que la majorlte de la commission vous 
invite a rejeter la proposltion de M. Früh. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.40 Uhr 
La seance est levee a 12 h 40 
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donc a la rencontre des caisses-maladie. Je tiens a souli
gner, d'autre part, qua, puisqu'il est absolument indispensa
ble pour les pouvolrs publics de garder avec les caisses
maladie les meilleures relations possibles, nous avons pro
pose ces donnees financleres pour temoigner aux caisses
maladie de notre disponibilite a un dialogue qui deviendra 
tout a fait indispensable ces prochaines annees. Je vous 
dirai ensuite ce que nous attendons des caisses-maladie en 
contrepartie de l'attitude bienveillante de !'Etat a leur egard. 
Le troisieme aspect qui me parait essential dans cette nou
velle reglementation, c'est une serie d'ameliorations des 
prestations pour soins medicaux en faveur des assures. S'il 
est vrai qu'il n'y a eu aucune amelioration a ce niveau depuis 
20 ans, cette reforme - que M. Früh voudrait considerer 
comme inutile ou de qualite insuffisante - apporte toute une 
serie d'amellorations s'agissant des prestations accordees 
aux assures. 
Enfin, j'en arrive maintenant a l'assurance-maternite; il est 
evident que le quatrieme aspect - et la vous avez peut-etre 
raison, Monsieur Früh - l'aspect le plus important de cette 
revision, c'est la nouvelle legislation concemant la mater
nlte. Permettez-mol de rappeler, avec un certain plaisir, mais 

.sans en faire toutefois les grands tltres des journaux, a 
!'Intention des femmes sulsses qui signalent toute une serie 
de revendications existant depuis longtemps, qua cette revi-
slon tend a une solidarite supplementaire a l'attention des 
femmes dans notre pays. Meme si le fait de rappeler cela ne 
represente qu'une simple reponse de caractere objectif, il 
faut le signaler puisque, a juste titre d'ailleurs quelquefois, 
les femmes contlnuent de se plaindre qu'une serie de dispo
sitions ne repondent pas encore a leurs exigences. La pre
sente revision va tout a fait dans la dlrection de la reconnais
sance d'une importante revendicatlon feminine. 

M. Cottl, conseiller federal: Je voudrais tout d'abord prendre J'en viens aux dispositions concernant la maternite. Je vou-
brievement position quant a l'affirmation qu'a faite M. Früh drais vous donner l'opinion du Conseil federal quant a la 
au cours de la discussion d'hier et que je cite: «Cette proposition du Conseil des Etats. Avant tout, la aussi, je 
revision n'apportant absolument rien, on lui a ajoute une voudrais exprimer, comme l'a fait hier M. Reimann, un mot, 
solution au sujet de la maternite qui permet de la rendre plus je ne dirai pas de reconnaissance - M. Reimann a parle de 
attrayante.» II serait tout a fait faux, a mon avis, de conside- «Dan.kbarkeit» - mais une marque d'estime pour le travail 
rer cette revision comme une revislon d'importance secon- qui a ete realise par le Conseil des· Etats. Comme l'a dit 
daire. II se peut qu'au cours des cinq annees qu'ont dure las M. Allenspach, il s'agit d'un travail rapide, sans beaucoup de 
travaux du Parlament quelques elements importants alent procedures de consultation, mais finalement d'un travail qui 
ete oublies et c'est un peu ma täche qua de vous las s'avere extremement utile. Quelqu'un a meme parle hier 
rappeler, par rapport aux objectifs qua le Conseil federal d'une solution geniale, je n'utiliserai pas ce mot mais il est 
s'etalt fixes lors de la presentation du message. certain que le Conseil des Etats offre ici au pays une solution 
Le premier de ces buts etait de reduire autant que possible utile, realisable, qui presente toute une serie d'avantages. 
les frais de la sante. Monsieur Früh, vous affirmez que cet Quels sont les avantages essentiels de la solution proposee 
objectif est loin d'etre atteint, je suls tente de partager votre par le Conseil des Etats? Je vous les signale tres rapide-
avis. mais je dois tout de meme rappeler qu'au moins douze ment. Le premier avantage, et non des moindres quand on 
mesures - je les ai comptees - deja votees vont justement sait combien ces dispositions peuvent etre compliquees, est 
dans cette direction. Vous me demanderez peut-etre quels celui de la simplicite. On calque un systeme sur un autre 
seront les resultats effectifs de cette lutte contre les frais systeme deja suffisamment rode. Le regime des indemnites 
medicaux. Je ne peux pas vous le dire, mais il y a toute une pour perte de gain ne rencontre aucune opposition dans ce 
serie de nouvelles dispositions, que jene vous citeral pas, pays, il est largement accepte. Aussi !'Idee d'appliquer ce 
qui vont dans cette direction et qui auront des conse- systeme, je le repete, eprouve, bien rode a la maternite, me 
quences, des mesures qui engagent davantage les cantons semble excellente car tres simple, Monsieur Allenspach, 
au niveau du contröle, mais aussi l'assure - et je vous notamment du point de vue des eventuelles mesures d'ap-
rappelle la discussion d'hier au sujet de la franchise; il est plication. 
faux par consequent d'affirmer que ce premier objectif n'est M. Allenspach a rappele hier ici toutes las difficultes reelles 
pas suivi par une serie de dispositions credibles a ce niveau. auxquelles nous nous heurtons dans l'appllcation, par 
Le temps nous dira, dans quelques annees, si les objectifs exemple, des nouvelles dispositions en matiere de pre-
flxes et les moyens et Instruments donnes auront ete suffl- voyance professionnelle. C'est tout a fait juste. Mais je pense 
sants. pouvoir vous dire, Monsieur Allenspach, sans peur d'etre 
Je voudrais vous citer encore un deuxieme aspect important dementi demain par las faits, que ces difflcultes administra-
de cette revision, a savoir le financement des calsses-mala- tives ne se presenteront pas dans ce cas precis car nous 
die. Vous avez approuve hier, en acceptant l'article 38bis et sommes en presence d'un systeme qui a deja fait ses 
suivant en cela la proposition du Conseil des Etats, une preuves tandis qua la prevoyance professionnelle, helas! 
formule de subventionnement par la Confederatlon des nous oblige a toute une serie d'experiences qui se font, j'en 
caisses-maladie qui, je le rappelle, va tout a fait dans la convlens, avec pas mal de difficultes. 
direction souhaitee par les caisses. N'oubliez pas non plus Le deuxieme avantage est celui de reconnaitre l'importance, 
que, dans quelques minutes, vous allez discuter de la lettre e je dirais non seulement morale mais sociale, de la materriite. 
des dispositions transitoires et, si vous approuvez les propo- II est exact, bien sür, comme cela a ete dlt hier ici, qu'il est 
sitions du Conseil des Etats, vous aliez donner aux caisses- ridicule de comparer la maternite a la defense nationale. 
maladie, par rapport a la situation actuelle, 60 millions pour Mais pour la premiere fois icl, on reconnait par le biais d'une 
1989 et quelque 100 millions de plus pour 1990. Vous·allez indemnite journaliere l'importance incontestable de la 
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maternite en tant que falt social et de signlfication collectlve 
dans ce pays. 
Voila donc, et je m'adresse aux femmes de ce pays, une fois 
encore un pas qui est accompli dans la direction d'une 
egallsatlon des droits des hommes et des femmes, s'il est 
vral que nous tenons campte ici d'une particularite speclfi
que et naturelle a l'entite feminine qui est justement la 
maternite. Je rappelle, entre parentheses, que cette revlsion 
ne se llmite pas seulement a l'indemnite journaliere et que la 
Confederation va desormais, ·et vous avez approuve cette 
mesure, assumer a 100 pour cent, tous les frais medicaux 
qui concernent la maternlte, alors qu'elle n'allouait jusqu'a 
present qu'un subside de 40 pour cent au sens de l'article 85 
LAMA. Voila donc encore lndiscutablement un pas de fait en 
faveur de la maternlte. 
D'autres aspects tres importants ont deja ete signales hier. 
Je ne les reprendrai pas de maniere tres approfondie. Nous 
repondons ici a un mandat constltutionnel. Je suis tout a falt 
d'accord avec M. Allenspach et avec d'autres personnes qui 
sont intervenues pour dlre que le mandat constitutionnel de 
l'article 34quinqules ne requiert probablement pas de 
manlere absolue la reponse qui est donnee maintenant au 
niveau legislatif. II est toutefois lndiscutable que cette 
reponse, Monsieur Allenspach, s'insere tout de mE\me dans 
la llgne de pensee, je dirais dans la ratio de la disposition 
constitutionnelle. La lecture du bulletin officiel de ce Parla
ment nous revele le grand nombre de promesses qui avaient 
ete reellement faites, il y a quelques annees, au moment de 
la discussion de l'initiative populaire sur l'assurance-mater
nite. II est donc tout a fait justifie que l'on demande un effort 
de credibilite au Parlament a cet egard et seules ces 
mesures permettent de le faire. · 
Je vous al presente les avantages du projet que nous soumet 
le Conseil des Etats. Aussi le Conseil federal declare-t-il de 
maniere formelle pouvoir renoncer a l'arräte B qui avait ete 
vote par le Conseil national a la condition precise que ce 
mäme consell entre en matiere pour ce qui est des indem
nites pour perte de gain. Nous sommes donc tout a fait 
d'accord avec la ligne qui a ete presentee au Parlament et en 
particulier au Conseil des Etats. Nous renonc;ons a l'arrä
te B, mais nous demandons instamment au Parlament d'ap
prouver les propositions presentees par le Conseil des Etats. 
J'en viens maintenant a une serie d'objections presentees 
hier a propos de certains aspects particu liers des mesures a 
mettre en oeuvre. Si je me souviens bien, M. Allenspach 
avait souleve une objection notamment pour ce qui a trait a 
la future ordonnance d'applicatlon et a une serie de cas qu'il 
taut essayer de regler, du fait qu'ils ne sont pas regis par la 
reglementation en matiere d'indemnite pour perte de gain. II 
avait evoque les problemes des saisonnieres et des fronta
lieres. J'assure a M. Allenspach que la dispositlon qui, selon 
l'ordonnance d'application, permet au Conseil federal de 
tenir campte de ces mesures particulleres ne sera pas prise 
par le Conseil federal dans sa tour d'ivoire, mais sera discu
tee avec les divers partenaires sociaux et, mäme si cela se 
revelait necessaire, dans le cadre d'une procedure de 
consultation. Quelques problemes particuliers restent mais, 
gräce a la proposition du Conseil des Etats, une solution 
pourra facilement leur ötre trouvee. 
M. Gautier et M. Basler ont rappele hier quelque aspects 
negatifs indeniables de cette revision, en particulier le fait 
que la revision soit financee une fois encore sur la base de 
pourcents ou si vous voulez plutöt des pour mille de salaire. 
La remarque de MM. Gautier et Basler et de Mme Segmüller 
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domalne, il n'y a pas de dogme et que, dans le passe, des 
promesses ont probablement ete faites qui subissent main
tenant, helas, quelques entorses acceptables vu le but tres 
louable que nous poursuivons. Nous pouvons affirmer une 
fois encore que la reforme est tres peu coOteuse. M. Harl et 
Mme Fetz nous ont rappele- ce que nous savions pertinem
ment - que la solution parallele au systeme des indemnites 
pour perte de gain n'est pas, quant a la determlnation des 
montants, sans soulever quelques problemes. II taut aussi 
exprimer quelques reserves, mais je rappelle que nous 
devons faire un choix de base, c'est-a-dire nous adapter 
jusqu'au bout a cette formule, ce qui entraine peut-ätre de 
temps a autre quelques aspects qui ne repondent pas a ce 
que l'on pourrait toujours souhaiter. 
Toutefois, Monsieur Harl, mäme lorsque nous parlons des 
indemnites minimales (35 francs), c'est deja quelque chose. 
Je vous rappelle l'autel de la slmplicite administrative et une 
pratique deja eprouvee, en evitant peut-ätre de poursulvre 
des buts perfectionnistes qui n'entrent pas du tout dans la 
revision en question. 
Mme Fetz demande pourquoi une serie d'lndemnisations 
supplementaires existent dans le systeme pour perte de galn 
n'est pas prevue a ce niveau. Je souligne que, la egalement, 
il fallait simplifier et que la mesure proposee en matiere de 
maternite permet d'afflrmer -que quelques 80 pour cent de 
ce qui est indemnlse pour perte de gain l'est aussi dans 
cette solution. Ainsi, Ja grande partie des mesures prevues 
dans le systeme parallele des APG est couverte par les 
solutions proposees. 
Pour terminer, je vous fais part de la satisfactlon du Conseil 
federal et surtout de la mienne en tant que troisieme conseiJ
ler federal qul a eu l'occasion de traiter ce probleme. En 
effet, le message du gouvernement remonte a 1981. Je suis 
le troisieme et probablement, si vous avez la blenveillance 
de suivre les suggestions qul vous sont faites, aussi le 
dernier, ce qui ne signlfie pas que le probleme de l'assu
rance-maladie soit regle une fois pour toutes. 
Le Conseil national a approuve une motion qui engage le 
Conseil federal a effectuer des recherches supplementaires 
dans des directions bien precises et specifiquement 
sociales. Ce n'est donc pas aujourd'hui que nous mettrons 
un point final a ce probleme. Nous avons fait un bon pas en 
avant, mais II reste encore beaucoup de travaiJ. 
Le Parlament a attribue au Conseil federal un mandat tout a 
fait cJair. Nous essaierons de Je remplir avec le calme et Jes 
etudes necessaires au cours de ces prochalnes annees. 
Permettez-moi de faire une constatation tout a fait person
nelle, surtout a propos de certaines voix qui s'elevent de 
temps a autre dans ce pays au sujet tres general de la 
prevoyance sociaJe dont on dit parfois qu'elle serait helas 
definitivement bloquee et qu'il n'y a plus de progres a 
realiser dans ce domaine voire qu'elle est en phase de 
regression. Je vous fais part de ma convictlon, que vous 
allez sOrement partager, que les progres raisonnes et pru
dents - vous en faites icl la demonstration - en matiere de 
securite sociale ne sont pas termJnes dans ce pays. II n'est 
pas necessaire de l'imprimer en gros titres dans les jour
naux, mais ce n'est que la verite. Personnellement, je m'en 
rejouis. 

Le presldent: M. Früh propose de bitter Je Chiffre 3 de Ja loi 
sur les allocatlons pour perte de gain (LAPG). La commis
sion et le Conseil federal suggerent de le maintenir. 

est importante, car je suis le premier a ätre convaincu que Abstimmung - Vote 
nous avons attelnt des limites difficiles a depasser. 
Je voudrals tout de mäme rappeler que le pourcentage de Für den Antrag Früh 
prelevement sur les salaires inherant a cette solution n'irait Für den Antrag der Kommission 
pas au-dela de 0,3 pour cent. C'est donc un avantage sup-
plementaire de la proposition qui, je le souligne, n'est pas 
chere et permet d'obtenir un excellent resultat social avec 
un mlnimum d'effort. 
Je desire tranquilliser M. Gautier, M. Basler et Mme Segmül
ler en leur afflrmant que nous tenterons d'eviter les dera
pages dans le futur. Nous savons fort bien que, dans ce 

2-tS 

17 Stimmen 
124Stimmen 



4. März 1987 N 

lllbls. Taggeld bei Mutterschaft 
Allocatlon en cas de maternlte 

Art. 16b (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1bis 
Der Bundesrat regelt auf dem Verordnungswege den Lei
stungsanspruch bestimmter Kategorien von Frauen, denen 
nach Absatz 1 kein Anspruch zustünde. 
Abs. 3 
Streichen 

Antrag Fetz 
Abs. 1 
Frauen, die .... AHV/IV versichert sind; erhalten die Kinderzu
lage nach Artikel 6, die Unterstützungszulage nach Artikel 7, 
die "Betriebszulage nach Artikel 8 sowie die Haushaltungs
entschädigung nach den .... 

Art. 16b (nouveau) 
Proposition de /a commission 
Al.1et2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 1bis 
Le Conseil federal regle par voie d'ordonnance le droit aux 
prestations de certaines categories de femmes qui ne l'au
raient pas selon l'alinea 1er. 
Al. 3 
Biffer 

Proposition Fetz 
Al. 1 
Les femmes, qui .... sont assurees pour l'AVS/AI, regoivent 
l"allocation pour enfant au sens de l'article 6, l'allocation 
d"assistance au sens de l'article 7, l'allocation d'exploitation 
au sens de l'article 8, et l'allocation de manage au sens des 
articles .... · 

Eggll-Winterhur, Berichterstatter: In Artikel 16b haben wir 
im Gegensatz zum Ständerat den Absatz 3 gestrichen und 
den Absatz 1 bis eingefügt. Das bedeutet, dass man dem 
Bundesrat zwar die Kompetenz gibt, auf dem Verordnungs
weg den Leistungsanspruch von bestimmten Frauen festzu
legen, aber er muss dies auf dem Verordnungswege tun. 
Das ist die einzige Differenz. Ich bitte Sie im Namen der 
Kommission, diesem Artikel 16b (neu) zuzustimmen. 

M. Dupont, rapporteur: II est prevu d'accorder la compe
tence au Conseil federal pour regle~. par voie d'ordonnance, 
des problemes particuliers que vient d'ailleurs de soulever 
M.· Ie conseiller federal Cotti, tel le cas des frontalleres, le 
cas des femmes suisses ou etrangeres mais domiciliees en 
Suisse qui accouchent a l'etranger, le cas des saisonnieres. 
Nous reviendrons d'ailleurs sur l'article 29b avec aussi une 
serie d'exceptlons sur lesquelles nous pourrons alors don
ner de plus amples expllcations. 

Frau Fetz: Ich möchte Sie bitten, meinem Antrag Ihre 
geschätzte Aufmerksamkeit zu sct)enken, denn ich finde es 
sehr wichtig, dass wir bei der Revision eines Gesetzes nicht 
gleich wieder Ungleichheiten hereinnehmen, Ungleichhei
ten, die wir uns nach dem Verfassungsartikel «Gleiche 
Rechte ...... gar nicht leisten können. Es geht mir darum, die 
Mütter den Wehrmännern tatsächlich gleichzustellen; das 
heisst, sie müssen ebenfalls, wie die Wehrmänner, Anspruch 
auf Kinder-, Unterstützungs- und Betriebszulagen haben, 
falls sie anspruchsberechtigt sind. 
Bis jetzt ist in der Erwerbsersatzordnung nur geregelt, dass 
sie die Haushaltentschädigung bekommen sollen. Damit 
wird die Tatsache übersehen, dass es immer mehr Frauen 
gibt, welche im Zuge des gewandelten Rollenverständnisses 
die Voraussetzungen mitbringen, dass sie auch für die ande• 
ren drei Zulagen anspruchsberechtigt sind. Warum soll eine 
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alleinerziehende Frau, die für den Unterhalt von eigenen 
oder Pflegekindern aufkommt, beim Mutterschaftsurlaub 
nicht eine Kinderzulage bekommen? Das gleiche gilt für 
jene Frauen, die für den Unterhalt von Verwandten sorgen 
und meiner Meinung nach Anspruch auf die Unterstüt
zungszulage hätten; dasselbe gilt bei der Betriebszulage: es 
gibt heute immer mehr Frauen, die selbständigerwerbend 
sind - ich denke an die Gebiete Coiffeur, Dienstleistungen, 
Verkauf, Gastgewerbe usw. Viele Frauen haben einen eige
nen kleinen Laden oder Dienstleistungsbetrieb und diese 
sollten auch Anspruch auf Betriebszulage haben. 
Ich bitte Sie deshalb, dieser Gleichstellung von Müttern und 
Wehrmännern zuzustimmen und meinen Antrag gutzu
heissen. 

M. Cottl, conseiller federal: Tout en ayant quelque compre
hension pour la proposition de Mme Fetz, je vous demande 
instamment de suivre la logique du Conseil des Etats en la 
matiere. Mme Fetz voudrait elargir les prestations en faveur 
des meres a certaines prestations particulieres qui sont 
reellement prevues dans le systeme des allocations pour 
perte de gain en cas de service militaire. 
Je dois vous rappeler qua l'idee qui a prevalu au Conseil des 
Etats - je m'en fais un peu l'interprete - a ete celle de 
l'absolue simplicite. Le Conseil des Etats a voulu etablir, 
avec des coüts relativement bas et tout a fait supportables, 
une solution socialement defendable, et ce en limitant la 
prestation aux prestatlons de menages et a celles pour 
personnes seules prevuEIS sur le plan des allocations pour 
perte de i:iain. 
En consequence, je vous prierai de ne pas alourdir un 
systeme simple et defendable et de ne pas empieter sur la 
systematique suivie par le Conseil des Etats. 
Je dirai encore a Mme Fetz, afin que las aspects quantitatifs 
de sa propositlon puissent ätre precises sur le plan compta
ble, que, d'apres une etude de mes collaborateurs. le pour
centage des indemnites prevues pour les meres - indemni
tes de manage et indemnltas pour personnes seules - par 
rapport au total des allocations versees pour perte de gain, 
represente plus du 80 pour cent. En l'occurrence, la propo
sition du Conseil des Etats merite d'etre soutenue. 

Abstimmung - Vote 

Abs. 1bis, 2und3-AI. 1bis, 2et3 
Angenommen - Adopte 

Abs. 1-AI. 1 

Für den Antrag Fetz 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 19a Abs. 2 (neu) 
Antrag der Kommission 

25Stimmen 
69Stimmen 

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das Verfahren. Er 
kann bestimmte Personalgruppen von der Beitragspflicht 
ausnehmen und vorsehen, dass für kurze Dienstleistungen 
keine Beiträge bezahlt werden müssen. 

Art. 19a al. 2 (nouveau) 
Proposition de Ja comm/ssion 
Le Conseil federal regle les details et la procedure. II peut 
exempter certalnes categories de personnes de l'obligation 
de payer des cotisations et prevoir que les allocations 
allouees pour de courtes periodes ne seront pas soumises a 
cotisation. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Hier haben wir neu einen 
Artikel 19a Absatz 2 eingefügt. Wenn Sie das EO-Gesetz 
betrachten, stellen Sie fest, dass es noch gar keinen Arti• 
kel 19 gibt. Hingegen haben Sie im Nationalrat beschlossen, 
bei der EO-Revision einen Artikel 19a einzufügen. Wir fügen 
nun den Absatz 2 bei in Ergänzung zum Absatz 2, den Sie 
bereits beschlossen haben. Es geht hier um folgendes: es 
geht darum, dass der Bundesrat die Kompetenz erhält, 
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bestimmte Frauen von der Beitragspflicht zu befreien. Wir 
dachten in der Kommission beispeilsweise daran, dass 
erwerbstätige Frauen ganz logischerweise ihre Beiträge 
auch bezahlen, dass aber Frauen, die nicht erwerbstätig 
sind, unter Umständen keine Beiträge bezahlen müssen, da 
es möglich ist, dass· die Administration für die 16 Wochen 
mehr kostet, als die Beiträge einbringen; das möchten wir 
verhindern. Es könnten noch andere Einzelheiten auftreten, 
die der Bundesrat regeln kann. Wir möchten das aber ihm 
überlassen, damit das Gesetz nicht überlastet wird; es kann 
sowieso nicht alles im Gesetz geregelt werden. 
Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen Zustim
mung zu diesem Artikel 19a Absatz 2. 

M. Dupont, rapporteur: II est vrai que le fait de soumettre a 
cotisations les allocations pour perte de gain et les alloca
tions en cas de maternite en tant que revenus determinants 
pour l'AVS peut etre considere comme une solution judi
cieuse qui ameliore la coordination entre les differentes 
branches des assurances. 
On ne saurait 6tre aussi affirmatif en ce qui concerne las 
personnes n'exerc;ant pas d'activite lucratlve et qui echap
pent normalement a l'assujettissement. II s'agit des veuves, 
des femmes mariees d'epoux assures. Pour cette categorie, 
on peut se demander s'il est justifie de deduire des cotisa- , 
tlons, d'ouvrir un campte individual et d'y inscrire l'alloca
tion en cas de maternite en tant que revenu. Les travaux 
administratifs lies a une telle mesure sont-ils en proportion 
du but recherche? Or, sur ce point, on ne peut pas, mainte
nant deja, se forger une opinion absolument claire, etant 
donne que les milieux interesses devraient egalement lltre 
consultes. 
Si l'on entend laisser toutes les voies ouvertes dans ce 
domaine, il taut adopter la formule qui vous est proposee et 
qui permet au Conseil federal de fixer, dans chaque cas 
precis et apres consultation, les mesures adequates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 28a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 

hältnis hervorwuchsen und im Prinzip nur Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer betreffen, werden von den Sozialpartnern 
allein, ohne einen Beitrag der öffentlichen Hand, finanziert. 
Das ist bei der Arbeitslosenversicherung der Fall, bei der 
Unfallversicherung und bei der zweiten Säule. Wir haben es 
also bisher mit einem klaren Prinzip zu tun. 
Die Mutterschaftstaggeldversicherung basiert ebenfalls auf 
einem allgemeinen Obligatorium; sie umfasst alle Kreise der 
Bevölkerung: Arbeitnehmer, Selbständigerwerbende und 
Nichterwerbstätige. Es entspricht deshalb den tragenden 
Grundsätzen der Sozialversicherung, dass die öffentliche 
Hand wie bei der AHV und bei der IV ebenfalls einen Beitrag 
an die Mutterschafts-Taggeldversicherung leistet. 
Aus diesen Erwägungen beantrage ich, dass der Bund einen 
Viertel der Ausgaben übernimmt. Schätzungen haben erge
ben, dass etwa 40 Prozent der Leistungen Nichterwerbstäti
gen zufallen, also jenen, die keine Beiträge bezahlen, mög
licherweise sogar nie Beiträge bezahlt haben. Die vom 
Gesetzgeber der Mutterschaftstaggeldversicherung aufge
bürdete Sozialhypothek ist also erheblich, und Sozialhypo
theken müssen abgegolten werden. Darauf haben sowohl 
die Krankenkassen wie auch dieser Rat bei der Subventi9-
nierung der Krankenpflegeversicherung grossen Wert 
gelegt. Das gleiche Prinzip muss meines Erachtens auch für 
die Mutterschaftstaggeldversicherung gelten. Es wäre para
dox, wenn sich in diesem Bereiche unser lieber Staat -weil 
es ums Bezahlen geht - aus seiner sozialen Mitverantwor
tung davonschleichen könntet Jedenfalls erhalten alle mir 
bekannten ausländischen obligatorischen Mutterschaftsver
sicherungen Beiträge der öffentlichen Hand. Gegen meinen 
Antrag wird nun eingewendet, die Bundeskasse könne die 
benötigten 100 Millionen Franken nicht aufbringen. Sicher 
muss auch die Bundeskasse sparen und darf niemals 
unnütz Geld ausgeben. Aber ginge es hier um unnütze 
Geldausgaben und hat man gefragt, ob die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmer die ihnen zugemuteten weit höheren Bei-
träge ohn-e Schwierigkeiten auf den Tisch legen können? 
Wir belasten heute mit unserer Sozialversicherung in hohem 
Masse die Löhne. Lohnintensive Betriebe und Tätigkeiten 
werden am stärksten belastet. Lohnintensive Betriebe und 
Tätigkeiten sind aber keineswegs wirtschaftlich am stärk-
sten. Lohnsteuern - um solche handelt es sich bei den 
vorgesehenen Lohnabzügen - treffen auch wirtschaftlich 
Schwache. 

(Allenspach, Ammann-Bern, Früh, Harl, Hösli, 
Schüfe, Spälti) 
Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 

Pfund, Die vom Ständerat und der nationalrätlichen Kommission 
vorgeschlagene Finanzierungsart ist in ihrer Einseitigkeit 
sozial nicht über alle Zweifel erhaben. Möglicherweise wird 
mancher bestreiten, dass die Leistungen an nichterwerbstä-

Der Bund übernimmt 25 Prozent der Kosten gemäss Arti
kel 16b. 

Art. 28a 
Proposition de /a commission 
Majorite . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 

tige und nichtbeitragspflichtige Mütter eine abzugeltende 
Sozialhypothek sei. Der Ehemann, bzw. der Vater des Kin
des, in der Regel erwerbstätig, bezahle ja Beiträge, und 
deshalb sei es nicht gerechtfertigt, dass sich die öffentliche 
Hand an den Kosten beteilige. Ich möchte vor dieser Argu
mentation warnen. Wer so argumentiert, stellt auch die 
logische Begründung für die Beteiligung der öffentlichen 
Hand an AHV und IV in Frage. Wer so argumentiert, braucht 
sich nicht zu verwundern, wenn später auch die Frage 

(Allenspach, Ammann-Berne, Früh, Hari, 
Schüfe, Spälti) 
Al. 1 et 2 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Al. 3 

Hösli, Pfund, gestellt wird, ob die Bundesbeiträge an die AHV logisch und 
systemgemäss noch zu begründen seien. Weil ich aber die 
Beiträge der öffentlichen Hand an die AHV und die IV nicht 
in Frage stellen möchte, scheint mir eben auch eine Bei-

La Confederatlon prend a sa charge le 25 pour cent des frais 
selon l'article 16b. 

Allenspach, Sprecher der Minderheit: Bisher galt es als 
Prinzip, dass sich die öffentliche Hand an jenen Sozialversi
cherungseinrichtungen finanziell beteiligt, die auf einem 
umfassenden Volksobligatorium beruhen. Die AHV erfasst 
beispielsweise alle Erwerbstätigen und Nichterwerbstäti
gen; das gleiche gilt auch für die Invalidenversicherung. In 
beiden Fällen - bei der AHV und bei der IV - übernimmt die 
öffentliche Hand einen Teil der Kosten, bei der AHV bei
spielsweise 19 bzw. 20 Prozent, bei der IV sogar 50 Prozent. 
Jene Sozialversicherungszweige, die aus dem Arbeitsver-

tragsleistung der öffentlichen Hand an die Mutterschaftstag
gelder notwendig. Wir sollten in unseren Beschlüssen ein 
gewisses Mass an logischer Konsequenz bewahren und 
nicht von Fall zu Fall, je nach Opportunität, widersprüchlich 
argumentieren. 
Schliesslich wird behauptet, der Bund bezahle für die 
Kosten der Mutterschaftspflegeversicherung; deshalb seien 
keine Beiträge an die Mutterschaftstaggeldleistungen 
gerechtfertigt. Diese Argumentation wirft zwei völlig ver
schiedene Finanzierungs- und Leistungssysteme durchein
ander. Die Tatsache, dass der Bund die Krankenkassen 
subventioniert, ist kein Grund, von den Arbeitnehmern und 
den Arbeitgebern höhere Lohnabzüge einzutreiben und 
eigentliche Lohnsteuern vorzusehen. Wenn der Bund allge-
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meine Sozialleistungen vorschreibt, müssen diese Soziallei
stungen meines Erachtens ihre Spuren auch im Bundes
haushalt hinterlassen, ansonsten in der Politik der Eindruck 
erweckt wird, diese Leistungen würden nichts kosten. Es 
wird ohnehin immer wieder behauptet, in der Schweiz sei 
das Soziale verkümmert, weil sich die Kosten der sozialen 
Sicherheit nicht im Bundeshaushalt zeigen, sondern primär 
von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. 
Wir dürfen den Bogen der Lohnprozente nicht überspan
nen. Auch in der Arbeitnehmerschaft mehren sich die Wider
stände gegen weitere Lohnabzüge. 
Mein Antrag will die Lasten auf breitere Schultern verteilen, 
nicht nur auf die Schultern der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer, auch der Staat soll mittragen. Der Staat muss in die 
Sozialversicherung eingebunden sein, nicht nur indem er 
Leistungen vorschreibt, sondern indem er auch an den 
Leistungen mitträgt. In diesem Sinne bitte ich Sie, meinem 
Antrag zuzustimmen. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Dieser Antrag wurde in 
der Kommission behandelt. Die Kommission hat ihn mit 
grosser Mehrheit abgelehnt. 
Herr Allenspach, auch die EO wird nicht vom Bund finan
ziert, sondern durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Wenn Sie sagen, man müsse das gesamthaft betrachten, so 
bitte ich Sie, das in Zukunft auch zu tun. Die Mutterschafts
leistungen der Pflegeversicherung - das haben wir hier 
beschlossen - werden vom Bund voll übernommen. Die 
Krankenkassen sind nur das administrative Organ, das die 
Mutterschaftsleistungen ausbezahlt und nachher beim 
Bund wieder einzieht. Die Bundesleistungen betragen im 
Jahr rund 250 Millionen Franken; je nach A_nzahl der Gebur
ten sind es etwas mehr oder weniger. Der Bund erbringt also 
seine Leistungen durchaus. 
Es ist richtig, Herr Allenspach, dass personalintensive 
Betriebe nicht unbedingt diejenigen sind, die am meisten 
verdienen. Aber gerade diese Betriebe, Herr Allenspach, 
fahren mit der EO-Lösung bedeutend besser als mit der 
Taggefdlösung. 
Herrn Früh möchte ich sagen: Hier hat das Nein-Sagen zu 
dieser Konsequenz geführt. Man sagt zur Taggeldversiche
rung nein, obwohl auf Antrag von Herrn Reimann ein Aus
gleich geschaffen worden wäre, damit die Frauenbetriebe 
nicht allzu viel bezahlen müssten. Der Antrag wurde aber 
abgelehnt, und man will nachher wegen der Belastung die 
Taggeldversicherung nicht, sondern verfangt nun die EO
Lösung, und diese entlastet die Betriebe. 
Jetzt möchte ich an einem Beispiel, das mir gestern erzählt 
wurde, erklären, dass die Betriebe durch diese Lösung auch 
entlastet werden. Mir hat ein Arbeitgeber erzählt, er beschäf
tige vier Frauen. Letztes Jahr habe er das Glück oder Pech 
gehabt,. dass zwei Frauen Kinder geboren haben. Er hätte 
jeder 12 Wochen den vollen Lohn bezahlt. Wenn die EO
Lösung bereits vorhanden gewesen wäre, hätte er als Arbeit
geber, der den Lohn bezahlt hat, die entsprechenden EO
Beiträge erhalten. Mit diesen EO-Beiträgen hätte er entwe
der einen Beitrag an die Lohnkosten gehabt, oder er hätte 
eine Aushilfskraft anstellen können. 
Ich möchte Sie ganz deutlich darauf aufmerksam machen, 
dass insbesondere die Arbeitgeber bei den Lohnkosten mit 
der EO-Lösung entsprechend profitieren und daher auch in 
der Lage sein sollten, diese Beiträge zu bezahlen. 
Ich möchte Sie im Auftrag der Kommission bitten, den 
Antrag von Herrn Allenspach abzulehnen. 

M. Dupont, rapporteur: La proposition de M. Allenspach est 
en prlncipe acceptable et louable. Si la Confederation a 
assez d'argent - un montant de 100 millions est en jeu -
nous pourrions tres bien suivre cette Idee. Toutefois, je 
comprends mal M. Alienspach car, normalement, il presente 
des propositions visant a faire des economies, et je trouve 
sympathique que, cette fois, il en fasse une qui aille dans un 
sens different. 
Je tiens a rappeler que nous avons decide, dans la revision 
en cours, de faire supporter la totalite des frais des soins 
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medicaux en cas de maternite par la Confederation. Cela 
represente une depense de 200 a 250 millions. Or, jene crois 
pas qu'il failfe charger le bateau au point de creer une 
nouvelle divergence majeure avec le Conseil des Etats et de 
renvoyer ce projet pour reexamen, car il existe ia un verita
ble danger de surcharge. 
Pour cette raison, je suis d'avis de maintenir la revision dans 
sa globalite selon la version du Conseil des Etats, afin de la 
mener vraiment a chef. 
Par consequent, au nom de la commission qui a pris sa 
decision par 15 voix contre 10, je vous irivite a rejeter la 
proposition de M. Allenspach. 

Mme Vannay: Allons-nous, pour quelque cinquante millions 
de francs supplementaires a la charge des employeurs, 
ralentir, voire aneantir la proposition du Conseil des Etats 
qui consiste a inclure les allocations en cas de ·maternite 
dans la loi sur le regime des allocations pour perte de gain 
en faveur des personnes astreintes au service militaire et a la 
protection civile? 
C'est a cette question que nous repondrons en nous pro
nonc;ant sur la proposition de M:Allenspach, a l'article 28, 
alinea 3, proposition de minorite que je vous prie instam
ment de rejeter. En fait, il s'agit la d'une manoeuvre qui s'est 
deroulee en trois temps et qui ne veut pas dire son nom, 
mais qui a echoue devant la commission. On a joue les 
preludes, hier, avec la proposition de M. Früh. Premier 
temps, on vote contre l'entree en matiere de cette partie III
bis ayant trait aux allocations en cas de maternite. Deuxieme 
temps, on propose que, pour les meres qui n'exercent pas 
d'activite lucrative, les pouvoirs publics remboursent au 
fonds les prestations versees, comme si les peres de ces 
enfants n'existaient pas et ne cotisaient pas, deuxieme pro• 
position refusee par la commission. 
Troisieme essal, plus subtil il est vral, et aussi rejete par la 
commission, on propose que la Confederation prenne a sa 
charge le 25 pour cent du montant des allocations en cas de 
maternite, dechargeant du meme coup employeurs et 
employes de chacun 0,5 pour mille des salaires de charges 
supplementaires au titre des APG. Le coüt estime de l'opera
tion est evalue a 100 millions de francs pour la Confedera
tion. 
Pensez-vous vraiment que l'economie de notre pays doive 
etre dechargee de ces 50 miliions de francs pour l'assu
rance-maternite par l'argent des contribuables? C'est 
oublier que l'economie sait se montrer genereuse dans 
d'autres circonstances, en ce qui concerne par exemple les 
salaires verses aux citoyens soldats en cas de service mili
taire obligatoire comme en cas de service d'avancement. Et 
la il ne s'agit pas de seize petites semaines une ou deux fois 
dans la vie de la travailleuse, mais de mois, cinquante 
semaines de service obligatoire, voire d'annees de salaire. 
Bien que les pratiques ne soient pas exactement les mämes 
dans chaque entreprise, on peut dire que les prestations a la 
charge de l'employeur, les APG deduites, sont d'autant plus 
elevees que le be_neficiaire est celibataire, que son revenu 
est important ou qu'il a moins d'enfants. Chose curieuse, il 
semble que l'economie ne soit pas en mesure de dire 
combien d'argent elle offre ainsi a fonds perdus aux 
citoyens soldats au titre de salaires non assures et effective
ment verses. Relevons que les'entreprises qui s'en sortent le 
mieux sont bien celles qui emploient plus de femmes et plus 
d'etrangers. lls ne font pas de service militaire. 
Aujourd'hui, nous demandons aux entrepreneurs de recon
naitre enfin que la maternite est une täche sociale, eminem
ment indispensable a la survie de leurs entreprises et a celle 
de la soclete, et qu'ils concretisent cette reconnaissance par 
0,5 pour mille de retenues qui manquent encore pour assu
rer ces allocations en cas de maternlte. 
En demandant une nouvelle partlcipation a la Confedera
tion, on semble oublier que, par cette revision, !'Etat prendra 
a sa charge un montant supplementaire de 120 a 150 mil
lions par an pour payer entierement les prestatfons medico
pharmaceutlques aliouees en cas de grossesse et de mater
nite et de 457 a 525 millions pour compenser partiellement 
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les frais medicaux et pharmaceutiques plus coüteux qu'oc
casionnent les femmes et pour reduire leurs primes d'assu
rance honteusement plus elevees que celles des hommes. 
Monsieur Aflenspach, retenons ce que votre proposition a 
de positif: le desir de voir la Confederation financer davan
tage les assurances sociales. Or, cette proposition doit etre 
faite dans le cadre du financement de l'AVS/AI puisque la 
Confederatlon paie la son dü et sa part pour les assurances 
sociales; vu qu'efle ne finance pas les APG. Par consequent, 
donnons-nous rendez-vous a la dixieme revision de f'AVS et 
aujourd'hui aflons de l'avant en acceptant la version du 
Conseil des Etats sans creer de divergence qui ne pourrait 
que retarder encore l'avenement de cette assurance-mater
nite que nous desirons dans les plus brefs delals. 

Bonny: Die Mehrheit der FDP-Fraktion ist gegen den Min
derheitsantrag und also mit einer Beteiligung der öffentli
chen Hand an der Finanzierung des Mutterschaftstaggeldes 
nicht einverstanden. Ich brauche auf die fachspezifischen 
Erwägungen nicht mehr einzutreten,.in der Meinung, dass 
der Kommissionssprecher, Herr Koflega Eggli, das in über
zeugender Weise getan hat. Wenn ich hier das Wort ergreife, 
dann geht es vor allem darum, auf drei grundsätzliche 
Aspekte hinzuweisen, die für die Mehrheit unserer Fraktion 
massgebend waren. 
1. Wir Freisinnigen sind für sparsamen Umgang mit Bundes
mitteln. Wir haben In der Kommission von der Verwaltung 
gehört, dass die Belastung bei einer Viertelbeteiligung der 
öffentlichen Hand 105 Millionen Franken ausmachen 
würde; wir haben Mühe einzusehen, weshalb wir den Bund 
nun mit dieser doch sehr beträchtlichen Summe belasten 
sollen. 
2. Wir Freisinnigen stehen seit Jahren für weniger Staat ein, 
und ich bin mit der Mehrheit der Fraktion einig darin, dass 
wir dabei eben konsequent bleiben müssen, auch wenn wir 
vielleicht kurzfristig mit einer Abweichung einen Vorteil zu 
sehen glauben. Dabei möchte ich die Frage offenlassen, ob 
diese Variante tatsächlich ein Vorteil wäre. 
Eine weitere grundsätzliche Ueberlegung betrifft folgendes: 
Wir haben uns vorhin mit klarer Mehrheit für dieses Mutter
schaftstaggeld ausgesprochen, und ich wage die Behaup
tung, dass die Mehrheit der Befürworter dabei von der 
Voraussetzung ausgegangen ist, dass es nun.einmal bei den 
festgelegten Ansätzen zu bleiben hat, dass wir also - jeden
falls nicht in unmittelbarer Zukunft - keine Aufstockung 
wollen. Nun sind wir der Meinung, dass gerade eine Finan
zierung über die öffentliche Hand sehr wahrscheinlich ein 
erster Schritt in die falsche Richtung ist. Ich beziehe mich 
hier auf den Antrag zu Artikel 16bis von Frau Kollegin Fetz, 
der vorhin zurückgewiesen wurde. Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, Frau Fetz, haben Sie in einem früheren 
Votum die Ansicht vertreten, dass auch die öffentliche Hand 
beitragen sollte. Ich sehe an Ihrem Nicken, dass ich das 
richtig verstanden habe. Sie haben sich also da in eine sehr 
nette Umgebung begeben, ich gratuliere dazu. Ihre Meinung 
diesbezüglich ist für mich genau der Beweis, wie es heraus
käme, wenn wir hier die öffentliche Hand beteiligen würden. 
Dann wären weitere Aufstockungen programmiert. Dort 
scheiden sich dann unsere Wege, Frau Fetzl 
3. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass gerade bei 
Sozialversicherungen die Transparenz bezüglich der Finan
zierung sehr wichtig ist. Wir alle - Behörden, Volk, Versi
cherte - sollen wissen, dass das Geld, auch wenn es vom 
Staat stammt, nicht wie Manna vom Himmel kommt. Herr 
Allenspach, Sie haben gesagt, der Staat solle mittragen, wir 
hätten genug von höheren Lohnprozenten. Das ist an sich 
richtig, aber wir haben auch genug von höheren Steuern! 
In diesem Sinne bittet Sie die Mehrheit der FDP-Fraktion, 
der Mehrheit der Kommission zuzustimmen und den Min
derheitsantrag abzulehnen. 

Relmann: Ich nehme Stellung zum Antrag Aflenspach und 
möchte gleichzeitig meinen Antrag zu Ziffer lter Ueber
gangsbestimmungen, begründen, weil zwischen den beiden 
ein gewisser Zusammenhang besteht. 
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Man muss dem Ständerat zugute halten, dass es durch sein 
Finanzierungsmodell möglich sein wird, die Mutterschafts
Taggeldversicherung überhaupt zu realisieren. Nach der 
Zustimmung des Nationalrates steht dieser Lösung nichts 
mehr im Wege. 
Ich möchte noch einmal wiederholen: Bei der EO handelt es 
sich um eine Institution, die von den erwerbstätigen Frauen 
mitfinanziert wird, ohne dass diese bisher im entsprechen
den Ausmass davon profitieren konnten. Mit dem Herbeizug 
der EO zur Finanzierung der Mutterschaftstaggeldversiche
rung wird dieses Ungleichgewicht teilweise korrigiert. Das 
wird auch von der sozialdemokratischen Fraktion begrüsst. 
Hingegen hat sich die sozialdemokratische Fraktion dafür 
entschieden, nicht auf pen Antrag Allenspach zur Ausrich
tung eines Bundesbeitrages an die Taggeldversicherung bei 
Mutterschaft einzutreten. Sie tut das nicht etwa, weil sie der 
Meinung ist, Bundesbeiträge wären bei den Sozialwerken 
überflüssig, wie das die Mehrheit der freisinnigen Fraktion 
vertritt. Im Gegenteil, Bundesbeiträge sind nötig, um finan
zielle Schwankungen, die bei lohnabhängigen Beitragszah
lungen auftreten können, zu stabilisieren und vor allem, um 
einen zusätzlichen sozialen Ausgleich zu schaffen. Dies 
geschieht zum Beispiel durch die Uebernahme der Kranken
pflegekosten bei der Mutterschaft durch den Bund. Gerade 
diese soziale Ausgleichswirkung käme aber bei einer Finan
zierung mit Bundesbeteiligung bei der Mutterschafts-Tag
geldversicherung nur ganz minim zum Tragen. Da die Prä
mien über die Erwerbsersatzordnung nach AHV-System 
erhoben werden, spielt bereits die unbegrenzte, lineare Ein
kommenssolidarität. Lediglich die progressive Steuersoli
darität über direkte Steuern würde eine noch grössere Wir
kung erzielen, doch werden ja Bundesbeiträge vorwiegend 
über indirekte Steuern finanziert. Sodann würde der vorge
schlagene Bundesbeitrag die lohnprozentuale Belastung 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur ganz geringfügig 
beeinflussen. Eingespart werden könnte etwa ein Lohnpro
mille, so dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf je 
1000 Franken Einkommen etwa 50 Rappen einsparen wür
den. Diese Summe ist für die Arbeitgeber meines Erachtens 
zumutbar. Die Arbeitnehmer sind sicher auch bereit, für eine 
gute Regelung bei der Mutterschaft diesen Betrag zu be
rappen. 
Dagegen kennen wir gerade bei der Krankenpflegeversiche
rung die störenden Auswirkungen der fehlenden Solidarität, 
insbesondere auch zuungunsten der Frauen. Ich denke hier 
speziell an die Regelung, wonach Frauen höhere Prämien 
zu zahlen haben als Männer. Dabei handelt es sich um 
Kopfprämien, so dass die Bezüger niedrigerer Einkommen 
besonders stark betroffen werden. Betroffen werden aber 
auch Familien, da nach dem vorliegenden Vorschlag die 
Abgeltung zum Kostenausgleich gemäss Artikel 36bis nur 
dann ausreicht, um die um 10 Prozent höhere Prämie der 
Frau auszugleichen, wenn zuvor die Männerprämie um 
10 Prozent über das Risiko hinaus erhöht wird. Wollen wir 
wirklich Soziales tun, etwas tun zugunsten der Frauen und 
der Familien, dann sollten wir die Beteiligung des Bundes 
nicht bei der Mutterschaftsversicherung verlangen, sondern 
den Beitrag des Bundes zum Kostenausgleich der Prämien 
zwischen Mann und Frau entsprechend erhöhen. 
Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion beantrage ich 
Ihnen deshalb unter den Uebergangsbestimmungen, es sei 
der geplante Bundesbeitrag für den Bereich von Artikel 
36bis von 489 Millionen Franken um 110 Millionen auf 
599 Millionen Franken zu erhöhen und entsprechend die 
Gesamtsubvention von 1006 Millionen auf 1116 Millionen 
Franken. Wir laden Sie alle- insbesondere die Antragsteller 
für die 25 Prozent Bundesbeitrag an die Mutterschaftsversi
cherung - dazu ein, unter den Uebergangsbestimmungen 
unserem Antrag zuzustimmen. So können Sie beweisen, 
dass Sie wirklich zu einer solidarischen Finanzierung bereit 
sind und Frauen und Familien entlasten möchten. Der 
Betrag von 599 Millionen (statt 489 Millionen) würde zwar 
nicht ermöglichen, die Beitragsdifferenz zwischen Mann 
und Frau voll auszugleichen. Aber sie könnte zumindest 
gesenkt werden, oder es könnte die künftige Prämienerhö-
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hung beim Mann von 11 auf 5 Prozent gesenkt werden, was 
die Frauenprämie ebenfalls reduzieren und die Gefahr der 
Abwanderung von Männern zu Sondergruppen abschwä
chen könnte. Es nützt nämlich nichts, im Gesetz die Gleich
stellung der Prämien für Mann und Frau zu verlangen, wenn 
nicht gleichzeitig die Finanzierung der Kostendifferenz 
sichergestellt ist. Krankenkassen mit einem hohen Anteil an 
weiblichen Mitgliedern müssten trotzdem extrem hohe Prä
mien verlangen, was wiederum eine Abwanderung der 
guten Risiken in andere Kassen zur Folge hätte. Der Endef
fekt wäre getrennte Kassen für Männer und Frauen, und da 
würden die Frauen trotz gesetzlicher Bestimmungen für 
Gleichstellung beträchtlich höhere Prämien bezahlen müs
sen als die Männer. Das kann man - wie gesagt - nur 
verhindern, wenn die vom Gesetz verlangte Gleichstellung, 
bzw. die maximal zulässige Prämiendifferenz zwischen 
Männern und Frauen, durch genügend Beiträge des Bundes 
sichergestellt ist. 
Die sozialdemokratische Fraktion stellt sich auf den Stand
punkt, die Bundesbeiträge seien dort auszurichten, wo 
damit ein sozialer Ausgleich geschaffen werden kann. Das 
ist vor allem dort der Fall, wo die Beiträge in Form von 
Kopfprämien entrichtet werden müssen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, den Antrag Allenspach zu 
Artikel 28a Absatz 3 abzulehnen und bitte Sie, meinem 
Antrag zu Artikel 36bis Uebergangsbestimmungen zuzu
stimmen. 

Frau SegmOller: Wir haben gestern in diesem Rat ja gesagt 
zum Grundsatzentscheid betreffend Schaffung einer Mutter
schaftsversicherung. Das ist erfreulich. Es gilt heute, den 
direktesten Weg zur Verwirklichung zu wählen. Das heisst, 
keine weiteren Verzögerungen, keine weiteren Differenzen 
zu den Beschlüssen des Ständerates. Die CVP-Fraktion hat 
der Lösung innerhalb des EO-Systems aus Ueberzeugung 
zugestimmt; sie hat damit auch ja gesagt zur Finanzierung 
über die Lohnprozente. Wir haben aber betont, das sei das 
letzte Mal, dass wir einer lohnprozentlgen Mehrbelastung 
durch einen neuen Sozialzweig zustimmen würden. 
Der Antrag Allenspach bringt unseres Erachtens mehr admi
nistrative Belastungen und Komplikationen, als er reale 
Entlastungen auf der Seite der Lohnprozente brächte. Wir 
bitten Sie daher, diesen Antrag abzulehnen und damit keine 
neuen Differenzen zu schaffen, sondern den geraden Weg 
zur Verwirklichung der Mutterschaftsversicherung zu 
gehen. Dieser erscheint uns der richtige. 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Ich habe nur noch zwei 
Sätze beizufügen. ich habe mich in der Zwischenzeit davon 
überzeugt, dass es tatsächlich richtig ist, dass die EO für 
Männer voll über Lohnbeiträge finanziert wird und es nicht 
logisch und nicht konsequent wäre, wenn wir hier nun einen 
Beitrag des Bundes gemäss Antrag Allenspach verlangen 
würden. Darum bitte ich Sie nochmals im Namen der Kom
mission, diesen Antrag abzulehnen. 
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gegen die hinter Ihrem Vorschlag stehende Idee sein kann. 
Und warum? Weil wir alle anerkennen, dass die Mutter
schaft eine kollektive und sozial wichtige Bedeutung hat, so 
dass gar nicht auszuschliessen ist, dass der Staat hier eine 
gewisse Rolle zu spielen hat. Prinzipiell würde ich mich 
nicht gegen die Idee, die hinter Ihrem Vorschlag steht, 
sträuben. Aber in der konkreten Situation stellen wir zuerst 
einmal folgendes fest, Herr Allenspach: Rein formell haben 
diese Parallelitäten eine Bedeutung. Wie schon gesagt 
wurde, kommt der Bund bei der EO im Militärbereich für 
keine Beiträge auf. Wir wollen eine logische Parallele zur 
EO, und gerade aus diesem Grund wüsste ich nicht, weshalb 
man hier eine Einschränkung oder eine Ausnahme gegen
über dieser EO-Systematik machen sollte. 
Das zweite Element, das ebenfalls erwähnt worden ist: Ver
suchen wir, den Bogen nicht allzuweit zu spannen. Herr 
Allenspach, Sie haben das selber erwähnt, und es darf nicht 
vergessen werden: Mit diesen Vorschlägen kommen wir den 
Frauen im Bereich der Mutterschaftspflege wesentlich 
entgegen. Wir anerkennen also die soziale und kollektive 
Bedeutung der Mutterschaft schon im Rahmen der Mutter
schaftspflege, indem - wie gesagt - der Bund bis zum 
letzten Rappen für die Mutterschaftspflegekosten aufkom
men wird. Das ist also ein Grund mehr, dass beim Kranken
geld der Bund nicht verpflichtet werden kann, eine spezifi
sche, finanzielle Rolle zu übernehmen. Ich glaube, im Berei
che der Mutterschaft erfüllt der Bund nunmehr aufgrund 
dieser Revision voll und ganz seine Pflicht. Aber Sie haben 
gesehen, Herr Allenspach: Gleich nachdem Sie Ihren Vor
schlag gebracht haben, hören wir Herrn Reimann, der natür
lich nicht mehr in der gleichen Richtung, aber doch auf
grund des gleichen Gedankenganges mit einem Vorschlag 
fortfährt-der in meinen Augen ebenfalls unannehmbar ist
und sagt: Der Bund soll wenigstens bei den Krankenpflege
geldern - noch etwas mehr als hier vorgeschlagen - mithel
fen, die differenzierten Pflegekosten der Frauen zu tragen. 
Herr Reimann, ich kann mich mit Ihrem Vorschlag ebenfalls 
nicht befreunden. Es wurde von seiten des Ständerates und 
auch des Bundesrates schon sehr weit gegangen. Wir haben 
betreffend Beiträge der Krankenkassen wesentliche Vor
schläge eingebracht. zusammengenommen, nicht nur die
sen Aspekt betreffend, gehen wir für das Jahr 1990 (mit 
mehr als 100 Millionen Franken Beiträgen des Bundes) über 
das hinaus, was mit der heutigen Regelung bezahlt würde. 
Wenn wir also diese Revision noch immer als eine objektive, 
tragbare, nicht überzogene Revision betrachten, dann dür
fen wir, Herr Reimann und Herr Allenspach, keinen Beitrag 
leisten, um diese ausgewogene Lösung irgendwie zu ge
fährden. 
Gestatten Sie also, dass ich Sie im Namen des Bundesrates 
bitte - aus den erwähnten Gründen und bei aller prinzipiel
len und grundsätzlichen Offenheit des Gespräches -, bei 
dieser Lösung zu bleiben. Sie ist tragbar und konsensfähig. 

Abstimmung - Vote 

Bundesrat Cottl: Wir befinden uns hier in der etwas parado- Für den Antrag der Minderheit 12 Stimmen 
124Stimmen xen Lage, dass Herr Allenspach, bekannt als berechtigter- Für den Antrag der Mehrheit 

weise strenger Wächter der Bundesfinanzen, einen Vor
schlag für Mehrausgaben im Wert von etwa 100 Millionen 
Franken bringt, während wir auf der anderen Seite sehen, 
dass Vertreter im Parlament, die es normalerweise nicht 
scheuen, Bundesausgaben auch als sozial zu betrachten, 

Art. 29bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

sofem sie durch proportionale Steuereinkommen finanziert Antrag Fetz (fällt dahin) 
werden, hier eher die Bremse ziehen. Das ist nicht nur Die Artikel 2, 3, 6 bis 8, 17 bis 22, .... 
paradox, das kann auch gefährlich sein. Der Vorschlag, den 
Herr Reimann gemacht hat, zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Art. 29bls 
man sich auf solche Spiele einlässt. Proposition de /a commission 
Darf ich hier kurz die Meinung des Bundesrates vertreten, Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
der ganz entschieden das Parlament bittet, es bei den stän-
derätlichen Lösungen bewenden zu. lassen? Proposition Fetz (est caduque) 
Zuallererst möchte ich eine Feststellung machen: Der Bun- Les articles 2, 3, 6 ä 8, 17 a 22, .... 
desrat geht nicht allein oder primär von finanzpolitischen 
Ueberlegungen aus; denn es muss Ihnen, Herr Allenspach, Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
attestiert werden, dass man grundsätzlich nicht unbedingt Adopte selon la proposition de /a commission 
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Art. 34 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 34 aL 4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

lter Uebergangsbestlmmungen 
Dispositions transltolres 

Eggll-Winterthur, Berichterstatter: Bei Artikel 38bis haben 
wir zugestimmt. Das bedeutet, dass für die Jahre 1989 und 
1990 - auszahlbar 1990 und 1991 - Bundesbeiträge von 
1006, respektive 1062 Millionen Franken vergütet werden. 
Diese Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: Einerseits 
gemäss Artikel 36bis, Mutterschaft, 245 Millionen Franken, 
respektive 262 Millionen; Prämlenbefreiung ab drittem Kind 
ergibt 68 respektive 3 Millionen Franken. Das sind die 
gebundenen Ausgaben, die der Bund entsprechend den 
beschlossenen Artikeln leisten muss. Die übrigen Zahlen 
stehen auf der Fahne. Sie sehen, dass gegenüber unserer 
letzten Beratung die Sozialhypotheken von 120 auf 150 Mil
lionen Franken erhöht werden; die Beiträge an die Frauen
prämien werden ebenfalls von 440 auf 489 Millionen respek
tive von 489 auf 525 Millionen Franken erhöht. 
Im weiteren hat die Kommission nochmals eine Aenderung 
des Artikels über die Finanzierung behandelt. Bis jetzt hiess 
es- Sie haben das bereits beschlossen-, dass "die Bundes
beiträge aufgrund der Teuerung in der Krankenversiche
rung und der Finanzlage des Bundes jeweils nach drei 
Jahren festgelegt werden ... Wir haben in der Kommission 
beschlossen und beantragen Ihnen dies mit grosser Mehr
heit, «Finanzlage des Bundes» sei zu streichen und nur 
noch die "Kostenentwicklung„ sei einzufügen. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, der Kommission zuzu
stimmen. 
Den Minderheitsantrag von Herrn Reimann haben wir in der 
Kommission nicht behandelt. Ich kann Ihnen also hier keine 
Kommissionsmeinung bekanntgeben, obwohl ich annehme, 
dass die Kommission diesen Antrag abgelehnt hätte. 
Immerhin hat Herr Reimann recht, wenn er darauf hinweist, 
dass die Männerprämien heute wegen der fehlenden Bun
desbeiträge etwa 11 Prozent teurer sind als die effektiven 
Kosten, die die Männer verursachen. Da hat Herr Reimann 
sicher recht. Auf der anderen Seite haben wir in der Kom
mission etwa 100 Millionen Franken mehr Bundesbeiträge 
festgelegt. als die bisherige Regelung vorsah. Persönlich 
würde ich dem Antrag Reimann zustimmen. Aber wie ich die 
Kommission kenne, muss ich annehmen, dass die Kommis
sionsmehrheit den Antrag Reimann abgelehnt hätte. 

M. Dupont, rapporteur: Le Conseil federal pense que, meme 
si les diverg!!nces sont supprimees durant cette session 
entre le Conseil national et le Conseil des Etats, l'entree en 
vigueur de la revision ne pourra se faire qu·au 1er janvier 
1989; c·est la raison pour laquelle vous trouvez dans le 
depliant les subventions calculees a partir de cette date. 
Nous vous invitons a suivre la proposition qui vous est faite 
par la commission du Conseil national et, par la meme, a 
refuser celles emanant de M. Reimann a l'article 36bis, ali
neas 3 et 4. 

M. Cottl, conseiller federal: J'ai deja donne les raisons pour 
lesquelles le Conseil federal combat la proposition de 
M. Reimann, je n'ai donc rien a ajouter. 

Bsl e Abs. 3 und 4 
Abs. 3 
Für das Jahr 1989 beträgt der Bundesbeitrag nach Artikel 
38bis Absatz 2 749 Millionen Franken. Davon entfallen auf 
Beiträge nach 
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Artikel 35 
Artikel 36bis 
Artikel 37 Absatz 1 
Artikel 38 Absatz 3 
Abs. 4 

N 4 mars 1987 

Franken 
150 000000 
489 000 000 

90 000 000 
20 000000 

Für das Jahr 1990 beträgt der Bundesbeitrag nach Artikel 
38bis Absatz 2 785 Millionen Franken. Davon entfallen auf 
Beiträge nach · 
Artikel 35 
Artikel 36bis 
Artikel 37 Absatz 1 
Artikel 38 Absatz 3 

Antrag Reimann 
Abs. 3 

Artikel 36bis 

Abs. 4 

Artikel 36bis 

Let e al. 3 et 4 
Proposition de Ja commission 
Al. 3 

150000 000 
525 000 000 
90000 000 
20000 000 

Fr. 599 000 000 

Fr. 635 000 000 

Le subside federal alloue en vertu de l'article 38bis, 2e ali
nea, s'eleve a 749 millions de francs pour 1989. 
De ce montant sont verses: 
En vertu de: 
l'article 35 
l'article 36bis 
l'article 37, 1er alinea 
l'article 38, 3e alinea 
Al. 4 

fr. 150 000 000 
fr. 489 000 000 
fr. 90 000 000 
fr. 20 000 000 

Le subside federal alloue en vertu de l'article 38bis, 2e ali
nea, s'eleve a 785 millions de francs pour 1990. 
De ce montant sont verses: 
En vertu de: 
l'article 35 
l'article 36bis 
l'article 37, 1er alinea 
l'article 38, 3e alinea 

Proposition Reimann 
Al. 3 

l'article 36bis 

Al. 4 

l'article 36bis 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Reimann 
Für den Antrag der Kommission 

fr. 150 000 000 
fr. 525 000 000 

fr. 90 000 000 
fr. 20 000 000 

fr. 599 000 000 

fr. 635 000 000 

29Stimmen 
72Stimmen 

B. Bundesgesetz über die Krankengeldverslcherung Inklu
sive Taggeld bei Mutterschaft 
Lol federale sur l'assurance d'une indemnlte Journallere, y 
compris l'lndemnlte Journallere en cas de maternlte 

Antrag der Kommission . 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Reimann, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthur, Gloor, Neu
komm, Vannay, Zehnder) 
Eintreten 
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Proposition de /a commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Reimann, Borel, Bratschi, Eggli-Winterthour, Gloor, Neu
kamm, Vannay, Zehnder) 
Entrer en matiere 

Relmann, Sprecher der Minderheit: Die Krankenversiche
rung stellt in der Sozialversicherungslandschaft der 
Schweiz ein Unikum dar. Als einziger Zweig des sozialen 
Sicherheitsnetzes kennt sie kein Obligatorium auf Bundese
bene, und dies, obwohl oder gerade weil sie die älteste aller 
Sozialeinrichtungen darstellt. Würde sie heute neu geschaf
fen, wäre das Obligatorium eine Selbstverständlichkeit. 
Besonders störend wirkt sich das Fehlen eines Obligato
riums bei der Krankengeldversicherung aus. Erleidet ein 
Arbeitnehmer einen Unfall oder verliert er seine Stelle, wird 
er von einem obligatorischen Sicherheitsnetz zu einheitli
chen Bedingungen aufgefangen. Wird er dagegen krank, 
gelten in jedem Betrieb andere Regeln. Einmal gelten nur 
die Minimalbestimmungen des Obligationenrechtes für die 
Lohnfortzahlung. Ein andermal gelten Regelungen eines 
Gesamtarbeitsvertrages. Ein drittes Mal übernimmt eine Ver
sicherung die Leistungen. Krass wirkt sich das Fehlen des 
Krankenversicherungsobligatoriums bei Stellenwechsel 
oder Arbeitslosigkeit und gleichzeitiger Erkrankung aus. 
Aber auch der ganz normale Eintritt in den Ruhestand hat 
seine Tücken. In all diesen Fällen gilt die Freizügigkeit -
oder wie sie hier genannt wird: das Zügerrecht - für die 
Krankenversicherung nur begrenzt. Von einer privaten Kol
lektivversicherung zur Kollektivregelung einer anerkannten 
Krankenkasse und umgekehrt gilt überhaupt nichts, von der 
Kollektivversicherung zur Einzelversicherung nur im Rah
men der Beitragshöhe, nicht aber im Rahmen der bisher 
versicherten Leistungen. Auch Versicherungsvorbehalte 
sind bei solchen Wechseln möglich. 
Diese sozialen Lücken sind eines modernen Staates unwür
dig. Sie widersprechen auch heute geltenden internationa
len Normen. 
Die sozialdemokratische Fraktion beantragt deshalb, dass 
Teil B der heutigen Vorlage, das Bundesgesetz über Kran~ 
kengeldversicherung, behandelt und verabschiedet wird. 
Dadurch würden weder dem Arbeitnehmer noch dem 
Arbeitgeber unzumutbare Kosten auferlegt. In fortschrittli
chen Betrieben gibt es längst Regelungen, wie sie hier 
vorgeschlagen werden. 
Auch die Beteiligung der Arbeitgeber an den Prämien ist 
eine Selbstverständlichkeit und entspricht dort, wo dadurch 
die Lohnzahlungspflicht abgegolten wird, sogar einer 
gesetzlichen Regelung. Aber auch in diesen Fällen können 
Arbeitnehmer immer wieder durch die Maschen der Rege
lungen durchfallen. Gerade dies sollten wir doch bei einem 
Sozialwerk verhindern. 
Sie haben zwar nun der Finanzierung der Mutterschaftstag
geldversicherung über die Erwerbsersatzordnung, gemäss 
Vorschlag des Ständerates, zugestimmt. Aber ich muss 
betonen, dass diese ausserordentliche Massnahme der 
Finanzierung ausserhalb des Krankenversicherungssystems 
nur deshalb notwendig war, weil ohne Obligatorium eine 
interne Lösung unmöglich ist. 
Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass die nationalrätli
che Kommission ein Finanzierungsmodell im Rahmen der 
Krankenversicherung ohne Lohnprozente auf dem Tisch 
hatte. Dieser Vorschlag wurde durch einen Antrag von Herrn 
Allenspach vom Tisch gewischt. Ich möchte damit nicht 
etwa die Erwerbsersatzordnungslösung in Frage stellen, 
sondern all jene, d(e gegen Lohnprozente votieren, daran 
erinnern, dass sie mit ihrer Gegnerschaft zum Taggeldobli
gatorium diese etwas ausserordentliche Lösung provoziert 
haben. Wir können meines Erachtens auf die Behandlung 
von Teil B eintreten, ohne auf die Finanzierung zurückkom
men zu müssen. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der sozialdemokratischen 
Fraktion, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzustim-
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men und auf die Behandlung von Teil B der Vorlage einzu
treten. 

M. Carobblo: le groupe du PdT, PSA, POCH est favorable a 
l'entree en matiere sur l'arräte B. Notre position est cohe
rente avec ce que nous avons toujours soutenu en matiere 
de revision de l'assurance-maladie. En effet, nous sommes 
en faveur d'une assurance-maladie obligatoire pour les 
soins medicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, pour une 
assurance-maternite obligatoire separee de la precedente, 
et evidemment - c·est ce dont nous discutons actuellement 
- pour une assurance obllgatoire d'indemnites joumalieres 
pour les travailleurs occupes. 
Selen notre groupe, l'introduction d'une assurance obliga
toire. d'indemnites journalieres se justifie pour des raisons 
sociales et d'egalite de traitement. Aucun motif d'ordre 
economique ou financier lie aux charges des entreprises ne 
peut justifier le refus de garantir a tous les travailleurs qul, a 
cause de maladie, ne peuvent pas travailler regulierement le 
maintlen d'un revenu normal. En effet, cela equivaudrait a 
les penaliser, ainsi que leur famille, pour une situation dont 
ils ne sont pas du tout responsables. Personne ne peut 
soutenir serieusement qu'une assurance obligatoire en 
matiere d'indemnite joumaliere de maladie n'est pas dans 
l'interet de tous, y compris les employeurs. Une teile assu
rance se justifie encore plus du point de vue de l'egalite de 
traitement. 
Vous savez - M. Reimann vient de le rappeler - que dans le 
cadre de l'assurance-accidents, eile aussi obligatoire pour 
tous les salaries depuis 1981, une indemnite journaliere de 
!'ordre de 80 pour cent du salaire perdu est deja prevue. II 
n'y a aucune raison logique pour ne pas pratlquer un traite
ment identique en cas d'absence du travail pour maladle. 
Les causes sont differentes, mais les effets pour ceux qui 
sont atteints et leur famille sont les mtmes. Argumentar 
qu'une teile assurance obligatoire ne se justifle pas du fait 
qu'une grande majorite des travallleurs beneficient deja 
dans le cadre des contrats collectifs de travail d'une couver
ture, ne modifie pas beaucoup la necessite soclale et 
d'equite de traitement qui reclame l'introduction de cette 
assurance. Je dirai meme que cela renforce les raisons qui 
justifient l'entree en matiere. 
les oppositions qui peuvent se manifester a l'endroit de 
cette innovatlon sociale, plus que d'ordre material concer
nant l'assurance en tant que teile, risquent d'etre d'ordre 
purement ideologique. De plus, le fait que le Conseil des 
Etats a decide de sortir du texte de i'arrete B les dispositions 
concernant les indemnites joumalieres en cas de maternite 
pour les regler dans le cadre de la LAPG ne peut pas non 
plus justifier le refus d'entrer en matiere sur l'arrete en 
discussion. Une assurance obligatoire d'indemnite journa
liere pour les travailleurs se justlfie elle-m6me, independam
ment des dispositions, necessaires pour les indemnites jour
nalieres en cas de maternite. Du raste, comme je l'ai deja dit, 
nous sommes partisans d'une assurance-matemite separee 
de l'assurance-maladie. Nous avons simplement vote la 
solutlon proposee pour faire avancer la situation. II convient 
donc que nous n'laintenions notre precedente prise de posi
tion concernant la mise sur pied d'une assurance obligatoire 
d'indemnites journalieres pour les salaries malgre la deci• 
sion que nous venons de prendre a propos des indemnites 
pour maternite. Pour finir, nous ne pouvons pas du tout 
accepter la these exposee hier dans cette enceinte par le 
rapporteur de la commission en langue franc;aise selon 
laquelle il conviendrait de se rallier a la decision du Conseil 
des Etats pour ne pas retarder encore plus longtemps la 
revision de l'assurance-maladie avec les propositions du 
programme d'urgence. Ceia, disait le rapporteur de langue 
franc;aise, d'autant plus que cette discussion traine depuis 
longtemps. Nous ne pouvons pas partager cet avis pour 
deux raisons: premierement, parce que l'utllisation d'une 
teile argumentation est fortement discutable, puisqu'elle est 
d'ordre formet et se rapporte aux methodes de travail du 
Parlament. On ne peut s·y referer pour refuser d'entrer en 
matiere sur une innovation legislative sociale demandee 
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depuis des annees et qui est parfaitement Justifiee. En effet, 
une teile attitude revient a ceder aux presslons de tous ceux 
qui, pour des raisons purement ideologlques, s'opposent a 
une assurance de ce type. Deuxiemement, cette these ne 
tient pas, m6me sur le plan formet, puisque nous avons 
declde de separer en deux arr6tes la matlere de la revislon 
en dlscusslon. Vu que les dispositlons concernant l'assu
rance-maternite ont trouve leur place en dehors de l'arr6-
te B, rien n'emp6che le Parlament de mettre sur pied defini
tivement, durant cette sesslon encore, l'arr6te A tbut en 
maintenant-sl tel devait 6tre le cas-pourexamen ulterleur 
de la part du Conseil des Etats une importante dlvergence. 
Nous serlons plus coherents avec les decisions prises en 
premlere lecture. 
Ce sont les raisons pour lesquelles je vous invite a voter 
l'entree en matlere sur l'arrete B et a examiner les details le 
concemant. 

Eggtl-Wlnterthur, Berichterstatter: Ich will Gesagtes nicht 
wiederholen. Die Kommission hat mit 14 zu 9 Stimmen 
beschlossen, auf den Teil B nicht einzutreten, und empfiehlt 

. Ihnen, das ebenfalls zu tun. 
Sollten Sie auf den Tell B eintreten, dann müsste Ich Ihnen 
jetzt beantragen, dass man diesen Teil Ban die Kommission 
zurückweist; denn In diesem Teil B sind die Regelungen 
über Mutterschaftstaggelder usw. enthalten, und da müss
ten wir den Teil B In der Kommission neu anpassen. 
Im Auftrag der Kommission muss Ich Ihnen Nichteintreten 
empfehlen. 

M. Dupont, rapporteur: Nous vous avons dit lors du debat 
d'entree en matiere que la commission, a une tres forte 
majorite, 14 volx contre 9, vous invitait a rejeter la proposi
tion de minorite et a renoncer a entrer en discussion sur 
l'arrete B. Nous malntenons cette position et pour les rai
sons que nous vous avons deja expliquees. d'autant plus 
que lorsque nous avons accepte la proposition du Conseil 
des Etats reglant le probleme de l'assurance-maternite, 
nous avions compris d'ores et deja que les points essentiels 
etaient acquis et qu'il fallait. pour accelerer les travaux, 
renoncer pour le moment a aborder l'arrAte B. J'ai bien 
precise, Monsieur Carobbio, pour le moment. Or, je repete 
ce que vient de dire le president, si vous acceptez la proposi
tion de minorite Relmann, il est clair que vous devrez alors 
renvoyer l'ensemble du projet B pour examen a la commis
sion. C'est donc a une autre session seulement que nous 
pourrions examiner cette question et a une autre encore qua 
cet objet pourrait etre soumis au Conseil des Etats. II serait 
des lors pratiquement impossible de tenir Je delai du 1 er jan
vier 1989 pour l'entree en vigueur de l'ensemble des disposi
tions que vous avez votees jusqu'a maintenant. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite a rejeter la 
proposition de M. Relmann. 

Cottl, conslgliere federale: Rispondo in parte an ehe all' inter
vento dell'onorevole Carobbio segnalando ancora una volta 
la posizione del Consiglio federale. Esso ha dichiarato ehe, a 
condizione ehe il decreto A comprendente le misure sulla 
matemita fosse accettato dal Parlamento, il Consiglio fede
rale e disponiblle a rinunciare alla discussione e quindi a 
rltirare il progetto B. Ouesta e la nostra posizione e siamo 
convintl, cosl facendo, dl favorire la rapida introduzione dl 
un'ottlmo progresso sociale senza conseguenze ehe porte
rebbero a situazioni non facilmente prevedibili. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

38Stimmen 
71 Stimmen 
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81.202 · 

Initiative des Kantons Genf 
Schutz der Mutterschaft 
Initiative du canton de Geneve 
Protectlon de la maternlte 

N 

Beschluss des Ständerates vom 4. Dezember 1986 
D6cision du Conseil des Etats du 4 d6cembre 1986 

4 mars 1987 

Herr Eggll-Wlnterthur unterbreitet im Namen der Kommis
sion für die Teilrevision der Krankenversicherung den fol
genden schriftlichen Bericht: 

1. Am 1. Juli 1981 reichte der Regierungsrat des Kantons 
Genf eine Standesinitiative für die Verbesserung der gesetz
lichen Bestimmungen für einen wirksamen Mutterschutz 
ein. 
2. Das Büro überwies die Standesinitiative den Kommissio
nen, welche die Botschaft und den Gesetzentwurf vom 
19. August 1981 über die Teilrevision der Krankenversiche-
rung vorzuberaten hatten. ·, 
3. Die Kommissionen beider Räte haben das in der Winter
session 1984 vom Nationalrat verabschiedete «Sofortpro
gramm„ beraten und dem Rat ihre Anträge gestellt. Die 
Bestimmungen für den Mutterschutz unterbreitete die Kom
mission des Ständerates in der Form einer Revision des 
Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzordnung für Wehr
und Zivilschutzpflichtige. Die nationalrätliche Kommission 
stimmt diesen Anträgen zu. Mit den Beschlüssen des Rates 
zu diesem Geschäft wird materiell auch zur Standesinitiative 
des Kantons Genf Stellung genommen. Die Kommission 
verweist daher auf die entsprechende Debatte im Rat. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt, die Standesinitiative abzu-. 
schreiben 

Antrag Christinat 
Der Initiative Folge geben 

Proposition de la commission 
La commission propose de classer !'initiative du canton 

Proposition Christinat 
Donnersuite a !'initiative 

Mme Chrlstlnat: La proposition de donner suite a !'initiative 
du canton de Geneve, que j'avais deposee en 1984 lorsque 
le «miraclen d'une assurance-maternite n·etalt pas du tout 
previsible, n'a evidemment plus sa raison d'etre apres les 
votes intervenus ce matin, votes qui m'ont particulierement 
rejouie. c·est pourquoi je retire ma proposition et j'adhere 
aux conclusions du rap·port de la commission qui propose 
de la classer. 

Le presldent: La proposition de la commission n·est pas 
combattue. Mme Christinat retire sa proposition. 

Zustimmung - Adhesion 
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Ständerat 
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Divergences 
Sitzung vom 
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Krankenversicherung. 
Teilrevision 
Assurance-maladie. 
Revision partielle 

Siehe Jahrgang 1986, Seite 701 
Voir annee 1986, page 701 

Beschluss des Nationalrates vom 4. März 1987 
Dl!cision du Conseil national du 4 mars 1987 

Differenzen. - Divergences 

Art. 6bls, 12bls, 14bls, 19bls Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6bls, 12bis, 14bls, 19!)Is al.3 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der Nationalrat hat letzte 
Woche zur Fassung des Kranken- und Mutterschaftsversi
cherungsgesetzes, wie sie aus unserem Rat in der Dezem
bersession hervorgegEl,ngen ist, Stellung genommen. Er hat 
sich in Uebereinstimmung mit seiner Kommission in den 
meisten Fragen unserer Meinung angesc.hfossen. Es sind 
n11r noch ein Dutzend Differenzen zu bereinigen. Ganz 
besonders freut uns natürlich, dass sich der Nationalrat mit 
dem eindrücklichen Stimmenverhältnis von 124 zu 17 der 
Lösung des Ständerates für ein Mutterschaftstaggeld nach 
System EO angeschlossen hat. Ich möchte hier Herrn Bun
desrat Cotti dafür danken, dass er sich auch im Nationalrat 
vehement für die Lösung des Ständerats verwendet hat. 
Der Nationalrat ist der von ihm selber getroffenen Aufteilung 
in eine Vorlage A und eine Vorlage B treu geblieben: er hat 
in Uebereinstimmung mit unserem Rat beschlossen, auf die 
Vorlage B,' auf das obligatorische Krankengeld, nicht einzu
treten, nachdem die Taggelder bei Mutterschaft für erwerbs
tätige und sogenannt nichterwerbstätige Frauen nun in der 
Vorlage A untergebracht und beschlossen worden sind. 
Ihre Kommission hat gestern getagt und beschlossen, aus
ser in zwei in allen Fällen, in denen noch Differenzen beste
hen. sich dem Nationalrat anzuschfiessen. Auf die zwei 
Ausnahmen werde ich in der Detailberatung noch näher 
eingehen. 
Die Kommission fegt Ihnen einen Text vor, der nur noch die 
beiden verbleibenden Differenzen aufführt. Dies ist etwas 
knapp. Die Beratung hat ja alle Differenzen im Plenum zu 
bereinigen, auch wenn es in der kurzen Zeit nicht möglich 
war. dafür eine neue Fahne zu erstellen. Die Kommissions
mitglieder besitzen die Fahne mit den Differenzen zum 
Nationalrat. Ich bitte Sie, die Fahne mit den Beschlüssen des 
Nationalrates zu benützen, die Ihnen zugestellt worden ist. 
Für diejenigen, die sie nicht mehr besitzen, hat Frau Huber, 
unsere aufmerksame Sekretärin, sie wieder aufgelegt. 
Herr Präsident, ich bitte Sie, auf die Bereinigung der Diffe
renzen einzutreten. Bis und mit Artikel 19bis Absatz 3 bean
tragt die.Kommission, überall dem Nationalrat zuzustimmen. 
Wenn Sie gestatten, möchte ich nur einige wenige Sätze 
zum vorhergehenden Teil sagen. Die Beschlussfassung bei 
Artikel 6bis ist etwas inkonsequent, denn in Artikel 3 Absatz 
4bis ist die getrennte Finanzierung von Zusatzversicherun
gen einerseits und Grundversicherung andererseits festge
halten. Der Nationalrat hat insofern etwas Inkonsequent 
entschieden, als er der grundsätzlichen Trennung der Finan
zierung bei Artikel 3 zugestimmt hat, aber auch auf seiner 
Streichung des Absatzes 1 von Artikel 6 aus dem Sofortpro
gramm beharrt. Ihre Kommission fand, dass sich hier eine 
Auseinandersetzung nicht lohne, nachdem über den Grund-
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satz der getrennten Finanzierung Einigkeit besteht und wir 
uns nicht weiter über die Mitgliederbeiträge auseinanderset
zen wollen. Wir stimmen dem Nationalrat zu. 
In Artikel 12bis Absatz 1 hat der Nationalrat einen Satz bei
gefügt: uWird für den Anspruch auf Krankengeld eine War
tefrist vereinbart. während welcher der Arbeitgeber zur 
Lohnfortzahlung verpflichtet ist, so kann diese Frist auf die 
Mindestbezugdauer des Krankengeldes angerechnet wer
den.• Diese Ergänzung schien Ihrer Kommission zwar nicht 
sehr klar formuliert zu sein, aber einen richtigen Gedanken 
zu enthalten. Die Frist der Lohnfortzahlung soll die Frist für 
das Krankengeld verkürzen. Ihre Kommission meint. das 
sollte deutlicher als mit dem Wort «angerechnet„ ausge
drückt werden, aber war der Ansicht, dass es genüge, wenn 
sich die Redaktionskommission noch einmal dieses Satzes 
annehme. Materiell sind wir mit der Aenderung einverstan
den und stimmen dem Nationalrat bei Artikel 12bis Absatz 1 
zu. 
Dasselbe ist zu sagen bei Artikel 14bis Absatz 3 und 4. 
Absatz 3 sagt nun deutlicher, dass auch innerhalb einer 
konventionellen Kasse ein Versicherungsmodell ohne Fran
chise und Selbstbehalt gestattet werden kann. In Absatz 4 
wird deutlicher, dass der Bundesrat nicht nur eine Höchst
grenze der wählbaren Jahresfranchise festsetzen kann, son
dern auch die zu erwartenden verschiedenen Stufen dieser 
wählbaren Franchise. Wir empfehlen Ihnen, hier dem Natio
nalrat zuzustimmen. 
Diese Empfehlung gilt ebenso für die neue Formulierung 
des ersten Absatzes von Artikel 19bis. Bis dahin also keine 
Differenzen zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19bls Abs. 5 und & 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 19bls al. 5 et & 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Hänsenberger, Berichterstatter: Absatz 1 ist bereinigt. Wir 
haben dort keine Differenzen. 
Wir kommen nun zu den Absätzen 5 und 6. Ich möchte sie 
zusammen behandeln. Absätze 5 und 6 von Artikel 19bis 
bilden die einzige wesentliche Differenz, die nach der Kom
missionsberatung geblieben ist. Der Nationalrat hat an die
sen beiden Abschnitten zwei Aenderungen vorgenommen. 
Die erste Aenderung: Er hat die Reihenfolge der beiden 
Absätze 5 und 6 umgekehrt. Aus für uns nicht gut verständli
chen Ueberlegungen hat er den ursprünglichen Absatz 6, in 
dem die Kantone ermächtigt werden. eine für ihr Gebiet 
verbindliche Planung für Spitäler. Spitex, Heime und kost
spielige medizin-technische Einrichtungen zu erlassen, vor
gezogen und als Absatz 5 bezeichnet. Die Erstellung der 
bisher schon vorgesehenen Liste der Heilanstalten nach 
Kategorien wurde verschoben und bildet in seiner Version 
nun den Absatz 6. Unsere Kommission empfiehlt, die Rei
henfolge zu belassen, wie wir sie beschlossen haben, näm
lich vorerst in Absatz 5 die Liste der Heilanstalten nach 
Kategorien zu erwähnen und in Absatz 6 die Planungsbe
stimmungen aufzunehmen. Das wäre die erste Aenderung, 
die der Nationalrat beschlossen hat. Wir, von der Kommis
sion aus, wollen an unserer Version festhalten. 
Wollen wir die zweite Aenderung auch gleich beraten, oder 
will der Herr Präsident zuerst über diese Aenderung 
beschliessen lassen? 

Präsident: Vielleicht kann man über diese Aenderung, die 
wenig umstritten scheint, das heisst über die Beibehaltung 
der früheren Reihenfolge der Absätze 5 und 6, wie sie der 
Ständerat beschlossen hat, beschliessen. Wird das Wort 
verlangt? Dies ist nicht der Fall. 

Angenommen - Adopte 
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Hänsenberger, Berichterstatter: Dem Wortlaut des Pla
nungsartikels wurde in unserer Kommission zugestimmt. 
Wir stimmten insbesondere der Ergänzung zu, die durch 
Herrn Nationalrat Kurt Meyer im Plenum eingebracht und 
vom Plenum angenommen worden ist. 
Hingegen hat unsere Kommission mit einem knappen Stim
menverhältnis von 8 zu 7 beschlossen, beim Absatz 5, der 
die Liste der Heilanstalten erwähnt, auf unserem Beschluss 
zu beharren und die Worte ...... nur bei Aufenthalt des Versi
cherten in einer Heilanstalt gemäss dieser Liste wird die 
Kasse leistungspflichtig• zu streichen. Der Beschluss Ihrer 
Kommission stimmt damit mit dem Wortlaut von Artikel 
19bis Absatz 5 genau überein, wie ihn der Ständerat am 
2. Dezember beschlossen hat, allerdings nur mit 20 zu 19 
Stimmen. Dies geschah entgegen der Meinung des Bundes
rates, der sich - wie der Kommissionspräsident - damals 
dem Minderheitsantrag anschloss. 
Die knappe Mehrheit Ihrer KommJssion ist der Ansicht, dass 
die Liste der Heilanstalten keine Auswirkungen auf die Lei
stungspflicht der Krankenkassen haben soll. Es wurden 
Befürchtungen laut, dass durch eine solche Ergänzung die 
Leistungspflicht gegenüber Privatspitälern ausgeschlossen 
werden könnte. Das Vertrauen in die kantonalen Regierun
gen, die diese Liste der Heilanstalten erstellen mQssen, 
scheint nicht überall gross zu sein, 
Der Ständerat hat hier zu entscheiden. Die Kommissions
mehrheit beantragt Ihnen Festhalten am Beschluss des 
Ständerates. Persönlich bin ich anderer Meinung und werde 
der Fassung des Nationalrates zustimmen. 

Weber: Am liebsten hätte ich Ihnen beantragt. im gesamten 
, dem Nationalrat zu folgen und damit die Differenz über

haupt aus der Welt zu schaffen. 
Die Reihenfolge der Absätze 5 und 6 ist aber für mich nicht 
relevant, und deshalb stelle ich Ihnen keinen Antrag. Immer
hin scheint mir die Reihenfolge, die der Nationalrat gewählt 
hat, logischer zu sein. Zuerst kommt die Planung, worin 
festgelegt wird. was nötig und möglich ist Damit soll einer
seits die Spitalversorgung Im Kanton sichergestellt und_ 
andererseits kein Ueberangebot geschaffen werden. Dabei 
spielen die teuren Sozialeinrichtungen eine wichtige Rolle. 
Die Planung beinhaltet nicht nur die Zahl der Anstalten. 
sondern auch die Grösse, ·Ausstattung und Spezialisierung, 
so In Absatz 5 nach Nationalrat oder Absatz 6 nach Version 
Ständerat. Gemäss Fassung des Ständerates können die 
Kantone verbindliche Planungen festlegen, müssen es aber 
nicht. Nach Absatz 6 des Nationalrates sind die Kantone 
dagegen verpflichtet - auch jene, die auf die Planung nach 
dem anderen Absatz verzichten-. ihre bestehenden Heilan
stalten und Krankenhäuser, die sich um Aufnahme in diese 
Liste bemühen, in nach Kategorien aufgeteilten Listen auf
zuführen. Damit soll vermieden werden. dass: 
1. über die Planung hinaus gebaut und eingerichtet wird; 
2. bestehende Krankenhäuser vernachlässigt oder in Luxus
häuser umgebaut werden; 
3. sich jedes Altersheim oder Pflegeheim •Spital• nennen 
und auch Zahlungen von Krankenversicherungen verlangen 
kann. 
Die Beteiligten sollen sich zu diesen Listen äussern können. 
Ich habe Vertrauen in die Kantone, dass diese Listen gerecht 
erstellt werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die 
bestehenden und auch kommenden Krankenhäuser vehe
ment wehren und auch Mühe geben, ihre Häuser so auszu
gestalten, dass sie in diese Listen aufgenommen werden 
können. 
Was geschieht mit jenen Häusern, die mit dem besten Willen 
nicht in diesen Listen figurieren können? Das sagt allein der 
letzte Satz in Absatz 5: Mit ihm wird ausgedrückt, dass 
Patienten, Krankenkassen, aber auch die Oeffentllchkeit, 
sowohl Bund als Kantone, daran interessiert sind, dass das 
geordnet und festgelegt wird. Der Satz im anderen Absatz, 
nämllch bei der Planung, hat überhaupt nichts mit diesem 
Satz zu tun. Einzig und allein dieser Satz hat Chancen. eine 
Wirkung zu erzielen, weil da eine Verpflichtung für die. 
Kantone besteht. 
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Wenn also einer der beiden Sätze hätte gestrichen werden 
sollen. dann sicher derjenige bei der Planung, weil die 
Planung nicht obligatorisch ist - über sie wird nichts Ver
pflichtendes ausgesagt - und sie sich - wenn sie schon 
durchgeführt wird! - auf eine lange Zeit ausdehnen kann, 
über Jahre vielleicht. Ein weiterer Grund ist, dass die Listen 
obligatorisch sind und auch bestehende, vor der Planung 
erstellte Häuser umfassen können. Die Listen können auch 
nachgeführt werden, d. h. neue Häuser können aufgenom
men oder solche, die den Zweck nicht mehr richtig erfüllen, 
gestrichen werden. 
Zum Antrag, diesen Satz zu streichen, passt ein Titel im 
„ Tages-Anzeiger• vom 5. März, der ebenfalls die Beratung 
dieses Gesetzes betrifft, und zwar: •Ziel erreicht, Auftrag 
vergessen!• Einer der Aufträge, die wir haben. ist nämlich 
auch, das Ganze finanziell in den Griff zu bekommen. Wenn 
wir diesem Grundsatz dienen wollen, müssen wir den Satz 
des Nationalrates stehen lassen. 
Ich beantrage Ihnen, diesen Satz stehen zu lassen. 

Präsident: Die Kommissionsmehrheit beantragt Festhalten, 
Kollege Weber beantragt Zustimmung zum Nationalrat. Das 
betrifft Absatz 5 von Artikel 19bis. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich muss Sie persönlich 
nochmals eindringlich bitten, der Fassung des Nationalrates 
zuzustimmen. Diese Vorlage bringt nur eine - dafür eine 
grosszügige - Leistungsverbesserung für den Patienten: 
nämlich keine zeitliche Beschränkung der Leistungen bei 
Spitalaufenthalt mehr. Die Krankenkassen haben bei einem 
Spitalaufenthalt Leistungen ohne zeitliche Begrenzung zu 
erbringen. Nun müssen wir aber den Begriff der Spitäler 
nicht dermassen ausweiten, dass jedes umgebaute Hotel als 
Heilanstalt gilt. Wir können die Altersprobleme nicht via 
KMVG lösen. Die Kantone müssen es in der Hand haben zu 
sagen: dieses umgebaute Hotel oder dieses C-Heim (Chroni
kerheim) sind nicht eigentliche Heilanstalten im Sinne 
KMVG. Hier wird mit anderen Mitteln bezahlt - nicht mit 
Leistungen der Krankenkassen. Wir müssen diese Unter
scheidungen besser machen können. 
Ich möchte Sie eindringlich ermuntern, mit der knappen 
Minderheit der Kommission zu stimmen; es waren nur 8 zu 7 
als wir im Dezember berieten, also eine kleine Mehrheit, die 
unserer Fassung Ständerat zugestimmt hat. Stimmen Sie 
hier dem Nationalrat und dem Bundesrat zu; Sie machen 
sonst einen Fehler. 

Mme Bauer: En ce qui concerne cette phrase a laquelle le 
Conseil national tient, alors que nous avions nous-meme 
decide d'y renoncer, je voudrais rappeler que Je Conseil 
federal n'avait pas mentionne une telle restriction. D'autre 
part, des lors que la liste existe puisque les cantons ont 
etabli une liste des etablissements qui sont conseilles, que le 
forfait qui serait versa aux patients garantit que les caisses 
d'assurance ne seront pas lesees, il me semble qu'il faut 
laisser aux patients une certaine liberte de choix. II peut 
arriver qu'un patient qui habite tout pres de Ja frontiere de 
son canton soit tente d'aller se faire soigner dans un etablis
sement lnfiniment plus proche que ne Je serait un etablisse
ment situe sur le territoire cantonal, qu'il soit tente d'aller se 
faire soigner dans un höpital universitaire dans un canton 
voisin parce qu'il connait la un medecin en qui II a une 
grande confiance. Des lors qua l'assurance ne Jul versera 
qu'un forfait, j'estime qu'il faut laisser au patient une cer
taine liberte de choix. C'est pourquoi je souhaite qu'on en 
raste a la version du Conseil des Etats et qua nous mainte
nlons notre premiere decision, qui est egalement celle de la 
majorite de notre commlsslon. 

Bundesrat Cottl: Sie werden sicher gestatten, dass ich sehr 
eindringlich für die Lösung der Kommissionsminderheit plä
diere. Und zwar möchte Ich von einer der Zielsetzungen der 
ganzen Revision ausgehen, die wir - wie Herr Weber richtig 
gesagt hat- nie aus den Augen verlieren dürfen: Es ging in 
dieser Revision auch um einen Versuch, die Gesundheitsko-
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sten ganz allgemein einzudämmen. Ob es dank der Revision 
gelingen wird oder nicht, wird sich in einigen Jahren konkret 
erweisen. Aber innerhalb dieser Revision gibt es eine Reihe 
von Massnahmen. die dazu dienen sollten, unter anderen 
auch diese. 
Vergessen Sie nicht, dass eine weitere Massnahme. die 
mindestens indirekt zur Kostenreduzierung führen sollte, 
die Tatsache ist. dass die neuen Tarifpauschalen bei Spitä
lern nicht über 60 Prozent der Spitalbetriebskosten hinaus
gehen dürfen, was eine gewisse Kostenabwälzung in Rich
tung Kantone mit sich bringt. Das wäre nur eine Kostenab
wälzung. Aber die Kostenabwälzung in Richtung Kantone 
sollte logischerweise auch eine grössere Kontrolle der Kan
tone herbeiführen. Wenn das stimmt, scheint es mir nur 
noch eine logische Folgerung. dass die Kantone Listen 
aufstellen und diese auch verbindlich sind. Wenn wir nicht 
einmal das zustande bringen. sollten wir nicht zu laut von 
«Eindämmung der Gesundheitskosten• sprechen! Das ist 
im Grunde genommen ein Minimum, wobei es den Kanto
nen absolut freisteht, die Liste nach ihrem Bedarf aufzu
stellen. 
Es scheint mir-wie dem Kommissionspräsidenten -durch
aus sinnvoll, dass man hier dem Nationalrat folgt. 

Masonl: Ich konnte vorhin leider nicht in die Diskussion 
eingreifen. Ich möchte Ihnen empfehlen, für den Antrag der 
Kommissionsmehrheit zu stimmen. Die Begründung In deut
scher Sprache hat gefehlt, weil unser Präsident auf die 
andere Seite übergegangen ist. 
Diese Liste nach Absatz 5 der ständerätlichen Fassung 
besteht in den Kantonen schon. Sie wurde nie so konzipiert, 
dass sie Beiträge an die Kosten in anderen Instituten aus
schliessen sollte. Der beste Beweis liegt darin, dass in der 
Originalfassung des Bundesrates dieser Zusatz nicht 
erscheint. Die Planung nach Absatz 6 ist dagegen das 
zukünftige Instrument, dessen Handhabung mit aller Sorg
falt dazu führen kann, dass Institute, welche der Planung 
nicht entsprechen. aus dieser Kostenerstattungspflicht des 
Bundes ausgeschlossen werden können, was schon weit 
geht. 
Die bestehenden Listen hingegen, die jährlich schnell ange
passt werden müssen, sind eher Richtinstrumente, und es 
ist uns dagegen kein Anfechtungsverfahren bekannt. Es 
scheint deswegen nicht richtig, dass man aufgrund solcher 
Listen gewisse Institute von der Erstattung der Kosten aus
schliesst. 
Die private Konkurren:t stellt gerade ein Mittel dar, um die 
Kosten auf diesem Gebiet zu senken - nicht, um sie zu 
steigern! Die von der Kommissionsmehrheit beantragte 
Streichung scheint ferner hinsichtlich der Regelung in den 
Absätzen 2 und 3 konsequent: dort hat der Patient, der sich 
in ein ausserkantonales Institut begibt, welches den Anfor
derungen nicht entspricht, auf die Behandlungspauschale 
Anspruch. Warum sollte bei einem Institut im Kanton, das In 
der Liste nicht aufgeführt ist, dieses Recht verweigert wer
den? Das schadet am Ende dem Patienten und behindert 
seine freie Wahl. Eine solche einschneidende Bestimmung, 
die zum Ausschluss der Kostenerstattung führt, scheint mir 
kaum in ein Sofortprogramm zu passen. 
Aus diesen Ueberlegungen empfehle ich Ihnen, für die Kom
missionsmehrheit zu stimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit (Festhalten) 
Für den Antrag der Minderheit 
(Zustimmung zum Nationalrat) 

Art. 23 und 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a Ja decision du Conseil national 

8 Stimmen 

24Stimmen 
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Hänsenberger, Berichterstatter: Wir haben noch zwei Arti
kel zu bereinigen, bevor wir zur Mutterschaftsversicherung 
kommen. In Artikel 23 stimmen wir ebenfalls dem National
rat zu. Wir entsprechen damit einem Wunsch der Apotheker. 
In Artikel 25 Absatz 3 erster Satz ist eine Bestimmung aufge
nommen worden, die zulässt, dass eine bis vor kurzem 
geltende Gerichtspraxis beibehalten werden kann, was zur 
Prozessökonomie beitragen mag. 
Bel den Artikeln 23 und 25 erster Satz besteht damit keine 
Differenz zum Nationalrat mehr, wenn nicht etwas anderes 
aus der Mitte des Rates beantragt wird. 

Heftl: Ich suche vergeblich eine Vorlage, worin die 
Beschlüsse des Nationalrates enthalten sind. Ich besitze 
lediglich die nationalrätlichen Kommissionsbeschlüsse. 

Präsident: Sie werden sofort bedient werden. Herr Hefti. 

Heftl: Ich frage den Präsidenten der Kommission, ob die 
letzten Beschlüsse und Anträge des Nationalrates verteilt 
worden sind. · 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich wiederhole, dass wir 
die Vorlage, worin die Nationalratsbeschlüsse enthalten 
sind, allen Ratsmitgliedern ausgeteilt und hier im Saale 
noch aufgelegt haben. Ich hoffe, dass Herr Hefti den Text 
nun erhalten hat. Ich begreife, dass er Schwierigkeiten hat, 
namentlich bei Artikel 25 Absatz 3 erster Satz, der nicht in 
der alten Fahne stand. Er wurde von der Kommission des 
Nationalrates und vom Nationalrat als Ergänzung von Arti
kel 30ter aufgenommen. Wir stimmen ihm zu. Er gestattet, 
eine Gerichtspraxis beizubehalten, die sich bewährt hatte, 
bevor das Bundesgericht anders entschieden hat. 

' Heft!: Darf ich das Büro bitten, In Zukunft dafür besorgt zu 
sein, dass wir rechtzeitig die Beschlüsse des anderen Rates 
erhalten? 

Angenommen - Adopte 

Art. 38bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Ziff. lllbis - Ch. lllbis 

Art. 16b Abs. 1bis und 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 16b al. 1bls et 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

... 

Hinsenberger, Berichterstatter: Wir kommen zum 
Abschnitt •Taggeld bei Mutterschaft ... Der Nationalrat hat 
hier einen Absatz 1 bis formuliert, der an die Stelle des 
Absatzes 3 nach unserer Version tritt. Materiell besteht kein 
Unterschied. Die Formulierung des Nationalrates ist besser. 
Wir ersuchen Sie, dieser Formulierung zuzustimmen, also 
einen neuen Absatz 1 bis zu akzeptieren und unseren 
Absatz 3 ZU Artikel 16b ZU streichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 19a al. 2 
Proposition de la commission 
Biffer 

·- ···---·- ,..,u, 

Hänsenberger, Berichterstatter: Eine weitere Differenz bil
det der vom Nationalrat formulierte und in diese KMVG
Vorlage aufgenommene Absatz 2 eines noch neu zu schaf
fenden Artikels 19a in der EO-Revision. Sie haben heute 
morgen unmittelbar vor dieser Differenzbereinigung die 
fünfte EO-Revison beraten, und ich habe dort im Auftrag der 
einstimmigen Kommission KMVG Ihres Rates den entspre
chenden Antrag gestellt. Er wurde abgelehnt. Dieser Absatz 
ist somit aus der KMVG-Revison zu entfernen. Er kann im 
Nationalrat weiterberaten werden, denn es bestehen ja 
wesentliche Differenzen zum Nationalrat in der EO-Vorlage, 
die wohl nicht in der Märzsession behoben werden können, 
im Gegensatz zu unserer KMVG-Revision, die wir noch in 
dieser Märzsession zur Schlussabstimmung bringen 
möchten. 
Die Sache hier eilt nicht. Bis zur Einführung und Auszahlung 
der ersten Taggelder für Mutterschaft - auch wenn es zu 
wünschen wäre, dass dies rasch erfolgen könnte- ist dieser 
Artikel· dann hoffentlich auch definitiv zwischen beiden 
Räten bereinigt. 

Angenommen - Adopte 

Zlff lter BsL e Abs. 2 bis 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. lter leL e al. 2 a 4 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Hänsenberger, Berichterstatter: Nun haben wir eine letzte 
Differenz. Bei den Uebergangsbestimmungen hat der Natio• 
nalrat die neuen Summen eingesetzt, wie sie für das Jahr 
1989 von der Verwaltung berechnet worden sind. Es steht 
unter Abschnitte der Uebergangsbestimmungen. Es wird 
eine Summe von total 1,006 Milliarden Franken eingesetzt 
und auf die verschiedenen Bundesbeiträge aufgeteilt. 
Die Kommission schliesst sich diesen neuen Beträgen an. 
Die Erhöhung der Bundesbeiträge dürfte den Krankenkas
sen - so hoffen wir es- die Zustimmung zu dieser Revisions
vorlage und den Rückzug ihrer Initiative erleichtern. 
Ich bitte den Rat, dem Nationalrat zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

An den Nationalrat - Au Conseil national 
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Divergences 
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Siehe &tite 59 hierwr - Volr page 59 cl-ctevant 

Beschluss des Stlnderates vom 10. Marz 1987 
D6clsion du Conseil des Etats du 10 mars 1987 

Differenzen - Divergences 

Art. 19bls Abs. 5 und 6 
Antrag der Kommission 

N 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 19bls al. 5 et 6 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

12 mars 1987 

Eggll-Winterthur. Berichterstatter: Als wir die Differenzberei
nigung mit der Vorlage des Ständerates durchführten. 
bestanden noch zwölf Differenzen, die der Ständerat in der 
Zwischenzeit beraten hat. Bei zehn Differenzen hat er zuge
stimmt. so dass jetzt lediglich noch deren zwei verbleiben. 
Die eine ist in Artikel 19bis Absätze 5 und &anzutreffen. Hier 
handelt es sich um keine materielle Differenz. sondern wir 
haben es lediglich mit einer Umkehrung der Absätze zu tun. 
Der Ständerat meint, seine Reihenfolge sei logischer, 
obwohl wir gefunden haben, logisch sei es umgekehrt, aber 
über Logik lässt sich bekanntlich streiten. Um diese Diffe
renz zu bereinigen, beantragt Ihnen die Kommission ein
stimmig Zustimmung zum Ständerat. 
Eine weitere Differenz betrifft Artikel 19a Absatz 2 bei der EO 
(Erwerbsersatzordnung). Hier hat der Stlnderat den zweiten 
Satz gestrichen. Diese Streichung ist nicht ganz unproble
matisch. Trotzdem beantragt Ihnen die Kommission, auch 
bei dieser Differenz dem Ständerat zuzustimmen. Es soll 
allerdings bei der Beratung der EO ein Kommlsalonsantrag 
eingebracht werden, wonach der zweite Satz wieder einge
fügt wird. Wir werden dies der zuständigen Kommission 
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melden, damit sie Gelegenheit hat. darüber zu diskutieren. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, auch dieser Differenz zuzu. 
stimmen. Damit waren dann slmtllche Differenzen bereinigt 

M. DadNlllaf, rapporteur: II restalt douze dlvergences quand 
le projet est retoum• au Conseil des Etats. II nous revient 
avec deux CNm"'81 divergences. 
La premitr. conc:eme l'artlcle 19bis de la lol sur l'assu• 
rance-mallldle et matemlt•. Cet artlcle a trait a la planiflca
tlon hospltalltre et le Conseil national l'avalt compl6t6. Le 
Conseil d• Etats a accept6 ce compl6ment, estlmant toute
fols qua !'ordre dq alin6as n'6talt pas tr6s logique; II a donc 
Inverse cet ordre. Comme le contenu n·a pas 6t6 chang6, il 
serait, 6 notre avls, inutlle de nous battre pour une questlon 
de sulte des atln6as et la commlsslon vous propose d'adh6-
rer a la solutlon du Conseil des Etats. 
La deuxleme dlvergence est un peu plus importante. Elle 
conceme l'artlcle 19a. deuxleme alln6a, de la lol sur les 
allocatlons pour perte de galn. lcl, nous proposlons que le 
Conseil f6djra! rtgle les d6talls et la procedure et qu'il 
pulsse exempter des cotlsatlons AVS, Al et chOmage cer
talnes catjgortes de b6n6flclalres. Le Conseil des Etats 
propose de supprlmer cette deml6re phrase et de traiter le 
probleme dans le cadre de la clnquieme r6vlslon des APG. 
Nous sommes d'accord de tralter le probleme fors de la 
clnqultme r6vlslon des APG, mals nous revlendrons a ce 
moment-la sur la phraae supprlm6e qui nous parait impor
tante. 
Pour le moment, la commlssion vous propose donc de 
r6gler les deux dlvergencq en acceptant las solutlons du 
Conseil des Etats. 

Angenommen-Adop„ 

Zlff. lllbla Art. 19■ Ab&. 2 
Antrag der Kommlalon 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. lllbl• ■rt. 19■ ■L 2 
Proposition de la commlsslon 
Adh6rer a la dKlslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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